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Stand der Beratung Erledigt 

Botschaft vom 29. Mai 2002 betreffend der Weiterentwicklung der Agrarpolitik (Agra'l 
Zusatzbotschaft zur Botschaft vom 29. Mai 2002 zur Weiterentwicklung der Agrarpolit 
Botschaft zur Änderung des Landwirtschaftsgesetzes auf dem Dringlichkeitsweg (02.1 

Dokumente 

• Botschaft des Bundesrates 29.05.02 (BBI 2002 4721) 
• Zusatzbotschaft des Bundesrates 16.10.02 (BBI 2002 7234) 

• Zusammenfassung Botschaft I Bericht und Beratungen 
• Medienmitteilungen 
• Amtliches Bulletin - die Wortprotokolle 

• Text des Erlasses 5 (AS 2003 4121) 
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• Text des Erlasses 2 (BBI 2003 4825) 

Chronologie I Wortprotokolle 
.19.03.2003 NR Fortsetzung der Beratungen voraussichtlich 

Vorlage 1 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 

.11.12.2002 

.19.03.2003 
• 07.05.2003 
• 05.06.2003 
• 12.06.2003 
• 16.06.2003 
• 17.06.2003 
.20.06.2003 
• 20.06.2003 

Vorlage 2 

SR 
NR 
NR 
SR 
NR 
SR 
NR 
SR 
NR 

Beschluss abweichend vom Entwurf des Bu 
Die Beratungen werden nach Art. 70 unterbl 
Abweichend . 
Abweichend. 
Abweichend . 
Abweichend. 
Zustimmung . 
Das Bundesgesetz wird in der SchlussabstiJ 
Das Bundesgesetz wird in der SchlussabstiJ 
Bundesblatt 2003 4538; Ablauf der Reterenl 
Amtliche Sammlung des Bundesrechts 20m 

Bundesbeschluss über die finanziellen Mittel tür die Landwirtschaft in den Jahren 20C 

.11.12.2002 

.07.05.2003 
• 05.06.2003 

SR 
NR 
SR 

Beschluss abweichend vom Entwurf des Bu 
Abweichend. 
Zustimmung. 
Bundesblatt 2003 4825 
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Vorlage 3 
Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) 

1>11.12.2002 
I> 07.05.2003 
I> 05.06.2003 
I> 12.06.2003 
I> 20.06.2003 
I> 20.06.2003 

Vorlage 4 

SR 
NR 
SR 
NR 
SR 
NR 

Beschluss abweichend vom Entwurf des Bu 
Abweichend. 
Abweichend. 
Zustimmung. 
Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstir 
Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstir 
Bundesblatt 2003 4558; Ablauf der Referem 
Amtliche Sammlung des Bundesrechts 20m 

Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht (LPG) 

1>11.12.2002 
I> 07.05.2003 
I> 20.06.2003 
I> 20.06.2003 

Vorlage 5 

SR 
NR 
SR 
NR 

Schweizerisches Zivilgesetzbuch 

I> 11.12.2002 
I> 07.05.2003 
I> 20.06.2003 
I> 20.06.2003 

Vorlage 6 
Tierseuchengesetz (TSG) 

1>11.12.2002 
I> 07.05.2003 
I> 05.06.2003 
1>12.06.2003 
I> 16.06.2003 
I> 20.06.2003 
I> 20.06.2003 

Vorlage 7 
Tierschutzgesetz (TSchG) 

1>11.12.2002 
I> 07.05.2003 
I> 20.06.2003 
I> 20.06.2003 

Zuständig 

SR 
NR 
SR 
NR 

SR 
NR 
SR 
NR 
SR 
SR 
NR 

SR 
NR 
SR 
NR 

Behandelnde Kommissionen 

Behandlungskategorie NR 
Konnexe Geschäfte 

Beschluss abweichend vom Entwurf des Bu 
Zustimmung. 
Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstir 
Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstir 
Bundesblatt 2003 4554; Ablauf der Referen. 
Amtliche Sammlung des Bundesrechts 20m 

Beschluss nach Entwurf des Bundesrates. 
Zustimmung. 
Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstir 
Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstir 
Bundesblatt 2003 4530; Ablauf der Referen. 
Amtliche Sammlung des Bundesrechts 20m 

Beschluss abweichend vom Entwurf des Bu 
Abweichend. 
Abweichend. 
Abweichend. 
Zustimmung. 
Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstir 
Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstir 
Bundesblatt 2003 4534; Ablauf der Referem 
Amtliche Sammlung des Bundesrechts 20m 

Beschluss abweichend vom Entwurf des Bu 
Zustimmung. 
Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstir 
Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstir 
Bundesblatt 2003 4532; Ablauf der Referen. 
Amtliche Sammlung des Bundesrechts 20m 

Volkswirtschaftsdepartement (EVD) 
Erstbehandelnder Rat: SR 
I> Kommission für Wirtschaft und Abgaben r 
Antrag: Eintreten 
.. Kommission für Wirtschaft und Abgaben ~ 
111, Reduzierte Debatte (Art. 48 GRN) 
I> 03.3002 I> 03.3003 
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Etat des delIberations Uquide 

Delegations Documentation 

Message du 29 mai 2002 concemant I'evolution future de la politique agricole (Politiq 
4395). Message complementaire du message du 29 mai 2002 concemant I'evolution 
(PA 2007; 02.046) et Message concemant la modification de la loi sur I'agriculture pa 
20026735) 

Documents 

• Message du Conseil federaI29.05.02 (FF 2002 4395) 
• Message complementaire du Conseil federal 16.10.02 (FF 2002 6735) 

• Synthese message I rapport et deliberations 
• Communiques de presse 
• Bulletin officiel - les proces-verbaux 

• Texte de I'acte legislatif 5 (RO 2003 4121) 
• Texte de I'acte legislatif 3 (RO 2003 4123) 
• Texte de I'acte legislatif 4 (RO 2003 4127) 
• Texte de I'acte legislatif 7 (RO 2003 4181) 
• Texte de I'acte legislatif 1 (RO 2003 4217) 
• Texte de I'acte legislatif 6 (RO 2003 4237) 
• Texte de I'acte legislatif 2 (FF 2003 4354) 

Chronologie I pr~s-verbaux 
.19.03.2003 CN 

Projet 1 

Le conseil poursuivra ses deliberations dura 
de mai 2003. 

Loi federale sur I'agriculture (Loi sur I'agriculture, LAgr) 

.11.12.2002 
• 19.03.2003 
.07.05.2003 
• 05.06.2003 
• 12.06.2003 
• 16.06.2003 
• 17.06.2003 
.20.06.2003 
.20.06.2003 

Projet 2 

CE 
CN 
CN 
CE 
CN 
CE 
CN 
CE 
CN 

Decision modifiant le proiet du Conseil fedel 
L'examen du proiet est interrompu apres I'ar 
Divergences. 
Divergences. 
Divergences . 
Divergences. 
Adhesion . 
La loi est adoptee en votation finale. 
La loi est adoptee en votation finale. 
Feuille federale 2003 4082; delai referendail 
Recueil officiel des lois federales 2003 4217 

Am~te federal sur les moyens financiers destines a I'agriculture pour les annees 2004 

.11.12.2002 

.07.05.2003 
CE 
CN 

Decision modifiant le proiet du Conseil fedel 
Divergences. 
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• 05.06.2003 CE Adhesion. 
Feuille federale 2003 4354 

Projet 3 
Loi federale sur le droit foncier rural (LDFR) 

.11.12.2002 
• 07.05.2003 
• 05.06.2003 
.12.06.2003 
• 20.06.2003 
• 20.06.2003 

Projet 4 

CE 
CN 
CE 
CN 
CE 
CN 

Decision modifiant le projet du Conseil fedel 
Divergences . 
Divergences. 
Adhesion. 
La loi est adoptee en votation finale. 
La loi est adoptee en votation finale. 
Feuille federale 2003 4102; delai referendail 
Recueil officiel des lois federales 2003 4123 

Loi federale sur le bail a ferme agricole (LBFA) 

.11.12.2002 

.07.05.2003 
• 20.06.2003 
• 20.06.2003 

Projet 5 
Codecivil 

.11.12.2002 
• 07.05.2003 
• 20.06.2003 
.20.06.2003 

Projet 6 
Loi sur les epizooties (LFE) 

• 11.12.2002 
.07.05.2003 
• 05.06.2003 
• 12.06.2003 
• 16.06.2003 
.20.06.2003 
.20.06.2003 

Projet 7 

CE 
CN 
CE 
CN 

CE 
CN 
CE 
CN 

CE 
CN 
CE 
CN 
CE 
CE 
CN 

Decision modifiant le proiet du Conseil fedel 
Adhesion. 
La loi est adoptee en votation finale. 
La loi est adoptee en votation finale. 
Feuille federale 2003 4098; delai referendail 
Recueil officiel des lois federales 2003 4127 

Decision conforme au proiet du Conseil fedE 
Adhesion . 
La loi est adoptee en votation finale . 
La loi est adoptee en votation finale. 
Feuille federale 2003 4074; delai referendail 
Recueil officiel des lois federales 2003 4121 

Decision modifiant le proiet du Conseil fedel 
Divergences. 
Divergences. 
Divergences. 
Adhesion. 
La loi est adoptee en votation finale. 
La loi est adoptee en votation finale. 
Feuille federale 2003 4078; delai referendail 
Recueil officiel des lois federales 2003 4237 

Loi federale sur la protection des animaux (LPA) 

.11.12.2002 

.07.05.2003 
• 20.06.2003 
• 20.06.2003 

Competence 

Commissions concernees 

Categorie objet CN 
Objets apparentes 

CE 
CN 
CE 
CN 

Decision modifiant le proiet du Conseil fedel 
Adhesion. 
La loi est adoptee en votation finale. 
La loi est adoptee en votation finale. 
Feuille federale 2003 4076; delai referendail 
Recueil officiel des lois federales 2003 4181 

Departement de I'economie (DFE) 
Conseil prioritaire: CE 
• Commission de I'economie et des redeval 
Proposition: Entrer en matiere 
• Commission de I'economie et des redeval 
111, Debat reduit (art. 48 RCN) 
• 03.3002 • 03.3003 
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02.046 - Zusammenfassung Ueberslcht 

02.046 Agrarpolitik 2007 
Botschaft vom 29. Mai 2002 betreffend Weiterentwicklung der Agrarpolitik (Agrarpolitik 2007) (BBI 2002 
4721). Zusatzbotschaft zur Botschaft vom 29. Mai 2002 zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik (AP 2007; 
02.046) und Botschaft zur Änderung des Landwirtschaftsgesetzes auf dem Dringlichkeitsweg (02.068) (BBI 
20027234) 

Ausgangslage 

Der Begriff «Agrarpolitik 2007» (AP 2007) steht für die Weiterentwicklung der Agrarpolitik. Die Zahl 2007 
entspricht dem letzten Jahr des nächsten vierjährigen Zahlungsrahmen für die Landwirtschaft. 
Die Zwischenbilanz der agrarpolitischen Neuorientierung darf bezüglich der verfolgten Stossrichtung «mehr 
Markt und mehr Ökologie» im Grundsatz positiv bewertet werden. Die Landwirtschaft befindet sich auf dem 
Weg zur Nachhaltigkeit. Im Gegensatz zu den grundlegenden und tief greifenden Reformen des letzten 
Jahrzehnts geht es in diesem Revisionspaket darum, den mit der AP 2002 eingeschlagenen Weg konsequent 
weiterzuverfolgen. Der laufende Anpassungsprozess ist auf die Ziele, die veränderten Rahmenbedingungen 
und die erwarteten Herausforderungen hin zu optimieren. Eine zentrale Herausforderung wird darin bestehen, 
die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft im Kontext der Nachhaltigkeit und 
Multifunktionalität weiter zu verbessern. 
Aus der Zwischen bilanz der AP 2002 und den anstehenden Herausforderungen leitet sich ein 
Handlungsbedarf ab, der fünf Stossrichtungen mit entsprechenden Massnahmenbündeln umfasst: 

Sicherung der Marktanteile unter härteren Konkurrenzverhältnissen, insbesondere durch eine weitere 
Flexibilisierung des Milchmarktes 
Stärkung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit durch eine Erweiterung des Handlungsspielraums 
Erhaltung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum durch eine optimierte Abstimmung der agrarpolitischen 
Instrumente auf die Regionalpolitik 
Sozialverträglicher Strukturanpassungsprozess durch spezifische Begleitmassnahmen 
Festigung des Vertrauens der Konsumentinnen und Konsumenten in die Nahrungsmittel durch eine 

weitere Förderung der Qualität und Sicherheit sowie bessere Ausschöpfung des Potenzials bestehender 
agrarökologischer Instrumente für eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen. 

Die Umsetzung dieser Handlungsachsen bedingt Änderungen in sechs Bundesgesetzen: 
Landwirtschaftsgesetz (LwG), bäuerliches Bodenrecht (BGBB), landwirtschaftliches Pachtrecht (LPG), 
Immobiliarsachenrecht im Schweizerischen Zivilgesetzbuch (ZGB), Tierseuchengesetz (TSG) und 
Tierschutzgesetz (TSchG). Gleichzeitig wird dem Parlament der Entwurf eines Bundesbeschlusses über die 
finanziellen Mittel für die Landwirtschaft in den Jahren 2004-2007 unterbreitet. Zwischen den agrarpolitischen 
Massnahmen und deren Finanzierung besteht eine gegenseitige Abhängigkeit. 
Das Kernelement der AP 2007 besteht in einer weiteren Flexibilisierung der Milchmarktordnung mit einem 
schrittweisen Ausstieg aus der Milchkontingentierung. 
Als Konsequenz aus der Maul- und Klauenseuche-Epidemie in Grossbritannien und ihren Auswirkungen auf 
verschiedene andere europäische Länder soll die Grundlage dafür geschaffen werden, dass bei einer 
künftigen Bedrohung des schweizerischen Vieh bestands durch eine hochansteckende Seuche die 
Tiertransporte, die Märkte und Ausstellungen unverzüglich verboten werden können. Weiter wird eine 
gesetzliche Grundlage für die Abgeltung der BSE-bedingten Kosten der Entsorgung von Fleischabfällen 
vorgeschlagen. Im Hinblick auf eine Koordination der Kontrollen soll ausserdem das zuständige Bundesamt 
den Kantonen Vorgaben für die durchzuführenden Kontrollen machen können. 
Das Schlachten von Säugetieren ohne Betäubung vor dem Blutentzug soll auf Grund des Ergebnisses der 
Vernehmlassung zur Änderung des TSchG weiterhin verboten bleiben. Diese Art des Schlachtens ist 
indessen Bestandteil der religiösen Regeln der jüdischen und der islamischen Glaubensgemeinschaft. Damit 
ihre Versorgung mit Fleisch sichergestellt bleibt, soll die Zulässigkeit der Einfuhr von Fleisch rituell 
geschlachteter Tiere (Koscher- und Halalfleisch) im TSchG festgehalten werden. 
Nach Artikel 6 LwG werden die finanziellen Mittel für die wichtigsten Aufgabenbereiche 
mit einfachem Bundesbeschluss für höchstens vier Jahre bewilligt. Die vorliegende 
Botschaft enthält den Antrag, für die vier Jahre 2004 bis 2007 folgende 
Zahlungsrahmen zu bewilligen: 
- Grundlagenverbesserung und Sozialmassnahmen 1 129 Millionen Franken 
- Produktion und Absatz 2 946 Millionen Franken 
- Direktzahlungen 10 017 Millionen Franken 
Die Gesamtsumme der drei beantragten Zahlungsrahmen beläuft sich auf 14 092 Millionen Franken. Darin ist 
gegenüber der Vernehmlassungsvorlage eine Kürzung von 288 Millionen Franken zur Einhaltung der 
Schuldenbremse nach Artikel 126 BV berücksichtigt. 

Die ersten drei Jahre nach Inkrafttreten der neuen Ordnung herrschten auf dem Milchmarkt sehr günstige 
Verhältnisse mit hoher Nachfrage und Milchknappheit. Seit dem Frühjahr hat sich die Marktlage drastisch 
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verschlechtert. Die Situation zeigt, dass die aus der Zeit der Preis- und Absatzgarantie stammende 
Milchkontingentierung den Anforderungen des Marktes nicht entspricht. Deshalb hat der Bundesrat mit der 
Agrarpolitik 2007 den Ausstieg aus der Milchkontingentierung beantragt. Dieser wird jedoch erst 2007 voll 
wirksam. 
Mit der Ergänzung der Botschaft zur Agrarpolitik 2007 soll die nach Verwertungskanal differenzierte 
Mengenanpassung ins ordentliche Recht übernommen werden. Diese Möglichkeit besteht dann ab 2004 bis 
zur Aufhebung der Milchkontingentierung frühestens am 30. April 2007. 
Weil das Bedürfnis nach differenzierten Mengenanpassungen schon heute besteht, soll diese Möglichkeit 
vorzeitig so schnell als möglich geschaffen werden. Ausserdem sind als kurzfristige Notmassnahme für das 
laufende und für das nächste Milchjahr noch einheitliche Mengenanpassungen für die gesamte Milchbranche 
vorgesehen. 

Verhandlungen 

Vorlage 1 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 
11.12.2002 SR Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 
19.03.2003 NR Die Beratungen werden nach Art. 70 unterbrochen. 
07.05.2003 NR Abweichend. 
05.06.2003 SR Abweichend. 
12.06.2003 NR Abweichend. 
16.06.2003 SR Abweichend. 
17.06.2003 NR Zustimmung. 
20.06.2003 SR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (45:0) 
20.06.2003 NR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (92:17) 

Vorlage 2 
Bundesbeschluss über die finanziellen Mittel für die Landwirtschaft in den Jahren 2004-2007 
11.12.2002 SR Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 
07.05.2003 NR Abweichend. 
05.06.2003 SR Zustimmung. 
Vorlage 3 
Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) 
11.12.2002 SR Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 
07.05.2003 NR Abweichend. 
05.06.2003 SR Abweichend. 
12.06.2003 NR Zustimmung. 
20.06.2003 SR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (44:0) 
20.06.2003 NR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (173:0) 

Vorlage 4 
Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht (LPG) 
11.12.2002 SR Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 
07.05.2003 NR Zustimmung. 
20.06.2003 SR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (44:0) 
20.06.2003 NR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (163:0) 

Vorlage 5 
Schweizerisches Zivilgesetzbuch 
11.12.2002 SR Beschluss nach Entwurf des Bundesrates. 
07.05.2003 NR Zustimmung. 
20.06.2003 SR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (44:0) 
20.06.2003 NR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (171 :0) 

Vorlage 6 
Tierseuchengesetz (TSG) 
11.12.2002 SR Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 
07.05.2003 NR Abweichend. 
05.06.2003 SR Abweichend. 
12.06.2003 NR Abweichend. 
16.06.2003 SR Zustimmung. 
20.06.2003 SR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (44:0) 
20.06.2003 NR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (168:0) 

Vorlage 7 
Tierschutzgesetz (TSchG) 
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11.12.2002 
07.05.2003 
20.06.2003 
20.06.2003 

SR 
NR 
SR 
NR 

Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (42:0) 
Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (166:0) 

Im Ständerat war das Eintreten auf die sieben Vorlagen unbestritten. Hingegen beantragte eine Minderheit 
Maissen die Rückweisung des Landwirtschaftsgesetzes an den Bundesrat. Theo Maissen (C, GR) 
begründete dies damit, dass AP 2007 die dezentrale Besiedlung gefährde, zu billigen Importen und zu einer 
intensiveren Bewirtschaftung im Talgebiet führe. Die kritischen Voten in der Eintretensdebatte kamen vor 
allem von der Seite der CVP- und der SVP-Fraktion. Angesichts der grössten Krise in der Milchwirtschaft seit 
dem Zweiten Weltkrieg, so Hannes Germann (V, SH), sei die AP 2007 zu stark auf Liberalisierung 
ausgerichtet. Rolf Büttiker (R, SO) kritisierte, dass die tief greifenden Änderungen nicht abzuschätzen seien, 
die Reformhektik habe unter den Bauern viel Missmut ausgelöst. Für Hans Hofmann (V, ZH) ist das 
Bauernsterben bereits programmiert, für einen Grossteil der Bauern liege der Arbeitsverdienst unter dem 
garantierten Vergleichslohn. Der Berichterstatter der Kommission, Fritz Schiesser (R, GL), verwies darauf, 
dass die Agrarstützung in der Schweiz immer noch einsame Weltspitze sei: 70 Rappen pro Bauernfranken 
stammen in der Schweiz vom Staat, während es in der EU lediglich 35 Rappen sind. Jedoch ohne Reformen 
könne sich die Schweiz auf dem liberalisierten Käsemarkt nicht behaupten. Christine Beerli (R, BE) gab zu 
bedenken, dass ohne Reformen, der Landwirtschaft keine Perspektiven gegeben werden. Bundesrat Pascal 
Couchepin warf den Gegnern der AP 2007 Nostalgie vor. Sie würden die wirtschaftlichen Gegebenheiten 
völlig verkennen. Es sei eine illusorische Lösung, die Vorlage an den Bundesrat zurückzuweisen, dies koste 
nur Zeit und sorge für zusätzliche Unsicherheit unter den Bauern. Mit 25 zu 13 Stimmen wurde der 
Rückweisungsantrag Maissen abgelehnt. 
Einer der Kernpunkte der Detailberatung war die Aufhebung der Milchkontingentierung. Grundsätzlich war der 
Ausstieg aus der Milchkontingentierung nicht wirklich bestritten. Die Mehrheit der Kommission beantragte 
entgegen dem Antrag des Bundesrates einen gestaffelten Ausstieg mit einer Abschaffung im Jahre 2009. 
Bereits 2006 sollen die Bio- und Bergbauer in die kontingentlose Zeit entlassen werden. Eine Minderheit 
Eugen David (C, SG) beantragte die Kontingente bis 2009 in Lieferrechte umzuwandeln und dafür den 
Kontingentshandel abzuschaffen. Mit 22 zu 15 Stimmen folgte der Rat der Mehrheit der Kommission. Eine 
Minderheit Theo Maissen (C, GR) wollte die Milchkontingentierung nicht aufheben. Mit 19 zu 14 Stimmen 
folgte der Rat der Mehrheit und beschloss die gestaffelte Aufhebung der Milchkontingentierung ab 2006. 
Bei der Liberalisierung des Fleischmarktes folgte der Ständerat mit 26 zu 13 Stimmen der 
Kommissionsminderheit Rolf Büttiker (R, SO) und lehnte eine Versteigerung der Importrechte ab. Nur beim 
Schweinefleisch soll das System der Versteigerung probehalber eingeführt werden. Mit 26 zu 9 Stimmen 
folgte der Rat der Kommissionsmehrheit und schaffte die Einkommensgrenzen für Direktzahlungen ab, wie 
dies der Bundesrat vorgeschlagen hatte. Eine Minderheit Christine Beerli (R, BE) beantragte die 
Milchmarktstützung auf Kuhbeiträge umzulagern und diese an die Fütterung mit Raufutter zu binden. Mit 23 
zu 15 Stimmen lehnte der Rat jedoch diesen Antrag ab. 
Bei der Änderung des Tierseuchengesetzes folgte der Rat mit 20 zu 12 Stimmen einer Minderheit Theo 
Maissen (C, GR), die den Viehhandel eidgenössisch regeln will und zwar deshalb, weil die sehr 
unterschiedlichen kantonalen Bestimmungen nicht mehr zeitgemäss seien. Damit würde auch das 
interkantonale Viehhandelskonkordat hinfällig. Als Kompensation für die Umsatzgebühren, die den Kantonen 
mit dem Wegfall des Konkordates verloren gehen, sollen die Kantone eine Schlachtungsabgabe erheben 
können. 
Obwohl nach der Ablehnung der Versteigerung der Importrechte für Fleisch keine finanzielle Grundlage 
vorhanden ist, folgte der Ständerat mit 19 zu 13 Stimmen einer Minderheit Helen Leumann (R, LU), welche 
eine gesetzliche Grundlage für die Beteiligung des Bundes an der Kosten für die Entsorgung von 
Fleischabfällen beantragte. 
Beim Zahlungsrahmen folgte der Ständerat dem Antrag des Bundesrates. 
In der Eintretensdebatte des Nationalrates wurden die drei verfassungsmässigen Aufträge für die 
Landwirtschaft - sichere Versorgung mit qualitativ hoch stehenden Nahrungsmitteln, Erhaltung der 
natürlichen Lebensgrundlagen und dezentrale Besiedlung des Landes - bestätigt. Unbestritten blieben auch 
die Direktzahlungen. Vertreter der Bauern vertraten die Meinung, dass die Reformschritte in einem 
angemessenen Tempo zu erfolgen haben. Die Landwirtschaft stehe unter einem finanziellen Druck und dürfe 
nicht vom Sozialstaat abgekoppelt werden. Das links-grüne Lager zeigte sich beunruhigt darüber, dass 
Auflagen für eine ökologische Produktion gelockert werden sollen. Bundesrat Joseph Deiss versprach, dass 
er sich dafür einsetzen werde, dass die Landwirtschaft nicht zu einem Nebengewerbe verkomme. Die 
Agrarpolitik werde aber von den absehbaren Sparübungen nicht einfach verschont bleiben können. Eintreten 
auf die Agrarpolitik 2007 blieb unbestritten. 
Auch in der Detailberatung des Nationalrates war die Frage der Milchkontingentierung einer der Kernpunkte. 
Zuerst führte der Rat eine Grundsatzdiskussion über den Kontingenthandel. Eine von Andrea Hämmerle (S, 
GR) angeführte Minderheit beantragte die Abschaffung des Kontingenthandels, mit der Begründung, dass die 
Vermietung oder der Verkauf von Kontingenten kostentreibend seien und damit ungerechtfertigte Erlöse 
erzielt werden. Mit 100 zu 70 folgte der Rat der Kommissionsmehrheit und stimmte damit für die Beibehaltung 
des Kontingentshandels. Bei der Aufhebung der Milchkontingentierung folgte der Nationalrat der 
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Kommissionsmehrheit und damit dem Ständerat, womit die Aufhebung 2009 erfolgen soll. Toni Brunner (V, 
SG) hatte eine Weiterführung der Milchkontingentierung beantragt, dies wurde jedoch klar abgelehnt. Eine 
Minderheit Hansjörg Walter (V, TG) wollte den Ausstiegsentscheid verschieben, um der Landwirtschaft mehr 
Zeit zu geben. Die EU beabsichtige schliesslich auch, erst im Jahre 2013 aus der Mengenbeschränkung 
auszusteigen. Abgelehnt wurde auch der Antrag aus dem links-grünen Lager, die Milchkontingentierung 
bereits auf den 30. April 2007 aufzuheben. Anders als der Ständerat wollte der Nationalrat jedoch keinen 
vorzeitigen Ausstieg der Bio- und Berggebiete aus der Milchkontingentierung. 
In der Frage der Fleischimporte folge der Nationalrat mit 129 zu 50 Stimmen der Mehrheit seiner Kommission 
und somit dem Bundesrat und beschloss entgegen dem Beschluss des Ständerates eine Versteigerung des 
Importfleisches. Die aus der Versteigerung resultierenden Erträge von etwa 150 Millionen Franken sollten der 
Landwirtschaft zugute kommen. Eine Minderheit Caspar Baader (V, BL) beantragte, dass die Erträge zur 
Fleischmarktentlastung verwendet werden und nicht dem Bund zugute kommen, womit 150 Millionen 
innerhalb der Fleischwirtschaft umverteilt würden. Mit 99 zu 80 Stimmen folgte der Nationalrat der Minderheit 
Baader. 
Anträge, den Ökologischen Leistungsnachweis - eine Bedingung für Direktzahlungen - zu verschärfen, 
wurden abgelehnt. Die bürgerliche Seite hatte bereits in der Eintretensdebatte klar gemacht, dass sie neue 
Auflagen für mehr Ökologie ablehnen werde. Mit 137 zu 33 Stimmen stimmte jedoch der Rat einem Antrag 
der Kommission zu, dass Bauern, die neu einsteigen, nur noch Direktzahlungen erhalten sollen, wenn sie 
eine entsprechende landwirtschaftliche Ausbildung nachweisen können. 
Im Gegensatz zum Ständerat beschloss der Nationalrat mit 102 zu 65 Stimmen die Einkommens- und 
Vermögensgrenzen für den Bezug von Direktzahlungen beizubehalten. Insbesondere Grüne und 
Sozialdemokraten wehrten sich gegen mehr Geld für Grossbauern. Eine Minderheit Hermann Weyeneth (V, 
BE) argumentierte vergebens, dass Direktzahlungen keine Almosen, sondern Entgelt für erbrachte 
Leistungen seien. 
Die Detailberatung wurde in der Frühjahrssession unterbrochen und in der Sondersession im Mai fortgesetzt. 
Mit 82 zu 12 Stimmen folgte der Nationalrat einem Antrag der Kommission, Unterstützungsmassnahmen für 
Bauern vorzusehen, die ihren Betrieb vorzeitig aufgeben. Der Bund soll den Bauern die Betriebsaufgaben 
finanziell erleichtern können. Bundesrat Joseph Deiss vertrat die Meinung, dass im neuen Gesetz schon 
Umschulungshilfen vorgesehen seien und Massnahmen zur Frühpensionierung zu teuer kämen. 
Eine Kommissionsminderheit Simonetta Sommaruga (S, BE) wollte die Multifunktionalität der Landwirtschaft 
auch im Forschungsartikel des Landwirtschaftsgesetzes verankern. Die Kommissionsreferenten waren jedoch 
der Auffassung, dass die Anliegen der Minderheit mit dem Begriff Nachhaltigkeit genügend abgedeckt sind. 
Mit 90 zu 51 Stimmen wurde der Antrag abgelehnt. 
Eine Kommissionsmehrheit beantragte gentechnisch veränderte Lebensmittel bis 2009 zu verbieten. 
Unterstützt wurde das Moratorium von der Ratslinken sowie von einem Teil der SVP-Fraktion. Dagegen 
plädierten die Fraktionen der Freisinnigen und Christlich demokraten sowie Bundesrat Joseph Deiss. Im 
Namen einer Kommissionsminderheit warnte Gerold Bührer (R, SH) vor den Folgen eines Moratoriums für 
den Wirtschafts- und Forschungsplatz Schweiz. Erst kürzlich habe das Parlament bei der Gen-Lex ein 
solches Moratorium abgelehnt. Die Mehrheit argumentierte damit, dass die Mehrheit der Bevölkerung keine 
gentechnisch veränderten Lebensmittel wolle. Das Moratorium gebe der Landwirtschaft die Möglichkeit, sich 
als naturnahe Produzentin zu profilieren. Mit 83 zu 78 Stimmen befürwortete der Rat das Moratorium. 
Der Nationalrat folgte mit 77 zu 76 Stimmen einem Ordnungsantrag von Hildegard Fässler (S, SG), nochmals 
den in der Frühjahrssession beschlossenen Minderheitsantrag Caspar Baader (V, BL) zu behandeln. Damals 
wurde beschlossen, den Erlös aus der Versteigerung der Fleischkontingente der Landwirtschaft zukommen 
zu lassen. Bundesrat Joseph Deiss machte deutlich, dass die seinerzeitige Zustimmung seiner Meinung nach 
ein grober Fehler war. Vom Versteigerungserlös sollen 100 Mio. Fr. in die allgemeine Bundeskasse als 
Sparbeitrag der Landwirtschaft fliessen, 50 Mio. Fr. sollen für die Entsorgung der Schlachtabfälle verwendet 
werden. Im zweiten Anlauf wurde der Minderheitsantrag Baader mit 100 zu 62 Stimmen abgelehnt. 
Kürzungsanträge bei der Behandlung des Zahlungsrahmens wurden eindeutig verworfen und der 
Finanzierungsbeschluss wurde in der Gesamtabstimmung mit 132 zu 2 Stimmen angenommen. 
Bei der Revision des Tierseuchengesetzes wurde auf Antrag der Kommission eine Übergangsbestimmung in 
Bezug auf die Entsorgung der Schlachtabfälle im Zusammenhang mit der BSE-Bekämpfung eingefügt. 
Verbesserungsvorschläge dazu wurden alle verworfen. 
In der ersten Differenzbereinigung schloss sich der Ständerat bei der Frage der Milchkontingentierung dem 
Nationalrat an und lehnte damit einen früheren Ausstieg der Berg- und Biobauern ab. Zusätzlich folgte der 
Rat der Kommissionsminderheit Christoffel Brändli (V, GR), wonach eine vorzeitige Entlassung aus der 
Milchkontingentierung für Organisationen und Mitglieder möglich sein soll, die selber eine Mengenregulierung 
vornehmen. Bei der Frage der Versteigerung der Zollkontingente beim Fleisch folgte der Rat dem Modell des 
Nationalrates. Als Notbremse gegen eine weitere Beschleunigung des Konzentrationsprozesses beantragte 
eine Kommissionsminderheit Eugen David (C, SG) aber, dass der Bundesrat bei Bedarf zum alten System 
zurückkehren könnte. Mit 22 zu 18 Stimmen folgte der Rat der Minderheit. Ein Moratorium für gentechnisch 
veränderte Pflanzen lehnte der Ständerat mit 29 zu 6 Stimmen ab. Ein Verbot erachtet die Kleine Kammer als 
falsches, technikfeindliches Signal und fürchtet eine Schwächung des Forschungsplatzes Schweiz. Bei den 
Direktzahlungen kam der Ständerat der Grossen Kammer entgegen und stimmte mit Stichentscheid des 
Präsidenten für die Beibehaltung von Einkommens- und Vermögensgrenzen. Bei einem Zusatzverdienst der 
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Ehefrau kann aber der Bundesrat die Grenze für den Bezug von Direktzahlungen erhöhen. Mit 31 zu 7 
Stimmen lehnte der Ständerat, die vom Nationalrat eingefügte Bestimmung ab, wonach bei Produkten mit 
geografischer Herkunftsangabe auch der Rohstoff aus der entsprechenden Region stammen müsse. Mit 18 
zu 12 Stimmen lehnte der Rat eine vom Nationalrat einfügte Spezialbestimmung zur Förderung der 
Hochstamm-Obstbäume ab. 
Bei der Differenzbereinigung im Nationalrat konnte sich bei der Frage des Gentech-Moratoriums eine 
bürgerliche Mehrheit gegen eine links-bäuerliche Koalition mit 77 zu 70 Stimmen durchsetzen und folgte 
damit dem Ständerat, der das Moratorium abgelehnt hatte. Die vom Ständerat eingefügte Notbremse bei der 
Versteigerung der Fleischkontingente, welche bei Bedarf eine Rückkehr zun alten System erlauben sollte, 
lehnte der Nationalrat mit 91 zu 58 Stimmen ab. Bei der Frage der Direktzahlungen lehnte der Nationalrat die 
vom Ständerat eingefügte Bestimmung ab, für verheiratete Bauernpaare die Einkommens- und 
Vermögensgrenzen zu erhöhen. Mit 78 zu 55 Stimmen hielt der Rat gemäss Antrag der 
Kommissionsminderheit Toni Eberhard (C, SO) am Beschluss fest, welche eine Förderung der Hochstamm
Obstbäume verlangte. 
In der zweiten Runde der Differenzbereinigung folgte der Ständerat bei der Versteigerung der 
Fleischkontingente mit 21 zu 17 Stimmen der Grossen Kammer. Bei der Frage der Direktzahlungen hielt der 
Ständerat an seinem Beschluss betreffend die verheirateten Bauernpaare fest. Die Förderung des Obstes 
von Hochstämmen lehnte der Rat mit 21 zu 14 Stimmen nochmals ab. 
Der Nationalrat folgte bei den verbliebenen Differenzen dem Ständerat. 
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02.046 - Note de synthese Resume 

02.046 Politique agricole 2007 
Message du 29 mai 2002 concemant I'evolution future de la politique agricole (Politique agricole 2007) (FF 
2002 4395). Message complementaire du message du 29 mai 2002 concemant I'evolution future de la 
politique agricole (PA 2007; 02.046) et Message la modification de la loi sur I'agriculture par voie urgente 
(02.068) (FF 2002 6735) 

Situation Initiale 
La notion de «Politique agricole 2007» (PA 2007) se refere au devenir de la politique agricole. En effet, 2007 
est la demiere annee des prochaines enveloppes financieres de quatre ans destinees a I'agriculture. 
Le bilan intermediaire de la reorientation en matiere de politique agricole peut atre qualifie de favorable quant 
a la direction empruntee, laquelle se resurne par «davantage de march8 et d'ecologie». L'agriculture est sur 
la voie de la durabilite. Contrairement aux reform es fondamentales de la derniere decennie, iI s'agit par les 
presentes revisions de maintenir fermement le cap emprunte par PA 2002. Le processus d'adaptation en 
cours a pour objectif d'optimiser les objectifs en fonction du changement des conditions cadre et des defis 
escomptes. La gageure principale consistera a ameliorer encore la competitivite de I'agriculture et du secteur 
alimentaire dans un contexte de durabilite et de multifonctionnalite. Le bilan intermediaire de PA 2002 et les 
defis qui s'annoncent permettent de degager cinq orientations principales, dans le cadre desquelles des 
interventions s'imposent: 

preservation des parts de marche dans des conditions de concurrence accrue, notamment par un 
assouplissement supplementaire du marche laitier; 
accroissement des performances des agriculteurs en tant qu'entrepreneurs par une extension de leur 

marge de manCBuvre; 
preservation d'emplois dans le milieu rural au moyen d'une meilleure adaptation des instruments de 

politique agricole a la politique regionale; 
mesures d'accompagnement en vue d'une evolution structurelle socialement supportable; 
renforcement de la confiance des consommateurs dans les denrees alimentaires par une promotion 

accrue de la qualite et de la securite et par une mise a profit exhaustive du potentiel que renferment les 
instruments de politique agricole existants pour une utilisation durable des ressources naturelles. 

La concretisation de ces orientations exige la modification de six lois federales: loi sur I'agriculture (LAgr) , 
droit foncier rural (LDFR), droit sur le bail a ferme agricole (LBFA), droits reels immobiliers dans le code civil 
suisse (CC), loi federale sur les epizooties (LFE) et loi federale sur la protection des animaux (LPA). Nous 
soumettons en mame temps au Parlement un projet d'arrate federal sur les moyens financiers destines a 
I'agriculture pour les annees 2004 a 2007. Les mesures de politique agricole et leur financement sont 
interdependants. Le pivot de PA 2007 est le nouvel assouplissement de I'organisation du march8 laitier, 
assorti d'un abandon progressif du contingentement. 
L'epidemie de fievre aphteuse en Grande-Bretagne et ses incidences dans plusieurs pays d'Europe ont mis 
en evidence la necessite de creer une base legale permettant d'interdire immediatement les transports de 
betaiI, les march8s et les expositions, au cas ou le cheptel suisse se trouverait menace par une maladie 
hautement contagieuse. On propose par ailleurs une base legale permettant d'allouer des contributions a 
I'elimination des dechets de viande requise en raison de I'ESB. En vue d'une coordination, I'office federal 
competent devrait aussi pouvoir donner aux cantons des instructions concernant les contrOles a effectuer. 
L'abattage de mammiferes sans etourdissement precedant la saignee demeure interdit, conformement au 
resultat de la consultation relative a la modification de la LPA. Cependant, cette maniere de proceder fait 
partie des regles religieuses des communautes juive et islamique. Afin d'approvisionner ces dernieres en 
viande, iI est propose d'autoriser dans la loi I'importation de viande d'animaux abattus selon des prescriptions 
rituelles, dite kasher et hallal. 
Selon I'art. 6 LAgr, les credits destines aux domaines d'application principaux so nt autorises pour quatre ans 
au plus par un arrate federal simple. Le present message propose de fixer comme suit les enveloppes 
financieres destinees aux annees 2004 a 2007: 
- Amelioration des bases de production et mesures sociales 1 129 mio. de fr. 
- Production et ventes 2 946 mio. de fr. 
- Paiements directs 10 017 mio. de fr. 
La somme des trois enveloppes financieres proposees se chiffre a 14 092 millions de francs. Par rapport a la 
version soumise a la consultation, on remarquera une reduction de 288 millions de francs au titre de frein a 
I'endettement selon I'art. 126 Cst. 
Dans les trois annees suivant la reorganisation du march8 laitier, les conditions ont ete tres favorables 
(demande elevee et rarete du lait). Depuis le printernps, la situation sur le march8 s'est fortement deterioree. 
La situation revele que le contingentement laitier datant de la periode des prix et de I'ecoulement garantis ne 
satisfait pas aux exigences du march8. Le Conseil federal propose donc de supprimer le contingentement 
laitier dans le cadre de la Politique agricole 2007, suppression qui ne sera effective qu'en 2007. Le 
complement du message concernant la Politique agricole 2007 a pour objet d'integrer au droit ordinaire 
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I'adaptation differenciee des quantites selon le canal de mise en valeur. Cette possibilite existera ainsi a partir 
de 2004 jusqu'a la suppression du contingentement laitier, le 30 avril 2007 au plus t6t. Oes adaptations 
differenciees de quantites s'imposant aujourd'hui deja, cette possibilite doit etre amenagee au prealable, 
aussit6t que possible. En outre, des adaptations uniformes so nt encore prevues pour toute la branche a titre 
de mesure urgente dans I'annee laitiere en cours et la suivante. 

DelIberations 

Projet 1 
Loi federale sur I'agriculture (Loi sur I'agriculture, LAgr) 
11-12-2002 CE Oecision modifiant le projet du Conseil federal. 
19-03-2003 CN L'examen du projet est interrompu apres I'art. 70. 
07-05-2003 CN Oivergences. 
05-06-2003 CE Oivergences. 
12-06-2003 CN Oivergences. 
16-06-2003 CE Oivergences. 
17-06-2003 CN AdMsion. 
20-06-2003 CE La loi est adoptee en votation finale. (45:0) 
20-06-2003 CN La loi est adoptee en votation finale. (92:17) 

Projet 2 
Arrete federal sur les moyens financiers destines a I'agriculture pour les annees 2004 a 2007 
11-12-2002 CE Oecision modifiant le projet du Conseil federal. 
07-05-2003 CN Oivergences. 
05-06-2003 CE AdMsion. 

Projet 3 
Loi federale sur le droit foncier rural (LOFR) 
11-12-2002 CE Oecision modifiant le projet du Conseil federal. 
07-05-2003 CN Oivergences. 
05-06-2003 CE Oivergences. 
12-06-2003 CN AdMsion 
20-06-2003 CE La loi est adoptee en votation finale. (44:0) 
20-06-2003 CN La loi est adoptee en votation finale. (173:0) 

Projet 4 
Loi federale sur le bail a ferme agricole (LBFA) 
11-12-2002 CE Oecision modifiant le projet du Conseil federal. 
07-05-2003 CN AdMsion. 
20-06-2003 CE La loi est adoptee en votation finale. (44:0) 
20-06-2003 CN La loi est adoptee en votation finale. (163:0) 

Projet 5 
Code civil 
11-12-2002 
07-05-2003 
20-06-2003 
20-06-2003 

Projet 6 

CE 
CN 
CE 
CN 

Oecision conforme au projet du Conseil federal. 
AdMsion. 
La loi est adoptee en votation finale. (44:0) 
La loi est adoptee en votation finale. (171 :0) 

Loi sur les epizooties (LFE) 
11-12-2002 CE Oecision modifiant le projet du Conseil federal. 
07-05-2003 CN Oivergences. 
05-06-2003 CE Oivergences. 
12-06-2003 CN Oivergences. 
16-06-2003 CE Adhesion. 
20-06-2003 CE La loi est adoptee en votation finale. (44:0) 
20-06-2003 CN La loi est adoptee en votation finale. (168:0) 

Projet 7 
Loi federale sur la protection des animaux (LPA) 
11-12-2002 CE Oecision modifiant le projet du Conseil federal. 
07-05-2003 CN AdMsion. 
20-06-2003 CE La loi est adoptee en votation finale. (42:0) 
20-06-2003 CN La loi est adoptee en votation finale. (166:0) 
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Au Conseil des Etats, I'entree en matiere n'a ete contestee pour aucun des sept projets. Par contre, une 
minorite Theo Maissen (C, GR) a propose le renvoi de la loi sur I'agriculture au Conseil federal, arguant que 
la PA 2007 menacerait I'occupation decentralisee du territoire, encouragerait les importations bon marcM et 
entrainerait une exploitation plus intensive dans les vallees. Les critiques entendues pendant les debats sur 
I'entree en matiere emanaient essentiellement des rangs du PDC et de I'UDC. Considerant que I'economie 
laitiere traverse la crise la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale, Hannes Germann (V, SH) a 
soutenu que la PA 2007 mettait trop I'accent sur la liberalisation. Rolf Büttiker (R, SO) a critique le fait qu'i1 
soit impossible d'evaluer la portee exacte des modifications de grande envergure envisagees et que 
I'agitation autour de cette reforme a declencM la mauvaise humeur des paysans. Pour Hans Hofmann (V, 
ZH), la mort des paysans est deja programmee car, pour une grande partie d'entre eux, le revenu du travail 
est inferieur au salaire de comparaison garanti. Le rapporteur de la commission, Fritz Schiesser (R, GL), a 
rappele que I'agriculture suisse reste la plus soutenue au monde: dans notre pays, sur chaque franc encaisse 
par les paysans, 70 centimes proviennent de l'Etat alors que dans I'UE ce ne so nt que 35 centimes. 
Toutefois, sans reforme la Suisse ne pourra pas s'affirmer sur le marche liberalise du fromage. Christine 
Beerli (R, BE) a soutenu que, sans reforme, I'agriculture n'aurait aucun avenir. Enfin, le conseilIer federal 
Pascal Couchepin a traM les opposants a la PA 2007 de nostalgiques ignorant completement la realite 
economique, et d'ajouter que la solution i1Iusoire consistant a renvoyer le projet au Conseil federal se 
traduirait par une perte de temps et par des incertitudes supplementaires pour les paysans. La proposition de 
renvoi Maissen a ete rejetee par 25 voix contre 13. 
L'abolition du contingentement laitier a ete I'un des sujets principaux de I'examen par article. Le principe 
mame d'un demantelement n'a pas ete veritablement conteste. La majorite de la commission a propose de ne 
pas suivre le Conseil federal an demandant un abandon progressif debouchant sur une abolition en 2009. Les 
producteurs bio et les paysans de montagne ne devraient plus atre soumis au contingentement des 2006. 
Une minorite Eugen David (C, SG) a propose que, jusqu'en 2009, les contingents soient transformes en droits 
de livraison et qu'en contrepartie le commerce de contingents soit aboli. Le conseil s'est rallie a la majorite de 
la commission par 22 voix contre 15. Une minorite Theo Maissen (C, GR) ne voulait pas d'un demantelement 
du contingentement laitier. Le conseil a suivi la majorite avec 19 voix contre 14 et decide d'abandonner le 
contingentement laitier de maniere echelonnee a partir de 2006. 
Concernant la liberalisation du marcM de la viande, le Conseil des Etats s'est range du cOte de la minorite de 
la commission Rolf Büttiker (R, SO) en refusant par 26 voix contre 13 I'introduction des ench8res pour les 
contingents d'importation. Ce systeme sera malgre tout introduit a I'essai pour la viande de porc. Le conseil a 
suivi la majorite de la commission par 26 voix contre 9 et a supprime la limite de revenu pour les paiements 
directs, comme le Conseil federal I'avait propose. Une minorite Christine Beerli (R, BE) a pro pose de 
transformer le soutien au marche du lait en contributions aux detenteurs de vaches qui seraient liees a 
I'affouragement avec du fourrage grossier. Le conseil a toutefois rejete cette proposition par 23 voix contre 
15. 
Apropos de la modification de la loi sur les epizooties, le conseil a suivi, par 20 voix contre 12, une minorite 
Theo Maissen (C, GR) proposant de reglementer le commerce de betail au niveau federal car la tres grande 
diversite des dispositions cantonales est surannee. Cela rendrait aussi le concordat intercantonal sur le 
commerce de betail caduc. Pour compenser la perte des taxes cantonales sur le chiffre d'affaires 
qu'entrainerait la suppression du concordat, les cantons pourraient prelever une taxe d'abattage. 
Le conseil s'est rallie par 19 voix contre 13 a une minorite Helen Leumann (R, LU) proposant la creation d'une 
base legale pour une participation de la Confederation aux couts d'elimination des dechets carnes, et cela 
malgre I'absence d'une source de financement puisque le principe des encheres pour les importations de 
viande a ete rejete par le Conseil des Etats. 
Le Conseil des Etats a suivi la proposition du Conseil federal sur le plafond de depenses. 
Lors des debats sur I'entree en matiere au Conseil national, les trois mandats constitutionnels de 
I'agriculture - securite de I'approvisionnement de la population, conservation des ressources naturelles et 
entretien du paysage rural, occupation decentralisee du territoire - ont ete confirmes. Les paiements directs 
n'ont pas non plus ete contestes. Des representants du milieu paysan ont releve que la reforme devrait 
progresser a un rythme approprie, car I'agriculture subit des pressions financieres et ne doit pas atre 
decouplee de l'Etat social. Le camp rose-vert a fait part de son inquietude de voir s'assouplir les exigences en 
matiere de production ecologique. Le conseilIer federal Joseph Deiss a promis qu'i1 s'engagerait pour que 
I'agriculture ne devienne pas une branche secondaire. Toutefois, la politique agricole ne pourra pas atre 
epargnee par les efforts d'economies a venir. L'entree en matiere sur la PA 2007 n'a pas ete contestee. 
Au Conseil national, le contingentement laitier a aussi ete I'un des points forts de I'examen par article. Le 
conseil atout d'abord mene un debat de principe sur le commerce de contingents. Une minorite emmenee 
par Andrea Hämmerle (S, GR) a propose I'abolition du commerce de contingents au motif que la location ou 
la vente de ces derniers pousserait les prix vers le haut et genererait des revenus injustifies. Par 100 voix 
contre 70, le conseil s'est rallie a la majorite de la commission et s'est prononce pour le maintien du 
commerce de contingents. Pour ce qui est de I'abolition du contingentement laitier, le Conseil national a suivi 
la majorite de la commission ainsi que le Conseil des Etats, si bien que le demantelement complet est 
programme pour 2009. Toni Brunner (V, SG) avait propose de maintenir les contingents laitiers, mais le 
conseil s'y est clairement oppose. Une minorite Hansjörg Walter (V, TG) voulait ajourner la decision sur 
I'abolition du contingentement afin de laisser plus de temps a I'agriculture, arguant par ailIeurs que I'UE ne 
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supprimerait ce type de mesures qu'en 2013. Le conseil a aussi rejete la proposition rose-verte demandant le 
demantelement du contingentement le 30 avril 2007 deja.. A I'inverse du Conseil des Etats, le Conseil national 
n'a pas voulu d'un abandon des contingents plus precoce pour les producteurs bio et les paysans de 
montagne. 
Sur la question des importations de viande, le Conseil national s'est rallie, par 129 voix contre 50, a. la 
majorite de sa commission qui appuyait la proposition du Conseil federal. Contrairement au Conseil des 
Etats, iI s'est donc prononce en faveur du systeme des encheres pour les importations de viande. Les 
recettes de quelque 150 millions de francs issues de ces encheres devraient beneficier a. I'agriculture. Une 
minorite Caspar Baader 01, BL) voulait que ces recettes soient utilisees pour soutenir le marche de la viande 
et qu'elles ne finissent pas dans les caisses de la Confederation: les 150 millions seraient ainsi repartis 
equitablement au sein de la branche. Le conseil a suivi la minorite Baader par 99 voix contre 80. 
Les propositions demandant un renforcement des PER (prestations ecologiques requises) - une condition 
pour obtenir des paiements directs - ont ete rejetees. Le camp bourgeois avait indique tres clairement des 
I'entree en matiere qu'iI rejetterait toute nouvelle exigence en matiere d'ecologie. Par contre, le conseil a 
approuve par 137 voix contre 33 une proposition de la commission visant a. ce que seuls les paysans arrivant 
sur le marche avec une bonne formation professionnelle puissent beneficier de paiements directs. 
Contrairement au Conseil des Etats, le Conseil national a decide, par 102 voix contre 65, de maintenir les 
limites de revenu et de fortune applicables pour les paiements directs. Les ecologistes et les socialistes, en 
particulier, se sont eleves contre le fait que I'on verse plus d'argent aux grands exploitants. Une minorite 
Hermann Weyeneth (V, BE) a argumente, sans convaincre, que les paiements directs n'etaient pas une 
aumone mais une indemnisation pour des prestations foumies. 
L'examen par article a ete suspendu ici pour la session de printemps et s'est poursuivi pendant la session 
speciale de mai. 
Par 82 voix contre 12, le conseil a adopte une proposition de la commission demandant des mesures 
d'accompagnement pour les paysans abandonnant leur exploitation avant d'atteindre I'äge de la retraite. La 
Confederation devrait soutenir financierement les paysans laissant leur exploitation. Le conseiller federal 
Joseph Deiss a explique que la nouvelle loi prevoit deja. des aides a. la reconversion des paysans en activite 
et que des mesures encourageant le depart a. la retraite anticipee coOteraient trop cher. 
Une minorite de la commission Simonetta Sommaruga (S, BE) voulait egalement inscrire la notion de 
multifonctionnalite dans I'article sur la recherche de la loi sur I'agriculture. Les rapporteurs de la commission 
etaient toutefois d'avis que le terme durable prend deja. en compte I'objectif poursuivi par la minorite. La 
proposition a ete rejetee par 90 voix contre 51. 
Une majorite de la commission a propose d'interdire les aliments contenant des OGM jusqu'en 2009. Le 
moratoire etait soutenu par la gauche et par une partie du groupe UDC. Les lib8raux, les democrates
chretiens et le conseiller federal Joseph Deiss s'y opposaient. Au nom d'une minorite de la commission, 
Gerold Bührer (R, SH) a voulu mettre en garde contre les consequences d'un moratoire pour I'economie et la 
recherche suisses. De plus, le Parlement avait refuse un tel moratoire peu avant, dans le cadre de la Gen
Lex. La majorite a argumente que la plus grande partie de la population ne veut pas d'OGM dans son 
assiette. Le moratoire donne aussi I'occasion a. I'agriculture de se profiler comme un secteur de production 
proche de la nature. Le conseil a approuve le moratoire par 83 voix contre 78. 
Par 77 voix contre 76, le conseil a adopte une motion d'ordre d'Hildegard Fässler (S, SG) demandant le 
reexamen de la proposition de la minorite Caspar Baader (V, BL) adoptee lors de la session de printemps. 11 
avait alors ete decide d'attribuer a. I'agriculture les recettes de la mise aux encheres des contingents de 
viande. Le conseiller federal Joseph Deiss a alors dit clairement qu'iI considerait toujours cette decision 
comme une erreur grossiere. Selon lui, le produit des encMres devrait etre verse a. raison de 100 millions de 
francs dans la caisse federale comme contribution de I'agriculture aux mesures d'economies et 50 millions 
seraient destines au financement de I'elimination des dechets carnes. Au deuxieme vote, la proposition de la 
minorite Baader a ete rejetee par 100 voix contre 62. 
Les coupes proposees lors du debat sur le plafond de depenses ont ete clairement rejetees et lors du vote 
sur I'ensemble I'arrete sur les moyens financiers a ete adopte par 132 voix contre 2. 
Sur proposition de la commission, une disposition transitoire a ete ajoutee a. la revision de la loi sur les 
epizooties. Elle concerne I'elimination des dechets d'abattoir dans le contexte de la lutte contre I'ESB. Les 
propositions d'ameliorations ont toutes ete rejetees. 
En deuxieme lecture (elimination des divergences), le Conseil des Etats s'est rallie a. la decision du Conseil 
national concernant le contingentement laitier, rejetant ainsi une abolition plus precoce pour les producteurs 
bio et les paysans de montagne. En outre, le conseil a suivi la minorite de la commission emmenee par 
Christoffel Brändli (V, GR), selon laquelle I'abolition du contingentement laitier peut etre anticipee pour les 
organisations et leurs membres qui regulent eux-memes les quantites produites. S'agissant de la mise aux 
encMres des contingents de viande, la Chambre des cantons a suivi le modele du Conseil national. Afin de 
prevenir une eventuelle acceleration du processus de concentration, une minorite de la commission 
emmenee par Eugen David (C, SG) a propose d'accorder au Conseil federal la possibilite de revenir si 
necessaire a. I'ancien systeme, ce qui a ete accepte par 22 voix contre 18. Le Conseil des Etats a par contre 
refuse par 29 voix contre 6 I'introduction d'un moratoire pour les organismes genetiquement modifies. 11 
estime qu'interdire les OGM serait une erreur et que cela nuirait au progres technologique ainsi qu'a. la Suisse 
en tant que pole de recherche. S'agissant des paiements directs, le Chambre haute arejoint le Conseil 
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national et s'est prononcee, grace a la voix preponderante du president, pour le maintien d'une limite de 
revenu et de fortune au-dela de laquelle les contributions sont reduites ou refusees. 11 a toutefois ajoute une 
regle permettant d'augmenter ces plafonds pour les exploitants maries dont le conjoint exerce une activite 
remuneree. Par 31 voix contre 7, le Conseil des Etats a rejete une disposition introduite par le Conseil 
national selon laquelle les produits portant une indication geographique doivent etre fabriques avec des 
matieres premieres provenant toutes elles aussi de la region indiquee. 11 a egalement rejete, par 18 voix 
contre 12, la disposition speciale que le Conseil national avait prevue en faveur de la culture d'arbres fruitiers 
a haute tige. 
Lors de la deuxieme lecture au Conseil national, une majorite de droite s'est imposee sur la question du 
moratoire pour les OGM : par 77 voix contre 70, et contre I'avis d'une coalition composee d'agriculteurs et de 
deputes de gauche, le conseil s'est rallie a la decision du Conseil des Etats, qui avait rejete le moratoire. En 
ce qui concerne la mise aux encheres des contingents de viande, la possibilite introduite par les Conseil des 
Etats de revenir a I'ancien systeme a ete rejetee par 91 voix contre 58. S'agissant des paiements directs, le 
Conseil national s'est oppose a la disposition prevue par le Conseil national d'augmenter les valeurs Iimites 
pour les agriculteurs maries. Enfin, par 78 voix contre 55, la Chambre des cantons a maintenu sa position 
concernant I'encouragement de la culture d'arbres fruitiers a haute tige, conformement a la proposition de la 
minorite de commission emmenee par Toni Eberhard (C, SO). 
En troisieme lecture et par 21 voix contre 17, le Conseil des Etats a suivi le Conseil national au sujet de la 
mise aux encheres des contingents de viande. Sur la question des paiements directs et des couples maries, 
le Conseil des Etats est par contre reste sur sa position. Enfin, la Chambre des cantons a rejete pour la 
seconde fois, et par 21 voix contre 14, la disposition visant a 'encourager la culture d'arbres fruitiers a haute 
tige. 
Le Conseil national s'est rallie aux decisions du Conseil des Etats pour les divergences restantes. 
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F ihandelsabkommen 
zw chen den Efta-Staaten 
un der Republik Singapur. 
Gen migung 
Acco de Iibre-echange 
entre I sEtats de I' AELE 
et la Re ublique de Singapour. 
Approb tion 

Zweitrat
Botschaft des Bu des rates 04.09.02 (BBI 2002 6701) 
Message du Con iI federal 04.09.02 (FF 2002 6228) 

Bericht APK-NR 10.02 
Rapport CPE-CN 2 .10.02 

NationalraVConseii n tional 02.12.02 (Erstrat - Premier Conseil) 

StänderaVConseii de Etats 10.12.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

\ 
\ 

Reimann Maximilia~ (V, AG), für die Kommission: Es be-
haupte niemand me~r, die Efta sei zum toten Buchstaben 
degeneriert - das Ge~enteil ist der Fall, wie Sie diesem Ge
schäft entnehmen k~~nen. Dazu möchte ich Ihnen gerne 
noch ein paar zusätzlid)1e Informationen geben, die auch in 
der Kommission lebhaft\piskutiert worden sind. 
Die Efta-Staaten sind ~azu übergegangen, mit wichtigen 
Drittstaaten so genannte ~eihandelsabkommen der zweiten 
Generation abzuschliess . Nach Mexiko ist mit Singapur 
nun schon ein zweites Ab ommen dieser Art zustande ge
kommen. Exploratorische spräche zum Abschluss weite
rer solcher Abkommen sin derzeit im Gang. Wir haben 
gehört, das sei mit Chile, mit . üdkorea, Japan und Südafrika 
der Fall. Der Inhalt dieser Fre'handelsabkommen der zwei
ten Generation geht deutlich ber die bestehenden WTO
Regeln hinaus und gereicht de wirtschaftlichen Beziehun
gen zwischen den beteiligten St aten zu noch deutlich grös
seren Vorteilen. 
So schafft das Freihandelsabko men, über das wir jetzt 
reden, mit dem wirtschaftlich hoc entwickelten Stadtstaat 
Singapur verbesserte Rahmenbe l[ngungen bezüglich des 
Warenverkehrs, der Dienstleistun~~n, einschliesslich des 
Banken- und LebensversicherungsWi sens, sowie der Inves
titionen. Auch das öffentliche Besch ungswesen wird vom 
Abkommen erfasst, ebenso wie die geistigen Eigentums
rechte, wo der Schutz noch deutlich ~r die bestehenden 
internationalen Verpflichtungen hinaus ht. 
Zusätzlich ist ein bilaterales Landwirtsc aftsabkommen zwi
schen der Schweiz und Singapur abge chlossen worden, 
das für schweizerische Agrarprodukte d ~arktzugang in 
Singapur noch weiter öffnen wird. 
Die Efta steht beim Abschluss solcher Fr ihandelsabkom
men natürlich in einer gewissen Konkurrenz , it der grossen 
EU, wobei im vorliegenden Fall die Efta Oft~SiChtliCh die 
Nase vorne gehabt hat - ein Ergebnis, das m n im Rahmen 
der verbliebenen vier Efta-Staaten natürlich ntsprechend 
zu würdigen weiss. 
Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig, di"\r Vorlage 
zuzustimmen. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
t.:entree en matiere est decidee sans opposition 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Bundesbeschluss zum Freihandelsabkommen zwischen 
den Efta-Staaten und der Republik Singapur und zum 
Landwirtschaftsabkommen zwischen der Schweizeri
schen Eidgenossenschaft und der Republik Singapur 
Arrete federal concernant I'accord de IIbre-echange 
entre les Etats de I' AELE et la Republlque de Singapour 
ainsi que I'accord agrlcole entre la Confederation suisse 
et la Republique de Singapour 

Gesamtberatung - Traitement global 

Titel und Ingress, Art. 1, 2 
Titre et preambule, art. 1, 2 

Gesamtabstimmung - Vote sur I'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... offensichtliche Mehrheit 

02.046 

Agrarpolitik 2007. 
Weiterentwicklung 
Politique agricole 2007. 
Evolution future 

Erstrat - Premier Conseil 
Botschaft des Bundesrates 29.05.02 (BB12002 4721) 
Message du Conseil federal 29.05.02 (FF 2002 4395) 

Zusatzbotschaft des Bundesrates 16.10.02 (BB12002 7234) 
Message complementaire du Conseil federal 16.10.02 (FF 2002 6735) 

StänderaVConseii des Etats 10.12.02 (Erstrat - Premier Conseil) 

StänderaVConseii des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 

StänderaVConseii des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 

StänderaVConseii des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 

Schiesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Mit Datum vom 
29. Mai 2002 hat uns der Bundesrat die Botschaft zur Wei
terentwicklung der Agrarpolitik unterbreitet. Der Kurztitellau
tet «Agrarpolitik 2007» und gibt damit den Zeithorizont an, 
auf den diese Politik ausgerichtet ist. Die Vorlage umfasst 
neben den Teilen 1, 3, 4 und 5, welche die Änderung ver
schiedener Gesetze betreffen, auch den Teil 2, nämlich den 
Bundesbeschluss über die finanziellen Mittel für die Land
wirtschaft in den Jahren 2004-2007. 
Bevor ich auf die Vorlage näher eingehe, möchte ich die 
Grundzüge in Erinnerung rufen, die uns durch Artikel 104 
der Bundesverfassung für die Ausrichtung der Landwirt
schaftspolitik vorgegeben werden. Absatz 1: «Der Bund 
sorgt dafür, dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige 
und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen wesentli
chen Beitrag leistet zur: a. sicheren Versorgung der Bevölke
rung; b. Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und 
zur Pflege der Kulturlandschaft; c. dezentralen Besiedlung 
des Landes.» Absatz 2 bestimmt: «Ergänzend zur zumutba
ren Selbsthilfe der Landwirtschaft und nötigenfalls abwei
chend vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit fördert der 
Bund die bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betriebe.» 
Neben den hier vorgegebenen Zielen einer nachhaltigen, 
auf den Markt ausgerichteten Produktion, einer sicheren 
Landesversorgung, der Erhaltung der Lebensgrundlagen 
und der Pflege der Kulturlandschaft, der dezentralen Besied
lung und Förderung der bodenbewirtschaftenden Betriebe 
schreibt die Bundesverfassung noch vor: Direktzahlungen 
unter der Voraussetzung ökologischer Leistungsnachweise 
zur angemessenen Abgeltung der erbrachten Leistungen, 
wirtschaftliche Anreize zur Förderung naturnaher, umwelt
schonender und tierfreundlicher Produktionsformen, Erlass 
von Deklarationsvorschriften, Festigung des bäuerlichen 
Grundbesitzes usw. 
Dass es nicht ganz einfach ist, allen diesen Zielen und Vor
gaben und auch noch Partikularinteressen Rechnung zu tra-
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gen, zeigt die vorliegende Revision mit aller Deutlichkeit auf. 
Schliesslich stehen für die Erreichung dieser Ziele be
schränkte finanzielle Mittel zu Verfügung. Unbeschränkt sind 
eigentlich nur die Ansprüche der unterschiedlichsten Ak
teure, die sich im Bereich der Landwirtschaftspolitik bewe
gen. Nicht wenige davon haben sich in den letzten Wochen 
und Tagen an uns gewandt und uns gebeten, gerade ihre In
teressen nicht ausser Acht zu lassen. Besonders eindrück
lich für mich war, wie sehr ich mit «fleischlichen Anliegen •• 
konfrontiert worden bin. 
In der Kommission war umstritten, wie weit bei der «Agrar
politik 2007 •• von einer Fortsetzung der «Agrarpolitik 2002 •• -
kurz «AP 2002.. - gesprochen werden könne. Die «AP 
2002 •• brachte eine Gewichtsverlagerung von der Preisstüt
zung zu den Direktzahlungen, wobei aber etwa bei der 
Milchproduktion nach wie vor weiterhin hohe Preisstützun
gen bestehen. Die jüngsten erheblichen Schwierigkeiten im 
Milchsektor sind auch eine Folge dieser hohen Preisstüt
zung. Die «AP 2002 •• hat aber auch eine Entkoppelung der 
Direktzahlungen von den Produkten gebracht und damit 
eine wichtige Entwicklung eingeleitet. Schliesslich hat die 
Bindung der Direktzahlungen an einen ökologischen Leis
tungsnachweis zu einer stärker auf die Umwelt ausgerichte
ten Landwirtschaft beigetragen. 
Die Meinungen über die Frage, ob die «AP 2002 •• erfolgreich 
war und ihre Ziele erreicht hat, sind geteilt. Zu der unter
schiedlichen Wertung tragen nicht zuletzt der sich rapide 
verschlechternde Milchmarkt im laufenden Jahr und das 
schlechte Landwirtschaftsjahr 2001 bei. 
Trotz Bemühungen, die staatlichen Eingriffe marktorientiert 
zu gestalten, sind die Aufwendungen für die Agrarstützung 
auch heute noch sehr hoch. Sie liegen heute knapp unter 
70 Prozent; das bedeutet, dass von einem Franken, den ein 
Landwirt einnimmt, 70 Rappen in irgendeiner Weise durch 
staatliche Massnahmen zustande kommen. Damit hat die 
Schweiz mit Abstand die höchste Agrarstützung; vergleich
bar ist eigentlich nur noch Japan. In der Europäischen Union 
liegt der Wert bei 35 Prozent, im Durchschnitt der OECD
Länder bei 30 Prozent. Der Rückgang der Agrarstützung in 
der Schweiz in den letzten 15 Jahren macht nur etwa einen 
Drittel des entsprechenden Umfangs in der EU aus. 
Beim beträchtlichen Einkaufstourismus für Lebensmittel 
steht nach wie vor Fleisch an oberster Stelle, gefolgt von 
Käse, Milch und Butter. Die Preisdifferenzen schwanken da
bei zwischen 25 Prozent bei der Milch und 50 Prozent beim 
Fleisch. Die Preisdifferenzen zu unserem geographischen 
Umfeld sind nach wie vor zu hoch. Die Ausgabenlast der 
Verbraucher für Nahrungsmittel ist mehr als doppelt so hoch 
wie in OECD-Ländern. Diese Preisunterschiede machen 
sich namentlich bei Familien mit bescheidenen Einkommen 
bemerkbar. 
Im laufenden Jahr sind die bilateralen Verträge und damit 
auch das Abkommen über den Handel mit Landwirtschafts
produkten in Kraft getreten. Innerhalb von fünf Jahren wird 
der Käsemarkt mit der EU vollständig liberalisiert sein. Das 
wird nicht ohne erhebliche Auswirkungen auf den Milchpreis 
bleiben. Wenn wir hier etwas unternehmen und nicht einfach 
zusehen wollen, was passiert, dann sollten wir das rasch 
tun. Wer mit den vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnah
men im Milchsektor nicht einverstanden ist, was durchaus 
der Fall sein kann - weil es nicht leicht ist, im Milchsektor 
das Gelbe vom Ei zu finden -, der ist eingeladen, andere 
Ideen vorzutragen. Wir werden beim Rückweisungsantrag 
der Minderheit Maissen zur Vorlage 1 auf diese Probleme 
zurückkommen. 
Was bringt nun die «Agrarpolitik 2007 •• ? Die «AP 2007 •• um
fasst fünf Schwerpunkte, die unterschiedlich umstritten sind. 
1. Kernelement ist sicher die Flexibilisierung des Milchmark
tes mit dem angestrebten Ausstieg aus der öffentlich-rechtli
chen Milchkontingentierung, wobei die Kommissionsmehr
heit im Vergleich zum Bundesrat eine längere Ausstiegsperi
ode und stärkere flankierende Massnahmen bis 2012 bean
tragt. 
2. Beim Fleischimport sollen die Kontingente neu versteigert 
werden. Die bestehenden Kontingentsrenten, auf die noch 

einzugehen sein wird, sollen entfallen und die Erlöse in die 
Bundeskasse fliessen. Mit einem Teil dieser Mittel sollen die 
Kosten der Entsorgung von Fleischabfällen bestritten wer
den. Hier schlägt die Mehrheit der WAK zusätzliche flankie
rende Massnahmen für öffentliche Märkte und eine Mindest
marktabräumung in Berggebieten vor, weil vor allem dort die 
grosse Furcht besteht, Schlachtvieh könnte keine Abnahme 
mehr finden. 
3. Daneben sind - das ist im Getöse der Auseinanderset
zungen über Milchkontingente und die Versteigerung von 
Fleischimportkontingenten untergegangen - weitere wich
tige Massnahmen vorgesehen: Umschulungsbeiträge zur 
sozialen Flankierung von Strukturbereinigungen - die Frage 
der Liquidationsbesteuerung soll im Unternehmenssteuer
paket 11 behandelt werden; weitere Massnahmen zur Struk
turverbesserung, zu nennen sind die periodischen Beiträge 
für Bodenverbesserungen; die Erweiterung des Einsatzbe
reiches von Investitionskrediten, namentlich zum Aufbau von 
bäuerlichen Selbsthilfeorganisationen usw. - Sie finden das 
alles im 5. Titel des Landwirtschaftsgesetzes. 
Daneben sind zahlreiche Verbesserungen im bäuerlichen 
Bodenrecht, im Pacht recht, im Immobiliarsachenrecht, beim 
Tierseuchengesetz und beim Tierschutzgesetz vorgesehen. 
Last but non least geht es um eine erkleckliche Summe 
Geld: Mit dem Bundesbeschluss über die finanziellen Mittel 
für die Landwirtschaft in den Jahren 2004-2007 sollen 
14092 Millionen Franken zur Verfügung gestellt werden, 
63 Millionen mehr als im letzten Vierjahreskredit. Pro Land
wirtschaftsbetrieb ergäbe dies einen Betrag von 50 000 Fran
ken pro Jahr. Zu diesen 3,7 Milliarden Franken jährlich 
kommen einige hundert Millionen Franken für Zollvergünsti
gungen auf Diesel sowie etwa 3 Milliarden Franken aufgrund 
des Zollschutzes an der Grenze hinzu. Letztere gehen direkt 
zu lasten der Konsumenten. Volkswirtschaftlich macht das 
rund 7 Milliarden Franken pro Jahr für die Landwirtschaft 
aus. 
Es scheint deshalb mehr als gerechtfertigt, wenn wir bei un
seren Beschlüssen, namentlich im Milch- und Fleischsektor, 
nicht nur an die unmittelbar Beteiligten, sondern auch an die 
Steuerzahler und Konsumenten denken, die bei den land
wirtschaftlichen Produktionsformen, insbesondere bei Fra
gen der Nachhaltigkeit, der Umweltverträglichkeit und der 
tiergerechten Haltung, mehr mitbestimmen wollen. Aber 
auch ein überhöhtes Preisniveau kann dem Konsumenten 
immer weniger zugemutet werden. Diesen Aspekt gilt es ins
besondere dann zu berücksichtigen, wenn wir später über 
Kontingentsrenten diskutieren, und solche gibt es, wenn ich 
an die Zahl der Interventionen denke, die namentlich unsere 
Entscheide zum Fleischmarkt ausgelöst haben. 
Schliesslich hat die Kommission auch versucht, den er
schwerten Produktionsbedingungen im Berggebiet und da
mit den dort weit verbreiteten Befürchtungen im Hinblick auf 
eine Flexibilisierung im Milch- und Fleischmarkt Rechnung 
zu tragen. Die Landwirtschaftspolitik ist hier wichtiger Be
standteil der Regionalpolitik, sie ist darin einzubinden. Mass
nahmen sind aber auch ausserhalb des Landwirtschafts
rechtes erforderlich, weil namentlich die vor- und nachgela
gerten Bereiche erhebliche Auswirkungen auf das Preisni
veau in der Landwirtschaft haben. 
In den vergangenen Jahren haben zwei Kostengruppen 
markante Steigerungen verzeichnet: die Gebäudeamortisa
tionen und die Kosten für Maschinen und Geräte. Hier beste
hen zum Teil signifikante Preisunterschiede zum Ausland, 
welche nicht durch technische Normen oder staatliche 
Grenzschutzbestimmungen gerechtfertigt werden können. 
Bundesrat und Nationalrat haben bereits Massnahmen vor
gesehen, indem das Kartellgesetz verbessert und gegen 
Missbräuche, z. B. vertikale Absprachen, eingesetzt werden 
soll. Wir werden uns voraussichtlich in der Frühjahrssession 
2003 damit befassen. Dieses Beispiel zeigt, dass eine um
fassende Landwirtschaftspolitik auch in anderen Bereichen 
als nur im Landwirtschaftsrecht abgestützt werden muss. 
Übrigens gibt es laut OECD in der Schweiz drei Bereiche, 
welche die Wachstumsschwäche des Landes und dessen 
Dasein als Preisinsel verursachen: das schwache Kartellge-
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setz, der mangelnde Wettbewerb im öffentlich reglementier
ten Bereich und die Landwirtschaft. 
Wichtig ist aber auch, dass die Politik mit klaren Vorgaben 
und Leitplanken gerade jungen Landwirten und solchen, die 
zweifeln, ob sie einsteigen sollen oder nicht, Berechenbar
keit und Vorhersehbarkeit verschafft. Mit der vorliegenden 
Revision sollen solche Antworten namentlich in den Berei
chen Milch und Fleisch gegeben werden. Wer heute nicht 
entscheiden will, darf diesen Entscheid nicht beliebig lang 
hinauszögern. Reformen sind in der Landwirtschaft unum
gänglich und dürfen nicht über Gebühr verzögert werden. 
Die rapide Verschlechterung des Milchmarktes beweist dies 
bestens. Die Reformen müssen die Interessen der Land
wirte, aber auch diejenigen der übrigen Wirtschaft sowie der 
Konsumenten und Steuerzahler mit einbeziehen, denn die 
massiven Finanzmittel - die Landwirtschaft ist der fünft
wichtigste Budgetposten des Bundes - müssen vor einer im
mer kritischer werdenden Bevölkerung gerechtfertigt wer
den. 
Abschliessend bitte ich Sie, auf die Vorlage einzutreten. 
Schon jetzt ersuche ich Sie, den Rückweisungsantrag der 
Minderheit abzulehnen. Ich werde die Mehrheitsposition dort 
noch begründen. 

Germann Hannes (V, SH): Ich darf vorausschicken, dass 
ich als Ersatzmitglied der WAK an den Kommissionsberatun
gen teilgenommen habe. Es war eine ebenso interessante 
wie komplexe Materie. Eintreten ist für mich aber trotz eini
ger Vorbehalte unbestritten. 
Das schwierige agrarpolitische Umfeld, in welchem wir zen
trale Weichenstellungen vorzunehmen haben, ist bekannt. 
Der Fleischkrise des letzten Jahres folgte in diesem Jahr die 
Milchkrise; Swiss Dairy Food ist nur eines der Synonyme da
für. Niemand wird es von der Hand weisen: Die Schweizer 
Landwirtschaft steckt in einer schweren wirtschaftlichen 
Krise. Immer mehr Betriebe und damit Bauernfamilien sind 
konkret in ihrer Existenz bedroht. Führt man sich die Ent
wicklung der Einkommenssituation in der Landwirtschaft vor 
Augen, verwundert dies kaum. Mit Jahreseinkommen an der 
Grenze zu - respektive unterhalb von - staatlich definierten 
Existenzminima lässt sich die bäuerliche Zukunft für viele 
Familien nicht erfolgreich bewältigen. Es muss schon zu 
denken geben, wenn rund die Hälfte eines Berufsstandes 
wohl über 50 Wochenstunden arbeiten muss, davon aber 
kaum mehr leben, geschweige denn in die eigene unterneh
merische Zukunft investieren kann. Die Folge ist ein be
schleunigter Strukturwandel. Weitere Anpassungen der 
Strukturen sind auf der einen Seite wohl nötig, da man sich 
dem Wandel und der technischen Entwicklung nicht entzie
hen kann und soll. Auf der anderen Seite dürfen wir aber 
nicht ausser Acht lassen, mit wie vielen familiären EinzeI
schicksalen und sozialen Härten der gegenwärtige Struktur
wandel in der Landwirtschaft verbunden ist. 
Mit der Stossrichtung der Vorlage zur Weiterentwicklung der 
«Agrarpolitik 2007" werden die Weichen für eine weitere Be
schleunigung des sich ohnehin schon sehr rasch vollziehen
den Strukturwandels gestellt - eines Strukturwandels nota
bene, der meines Erachtens in der gegenwärtigen Situation 
fast ausschliesslich Verlierer erzeugt. Denn das Massnah
menpaket zur «AP 2007" verfolgt insgesamt zwar den mit 
«AP 2002" eingeschlagenen Agrarkurs konsequent weiter, 
ist aber doch etwas einseitig auf die rasche weitere Liberali
sierung der Agrarmärkte ausgerichtet. 
Aber was bedeutet denn Liberalisierung? Sie bedeutet mehr 
Konkurrenz, weniger Handelsschranken, in der Regel tiefere 
Preise, aber auch mehr Transporte und damit höhere Um
weltbelastungen. Und vielleicht auch weniger Gerechtigkeit? 
Das Hochlohnland Schweiz kann sich selbstverständlich auf 
jedem freien Markt der Welt mit den billigsten Lebensmitteln 
eindecken. Wir können immer mehr bieten als alle Drittwelt
oder Schwellenländer. Aber sind uns die paar Franken für 
den Zwischenhandel diesen hohen Preis wert? In der Regel 
profitieren die Konsumenten nämlich nur unwesentlich von 
den tieferen Produzentenpreisen respektive von jenen Prei-
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sen, die auf den internationalen Spotmärkten zu entrichten 
sind. 
Die Verkaufspreise für Lebensmittel wie Milch, Brot usw. lie
gen in der Schweiz nämlich immer noch über jenen der mei
sten europäischen Länder, selbst in jenem Fall, wo die 
Bauern die von ihnen erzeugten Produkte gratis an die Ver
arbeiter oder an den Zwischenhandel liefern würden oder 
liefern müssten. Ich lebe unmittelbar an der Landesgrenze 
und weiss, wovon ich spreche, obwohl mein Einkaufsradius 
auf die Schweiz begrenzt ist. 
Angesichts der dargelegten Umstände fragt man sich schon, 
wie weit die Liberalisierung in der Landwirtschaft noch vor
angetrieben werden soll. Alle vergleichbaren Länder, viel
leicht mit Ausnahme von Neuseeland, schützen oder stützen 
ihre Landwirtschaft in irgendeiner Form. Wäre es da nicht 
einfacher und klüger, sich dafür einzusetzen, dass in der 
Schweiz wie in der übrigen Welt faire oder eben die tatsäch
lich benötigten Preise für die Produkte der Landwirtschaft 
bezahlt würden? Oder dass man an Importprodukte die glei
chen Anforderungen punkto Ökologie und Tierschutz stellen 
würde wie an die hierzulande produzierten? Ich habe darum 
grosses Verständnis und Sympathie für den Rückweisungs
antrag der Minderheit Maissen. Dies umso mehr, als die 
flankierenden Massnahmen im Sozialbereich ungenügend 
sind, um den Strukturwandel auf eine Art und Weise abzufe
dern, die unseres Landes würdig ist. Es geht nicht darum, 
notwendige strukturelle Anpassungen zu verhindern. Aber 
das eingangs erwähnte Beispiel mit dem Milchmarkt zeigt, 
dass es durchaus sinnvoll sein könnte, nochmals über die 
Bücher zu gehen, um aus dem gegenwärtigen Dilemma her
auszufinden. 
Man spricht von der grössten Krise im Milchmarkt seit dem 
Zweiten Weltkrieg. Just in dieser unsicheren Zeit wollen wir 
die Aufhebung der Milchkontingente beschliessen. Ich gebe 
es gerne zu: Als liberal denkender Mensch und Befürworter 
einer sozialen Marktwirtschaft habe ich mit Regulierungen 
wie den Milchmarktkontingenten seit jeher Mühe gehabt. 
Deren Aufhebung ist denn auch nach wie vor eine Option. 
Aber einmal eingeführt, gehören diese Milchkontingente ei
gentlich zu den «assets" einer jeden landwirtschaftlichen 
Buchhaltung. Ich frage Sie: Woher in aller Welt wollen wir im 
Jahr 2002, in dem alles drunter und drüber geht, wissen, 
warum dieser historische Ausstieg ausgerechnet im Jahr 
2009 erfolgen soll? Heute ist es schon schwer genug vorher
zusagen, was mittelfristig richtig ist. 
Mit einer langfristigen Ausstiegsoption könnte ich leben, da
mit nicht falsche Anreize für den Handel mit Milchkontingen
ten geschaffen würden. Mühe habe ich aber mit der Schaf
fung eines Präjudizes für die Anpassungen im Rahmen einer 
künftigen «AP 2011". Vielleicht liegen in vier Jahren klarere 
Entscheidungsgrundlagen als heute vor. Möglicherweise hat 
bis dahin auch die EU entschieden, ihr Quotensystem aufzu
heben. Es würde vollkommen ausreichen, dannzumal über 
die definitive Aufhebung der Milchkontingentierung zu befin
den. 
«AP 2007" enthält zahlreiche Änderungen und Verbesse
rungen, die durchaus zu begrüssen sind. Dazu gehört die 
Weiterentwicklung in Richtung einer qualitativ hoch stehen
den Produktion unter gebührender Gewichtung von ökologi
schen Aspekten und des Tierschutzes. Auch die Förderung 
der betrieblichen Umschulung ist ein Schritt in die richtige 
Richtung. 
Insgesamt aber vermögen die flankierenden Sozialmass
nahmen für die Landwirtschaft keinesfalls zu befriedigen. So 
besteht im Falle einer Betriebsaufgabe nach wie vor die un
gerechte Besteuerung der Liquidationsgewinne. Hier ist eine 
Korrektur im Rahmen der Steuergesetzgebung analog zur 
Besteuerung von Kapitalauszahlungen von Guthaben aus 
der beruflichen Vorsorge überfällig. Der langjährigen Forde
rung des Bauernverbandes nach einer Betriebsaufgabeent
schädigung wurde nicht entsprochen, was aus meiner Sicht 
vertretbar sein mag. Ein grosses Manko besteht jedoch nach 
wie vor bei den fehlenden Familien- und Kinderzulagen für 
die Landwirtschaft. Es ist mir klar, dass diese Postulate nicht 
alle im Rahmen der Landwirtschaftsgesetzgebung erfüllt 



02.046 Conseil des Etats 1190 1 0 decembre 2002 

werden können. Sie zeigen aber auch klar, dass die Land
wirtschaft mit dem zur Diskussion stehenden Weg viel verlie
ren, aber nur sehr wenig gewinnen kann. 
Wird der Rückweisungsantrag abgelehnt, werde ich mich im 
Sinne meiner Ausführungen und der Minderheitsanträge für 
eine Verbesserung der Vorlage einsetzen. Kommt es zur 
Rückweisung, so hoffe ich, dass dieses Verdikt für gezielte 
Nachbesserungen genutzt wird. 
Mit der Umbenennung des bisher etablierten Begriffes «Bei
träge für besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftli
cher Nutztiere» in «Ethobeiträge» könnte ich leben, auch 
wenn sich die Schaffhauser Regierung in ihrer Vernehmlas
sung für den Begriff «Wellness-Beiträge» stark gemacht hat. 
Entscheidend ist, dass der zentrale Milchwirtschaftsent
scheid zu einem geeigneteren Zeitpunkt gefällt wird und 
gleichzeitig befriedigende materielle Verbesserungen zur 
Abfederung der Folgen des Strukturwandels realisiert wer
den. 

Büttiker Rolf (R, SO): Ich möchte in der Eintretensdebatte 
zwei grundsätzliche Bereiche ansprechen, etwas zur Bere
chenbarkeit der Landwirtschaftspolitik sagen und im zweiten 
Teil etwas der Frage nachgehen, welche Auswirkungen die 
vorliegenden Beschlüsse auf die Strukturen in der Landwirt
schaft selber sowie in den vor- und nach gelagerten Berei
chen haben. 
Zuerst zur Berechenbarkeit der Landwirtschaftspolitik: Wir 
wissen alle, dass die letzte Revision des Landwirtschaftsge
setzes erst 1999 in Kraft gesetzt worden ist, und nun - drei 
Jahre später - legt uns der Bundesrat ein gewichtiges Paket 
an Neuerungen vor. Natürlich sind die einzelnen Änderun
gen von unterschiedlicher Bedeutung, aber gesamthaft ge
sehen handelt es sich bei «AP 2007» keineswegs um nur 
punktuelle Revisionen. Eine Einschätzung, bei der Vorlage 
handle es sich nur um eine Optimierung oder Fortsetzung 
der «Agrarpolitik 2002», kann ich nicht teilen. In wesentli
chen Bereichen wurden tief greifende Änderungen vorge
nommen, ohne dass uns in der Botschaft dargelegt wurde, 
welche Auswirkungen sie zum Beispiel auf die Struktur der 
Landwirtschaft, auf die Berggebiete oder auf die anderen mit 
dem Agrarsektor verbundenen Wirtschaftszweige haben. 
Es ist nämlich keineswegs so, dass sich diese einschneiden
den Massnahmen auf den Milchsektor beschränken. Weit 
reichende Änderungen stehen z. B. auch in den Bereichen 
von Schlachtvieh und Fleisch, der Strukturverbesserungs
massnahmen und der Tierseuchengesetzgebung zur Dis
kussion. Ich frage mich heute: Waren die Entscheidungen 
bei der «Agrarpolitik 2002» derart lückenhaft oder falsch, 
dass heute so massiv eingefahren werden muss? Ganz im 
Gegenteil, Herr Bundesrat, lese ich in der Botschaft des 
Bundesrates, dass sich «AP 2002» bewährt habe. Ich kann 
nicht ganz verstehen und nachvollziehen, dass der Bundes
rat einerseits immer wieder sagt, «AP 2002» habe sich be
währt, und andererseits ein gewaltiges Reformpaket vorlegt, 
dessen Last kaum zu ertragen ist. Bei allem Respekt für die 
Dynamik und den Reformwillen im Volkswirtschaftsdeparte
ment: Wir müssen auch Sorge dafür tragen, dass unsere Po
litik für die Bauern und die anderen Akteure der Wirtschaft 
berechenbar bleibt. Es ist ja nicht so, dass wir die «Agrarpo
litik 2002» mit einem Knopfdruck in Kraft gesetzt hätten und 
jetzt einfach einen Gang höher schalten könnten. Draussen 
in der Wirtschaft brauchen die Leute Zeit, um sich anzupas
sen, und notabene braucht jeweils auch die Verwaltung Zeit, 
um Neuerungen umzusetzen. 
So kommt es, dass verschiedene Massnahmen der «AP 
2002» - die amtsälteren Mitglieder des Ständerates können 
sich noch an die Debatte in diesem Saal erinnern - erst seit 
kurzem wirklich eingeführt sind. Die Schlachtviehverordnung 
z. B. ist erst auf den 1. Januar 2001 in Kraft gesetzt worden, 
und bereits heute, also nicht einmal zwei Jahre später, dis
kutieren wir über markante Revisionen. Ich kann dem EVD 
in diesem Zusammenhang den Vorwurf nicht ersparen, dass 
es aufgrund einer gewissen Reformhektik für die schlechte 
Stimmung und die Verunsicherung in der Landwirtschaft mit
verantwortlich ist. 

Ich komme zum zweiten Bereich, zu den Auswirkungen auf 
die Strukturen: Es ist unbestritten, Herr Bundesrat, dass 
die Wettbewerbsfähigkeit der Ernährungswirtschaft gestärkt 
werden soll. Es trifft auch zu, dass bis zu einem gewissen 
Grade Rationalisierungseffekte erzielt werden können und 
dass die Wettbewerbskraft gestärkt ist, wenn in weniger, da
für in grösseren Einheiten produziert wird. Wir sehen es 
aber gerade in den der Landwirtschaft nachgelagerten Wirt
schaftszweigen, also hauptsächlich im Gewerbe, dass Un
ternehmenskonzentrationen und Verdrängungswettbewerb 
auch nicht der Weisheit letzter Schluss sind. Im Detailhandel 
haben wir nämlich in diesem Lande die weltweit wohl gröss
te Unternehmenskonzentration. Der Strukturwandel in der 
Milch- und Fleischverarbeitung ist mindestens ebenso stark 
wie der Strukturwandel in der Landwirtschaft selbst. Bald 
werden in der Verarbeitung ähnliche Verhältnisse wie im De
tailhandel bestehen. Von einem gewissen Punkt an - das ist 
die Sorge, die ich als liberal denkender Mensch habe - ist 
der Wettbewerb durch die Reduktion der Zahl der Akteure 
wieder gefährdet, ganz zu schweigen von der Gefahr, dass 
die stabilisierende Wirkung der klein- und mittelbetrieblichen 
Wirtschaft aufs Spiel gesetzt werden könnte. Deshalb sind 
die Auswirkungen agrarpolitischer Massnahmen auf die 
Strukturen sorgfältig abzuschätzen, und zwar nicht nur die 
Auswirkungen auf die Struktur der Landwirtschaft selbst, 
sondern auch die Auswirkungen auf die Struktur der nachge
lagerten Stufen, vor allem in kleinen und mittleren Betrieben. 
Wesentliche und direkte Auswirkungen auf die Strukturen 
haben nicht nur die Massnahmen im Milchbereich, sondern 
auch die Massnahmen in der Fleischverarbeitung. Es geht 
dabei natürlich um die Verteilung der Zollkon-tingente und 
um die Art und Weise, wie das Importregime, das Entsor
gungsproblem und die seuchenpolizeiliche Tierverkehrskon
trolle miteinander verknüpft werden. 
In diesem Zusammenhang, Herr Bundesrat, habe ich noch 
eine grundsätzliche Frage: Im Fleischbereich stellt sich je 
länger desto mehr die Frage, was eigentlich die WTO in Zu
kunft will. Können Sie uns bereits heute etwas zu den Stich
worten Fleisch und WTO sagen? Haben Sie - dies steht in 
der Botschaft nicht - das Versteigerungsverfahren anvisiert, 
um in Zukunft eben WTO-kompatibel zu sein? Diese Frage 
scheint mir in diesem Bereich von zentraler Bedeutung zu 
sein - auch in der Eintretensdebatte. 
Fazit: Ich bin für Eintreten, weil im Milchbereich Handlungs
bedarf besteht. Ich sehe keinen Handlungsbedarf im 
Fleischbereich und muss Ihnen, Herr Bundesrat, drei Punkte 
mit auf den Weg geben. 
1. Die «AP 2007» ist «reformhektisch» und zu wenig bere
chenbar, führt deshalb zur Verunsicherung des gesamten 
Agrarbereichs. 
2. Die «AP 2007» hat zu wenig auf die Vernehmlassungs
antworten der Direktbetroffenen aus der Praxis Rücksicht 
genommen. Deshalb ist die «AP 2007» verwaltungstheo
rielastig und wenig praxistauglich. Das gilt vor allem für den 
Fleischbereich und für den Entsorgungsbereich. 
3. Die «AP 2007» ist nicht KMU-verträglich: nicht KMU-ver
träglich in der Landwirtschaft selber, nicht KMU-verträglich 
beim Handel und nicht KMU-verträglich bei den Verwertern. 
Ich bin also für «knappes» Eintreten (Heiterkeit) und werde 
bei Artikel 48 mit Herrn Bundesrat Couchepin die Klingen 
kreuzen. 

Blerl Peter (C, ZG): Ich bin zwar nicht ständiges Mitglied der 
Kommission gewesen, habe aber mehrmals als Stellvertre
ter an den Sitzungen teilgenommen. Ich weiss deshalb 
nicht, ob ich unter die Kategorie der Kommissionsmitglieder 
falle. Ich darf aber sagen, dass ich als Agronom und auch 
als Landwirtschaftslehrer sehr eng mit dieser Thematik ver
bunden bin und mich diese Thematik mindestens so stark 
beschäftigt, wie dies gestern bei der Post der Fall war. 
Als wir 1996 den neuen Verfassungsartikel im Parlament be
raten haben - Herr Kollega Büttiker hat auch darauf hinge
wiesen -, hatten wir eine Vorstellung davon, wie der 
Verfassungsauftrag in die Tat umgesetzt werden sollte. Mit 
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dem neuen Landwirtschaftsgesetz aus dem Jahre 1998 sind 
dann die Umsetzungen dieses Verfassungsauftrages vorge
nommen worden; wir waren eigentlich guter Dinge, dass wir 
damit auf dem richtigen Weg seien. 
Die jährlichen Agrarberichte sind meines Erachtens eine 
gute Berichterstattung über die Lage der Schweizer Land
wirtschaft und auch über die Frage, wie das Gesetz nun um
gesetzt wird. Sie zeigen mit Fakten und Zahlen auf, wie sich 
die «AP 2002 .. entwickelt und wie die dort gesteckten Ziele 
realisiert werden. Auch der kürzlich erschienene Bericht 
über das Jahr 2001 gibt eine Fülle von Informationen wieder. 
Die Publikation des Berichts gab in der Öffentlichkeit zu wi
dersprüchlichen, ja zum Teil gegensätzlichen Interpretatio
nen der Ergebnisse Anlass. Um nicht auch noch meine 
Meinung wiederzugeben, zitiere ich aus dem Vorwort des 
Direktors des Bundesamtes für Landwirtschaft, der dort 
schreibt: «Die Einkommen in der Landwirtschaft sind im 
Durchschnitt im Vergleich zur übrigen Bevölkerung tief. .. 
Dies war schon unter der alten Agrarpolitik der Fall, was 
übrigens nicht sonderlich tröstlich ist. Bei einem mittleren 
Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft von knapp 34 000 
Franken im Durchschnitt der letzten drei Jahre - ich ent
nehme diese Zahl der Tabelle A21 - ist dieser Wert im Tal
gebiet rund 35 Prozent und im Berggebiet rund 60 Prozent 
tiefer als der Vergleichslohn. Diese Zahlen entnehme ich 
Seite 56 des Agrarberichtes 2002. 
Wenn wir im Folgenden mit der «AP 2007 .. die weiteren 
Schritte der schweizerischen Landwirtschaftspolitik in die 
Wege leiten, kommen wir nicht umhin, diese heikle finanzi
elle Situation unserer Landwirtschaftsbetriebe im Auge zu 
behalten. Da es die finanzielle Situation des Bundes nicht 
zulässt, die wahrscheinliche Teuerung durch eine Erhöhung 
der Rahmenkredite aufzufangen, besteht erst recht die Ge
fahr, dass ein erheblicher Anteil der Landwirtschaft von der 
volkswirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt wird und sich 
der Anteil der Betriebe, von denen sich bereits heute ein 
Drittel in einem finanziellen Engpass befindet, noch erhöhen 
wird. Der Ansicht, mit der Strukturentwicklung, d. h. mit we
niger, dafür grösseren Betrieben und mit einer höheren Pro
duktivität, könne ein Teil dieses finanziellen Defizits kompen
siert werden, ist mit einer gewissen Vorsicht zu begegnen. 
Die Topographie, das Klima, die Forderungen nach Ökologie 
und Nachhaltigkeit sowie der Umgang mit der Kreatur - mit 
Pflanzen und Tieren - setzen Grenzen im Hinblick auf öko
nomische und arbeitstechnische Effizienzsteigerung und 
mehr Produktivität. Die Diskussion der WAK-SR hat dies üb
rigens wiederholt zum Ausdruck gebracht, als einerseits Effi
zienz, andererseits gleichzeitig neue Auflagen etwa bezüg
lich Raufutterverwertung, Grenzen in der Tierzucht oder Ein
schränkungen im bäuerlichen Boden- und Erbrecht gefor
dert wurden. Auch in der Diskussion in der Kommission 
tauchten also gewaltige Widersprüche auf. 
Das viel gepriesene Mittel der Strukturentwicklung hat einen 
hohen Preis. Damit löst man vielleicht - und auch das nur 
zum Teil - ein landwirtschaftliches Problem, handelt sich 
aber gewaltige neue Probleme ein; ich denke an die ganzen 
Fragen der Regionalpolitik, aber übrigens auch der Touris
muspolitik, die wir dann im Nachgang ja auch noch bespre
chen werden. Ich denke an die Raumplanung und in Zeiten 
schwacher Konjunktur auch an die Wirkung auf den Arbeits
markt. Bei einer starken Strukturentwicklung muss man sich 
auch keiner Illusion hingeben, dass die Ökologie in Teilberei
chen nicht Schaden nimmt. So ist es schlicht naiv oder welt
fremd zu glauben, der Einmannbetrieb mit 50 Hektaren land
wirtschaftlicher Nutzfläche werde dann noch Hochstamm
kulturen pflegen. Es kommt letztlich hinzu, dass mit einem 
beschleunigten «Bauernsterben .. - man muss diese Struk
turentwicklung auch beim Namen nennen - ein identitätsstif
tender Teil der Kultur unseres Landes verloren gehen 
könnte. 
So sind die Folgen der Agrarpolitik letztlich viel weit reichen
der, als wenn wir sie aus rein wirtschaftlicher Sicht betrach
ten. Betrachtet man diese Gesamtzusammenhänge, so 
kommen einem zu Recht Zweifel auf, ob die mit der «Agrar
politik 2007" vorgesehenen Änderungen der bisherigen 
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Agrarpolitik in die richtige Richtung gehen respektive ob sie 
hinreichend auf ihre Zielerreichung, auf ihre Nebenwirkun
gen und auf ihre Gesamtwirkungen geprüft wurden. So ist 
meiner Meinung nach zu wenig geprüft worden, welches die 
Folgen der Abschaffung der Milchkontingentierung für die 
traditionell klein strukturierten Milchwirtschaftsbetriebe im 
Hügel-, Voralpen- und Berggebiet sind. Auch spricht das pri
mär flächengebundene Direktzahlungssystem gegen die Ab
sicht, grössere Einheiten zu erhalten, und hemmt letztlich 
die Bodenmobilität. Das Absenken der Produktepreise mit 
teilweiser Kompensation über Direktzahlungen wird letztlich 
zu einem System führen, wo die landwirtschaftliche Leistung 
darin besteht, die Direktzahlung mit möglichst minimalem 
Faktor Aufwand zu optimieren, ohne dabei etwas nach öko
nomischen Gesichtspunkten Sinnvolles und Zweckmässiges 
zu produzieren. Das wird das Ende einer produzierenden 
Landwirtschaft sein. Ich meine, das hätten wir damals bei 
der Debatte über den Verfassungsartikel so nicht gewollt. 
Diesen Umstand gilt es auch zu beachten, wenn eine Min
derheit in der Detailberatung bei Artikel 73 des Landwirt
schaftsgesetzes sowie beim Finanzierungsbeschluss die 
Milchmarktstützung um 600 Millionen Franken reduzieren 
und diesen Betrag den Direktzahlungen in Form von erhöh
ten Raufutterbeiträgen zuschlagen will. 
Übrigens zeigt gerade dieses Beispiel aus der Kommissions
beratung, wie relativ locker und inhaltlich wenig gefestigt 
600 Millionen Franken vom einen zum anderen Ort verscho
ben werden sollten. Das hat mich, ehrlich gesagt, geärgert. 
Das war keine wohl durchdachte Arbeit, und es wurde zu 
wenig bedacht, welches letztlich die Folgen solchen Han
delns sind. 
Deshalb muss ich sagen, dass der Antrag der Minderheit 
Maissen, die Revision des Landwirtschaftsgesetzes - nicht 
des ganzen Paketes - an den Bundesrat zur Überarbeitung 
zurückzuweisen, etwas für sich hat. Ich komme nicht um den 
Eindruck herum, dass die zwar nicht sehr zahlreichen, dafür 
aber umso grösseren und intensiveren Eingriffe in das be
stehende System nicht sehr ausgereift sind und innerhalb 
der Landwirtschaft auch zu sehr kontroversen Interpretatio
nen geführt haben. Auch müsste erwartet werden können, 
dass zwischen dem Bundesrat und der betroffenen Branche 
doch zumindest eine etwas einheitlichere Denkweise und 
ein grösserer Konsens vorhanden wären. Wir erleben jetzt, 
dass der Bundesrat eine Meinung hat - diese war in der 
Kommission gewissermassen noch flexibel -, dass der Bau
ernverband eine zweite Meinung hat und dass die Milchpro
duzenten, die von der Abschaffung der Milchkontingen
tierung primär betroffen sind, eine dritte Meinung haben. Die 
Suche nach einer gefestigten Meinung unter Nichtspeziali
sten, die wir in der Kommission mehrheitlich sind, geschah 
meines Erachtens schliesslich oft nach dem Prinzip Zufall. 
Obendrein haben wir uns alle auch an die Situation in der 
EU erinnert und gesagt: Wir wollen im Vergleich zur EU nicht 
auf einer separaten oder völlig anderen Schiene fahren. Je 
mehr wir uns die Frage gestellt haben, wie es in der EU wei
tergehen soll, desto unsicherer wurden wir bezüglich der 
Antworten. Die EU weiss selber nicht, wann die Milchkontin
gentierung abgeschafft werden soll bzw. ob dies in den 
nächsten Jahren überhaupt geschehen soll. 
Angesichts dieser Situation ist es meines Erachtens schwie
rig, in diesem Rat eine Antwort auf diese einschneidenden 
Fragen unserer Agrarpolitik zu finden. Ich neige heute nach 
intensivem Studium der Unterlagen und einem aktiven Mit
machen in der Kommission dazu, den Antrag der Minderheit 
zu unterstützen. Die Verantwortung, die wir hier für die Zu
kunft der Bauernfamilien tragen, kann nicht einfach auf die 
leichte Schulter genommen werden. 

Bürgl Hermann (V, TG): Die Botschaft zur «Agrarpolitik 
2007.. enthält eine Fülle von Informationen. Einige Ab
schnitte dieser Botschaft veranlassen mich zu einigen Be
merkungen. 
Wenn der Bundesrat als Fazit seiner agrarpolitischen Ausle
geordnung feststellt, dass die agrarpolitische Neuorientie-
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rung mit dem Ziel, mehr Markt und mehr Ökologie einzu
fahren, erreicht worden sei, dann ist dieser Aussage im 
Grundsatz zuzustimmen. Allerdings bin ich der Meinung, 
dass die Ergebnisse dieser Zwischenbilanz zu positiv darge
stellt werden und dass der vom Bundesrat skizzierte Hand
lungsbedarf allein nicht ausreichend sein dOrfte. Ich ziehe 
diese Schlussfolgerung deswegen, weil ich der entschiede
nen Auffassung bin, dass die wirtschaftliche Lage der Land
wirtschaft sowohl in der Botschaft zur «Agrarpolitik 2007» 
wie auch im Agrarbericht 2002 des Bundesamtes fOr Land
wirtschaft zu positiv gezeichnet wird. Es wird uns ein Bild 
präsentiert, das mit der Realität nicht abereinstimmt. Im 
Kapitel 1.1.2.2 «Ökonomie» der Botschaft wie auch auf den 
Seiten 47ff. des Agrarberichtes des Bundesamtes fOr Land
wirtschaft werden die Einkommensverhältnisse dargestellt. 
Es ist eine Tatsache, dass die Einkommen der Landwirt
schaftsbetriebe im Zeitraum zwischen 1990/92 und 2001 in 
allen Regionen abgenommen haben. In der «Talregion» ha
ben die Einkommen um 4,8 Prozent, in der «Hagelregion» 
um 8,7 Prozent und in der «Bergregion» um 6,8 Prozent ab
genommen. Kein Wunder, dass auch der Arbeitsverdienst 
zurOckgegangen ist: Gegenaber dem dreijährigen Mittel von 
1998 bis 2000 hat sich der Arbeitsverdienst pro Familienar
beitskraft im Jahre 2001 um 13 Prozent verschlechtert. 
Gemäss Artikel 5 des Landwirtschaftsgesetzes wird mit den 
agrarpolitischen Massnahmen angestrebt, «dass nachhaltig 
wirtschaftende und ökonomisch leistungsfähige Betriebe im 
Durchschnitt mehrerer Jahre Einkommen erzielen können, 
die mit den Einkommen der abrigen erwerbstätigen Bevölke
rung in der Region vergleichbar sind». Das ist die Zielvor
gabe. Tatsache ist indessen, dass in der Tal- und Hagel
region im Zeitraum zwischen 1999 und 2001 nur jeweils im 
vierten Quartil der entsprechende Jahresbruttolohn der Obri
gen Bevölkerung erreicht wurde. Das heisst, drei Viertel der 
in der Tal- und Hagelregion sowie sämtliche - Sie haben es 
gehört: sämtliche! - in der Bergregion erwirtschafteten Ar
beitsverdienste lagen unter den Vergleichswerten. 
Ein weiteres Faktum: Lediglich rund 47 Prozent der Betriebe 
befinden sich unter dem Gesichtspunkt der finanziellen Sta
bilität in einer guten Lage. Der Rest gehört in die Kategorie: 
beschränkte finanzielle Selbstständigkeit, ungenOgendes 
Einkommen bzw. bedenkliche finanzielle Situation. Es sind 
dies Fakten, welche zum Schluss fahren, dass sich die 
Landwirtschaft insgesamt in einer schlechten, ja sogar gra
vierenden wirtschaftlichen Lage befindet. Das hindert den 
Bundesrat indessen nicht, die Verhältnisse bzw. die Lage in 
der Landwirtschaft in der Botschaft unter dem Titel «Ökono
mie» wie folgt zu umschreiben: «Ökonomisch leistungsfä
hige und nachhaltig wirtschaftende Betriebe waren damit 
insbesondere in der Tal- und Hagelregion in der Lage, ein 
mit der Qbrigen Bevölkerung vergleichbares Einkommen zu 
erzielen.» Im Sinne einer Bilanz wird sogar erklärt: «Die wirt
schaftliche Lage der Landwirtschaft hat sich seit Inkraftset
zung des neuen LwG insgesamt nicht verschlechtert.» Of
fenbar zählt fOr den Bundesrat nur noch das Viertel der 
Betriebe in der Tal- und Hagelregion. Die anderen werden 
schlichtweg vergessen. Dem Ganzen wird dann noch mit fol
gender Feststellung die Krone aufgesetzt: «Der Einkom
mensabstand zur abrigen Bevölkerung kommt bei der Be
findlichkeit der landwirtschaftlichen Bevölkerung zum Aus
druck. Trotzdem ist der Anteil der Landwirtinnen und Land
wirte, die mit ihrem allgemeinen Lebensstandard und der Er
werbsarbeit zufrieden sind, gleich hoch wie in der abrigen 
Bevölkerung.» Da haben Sie es offensichtlich mit einer Be
völkerungsgruppe zu tun, die tatsächlich duldsam und mit 
sehr wenig zufrieden ist. In Anbetracht dieser euphemisti
schen Umschreibung - das ist eine euphemistische Um
schreibung der tatsächlichen finanziellen Situation der Land
wirtschaft - komme ich nicht umhin, Klartext zu sprechen. 
Der Bericht des Bundesrates bezOglich der Einkommenssi
tuation der Landwirtschaft entspricht nicht der Realität. Dem 
oberflächlichen Betrachter wird bezOglich der wirtschaftli
chen Lage Sand in die Augen gestreut. Tatsache ist viel
mehr, dass die schweizerische Landwirtschaft in einer 
schweren wirtschaftlichen Krise steckt und immer mehr Bau-

ernfamilien in ihrer Existenz bedroht sind. Meine Bilanz der 
bisherigen agrarpolitischen Massnahmen ist deshalb in 
Bezug auf die Einkommenssituation alles andere als posi
tiv. Ohne Wenn und Aber ist festzustellen, dass das in Arti
kel 5 LwG umschriebene Ziel bezOglich des Einkommens 
der Bauernbetriebe nicht erreicht worden ist. Dieses dOstere 
Bild darf auch nicht mit dem Hinweis auf Nebeneinkommen 
geschönt werden, denn gemäss Artikel 5 LwG ist der Ar
beitsverdienst der Verdienst, der aus der Landwirtschaft er
wirtschaftet wird. Ich bin der Meinung, Herr Bundesrat, dass 
Sie und Ihre Mitarbeiter im Bundesamt fOr Landwirtschaft 
zur Kenntnis nehmen massen, dass die agrarpolitischen 
Massnahmen unter dem Titel «Ökonomie» nicht zum Ziel 
gefOhrt haben. Denn drei Viertel aller Betriebe im Tal sowie 
in der Hagelregion und sämtliche Betriebe im Berggebiet 
haben einen Arbeitsverdienst unter dem gesetzlichen An
spruch. Vor diesem Hintergrund werde ich im Übrigen den 
Verdacht nicht los, dass wir im Rahmen der Agrarpolitik nicht 
von den gleichen Zielen sprechen. Wenn es nämlich darum 
geht, den Strukturwandel zu beschleunigen, dann, Herr Bun
desrat, kann man von einem vollen Erfolg sprechen. 
Ich nenne Ihnen ein Beispiel aus dem Kanton Thurgau: Die 
landwirtschaftlichen Betriebsstrukturdaten unseres Kantons 
zeigen, dass die Zahl der Betriebe bis zu einer Grössen
klasse von 25 Hektaren im Zeitraum von drei Jahren - 1999 
bis 2002 - um 331 abgenommen hat. Das entspricht einem 
Strukturwandel, der seinesgleichen sucht. Ich empfehle des
halb den Technokraten, in dieser vorweihnächtlichen Stim
mung auch einmal darOber nachzudenken, dass es sich 
nicht nur um biosse ökonomische Statistiken, sondern auch 
um betroffene Menschen handelt. 
Ich komme zurOck zur Zielsetzung: Sollte diese etwa in ers
ter Linie darin bestehen, den Strukturwandel auf «Teufel 
komm raus» und ohne Racksicht auf Verluste zu beschleuni
gen, dann sind Sie auf dem besten Weg, dies zu erreichen. 
FOr mich stellt sich indessen die Frage, ob es tatsächlich das 
Ziel der Landwirtschaftspolitik sein kann, nur noch wenige 
ökonomisch leistungsfähige Betriebe zu haben und dann da
neben noch einen Rest extensiv arbeitender Nebenerwerbs
Landwirtschaftsbetriebe; wobei das Ganze dann erlaubt, 
freie Bahn fOr billige Nahrungsmittelimporte zu schaffen. 
Eine solche Struktur der schweizerischen Agrarwirtschaft 
entspricht nicht meinen Vorstellungen, und ich bin mit dieser 
Auffassung nicht allein! 
Wenn in Zukunft die nach rein ökonomischen Gesichtspunk
ten umstrukturierte Landwirtschaft das Bild prägen soll, 
dann muss man aber auch zur Wahrheit stehen. Diese an
dere Wahrheit besteht dann nämlich darin, dass ein Teil des 
Zwecks der Landwirtschaftspolitik gemäss Artikel 104 der 
Bundesverfassung und Artikel 1 des Landwirtschaftsgeset
zes in Gefahr ist. Gemäss diesen Zweckbestimmungen geht 
es nämlich darum, die natOrlichen Lebensgrundlagen zu er
halten, die Kulturlandschaft zu pflegen - ich denke auch an 
die Probleme der dezentralen Besiedlung. All dies erfordert 
nämlich auch eine bestimmte Anzahl von Betrieben und ein 
Mindestmass an Erwerbstätigen in dieser Landwirtschaft. 
Ich weiss, ich habe jetzt möglicherweise auch etwas Ober
zeichnet, bin jedoch entschieden der Auffassung, dass die 
im Agrarbericht enthaltenen Umschreibungen der wirtschaft
lichen Lage der Landwirtschaft nicht so stehen gelassen 
werden dOrfen. Ich hoffe deshalb, dass die «Strukturwandel
turbos» bei der Beurteilung der ökonomischen Verhältnisse 
in Zukunft eine etwas differenziertere und insbesondere 
ganzheitlichere Betrachtung vornehmen. Wie in anderen 
Wirtschaftsbereichen ist der Strukturwandel auch in der 
Landwirtschaft unumgänglich; das ist auch fOr mich klar. Er 
ist im Gang, und er wird weitergehen. Es muss aber unser 
Bestreben sein, diese Veränderungen abzufedern und tOr 
die Betroffenen erträglich zu machen. Ich vertrete deshalb 
die Auffassung, dass die unter dem Titel «Sozialmassnah
men» erwähnten Vorkehren dringend sind und dass auch 
noch weitere Schritte zu prOfen sind. 
Ich möchte hier noch einen Gesichtspunkt erwähnen, der 
Oberhaupt nirgends zu finden ist, nämlich den Umstand, 
dass das Raumplanungsrecht bei der Aufgabe von Betrie-

Bulletin officiel de l'Assemblee federale 



· 10. Dezember 2002 1193 Ständerat 02.046 

ben weitere Hürden aufbaut. Die Umnutzung der bestehen
den Bausubstanz ist nämlich ein Weg - da spreche ich aus 
eigener Erfahrung als Anwalt -, der in den meisten Fällen 
nach wie vor mit Steinen gepflastert ist. Ich plädiere hier 
nicht für eine Durchlöcherung der Landwirtschaftszone, aber 
in der Phase des Strukturwandels macht es keinen Sinn, die 
vorhandene Bausubstanz gleichsam brachliegen zu lassen 
und zusätzliche Nutzungen, insbesondere für Wohnzwecke, 
zu erschweren. Ich meine, eine vernünftige und ausgewo
gene Praxis in diesem Bereich wäre ein echter Beitrag zur 
Milderung der Folgen des Strukturwandels. 
Ich halte fest, dass Marktöffnung und Wettbewerbsfähigkeit 
wichtig sind. Da besteht kein Zweifel. Aber das ist nicht das 
Einzige; in Artikel 104 Absatz 1 der Bundesverfassung und 
in Artikel 1 des Landwirtschaftsgesetzes ist der Landwirt
schaft - das muss man wieder einmal unterstreichen - eine 
multifunktionale Aufgabe übertragen. Der Auftrag, einen Bei
trag zur «dezentralen Besiedlung des Landes», zur «Pflege 
der Kulturlandschaft» und zur «Erhaltung der natürlichen Le
bensgrundlagen» kann nicht allein mit einer einseitig auf den 
Markt ausgerichteten Produktion erfOllt werden. Wie bereits 
erwähnt, ist diese Zweckerfüllung nur dann sichergestellt, 
wenn die Existenz einer bestimmten Zahl von Landwirt
schaftsbetrieben bzw. Bauernfamilien gewährleistet bleibt. In 
Zusammenhang mit dieser Tatsache komme ich nicht umhin 
festzustellen, dass dem Anliegen der verfassungsmässigen 
Agrarpolitik die Gefahr droht, durch die Schlagworte Markt 
und Wettbewerb völlig unter die Räder zu geraten. Ich hoffe 
deshalb, dass auch in der Landwirtschaftspolitik wieder der 
Grundsatz zum Tragen kommt, dass man nicht schneller 
marschieren sollte, als die Musik spielt. 

510ngo Marianne (C, NW): Können wir uns eine Schweiz 
ohne eigene Landwirtschaft vorstellen? Wollen wir morgen 
auf unsere Landwirtschaft verzichten und die landwirtschaft
lichen Produkte aus dem Ausland beziehen? Die Antwort ist 
Nein. Oder wollen wir nur noch landwirtschaftliche Grossbe
triebe im Mittelland und im Talgebiet? Auch da sage ich 
Nein. Wollen wir die berechtigten und mehrfach artikulierten 
Sorgen der Bauern ernst nehmen? Ja! Wollen wir aufbau
end weiterentwickeln oder resignieren? Die Antworten auf 
diese Fragen sind von zentraler Bedeutung. Sie werden die 
zukünftige Agrarpolitik bestimmen. 
In interessanten Gesprächen mit direkt und indirekt Betroffe
nen habe ich eine erfreulich offene Haltung gegenüber den 
eingeleiteten Reformprozessen festgestellt. Kritisch bis ab
lehnend wird jedoch überall das angeschlagene Tempo der 
Umsetzung beurteilt. Unsere innovativen Bauernfamilien be
anspruchen zu Recht die Chance auf einen möglichst har
monischen Umbau in der damit verbundenen Umbauzeit. 
Ihre Zukunftsperspektive muss dabei auf verlässlichen politi
schen und gesellschaftlichen Eckwerten basieren. Auch der 
«Unternehmer Landwirt .. will einen Businessplan - um die
ses viel gehörte moderne Wort zu erwähnen - erstellen kön
nen. 
Die moderne Landwirtschaft, beispielsweise in Nidwalden, 
besinnt sich schon seit längerer Zeit auf ihre Chancen als 
Nischen-Player. Die Schweizer Landwirte wollen gesunde 
einheimische Produkte herstellen, aber diese auch mittels 
eines fairen Preises an die Konsumierenden verkaufen. Fak
tum ist jedoch: Unsere Bauernfamilien produzieren - ver
schiedene Vorredner haben darauf hingewiesen - mit leider 
stetig wechselnden staatlichen Auflagen. Letztere führen zu 
diesen spürbaren Verunsicherungen und hemmen die Be
reitschaft, wichtige Weichen für die Nachfolge, für eine be
rufliche Neuorientierung oder für notwendige betriebliche 
Investitionen zu stellen. 
Es ist mir klar, auch in der Agrarpolitik gibt es keine Patentre
zepte. Selbstverständlich will ich keinen so genannten ge
schützten Marktraum, in welchem sich Fortschritt, Konkur
renz und Innovation nur schwer entfalten können. Ein quasi 
gotthelfsches landwirtschaftliches Museum in unseren Berg
und Randregionen will ich unter allen Umständen vermei
den. Zu wichtig sind mir die naturnah, tiergerecht und ge-
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sund produzierten Erzeugnisse einerseits und die wertvollen 
gemeinwirtschaftlichen Leistungen andererseits. 
Hier sind die Bauernfamilien wichtige Partner für die vor
und die nachgelagerte Wirtschaft. Die Tourismusbranche 
und die Landwirtschaft beispielsweise ergänzen sich gegen
seitig. Auch die grossen Leistungen im sozialen Bereich und 
in unserer Gesellschaft will ich hier betonen. 
Ich bin bereit, auf dieses Reformpaket einzutreten, erwarte 
aber, dass das erwähnte Tempo für die vernünftige Umset
zung im ganzen Agrarsektor neu überdacht und markant ge
drosselt wird. Ich werde vermutlich den Antrag auf Rück
weisung aus diesen erwähnten Gründen unterstützen. Ich 
will, dass die unternehmerischen Möglichkeiten im Agrarbe
reich wieder finanzielle Perspektiven zulassen und sich so
mit eine multifunktionale und vielfältige Arbeit für alle wieder 
lohnt. Unser Land braucht einen stolzen, selbstbewussten 
und zukunftsorientierten Bauernstand. 

5chiesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Nach dieser 
Eintretensdebatte bin ich versucht zu bemerken: Der Staat 
ist schuld! Es wurde auf die Zielkonflikte hingewiesen, wie 
ich sie in meinem Eintretensvotum auch dargelegt habe. Wir 
haben in den neuen Landwirtschaftsartikel der Bundesver
fassung sehr viele Ziele hineingepackt, und ich meinte -
aber offenbar war ich in meinem Eintretensvotum zu wenig 
deutlich - auch darauf hingewiesen zu haben, dass bereits 
in diesem Verfassungsartikel Zielkonflikte bestehen, insbe
sondere dann, wenn es noch darum geht, genügend finanzi
elle Mittel zur Verfügung zu stellen. 
Der Staat ist offenbar schuld daran, dass es der Landwirt
schaft heute nicht besser geht. Wenn ich jetzt diese zum Teil 
sehr kritischen Eintretensvoten gehört habe, bin ich aber 
nicht überzeugt davon, dass wir auch bereit sind zu erken
nen, dass wir vielleicht tiefere Schnitte machen müssen, als 
wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Es herrscht 
die Tendenz vor, heute nicht zu entscheiden, sondern zuzu
warten und später zu entscheiden, weil die Entscheidungs
grundlagen später vielleicht klarer sind und weil man hofft, 
der grosse Bruder - die EU - würde uns aufzeigen, wohin 
der Weg führt. Wenn wir eine eigenständige, selbstständige 
Landwirtschaftspolitik wollen, dann müssen wir entscheiden, 
und nicht die EU! Wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wol
len, müssen wir der EU einen Schritt voraus sein. Die heu
tige Vorlage - man mag dazu stehen, wie man will -, zeigt 
gerade dieses Dilemma auf und macht deutlich, dass wir der 
EU eben einen Schritt voraus sein sollten, die bestehenden 
Chancen nutzen und Reformen einleiten sollten. Es gibt 
aber keine Reform ohne Risiko! Eigentlich möchte man das, 
aber das gibt es nicht. 
Herr Germann hat gesagt, man sollte in vier Jahren ent
scheiden; es reiche dann noch aus, um die Entscheidungen 
zu treffen. Das mag sein; ich bin aber nicht ganz überzeugt, 
ob es nicht umgekehrt ist und wir dann in vier Jahren in ei
nem abrupten Wechsel entscheiden müssen. Wir wissen, 
dass Entscheide in der EU in der Regel schneller ablaufen 
als in unserem direktdemokratischen System, das ich immer 
noch vorziehe. Ich zweifle, ob in vier Jahren ein besserer 
Zeitpunkt gegeben sein wird als jetzt. 
Kollege Büttiker ist mit der Reform nicht gerade zimperlich 
umgesprungen. Er hat von «Reformhektik .. , von zu wenig 
Berechenbarkeit, von Verunsicherung gesprochen. Es ver
unsichert, wenn sich Veränderungen ankünden, und wir 
leben nun einmal in einer Zeit, in der die Veränderungen 
rasant ablaufen - davon ist auch die Landwirtschaft nicht 
ausgenommen. Sie ist Bestandteil der übrigen Wirtschaft, 
und was in der übrigen Wirtschaft abläuft, das wissen wir. 
Dass Veränderungen auch Auswirkungen auf die Strukturen 
haben - auch auf die KMU -, kann man nicht vermeiden. 
Wenn im unmittelbar betroffenen Gebiet, also in der Land
wirtschaft, Strukturen verändert werden, dann muss dies 
auch in den nach gelagerten Bereichen so sein, das ist gar 
nicht anders möglich. Herr Büttiker hat gesagt, insbesondere 
im Fleischbereich sei die Vorlage wenig praxisnah. Frau 
Siongo hat ausgeführt, die Landwirte möchten gesunde Pro
dukte produzieren und sie zu einem fairen Preis verkaufen. 
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Damit bin ich sofort einverstanden. Wenn aber umgekehrt 
aufgezeigt wird, wie sich die Kontingentsrenten auf die 
Preise auswirken, und wenn diese ~ntingentsrenten dann 
angepackt werden sollen, ist die Ubereinstimmung weg. 
Dann ist bezüglich dieses fairen Preises, der den Produzen
ten zukommen müsste, keine Übereinstimmung mehr vor
handen. Auch hier gibt es eine Widersprüchlichkeit in der 
Zielsetzung und in den Zielvorgaben. Was wollen wir? Wir 
sprechen uns in den Grundsätzen tar eine ganz bestimmte 
Ausrichtung aus, und wenn es um die konkrete Umsetzung 
geht, dann kommt das Aber. 
Herr Bieri hat gesagt, wir hätten in der Kommission locker 
600 Millionen Franken von der Milchpreisstützung zu den Di
rektzahlungen verschoben. Es gibt dazu einen Minderheits
antrag; die Mehrheit sagt etwas anderes. Wenn ich die 
Zusammenstellung der Positionen des Schweizerischen 
Bauernverbandes (SBV) anschaue, so sehe ich, dass es 
dort heisst: Position SBV, Minderheit Beerli. Also ist der SBV, 
wenn ich das richtig interpretiere, hier offenbar etwas ande
rer Auffassung als Herr Bieri. Was mich gestört hat, ist der 
Ausdruck, dass 600 Millionen Franken "locker» verschoben 
worden seien. Ich glaube, so locker haben wir das nicht ge
macht. Es gab schon einige Abklärungen zu den Auswirkun
gen und den Folgen. Offensichtlich gibt es - bezogen auf die 
Positionen des SBV - immerhin Fachorganisationen, die 
nicht die Auffassung vertreten, dass das, was hier vorge
schlagen wird, derart abwegig sei. 
Kollege Bieri hat vom Zufall als Entscheidungsfaktor gespro
chen. Das müsste eigentlich den Rückschluss nahelegen, 
dass wir in der Kommission eher zufällig entschieden hätten. 
Natürlich: Wir sind keine Fachleute. Wir sind Milizpolitiker, 
und als Milizpolitiker haben wir uns zur sei ben Zeit mit Fra
gen der Postorganisation und des Poststellennetzes, mit 
Fragen der Krankenversicherung und mit Fragen der Land
wirtschaftspolitik zu befassen. Ich meine aber, die Beratun
gen in der Kommission an diesen drei mehrtägigen Sitzun
gen hätten doch eine gewisse Tiefgründigkeit gehabt, auch 
wenn wir in dieser Zeit nicht alles bis ins Letzte untersuchen 
konnten. 
Was mich sehr gestört hat, war die Bemerkung am Schluss, 
die Verantwortung für einen gesunden Bauernstand dürfe 
nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Ich glaube 
nicht, dass die Kommissionsmehrheit - wo auch immer - die 
Verantwortung, für einen gesunden Bauernstand Massnah
men zu treffen, auf die leichte Schulter genommen hat. Wir 
sind uns - Herr Bürgi hat selber gesagt, er habe vielleicht et
was überzeichnet - der Schwierigkeiten der Landwirte be
wusst. Wir werden ja auch als Kommissionsmitglieder mit 
diesen Schwierigkeiten konfrontiert: Indem man uns angeht, 
indem man Gespräche führt, mit den kantonalen Bauernver
bänden, mit wem auch immer. Ich glaube nicht, dass wir 
diese Verantwortung einfach so auf die leichte Schulter ge
nommen haben. Die Kommission war sich bewusst, dass 
weitere Veränderungen stattfinden müssen. Es ist sicher 
eine Frage des Tempos; es ist aber auch so, dass man die 
Chancen dann packen muss, wenn sie sich bieten, weil es 
durchaus der Fall sein kann - das haben wir beim Milch
markt gesehen -, dass die Einschnitte umso gravierender 
und umso schmerzhafter sind, je länger man zuwartet. 
Zu Herrn Kollege Bürgi: Sie haben sich mit dem Agrarbericht 
2002 auseinander gesetzt; ich will nicht auf diese Zahlen 
eingehen. Man kann deren Interpretation durchaus so vor
nehmen. Ich habe mich bei Ihrem Votum einfach gefragt: 
Was müsste man denn tun, um dem schweizerischen Bau
ernstand nachhaltig zu helfen? Ich habe im Eintretensvotum 
erklärt: Die schweizerische Volkswirtschaft bringt jährlich 
rund 7 Milliarden Franken für diesen Bauernstand auf. Wir 
wollen das und haben das in der Verfassung so niederge
schrieben. Aber entweder ist jetzt der Einsatz dieser 7 Milli
arden Franken ineffizient - dann müssen wir irgendetwas 
ändern -, oder dann machen wir etwas anderes falsch. 
Dann müsste man aufzeigen, was wir denn falsch machen, 
dass es dem Bauernstand nicht besser geht. 
Zum angesprochenen Strukturwandel: Wenn ich die Alters
struktur in der Landwirtschaft sehe, dann ist dieser Struktur-

wandel nicht aufhaltbar. Unter den Landwirten gibt es 
doppelt so viele über 65-Jährige wie unter den anderen 
Selbstständigerwerbenden: mehr als 15 Prozent. Hier ist ein 
Strukturwandel vorgegeben. Man könnte das Gleiche sagen, 
wenn man die Altersstufe der 55-Jährigen betrachtet. Dieser 
Strukturwandel läuft ab; ob man ihn bremsen kann oder ob 
man ihn beschleunigt, ist eine andere Frage. Ich meine aber, 
es sei ausserordentlich schwierig und falsch, ihn zu brem
sen. 
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir bei alledem, 
was wir jetzt besprochen haben, auch noch eine andere Be
findlichkeit einbeziehen müssen, nämlich die Befindlichkeit 
und das Urteil der Bevölkerung über die Landwirtschaftspoli
tik. Der Anteil derjenigen, die eine kritische Haltung gegen
über zusätzlichen Mitteln tar die Landwirtschaft einnehmen, 
hat sich in den letzten Jahren verdoppelt. Der Anteil jener, 
die glauben, es sei richtig, dass so viele Mittel in die Land
wirtschaft investiert werden, ist von 62 auf 40 Prozent zu
rückgegangen. Auch hier tut sich in der Bevölkerung etwas, 
und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir auch diese Be
findlichkeit in die Entscheidung einbeziehen. 
Wenn also neue Vorschläge eingebracht werden - ich habe 
es in meinem Eintretensvotum gesagt -, bin ich noch so 
gerne bereit, diese zu prüfen. Bis jetzt habe ich aber relativ 
wenig gehört, ausser dass man sagt, wir dürften heute nicht 
entscheiden, weil die Entscheidungsgrundlagen nicht gege
ben seien. Ich werde noch darauf zurückkommen, was an 
Berichten und Abklärungen vorliegt. Das übersteigt die Auf
nahmefähigkeit von Kommissionsmitgliedern, das muss ich 
ganz klar feststellen. 
Man sollte wenn schon klar zum Ausdruck bringen: Wir wol
len die Reformen nicht, die jetzt vorgeschlagen sind; wir wol
len bei dem bleiben, was wir haben. Damit übernimmt man 
auch eine Verantwortung, nämlich die Verantwortung dafür, 
dass später vielleicht einmal gesagt werden muss, wir hätten 
die Entscheidung früher fällen sollen. Es gibt auch diese 
Verantwortung. 
Die Kommissionsmehrheit ist zusammen mit dem Bundesrat 
der Auffassung, dass die grundlegenden Entscheide gefällt 
werden sollten - besser abgestatzt durch flankierende 
Massnahmen und auf einen längeren Zeitraum verschoben. 
Das ist die Grundhaltung Ihrer Kommissionsmehrheit. 

Couchepin Pascal, conseiller federal: Nous avons aborde 
une nouvelle etape dans la reforme agricole qui est basee 
sur le fameux article 104 de la Constitution federaJe qui a ete 
mentionne par plusieurs d'entre vous. 
11 faut rappeier quand mame dans quelles circonstances a 
ete conyu et a ete adopte I'article 104 de la constitution. 
C'etait dans le milieu des annees nonante, apres plusieurs 
echecs de Ja politique federale: I'arrate sur I'economie su
criere et d'autres arrates qui avaient ete, a la surprise gene
rale, repousses par le peuple apres des decennies pendant 
lesquelles pratiquement tous les projets qui etaient proposes 
par le Conseil federal pour developper la politique agricole 
issue de la Deuxieme Guerre mondiale, avaient ete adoptes 
presque sans discussion. 
Tout d'un coup, quelque chose s'est casse dans I'opinion pu
blique qui a dit qu'iI fallait arrater la politique de I'epoque, qui 
etait une politique de conduite planifiee de l'agricuJture, sans 
consideration pour le marcM. On a entrepris a ce moment
la une reforme qui a eu pour but d'introduire plus de marcM 
et plus d'ecologie. M. Bürgi I'a dit, cela ne signifie pas que 
d'autres objectifs ne sont pas pris en compte. Lorsque I'on 
parle de la multifonctionnalite de I'agriculture, c'est precise
ment un rappel que I'agriculture poursuit plusieurs objectifs 
et a plusieurs fonctions: le marcM, I'ecologie, une aide a 
I'occupation decentralisee du sol, etc. 
Toutes ces reformes ont ete acceptees difficilement, et je 
dois vous le rappel er parce qu'on a le sentiment aujourd'hui 
que cette nouvelle etape de la reforme agricole sera moins 
bien acceptee que ne I'a ete la reforme precedente. J'etais 
rapporteur de langue franyaise dans I'autre Chambre au mo
ment ou la "PA 2002» a ete adoptee. C'est a une voix de 
majorite que la "PA 2002» a ete adoptee au Conseil natio-
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nal. C'est dire que chaque etape de I'evolution se heurte aux 
memes critiques. Je me souviens a I'epoque des critiques 
qui avaient ete faites: le manque de previsibilite, comme si, 
lorsqu'on fait une reforme, on pouvait definir dans le detail 
I'avenir de chacun des partenaires touches par la reforme. 
Une reforme, par definition, et le president de la commission 
I'a rappele, est quelque chose qui ouvre la porte a la nou
veaute, et la nouveaute, par definition, a un certain element 
d'imprevisibilite. Mais iI faut dire en meme temps que le statu 
quo ouvre aussi la porte a I'imprevisibilite et a la nouveaute, 
mais non contralee. Et on I'a vu cette annee lorsque I'acci
dent de Swiss Dairy Food est survenu. Simplement les ac
teurs ont continue durant tout le debut de I'annee a agir sans 
consideration pour I'environnement, et I'environnement s'est 
impose a eux et a force une transformation beaucoup plus 
rapide que celle qui etait souhaitable. 
Les faits sont tout simples. Regardez ce qui s'est passe 
cette annee! Ce n'est pas I'augmentation de 3 pour cent des 
contingents qui a ete voulue I'annee passee par les paysans 
et acceptee par le Conseil federal et celle de cette annee qui 
a ete de 1,5 pour cent, qui a ete voulue par le Conseil fede
ral mais pas demandee par les paysans, qui ont entraTne les 
modifications responsables de la chute de Swiss Dairy 
Food. C'est I'environnement exterieur qui a change. Les prix 
sur le marche europeen sont tombes et les acteurs suisses, 
au lieu d'en prendre acte et de reagir rapidement, se so nt 
donne rendez-vous, comme par le passe, au mois d'aout ou 
a I'automne pour negocier. Entre-temps, la situation a evolue 
et une des entreprises s'est ecroulee: c'est I'accident Swiss 
Dairy Food. 
Regardons le bilan de la «PA 2002»! Je reviendrai tout a 
I'heure sur les chiffres que M. Bürgi a interpretes. Malgre 
tout ce qui est dit, le bilan est positif. 11 est si positif que cer
tains d'entre vous disent: «Restons-en a la 'politique agri
cole 2002'». Apres tout, elle ne nous a pas mal servi. Ne 
faisons pas le nouveau pas vers 2007.» Si vous souhaitez le 
statu quo, c'est que vous etes au minimum satisfaits de la 
politique actuelle. On ne peut pas dire: «On veut le statu 
quo, mais le statu quo est inadmissible.» C'est donc que la 
«PA 2002» a ete positive. Les paysans ont montre une forte 
capacite d'adaptation. Le taux d'approvisionnement alimen
taire de la Suisse est reste stable. Madame Siongo, la 
paysannerie suisse a maintenu ses parts de marche avec le 
nouveau systeme. 
L:agriculture a, comme I'a souhaite I'opinion publique, le peu
pie suisse lorsqu'iI a accepte I'article 104 de la constitution, 
etendu ses prestations au niveau de I'ecologie. Les structu
res evoluent. Elles evoluent depuis longtemps, pas seule
ment depuis quatre ans, mais depuis les annees soixante et 
septante. Elles evoluent pratiquement au meme rythme ac
tuellement que dans les annees soixante et septante. 
Le revenu global du secteur a evolue selon les previsions, 
peut-etre pas de maniere optimale, mais selon les previ
sions, ce qui signifie que ceux qui ont prepare ces reformes 
ne so nt pas si loin de la realite. Certes, la perception de la 
situation par les milieux paysans est influencee par le niveau 
moyen des revenus individuels qui reste bas en comparai
son des autres secteurs. Nous le reconnaissons, mais les 
previsions etaient exactes. 
La «PA 2007» ne constitue pas un changement de cap, c'est 
la poursuite de la politique qui avait ete decidee iI y a une di
zaine d'annees. Nous prenons simplement acte de I'evolu
tion de I'environnement economique. Nous prenons acte par 
exemple d'un element important que vous avez approuve, 
qui a ete approuve par le peuple suisse, c'est I'ouverture 
programmee du marche du fromage, aussi bien en Suisse 
que pour les fromages suisses sur les marches etrangers. Et 
faire comme si cet element n'existait pas, ce serait se cacher 
la tete dans le sable et risquer de compromettre I'avenir de 
I'agriculture suisse. 
On le voit bien lorsque I'on parle du secteur laitier. Je le dis 
toujours et je le dirai chaque fois a mes interlocuteurs parce 
que j'ai I'impression que ces ordres de grandeur sont cons
tamment oublies: a peu pres la moitie du lait est transformee 
en fromage, la moitie du fromage produit est exportee, et la 
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moitie de la quantite de fromage exportee est destinee a I'in
dustrie. Donc exporter pour une utilisation ades fins indus
trielles, cela signifie que la moitie de la quantite de fromage 
exportee n'est vendable que si les prix correspondent a ceux 
en vigueur sur les marches internationaux. Si les acteurs du 
secteur laitier veulent renoncer acette part destinee aux 
marches internationaux, donc a I'industrie, cela signifie qu'iI 
faut abandonner un quart de la quantite de lait transformee 
en fromage, ce qui fait un huitieme de la quantite totale de 
lait produite. Si le secteur laitier renonce a ces marches, iI 
faut d'emblee reduire d'un huitieme les contingents laitiers. 
Je crois que c'est quelque chose d'impossible, d'impensa
ble. Cela equivaudrait a la disparition de centaines d'exploi
tations qui seraient visees. 
Quelles sont les principales lignes d'action de la «PA 2007»? 
1. Nous souhaitons donner aux agriculteurs une plus grande 
marge de manoeuvre par la sortie du regime des quotas lai
tiers geres de fayon etatique; nous proposons I'abandon des 
degressions et des limites de revenu dans les paiements di
rects. 
Certains d'entre vous, on en reparlera, souhaitent que I'on 
ne fixe pas de date pour la sortie du systeme de I'attribution 
etatique des contingents laitiers. La consequence toute sim
ple, c'est qu'a court terme, vous faites plaisir a certains agri
culteurs, vous leur donnez le sentiment qu'ils peuvent 
conserver dans leur bilan la valeur du contingent, comme I'a 
dit M. Germann, mais vous rendez la chose impossible a 
faire dans I'avenir. En effet, chaque annee des contingents 
sont vendus, achetes ou loues. Plus vous tardez a fixer la 
date ou pire encore si vous ne fixez pas la date de sortie du 
regime du contingentement, les gens risqueront de faire des 
erreurs parce qu'ils ne verront pas quelle est la valeur reelle 
des contingents. C'est catastrophique! C'est la pire des cho
ses qu'on puisse faire! J'y reviendrai. 
Nous sommes d'accord avec une prolongation de deux ans 
du systeme des contingents geres etatiquement. Mais sup
primer la date de sortie du systeme, c'est la pire des choses 
que vous pouvez faire parce que vous donnez des illusions 
aux acteurs economiques, et on le sait bien, pour tous ceux 
qui sont proches de I'economie, iI vaut parfois mieux avoir 
quelque chose de pas tout a fait satisfaisant mais de sur 
qu'avoir I'insecurite et imaginer quelque chose qui ne se rea
lisera pas. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faudra 
fixer une date de sortie du systeme du contingentement. 
Donc, premier but: donner une marge de manoeuvre supple
mentaire aux agriculteurs. 
2. Nous voulons davantage de transparence et de concur
rence dans le domaine de la viande aussi bien au profit des 
producteurs que des consommateurs. 
On va avoir la une superbe bataille. Mais ce qui n'apparaTtra 
pas, ce sont les interets qu'iI y a la-derriere. Ce sont 100 mil
lions, 150 millions de francs de rentes de monopole qui se 
cachent la-derriere. Alors, on va nous parler des paysans de 
montagne. Nous avons fait un pas supplementaire pour les 
paysans de montagne, ce qui est vraiment tres positif pour 
eux. On va parler de la structure du marcM du betail en 
Suisse, oubliant que le systeme de la mise aux encheres est 
precisement un systeme qui permet a de nouveaux acteurs 
de se manifester. Aujourd'hui, deux ou trois acteurs se par
tagent deja 52 pour cent des attributions des contingents, 
donc iI ne faut pas pretendre que le systeme est ouvert. Le 
systeme de la vente aux encheres, lui, va permettre d'ouvrir 
le marche. Mais «rejouissons-nous mes freres» de la belle 
bataille qu'iI y aura autour des contingents et de I'importation 
de viande. 
3. Nous souhaitons renforcer les possibilites d'action des 
interprofessions et des groupements de producteurs. 
4. Nous voulons aider a la preservation d'emplois dans le 
milieu rural et en zone de montagne. Le but n'est pas de 
resoudre tous les problemes de politique regionale par la po
litique agricole, c'est impossible. Vous n'arriverez pas, seule
ment par la politique agricole, a maintenir une population 
decentralisee en montagne. 11 faut une politique agricole, 
mais iI faut aussi une coordination avec les autres instru
ments de politique regionale et c'est la nouvelle conception 
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de la politique regionale qui trouve ici une application. 11 ne 
s'agit pas d'utiliser un seul instrument, mais d'utiliser I'en
semble des instruments a disposition pour atteindre I'objectif 
qui a ete fixe dans la constitution, a savoir le maintien d'une 
occupation decentralisee du territoire. 
5. Nous voulons le renforcement des mesures d'accompa
gnement, notamment avec les nouvelles aides a la reconver
sion professionnelle. 
J'ai le sentiment, a certains moments, qu'on nous dit: 
«Parce que vous n'avez pas encore modifie le regime d'im
position des benefices de liquidation, nous rejetons la politi
que agricole ou nous trouvons la un argument pour rejeter la 
politique agricole». La modification du regime d'imposition 
n'est pas de ma competence, mais le Departement federal 
des finances y travaille de maniere extremement concrete. 
Mais ce sont deux choses differentes. Nous voulons aussi 
une modification du systeme de I'imposition des benefices 
de liquidation, je crois que c'est quelque chose d'important, 
pas seulement pour les agriculteurs mais aussi pour 
d'autres milieux. 
Concernant les regles d'amenagement du territoire, on doit 
rappel er aux democrates sinceres que sont MM. BOrgi et 
Germann, que le peuple suisse a approuve un assouplisse
ment des regles d'amenagement du territoire, mais nous 
avons bien senti qu'une certaine limite avait ete atteinte et 
que si nous avions ete plus loin dans I'assouplissement des 
regles de I'amenagement du territoire, nous aurions proba
blement essuye un refus. 
Deja maintenant, j'entends periodiquement des plaintes des 
milieux des arts et metiers qui protestent contre la concur
rence «deloyale» aleurs yeux que constitue I'activite en 
zone agricole, activite qui leur fait non pas du tort mais de la 
concurrence. Aller beaucoup plus loin, c'est probablement 
remettre en cause les positions legitimement acquises 
d'autres milieux dont vous etes proches, Monsieur BOrgi. Je 
ne crois pas qu'on peut plaider une fois pour I'assouplisse
ment des regles lorsque ce n'est pas propose, et ensuite 
rappeier que les arts et metiers ont droit quand meme ades 
conditions correctes de concurrence, lorsqu'on aurait preci
seme nt commence a modifier ces regles. On ne peut pas re
cl am er les deux choses a deux epoques differentes. 11 faut 
essayer de consolider une opinion et accepter que, chaque 
fois qu'on fait un pas vers I'assouplissement des regles 
d'amenagement du territoire, on risque de porter atteinte 
aux regles honnetes de la concurrence a I'egard de ceux qui 
n'ont pas ces facilites et qui doivent acheter le terrain au prix 
en vigueur pour I'industrie ou exercer une activite sans avoir 
I'appui de l'Etat pour une partie de leur vie professionnelle, 
ce qui est le cas pour un agriculteur qui exerce a temps par
tiel une autre activite. 11 faut donc trouver un equilibre, et je 
crois qu'i1 a ete trouve. 
6. Nous voulons renforcer la confiance des consommateurs 
dans les denrees alimentaires par une promotion de la qua
Iite et de la securite. Et c'est vrai que nous y reussissons. La 
preuve, c'est que pour la premiere fois depuis des annees, le 
tourisme alimentaire des Suisses a I'etranger a diminue. 
Pendant des annees, la part du tourisme alimentaire a cons
tamment augmente. Oe plus en plus de Suisses allaient 
acheter des produits alimentaires de I'autre cöte de la fron
tiere, tout d'abord pour des raisons de prix. t.:on sait d'apres 
les etudes de marche que lorsque des differences de prix 
sont de 20 pour cent ou plus entre les produits suisses et les 
produits etrangers, les Suisses vont acheter a I'etranger. 
Mais iI y a aussi le probleme de la qualite. Et parce qu'on a 
reussi a diminuer I'ecart entre les prix, et parce qu'on a 
maintenu I'effort sur la qualite, eh bien, pour la premiere fois 
les etudes de marche disent que le tourisme alimentaire est 
en baisse, ce qui est une aide pour le commerce de detail en 
Suisse et aussi pour I'agriculture suisse. 
Aujourd'hui vous etes appeles a concretiser les orientations 
de la «PA 2007» en modifiant six lois federales et en votant 
un projet d'arrete tederal sur les moyens financiers destines 
a I'agriculture pour les annees 2004 a 2007. 
Je suppose que ceux d'entre vous qui proposent le renvoi au 
Conseil federal de la modification de la loi federale sur I'agri-

culture et de I'article 37 de la loi sur les epizooties proposent 
le renvoi de tout le paquet. 11 n'est naturellement pas pensa
ble de renvoyer seulement la modification qui prevoit une 
evolution sur le plan legislatif et de dire: «t.:argent, je le 
garde.» t.:argent, je le garde sur quelle base? Est-ce qu'il 
faudrait alors dans I'urgence, d'annee en annee, accorder 
des tranches de credit comme si on avait vote le cn~dit
cadre? Je crois que ce n'est pas possible, logiquement, de 
renvoyer une partie du menu et d'accepter en acceptant le 
reste. Je ne pense pas que le peuple suisse serait d'accord, 
et je ne pense pas que ce serait une aide pour I'agriculture. 
Je dis simplement, ici et d'ores et deja: imaginez la situation 
si vous renvoyez le paquet au Conseil federal. 2003 sera 
une annee electorale; si vous pensez que, cette annee-Ia, 
on sera en mesure de trouver un compromis qu'on n'a pas 
trouve apres plusieurs d'annees d'efforts, c'est impossible. 
2004 sera I'annee du debut de la legislature OU un nou
veau Parlement avec un taux de renouvellement, disons de 
25 pour cent, commencera ses travaux. Naturellement, la 
nouvelle commission voudra reprendre ab ovo, depuis le de
part, la discussion relative a la nouvelle politique agricole, 
c'est legitime, et surtout si les choses ont suivi le cours que 
certains souhaitent, c'est-a-dire le renvoi en demandant de 
reussir I'exploit de concilier les interets opposes. Alors, 2004 
sera consacre aux etudes. Puis, en 2005, peut-etre qu'on 
aura trouve une nouvelle solution. Mais, est-ce qu'i1 y a la 
moindre chance, en etant realiste, d'arriver a trouver une 
nouvelle solution bien differente de celle d'aujourd'hui? 11 n'y 
en a aucune. 
Je voudrais rendre ici hommage a la Commission consulta
tive pour I'agriculture, qui a prepare ces reformes. Elle a ete 
presidee par M. Urs Schwall er, conseiller d'Etat democrate
chretien du canton de Fribourg, un homme de grande qualM 
et qui a mene avec intelligence, competence et courage 
aussi cette reforme. 
11 y avait une quinzaine de membres dans la commission 
proprement dite et une quarantaine de membres dans la 
commission elargie. Pendant des mois, les travaux de la 
commission elargie ont porte d'abord sur I'essentiel, puis sur 
le detail; ensuite, la commission proprement dite s'est re
mise a I'ouvrage. Celle-ci a fait des propositions qui ont ete 
modifiees, generalement plutöt dans le sens conservateur, 
par moi-meme et par I'OFAG, et ensuite par le Conseil fede
ral; c'est-a-dire qu'on a plutöt renonce ades reformes sup
plementaires que le contraire; donc on est probablement 
plutöt en de~a des propositions de la commission presidee 
par M. Schwaller. 
Et elle a tres bien travaille, cette commission! La preuve, 
c'est que sur une quarantaine de modifications que nous 
proposons, iI n'y en a finalement que deux qui suscitent reel
lement des contestations de fond: la suppression du contin
gentement laitier etatique et la mise aux encheres des 
contingents de viande. 38 propositions sur quarante ne sont 
pratiquement pas contestees. Pour les deux modifications 
restantes, c'est un peu digital: c'est oui ou c'est non, et iI n'y 
a pas besoin de renvoyer le projet 1 et I'article 37 du projet 6 
au Conseil federal pour savoir ce qu'iI faut faire. Si vous ne 
voulez pas I'abandon du contingentement laitier etatique, 
vous dites non. Vous dites non au projet sur ce point et c'est 
regle. Mais ~ pose un certain nombre de problemes lies en 
particulier a I'application de la loi federale urgente qui trans
fere deja en partie la competence aux interprofessions, et 
elle a ete adoptee a I'unanimite dans les deux Chambres. 
Par consequent, si I'on en arrivait a I'idee de rejeter la sup
pression du contingentement laitier ou de changer le sys
teme et d'aboutir a un droit de Iivraison, au «Liefer
rechtssystem», on aurait la premiere annee la solution 
preconisee par la loi federale urgente, c'est-a-dire un contin
gent national, puis une annee ou deux la solution voulue par 
la loi federale urgente, un contingent par interprofession, et 
puis ensuite retour au «Lieferrechtssystem», au droit de Ii
vraison, ou au maintien du systeme actuel du contingente
ment. 
Alors la, je vous garantis que ce sera la panique dans I'agri
culture parce qu'i1 faudra s'adapter chaque fois a un nou-
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veau style, a une nouvelle appreciation, et que c'est le 
meilleur moyen de creer une veritable catastrophe par man
que de visibilite de la politique. Aucun acteur ne sera en me
sure de dire quel sera son avenir puisqu'en cinq ou six ans, 
on changera deux ou trois fois de systeme et qu'on revien
dra peut-etre a un systeme anterieur a 1998 - ce qui est la 
realite du systeme de droit de livraison, du .. Lieferrechtssys
tem", qu'on a connu avant 1998. Cela, c'est vraiment pro
duire la catastrophe dans les milieux paysans. On discutera 
de la suppression du contingentement laitier. 
J'attends avec interet le debat sur la mise aux encheres des 
contingents de viande, je I'ai dit et je le redis avec plaisir, 
parce que c'est un debat complique qui remet en cause des 
interets qui ne sont pas portes sur la place publique et des 
principes qui sont defendus par le Conseil federal et qu'on 
essaye de detourner en parlant d'autres principes dont nous 
sommes prets a discuter. Bref, ce sera une excellente dis
cussion, mais la aussi c'est digital: ou bien on est pour, ou 
bien on est contre. Dans ce domaine, iI n'y a pas de solution 
intermediaire qui permette de trouver la paix pour tres long
temps. 
Monsieur Germann, I'evolution des structures est actuelle
ment de 2,5 pour cent. Nous pensons que, dans les annees 
a venir, elle sera de 2,5 a 3 pour cent. Et la, une des causes 
principales, c'est le vieillissement des capitaines de I'agricul
ture. M. Schiesser a rappele que la proportion des agricul
teurs ages de plus de 65 ans est relativement elevee. Par 
definition, iI y a la une probabilite d'evolution des structures 
qui est certaine. Le rythme est comparable a celui des an
nees soixante et septante mais reste plus faible que dans 
plusieurs pays europeens qui nous entourent. C'est I'evolu
tion generale de la societe qui fait que la population agricole 
diminue, et I'evolution en Suisse est plus faible que dans la 
plupart des pays qui nous entourent. Je vous ai expose les 
raisons pour lesquelles je suis convaincu qu'iI faut fixer une 
date de sortie du contingentement. Vous etes un journaliste 
economique et vous savez comme moi que la pire des cho
ses pour les acteurs economiques, c'est I'incertitude. 11 faut 
leur donner une vision claire et leur dire qu'a teile date, iI y 
aura la sortie du contingentement. 
Monsieur Büttiker, vous avez dit que le bilan de la .. Politique 
agricole 2002" est positif. La .. PA 2007» est simplement la 
poursuite de la .. PA 2002» en fonction de I'evolution de I'en
vironnement. Les conditions-cadres continuent a evoluer; 
j'ai evoque le marche avec l'Union europeenne. Je vous rap
pellerai en temps opportun, mais vous connaissez nos argu
ments, que les encheres en matiere d'attribution de contin
gents donnent plus de chances aux petites et moyennes en
treprises; nous le savons de maniere certaine. C'est I'expe
rience concrete qui a ete faite avec les specialites, sauf 
erreur le jambon et je ne sais plus quelles autres. On amis 
aux encheres et ~a marche tres bien. Le nombre d'acteurs a 
plutöt augmente que le contraire. 
En ce qui concerne I'OMC, nos propositions sont compati
bles avec les defis au sein de I'OMC. Que veulent les ac
teurs de I'OMC? IIs veulent une reduction des subventions a 
I'exportation et une reduction du soutien interne. Nous ne 
voulons pas que fassent partie de ces reductions les paie
ments directs - la fameuse .. boUe verte» de I'OMC. Nous 
pensons que nous arriverons a defendre les paiements 
directs, par contre les mesures de soutien du marche ne 
peuvent pas ne pas etre reduites. En sens inverse, les ac
teurs de I'OMC veulent non seulement une reduction des 
subventions a I'exportation, mais aussi une ouverture plus 
grande du marcM interieur. C'est la le plus grand defi pour 
I'agriculture suisse: elle n'echappera pas a une ouverture 
supplementaire du marche suisse. C'est la raison pour la
quelle iI faut que nos exploitations agricoles soient concur
rentielles et en mesure de livrer des produits de haute 
qualite pour maintenir leurs parts de marche sur un marche 
libre qui sera probablement plus ouvert qu'il ne I'est actuelle
ment. 
Monsieur Bieri, les effets negatifs que vous avez mentionnes 
en relation avec I'evolution des structures ne sont pas dus 
en general a la politique agricole mais, pour I'essentiel, aux 
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progres techniques. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut en 
particulier travailler plus d'hectares, plus facilement et de 
maniere plus efficace que par le passe. Une grande partie 
de I'evolution est due aux progres techniques. Les parts de 
marcM sont maintenues; le tourisme alimentaire regresse; 
et, finalement, le paquet comporte 40 mesures en tout, dont 
38 sont acceptees. 11 ne faut vraiment pas croire qu'en ren
voyant le projet ou en demandant des etudes complementai
res, on reussira a avoir un bilan meilleur que 38 mesures 
acceptees sur 40. Les deux mesures contestees, c'est relati
vement simple, vous dites: .. Oui, on change» ou .. Non, on 
ne change pas», il n'y a pas tellement de solutions inter
mediaires a trouver. Et puis le soutien financier est renou
vele. 
Monsieur Bürgi, vous dites que le bilan est trop positif et que 
nous nous basons sur des chiffres que nous interpretons 
mal. Nous avons les memes chiffres! Je me refere aux don
nees relatives a I'evolution des revenus agricoles, qui ont ete 
publiees dans le rapport agricole 2002 de l'Office federal de 
I'agriculture. Le revenu du travail par unite de familie n'a pas 
baisse nominalement avec la reforme agraire. C'est un fait! 
On peut dire qu'il aurait fallu que ce soit different, mais le fait 
est que le revenu n'a pas baisse par unite de main-d'oeuvre 
familiale. 11 est vrai, par contre, que le pouvoir d'achat a dimi
nue en fonction du rencMrissement. Le rencMrissement 
s'eleve a 15 pour cent durant ces neuf dernieres annees, le 
revenu du travail, lui, n'a augmente que de 9,1 pour cent 
dans I'agriculture. 
Mais iI y a aussi des elements positifs: le taux de fonds pro
pres a augmente. C'est quand meme un assez bon signe 
quand le taux de fonds propres d'une branche augmente. 11 
n'a pas augmente de beaucoup, mais il a augmente quand 
meme; iI a passe de 57 pour cent au debut de la decennie, 
en 1990, a 59 pour cent. Le montant des fonds propres s'est 
accru de 21 pour cent durant la meme periode; iI a passe de 
350 000 francs a 420 000 francs. Dans le meme temps, la 
couverture des investissements s'est amelioree de 50 a 
63 pour cent; c'est aussi un bon element pour I'appreciation 
d'une entreprise. Le cash-flow a legerement diminue, mais iI 
permet d'investir en moyenne, sur trente ans, 1,3 million de 
francs par exploitation. Ce n'est quand meme pas mal! En 
trente ans, on constate qu'une exploitation agricole peut en 
moyenne investir 1,3 million de francs. C'est dire que les ex
ploitations agricoles ont quand meme des moyens d'amelio
rer les choses. 
Les exploitations laitieres ne sont pas perdantes; leur situa
tion a evolue en regle generale et en moyenne plus favora
blement que pour les autres exploitations agricoles. 11 est 
vrai par contre que I'ecart des revenus est plus grand, mais 
c'est aussi que ce type d'exploitation est important en plaine, 
dans les collines ou dans les regions de montagne. La re
partition geographique fait qu'il y a une plus grande diffe
rence que dans d'autres secteurs. 
En consequence, nous devons nous demander comment 
nous rendons le mieux service a I'agriculture: en entrant en 
matiere, en etudiant concretement les propositions, donc en 
risquant de casser I'espoir de ceux qui croient qu'en disant 
non, on va trouver la solution miracle. Nous I'avons bien vu, 
la solution miracie n'existe pas aujourd'hui et n'a pas existe 
dans le passe: une voix de difference pour I'approbation de 
la .. PA 2002». La politique agricole a toujours ete contestee. 
Ou bien est-ce que vous avez le courage d'entrer en ma
tiere, d'aborder les problemes et de dire oui ou non en fonc
tion des arguments et non pas en fonction de choses qui 
appartiennent aux non-dits de cette Chambre, de discuter 
les propositions et, finalement, de dire aux paysans: .. Nous 
ne vous preparons pas le paradis terrestre, mais avec I'ar
gent que nous avons a disposition, nous essayons de mener 
une politique qui vous permet, en tous les cas a une grande 
partie d'entre vous, de survivre et de developper vos activi
tes dans le futur. On vous donne un avenir qui n'est pas mer
veilleux, mais un avenir previsible»? 
En face de ~a, iI y a I'imprevisibilite qui est le poison de I'ac
tivite economique et qui desespere en particulier les jeunes 
qui croient a la possibilite de gagner des parts de marche, 
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de developper de nouveaux produits. C'est a eux que je 
pense maintenant, parce que chaque annee, je vais donner 
le prix d'innovation agricole. Et chaque annee, je suis reelle
ment emerveille, quasiment emu par la rencontre avec des 
dizaines de jeunes paysans qui ont invente quelque chose, 
qui apportent quelque chose et qui ne regardent pas vers le 
passe, mais qui regardent vers I'avenir. IIs ne sont peut-etre 
pas encore une majorite, mais i1s sont en train de le devenir. 
Ne pensez pas seulement a ceux qui ont vecu une longue 
periode de leur vie dans un systeme qui avait son charme, 
mais qui etait un systeme sans issue, le peuple suisse a 
voulu le changement. Pensez a ceux qui commencent leur 
vie d'agriculteur, ou qui I'ont entreprise, qui croient a I'avenir 
de I'agriculture en Suisse et qui sont reconnaissants a I'en
semble de la population suisse d'attribuer 14 milliards de 
francs pour les aider a compenser le desavantage objectif 
qu'est la topographie de la Suisse. C'est a eux qu'i1 faut pen
ser lorsque nous votons. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
t.:entree en matiere est decidee sans opposition 

1. Bundesgesetz über die Landwirtschaft 
1. Lol federale sur I'agriculture 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Maissen, David, Hofmann Hans, Leuenberger, Paupe) 
Rückweisung an den Bundesrat (LwG und Art. 37 TSG) 
Schriftliche BegrOndung 
Die Analyse der bisherigen Entwicklung und der aktuellen 
Situation sowie die Erkenntnisse hinsichtlich der Auswirkun
gen der in Aussicht genommenen Massnahmen sind zu ver
tiefen. Es ist darzulegen, dass die Betroffenen nicht unver
hältnismässige Härten in Kauf zu nehmen haben und dass 
die Strukturen sich nicht in eine Richtung entwickeln, die 
dem von der Verfassung vorgegebenen Zielbündel wider
sprechen und aus staatspolitischer, raumordnungspoliti
scher und volkswirtschaftlicher Sicht irreversible Schäden 
entstehen. Es sind Massnahmen vorzusehen, die den ver
antwortlichen Behörden die Möglichkeit geben, im Falle, 
dass sich die Strukturen in eine unerwünschte Richtung ent
wickeln, sofort mit entsprechenden Vorkehren korrigierend 
einzugreifen (Interventionsschwellen). Es ist sicherzustellen 
und nachzuweisen, dass die staatsrechtlichen Grundsätze 
der Rechtssicherheit, des Vertrauensschutzes, der Gleich
behandlung und der Verhältnismässigkeit durchwegs ge
wahrt werden. 

Proposition de la commission 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 
Minorite 
(Maissen, David, Hofmann Hans, Leuenberger, Paupe) 
Renvoi au Conseil federal (LAgr et art. 37 LFE) 
Developpement par ecrit 
L.:analyse de I'evolution jusqu'a present et de la situation ac
tu elle, ainsi que les connaissances sur les incidences des 
mesures envisagees doivent etre approfondies. 11 convient 
de preciser que les personnes concernees ne doivent pas 
supporter des rigueurs excessives et que les structures ne 
doivent pas evoluer dans un sens contraire aux objectifs 
fixes dans la constitution, ni de sorte a provoquer des dom
mages irreversibles aux niveaux de la politique d'Etat, de 
celle de I'amenagement du territoire ou de I'economie ge
nerale. 11 faut prevoir des mesures donnant aux autorites 
competentes la possibilite de prendre immediatement des 
dispositions (seuils d'intervention) si les structures evoluent 
dans un sens indesirable. Par ailleurs, iI faut assurer et prou
ver que les principes fondamentaux de la securite du droit, 
de la bonne foi, de I'egalite de traitement et de la propor
tionnalite sont respectes. 

Maissen Theo (C, GR): Die Minderheit beantragt Ihnen nur 
Rückweisung des Teiles Landwirtschaftsgesetz und allen
falls auch noch des Teiles Tierseuchengesetz, zu dessen Ar
tikel 37 ein Zusammenhang besteht. 
Mit dem Umbau der Agrarpolitik haben wir zu Beginn der 
Neunzige~ahre begonnen. Man hat von der zuvor stark do
minierenden Preis- und Absatzstützungspolitik zum System 
der vermehrten Direktzahlungen gewechselt. Der Grund da
für lag darin, dass es in verschiedenen Bereichen ein Men
genproblem gab. Dazu kamen die internationalen Verhand
lungen - damals über das Gatt, heute in der WTO -, die ver
langten, dass man bei den Produktsubventionen, bei den 
direkten Subventionen, abbauen müsse. Wir haben damals 
einen Wechsel vollzogen, weg von der so genannten alten 
Agrarpolitik, welche vom Zweiten Weltkrieg geprägt war und 
während praktisch fünf Jahrzehnten hingehalten hat. Diese 
Agrarpolitik war an sich gar nicht so schlecht, wie man sie 
heute zum Teil macht. Sie hat es immerhin ermöglicht, die 
Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Wir konnten die 
Landschaft erhalten. Diese Agrarpolitik hat seinerzeit dazu 
beigetragen, dass bäuerliche Familien existieren konnten. 
Diese bäuerlichen Familien haben einen wesentlichen Bei
trag zur Entwicklung der Volkswirtschaft geleistet, indem sie 
der Volkswirtschaft junge Leute zur Verfügung gestellt ha
ben - junge, gut ausgebildete Arbeitskräfte. 
Und nun muss ich, Herr Kommissionspräsident, doch eine 
Aussage von Ihnen korrigieren, die Sie im aktuellen Zusam
menhang gemacht haben, damit sie nicht wieder so stehen 
bleibt: Es geht um Ihre Aussage, die Kosten für die Landwirt
schaft würden 7 Milliarden Franken betragen. Ich nehme an, 
dass Sie hier die 4 Milliarden Franken nehmen, welche vom 
Bund geleistet werden, und dann noch die 3 Milliarden Fran
ken, die der Landwirtschaft angelastet werden, weil die 
Preise in der Schweiz höher sind. Nun muss man bei diesen 
3 Milliarden Franken natürlich berücksichtigen, dass die 
schweizerische Landwirtschaft auch höhere Kosten hat. Das 
sind Mittel, die wieder in die Wirtschaft zurückfliessen. Zu
dem sind die höheren Preise in der Schweiz - das wissen 
wir - auch durch entsprechend höhere Margen im Zwi
schenhandel und in der Verarbeitung bedingt. Man sollte das 
also nicht einfach der Landwirtschaft zuweisen, sondern es 
etwas differenzierter betrachten. Dazu kommt, dass auch 
wesentliche Mittel aus den 4 Milliarden Franken des Bundes 
eigentlich neben den Bauern vorbei direkt in die übrige Wirt
schaft fliessen. Ich denke da an den Bereich Strukturverbes
serungen: Das sind Mittel, die der Bauer im Prinzip gar nicht 
sieht. Die gehen direkt in das Bauhaupt- und das Bauneben
gewerbe. Da müsste man also differenzieren. 
In den Neunzige~ahren haben wir mit dem Umbau begon
nen. Die Verunsicherung hat damals begonnen. Wir hatten 
Einbrüche auf den Märkten. Ich denke da vor allem an den 
Nutz- und Schlachtviehmarkt, wo die Viehpreise um mehr 
als die Hälfte gesunken sind. 
Es war dann der Anspruch der «Agrarpolitik 2002", dass wir 
der Landwirtschaft klare Konturen vorgeben. Wir wollten die 
Politik berechenbar machen, der Staat soll stabile Rahmen
bedingungen schaffen, und zwar vor allem im Hinblick dar
auf, dass eben in der Landwirtschaft von den Unternehmern, 
von den Bauern, Investitionen zu tätigen sind - sehr grosse 
Investitionen pro Arbeitsplatz im Verhältnis zu anderen Wirt
schaftsbereichen. Stabile Rahmenbedingungen braucht es 
nicht zuletzt auch im Hinblick darauf, dass wir für die Nach
folge auf den Bauernbetrieben wieder gesicherte Verhält
nisse haben möchten, damit diejenigen, welche sich für die 
Landwirtschaft ausbilden lassen, wissen, wohin es geht. 
Auf Seite 4740 der Botschaft können Sie nachlesen, wie 
sich die Lehrverträge in der Landwirtschaft entwickelt 
haben. Wir haben heute, nachdem es in den Achtzige~ah
ren eine Baisse gab, wieder etwas mehr Lehrverträge, etwa 
900 pro Jahr. Wenn man das umrechnet, sieht man, dass 
auf Dauer noch ausgebildete Personen für die Führung von 
etwa 30 000 Betrieben verfügbar sein werden. Wir sehen 
also, dass die Situation im Grunde genommen auch hier 
nicht allzu rosig ist, auch wenn man davon ausgeht, dass 
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auch aus anderen Berufen jeweils Leute den Weg in die 
Landwirtschaft finden. 
Wir sind, Herr Kommissionspräsident, was die EU anbetrifft, 
mit den Reformen eher voraus, nicht hintendrein. Wir müs
sen auch sehen, das die EU mit der Osterweiterung gerade 
im Bereich Landwirtschaft einige Probleme haben wird, so
dass uns diese Entwicklung dort kaum davonlaufen wird, wie 
das vom Kommissionspräsidenten befürchtet worden ist. 
Dort haben sich die Eckwerte also auch verändert. 
Feststellen müssen wir, dass der Strukturwandel mit «AP 
2002» voll im Gange ist. Wir hatten in den letzten zehn Jah
ren einen Rückgang von 93 000 auf 70 000 Betriebe, einen 
Rückgang von 25 Prozent innert zehn Jahren. Wenn das so 
weitergeht, können Sie selber ausrechnen, wie lange es 
dauert, bis wir nur noch 20 000 oder 30 000 Betriebe haben. 
Es ist nicht notwendig, dass wir diesen Strukturwandel noch 
beschleunigen. 
Nicht zu vergessen ist, dass all diese Betriebsaufgaben im
mer auch Verluste von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum 
mit sich bringen. Die Situation ist jeweils meistens so, dass 
kein Ersatz für diese mangelnden Arbeitsplätze gegeben ist, 
wenn die Arbeitsplätze in der Landwirtschaft verloren gehen. 
Ich frage mich, ob es in einer Zeit, in der wir einer wachsen
den Arbeitslosigkeit, einem schlechteren Arbeitsmarkt ent
gegengehen, noch Sinn macht, einen Prozess zu beschleu
nigen und damit vorhandene Arbeitsplätze im ländlichen 
Raum noch stärker abzubauen. 
Die Verunsicherung in der Landwirtschaft - das wurde er
wähnt - ist sehr gross. Auch hier stellt man fest, dass der 
Bundesrat die Situation zu rosig beurteilt. Auf Seite 4741 der 
Botschaft können Sie die Untersuchung und die Bewertung 
dieser Untersuchung über die Zufriedenheit der nichtland
wirtschaftlichen und der landwirtschaftlichen Bevölkerung 
nachlesen. Da sehen Sie, dass in den sensiblen Bereichen, 
nämlich Stabilität der Rahmenbedingungen und Einkom
men, in der landwirtschaftlichen Bevölkerung ein bedeutend 
schlechteres Stimmungsbild herrscht als bei der übrigen Be
völkerung. Auch hier ist die Beurteilung, die Bewertung in 
der Botschaft zu schönfärberisch. 
Das Gleiche bezüglich der Einkommensverhältnisse wurde 
bereits im Agrarbericht 2002 gesagt. Schlagen Sie zum 
Thema Einkommensverhältnisse doch bitte Seite 4737 der 
Botschaft auf, und sehen Sie, was dort bezüglich der Auftei
lung der Einkommen festzustellen ist. Es hat bei diesen vier 
Quartilen insgesamt zwölf verschiedene Gruppen. Vier 
Quartile sind also nach Tal-, Hügel- und Bergregion unter
schieden. Von diesen zwölf Gruppen erreichen nur zwei -
nicht einmal das ganze vierte Quartil - den Vergleichslohn. 
Das heisst, dass im Grunde genommen von zwölf Gruppen 
nur zwei oder ein Sechstel das Attribut hätten, gemäss Arti
kel 5 des Landwirtschaftsgesetzes ökonomisch leistungsfä
hige Betriebe zu sein. Die Aussage in der Botschaft ist 
folglich die, dass fünf Sechstel unserer Betriebe ökonomisch 
nicht leistungsfähig sind. Das ist nicht etwa von der Natur 
vorgegeben, sondern das ist die Politik, die diesen Schnitt 
macht. Dieser Schnitt ist die Grundlage für diese Botschaft. 
Das ist nach meinem Dafürhalten politisch falsch. Denn viele 
jener Betriebe, die unter diese fünf Sechstel fallen, die öko
nomisch angeblich zu wenig leistungsfähig sind, sind es we
gen der Topographie, wegen der fehlenden naturräumlichen 
Eignung in dieser Situation und nicht durch Selbstverschul
den. 
Die Einkommenssituation ist für die meisten Betriebe im Mo
ment schlecht. Die Einkommen sind in der Tendenz sinkend, 
und es sind keine Indikatoren da, die zeigen, dass es besser 
werden soll. Vor allem auch im Vergleich zwischen den 
Berg- und Talbetrieben ist keine Angleichung festzustellen. 
Das ist die Ausgangslage für die «Agrarpolitik 2007». Nach
dem mit der «AP 2002» bereits Probleme bestehen, fragt es 
sich, ob wir den Weg fortsetzen wollen, oder ob wir einen 
Prozess in eine Richtung beschleunigen wollen, von der wir 
nicht wissen, wo das hinführt. Die Risiken sind gross. Wir 
steuern irreversiblen Prozessen entgegen. Ich bin überzeugt 
davon, dass wir mit der Vorlage des Bundesrates auf dem 
besten Weg sind, Artikel 104 der Bundesverfassung, den 
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Landwirtschaftsartikel, nicht einzuhalten. Die dezentrale Be
siedelung ist gefährdet, die nachhaltige, die ökologische 
Produktion, die in der Verfassung vorgegeben ist, und die 
Multifunktionalität sind gefährdet. 
Was mit «AP 2007» erreicht werden soll, das sind weniger, 
dafür bedeutend grössere Betriebe, sowie billige Importe. 
Ich bin überzeugt davon, dass dieses Ziel dahinter steht. Die 
Folge von «AP 2007» ist eine Intensivierung der landwirt
schaftlichen Produktion auf den rationell bewirtschaftbaren 
Flächen, eine Extensivierung oder Aufgabe der schlechter 
bewirtschaftbaren Flächen. Es geht letztlich um eine Entkop
pelung der Produktion von den Raufutterflächen. Damit wird 
die Landwirtschaft weniger gemeinwirtschaftliche Leistun
gen erbringen. Das wird nachher die Kritik der Bevölkerung 
hervorrufen, wenn man beachtliche Mittel in die Landwirt
schaft steckt und sieht, dass man die Auflagen der Ökologie 
und der nachhaltigen Entwicklung nicht mehr erfüllt. Wir 
sind, Herr Bundesrat, auf dem bestem Wege, die Denner-In
itiative, die 1998 mit grossem Volksmehr abgelehnt worden 
ist, nun auf Umwegen umzusetzen - was eben Billigimporte, 
grosse Betriebe, Intensivierung auf der einen Seite und Ex
tensivierung auf der anderen Seite betrifft. Angesichts des
sen, was «AP 2007» vermutlich bringen wird, ist festzuhal
ten, dass überhaupt kein zwingender Handlungsbedarf be
steht, die «AP 2007» so umzusetzen. Wir erhöhen damit le
diglich die Verunsicherung. Wir gehen einen Weg in eine 
ungewisse Zukunft. Die Botschaft geht zudem - das muss 
man feststellen, wenn man mit Fachleuten spricht - von völ
lig ungesicherten Annahmen aus. 
Ich komme auf das Kernstück, die Aufhebung der Milchkon
tingentierung, zu sprechen: Die Annahme bezüglich dessen, 
was in der EU passiert, ist höchst fraglich,.wie ich bereits er
wähnt habe. Es fehlt das Konzept einer Uberführung in ei
nem geordneten und harmonischen Rahmen in eine umfas
sende privatrechtliche Mengenregelung. In der Botschaft ist 
darüber nichts ausgesagt worden, es werden auch keine ge
setzlichen Grundlagen diskutiert. Vor allem ist offen, was 
nach den zehn Jahren, die wir im Gesetz festgelegt haben, 
passiert; denn nach zehn Jahren laufen die verschiedenen 
Bestimmungen bezüglich der Marktstützung aus. Auch dar
über wird in der Botschaft nichts gesagt. Ich hätte aber er
wartet, dass in der Botschaft nach fünf Jahren «AP 2002» 
gesagt wird, was nach diesen zehn Jahren betreffend Markt
stützungen passieren wird, denn ganz ohne diese Marktstüt
zungen wird es nicht gehen. Ich bin zudem davon über
zeugt, dass wir mit dem Weg, den wir beschreiten - vor al
lem bezüglich des Verzichts auf die Mengenregelung bei der 
Milch -, im Hinblick auf die anstehenden WTO-Verhandlun
gen die besten Trümpfe aus der Hand geben. Es ist abzuse
hen, dass bei den WTO-Verhandlungen wiederum auch die 
Direktzahlungen in der Kritik stehen werden. Wir werden un
sere Politik der Direktzahlungen besser verteidigen können, 
wenn wir Mengenbeschränkungen haben, seien es öffent
lich-rechtli~he oder privatrechtliche. Denn damit ist die Ge
fahr der Uberproduktion und auch des Exportdumpings 
geringer. Wenn wir Mengenregelungen haben, können wir in 
den WTO-Verhandlungen vor allem auch den Zugang der 
Entwicklungsländer zu den Märkten besser darlegen, als 
wenn wir keine Mengenregelungen haben. 
Des Weiteren habe ich in der Kommission das vertiefte Ein
gehen auf die Bedenken vermisst, die von niemand Gerin
gerem als von Professor Paul Richli dargelegt worden sind: 
Ist diese Agrarreform «AP 2007» verfassungskonform oder 
nicht? Professor Richli stellt z. B. die Frage, ob es wirklich 
dem Willen des Gesetzgebers entspreche, wenn man in der 
Botschaft diese Auffassung vertrete, dass das in der Bun
desverfassung enthaltene Einkommensziel erreicht sei, 
wenn 25 Prozent der Betriebe - dieses Quartil - das Ein
kommen erreiche. Ich behaupte sogar: Es ist eben nur ein 
Sechstel der Betriebe, es sind nicht 25 Prozent, die ein Ein
kommen gemäss Gesetz erreichen. Professor Richli stellt 
auch fest, dass der Prozess so schnell ablaufe, dass der 
Vertrauensschutz nicht gegeben sei und die Rechtssicher
heit verletzt werde. Zu dieser Thematik wird in der Botschaft 
nichts gesagt. Ich habe es auch in der Kommission vermisst, 
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dass nicht weiter darauf eingegangen worden ist. Wir haben 
in der WAK einen Exponenten der Verbände angehört, der 
über die «AP 2007» gesagt hat, sie sei wie ein Blindflug ei
nes Flugzeuges ohne Instrumente. 
Nun zum Schluss das Formalrechtliche: Es wurde zum Teil 
argumentiert, man müsse diese Revision des Landwirt
schaftsgesetzes machen, weil wir einen neuen Zahlungsrah
men beschliessen müssten. Die geltende Fassung des 
Landwirtschaftsgesetzes enthält in Artikel 6 die Rechts
grundlage, alle vier Jahre einen Zahlungsrahmen fest
zulegen. Die Rechtsgrundlage ist genügend, wir brauchen 
nichts zu ändern. Wir können daher das Landwirt
schaftsgesetz an den Bundesrat zurückweisen, mit den Auf
trägen, wie sie im Rückweisungsantrag der Minderheit 
formuliert sind. 
Die anderen im Paket «Agrarpolitik 2007» enthaltenen Ge
setzesrevisionen, die Revisionen des Bundesgesetzes über 
die landwirtschaftliche Pacht, des Bundesgesetzes über das 
bäuerliche Bodenrecht, des ZGB, des Tierschutzgesetzes 
und des Tierseuchengesetzes können durchaus behandelt 
und beschlossen werden. Beim Tierseuchengesetz steht 
einzig Artikel 37 in einem Zusammenhang mit dem Verstei
gerungskonzept des Bundesrates. Wenn wir dort aber der 
Minderheit Leumann folgen, können wir auch die Revision 
des Tierseuchengesetzes behandeln. 
Im Prinzip geht es nur darum, den Teil betreffend das Land
wirtschaftsgesetz zurückzuweisen, und zwar mit den folgen
den Aufträgen: Die bisherige Entwicklung und die Aus
wirkungen sind objektiv und von mehreren Seiten zu be
trachten und nicht derart einseitig und rosig zu zeichnen. Es 
sind Gutachten zu hinterfragen, die die Grundlage dieser 
Botschaft bilden; Gutachten, welche von Milchmengenent
wicklungen und von Preisentwicklungen ausgehen, die frag
würdig sind, weil die Preiselastizitäten nicht so sein dürften, 
wie sie angenommen wurden. Es geht darum, dass in einer 
Botschaft des Bundesrates zudem dargelegt wird, wie un
verhältnismässige Härten und Fehlentwicklungen gegen
über den Zielsetzungen der Bundesverfassung vermieden 
werden. Ich denke dabei an Fehlentwicklungen, gegen die 
wir keine Instrumente haben, wie sie die meisten Industrie
staaten haben: Ich habe bereits bei der «AP 2002» zur Dis
kussion gestellt, so genannte Interventionsschwellen in das 
System einzubauen. Andere Staaten haben das, bei uns will 
man das nicht. Ich erwarte, dass solche Interventions
schwellen in Betracht gezogen werden, und dass man dann 
vor allem auch Alternativen bei der Milchkontingentierung 
und beim Fleischimportsystem prüft. 
Zum Schluss: Die bisherige Agrarpolitik war im Wesentli
chen immer eine Konsenspolitik. Heute stelle ich fest - das 
hat auch die Diskussion über die «AP 2007" gezeigt -, dass 
sie zu einer «Brechstangen-Politik» geworden ist. Es ist eine 
Rechthaberei, und das finde ich nicht gut; das entspricht 
nicht unserer politischen Kultur. Man sollte gegenseitig mehr 
auf die Argumente eingehen. Ich denke, die Begründungen 
von Herrn Bundesrat Couchepin, dass man das ganze Menu 
essen müsse, sind sehr formalistisch. Ich bin der Meinung, 
dass man die anderen Gesetze beraten kann. Ich denke, es 
ist sehr formalistisch, wenn der Grund, dass wir das Land
wirtschafts gesetz nun behandeln müssten, der Ablauf der 
Legislatur im Jahre 2003 sein soll. Ich denke, wenn wir nun 
unter diesem Zeitdruck stehen, dann machen wir besser 
nichts, als dass wir etwas falsch machen. Nutzen wir die 
Chance zu korrigieren. Wir haben genug Zeit. Es dient auch 
dem inneren Zusammenhalt unseres Landes, denn es sind 
im ländlichen Raum Spannungen da. 
Ich bitte Sie, den Rückweisungsantrag der Minderheit zu un
terstützen. 

Hofmann Hans (V, ZH): Ich habe mich in der Kommission 
mit Überzeugung der Minderheit angeschlossen, welche Ih
nen die Rückweisung an den Bundesrat beantragt. Lassen 
Sie mich das kurz begründen. Zunächst zwei, drei Sätze 
grundsätzlicher Natur: 
Die Landwirtschaft ist ja von geradezu existenzieller Bedeu
tung. Das gilt nicht nur in unserem Lande, sondern überall 

auf der Welt, denn die Bauern stellen unsere Ernährung si
cher. Das ist schnell so dahergeredet; aber es sind die Bau
ern, die auf der ganzen W~lt die Nahrungsmittel produzieren 
und damit letztlich für das Uberleben von uns Menschen sor
gen. Irgendeinmal vor langer Zeit waren wir alle Bauern! Die 
Landwirtschaft ist deshalb in allen Ländern eines der wich
tigsten und heikelsten politischen Themen, welches Regie
rungen und Parlamente fast permanent beschäftigt. Die 
Landwirtschaft wird praktisch in allen Ländern staatlich regu
liert und vom Staat auch massiv finanziell unterstützt. 
In der Eintretensdebatte wurde von allen Referenten auf die 
schwierige Situation in unserer Landwirtschaft hingewiesen, 
welche im Bericht des Bundesrates klar beschönigt wird. 
Unsere Landwirtschaft steckt in einer schweren wirtschaftli
chen Krise, und viele Bauernfamilien sind ganz konkret in ih
rer Existenz bedroht. Das bäuerliche Einkommen ist in den 
letzten Jahren drastisch zurückgegangen. In jeder anderen 
Branche hätte eine derartige Einkommenseinbusse zu einer 
schweren Krise und wahrscheinlich zu Streiks geführt. Die 
Landwirte sind heute verunsichert wie noch nie zuvor. 
Die vom Bundesrat vorgelegte Botschaft zur Änderung des 
Landwirtschaftsgesetzes trägt nun zu allem anderen als zur 
Beruhigung und zur Sicherheit bei, dies insbesondere, weil 
sie durch die gravierenden Ereignisse in der Milchwirtschaft 
überholt ist. Diese Schwierigkeiten sind auch heute noch 
nicht überwunden. Die Botschaft des Bundesrates wurde 
noch vor der Milchwirtschaftskrise erarbeitet. In der Zwi
schenzeit ist sehr schnell sehr viel geschehen, und es liegen 
neue Fakten vor, welche uns einen Marschhalt geradezu 
aufdrängen. Das Kernstück, die Piece de Resistance dieser 
Gesetzesrevision bilden zweifellos die vorgesehenen Ände
rungen rund um die Milchkontingentierung. 
Die jüngsten Ereignisse in der Milchwirtschaft haben sich 
natürlich auch auf unsere Kommissionsarbeit ausgewirkt, wo 
praktisch bis zur letzten Sitzung neue Anträge eingereicht 
wurden, die zum Teil aus Zeitgründen nicht mehr in der nöti
gen Breite und Tiefe diskutiert werden konnten. Das sehen 
Sie auch auf der vorliegenden Fahne mit den verschiedenen 
Mehrheits- und Minderheitsanträgen beim zweiten Titel des 
Landwirtschaftsgesetzes, der Produktionslenkung. Die Kom
missionsmehrheit beantragt Ihnen, die Milchkontingentie
rung im Jahre 2009 aufzuheben, mit der Möglichkeit der 
Verschiebung um weitere zwei Jahre. Dass damit Klarheit 
geschaffen würde, wie Bundesrat und Mehrheit darlegen, 
trifft meines Erachtens überhaupt nicht zu. Niemand weiss 
doch heute, wie die Situation auf dem Milchmarkt im Jahre 
2009 oder gar 2011 aussehen wird! 
Eine starke Minderheit, der auch ich angehöre, beantragt, 
dass Sie für den Fall, dass Sie die Vorlage nicht zurückwei
sen sollten, auf die Aufhebung der Milchkontingentierung 
verzichten. Dies, weil es keinen Sinn macht, heute schon zu 
regeln, unter welchen Rahmenbedingungen die Kontingen
tierung in sieben oder neun Jahren aufgehoben werden soll. 
Dazu ist es bei der Beschlussfassung über die nächste Bei
tragsperiode - die entsprechende Gesetzesrevision muss ja 
schon im Jahre 2006 vorliegen - noch früh genug. Das 
würde auch bei den Bauern zu einer Beruhigung fllhren. 
Sollten Sie dem Rückweisungsantrag nicht zustimmen, was 
ich nicht hoffe, bitte ich Sie, bei Artikel 36a unbedingt der 
Minderheit Maissen zu folgen. 
Eine weitere, starke Minderheit, die Minderheit David, 
möchte ein System mit Milchlieferrechten einführen. Das ist 
eine absolut prüfenswerte Idee, die vom Milchproduzenten
verband ganz am Schluss noch in die Kommission einge
bracht wurde und in den übrigen Bauernorganisationen, 
z. B. beim Schweizerischen Bauernverband, noch nicht ver
tieft diskutiert und geprüft werden konnte, auch in unserer 
Kommission nicht. 
Aufgrund dieser Ausgangslage befürchte ich sehr, dass wir 
bei den Artikeln 30 bis 36 im Plenum einfach unsere Kom
missionssitzung weiterführen werden, und das ist nach aller 
Regel und aufgrund gemachter Erfahrungen sicher nicht von 
Gutem. Es macht deshalb absolut Sinn, die Vorlage 1, also 
die Änderung des Landwirtschaftsgesetzes, heute an den 
Bundesrat zurückzuweisen. So kann er mit den betroffenen 
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Bauern - den Milchproduzenten - und Milchverwertungsor
ganisationen aufgrund der völlig neuen Situation in der 
Milchwirtschaft nochmals zusammensitzen. Gemeinsam 
kann eine Lösung erarbeitet werden, über welche dann ein 
breiter Konsens besteht. Das würde sehr zur Beruhigung der 
tief verunsicherten Bauernschaft beitragen, und das Parla
ment könnte - im Wissen darum, dass wieder Ruhe einge
kehrt ist - mit gutem Gewissen darüber beschliessen. 
Ich bin überzeugt, dass dies in kurzer Zeit möglich ist, und 
bitte Sie, dem Rückweisungsantrag der Minderheit zuzu
stimmen. 

Beerli Christine (R, BE): «Wer zu spät kommt, den bestraft 
das Leben." De~enige, der das einmal gesagt hat, Michail 
Gorbatschow, hat die Wirkung dieses Satzes am eigenen 
Leibe sehr stark zu spüren bekommen. 
Es ist schlicht und einfach falsch zu glauben, wenn man 
nichts tue, könne man Bestehendes, Liebgewonnenes über 
lange Zeit bewahren. Wer nicht bereit ist, notwendige Verän
derungen zeitgerecht vorzunehmen, wird am Ende auch das 
verlieren, was er bewahren möchte. Ich möchte eine eigen
ständige, boden gebundene Landwirtschaft, die gute, ge
sunde, ökologische Produkte für unsere Bevölkerung produ
ziert, bewahren und nicht verlieren. 
Sie haben es vom Kommissionspräsidenten gehört: Wir ha
ben heute in der Schweiz die absolut höchsten Agrarstüt
zungen der ganzen Welt. 70 Rappen von jedem Franken, 
der an die Produzenten geht, sind Agrarstützung. Nach uns 
kommt Japan; der Durchschnitt in Europa sind 30 Rappen. 
Wir liegen also 40 Rappen über dem europäischen Durch
schnitt. Wir haben weltweit die höchsten Preise, wir haben 
2,5-mal höhere Preise als der Durchschnitt der OECD. 
Wir möchten mit der Landwirtschaft zusammenarbeiten. Ich 
habe dies bereits gesagt, es liegt mir am Herzen. Ich möchte 
hier Herrn Maissen widersprechen; wir haben auch in der 
Kommission keine Politik mit der Brechstange betrieben. Wir 
sind uns des Wertes der Landwirtschaft voll bewusst. Wir 
möchten auch die Unterstützungen in dem Rahmen belas
sen, wie sie heute sind. Wir möchten also der landwirtschaft
lichen Bevölkerung in unserem Land - sie macht 3,5 Prozent 
unserer Gesamtbevölkerung aus - Sorge tragen. Aber wir 
haben nicht nur 3,5 Prozent landwirtschaftliche Wohnbevöl
kerung in diesem Land, sondern wir haben auch noch Kon
sumentinnen und Konsumenten, die 100 Prozent der Wohn
bevölkerung ausmachen. Ich glaube, auch ihren Bedürfnis
sen und ihren Interessen - den Interessen der Familien mit 
Kindern, die jeden Tag landwirtschaftliche Produkte kaufen 
müssen - ist Rechnung zu tragen. Diese Interessen wurden 
heute in diesem Saal überhaupt noch nicht erwähnt. Denken 
Sie daran: Wir haben in diesem Land 2,5-mal höhere Preise 
als der Durchschnitt der OECD. 
Wenn man der Entwicklung Rechnung tragen muss, dann 
sind die notwendigen Änderungen vorzunehmen. Wir haben 
dies mit der «AP 2002" getan. Wir haben damals zeitge
recht gehandelt. Bundesrat und Parlament haben die Land
wirtschaftspolitik rechtzeitig umgestellt, sie haben produkte
unabhängige Direktzahlungen eingeführt, sie haben die 
Ökologisierung der Landwirtschaft vorwärts getrieben, und 
sie haben vor allem - das hat sich als Erfolgsrezept erwie
sen - auf den Schwerpunkt der Schweizer Landwirtschaft 
gesetzt, nämlich auf die Raufutterverwertung. Das wollen 
wir auch weiterhin tun, weil das der Punkt ist, wo wir konkur
renzfähig sein können. 
Die höchst umstrittene «AP 2002", wie Herr Bundesrat es 
gesagt hat, wurde damals ausgesprochen knapp angenom
men. Mit der «AP 2002" sind heute so ziemlich alle einver
standen, denn diejenigen, die die heutige Vorlage zurück
weisen wollen, wollen ja genau bei diesem System verblei
ben. Aber auch hier dürfen wir nicht stehen bleiben. Sie kön
nen sich heute nicht darauf beschränken, eine Analyse der 
Situation zu machen und die Schwierigkeiten in der Land
wirtschaft zu beklagen. Ich gehe mit Ihnen einig: Es ist sehr 
unerfreulich, dass das bäuerliche Einkommen unter dem 
durchschnittlichen Einkommen der übrigen arbeitenden Be-
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völkerung in diesem Lande liegt - das bedauere ich auch. 
Es ist so, dass die Landwirtschaft durch die weltwirtschaftli
chen Entwicklungen durchgerüttelt wurde. Der harte Wind, 
der durch dieses Land aefegt ist, hat die Landwirtschaft 
durchgerüttelt. Er hat im Ubrigen nicht einzig die Landwirt
schaft durchgerüttelt, sondern auch die übrigen Wirtschafts
zweige. Aber er hat die Landwirtschaft gerade deshalb, weil 
wir mit der «AP 2002" rechtzeitig reagiert haben, nicht in 
den Grundfesten erschüttert. Wenn Herr Bürgi davon 
spricht, dass im Jahre 2001 schlechte Einkommenszahlen 
zu verzeichnen waren, dann stimmt das. Aber er hat natür
lich bewusst das Jahr 2001 genannt, denn dieses Jahr war 
generell und nicht wegen der Landwirtschaftspolitik ein 
schlechtes Jahr! Wenn man den Durchschnitt der landwirt
schaftlichen Einkommen nimmt, dann sieht man, dass er ab 
Mitte der Neunzigerjahre leicht gestiegen ist und sich nicht in 
einem Sinkflug befindet. Das ist der «AP 2002", der recht
zeitigen Reaktion, zu verdanken. Es dürfen hier nicht immer 
Ursache und Wirkung verwechselt werden. 
Wie gesagt, die Weltwirtschaft hat uns zum Handeln ge
zwungen. Wir haben damals rechtzeitig die richtigen Mass
nahmen getroffen, und wir befinden uns auch heute wieder 
an einem solcherart entscheidenden Punkt. Wir müssen 
nach vorne denken und die kommenden Entwicklungen anti
zipieren. Wir dürfen uns nicht auf die Analyse des Rückwär
tigen beschränken. Zum langfristigen Wohl der Landwirt
schaft müssen wir die Weichen für die Agrarpolitik jetzt 
richtig stellen. _ 
Auch in der übrigen Wirtschaft wird im Ubrigen von uns ver
langt, dass wir die Rahmenbedingungen langfristig festlegen 
und auch Zeitpunkte setzen, an denen wir Veränderungen 
vornehmen wollen. Ich erinnere Sie an das C02-Gesetz: 
Dort haben wir klare, feste Daten gesetzt, wann Entwicklun
gen eingeleitet und umgesetzt werden müssen. In der Land
wirtschaft sind die gleichen berechtigten Anliegen vorhan
den. Auch hier müssen wir aufzeigen, was wir tun und in 
welche Richtung wir gehen wollen. Auch hier müssen wir 
Fristen setzen: Ihre Kommission hat klar festgehalten, dass 
sie das Tempo, das der Bundesrat anschlagen wollte, etwas 
zu schnell findet. Sie hat deshalb das Tempo zurückgenom
men und bei der Aufhebung der Milchkontingentierung die 
Fristen von 2006 auf 2009 verschoben. Sie hat abfedernde 
Massnahmen eingebaut, die Übergangsfrist abgefedert und 
ist der Meinung, dass sie mit dem Jahr 2009 ein Datum fest
legen muss. Man darf nicht, wie es hier verschiedentlich mo
niert worden ist, einfach alles offen lassen und die weitere 
Entwicklung dann völlig im Nebel belassen. Damit wäre der 
Landwirtschaft nicht gedient. 
Mir ist ein Gespräch in ganz tiefer Erinnerung geblieben, das 
wir in der Kommission mit jungen Landwirten führen durften, 
die sich in der Weiterbildung befinden. Sie sagten uns klar 
Folgendes: Wenn ihr nicht wollt, dass all diejenigen, die sich 
eine berufliche Perspektive erhoffen, aus der Landwirtschaft 
aussteigen, dann müsst ihr uns klare Rahmenbedingungen 
geben; wir wollen in der Landwirtschaft bleiben, wir wollen 
unsere Chance in diesem Beruf wahrnehmen, aber wir müs
sen wissen, wohin der agrarpolitische Weg geht; deshalb 
müsst ihr entscheiden und sagen, was wann geschieht und 
wohin der Weg geht. Genau diese Verantwortung hat die 
Kommission wahrgenommen. Sie will eine langfristige Politik 
machen und Leitplanken setzen. 
Im Übrigen muss ich hier noch auf das Votum von Herrn 
Maissen zurückkommen, der gesagt hat, wir würden mit der 
<CAP 2007" praktisch in eine fabrikmässige, industrielle und 
übereffiziente Landwirtschaft abgleiten. Wenn er uns dies 
hier sagt, glaubt er nicht an den Erfolg des auch von ihm un
terstützten Minderheitsantrages zu Artikel 73, den ich Ihnen 
bereits an dieser Stelle ans Herz legen möchte. Ich werde 
ihn dann aber natürlich in der Detailberatung noch vertreten. 
Dieser Antrag geht genau in die Gegenrichtung, stützt die 
bodengebundene Landwirtschaft und führt weg von der Si
tuation stark milchproduzierender, hochgezüchteter Tiere 
hin zu einer vernünftigen, tiergerechten und ökologischen 
Landwirtschaft, hin auch zu einer Extensivierung. Er nützt 
auch den Berggebieten. 
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Im Übrigen - auch dieser Hinweis sei mir noch erlaubt -
wurde in der Kommission gerade von Leuten, die sich heute 
sehr negativ geäussert haben, auch immer wieder anerken
nend festgestellt, dass sehr viele Abfederungen eingebaut 
sind. Sie stellten weiter anerkennend fest, dass wir den Be
dürfnissen der Berglandwirtschaft in grossem Masse Rech
nung tragen - das können Sie bei allen Artikeln so heraus
lesen, die Berglandwirtschaft wird wirklich geschützt - und 
dass wir auch der Ökologie Rechnung tragen; wir haben im 
Übrigen auch soziale Begleitmassnahmen vorgesehen. All 
diese Dinge wie soziale Begleitmassnahmen oder Massnah
men für die Berglandwirtschaft sind im Hickhack und bei der 
Schwarzweissmalerei, die hier veranstaltet worden ist - was 
nicht dem Umgangston in der Kommission entspricht -, ver
gessen worden. 
Sie müssen einerseits den Rückweisungsantrag ablehnen 
und andererseits dem noch zu begründenden Antrag der 
Minderheit zu Artikel 73 zustimmen, wenn Sie nicht wollen, 
dass sich die Landwirtschaft über kurz oder lang in einem 
Hauruckverfahren den neuen Gegebenheiten anpassen 
muss. Sie müssen dasselbe tun, wenn Sie wollen, dass wir 
langfristig denken können und dass namentlich auch die 
Geldmittel erhalten bleiben, die heute in die Landwirtschaft 
fliessen - indem wir nämlich Geldmittel von den Marktstüt
zungsmassnahmen auch in die Direktzahlungen umlegen 
und demzufolge garantieren können, dass wir bei einer 
neuen Forderung der WTO mit den Marktstützungen nicht 
runterfahren müssen, ohne die Direktzahlungen erhöhen zu 
können. 
Nichts zu tun, ist sicher die schlechteste Lösung. Nichts zu 
tun, heisst, den Kopf in den Sand zu stecken. Nichts zu tun, 
heisst, der Landwirtschaft keine Perspektive zu geben und 
namentlich den jungen Landwirten, die gewillt sind, hier zu 
investieren, eigentlich jede Hoffnung und Chance in ihrem 
Beruf zu nehmen. 

Cornu Jean-Claude (R, FR): Si, bien que membre de la com
mission et m'etant passablement investi dans ce projet, tant 
dans le cadre de la commission qu'a I'exterieur pour essayer 
de vraiment sentir quelle etait I'ambiance sur le terrain et 
pour ecouter la base, je ne suis pas intervenu dans le debat 
d'entree de matiere - je ne vais pas le faire maintenant, a 
posteriori -, c'est parce que mes considerations rejoignent 
en tous points celles du president de la commission et rap
porteur, M. Schiesser. Celui-ci a ete a mon sens extreme
ment complet, precis et detaille comme il I'est d'habitude, et 
en plus extremement fidele au sentiment qui s'est degage 
pour la majorite de la commission, majorite que je soutien
drai en tous points dans ces deliberations. 
Et puis, M. Couchepin, conseiller f9deral et chef du departe
ment, a rappele quels etaient les defis de la "PA '2007'». 
Ces defis, meme si on parle de la "PA 2007», sont des defis 
actuels, et ades defis actuels on doit donner des reponses 
actuelles. Cela veut dire qu'iI faut que nous agissions main
tenant. J'ai donc un peu de peine a comprendre la proposi
tion de renvoi au Conseil federal presentee par la mi no rite, 
proposition que je considere comme une sorte d'aveu d'im
puissance. On a largement eu I'occasion en commission, et 
on ne s'en est pas prives, d'entendre moult representants 
des differents milieux concernes. Je crois que ces auditions 
ont permis de retenir qu'a de rares exceptions pres, les mi
lieux concernes, voire les experts de la politique agricole 
estiment qu'on va dans la bonne direction. 
Je trouve qu'iI serait dommage - et j'y reviendrai - de s'arre
ter maintenant alors que le bon chemin a ete pris. Je crois 
que s'agissant des constatations de base, on les partage 
tous, n'est-ce pas? L.:agriculture a vecu ces dernieres decen
nies des changements fondamentaux extremement rapides. 
C'est probablement pour les milieux agricoles une quasi
revolution qui s'est operee en extremement peu de temps. 
Et a cela se sont ajoutees des difficultes tout a fait impre
vues: on peut penser a la maladie de la vache folie pour le 
secteur de la viande, et puis on peut penser a I'effondrement 
tout recent du marche laitier. 

Donc, quand on parle de la population agricole, quand on 
parle des gens de la terre et qu'on dit qu'ils sont en grand 
desarroi, je trouve que c'est meme utiliser un euphemisme. 
Dans I'agriculture, par rapport a d'autres secteurs de I'eco
nomie, je crois que la difficulte est encore plus grande, com
pliquee par le fait que nous n'avons pas affaire, dans ce 
pays comme ailleurs du reste, a une agriculture, mais ades 
agricultures multiples. Et ce que nous devons faire, c'est une 
loi generale, loi qui devrait tenir compte a la fois de tout le 
monde, sans entrer non plus dans les details et refleter les 
doleances des uns et des autres. Cela rend la täche encore 
plus difficile, cela explique pour moi aussi pourquoi les 
grands representants de I'agriculture, les grandes federa
tions, les producteurs suisses de lait, l'Union suisse des pay
sans ou d'autres, ont de la peine, je dirai, a trouver une 
direction, puisqu'ils doivent tenir compte des differentes 
composantes de leur base, des differents secteurs qu'ils re
presentent. Ce n'est pas etonnant, des lors, qu'on ait le sen
timent parfois qu'ils fassent deux pas en avant pour 
immediatement en faire trois en arriere. 
Le fait est que la politique agricole, et on I'a dit et redit, re
pose sur une base constitutionnelle claire. Elle a ete mise en 
oeuvre, et sa mise en oeuvre qui n'a guere ete contestee, je 
veux parler de la "PA 2002 ••. La "PA 2007 •• , on I'a rappele 
aussi, n'est que le prolongement de cette base constitution
nelle claire. Des lors, la proposition de renvoi de la minorite, 
a mon sens, ne vi se pas tant a obtenir du Conseil federal 
des renseignements ou des evaluations complementaires, 
mais tres clairement a observer une sorte de temps d'arret 
dans les reformes agricoles, voire a imposer un moratoire. A 
mon sens, ce serait une erreur fondamentale que de suivre 
cette voie-Ia. 
En effet, c'est precisement dans les moments difficiles que 
la politique, le politique ou les politiques doivent prendre les 
commandes, fixer les objectifs, ouvrir et montrer le chemin: 
la "PA 2007 •• va exactement dans ce sens. En outre, si 
certains secteurs so nt malmenes en I'etat - celui du lait -
n'oublions pas que la "PA 2007 •• , c'est bien plus que le seul 
probleme de la suppression du contingentement laitier. On 
aborde egalement le probleme de I'extension des competen
ces des interprofessions, la modification des dispositions re
latives aux AOC/IPG, la redefinition des paiements directs, 
des mesures d'accompagnement social, de I'amelioration 
des structures, etc. 
Donc, si on a un probleme par rapport a un point et a un pro
jet, comme I'a rappele M. Couchepin, conseiller federal, 
qu'on assume le cas echeant ses responsabilites. A ce mo
ment-la, lorsqu'on discutera du secteur laitier, et bien qu'on 
mette un hola a la tendance qui voudrait qu'on aille vers la 
suppression du contingentement laitier. Ce n'est en tout cas 
pas une raison pour renvoyer tout le paquet au Conseil fede
ral, car on ne voit pas comment, encore une fois, a courte 
echeance, iI serait en mesure de fournir des solutions tres 
differentes de ce lies qui ont ete discutees jusqu'a mainte
nant. 
S'iI y avait eu d'autres possibilites, eh bien, Messieurs les 
membres de la commission, cela se saurait. Vous avez tenu 
suffisamment de seances, vous avez tous discute suffisam
ment les uns les autres avec les representants de la branche 
laitiere, avec les representants de la filiere de la viande ou 
de je ne sais quoi pour faire d'autres propositions, plutöt que 
de simplement vous voiler la face. Mais vous ne I'avez pas 
fait. Pourquoi? Simplement parce que je crois encore une 
fois que c'est I'evidence qui s'impose; et I'evidence, c'est 
que le projet de la "PA 2007 •• n'est pas tomM du ciel, ce 
n'est pas le projet du Conseil federal ou de I'OFAG, ce n'est 
pas un projet de technocrates, c'est un projet qui a ete du
ment muri au fil de nombreuses annees. 11 n'y aura pas de 
solutions miracles dans les mois ou les annees a venir. 
La proposition de renvoi revient a bloquer tous ces change
ments; on ne sait pas pour combien de temps. A mon sens, 
ce n'est pas responsable, ce n'est pas productif, pour pren
dre un terme qui nous est cher dans ce milieu. C'est au con
traire donner un tres mauvais signal atout le secteur pri
maire. 
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Je vous demande donc tras clairement de rejeter la proposi
tion de renvoi. Le contraire serait un veritable autogoal pour 
I'agriculture. 

Brändli Christoffel (V, GR): Es ist heute deutlich zum Vor
schein gekommen, dass die «Agrarpolitik 2002» in der 
Stossrichtung richtig war, dass die Massnahmen aber unge
nOgend waren, um in der Landwirtschaft eine befriedigende 
Entwicklung zu erreichen. Das betrifft nicht nur das Jahr 
2001. Die Zahlen sind generell schlecht. Aus dieser Sicht ist 
Handlungsbedarf gegeben. Wenn Handlungsbedarf gege
ben ist, muss man sich schon gut Oberlegen, ob man jetzt 
eine ROckweisung vornehmen will oder nicht. Ich habe mit 
dieser ROckweisung ein Problem, das hier auch diskutiert 
werden muss. Wenn wir das Geschäft an den Bundesrat zu
rOckweisen, bedeutet das, dass das Geschäft in den Natio
nalrat geht und auch der Nationalrat diesen Beschluss 
fassen muss. Meiner Meinung nach begeben wir uns da auf 
einen Weg, der erhebliche Verzögerungen beinhaltet und 
damit dem Handlungsbedarf, der besteht, nicht gerecht wird. 
Wenn wir das Geschäft schon zuruckweisen, mOssen wir die 
Alternative wählen und es an die Kommission zuruckweisen; 
dann wOrde das Geschäft bei uns bleiben, und wir mOssten 
diese offenen Fragen diskutieren. 
Es geht doch im Wesentlichen darum, dass man zwei The
men Oberbewertet, zu «Oberwichtigen» Themen hochstili
siert hat. Es sind die Themen der Aufhebung der Milchkon
tingentierung und des Übergangs zur Versteigerung bei den 
Fleischimporten anstelle der Inlandleistungen. Es ist so, 
dass die Auswirkungen zu unklar sind. Das hat zu Verunsi
cherung gefOhrt. Es gibt im Tal- und im Berggebiet grosse 
Bedenken. Wir haben die Aufhebung der Milchkontingentie
rung und den Übergang zur Versteigerung zu sehr damit be
grOndet, dass heute ungerechtfertigte Kontingentsrenten 
bestehen. Das ist natOrlich ein Problem. 
Ich erinnere mich noch gut daran: Als wir über diesen Kon
tingentshandel diskutierten, war das eine Errungenschaft, 
man musste dem fast zustimmen. Heute zeigt sich, dass die
ser Kontingentshandel falsch war. Man kann den Kontin
gentshandel auch aufheben, ohne dass man die Milchkon
tingentierung aufhebt. Ich meine, dass es hier eben doch 
mehrere Wege gibt, um das Problem zu lösen. Jenen, die 
gesagt haben, man sei nicht beweglich, wenn man sich zur 
Lösung der Aufhebung der Milchkontingentierung kritisch 
äussere, möchte ich zu bedenken geben, dass es viele Mög
lichkeiten gibt, sich zu bewegen. Bei der Milchkontingentie
rung haben wir mit dem dringlichen Bundesbeschluss einen 
Weg aufgezeigt. 
Wenn es gelingen soll, das Problem bezOglich Kontingents
handel zu lösen, wäre es wahrscheinlich sinnvoll, wenn wir 
Erfahrungen mit dem dringlichen Bundesbeschluss, mit dem 
Weg des Einbezugs der Branche sammeln. Ich sehe eigent
lich die Dringlichkeit nicht, diese Aufhebung im Jahre 2002 
zu beschliessen, nachdem wir ja im Jahr 2006 - ich gehe 
einmal von 2006 aus - das Agrarpaket 2007-2011 behan
deln. Deshalb besteht natürlich ausreichend Zeit, um allen
falls 2009 die Milchkontingentierung aufzuheben. Wir müs
sen hier aber alternativ die Probleme lösen, die im heutigen 
System bestehen. 
Auch beim Fleisch scheint mir, dass es durchaus Konsenslö
sungen geben würde. Es geht hier um die Frage, ob wir ge
nerell zur Versteigerung übergehen, oder ob wir einfach 
bezüglich Fleisch bestimmter Tiergattungen zu diesem Sys
tem übergehen. Bei den Schweinen habe ich keine Pro
bleme damit, und die Schweinezüchter haben dies auch 
nicht. Aber es gibt natürlich bei anderen Tiergattungen effek
tiv strukturelle Probleme, z. B. die Sicherung des Absatzes 
der Produktion aus dem Berggebiet. Man kann die Argu
mente, die heute im Raum stehen, nicht so leicht von der 
Hand weisen. 
Ich möchte hier doch den Bundesrat und auch den Kommis
sionspräsidenten bitten, zu diesen beiden Themen einige 
Ausführungen zu machen. Ich meine, man müsste hier flexi
bler sein, als man das bisher war, weil es in der Revision 
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doch sehr viele Punkte hat, die umgesetzt werden müssen 
und die eine wesentliche Verbesserung der heutigen Situa
tion bringen. 
Wie gesagt müsste man aber doch noch die Frage prüfen, 
ob wir die Vorlage nicht an die Kommission zurückweisen 
sollten. Dann können diese paar Fragen nach Alternativen 
gepruft werden. Eine Rückweisung an den Bundesrat 
scheint mir eine zu starke Verzögerung dieses Geschäftes 
zu bedeuten. 

Schmld Carlo (C, AI): Ich unterstütze den Minderheitsan
trag Maissen auf Rückweisung an den Bundesrat. Frau 
Beerli hat gesagt, es komme nicht darauf an, was wir ma
chen, aber wir müssten es schnell machen. Es ist mir vorge
kommen wie im alten Rom: Bis dat, qui cito dat. Das sagten 
die alten Richter: Zweimal gibt, wer schnell gibt. Aber das ist 
eine Haltung, die man dann einnehmen kann, wenn man 
noch eine obere Instanz über sich hat, die dann die Fehler 
korrigiert. Wir haben das nicht. Der Markt wird dann ent
scheiden, ob wir richtig gehandelt haben oder nicht. 
Hier, meine ich, sollten wir Rückweisung beschliessen, weil 
wir eben nicht alle Parameter genau kennen, welche not
wendig sind, um heute einen vernünftigen Entscheid zu fäl
len. Im Militär haben wir gelernt, dass eine vernOnftige 
Formulierung einer Politik, einer Absicht, drei Dinge voraus
setzt: erstens einen klaren Auftrag; zweitens eine saubere 
Analyse des Umfelds, all jener Faktoren, die die Erreichung 
des Ziels verhindern oder verunmöglichen könnten; drittens 
eine Analyse der eigenen Möglichkeiten. Hier, scheint mir, 
fehle es an allen drei Analysen. 
Eine saubere Analyse des Auftrages, welcher im Prinzip be
reits da ist - es ist Artikel 104 der Bundesverfassung -, ist 
meines Erachtens entweder nicht oder dann in einer fal
schen Richtung geschehen. Wir haben zweitens ganz ent
scheidende Elemente des Umfelds, welche zur Erfüllung des 
Auftrages notwendig sind, überhaupt nicht behandelt. Und 
drittens bin ich auch der Auffassung, dass wir eine etwas 
kurzsichtige Art der Behandlung der eigenen Möglichkeiten 
haben. 
Zur Analyse des Auftrages: Was schlägt uns der Bund vor? 
Es ist die Schaffung, die Implementierung und die ForttOh
rung einer Zwei klassen landwirtschaft. Zusammengefasst 
kann dieser ganze Bericht in eine Philosophie gekleidet wer
den, wonach oben den «Fitten» das Fortkommen nicht er
schwert werden soll und unten den «Unfitten» das Leben 
noch ermöglicht wird. Das ist zusammengefasst in einem 
berühmten und beruchtigten Kürzel des Bundesamtes für 
Landwirtschaft oder des Eidgenössischen Volkswirtschafts
departementes, ich weiss auch nicht mehr, wer hier die Ur
heberschaft für sich in Anspruch nehmen kann: Oben laufen 
lassen, unten leben lassen. Das ist die Philosophie, und das 
wird in diesem Gesetzentwurf auch umgesetzt, indem man 
z. B. im Milchbereich Schwerpunkte schafft. Im Unterland 
werden grosse Betriebe fit für Europa gemacht, und in den 
Berg- und Randgebieten wird nicht einmal mehr die Sam
meltätigkeit unterstützt. Mit dieser Variante, die uns vorge
schlagen wird, erhalten wir keine flächendeckende produk
tive Landwirtschaft, und das ist nach meiner Lesart immer
hin der Auftrag von Artikel 104 Absatz 1 der Bundesverfas
sung. 
Wenn Sie diesem Pfad folgen, werden Sie innert kurzer Zeit 
in den Hügelgebieten der Ostschweiz und der Innerschweiz 
sowie im Bündnerland keine produzierende Milchlandwirt
schaft mehr haben. Sie müssen sich dessen bewusst sein. 
Sie können das wollen oder nicht wollen, aber das wird so 
sein. Mindestens sollten Sie noch in der Lage sein zu be
grunden, dass es mit dieser Vorlage nicht so sein wird. Ich 
lese Artikel 104 der Bundesverfassung so, dass es nicht so 
sein darf. Wenn es aber so kommt, dann haben Sie die Ver
fassung verletzt und machen aus diesen Bergbauern Almo
senempfänger. Dann steht der Bauer Manser am Morgen 
auf - als Bauer -, hockt den ganzen Tag vor seinem Haus -
als Bauer -, geht am Mittag in die Stube, isst - als Bauer -
zu Mittag, hockt den ganzen Nachmittag wieder vor dem 
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Haus - als Bauer - und geht am Abend als Bauer schlafen. 
Dafür erhält er Direktzahlungen, weil er das alles nicht als 
Mensch, sondern als Bauer getan hat. Wie lange sich eine 
solche Landwirtschaft mit Selbstachtung im Spiegel betrach
ten kann, ist eine Frage von Jahren. 
Im Fleischbereich ist es dasselbe: Sie sind nicht sicher, und 
Sie können es nicht nachweisen, Sie haben es nicht unter
sucht - das sollten Sie noch tun - was denn eines Tages mit 
der inländischen Landwirtschaft im Fleischbereich passiert, 
wenn Sie alles versteigern. Wir haben heute Marktabräu
mung, wir haben noch Übernahmepflichten; das ist dann 
alles weg. Sie werden dafür sorgen, dass es in diesen Rand
gebieten auch keine produzierende Landwirtschaft mehr 
gibt. Haben Sie sich bei diesem Szenario auch Oberlegt, was 
es dann im Unterland heisst, mit boden unabhängiger Milch
produktion ganze Seen von Milch und lokal konzentriert 
grosse Nährstoffmengen zu produzieren? Diese Überlegun
gen mOssten Sie sich auch noch machen. Die Konsequenz 
ist also meines Erachtens die Zweiteilung der Landwirt
schaft. 
Der zweite Aspekt, das Umfeld: Warum verdient der Schwei
zer Bauer immer weniger? Zu dieser Frage wird gesagt, ja, 
das sei die Marktsituation usw., und es seien die Überpro
duktionen usw. Weisen Sie doch einmal nach, dass der Auf
wand zu gross ist und zum Teil eben auch von uns zu gross 
gemacht wird. Was wollen wir vom Bauern? Dass er alle ge
setzlichen Vorschriften einhält, die z. B. nur schon bei den 
Immobilien an ihn herangetragen werden. Im Allgäu können 
für ein Drittel des Kapitaleinsatzes die gleichen Ökonomie
gebäude wie im Appenzellerland gebaut werden. Das hat 
auch noch etwas mit der Normendichte, mit den Standards 
unserer Anforderungen zu tun. 
Sie haben einen ganzen Bereich ausgeschaltet und auch in 
der Botschaft kein Wort darOber verloren, welche Rolle die 
nachgelagerten Betriebe in der schweizerischen Landwirt
schaft spielen. Wir sind das einzige Land, bei dem der ganze 
Nahrungsmittelbereich im Verteilsektor von zwei grossen 
Spielern praktisch dominiert wird. Es gibt kein anderes Land, 
in dem Sie eine ähnliche Situation haben. Das kann eine 
gute Entwicklung sein, das kann eine schlechte Entwicklung 
sein - ich weiss es nicht. 
Aber wir haben ein Duopol im Bereich der Nahrungsmittel, 
z. B. werden beim GeflOgel 80 oder 90 Prozent nur von 
Migros und Coop bewirtschaftet. Wir haben eine Situation, 
bei der man z. B. sagen muss: Im Prinzip laufen die Bauern 
in eine arbeitnehmerische Abhängigkeit hinein. Das Bundes
amt fOr Landwirtschaft können Sie streichen und die Bauern 
bei der Direktion für Arbeit beim Seco anhängen, wenn das 
so weitergeht. 
Die Grossverteiler gehen hin und machen die so genannten 
Erzeugergemeinschaften zum Leitbild ihrer Tätigkeit. Da 
werden ganze Erzeugergemeinschaften zusammengenom
men, die nur noch mit dem entsprechenden Grossverteiler 
arbeiten. Der Grossverteiler hat den Einkäufer, der dort ein
kauft. Das ist eine Lieferveranstaltung. Die Grossverteiler 
haben ihre Schlachthöfe, ihre Verarbeitungsbetriebe. Die 
Grossverteiler haben dann ihre Vermarktungsstellen und 
verkaufen ihre Produkte. Es ist eine von der Produktion bis 
zum Verkaufspunkt integrierte Produktion - alles in der 
Hand von zwei mächtigen Konzernen! 
Man verstehe mich ganz klar: Ich mache keine VorwOrfe. Die 
Marktsituation hat ihnen das erlaubt. Aber ob die reglemen
tarischen Randbedingungen richtig waren, welche so grosse 
Nahrungsmittelkonzerne möglich machen, ist eine völlig an
dere Frage, die wir auch einmal untersuchen mOssen. Auf 
alle Fälle kann das mit Bezug auf die Zukunft der Bauern 
nicht ohne Bedeutung sein. Davon steht kein Wort in der 
Botschaft, und in den Eintretensreferaten wurde das nicht 
erwähnt. 
Auch die Bauern haben sich in den letzten zehn Jahren als 
Unternehmer zum Teil - wie Herr Maissen gesagt hat - wie 
Blindflieger ohne Instrumente benommen. Nehmen wir das 
Beispiel der Swiss Dairy Food: Gut, man kann nicht sagen, 
bei der «normalen .. Industrie wäre das nicht passiert. Die 
wunderbaren CEO da, die Millionen von Franken abkassiert 

und Leichen hinterlassen haben, die haben ähnliche Ab
stOrze verursacht. 
Wir haben auch am Laufmeter ungelöste Zielkonflikte: Bei
spielsweise will der Konsumentenschutz qualitativ hoch ste
hende Produkte zum Nulltarif haben. Der Tourismus will eine 
Landwirtschaft ohne moderne Ökonomiegebäude und ohne 
störende Geruchsentwicklung. Der UmweltschOtzer will eine 
gute Landwirtschaft, aber ohne Bodenbelastung und ohne 
Methanausstoss in die Atmosphäre. Der Nahrungsmittelhan
del will eine Landwirtschaft, die nicht produziert; er will näm
lich importieren. Der Finanzminister will eine Landwirtschaft, 
die gar nichts kostet. Was will der Bauer noch? Er will eine 
Landwirtschaft, die ihn auch noch erhält. Wir haben lauter 
Zielkonflikte. Diese Zielkonflikte sollten wir mit unseren eige
nen Möglichkeiten einmal ausräumen. Von diesen Zielkon
flikten, von den Möglichkeiten, die wir haben, rein normativ 
den Bauern einmal zu helfen, ist auch nicht die Rede. 
Brauchen wir in allen Bereichen hohe Anforderungen ge
setzlicher Art? Wir haben z. B. die Anforderung im Bereich 
der Exportfähigkeit, was diese extrem weit getriebenen Qua
IitätsansprOche an die Schlachthöfe betrifft. Das führt dazu, 
dass wir eine Konzentration der Schlachthöfe im Zentrum 
des Landes haben. Auf der anderen Seite wollen wir, dass 
Tierschutz betrieben wird. Wie wollen Sie einen Mastremon
ten von Zernez nach Basel fOhren und dabei noch die Tier
schutzvorschriften einhalten? Das sind Vorschriften, die sich 
gegenseitig beissen. Darum kommt man nicht herum. 
Hier haben wir Zielkonflikte, die Sie mit keinem Wort erwähnt 
haben. Gehen Sie nach Hause, tun Sie Ihre Arbeit, und kom
men Sie dann wieder, wäre ich versucht zu sagen. Ich sage 
es nicht so böse. Ich wollte Ihnen nur sagen, warum ich mit 
Herrn Maissen der Auffassung bin: Sie haben die Arbeit 
noch nicht ganz zu Ende gebracht. Es gibt noch offene Fra
gen, die noch besser gelöst werden könnten. 
Ich unterstOtze den ROckweisungsantrag der Minderheit 
Maissen. 

Schlesser Fritz (R, GL), fOr die Kommission: Nach dieser 
«Carlippika» muss ich doch noch etwas sagen. (Heiterkeit) 
Zuerst möchte ich aber die Auffassung der Mehrheit der 
Kommission vertreten und nachher noch auf gewisse Voten 
eingehen, insbesondere auf dasjenige von Herrn Maissen. 
Dann möchte ich noch zum Vorschlag von Herrn Brändli und 
insbesondere auch noch zu den AusfOhrungen von Herrn 
Schmid Ca rio Stellung nehmen. 
Die BegrOndung des Minderheitsantrages Maissen haben 
Sie auf der Fahne. Die Minderheit bestreitet, dass sich die 
Auswirkungen der vorgeschlagenen Massnahmen - gemeint 
sind hier wohl insbesondere die Massnahmen in den Berei
chen Milch und Fleisch - im verfassungsrechtlich vorgege
benen Rahmen halten, wie das der Bundesrat und auch der 
Kommissionssprecher dargelegt haben. Die Minderheit be
antragt eine vertiefte Abklärung zur aktuellen Situation - das 
wäre die Analyse, wie sie Kollege Schmid verlangt hat - so
wie zu den Auswirkungen der in Aussicht genommenen 
Massnahmen. Weiter verlangt die Minderheit, es sei darzule
gen, dass keine unverhältnismässigen Härten in Kauf ge
nommen werden mOssten, dass sich die Strukturen nicht in 
verfassungswidriger Weise entwickelten und irreversible 
Schäden entstOnden. Weiter seien Massnahmen vorzuse
hen, welche die Behörden in die Lage versetzen, bei solchen 
Entwicklungen sofort handeln zu können. Schliesslich sei si
cherzustellen und nachzuweisen, dass wichtige verfas
sungsrechtliche Grundsätze gewahrt wOrden. Selbstver
ständlich enthält dieser Forderungskatalog keine Zielkon
flikte. 
Geht man von den Anforderungen aus, welche der Minder
heitsantrag an die vom Bundesrat zu tätigenden Abklärun
gen stellt, so mOsste die Mehrheit in etwa Folgendes 
verlangen: Der Bundesrat habe darzutun, dass das System 
der Milchkontingente trotz bestehender Liberalisierung des 
Käsemarktes und des daraus entstehenden Preisdruckes 
weiterhin aufrechterhalten werden kann. Der Bundesrat 
habe auch darzutun, dass daraus keine Entwicklungen ent-
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stehen, die den verfassungsrechtlich festgelegten Zielen der 
Landwirtschaftspolitik zuwiderlaufen. Er habe weiter darzu
legen, dass im Falle unerwünschter Entwicklungen aufgrund 
eines vorzubereitenden Instrumentariums sofort Massnah
men ergriffen werden könnten und dass die heutigen finanzi
ellen Mittel ausreichten, um das alles sicherzustellen usw. 
Tatsache ist - und es erstaunt mich schon, dass dies aus 
der Mitte des Rates bisher mit keinem Wort erwähnt worden 
ist -, dass der Käsemarkt mit der Europäischen Union auf
grund des Abkommens, das wir hier beschlossen haben, in
nerhalb der nächsten viereinhalb Jahre vollständig liberali
siert wird. Tatsache ist, dass unser heutiges Preisniveau bei 
der Milch auch aus diesem Grund nicht gehalten werden 
kann, dass der Export von Käse eingebrochen ist, und zwar 
wegen der zu hohen Preise, dass im europäischen Markt 
aber auch eine Chance für die schweizerische Milchwirt
schaft liegt und dass das heutige System der Milchkontin
gentierung wegen der Kontingentsrenten zu einer ins 
Gewicht fallenden Verteuerung der Milch mit steigender Ten
denz führt usw. 
Was die Prognosen betrifft, so stellt sich die Frage, aufgrund 
welcher Instrumente der Bundesrat weitere Aussagen ma
chen könnte als mit dem Modell Silas, wie es in der Bot
schaft erläutert worden ist. Offenbar hat sich das Modell in 
den vergangenen Jahren so schlecht nicht bewährt. Auch 
wenn ich absolut hohe Achtung vor dem Bundesrat habe -
ich traue ihm nicht zu, dass er aussergewöhnliche Ereig
nisse vorhersehen kann. 
Die Abklärungen, welche die Minderheit verlangt, kämen, so 
fürchte ich, zu den gleichen Ergebnissen wie die unzähligen 
Berichte, die schon vorliegen. Ich habe extra eine Liste der 
Berichte verlangt, die erstellt worden sind. Es gibt unzählige 
Berichte, und wir sind bald nicht mehr in der Lage, alle Be
richte und alle Erkenntnisse zur Kenntnis zu nehmen. Wenn 
schon, dann müsste man vonseiten der Minderheit aufzei
gen, welche Massnahmen denn angesichts der vorerwähn
ten Tatsachen besser geeignet sein sollten, um auf die 
eintretende Liberalisierung des Käsemarktes und die ande
ren Entwicklungen zu reagieren. Im Grunde genommen geht 
es doch darum, ob die Schweiz in ihrer Landwirtschaftspoli
tik - ich habe es vorher schon einmal gesagt - eine han
delnde oder bloss eine reagierende Haltung einnimmt. Es 
wird geltend gemacht, es sei abzuwarten, was die EU 
macht. Wer legt vertieft dar, dass beispielsweise das heutige 
System der Milchkontingentierung so lange gehalten werden 
kann - angesichts dieser Entwicklung, namentlich im Käse
markt, und wenn man weiter bedenkt, wie schnell der Zu
sammenbruch von Swiss Dairy Food kam, obwohl es auch 
dort warnende Stimmen gab? 
Angesichts der dräuenden Wolken am Himmel und der gros
sen Schwierigkeiten namentlich im Milchmarkt wäre es mei
nes Erachtens richtig, etwas zu tun. Sollte jemand bessere 
Vorschläge auf den Tisch legen können, dann ist er höchst 
willkommen, wenn er dies tut. Ihre Kommission weiss um die 
tief greifenden Änderungen, die mit der Aufgabe der öffent
lich-rechtlichen Milchkontingentierung verbunden sind. Wir 
haben in der Kommission nicht nichts gemacht. Ihre Kom
mission hat wesentliche zusätzliche flankierende Massnah
men beschlossen, aus der Erkenntnis heraus, dass etwas 
getan werden muss, um die Folgen - namentlich die Folgen 
für das Berggebiet - abzufedern. Frau Beerli hat es gesagt. 
Wenn man sieht, was die Kommission speziell für die Berg
gebiete in den verschiedensten Bereichen eingefügt hat, 
dann müsste man sich vielleicht auch aus der Sicht der 
Berggebiete die ganze Sache noch einmal überlegen, bevor 
man nein sagt. 
Was die Minderheit will - ich sage es jetzt ganz pointiert -, 
ist eine Reform ohne Risiko. Sollte der Minderheitsantrag 
angenommen werden, so behalte ich mir vor, einen Antrag 
einzureichen. Ich werde ihn gleich noch kurz ausführen. 
Nun noch einige Bemerkungen zu verschiedenen Voten. Zu
erst zum Vorschlag von Herrn Brändli auf Rückweisung an 
die Kommission. Ich bitte Sie, dies nicht zu tun. Ein Kommis
sionsmitglied hat aufgezeigt, dass sich die Kommission in 
eine Mehrheit und in eine Minderheit aufgespalten hat, die 
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sich nur durch eine Stimme unterscheiden. Ich bin nicht da
von überzeugt, dass wir diesen Graben überwinden können, 
wenn Sie das Geschäft an uns zurückweisen, und zwar des
halb nicht, weil es in den entscheidenden Punkten nicht ein 
Sowohl-als-auch, sondern ein Entweder-oder gibt. Wenn 
schon Rückweisung, dann bitte Rückweisung an den Bun
desrat mit der Folge, dass der Nationalrat dazu Stellung be
ziehen muss. Wenn aber schon Rückweisung, dann Rück
weisung des ganzen Pakets. Ich werde das noch kurz aus
führen. 
Herr Kollege Maissen hat darauf hingewiesen, dass fünf 
Sechstel der Betriebe ökonomisch nicht leistungsfähig sind. 
Man müsste die Gründe dafür suchen. Liegen die Ursachen 
beim Staat, bei den Strukturen, liegen die Ursachen beim 
dritten Bösewicht, den Grossverteilern, oder sonst irgend
wo? Wenn sie bei den Strukturen liegen, müssen wir dort et
was machen. Der Weg in die Zukunft ist nie hundertprozen
tig gewiss, sondern er ist mit Ungewissheiten verbunden. 
Das können wir nicht ändern. Aber wenn wir uns nicht bewe
gen, wissen wir höchstens, wo wir stehen, aber nicht, wie 
sich das Umfeld verändert. Wenn Interventionsschwellen 
gefordert werden, wie das im Minderheitsantrag der Fall ist, 
ist das - mit Verlaub - eine Absicherung des Risikos in dem 
Sinne, dass der Staat automatisch intervenieren und stüt
zend eingreifen müsste, wenn gewisse Preisschwellen un
terschritten sind. Ich glaube nicht, dass dies die Lösung sein 
kann. 
Noch ein Wort zu Kollege Schmid: Er hat gesagt, der Markt 
werde entscheiden, wer Recht hat. Da bin ich mit ihm voll
ständig einverstanden. Entweder werden diejenigen Recht 
bekommen, die heute dort stehen bleiben wollen, wo wir 
sind, oder es werden diejenigen Recht bekommen, die vor
wärts gehen, etwas verändern, ein klares Ziel vorgeben 
möchten. Was Artikel 104 der Bundesverfassung betrifft, 
habe ich in meinem einleitenden Votum die Ziel konflikte 
ganz klar aufgezeigt. Wir können nicht darüber hinwegse
hen, dass dort verschiedene Ziele aufgeführt sind, die man 
nicht alle zu 100 Prozent verwirklichen kann. Es muss zwi
schen diesen Zielen, die nach Artikel 104 der Bundesverfas
sung anzustreben sind, ein Ausgleich gefunden werden. Er 
beinhaltet auch eine entsprechende Rangordnung der Ziele -
darüber müsste man sich vielleicht auch unterhalten. 
Zu den Berggebieten habe ich vorher schon gesagt: In der 
Europäischen Union gibt es in verschiedenen Ländern Berg
gebiete, in denen die Landwirtschaft und auch die Milchpro
duktion gut funktionieren. Was die können, müssten wir 
eigentlich auch können. Offenbar werden dort Spezialitäten 
produziert, für die eine grosse Nachfrage vorhanden ist. Das 
wäre ja das Ziel der Ausrichtung der «Agrarpolitik 2007" im 
Bereich Milch. Ich nehme das Produkt, das meinen Kanton 
bekannt macht: Ich gehe davon aus, dass hier noch ein er
hebliches Potenzial vorhanden ist, wenn man diese Speziali
tät auch entsprechend verbreitet und für sie wirbt. 
Zur inländischen Landwirtschaft: Was geschieht damit? Auf
grund der Botschaft des Bundesrates ist ganz klar, dass wir 
eine produzierende Landwirtschaft haben wollen. Dass da
bei auch grössere Betriebe entstehen werden, kann nicht 
verhindert werden. Aber es gibt in dieser Vorlage, und da ist 
wiederum der Minderheitsantrag Beerli zu Artikel 73 zu nen
nen, auch Vorschläge, die dafür sorgen, dass auch in den 
Berg- und Randgebieten noch Bauernbetriebe geführt wer
den können, die eine Existenzgrundlage bieten. 
Dieser Rückweisungsantrag bringt nichts. Ich bitte Sie, in 
der Sache zu entscheiden. Sagen sie Ja oder Nein zur be
antragten Aufhebung der Milchkontingentierung; sagen Sie 
Ja oder Nein zur Frage der Versteigerung der Fleischkontin
gente. Aber weisen Sie die Vorlage nicht zurück - und sagen 
Sie vor allem nicht, wir würden ja dann im Jahre 2006 ent
scheiden können. Der Entscheid muss jetzt gefällt werden, 
damit auch die Akteure eine berechenbare Ausgangslage 
haben. 
Den folgenden Antrag stelle ich persönlich, nicht im Namen 
der Kommissionsmehrheit. Sollte der Minderheitsantrag 
angenommen werden, so stelle ich den Antrag, dass das 
ganze Paket an den Bundesrat zurückgeht, insbesondere 
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auch der Bundesbeschluss aber die finanziellen Mittel fOr 
die Landwirtschaft in den Jahren 2004-2007. Wenn Sie das 
nicht tun, dann kann der Minderheitsantrag Beerli, der die 
materielle Grundlage im Landwirtschaftsgesetz findet, nicht 
behandelt werden. Er mOsste einfach gestrichen werden, 
weil er schlicht nicht behandelt werden könnte. Dann bewilli
gen Sie den Rahmenkredit, und damit ist die Sache fOr die 
nächsten vier Jahre gelaufen. Herr Bundesrat Couchepin hat 
den Zeitplan aufgezeigt, der sich nachher ergibt. Zuerst 
muss der Nationalrat zur ROckweisung Stellung nehmen. 
Wenn er nicht einverstanden ist, kommt die Sache zu uns 
zurOck; dann massen wir die ROckweisung bestätigen oder 
aufheben. Bis dann ist das nächste Jahr praktisch gelaufen. 
Ich bitte Sie, aufgrund dieser Überlegungen diesen ROck
weisungsantrag abzulehnen. Wenn Sie die Vorlage aber zu
rOckweisen, muss sie als Ganzes zurOck an den Bundesrat; 
wir können nicht nur die Rosinen herauspicken. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Nach Absprache 
mit Herrn Bundesrat Couchepin gebe ich ihm noch das 
Wort, weil er lieber heute redet als irgendwann morgen, 
wenn Sie alle wieder «abgekOhlt» sind. Er hat mir verspro
chen, in sieben Minuten fertig zu sein, und er hat mir erlaubt, 
nach Ablauf dieser sieben Minuten zu läuten. 

Couchepin Pascal, conseiller federal: Depuis que la censure 
est introduite, iI y a un nouveau style. Eh bien, je I'accepte. 
J'essaierai d'etre bret. 
Lorsque je suis au Conseil des Etats, je regarde de temps 
en temps la fresque qui orne cette salle et je m'evade en 
regardant cette image. Je constate que ya fait rever. Mais, 
c'est un reve qui est malsain, parce que c'est un reve qui 
suscite un sentiment de nostalgie. Les gens qui ont I'air de 
vieillards ici ont peut-etre quarante ou soixante ans et la 
nostalgie est toujours fausse. 
Or, qu'ai-je entendu ce matin de la part des adversaires, de 
ceux qui veulent renvoyer les projets au Conseil federal? 
C'est exactement ya: de la nostalgie. IIs oublient un certain 
nombre de faits, ils oublient ce qu'a dit M. Schi esser, que la 
realite s'est transformee au cours de ces dernieres annees. 
11 y a une ouverture des marches, la volonte des consomma
teurs d'avoir un grand choix dans les magasins. On ignore 
I'evolution de la structure d'äge des agriculteurs, qui sont 
vieillissants, en partie, et qui ont une suite, mais une suite 
beaucoup plus restreinte. On ignore aussi que la situation 
actuelle n'est pas issue de la «Politique agricole 2007», mais 
de la situation actuelle. 
Lorsque M. Schmid Carlo dit qu'en Suisse, iI y a pratique
ment deux distributeurs de denrees alimentaires, ce n'est 
pas parce qu'on a une «PA 2007», c'est parce qu'on n'a pas 
de «PA 2007». C'est parce qu'on a toujours lie I'importation 
a la vente des marchandises indigenes que ces conglome
rats puissants ont pu se creer, jouer sur les deux tableaux et 
qu'ils essaient de maitriseer la totalite de la chaTne de trans
formation. Ce n'est pas a cause de la «PA 2007>" c'est par 
I'absence de la «PA 2007" qu'iI y a eu cette concentration, 
qui est en train de bouger maintenant. Regardez Carrefour 
qui arrive, qui essaie de prendre sa place. Carrefour vient 
parce qu'il sait que, gräce a la liberalisation, il y a de la place 
supplementaire, iI y ades possibilites de faire sa place au 
soleil dans la distribution en Suisse. 
C'est aussi de la nostalgie de croire que, comme a I'epoque 
de la Deuxieme Guerre mondiale ou de I'apres-guerre, on 
peut trouver une solution qui satisfait tout le monde. J'ai es
saye de mettre sur un papier les acteurs, et, toutes les trente 
secondes, j'en rajoute, un nouveau. J'ai donc essaye de 
mettre sur papier les acteurs, mais je n'ai pas enumere les 
conflits, parce que les conflits d'objectifs existent et que le 
but de la politique, c'est de les resoudre, ce n'est pas de 
croire qu'on arrivera a une solution ideale dans laquelle on 
oubliera les conflits. 11 y ales producteurs, non seulement les 
producteurs de lait, mais aussi les producteurs de viande; 
lorsqu'on prend une mesure en faveur des producteurs de 
lait, il y ades producteurs de viande qui protestent parce 

que les fonds a disposition so nt limites. 11 y ales cultures 
speciales qu'on oublie regulierement, je viens d'un pays de 
cultures speciales. 11 y ales grandes cultures qui sont impor
tantes aussi. 11 y ales paysans de montagne qui n'ont pas 
toujours les memes interets que les paysans des collines et 
les paysans de plaine. Et a cöte des producteurs, il y ales 
transformateurs. 
Quant a Swiss Dairy Food, ce n'est pas une surprise, Mon
sieur Schmid Carlo! Nous avions deja eu une premiere inter
vention en septembre 2000 aupres de Swiss Dairy Food en 
disant: «Nous devrions travailler ensemble parce que nous 
savons que vous ne pourrez pas survivre." A I'epoque, on 
nous a dit: «Disparaissez, nous sommes assez forts." 2001 
a ete une bonne annee laitiere, ils ont cru etre sauves, et 
apres ils ont constate que nos previsions etaient justes. 
11 y a donc les transformateurs et iI y a le marche, le marche 
national et le marche international puisque les marchSs sont 
ouverts. 11 y a la politique, la politique nationale et internatio
nale. Vous ne pouvez pas faire une politique qui n'est pas 
conforme a I'OMC et croire qu'a I'echelle mondiale, on va te
nir compte de toutes les volontes de la Suisse. La Suisse est 
un cas exceptionnel dans la politique mondiale, et je m'en 
rejouis parce que cela nous permet de maintenir une popu
lation paysanne forte, mais c'est quand meme un cas excep
tionnel. Chaque fois que je regarde les statistiques concer
nant I'aide a I'agriculture dans le monde, iI y a pour la Suisse 
une barre, puis une interruption, puis de nouveau une barre 
parce qu'on fait sauter les echelles de subsides par rapport 
aux autres pays. C'est exceptionnel. Nous ne pouvons reus
sir que si nous reussissons a nous joindre a une coalition. 
Jusqu'ici, nous avons reussi a le faire mais ne nous poussez 
pas dans les extremes qui rendent la formation d'une coali
tion impossible, ce qui rend la Suisse a ce moment-la insi
gnifiante dans la negociation internationale. 
Personne n'a propose une solution alternative qui reussit je 
ne dis pas mieux mais au moins aussi bien que celle-ci a 
concilier des interets contradictoires. 40 propositions sont 
faites, 38 sont acceptees, 2 sont contestees. Comme I'a dit 
M. Schiesser, comme je I'ai dit tout a I'heure, c'est digital: 
vous ne voulez pas le changement de systeme dans le sec
teur laitier, eh bien, ne faites pas le changement! Je me de
fendrai et je defendrai I'idee que le systeme est deja en 
mouvement et qu'i1 faut aller jusqu'au bout. Vous ne voulez 
pas le changement dans le secteur de la viande, eh bien, di
tes non! Mais ne croyez pas qu'en renvoyant le paquet au 
Conseil federal, vous trouvez une troisieme solution qui per
mettra de satisfaire a la fois ceux qui veulent le changement 
et ceux qui ne le veulent pas. 
11 y a un argument qui me paraTt extraordinaire, et ce sera 
I'avant-dernier point de mon expose. On nous dit: «L.:Union 
europeenne avance moins vite que nous." Nous, nous vou
Ions plus de souplesse par rapport a elle et parfois, des gens 
qui sont fondamentalement, ce sont la toutes leurs aspira
tions, contre l'Union europeenne disent: «N'allez pas plus 
vite qu'elle." L.:avantage d'un petit pays comme le nötre - iI y 
a aussi des desavantages -, c'est justement d'utiliser la sou
plesse, d'etre des voltigeurs sur le champ de bataille, et pas 
des tanks lourdement armes qui ne se deplacent qu'au prix 
d'immenses manoeuvres dessinees a la centrale. Precise
ment les gens qui so nt contre - vous Messieurs, qui etes 
contre l'Union europeenne - disent: «Attention, ne faisons 
pas quelque chose que ne fait pas l'Union europeenne. Pri
vons la Suisse de son avantage d'etre hors de l'Union euro
peenne!» 11 y ades desavantages et on n'en parle pas 
aujourd'hui. L.:avantage, c'est d'etre capable de souplesse. 
Privons la Suisse et I'agriculture suisse de la souplesse, 
adaptons-Ia a l'Union europeenne de teile sorte qu'on n'ait 
aucun avantage dans le statu quo et dans I'existence en de
hors de l'Union europeenne. 
Vous avez adopte la loi urgente et vous aviez raison parce 
que vous saviez qu'i1 n'y avait pas d'autre solution que celle 
d'avancer. 
Ne pas entrer en matiere ou renvoyer le paquet au Conseil 
federal, c'est une solution totalement iIIusoire, qui f1eure la 
nostalgie, qui bloque la capacite d'adaptation de la Suisse, 
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qui n'apporte rien d'autre aux paysans que plusieurs annees 
d'incertitudes et de conflits. Imaginez quelle sera la situation 
au cours de I'annee prochaine ou immediatement apres les 
elections si de nouvelles crises arrivent et si on dit aux pay
sans: «Ecoutez, on a de I'argent. On le distribue comme on 
I'a fait par le passe. La situation a change, mais nous, nous 
n'avons rien fait en politique pour essayer de nous adapter; 
nous n'avons pas eu le courage de regarder I'avenir. Nous 
avons sombre dans la nostalgie.» 
Votez! 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Wir stimmen über 
den Rückweisungsantrag der Minderheit Maissen ab. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 25 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 13 Stimmen 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

ranschlag der Eidgenossenschaft 2003 
B dget de la Confederation 2003 

Batsch des Bundesrates 30.09.02 
Messag du Conseil federal 30.09.02 
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Nationalrat/ onseil national 26.11.02 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/C nseil national 26.11.02 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Co seil national 27.11.02 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Con eil national 27.11.02 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Cons iI national 28.11.02 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil es Etats 03.12.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Ständerat/Conseil es Etats 03.12.02 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil d Etats 04.12.02 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil n lional 09.12.02 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des tats 10.12.02 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil nati naI11.12.02 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des E ts 11.12.02 (Differenzen - Divergences) 

1. Finanzrechnung 
1. Campte financier 

Departement des Inner - Departement de l'lnterleur 

316 Bundesamt tOr Gesun heit 
316 Office tederal de la san e publique 

Antrag der Kommission 
3180.100 Präventionsmassna 
Festhalten 

Antrag Hess Hans 
3180.100 Präventionsmassnah 
Zustimmung zum Beschluss des 

Proposition de la commission 
3180.100 Mesures de prevention 
Maintenir 

Proposition Hess Hans 
3180.100 Mesures de prevention 
Adherer a la decision du Conseil nationa 
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Merz Hans-Rudolf (R, AR), für die Kommission: Es sind jetzt 
och neun Differenzen zum Nationalrat zu behandeln, und 

z ar mit dem Ergebnis, dass es sich um 53,4 Millionen Fran
ke Minderausgaben und um 19,3 Millionen Franken Mehr
au aben handelt. Ich sage das deshalb, weil wir uns selbst 
dan , wenn wir uns in allen Teilen dem Nationalrat an
schli ssen, innerhalb der Schuldenbremse bewegen. Das ist 
einm eine erste Feststellung. 
Die z ~ite Feststellung ist die, dass sich der Nationalrat bei 
verschi~denen Differenzen in unsere Richtung bewegt hat. 
Das fÜIi~e dazu, dass wir dann heute Morgen an unserer 
Sitzung er Kommission bei fünf Differenzen beschlossen 
haben, I \ ~n stillschweigend zu beantragen, sich dem Na
tionalrat a zuschliessen. 
Es bleiben igentlich drei Gebiete mit Differenzen: Das erste 
betrifft die ce räventionsmassnahmen» und steht im Zusam
menhang m ~ einer weiteren Differenz in Bezug auf das 
Baspo. Es IiJ~hier ja ein Antrag Hess Hans vor, über den 
wir zu befind haben. Dann haben wir zweitens die VBS
Position ceDien tleistungen Dritter», das ist auch eine Sam
melposition. Dri ens haben wir am Schluss noch die Perso
nalausgaben al~, eine Sammelposition. Das sind jetzt die 
drei Bereiche, in 'denen wir noch Entscheidungen zu treffen 
haben. \ 
Nun, das erste au1qerufene Traktandum betrifft die Position 
cePräventionsmassn~hmen» des Bundesamtes für Gesund
heit. Die Kommissi6~ beantragt Ihnen, an unserem Be
schluss festzuhalten. 'Ich werde die Argumentation auswei
ten und gleich auch die\Replik auf Herrn Hess Hans vorweg
nehmen, der hierzu ei" n Antrag gestellt hat. Die Präven
tionsmassnahmen, um ie es hier geht, sind Projekte im 
Rahmen der bundesrätl hen Mehrsäulenstrategie. Diese 
Mehrsäulenstrategien hab n wir ja an verschiedenen Orten; 
ich verweise Sie auf die Dr, genpolitik oder auf die Aids-Prä
vention. Dort hinein gehöre, diese 5 Millionen Franken; wir 
sind der Meinung, dass die e in sich einen Zweck haben. 
Das andere, was Herr Kollege Hess mit diesen Präventions
massnahmen verbindet - mit em Ziel, es budgetneutral zu 
gestalten -, sind Projekte im B reiche des Sports, Projekte 
im Rahmen eines anderen Kon eptes, nämlich des Sport
konzeptes des Bundesrates. Dasjist eine andere Welt, und 
wir sind in der Kommission einM lig der Auffassung, dass 
man hier Äpfel mit Birnen vermengt nd dass man diese bei
den Dinge aus diesem Grunde nich zusammen betrachten 
soll. 
Man kann sich für eine weitere Bud ~tübung im nächsten 
Jahr durchaus überlegen, die Subventi6 en oder die Ausga
ben für Sportorganisationen zu erhöhe Dann soll man es 
aber gezielt und unter diesem Titel tun; dann soll man es 
dort auch in das Budget einstellen und \ icht mit anderen 
Staatsaufgaben vermengen, die eben auf ehrsäulenstrate
gien beruhen. 
Deshalb empfiehlt Ihnen die Kommission el heilig, diesem 
Kuhhandel zu widerstehen und an Ihrem Be chluss festzu
halten. 

Hess Hans (R, OW): Ich glaube, es handelt si~h hier nicht 
um einen Kuhhandel, und ich bin nicht so zu~ersichtlich, 
dass beim Bundesamt für Sport ein höherer Kre~it bewilligt 
wird, wenn ich dann nächstes Jahr den entsprect1rnden An
trag stelle. Ich habe bereits bei der ersten Behanllliung dar
auf hingewiesen, dass bei der Prävention der ~~edit von 
2001 bis 2003 um 6 Millionen Franken angewac sen ist, 
während im VBS der Kredit für den Sport in der glei lnen Zeit 
nur um 50 000 Franken erhöht wurde. Wenn Sie im Ubrigen 
die Finanzrechnung anschauen, sehen Sie, dass un,ter dem 
Titel Prävention noch weitere Positionen beim E I ent
halten sind. Ich bin der festen Überzeugung, dass ie die 
beste Prävention machen, wenn Sie mit diesen 5 MI ionen 
Franken den Sport direkt fördern. Diese Präventi n ist 
besser, als wenn Sie Plakate kleben oder TV-Spots ma
chen. 
Ich bitte Sie, diese Differenz zu bereinigen und meinem An
trag zu folgen. 
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rt. 60 al. 2; 61 al. 3 let. a 
P sition de la commission 
AdhSrer ecision du Conseil national 
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Agrarpolitik 2007. 
Weiterentwicklung 
Politique agricole 2007. 
Evolution future 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 29.05.02 (BB12oo2 4721) 
Message du Conseil federal 29.05.02 (FF 2002 4395) 
Zusatzbotschaft des Bundesrates 16.10.02 (BB12oo2 7234) 
Message complementaire du Conseil federal16.1 0.02 (FF 2002 6735) 
Ständerat/Conseil des Etats 10.12.02 (Erstrat - Premier Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 

1. Bundesgesetz über die Landwirtschaft 
1. Loi federale sur I'agriculture 

Detailberatung - Examen de detail 

Titel und Ingress, Zift. I Einleitung 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule, eh. Iintroduction 
Proposition de la commission 
AdhSrer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 7 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 7 al. 2 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Schiesser Fritz (R, GL), fOr die Kommission: Diese Bestim
mung steht im Zusammenhang mit der jOngsten Entwicklung 
im Lebensmittelbereich; dort hatten wir ja Probleme wie BSE 
oder Hormonfleisch. Diese Fälle haben gezeigt, dass die 
Produktesicherheit fOr das Vertrauen der Konsumenten in 
die Nahrungsmittel zentral ist. 
Einerseits ist die Sicherung qualitativ hoch stehender Nah
rungsmittel eine zentrale staatliche Aufgabe, andererseits ist 
ein hoher qualitativer Standard der im Inland hergestellten 
Nahrungsmittel ein wichtiger wirtschaftlicher Vorteil fOr un
sere Landwirtschaft. Der Begriff Produktesicherheit ist hier 
in einem weiten Sinn zu verstehen. Er umfasst die ganze 
Produktionskette von der Rohstoffproduktion bis zum End
konsum. 
Der Grundsatz wird in Artikel 11, bei den Massnahmen fOr 
die Qualitätssicherung, konkretisiert, und es wird auch ein 
Bezug zu den Artikeln 14 und 16, zur Kennzeichnung, ge
schaffen. 
Die Gesetzesänderung gab in der Kommission zu keinen 
Diskussionen Anlass. Aber fOr die Auslegung ist die Bemer
kung, die ich gemacht habe, von Bedeutung. 

Angenommen - Adopte 

Art. Ba 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
AdMrer au projet du Conseil federal 

Schlesser Fritz (R, GL), fOr die Kommission: Es geht hier 
um die Zuständigkeit fOr die Festsetzung von Richtpreisen 
und die dazu erforderlichen Voraussetzungen. Ich möchte 
betonen, dass es sich hier um eine erste Massnahme han
delt, mit welcher die Reform fOr die Produzenten abgefedert 
werden soll. Mit Blick auf die Abschaffung staatlich festge
legter Zielpreise sollen die Produzenten die Preisentwick
lung beeinflussen können. Die Richtpreise sollen vor allem 
den Bauern bei Verhandlungen betreffend die erste Verar
beitungsstufe, d. h. bei Verhandlungen zwischen Milchpro
duzenten und Verarbeitern, helfen. 

Couchepln Pascal, conseiller federal: Je n'ai qu'un mot a 
ajouter. Cette disposition est destinee a eviter que la Com
mission des cartels puisse interdire au monde agricole de 
fixer ses prix. Ceux-ci ne sont qu'indicatifs, i1s ne peuvent ja
mais etre imperatifs, mais i1s doivent etre conformes a la loi 
sur les cartels. C'est une lex specialis par rapport a la loi sur 
les cartels. 

Angenommen - Adopte 

Art. 9 
Antrag der Kommission 
Abs.1-3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.4 
.... dOrfen fOr die direktvermarkteten Mengen nicht der .... 

Art. 9 
Proposition de la commission 
AI. 1-3 
AdMrer au projet du Conseil federal 
AI. 4 
.... a I'alinea 2 pour les quantites ecoulees en vente directe. 

Schlesser Fritz (R, GL), fOr die Kommission: Artikel 9 wur
de im Rahmen der bilateralen Verträge eingefOhrt. Nun soll 
er präzisiert, sprachlich verbessert und Obersichtlicher ge
staltet werden. 
Zu Absatz 1 habe ich keine weiteren Bemerkungen. 
Mit den Absätzen 2 und 3 sollen auch Nichtmitglieder einer 
Organisation wie Produzenten, Verarbeiter oder Händler des 
betreffenden Produktes verpflichtet werden können, Bei
träge zur Finanzierung von Selbsthilfemassnahmen zu leis
ten. Diese Beitragspflicht ist allerdings zeitlich zu beschrän
ken, und die Beiträge dOrfen nicht fOr die Verwaltung der Or
ganisation verwendet werden. Diese Bestimmungen waren 
in der Kommission unbestritten. 
Mit Absatz 4 wird die geltende Praxis ins Gesetz Obernom
men und damit Rechtssicherheit geschaffen; Diskussionen 
sollen vermieden werden. Konkret soll es kOnftig klar sein, 
was eigentlich ohne weiteres einleuchtet, nämlich dass die 
Direktvermarkter fOr die direktvermarkteten Produkte von 
den Abgaben ausgenommen werden. Bisher bestand das 
Problem darin, dass ein Betrieb zum Teil nur 5 oder 10 Pro
zent seiner Produkte direkt vermarktet hat und die Obrigen 
Produkte in die normalen Kanäle der Verarbeitung liefen. Die 
Unklarheit, ob solche Betriebe zu 100 Prozent oder nur ge
mäss ihrem Anteil an der Direktvermarktung von den Beiträ
gen ausgenommen seien, wird nun beseitigt, und zwar im 
Sinne der heutigen Praxis. Die Direktvermarkter mOssen fOr 
jenen Produktionsanteil, den sie nicht direktvermarkten und 
fOr den sie wie die anderen von den Förderungsmassnah
men profitieren, die Selbsthilfemassnahmen mittragen hel
fen. Betroffen von dieser Regel sind je nach Segment 
zwischen 5 und 10 Prozent der Produzenten, bezogen auf 
die Mengen sind es aber weit unter 5 Prozent. 
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Der sprachliche Zusatz, den Ihnen die WAK beantragt, 
macht die Formulierung klar. 

Angenommen - Adopte 

Art. 11 Abs.1, 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 11 al.1, 3 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Schiesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Die bisherige 
Formulierung für die Bestimmung der Qualitätssicherung 
durch Bund, Kantone und Organisationen war stark durch 
die komplizierten Finanzierungsmechanismen im Milchsek
tor bestimmt. Mit der Anpassung von Artikel 11 soll eine Ver
einfachung erzielt werden, ohne dass jedoch am Subsidiari
tätsprinzip gerüttelt wird. Eine Finanzierung auch ohne 
Beteiligung der Kantone soll künftig möglich sein, wobei der 
Bundesanteil- wie es in der Botschaft ausgeführt ist - maxi
mal 50 Prozent betragen soll. 

Angenommen - Adopte 

Art. 16 
Antrag der Kommission 
Abs.5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.6 

b. .... Rechtsgrundlage geschützt ist, sofern für die Marke 
keine der im Markenschutzgesetz vorgesehenen Gründe für 
Nichtigkeit oder Verfall vorliegen. 
Abs.6bis 
Bei der Beurteilung, ob die Verwendung einer gutgläubig er
worbenen Marke gemäss Absatz 6 rechtmässig ist, ist we
sentlich, dass eine allfällige Täuschungsgefahr oder ein Ver
stoss gegen den lauteren Wettbewerb vermieden wird. 

Art. 16 
Proposition de la commission 
AI. 5 
Adherer au projet du Conseil federal 
AI. 6 

b ..... base legale lorsque la marque n'encourt pas les motifs 
de nullite ou de decheance prevus par la loi sur la protection 
des marques. 
AI. 6bis 
Lorsque I'on determine si I'utilisation d'une marque acquise 
de bonne foi au sens de I'alinea 6 est conforme au droit, iI 
est essentiel qu'un eventuel risque de tromperie ou une vio
lation de la concurrence loyale soient evites. 

Cornu Jean-Claude (R, FR), pour la commission: ~article 16 
qui a ete introduit dans le cadre de la «PA 2002», donc la 
modification de la loi apportee en 1998, concerne un aspect 
important de la nouvelle politique agricole, aspect qui vise la 
protection des appellations d'origine contrölees, les AOC, 
«geschützte Ursprungsbezeichnungen», et les indications 
geographiques protegees, les IGP, «geschützte geographis
che Angaben». 
La Constitution federale et la loi sur I'agriculture visent a en
courager et a soutenir une agriculture productive et suscepti
ble d'ecouler ses produits sur les marches tant internes 
qu'internationaux. ~une des meilleures manieres d'atteindre 
ces buts est la production, la promotion et la vente de pro
duits de niche, soit des produits qui repondent aux exigen
ces du marche, des consommateurs et de la concurrence. 
Ces produits doivent etre de haute qualite, originaux, fiables 
et financierement abordables. Une maniere de valoriser les 
produits les plus nobles et les plus typiques de notre agricul
ture est de les faire entrer dans la categorie tres stricte des 
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AOC/IGP qui fait I'objet de normes et de procedures draco
niennes quant a leur reconnaissance tant en Suisse que 
dans l'Union europeenne. 
Jusque-Ia, rien de nouveau, si ce n'est pour confirmer dans 
le cadre de la «PA 2007» tout I'espoir et tout I'interet que la 
Confederation prete aces produits a haute valeur ajoutee. 
Les modifications qu'entend apporter la «PA 2007» sont de 
deux ordres, qui tous deux concernent la place ou la pre
seance qui doit etre accordee aux AOC/IGP par rapport a 
une autre forme de protection, celle qui decoule du droit des 
marques, tant en rapport avec le droit suisse des marques 
qu'avec les engagements internationaux de notre pays a cet 
egard. 
La premiere modification consiste en la precision apportee a 
I'alinea 5 de I'article 16: dans le droit en vigueur, I'alinea 5 
prevoit que «Ies appellations d'origine et les indications geo
graphiques enregistrees ne peuvent pas etre deposees 
comme marque pour un produit similaire dans un des cas vi
ses a I'alinea 7». La nouvelle formulation va plus loin dans la 
mesure ou elle ne vise pas, comme du reste I'alinea 7, seu
lement des produits similaires, mais bien tous les produits. 
Pour risquer un exemple, je prendrai celui de la marque 
Champagne. Celle-ci n'a pas ete reconnue exclusive seule
ment par rapport au breuvage du meme nom, mais egale
ment relativement a un parfum qu'un grand couturier 
parisien a voulu baptiser de ce meme nom. Des lors, si nous 
suivons le Conseil federal en adoptant sa nouvelle formula
tion de I'alinea 5, ce n'est pas demain que nous pourrons 
mettre sous le sapin de nos cheres epouses un parfum au 
doux nom de gruyere ou d'emmental, par exemple. 
La seconde modification concerne les alineas 6 et 6bis. Elle 
a occupe votre commission plus serieusement et plus lon
guement. 
La modification proposee concerne, la aussi, le rapport entre 
une marque et une appellation d'origine ou une indication 
geographique. Actuellement, une marque peut continuer a 
etre utilisee meme si le produit ne remplit pas les exigences 
du cahier des charges de I'AOC/IGP, si cette marque est 
connue et reputee et qu'elle existe depuis longtemps. Par 
exemple, si j'avais depose et enregistre une marque «Le 
gruyere du prefet» et si je I'avais utilisee depuis un certain 
temps, je pourrais commercialiser en Suisse et a I'etranger 
sous ce nom n'importe quel vulgaire fromage qui ne res
pecte en aucun point le tres strict cahier des charges de 
I'AOC «gruyere», avec bien entendu un risque de confusion 
et de concurrence deloyale certaine avec notre noble päte 
qu'est le gruyere. 
La disposition du projet du Conseil federal visait a adapter la 
norme legale actuelle aux criteres fixes a I'article 24.5 de 
I'accord ADPIC de I'OMC - c'est I'abreviation anglaise 
TRIPS qui est utilisee en allemand - donc les aspects des 
droits de propriete intellectuelle qui touchent au commerce. 
Cette nouvelle disposition a suscite passablement de dis
cussions dans le cadre de la commission, discussions qui 
ont debouche sur des prises de position complementaires 
de I'administration et une nouvelle formulation qui tient 
mieux compte des interets de I'agriculture suisse, tout en 
preservant nos obligations internationales. 
Ces discussions peuvent se resumer ainsi: jusqu'ou la 
Suisse peut-elle aller pour, d'une part, donner aux AOC/IGP 
le maximum de protection qu'elles meritent, sans d'autre 
part contrevenir aux engagements internationaux de notre 
pays? N'y aMt-i! pas moyen de preciser dans la loi les regles 
qui doivent guider cette pesee d'interets aftn d'eviter qu'ulte
rieurement, la disposition legale ne soit appliquee, interpre
tee unilateralement, de maniere a ce qu'on perde de vue 
que le legislateur a voulu privilegier la defense des AOC/IGP 
sur d'autres considerations, le tout bien enten du dans le res
pect du droit? 
Par rapport au texte actuel, ces discussions et compromis 
ont debouche sur les complements legislatifs suivants. 
D'abord, des conditions temporelles: 
1. La marque doit avoir ete deposee, enregistree ou acquise 
avant le 1 er janvier 1996, qui correspond a la date de I'en
tree en vigueur de I'accord ADPIC. 
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2. La marque doit avoir ete deposee, enregistree ou acquise 
avant que la denomination de I'ADC ou de I'IGP n'ait ete 
protegee en vertu de la presente loi ou d'une autre base le
gale. 
11 y a ensuite des conditions materielles: 
1. ~enregistrement, le depot ou I'acquisition de la marque 
doivent etre intervenus en toute bonne foi. 
2. La marque n'encourt pas les motifs de nullite ou de de
ch9ance prevus par la loi sur la protection des marques. 
Enfin, une injonction qui s'adresse au juge. Dans son appre
ciation de la question de I'utilisation conforme au droit d'une 
marque acquise de bonne foi, le juge doit donner la preemi
nence aux deux criteres suivants: eviter un eventuel risque 
de tromperie, eviter une violation de la concurrence de
loyale. 
Mon rapport sur cet article vous a pa ru probablement long et 
complique. 11 est le reflet de la discussion approfondie de la 
commission sur ce probleme, qui est loin d'etre aussi anodin 
qu'on pourrait le croire. 
Pour etre complet, je releve enfin que la commission a tres 
largement rejete une proposition qui aurait voulu que, pour 
faire beneficier de la protection liee aux ADC/IGP, les matie
res premieres commercialisees a ce titre auraient da etre 
produites en Suisse. Si tel est deja le cas pour les ADC, ce la 
aurait par contre fait mal a certaines IGP, notre tres appre
ciee viande des Grisons, pour ne citer que la plus fameuse. 
Je vous recommande de suivre la commission et d'adopter 
les adjonctions au projet du Conseil federal qu'elle propose, 
adjonctions que celui-ci peut, a ma connaissance, accepter. 

Couchepin Pascal, conseiller federal: Le Conseil federal 
est d'accord avec cette proposition. 

Angenommen - Adopte 

Gliederungstitel vor Art. 28; Art. 28 Titel, Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre precedant I'art. 28; art. 28 titre, al. 2 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 29 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Schiesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Artikel 29 soll 
aufgehoben werden. In Bezug auf den angestrebten Produ
zentenpreis, der far die Milch einer bestimmten Qualität er
reicht werden kann, hat er bloss indikativen Charakter und 
ist für das Funktionieren der neuen Milchmarktordnung nicht 
notwendig. 

Angenommen - Adopte 

Art. 31 
Antrag der Kommission 
Abs.1bis 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(David, Bieri, Germann, Leuenberger, Maissen, Wicki) 
Er statzt sich bei der Anpassung auf das Mengenbudget und 
den gemeinsamen Antrag der Branche. 
(Wird der Antrag der Minderheit angenommen, ist in den Ar
tikeln 30 bis 36 der Begriff «Milchkontingent» durch «Milch
lieferrecht» zu ersetzen.) 

Abs.2 

c. Gewähr dafar besteht, dass die Branchenorganisation die 
Verhältnisse auf Teilmärkten wie dem Biomarkt oder regio
nalen Märkten berucksichtigt. 
Abs.3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 31 
Proposition de la commission 
AI. 1bis 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 
Minorite 
(David, Bieri, Germann, Leuenberger, Maissen, Wicki) 
Pour cette adaptation, iI se fonde sur le budget quantitatif et 
la demande commune de la branche. 
(Les termes «contingents» sont egalement remplaces par 
«droit de livraison» dans les articles 30 a 36.) 

AI. 2 

c. s'il est garanti que I'interprofession tient compte des con
ditions sur les march9s partiels tels que le marche biolo
gique ou les march9s regionaux. 
AI. 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Abs. 1bis - AI. 1bis 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Mit diesem Ar
tikel kommen wir zu einem der Kernpunkte der Gesetzesvor
lage. Damit die Vorlage far Nichtmitglieder der Kommission, 
die sich nicht so intensiv mit dieser Materie befasst haben, 
verständlich wird, möchte ich Ausführungen zu den Arti
keln 31 bis 36b machen und dabei Artikel 187b Absätze 5 
bis 7 einbeziehen. Es handelt sich um verschiedene Sys
teme, die einander gegenabergestellt werden massen. Sie 
massen dann entscheiden, welchem System Sie folgen wol
len. Ich kann also nicht einfach Ausführungen zu Artikel 31 
machen, sondern ich muss diese Systeme darstellen. Ich 
hoffe, es gelingt mir, dies einigermassen verständlich zu tun. 
Mehrheit und Minderheit setzen sich tar zwei bzw. eigentlich 
tar drei verschiedene Systeme ein. Die Mehrheit beantragt 
Ihnen in Übereinstimmung mit dem Bundesrat, das heutige 
öffentlich-rechtliche Milchkontingentierungssystem aufzuhe
ben. Dabei sieht die Mehrheit, wie Sie Artikel 36a entneh
men können, tar diesen Ausstieg längere Fristen vor als der 
Bundesrat. Endtermin wäre danach der 30. April 2009. Vor
behalten bleiben selbstverständlich grundlegende Änderun
gen, die es dem Bundesrat erlauben warden, den entspre
chenden Termin um höchstens zwei Jahre hinauszuschie
ben. In der Kommission hat der Bundesrat keine grundsätz
lichen Einwendungen gegen die von der Kommission in 
Betracht gezogene Erstreckung vorgebracht. 
Mit Artikel 36b will die Kommission die Zeit nach Aufhebung 
der öffentlich-rechtlichen Milchkontingentierung noch in ge
wisse Bahnen lenken. Die Kommission hat also eine zusätz
liche Bestimmung vorgesehen, um diesen Übergang zu lei
ten. Dies geschieht insbesondere durch die Verpflichtung, 
Lieferverträge mit einer Mindestdauer abzuschliessen. Da
mit sollen insbesondere spekulative Spotmarktkäufe, die 
den Bauern keine Gewähr far eine nachhaltige Abnahme ih
rer Milch bieten, verhindert werden. Kollege Cornu als Spe
zialist wird diese Bestimmung im Auftrag der Kommissions
mehrheit erläutern. 
Die Minderheit David, wie wir sie bei Artikel 31 Absätze 2 
und 3 auf der Fahne haben, möchte das öffentlich-rechtliche 
Kontingentssystem in so genannte Lieferrechte umwandeln. 
Der Produzent bekäme anstelle des Kontingents einfach das 
Recht, eine bestimmte Milchmenge zu liefern. Bis hierhin 
besteht eigentlich kein Unterschied zum heutigen öffentlich
rechtlichen Kontingentssystem; anstatt von Kontingenten 
spricht man einfach von Lieferrechten. Es handelt sich nach 
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wie vor um Produktionsrechte, mit Abgaben bei Überschrei
tung der zugestandenen Menge. 
Eingeschränkt würde im System der Minderheit David die 
Übertragbarkeit von Lieferrechten. Direkte Lieferrechtsüber
tragungen wären nur bei besonderen Konstellationen mög
lich. Die Lieferrechte von Betrieben, welche die Milchproduk
tion einstellen, würden in einen nationalen Pool fallen, und 
der Bundesrat hätte die Voraussetzungen für die Übertra
gung von Lieferrechten au~ diesem Pool zu regeln. Das Ge
setz sagt wenig zu dieser Ubertragung. 
Wichtig im System der Minderheit David ist Artikel 187b -
und dort sind es wiederum die Absätze 5 bis 7 -, wobei sich 
hier die Minderheit nicht einig ist. Eine Mehrheit der Minder
heit möchte dieses System am 30. April 2009 auslaufen las
sen; diese Regelung sieht sie in Artikel 187b Absatz 7 vor. 
Eine Abstufung in zeitlicher Hinsicht wie beim System der 
Mehrheit wäre nicht vorgesehen. Am 30. April 2009 wäre es 
gemäss dieser Minderheit fertig mit dem System der Milch
lieferrechte. 
Eine andere Minderheit, und zwar eine Minderheit der Min
derheit, will das nicht. Sie möchte das System der Milchlie
ferrechte zeitlich unbefristet weiterlaufen lassen. 
Daneben besteht, wenn ich den Minderheitsantrag Maissen 
zu Artikel 36a richtig interpretiere, noch eine andere Vorstel
lung; Herr Maissen wird sich dazu sicher äussern. Es be
steht die Vorstellung, dass man mit der Streichung von 
Artikel 36a beim heutigen System bleiben und die Frage der 
Aufhebung oder der Änderung des heutigen Systems in die 
Zukunft hinausschieben könnte. Ich möchte den Herrn Prä
sidenten bitten, dass er nach dem Vertreter der Minderheit 
David auch Herrn Maissen das Wort erteilt, damit Herr Mais
sen seine Position darlegen kann. 
Ich erlaube mir, nach der Begründung des Antrages der Min
derheit David noch Bemerkungen aus der Sicht der Mehrheit 
anzubringen. Ich kann Ihnen aber jetzt schon sagen, dass 
die Mehrheit dieses System der Milchlieferrechte ganz klar 
ablehnt. 
Was spricht für das System der Mehrheit, die öffentlich
rechtliche Milchkontingentierung langfristig aufzuheben? 
Vorausschicken und in Erinnerung rufen möchte ich noch 
einmal- ich habe das bereits gestern getan -, dass mit dem 
Inkrafttreten der bilateralen Verträ.ge mit der Europäischen 
Union die Uhr für die vollständige Offnung des Käsemarktes 
zu laufen begonnen hat. Etwa die Hälfte unserer Milch
menge wird zu Käse verarbeitet. Der Milchpreis in der Euro
päischen Union wird deshalb trotz Verkäsungszulage für 
unseren Milchpreis entscheidend sein, und das mit oder 
ohne Kontingentierung. Die Frage ist nur, mit welchem Sys
tem wir bessere Chancen und flexiblere Strukturen haben 
werden, um zu reagieren. Massenprodukte sind ohnehin 
chancen los. 
Ich möchte in sechs Punkten begründen, weshalb die Mehr
heit zu diesem Standpunkt gelangt: 
1. Wir haben mit der «AP 2000" eine Liberalisierung einge
leitet, damit die schweizerische Milchwirtschaft wettbe
werbsfähiger wird und damit Marktpositionen gestärkt wer
den. Dieses Ziel ist mit der Kontingentierung schwer er
reichbar. Sie verunmöglicht den Produzenten insofern die 
notwendige Reaktion, als die Kosten für die Strukturanpas
sung - gemeint sind insbesondere die Kontingentsbeschaf
fungen - sehr hoch sind. Den Milchpreis mit öffentlichen Mit
teln über das notwendige Mass hinaus zu stützen und die 
Produktion zu kontingentieren hemmt die wirtschaftliche und 
strukturelle Entwicklung der gesamten Milchwirtschaft und 
widerspricht eigentlich dem Subsidiaritätsgedanken. Die 
Aufhebung der Milchkontingentierung scham nicht nur den 
nötigen Handlungsspielraum, sondern gibt den Produzen
ten - und das scheint mir wichtig zu sein - ein klares Signal, 
das es ihnen erlaubt, Entscheide über neue Investitionen 
oder über eine Aufgabe der Milchproduktion mit der nötigen 
Umsicht und Vorhersehbarkeit zu treffen. 
2. Zur Marktentwicklung: Auch wenn die Marktlage im Mo
ment angespannt ist, besitzt der Milchsektor doch weltweit 
nach wie vor ein erhebliches Wachstumspotenzial. Käsespe
zialitäten und andere veredelte Milchprodukte werden nach-
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gefragt; die Nachfrage wird steigen. Ohne Kontingentierung 
kann unsere Milchwirtschaft an dieser Entwicklung besser 
partizipieren und die sich ergebenden Chancen besser nut
zen. Die Chancen müssen aber auch genutzt werden, sonst 
ist der Erfolg natürlich nicht geWährleistet. 
3. Zur Preisentwicklung: Der schweizerische Milchpreis wird 
in den nächsten Jahren sinken, weil sowohl die Europäische 
Union als auch die Schweiz ihre Preisstützungsmassnah
men reduzieren und die Marktpreise dies nicht werden kom
pensieren können. Preisdruck entsteht - das haben wir in 
den letzten Monaten ja erlebt - von aussen, primär durch 
das Käseabkommen mit der Europäischen Union. Nach der 
vollständigen Öffnung des Käsemarktes wird der Milchpreis 
in der Schweiz noch stärker als bisher von jenem in der Eu
ropäischen Union beeinflusst werden. Auch bei der Beibe
haltung der Milchkontingentierung wird sich der Milchpreis 
nicht auf dem heutigen Niveau halten lassen, wenn nicht et
was ganz Aussergewöhnliches geschieht. 
4. Zu den Kontingentskosten: Geht die Entwicklung beim 
Kontingentshandel und bei der Vermietung von Kontingen
ten im gleichen Rhythmus bisher wie weiter, so dürfte in fünf 
Jahren mehr als die Hälfte der kontingentierten Milchmenge 
mit Kosten für Miete oder Kauf belastet sein. Heute machen 
diese Kosten etwa 2 bis 3 Rappen pro Liter aus. Wenn die 
Entwicklung so weitergeht, wird die Belastung in fünf Jahren 
auf 5 bis 8 Rappen ansteigen. 
5. Zur Entwicklung in der Europäischen Union: Es wurde 
gestern verschiedentlich vorgebracht, dass wir nicht wüss
ten, was in der Europäischen Union geschehe. Man hat dar
auf hingewiesen, dass man zuwarten solle, bis die Europäi
sche Union entscheide. Sollte sich die Europäische Union 
dereinst für einen Ausstieg aus den Kontingenten entschei
den, so wird dies die schweizerische Milchwirtschaft einem 
zusätzlichen und wahrscheinlich sehr rasch entstehenden 
Druck aussetzen. Umgekehrt kann es uns ein rechtzeitiger 
Aufhebungsentscheid erlauben, den Entwicklungen in der 
Europäischen Union entgegenzutreten und Vorkehrungen 
zu treffen. Je länger wir zuwarten, desto abrupter dürfte die 
Reaktion unsererseits ausfallen. 
6. Zur Mengensteuerung ohne Kontingentierung: Die Milch
produzenten werden nach der Aufhebung der Milchkontin
gentierung auf privatrechtlicher Ebene ein Mengenmanage
ment durchführen müssen; wir haben das mit dem dringli
chen Bundesgesetz bereits vorbereitet. Erforderlich ist in 
jedem Fall, dass sich Produzenten und Verwerter nicht nur 
über den Preis, sondern auch über die zu produzierende 
Menge einigen. 
Das sind die Gründe, weshalb die Mehrheit Ihrer Kommis
sion beantragt, den Entscheid heute zu fällen. 
Ein paar Worte noch zu den Auswirkungen und zur Beurtei
lung: 
Zu den Strukturen: Die Strukturentwicklung wird ohne Milch
kontingentierung wahrscheinlich etwas rascher ablaufen als 
heute. Entscheidend für diese Entwicklung ist dabei der 
Preis, der sich auch mit der Milchkontingentierung - wie ich 
es gesagt habe - nicht auf dem heutigen Niveau halten 
lässt. Aus diesem Grund kann nicht in Abrede gestellt wer
den, dass die Strukturentwicklung nach der Aufhebung der 
Milchkontingentierung allenfalls ebenso schnell oder noch 
etwas schneller abläuft. 
Zu den Einkommen: Die Milchproduktion wird im neuen Sys
tem in spezialisierten Betrieben erfolgen. Es braucht hier 
Investitionen und einen effizienten Einsatz der Mittel. Da
durch sollte ein Kostensenkungspotenzial entstehen, und 
trotz sinkendem Milchpreis sollte das Einkommen der Milch
wirtschaftsbetriebe eigentlich in einem angemessenen Ver
hältnis zu jenem der Betriebe mit anderen Produktionszwei
gen stehen. 
Wie sind die Auswirkungen auf eine flächendeckende Be
wirtschaftung? Die Flächenbewirtschaftung ist ein wichtiges 
Thema, das wir auch gestern diskutiert haben, und wir wer
den es insbesondere bei Artikel 73 wiederum aufnehmen. 
Sie wird in erster Linie mit der Milchproduktion auf Raufutter
basis sichergestellt. Diese möchten wir durch eine entspre
chende Ausgestaltung der Direktzahlungen sicherstellen. 
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Die Milchproduktion auf der Grundlage von betriebseigenem 
Futter ist in der Regel wirtschaftlicher, als wenn Futter zuge
kauft werden muss. Dadurch sollte auch ein Kostenvorteil 
entstehen. 
Zu den Auswirkungen auf die Ökologie: Gibt es dann eine 
Massenproduktion in Grossbetrieben? Wir haben gesetz
liche Rahmenbedingungen, die eine umweltverträgliche 
Milchproduktion sicherstellen. Umweltvorschriften, der öko
logische Leistungsnachweis und die Einhaltung der Gewäs
sero, Umwelt- und Tierschutzbestimmungen bilden bei einer 
Aufhebung der Milchkontingentierung nach wie vor Voraus
setzung und Auflage fOr die Ausrichtung von Direktzahlun
gen und damit einen Wall gegen derartige Konzentrationen 
der Milchproduktion. 
Zu den Berggebieten: Es besteht ja die grosse BefOrchtung, 
dass es zu einer Verschiebung und zu einer Konzentration 
der Milchproduktion in den Talgebieten kommt. Hier wird 
darauf hinzuweisen sein: In jenen Berggebieten, in denen 
die Herstellung von Spezialitäten eine gute Wertschöpfung 
erzielt - mit den begleitenden Massnahmen im Landwirt
schaftsgesetz wollen wir ja auch die Voraussetzungen dafür 
verbessern, indem entsprechende Investitionskredite zur 
Verfügung gestellt werden -, muss die Produktion auch 
ohne Kontingentierung weitergeführt werden können. Es 
kommt also darauf an, ob Spezialitäten hergestellt und damit 
die entsprechenden Regionen gestärkt werden können. Bei
spiele innerhalb der Europäischen Union zeigen, dass dies 
möglich ist, wenn entsprechend vorgegangen wird. 
Zudem soll ein angemessener Vorlauf beim Ausstieg aus 
der Milchkontingentierung für die Berggebiete helfen, derar
tige Strukturen aufzubauen und zu stärken. Schutz durch 
Produktionsbezeichnungen, finanzielle Unterstützung für re
gionale Vorhaben der Absatzförderung und für Verarbei
tungsbetriebe, das sind die zusätzlichen Stützungsmass
nahmen, die vorgeschlagen bleiben. 
Zentral bleibt für den Grundsatzentscheid zum Ausstieg aus 
der Kontingentierung, dass nur dieser Entscheid den Produ
zenten und Verwertern die nötige Klarheit schafft, die sie für 
die Gestaltung der Zukunft ihrer Betriebe brauchen, insbe
sondere für die erforderlichen Investitionsentscheide. 
Ich bitte Sie aus diesen Gründen, der Mehrheit zu folgen. 

David Eugen (C, SG): Man kann sich zunächst fragen, wa
rum ich mich in der Landwirtschaftspolitik, in der Milchfrage, 
hier an die Spitze einer Minderheit stelle: Ich komme aus ei
nem «Milchkanton», in dem sich die Landwirtschaft, und 
zwar insbesondere in der Milchproduktion, in Familienbetrie
ben abspielt. Wie in der ganzen Ostschweiz sind in diesem 
Gebiet - wie übrigens auch in der Innerschweiz - Tal-, Hü
gel- und Bergregionen vertreten. Das bedeutet insbeson
dere auch, dass wir uns nicht einfach von vornherein auf die 
Optik Bergbauern beschränken können. Wir müssen auch 
die Hügelbauern und Talbauern ins Auge fassen. Wir müs
sen dort sehen, welche Betriebe heute real existieren und 
welche Auswirkungen die Landwirtschaftspolitik auf diese 
Betriebe hat. 
In der ganzen Debatte, die wir gestern und auch heute hier 
geführt haben, wird immer wieder gesagt - das hat jetzt 
auch der Kommissionspräsident wieder hervorgehoben -, 
entscheidende Auswirkungen auf die Landwirtschaft habe 
der Umstand, dass der Milchpreis nicht gehalten werden 
könne. Ich glaube, da besteht eigentlich nicht einmal eine 
grosse Differenz. Es ist tatsächlich so, dass der Milchpreis 
unter Druck geraten ist. Wir alle wissen das. Wir wissen aber 
auch genau, dass sich das unmittelbar auf die Einkommen 
der Familienbetriebe auswirkt. Wir haben nichts davon ge
hört, wie man die Kosten für die Milchbauern reduziert. 
Darum habe ich ja gestern auch für Rückweisung der Vor
lage gestimmt. Ich möchte es heute nochmals sagen: Letzt
lich entspricht nicht der Preis dem Einkommen, sondern die 
Differenz zwischen dem Milchpreis und den Kosten. Wir wis
sen beispielsweise, dass wir in der Schweiz einen Futtermit
telpreis von 50 Franken pro 100 Kilogramm haben, der Preis 
auf dem Weltmarkt beträgt hingegen 20 Franken. 

Der Bundesrat möge deshalb - ich bitte auch darum, es 
steht nämlich in seiner Kompetenz -, statt nur bei den Milch
bauern die Preise senken, auch dafür sorgen, dass die Kos
ten für die Milchbauern entsprechend reduziert werden; 
denn der Futtermittelpreis ist ein ganz wesentlicher Kosten
faktor. Wir haben in der Kommission Statistiken gesehen, 
aus denen hervorgeht, dass die Kosten heute in bestimmten 
Bereichen praktisch schon so hoch sind wie die Erlöse. Auf 
der Kostenseite hingegen geschieht nichts! Damit löst man 
einen speziellen Druck auf die Milchbauern aus. 
Es ist mir klar, dass die gesamte Landwirtschaft von diesen 
Preismechanismen betroffen ist. Mir geht es darum, in die
ser Übergangszeit auf die Gestaltung der Preise auf der 
Kostenseite zu achten. Ich weise insbesondere auf die Fut
termittelpreise, aber auch auf die Veterinärpreise hin. Es ist 
schwer verständlich, warum diese in der Schweiz doppelt so 
hoch sind wie im benachbarten Ausland, beispielsweise im 
Allgäu. Warum wird diese Preishochhaltungspolitik auf der 
Kostenseite weiter betrieben, während man auf der Erlös
seite den Preisdruck unmittelbar an die Familienbetriebe 
weitergibt? Das ist der Hauptgrund, weshalb ich die Vorlage 
als unausgewogen erachtete. Jetzt geht es darum, den Zeit
raum, die Übergangsperiode zu gestalten, bis die Milchkon
tingentierung aufgehoben wird. 
Wie dies schon der Kommissionspräsident getan hat, 
möchte ich nochmals auf die Differenzen zwischen Mehrheit 
und Minderheit verweisen. Beide haben sich dazu ent
schieden, die öffentlich-rechtliche Milchkontingentierung per 
30. April 2009 aufzuheben. Sie finden eine entsprechende 
Bestimmung in Artikel 187b Absatz 7. Diesbezüglich besteht 
kein Unterschied mehr. Es gibt noch die Minderheit Maissen, 
die die Milchkontingentierung nicht aufheben möchte. 
Hingegen geht es im Wesentlichen darum, wie die Zeit bis 
zur Aufgabe der Milchkontingentierung gestaltet wird. Hier 
wollen wir einen Weg finden, damit dies für die bestehenden 
bäuerlichen Betriebe, insbesondere im Hügelgebiet und im 
Talgebiet, überhaupt verkraftbar ist. Wir stützten uns dabei 
auf die Vorschläge der Milchbauern selber; das gebe ich 
durchaus zu. Die Minderheit war der Meinung, wir sollten 
hier fOr die Gestaltung der Übergangszeit auf die Betroffe
nen hören und nicht einfach auf die Vorschläge der Verwal
tung abstellen. Denn manches, was am grünen Tisch sehr 
logisch und rational erscheint, sieht bei der Umsetzung «sur 
terrain» anders aus. 
Worin liegen nun die Unterschiede in Bezug auf die Über
gangszeit? Wie Sie dem Artikel 36a entnehmen können, 
möchte die Mehrheit - das ist der erste Unterschied - für die 
Bergbetriebe, die Biobetriebe und fOr bestimmte Branchen
lösungen die Milchkontingentierung bereits ab 2005 bzw. 
2006 aufheben. Was bedeutet diese rasche Aufhebung der 
Milchkontingentierung in bestimmten Sektoren? Sie bedeu
tet zusätzliche Menge und zusätzlichen Preisdruck. Sie be
deutet, dass jene Bereiche, die nicht mitmachen können, 
stärker und schneller unter Druck geraten, und insbeson
dere natürlich, dass die bäuerlichen Familienbetriebe, wie 
sie heute im Hügelgebiet existieren, massiv unter Druck 
kommen. 
Die Minderheit ist daher der Meinung, dass wir die vorzeitige 
Kontingentsaufhebung für das Berggebiet, die Biobauern 
und für bestimmte Branchenlösungen nicht vorsehen sollten. 
Es kommt dazu, dass die Betroffenen selbst die vorzeitige 
Kontingentsaufhebung nicht wollen. Von der Landwirt
schaftsverwaltung her will man sie zwar als Mittel einsetzen, 
aber die Betroffenen selbst lehnen sie ab. Abgesehen davon 
wird sie im Rahmen der Landwirtschaft zu massiven Zusatz
konflikten fOhren. Ich sehe überhaupt keinen Grund, warum 
wir in bestimmten Bereichen die Milchkontingente vorzeitig 
aufheben sollten. Man muss sich einmal vorstellen, was an 
der Grenze zwischen Berg- und Hügelgebiet passiert, wenn 
in einem Bereich die Ausdehnung der Menge plötzlich mög
lich ist und im anderen nicht. 
Wir sind auch der Meinung, dass durch diese vorzeitige Auf
hebung der Milchkontingentierung falsche Anreize geschaf
fen werden. Wo man vorzeitig die Menge ausweiten kann, 
wird man nämlich dazu angeregt, Investitionen in Anlagen, 
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in Gebäude usw. zu tätigen. Man tut es in der Hoffnung, man 
könne bald die Menge ausweiten - und drei Jahre später, 
wenn alle ihre Menge ausweiten können, kommt dann die 
grosse Enttäuschung. Dann sind die Investitionen falsch vor
genommen worden, weil sich die Mengenausweitung nicht 
halten lässt. Der Druck kommt dann auch auf jene Betriebe 
zu, die irrtOmlich investiert haben, weil sie durch die vorzei
tige Kontingentsaufhebung fehlgeleitet wurden. 
Insgesamt bedeutet diese Differenz eine TemporOcknahme 
in der angestrebten Liberalisierung. Ich weiss, dass Herr 
Bundesrat Couchepin, die Landwirtschaftsverwaltung und 
auch die Kommissionsmehrheit Tempo machen möchten. 
Die Minderheit ist der Meinung, dass wir das Tempo zurQck
nehmen massen. Das ist der Hauptgrund dafOr, dass im An
trag der Minderheit die vorzeitige Kontingentsaufhebung 
anders beurteilt wird. 
Die zweite Differenz im Antrag der Minderheit ist jene, dass 
wir während dieser Übergangszeit den Kontingentshandel 
nicht in der bisherigen Form weiterfahren wollen. Diese Dif
ferenz wird auch in der Änderung der Begriffe zum Ausdruck 
gebracht. Nur deswegen wird von «Lieferrecht" statt von 
«Kontingent" gesprochen. In der Sache handelt es sich im 
Prinzip - das muss ich durchaus zugeben - auch juristisch 
um ein modifiziertes, öffentlich-rechtliches Kontingentssys
tem, das mit dem Wort «Lieferrecht" bezeichnet wird. Wa
rum verwenden wir dieses Wort? Weil uns die Milchbauern 
selber diesen Vorschlag machen; wir sollten auf die Begriffe 
eingehen, die sie uns selbst vorschlagen. In der Sache han
delt es sich um ein modifiziertes Kontingentssystem. 
Die Mehrheit möchte den heutigen Kontingentshandel un
verändert weiterfahren. Mit der heutigen Vermietungsproble
matik werden jedes Jahr rund 130 Millionen Franken aus der 
Milchwirtschaft in andere Bereiche abgefOhrt. Das sind Mit
tel, die aber die Preisstatzung oder selbst aber Direktzahlun
gen in die Milchwirtschaft einfliessen. Sie fliessen von dort 
wieder ab in Bereiche, wo zum Teil gar keine Landwirtschaft 
mehr betrieben wird, wo nur noch Nebenerwerbsbetriebe 
gefOhrt werden oder wo eine ganz andere Landwirtschaft 
betrieben wird, aber aber den Kontingentshandel und das 
Vermieten von Kontingenten noch Einkommen aus der 
Milchwirtschaft generiert wird. Wir sind mit den Milchbauern, 
die das aufheben wollen, der Meinung, das sei in dieser 
Übergangszeit nicht mehr weiterzufOhren, und die Anpas
sungsmechanismen sollten entsprechend geändert werden. 
Wir wollen, dass in dieser Übergangszeit nicht mehr Geld in 
den Kontingentshandel abfliesst, weil die Bauern selbst ge
nagend damit beschäftigt sind, die Kosten tief zu halten, da
mit sie es bis zur Aufhebung der Kontingentierung im Jahr 
2009 Oberhaupt schaffen, vernOnftige Strukturen hinzukrie
gen. Sie haben nämlich Oberhaupt kein OberflOssiges Geld, 
um es in den Kontingentshandel zu investieren. 
Der Kommissionspräsident hat uns gesagt - hier sind wir ei
gentlich gleicher Meinung -, dass das Kontingentssystem 
auch deswegen aufgehoben werden solle, weil dieser Mittel
abfluss sinnwidrig sei und die Landwirtschaft nur belaste. 
Daher ist es nicht verständlich, dass die Mehrheit diesen 
Mittelabfluss in der Übergangszeit beibehalten will. 
Wir möchten einen Anpassungsmechanismus, der diesen 
Mittelabfluss nicht mehr zulässt. 
Die Minderheit beantragt bei Artikel 32 Absatz 2 eine Lösung 
aber einen Pool, und aber diesen Pool soll die ausschei
dende Milchmenge verteilt werden. Das kann der Bundesrat 
durchaus noch nach seinen Vorstellungen und in Absprache 
mit den Branchenverbänden jeweils der Marktlage anpas
sen. 
Die dritte Differenz zur Mehrheit besteht darin, dass wir der 
Meinung sind, die Anpassung in der Übergangszeit sollte 
noch primär auf der Ebene des Gesamtmilchmarktes erfol
gen. Wir glauben nicht daran, dass es möglich ist, die Teil
märkte fOr einzelne Produkte in der Übergangszeit so zu 
steuern, dass man dem einen Teilmarkt grössere Milchmen
gen und dem anderen Teilmarkt geringere Milchmengen zu
gesteht. Wir stellen fest, dass sich diese theoretisch, am 
granen Tisch erstellten Modelle zwar sehr schön ausneh
men, aber in der Praxis gar nicht umgesetzt werden können. 
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Die Steuerung soll primär aber den Gesamtmarkt stattfinden 
und nur subsidiär aber die Teilmärkte, aber die Milchmengen 
fOr einzelne Käseprodukte usw. Insgesamt bedeutet die Lö
sung der Minderheit nicht eine Aufgabe des Zieles, denn 
auch wir möchten per 2009 die öffentlich-rechtliche Milch
kontingentierung aufgeben. 
Ich bitte Sie, daran zu denken, dass die Milchbauern dieses 
Ziel ursprOnglich - bis in den Herbst hinein - konsequent ab
gelehnt haben. Erst im Laufe der Kommissionsberatungen 
haben sie sich dazu durchgerungen und sich bereit erklärt, 
das Ziel der Aufgabe der Kontingentierung bis 2009 zu ak
zeptieren, vor allem, nachdem wir den Zeithorizont etwas 
verlängert haben; das unterstatzen wir auch zusammen mit 
der Mehrheit. 
Nachdem die Milchbauern diesen doch grossen Schritt in 
Richtung der neuen Milchpolitik selbst und von sich aus 
akzeptieren, sehen wir nicht ein, warum wir bezOglich der 
Übergangslösung bis zum Eintreten der Aufhebung nicht ih
ren Vorschlägen fOr ein etwas angepassteres, verhältnis
mässigeres Tempo folgen sollen. Es geht hier durchaus 
ähnlich wie bei der Post, wir haben das auch diskutiert: Man 
kann die Liberalisierung forcieren, die Leute unter Druck set
zen, die Einkommen unter Druck setzen und Zusammenbra
che auch organisieren; man kann sagen, dass wir dann eine 
schnelle Marktbereinigung haben werden. Damit werden 
aber viele Familienschicksale besiegelt sein. Ich behaupte, 
dass es in unserer Region Ostschweiz Tausende von 
betroffenen Betrieben sein können, wenn wir diese Marktbe
reinigung rasch durchfahren - das kann ich nicht mitverant
worten! 
Ich finde, wir mOssten mit diesen Familien anders umgehen. 
Wir massen sie zu den fOr das Jahr 2009 vorgesehenen 
neuen Zielen hinfOhren. Wir massen ihnen eine echte 
Chance geben, das auch zu schaffen. Es werden auch so 
noch viele ausscheiden bzw. ausscheiden massen. Wir wol
len diese Entwicklung deshalb nicht noch zusätzlich durch 
gesetzlichen Druck verstärken. 
Aus diesen Granden bitte ich Sie, hier der Minderheit zuzu
stimmen. 

Maissen Theo (C, GR): Bevor ich erkläre, weshalb ich mit 
einer Minderheit den Antrag stelle, Artikel 36a ganz zu strei
chen, mache ich eine Vorbemerkung: Herr Bundesrat Cou
chepin hat gestern auf das Landsgemeindebild an der Wand 
verwiesen. Er meinte dazu, dass jene, die gestern fOr eine 
ROckweisung gewesen seien und heute wahrscheinlich fOr 
eine Streichung von Artikel 36a sein warden, rQckwärtsge
wandte Nostalgiker seien. Herr Bundesrat, es gibt in diesem 
Leben nicht nur eine Wahrheit. Ich war bei der "AP 2002 •• in 
Bezug auf den Milchkontingentshandel, auf die Kontingents
Obertragung, sehr skeptisch. Ich brachte insbesondere ein, 
dass man zwischen Berg und Tal keinen Handel zulassen 
solle. Man hat mir vonseiten der Verwaltung abgerungen, 
dass der Bundesrat Ausnahmen machen kann. Ich sah die 
Probleme voraus; man sagte mir, es sei nicht so. 
Heute wird der Kontingentshandel, den man damals fOr gut 
befand, als Argument fOr die Abschaffung der Kontingente 
gebraucht. Die Wahrheit hat also verschiedene Gesichter. 
Es ist zudem eine Herabminderung der Landsgemeinden, 
wenn man meint, diese hätten stets rOckwärtsgewandt ent
schieden. Sie haben oft sehr fortschrittlich und sehr weit
sichtig entschieden. Was sie entschieden haben, bildet oft 
noch heute die Grundlage der Schweiz. Ich sage das nur, 
damit Sie, Herr Bundesrat Couchepin, sehen, dass der Un
terschied zwischen der Haltung des Bundesrates und derje
nigen der Minderheit nicht im Reformwillen liegt. Er liegt 
vielmehr im Zielhorizont. Ich versuche, Ihnen das im Folgen
den zu erklären. 
Die Vorlage des Bundesrates hat bezOglich der Milchkontin
gentierung im Prinzip den Zielhorizont, dass es 2007 mit der 
Milchkontingentierung fertig ist. Die Minderheit will aufzei
gen, dass es auch nach 2007 mit einer guten Agrarpolitik 
weitergehen sollte. Wir massen jetzt aberlegen - das wird in 
der Botschaft nicht getan, und es ist in den Gesetzesgrund-
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lagen nicht enthalten -, wie das nachher ohne Milchkontin
gentierung funktionieren wird. Gemäss Artikel 188 des gel
tenden Rechtes laufen die Artikel der Marktstützung nach 
zehn Jahren aus; sie sind nur bis zum 30. April 2009 gültig. 
Mit dem Zielhorizont des Bundesrates ist für mich offen, was 
dann passiert. Wir sind dann im freien Fall. Mich interessiert 
deshalb, was nach 2007 passiert. 
Welches sind die Massnahmen, um das Ganze abzufedern? 
Mit dem Antrag der Mehrheit - Erstreckung der Aufhebung 
der Milchkontingentierung bis 2009 - löst man das Problem 
nicht. Das ist nur graduell anders. Mir geht es vor allem um 
die Frage des Horizontes. Ich möchte nicht, dass wir einmal 
mit Mark Twain sagen müssen: «Nachdem wir das Ziel aus 
den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere An
strengungen.» Ich möchte diese Ziele jetzt erkennen und 
wissen, wie wir darauf hinsteuern. 
Bevor ich das agrarökonomisch begründe, führe ich Ihnen 
ein Bild vor Augen. Die Agrarpolitik ist sehr kompliziert, sie 
ist wie ein Gebäude. Ein Gebäude hat tragende Elemente. 
Ein tragendes Element in der heutigen Agrarpolitik ist die 
Milchkontingentierung. Wenn Sie ein tragendes Element 
herausnehmen, können sie nicht einfach nichts machen, 
sondern dann müssen Sie das Konzept des Gebäudes än
dern. Sie müssen eine andere Statik für das Gebäude fin
den. Das ist das Bild, das ich Ihnen mitgeben möchte, damit 
Sie sich überlegen, ob ich wirklich so falsch liege mit meinen 
Fragen. 
Ich sehe im Moment einfach keinen Handlungsbedarf dafür, 
dass wir bereits heute, im Jahre 2002, definitiv sagen, was 
2009 passiert. Dafür besteht kein Handlungsbedarf. Im Ge
gensatz zum Kommissionspräsidenten bin ich der Meinung, 
dass wir noch genügend Zeit haben, das zu tun, was dann 
die EU mit der Quotenregelung machen wird. Ich habe be
reits gestern darauf hingewiesen, dass da noch viele Fragen 
offen sind, vor allem auch im Zusammenhang mit der Oster
weiterung. 
Zu den bevorstehenden WTO-Verhandlungen: Ich bin über
zeugt, dass wir mit Mengenregelungen bei den WTO-Ver
handlungen die Position bezüglich des Konzepts unserer 
Agrarpolitik besser durchbringen als ohn~ Mengenregelun
gen, weil wir sagen können, dass wir die Uberproduktion im 
Griff haben, insbesondere auch hinsichtlich der Subventio
nen für Exporte. Wir haben nicht den gleich grossen Druck, 
wie wenn wir Überproduktionen haben. 
Ich bin überzeugt - ich bin völlig anderer Meinung als der 
Kommissionspräsident -: Wenn wir die Mengenregelung 
ohne flankierende Massnahmen weglassen, werden wir, 
darin sind wir uns noch einig, sicher einen Druck auf den 
Milchpreis haben, wir werden einen verstärkten Druck auf 
die Milchproduzenten und ihre Familien haben. Was uns der 
Kommissionspräsident so schön sanft mitgeteilt hat, ist ein 
heisses Eisen. Er hat gesagt, die Betriebe würden grösser, 
sie müssten rationeller produzieren, das heisst, man wird 
eine Konzentration auf die rationell bewirtschaftbaren Flä
chen haben. Das andere, dass man nämlich mit Nischenpro
dukten alles ausgleichen kann - das werden Sie im Kanton 
Glarus sehen, und Sie werden es dort vertreten müssen -, 
wird nicht einfach eintreten, wenn man nicht auch einen an
derweitigen Umbau macht. Es wird eine Entkoppelung der 
Milchproduktion von den Raufutterflächen erfolgen, das 
heisst, die gemeinwirtschaftlichen Leistungen, die wir heute 
propagieren und als Begründung für die Beiträge der öffentli
chen Hand an die Landwirtschaft anführen, werden ungenü
gend und der Kritik ausgesetzt sein. 
Ich setze mich für eine Landwirtschaft mit einem möglichst 
hohen Wert an gemeinwirtschaftlichen Leistungen ein, damit 
wir die Zahlungen der Öffentlichkeit an die Landwirtschaft 
begründen können. Mit dem Weg, der jetzt beschritten wird, 
gefährden wir das. Der Gesetzgeber darf die Zusammen
hänge, die ich nun aufzuzeigen versucht habe, nicht einfach 
ausblenden und verdrängen. Er muss sich für eine konsis
tente Politik entscheiden. 
Im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten: Die erste Möglichkeit 
wäre, das Wachstum der Betriebe und den Strukturwandel 
einzuschränken und die Rahmenbedingungen so auszuge-

stalten, dass möglichst hohe Produkteerlöse erzielt werden 
können. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Weg nicht 
gangbar sein wird. 
Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Marktordnungen 
zwar zu deregulieren, aber gleichzeitig bei den Direktzahlun
gen und den weiteren strukturell wirksamen Instrumenten so 
zu korrigieren, dass die produzierenden Betriebe überall 
wachsen und sich auch wirtschaftlich entwickeln können. 
Man muss auch klare Massnahmen treffen, nämlich der Art, 
dass zwischen dem Tal- und dem Berggebiet bei der Ausge
staltung der Instrumente entsprechend den unterschiedli
chen agrarpolitischen Zielen differenziert werden kann und 
muss. Ohne eine konsistente Ausgestaltung der Rahmenbe
dingungen wird die produzierende Landwirtschaft in eine 
sehr schwierige Zukunft gehen, wenn sie nicht gar in eine 
ökonomische Falle geführt wird. 
Die jüngsten Zahlen der Strukturentwicklung sind alarmie
rend. Der Strukturwandel bei den Milchbetrieben läuft be
reits heute wesentlich schneller ab als bei den Betrieben 
insgesamt; das kann man aus den Statistiken erkennen. 
Daraus resultiert eine weitere einkommensmässige Abkop
pelung des arbeits- und kapitalintensiven Betriebszweigs der 
Milchproduktion von der allgemein unerfreulichen Einkom
mensentwicklung. 
Man müsste eben - wenn wir uns nun Zeit nehmen, diese 
Umgestaltung vorzunehmen und aus der Milchkontingentie
rung auszusteigen - folgende konkrete Massnahmen tref
fen, um den Schaden zu minimieren: 
Wenn man geordnet aus der Milchkontingentierung ausstei
gen will, dann geht das nur zusammen mit einem Umbau 
der Direktzahlungen und des gesamten strukturpolitischen 
Instrumentariums. Der Umbau des Gebäudes braucht hier 
andere tragende Elemente. 
Weiter: Eine Reduktion der produktegebundenen Stützun
gen, also der Zulagen und Beihilfen, ist durch Direktzahlun
gen zu kompensieren, wobei finanzpolitisch zu beachten ist, 
dass eine einkommensneutrale Umlagerung von 100 Fran
ken produktegebundender Stützung rund 140 Franken an 
Direktzahlungen erfordert, weil die ökonomische Hebelwir
kung der Beihilfen und Zulagen wegfällt. 
Dann braucht es für den Strukturwandel insbesondere im 
Talgebiet neue steuerliche und raumplanerische Massnah
men, um diesen Strukturwandel zu erleichtern. Mengen
regelungen und produktegebundene Stützungen müssen 
schliesslich über das Jahr 2008, das jetzt festgeschrieben 
ist, hinaus überprüft und angepasst werden, Stichwort: Ab
hängigkeit von Entwicklungen des Umfeldes. Zudem braucht 
es für die Importregelungen auf den Märkten gleich lange 
Spiesse. 
Die Punkte, die ich erwähnt habe, sind jetzt in der «AP 
2007» nicht vorgesehen. Es ist nur die Aufhebung der Milch
kontingentierung vorgesehen. Daher bin ich der Auffassung, 
dass wir diesen Artikel betreffend die Aufhebung der Milch
kontingentierung jetzt streichen und damit den Auftrag an 
den Bundesrat verbinden sollten, im Sinne des Lieferrechte
modells - für das ich auch bin, ich trete dafür ein - Regelun
gen zu finden und die erwähnten begleitenden Massnahmen 
ins Auge zu fassen. 
Ich bitte Sie also, im Interesse eines geordneten Übergan
ges, eines geordneten Ausstiegs aus der Milchkontingen
tierung, dem Antrag der Minderheit auf Streichung von Arti
kel 36a zuzustimmen. 
Herr Bundesrat Couchepin, ich möchte es noch einmal un
terstreichen: Es geht hier nicht um die Frage des Masses 
des Reformwillens, sondern es geht um die Art und Weise 
des Vorgehens. 

Cornu Jean-Claude (R, FR): Mon intervention, cette fois-ci, 
ne tiendra pas de la presentation du rapport de la commis
sion, mais bien du plaidoyer. Je vous demande avec insis
tance de suivre la majorite de la commission, les proposi
tions de celle-ci allant seules dans le bon sens. 
Personne, sauf peut-etre M. Maissen, n'ose remettre en 
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cause a terme la suppression des contingents laitiers etati
ques soit la fixation par le Conseil federal des quantites de 
lait qui peuvent etre produites chaque annee laitiere. Meme 
les cosignataires de la minorite David ont, a la derniere 
heure, presque a la derniere minute, admis cette suppres
sion totale d'ici a 2009. 
A cet egard, je tiens a dire que je ne vois pas de quel droit la 
minorite ose pretendre qu'elle representerait a elle seule les 
paysans. C'est faux. Comme d'autres membres de la majo
rite, j'ai passe passablement de temps ces derniers mois a 
discuter avec les milieux concernes, au plus haut niveau des 
federations, a I'echelon federal comme cantonal, et je dois 
dire que j'ai constate un grand changement d'attitude, de 
plus en plus de sympathie en faveur du projet du Conseil fe
deral, soit la suppression a terme des contingents etatiques 
si cette suppression est accompagnee de mecanismes de 
mise en place pour la periode transitoire, des mecanismes 
credibles, ce que veut precisement la majorite de la commis
sion. Des lors, M. David parle peut-etre pour une partie des 
paysans, mais dans tous les cas pas pour les paysans en 
general et encore moins pour les autres acteurs du marche. 
La seule question qui se pose donc est bien de savoir com
ment gerer au mieux la periode transitoire jusqu'en 2009, 
comment preparer au mieux les acteurs du marche a la IiM
ralisation totale du marche laitier. Mais d'abord on ne preci
sera jamais assez que la suppression des contingents 
etatiques n'implique pas le chaos, la jungle sur le marche lai
tier. C'est bien tout le contraire. Des contingents, des quotas 
continueront d'etre fixes, mais ce ne sera plus I'affaire de la 
Confederation, ce sera I'affaire des acteurs du marche: les 
interprofessions, les groupements de producteurs ou autres. 
Quant aux differences entre les deux propositions, elles se 
resument ainsi: la minorite ne propose pas seulement le 
statu quo, mais bel et bien le retour a la situation anterieure, 
dans la mesure ou, avec cette solution, les contingents lai
tiers et leur transfert seront a nouveau lies a la terre, avec 
tous les inconvenients que cela implique, inconvenients que 
I'on a expressement supprimes, sur demande du reste de 
I'agriculture, par les modifications qui sont intervenues en 
1999. Et maintenant, on voudrait faire marche arriere. 
Plus grave encore est le fait que la solution de la minorite ne 
comporte pour I'avenir aucun projet, aucune incitation au 
changement. Seulle nom changerait: ce qui s'appelait "con
tingent laitier» s'appellerait "droit de livraison». La situation 
se trouverait figee jusqu'en 2009 et le changement serait 
alors bien plus violent, bien plus crue!. 
Au contraire, la majorite de la commission vous propose un 
calendrier clair, une solution evolutive sur sept ans, une so
lution qui va dans le bon sens et dont le fil rouge est la flexi
bilisation par filiere, ce dont nous avons deja abondamment 
discute dans le cadre de la loi urgente. 
Quels sont les points forts de la solution de la majorite? 
D'abord, on renonce a un quota laitier global et unique en fa
veur de quotas par secteur, par filiere de production, et je 
crois que ya, c'est vraiment le point fort de cette solution. 
Ensuite, ceux qui sont deja organises en interprofessions -
et iI en est passablement et meme toujours plus -, eh bien 
ceux-ci beneficieront d'une plus grande liberte des 2006, 
idem pour les producteurs bio et de montagne. Pour tous les 
autres, I'echeance a ete repoussee de deux ans par rapport 
au projet du Conseil federal, soit de 2007 a 2009. De plus, si 
les conditions economiques generales ou la situation inter
nationale changent, le Conseil federal aura de par la loi en
core la possibilite de repousser de deux ans les delais 
d'adaptation. 
Enfin, la commission a complete ce mecanisme par I'intro
duction du systeme des co nt rats d'achat de lait (art. 36b) 
dont on parlera plus en detail si la majorite triomphe dans le 
cas present, mesure qui contribuera aussi a encadrer le pas
sage au modele sans contingents publics. 
Je crois que I'objectivite, la clarte des propositions de la ma
jorite meritent d'etre soutenues et je vous demande de le 
faire pour que nous puissions continuer d'aller de I'avant 
dans le cadre de la transformation qui s'impose de I'econo
mie laitiere. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Beerll Christine (R, BE): Wir haben es gestern gehört: Ein 
Zweitel der in der Schweiz produzierten Milch wird zu Käse 
verarbeitet. Die Hälfte dieses Käses wird exportiert. Das be
deutet, etwa 1 Prozent des in den EU-Ländern konsumierten 
Käses kommt aus der Schweiz; das ist natOrlich viel zu we
nig. Wenn wir in diesem Bereich 0,5 Prozent zulegen, kön
nen wir die Produktion in der Schweiz um 50 Prozent 
erhöhen. Das können wir: Wir haben die Chance, hier zuzu
legen, wenn wir in der Vermarktung noch zulegen. 
Bis anhin sind wir in der Vermarktung schlecht - schlechter 
als das umliegende Ausland. Die Österreicher haben uns 
hier einiges vorgemacht, indem sie Spezialitäten entwickelt 
haben, die sie mit ausgezeichneten Vermarktungsorganisa
tionen im übrigen EU-Umfeld anbieten. 
Sie wissen es - es ist eine ökonomische Binsenwahrheit -: 
Ertrag gleich Menge mal Preis. In der Schweiz waren bis an
hin sowohl die Menge wie auch der Preis fixiert. In der EU ist 
der Preis frei. Trotz dieser Freigabe des Preises ist es den 
vorhin erwähnten Herstellern von Spezialitäten in der EU ge
lungen, einen hohen Milchpreis zu erhalten, weil sie eben 
gute Produkte herstellen, deren Vermarktung ihnen weit
herum gelingt. Ich nenne den Comte aus dem französischen 
Jura. Dort erzielen die Bauern einen Preis von 90 Rappen 
pro Kilo Milch, also wesentlich mehr, als die Bauern bei uns 
erzielen. Ich nenne auch den Vorarlberger Alpenkäse, der 
stark zugelegt hat und mit dem der höchste Milchpreis in 
ganz Österreich erzielt wird. Das ist durch Spezialisierung, 
durch gute Vermarktung in einigen Jahren erreicht worden. 
Auch in der Schweiz wird sich der Preis flexibilisieren. Der 
Kommissionspräsident hat es gestern und heute dargelegt. 
Die bilateralen Verträge bringen uns eine Freigabe des Kä
semarktes. Das bedeutet, dass sich der Preis fOr die Milch, 
die zur Käseverarbeitung gebraucht wird, dem Markt wird 
anpassen müssen. 
Ich komme auf meine Gleichung zu rOck: Menge mal Preis 
gleich Ertrag. Der Preis sinkt. Was können Sie tun, damit der 
Ertrag erhalten bleibt? Die Lösung ist sehr einfach: Man 
muss die Menge ausdehnen, indem man gute Produkte her
stellt, die sich im Ausland vermarkten lassen. Bis anhin war 
die Meinung in der Schweiz eine andere. Man hat versucht, 
die Menge zu reduzieren, damit der Preis wieder steigt. Das 
kann vielleicht über eine ganz kurze Zeit gehen, solange der 
Preis noch nicht flexibilisiert ist und noch nicht den Marktge
setzen folgen muss. Sobald der Preis aber den Marktgeset
zen folgt, können Sie das nicht mehr tun. Das heisst, Sie 
können die Menge lange reduzieren - der Preis wird nach
ziehen, und am Schluss produzieren Sie Oberhaupt nichts 
mehr. Dann haben Sie auf die Milchproduktion - die Bran
che, die in der Schweiz die konkurrenzfähigste ist; das 
ganze Gebiet der Raufutterverwertung - verzichtet und et
was aufs Spiel gesetzt, das Sie nicht aufs Spiel setzen wol
len. 
Die Aufhebung der Kontingente erstreckt sich also über eine 
längere Frist; wir wollen Zeit dafar lassen, wir wollen nicht 
rasch vorgehen, die Kommission hat Tempo zuruckgenom
men und den entsprechenden Zeitpunkt von 2006 auf 2009 
verschoben. Die Aufhebung der Kontingente drängt sich ge
bieterisch auf, wenn wir die konkurrenzfähigste Branche in 
unserer Landwirtschaft, nämlich die Milch- und Käseproduk
tion, erhalten wollen, wenn wir sie konkurrenzfähig erhalten 
wollen. 
Jetzt kann man sich die Frage stellen: Wie soll man die 
Übergangszeit bis 2009 regulieren? Hier sagt die Minderheit 
David, wir sollten Lieferrechte einfahren und den ganzen 
Handel und die Vermietung der Kontingente in der Zwi
schenzeit wieder aufheben - den Handel und die Vermie
tung der Kontingente, die wir 1999 eingeführt haben. Wir 
sollen also wieder hinter das Stadium von 1999 zuruckge
hen. Die Mehrheit sagt Ihnen: Das ist schlecht. Die Mehrheit 
sagt Ihnen: Wir können nicht wieder zu einem total admini
strierten Verfahren zurückkehren, wenn wir schlussendlich -
dem Markt folgend - im Jahre 2009 Freiheit geben wollen. 
Ich sage Ihnen noch etwas: Es widerspricht den BeschlOs
sen, die Sie vorletzte Woche gefällt haben, indem Sie eine 
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Änderung des Landwirtschaftsgesetzes verabschiedet ha
ben. Im diesbezüglichen dringlichen Bundesgesetz gehen 
wir einen Schritt in die richtige Richtung. Es ist, so glaube 
ich, in diesem Rat einstimmig und im Nationalrat mit einer 
riesigen Mehrheit verabschiedet worden. Das dringliche 
Bundesgesetz sieht einen Übergang zu den Branchen vor. 
Die Branchen können flexibilisieren, sie können die Menge 
anpassen, je nachdem, wie gut sie arbeiten. Je nachdem, ob 
sie eine grosse Menge ihres Produktes verkaufen können 
oder nicht, können sie flexibilisieren, können sie die Kontin
gente anpassen und können sie den Bauern, die an diese 
Branchenorganisationen liefern, vermehrt Kontingente zu
sprechen. 
Das dringliche Bundesgesetz ist also eine Branchenlösung, 
die lieferrechte sind Einzelbetriebslösungen. Wenn Sie hier 
mit der Minderheit David wieder zu den lieferrechten über
gehen, machen Sie einen Schritt weg von dem, was Sie 
letzte Woche mit dem dringlichen Bundesgesetz entschie
den haben. 
Ich glaube auch, dass uns die Minderheit David dort in kei
ner Art und Weise weiterführt, wo sie den Handel und die 
Vermietung einschränken will. Sie hat keine Lösung dafür, 
wie die Kontingente, die in den Pool zurückfallen, schluss
endlich verteilt werden sollen. Wenn wir eine staatliche Ver
steigerung dieser Kontingente vornehmen, dann ergibt das 
eine Preissteigerung, einen Druck nach oben auf die Preise 
der Kontingente. Das wollen wir nicht. Wenn wir administra
tive Zuteilungen vornehmen, was auch eine Möglichkeit ist -
dass also die Verwaltung sagt, wer die Kontingente be
kommt, die in den Pool gehen -, dann bekommen sicher 
nicht die erfolgreichen, dynamischen Bauern die Kontin
gente, sondern vielleicht diejenigen mit «blauen Augen», 
oder es erfolgt eine Zuteilung nach sonst einem Kriterium, 
das dann von der Verwaltungsseite her festzulegen ist. Es ist 
also ein falscher Schritt, hier wieder zu einem vollkommen 
administrierten Verfahren zurückzugehen. 
Im Gegensatz zu den Milchproduzenten unterstützt der 
Schweizerische Bauernverband die Lösung der Mehrheit, 
und zwar deshalb, weil er die Gesamtheit der Landwirte im 
Auge behalten muss, nicht einzig die Milchproduzenten. Der 
Bauernverband sieht, dass es in dieser Übergangsphase, in 
der notgedrungen eine Strukturbereinigung stattfindet, für 
viele kleine Landwirte von Nutzen ist, wenn sie Kontingente 
vermieten oder verkaufen können, weil sie mit dem Ertrag, 
der so hereinkommt, als Miete oder als Verkaufserlös, die 
Umstellung ihrer Betriebe finanzieren können. Sie gehen 
z. B. zur Milchkuhhaltung über, oder sie gehen zu einer an
deren Spezialität über, und während dieser Zeit des Über
gangs finanzieren sie sich durch die Vermietung oder den 
Verkauf der Kontingente. Das ist eine positive Sache und er
leichtert die Strukturänderung. Deshalb unterstützt der Bau
ernyerband die Lösung der Mehrheit. 
Im Ubrigen wird es auch so sein: Wenn wir hier eine klare li
mite setzen, wenn also die Kontingente 2009 aufgehoben 
werden, wird sich ein organisches Absenken der Kontin
gentspreise ergeben, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kon
tingente aufgehoben werden. Der Preis eines Kontingentes 
pro Kilo ist von Fr. 1.80 auf Fr. 1.00 gesunken, seit 1999 der 
Handel und die Vermietung eingeführt worden sind. Er ist 
schon bis heute so weit gesunken, und er wird linear weiter 
sinken, bis 2009 - wenn wir die Kontingente aufheben. 
Wenn Sie hingegen zum lieferrechtesystem übergehen, 
wird das abrupt ein Ende nehmen, und alle Landwirte, die im 
Rahmen der Strukturänderung umgestellt haben, werden 
sofort ohne Miete oder Verkaufserlös dastehen. Es wird ein 
Wertzerfall stattfinden. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. Sie hat eine zeitli
che Abfederung eingebaut. Die Biobauern und die Bergland
wirtschaft können früher einsteigen. Die Kommission hat vor 
allem mit Artikel 36b, der Ihnen noch erklärt werden wird, ei
nen Artikel aufgenommen, der Spotpreise verhindert und 
eben doch_Milchlieferverträge vorsieht, damit wir einen ge
ordneten Ubergang in den kontingentslosen Zustand im 
Jahr~ 2009 haben. Die Mehrheit ist sich der Schwierigkeiten 
der Anderung bewusst, aber sie ist sich auch der Unabän-

derlichkeit bewusst, also dessen, dass wir dieser Entwick
lung Rechnung tragen müssen. 

Bierl Peter (C, ZG): Es ist vom Kommissionspräsidenten zu 
Recht gesagt worden: Es stehen hier ganze Konzepte einan
der gegenüber. Diese sind für den Laien nicht sehr leicht be
greifbar. Frau Beerli hat Ihnen das Konzept der Mehrheit 
beliebt gemacht. Ich muss etwas korrigieren, Frau Beerli: 
Wir haben in Artikel 187b, beim lieferrecht, ein Übergangs
system proklamiert und beantragt, dass nicht ein abrupter 
Wechsel oder ein Verlust derjenigen Kontingente stattfinden 
wird, die heute vermietet oder verpachtet sind. Wir haben 
dort eine entsprechende Übergangslösung vorgesehen. 
Des Weiteren kann man sagen - ich war bei der «AP 2002» 
auch schon im Rat dabei -, dass wir schon damals auf die 
grossen Nachteile der möglichen Kontingentsmieten oder -
verkäufe hingewiesen haben. Damals wurde vonseiten des 
Bundesrates gesagt, dass dies die Lösung sei, um Flexibili
tät in die Kontingentierung hineinzubringen. Nun werden 
diese Massnahmen plötzlich umgekehrt und negativ beur
teilt. Ich kann mich der Feststellung von Herrn Maissen nur 
anschliessen, der die damaligen Beschlüsse in Erinnerung 
ruft und zu bedenken gibt, dass das, was wir damals als Ri
siko betrachtet haben, als echtes Problem aufgetreten ist. 
Meine Minderheit beantragt Ihnen ebenfalls, das Konzept mit 
den Lieferrechten auf das Jahr 2009 zu beschränken. Wes
halb? Das Landwirtschaftsgesetz ist im Jahre 1999 in Kraft 
getreten. Die Artikel 28 bis 45, welche die ganze Milchwirt
schaft regeln, wurden auf den 1. Mai 1999 in Kraft gesetzt. 
Gemäss Artikel 188 Absatz 3 gelten die Artikel 38 bis 42, 
welche die Marktstützung umfassen, während zehn Jahren, 
sind also zeitlich beschränkt. In den Artikeln 38 bis 42 sind 
enthalten: die Zulagen für verkäste Milch und für die silofreie 
Milch, die Beihilfen zur Förderung des Inlandabsatzes, die 
Ausfuhrbeihilfen und die Buttereinfuhr. Ihre Sicherung ist bis 
zum Jahre 2009 geWährleistet. Wir haben damals die Instru
mente der produktegebundenen Stützung und beim Grenz
schutz zeitlich befristet, weil diese im kritischen Einflussbe
reich der WTO-Abkommen liegen. Es war indes nie der 
Sinn, diese Instrumente in der Zukunft, also darüber hinaus, 
ersatzlos auslaufen zu lassen, sondern sie den dannzumali
gen Entwicklungen anzupassen. 
Gemäss dem Antrag meiner Minderheit soll die Geltungs
dauer der Bestimmungen der Produktionslenkung bzw. der 
Mengenregulierung der Artikel 30 bis 36 analog festgelegt 
werden. Der Verzicht auf die Befristung der Geltungsdauer 
der Mengenregelung, d. h. das Weglassen unserer Ergän
zung, macht nur dann Sinn, wenn auch die Befristung der 
Artikel 38 bis 42 weggelassen werden kann; denn ohne Zu
lagen und Beihilfen braucht es auch keine Mengenbeschrän
kung. 
Da dies zurzeit kaum möglich sein dürfte und mit der Be
fristung der Bestimmungen zur Mengenregelung wichtige 
Signale für die Kontingentspreise gesetzt werden können, 
dürfte es zweckmässig sein, die Geltungsdauer der Arti
kel 30 bis 42, welche die Mengenregelung und die Markt
stützung betreffen, einheitlich bis zum 30. April 2009 festzu
legen. Es dürfte weiter zweckmässig sein, den Bundesrat 
damit zu beauftragen, dann rechtzeitig Vorschläge für eine 
Milchmarktordnung, d. h. für eine Mengenregelung, für die 
Zulagen und Beihilfen sowie für die Interventionsinstrumen
tarien, den Grenzschutz und die Direktzahlungen ab 2009 
auszuarbeiten. 
Es ist also nicht die Meinung - das muss ich betonen -, dass 
das gesamte Instrumentarium zur Regelung des Milchmark
tes ersatzlos ausläuft, da dies zum Zusammenbruch des 
schweizerischen Milchmarktes führen würde. Wenn man die 
bisherige Milchmarktordnung unbeschränkt in einer Form 
weiterführen will, wie sie das Lieferrechtesystem oder die 
bisherige Form der zeitlich nicht limitierten Milchkontingen
tierung vorsieht, dann muss konsequenterweise auch der 
bestehende Artikel 188 Absatz 3 gestrichen werden; denn 
Artikel 188 Absatz 3 beschränkt die Gültigkeit der Marktstüt
zung bis ins Jahre 2009. Unterlässt man die Streichung und 
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behält Artikel 1 BB Absatz 3 bei, wird man spätestens beim 
nächsten Rahmenkredit in vier Jahren nicht um die Anpas
sung dieses Artikels herumkommen. 
Ich betrachte es für beide Teile als konsequent, eine einheit
liche zeitliche Regelung zu treffen. In diesem Sinne hat denn 
meine Minderheit das beschränkte Lieferrechtesystem ein
gebracht. Wir zeigen damit auf, dass ab dem Jahre 2009 ein 
neues System der Milchmengensteuerung, aber auch der 
ganzen Milchpreisstützung gesucht werden muss. 
Ich bitte Sie, bei Artikel 1 B7b dem Antrag der Minderheit zu 
folgen. 

Schiesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Ich möchte 
noch einmal versuchen, die Ausgangslage kurz darzustel
len, weil ich mir vorstellen kann, dass nach dieser Diskus
sion, die einige Elemente sehr gut erläutert hat, die Aus
gangslage für Nichtmitglieder der Kommission nicht ganz 
einfach ist. 
Vorerst möchte ich aber noch zwei Bemerkungen zum Vo
tum von Kollege David machen: 
1. Herr David hat einleitend von der Kostenreduktion gespro
chen; ich hätte gestern und heute nichts gesagt über die 
Kosten für die Milchbauern. Ich habe gestern darauf hinge
wiesen, dass ein wesentlicher Faktor für die Lösung dieses 
Problems natürlich das Kartellgesetz sein wird, das wir dem
nächst behandeln werden. Dann wird ein anderes Element 
heute zur Sprache kommen; es ist nicht ganz unbestritten -
wie Sie gesehen haben, wenn Sie die Zuschriften beachtet 
haben, die Sie bekommen haben -, nämlich Artikel 33 des 
Tierschutzgesetzes. Herr Wicki wird diese Bestimmung er
läutern. Es ergäbe wahrscheinlich erhebliche Kostensen
kungspotenziale, wenn dieser Artikel 33 angenommen 
werden sollte. Das im Sinne eines Hinweises. 
2. Herr David hat darauf hingewiesen, dass das Lieferrechte
system - ich nenne es jetzt einfach einmal so - von den 
Milchbauern gestützt werde und eigentlich auch aus dieser 
Richtung komme und dass die Milchbauern sich für dieses 
Lieferrechtesystem ausgesprochen hätten. Ich muss als 
Kommissionspräsident festhalten, dass ich keinerlei offizielle 
Signale in diese Richtung bekommen habe. Ich nehme 
gerne zur Kenntnis, dass Herr David hier eine andere Aus
gangsbasis hat, dass man also davon ausgehen kann, dass 
die Milchbauern mit einem Lieferrechtesystem einverstan
den wären, insbesondere auch mit dem Zusatz gemäss Vor
schlag von Kollege Bieri, der eine ganz wichtige Bestim
mung in diesem Lieferrechtesystem ist. 
Zu Kollege Maissen: Er hat gesagt, wenn man eine tragende 
Säule herauslöse, müsse auch wieder eine tragende Säule 
eingefügt werden; daran fehle es im Konzept der Mehrheit 
und des Bundesrates. Ich möchte nur darauf hinweisen, 
dass mindestes der Minderheitsantrag zu Artikel 73 einen 
dicken Balken in dieses Gebäude einziehen würde, wenn die 
Milchkontingentierung fallen sollte. Die Kommission ist sich 
dieser Problematik bewusst gewesen; sie hat eine solche Er
gänzung leider abgelehnt, aber es gibt immerhin einen Min
derheitsantrag, der eine entsprechende Stütze darstellen 
könnte. 
Zudem möchte ich nochmals darauf hinweisen - das ist in 
der bisherigen Diskussion, auch in der Öffentlichkeit, völlig 
untergegangen -, dass wir im 3. Kapitel verschiedene För
derungs- und Unterstützungsmassnahmen des Bundes für 
Produkteverwertungen und den Aufbau von Organisationen 
haben, die eigentlich nicht richtig oder zu wenig gewürdigt 
werden. Ich möchte noch einmal hervorheben - damit das 
nicht ganz untergeht -, dass vonseiten des Bundesrates ent
sprechende Vorkehrungen getroffen und Vorschläge unter
breitet worden sind und dass es die Kommission nach einer 
Prüfung dabei hat belassen können. Wir sind mit diesen Vor
schlägen des Bundesrates vollumfänglich einverstanden. 
Zum Grundsatzentscheid, den Sie jetzt fällen müssen: Wir 
haben das System der Kommissionsmehrheit: Aufhebung 
des öffentlich-rechtlichen Kontingentssystems. Diese Aufhe
bung erfolgt gestaffelt, weil man gewissen Sparten der 
Milchproduktion einen Vorsprung geben möchte, um sich auf 
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die Situation ausrichten zu können. Das betrifft die Biobau
ern - dort gibt es eigentlich keine Absatzprobleme - und die 
Bergbauern, die sich entsprechend ausrichten können soll
ten. Ich darf, ohne ein Geheimnis aus den Kommissionsbe
ratungen preiszugeben, erklären, dass sich in der Kommis
sion namhafte Vertreter des Berggebietes für einen solchen 
Vorsprung ausgesprochen haben, wenn denn das Kontin
gentssystem fallen sollte. Das ist ein wesentlicher Unter
schied zum Milchliefersystem, wie es von der Minderheit ver
treten wird. Beim Milchliefersystem werden alle über einen 
Leisten geschlagen; dort gibt es diesen Vorteil für das Berg
gebiet, der offenbar besteht, nicht, weil Artikel 36a nach dem 
Antrag der Minderheit Maissen ersatzlos gestrichen werden 
soll. 
Der Punkt, der von Herrn Bieri erläutert worden ist, ist wich
tig. Bei Artikel 1 B7b Absatz 7 ist bei der "Mehrheit der Min
derheit» ein Endpunkt gegeben, wobei aber Herr Bieri mit 
seinen Ausführungen meine Zweifel nicht ganz beseitigt hat, 
dass man dannzumal nicht das Lieferrechtesystem verlän
gern möchte. Beim Kontingentssystem ist ein klarer Zeit
punkt vorgegeben: Durch den gestaffelten Ausstieg ist auch 
ein definitiver Eintritt in diesen Ausstieg gegeben. Wenn 
dann die ersten Stufen erreicht sind, gibt man dem Bundes
rat die Möglichkeit, bei ganz ausserordentlichen Verhältnis
sen den Endpunkt 2009 um höchstens zwei Jahre hinauszu
schieben. 
Ich zweifle daran, dass die Zusage, am 30. April 2009 auch 
wirklich aus dem Lieferrechtesystem auszusteigen, so zum 
Nennwert genommen werden kann, wie man das gerne 
hätte. Beim Kontingentssystem sind die Garantien in dieser 
Beziehung klarer und eindeutiger. Deshalb habe ich mit 
Herrn Maissen nochmals Rücksprache gehalten, und er 
wendet sich nicht grundsätzlich gegen den Termin von 2009. 
Was er aber am Minderheitsantrag Bieri beanstandet, ist die 
Ausweitung auf die Artikel 2B bis 42. Dort aber hat Herr Bieri 
die Problematik schon dargelegt. Sie muss so oder so gelöst 
werden, bevor die Verlängerung der Geltungsdauer bei den 
Artikeln 2B bis 42 in Angriff genommen werden kann. 
Es geht um einen grundsätzlichen Entscheid. Mit der Zu
stimmung zur Mehrheit sagen Sie ganz klar: Wir steigen ge
staffelt aus dem öffentlich-rechtlichen Kontingentssystem 
aus, weil wir gewissen benachteiligten Gebieten durch den 
vorzeitigen Ausstieg einen gewissen Vorteil gewähren wol
len. Beim Lieferrechtesystem gibt es eine einzige Behand
lung über das ganze Land, und es gibt keinen vorzeitigen 
Ausstieg. Beim System der Lieferrechte trifft zu, was Herr 
David gesagt: Der Kontingentshandel und damit die Wirkung 
der Kontingentsrenten würden eingeschränkt bzw. würden 
keine neuen Kosten mehr verursachen, soweit nicht Direkt
übertragungen von Betrieb zu Betrieb erfolgten, was nach 
dem Minderheitsantrag aber zulässig wäre. 
Ich halte das System der Mehrheit nach wie vor für klarer 
und eindeutiger. Es gibt Signale an die Betroffenen und 
schafft für sie Klarheit. Als Vertreter eines Berggebietes 
halte ich fest, dass es auch ein Signal an die Berggebiete 
gibt, indem man ihnen in diesem Ausstiegsszenario einen 
gewissen Vorteil geben möchte, dass sie vorher aussteigen 
und damit gewisse Strukturen aufbauen können, damit sie 
später eine entsprechende Existenzsicherung haben. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Couchepln Pascal, conseiller federal: D'abord quelques 
mots sur I'evolution du marche du lait. Je crois qu'iI est inte
ressant de voir comment se passent les choses dans la vie 
reelle. Au cours des neuf premiers mois de I'annee 2002, la 
production de lait a legerement augmente. Bien que nous 
ayons augmente le contingent global, la production de lait 
n'a pas augmente dans la mame proportion que I'augmenta
tion du contingent de lait, puisqu'elle n'a ete que de O,B pour 
cent, soit moins de 1 pour cent, superieure a celle de I'an
nee precedente. 
Ensuite, en ce qui concerne le marche du fromage, il est, 
comme I'a dit Mme Beerli, I'utilisation la plus importante du 
lait transforme, la moitie du lait eta nt transforme en fromage, 
la production de fromage de janvier a septembre a ete infe-
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rieure a celle de I'annee precedente: 6 pour cent de moins 
de production par rapport a I'annee precedente. Mais sur
tout ce qui est important, c'est que les exportations ont 
baisse davantage encore que la production, soit de 7,8 pour 
cent. Donc 6 pour cent de production de fromage en mo ins, 
et pres de 8 pour cent de moins d'exportation de janvier a 
septembre 2002. Par contre, signe positif, en septembre les 
exportations ont de nouveau augmente. Par rapport a sep
tembre 2001, il Y a eu en septembre 2002 une augmentation 
des exportations de pres de 6 pour cent. C'est dire que ce 
marche est extremement sensible a toute une serie de fac
teurs. 
On ente nd souvent dire que le marche indigene est tue par 
les importations de fromage. C'est faux, puisque les impor
tations de fromage ont aussi diminue de janvier a septembre 
2002; dans une proportion moindre puisque ce n'est que de 
1,2 pour cent. Mais ga ne represente pas un chiffre absolu 
important, puisque la diminution est de 250 tonnes; ga signi
fie que les importations de fromage ne representent pas un 
volume absolument extraordinaire. 
Le beurre, qui, il y a peu, causait encore du souci aux parte
naires et au Conseil federal, s'est vendu de fagon assez ex
traordinaire. Au debut du mois de juin de cette annee, iI y 
avait plus de 5000 tonnes de beurre en stock, soit 70 pour 
cent de plus que I'annee precedente. Au 10 decembre 2002, 
les stocks avaient baisse a environ 1300 tonnes, c'est-a-dire 
qu'on a passe de 5000 tonnes au mois de juin dernier a 
1300 tonnes maintenant, cela fait environ 4000 tonnes de 
beurre qui ont ete vendues. Cela represente 80 pour cent de 
stock en moins en cinq mois. 
La poudre de lait, qui est un element important, beneficie 
elle aussi d'une evolution favorable. Le prix de la poudre de 
lait s'est stabilise pour le lait maigre, et pour la poudre de lait 
entier, les prix ont augmente. Les stocks sont normaux. 
Tous ces chiffres, je vous les donne pour vous rappel er ce 
qu'on a toujours affirme: c'est que I'evolution de ce marche 
est extremement rapide et que les previsions qu'on peut 
faire sont souvent dejouees. Dans les circonstances actuel
les, les previsions qu'on a faites ont ete dementies dans un 
sens favorable. 11 peut arriver aussi que les previsions faites 
soient moins bonnes que ce qui se passe dans la realite. 
La conclusion toute simple que I'on tire, c'est qu'i1 faut abso
lument avoir des instruments extremement flexibles. Plus les 
instruments sont flexibles, plus on est en mesure d'adapter 
les quantites en fonction du marche. On voit que les exporta
tions de fromage ont baisse, mais ce sont seulement les ex
portations de certains fromages qui ont subi une baisse 
massive. C'est le cas des exportations d'emmental, alors 
que ce lies d'autres fromages ont augmente. Si on acette vi
sion des choses et si on connait la realite, la conclusion 
toute simple a laquelle on aboutit, c'est qu'il ne peut pas y 
avoir de regle pour I'ensemble de la branche; iI faut que la 
regle soit adaptee a chaque branche. C'est ce qu'on essaye 
de faire au moyen des mesures urgentes (projet 02.068) qui 
visent un transfert des competences a I'interprofession. A 
I'avenir, iI faudra le systeme de I'interprofession. 
Le systeme que le Conseil federal preconise, soutenu par la 
majorite de la commission, est tres simple: on commence 
par la fixation du volume total des contingents au niveau 
national pendant une duree limitee, une annee; ensuite on 
garde le systeme des contingents publics, mais ce sont les 
branches qui decident du contingent par branche; et ulte
rieurement, a partir de 2009, puisque le Conseil federal est 
d'accord de repousser de 2007 a 2009 la fin du systeme du 
contingentement public, le systeme des contingents demeu
rera, mais les contingents seront administres par les inter
professions. 11 ne s'agira donc plus de contingents de droit 
public, i1s releveront des interprofessions; ils ne seront pas 
administres par la Confederation. Nous avons donc prevu la 
date de sortie du systeme du contingent. 
Monsieur Maissen, c'est avec votre systeme, malheureuse
ment, que rien n'est prevu pour la sortie du systeme du con
tingentement. Si on garde le systeme de I'obligation de 
livrer, et tout a coup abruptement on change de systeme, 
rien n'est prevu! Alors qu'avec notre solution, iI y a quelque 

chose qui se met en place qui permet de preparer I'apres
contingentement, l'apres-2009. C'est exactement le con
traire de ce que vous avez dito Je dois dire d'ailleurs que les 
interventions de ce matin sont extremement interessantes et 
extremement precises. Mais dans ce cas-Ia, je dois vous 
contredire: c'est avec notre systeme qu'i1 y a une preparation 
de la sortie du systeme. 
Revenons maintenant aux differentes interventions au sujet 
des coüts. Vous avez pose des questions sur les coüts, 
Monsieur David, et M. Schiesser, president de la commis
sion, vous a repondu en partie. 11 ya la loi sur les cartels, iI y 
a un certain nombre de choses. 11 faut rappel er a I'ensemble 
du Conseil que la plus grande partie des coüts sont des 
coüts de structure, et ga c'est essentiel. Des chiffres: si une 
entreprise agricole passe d'un quota de 75 000 litres de lait 
a 200 000 litres de lait, ce passage entraine une reduction 
des coüts de production de 15 centimes par litre. 15 centi
mes de moins par litre! Donc la meilleure maniere de reduire 
les coüts, c'est d'ameliorer les structures. Si on ameliore les 
structures, on agit sur 60 pour cent des coüts de I'agricul
ture. Donc I'evolution ne doit pas etre freinee, elle doit etre 
soutenue, elle doit etre socialement acceptable, mais elle 
doit etre encouragee parce que c'est le meilleur moyen de 
reduire les coOts. 
A cote de cela, il y a toutes les lois qui sont en train d'etre 
modifiees, et en plus de celles qu'a evoquees M. Schiesser, 
iI y ales accords bilateraux qui prevoient la libre circulation 
et notamment la liberalisation des services. A I'avenir, lors
que les mesures de liberalisation seront prises en fonction 
des accords bilateraux, un veterinaire d'un pays voisin 
pourra venir travailler en Suisse ou offrir ses prestations en 
Suisse. Par consequent, il y aura tres certainement une 
pression sur les prix du fait que ceux-ci seraient trop eleves 
en Suisse. 
Monsieur David, vous dites qu'iI n'y a pas de difference, par 
rapport a la majorite de la commission, au sujet de la duree 
de I'adaptation puisque vous voulez, a la fin, que le systeme 
du contingentement ou du droit de livraison (Lieferrechtesys
tem) soit supprime en 2009. 
Le systeme du droit de livraison, vous I'avez dit, n'est pas 
tres different du systeme du contingentement. La seule diffe
rence que vous souhaitez, qui parait assez legitime, c'est 
qu'on n'alourdisse pas les coüts de production par la vente 
ou I'achat des contingents. Je repondrai sur ce point aussi a 
M. Maissen, parce qu'iI faut expliquer quand meme les effets 
positifs du systeme qui a ete applique jusqu'a maintenant. 
Nous, nous pretendons qu'avec le systeme du droit de livrai
son, vous n'ameliorez pas les choses sous cet angle-la, 
parce que, premiere possibilite, si le droit est lie a la terre, 
lorsque vous vendrez une terre avec un droit de livraison 
plus important, vous la vendrez plus cher et, par conse
quent, vous augmenterez les coüts de production puisque 
vous rendrez I'achat du terrain plus cher. La deuxieme pos
sibilite de distribuer les droits de livraison, c'est par le biais 
d'une vente aux encheres, ce qui engendre aussi des coOts. 
Avec le systeme que nous preconisons, les choses se pas
sent de maniere beaucoup plus paisible et plus favorable 
pour le paysan puisque celui qui souhaite avoir un droit de Ii
vraison ou un contingent supplementaire a la possibilite de 
vendre davantage de lait. Si un paysan a davantage de lait a 
vendre et qu'i1 appartient a I'interprofession du gruyere, cela 
signifie qu'iI peut vendre plus de gruyere et qu'iI va obtenir 
gratuitement son augmentation de contingent par le biais 
d'une decision de I'interprofession qui decide d'augmenter la 
quantite de lait destine a la fabrication du gruyere. Donc, le 
producteur qui peut vendre plus de lait destine a la fabrica
tion du gruyere obtient gratuitement une augmentation de 
son contingent. 
Le systeme du droit de livraison que vous voulez introduire 
induit quand meme des coüts supplementaires qui pesent 
sur les coüts de production. Ce n'est pas un bon systeme 
par rapport a celui que nous preconisons. 
Je tiens a dire que les organisations paysannes ne sont pas 
partisanes du «Lieferrechtesystem». Je ne sais pas dans 
quelle mesure les recommandations de l'Union suisse des 
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paysans qui vous ont ete adressees sont correctes; mais je 
lis ici qu'a I'article 32, l'Union suisse des paysans recom
mande d'approuver la proposition de la majorite de la com
mission. 
Monsieur Maissen, vous avez evoque la position que vous 
aviez a I'epoque au sujet du transfert des contingents de la 
montagne vers la plaine, le transfert des contingents d'une 
zone vers une autre. La realite, c'est que durant cette pe
riode plus de contingents ont ete transferes de la plaine vers 
la montagne que le contraire. 11 ya eu un certain nombre de 
transferts de contingents de la montag ne vers la plaine, 
mais la majorite des contingents transferes entre ces deux 
regions I'ont ete de la plaine vers la montagne. 
~evolution acceleree des structures dans le domaine laitier 
que vous avez evoquee n'a pas eu lieu par des cessations 
d'exploitation le plus souvent, mais bien davantage par des 
changements d'orientation: passage de la production de lait 
a la production de viande, ou a I'elevage de betaH, ou aux 
cultures. C'est vrai qu'il ya un certain rattrapage a faire dans 
I'evolution structurelle, apres 30 ans d'existence du systeme 
du contingentement. 
En conclusion, le systeme soutenu par la majorite est plus 
sou pie et repond mieux aux besoins actuels. 11 induit moins 
de coOts supplementaires que le systeme du droit de livrai
son, «Lieferrechtesystem», qui cache le coOt du transfert du 
droit de livraison en I'integrant dans le prix du terrain ou 
dans le prix qui est paye lors de la vente aux encheres. Le 
projet du Conseil federal, quant a lui, prevoit le transfert gra
tuit a ceux qui en ont besoin parce qu'ils ont la possibilite de 
produire davantage. Ainsi, nous preparons mieux la sortie 
du systeme du contingentement que si on adoptait le sys
teme rigide du droit de livraison, et surtout du systeme rigide 
du droit de livraison a I'echelle nationale. 
Le probleme des coOts est un probleme important, mais 
65 pour cent des coOts sont des coOts de structure. ~evolu
tion structurelle est la meilleure maniere de reduire les coOts 
des exploitations. 11 y a d'autres mesures qui peuvent et doi
vent etre prises, mais I'evolution structurelle est la chose la 
plus positive. 
Finalement, ce matin, j'ai eu le sentiment que beaucoup 
d'entre vous etaient en train de constater les avantages du 
systeme que nous preconisons. On voit, au cours de ces 
dernieres semaines, une evolution des esprits. J'espere 
qu'avant de voter, vous ferez le dernier pas, qui est le pas 
vers la liberalisation sans abandon du systeme des contin
gents, mais simplement avec le transfert aux interprofes
sions, et sur le plan prive. Ainsi, vous donnez la souplesse 
necessaire a ce marche qui en a bien besoin. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 22 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 15 Stimmen 

Abs.2, 3-AI. 2, 3 
Angenommen - Adopte 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Ich möchte zum 
Tempo unserer Debatte Folgendes bemerken: Vor einer Vier
telstunde haben wir die Hälfte der angesagten 600 Minuten 
hinter uns gebracht, und wir werden das Geschäft heute fer
tig beraten. Ich bitte Sie zu beachten, dass ich, im Gegensatz 
zu letzter Woche, in dieser Debatte keinen Druck ausgeübt 
habe. Es zeigt sich, dass die Beratungen länger dauern. Ich 
werde daraus für die Zukunft meine Schlüsse ziehen. 

Art. 32 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Unverändert 

Minderheit 
(David, Bieri, Germann, Leuenberger, Maissen, Wicki) 
Abs.1 
Der Bundesrat regelt, wieweit Lieferrechte direkt zwischen 
Produzenten übertragen werden können. 
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Abs.2 
Der Bundesrat schafft für die indirekte Übertragung einen 
Pool und legt die Voraussetzungen für die Übertragung fest. 

Art. 32 
Proposition de la commission 
Majorite 
Inchange 

Minorite 
(David, Bieri, Germann, Leuenberger, Maissen, Wicki) 
AI. 1 
Le Conseil federal reglemente la mesure dans laquelle des 
droits de livraison peuvent etre transferes directement entre 
producteurs. 
AI. 2 
11 cree un pool pour le transfert indirect et fixe les conditions 
de transfert. 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Bei Artikel 32 
gibt es meines Erachtens keine weitere Abstimmung mehr. 
Wir haben uns für das System der Mehrheit entschieden 
(Art. 31 Abs. 1bis) und könnten somit zu Artikel 36 überge
hen. 
Ich erlaube mir noch den Hinweis darauf, dass wir in zeitli
cher Hinsicht die grossen Brocken am Anfang haben: im 
Landwirtschaftsgesetz die Artikel 48 und 73 und dann im 
Tierseuchengesetz Artikel 37. Wenn beim Bundesbeschluss 
über die finanziellen Mittel für die Landwirtschaft in den Jah
ren 2004-2007 nicht grosse Fragen entstehen, wird der 
Rest relativ rasch erledigt sein. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Art. 36 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
.... je Kilogramm Milch. Für Sömmerungsbetriebe beträgt die 
Abgabe 10 Rappen je Kilogramm Milch. 

Art. 36 al.1 
Proposition de la commission 
.... de lait. Pour les exploitations d'estivage, la taxe se monte 
a 10 centimes par kilogramme de lait. 

Schiesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Da die Kom
mission hier eine Änderung vorschlägt, möchte ich nur ganz 
kurz etwas dazu sagen. Wir haben die Bestimmung über 
den Zielpreis gestrichen. Es braucht deshalb eine beson
dere Bestimmung, wie sie der Bundesrat vorschlägt: nämlich 
für die Abgabe bei Kontingentsüberschreitungen. 
Die Kommission beantragt Ihnen, hier für Sömmerungsbe
triebe eine Vorzugsbehandlung einzuführen, und zwar ein
fach deshalb, weil für den Absatz der hier produzierten Milch 
in der Regel keine besonderen Schwierigkeiten bestehen. 
Die Konsequenz davon müsste sein, dass es dann zu keinen 
Kontingentsverschiebungen zwischen Tal- und Alpbetrieben 
mehr kommen darf. Das wären meine Ausführungen zu Arti
kel 36 Absatz 1. 

Couchepin Pascal, conseiller federal: En commission, le 
Conseil federal a combattu cette proposition. Personne ne 
I'a suivi. Nous ne souhaitons pas un vote, mais la proposi
tion de la commission pose un certain nombre de problemes 
de contröle pour eviter des transferts de contingents entre 
exploitations principales et exploitations d'estivage. 11 faudra 
veiller au grain sur ce point-la, si vous me permettez I'ex
pression, et je crois que si cette decision est prise, elle impli
que un certain nombre de mesures complementaires. 

Angenommen - Adopte 
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Art.36a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs.1 
.... April 2009 .... 
Abs.2 

a. auf den 1. Mai 2006 .... 

Abs.3 
.... den 1. Mai 2006 .... 
Abs.4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Maissen, Bieri, David, Germann, Hofmann Hans, Wicki) 
Streichen 

Art.36a 
Proposition de la commission 
Majorite 
AI. 1 
.... avril2009 .... 
AI. 2 

a ..... 2006 .... 

AI. 3 
.... 1er mai 2006 .... 
AI. 4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite 
(Maissen, Bieri, David, Germann, Hofmann Hans, Wicki) 
Biffer 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Nachdem Sie 
sich für das System der Mehrheit ausgesprochen haben, 
gehe ich davon aus, dass die hier beantragte Streichung 
entfällt. Die Kommissionsmehrheit beantragt Ihnen zeitliche 
Erstreckungen, einmal in genereller Hinsicht in Absatz 1 und 
dann insbesondere bei den entsprechenden Ausnahmen in 
Absatz 2 Buchstabe a und in Absatz 3, hier um jeweils ein 
Jahr. Es liegen meines Wissens keine anderen Anträge vor, 
sodass ich hierzu auch keine weiteren Ausführungen ma
chen muss. 

Präsident (Frick Bruno, zweiter Vizepräsident): Entfällt der 
Antrag der Minderheit? 

Schiesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Diese Position 
entspricht dem ursprünglichen Antrag Maissen, beim heuti
gen System zu bleiben, ergänzt durch das, was wir mit dem 
dringlichen Bundesgesetz beschlossen haben. 
Die Frage lautet eigentlich: Stimmen Sie der Mehrheit zu, 
wie wir das bei der Ausmehrung zwischen Mehrheit und 
Minderheit gemacht haben, oder wollen Sie das geltende 
Recht beibehalten? Das würde einfach bedeuten, dass die 
heutige Regelung grundsätzlich weiterläuft. Ich bin aufgrund 
des Votums von Herrn Maissen davon ausgegangen, die Va
riante «Geltendes Recht» sei entfallen, weil Kollege Maissen 
sich dazu nicht hat verlauten lassen. Ich habe mich ge
täuscht. Ich bitte den Präsidenten, über Artikel 36a abstim
men zu lassen. 

Abstimmung - Vote 0 

Für den Antrag der Mehrheit .... 19 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 14 Stimmen 

Art.36b 
Antrag der Kommission 
Titel 
Milchkaufverträge 

Abs.1 
Die Produzentinnen und Produzenten dürfen ihre Milch nur 
einem Verwerter der eigenen Branchenorganisation, einer 
Produzentengemeinschaft oder einem regionalen Milchver
werter verkaufen . 
Abs.2 
Sie müssen dazu einen Vertrag mit der Dauer von mindes
tens einem Jahr abschliessen. 
Abs.3 
Direktvermarkter sind für die direktvermarkteten Mengen 
von der Vertragspflicht ausgenommen . 
Abs.4 
Wendet die Branchenorganisation oder die Produzentenge
meinschaft eine Mengenregelung mit Exklusiwerträgen an, 
so kann der Bundesrat die bei Verstössen gegen diese Be
stimmung vorgesehenen Sanktionen auf Gesuch hin ver
bindlich erklären. 
Abs.5 
Die Bestimmungen nach den Absätzen 1 bis 3 gelten ab 
1. Mai 2009 oder, soweit die Mitglieder nach Artikel 36a Ab
satz 3 von der Kontingentierung befreit wurden, bereits ab 
1. Mai 2006. Sie sind bis 30. April 2012 anwendbar. 

Art.36b 
Proposition de la commission 
Titre 
Contrats d'achat de lait 
AI. 1 
Les producteurs ne peuvent vendre le lait qu'a un utilisateur 
de la mame interprofession, a un groupement de produc
teurs ou a un utilisateur regional. 
AI. 2 
A cet effet, ils doivent conclure un contrat d'une duree mini
male d'un an. 
AI. 3 
Les vendeurs sans intermediaire sont exemptes de la con
clusion obligatoire de contrats pour les quantites qu'ils ecou
lent en vente directe. 
AI. 4 
Lorsqu'une interprofession ou un groupement de produc
teurs pratique une reglementation quantitative, par la conclu
sion de contrats exclusifs, le Conseil federal peut, sur de
mande, declarer contraignantes les sanctions prevues. 
AI. 5 
Les dispositions des alineas 1 er a 3 seront applicables des 
le 1 er mai 2009 ou, si les membres ont ete exemptes du 
contingentement en vertu de I'article 36a alinea 3, des le 
1 er mai 2006. Elles resteront valides jusqu'au 30 avril 2012. 

Cornu Jean-Claude (R, FR), pour la commission: Dans la 
mesure ou cette proposition emane de la commission et 
qu'elle est nouvelle, elle merite certains developpements. 
Apres avoir discute avec les milieux concernes, notamment 
les federations laitieres romandes et environs, j'ai propose a 
la commission d'introduire un article 36b a titre de mesure 
d'accompagnement transitoire pour les annees qui suivront 
immediatement la fin du contingent de droit public, soit, se
Ion les decisions que nous venons de prendre, a compter du 
1er mai 2009, ou du 1er mai 2006 pour ceux qui auront ete 
liberes du contingent acette date sur la base des alineas 2 
et 3 de I'article 36a, a savoir les producteurs bio, ceux des 
regions de montagne ou d'estivage, ainsi que ceux depen
dants des revendications d'une interprofession. 
Dans tous les cas, ces mesures d'accompagnement transi
toires deviendront caduques au 30 avril 2012. Ces mesures 
d'accompagnement eta nt clairement limitees dans le temps, 
l'Office federal de I'agriculture les a acceptees pour la secu
rite qu'elles apportent; avec ces propositions, la voie serait 
ouverte aux professionnels du secteur laitier, qui auraient 
alors le temps et les instruments pour assumer leurs respon
sabilites. Cette proposition a ete adoptee par votre commis
sion, a I'unanimite, moins 4 abstentions de la part de ceux 
qui soutenaient la proposition de minorite relative aux droits 
de livraison, a laquelle nous avons maintenant fait un sort. 
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Voici, un peu plus en detail, les arguments qui militent en fa
veur de ce regime d'accompagnement transitoire. 
Le passage en bon ordre au regime sans contingents laitiers 
peut etre facilite par I'adoption, apres la suppression du con
tingentement, de reglementations de droit prive, sous la 
forme de contrats d'achat de lait, conclus pour une certaine 
duree - ce sont les alineas 1 er et 2 de I'article 36b. Si I'on 
discute et instaure maintenant ces regles d'accompagne
ment, qui ne deviendront effectives qu'en 2006 au plus tot 
pour le bio et la montagne, et en 2009 pour tout le monde, 
c'est sOrement pour rassurer tous ceux qui craignent encore 
la suppression a terme des contingents etatiques; mais c'est 
surtout pour laisser aux milieux concernes suffisamment de 
temps pour se preparer aux nouvelles dispositions. 
Cette proposition offre donc aux producteurs la possibilite de 
planifier s'iI y a lieu leurs investissements, de s'adapter aux 
nouvelles structures et surtout de mieux grouper leur offre. 
Cette solution permet donc de limiter I'insecurite institution
nelle et de definir clairement les conditions-cadres du pas
sage au regime sans contingents. 
Cet article encourage aussi, et c'est loin d'etre negligeable, 
la mise en place de groupements de producteurs dont la po
sition se trouverait ainsi renforcee sur le marche. Comme 
beaucoup de paysans et specialistes de I'economie laitiere, 
je suis persuade que I'avenir en la mati9re reside dans la 
mise en place de filieres - interprofession, groupements de 
producteurs, par exemple - ou d'une sectorialisation du mar
che. 
La disposition donne une certaine securite aux acteurs du 
marche et partenaires commerciaux, la livraison et les quan
tites etant fixees pour une periode determinee - c'est dit a 
I'alinea 2 -, un an au moins. Elle offre enfin aux organisa
tions la possibilite de lier leurs membres a la faveur de con
trats exclusifs, une sorte de communaute de destin, que ce 
soit par le caractere contraignant de leurs propres sanctions 
ou par I'applicabilite de sanctions administratives de droit 
public, reference etant faite ici a la modification proposee a 
I'article 169 lettre h de la presente loi. 
En resurne, I'article 36b consiste en un mecanisme simple, 
provisoire, dont I'objectif est de mettre en place des condi
tions-cadres facilitant le transfert de la gestion des quantites 
de lait produites de la Confederation aux acteurs du marche. 
Voici maintenant un peu plus en detail la presentation des di
vers alineas du nouvel article 36b, presentation qui devrait 
permettre probablement de repondre a certaines de vos in
terrogations et de raccourcir ainsi I'eventuel debat. 
En ce qui concerne la conclusion obligatoire de contrats 
d'achat de lait, a I'alinea 1 er, afin que cette proposition soit 
compatible avec I'article 36a alinea 3, la nouvelle disposition 
stipule que les producteurs peuvent ou doivent conclure un 
contrat avec des utilisateurs de I'interprofession dont ils sont 
les membres ou avec un groupement de producteurs. Ceci 
ne doit cependant pas exclure la conclusion d'un contrat 
avec un utilisateur regional. C'est pourquoi la disposition est 
formulee de maniere a laisser aux producteurs le choix de 
conclure des contrats avec plusieurs partenaires. Exiger 
qu'un producteur ne vende le lait qu'il produit qu'a un utilisa
teur serait en effet excessif et restreindrait trop fortement sa 
liberte economique. Par contre, sans cette reference ades 
partenaires determines, on ouvre la porte ades pratiques 
qui ont deja cours maintenant et qui sont extremement dom
mageables pour I'ensemble du secteur laitier, a savoir la 
speculation a court terme sur le lait, ce qu'on appelle les 
«spot markets» ou bien les marches sauvages, avec ses 
consequences: une grande instabilite et une fragilite du mar
che, doublees d'un va-et-vient du lait a travers la Suisse, 
sans plus aucune reference aux zones de production et a 
leur potentiel propre. C'est entre autres cette problematique 
que vise I'alinea 1 er en limitant les partenaires potentieis 
possibles des producteurs. 
En ce qui concerne I'alinea 2, iI serait problematique de 
prescrire une trop longue duree de validite des contrats, tant 
du point de vue juridique que quant au fond. Une duree mini
male d'un an apparaTt en I'occurrence appropriee. A 
I'echeance de ce delai annuel, les producteurs peuvent donc 
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changer de partenaires contractuels s'ils le souhaitent, 
comme dans la LAMa I. 
A I'alinea 3, les vendeurs sans intermediaire - donc la vente 
directe - ne vendent pas tous la quantite integrale de lait 
eux-memes. Ceux qui en vendent aussi a un utilisateur ne 
doivent des lors etre exemptes de la conclusion obligatoire 
de contrats que pour la quantite ecoulee en vente directe. 
La disposition proposee a I'alinea 4 a pour but de soutenir 
les organisations qui decident de conclure des contrats ex
clusifs. Le soutien consiste essentiellement ales aider a im
poser leurs decisions. En I'occurrence, iI est indique de 
pouvoir infliger des amendes en rapport avec des mesures 
administratives. Comme I'article 169 ne prevoit pas cette 
possibilite actuellement, iI doit etre complete en conse
quence. Je n'y reviendrai donc pas lorsque nous examine
rons I'article 169. 
Finalement, conformement a I'alinea 5, I'article 36b devra 
s'appliquer des que le contingentement laitier sera sup
prime. Ce texte comprend une lacune actuellement, puis
que, en fait, I'article 36b alinea 5 ne fait reference actuelle
ment qu'aux alineas 1 er et 3 s'agissant de la validite. Et c'est 
une erreur, I'article 36b alinea 5 doit aussi faire reference a 
I'article 36a alinea 2. Je propose que, lors de I'examen de 
detail dans le deuxieme Conseil, on corrige cette lacune. 
Pour tous ces motifs, la commission, a la quasi-unanimite, a 
choisi de soutenir cette solution et les mecanismes nou
veaux qu'elle comporte. 

Angenommen - Adopte 

Art. 38 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 38 al. 2 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 39 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Unverändert, aber: 
.... eine Zulage entrichtet. Der Bund kann eine Zulage nach 
Produktionsgebieten abstufen. 
Minderheit 
(Beerli, Schiesser, Spoerry) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates, aber: 
.... Produzentinnen ausrichten. Er kann eine Zulage nach 
Produktionsgebieten abstufen. 

Art. 39 al.1 
Proposition de la commission 
Majorite 
Inchange, mais: 
.... Elle peut echelonner ce supplement en fonction des re
gions de production. 
Minorite 
(Beerli, Schi esser, Spoerry) 
Adherer au projet du Conseil federal, mais: 
. ... Elle peut echelonner ce supplement en fonction des re
gions de production. 

Schlesser Fritz (R, GL), fOr die Kommission: Darf ich mit dem 
zweiten Satz beginnen, den sowohl Mehrheit als auch Min
derheit einzufOgen gedenken? Er ist unbestritten, das sehen 
Sie. Es geht darum, hier produktionstechnischen Unter
schieden zwischen den einzelnen Gebieten Rechnung zu 
tragen und diese Siloverbotszulage nach diesen unter
schiedlichen Produktionsbedingungen - erschwerte Produk
tionsbedingungen, leichtere Produktionsbedingungen - ab
zustufen. Das ist nicht die Piece de Resistance hier, wie Sie 
sehen. Die Mehrheit und die Minderheit sind in diesem 
Punkt gleicher Meinung. 
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In einem Punkt sind die Mehrheit und die Minderheit aller
dings nicht gleicher Meinung. Es geht hier - wie ich gesagt 
habe - um die Siloverbotszulage: Für Milch aus einer Pro
duktion ohne Silagefütterung, die zu Käse verarbeitet wird, 
wird ein Beitrag ausgerichtet. Das heutige Gesetz verlangt 
zwingend eine solche Zulage. Das ist aber die einzige Be
stimmung im Landwirtschaftsrecht, die eine Zulage zwin
gend vorschreibt. Bei allen anderen Zulagen, die wesentlich 
bedeutender sind als die 4 Rappen, die hier zur Diskussion 
stehen, ist dem Bundesrat durch eine Kann-Vorschrift eine 
Kompetenz eingeräumt. 
Die Mehrheit möchte am bestehenden Recht, also an der 
zwingenden Formulierung, festhalten. Es muss eine Silover
botszulage ausgerichtet werden. Wie hoch diese ist, be
stimmt der Bundesrat; jetzt, neu, könnte er sie auch noch 
nach Produktionsgebieten abstufen. 
Die Minderheit - das darzulegen überlasse ich Frau Beerli -
möchte hier eine Angleichung an alle anderen Gesetzesbe
stimmungen machen, die entsprechende Zulagen im Sinn 
einer Kann-Vorschrift vorsehen. Das ist der wesentliche Un
terschied in dieser Bestimmung. 
Ich möchte noch auf Folgendes hinweisen: In der Kommis
sion hat es eine Verwechslung gegeben, es geht nicht um 
die viel bedeutendere Verkäsungszulage - diese ist in Arti
kel 38 geregelt -, sondern um die Siloverbotszulage; diese 
beträgt, Irrtum vorbehalten, 4 Rappen. 

Beerli Christine (R, BE): Es ist hier sicher nicht ein match
entscheidender Entscheid zu fällen, aber eine Anpassung 
an die anderen Artikel vorzunehmen. Artikel 38, der die viel 
bedeutendere Verkäsungszulage betrifft, wie das soeben 
der Kommissionspräsident ausgeführt hat, ist auch mit einer 
Kann-Vorschrift ausgestattet. Die Minderheit Ihrer Kommis
sion ist der Ansicht, man solle das durchziehen und es auch 
hier bei Artikel 39 für die Zulage für Fütterung ohne Silage 
so handhaben, indem man den Artikel gleich behandelt und 
hier auch eine Kann-Vorschrift einführt. Das bedeutet nicht, 
dass wir damit im Moment die Berechtigunj;) irgendwie nicht 
anerkennen würden. Wir möchten keine Anderung einfüh
ren, sondern einzig alle Artikel gleich behandeln; das ge
schieht mit einem "Kann» und nicht mit einem "Muss». 
Wenn ich vielleicht noch einen ganz kleinen Ausblick auf Ar
tikel 73, den wir noch behandeln werden, machen darf: Es 
ist ja so, dass man diese Marktstützungsmassnahmen -
meiner Ansicht nach zu Recht - mit der Zeit in Direktzahlun
gen umwandeln sollte. Das ist namentlich der Inhalt des 
Minderheitsantrages zu Artikel 73. Wenn man das tun 
würde, dann würden die Marktstützungsmassnahmen allen
falls einmal nicht mehr notwendig sein; sie sind ja sowieso 
andauernd unter Druck, auch seitens der WTO. 
Deshalb sind wir der Ansicht, dass hier eine Flexibilisierung 
und eine Gleichbehandlung mit Artikel 38 richtig wären und 
demzufolge, wie das auch der Bundesrat beantragt, ein 
"Kann» einzufügen ist. 

Wlekl Franz (C, LU): Ich bitte Sie dringend, der Mehrheit zu
zustimmen. Die Mehrheit beantragt Ihnen, am heutigen Text 
festzuhalten. Wir haben Artikel 39 damals, beim Erlass des 
Landwirtschaftsgesetzes, ausdrücklich so gefasst. Er hat 
sich bewährt. Es ist wichtig für ein gutes Produkt, dass jene, 
die diese Mehrarbeit haben, die also nicht Silage füttern 
können, diese Zulagen erhalten. 

Couehepln Pascal, conseiller federal: Nous n'avons pas 
I'intention de modifier notre appui aux producteurs, qui se 
manifeste sous la forme d'un supplement pour le lait produit 
sans ensilage. Je tiens ales rassurer. 11 ne s'agit pas d'inten
tions perverses du Conseil federal. Ce dernier veut mainte
nir ce soutien. Mais la loi est faite pour une longue duree. Si 
un jour la situation internationale I'exige ou si les produc
teurs nationaux souhaitent un changement, iI est bon d'avoir 
la formule potestative. M. Tschuppert ou d'autres represen
tants du milieu des producteurs de lait sans ensilage ne doi
vent pas se sentir menaces. 

Dans ce sens, nous soutenons la proposition de minorite 
Beerli, qui reprend le libelle du Conseil federal. Nous ne 
sommes pas masochistes. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 31 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 2 Stimmen 

Art. 42 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 43 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 43 al. 3 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Sehiesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Hier möchte ich 
nur darauf hinweisen, dass in Artikel 43 Absatz 3, den der 
Bundesrat neu vorschlägt und den die Kommission unverän
dert übernimmt, eine weitere flankierende Massnahme zur 
Aufhebung der Milchkontingentierung enthalten ist. 

Angenommen - Adopte 

Art. 46; 47 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Unverändert 
Minderheit 
(Hofmann Hans, Germann, Maissen) 
Aufheben 

Art. 46; 47 
Proposition de la commission 
Majorite 
Inchange 
Minorite 
(Hofmann Hans, Germann, Maissen) 
Abroger 

Hofmann Hans (V, ZH): Die Minderheit beantragt Ihnen, die 
Artikel 46 und 47 des Landwirtschaftsgesetzes ersatzlos zu 
streichen. Diese beiden Artikel regeln die Höchstbestände 
der einzelnen Nutztierarten sowie die Abgaben, die bei 
Überschreitung der Höchstbestände zu entrichten sind. Die 
beiden Artikel wurden 1979 als Lenkungsmassnahme für die 
Fleisch- und Eierproduktion ins Landwirtschaftsgesetz auf
genommen. Sie gelten heute nur noch für Schweine- und 
teilweise für Geflügelbetriebe und sind trotz zwischenzeitli
ehen Anpassungen nicht mehr zeitgemäss - dies aus fol
genden Gründen: 
Die Höchsttierbestände können mittels einer Ausnahmebe
willigung überschritten werden. Die Höchstbestandesvor
schriften können von Aktiengesellschaften, Betriebsgemein
schaften oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
umgangen werden. Integratoren wie Mühlen, Genossen
schaften, Verbände, Händler und zum Teil auch Privatperso
nen halten heute Tierbestände, die bis zum Zehnfachen des 
erlaubten Höchstbestandes gehen, indem die Bestände ein
fach auf verschiedenen Betrieben gehalten werden. Für die 
betroffenen Landwirte dagegen stellen die Vorschriften über 
Höchsttierbestände eine starke Einschränkung der Betriebs
entwicklung dar. 
Es macht keinen Sinn, eine Vorschrift im Gesetz aufrechtzu
erhalten, die leicht umgangen werden kann und die keine 
Wirkung mehr erzielt. Es sind Vorschriften, die ausser Auf-
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wand für die Verwaltung eigentlich nichts mehr bringen. Es 
kommt hinzu, dass in unserem Land die Gefahr von überdi
mensionierten Landwirtschaftsbetrieben nicht besteht, weil 
Raumplanungs- und Gewässerschutzbestimmungen genü
gend greifen. Übrigens kennt auch das EU-Recht keine Vor
schriften über Höchsttierbestände. 
Herr Bötsch, Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft, 
hat in unserer Kommission bestätigt, dass es kaum noch 
sachliche Gründe für die Beibehaltung der Artikel 46 und 47 
des Landwirtschaftsgesetzes gibt. Der Bundesrat habe sich 
dieser Thematik bereits einmal angenommen, im Wissen um 
die faktische Wirkungslosigkeit dieser Vorschriften jedoch 
auf eine Streichung bewusst verzichtet, weil sie politisch bri
sant wäre und das Risiko eines Referendums erhöhen 
würde. Diesem rein politisch begründeten Argument hat sich 
die Mehrheit angeschlossen. 
Die Minderheit ist jedoch der Meinung, dass gerade der 
Ständerat eine saubere Gesetzgebung vornehmen sollte 
und Artikel, die praktisch keine Wirkung mehr entfalten, nicht 
aus rein politischen Gründen im Gesetz belassen sollte. 
Ich bitte Sie deshalb, hier der Minderheit zuzustimmen. 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Die Artikel 46 
und 47 sind als Einheit zu betrachten. Es geht um die 
Höchstbestände je Betrieb und um die Abgaben, die damit 
verbunden sind. 
Warum will die Mehrheit diese Bestimmungen im Gesetz be
lassen? Der Bundesrat hat keine solche Streichung vorgese
hen. Die Streichung wurde in der Kommission als Antrag 
eingebracht. Die Auswirkungen, die mit einer Streichung ver
bunden sind, können nicht ohne weiteres beurteilt werden. 
Meines Erachtens bedürfte die materielle Seite dieses An
trages einer vertieften Abklärung, wobei das, was Herr Hof
mann in Bezug auf den Geltungsbereich dieser Bestimmun
gen gesagt hat, nicht ohne weiteres von der Hand gewiesen 
werden kann. Die Mehrheit betrachtet es aber als hand
streichartig, wenn diese Artikel jetzt gestrichen werden. Ich 
mache Sie darauf aufmerksam, dass das eine politisch sehr 
heikle Angelegenheit ist und dass Sie ein entsprechendes 
Referendumspotenzial äufnen, wenn Sie diese Bestimmun
gen jetzt handstreichartig streichen. 
Ich möchte Sie bitten, die Artikel 46 und 47 nicht zu strei
chen. Der Zweitrat kann sich mit dieser Frage allenfalls auch 
noch auseinander setzen, er kann sie vertieft abklären. 
Wenn Sie jetzt aber der Minderheit Hofmann zustimmen, 
dann werden Sie verschiedene Kreise, die der Antrag der 
Minderheit Hofmann betrifft, aufscheuchen und zu Gegnern 
dieses Gesetzes machen. 
Man müsste sich vielleicht fragen, ob Bestimmungen, die 
vom Grundgedanken her eigentlich Sinn machen, nicht in 
irgendeiner Art und Weise besser durchgesetzt werden kön
nen sollten. Dazu müsste man sich auch einige Überlegun
gen machen. Wir konnten das in der Kommission nicht tun. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen; dann kann der 
Zweitrat allenfalls diese Überlegungen vertiefen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 32 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 6 Stimmen 

Gliederungstltel vor Art. 48 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre precedant I'art. 48 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 48 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Minderheit 11 
(Büttiker, David, Hofmann Hans, Leuenberger, Maissen) 
Unverändert, aber: 
.... Für Schweinefleisch kann der Bundesrat die Versteige
rung anordnen. 

Abs.1bis 
Mehrheit 
Die Zollkontingentsanteile bei Fleisch von Tieren der Rinder
gattung ohne zugeschnittene Binden und von Tieren der 
Schafgattung werden zu 5 Prozent nach der Zahl der freien 
Käufe ab öffentlichen Märkten im Berggebiet zugeteilt. 
Minderheit I 
(Bieri, David) 
.... werden zu 10 Prozent nach der Zahl der freien Käufe ab 
öffentlichen Märkten zugeteilt. 

Abs.2 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 11 
(Büttiker, David, Hofmann Hans, Leuenberger, Maissen) 
Unverändert 

Art. 48 
Proposition de la commission 
AI. 1 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil fedaral 
Minorite 11 
(Büttiker, David, Hofmann Hans, Leuenberger, Maissen) 
Inchange, mais: 
.... Le Conseil federal peut ordonner la mise aux encheres 
pour la viande de porc. 

AI. 1bis 
Majorite 
Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux de 
I'espece bovine, sans les morceaux pares de la cuisse, ainsi 
que pour la viande d'animaux de I'espece ovine, sont attri
buees a raison de 5 pour cent d'apres le nombre d'achats 
Iibres sur les march9s publics dans la region de montagne. 
Minorite I 
(Bieri, David) 
.... sont attribuees a raison de 10 pour cent d'apres le nom
bre d'achats libres sur les march9s publics. 

AI. 2 
Majorite 
Adh9rer au projet du Conseil faderal 
Minorite 11 
(Büttiker, David, Hofmann Hans, Leuenberger, Maissen) 
Inchange 

Schlesser Fritz (R, GL), fOr die Kommission: Wir kommen zu 
einem weiteren sehr umstrittenen Punkt in der «Agrarpolitik 
2007». Sie werden wahrscheinlich, wie ich auch - ich habe 
es gestern bereits erwähnt -, mit einer Fülle von Anrufen 
und anderen Interventionen bestürmt worden sein. Alle In
tervenienten haben mit Sicherheit den Standpunkt vertreten, 
am heutigen System dürfe nichts geändert werden. Ich habe 
keine anderen Interventionen verzeichnet, und noch selten 
habe ich derart viele Interventionen erlebt. Offenbar geht es 
hier im wahrsten Sinne des Wortes nicht um die Wurst, son
dern um das Filet und damit natürlich auch um erkleckliche 
Beträge. Ich will indessen - das betone ich - nicht verken
nen, dass es auch Intervenienten gab, die in echter Sorge 
um die Abnahme von Vieh, insbesondere solchem aus Berg
und Randgebieten, aktiv geworden sind. Diese Problematik 
will ich nicht wegreden. 
Die Kommissionsmehrheit trägt meines Erachtens diesen 
berechtigten Bedenken Rechnung, indem sie zusätzliche 
flankierende Massnahmen vorschlägt. 
Zum heutigen System: Sie wissen, dass nach dem heutigen 
System die Verteilung der Zollkontingente grösstenteils auf-
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grund der Inlandleistungen erfolgt - Zahl der Schlachtungen, 
freie Käufe ab öffentlichen Märkten oder Zukäufe von 
Fleisch. Es gibt Ausnahmen von den Inlandleistungen für 
besondere Spezialitäten; ich muss und will das hier nicht im 
Einzelnen darlegen. 
Ich muss aber betonen, dass die Fleischimportregelung auf
grund der Inlandleistung wettbewerbspolitisch nicht unpro
blematisch ist, denn der Zugang zu Importrechten steht nur 
denjenigen zu, die Inlandleistungen erbringen. Damit ist die
ser Zugang natürlich begrenzt, und es besteht ein unvoll
kommener Wettbewerb. Zudem - dieser Eindruck wurde bei 
mir durch die erwähnten Interventionen verstärkt - werden 
bestehende Strukturen zementiert. Wer hat, der hat und be
kommt noch mehr. 
Wir haben heute eine starke Konzentration des Imports auf 
wenige Importeure - genau das, was Kritiker dem neuen 
System der Versteigerung unterstellen. Faktum ist aber, 
dass heute in verschiedensten Bereichen ganz wenige Im
porteure einen Grossteil der Importe in der Hand haben. 
Beim Geflügel sind es zwei Importeure, die mehr als 50 Pro
zent des Imports in der Hand haben, bei Rindsbinden sind 
es drei, beim Pferde- und Ziegenfleisch sind es vier. 
Es kommt ein weiterer Punkt hinzu. Dieser Punkt müsste 
meines Erachtens irgendwann einmal etwas klarer ausge
leuchtet werden. Es geht um die so genannten Importrenten. 
Die Finanzkommission des Nationalrates hat vom Bundes
amt für Landwirtschaft einen Spezialbericht über diese Im
portrenten angefordert. Das Bundesamt für Landwirtschaft 
hat der Subkommission 7 der nationalrätlichen Finanzkom
mission Bericht erstattet und in diesem Bericht die Import
renten berechnet. Das Bundesamt ist auf einen maximalen 
Betrag von 300 Millionen Franken gekommen. Das heisst 
nicht - das möchte ich betonen -, dass diese Importrenten 
effektiv 300 Millionen Franken betragen, sondern das ist der 
maximale Betrag, den diese Importrenten ausmachen kön
nen. 
Die interessante Frage, was mit diesen Importrenten effektiv 
geschieht, konnte und kann nicht beantwortet werden, auch 
nicht vom Bundesamt für Landwirtschaft. Etwas überspitzt 
gesagt: Wir wissen nicht, wie hoch die Importrenten effektiv 
sind. Der Bundesrat geht in den weiteren Annahmen von 
150 Millionen Franken aus, was dem Versteigerungserlös 
entspräche. 
Wir wissen aber insbesondere nicht, wohin die Importrenten 
letztlich fliessen. Kommen sie den Bauern zu? Ein Mitglied 
der nationalrätlichen Kommission hat festgestellt, in diesem 
Fall gäbe es in der Schweiz für jede Grossvieheinheit, die 
geschlachtet werde, 1000 Franken. Kommen die Import
renten den Importeuren zugute? Kommen sie dem Handel, 
dem Verteiler oder letztlich dem Konsumenten zu? Das, mit 
Verlaub, ist eine Frage, die man bei einer derartigen Summe 
beantworten können sollte, weil es um Mittel geht, die letzt
lich aufgrund von staatlichen Vorschriften erzielt werden. 
Wenn die Importrenten den Bauern zugute kommen, dann 
habe ich nichts dagegen einzuwenden. Wenn sie den Kon
sumenten zugute kommen, dann habe ich auch nichts da
gegen einzuwenden. Und wenn sie dem Staate zugute 
kommen, dann kann der Staat diese Mittel verteilen. Wir wis
sen aber nicht, wem sie effektiv zugute kommen und in weI
chen Anteilen. Wir müssten eigentlich ein System haben, 
das Aufschluss darüber gibt. Wir verlangen in diesem Rat für 
kleinere Summen Transparenz. 
In dieser Situation hat der Bundesrat ein anderes System 
vorgeschlagen; ich brauche es Ihnen nicht lange zu erläu
tern. Es ist das System der Versteigerung. Es geht um inten
siveren Wettbewerb für diese Zollkontingentsanteile. Wenn 
sie versteigert werden und jeder mitsteigern kann, müsste 
eigentlich der Wettbewerb verstärkt spielen. Es könnte jeder 
mitsteigern, es hätten also auch Marktakteure Zugang, die 
heute keinen Zugang haben. Die Margen der nachgelager
ten Stufen der Fleischwirtschaft müssten unter Druck kom
men, und ein wesentlicher Teil der Importrenten müsste an 
Produzenten und Konsumenten weitergegeben werden. 
Letztlich will der Bundesrat, dass mit dem Steigerungserlös 
auch die Entsorgung von Fleischabfällen unterstützt wird. 

Der Bundesrat erklärt, dass er mit der Versteigerung von 
Fleischspezialitäten - ich habe sie vorhin erwähnt - positive 
Erfahrungen gemacht hat. 
Einige Zahlen zum Fleischmarkt: Der Konsumwert des inlän
dischen und importierten Fleisches liegt gemäss Berech
nungen des Bundesamtes für Landwirtschaft in der Grös
senordnung von 6 Milliarden Franken pro Jahr - eine 
stattliche Summe. Die Marge der nach gelagerten Stufen der 
Landwirtschaft beträgt etwa 3,5 Milliarden Franken davon. 
Wenn es zu einem intensiveren Wettbewerb um Zollkontin
gentsanteile kommt und diese unter Druck geraten, führt be
reits eine Margenreduktion von 5 Prozent zu einer Verbilli
gung des Fleisches um 175 Millionen Franken, und zwar 
zugunsten des Konsumenten. 
Tiefere Konsumentenpreise fördern den Konsum und er
möglichen es den inländischen Produzenten, das Absatzvo
lumen zu halten. Die Margenreduktion dürfte gesamthaft 
grösser sein als der Versteigerungsbetrag. Der Bundesrat 
geht wie gesagt von einem Betrag von 150 Millionen Fran
ken ab 2007 aus. In diesem Zusammenhang rufe ich wie
derum in Erinnerung, dass beim Einkaufstourismus das 
Fleisch an vorderster Stelle steht. 50 Prozent der Einkaufs
touristen nennen Fleisch als Hauptgrund für ihren Einkauf im 
Ausland. Die Unterschiede bei den Preisen betragen etwa 
50 Prozent. 
Nun gibt es natürlich gewisse Probleme; ich habe einleitend 
gesagt, dass es dabei insbesondere um die Frage der inlän
dischen Marktabräumung geht. Die Mehrheit der Kommis
sion schlägt Ihnen eine Lösung vor, und zwar dahin gehend, 
dass für Fleisch von Tieren der Rindergattung ohne zuge
schnittene Binden und von Tieren der Schafgattung ein be
stimmter Prozentsatz ab öffentlichen Märkten im Berggebiet 
zugeteilt werden kann. Damit möchte man eine minimale 
Schlachtabräumung sicherstellen; die Kommissionsmehrheit 
ist der Auffassung, dass hier effektiv ein Problem besteht. 
Die Minderheit I - Herr Bieri wird sich dazu äussern -
möchte auf 10 Prozent gehen und die öffentlichen Märkte in 
allen Gebieten zulassen. 
Die Minderheit 11 möchte davon nichts wissen, sondern 
möchte dem Bundesrat eigentlich nur in einer Kann-Formel 
die Möglichkeit eröffnen, für Schweinefleisch die Versteige
rung anzuordnen. Ich muss Ihnen sagen, beim Anteil von 
Schweinefleisch, der versteigert werden kann, ist die Import
rente am geringsten. Das ist für mich als Laie in diesem Be
reich kein Angebot: Erstens enthält der Antrag der Minder
heit 11 eine Kann-Formulierung, und zweitens führt er ausge
rechnet jenen Fleischbereich auf, der in dieser Beziehung 
am wenigsten interessant ist. 
Zur Marktabräumung: In der Botschaft sehen Sie (BBI 2002 
4814), dass die Marktabräumung in den letzten drei Jah
ren relativ bescheiden war. Beim Grossvieh haben Sie 
Schlachtungen in der Grössenordnung von 350 000 bis 
400 000 Stück, die Zahl der zugeteilten Tiere bewegt sich in 
der Grössenordnung von 3000 bis 4000, das ist in etwa 
1 Prozent. Das Problem der Schlachtabräumung besteht 
also. Aber es ist von der Menge her nicht so ausgeprägt, wie 
das immer wieder gesagt wird. Die Kommissionsmehrheit 
möchte diesem Problem aber Rechnung tragen. 
Wenn die Kommissionsmehrheit obsiegt, dann fliessen die 
Mittel aus dem Versteigerungserlös in die Bundeskasse. 
48 Millionen Franken wären vorgesehen als Beitrag an 
die Entsorgung der Fleischabfälle. Das würden wir dann bei 
Artikel 37 des Tierseuchengesetzes behandeln. Der Rest 
käme in die Bundeskasse. 
Aus diesen Gründen bitte ich Sie, der Mehrheit zu folgen. 

Bierl Peter (C, ZG): Ich kann mich hier kurz halten. Die Min
derheit I ist wie die Mehrheit damit einverstanden, dass in 
Zukunft die Fleischimportkontingente grundsätzlich verstei
gert werden. Überwachte öffentliche Märkte tragen jedoch 
zur Markttransparenz bei. Es ist also gerechtfertigt, einen 
Teil der Zollkontingentsanteile der Rinder- und Schafgattung 
an die Inlandleistungen zu binden. Dies gewährt die Auf
rechterhaltung dieser Märkte. Heute gibt es 120 Marktorte 
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im Berg- und deren 20 im Talgebiet. Rund 20 Prozent des in 
unserem Land geschlachteten Rindviehs stammen von die
sen öffentlichen Märkten. In der Kommission haben wir unter 
Mithilfe der Verwaltung versucht, Lösungen zu finden, weI
che die Zukunft dieser Märkte bei einem Versteigerungssys
tem der Importkontingente sichern. 
Unser Minderheitsantrag beinhaltet zwei Dinge: Zum einen 
wollen wir auch die bestehenden Vieh märkte im Talgebiet 
belassen. Denn es gibt keinen Grund dafOr, dass nicht auch 
diese bestehenden Märkte, die vorwiegend im kleinstruktu
rierten Milchwirtschaftsgebiet des Mittellandes und vor allem 
auch der voralpinen Hagelzone stattfinden, beibehalten wer
den sollen. Es macht keinen Sinn, dass die Tiere aus dem 
Talgebiet an die Oberwachten Märkte ins Berggebiet geführt 
werden. 
Die Entwicklung der Agrarpolitik in ihrer Gesamtheit zeigt zu
dem in eine Richtung, in der die Berggebiete stark mit öffent
lichen Beiträgen unterstützt werden, während die Gebiete in 
der voralpinen Hagelzone weit weniger staatliche UnterstOt
zung erfahren dOrften, obwohl auch sie praktisch aus
schliesslich auf die Rindviehhaltung beschränkt bleiben. 
Wenn man schon grossmehrheitlich das System der Verstei
gerung wählt, ist es sachlich gerechtfertigt, 10 Prozent an 
die Inlandleistungen aller Oberwachten Märkte zu binden. 
Folglich mOsste bei Annahme unseres Minderheitsantrages 
korrekterweise auch Artikel 50 angepasst werden, was nicht 
geschehen ist. Es mOsste auch dort «von öffentlichen Märk
ten» heissen, unter Weglassung des Begriffes «Bergge
biet». 
Wenn wir das System der Versteigerung wählen und wenn 
wir beipflichten, dass es nach wie vor öffentliche Märkte ge
ben soll, dann ist es gerechtfertigt, 10 Prozent zu wählen, 
um die öffentlichen Märkte wie gesagt auch im Talgebiet auf
rechtzuerhalten. 
In diesem Sinne beantrage ich Ihnen, dem Antrag der Min
derheit I zuzustimmen, wenn Sie zum System der Versteige
rung wechseln wollen. 

Büttiker Rolf (R, SO): Ich kann dem Kommissionspräsiden
ten schon sagen, warum er so viele Interventionen erhalten 
hat: Die Leute aus der Bauernschaft, aus dem Handel und 
aus den Metzgereibetrieben kämpfen um die nackte Exis
tenz, sie kämpfen ums Überleben. Deshalb wehren sie sich 
fOr einen Tatbestand, von dem sie in der Tat profitieren kön
nen. Ich komme darauf zu rOck. Es geht bei diesem Artikel 
also um die Wurst. 
Nachdem sich der Bundesrat bei der Milch durchgesetzt hat, 
ist es an der Zeit, dass er eine Niederlage einsteckt. Die 
Metzgermeister warden sagen, bei diesem Artikel sollte man 
ihn - natOrlich nur politisch gesehen - einmal richtig durch 
den Fleischwolf lassen. 
Ich sage Ihnen, worum es, auf den Punkt gebracht, bei die
sem Artikel geht: Wenn ich mit Herrn Bundesrat Couchepin 
ein Glas Cornalin - seinen Lieblingsrotwein, selbstverständ
lich aus dem Wallis - trinke und wir ein gutes Filetstack dazu 
essen, keine Wurst, dann nehmen wir selbstverständlich ein 
Stack Schweizer Fleisch. Nur geht das nicht in ganz allen 
Fällen, weil die WTO vorschreibt, dass die Schweiz 22 500 
Tonnen rotes Fleisch und 54 500 Tonnen weisses Fleisch 
importiert. Dann kann es geschehen, dass man ein impor
tiertes Filetstack essen muss. 
Wenn es nach dem Willen von Herrn Bundesrat Couchepin 
geht, werden die Filetstacke in Zukunft von einem, zwei oder 
drei grossen Schweizer Betrieben stammen, die die nötigen 
Mittel und Instrumente haben - denn eine Versteigerung ist 
ja nichts anderes als ein Warentermingeschäft. Ich aber 
habe dann das Filetstack vom Schweizer Metzgermeister, 
weil das heutige System zu 90 Prozent auf den Schlachtun
gen beruht. 
Ich kann mich noch erinnern, dass wir seinerzeit auch ge
stritten haben. Dann haben wir gesagt: 90 Prozent der 
Schlachtungen sollen als Inlandleistung zählen. Das ist der 
Unterschied. 
Warum soll man auch aus anderen Granden beim jetzigen 
System bleiben? 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

1. Ich bin der Ansicht, dass eine Änderung des Importsys
tems im jetzigen Zeitpunkt nicht infrage kommen kann. Das 
jetzt geltende System ist erst auf den 1. Januar 2001 in Kraft 
gesetzt worden. Wenn ich höre, dass es schon Studien dazu 
gebe, muss ich mit Blick auf die wissenschaftliche Redlich
keit wirklich bestreiten, dass man aus einem Importregime, 
das erst seit knapp zwei Jahren in Kraft ist, SchlOsse ziehen, 
Evaluationen dazu machen und jetzt aufgrund dieser Stu
dien behaupten kann, man masse eine hundertprozentige 
Kehrtwendung vornehmen. 
Herr Bundesrat, Sie haben vorhin beim Milchbereich und in 
Bezug auf den Schweizerischen Bauernverband ein Blatt in 
die Höhe gestreckt, ich strecke es jetzt auch in die Höhe. 
Schauen Sie, was der Bauernverband dort zu Artikel 48 vor
schlägt, und dann können Sie Ihren Entscheid fällen. Sie ha
ben es vorhin gemacht, ich mache es jetzt auch. Es ist aber 
nicht nur der Bauernverband, der in der Vernehmlassung ge
sagt hat und heute, Herr Schiesser, immer noch sagt, man 
solle das jetzige System beibehalten; auch der Schweizeri
sche Gewerbeverband, die KMU-Betriebe, die Händler, die 
Fleischwirtschaft, praktisch alle - selbstverständlich mit Aus
nahmen -, wollen eigentlich am jetzigen System festhalten. 
Ich kann nicht verstehen, auch aufgrund des Vernehmlas
sungsverfahrens, dass man hier eine Änderung beantragt. 
Es ist aber ganz klar, dass eine sehr grosse Mehrheit der 
Betroffenen, und zwar Produzenten und Verarbeiter, die das 
Heu - das muss man sagen - nicht immer auf der gleichen 
Bahne haben, das geltende System beibehalten will. 
Bei den Beratungen zur «AP 2002», Sie erinnern sich, 
wurde die Frage des Importsystems sehr sorgfältig behan
delt und intensiv diskutiert. Es liegen keine zwingenden 
Grande vor, die «AP 2007» mit diesem komplexen Problem, 
neben dem Milchbereich, zu belasten. Die Verteilung der 
Zollkontingente aufgrund der Inlandleistung funktioniert gut, 
wogegen das Versteigerungsverfahren zahlreiche Fragen 
aufwirft, die heute nicht beantwortet werden können. 
Wir wären trotzdem bereit, den Leuten aus der Schweine
fleischproduktion entgegenzukommen und ihnen Gelegen
heit zu geben, das Versteigerungsverfahren auszuprobieren, 
wenn sie dies wollen. Jetzt muss ich dem Kommissions
präsidenten sagen - er hat etwas salopp gesagt, ja, die 
Schweine, die brächten nichts, das sei nicht so wichtig und 
so -: Diese Branche hat das gewollt. Wir haben die Schrei
ben erhalten; es ist in der Kommission wesentlich darauf hin
gewiesen worden, und wir wollen der Branche entgegen
kommen. 
Jetzt mache ich Ihnen einen Vorschlag: Wenn wir mit der 
Minderheit stimmen, haben wir die Gelegenheit, bei den 
Schweinen zu schauen, wie sich das auswirkt. Wir haben 
ein Trainingsfeld und können dann in vier bis fOnf Jahren bei 
Philippi wieder «zusammensitzen» und schauen, wie sich 
das ausgewirkt hat. Ich bin Oberzeugt, dass Sie, wenn wir 
das Trainingsprogramm durchgespielt haben, nicht mehr 
versteigern wollen. 
2. Ein weiteres wichtiges Argument: Das System der Inland
leistung ist sinnvoll und - entgegen den Aussagen des Kom
missionspräsidenten - auch transparent. Wer den inländi
schen Bauern Ware abkauft, kann sich im Verhältnis eines 
Beitrages zur Vermarktung der Inlandproduktion am Import 
beteiligen. Oder umgekehrt gesagt: Wer importieren will, soll 
zuvor beweisen, dass er etwas für die Inlandproduktion ge
leistet hat. Die Inlandleistung jedes einzelnen Betriebes und 
damit seine Importrechte sind öffentlich, sie werden publi
ziert und können auch nachgeschaut werden. 
Ich muss Herrn Schiesser sagen: Er spricht immer von den 
Importrenten und von dem vielen Geld, das in diesem Im
portgeschäft verdient werden könne. Aber er spricht nie von 
der Gegenleistung, von der Inlandleistung, die von diesen 
Leuten als Gegenleistung erbracht wird. Und sie erbringen 
eine Gegenleistung: Sie Oben beim Bauern die Nachfrage 
aus, sie stimulieren die Nachfrage, weil sie bei der Schlach
tung die Rechnung mit den Kontingenten machen massen. 
Wir haben diesen Leuten enorme Vorschriften gemacht: in 
der Entsorgungsfrage, in der Deklarationsfrage, in der Tier
verkehrsdatenbank, im Umweltbereich, bei der Lebensmit-
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telsicherheit, im Tierschutzbereich. Wenn man diese Vor
schriften anschaut, sieht man: Diese Leute haben ein 
Anrecht darauf, dass ihnen eine Gegenleistung erbracht 
wird. Über die Kontingente haben sie auch die Möglichkeit, 
Marktabräumung zu betreiben und den Bauern - nicht nur 
auf den öffentlichen Märkten, die tatsächlich einen kleinen 
Anteil ausmachen - Ware ab Stall abzukaufen. 
Ich muss noch etwas anderes sagen. Wenn der Kommissi
onspräsident hier und heute sagt, jeder könne mitsteigern, 
dann muss ich Ihnen sagen: Das ist wirklich - ich sage es 
anständig - eine saloppe Aussage. Denn ich glaube kaum, 
dass es dem Metzgermeister X auf dem Land oder im Dorfe 
möglich sein wird, in diesem Versteigerungsverfahren mit
zuhalten. Wenn 90 Prozent der Importkontingente durch 
Schlachtungen als Inland leistung zählen sollen - das war ja 
schon bei der «AP 2002» die grosse Diskussion -, ist es 
selbstverständlich so, dass eine Konzentration auf die 
Schlachthöfe stattfindet. Wenn Sie die Zahlen in der Bot
schaft anschauen, sehen Sie, dass es so ist. Alle wissen, 
wer schon jetzt Ober die Schlachtungen am meisten Kontin
gente hat. Aber wenn versteigert wird, werden Sie die Kon
zentration noch erhöhen. Ich kann Ihnen sagen - dies an die 
Adresse von Herrn Bundesrat Couchepin, an die Adresse 
des Kommissionspräsidenten und der Mitglieder der Mehr
heit -: Wenn Sie das so weiterziehen, haben Sie einen deut
lichen Konzentrationsprozess. Die Grossen, ich muss hier 
drin nicht sagen, wer das ist, werden diese Warenterminge
schäfte machen - tar mich sind es Warentermingeschäfte -, 
und der Metzgermeister hat hier keine Chance. Herr Bun
desrat, ich bleibe bei dieser Annahme; die Entwicklung wird 
mir Recht geben. 
Es gibt 180 000 KOhe in der Schweiz, die während ein paar 
Jahren ihre Milchleistung erbracht haben; Sie alle wissen, 
dass diese KOhe wegen der fehlenden Nachfrage der Bevöl
kerung nicht einmal einen sehr hohen Wert haben. Wenn 
nun ein Bauer mit einer Kuh zu einem Metzger kommt und 
der Metzger nicht mehr diese Mischrechnung mit dem Kon
tingent Ober die Schlachtung machen kann, dann wird es na
tOriich so sein, dass diese KOhe schlussendlich auch noch 
bei Herrn Stähelin in der Centravo AG landen, die schon 
jetzt an den Kapazitätsgrenzen angelangt ist. Der Importvor
teil geht diesen Leuten verloren, die Mischrechnung kann 
nicht mehr gemacht werden. Die äusserst harte Konkurrenz 
unter den Fleischverarbeitern, Herr Schiesser, zwingt sie 
dazu, den Vorteil weiterzugeben, je nach Marktlage entwe
der an den Konsumenten oder an den Schlachtviehprodu
zenten. Sie können diese Importrente nicht einfach ein
sacken. Ich muss mich fOr diese Kleinbetriebe wehren. In 
zehn Jahren ist die Zahl der Fleisch verarbeitenden Betriebe 
und der Metzgereien um 30 Prozent zurOckgegangen. Herr 
Schmid Carlo kann dann noch etwas zum Bereich Handel 
und Viehhandel sagen. 
Der Strukturwandel hat auch die mittleren Betriebe erfasst. 
Die Vorstellung, dass die Importe zu unangemessenen Ge
winnen fOhren, ist - ich muss es wiederholen - absurd. Je
der am Markt Beteiligte ist gezwungen, den Importvorteil in 
seine Kalkulation einzubeziehen und ihn als Konkurrenzvor
teil im Wettbewerb einzusetzen. Das haben auch die Bauern 
gemerkt, die immer sehr sorgfältig - zu Recht, möchte ich 
sagen - auf die Margen der nachgelagerten Stufen achten. 
Noch eine Bemerkung zum Geldabschöpfen: Dass die Ab
schöpfung durch den Staat, durch die Versteigerung, volks
wirtschaftlich effizienter ist als die Verwendung der Import
vorteile im Wirtschaftskreislauf, kann nicht nachgewiesen 
werden; das hat auch die ETH-Studie nicht nachgewiesen. 
Mir als liberal denkendem Mensch ist der Gedanke sympa
thischer, dass Unternehmen mit den Importvorteilen umge
hen, als dass sie ins staatliche «Pumpwerk» aufgesogen 
und durch die Umverteilungsmaschinerie geschleust wer
den. Jedenfalls wOrde dadurch der Mittelfluss nicht transpa
renter. 
3. Das Versteigerungsverfahren fOhrt zu noch tieferen bäuer
lichen Einkommen. Nach einem Übergang zum Versteige
rungsverfahren haben die Verwerter keine Anreize mehr, 
sich mit einer aktiven Einkaufspolitik Importrechte zu erar-

beiten. Das drOckt die bäuerlichen Einkommen. Die Bauern 
benötigen deshalb ganz allgemein Anreize zum Kauf von 
Schlachttieren, und zwar unabhängig davon, ob im Stall 
oder auf öffentlichen Märkten gekauft wird. 
Könnten mit der Verwertung von Schlachttieren keine Im
portrechte mehr erarbeitet werden, wäre dies tar die Milch
bauern besonders dramatisch. Die sind jetzt schon gebeu
telt. Die KOhe, die tar die Fleischverarbeitung nicht sehr 
begehrt sind, könnten kaum mehr einen Schlachtviehpreis 
lösen und mOssten im Extremfall - ich habe das schon ge
sagt - einfach entsorgt werden. 
4. Das Versteigerungsverfahren ist nicht gewerbetauglich. 
Die Botschaft weist zu Recht darauf hin, dass heute nur we
nige Grossimporteure einen hohen Anteil an den Zollkontin
genten auf sich vereinigen; da stimme ich mit Herrn Bundes
rat Couchepin Oberein. Die Konzentration der Importrechte 
ist eine Tatsache. Dies haben wir eingeleitet, indem wir bei 
der Schlachtung vor allem auf die Inlandleistung abstellen. 
Die Konzentration ist aber nicht das Resultat des Systems 
der Inlandleistung, sondern die Folge davon, dass Oberhaupt 
begrenzte Importmengen verteilt werden mOssen. 
Immerhin - das dOrfte Sie interessieren, ich habe mich da 
schlau gemacht - sind die Importkontingente heute flächen
mässig doch gut auf das ganze Land verteilt; sie sind 800 
Metzgereien und etwa 160 Handelsbetrieben zugeteilt. 
Diese sind aus Konkurrenzgrunden vor allem auf die Rind
fleischimporte angewiesen. 
All diese Gewerbebetriebe könnten nicht an den Versteige
rungen teilnehmen. Das habe ich bereits gesagt. Diese 
Kleinbetriebe verfOgen nicht Ober den administrativen Appa
rat und das Risikokapital, um die komplizierten Versteigerun
gen zu bewältigen. Das Gewerbe hätte die begehrten Spe
zialstOcke bei der Konkurrenz zu einem Preis einzukaufen, 
der durch die staatliche Abschöpfung verteuert worden ist. 
Die Importvorteile, soweit sie nicht vom Bund abgeschöpft 
sind, wOrden andererseits noch vermehrt «auf die Hände» 
der grossen Handelsunternehmen konzentriert, die damit 
zusätzliche Wettbewerbsvorteile erhielten. Das Versteige
rungsverfahren leistet deshalb der Konzentration zusätzlich 
Vorschub. 
Noch ein letzter Punkt, Herr Bundesrat: Es wäre gut gewe
sen, wenn die Kommission und auch der Ständerat - wir ha
ben das auch bei anderen Fragen schon so gehabt - einen 
Verordnungsentwurf gehabt hätten, in dem im Detail aufge
zeigt worden wäre, wie man dieses Versteigerungsverfahren 
in der Praxis, in seinem zeitlichen Ablauf, in den verschiede
nen Sparten der Versteigerung, hätte gestalten können. 
Aus all diesen GrOnden möchte ich Sie bitten, der Minder
heit 11 zuzustimmen und beim jetzigen, bewährten System 
zu bleiben. Es geht hier auch um die Frage der grossen oder 
kleinen Betriebe: Ich meine, dass wir uns sonst immer ver
pflichten, den KMU-Betrieben, den kleinen Betrieben, der 
Bauernschaft, den Gewerbebetrieben und der Fleischwirt
schaft zu folgen; wir sollten ihnen hier in diesem Bereich die 
sich bietenden Möglichkeiten weiterhin belassen. Sie wer
den Ihnen datar dankbar sein. 

Cornu Jean-Claude (R, FR): Je ne reviens pas sur la rente 
de situation que le systeme actuel garantit a certains, sans 
que cela profite aux paysans et aux consommateurs. Je 
crois que tout a ete dit a cet egard. Si, initialement, j'emettais 
passablement de reserves par rapport au nouveau systeme 
qui a ete propose, donc la mise aux encheres des contin
gents, ce n'etait pas pour militer en faveur du maintien de 
privileges. Mon souci etait de ne pas court-circuiter les mar
ches publics, qui jouent un role determinant dans certaines 
regions de montag ne - dans le canton de Fribourg, ils jouent 
un role essentiel, mais mon canton n'est pas le seul dans ce 
cas. 
Le Conseil faderal et I'OFAG ont ete sensibles acette preoc
cupation, et ils ont introduit une solution double. La pre
miere, on la trouve a I'article 50 alinea 2 propose par la 
commission, a savoir une contribution financiere de la Con
federation pour I'organisation, la mise sur pied et la sur-
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veillance des marcMs publics, ainsi que ce dont on est en 
train de discuter a I'article 48 alinea 1 bis tel que propose par 
la commission, a savoir la reserve de 5 pour cent pour les 
achats sur les marcMs publics dans la region de montagne. 
Ces deux mesures me semblent tenir suffisamment compte 
des interets des regions de montagne pour qu'on puisse 
sans crainte, en rapport avec cela, suivre la majorite. 
Je me permets deux remarques a I'intention du deuxieme 
Conseil, si la proposition de la majorite I'emporte. 
D'abord, afin d'eviter ou de minimiser les cas de fraude 
qu'on a connus sur les marcMs publics, il y aurait lieu a mon 
sens de preciser que cette part de contingent tarifaire n'est 
pas attribuee aux achats qui transitent par les marches pu
blies, mais uniquement pour les betes qui ont ete effective
ment misees sur les marcMs publics; ~, c'est une belle 
difference. 
Ensuite, et en cela je rejoins quelque peu les considerations 
de M. Bieri, je ne sais pas s'i1 est juste de limiter la mesure 
aux marches publies dans la region de montag ne et s'i1 ne 
serait pas preferable de considerer la provenance de la bete 
misee; en cela aussi, on eviterait peut-etre un certain nom
bre de fraudes. Ainsi, des betes provenant de la zone de 
montag ne sont parfois misees sur des marches publics de 
plaine, ne serait-ce que parce que pour certains, c'est le 
marche le plus proche. 
A part ces deux remarques pour lesquelles je m'en remets a 
la sag esse de I'OFAG et du Conseil national, je vous pro
pose d'accepter la proposition de la majorite. 

Brändli Christoffel (V, GR): Ich spreche nicht aus der glei
chen Interessenlage wie Herr Büttiker. Ich wohne auch auf 
500 Meter über Meer, möchte aber doch zu dieser Proble
matik einige Bemerkungen aus der Sicht des Berggebietes 
anbringen. 
Es ist so, dass die Inlandleistung für die Produktionsanteile 
im Berggebiet zentral ist, und wir möchten im Berggebiet 
eine produzierende Landwirtschaft, die das Einkommen 
nicht nur über Beiträge bekommt, sondern - zum Teil zumin
dest - auch aus der Produktion. Wir wollen also im Bergge
biet nicht nur Landschaftsgärtner und Sozialhilfeempfänger 
haben, sondern wir wollen auch produzierende Bauern ha
ben, und deshalb spielt natürlich die Frage der Produktions
anteile eine ganz entscheidende Rolle. 
Wenn ich jetzt die Entwicklung der Beratungen, etwa bei den 
Milchbeschlüssen, verfolge, mache ich mir doch einige Sor
gen. Gut, wir haben jetzt die Aufhebung der Milchkontingen
tierung beschlossen; das bedeutet natürlich tiefere Preise 
und grössere Mengen. Wenn man in den nächsten Jahren 
eine Preisreduktion von 25 Rappen - es kann auch weniger 
sein, bei 25 Rappen müsste man wahrscheinlich etwa 
100 000 Kilogramm mehr produzieren, um wieder zu glei
chen Ergebnissen zu kommen - hat, dann geht der Trend 
natürlich nicht in Richtung kleine und mittlere Betriebe im 
Berggebiet. 
Es stellt sich noch eine Frage, nämlich die Frage nach der 
Koppelung der Kuhhalterbeiträge an die Milchablieferung. 
Auch diese Frage müsste man dann prüfen, denn die Kuh
halterbeiträge sind heute auch an die Kontingente gebun
den. Wenn wir diese Koppelung auch abschaffen würden, 
dann hätten wir, wenn wir es von der Seite der Milch her be
trachten, zumindest im Produktionsbereich eindeutig einige 
Probleme im Berggebiet; man kann noch nicht sagen, wie 
viele. 
Es ist natürlich auch bei der Inlandleistung im Fleischbereich 
so, dass jene Leute, die Kontingente zugeteilt bekommen, 
die Nachfrage nach inländischen Tieren verstärken. Eine 
Verstärkung der Nachfrage nach inländischen Tieren führt 
zu höheren Preisen und damit auch zu höheren Einkommen 
im Berggebiet. Die Lösungen, die wir jetzt hier angehen, füh
ren auf der Produktionsseite - sowohl bei der Milch als auch 
beim Fleisch - zu einer Verschlechterung der Situation im 
Berggebiet. Ich mache mir ernsthafte Sorgen über die Ent
wicklung. Ich glaube nicht, dass das «Trostpflaster» der Min
derheit I - die Erweiterung auf 1 0 Prozent, dafür aber für die 
ganze Schweiz - die Situation entscheidend verbessert. 
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Der Zweitrat muss die ganze Frage der Produktionsanteile 
für das Berggebiet auf jeden Fall nochmals überprüfen; er 
muss sich auch Gedanken darüber machen, mit welchen In
strumenten man dem Berggebiet Produktionsanteile sichern 
kann. 
Ich persönlich stimme im Moment der Minderheit 11 zu, damit 
wir hier einen Nagel einschlagen und dieses Problem bei 
den weiteren Beratungen nochmals eingehend diskutiert 
werden kann, damit aber auch keine allzu grosse Unruhe 
über die Entwicklung entsteht, die jetzt die Beratung genom
men hat. 

Schmld Ca rio (C, AI): Meine Interessenbindung: Ich wohne 
auf einer Höhe von 900 Metern und lebe in einem Kanton 
mit einem Anteil an Landwirten von 18 Prozent, alle in der 
Bergzone; ich bin seit zwanzig Jahren Präsident des 
Schweizerischen Viehhändlerverbandes. 
Ich bin ebenfalls der Auffassung, Sie sollten hier der Minder
heit 11 und allenfalls später der Minderheit I zustimmen. Ich 
kann es kurz machen, die Argumente sind bereits weitge
hend gesagt worden: Ich bin mit meinen Vorrednern der Auf
fassung, dass die Inlandleistung eine wichtige Vorausset
zung für die Erhaltung einer produzierenden Landwirtschaft 
im Berggebiet überhaupt ist. Wenn Sie ohne diese Rückkop
pelung an die inländische Produktion importieren können, 
dann werden Sie hier in der Schweiz einen Konkurrenz
kampf unter den Standorten provozieren. Auch hier wird 
dann die Losung lauten: «Im Mittelland wird gut produziert, 
und das Berggebiet lassen wir links liegen.» Ich bin der Auf
fassung, dass das ohne Not nicht getan werden sollte. 
Ich bin auch der Auffassung, dass der Szenenwechsel von 
der Schlachtung als Inlandleistung zum freien Zukauf ab öf
fentlichen Märkten als Inlandleistung durchaus vertretbar ist. 
Die Bauern haben in der Vergangenheit immer die freien 
Märkte aufrechterhalten wollen mit der Begründung - das ist 
eine absolut richtige Begründung -, an den offenen Märkten 
herrsche Preistransparenz. Denn wo wird sonst der Preis 
gebildet, wenn nicht an den Märkten? Wenn Sie auf der an
deren Seite diese geschlossenen Absatzkanäle sehen, dann 
stellen Sie fest, dass es dort eben keine freie Preisbildung 
mehr gibt. Dort wird das getan, was der Abnehmer sagt. Wer 
ein Programm in die Welt setzt, nach dem produziert werden 
muss, der sagt auch, zu welchen Konditionen produziert 
wird. Mit anderen Worten: Die Erhaltung von Märkten ist ei
gentlich ein urliberales Anliegen jeder Marktwirtschaft. 
Sie müssen aber sehen, dass die Märkte in diesem Bereich 
in Bedrängnis sind: Einerseits sind sie in Bedrängnis durch 
die Labelproduktionen, durch die geschlossenen Absatzka
näle, die nicht mehr über Märkte gehen, sondern von den 
grossen Abnehmern vorbestimmt sind und einfach auf eige
nen Kanälen abgewickelt werden. Andererseits geraten sie 
halt in Gottes Namen durch eine neue Importregelung in Be
drängnis. Wenn Sie den Händlern und den kleinen Metzgern 
jedes Interesse daran nehmen, solche Märkte zu besuchen, 
dann können Sie noch Millionen Franken in die Aufrechter
haltung dieser Märkte gemäss Artikel 50 Absatz 2 stecken. 
Wenn die Bauern die Ware nicht mehr absetzen können, 
werden sie diese Märkte trotz diesen in die Infrastruktur in
vestierten Millionen Franken auch nicht mehr besuchen. Mit 
anderen Worten: Sie müssen jenen, die den Bauern die 
Ware abnehmen, einen «incentive» geben, damit sie über
haupt die Märkte besuchen. 
Sie haben Herrn Kommissionssprecher Schi esser gehört; er 
hat gesagt, die Marktabräumung sei nicht mehr so bedeu
tend, sie habe in den letzten Jahren nur noch ein Prozent 
betragen. Dazu will ich Ihnen sagen, das stimmt zwar so, 
aber dieses eine Prozent ist eben genau jenes Prozent, das 
als Ultima Ratio überhaupt noch offen steht, sonst hätten Sie 
das eine Prozent auch nicht mehr. 
Mit anderen Worten: Wenn Sie von dieser ganzen Ge
schichte absehen, wenn Sie alles in die Versteigerung ge
ben - das will ja die Kommission auch nicht, und dafür bin 
ich sehr dankbar -, dann gehen Sie einen Weg, der am 
Schluss natürlich dazu führt, dass die gesamte Importbe-



02.046 Conseil des Etats 1240 11 decembre 2002 

rechtigung noch an vier Firmen in der Schweiz hängt. Zwei 
Grossverteiler und zwei superintelligente und versatile 
Fleischhändler, das ist es dann. Und dann sind wir genau 
beim gleichen Punkt, Herr Bundesrat, bei dem ich gestern 
gesagt habe: Wollen Sie die Bauern als Unternehmer, oder 
wollen Sie sie als Arbeitnehmer? Wir haben vier Flottillen
führer; die gesamte Bauernschaft teilt sich in vier Flottillen, 
schippert hinter diesen her und hat keine Auswahl mehr. Das 
ist das Problem. 
Ein Markt besteht auch darin, dass man Auswahl hat. Das 
sagen Sie selbst, Herr Bundesrat, in der Botschaft (BBI 2002 
4810): .. Die hohe Konzentration auf den nachgelagerten 
Stufen der Landwirtschaft sowie der begrenzte Zugang zu 
den Importrechten .... sind Gründe dafür, dass der Wett
bewerb unvollkommen ist.» Diesen unvollkommenen Wett
bewerb, Herr Bundesrat, ersetzen Sie nicht durch einen 
vollkommenen, wenn Sie tout court auf die Versteigerung 
setzen. Sie werden das eine System durch das andere er
setzen, aber damit die Oligopolsituation in der Schweiz über
haupt nicht verändern. Das ist die Situation. Wenn Sie, mit 
anderen Worten, keine zielführenden Massnahmen mit die
ser Versteigerung veranstalten können, bitte ich Sie, diese 
zu unterlassen und dafür zu sorgen, dass es auch in den 
Rand- und Bergregionen weiterhin eine produzierende 
Landwirtschaft gibt. Dafür braucht es die Märkte. 
Ich bin Präsident des Schweizerischen Viehhändlerverban
des. Was ist mein Interesse? Ohne Bauern gibt es auch 
keine Viehhändler - das ist das Interesse, das ich hier zu 
vertreten habe. 

Germann Hannes (V, SH): Nach den Ausführungen der Vor
redner kann ich es nun wirklich kurz machen. Ich habe drei 
Gründe, die mich dazu führen, der Minderheit 11 (Büttiker) 
zuzustimmen. 
1. Das gegenwärtige System, Herr Büttiker hat es erwähnt, 
ist erst seit 2001 in Kraft. Eine Änderung zum jetzigen Zeit
punkt, bevor überhaupt Erfahrungen vorliegen, ist darum 
überstürzt. 
2. Mit einem Wechsel zum Versteigerungssystem können 
die Landwirtschaft und das verarbeitende Gewerbe nur ver
lieren. Der Importvorteil sollte nicht vom Staat abgeschöpft 
werden, sondern sollte der Wirtschaft für die Mischrechnung 
zur Verfügung stehen. 
3. Das Versteigerungssystem wirkt sich negativ auf die 
Landwirtschaft und die Produzentenpreise für Schlachtvieh 
aus. Zudem sind verschiedene zweckgebundene Fonds ab
geschafft worden. Eine zweckgebundene Verwendung der 
Zolleinnahmen, z. B. für die Verwertung von Schlachtabfäl
len, wird voraussichtlich nur vorübergehender Natur sein. 
Ich bitte Sie darum - nach reiflicher Überlegung und nach 
den Entscheiden punkto Milchkontingente -, der Minder
heit 11 (Büttiker) zuzustimmen. 

Beerll Christine (R, BE): Eigentlich wollte ich mich darauf 
beschränken, etwas zum Aspekt der Milch zu sagen, aber 
die beiden letzten Voten haben mich nun doch noch dazu 
gebracht, die Sicht der Konsumentin einzubringen. Wir ha
ben bis anhin die Auffassung der Landwirte, der Viehhänd
ler, der Importeure gehört, und ich muss Ihnen sagen: Mir ist 
als Konsumentin immer wieder aufgefallen, dass wir in der 
Schweiz sehr hohe Fleischpreise bezahlen. Das kommt 
nicht von nichts. Die meisten Einkäufe, die grenzüberschrei
tend im Ausland erfolgen, sind Fleischkäufe. Wir haben als 
Konsumenten nichts davon gemerkt, dass die Produzenten 
in diesem Land ständig sinkende Fleischpreise haben. Ich 
weiss, dass die Bauern am Fleisch nichts verdienen; die 
Preise sinken. Aber das hat nicht auf die Konsumenten
preise durchgeschlagen. Das Fleisch, das wir einkaufen, ist 
immer ganz genau gleich teuer; es wird nicht billiger. 
Etwa 90 bis 95 Prozent des Fleisches, das in diesem Land 
konsumiert wird, ist Schweizer Fleisch. Importe haben wir -
je nachdem, ob es sich um Geflügel, Lamm oder Rindfleisch 
handelt - zwischen 5 und etwa 40 Prozent. Beim Geflügel ist 
der Anteil am grössten. Daran wird sich mit der Versteige-

rung der Kontingente nichts ändern. Ich möchte der Angst 
entgegentreten, die immer wieder geschürt wird, wir würden, 
wenn wir die Kontingente versteigerten und nicht mehr an 
die Inlandabnahme bänden, mehr Importe haben. Dem ist 
nicht so. Die Kontingente bleiben genau gleich hoch. Wir 
werden nach wie vor 90 Prozent Inlandfleisch konsumieren, 
und wir sprechen heute also nur über 5 bis 10 Prozent der 
konsumierten Menge. 
Der Konsumwert des Fleisches, das wir in der Schweiz kon
sumieren, beträgt in etwa 6 Milliarden Franken. Die nachge
lagerten Bereiche - Verarbeitung und Handel - machen 
davon 3,5 Milliarden Franken aus. Es sind nicht die Pro
duzenten, es sind nicht die Bauern, es sind die nachgelager
ten Betriebe, also Handel und Verarbeitung, die von diesen 
6 Milliarden Franken 3,5 Milliarden abschöpfen. Wenn man 
hier nur - der Präsident der Kommission hat es schon ge
sagt - eine Margenreduktion von 5 Prozent erreichen würde, 
dann würden wir 175 Millionen Franken einsparen. Wir könn
ten das auf die Preise der Konsumenten umlegen und hät
ten vielleicht endlich einmal etwas weniger teures Fleisch in 
diesem Land. 
Ich möchte noch einem Argument entgegentreten, weil es 
mich auch persönlich betrifft. Ich habe etwas gegen Oligo
pole; ich finde sie schlecht. Ich wäre empfänglich für das Ar
gument, die Versteigerung würde dazu führen, dass plötzlich 
nur noch zwei Importeure in diesem Land wären. Dem ist 
aber nicht so. Wir haben jetzt ein Oligopol. 
Mit der Inland-Abnahmeverpflichtung haben wir - der Präsi
dent hat es schon gesagt - nur zwei Importeure beim Geflü
gel. Es sind die bei den G rossen , Coop und Migros; Sie 
wissen es. Wir haben drei Importeure bei den Rindsbinden -
das ist das andere grosse Importgeschäft -, und wir haben 
acht Importeure beim Schweinefleisch. 
Wir haben also jetzt ein Oligopol. Man kann uns nicht weis
machen, dass die Versteigerung zu einem Oligopol führen 
würde; sie kann nur zu einer Verbesserung führen. Dies gilt 
namentlich dann, wenn man merkt und weiss, dass die Ver
steigerung bei den italienischen Spezialitäten und beim 
Trockenfleisch vor etwa vier, fünf Jahren eingeführt worden 
ist und dass seither die Zahl der Importeure zugenommen 
hat. Es gibt heute mit dem Versteigerungssystem wesentlich 
mehr Importeure als vorher. Und die Preise sind im Rahmen 
geblieben, sie sind sogar etwas gesunken. Das ist die ein
zige Fleischkategorie, in der die Preise etwas gesunken 
sind. 
Ich bitte Sie also, sich der Mehrheit anzuschliessen. 

Büttiker Rolf (R, SO): Nach diesem Votum von Frau Beerli 
muss ich doch noch etwas sagen: Sie haben die Tabelle in 
der Botschaft (BBI 2002 4810) nicht richtig wiedergegeben. 
Sie haben vergessen zu sagen, wie viele Prozentanteile 
diese zwei Inhaber von Zollkontingentsanteilen haben. Ich 
sage es Ihnen noch einmal - die Zahlen, die ich gestern 
erhalten habe -: 800 Metzgereibetriebe und etwa 160 Händ
ler in der Schweiz haben ein Importkontingent. Das sind fast 
1000 Kontingentsinhaber. Ich sage Ihnen noch einmal. 
Wenn Sie das Versteigerungsverfahren so anwenden wol
len, müssen Sie mir erklären, wie eine ländliche Metzgerei in 
einem Warentermingeschäft gegen die Grossen auf diesem 
Markt Mengen ersteigern soll. Carlo Schmid hat es gesagt: 
Diese Betriebe haben keine Chance. Das ist jetzt eine theo
retische Rechnung gewesen - ohne die Gegenleistung die
ser Leute einzuberechnen. Im Namen dieser Leute muss ich 
die Rechnung, die Sie gemacht haben, zurückweisen. 

Schiesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Nach dieser en
gagierten Debatte habe ich wenig beizufügen. Sie zeigt, 
dass wir hier offenbar ein delikates Problem behandeln. Was 
für mich als Konsumenten und Steuerzahler in diesem Land 
beim heutigen System völlig unbefriedigend ist, ist der Um
stand, dass mir offenbar auch Fachleute keine Auskunft dar
über erteilen können, wo und bei wem letztlich wie viel von 
der Importrente verbleibt. Wenn sie beim Bauern bleibt, ist 
das für mich in Ordnung. Wenn sie beim Konsumenten lan-

Bulletin officiel de l'Assembh3e federale 



11. Dezember 2002 1241 Ständerat 02.046 

det, dann ist das für mich auch in Ordnung. Wenn dazwi
schen Leistungen erbracht werden, die über diese Import
rente angemessen abgegolten werden, dann ist das eben
falls in Ordnung. Derartige Leistungen müssen bezahlt 
werden. Aber in diesem Bereich besteht keine Transparenz, 
und man sagt mir auch im Bundesamt für Landwirtschaft: 
Wir können keine Transparenz schaffen, weil wir die Zahlen 
nicht haben. Solange dem so ist, muss ich mich doch fragen, 
warum es nicht möglich ist darzutun, wie sich diese Import
rente, die maximal 300 Millionen Franken betragen könnte -
ich sage ausdrücklich: betragen könnte -, aufteilt und wohin 
sie geht. 
Wenn die Minderheit 11 (Büttiker) obsiegt und das Versteige
rungssystem abgelehnt wird, dann müsste sich mindestens 
der Zweitrat Gedanken darüber machen, ob man nicht eine 
Bestimmung ins Gesetz oder in eine Verordnung aufnehmen 
müsste, die dazu führt, dass diejenigen, die Importkontin
gente haben, auch verpflichtet sind, darüber Rechenschaft 
abzulegen. Denn es geht um erkleckliche Mittel, die letztlich 
aufgrund von Bestimmungen erzielt werden, die dieser Staat 
erlässt. 
Das ist für mich die grosse Problematik, und deshalb habe 
ich auch in der Kommission bei der ersten Runde mit dem 
Stichentscheid dieser neuen Regelung zugestimmt. Denn 
diese Frage muss geklärt werden. Wenn diese Frage in dem 
Sinne beantwortet wird, dass es keine Profiteure dieser Kon
tingentsrenten gibt, dann wird auch dieses heutige System 
weniger unter Beschuss geraten. Solange das aber nicht der 
Fall ist und keine Transparenz besteht, von keiner Seite, 
muss ich sagen: Irgendetwas stimmt wohl nicht. 
Das ist der Grund dafür, dass ich bei der Mehrheit bleibe. Ich 
bin mit der Mehrheit der Auffassung, dass diese Frage ge
klärt werden muss. 

Couchepln Pascal, conseiller federal: A la fin de ce debat, 
je constate qu'un certain nombre de choses ne sont pas 
contestees et que d'autres choses sont pretendues. 11 n'est 
pas conteste qu'iI existe une rente, et une rente importante. 
C'est quand mame quelque chose d'acquis a la fin de ce de
bat; ce n'etait pas le cas lorsqu'on a lance la discussion sur 
le changement de systeme. Lorsqu'on a lance la discussion 
sur le changement de systeme, les milieux interesses ont 
tente de contester I'existence de la rente, en disant qu'elle 
etait retransmise aux paysans, que les consommateurs ou je 
ne sais qui en profitaient, ou alors qu'elle n'etait pas aussi 
elevee qu'on le pensait. 
Je crois que tout ce debat qui dure depuis des semaines a 
conduit a au moins un resultat positif; iI y a une rente, 
quelqu'un la paie, et quelqu'un en profite. On n'a pas en
tendu beaucoup de choses au sujet de ceux qui en profitent; 
on sait par contre qu'elle est payee par le consommateur, et 
on sait dans quelle poche elle va d'abord. Elle n'est peut
atre reportee qu'en partie, mais elle existe; elle existe de 
maniere importante. 
11 n'est pas conteste que le systeme actuel est critique. 11 y a 
encore une annee ou deux, vous vous souvenez de la pole
mique au sujet de Proviande, dont le president est paisible
ment assis sur le banc des observateurs. 11 y a eu une 
enorme polemique et depuis lors, l'Union suisse des pay
sans a cherche des solutions meilleures, mais on n'a pas vu 
de changement profond. La polemique s'est un peu calmee 
pour des raisons d'opportunite, mais elle peut renaitre du 
jour au lendemain. 11 n'est pas conteste que le systeme ac
tuel ne fonctionne pas bien et qu'iI ne fonctionnera jamais 
bien parce qu'iI manque de transparence. Par consequent, 
mame si c'est faux, les gens ont le sentiment que quelque 
chose d'illogique se passe. 
11 n'est pas conteste de reserver une certaine quantite des 
contingents d'importation, comme I'a dit M. Cornu, pour les 
marches publics dans la region de montagne. Nous prefere
rions reserver cela seulement pour les marches publics pre
cites, mais ce ne serait pas grave si cela s'etendait a 
I'ensemble des marches publics, comme le propose la mino
rite I (Bieri); cette proposition pourrait faire I'objet d'une di-
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vergence entre les deux Conseils, mais ce n'est pas le point 
essentiel. Le point essentiel, c'est que les marches publics, 
comme I'a dit M. Cornu qui avait fait la proposition dans ce 
sens, soient proteges et qu'iI n'y ait pas de probleme de ce 
cöte-Ia. 
11 est pretendu que si le systeme est aboli, la viande indigene 
ne sera pas prise en charge. Mais rappelez-vous les chiffres: 
5 pour cent d'importation, 95 pour cent de production de 
viande indigene. Celui qui ne prend pas en charge dans I'ab
solu la viande indigene se prive de 95 pour cent des possibi
lites de vente et de son chiffre d'affaires. 11 est oblige de 
prendre la viande indigene, parce que sinon, iI se prive de la 
plus grande partie de ses opportunites commerciales. On 
peut dire: «Bien sOr, avec le temps, elle ne sera pas toujours 
prise en charge et il risque d'y avoir une pression sur les prix 
indigenes.» C'est faux! La mise aux encheres a pour but -
c'est I'idee de base - que I'on puisse mettre aux encheres 
de mois en mois, pour la viande bovine - pour d'autres vian
des comme le mouton cela peut atre un autre rythme -,la 
quantite de viande necessaire au marche. Et si on voit que 
tel mois, iI y a eu trop de viande mise aux encheres, on cor
rige le mois suivant en reduisant la quantite offerte de teile 
sorte que la viande indigene sera toujours prise en charge. 
Selon les specialistes, le resultat sera que les morceaux no
bles seront probablement un petit peu plus chers. Mais les 
morceaux nobles, c'est ceux qu'on importe! Le 5 pour cent 
de la viande importee n'est constitue pratiquement que par 
des aloyaux, c'est-a-dire des bons morceaux, des morceaux 
nobles. Par contre, la viande hachee et la viande transfor
mee, celles qu'on arrive pas a vendre ou que I'on vend mal 
en Suisse parce qu'iI y en a trop, parce qu'iI ya beaucoup de 
morceaux - 95 pour cent des vaches produisent aussi de la 
viande a transformer! -, ces viandes, dont les prix sont trop 
bas en Suisse, posent probleme. Avec le systeme que nous 
preconisons, ces viandes seront payees plus cher aux pay
sans et, ainsi, ceux-ci auront un avantage supplementaire 
par rapport au systeme actuel. 
Le systeme profite a la production indigene, et la prise en 
charge se fait automatiquement par les methodes de mise 
aux ench9res que nous mettons en place. On a pretendu 
aujourd'hui qu'on ne le ferait plus. En outre, on a dit en com
mission que ~a ne marcherait pas. Bien sOr que ~ marche! 
Mme Beerli I'a dit: ~a marche pour des specialites, ~a a mar
che et ~a marchera. 
Le systeme est d'ailleurs simple. 11 est accessible atout le 
monde. Quand on vient nous dire que seuls les gros ache
teurs pourront miser, c'est faux! Le systeme est simple. Le 
boucher de Disentis, celui de Gstaad - Monsieur Lauri -, 
celui de Verbier, de Montana ou de Vissoie - Monsieur Epi
ney -, qui veut, pour la saison d'hiver, avoir des morceaux 
de haute qualite, iI misera. 11 misera par Internet et suivanl 
un systeme qui sera extramement simple, alors qu'aujour
d'hui, iI doit passer par des importateurs. 
11 y a de grandes discussions pour savoir quel est le pour
centage qui est en mains des grands distributeurs. La rea
liIe, c'est qu'un tres grand pourcentage est actuellement en 
mains des distributeurs. D'apres mes calculs, 40 pour cent 
au moins de ce marche est en mains de deux distributeurs; 
ces deux plus douze autres, soit quatorze, en contrölenl 
50 pour cent; 800 bouchers se partagent les 50 autres pour 
cent. Mais 800 bouchers n'accedent pas au marche parce 
qu'ils n'abattent pas eux-mames: ils sont hors du systeme 
et ne profitent de rien. Avec le systeme futur, ceux qui 
aujourd'hui ont des contingents, des petits, auront aussi ac
ces au systeme. Et le systeme s'ouvrira aux 800 bouchers 
qui n'abattent pas eux-mames. 
Or, si vous regardez les choses de maniere evolutive, en 
fonction du dynamisme, le nombre des abattoirs va diminuer 
parce que la concentration va continuer. Et c'est souhaitable. 
11 faut qu'iI y ait une certaine concentration des abattoirs 
pour reduire les coOts de transformation et les prix pour les 
consommateurs. Jusqu'a maintenant, il y avait de teiles ren
tes et de tels avantages a abattre du betail qu'on pouvail 
investir sans considerations economiques et multiplier les 
abattoirs mame la OU ce n'etait pas necessaire. Avec notre 
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systeme: transparence; moins de construction d'abattoirs 
parce qu'iI n'y a plus d'interat a le faire puisque I'attribution 
des parts de contingents tarifaires n'est pas liee au nombre 
de betes abattues; par contre, ouverture ades centaines de 
bouchers du systeme et de la possibilite d'importation. Et la, 
nous soutenons, comme la minorite 11 (Büttiker), mais avec 
les moyens inverses - et nous pretendons que nous avons 
raison -, les maitres bouchers, le petit artisanat et I'artisanat 
moyen. 
Avec ce systeme, on nous a dit que des vaches resteront or
phelines, sans acheteurs. C'est faux! Aujourd'hui deja, les 
vaches orphelines qui sont achetees sur les marches publics 
ne sont pas payees a des prix extraordinaires, elles sont 
payees au prix du marcM et, en plus, on beneficie d'un con
tingent d'importation. Ainsi donc, on ne prive pas d'amour et 
d'affection ces pauvres vaches abandonnees sous la pluie 
et le brouillard sur un marche public. Avec notre systeme, au 
contraire, on fait en sorte qu'elles aient un peu plus de chan
ces d'atre achetees, mame si leur prix est bas, a de 
meilleurs prix. 
Cela laissera une certaine somme a disposition de la Confe
deration. M. Büttiker, avec I'habilete qui le caracterise, a dit 
que si, finalement, iI doit y avoir une rente, autant qu'elle aille 
dans la poche des prives que dans celle de l'Etat. La diffe
rence, c'est que l'Etat n'a pas I'intention de prelever la mame 
rente. t.:Etat prelevera la rente qui correspond exactement 
au marcM puisque, par la mise aux encheres, personne ne 
lui donnera plus que cela est necessaire. Nous estimons en
tre 50 et 100 millions de francs le revenu que tirera la Confe
deration des mises aux encheres. Et avec cela, on aide les 
paysans en grande partie. On aide les paysans, Madame 
Leumann, en payant une partie des frais d'elimination des 
dechets resultant de I'abattage du betail. Sinon, on devra 
faire payer les paysans eux-mames, et c'est un systeme qui, 
a la fin, se retournera contre les paysans, malheureusement, 
suivant le principe du pollueur-payeur: celui qui produit le 
dechet doit le payer. Nous, nous sommes prats a prendre en 
charge, avec le produit de la vente aux encheres, une 
grande partie des frais d'elimination des dechets. Cela va 
dans la poche du paysan ou, plutöt, cela ne lui enleve pas le 
montant necessaire pour le faire. 
Donc, en resume, iI y a plus de transparence; le consomma
teur y gagne; le paysan pourra vendre les bas morceaux du 
betail suisse a meilleur prix; le tourisme d'achat est limite; 
toutes les marchandises de transformation seront meilleur 
marche; on evitera des erreurs d'investissements economi
ques en matiere d'abattage; on aura de I'argent pour aider 
les paysans. 
Monsieur Büttiker, devant tant d'avantages, je vous adjure, 
au nom de la raison, du bon sens et de I'amour du peuple 
suisse et des paysans qui produisent de la viande, de vous 
rallier au projet du Conseil federal. Le peuple suisse, les 
consommateurs, les paysans vous en seront reconnais
sants. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Es handelt sich 
bei Artikel 48 um einen Systementscheid. 

Abs. 1 bis - AI. 1 bis 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit I .... 25 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 13 Stimmen 

Abs. 1, 2-AI. 1,2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit 11 .... 26 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 13 Stimmen 

Art. 50 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
.... saisonalen oder anderen .... 

Abs.2 
Der Bund kann den Kantonen ab 2007 Beiträge für die Or
ganisation, Durchführung, Überwachung und Infrastruktur 
von öffentlichen Märkten im Berggebiet ausrichten. 

Art. 50 
Proposition de la commission 
AI. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
(la modification ne concerne que le texte allemand) 
AI. 2 
La Confederation peut allouer aux cantons a partir de 2007 
des contributions pour I'organisation, la mise sur pied, la sur
veillance et I'infrastructure des marches publics situes dans 
la region de montagne. 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Hier gibt es 
zwei kurze Bemerkungen: Bei Absatz 1 geht es um die An
gleichung des deutschen Textes an den französischen Text. 
Bei Absatz 2 geht es um die Unterstützung von öffentlichen 
Märkten im Berggebiet. Nachdem wir bei Artikel 48 der Min
derheit zugestimmt haben, kann diese Bestimmung an sich 
so bestehen bleiben. Es wird dann Sache des Zweitrates 
sein, allenfalls Korrekturen vorzunehmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 51 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

a ..... saisonalen oder anderen .... 

Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 51 
Proposition de la commission 
AI. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
(la modification ne concerne que le texte allemand) 
AI. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Schiesser Fritz (R, GL), für die Kommission: In Artikel 51 Ab
satz 1 Buchstabe a geht es wiederum um die Frage der An
gleichung des deutschen Textes an den französischen Text. 
Im Übrigen verzichte ich hier auf weitere Ausführungen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 51bis 
Antrag der Kommission 
Titel 
Verwertung Schafwolle 
Text 
Der Bund kann Massnahmen ergreifen zur Verwertung von 
Schafwolle. Er kann die Verwertung mit Beiträgen unterstüt
zen. 

Art. 51bis 
Proposition de la commission 
Titre 
Mise en valeur de la laine de mouton 
Texte 
La Confooeration peut prendre des mesures pour la mise en 
valeur de la laine de mouton. Elle peut octroyer des contribu
tions a la mise en valeur. 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Hier haben wir 
einen neuen Artikel, der vom Bundesrat nicht vorgeschlagen 
wurde. Er ist in der Kommission eingebracht worden, die ihn 
ohne Opposition übernommen hat. Es geht um die Verwer
tung der Schafwolle. Weil dieser Artikel in der Botschaft des 
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Bundesrates nicht enthalten ist, möchte ich ein paar Ausfüh
rungen dazu machen. 
Im Rahmen der «Agrarpolitik 2002" hat das Parlament 
beschlossen, die Unterstützung der Verwertung von 
Schafwolle von ursprünglich 1,8 Millionen schrittweise auf 
600 000 Franken zu reduzieren und im Jahre 2004 vollstän
dig abzubauen. Mit diesem Beitrag wird vor allem die Inland
woIlzentrale unterstützt. Verschiedene Kreise befürchten, 
dass diese Zentrale ohne staatliche Unterstützung nicht auf
rechterhalten werden kann und dass damit die Verwertung 
der inländischen Wolle gefährdet wäre. Diese Befürchtung 
ist vor dem Hintergrund der seit 1980 steigenden Schafbe
stände - von 350 000 Tieren auf 450 000 Tiere - zu sehen. 
Diese Schafe müssen gemäss Tierschutzgesetz geschoren 
werden, was jährlich 900 Tonnen Schurwolle ergibt. Davon 
werden rund 370 Tonnen an die Inlandwollzentrale abgelie
fert, der Rest wird zu rund 40 Prozent durch die Züchter di
rekt vermarktet bzw. zu 60 Prozent als Abfall auf mehr oder 
weniger problematische Weise entsorgt. 
Ihre Kommission erachtet die Schafzucht als Lieferantin ei
nes landwirtschaftlich wichtigen Rohstoffes. Der Absatz der 
Schafwolle soll weiterhin gesichert bleiben, namentlich 
durch das Fortführen der Unterstützung der Inlandwoilzen
trale. Dies sichert das Funktionieren des Marktes und ist so
mit eine relativ wenig marktverzerrende Unterstützung. 
Die WAK beantragt deshalb, in das Landwirtschaftsgesetz 
eine Kann-Vorschrift für Unterstützungsleistungen des Bun
des für die Vermarktung von Schafwolle aufzunehmen. 

Angenommen - Adopte 

Gliederungstitel vor Art. 52; Art. 52; 53 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre precedant I'art. 52; art. 52; 53 
Proposition de la commission 
Adh6rer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 58 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adh6rer au projet du Conseil federal 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Hier haben wir 
noch die Ausgabenbremse zu genehmigen. Sonst möchte 
ich auf Ausführungen verzichten. Ich verweise auf die ent
sprechenden Ausführungen in der Botschaft. 

Angenommen - Adopte 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 36 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Art. 60 Abs. 5 
Antrag der Kommission 
Der Kanton kann vorübergehend und regionenweise jegli
ches Anpflanzen von neuen Reben für die Weinerzeugung 
verbieten, wenn Massnahmen zur Marktentlastung oder zur 
Umstellung der Rebflächen finanziert werden oder wenn es 
die Marktlage erfordert. 

Art. 60 al. 5 
Proposition de la commission 
Le canton est habilite Ei interdire, temporairement et par re
gion, toute plantation de nouvelles vignes servant Ei la pro-
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duction vi nicole, si des mesures destinees Ei alleger le 
marche ou Ei permettre la reconversion de surfaces viticoles 
sont financees ou si la situation du marche I'exige. 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Es geht um die 
Kompetenz der Kantone, vorübergehend und regionenweise 
jegliches Anpflanzen von neuen Reben für die Weinerzeu
gung zu verbieten. Es drängt sich eine rasche Umstellung 
von bisher bestockten Flächen mit Trauben von weniger ho
her Qualität zugunsten von weissen Spezialitäten und roten 
Trauben auf. Dazu ist staatliche Unterstützung notwendig, 
wie sie in Artikel 66 vorgesehen wird. 
Gleichzeitig beantragt die WAK, dass es den Kantonen über
lassen sein soll, beim Ausrichten solcher Beiträge, oder 
wenn es die Marktsituation erfordert, das Anpflanzen von 
neuen Reben zu verbieten. Es handelt sich also um eine 
neue Kompetenz der Kantone. Damit wird die Umstellung, 
unterstützt durch den Bund, weiterhin gefördert. Ausserdem 
wird die bereits geltende gesetzliche Praxis gestützt. Denn 
seit Juni 2002 gilt zwischen dem Bund und jenen Kantonen, 
welche Umstellungsunterstützungen des Bundes erhalten, 
ein Moratorium, das die Neupflanzung von Reben, d. h. die 
Ausdehnung der Pflanzungen für die Weinproduktion, be
schränkt. Es ist Sache der Kantone, aufgrund dieser gesetz
lichen Grundlage tätig zu werden. 

Angenommen - Adopte 

Art. 63 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 63 al. 3 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Cornu Jean-Claude (R, FR), pour la commission: J'ai juste 
une remarque Ei I'attention du deuxieme Conseil: dans la 
mesure ou, Ei I'article 16 alinea 6, nous avons ajoute un arti
cle 16 alinea 6bis, je me demande, sans etre certain de la 
reponse, s'il ne serait pas justifie, Ei I'article 63 alinea 3, de 
faire reference non seulement Ei I'article 16 alinea 6, mais 
egalement Ei I'article 16 alinea 6bis. 11 appartiendra Ei la com
mission du Conseil national d'examiner cette question. 

Angenommen - Adopte 

Art. 64 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adh6rer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 66 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Epiney 
Abs.2 
Der Bund kann Beiträge zur Finanzierung '!on zeitlich befris
teten Marktentlastungsmassnahmen bei Uberschüssen im 
Weinmarkt ausrichten. 

Art. 66 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Epiney 
AI. 2 
La Confederation peut verser des contributions destinees Ei 
financer des mesures ponctuelles d'allegement du march6 
du vin en cas d'excedents. 
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Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Der Bundesrat 
will im Rahmen der «AP 2007 .. generell die verschiedenen 
Fonds aufheben, wie es auch verschiedene parlamentari
sche Vorstösse gefordert haben und wie wir es jetzt schon in 
verschiedenen Bereichen - bei den Eiern usw. - beschlos
sen haben. Solche Fonds schränken den finanzpolitischen 
Spielraum des Bundes ein und stellen einen Anreiz für Fehl
allokationen dar; diese Problematik ist bekannt. Der Reb
baufonds mit seinen knapp 40 Millionen Franken soll künftig 
durch allgemeine Bundesmittel ersetzt werden, wie das bei 
den anderen Fonds auch der Fall ist. Wir beschreiten hier 
also denselben Weg, und es ist hier auch die Ausgaben
bremse zu lösen. 

Couchepin Pascal, conseiller federal: Notre politique €I 
I'egard de la viticulture, c'est d'aider €I la restructuration, et 
pas €I I'allegement du marcM du vin en cas d'excedents. 
Dans cet esprit, les mesures qui sont prises, et qui vont dans 
le bon sens, resolvent des problemes de fond. Si vous ac
cordez des subventions pour I'allegement du marcM, vous 
engendrez une incitation €I prendre des risques, sans regler 
la question de la production. 
C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous ral
lier €I la proposition Epiney. 

Epiney Simon (C, VS): Le secteur viticole est celui qui 
donne les meilleurs exemples en matiere d'innovation, 
d'amelioration de la qualM et de reussite de la politique agri
cole, sans devoir recourir au «tout-a-I'Etat ••. En effet, le 
volume de la recolte est globalement maitrise et les vins 
suisses remportent des medailles prestigieuses dans les 
concours internationaux. 
Toutefois, ce secteur reste peu performant au niveau du 
marketing puisque mame les Suisses peinent €I considerer 
leur pays comme une veritable terre viticole. En effet, notre 
pays importe plus de 55 pour cent des vins qu'i1 consomme. 
La consommation a tendance €I diminuer. Les habitudes des 
consommateurs changent et surtout la globalisation des 
contingents d'importation a modifie radicalement la don ne 
des le 1 er janvier 2001. Les importations ont augmente de 
plus de 150 pour cent entre 1990 et 2001. Les importations 
de vin blanc ont passe de 15 millions de litres en 1996 €I 
22,4 millions de litres en 2001. Au premier semestre 2002, 
elles ont encore augmente de 2 millions de litres. 
Comme le marche international est sature par des exce
dents, iI en resulte un bradage des prix. A titre d'exemple, 
selon l'Office federal de I'agriculture, les prix moyens d'im
portation de vin blanc en fOts ont diminue de 23 pour cent, 
pour passer €I 1,05 franc le litre et €I 6,33 francs pour la bou
teille. Des lors, des mesures d'accompagnement sont indis
pensables, car iI peut arriver que des excedents dus €I des 
importations excessives fragilisent tout €I coup le commerce. 
Je vous rappelle qu'on I'a fait pour le fromage, le beurre, les 
oeufs ou la viande. Le Conseil federal est des lors legitime €I 
pouvoir intervenir en cas de besoin. 
Pour memoire, je vous rappelle que, dans le cadre du sup
plement " au budget 2002, un credit de 70 millions de francs 
a ete decide par notre Conseil pour assainir les stocks de 
fromage et de beurre, un de 63 millions de francs pour sou
tenir Swiss Dairy Food et un de 31 millions de francs pour 
soutenir differentes societes de laiterie. 
Je propose tout simplement d'appliquer le mame principe 
d'egalite. 11 ne peut y avoir deux poids et deux mesures entre 
la viande, les oeufs et le fromage ou le vin, et ce d'autant 
plus que le secteur viticole est celui qui a le moins profite de 
la manne federale, alors que les vignes en terrasses et en 
pente necessitent beaucoup plus d'heures de travail, et 
qu'elles constituent comme chacun le sait I'un des plus 
beaux paysages de notre pays. 
La proposition que je fais €I I'article 66 est la mame qui figure 
€I I'article 50 ou €I I'article 58; c'est simplement une faculte 
qui est donnee au Conseil federal de verser des contribu
tions ponctuelles pour le cas ou, €I cause de trop grosses 

importations, la production indigene se trouverait tout d'un 
coup en difficulte. 
Je vous demande d'appliquer le mame traitement que I'on 
vient de decider pour les autres secteurs agricoles. 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Ich bitte Sie, 
den Antrag Epiney abzulehnen, und zwar aus zwei Gründen: 
Zum Ersten haben wir eine gesetzliche Grundlage, eine 
klare Bestimmung in Artikel 13 des Landwirtschaftsgeset
zes, durch welche diese Frage der Marktentlastung generell 
geregelt wird. Marktentlastungsmassnahmen - so sie denn 
notwendig sind - sollen über diesen Artikel 13 durchgeführt 
werden. Wir brauchen nicht eine besondere Bestimmung ins 
Gesetz aufzunehmen. 
Zum Zweiten haben wir hier in Artikel 66 ein anderes Mittel 
der Förderung, nämlich Umstellungsbeiträge. Diese Umstel
lungsbeiträge sollen die Produktion so ausrichten, dass es 
nicht irgendwo zu grossen Überschüssen kommt, sondern 
dass Produkte hergestellt werden, die Abnahme finden. 
Zum einen ist es also Artikel 13, der das Anliegen von Herrn 
Epiney - meines Erachtens genügend - abdeckt, und zum 
anderen ist das Schwergewicht auf diese Umstellungsbei
träge zu legen, die zeitlich befristet sind, aber eben die 
Strukturen verändern sollen, und das ist das Wichtige. 
Ich bitte Sie, dem Entwurf des Bundesrates bzw. dem Antrag 
der Kommission unverändert zuzustimmen. 

Abs. 1-AI. 1 
Angenommen - Adopte 

Abs. 2-AI. 2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Epiney .... 13 Stimmen 
Dagegen .... 15 Stimmen 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 39 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Art. 70 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.2 
Mehrheit 
Unverändert 
Minderheit 
(Leuenberger) 

g. Gewährleistung eines hohen Anteiles an betriebseigenem 
Futter von eigenem oder gepachtetem Land für die Milchpro
duktion und die Fleischproduktion von Wiederkäuern; 
h. Gewährleistung der tiergerechten Fütterung von allen 
Wiederkäuern mit einem sehr hohen Anteil an Raufutter. 

Abs.3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.5 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Maissen) 

a. ein minimales standardisiertes Arbeitsaufkommen auf 
dem bodenbewirtschaftenden Betrieb inklusive des Sömme
rungsbetriebs; 
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Minderheit 
(Leuenberger, David) 

d. Grenzwerte bezüglich des steuerbaren Einkommens und 
Vermögens der Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen, ab 
denen die Summe der Beiträge gekürzt wird oder keine Bei
träge ausgerichtet werden. (= gemäss geltendem Recht, 
Bst. f) 

Abs.6 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 70 
Proposition de la commission 
AI. 1 
AdMrer au projet du Conseil federal 

AI. 2 
Majorite 
Inchange 
Minorite 
(Leuenberger) 

g. une garantie d'une part elevee de fourrages produits dans 
I'exploitation, sur des terres en propriete ou affermees, pour 
la production de lait et de viande; 
h. une garantie d'une alimentation des ruminants respec
tueuse de I'espece, avec une part elevee de fourrages gros
siers. 

AI. 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

AI. 5 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite 
(Maissen) 

a. une charge de travail standard minimale dans I'entreprise 
cultivant le sol, exploitation d'estivage incluse; 

Minorite 
(Leuenberger, David) 

d. le revenu et la fortune imposables des exploitants au-dela 
desquels les contributions sont reduites ou refusees. (= Se
Ion le droit en vigueur, let. f) 

AI. 6 
Adherer au projet du Conseil federal 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Bei Absatz 1 
haben wir keine Abweichung. Es gibt auch keinen Antrag -
Herr Germann hat gestern davon gesprochen -, dass man 
nicht von «Ethobeiträgen», sondern von «Wellness-Beiträ
gen» sprechen sollte. 
Zu Absatz 2: Hier liegt einen Minderheitsantrag Leuenberger 
vor. Es geht um ein Problem, das auch mit dem Minderheits
antrag Beerli zu Artikel 73 zusammenhängt, nämlich um die 
Raufutterbeiträge. Ich möchte kurz einführen, und dann bitte 
ich darum, Herrn Leuenberger das Wort zu geben. 
Dieser Minderheitsantrag Leuenberger ist im Zusammen
hang zu sehen mit dem Antrag der Minderheit Beerli zu Arti
kel 73. Er betriffl die gleiche Problematik, nämlich die Rau
futterverwendung und die Bindung der Produktion an die 
Raufuttergrundlage. In beiden Minderheitsanträgen wird ge
fordert, dass Direktzahlungen bzw. die Beiträge für Raufutter 
verzehrende Nutztiere nur ausgerichtet werden, sofern bei 
der Fütterung der Wiederkäuer ein sehr hoher Anteil von 
Raufutter eingesetzt wird. Im Hinblick auf die Aufhebung der 
Milchkontingentierung soll Gewähr dafür geschaffen werden, 
dass die Milch auch in Zukunft hauptsächlich auf Raufutter
basis produziert wird. Gefördert werden soll die Verfütterung 
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von betriebseigenem Futter. Das ist vor allem eine Forde
rung der Biobauern, die eine Entkoppelung von Futterpro
duktion und Tierhaltung befürchten. 
Mit der Umsetzung des Minderheitsantrages Leuenberger 
würden die Direktzahlungen einem Bewirtschafter mit unge
nügender Raufuttergrundlage vollständig gestrichen, wäh
rend das im Minderheitsantrag Beerli zu Artikel 73 nicht der 
Fall ist. Das ist die Problematik, über die wir zu entscheiden 
haben: Bindung aller Direktzahlungen an eine genügende 
Raufuttergrundlage. 
Ich bitte darum, das Wort Herrn Leuenberger zu geben, da
mit er seine Motive darlegen kann, die ihn zu diesem Min
derheitsantrag veranlasst haben. Dann würde ich mir erlau
ben, noch aus der Sicht der Mehrheit Stellung zu nehmen. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Vielleicht zu meiner Interes
senbindung: Ich bin Enkel zweier Bauern, die in den Fünfzi
ger- und Sechzige~ahren strukturbereinigt worden sind und 
die so konservativ gebauert haben, dass sie heute als Bio
bauern bezeichnet werden könnten. Sie haben das aller
dings nicht gewusst; sie waren in ihrem Selbstverständnis 
«richtige» Bauern, objektiv gesehen waren sie aber Bio
bauern. Das hat mich dazu geführt, hier bei diesem Absatz 2 
Literae g und h wörtlich einen Antrag zu übernehmen, den 
uns die Biobauern unterbreitet haben. Ich nehme an, dass 
viele von Ihnen diesen Antrag gesehen haben. Ich lege in 
der Regel die Karten auf den Tisch, woher ich meine Le
bensweisheiten beziehe. 
Generell geht es hier darum, dass wir uns ja geschworen 
haben, den jüngeren Bauern auch etwas Perspektiven und 
Chancen aufzuzeigen. Wir haben gesagt: Die klare Rats
mehrheit will mit Direktzahlungen gewisse Wirkungen dieses 
ganzen Strukturbereinigungsprozesses abzufedern oder zu 
flankieren versuchen. Wir sind allerdings der Meinung: 
Wenn man das macht, dann kommt man wohl nicht umhin, 
diesen Bauern dann recht strenge Auflagen zu machen, wie 
sie hier in Absatz 2 bereits enthalten sind, auch in der Fas
sung von Bundesrat und Mehrheit. 
Ich ergänze diese strengen Regeln in Absatz 2 Litera g noch 
durch den geforderten hohen Anteil an betriebseigenem Fut
ter. Das hat eine klar ökologische Komponente; das hat mit 
der Milchproduktion zu tun. Milch soll also nicht mit irgend
weichem Futter, das von irgendwoher zuge kauft wird, produ
ziert werden, sondern - wie dann Litera h auch festlegt - es 
soll eine tiergerechte Fütterung mit einem sehr hohen Anteil 
an Raufutter sein. Das müsste eigentlich dazu dienen, dass 
nicht nur wir diesen Bauern über die Beiträge, über die Di
rektzahlungen, letztlich eine Perspektive bieten, sondern 
dass wir auch das ganze, grosse konsumierende Publikum 
davon überzeugen, dass die auf diese Art produzierenden 
Bauern sehr strengen Regeln unterliegen und deshalb diese 
Unterstützung, diese Direktzahlungen, die wir leisten wollen, 
auch redlich verdient haben. 
Ich gebe nun zu, dass dieser Minderheitsantrag einen sehr, 
sehr grossen Schritt beinhaltet, und das kommt ja auch darin 
zum Ausdruck, dass ich eine recht einsame Minderheit dar
stelle. Ich leiste insofern ein kleines Vorgefecht zur Ausein
andersetzung, die wir dann bei Artikel 73 vertieft führen 
werden, wo eine Minderheit Beerli in eine ähnliche Richtung, 
aber - wie sich das für Frau Beerli gehört - etwas behut
samer und in kleineren, wohl bedachten Schritten voran
schreiten will. Ich habe aber gefunden, es sei nützlich, die 
Grundsatzdiskussion hier einmal anzureissen, und ich bin 
auch überzeugt, dass diese Frage im Zweitrat sicher erneut 
zur Debatte gestellt wird. 
Ich möchte Ihnen, um Ihnen das Verfahren zu erleichtern, of
fiziell bekannt geben, dass ich den Antrag.der Minderheit zu
rückziehe. Ich halte allerdings an der Uberzeugung fest, 
dass er eigentlich berechtigt ist. Ich bin ebenso davon über
zeugt, dass dieser Antrag im Zweitrat wieder aufleben wird. 
Denn dort sind die Milieus, die in diese Richtung gehen wol
len, etwas stärker vertreten. Insofern können wir uns weitere 
Debatten und Zeitinvestitionen zu diesem Minderheitsantrag 
ersparen. 
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Ich bitte Sie allerdings darum, Ihre Energie, die Sie jetzt 
nicht haben verwenden können, um meinen Minderheitsan
trag zu bekämpfen, dann einzusetzen, um den Antrag der 
Minderheit Beerli wohlwollend zu prüfen und nach Möglich
keit zu unterstützen. 

Abs. 1-A/. 1 
Angenommen - Adopte 

Abs.2-AI. 2 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Der Antrag der 
Minderheit Leuenberger ist zurückgezogen worden. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on /a proposition de /a majorite 

Abs. 3-A/. 3 

Schiesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Bei Absatz 3 
Buchstabe c gilt die Version des Bundesrates. Was hier auf 
der Fahne steht, ist eine Zwischenversion. Bei einer ganz 
genauen Durchsicht des Protokolls hat unser Ratssekretär 
festgestellt, dass dieser Antrag zwar so beschlossen, in ei
ner zweiten Lesung aufgrund von Erklärungen des Bundes
rates aber zurückgezogen wurde, sodass die Version des 
Bundesrates massgebend ist und den letzten Beschluss der 
Kommission wiedergibt. Es muss also «Sömmerungswei
den» und nicht «Sömmerungsflächen» heissen. 

Angenommen - Adopte 

Abs. 5-A/. 5 

Maissen Theo (C, GR): Ich bin zwar hier auch allein in der 
Minderheit - wie vorhin Kollege Leuenberger -, aber nicht, 
weil es so etwas Abgehobenes ist, sondern weil in der Kom
mission offenbar etwas schwer zu verstehen war, um was es 
hier geht. Ich versuche, das hier noch einmal zu erklären. 
Die Berechnung der Standardarbeitskräfte auf einem Be
trieb hat grosse Bedeutung im ganzen Kontext der heutigen 
Agrarpolitik. In Absatz 5 litera a geht es, wie Sie sehen, um 
ein minimales standardisiertes Arbeitsaufkommen auf dem 
bodenbewirtschaftenden Betrieb; d. h., ein Betrieb muss 
eine Mindestanzahl solcher Standardarbeitskräfte haben, 
damit er überhaupt in den Genuss der Beiträge kommt. In li
tera c ist dann der Grenzwert für die Summe der Beiträge 
pro Standardarbeitskraft festgelegt, d. h., wenn ein Betrieb 
mehr oder weniger Standardarbeitskräfte hat, kann er dort 
auch beschnitten werden, wo er gewisse Grenzen nicht er
reicht. 
Um was geht es? Wir haben in der Schweiz sehr verschie
dene Arten von Betrieben. Die Berechnung der Standardar
beitskräfte ist in der Verordnung über landwirtschaftliche 
Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen geregelt. 
Die Standardarbeitskraft wird dort pro Hektare landwirt
schaftlicher Nutzfläche berechnet. Es wird dann noch nach 
Spezialkulturen usw. differenziert; das ist für diese Diskus
sion nicht so wichtig. Es wird pro Hektare und dann je Nutz
tier ein Anteil festgelegt; das wird dann zusammengezählt. 
Man rechnet also die Hektaren aus, die Masszahl pro Hekt
are der so genannten Standardarbeitskräfte, nimmt dann 
noch die Tiere dazu und rechnet das auf. Bei den Stufenbe
trieben im Berggebiet ist es so, dass es Flächen gibt, die 
sich nicht beim Talbetrieb, also nicht bei der landwirtschaftli
chen Nutzfläche selber, befinden. Das sind abgelegene Ge
biete, separate Sömmerungsbetriebe, die eben auch Flä
chen haben. Das Gleiche gibt es auch im Voralpenraum. 
Berechnungen haben gezeigt, dass bei diesen Betrieben mit 
der Festlegung aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
beim Heimbetrieb und mit der Festlegung je Nutztier ein Teil 
der zusätzlichen Arbeit, die auf diesen Sömmerungsflächen 
entsteht, nicht berücksichtigt ist. Das heisst, mit dieser Be
rechnung sind diese Betriebe anderen Betrieben gegenüber 
benachteiligt. 

Darum beantragt Ihnen die Minderheit, dass der Text des 
Bundesrates mit dem Zusatz «inklusive des Sömmerungs
betriebs» ergänzt wird. Es geht dabei also nicht um mehr 
Grossvieheinheiten, um mehr Nutztiere, sondern es geht um 
diese Flächen, die dann je Hektare selbstverständlich einen 
tieferen Ansatz als die landwirtschaftlichen Nutzflächen 
habe. Das zu regeln, ist dann Sache der Verwaltung und 
muss auf Verordnungsebene geschehen. Es ist ja auch so, 
dass bei der landwirtschaftlichen Nutzfläche zwischen jener 
ohne und jener mit Spezialkulturen unterschieden wird. 
Auch hier gibt es eine Differenz: Die landwirtschaftlichen 
Nutzflächen mit Spezialkulturen haben einen höheren An
satz. Hier, bei den Sömmerungsbetrieben, ist für mich klar, 
dass dies ein tieferer Ansatz pro Hektare sein wird als bei 
den landwirtschaftlichen Nutzflächen. 
Ich kann mir nun vorstellen, dass die Geschichte für die 
meisten hier drin, wie für die Mitglieder der Kommission, et
was relativ Technisches ist, aber ich möchte Sie bitten -
auch wenn ich in dieser Minderheit allein bin -, der Minder
heit zuzustimmen. Dann bleibt die Bestimmung einmal auf 
der Fahne, und dann kann sie der Nationalrat noch einmal 
ansehen. Sollte die Idee wirklich völlig verfehlt sein, wäre ich 
der Letzte, der sich dann nicht überzeugen liesse, dass das, 
was ich hier beantragt habe, falsch ist. Ich bin aber im Mo
ment aufgrund der Kenntnis über die Lage verschiedener 
Betriebe, die man angeschaut hat, überzeugt, dass hier eine 
Ungerechtigkeit besteht. Die Berechnungsgrundlagen sind 
nicht vollständig, weil nicht alles, was in diesen Betrieben Ar
beit auslöst, für die Berechnung der Standardarbeitskräfte 
berücksichtigt wird. 
Ich bitte Sie also sehr, dieser kleinen, bescheidenen Minder
heit zuzustimmen. 

Schiesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Soeben hat der 
Experte gesprochen, und jetzt spricht einer, der so tut, als 
sei er Experte. Ich bitte Sie trotzdem, dem zweiten Sprecher 
zu folgen, also dem Sprecher der Mehrheit. Ich versuche, 
das Problem aus der Sicht der Mehrheit darzutun. 
Es ist unbestritten, dass Sömmerungsbetriebe mit einem zu
sätzlichen Aufwand verbunden sind. Die Verwaltung hat uns 
aber einleuchtend dargelegt, dass erhebliche Berechnungs
schwierigkeiten entstünden - Herr Maissen hat das Modell 
der Berechnung aufgezeigt -, wenn man dem Antrag der 
Minderheit Maissen zustimmen würde. Es sind nicht einmal 
alle Sömmerungsflächen vermessen; man wüsste also nicht 
immer, von welchen Flächen man ausgehen könnte. Es 
wäre dann auf den Tierbestand allein abzustützen oder eine 
andere Lösung zu finden. 
Ein zweiter Grund: Die Grenze von 0,3 Standardarbeitskräf
ten ermöglicht es auch Alpbetrieben, die nicht vollberuflich 
betrieben werden, Direktzahlungen zu erhalten. Wenn man 
aber eine weitere Anpassung der Grenzwerte vornimmt und 
dort auch diese Sömmerungsbetriebe einberechnet, dann 
führt das letztlich dazu, dass auch allerkleinste Betriebe Di
rektzahlungen erhalten. Damit senkt man für solche Betriebe 
die Schwelle für den Bezug von Direktzahlungen. Das kann 
nicht der Sinn der «Agrarpolitik 2007» und ihrer Stossrich
tung sein; das würde zu einer Umverteilung der Direktzah
lungen führen, hin zu Klein- und Kleinstbetrieben. Das wäre 
nicht unbedingt das, was wir eigentlich gerne hätten. 
Schliesslich befürchtet die Kommission aufgrund der Aus
führungen der Verwaltung auch, dass der Verwaltungsauf
wand erheblich ansteigen und damit eine zusätzliche Belas
tung entstehen würde. 
Das Hauptargument ist aber für die Kommissionsmehrheit 
klar: Wir möchten - über diesen Umweg - nicht vom relativ 
tiefen Ansatz von 0,3 Standardarbeitskräften abrücken und 
weiter hinuntergehen und damit noch kleineren Betrieben 
den Zugang zu Direktzahlungen eröffnen. 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen. Wenn 
das Problem nicht richtig verstanden worden sein sollte, 
kann sich der Zweitrat noch einmal einlässlicher damit be
fassen. Aus der Sicht der Mehrheit der Kommission scheint 
der Antrag der Minderheit Maissen aber nicht richtig zu sein. 

Bulletin officiel de l'Assemblee federale 
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Couchepin Pascal, conseiller federal: Je crois que les argu
ments essentiels ont ete avances. Je voudrais simplement 
dire encore que, si on adopte la proposition de minorite 
Maissen, iI y aura une redistribution a I'interieur de la zone 
de montag ne et que ce sont les entreprises ou les exploita
tions gerees a titre de loisir qui auront des chances de profi
ter aux depens des exploitations plus professionnelles. Ce 
n'est quand mame pas le but de la loi sur I'agriculture. 

Malssen Theo (C, GR): Ich muss zum Argument von Kol
lege Schiesser noch etwas sagen. Es geht um die Frage, ob 
alle relevante Arbeit angerechnet werden kann oder nicht. 
Es geht nicht um das Argument, ob nun kleinere Betriebe 
hineinkommen oder nicht. Dieses Problem betrachte ich als 
sehrminim. 
Man muss sehen, dass in Absatz 5 auch Litera c von Bedeu
tung ist. Wenn man die Arbeit, die jemand hat, nicht vollstän
dig berechnet - und diese Sömmerungsflächen geben 
Arbeit wie andere Flächen auch, es gibt überhaupt kein ra
tionales Argument dafür, dass man diese Flächen nicht be
rücksichtigt -, hat das auch bei der Auszahlung der Summe 
eine Bedeutung. Es kann sein, dass jemand an sich höhere 
Beiträge erhalten würde. Aber weil nicht alle Arbeit, die er 
macht, berechnet wird, wird er dort bestraft. Es besteht 
überhaupt nicht das Problem, dass sehr viele kleine Be
triebe hier hineinwachsen. 
Das Argument, dass es etwas schwierig sei, das zu berech
nen, stimmt nicht. In der Agrarpolitik hat man schon schwie
rigere Probleme gelöst. Der Verwaltungsaufwand zieht bei 
mir als Argument nicht, weil es effektiv eine sachliche Unge
rechtigkeit ist, dass Arbeit, die geleistet wird - vor allem im 
Berggebiet, auch im Kanton Glarus zum Beispiel, im Berner 
Oberland usw. -, nicht berücksichtigt wird. Das ist unge
recht, das müssen wir korrigieren. 
Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie dem Minderheitsantrag zu
stimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 22 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit Maissen .... 14 Stimmen 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Bei Absatz 5 
Buchstabe d kommen wir zu einem Problem von grösserer 
Bedeutung, und zwar geht es um die Frage der Streichung 
von Vermögens- und Einkommensgrenzen im Zusammen
hang mit Direktzahlungen. Die Minderheit Leuenberger 
möchte das geltende Recht beibehalten, nämlich den bishe
rigen Absatz 5 Buchstabe f. Herr Leuenberger wird diesen 
Minderheitsantrag nachher begründen. 
Aus der Sicht der Kommissionsmehrheit genügt die Grenze 
des minimalen Arbeitsaufkommens zur Abhaltung von Hob
bybauern in diesem Bereich; wir haben das soeben disku
tiert. Gleichzeitig sollen Doppelverdiener mit einem Einkom
men ausserhalb der Landwirtschaft - das ist bei Frauen 
häufig der Fall - nicht durch die Vermögens- und Einkom
mensgrenzen benachteiligt werden. Gemäss Agrarbericht 
2002 hat jede vierte Bäuerin in den letzten zehn Jahren neu 
eine Arbeit aufgenommen. Teilzeitarbeit ist hier offenbar die 
Regel. Jede dritte ausserhalb der Landwirtschaft arbeitende 
Bäuerin absolviert ein Pensum von mehr als 16 Wochen
stunden. In der Westschweiz tritt dieses Faktum, wonach 
eine Bäuerin auswärts arbeitet, offenbar noch häufiger auf 
als in der Deutschschweiz. 40 Prozent der erwerbstätigen 
Frauen tragen bis zu einem Zehntel an das gesamte Ein
kommen der Familie bei. Aber auch bei Männern ist Arbeit 
ausserhalb der Landwirtschaft wichtig. Sie arbeiten wesent
lich häufiger als die Bäuerinnen ausserhalb der Landwirt
schaft, ebenso sind ihre durchschnittlichen Pensen umfang
reicher. Anders als die Bäuerinnen haben die Männer 
seltener die Möglichkeit, in einen qualifizierten Erstberuf zu
rückzukehren, da sie in der Regel in der Landwirtschaft aus
gebildet sind und diesen Beruf als ersten und einzigen Beruf 
erlernt haben. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Weitere Gründe, die für die Ablehnung des Minderheitsan
trages sprechen: 
1. Ich habe es gesagt: Das minimale Arbeitsaufkommen ge
nügt als Grenze gegen Direktzahlungsbezüge von Hobby
bauern. 
2. Bei anderen Gesetzen, z. B. im Bundesgesetz über den 
Natur- und Heimatschutz, haben wir just keine solchen Ein
kommens- und Vermögensgrenzen für die Pflege von Natur
schutzflächen. Diese Aufgabe übernimmt die Landwirtschaft 
auch gemäss ihrem verfassungsmässigen Auftrag. So pflegt 
die schweizerische Landwirtschaft mit den Sömmerungsflä
chen 60 Prozent der Oberfläche der Schweiz. 
Letztlich ist geltend gemacht worden, dass eine Aufhebung 
dieser Grenzen mit entsprechenden zusätzlichen Kosten 
verbunden wäre. Die Zahlen lauten wie folgt: Wenn die Ver
mögensgrenzen aufgehoben würden, so ergäbe das einen 
Betrag von 3,6 Millionen Franken, der zusätzlich an die Be
züger ausgerichtet würde. Bei den Einkommensgrenzen wä
ren es 6,4 Millionen Franken, also insgesamt 10 Millionen 
Franken. 
Die Kommissionsmehrheit war der Auffassung, dass wir die 
Möglichkeit der Bauernfamilien nicht einschränken sollten, 
ihr Einkommen auch mit anderen Arbeiten zu verdienen als 
mit Arbeiten im Bauernstand. Es ist namentlich ungerecht 
gegenüber den Frauen, die ausserhalb der Landwirtschaft 
arbeiten und in ihren angestammten Beruf zurückkehren 
möchten, dann aber zur Kenntnis nehmen müssen, dass die 
Einkommensgrenze dadurch erreicht oder überschritten wird 
und die entsprechenden Direktzahlungen nicht - oder nicht 
mehr - ausgerichtet werden. 
Das sind die Gründe, warum die Mehrheit dazu gekommen 
ist, diese Grenzen aufzuheben. 
Ich bitte Sie, insbesondere im Interesse von Bauersfrauen, 
die ausserhalb des Betriebes tätig sind und in ihren ange
stammten Beruf zurückkehren möchten, diese Grenzen auf
zuheben. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Eine Vorbemerkung: Mein vor
heriger Antrag ist als «Iuftibusartig» bezeichnet worden, es 
war aber ein sehr bodenabhängiger Antrag. Ich bezeichne 
mich als bodenständig bis schienengebunden, (Heiterkeit) 
die Luftibusargumentationen überlasse ich anderen. Wir 
werden vielleicht morgen noch darauf zurückkommen. 
Es geht hier um Direktzahlungen, und es geht tatsächlich 
um die Akzeptanz von Direktzahlungen. Sie wissen es ganz 
genau und haben es auch schon festgestellt: Es gibt in die
sem Land Publikationsorgane, die gelegentlich einzelne Bei
spiele von Empfängern von Direktzahlungen in Grossbuch
staben zitieren und dann ihre Einkommens- und Vermö
gensverhältnisse offen legen. Sie diskreditieren damit die 
Direktzahlungen - zu denen ich voll und ganz stehe und die 
ich als wichtiges, nützliches und notwendiges Instrument be
zeichne - in einer Art und Weise, die sehr schwierig werden 
kann. 
Ich muss es Ihnen sagen: Mir ist bewusst und wohl bekannt, 
dass es sich hier um eine Abgeltung für erbrachte Leistun
gen handelt. Mir ist absolut klar, dass auf einer grundsätzli
chen Ebene Abgeltungen geschuldet sind, an wen auch 
immer. Aber wir haben uns der pragmatischen Argumenta
tion zu beugen, und diese besagt: In einem Zeitpunkt, da wir 
in diesem Bundeshaushalt in den nächsten Jahren eher 
noch mehr sparen müssen, als wir das in dieser Session 
schon zu tun im Begriffe sind, werden all jene, denen man ir
gendetwas nicht gegeben oder weggenommen hat, mit Fin
gern - und zwar mit den Fingern beider Hände - auf jene 
zeigen, die etwas erhalten haben und es wirklich nicht nötig 
hätten. 
Ich bin sogar der Meinung: In einem allfälligen Referen
dumskampf wäre das plakative Argument - es würde nicht 
von mir kommen - «Direktzahlungen an Millionäre» ein Kil
lerargument für jede Vorlage. Das hätte eigentlich auch der 
Schweizerische Bauernverband bedenken müssen, der uns 
in seinem fröhlichen «Hirtenbrief» mitgeteilt hat, man solle in 
diesem Fall meinen Minderheitsantrag ablehnen. 
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Mir ist es wirklich Ernst mit den Direktzahlungen und damit, 
dass wir in dieser für die Landwirtschaft schwierigen Phase 
vor die Leute hintreten und ihnen sagen können: Was auch 
immer wir aus der Politik euch abverlangen, was der Markt 
euch abverlangt, wir versuchen, es nach den Grundsätzen 
der Redlichkeit abzufedern, zum Beispiel über Direktzahlun
gen. Darum haben wir zu den Direktzahlungen ausseror
dentlich Sorge zu tragen. 
Mir ist wohl bekannt, dass geltend gemacht worden ist -
Herr Schiesser ist in der besten Lage, dieses Argument vor
zubringen, weil es uns noch nicht gelungen ist, eine Individu
albesteuerung herbeizuführen -, dass es vorkommen kann, 
dass da Einkommen mitberucksichtigt werden, die mit die
sem Bauernbetrieb nichts, aber auch gar nichts zu tun ha
ben. Ich bin überzeugt: Selbst ein solches Problem liesse 
sich gesetzgeberisch lösen. Wir sind damit in einer Phase, in 
der wir vom Bundesrat und von der Verwaltung das Argu
ment entgegennehmen müssen, das führe nur zu admini
strativen Umtrieben. 
Erlauben Sie mir die folgende Bemerkung: Nachdem die 
Agrarbürokratie für das Ziegenbockzählen auch etwelche 
Energie verschwendet, kann sie durchaus - sie ist ja einge
übt, weil sie das seit Jahren macht - diese dann vom Bun
desrat festzulegenden Einkommensgrenzen auch wirklich 
festhalten. 
Ich bitte Sie also eindringlich, sich hier genau zu überlegen, 
was ein Entscheid in dieser relativ bescheidenen Sache be
deutet. Es ist ein Entscheid, der psychologische Auswirkun
gen hat, die weit, weit über diese fünf Zahlen hinausgehen, 
welche hier beschrieben sind. 
Im Übrigen möchte ich Sie bitten, all jene Gründe, die da
mals zur Einführung dieses Grenzwertes geführt haben, hier 
als vorgetragen zu betrachten. Ich lese Ihnen die ganzen da
maligen Protokolle nicht vor, das würde zu weit führen. Ich 
schliesse damit - nochmals mit Bezug zum abgehobenen 
Argument -: Konservativer plädieren als für die Beibehal
tung des geltenden Rechtes kann auch ich nicht. 

Davld Eugen (C, SG): Ich war ebenfalls bereits an der letz
ten Agrardebatte und bei der ersten Revision des Landwirt
schaftsgesetzes beteiligt. Ich erinnere mich sehr gut daran, 
dass das im Rat und auch in der Diskussion in der Bevölke
rung ein wichtiges Thema war. 
Nun ist die Mehrheit der Meinung, die Dinge hätten sich ge
ändert bzw. die Lösung habe Mängel, die beseitigt werden 
müssten, und deshalb müsse die ganze Begrenzung aufge
hoben werden. Ich bin durchaus der Meinung, dass es Män
gel gibt; das muss man anerkennen. Man kann diese 
Mängel aber auch mit dem bestehenden System beseitigen. 
Es ist ganz klar, dass man das Einkommen der Ehefrau, das 
hier jetzt immer zitiert wird, durchaus separat erfassen kann. 
Das ist ja schon steuerrechtlich ohne weiteres möglich; die
ses Problem kann man lösen. 
Aber es geht um das fundamentale Problem, ob wir die 
Direktzahlungen völlig von Einkommens- und Vermögens
grenzen lösen wollen. Wir haben heute die Grenze bei 
110 000 Franken. Wer mehr als 110000 Franken erhält, er
hält keine Direktzahlungen mehr. Bis zu 110 000 Franken 
Einkommen - steuerbarem Einkommen, muss man sagen -
erhält man Direktzahlungen. Sie müssen sich überlegen, 
welcher Personenkreis da noch einbezogen wird. Da sind 
sehr viele Gruppierungen der Bevölkerung nicht mehr dabei, 
die unter diesem Titel Leistungen des Staates beanspru
chen könnten. 
Ich denke, hier wird eine Fehlüberlegung gemacht, vor allem 
bezüglich der Abstützung der Landwirtschaftspolitik in der 
Bevölkerung. Die Bevölkerung ist dafür, dass die bäuerli
chen Familienbetriebe gestützt werden. Die Bevölkerung 
möchte gesunde Nahrungsmittel, die bei uns angepflanzt 
werden, wo man das auch sehen kann. Sie möchte auch 
eine Landschaft, die gepflegt ist, und einen Erholungsraum; 
die Bauern leisten sehr viel dafür. Es sind insbesondere 
auch die Familienbetriebe, die dafür sehr viel leisten. 
Es liegt natürlich in der ganzen Zielrichtung der Agrarpolitik, 
mehr in Richtung Grossbetriebe zu gehen und alle Schran-

ken runterzunehmen. Ich finde, das sei falsch. Wenn man 
auf die EU schaut, kann man es vielleicht agrarpolitisch für 
richtig anschauen, aber für die Abstützung der Agrarpolitik in 
der Bevölkerung ist es ein falscher Weg. Denken Sie daran: 
Wir müssen für Direktzahlungen pro Jahr 2,5 Milliarden 
Franken aufwenden. Diese 2,5 Milliarden Franken müssen 
auch verteidigt werden können. Wenn Sie das jetzt einfach 
aus Abschied und Traktanden fallen lassen, dann werden 
Sie letztlich diese fundamentale Grösse für einige wenige 
gefährden. Der Kommissionspräsident hat gesagt, es seien 
nur 10 Millionen Franken, um die es hier gehe. Wenn es nur 
10 Millionen sind, so zeigt das auch, dass sich der grosse 
Teil der bäuerlichen Betriebe und Einkommen weit darunter 
bewegt. 
Nachher wird man davon sprechen und sich fragen: Warum 
muss man jetzt für eine ganz kleine Gruppe die Tore einfach 
öffnen? Das ist eine Fehlüberlegung - auch gegenüber der 
Landwirtschaft. 
Bleiben Sie bei dieser wohl überlegten Grenze von 110 000 
Franken, und lassen Sie damit die Direktzahlungen auf ei
nem sicheren, auch von der Bevölkerung befürworteten 
Fundament stehen. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur eet objet est interrompu 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Wir haben noch 
einen Antrag der Einigungskonferenz zum Parlamentsge
setz (01.401) erhalten. Ich möchte dieses Geschäft heute 
noch erledigen und schlage Ihnen vor, es heute Nachmittag 
gleich zu Beginn der Sitzung auf die Traktandenliste zu set
zen. - Sie sind so einverstanden. 

Schluss der Sitzung um 13.00 Uhr 
La seance est levee a 13 h 00 
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C I art. 54terj ch. Ibis art. 40bj ch. 11 
Pro sition de la commission 
Adh9re a la decision du Conseil national 

Epiney Si n (C, VS), pour la commission: Effectivement, 
par 6 voix con 2, la commission vous propose de suivre le 
Conseil national i a decide, sans opposition, de biffer I'or-
gane consultatif, y pris dans sa formule potestative. 
Des lors, meme si no sommes convaincus que la commis
sion judiciaire aura de la eine a pouvoir s'occuper de ma
niere professionnelle et onible de la preparation de 
I'election des juges, nous vous . vitons, de guerre lasse, a 
suivre le Conseil national. 

Angenommen - Adopte 

02.046 

Agrarpolitik 2007. 
Weiterentwicklung 
Politique agrlcole 2007. 
Evolution future 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 29.05.02 (BB12002 4721) 
Message du Conseil federal 29.05.02 (FF 2002 4395) 
Zusatzbotschaft des Bundesrates 16.10.02 (BBI 2002 7234) 
Message complementaire du Conseil federal16.1 0.02 (FF 2002 6735) 
Ständerat/Conseil des Etats 10.12.02 (Erstrat - Premier Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 

1. Bundesgesetz über die Landwirtschaft 
1. Lol federale sur I'agriculture 

Art. 70 Abs. 5 (Fortsetzung) - Art. 70 al. 5 (suite) 

Brändll Christoffel (V, GR): Es ist schon eine grundsätzliche 
Frage, die hier diskutiert werden muss. Die Mehrheit der 
Kommission geht ja davon aus, dass Direktzahlungen Ab
geltungen für gemeinwirtschaftliche Leistungen sind und 
deshalb unabhängig sind von der Person, welche diese Leis
tungen erbringt. Von daher argumentiert die Mehrheit durch
aus richtig. 
Nur ist es dann nicht ganz konsequent, wenn man in Ab
satz 6 Buchstabe b Direktzahlungen für Flächen in der aus
ländischen Wirtschaftszone zuspricht. Ich opponiere nicht 
gegen diese Zusprechung. Aber hier haben wir es eindeutig 
mit Direktzahlungen zu tun, die Einkommenszuschüsse 
sind; es geht nicht mehr um gemeinwirtschaftliche Leistun
gen. Es kann nicht sein, dass wir Landschaftspflege im Aus
land finanzieren, sondern wir geben Landwirten, die in der 
Schweiz wohnhaft sind und Bewirtschaftungsflächen im 
Ausland haben, einen Einkommenszuschuss, damit sie exis
tieren können. 
Damit möchte ich sagen, dass wir bei den Direktzahlungen -
auch wenn wir das nicht gerne zugeben - eine Vermischung 
von Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen und von 
Einkommenszuschüssen haben. Sobald dieser Einkom
menszuschuss-Charakter entsteht, meine ich, dass die Be
grenzungen doch einen Sinn machen. Ich befürchte, wenn 
in Einzelfällen irgendjemandem Beiträge bezahlt werden, 
der das überhaupt nicht nötig hat, dürfte sich das längerfris
tig negativ auf den Kreditrahmen auswirken. Ich meine, der 
Zweitrat sollte sich dieser Frage der Begrenzung nochmals 
annehmen. 

Schiesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Herr Brändli hat 
noch einmal ein Element erwähnt, das dazu führt - wenn 

man es wirklich als massgebend betrachtet -, dass man 
zum Schluss der Mehrheit kommen muss. Wenn man be
trachtet, wofür diese Direktzahlungen geleistet werden -
weil sie eben das Entgelt für eine Gegenleistung sind -, 
dann kommt man zum Schluss, dass dieses Entgelt auch je
mandem gezahlt werden muss, der in guten wirtschaftlichen 
Verhältnissen lebt, wenn er seine Leistungen erbracht hat. 
Das ist eigentlich die logische Folge: Die Direktzahlungen 
werden als Entgelt für eine erbrachte Leistung ausgerichtet 
und somit auch an Leute, die in guten wirtschaftlichen Ver
hältnissen leben. 
Ich möchte Ihnen beantragen, der Mehrheit zu folgen. Ich 
bin einverstanden mit dem, was Herr Brändli gesagt hat. Der 
Zweitrat ist eingeladen, sich mit dieser Frage noch einmal zu 
befassen. Der Zweitrat soll insbesondere beim Arbeitsein
kommen des mitverdienenden Ehepartners eine Lösung su
chen - das wäre dann vielleicht eine Kompromisslösung -, 
weil es schon stossend ist, dass in den Fällen, in denen die 
Ehefrau oder der Ehemann ausserhalb des Hauses mitar
beitet und deshalb die Schwelle überschritten wird, die Di
rektzahlungen entfallen. Von daher gesehen wäre der Zweit
rat eingeladen, noch einmal zu prüfen, ob es irgendeine 
Kompromissformel gibt. 

Couchepin Pascal, conseiller federal: Monsieur Brändli, 
vous avez parle des paiements directs a I'etranger? 

Brändli Christoffel (V, GR): Wenn man Beiträge ins Ausland 
entrichtet - ich bin nicht dagegen -, dann sind das nicht Ab
geltungen gemeinwirtschaftlicher Leistungen, sondern Ein
kommenszuschüsse. Deshalb haben die Direktzahlungen 
nicht nur den Charakter einer Abgeltung gemeinwirtschaftli
cher Leistungen. Das war die Aussage. 

Couchepin Pascal, conseiller federal: La precision, c'est de 
dire que seules les terres dont le paysan etait proprietaire 
avant 1984 beneficient de cette prestation, ce n'est donc pas 
lie a la location ou ades choses comme ~a. 11 faut etre pro
prietaire depuis avant 1984 pour beneficier des paiements 
directs. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 26 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit Leuenberger .... 9 Stimmen 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 41 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Abs. 6-AI. 6 
Angenommen - Adopte 

Art. 73 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Unverändert 

Minderheit 
(Beerli, Leuenberger, Maissen, Schiesser) 
Abs.2 
Die Beiträge werden für die Haltung von Tieren der Rinder
und Pferdegattung sowie für die Haltung von Schafen, Zie
gen, Bisons, Hirschen, Lamas und Alpakas ausgerichtet. 
Abs.3 
Die Beiträge werden nur für den auf dem Betrieb gehaltenen 
Bestand an Raufutter verzehrenden Nutztieren ausgerichtet, 
für den eine betriebseigene Raufuttergrundlage vorhanden 
ist. 
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Abs.5 

d. bei Betrieben mit Milchproduktion die Beiträge entspre
chend der vermarkteten Milch und unter Berucksichtigung 
der für die Milchmarktstützung eingesetzten Mittel kürzen. 

Eventualantrag Stähelin 
(falls der Antrag der Minderheit Beerli angenommen wird) 
Abs.5 

d ..... und unter Berücksichtigung der für Marktstützungs
massnahmen eingesetzten Mittel und des Grenzschutzes 
kürzen. 

Art. 73 
Proposition de la commission 
Majorite 
Inchange 

Minorite 
(Beerli, Leuenberger, Maissen, Schiesser) 
AI. 2 
Les contributions sont octroyees pour la garde de bovins et 
d'equides ainsi que pour la garde de moutons, chevres, bi
sons, cerfs, lamas et alpagas. 
AI. 3 
Les contributions sont octroyees uniquement pour le nombre 
d'animaux consommant des fourrages grossiers, pour I'ali
mentation desquels la base fourragere propre a I'exploitation 
est suffisante. 
AI. 5 

d. reduire les contributions allouees aux exploitations qui 
produisent du lait, en fonction du lait commercialise et 
compte tenu des moyens financiers affectes au soutien du 
marche laitier. 

Proposition subsidiaire Stähelin 
(au cas ou la minorite Beerli serait acceptee) 
AI. 5 

d ..... et compte tenu des moyens financiers affectes au sou
tien du marche et de la protection des frontieres. 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Da ich Mit
glied der Minderheit bin, möchte ich mich bei der Einführung 
kurz halten. Es geht um Beiträge an die Haltung Raufutter 
verzehrender Nutztiere. Hier stellt sich die Frage, ob die 
heutige Regelung in Absatz 2 «Beiträge werden ausgerich
tet fOr: a. die Kuhhaltung ohne Verkehrsmilchproduktion» 
unverändert übernommen werden soll oder ob man generell 
für Tiere der Rindergattung solche Beiträge auszahlen 
möchte, d. h. also Milchkuhbeiträge, die an eine bestimmte 
Relation zur betriebseigenen Raufuttergrundlage gebunden 
wären. 
Es ist die gleiche Problematik, wie wir sie bei Artikel 70 mit 
dem Minderheitsantrag Leuenberger besprochen haben, 
hier aber mit der Folge, dass nicht alle Direktzahlungen ent
fallen, wenn die Voraussetzung nicht erfüllt ist, sondern nur 
die Beiträge nach Artikel 73, sofern die Voraussetzung, wie 
sie in Absatz 3 des Minderheitsantrages vorgegeben ist, 
nicht erfüllt ist. Da stellt sich die Frage, woher man die erfor
derlichen Mittel nimmt: Diese Mittel sollen von den Produkte
stützungen weggenommen und zu den Direktzahlungen 
umgelagert werden. Ich nehme an, in der Diskussion wird 
diese Frage noch aufgegriffen. 
Das als Einleitung des Kommissionspräsidenten. Ich möchte 
nicht weiter gehen, weil ich Mitunterzeichner der Minderheit 
bin. Ich möchte nur noch darauf hinweisen, dass diese Be
stimmung eine Verstärkung des ganzen Systems wäre, wie 
sie Herr Maissen heute Morgen bei der Diskussion über die 
Aufhebung der Milchkontingentierung gefordert hat. 

Beerll Christine (R, BE): Ich wollte mein Votum mit der glei
chen Bemerkung einleiten, mit welcher der Präsident geen-
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det hat. Sie haben in der Eintretensdebatte und auch bei der 
Begründung der Rückweisungsanträge wiederholt gehört, 
wir würden hier praktisch im Schnellzugstempo auf eine in
dustrielle Landwirtschaft zufahren und es würden nur noch 
ausserordentlich «effiziente» Milchfabriken ein Überleben 
haben. 
Mit dem vorliegenden Minderheitsantrag wird dazu in der Tat 
ein Gegengewicht geschaffen. Es wird Wert gelegt auf die 
bodengebundene Landwirtschaft, auf eine gute Tierhaltung 
und auf eine eigene Raufutterbasis. Ich möchte Ihnen den 
Antrag der Minderheit als Konzept erklären: Es geht um Arti
kel 73, den Sie vor sich haben, gleichzeitig aber um den 
Antrag, der zum Finanzierungsbeschluss auf Seite 44 der 
Fahne gestellt worden ist. Dort haben Sie den Antrag der 
Minderheit, der die Umteilung von den Geldern, die für 
marktstützende Massnahmen vorgesehen sind, zu Direkt
zahlungen in Beträgen ausdruckt. Konkret sollen 590 Millio
nen Franken in einer Phase von vier Jahren aus den 
marktstützenden Massnahmen in die Direktzahlungen um
geleitet werden. 
Wenn Sie allenfalls noch die Grafik haben, die Ihnen vor 
zwei Tagen ausgeteilt worden ist, wäre es für das Verständ
nis leichter, wenn Sie diese hervornehmen. Ich könnte Ihnen 
dann das Konzept auch anhand der Grafik und der Tabelle 
auf Seite 2 etwas leichter erläutern. Ich teile meine Ausfüh
rungen in drei kurze Teile: Ich erkläre Ihnen zuerst an hand 
der Grafik die heute bestehende Milchmarktordnung, 
möchte Ihnen nachher sagen, was die Minderheit mit ihrem 
Konzept eigentlich will, und möchte Ihnen schliesslich noch 
in drei Punkten darlegen, wieso dieses Konzept sinnvoll ist. 
Wenn Sie die Grafik betrachten, sehen Sie, wie die Milch
marktordnung heute gestaltet ist. Sie haben einmal die 
Milchmenge, die für die Verarbeitung zu Käse gebraucht 
wird; das entspricht etwa zwei Dritteln der in der Schweiz 
produzierten Milchmenge. Auf der Grafik sehen Sie, dass 
wir einen Preis haben, der vom Markt erbracht wird. Das ist 
ein Preis, der in etwa dem EU-Durchschnittspreis entspricht; 
das sind in etwa 45 Rappen pro Kilo. Daruber befindet sich 
die Zulage für die verkäste Milch; das sind 20 Rappen pro 
Kilo. Das macht im Jahr 350 Millionen Franken aus. Dann 
haben Sie die Zulage für Fütterung ohne Silage; das sind 
noch etwa 4 Rappen. Die weiteren Beiträge sind relativ ge
ring, sodass ich sie nicht einzeln aufführe, aber im Ganzen 
gesehen kommen Sie auf einen Kilopreis von 73 Rappen. 
Dieser Preis - das sehen Sie auf der linken Seite, wo in der 
Grafik «Konsummilch» und «Konsumrahm» steht - ist natür
lich auch der Richtpreis für die nicht marktgestützte Milch, 
die Konsummilch, deren Preis sich am Preis der gestützten 
Milch ausrichtet und die heute auch zu einem Preis von etwa 
73 Rappen pro Kilo verkauft wird. 
Was möchte die Minderheit mit ihrem Antrag? Die Minder
heit möchte in zwei Vie~ahresperioden, also bis zum Jahr 
2011, die Marktstützungsmassnahmen in Direktzahlungen 
umlagern. Das bedeutet, dass die Hälfte der Marktstüt
zungsmassnahmen, nämlich 590 Millionen Franken, inner
halb von vier Jahren bis 2007 graduell umgelagert werden. 
Wie das vorgesehen ist, das sehen Sie auf der Tabelle, die 
auf der zweiten Seite an der Grafik angehängt ist; hier sehen 
Sie genau, welche Marktstützungsmassnahmen in den Jah
ren 2004 bis 2007 vorgesehen sind, was pro Jahr umgela
gert werden soll. Sie sehen, wie viel das pro Grossviehein
heit ausmacht, nämlich: Im Jahr 2004 sind das 90 Franken, 
im Jahr 2005 sind das 180 Franken, im Jahr 2007 dann, im 
Endstadium der jetzigen Vie~ahresperiode, 360 Franken. 
Sie sehen auch, was das für eine Reduktion des Milchprei
ses ergibt. Sie sehen auch, wie viel die Senkung der Preis
stützung in Millionen Franken ausmacht; das sehen Sie auf 
der hinteren Tabelle. 
Es gibt drei Punkte, wieso ich diese Umlagerung als günstig 
erachte: 
1. Sie ist günstig für die Landwirtschaft. 
2. Sie ist günstig für die Ökologie und die Tiere; sie ist tier
freundlich. 
3. Sie ist günstig für die Konsumentinnen und Konsumenten. 
Ich beginne mit der Landwirtschaft, weil ich mir sehr bewusst 
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bin, dass die Vertreter der Mehrheit hier ansetzen werden. 
Sie werden uns das sagen, was ich Ihnen vorhin schon zu 
erklären versucht habe, dass nämlich der Preis für Konsum
milch, der bis anhin nicht gestützt wird, sich am Vergleichs
preis ausrichtet, der für die verkäste Milch bezahlt wird, am 
marktgestützten Preis also. Dieser marktgestützte Preis sind 
die erwähnten 73 Rappen pro Kilo. In der Tat ist es so, dass 
sich der Marktpreis für die freie Konsummilch heute an die
sem Preis ausrichtet. 
Also werden Ihnen die Vertreter der Mehrheit sagen, dass es 
für die Landwirtschaft ein Verlust sei, wenn die Marktstüt
zungsmassnahmen abgebaut werden: Es werde zu einer 
Senkung des Preises für Konsummilch kommen, und das 
bedeute, dass die Landwirtschaft für etwa einen Drittel der 
produzierten Milchmenge in unserem Land die zurzeit jähr
lich ausgeschütteten zirka 250 Millionen Franken verlieren 
werde. Im Jahre 2007 wird es nach unserem System bei der 
Umlagerung der Hälfte der Marktstützungsmassnahmen -
das sehen Sie auch auf der Grafik - noch ein Verlust in der 
Höhe von 112 Millionen Franken sein. 
Wieso greift diese Betrachtungsweise zu kurz und kann in 
dieser Art und Weise nicht gelten? Es ist eine sehr kurzfris
tige Sichtweise. Die bestehenden Marktstützungen, das wis
sen wir alle, müssen nach den Forderungen der OECD und 
der WTO mittelfristig abgebaut werden. Gewisse Abbau
schritte sind schon vorgegeben; andere werden mit an Si
cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Forderungen auf 
unser Land zukommen. Die Landwirtschaft kann diese Be
träge demzufolge nur für ihr Budget erhalten - solange sie 
noch vorhanden sind; nicht mehr, wenn sie schon abgebaut 
sind -, wenn wir sie von der Marktstützung in die Direktzah
lungen umlegen. Dort können sie auch im Rahmen der 
Green Box der Landwirtschaft als Direktzahlungen erhalten 
werden, auch wenn Forderungen der WTO zum Abbau der 
Marktstützungen kommen. Sie sehen es auf der Tabelle: 
Das würde bedeuten, dass im Jahr 2007 und dann natürlich 
in den Folgejahren der Landwirtschaft 360 Franken pro 
Grossvieheinheit zukämen, und zwar eben auch den Milch 
produzierenden Bauern, denjenigen, die Milchkühe halten. 
Damit komme ich zu Punkt 2: Wieso ist das Konzept der 
Minderheit umwelt- und tierfreundlich? Es ist umwelt- und 
tierfreundlich, weil man nach diesem Konzept pro Milch pro
duzierende Kuh einen Beitrag ausbezahlt erhält. Das wird 
natürlich ein «incentive» - eine Motivation - sein, z. B. nicht 
eine Kuh zu halten, die 10 000 Kilogramm Milch gibt, son
dern sich eher dafür zu entscheiden, zwei Kühe zu halten, 
die 5000 Kilogramm Milch geben, was vernünftig ist. Das be
deutet, dass man eher zu einer normalen, tierfreundlichen 
Tierhaltung übergeht, die Tiere tiergerecht hält. Damit wer
den wir gerade das nicht haben, was Herr Kollege Maissen 
in seinem Votum zum Rückweisungsantrag befürchtet hat: 
Es werden nicht grosse, hochgezüchtete «Turbokühe» in 
Milchfabriken stehen, sondern man wird Kühe in normalen 
Landwirtschaftsbetrieben halten, die noch in einem norma
len Ausmass Milch geben, weil wir dazu einen Anreiz geben. 
Wir schaffen natürlich auch dadurch eine Motivation, dass 
wir den Raufutterbeitrag an eine eigene Raufutterbasis bin
den. Es wird auch so sein, dass man eben einen Anreiz für 
eine eigene Raufutterbasis und demzufolge für eine extensi
vere Bewirtschaftung gibt: Weniger Tiere auf der Fläche. Es 
kann nicht so sein, dass man unabhängig von der Fläche, 
die man besitzt, unabhängig von der Raufuttergrundlage, die 
auf dem eigenen Betrieb erwirtschaftet wird, einfach eine 
grosse Zahl von Tieren halten kann: Dann kommt man nicht 
in den Genuss dieser Beiträge. Also auch hier wird nicht nur 
eine Motivation geschaffen, Kühe zu halten, die nicht über
züchtet sind, sondern es wird auch noch die Motivation ge
schaffen, diese Kühe auf einem eigenen, bodenabhängigen, 
Raufutter ergebenden Bauernbetrieb zu halten. 
Ich komme noch einmal auf die Milchleistung der Kühe 
zurück: Da Hochleistungskühe sehr anfällig sind - das 
hat auch Folgen in Bezug auf die Pflege und in Bezug auf 
veterinärmedizinische Betreuung -, ist hier noch einmal ein 
starker Anreiz geschaffen, der verhindern soll, dass immer 
mehr veterinärmedizinische Eingriffe benötigt werden. Dies 

schliesst z. B. auch die ganze Problematik mit den Antibio
tika ein, die den Tieren verabreicht werden müssen, damit 
sie gesund bleiben; auch in diesem Bereich sorgen Sie, vor, 
wenn Sie hier diesem Minderheitsantrag zustimmen. 
Ich möchte auch noch ein Wort dazu sagen, wieso der An
trag für die Konsumentinnen und Konsumenten günstig ist. 
Sie haben es allenfalls schon den einleitenden Bemerkun
gen entnehmen können und Sie ersehen es natürlich auch, 
wenn Sie die Grafik ansehen: Als Gegengewicht zu dem, 
was ich als negative Auswirkung für die Landwirte umschrie
ben habe, ist es ganz klar, dass die Preise für Konsummilch 
und für Konsumrahm, also für die Frischprodukte, tendenzi
ell sinken werden, weil der Vergleichspreis für die verkäste 
Milch auch nach unten geht. Dieser Effekt, der für die Land
wirtschaft negativ auszulegen ist, dort aber dadurch abge
dämpft wird, dass wir eben neue Direktzahlungen leisten, ist 
für die Konsumentinnen und Konsumenten natürlich durch
aus positiv. Die Preise für die ganzen Frischprodukte, die 
Sie auch auf der Grafik sehen, werden sinken. Das wird mit 
Sicherheit positive Auswirkungen auf den Konsum solcher 
Produkte in der Schweiz haben. Das wird es auch möglich 
machen, dass später, wenn auch in diesem Bereich allen
falls eine Marktöffnung notwendig wird, auch hier die Anpas
sungsschwierigkeiten weniger gross sein werden. 
Ich bin davon überzeugt, dass dieser Antrag, dass das Kon
zept, das Ihnen die Minderheit hier beantragt, ein Schritt in 
die richtige Richtung ist. Ich bin auch davon überzeugt, dass 
es ein Schritt ist, der sich sehr gut mit der zukunftsgerichte
ten Landwirtschaftspolitik verbinden lässt, und dass es eben 
auch ein Schritt ist, der sowohl den Interessen der Konsu
mentinnen und Konsumenten als auch - und das möchte ich 
noch einmal stark betonen - den Interessen der produzie
renden Landwirtschaft Rechnung trägt. Denn die Beträge, 
die man jetzt nicht von der Marktstützung in die Direktzah
lungen umlagert, werden dem Budget der Landwirtschaft 
mittelfristig verloren gehen. Das möchte ich nicht; ich 
möchte sie im Rahmen von Direktzahlungen erhalten. 

Stähelln Philipp (C, TG): Obwohl ich als Präsident der Ver
einigung Schweizerischer Futtermittelfabrikanten - ich habe 
also auch eine Interessenbindung bekannt zu geben -
durchaus eine andere Haltung einnehmen könnte, unter
stütze ich die Minderheit, sofern der unterschiedliche Grenz
schutz für Milch - aufgrund der Aufhebung des Grenzschut
zes für Käse bis 2007 - und für Fleisch - über weitgehend 
unveränderte Beibehaltung der Zölle und Zollkontingente -
bei der Kürzung gemäss Absatz 5 Litera d angemessen be
rücksichtigt wird. Dazu dient mein Eventualantrag, mein Er
gänzungsantrag, wenn Sie so wollen. 
Die einheitliche Ausgestaltung der Beiträge pro RGVE -
eine wunderschöne Abkürzung für den noch schöneren Be
griff «Raufutter verzehrende Grossvieheinheiten»; er freut 
mich jedes Mal - ist im Sinne einer wettbewerbsneutralen 
Nutzung der Raufutterfläche grundsätzlich nachvollziehbar. 
Nicht berücksichtigt sind damit aber der mit einer unter
schiedlichen Wertschöpfung und Produktionsleistung er
brachte Beitrag zur Erreichung der weiteren agrarpolitischen 
Oberziele, insbesondere der dezentralen Besiedlung des 
Landes, sowie das höhere allgemeine Produktionskosten
niveau in der Schweiz. 
Es ist grundsätzlich auch korrekt, dass die Mittel für die 
Milchmarktstützung, die über das Stützungsniveau beim 
Fleisch hinausgehen, angerechnet werden sollen. Der un
terschiedliche Grenzschutz bei Milch und Fleisch muss 
aber ebenfalls eingerechnet werden. Ein möglicher Einsatz 
ist, dass bis 2007 die Zulage für verkäste Milch, also etwa 
300 Millionen Franken, als Ausgleich für den fehlenden 
Grenzschutz beim Käse angerechnet wird und dass die Kür
zung der Raufutterbeiträge für die Milchbetriebe im Umfang 
der übrigen für die Milchmarktstützung eingesetzten Mittel 
erfolgt. Weil der Abbau des Grenzschutzes zwischen 2002 
und 2007 schrittweise erfolgt, kann die Anrechnung eben
falls schrittweise erhöht werden. Das könnte so aussehen, 
dass beim Start, theoretisch mit dem Inkrafttreten der bilate-
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ralen Verträge ab 2002, mit 50 Millionen Franken begonnen 
würde; effektiv wären das ab 2004 150 Millionen Franken, 
mit einer jährlichen Erhöhung um 50 Millionen Franken auf 
300 Millionen Franken ab 2007. Nur mit einer Kompensation 
des einseitig zulasten der Milch verminderten Grenzschut
zes ist - so meine ich - für die Milchproduzenten, ausge
hend von 2003, ein weiterer Abbau der Mittel für Zulagen 
und Beihilfen tragbar. 
Dabei ist ebenfalls zu beachten, dass wegen der Hebel
wirkung jede Reduktion der Zulagen und Beihilfen um 
100 Franken dem Milchproduzenten Erlöseinbussen von ge
gen 170 Franken bringt. 
Eine kurze Nebenbemerkung: Im Hinblick auf die Aufhebung 
der öffentlich-rechtlichen Mengenregelung sollte auch die 
Umlagerung eines Teils der Direktzahlungen - der Flächen
beiträge und der Raufutterbeiträge - in Beiträge pro standar
disierte Arbeitskraft ernsthaft geprüft werden. Das sei für die 
Zukunft gesagt. 
Ich bitte um Unterstützung der Minderheit, ergänzt durch 
meinen Eventualantrag. 

Cornu Jean-Claude (R, FR): Mame si I'heure est avancee, 
I'heure est grave. Atout le moins, le sujet est grave et vous 
me permettrez donc d'y consacrer un peu de temps, pour 
non seulement vous faire part de mon appreciation politique, 
mais aussi developper I'un ou I'autre argument en defaveur 
de la proposition de minorite Beerli, arguments qui sont fon
des d'une part sur des considerations de marcM, de prix et 
de revenu, et d'autre part sur les effets dans la pratique 
qu'aurait cette proposition. 
Nous sommes des parlementaires, nous ne sommes pas 
des revolutionnaires. Dans le domaine de I'agriculture, en 
particulier, nous devons veiller arester des parlementaires 
et a ne pas devenir des revolutionnaires, auquel cas et pour 
le coup nous destabiliserions definitivement tout ce monde 
de I'agriculture. 
1. Si I'on adoptait la proposition de minorite Beerli, iI s'agirait 
d'un changement fondamental, et iI faut en atre conscient. 
Ce n'est pas une petite proposition anodine qui tombe, 
comme cela, apres des reflexions de la commission, c'est un 
sujet qui a ete examine dans le cadre de la preparation de la 
"PA 2007,,; c'est un sujet qui avait ete aborde, mis en con
sultation et rejete de maniere assez claire, je crois, par la 
plupart des milieux consultes, a tel point que le Conseil fede
ral a renonce a I'inclure dans son message. Et, maintenant, 
cette idee, ce changement revient par la bande et iI a I'air de 
quelque chose d'absolument extraordinaire, comme etant le 
passage oblige vers la nouvelle agriculture. 
Pour ma part, je vous dis qu'il s'agirait d'un changement 
complet de strategie par rapport non seulement a la 
"PA 2002", mais egalement a I'accord bilateral dans ce do
maine avec l'Union europeenne. 
Jusqu'ici on a voulu donner une chance au fromage suisse 
pour se positionner sur les marcMs europeens, iI n'y a pas 
de raisons objectives de chan ger son fusil d'epaule alors 
que les effets des accords bilateraux ne se feront sentir que 
d'ici trois a cinq ans. 
2. 11 s'agirait, dans le cas particulier, d'un subventionnement 
selon le systeme de I'arrosoir sur toutes les vaches du pays, 
decourageant les producteurs les plus dynamiques. Au 
mame moment, on veut enlever les quotas pour que les ex
ploitations laitieres - c'est ce qu'on a decide ce matin - puis
sent se developper et devenir competitives a I'echelon 
europeen. La, on serait pras de faire un mouvement allant 
totalement dans I'autre sens. Comme le dit souvent notre 
conseiller federal, M. Couchepin, encore et toujours chef du 
Departement federal de I'economie, iI est dangereux d'ap
puyer en mame temps sur le frein et I'accelerateur. 
3. L.:evolution obligee du secteur agricole est actuellement 
difficile a faire passer chez les interesses, vous le savez, vu 
la situation precaire des revenus paysans. Faut-il des lors 
mettre sous leurs yeux - ce serait la consequence de la 
proposition de minorite Beerli - le spectre du lait a 45 ou 
50 centimes pour les convaincre d'accepter ce paquet agri-
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cole? 11 serait plus sage de faire passer le message de la 
flexibilisation des quotas et de ne pas accelerer inutilement 
la chute des prix qui descendent deja assez vite comme oa. 
On pourra revoir plus fondamentalement toute la problemati
que de I'attribution des paiements directs ulterieurement, a 
savoir dans le cadre peut-atre de la "PA 2008-2011». 
Selon les renseignements que j'ai obtenus, iI en irait, iI faut 
en atre conscient, d'une perte, pour les producteurs concer
nes, de plus de 100 millions de francs par annee, voire de 
250 millions de francs en cas de transfert complet des aides 
a la production sur les paiements directs. 
Voila pour ces trois considerations politiques. 
S'agissant maintenant de considerations en rapport avec les 
marches, les prix et les revenus, quatre considerations. 
1. La suppression de toutes les mesures de soutien a la pro
duction exercerait - cela a ete reconnu par Mme Beerli -
une enorme pression sur les prix. Or, c'est le segment ayant 
la moindre valeur ajoutee qui determinerait le prix pour I'en
semble du marche. Et cela va encore une fois en sens abso
lument contraire de ce que I'on a defendu jusqu'a mainte
nant, a savoir d'avoir une economie agricole qui soit de 
hau te valeur ajoutee. 
2. La perte de revenu pour le creneau qui actuellement ne 
beneficie pas de soutien - oa ressort aussi du graphique qui 
vous a ete presente -, en I'occurrence le lait, les produits 
frais, s'eleverait evidemment, puisque les prix s'equilibrent 
pour I'un et pour les autres, a plusieurs centaines de millions 
de francs alors que la distribution et les consommateurs ne 
trouvent pour I'instant rien a redire au prix des produits suis
ses dans ce secteur. On ne va pas a I'etranger pour acheter 
des yogourts, on y va pour acheter de la viande. Donc, oa 
signifie qu'on est tout a fait prat a payer en Suisse des 
yogourts au prix suisse, prix qui est plus eleve que celui qui 
est paye a I'etranger. 
3. Les prix seraient soumis a de tres grandes f1uctuations en 
fonction de facteurs sur lesquels les agriculteurs suisses 
n'ont aucune influence, les cours mondiaux du beurre ou de 
la poudre de lait par exemple. 
4. La Suisse, iI faut bien s'en rendre compte, ferait cavalier 
seul dans le contexte europeen en n'ayant plus aucun 
moyen d'intervention pour soutenir les prix dans le secteur 
laitier. 
Voila pour cette deuxieme categorie de considerations. 
Maintenant, quels seraient les effets dans la pratique de I'ac
ceptation de cette proposition de minorite? 
1. Ce systeme conduit a une redistribution des moyens pu
blics vers les exploitations les moins performantes, et c'est 
I'inverse de ce qu'on nous prache toujours! 
2. Ce systeme pousse a augmenter le nombre de vaches 
plutöt qu'a gagner en efficacite. 11 conduit a augmenter les 
coOts de production par kilogramme de lait vu que les frais 
de base, on I'a releve ce matin, les frais d'infrastructures, de 
bätiments, d'installation et de travail, sont dans une large 
mesure proportionnels au nombre d'animaux. 
3. La production laitiere est extramement exigeante au ni
veau du travail, de la presence 365 jours par annee et du 
suivi professionnel pour assurer la qualite. Si le produit n'a 
presque plus de valeur ajoutee et que le revenu est fixe en 
fonction du nombre de vaches, autant garder des vaches al
laitantes ou des moutons que de vouloir encore se preoccu
per d'une veritable production laitiere digne de ce nom. 
4. Avec I'assouplissement des transferts de quotas en 1999, 
et on I'a deja dit ce matin dans un autre contexte, on a voulu 
enlever le lien entre le droit de produire et la surface. Ces 
contributions exigent beaucoup de surface vu qu'elles tole
rent moins d'animaux par unite de surface que la loi federale 
sur la protection des eaux. On ne donnerait pas la possibilite 
de produire du lait. On ne donnerait la possibilite de produire 
du lait qu'a ceux qui auraient beaucoup de surface et cela 
irait contre la mobilite du secteur foncier qu'on cherche a 
ameliorer par cette mesure. 
5. 11 ne faudrait pas passer sous silence les retombees dans 
le secteur de la viande. En effet, cette mesure pousserait a 
augmenter le cheptel et donc les excedents, ce qui n'est pas 
non plus, dans une vision globale de I'economie agricole, 
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souhaitable. On peut s'attendre, le cas ech9ant, a une pres
sion supplementaire sur les prix et a un effet negatif sur la 
qualite. 
Si I'idee n'est pas foncierement mauvaise, elle tombe - en 
tout cas, j'en suis persuade et j'espere que la majorite sera 
d'accord avec moi - au mauvais moment. Ne destabilisons 
pas encore plus cette economie agricole. Mettons mainte
nant en place la "PA 2007», legerement amputee ce matin 
au niveau de la viande, mais je suis sOr que cela le Conseil 
national va encore le corriger. Mettons maintenant en place 
et poussons ce paquet "PA 2007», et gardons ces reflexions 
tout a fait interessantes sur le moyen et long terme pour les 
discussions ulterieures. 
Je vous propose donc avec vehemence - vous I'aurez com
pris, ma vehemence est proportionnelle a la longueur du dis
cours de mes preopinants -, de rejeter la proposition de 
minorite Beerli. 

Bierl Peter (C, ZG): Ich bitte Sie ebenfalls, der Mehrheit und 
damit dem bundesrätlichen Konzept zu folgen. Was hier von 
der Minderheit vorgeschlagen wird, würde für die Zukunft 
der Milchproduktion einen gewaltigen Bruch bedeuten, zöge 
man das System vollends durch, auch wenn es vielleicht 
über die Jahre hin erstreckt würde. Wenn Sie dem Antrag 
der Minderheit zustimmen, werden beim Finanzierungsbe
schluss ganze 600 Millionen Franken von den Massnahmen 
zur Förderung von Produktion und Absatz zu den Direktzah
lungen verschoben. Das sind ganze 20 Prozent, mit denen 
über die nächsten vier Jahre primär die Milchproduktion we
niger gestützt werden wird. 
Die Behauptung, die Umlagerung zu den Direktzahlungen 
sei letztlich neutral, ist eine gefährliche, weil sie die Wirkung 
auf die Einkommen und die interne Verteilung ausblendet. 
Die Zulage für verkäste Milch von 20 Rappen je Kilogramm, 
ausgerichtet auf rund die Hälfte der Milchmenge, kostet rund 
20 Millionen Franken. Damit wird aber der Milchpreis nicht 
nur bei der verkästen Milch um 20 Rappen gestützt, sondern 
annähernd im gleichen Umfang auch bei der nichtgestützten 
Verwertung. Durch diese bereits mehrmals genannte Hebel
wirkung der Stützungsmittel von 320 Millionen Franken errei
chen wir eine Differenz beim Milcherlös von rund 500 Mil
lionen Franken. Der Grund liegt darin, dass das Käsepreis
niveau wegen des hohen Exportanteils bei Käse und der 
Öffnung des Käsemarktes im Rahmen der bilateralen Ab
kommen mit der EU zunehmend vom EU-Preisniveau ab
hängig ist und dass das Molkereipreisniveau grundsätzlich 
nicht über dem Preis für Käsereimilch liegen kann. Wir stüt
zen damit - mit diesen Verkäsungszulagen - indirekt eben 
auch die übrige Milchverwertung. Wir würden so bei einer 
gänzlichen Umlagerung rund 200 Millionen Franken Ein
kommen verlieren. Ich darf übrigens darauf hinweisen, dass 
bei den bilateralen Verträgen vereinbart worden ist, dass 
diese Zulagen, wie sie nun vorgesehen sind, auch zulässig 
sind und beibehalten werden können. 
Noch grösser als bei den Zulagen ist diese Hebelwirkung bei 
den Beihilfen, weil hier der Anteil der gestützten Mengen we
sentlich kleiner ist als bei den Zulagen. Die Milchbranche 
rechnet bei der Umlagerung von 600 Millionen Franken von 
der Marktstützung zu den Direktzahlungen mit Einbussen 
beim Milcherlös von rund 1 Milliarde Franken. Da es ja nicht 
vorgesehen ist, diesen Verlust mit zusätzlichen Direktzah
lungen aufzufangen, wird letztlich ein Einkommensverlust 
von 400 Millionen Franken für die Landwirtschaft resultieren. 
Die Umlagerung auf die Beiträge für die Haltung Raufutter 
verzehrender Tiere hat auch andere Tücken. Gemäss Unter
lagen des Bundesamtes für Landwirtschaft würden dadurch 
gewisse Kantone verlieren - deshalb erstaunt mich das Vo
tum von Kollege Stähelin ein wenig -, insbesondere Thur
gau, Luzern und Zürich, während andere wie Freiburg oder 
Bern gewinnen würden. Verlieren würden aber vor allem 
auch die Milchwirtschaftsbetriebe der Obergangszone, also 
von Gebieten, die keine andere Chance haben, als mit rela
tiv intensiver Milchproduktion ihren Erwerb zu verdienen. 
Profitieren würden Betriebe mit geringen Milchleistungen zu
lasten de~enigen, die heute dank guter Zuchtarbeit und 

guter Wirtschaftlichkeit, aber auch dank guter beruflicher 
Kenntnisse mit durchschnittlichen bis guten Leistungen pro
duzieren. Es besteht einmal mehr die latente Gefahr, dass 
man mit möglichst vielen Tieren, beschränkt natürlich auf die 
vorhandene Fläche, mit geringen Leistungen, aber auch mit 
möglichst geringem Aufwand die Direktzahlungen optimiert. 
Ist das wirklich die Landwirtschaftspolitik, die wir uns für die 
Zukunft wünschen? Ob das der Fall ist, mag hier offen blei
ben. Für mich selber ist das keine Zukunftsperspektive; es 
wäre fast ein Grund, meinen Beruf als Landwirtschaftslehrer 
zu wechseln. 
Was wir hier vorhaben, geht in einem gewissen Rahmen in 
Richtung einer Stop-and-go-Politik. Während Jahren haben 
wir unseren Landwirten gezeigt, wie man im Rahmen der 
Möglichkeiten effizient produzieren soll. Es müssen nicht 
lauter Superleistungen vorhanden sein; man muss hier nicht 
einer extremen Landwirtschaft frönen wollen. Man muss 
nicht «Bahnhofbauern» heranbringen wollen, aber man 
muss auch dazu schauen, dass schlussendlich effiziente, 
leistungsorientierte Betriebe auch einen Milchpreis erzielen 
können, der zumindest die Kosten deckt. 
In diesem Sinne meine ich, dass wir hier keine Kehrtwende 
betreiben sollten. Wenn man nochmals das Bild von Bun
desrat Couchepin mit jener schönen Landschaft auf dem 
Wandbild dieses Saales nimmt, so sollten wir diese sinnvoll, 
aber auch effizient produzierend nutzen und nicht letztlich 
ein Landwirtschaftsreservat betreiben wollen. 
Ich meine, dass der von der Minderheit vorgeschlagene 
Weg mit der Richtung, in welche er tendiert, zusammen mit 
der Abschaffung der Milchkontingentierung, die wir heute 
Morgen beschlossen haben, das Fuder überlädt und auf 
eine falsche Fährte führt. Es ist deshalb davon Abstand zu 
nehmen. 
Ich bitte Sie deshalb, hier dem Bundesrat und der Kommis
sionsmehrheit zuzustimmen. 

Schmld Ca rio (C, AI): Auch ich beantrage Ihnen, dieser 
Minderheit nicht zu folgen. Artikel 73 Absatz 2 hat zwar 
seine Vorgänger in einer Verordnung, aber es ist nicht alles 
sinnvoll, gut und übernehmenswert, was in einer bundesrät
lichen Verordnung steht. 
Dieser Absatz 2 stellt eine Frage: Warum in Gottes Namen 
wollen Sie nur Bisons, aber keine Wisente? Warum wollen 
Sie nur Lamas und Alpakas, aber keine Vikunjas? Warum in 
Gottes Namen? Sie wissen vermutlich keine Antwort darauf, 
aber das ist an sich egal. Wenn ich diese beiden Gruppen 
von Tieren sehe, möchte ich Ihnen sagen: Das passt genau 
in die allgemeine Stossrichtung - Bisons kommen aus den 
Prärien Nordamerikas, Lamas und Alpakas aus den Anden. 
Und was hat es dort? Sioux und Schwarzfussindianer im 
Norden, und Inkas im Süden - und das ist das, was die 
Schweizer Bergbevölkerung nach dieser Auffassung auch 
noch werden soll. 
Im Reservat hat es eben Indianer und solche Exoten. Da 
möchte ich Ihnen einfach sagen: Das widerspricht den Um
setzungsprotokollen zur Alpenkonvention. Wir haben dort 
nämlich einen Artikel 17, der lautet: «Ansiedlungsverbote. 
Die Vertragsparteien gewährleisten, dass wild lebende Tier
und Pflanzenarten, die in einer Region in einer überschau
baren Vergangenheit nicht natürlich vorkamen, dort nicht an
gesiedelt werden.» Die ganze Geschichte ist doch etwas 
eigenartig. Wir reden doch hier von einem Landwirtschafts
gesetz und nicht von einer Spielzeugartikelveranstaltung. 
Diesen «Wisa-Gloria-Artikel» können Sie streichen! 

David Eugen (C, SG): Artikel 73, wie er in der Fassung der 
Minderheit dasteht, sieht relativ harmlos aus. Natürlich kom
men diese neuen Tiergattungen hinzu; man kann das, wie 
Herr Kollege Schmid gesagt hat, als Indianerübung anse
hen. Mit dem könnte ich noch leben, ob Alpakas, Lamas 
usw. auch noch berücksichtigt werden oder nicht. 
Aber die "Bombe» steckt auf Seite 44. Ich bitte Sie, das an
zuschauen. Denn dort steht: Die Folge aus den Anträgen zu 
Artikel 73 sind 600 Millionen Franken, die anders fliessen. 
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Wir müssen uns mit Artikel 1 des Bundesbeschlusses über 
die finanziellen Mittel auseinander setzen. Wenn dieser Arti
kel diese Wirkung nicht hätte, dann würde ich mich dazu 
auch gar nicht melden. Aber das erklärte Ziel dieser Übung, 
die die Minderheit durchführen möchte, ist es, dass man 
600 Millionen Franken vom Milchpreis wegnimmt und auf 
diese Tierhalterbeiträge überführt. Das heisst, auf die Milch
bauern wird unmittelbar, in den nächsten vier Jahren, zu
sätzlicher Preisdruck im Umfang von 10 Rappen pro Kilo
gramm ausgeübt. Das heisst, der Preis wird nochmals 
gesenkt. 
Ich habe heute Morgen gesagt, ich sei für Rückweisung, weil 
mir das Tempo der Vorlage des Bundesrates übersetzt er
scheint. Mit diesem Antrag wird noch ein Zahn zugelegt, das 
heisst, das Tempo wird nochmals beschleunigt, die Milch
bauern werden zusätzlich unter Druck gesetzt. Es werden 
noch mehr Familienbetriebe verschwinden. Man empfiehlt 
den Leuten: Statt dass ihr Milch produziert, kauft doch ein 
paar Alpakas und lasst sie über die Wiesen laufen, der Bund 
gibt euch dafür dann Mittel. Das ist nicht die Lösung. 
Man sagt den Bauern, sie sollten Tiere halten; ob damit eine 
Produktion verbunden ist oder nicht, spielt überhaupt keine 
Rolle mehr. Es geht nur noch darum, dass Tiere gehalten 
werden. Das ist auch ökologisch überhaupt nicht gut. Wir sind 
im Gegenteil mit der Tierhaltung eher schon an einer oberen 
Grenze angelangt: Denken Sie an die 400 000 Schafe, die 
wir in der Schweiz bereits halten und die nur wegen der Tier
halterbeiträge gehalten werden, nicht wegen der Produktion 
von Fleisch oder Wolle. Jetzt will man in diesem zentralen 
Bereich der Landwirtschaft zusätzlich diesen Weg gehen. 
Was Sie damit sicher haben, ist eine erhöhte Düngerproduk
tion; Sie haben Tiere, die neue Gebäude brauchen, die neue 
Unterhaltsleistungen brauchen. Sie haben damit in der 
Landschaft zusätzliche Interventionen, ohne dass damit eine 
sinnvolle Produktion verbunden ist. Das kann nicht der Sinn 
unserer Landwirtschaftspolitik sein. 
Es gibt den dritten Punkt, den möchte ich nicht weiter aus
führen, den hat Kollege Bieri sauber dargestellt: die 200 Mil
lionen Franken Einkommensverlust, die mit diesem Artikel 
produziert werden. Ich glaube, das hat er richtig gesagt: da
mit überladen wir das Fuder. Es wurde von jemandem davon 
gesprochen, dass in der Vernehmlassungsvorlage ein sol
cher Text schon drin war. Der Bundesrat hat weise gehan
delt, Herr Bundesrat Couchepin hat sehr weise gehandelt, 
als er gesagt hat: Das ist dann die Revolution, die wir hier 
anzetteln, das machen wir nicht. Wir gehen einen vernünfti
gen Weg; wir müssen in der Landwirtschaft bessere Wege 
finden, aber wir gehen Schritt für Schritt, und wir führen die 
Bauernfamilien in einem für sie machbaren Tempo auf diese 
Ziele zu. 
Was Sie hier beantragen, geht weit darüber hinaus. Ich bitte 
Sie, davon abzusehen. 

Wlckl Franz (C, LU): Ich bitte Sie dringend, der Mehrheit zu
zustimmen. Herr Bieri hat sehr eindringlich dargelegt, weI
che Konsequenzen der Minderheitsantrag hat. Die von der 
Minderheit beantragte Variante bringt gerade - das sage ich 
als Luzerner Ständerat - eine Vielzahl unserer Luzerner 
Bauernbetriebe in arge Not. Grosse Einkommenseinbussen 
sind so ganz klar vorprogrammiert. Wir dürfen heute nicht 
praktisch aus dem Stand heraus eine Kehrtwende be
schliessen, eine Kehrtwende, deren Konsequenzen wir uns 
gar nicht bewusst sein können, eine Kehrtwende, welche 
der Bundesrat abgelehnt hat, nachdem er aufgrund der Ver
nehmlassung über die Bücher gegangen ist. 
Sie dürfen die Schweizer Landwirtschaft nicht zur Rasenmä
herin der Nation degradieren, und deshalb bitte ich Sie, der 
Mehrheit zuzustimmen. 

Malssen Theo (C, GR): Bei diesem Artikel ist nun die Dis
kussion komplett durcheinander, und ich möchte sie wieder 
auf den Punkt zurückführen, um welchen es geht. Die heu
tige Regelung sieht in Absatz 2 vor, dass Beiträge ausge
richtet werden für: «a. die Kuhhaltung ohne Verkehrsmilch-
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produktion; b. die Haltung von Rindern, Tieren der Pferde
gattung, Schafen und Ziegen». Gemäss der neuen Rege
lung sollen auch Kühe mit Verkehrsmilchproduktion einen 
Beitrag als Raufutter verzehrende Tiere erhalten. Das ist der 
grosse Unterschied! Das ist die Milchkuhprämie, die immer 
wieder zur Diskussion gestanden ist: Wenn der Milchpreis 
sinkt, dann soll es eine Milchkuhprämie geben. Das ist der 
einzige Unterschied! Die Geschichte mit den Bisons, Hir
schen, Lamas und Alpakas hat sich einfach so ergeben, hat 
aber mit der Sache eigentlich nichts zu tun. Von mir aus 
könnte man diese Exoten hier streichen und in der Verord
nung regeln. Das ist nicht das Thema! 
Ich sage Leuten wie Herrn David, wenn er immer von der 
Ökologisierung spricht und sagt, diese Beitrags!egelung för
dere eine Erhöhung der Tierzahlen und die Ubernutzung: 
Das Gegenteil ist der Fall! Gemäss Absatz 3 wollen wir ja, 
dass jene, welche diese Beiträge beziehen, ihre Produktion 
in erster Linie auf der Basis von eigenem Raufutter machen. 
Und jene, die man früher die «Bahnhofbauern» nannte, die 
übermässig Kraftfutter beziehen, bekommen diese Beiträge 
nicht. Es ist nicht verboten, bis zu den Limiten, die das Ge
setz aus Umweltschutzgründen setzt, pro Hektare so viele 
Tiere zu halten. Es kann also jemand bis zu dieser Grenze 
gehen, bekommt dann aber diese Beiträge nicht oder nur re
duziert. Das sind Beiträge an die Haltung Raufutter verzeh
render Nutztiere; Sie müssen die Marginale zu Artikel 73 
lesen! Diese Beiträge sind vorgesehen für jene Tiere, die auf 
der betriebseigenen Raufuttergrundlage gehalten werden. 
Hier möchte man öffnen, was seitens der Milchproduzenten 
gewünscht wird, dass eben auch Milchkühe, die zur Produk
tion von Verkehrsmilch gehalten werden, in den Genuss die
ser Beiträge kommen. Für mich ist ganz klar: Wenn diese 
Regelung kommt - ich war im Übrigen bis anhin gegen sol
che Milchkuhprämien aus allgemeinen Direktzahlungen -, 
bin ich jetzt dafür, wenn man das aus den Mitteln der Ab
satzförderung nimmt. Das ist die Konsequenz. 
Die Argumente, die hier bezüglich der Übernutzung der Flä
chen gefallen sind, stimmen alle nicht - das Gegenteil ist der 
Fall. Das ist eine Ökologisierung und dient der Idee einer 
nachhaltigen Entwicklung der Landwirtschaft, die ihre Futter
grundlage auf dem eigenen Betrieb hat und nicht auf dem 
Bahnhof oder auf dem Lastwagen, der mit dem Futtermittel 
vorbeifährt. 
Ich bitte Sie also, der Minderheit zuzustimmen. 

Schiesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Nach dem Vo
tum von Kollege Maissen, der die Sache wieder ins Zentrum 
gerückt und dargelegt hat, worum es geht, muss ich eigent
lich nicht mehr sehr viel sagen. Ich meine, der Antrag der 
Minderheit sei zum Teil missinterpretiert worden, aber Herr 
Kollege Maissen hat das jetzt wieder zurechtgerückt. 
Die Position der Mehrheit ist klar. Wenn ich das richtig ver
standen habe, will man (noch) nicht so weit gehen, schliesst 
das zu einem späteren Zeitpunkt aber nicht aus. Fraglich ist 
einfach, was in der Zwischenzeit mit dem Milchpreis pas
siert. Wenn der Milchpreis unter Druck gerät, könnte ich mir 
vorstellen, dass eine derartige Massnahme relativ rasch ge
fordert werden sollte oder gefordert werden wird, und dann 
stellt sich die Frage, welche Mittel für eine Umlagerung zur 
Verfügung stehen. Dass es heute bei der Umlagerung von 
Produktestützungen zu Direktzahlungen zu einem relativ 
weit gehenden Eingriff kommt, ist natürlich nicht zu bestrei
ten. 
Ganz kurz zum Eventualantrag Stähelin zu Artikel 73 Ab
satz 5 Litera d: Der Antrag lag der Kommission nicht vor. Ich 
kann deshalb als Kommissionssprecher nichts dazu sagen 
und habe auch nicht das Fachwissen, das zu beurteilen. Ich 
bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen. Ich habe mir vonseiten 
der Verwaltung sagen lassen, dass bei Annahme noch mehr 
Mittel zur Verfügung gestellt werden müssten; diese Mittel 
sind im Moment einfach nicht vorhanden. 

Couchepin Pascal, conseiller federal: 11 faut reconnaitre en 
toute honnetete que la proposition de minorite Beerli a beau-
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coup pour elle-meme, si on ecoute les craintes d'un certain 
nombre de gens qui disent: «Qu'est-ce qui se passera le 
jour ou les contingents ne seront plus fixes par l'Etat?» Bien 
sOr, dans toute solution, iI y ades risques et des chances. 
Les chances sont beaucoup plus grandes et vous avez eu 
raison de suivre le projet du Conseil federal, mais iI y a aussi 
un certain nombre de risques. 
Le risque, c'est d'abord, pour certaines categories de pro
duits laitiers qui ne sont pas necessairement liees a la qua
lite du lait lui-meme, que tout d'un coup iI y ait une extension 
demesuree de la production. Ce n'est pas le cas pour le fro
mage ou on peut exiger le non-ensilage, ou on peut exiger 
ceci ou cela, mais c'est par exemple le cas pour le lait de 
consommation courante. Toutes les possibilites sont ouver
tes et certains ont craint que I'on aille vers une agriculture 
qui deviendrait quasiment inhumaine avec la transformation 
du betail et avec ces vaches qui sont capables de produire 
au-dela de 12 000 kilogrammes de lait par an, comme iI y en 
a un certain nombre sur d'autres continents, et peut-etre 
aussi sur notre continent. 
11 y a aussi ceux qui craignent, et cela a ete evoque -
M. Bieri etait tras critique a I'egard de cette remarque, mais 
ya existe quand meme -, de voir un certain nombre de gens 
qui se mettraient a produire du lait le long des autoroutes, 
comme on dit, avec des produits importes. J'ai meme lu que, 
dans je ne sais quel pays, on avait decide de faire une sorte 
d'usine a lait flottante. On y met les vaches et on les nourrit 
artificiellement. Elles ne bougent pas et le lait est immediate
ment transporte par bateau a partir de la «plate-forme de lai
tage» qui serait ainsi creee au large de tel ou tel pays 
maritime! 
11 ne faut donc pas avoir une vision trop simple des chances 
et des risques du futur. 11 y ades chan ces, mais iI y a aussi 
un certain nombre de risques. Alors, voyons quels sont les 
risques des deux solutions. 
Si on va dans le sens du maintien systematique des sou
tiens a la production, le risque, c'est qu'on vise justement 
ces trop hautes performances qui risquent de tuer I'«ap
peal», I'interet pour le produit, parce que le produit est fait a 
partir de vaches qui n'ont plus beaucoup de rapport avec ce 
qui fait la poesie, la poesie qui incite a acheter, la poesie liee 
a la production indigane. Cela, c'est le risque si on va vers le 
soutien a la production exclusivement. Si on va dans I'autre 
sens, le sens propose par Mme Beerli, on risque en effet de 
diminuer I'incitation pour les professionnels de haut niveau 
qui sont desireux d'ameliorer les prestations systematique
ment et qui ont une vision tras productiviste; on risque de di
minuer leur interet. Nous ne voulons pas les favoriser atout 
prix, mais nous voulons qu'iI y ait une amelioration. 
On nous dit: «C'est une politique de stop-and-go.» On nous 
dit: «C'est appuyer sur le frein et sur I'accelerateur en me me 
temps.» 11 y ades mesures qui, de toute evidence, signifient 
qu'on appuie sur le frein et I'accelerateur; ce serait le cas si 
on donnait une prestation par vache de 200 ou 300 francs et 
que, en meme temps, on voulait reduire la production. Ce 
n'est pas possible. Mais ici, on reste dans le cadre de la po
litique voulue par la constitution, par la population et par I'im
mense majorite des Suisses, c'est-a-dire une politique qui 
tient compte de toute une serie d'elements; et tenir compte 
de ces elements, c'est remplir le mandat constitutionnel, ce 
n'est pas mener une politique de «stop and go». 
C'est la raison pour laquelle je crois que, si vous voulez 
soutenir la proposition de la majorite, qui suit le projet du 
Conseil federal dans son texte, la seule raison, c'est celle de 
dire - mais c'etait curieux de I'entendre de la bouche de 
M. David, je vous dirai pourquoi - que ya devient peut-etre 
un peu trop avant-gardiste. Probablement qu'on va dans ce 
sens-la. Si I'OMC nous y force, probablement qu'on ira dans 
ce sens-la. 
Je suis surpris, Monsieur David - pour vous dire les choses 
tras franchement et de maniare tras discrate - de vous en
tendre dire qu'on veut avancer, que c'est peut-etre revolu
tionnaire, alors que - je vous ai observe - vous avez ete 
presque constamment pour le refus d'avancer ce matin - si 
j'ai bien suivi votre intervention et je m'interesse a vous, 

comme vous le savez. Alors, iI faut savoir si on veut faire en
core ce pas. Peut-etre que vous avez raison, sur ce point-la, 
de dire que faire ce pas, ya risquerait de provoquer des 
emotions et de faire des difficultes extraordinaires au sein de 
la population. Mais, je crois savoir que l'Union suisse des 
paysans pense que c'est une bonne solution. Est-ce qu'iI 
faut la choisir maintenant ou pas? 
Si j'etais depute, je soutiendrais cette proposition de mino
rite; comme conseiller federal, je vous incite a la rejeter. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 20 Stimmen 
Für den Eventualantrag Stähelin .... 6 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 23 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 15 Stimmen 

Art. 76 Abs. 1, 5; 76a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 76 al. 1, 5; 76a 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 77 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
.... Sömmerungsbetrieben und Sömmerungsweiden Bei
träge aus. Er bemisst die Beiträge so, dass sich der Schutz 
und die Pflege der Kulturlandschaft wirtschaftlich lohnt. Er 
berücksichtigt dabei die am Markt erziel baren Mehrerlöse. 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
Die Kantone können einen Teil der Sömmerungsbeiträge 
den Personen ausrichten, die nicht Bewirtschafter oder Be
wirtschafterinnen sind, jedoch fOr die betreffende Infrastruk
tur und die notwendigen Alpverbesserungen aufkommen. 

Antrag Stadler 
Abs.3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 77 
Proposition de la commission 
AI. 1 
.... aux exploitants d'exploitations et de päturages d'esti
vage. Elle fixe les contributions de sorte que la protection et 
I'entretien du paysage rural soient economiquement renta
bles. Ce faisant, elle tient compte des recettes supplemen
taires pouvant etre realisees sur le marche. 
AI. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 
AI. 3 
Les cantons peuvent verser une partie des contributions 
d'estivage aux personnes qui ne sont pas exploitants a titre 
personnei, mais qui couvrent les depenses liees a I'infra
structure consideree et procadent aux ameliorations d'al
page necessaires. 

Proposition Stadler 
AI. 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Abs. 1, 2-AI. 1,2 

Schlesser Fritz (R, GL), fOr die Kommission: In Absatz 1 
müsste man hier wie in Artikel 70 Absatz 3 wiederum von 
«Sömmerungsweiden» und nicht von «Sömmerungsflä
chen» sprechen. 
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Weiter möchte ich noch darauf hinweisen: Die Kommission 
hat diese Bestimmung in einer Art und Weise ergänzt, dass 
die besonderen Bedingungen hier berücksichtigt und die da
bei am Markt erzielbaren Mehrerlöse ebenfalls in Betracht 
gezogen werden müssen. Sonst habe ich dazu keine Be
merkungen. 

Angenommen - Adopte 

Abs. 3-AJ. 3 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Die Kommis
sion beantragt Ihnen, dass wir hier eine Bestimmung auf
nehmen, nach der die Kantone einen Teil der Sömmerungs
beiträge denjenigen Personen ausrichten können, die für die 
Infrastruktur und die notwendigen Alpverbesserungen auf
kommen. Der tiefere Sinn liegt darin, dass mit dieser Bestim
mung den Kantonen die Möglichkeit eröffnet werden so!l, auf 
Verhältnisse zurückzukommen, wie sie vor der letzten Ande
rung bestanden: Es hat eine solche ähnliche Lösung gege
ben, die wurde dann durch den Bundesrat aufgehoben. Das 
hat in den Kantonen, je nach den Strukturen, zum Teil er
hebliche Kritik ausgelöst. 
Weiter muss man berücksichtigen, dass dort, wo der Pacht
zins an den Alpeigentümer fällt, ein gewisses Entgelt vor
handen ist und daraus die Leistungen für den Unterhalt und 
die Infrastruktur erbracht werden können, auch wenn wir uns 
keine Illusionen machen dürfen - die Pachtzinsen decken 
diese Kosten bei weitem nicht. 
Es gibt aber offenbar in einzelnen Kantonen Verhältnisse, in 
denen die öffentliche Hand Alpen zur Verfügung stellt, ohne 
ein entsprechendes angemessenes Entgelt entgegenzuneh
men: Dann gibt es eine Diskrepanz zwischen dieser Unter
haltspflicht auf der einen und der Zurverfügungstellung der 
Infrastruktur auf der anderen Seite. Mit diesem Antrag will 
man solchen Verhältnissen je nach Kanton Rechnung tragen 
können. 

Stadler Hansruedi (C, UR): Ich habe nun zwei Tage lang 
die Agrardiskussion mit Interesse verfolgt. Man muss schon 
etwas verwegen sein, wenn man als Nichtkommissionsmit
glied noch mit einem Einzelantrag chirurgisch in die Vorlage 
eingreifen möchte. Ich mache es trotzdem. 
Zu meinen Interessenbindungen: Ich habe bis zur Matura je
den Sommer auf einem Sömmerungsbetrieb gearbeitet und 
deshalb auch bestimmte Kompetenzen erworben, um über 
dieses Thema zu sprechen. 
Aus fünf grundsätzlichen Überlegungen ersuche ich Sie, 
meinem Antrag, welcher dem Antrag des Bundesrates ent
spricht, zuzustimmen: 
1. Wir können den Landwirten wieder Perspektiven und Si
cherheit geben, wenn der Bund mit klaren agrarpolitischen 
Rahmenbedingungen wieder kalkulierbar und verlässlich 
wird. Wie verhält es sich nun mit dem besagten Artikel 77 
Absatz 3 gemäss dem Antrag der Kommission? Die Auftei
lung des Sömmerungsbeitrages wurde in der Sömmerungs
verordnung im Jahre 1999 mit einer Übergangsbestimmung 
bis Ende 2001 aufgehoben. Ich finde es falsch, dass diese 
Bestimmung heute wieder aufgenommen wird, auch wenn 
es sich nur um eine Kann-Vorschrift handelt. In Vollzug des 
Beschlusses des Bundes von 1999 haben die Kantone in
zwischen die rechtlichen und organisatorischen Anpassun
gen vorgenommen. Ich habe mich auch vergewissert, dass 
sich die Kantone nun eingerichtet haben und für das Jahr 
2002 keine Beiträge mehr an Eigentümer entrichtet haben. 
Beständigkeit ist in der Agrarpolitik wichtig. Diese Beständig
keit spricht für die Bundesratslösung, die ich aufgegriffen 
habe. Ich finde es falsch, dass die eben abgeschlossene 
Umstellung der Kantone wieder über den Haufen geworfen 
wird. Meines Wissens hat auch die Landwirtschaftsdirekto
renkonferenz einen erneuten Wechsel abgelehnt: Nehmen 
wir auch diese Meinung der Kantone zur Kenntnis. 
2. Beim Sömmerungsbeitrag handelt es sich um eine Direkt
zahlung. Auch bei den übrigen Direktzahlungen hat der Bo
deneigentümer keinen Anspruch auf eine Direktzahlung, 
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sondern nur der Bewirtschafter. Wir dürfen nun kein Präjudiz 
bei den Sömmerungsbeiträgen schaffen. 
3. Der Unterhalt von Pachtbetrieben ist bei Sömmerungsbe
trieben nicht grundsätzlich anders als bei Ganzjahresbetrie
ben. Bei diesen Betrieben wird bei Direktzahlungen auch 
kein Eigentümeranteil ausgerichtet. Allfällige Fragen, die 
den Unterhalt von Pachtliegenschaften betreffen, sind im 
Rahmen des Pachtrechtes und nicht durch eine Aufteilung 
von Direktzahlungen zu lösen; diese Fälle sind auch über 
das Pachtrecht lösbar. Es ist deshalb grundsätzlich falsch, 
wenn hier bei den Sömmerungsbetrieben die Direktzahlun
gen zwischen Bodeneigentümer und Bewirtschafter aufge
teilt werden sollen. 
4. Auch ich halte den Föderalismus hoch. Aber hier geht es 
um Bundesbeiträge, also Direktzahlungen des Bundes. Ich 
finde es in diesem konkreten Fall falsch, wenn den Kantonen 
in dieser Frage einfach die Wahl überlassen wird, die Bun
desbeiträge nicht voll an die Bewirtschafter weiterzuleiten. 
5. Ich bin in vielen Fragen für eine spezielle Behandlung der 
Berggebiete. Aber wir sind nicht überall ein Spezialfall. Das 
heisst hier, dass der Unterhalt von Pachtliegenschaften bei 
Sömmerungsbetrieben nicht grundsätzlich anders ist als bei 
Ganzjahresbetrieben. Die Frage des Unterhalts der Liegen
schaften kann auch hier via Pachtrecht gelöst werden. 
Diese fünf grundsätzlichen Überlegungen sprechen für ein 
Streichen des bisherigen Artikels 77 Absatz 3. 
Ich ersuche Sie deshalb, meinem Antrag zuzustimmen, der 
dem Entwurf des Bundesrates entspricht. 

Brändll Christoffel (V, GR): Nur ganz kurz: Ich möchte Sie 
bitten, der Kommission zuzustimmen. Ich glaube, dass die 
Bestimmung, die ins Gesetz aufgenommen wird, mehr Flexi
bilität bringt, und diese Flexibilität ist nötig. Herr Stadler sagt 
mehr oder weniger, es komme auf das Gleiche hinaus, man 
könne das über den Pachtzins lösen. Am Schluss zahlt man 
natürlich über die Direktzahlungen die Infrastruktur, aber ich 
kann Ihnen jetzt ein Beispiel bringen: Wenn eine Gemeinde 
eine Alp betreibt und den Senn anstellt, also den Betrieb 
nicht verpachtet, dann haben Sie auch die Situation, dass 
diese Gemeinde dann als Bewirtschafter diese Direktzahlun
gen für die Investitionen kassiert. Es gibt nun in der Tat sehr 
unterschiedliche Verhältnisse. Ich meine, dass die Kantone, 
wenn sie sich auf die Pachtlösung eingerichtet haben, das 
weiterführen werden. Aber für Einzelfälle macht es durchaus 
Sinn, hier etwas mehr Flexibilität einzubauen. Materiell spielt 
es im Endeffekt nicht so eine Rolle. 
Ich würde hier keine Prestigesache aus diesem Artikel ma
chen, sondern würde Ihnen empfehlen, der Kommission zu 
folgen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 19 Stimmen 
Für den Antrag Stadler .... 5 Stimmen 

Gliederungstitel vor Art. 78; Art. 79 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre precedant I'art. 78; art. 79 al. 3 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Falls nicht er
forderlich, werde ich bis zu Artikel 169 Buchstabe h keine 
Bemerkungen mehr machen. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Herr Cornu hat 
sich gemeldet. Ich bitte um keine drei Gruppen von fünf Ar
gumenten wie beim letzten Mal. 

Cornu Jean-Claude (R, FR): Monsieur le President, dans les 
debats sur I'agriculture, comme des fois dans les debats sur 
I'universite, iI y ades choses tras importantes Ei dire et qu'on 
ne peut dire que devant le Conseil. 
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Cela dit, j'essaierai d'etre extremement bref, simplement 
pour relever que, effectivement, sous ce titre quatrieme 
«Mesures d'accompagnement social", des efforts ont deja 
ete faits. Neanmoins, depuis deux jours, on ne parle que des 
difficultes dans lesquelles se trouve I'agriculture, depuis 
deux jours on essaie de mettre en place des mesures qui ta
chent, je dirai, de positionner cette agriculture sur des bases 
claires pour I'avenir; et puis, iI y a un petit peu ceux qui ne 
beneficieront pas de ces mesures parce que pour eux, c'est 
trop tard. Trop tard pour des raisons d'age, trop tard parce 
que leur exploitation est trop petite, et i1s n'arriveront pas a 
rattraper le courant. 
Des lors, je crois qu'on doit accorder une attention speciale 
aces mesures d'accompagnement social et qu'on devrait al
ler au-dela de ce qui est propose dans la "PA 2007". On 
aurait pu le faire sous la forme d'une motion, voire d'une ini
tiative parlementaire, moins confortable, puisque ce sujet-la 
est tres difficile et complique. 
Pour I'instant j'y ai renonce. Si simplement, je souhaiterais 
que, en vue des discussions devant le deuxieme Conseil, 
M. Couchepin, chef du departement - ou son successeur 
dans le cas particulier -, et I'OFAG regardent avec beau
coup d'attention les requetes qui ont ete formulees par 
I'Union suisse des paysans lors de sa derniere assemblee 
generale, requetes qui portent sur un certain nombre de me
sures d'accompagnement qu'on pourrait encore envisager. 
On parle de I'imposition des gains de liquidation - je sais 
que ce sera plutöt vu dans le cadre des futurs paquets 
fiscaux -, mais on parle aussi de I'aide a la reconversion 
professionnelle ou d'une aide encore plus large a la recon
version professionnelle, d'indemnites de cessation d'exploi
tation ou de preretraites, de service de depannage agricole, 
allocations familiales et pour enfants. Je me demande si on 
ne pourrait pas, pour eviter des debats ulterieurs, des mo
tions ou d'autres interventions parlementaires, reflechir 
quant a savoir s'i1 n'est pas possible encore, dans le cadre 
des deliberations devant le Conseil national, de reprendre 
deja une partie de ces requetes et de les adjoindre a ce pa
quet «PA 2007". 
C'est un souhait que je formule pour nous eviter d'autres 
taches parlementaires subsequentes, si ce n'est pas fait. 

Berger Micheie (R, NE): C'est aussi au titre quatrieme que 
j'interviens, au nom des familles paysannes, et plus specia
lement au nom des femmes paysannes de ce pays. Je re
mercie M. Cornu d'avoir deja releve deux ou trois elements. 
J'aimerais insister pour dire que, legalement, le travail de 
I'agricultrice fourni sur I'exploitation n'est pas une activite 
professionnelle reconnue. Pourtant, ce travail represente un 
volume d'heures variable, parfois consequent. 11 demande 
de la polyvalence car iI s'accomplit soit a I'etable, soit aux 
champs ou dans I'administration et la gestion de I'entreprise, 
comme parfois aussi dans les vignes. Par contre, la filiere de 
la formation volontaire est elle officielle et reconnue. 11 est 
donc imperatif de remedier a cet etat de fait. 
11 faut placer cette revendication dans la situation economi
que des exploitations agricoles. Elle ne s'est pas amelioree 
ces dernieres annees, a I'exception de I'annee 2000. Au
jourd'hui, je constate une stabilisation a un niveau modeste. 
D'une part, cette situation oblige de nombreuses conjointes 
a travailler a I'exterieur du domaine afin de disposer d'un re
venu complementaire qui permette a la familie de survivre. 
N'oublions pas cependant que tout le travail de collaboration 
dans I'exploitation, qui ne sera pas fait durant la journee, de
vra bien etre effectue lors du retour au domicile. D'autre part, 
afin de juguler la chute des revenus, les domaines doivent 
s'agrandir. Cette evolution implique un surcroTt considerable 
de travail. 11 s'ensuit que la collaboration entre epoux ne suf
fit plus. De plus, les frais d'entretien des fermes sont coü
teux, les coüts de construction etant eux-memes eleves en 
Suisse. 
Le contentement des familles constate lors d'une enquete 
aupres des familles paysannes est reel aussi longtemps que 
la familie vit modestement et qu'elle est prete arenoncer a 
des revendications en ce qui concerne les vacances et les 

loisirs, consideres pourtant comme normaux par le reste de 
la population. 
Sans vouloir dramatiser la situation et tout en reconnaissant 
que dans le cadre de la "PA 2007", la plupart des inegalites 
ont ete eliminees, force est pourtant de constater que dans 
les mesures d'accompagnement social, iI y aurait encore 
d'autres mesures a envisager, voire a appliquer pour que les 
entreprises agricoles continuent de rester a caractere fami
lial, de fayon a ce que les filles et les fils des agriculteurs ne 
se detournent pas de ce beau metier, de fayon aussi a ce 
que les parents ne gardent pas le plus longtemps possible 
leur entreprise, car leur deuxieme pilier n'est autre que leur 
propre entreprise. 
Je ne presente pas de proposition concrete aujourd'hui. Ce
pendant, je souhaite que le Conseil national se preoccupe 
de cette situation au sein de sa commission. Je demande 
notamment de ne pas abandonner completement I'idee 
d'une preretraite comme elle est appliquee dans les pays de 
I'Union europeenne - bien entendu, I'efficacite de cette me
sure doit etre le critere principal; d'elaborer des motions des
tinees a etre etudiees par d'autres commissions, comme par 
exemple: 
1. elaborer une motion sur la suppression de I'impöt sur le 
gain en capital dans I'agriculture, appele gain de liquidation. 
Cette mesure permettrait de constituer une petite epargne 
pour constituer un deuxieme pilier; 
2. songer aussi aux allocations familiales et a leur finance
ment; 
3. au niveau de I'AVS, considerer le gain resultant du travail 
que la femme fournit dans I'exploitation comme etant sus
ceptible d'etre soumis a I'AVS. En effet, celui-ci n'est pas 
pris en compte, seuls les versements emanant du revenu 
extrafamilial et les taches educatives constituent la base de 
calcul pour la rente personnelle. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Frau Berger, ich 
sehe nicht, zu welchen beschlussfähigen Texten dieses Ra
tes Sie sprechen. Wenn Sie wirklich zur Kommission des 
Nationalrates sprechen wollen, sollten Sie ihr einen Brief 
schreiben. Ich bitte Sie, jetzt ganz rasch zum Ende Ihres 
Votums zu kommen. Ich empfinde das ein bisschen als 
Missbrauch dieses Rates. 

Berger Micheie (R, NE): Je me permets encore une der
niere remarque souvent entendue: le developpement du tra
vail administratif doit etre jugule. Remplir quatorze prescrip
tions obligatoires et huit formulaires pour recevoir des 
paiements directs, sans compter tous les contröles effec
tu es, sont la marque d'une tendance administrative envahis
sante. 
Je termine en saluant toutes les mesures prises au titre de la 
«Politique agricole 2007" qui ameliorent la situation de notre 
agriculture suisse de fayon a ce qu'elle soit competitive sur 
les marches etrangers. 

Angenommen - Adopte 

Art. 80 Abs. 1 Bst. a, Abs. 2; GlIederungstitel vor Art. 86a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 80 al. 1 let. a, al. 2; tltre precedant I'art. 86a 
Proposition de la commission 
AdhSrer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art.86a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Proposition de la commission 
Adh9rer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 
Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
FOr Annahme der Ausgabe .... 29 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Art. 87 Abs. 2; 89 Abs. 1 Bst. a, Abs. 2; 93 Abs. 2; 
94 Abs. 2 Bst. c 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 87 al. 2; 89 al. 1 let. a, al. 2; 93 al. 2; 94 al. 2 let. c 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 95 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 95 al. 4 
Proposition de la commission 
Adh9rer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
FOr Annahme der Ausgabe .... 32 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Art. 105 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 1 05 al. 4 
Proposition de la commission 
Adh9rer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 106 Abs. 1 Bst. c, Abs. 2 Bst. d, Abs. 5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 106 al. 1 let. c, al. 2 let. d, al. 5 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Abs. 1 Bst. c - AI. 1 let. c 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
FOr Annahme der Ausgabe .... 30 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 
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Abs. 2 Bst. d -AI. 2 let. d 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
FOr Annahme der Ausgabe .... 32 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Art. 107 Abs. 1 Bst. b, c, Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 107 al. 1 let. b, c, al. 2 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Abs. 1 Bst. b -AI. 1 let. b 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
FOr Annahme der Ausgabe .... 33 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Art. 138; 139; 148 Abs. 2; Gliederungstitel vor Art. 148a; 
Art. 148a; Gliederungstitel vor Art. 149; Art. 156 Abs. 2; 
157; Gliederungstitel vor Art. 158; Art. 159a; 160 Abs. 2, 
6; 166 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 138; 139; 148 al. 2; titre precedant I'art. 148a; 
art. 148a; tltre precedant I'art. 149; art. 156 al. 2; 157; 
tltre precedant I'art. 158; art. 159a; 160 al. 2, 6; 166 al. 2 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 169 
Antrag der Kommission 
Bst. g 
Unverändert 
(die Änderung betriffl nur den französischen Text) 
Bst.h 
h. Ordnungsbusse bis zu einem Betrag, der höchstens dem 
Erlös der zu Unrecht vermarkteten Produkte oder der zu 
Unrecht bezogenen Beiträge oder der falsch gemeldeten 
Berechnungsgrundlagen entspricht. 

Art. 169 
Proposition de la commission 
Let. g 
Adherer au projet du Conseil federal 
Let. h 
h. I'amende disciplinaire a concurrence d'un montant equi
valant aux recettes tirees des produits commercialises ille
galement ou aux contributions indOment peryues ou aux 
bases de calcul annoncees incorrectement. 

Schlesser Fritz (R, GL), fOr die Kommission: Buchstabe g 
betriffl nur den französischen Text, und Buchstabe h ist eine 
Folgebestimmung zu Artikel 36b. Damit bin ich bereits am 
Ende meiner AusfOhrungen zu diesem Artikel. 

Angenommen - Adopte 
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Art. 173 Abs.1 Bst. f; 175 Abs. 2; 177a; 181 Abs.1; 182 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 173 al. 1 let. f; 175 al. 2; 177a; 181 al. 1; 182 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 187b 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
Artikel 138 tritt erst mit dem Inkrafttreten des neuen Berufs
bildungsgesetzes in Kraft. 
Abs.4 
Artikel 139 bleibt bis zum Inkrafttreten des neuen Berufsbil
dungsgesetzes in Kraft. 

Abs.5 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(David, Bieri, Germann, Leuenberger, Maissen, Wicki) 
Die Lieferrechte auf den 1. Mai 2004 werden entsprechend 
den Kontingenten per 30. April 2004 festgelegt. 

Abs.6 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(David, Bieri, Germann, Leuenberger, Maissen, Wicki) 
Am 30. April 2004 noch laufende Verträge mit nicht endgülti
ger Übertragung können bis spätestens 30. April 2007 wei
tergefOhrt werden. Das Lieferrecht kann nach dem 1. Mai 
2004 nur noch von den beiden Vertragspartnern genutzt 
werden. 

Abs.7 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Bieri, David, Leuenberger, Wicki) 
Die Artikel 28 bis 42 gelten bis am 30. April 2009. 

Art. 187b 
Proposition de la commission 
AI. 1,2 
Adherer au projet du Conseil federal 
AI. 3 
~article 138 n'entrera en vigueur qu'a la date de la mise en 
vigueur de la nouvelle loi sur la formation professionnelle. 
AI. 4 
~article 139 reste applicable jusqu'a I'entree en vigueur de 
la nouvelle loi sur la formation professionnelle. 

AI. 5 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 
Minorite 
(David, Bieri, Germann, Leuenberger, Maissen, Wicki) 
Les droits de livraison au 1 er mai 2004 sont fixes en fonction 
des contingents applicables au 30 avril 2004. 

AI. 6 
Majorite 
Rejeter la proposition de la mi no rite 
Minorite 
(David, Bieri, Germann, Leuenberger, Maissen, Wicki) 
Les contrats prevoyant un transfert temporaire qui ne sont 
pas echus le 30 avril 2004 peuvent etre proroges jusqu'au 
30 avril 2007 au plus tard. Apres le 1 er mai 2004, seules les 
deux parties contractantes peuvent faire valoir le droit de 
livraison. 

AI. 7 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 
Minorite 
(Bieri, David, Leuenberger, Wicki) 
Les articles 28 a 42 restent applicables jusqu'au 30 avril 
2009. 

Schiesser Fritz (R, GL), fOr die Kommission: Eine kurze Be
merkung zu den Absätzen 3 und 4: Hier haben wir das Ver
hältnis zum Berufsbildungsgesetz geregelt, damit nicht eine 
Lücke entsteht. Ich muss dazu nichts Weiteres sagen. 
Die Artikel, zu denen Minderheitsanträge gestellt wurden, 
haben wir bereinigt im Zusammenhang mit der Frage: Milch
lieferungsrechte oder Aufhebung der öffentlich-rechtlichen 
Milchkontingentierung? Das ist erledigt. 

Abs. 1-4 -AI. 1-4 
Angenommen - Adopte 

Abs. 5-7-AI. 5-7 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Hier gilt die Ab
stimmung zu Artikel 32. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Zift. 11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

eh. 11 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur I'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 32 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

2. Bundesbeschluss über die finanziellen Mittel für die 
Landwirtschaft in den Jahren 2004-2007 
2. Arrete federal sur les moyens financiers destines a 
I'agriculture pour les annees 2004-2007 

Detailberatung - Examen de detail 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Beerli, Leuenberger, Maissen, Schiesser) 

b ..... Absatz 2356 Millionen Franken; 
c ..... 10 607 Millionen Franken. 
(Folge aus Anträgen zu Art. 73 LwG) 
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Antrag Lauri 
Abs.2 
Der Bundesrat kann Umlagerungen von Mitteln aus den 
Zahlungsrahmen gemäss Artikel 1 Buchstaben bund c in
folge von WTO-Verpflichtungen oder aufgrund von Marktent
wicklungen vornehmen. 

Art. 1 
Proposition de la commission 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite 
(Beerli, Leuenberger, Maissen, Schiesser) 

b ..... 2356 millions de francs; 
c ..... 10 607 millions de francs. 
(Lie a I'art. 73 LAgr) 

Proposition Lauri 
AI. 2 
Le Conseil federal peut proceder ades transferts de credits 
preleves sur I'enveloppe prevue a I'article 1 er lettres b et c, 
aux fins de remplir des obligations de I'OMC ou de repondre 
a I'evolution du marche. 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Nach den aus
führlichen Debatten, die wir gestern und heute geführt ha
ben, kann ich es ganz kurz machen. Der Minderheitsantrag 
entfällt; den haben wir mit dem Entscheid zu Artikel 73 erle
digt. Es bleibt der Antrag der Mehrheit. Dann haben wir ei
nen Antrag Lauri. Ich bitte den Präsidenten, dann direkt 
Herrn Lauri das Wort zu geben. 
Ich habe noch eine Korrektur zur französischsprachigen 
Fahne anzubringen. Beim Minderheitsantrag hat sich ein 
Fehler eingeschlichen. Das ist für die weitere Behandlung 
ohne Bedeutung, weil der Minderheitsantrag ja weggefallen 
ist. Auf der französischen Fahne geht es nicht um 10 067 Mil
lionen, sondern es wären 10 607 Millionen Franken. Das ist 
aber im Moment nicht von Bedeutung, weil der Minderheits
antrag entfallen ist. 

Lauri Hans (V, BE): Wir sind hier im Bereich der langfristi
gen Ausgabensteuerung. Mit der Genehmigung dieser Zah
lungsrahmen signalisiert das Parlament die Bereitschaft, 
diese hier vorgesehenen Summen im Rahmen des Budgets 
in der Zukunft auch tatsächlich zu bewilligen. Aber - das gilt 
es festzuhalten - dieser Zahlungsrahmen ist keine Ausga
benbewilligung; das Budgetrecht bleibt so oder anders in der 
Hand des Parlamentes. 
Wenn ich auf die Jahre 2000 bis 2003 mit diesem Instrument 
zurückblicke, so ist festzustellen, dass die Erfahrungen gut 
sind. Auch die Aufteilung auf diese drei Bereiche hat sich im 
Prinzip bewährt. Die Gesamtsumme wurde eingehalten. 
Hingegen müssen wir feststellen, dass es zwischen den ein
zelnen Zahlungsrahmen Verschiebungen gegeben hat. Wir 
haben hier im Rahmen des Haushaltes 2003 vor ein paar 
Tagen eine solche Verschiebung bewilligt und damit einen 
Zustand der zeitweiligen Unsicherheit gegenüber der Bau
ernschaft behoben. Dieser Rückblick zeigt aber auch, dass 
es eben schwierig ist, auf sechs Jahre hinaus die drei Be
treffnisse zuverlässig zu schätzen; das verwundert nicht. Ich 
sage sechs Jahre, weil es zwei Jahre Vorbereitungszeit 
braucht, hier 2002 bis 2003, und dann kommt die Laufzeit 
der Zahlungsrahmen, 2004 bis 2007. Ich gehe davon aus, 
dass in der Zukunft in diesem Bereich noch mehr Unsicher
heiten und noch mehr Veränderungen Platz greifen können 
als in der Vergangenheit. 
Mit meinem Antrag möchte ich nun dem Bundesrat die Kom
petenz erteilen, flexibel auf zukünftige Änderungen der Rah
menbedingungen für die Landwirtschaft zu reagieren und 
situationsgerechte Umlagerungen der Finanzmittel von den 
Marktstützungsmassnahmen, das ist Buchstabe b, hin zu 
den Direktzahlungen, Buchstabe c, vorzunehmen. Ich sage 
ganz bewusst: von den Marktstützungsmassnahmen zu den 
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Direktzahlungen, und ich schliesse damit aus, dass nach 
meinem Antrag auch das Gegenteil möglich wäre. Das wäre 
in der längerfristigen Optik unserer Landwirtschaftspolitik 
nicht zu begründen, wohl aber das, was ich mit meinem An
trag möchte. Denn damit würde die Möglichkeit gegeben, 
dass das landwirtschaftliche Einkommen auch beim Greifen 
von neuen WTO-Bestimmungen oder von neuen Marktent
wicklungen sichergestellt werden könnte. 
Wichtig ist nun - ich greife auf den ersten Teil meiner Be
gründung zurück -, dass mit dieser Kompetenzerteilung an 
den Bundesrat das Budgetrecht des Parlamentes nicht aus
gehebelt würde. Wir hätten also immer noch die Möglichkeit, 
nach dem Bundesrat über das Budget einzugreifen. Aber 
man könnte diese Unsicherheiten, die in den letzten Mona
ten entstanden sind, in der Zukunft besser abfedern, indem 
eben schon heute von uns gesagt würde: Wenn sich das 
aufdrängt - WTO oder weniger Marktstützung möglich -, hat 
der Bundesrat von sich aus die Möglichkeit, den Zahlungs
rahmen anzupassen. 
Ich habe mir natürlich auch überlegt, ob das mit dem Haus
haltrecht des Bundes vereinbar ist. Es ist mit ihm vereinbar, 
denn wir verändern am Instrument des Zahlungsrahmens 
grundsätzlich nichts, so, wie es im Haushaltrecht festgelegt 
ist. Wir geben vielmehr im Rahmen dieses Instrumentes 
eine zusätzliche Kompetenz im Sinne einer Absichtserklä
rung an den Bundesrat. 
Ich bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen. 

Davld Eugen (C, SG): Ich habe durchaus Verständnis für 
das Anliegen von Herrn Lauri, dass man flexibel sein sollte. 
Aber ich möchte doch davon abraten, seinem Antrag zu fol
gen. 
Wenn Sie das Gesetz betrachten, dann sehen Sie, dass Sie 
10 Milliarden für die Direktzahlungen und etwa 3 Milliarden 
Franken für die Produktion haben. So, wie der Antrag Lauri 
lautet, könnte der Bundesrat - diese Macht wird ihm einge
räumt - die ganzen 3 Milliarden zu den 10 Milliarden Fran
ken Direktzahlungen hinüberschieben. Er könnte hier also in 
eigener Kompetenz massive Verschiebungen von Buch
stabe b nach Buchstabe c vornehmen. Er könnte es auch 
umgekehrt tun, nämlich Buchstabe c nach Buchstabe b; 
dann wäre das Volumen noch grösser. 
Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Mit diesem Artikel 1 
werden nämlich ganz grundsätzliche agrarpolitische Zielvor
stellungen verfolgt. Es war schon beim ersten Durchgang 
der Agrarreform so, dass wir mit der Festlegung dieser Rah
menkreditbeträge auch den Rahmen der Politik einigermas
sen fixierten und vor allem auch das Verhältnis der 
Produktionsstützung zur Stützung durch Direktzahlungen 
durch den Gesetzgeber fixieren wollten - dies in einem sehr 
grosszügigen Rahmen von 10 Milliarden zu 3 Milliarden 
Franken. Daran sollten wir nicht mehr rütteln. 
Kollege Lauri sagte, im Rahmen von WTO-Verpflichtungen 
könnten Anforderungen auf uns zukommen. Dazu muss ich 
sagen: Wenn solche WTO-Verpflichtungen auf uns zukom
men, müssen sie durch dieses Parlament gehen. Es kann 
nicht sein, dass der Bundesrat - auf WTO-Ebene - Ver
pflichtungen eingeht, die - als wirksames Recht für die 
Schweiz - die uns nicht vorgelegt werden. Der Bundesrat 
wird sich bei uns mit einer Vorlage melden. In dieser Vorlage 
werden wir dann die Möglichkeit haben, die entsprechenden 
Kreditrahmen zu verschieben, wenn wir es im Rahmen die
ser neuen WTO-Vorlagen als zweckmässig erachten. 
Die zweite Ausnahme, die Herr Lauri geltend macht, betrifft 
die Marktentwicklungen. Mit dieser Öffnung habe ich Mühe. 
Ich glaube nicht, dass der Bundesrat die Möglichkeit haben 
sollte, entlang dem Markt - oder wie er den Markt steuern 
will oder möchte - diese Milliardenbeträge von der einen auf 
die andere Seite zu verschieben. Es wird ja auch nicht ge
sagt, in welcher Höhe er dies tun kann. 
Ich finde, an diesem Rahmen sollten wir festhalten. Das ist 
die Verantwortung des Gesetzgebers; es ist auch die Ver
antwortung gegenüber dem Bürger. Wir können sagen: So 
viel ist für Direktzahlungen bestimmt, und so viel ist be
stimmt für die Marktstützung. 
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Aus diesen Gründen glaube ich, dass wir diese Kompetenz 
nicht an den Bundesrat abtreten und beim Antrag der Kom
mission bleiben sollten. 

Wicki Franz (C, LU): Der Antrag Lauri hat etwas für sich, 
aber ich möchte auf einen Punkt hinweisen: Sie wissen ja, 
dass unsere Bauern Angst haben, dass wir ihnen die Direkt
zahlungen schmälern oder sogar wegnehmen. Wenn Sie 
jetzt so eine - Entschuldigung, Herr Kollege Lauri - «Gum
milösung •• anbieten, dann haben diese mit Recht Bedenken, 
das Parlament fange nun an, die Beträge zu verschieben. 
Deshalb, mehr aus psychologischen Gründen, würde ich Ih
nen anraten, von diesem Antrag Lauri abzusehen. 

Schiesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Ich kann for
mell nicht als Berichterstatter der Kommission zu diesem 
Antrag Lauri Stellung beziehen, weil der Kommission dieser 
Antrag nicht vorgelegen hat. Die Formulierungen von Herrn 
Lauri sind so, dass, was die WTO-Verpflichtungen betrifft, 
nur eine Umlagerung von den Produkteförderungsmassnah
men zu den Direktzahlungen erfolgen kann, weil ich mir das 
Umgekehrte im Rahmen von WTO-Verpflichtungen nicht 
vorstellen kann. Zudem, meine ich, hat Herr Lauri auf den 
entscheidenden Punkt hingewiesen: Mit dem Budget haben 
die eidgenössischen Räte natürlich das letzte Wort in dieser 
Angelegenheit. 
Dieser Antrag läuft eigentlich darauf hinaus, dass man dem 
Bundesrat eine Möglichkeit gibt, eine solche Verschiebung 
vorzuschlagen, die dann aber budgetrechtlich vom Parla
ment beurteilt wird. Wenn das Parlament Nein sagt und 
diese Verschiebung im Budget nicht vornimmt, dann ist die 
Sache erledigt. Ich habe keine besonderen Probleme mit 
dem Antrag Lauri, weil das letzte Wort in diesem Saal und 
im grossen Saal drüben bleibt. Der Bundesrat hat eigentlich 
die Rolle, einen Weg aufzuzeigen. Ob wir diesen Weg ge
hen, entscheiden wir. 

Couchepln Pascal, conseiller federal: Si j'ai bien compris la 
proposition Lauri, c'est dans un seul sens que I'on peut pro
ceder ades transferts: des marches vers les paiements di
rects, et pas dans I'autre sens. M. Wicki a evoque la crainte 
qu'on touche aux paiements directs; je crois il n'y a pas de 
risque de ce cöte-Ia. C'est plutöt dans I'autre sens que ya 
peut atre imaginable. Le Conseil federal n'a pas I'intention 
d'utiliser apriori et de maniere certaine cette disposition, 
mais ya permettrait dans certaines circonstances de repon
dre ades besoins peut-atre legitimes et de donner une re
ponse rapide a des problemes. 
Dans ce sens, nous vous invitons a soutenir la proposition 
Lauri. 

Abs. 1-AI. 1 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Hier gilt die Ab
stimmung zu Artikel 73 LwG. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Abs. 2-AI. 2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Lauri .... 19 Stimmen 
Dagegen .... 13 Stimmen 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 36 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Art. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur I'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 37 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

3. Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht 
3. Loi federale sur le droit foneier rural 

Wickl Franz (C, LU), für die Kommission: In den Vorlagen 3 
bis 5 des Geschäftes geht es um Änderungen im bäuerli
chen Bodenrecht, im landwirtschaftlichen Pachtrecht sowie 
um Anpassungen des Immobiliarsachenrechtes im Schwei
zerischen Zivilgesetzbuch. Um die Absichten der «Agrarpoli
tik 2007 •• gemäss den vom Bundesrat vorgeseh~nen Stoss
richtungen umsetzen zu können, werden auch Anderungen 
beim bäuerlichen Bodenrecht (BGBB), beim landwirtschaftli
chen Pachtrecht sowie beim Immobiliarsachenrecht im ZGB 
vorgeschlagen. 
Die Erfahrungen und Entwicklungen zeigen, dass eine noch 
bessere Abstimmung des BGBB und des landwirtschaftli
chen Pachtrechtes mit den Zielen der Landwirtschaftsge
setzgebung notwendig ist. Zentral ist dabei die Frage, wie 
ein landwirtschaftliches Gewerbe definiert wird. Dabei soll 
der für die Gewerbedefinition massgebende Arbeitszeitbe
griff in den verschiedenen landwirtschaftlichen Anwen
dungsbereichen harmonisiert werden. Die vorgeschlagenen 
Änderungen führen nun zu einer einheitlichen Verwendung 
des Ausdrucks «Standardarbeitskraft ••. Dieser Begriff er
setzt den bisherigen Begriff «Arbeitskraft einer bäuerlichen 
Familie». 
Zusätzlich sollen geringfügige Änderungen die Verfahren 
und Abläufe vereinfachen. Im privatrechtlichen Teil des Bun
desgesetzes über die landwirtschaftliche Pacht werden Be
stimmungen des OR angepasst, die mit der Revision des 
ordentlichen Miet- und Pacht rechtes im Jahre 1989 für den 
landwirtschaftlichen Pachtvertrag als anwendbar erklärt wur
den, jedoch - wie die Erfahrung gezeigt hat - für die Land
wirtschaft keinen Sinn machen. 
Schliesslich sollen im ZGB beim Sachenrecht zwei kleinere 
Änderungen erfolgen; sie sind für die Landwirtschaft von 
praktischer Bedeutung. Es geht um die Nutzniessung an 
Grundstückteilen und um die Einpflanzung auf Grundstü
cken. 
Zu bemerken ist noch, dass die heutige Vorlage darauf ver
zichtet, die Mindestgrösse für landwirtschaftliche Gewerbe 
zu erhöhen. In der Vernehmlassungsvorlage war dies noch 
vorgesehen; der Bundesrat hat aber in Anbetracht der Er
gebnisse der Vernehmlassung darauf verzichtet. 

Detailberatung - Examen de detail 

Titel und Ingress, Ziff. I Einleitung, Art. 2 Abs. 1, 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule, eh. I introduction, art. 2 al. 1, 3 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Wlckl Franz (C, LU), für die Kommission: Zum Artikel 2 
«Allgemeiner Geltungsbereich»: In Absatz 1 geht es um 
eine KlarsteIlung hinsichtlich des allgemeinen Geltungsbe
reichs des Gesetzes. Das Bundesgesetz über das bäuerli
che Bodenrecht (BGBB) findet grundsätzlich auf landwirt
schaftliche Gewerbe und Grundstücke Anwendung, die aus-
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serhalb einer Bauzone, d. h. in einer Nichtbauzone liegen. In 
Buchstabe a wird nun direkt ein Hinweis auf Artikel 15 des 
Raumplanungsgesetzes gemacht, und damit wird klarge
stellt, dass bezüglich des Begriffs Bauzone einzig die bun
desrechtliche Begriffsumschreibung massgebend ist. 
Als Nichtbauzonen, in denen das BGBB Anwendung findet, 
gelten auch Gebiete der Landwirtschaftszone, welche nach 
Artikel 16a Absatz 3 des Raumplanungsgesetzes in einem 
kantonalen Planungsverfahren fOr die Erstellung von Bau
ten und Anlagen ausgeschieden wurden, die über eine in
nere Aufstockung hinausgehen, so die Intensivtierhaltung 
und die Hors-sol-Kulturen. In den Schutzzonen und so ge
nannten Reservebauzonen findet das Bundesgesetz über 
das bäuerliche Bodenrecht Anwendung, wenn eine land
wirtschaftliche Nutzung zulässig ist, daher die Bestimmung 
von Buchstabe b. 
Zu Absatz 3: Mit dieser Änderung erfolgt eine Anpassung an 
das Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht (LPG). 
Neu gelten in Übereinstimmung mit dem LPG nun auch im 
Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht einzelne 
Rebbau-Grundstücke von weniger als 15 Aren - heute sind 
es 10 Aren - als so genannt kleine GrundstOcke. Diese klei
nen Grundstücke unterstehen dem Geltungsbereich des Ge
setzes nicht. 

Angenommen - Adopte 

Art. 5 Bst. a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 5 let. a 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Wleki Franz (C, LU), fOr die Kommission: Die Kantone ha
ben nach wie vor die Kompetenz, die Betriebsgrösse als 
kleinere Einheit zu umschreiben, als dies das Bundesrecht 
in Artikel 7 vorsieht. Dabei ist in Zukunft aber nicht die Min
destfläche als Einheit massgebend. Im Sinne der Vereinheit
lichung der Begriffe wird nun die Betriebsgrösse in einem 
Bruchteil einer Standardarbeitskraft festgelegt. 

Angenommen - Adopte 

Art. 7 Abs.1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 7 al.1 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Wieki Franz (C, LU), fOr die Kommission: Hier geht es um 
die Definition des Begriffes «landwirtschaftliches Gewerbe •• : 
Mit der Neufassung von Absatz 1 wird die Mindestgrösse für 
landwirtschaftliche Gewerbe grundsätzlich nicht erhöht. Neu 
wird die Mindestgewerbegrösse mit dem vereinheitlichten 
Begriff der «Standardarbeitskraft •• umschrieben: Für die Be
wirtschaftung eines landwirtschaftlichen Gewerbes müssen 
mindestens drei Viertel einer Standardarbeitskraft nötig sein. 
Dieser vorgesehene Wert entspricht gemäss Botschaft in 
etwa dem Status quo, wobei es im Einzelfall zu Abweichun
gen kommen kann, da die Berechnungsart ändert. Eingefügt 
wurde der Hinweis auf die «landesübliche •• Bewirtschaftung. 
Dies soll verdeutlichen, dass es sich um eine objektivierte 
Betrachtungsweise handelt und eine ungewöhnliche Bewirt
schaftungsart nicht massgeblich sein kann. 

Angenommen - Adopte 

Art. 10 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Art. 10 al. 3 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Wieki Franz (C, LU), für die Kommission: Zum Ertragswert: 
Der heutige Wortlaut von Absatz 3 verlangt, dass bei den Er
tragswertschatzungen geprüft werden muss, ob ein nicht
Iandwirtschaftlicher Teil abgetrennt werden könne oder 
dürfe. Dies erschwert klar das Schätzungsverfahren. Mit der 
Änderung soll diese Unzweckmässigkeit behoben werden. 

Angenommen - Adopte 

Art.11a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
AdMrer au projet du Conseil federal 

Wiek! Franz (C, LU), für die Kommission: Hier geht es um 
eine technische Anpassung. Heute findet der Anspruch auf 
Zuweisung von landwirtschaftlichen Gewerben und Grund
stücken in der Erbteilung dort seine Grenzen, wo der An
sprecher bereits über eine überdurchschnittlich gute Exis
tenz verfügt. Dieses Kriterium wird als kaum mehr tauglich 
angesehen. Deshalb wird dieser Wert nun durch ein Mehrfa
ches einer Standardarbeitskraft ersetzt, d. h., ein Anspruch 
auf Zuweisung eines landwirtschaftlichen Gewerbes steht 
dem Erben dann nicht zu, wenn er bereits Eigentümer eines 
landwirtschaftlichen Gewerbes ist, zu dessen Bewirtschaf
tung mehr als vier solcher Arbeitskräfte nötig sind. Damit 
wird die Definition klar, aber die Wegfallschranke des Zuwei
sungsanspruchs wird damit kaum verschoben. 

Angenommen - Adopte 

Art. 16 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
AdMrer au projet du Conseil federal 

Wlekl Franz (C, LU), fOr die Kommission: Hier geht es um die 
Teilung des Gewerbes. Die Teilung des Gewerbes und der 
entsprechende Anspruch darauf haben gemäss der Bot
schaft nie eine praktische Bedeutung erlangt. Deshalb wird 
diese Bestimmung ersatzlos gestrichen. Es ist festzuhalten, 
dass mit dieser Streichung kein Teilungsverbot statuiert wird; 
es ist den privaten Beteiligten also überlassen, ob und wie 
sie das Gewerbe teilen wollen. Es sind jedoch die bestehen
den öffentlich-rechtlichen Schranken zu beachten. 

Angenommen - Adopte 

Art. 21 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
.... dieses Gewerbes liegt. Ist der Erbe bereits Eigentümer 
eines landwirtschaftlichen Gewerbes, zu dessen Bewirt
schaftung mehr als vier Standardarbeitskräfte nötig sind, so 
kann er verlangen, dass ihm das landwirtschaftliche Grund
stück zum Verkehrswert zugewiesen wird. 

Art. 21 al.1 
Proposition de Ja commission 
.... dans la localite. Si I'heritier est deja proprietaire d'une 
entreprise agricole dont I'exploitation exige plus de quatre 
unites de main-d'oeuvre standard, iI peut demander I'attribu
tion de I'immeuble agricole a sa valeur venale. 

Wleki Franz (C, LU), fOr die Kommission: Hier geht es um die 
Einengung bzw. den Wegfall des Zuweisungsanspruches. Ist 
ein Erbe bereits Eigentümer eines landwirtschaftlichen Ge
werbes, zu dessen Bewirtschaftung mehr als vier Standard
arbeitskräfte nötig sind, so kann er zwar die Zuweisung 
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landwirtschaftlicher Grundstücke verlangen, aber nicht zu ei
nem Vorzugspreis: Der Verkehrswert soll als Anrechnungs
wert gelten. Dabei kann darauf hingewiesen werden, dass 
der Verkehrswert entweder dem zulässigen Preis gemäss 
Artikel 66 BGBB entspricht oder, in Zeiten sinkender Land
preise, unter diesen so genannten zulässigen Preis zu lie
gen kommt. 
Zu Artikel 22: Ihre Kommission will beim geltenden Recht 
bleiben: Verfügt ein Erbe bereits über ein landwirtschaftli
ches Gewerbe, das einer bäuerlichen Familie eine über
durchschnittlich gute Existenz bietet, soll dieser Erbe im 
Sinne der Erbengerechtigkeit, das heisst im Hinblick auf 
eine gerechte Behandlung aller Familienmitglieder, das Pri
vileg des Zuweisungsanspruches nicht haben. Er kann sich 
nach wie vor um dieses landwirtschaftliche Gewerbe bewer
ben, aber aus seiner gewöhnlichen ErbensteIlung heraus; er 
kann den Ertragswert also nicht geltend machen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 22 
Antrag der Kommission 
Unverändert 
Proposition de la commission 
Inchange 

Angenommen - Adopte 

Art. 26 Abs. 1 Bst. e 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 26 al. 1 let. e 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Wieki Franz (C, LU), für die Kommission: Dieser Text hat 
sich als unnötig erwiesen. Im Vernehmlassungsverfahren 
wurde die Streichung dieser Bestimmung gefordert. 

Angenommen - Adopte 

Art. 29 Abs. 1 Bst. d 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 29 al. 1 let. d 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Wiekl Franz (C, LU), für die Kommission: Gemäss der heu
tigen Regelung löst nicht bloss die Veräusserung eines land
wirtschaftlichen Gewerbes oder Grundstücks, sondern auch 
der Übergang von einer landwirtschaftlichen zu einer nicht
landwirtschaftlichen Nutzung den Gewinnanspruch der Mit
erben aus. Neu wird nun festgelegt, wann kein solcher 
Übergang vorliegt: Wenn der Betriebsleiter das Gewerbe 
während mehr als 10 Jahren selber bewirtschaftet hat und in 
einer zum Gewerbe gehörenden Wohnung verbleibt, dann 
findet kein solcher Übergang statt. 
Es ist darauf hinzuweisen, dass auch dann, wenn ein ehe
maliger Betriebsleiter in der früheren Betriebsleiterwohnung 
verbleibt, immer noch Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe c Gül
tigkeit hat. 

Angenommen - Adopte 

Art. 37 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 37 al.1 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Wleki Franz (C, LU), für die Kommission: Ich kann auf die 
Botschaft verweisen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 44 
Antrag der Kommission 
.... geltend machen. Ist der Berechtigte bereits EigentOmer 
eines landwirtschaftlichen Gewerbes, zu dessen Bewirt
schaftung mehr als vier Standardarbeitskräfte nötig sind, so 
kann er das Vorkaufsrecht zu dem Kaufpreis geltend ma
chen, der zwischen dem Verkäufer und dem Dritten verein
bart worden ist. 

Art. 44 
Proposition de la commission 
. ... cette valeur. Si I'ayant droit est deja proprietaire d'une 
entreprise agricole dont I'exploitation exige plus de quatre 
unites de main-d'oeuvre standard, iI peut invoquer son droit 
de preemption aux conditions convenues entre le vendeur et 
le tiers. 

Wiekl Franz (C, LU), für die Kommission: Zu Artikel 44: Ich 
spreche hier gleichzeitig zu Artikel 49 Absatz 3. Die Bestim
mung von Artikel 50 des Bundesgesetzes über das bäuerli
che Bodenrecht betreffend Wegfall des Vorkaufsrechtes 
findet Anwendung auf die vorkaufsberechtigten Verwandten, 
auf die vorkaufsberechtigten Pächter und auf die vorkaufs
berechtigten Miteigentümer. Die Verwandten und die Mitei
gentümer kommen bei der Ausübung des Vorkaufsrechtes in 
den Genuss eines Preisprivilegs. Die Kommission schlägt 
Ihnen vor, dass jener Eigentümer, der bereits über ein land
wirtschaftliches Gewerbe verfügt, zu dessen Bewirtschaf
tung mehr als vier Standardarbeitskräfte nötig sind, bei der 
Ausübung des Vorkaufsrechtes an einem landwirtschaftli
chen Grundstück kein Preisprivileg mehr hat. Er wird dem 
vorkaufsberechtigten Pächter gleichgestellt und hat dem
nach bei der Ausübung des Vorkaufsrechtes denjenigen 
Kaufpreis zu bezahlen, der zwischen dem Verkäufer und 
dem Dritten abgemacht worden ist. Das Gleiche gilt auch für 
die Miteigentümer gemäss Artikel 49 Absatz 3. 

Angenommen - Adopte 

Art. 47 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 47 al. 2 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Wlekl Franz (C, LU), für die Kommission: Hier wird zur Klar
stellung eine Präzisierung des Gegenstandes des Vorkaufs
rechtes des Pächters eingefügt. Mit der Neuformulierung 
wird zum Ausdruck gebracht, dass ein Vorkaufsrecht des 
Pächters an einem Grundstückkauf dann besteht, wenn 
Pachtgegenstand und Kaufobjekt nicht übereinstimmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 48 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Wiekl Franz (C, LU), für die Kommission: Gemäss dem heu
tigen Recht ist es ausgeschlossen, dass ein Pächter vor Ein
tritt des Vorkaufsfalls auf sein gesetzliches Vorkaufsrecht 
verzichten kann. Die Praxis hat gezeigt, dass eine Locke
rung dieser Bestimmung angebracht ist. Die neue Gesetzes
bestimmung umschreibt klar, unter welchen Prämissen eine 
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Verzichterklärung zum Voraus wirksam abgegeben werden Wickl Franz (C, LU), für die Kommission: Zu den Artikeln 75 
kann. bis 95a kann ich auf die Ausführungen in der Botschaft ver

weisen. 
Angenommen - Adopte 

Art. 49 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
.... doppelten Ertragswert. Ist der Miteigentümer bereits Ei
gentümer eines landwirtschaftlichen Gewerbes, zu dessen 
Bewirtschaftung mehr als vier Standardarbeitskräfte nötig 
sind, so kann er das Vorkaufsrecht zu dem Kaufpreis gel
tend machen, der zwischen dem Verkäufer und dem Dritten 
vereinbart worden ist. 

Art. 49 al. 3 
Proposition de la commission 
.... de cette valeur. Si le coproprietaire est deja proprietaire 
d'une entreprise agricole dont I'exploitation exige plus de 
quatre unites de main-d'oeuvre standard, iI peut invoquer 
son droit de preemption aux conditions convenues entre le 
vendeur et le tiers. 

Angenommen - Adopte 

Art. 50 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Hier kann ich auf 
die bisherigen Ausführungen verweisen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 60 Abs. 1 Bst. b, f, I 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 60 al. 1 let. b, f, I 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Wlcki Franz (C, LU), für die Kommission: Hier kann ich auf 
die Ausführungen in der Botschaft verweisen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 73 Abs. 1, 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 73 al. 1,3 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Wlckl Franz (C, LU), für die Kommission: Zu Artikel 73 und 
75: Diese Änderungen sind vorwiegend redaktioneller Natur. 
Artikel 73 Absatz 3 bringt eine Vereinfachung bei der Be
rechnung der Belastungsgrenze. 

Angenommen - Adopte 

Art. 75 Abs. 1 Bst. c; 87 Abs. 1 bis, 4; 90 Abs. 2; 
91 Abs. 2; 95a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 75 al. 1 let. c; 87 al. 1 bis, 4; 90 al. 2; 91 al. 2; 95a 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 
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Angenommen - Adopte 

Zift. 11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

eh. 11 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur I'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 29 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

4. Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht 
4. Lol federale sur le ball a ferme agricole 

Detailberatung - Examen de detail 

Titel und Ingress, Zift. I Einleitung 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et preambule, ch. Iintroduction 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 1 Abs. 1 Bst. b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 1 al. 1 let. b 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Wlckl Franz (C, LU), für die Kommission: Im Sinne der Ver
einheitlichung der Begriffe wird hier beim Gewerbebegriff 
neu auf das BGBB verwiesen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 4 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 4 al. 2 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Wlckl Franz (C, LU), für die Kommission: Der Inhalt von Ab
satz 2, der aufgehoben wird, findet aus systematischen 
Gründen in Artikel 35a Platz. 

Angenommen - Adopte 

Art. 5 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 5 al. 2 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Wlckl Franz (C, LU), für die Kommission: Diese Änderung ist 
eine Folge der Tatsache, dass seit dem 1. Januar 1996 das 
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Mündigkeitsalter bei 18 Jahren liegt und daher eine Sonder
bestimmung für die 18- bis 20-Jährigen nicht mehr nötig ist. 

Angenommen - Adopte 

Gliederungstitel vor Art. 21 a; Art. 21 a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre preeedant I'art. 21a; art. 21a 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Wlekl Franz (C, LU), für die Kommission: Hier wird eine 
neue Bestimmung über die Bewirtschaftungspflicht des 
Pächters eingefügt. Die Bewirtschaftungspflicht wird um
schrieben. Der Pächter ist grundsätzlich zur persönlichen 
Bewirtschaftung des Pachtgegenstandes verpflichtet. Ab
satz 2 gibt dem Pächter aber die Möglichkeit, die Bewirt
schaftung unter seiner Verantwortung einem weiteren Per
sonenkreis zu übertragen. Darunter fallen zunächst die Fa
milienangehörigen und die Angestellten, aber auch die Mit
glieder einer Betriebsgemeinschaft, welcher der Pächter 
selber angehört. Auch die Besorgung durch andere Dritte ist 
zulässig, jedoch beschränkt auf einzelne Arbeiten. 

Angenommen - Adopte 

Gliederungstitel vor Art. 22; Art. 22a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre preeedant I'art. 22; art. 22a 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Wieki Franz (C, LU), für die Kommission: Bei Absatz 1 geht 
es nur um eine redaktionelle Änderung. Mit Absatz 2 soll das 
Pachtgesetz benutzerfreundlicher werden. Die heute für die 
landwirtschaftliche Pacht bereits gültige Regelung von Arti
kel 289a Absatz 2 OR wird hier ins Pachtgesetz aufgenom
men. 

Angenommen - Adopte 

Art. 22b; 31 Abs. 2 Bst. a, b, Abs. 2bls Bst. a, Abs. 3; 33; 
Gliederungstitel vor Art. 35a; Art. 35a; GlIederungstitel 
vor Art. 36; Art. 36 Titel; 43 Abs. 2; 58 Abs. 1; 60 Titel 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 22b; 31 al. 2 let. a, b, al. 2bis let. a, al. 3; 33; titre 
preeedant I'art. 35a; art. 35a; titre preeedant I'art. 36; 
art. 36 tltre; 43 al. 2; 58 al. 1; 60 titre 
Proposition de la commission 
AdhSrer au projet du Conseil fooeral 

Wieki Franz (C, LU), für die Kommission: Von Artikel 22b 
bis zu Artikel 60 - auf Seite 61 der Fahne - kann ich auf die 
Ausführungen in der Botschaft verweisen. 

Angenommen - Adopte 

Art.60a 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
.... längeren vertraglichen oder einer richterlich erstreckten 
Pachtdauer .... 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.60a 
Proposition de la commission 
AI. 1 
.... plus longue ou encore pendant la duree d'un bail pro
longe judiciairement. 
AI. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Wlekl Franz (C, LU), für die Kommission: Zu Artikel 60a: 
Die Übergangsbestimmungen haben es in sich; Sie wissen, 
dass sie Unklarheiten schaffen können. Daher war es Ihrer 
Kommission ein Anliegen, die Übergangsbestimmungen kla
rer zu fassen. Deshalb schlagen wir Ihnen in Absatz 1 eine 
Ergänzung vor, in welcher ausdrücklich erwähnt wird, dass 
der Vertrag auch während einer richterlich erstreckten 
Pachtdauer weiter besteht. 
Im Übrigen kann ich auf die Botschaft verweisen. 

Angenommen - Adopte 

Ziff. 11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

eh. 11 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur I'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 27 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 
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dreigentlichen Finanzmärkte ist man weiter als in anderen 
B reichen, aber das kommt daher, dass die EBK besteht, 
di sehr viel Einblick hat, über gesetzlich ganz genau defi
nie e Informationen verfügt. Es finden z. B. ständig Gesprä
che tatt, wenn irgendein grosses Finanzinstitut irgendweI
che obleme hat; auch die Schweizerische Nationalbank ist 
dabei. Hier bestehen natürlich seit vielen Jahren Instru
mente nd Stellen, die auch miteinander kommunizieren, 
immer u er Wahrung ihrer Unabhängigkeit usw. 
Aber auc hier stellt sich immer wieder das Problem, was 
«too big to ail» ist usw. Sie haben in einem Kanton, bei der 
Kantonalba der Waadt, gesehen, dass auch dort wieder 
der Staat ein egriffen hat. Das war ein Systemelement in re
gionalem Rah en usw. Das sind also wirklich heikle Fragen. 
Vielleicht gibt e hier auch nicht immer Rezepte. 
Wir müssen heu offen lassen, wie wir den skizzierten Pro
blemen im Einzeln n begegnen werden, weil es eben heikle 
juristische, betriebli he, volkswirtschaftliche, aber auch psy
chologische und org nisatorische Fragen gibt. Das braucht 
eine gewisse Zeit. ir werden also pragmatisch, schritt
weise vorgehen und a Vorhandenen anknüpfen. Im Vor
dergrund steht die gezie e Weiterentwicklung der bestehen
den Strukturen im Bereic der staatlichen Aufsichtsorgane -
Stichwort: zweite Säule - d eben nicht die Einrichtung von 
neuen Stäben, «think tan S», Koordinationsorganen und 
dergleichen. 
Ich habe es in der Kommissio bereits gesagt: Ich halte von 
diesen Organen nicht so wah sinnig viel. Ich habe in mei
nem Bereich die Zentralstelle ür Gesamtverteidigung ge
habt; die hat man vor vielen J hren mit solchen Philoso
phien aufgebaut. Irgendwo habe die immer gearbeitet, ge
arbeitet, gearbeitet, waren frustrie t, weil es niemanden so 
richtig interessierte, was sie taten. Was in der Wirklichkeit 
passierte, war dann doch ein bissch anders. 
Ich glaube, dass die spezialisierten rgane, die wir beim 
Staat schon haben, sehr viel können, enn sie wirklich koor
diniert zusammenarbeiten. Man muss lIerdings dafür sor
gen, dass sie permanent für die Fragen er Früherkennung 
sensibilisiert bleiben. Bei der zweiten -ule glaubten wir 
alle, sie sei auf Granit gebaut. Dann hat un der IWF gesagt: 
Achtung, das ist das einzige wirkliche Risi in der Schweiz 
bei länger anhaltender Tiefzinsphase und B-rsenflaute. Da
mals hat das niemand geglaubt; einige gla ben es heute 
noch nicht. Wir sind auf die Welt gekommen. 
Das sind die Dinge, aus denen wir lernen mü en. Die Pro
bleme bei der zweiten Säule sind selbstverstä dlich lösbar. 
Erste Entscheide sind ja gefallen. Hier muss nie and Angst 
haben, das sei nicht solide. Aber es kamen Din e, Irritatio
nen, an die wir so früher nicht gedacht haben. 
Wir meinen, wir sollten nicht versuchen, die Stru uren zu 
perfektionieren. Ich spreche jetzt als Finanzministe: Wenn 
wir von Ihnen schon Motionen aufgebrummt bekom n, die 
uns auf die Teuerung beschränken wollen, dann hab n wir 
ohnehin für zusätzliche Stäbe nicht allzu viel Geld zur erfü
gung. Aber das Problem wollen wir anpacken. 

Oberwiesen - Transmis 
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Agrarpolitik 2007. 
Weiterentwicklung 
Politique agricole 2007. 
Evolution future 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 29.05.02 (BB12oo2 4721) 
Message du Conseil fadaral 29.05.02 (FF 2002 4395) 

Zusatzbotschaft des Bundesrates 16.10.02 (BBI 2002 7234) 
Message complamentaire du Conseil fadaral 16.10.02 (FF 2002 6735) 
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Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 

5. Schweizerisches Zivilgesetzbuch 
5. Code clvil suisse 

Detailberatung - Examen de detail 

Titel und Ingress, Zift. I Einleitung 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule, eh. I introductlon 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 678 Abs. 2, 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 678 al. 2, 3 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Nach der heutigen 
gesetzlichen Regelung ist es ausgeschlossen, dass Pflan
zen einen anderen Eigentümer haben können als den Ei
gentümer des Bodens selbst. Ausgenommen von dieser 
Regelung sind nur Fahrnispflanzen, d. h. Topfpflanzen und 
Baumschulpflanzen. Landwirtschaftliche Pachtverträge für 
Dauerkulturen wie Reben und Obstanlagen werden oft für 
längere Zeit abgeschlossen. Oftmals wird dabei die Anlage 
vom Pächter auf eigene Rechnung erstellt. 
Nach der heutigen ZGB-Bestimmung wird der Pächter in
dessen nie Eigentümer einer Obstanlage oder der Reben. 
Dieser Mangel soll dadurch behoben werden, dass die Er
richtung einer dem Baurecht entsprechenden Dienstbarkeit 
für einzelne Pflanzen und Anlagen von Pflanzen - nicht aber 
etwa für Wald - zulässig sein soll. Damit haben wir ein altes 
Rechtsinstitut, das seinerzeit vor dem Inkrafttreten des Zivil
gesetzbuches in vielen Kantonen bestanden hat, wieder ein
geführt. 

Angenommen - Adopte 

Art. 745 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 745 al. 3 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Mit dieser neuen 
Bestimmung in Artikel 745 Absatz 3 soll ermöglicht werden, 
dass die Nutzniessung auch für einen Gebäudeteil oder ei-
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nen bestimmten Flächenteil ausgeObt werden kann. Mit die
ser Regelung wird auch die bisherige Kritik berOcksichtigt, 
wonach das Realteilungsverbot im Fall der Übergabe des 
landwirtschaftlichen Gewerbes an einen Nachfolger als zu 
starr betrachtet wurde. Dem oftmals gehegten Wunsch der 
EigentOmer, das Stöckli oder eine Wohnung zu Eigentum 
behalten zu können und erst später auf den Betriebsnachfol
ger zu Obertragen, wird damit Rechnung getragen, doch 
wäre es wohl zweckdienlich, wenn der Zweitrat sich noch 
Oberlegen wOrde, welches die genauen Konsequenzen die
ser Bestimmung sind; ich wOrde diesen Rat noch mitgeben. 

Angenommen - Adopte 

Zitt.1I 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch.1I 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur I'ensemble 
FOr Annahme des Entwurfes .... 28 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

6. Tierseuehengesetz 
6. Lol sur les epizooties 

Detailberatung - Examen de detail 

Titel und Ingress, Zitt. I Einleitung 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule, eh. I introduetlon 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 20 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Unverändert 

Minderheit 
(Maissen) 
Abs.1 
Als Viehhandel gilt der gewerbsmässige An- und Verkauf, 
der Tausch und die Vermittlung von Pferden, Maultieren, 
Eseln, Rindvieh, Schafen, Ziegen und Schweinen. Der mit 
dem Betrieb eines landwirtschaftlichen oder alpwirtschaftli
chen Gewerbes oder mit einer Mästerei ordentlicherweise 
verbundene Wechsel des Viehstandes sowie der Verkauf 
von selbst gezOchtetem oder selbst gemästetem Vieh fallen 
nicht unter den Begriff des Vieh handels. 
Abs.2 
Der Bundesrat regelt die Voraussetzungen far die Berufszu
lassung als Viehhändler sowie die Aufsicht Ober den Vieh
handel. 

Art. 20 
Proposition de la commission 
Majorite 
Inchange 

Minorite 
(Maissen) 
AI. 1 
Par commerce du Mtail iI faut entendre I'achat, la vente et 
I'echange professionnels ainsi que le courtage des chevaux, 

des mulets, des änes, du betail bovin, des chevres, des 
moutons et des porcs. Ne so nt pas reputes commerce les 
mutations ordinaires du betail que comportent I'agriculture, 
I'economie alpestre ou I'engraissement ni la vente d'ani
maux eleves ou engraisses par I'interesse lui-meme. 
AI. 2 
Le Conseil federal reglemente les conditions a remplir pour 
I'exercice de la profession et la surveillance du commerce 
du Mtail. 

Sehlesser Fritz (R, GL), far die Kommission: Wir haben hier 
und bei Artikel 56a, ccSchlachtungsabgabe», je einen Min
derheitsantrag Maissen. Diese Anträge wurden in der Kom
mission eingebracht. Sie ersehen daraus, dass der Bundes
rat diese Anträge nicht gestellt hat, sondern beim geltenden 
Recht bleiben will. Ich erlaube mir, die Artikel 20 und 56a ge
meinsam zu behandeln; Herr Maissen könnte sich dann 
auch zu beiden Anträgen äussern, weil es weniger ein Pro
blem des Inhaltes als vielmehr eine Frage des Vorgehens ist. 
Bei Artikel 20 will der Minderheitsantrag Maissen das Vieh
handelskonkordat eigentlich aufheben. Um die tierseuchen
rechtlichen Aufgaben weiterhin wahrnehmen zu können, 
mOssen die vom Konkordat erhobenen Geldmittel von den 
Kantonen anders beschafft werden; vorgeschlagen wird die 
Erhebung einer Schlachtungsabgabe, eben in Artikel 56a. 
Das ist der Inhalt dieser beiden Minderheitsanträge. 
Artikel 20 des geltenden LwG hat einen ganz andern Inhalt. 
FOr die Mehrheit der Kommission handelt es sich in bei den 
Fällen um keine leicht greifbare Frage, und zwar einfach 
deshalb, weil wir - die Anträge wurden in der letzten Sitzung 
eingebracht - nicht mehr grOndlich prOfen konnten, wie es 
sich materiell verhält. Deshalb beantragen wir Ihnen auch, 
diese Minderheitsanträge abzulehnen. 
Wir möchten uns nicht dem Vorwurf aussetzen, wir hätten 
die Anliegen, die von Kollege Maissen eingebracht wurden, 
nicht hinreichend geprOft; der Zweitrat kann das dann mit 
der notwendigen Tiefe tun. Es geht aber hier um Verlagerun
gen von Kompetenzen von den Kantonen zum Bund, und 
wir möchten keine Diskussion darOber vom Zaune brechen, 
ohne entsprechende Vorabklärungen getroffen zu haben. Es 
scheint, dass das Viehhandelskonkordat eigentlich gegen
standslos wird, wenn wir hier entsprechende Bestimmungen 
aufnehmen. Das aber mOsste aus der Sicht der Kommissi
onsmehrheit vorgängig mit dem Konkordat - sprich: mit den 
Kantonen - abgesprochen werden, und dazu hatten wir 
schlicht nicht die Zeit und die Möglichkeit. In einem Staat mit 
föderalem Aufbau scheint es richtig zu sein, dass entspre
chende Gespräche gefahrt werden, wenn die oberste Ein
heit neue Regelungen einfahren will, die ein Konkordat 
ersetzen sollen. 
Das ist der tiefere Grund dafOr, dass Ihnen die Kommission 
mit 8 zu 1 Stimmen beantragt, den Minderheitsantrag so
wohl bei Artikel 20 als auch bei Artikel 56a abzulehnen, nicht 
ohne Hinweis darauf, dass der Zweit rat Gelegenheit haben 
wird, diese Fragen einlässlicher zu prOfen, als es unserer 
Kommission möglich war. 

Maissen Theo (C, GR): Auch hier bin ich wieder einmal der 
Einzige, der der Minderheit angehört. Das hat nach meinem 
DafOrhalten nichts mit der Qualität des Antrages zu tun. Sie 
erkennen darin einfach meinen Reformwillen, Herr Bundes
rat. Offenbar geht mein Reformwille der Kommission hier zu 
weit. Ich hoffe, dass wenigstens Herr Bundesrat Couchepin 
diesen Reformwillen goutiert und meinen Antrag entspre
chend gutheisst. 
Es geht um Folgendes: Der Vieh handel sollte in der heuti
gen Zeit eidgenössisch geregelt werden, und zwar deshalb, 
weil die sehr unterschiedlichen kantonalen Bestimmungen 
nicht mehr zeitgemäss sind. Der Handel ist heute kantons
Obergreifend; entsprechende Normen sollten deshalb eben 
auch kantonsObergreifend - also eidgenössisch - festgelegt 
werden. 
Dies entspricht zudem einem Gedanken, der in letzter Zeit in 
verschiedener Hinsicht Fuss gefasst hat, sodass man eben 
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beim Binnenmarktgesetz und beim Anwaltsgesetz die alten 
kantonalen Domänen praktisch zu einer eidgenössischen 
Regelungsmaterie gemacht hat; zum Beispiel ist auch der 
Beruf des Lastwagenunternehmers in der eidgenössischen 
Gesetzgebung vereinheitlicht worden. 
Der Umstand, dass der Viehhandel auch tierseuchenpolizei
liche Komponenten hat, welche vor den Kantonsgrenzen 
ebenfalls nicht Halt machen, legt es auch nahe, dass wir die 
Regeln des Viehhandels in Zukunft auf eidgenössischer 
Ebene vereinheitlichen. Das würde mit dem von mir bean
tragten Artikel 20 gemacht; das interkantonale ViehhandeIs
konkordat würde hinfällig. Wenn nun die Überlegungen von 
Kollege Schiesser angesehen werden, dann geht es da
rum - das ist für mich auch klar -, dass wir den Kontakt mit 
den Kantonen aufnehmen und sie zu diesem Thema anhö
ren sollten. Aber wenn wir diesen Artikel einmal in die Fahne 
aufnehmen, so denke ich, dass die Sache dann von der Ver
waltung in dieser Richtung weiterverfolgt werden kann und 
dass sich dann der Nationalrat noch im Detail damit be
schäftigen kann. 
Und nun zum zweiten Antrag - wie der Kommissionspräsi
dent bereits gesagt hat, gehören die beiden Anträge zusam
men -, dem Antrag zu Artikel 56a, «Schlachtungsabgabe». 
Mit dem Wegfall des Konkordates gehen den Kantonen Um
satzgebühren in der Grössenordnung von 2 Millionen Fran
ken verloren, welche sie bis anhin für die Tierseuchenkas
sen usw. verwenden konnten. Da die Kantone diese Aufga
ben weiterhin haben, namentlich die Entschädigung bei Tier
verlusten, müssen wir eine Regelung finden, damit diese 
Mittel in der Grössenordnung von 2 Millionen Franken mit 
festgelegten Zielen und Verwendungszwecken weiterhin er
hoben werden können. Ich habe deshalb einen entspre
chenden Antrag für einen Artikel 56a unterbreitet, der 
vorsieht, dass bei der Schlachtung von Klauentieren eine 
Abgabe durch die Kantone erhoben werden kann - durch 
diejenigen Kantone, die das tun wollen; es ist eine Kann
Formulierung -, deren Substrat wie bis anhin zur Deckung 
der Kosten der Tierseuchenprävention und Tierseuchenbe
kämpfung bestimmt wird. 
Wenn man in etwa auf diese 2 Millionen Franken für die 
Kantone kommt, braucht es eine Abgabe in der Grössenord
nung, wie sie in Artikel 56a vorgeschlagen ist, von minimal 
25 Rappen bis maximal 2 Franken pro geschlachtetes Tier. 
Das wäre im Zusammenhang mit der Schlachtung einfach 
zu erheben; wir hätten damit wieder das Abgabesubstrat, 
und den Kantonen ginge damit nichts verloren. 
Ich bitte Sie, diesen bei den Minderheitsanträgen zuzustim
men. Ich gebe zu, dass allenfalls noch - vor allem nach 
Rücksprache mit den Kantonen - daran gefeilt werden 
sollte. Es geht aber um die Stossrichtung, wie ich sie aufge
zeigt habe, dass man nämlich im Zusammenhang mit der 
Revision der Agrarpolitik auch diese Regelungen überdenkt 
und neu auf eidgenössischer Ebene festlegt. 

Schmid Carlo (C, AI): Ich bin dem Antragsteller dankbar, 
dass er diese Gedanken hier vorgetragen hat. Ich will meine 
Interessenbindung noch einmal erwähnen: Als Präsident 
des Schweizerischen Viehhändlerverbandes bin ich an die
sen Anträgen interessiert. 
Sie dürfen eines nicht vergessen: Das schweizerische Vieh
handelskonkordat stammt aus dem Jahre 1943. Wie es bei 
Konkordaten eben so ist, braucht es die Einstimmigkeit aller 
26 Kantone, wenn man etwas ändern will. In diesem Bereich 
kann man relativ wenig anpassen, während in anderen Ge
schäftswelten die Normen relativ rasch angepasst worden 
sind, wenn dies erforderlich war. Diese Situation ist den Kan
tonen auch bekannt, und es gibt daher seit etwa zwei Jahren 
im Rahmen der kantonalen Landwirtschaftsdirektorenkonfe
renz resp. Sanitätsdirektorenkonferenz eine Arbeitsgruppe, 
die sich mit der Aufhebung des Konkordates befasst, aber 
keinen Schritt vorwärts kommt. Man muss einfach sagen, 
dass es hier noch einige Herzöge und Duodezfürsten gibt, 
die auf ihren Pfründen hocken und sich nicht bewegen wol
len. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Das Bundesamt für Veterinärwesen hat sich auch schon mit 
dieser Frage befasst und ist ganz eindeutig der Meinung, 
dass es angesichts der heutigen Situation des Vieh handels 
angemessen wäre, wenn man eine Regelung hätte, welche 
den entsprechenden Anforderungen der Zeit schneller und 
besser angepasst werden könnte. Von daher bin ich persön
lich der Auffassung, dass die Aufhebung des Konkordates 
und die Unterstellung der ganzen Regelung unter die Bun
deshoheit eine richtige Marschrichtung ist. 
Nun will ich Sie in dieser Frage nicht hinhalten, denn es ist 
'!1ir völlig klar, dass in dieser ganzen Frage noch weitere 
Uberlegungen angestellt werden müssen. Ich bitte Sie des
wegen, hier der Minderheit zuzustimmen, damit diese Ge
schichte nicht aus Abschied und Traktanden fällt. Wenn wir 
das dem Zweitrat überweisen, haben wir eine Chance, dass 
dieser sich ernsthaft damit auseinander setzt. Wenn wir der 
Minderheit nicht zustimmen, ist es eine Frage des Zufalls, ob 
es wieder kommt oder nicht. Der Berufsstand der Viehhänd
ler ist praktisch der einzige Berufsstand in der Schweiz, der 
durch ein Konkordat reguliert wird. Deshalb bitte ich Sie, die
sem Berufsstand eine zeitgemässe Aufsichtsbehörde zu er
möglichen und das so zu tun, indem sich der Zweit rat 
ernsthaft damit befassen kann. 
Was den Artikel 56a betrifft, die Möglichkeit der Schlach
tungsabgabe: Über die Bandbreite wird man sprechen müs
sen. Wenn natürlich zum Beispiel zu sehen ist, dass Arti
kel 37 Absatz 4 auf tönernen Füssen steht, weil man die ent
sprechenden Einnahmen aus der Versteigerung nicht hat, 
dann bietet die Schlachtungsabgabe eine zwar geringe, 
aber doch ausbaufähige Alternative. Dieses Geld kann dann 
für die entsprechenden Zwecke im Bereich von Artikel 37 
eingesetzt werden. 
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auf die Frage 
der Schlachtabfallentsorgung hinweisen, die wirklich etwas 
Dringliches ist. Man muss sich auch beim Bund ernsthaft 
Gedanken darüber machen, was hier in der nächsten Zeit an 
technischen Neuerungen gemacht werden sollte. 
Ich bitte Sie daher, der Minderheit zuzustimmen, damit der 
Zweitrat sicher über diese Fragen ernsthaft debattieren 
kann. 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Sie ersehen 
aus dieser Diskussion, dass zwischen Mehrheit und Minder
heit nicht grundlegende Differenzen bestehen. Aber gerade 
die Erhebung einer Abgabe, wie sie in Artikel 56a vorgese
hen ist, auch wenn sie im Moment noch relativ bescheiden 
ist, bedarf doch gründlicher Prüfung. Die Mehrheit - ich 
muss noch einmal den Standpunkt der Mehrheit darlegen -
ist eben der Auffassung, dass wir sehr wohl und ausdrück
lich den Zweit rat einladen sollten, diese Frage zu klären und 
eingehender zu prOfen. Aber wir sollten jetzt nicht einen Ent
scheid fällen, von dem wir sagen müssen, wir beschliessen 
etwas, das wir nicht geprüft haben. Dabei hätte ich ein 
schlechtes Gefühl. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 20 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 12 Stimmen 

Art. 30 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Wir haben hier 
eine Bestimmung, die zu anderen Zeiten eine rege Diskus
sion ausgelöst hätte: Es geht um die Kennzeichnung der Re
gistrierung der Hunde, was bereits nach geltendem Recht 
an sich vorgeschrieben ist, und zwar aus seuchenpolizeili
chen Gründen. Allerdings sind die Ausführungsbestimmun
gen auf kantonaler und kommunaler Ebene geregelt und 
nicht harmonisiert. Dies soll nun anders werden: Es soll eine 
gewisse Harmonisierung bei der Registrierung erfolgen, was 
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gerade in der Diskussion Ober gefährliche Hunde gefordert 
wurde. Damit hat man Informationen Ober verhaltensauffäl
lige Hunde und kann notwendige Massnahmen wie Nacher
ziehung oder was auch immer ergreifen. Das ist der Inhalt 
von Artikel 30. Er war in der Kommission an sich unbestrit
ten; er ist aber auch ein Zeichen gegen aussen, dass man 
eine gewisse Harmonisierung der unterschiedlichen Bestim
mungen in den Kantonen herbeifahren möchte. 

Angenommen - Adopte 

Art. 37 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurt des Bundesrates 

Minderheit 
(Maissen, David, Hofmann Hans, Leuenberger, Paupe) 
ROckweisung an den Bundesrat 

Minderheit 
(Leu mann, Hofmann Hans) 
Abs.1 
Der Bund kann im Rahmen der bewilligten Kredite Beiträge 
an die Kosten der Entsorgung von Fleischabfällen leisten. 
Abs.2 
Die Beiträge werden den Entsorgungsbetrieben ausgerich
tet. Sie sind an die Inhaber der Fleischabfälle weiterzuge
ben. 
Abs.3 
Der Bundesrat legt die Höhe der Beiträge fest. 
Abs.4 
Anrechenbar sind die Kosten der zur Ausrottung der BSE 
angeordneten Verbrennung und der den Entsorgungsbetrie
ben dadurch entstehende Ertragsausfall. 

Art. 37 
Proposition de la commission 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil f9deral 

Minorite 
(Maissen, David, Hofmann Hans, Leuenberger, Paupe) 
Renvoi au Conseil federal 

Minorite 
(Leu mann, Hofmann Hans) 
AI. 1 
La Confederation peut octroyer, dans les limites des credits 
approuves, des contributions aux frais de I'elimination des 
dechets de viande. 
AI. 2 
Les contributions sont versees aux entreprises chargees de 
I'elimination. Elles doivent etre transmises aux detenteurs 
des dechets de viande. 
AI. 3 
Le Conseil federal fixe le montant des contributions. 
AI. 4 
Sont imputables les frais de I'incineration ordonnee pour 
I'eradication de I'ESB et les pertes de rendement subies en 
consequence par les entreprises chargees de I'elimination. 

Schiesser Fritz (R, GL), fOr die Kommission: Hier haben wir 
nun die Konsequenzen zu ziehen aus dem Entscheid, den 
Sie heute bei Artikel 48 des Landwirtschaftsgesetzes gefällt 
haben. Die Grundlage wäre die gewesen, dass aus den Ver
steigerungserlösen - die fOr das erste Jahr auf 50, fOr das 
zweite Jahr auf 100 und danach auf 150 Millionen Franken 
geschätzt worden sind - 48 Millionen Franken zur Vertagung 
gestellt worden wären, um die Entsorgung von Fleischabfäl
len zu finanzieren bzw. einen Beitrag zur Finanzierung der 
Entsorgung zu leisten. Mit dem Entscheid gegen Artikel 48 
ist das Fundament fOr eine solche Regelung weggebrochen. 
Der Antrag der Mehrheit bzw. des Bundesrates kann aus 

meiner Sicht nicht mehr Bestand haben, weil Absatz 4 und 
damit die finanzielle Grundlage weggefallen ist. Es fehlen 
auch jene 102 Millionen Franken in der Bundeskasse, mit 
denen gerechnet worden ist, sodass fOr die Mehrheit der 
Kommission - ich möchte dem Bundesrat nicht vorgreifen, 
er entscheidet selber Ober seinen Antrag - die Grundlage fOr 
Artikel 37 weggebrochen ist; der Antrag der Mehrheit kann 
deshalb nicht mehr bestehen bleiben. 
Ich möchte darauf hinweisen, dass auch der Minderheitsan
trag Leumann eine entsprechende Finanzierung voraus
setzt. Man mOsste jetzt eigentlich darlegen, woher diese 
Gelder genommen werden sollen. Ich weiss nicht, ob Frau 
Leumann zu dieser Frage auch AusfOhrungen machen wird; 
ich möchte mich nach ihrem Votum noch einmal kurz zu die
ser Frage äussern. So, wie ich die Situation einschätze, 
mOsste es - wenn nicht der Bundesrat etwas anderes vor
schlägt - eigentlich einstweilen beim geltenden Recht blei
ben. Dann wäre die gesetzliche Grundlage fOr die Bundes
beiträge, die nicht so klar ist, nach wie vor im Umweltschutz
gesetz zu finden. 

Couchepin Pascal, conseiller federal: Je confirme ce que 
vient de dire M. Schiesser. Les dispositions du projet du 
Conseil federal n'ont plus la base financiere puisque la vente 
aux encheres des contingents a disparu et que de cette ma
niere, il y a 150 millions de francs de recettes en moins pour 
la Confederation. En fonction aussi du frein a I'endettement 
et du frein aux depenses, iI nous faudra reussir a economi
ser ce montant ailleurs et par la me me reduire certaines de
penses agricoles qui ont ete votees aujourd'hui, puisque 
I'ensemble fait un seul bloc. On ne peut pas imaginer main
tenant de ne respecter ni le frein aux depenses, ni le frein a 
I'endettement. 11 se pose un probleme et il faudra reduire des 
prestations aux paysans. On I'a dit, ce montant etait un 
moyen de financer certaines prestations en faveur des agri
culteurs. Democratiquement, vous avez choisi une autre so
lution. Par consequent, iI faut trouver d'autres moyens de 
recouvrer ce montant et on ne peut le faire qu'en economi
sant sur les prestations dues aux paysans. 

Leumann-WOrsch Helen (R, LU): Wie der Kommissions
präsident dargelegt hat, hätte mit diesem Artikel die gesetzli
che Grundlage geschaffen werden sollen, Entsorgungsbei
träge zu bezahlen. Mit anderen Worten: Die Millionen, die 
aus der Versteigerung erwirtschaftet worden wären, hätten 
ausbezahlt werden massen. 
Nachdem heute Morgen diese Versteigerung weggefallen 
ist, heisst das fOr mich nicht, dass die entsprechende Ent
sorgung nicht geregelt werden kann, sondern dass wir trotz
dem eine gesetzliche Grundlage dafOr schaffen massen, 
und zwar aus folgenden Überlegungen: 
Lange Zeit wurden geeignete Schlachtnebenprodukte, weI
che nicht mehr fOr menschliche Nahrung verwendet werden 
konnten, zu Produkten fOr Tiernahrung verarbeitet. Neben 
der ökologisch sinnvollen Rezyklierung von Fetten und Pro
teinen entstand so auch ein ökonomischer Gewinn fOr die 
Schweizer Fleischproduktion. Die europaweite BSE-Krise im 
Jahr 2000 mit dem verordneten generellen VertOtterungsver
bot von Fleischmehl und Extraktionsfetten fOr alle Nutztiere 
fOhrte zum Kollaps der Rezyklierung von Schlachtnebenpro
dukten. Auch unsere Behörden griffen durch und erliessen 
ein generelles VertOtterungsverbot. 
Die Tiermehlproduzenten standen nun ohne Absatzmöglich
keiten da und mussten fortan als Entsorger eine wichtige 
seuchenpolitische Aufgabe wahrnehmen. Wo frOher Erlöse 
erwirtschaftet werden konnten, entstanden nun Entsor
gungskosten, denn aus Sicherheitsgranden werden heute 
alle tierischen Abfälle entsorgt bzw. verbrannt. Es gibt in der 
Schweiz Gott sei Dank keine Lager von tierischen Mehlen 
mehr, während im EU-Raum noch rund zweieinhalb Millio
nen Tonnen zum Teil kontaminiertes Tiermehl an Lager lie
gen. Der Bund sprach Ende 2000 einen Sonderkredit und 
richtet seither Beiträge an die Entsorgerbetriebe aus. Diese 
Massnahme erwies sich rackblickend als richtig: Sie hilft, die 
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Materialströme zu stabilisieren, und hält gleichzeitig die Kos
ten von Produzenten und Konsumenten fern. Die im Jahre 
2000 zwischen den Entsorgern und dem Bund abgeschlos
senen Verträge laufen noch bis Ende 2002, entsprechende 
Absichtserklärungen bis Ende 2006. 
Nachdem in der Vernehmlassung zur «AP 2007 .. noch vor
gesehen war, die Entsorgungsbetriebe fOr Schlachtabfälle 
mit degressiven Beiträgen zu unterstützen, kam es in der 
Folge zu einem Paradigmawechsel, wie es unser Kommissi
onspräsident dargelegt hat. Wir hätten das ganze Problem 
nicht oder in geringerem Mass, wenn es nach wie vor mög
lich wäre, gesunde und kranke Abfälle zu trennen, d. h. die 
gesunden Tierabfälle wieder fOr Tiernahrung verwenden zu 
können. Das haben wir aber nicht, und deshalb kann sich 
der Bund trotz allem nicht aus der Verantwortung ziehen. 
Ich möchte deshalb meinen Minderheitsantrag aufrechter
halten, und zwar aus folgenden Gründen: Die Entsorgerbe
triebe haben sich nach den Vorgaben des Bundes auf einen 
sechsjährigen Betrieb eingestellt und zum Teil erheblich in
vestiert. In sämtlichen umliegenden Ländern gehen die Un
terstützungen an die Entsorgungsbetriebe. Europäische 
Entsorger werden dank staatlicher Unterstützung natürlich 
gegenüber unseren Betrieben riesige Wettbewerbsvorteile 
haben. 
Die Forderung nach Wettbewerb steht letztlich im Gegen
satz zur Forderung nach der Sicherstellung von inländischen 
Entsorgungskapazitäten. Mit den heute ausgerichteten Bun
desbeiträgen hat sich das BVET das Recht eingehandelt, 
über die Entsorgungsbetriebe den Rohwarenfluss von den 
Lieferanten bis zur Verarbeitung der Endprodukte volIum
fänglich nachzuweisen und belegen zu lassen. Sollte mit der 
neuen Regelung der Abfalltourismus einsetzen, was die 
Kontrollmöglichkeiten erschwert, wird das hochgehaltene 
Ziel der Transparenz von der Abfallseite her infrage gestellt. 
Letztlich geht es um die Sicherheit der Nahrungsmittel. Da 
sollten die Behörden meines Erachtens weiterhin über eine 
transparente Warenflusskontrolle verfügen. Aus ordnungs
politischen und Umweltprinzipien sind gemäss UWG die 
Verursacher und Inhaber von Abfällen für die Entsorgung 
verantwortlich, und deshalb, meine ich, müssten wir, trotz 
des heute Morgen abgelehnten Vorhabens betreffend die 
Versteigerung, an dieser Stelle die nötigen gesetzlichen 
Grundlagen zu einer Beteiligung des Bundes schaffen, im 
Rahmen der bewilligten Kredite Beiträge an die Kosten für 
die Entsorgung von Fleischabfällen zu leisten. 

Präsident (Frick Bruno, zweiter Vizepräsident): Der Bericht
erstatter hat erklärt, dass die Grundlage für Artikel 37 fehle. 
Er hat für die Kommission beantragt, Artikel 37 zu streichen. 
Ich möchte nun wissen, ob angesichts dieses Antrages der 
Bundesrat an seinem Entwurf festhält und ob die Minderheit 
Leumann an ihrem Antrag festhält. 

Couchepln Pascal, conseiller federal: Nous devons revoir 
la situation encore une fois puisque nous voulions financer 
ces mesures avec le produit de la vente aux encheres des 
contingents. Ce n'est pas le cas. Nous devons donc realiser 
des economies. Et le malheur, je le dis ici sans mauvaise vo
lonte, c'est qu'aujourd'hui on amis sous pression les pay
sans a travers toute une serie de mesures. La OU iI Y avait 
une rente de situation, on a protege. Et maintenant, les pay
sans doivent payer la facture; i1s doivent payer la facture au 
sens ou ils devront payer les frais d'elimination des dechets 
et je ne trouve pas c;:a tres heureux. On va chercher la 
meilleure solution pour les paysans en esperant que le Con
seil national reprenne I'ensemble du probleme. 

Präsident (Frick Bruno, zweiter Vizepräsident): Der Bundes
rat hält an seinem Entwurf fest. 

Leumann-Würsch Helen (R, LU): Die Minderheit hält an ih
rem Antrag fest. 

Büttlker Rolf (R, SO): Herr Bundesrat, was wir heute Mor
gen bei Artikel 48 beschlossen haben, ist das eine, und Arti-
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kel 37 Tierseuchengesetz ist das andere. Zu dem, was Sie 
jetzt gesagt haben, muss ich Ihnen doch noch zwei, drei 
Dinge sagen. 
Erster Punkt: Ich muss Sie auch im Zusammenhang damit, 
was Sie mit Artikel 48 gemacht haben, wieder korrigieren. 
Was richtig ist, Herr Bundesrat: Wir haben in der Schweiz et
was über 100 Millionen Franken Entsorgungskosten für 
Fleischabfälle. In der Botschaft beziffern Sie zu Recht die 
BSE-bedingten Fleischabfälle durch unsere Vorschriften auf 
60 Prozent; das macht 60 Millionen. Das ist richtig, aber jetzt 
muss ich Ihnen sagen, dass es nicht angeht, dass Sie eine 
Verbindung knüpfen zu den Bauern als Verursachern der 
BSE-Krise oder auch zur Fleischwirtschaft. Da ist kein kau
saler Zusammenhang gegeben, und ich muss mich einmal 
mehr dagegen wehren, dass man jetzt einfach sagt, die 
Bauern oder die Fleischwirtschaft seien verantwortlich für 
die BSE-Krise. Die bisherigen wissenschaftlichen Abklärun
gen haben ergeben, dass diese zwei Gruppen im Zusam
menhang mit den Fleischabfällen ganz und gar nicht in der 
Kausalhaftung stehen. 
Zweiter Punkt: Die Frage der Entsorgung der tierischen 
Reststoffe ist durch die BSE-Krise zu einem grossen - das 
muss ich Ihnen sagen, Kollega Stähelin wird mich ergänzen 
können -, nach wie vor ungelösten Problem geworden. Die 
Entwicklungen der Rahmenbedingungen sind ungewiss, 
was dazu fOhrt, dass die Entsorgungssicherheit und damit 
auch die Lebensmittelsicherheit gefährdet ist. Indem diese 
Vorlage die Entsorgungsfrage völlig der Tierverkehrskon
trolle unterordnet, werden die Gewichte, Herr Bundesrat, 
falsch gesetzt. 
In diesem Bereich machen Sie etwas, was mich auch staats
politisch äusserst befremdet. Die Auszahlungen dieser Bei
träge wollen Sie an die Tierhalter und an die Schlachtbe
triebe vornehmen. Aus verwaltungsökonomischen Gründen 
erachte ich diese Lösung als völlig falsch. Sie sollten diese 
Beiträge an die Entsorgungsbetriebe auszahlen und dafOr 
sorgen, mit einer Kontrolle des Bundes, dass die Tierhalter 
eine Tarifverbilligung erhalten, anstatt jedem Tierhalter dann 
diese Beiträge auszubezahlen. Damit schaffen Sie auch völ
lig falsche Anreize. 
Kommt dazu, Herr Bundesrat, dass es natürlich staats po li
tisch nicht angeht, dass dann diejenigen Tierhalter die Bei
träge erhalten, die eine Gesetzesauflage erfüllen, nämlich 
die Tierverkehrskontrolle. Ich meine, Herr Bundesrat, das ist 
eine Gesetzesauflage, und diese Leute haben mit ihrer Tier
datenbank diese Kontrollen zu melden. Sie können natürlich 
diese Leute nicht für das Einhalten einer Gesetzesvorschrift 
belohnen. Das geht ebenfalls nicht. 
Der vom Bundesrat erwähnte finanzielle Rahmen von 
48 Millionen Franken erscheint zweckmässig, weil die BSE
bedingten Entsorgungskosten zwar nicht voll, aber doch zu 
80 Prozent gedeckt werden. Hingegen kann und darf die 
Bundesbeteiligung nicht davon abhängig gemacht werden, 
dass die Zollkontingentsanteile beim Fleischimport verstei
gert werden. Wie Sie hier einen Kausalzusammenhang her
stellen können und auf diese Lösung kommen, ist für mich 
nicht nachvollziehbar. Das Bundesengagement für die Le
bensmittelsicherheit ist nötig - und es geht hier um Lebens
mittelsicherheit -, es ist obligatorisch und nicht fakultativ, je 
nachdem, wie die Rechnung beim Fleischimport aussieht. 
Der Entwurf des Bundesrates in diesem Bereich verknüpft in 
einer meines Erachtens unzulässigen und auch unzweck
mässigen Weise drei Problemkreise: Sie verbinden einfach 
drei Pfeiler, indem Sie sagen, dazu gehörten die Tierver
kehrskontrolle, die Abfallentsorgung und die Importregelung. 
Aber diese drei Pfeiler Ihres Konzeptes haben nichts mitein
ander zu tun. 
Ich werde den Antrag der Minderheit Leumann unterstützen. 
Er ist eigentlich kohärent und entspricht den heutigen Be
schlüssen. Was die Finanzierung und die Zusammenhänge 
betrifft - da gehe ich mit Ihnen vor allem nicht einig -, sollte 
der Zweitrat versuchen, eine Lösung zu finden, gestützt auf 
Ihr Konzept mit der Versteigerung. Aber er soll natürlich 
auch eine Lösung gestützt auf das suchen, was wir heute 
Morgen bei Artikel 48 beschlossen haben. 
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Zum Schluss muss ich noch einmal zurQckweisen, dass die 
Bauern und die schweizerische Fleischwirtschaft im Falle 
von BSE eine Schuld auf sich nehmen müssen. 

Stähelin Philipp (C, TG): Auf meine Interessenlage hat Herr 
Büttiker heute bereits hingewiesen, so muss ich das nicht 
mehr tun. Ich bin tatsächlich Verwaltungsrat bei mehreren 
solchen Entsorgungsbetrieben und kann diese Geschichte 
auch aus dieser Sicht beurteilen. 
Wenn der Bundesrat selbst vorgeschlagen hat, Beiträge an 
die Entsorgung von Fleischabfällen zu leisten - auf die Ter
minologie möchte ich noch zurückkommen -, hat er damit 
nicht zuletzt anerkannt, dass es sich bei dieser Entsorgung 
tatsächlich um eine öffentliche Aufgabe handelt. Das ist 
doch der Hintergrund und nicht, dass man Geld, das man 
auf der einen Seite mit Versteigerungen holt, auf der ande
ren Seite wieder verteilt; dann könnte man das nämlich di
rekt regeln. Aber es geht schlussendlich um eine öffentliche 
Aufgabe. Nicht zuletzt aus diesem Grunde sind auch die 
Kantone an dieser Aufgabe beteiligt; allerdings tragen sie 
die Kosten nicht voll, sondern sie übernehmen insbesondere 
ihre Verantwortung und Verpflichtung zur Mitfinanzierung 
aus seuchenpolizeilichen Gründen, eine Aufgabe, welche im 
Wesentlichen den Kantonen obliegt. 
Zuerst ein Wort dazu, worum es geht: Wir haben die Termi
nologie «Entsorgung von Fleischabfällen»; tatsächlich geht 
es natürlich um die Verwertung von Schlachtnebenproduk
ten. Wenn wir von Schlachtnebenprodukten sprechen, geht 
es in der Grössenordnung um zwei Drittel des Gewichtes je
der Schlachtkuh. Das muss man einfach wissen. Und wenn 
die Entsorgung bzw. Verwertung nicht mehr erfolgt, was 
dann? Dann können Sie lange Beiträge an die Landwirt
schaft für die Kuhhaltung ausrichten, wenn am Schluss nie
mand weiss, wohin mit zwei Dritteln jeder Kuh. 
Es geht von den Kosten her nicht ohne Mithilfe bei der sehr 
grossen Aufgabe, die da erledigt werden muss. Ohne Ent
sorgung können Sie - ich sage es nochmals - weitherum in 
diesem Lande auf die Vieh- und Milchwirtschaft verzichten! 
Wenn nur ein Drittel des Gewichts von Schlachtvieh abge
nommen wird, was machen Sie mit den anderen zwei Drit
teln? Dann bleiben die Landwirte schlussendlich auf diesen 
Mengen sitzen. Das könnte dann bedeuten, dass sehr rasch 
auch die Regional- und Strukturpolitik betroffen sind. Was 
machen Sie denn in Gebieten wie dem Entlebuch, dem Tog
genburg, dem Emmental oder im Appenzell oder im Jura an
deres als im weitesten Sinne Vieh produktion? Das ist die 
einzige Lösung, die Grundlage der ganzen Wirtschaft. 
Das allein rechtfertigt es, hier einen Beitrag zu leisten und 
diese Aufgabe tatsächlich als öffentliche Aufgabe, auch als 
Aufgabe des Bundes zu begreifen. Es geht um die Lebens
mittelsicherheit; unter diesem Aspekt ist die ganze Ge
schichte aber auch aufgegriffen worden. Wenn Sie hier nicht 
auch für die notwendigen Kapazitäten sorgen, wie gehen 
Sie dann - wir haben von BSE gesprochen - allenfalls mit 
einer neuen Welle um? Wir haben letztes Jahr die Bilder aus 
England gesehen; solche Kapazitäten nur annähernd bereit
zustellen kostet eben viel mehr Geld, als mit der Produktion 
und der Verwertung der Nebenprodukte, welche keinen 
Markt mehr haben, erwirtschaftet werden kann. 
Wo kann man die verarbeiteten Nebenprodukte heute ganz 
am Schluss überhaupt noch entsorgen? Wie sieht die Reali
tät aus? Sie dienen am Schluss als Brennstoffe - das muss 
man sich vorstellen! -, als Brennstoffe in der Zementindu
strie. Das ist bei weitem nicht kostendeckend, und wenn wir 
hier eine Lösung wollen, dann kommt der Bund nicht darum 
herum, hier seinen Beitrag zu leisten. Ich hoffe sehr, dass 
hier nicht einfach wegen der Finanzierungsfrage ein Grund
satz, nämlich die Mitfinanzierung und die Anerkennl!ng als 
öffentliche Aufgabe, wieder weggeschoben wird. Die Uberle
gung, wonach es eine öffentliche Aufgabe ist, wenn die Fi
nanzen genügen, aber keine öffentliche Aufgabe, wenn die 
Finanzen nicht genügen, scheint mir etwas einfach. 
Noch ein Wort zur Art und Weise der Finanzierung. Ent
scheidend ist - das sage ich nur am Rande -, dass hier der 

Bund tatsächlich finanziell mithilft. Aber bei der Art und 
Weise, wie die Finanzierung erfolgt, unterstütze ich hier 
auch die Minderheit Leumann, die fordert, dass die Beiträge 
tatsächlich an die Entsorgungsbetriebe ausgerichtet werden. 
Ich sage nur eines: Es handelt sich gesamtschweizerisch 
um fünf Betriebe. Sie können die Beiträge schon auch an 
alle Halter von Tieren wie Rinder, Schafe, Ziegen und ver
schiedene Schweinegattungen und an alle Schlachtbetriebe 
ausrichten; dann haben Sie eine neue Bundesadministration 
geschaffen. 
Zudem finanzieren Sie dann wahrscheinlich auch den Ex
port, wenn er wieder einmal erlaubt wird; das Bundesamt für 
Veterinärwesen stellt das in Aussicht. Dann finanzieren Sie 
auch den Export solcher Materialien mit. Nachdem eben 
Verwertungsbetriebe im Ausland subventioniert werden, 
könnte es dort dann tatsächlich zum Geschäft werden, was 
bei uns nicht geht. Das wiederum aber hat zur Folge, dass in 
der Schweiz die Kapazitäten nicht mehr bereitgestellt wer
den. Dann frage ich noch einmal: Was passiert dann? Wie 
gehen Sie mit der Situation um, dass sich dann vielleicht 
niemand mehr dieser Nebenprodukte annimmt? Dann wird 
der Bund mit Notmassnahmen eingreifen müssen. Wollen 
wir das? Ich meine nicht. 
Ich bitte Sie, hier den Minderheitsantrag Leumann zu unter
stützen. 

Beerll Christi ne (R, BE): Nur eine Bemerkung: Ich sehe jetzt, 
dass wir heute Morgen einen Entscheid gefällt haben, der 
schon etwas problematisch ist. Niemand bestreitet, dass 
eine Aufgabe vorliegt, aber wir haben kein Geld. Und wir ha
ben die Schuldenbremse. Ich mache Sie einfach darauf auf
merksam, dass diejenigen, die die Versteigerung nicht 
wollten und die demzufolge nicht für die Einnahmen gesorgt 
haben, uns dann noch klar sagen müssen, wo man die ent
sprechende Einsparung machen will, damit das bezahlt wer
den kann - wenn es nicht eine Aufgabe ist, deren Bezahlung 
den Landwirten an heim fällt. Ich finde es auch nicht richtig, 
dass man es dort abzieht. Aber wenn man das schon nicht 
will, wäre ich doch froh, wenn man uns erklärt, wo man die 
entsprechende Einsparung machen will. 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Ich glaube, wir 
sind froh, dass es in dieser Situation noch einen Zweitrat 
gibt, der dieses Problem noch einmal gründlich anschauen 
kann. Aus dieser Sicht ist es eigentlich im Moment fraglich, 
welchen Beschluss Sie jetzt fassen wollen. Absatz 4 ge
mäss Entwurf des Bundesrates ist nach dem heutigen Ent
scheid obsolet geworden; das ist klar. Die entscheidende 
Frage lautet jetzt: Wie finanzieren wir das? Zu wessen Las
ten im System der Schuldenbremse wird das finanziert? Das 
ist die Frage, die ich Ihnen als Sprecher der Mehrheit nicht 
beantworten kann. Ich kann Ihnen keinen Rat geben, wie 
Sie jetzt entscheiden sollen. Ich werde bei der Mehrheit bzw. 
beim Bundesrat bleiben, weil die Mehrheit auf der bundes
rätlichen Linie war. Frau Leumann hat den Minderheitsan
trag begründet. Der Minderheitsantrag führt das Geld - das 
nicht vorhanden ist - an einem anderen Ort ein als der 
Mehrheitsantrag bzw. der Entwurf des Bundesrates. 

Präsident (Frick Bruno, zweiter Vizepräsident): Ist damit der 
Antrag auf Streichung von Artikel 37 hinfällig geworden? 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Nachdem der 
Bundesrat an seiner Version festhält, möchte ich mich dem 
nicht widersetzen, denn dann stünde ja die Mehrheit gegen 
den Bundesrat. Darum nehme ich unseren Antrag zurück. 

Couchepln Pascal, conseiller federal: Evidemment que nous 
sommes d'accord avec la suppression de I'alinea 4 selon 
notre projet, puisqu'i1 fait reference a quelque chose qui 
n'existe plus. C'est en bonne logique: iI est impossible de 
distribuer les recettes de la mise aux encheres alors qu'elles 
n'existent plus. 
Je confirme que I'on a un probleme de frein aux depenses et 
de frein a I'endettement et qu'iI nous faut trouver des econo-
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mies ailleurs pour compenser les montants qui avaient ete 
prevus. Ce n'est pas, Monsieur BOttiker, la volonte de reunir 
des choses dont on peut pretendre qu'elles n'ont rien en 
commun. Meme si vous aviez raison et que tous ces proble
mes n'avaient rien en commun, iI y a quand meme quelque 
chose qui les relie tous ensemble, c'est qu'il faut payer et 
I'argent doit venir de quelque part. S'iI ne vient pas des re
cettes de la mise aux encheres, iI doit venir de la caisse 
federale et, avec le frein aux depenses et le frein a 
I'endettement, iI faut diminuer d'autres depenses. La seule 
logique que I'on peut imaginer comme alternative, c'est le 
principe du pollueur-payeur, c'est-a-dire inviter les paysans 
a payer, ce qui est evidemment quelque chose que je ne 
souhaite pas et c'est pour cela, comme I'a dit M. Schiesser, 
qu'iI est bon qu'un deuxieme Conseil se repenche sur ce 
probleme. 
Je voudrais dire une chose de plus: iI semble qu'on oublie, 
a travers la proposition de minorit e Leumann et I'appui 
qu'elle trouve aupres de I'un ou I'autre d'entre vous, I'interet 
de la trayabilite - en allemand, la «ROckverfolgbarkeit». 
Aujourd'hui, on a une (Tierverkehrsdatenbank) banque de 
donnees sur le trafic des animaux qui ne marche pas bien et 
on est en train äe la mettre en ordre, mais une partie du pro
bleme vient de ce que les paysans n'ont pas d'incitation a Ii
vrer les informations. Dans notre concept, I'idee etait 
d'utiliser une partie de I'argent de la vente aux encheres 
pour donner un petit montant au paysan lorsque la vache 
nai! - le cadeau de bapteme!; et puis, lorsque la vache est 
abattue, si I'abattoir annonce la disparition de la vache et 
que I'on peut ainsi suivre toute son existence a travers les 
donnees qu'il a livrees, on donnerait la deuxieme partie du 
cadeau prevu. Ainsi, on aurait eu une incitation forte pour les 
paysans et les abattoirs, une compensation pour la presta
tion qu'on leur demande pour livrer des informations. 
Si on fait disparaitre ya, la trayabilite devient quelque chose 
de tres problematique. Or vous savez que, dans I'interet de 
la production indigene, c'est important qu'on ait la trayabilite. 
11 y va de la securite alimentaire, iI y va aussi de I'idee de 
creer autour de la viande, je ne veux pas dire un potentiel 
emotionnel, mais quelque chose quand meme qui permet de 
savoir d'ou venait cette vache. J'ai vu dans des boucheries 
et dans d'autres pays qu'on avait parfois la photographie de 
la vache qu'on est en train de debiter; ya, c'est important 
pour le commerce. C'est une des chose que I'on voulait faire 
qui est maintenant compromise. Si la proposition de minorite 
Leumann est adoptee, cette idee est compromise puisqu'on 
donne de I'argent a I'entreprise d'equarrissage et pas au 
proprietaire de betail. 
Autre point, Madame Leumann. Votre proposition de mino
rite a une autre faiblesse; elle diminue la concurrence entre 
les transformateurs de dechets. t.:industrie du ciment, a cer
tains moments, demandait de I'argent pour brOler des de
chets animaux. Puis, lorsque d'autres ont propose de brOler 
ces dechets animaux - c'est quelque chose de hautement 
calorique -, I'industrie du ciment a rapidement change d'avis 
et a meme, a certaines occasions, paye un petit montant 
pour pouvoir brOler ces dechets. Si vous donnez I'argent Ei la 
fabrique et non pas au proprietaire de I'animal, vous redui
sez I'incitation pour les entreprises d'etre efficaces et de 
chercher le meilleur moyen de valoriser ces calories Ei tra
vers les dechets animaux. 
C'est la raison pour laquelle, Ei cause de la trayabilite, il faut 
donner I'argent aux paysans; Ei cause de I'incitation Ei la con
currence pour utiliser de la maniere la plus rationnelle possi
ble les dechets, iI faut donner aux paysans; iI faut que le 
paysan puisse choisir celui qui prend ses dechets au 
meilleur prix, soit qu'illui donne quelque chose, soit qu'illui 
demande le moins possible. 
Le probleme de fond demeure: on n'a plus beaucoup d'ar
gent et iI faudra trouver une solution ou ne pas resoudre le 
probleme, comme le dit avec raison M. Stähelin, et ya, ya ne 
va pas. Depuis que je suis en fonction, on a eu de nombreu
ses discussions au sujet des usines pour detruire ces de
chets. 11 faut trouver une solution, mais on n'a pas I'argent. 
Comment faire? 
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Präsident (Frick Bruno, zweiter Vizepräsident): Der Absatz 4 
des bundesrätlichen Entwurfes entfällt, weil Artikel 48 des 
Landwirtschaftsgesetzes nicht in der Fassung der Mehrheit 
genehmigt wurde. Die Minderheit Maissen entfällt ebenfalls. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Minderheit Leumann .... 19 Stimmen 
FOr den modifizierten Antrag der Mehrheit .... 13 Stimmen 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
FOr Annahme der Ausgabe .... 24 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Art. 38; 56 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 38; 56 al. 3 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art.56a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 

Minderheit 
(Maissen) 
Titel 
Schlachtungsabgabe TSG 
Abs.1 
Die Kantone können bei der Schlachtung von Klauentieren 
eine Abgabe erheben, welche zur Dekkung der Kosten der 
Tierseuchenprävention und Tierseuchenbekämpfung be
stimmt ist. 
Abs.2 
Die Abgabe beträgt minimal 25 Rappen pro geschlachtetes 
Tier, maximal 2 Franken pro geschlachtetes Tier. 

Art.56a 
Proposition de la commission 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 

Minorite 
(Maissen) 
Titre 
Taxe d'abattage LFE 
AI. 1 
Les cantons peuvent percevoir une taxe lors de I'abattage 
des animaux Ei onglons destinee Ei couvrir les frais que 
doivent supporter la prevention et la lutte contre les epizoo
ties. 
AI. 2 
La taxe se monte au minimum Ei 25 centimes et au maxi
mum Ei 2 francs par animal abattu. 

Präsident (Frick Bruno, zweiter Vizepräsident): Hier gilt die 
Abstimmung zu Artikel 20. 

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
Adopte selon la proposition de la minorite 

Art. 57 Abs. 2, 3 Bst. c; Zift. 11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Art. 57 al. 2, 3 let. e; eh. 11 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur I'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 26 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

7. Tiersehutzgesetz 
7. Loi sur la proteetion des anlmaux 

Detailberatung - Examen de detail 

Titel und Ingress, Zift. I Einleitung, Ingress, Art. 9 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule, eh. I introduetlon, preambule, art. 9 
al.1 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Wieki Franz (C, LU), für die Kommission: Das Schlachten 
von Säugetieren ohne Betäubung vor dem Blutentzug pleibt 
aufgrund des Ergebnisses der Vernehmlassung zur Ande
rung des Tierschutzgesetzes weiterhin verboten. Diese Art 
des Schlachtens ist indessen Bestandteil der religiösen Re
geln der jüdischen und der islamischen Glaubensgemein
schaft. Damit ihre Versorgung mit Fleisch sichergestellt 
bleibt, soll die Zulässigkeit der Einfuhr von Fleisch rituell ge
schlachteter Tiere nun im Tierschutzgesetz festgehalten 
werden; deshalb diese Bestimmung von Artikel 9 Absatz 1. 

Angenommen - Adopte 

Art.33a 
Antrag der Kommission 
Die gemäss diesem Gesetz bewilligten Bauten und Einrich
tungen für Nutztiere können nach der Errichtung mindestens 
während der ordentlichen Abschreibungsdauer benutzt wer
den. 

Art.33a 
Proposition de la commission 
Les bätiments et installations destines aux animaux de 
rente, qui ont ete autorises selon la presente loi, peuvent 
etre utilises, apres la construction, au moins pendant la du
ree ordinaire d'amortissement. 

Wiekl Franz (C, LU), für die Kommission: In Artikel 33a be
antragt Ihnen die Kommission eine gewisse Investitions
schutzbestimmung bei Bauten und Einrichtungen für Nutz
tiere. Es ist nämlich stossend, wenn unsere Landwirte durch 
den Bund verpflichtet werden, genau vorgeschriebene Inve
stitionen zu machen, und kurz darauf die Vorschriften wieder 
geändert werden, sodass die Bauten und Einrichtungen wie
der geändert werden müssen bzw. die Investitionen in den 
Sand gesetzt sind. So wird eindeutig die Infrastruktur der 
Landwirtschaft verteuert. Der Kommissionspräsident, Herr 
Schiesser, hat heute Vormittag mit Recht darauf hingewie
sen, dass in dieser Bestimmung ein Einsparungspotenzial 
liegt. Festzuhalten ist, dass diese Bestimmung den Schutz 
klar nur Einrichtungen und Bauten gibt, die gemäss den gel
tenden gesetzlichen Bestimmungen erstellt worden sind. 
Ich bitte Sie, diesem Artikel zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

Zift.1I 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

eh. 11 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur I'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 25 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Abschreibung - Classement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseil feder al 
Classer les interventions parlementaires 
selon lettre aux Chambres federales 

Angenommen - Adopte 

1.3067 

M tion 
chr" tlichdemokratische Fraktion. 
SicH rheit der Nahrungsmittel. 
Wich I es Thema 
der O-Verhandlungen 
Motion 
groupe emocrate-chretien. 
Negocla ons de I'OMC. 
Promouv Ir la securite 
des denre s alimentaires 

01.3068 

Motion 
christlichdemokratisch 
Sicherheit und Qualität 
von Nahrungsmitteln 
Motion 
groupe democrate-chretien. 
Denrees alimentaires. 
Securite et quante 

Einreichungsdatum 140301 
Pate de depöt 14 03 01 

NationalraVConseil national 05.06.02 

Bericht WAK-SR 23 1002 
Rapport CER-CE 23.10.02 

StänderaVConseii des Etats 11.12.02 
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Agrarpolitik 2007. 
Weiterentwicklung 
Politique agricole 2007. 
Evolution future 

Zweitrat - Deuxieme Conseil 
Botschaft des Bundesrates 29.05.02 (BB12oo2 4721) 
Message du Conseil faderal 29.05.02 (FF 2002 4395) 
Zusatzbo!schaft des Bundesrates 16.10.02 (BB12002 7234) 
Message complementaire du Conseil federal16.1 0.02 (FF 2002 6735) 
StänderaVConseii des Etats 10.12.02 (Erstrat - Premier Conseil) 
StänderaVConseii des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 
StänderaVConseii des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 
StänderaVConseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConseil national 17.03.03 (Zweitrat- Deuxieme Conseil) 
NationalraVConseii national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConseii national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConseii national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConseii national 19.03.03 (Fortsetzung - Suite) 

Ehrler Melchior (C, AG), für die Kommission: Ich kann Ihnen 
aufgrund meiner frOheren beruflichen Tätigkeit bestätigen, 
dass Landwirtschaft ein sehr spannendes Thema ist, dass 
es sehr viele Ideen gibt, wie man Agrarpolitik betreiben 
könnte, dass das alles ziemlich lange dauert und dass Sie 
ziemlich viel Geduld brauchen werden. 
Es sind ziemlich genau acht Jahre her, seit die Weichen für 
die neue Agrarpolitik gestellt wurden. In der Volksabstim
mung vom 12. März 1995 wurde definitiv klar, dass die alte 
Agrarpolitik ausgedient hatte. In der Folge wurde eine neue 
Agrarpolitik ausgearbeitet, welche nicht nur die Anliegen der 
Bauern, sondern jene der gesamten Gesellschaft aufnahm. 
In der neuen Verfassungsbestimmung wurden die Prinzipien 
festgelegt, die dann im neuen Landwirtschaftsgesetz kon
kretisiert wurden. Die Ausrichtung der Agrarpolitik wurde in 
zwei Volksabstimmungen - jener über den Verfassungsarti
kel und jener über die Kleinbauern-Initiative - überaus ein
deutig bestätigt. 
In der jetzigen Diskussion haben wir die Frage zu beantwor
ten, ob und wie wir auf dem eingeschlagenen Weg wei
terfahren wollen. Einleitend ein paar Worte zu den in Arti
kel 104 der Bundesverfassung verankerten Grundsätzen: 
Da sind erstens die von der modernen Landwirtschaft erwar
teten Leistungen definiert, nämlich Produktion von qualitativ 
hochwertigen Nahrungsmitteln, Leistungen für Landschaft 
und Umwelt und auch die Funktion im Zusammenhang mit 
der dezentralen Besiedlung. Es sind zweitens die Anliegen 
von Umwelt und Tierschutz über entsprechende Anforderun
gen bei den Direktzahlungen berOcksichtigt; es gibt keine Di
rektzahlungen ohne ökologischen Leistungsnachweis. Ein 
dritter Punkt betrifft die Deklaration von Herkunft und Pro
duktionsmethoden. Dies ist ein sehr wichtiges Anliegen von 
Konsumentinnen und Konsumenten. Schliesslich wurden im 
Interesse der Bauern die Direktzahlungen auf Verfassungs
stufe verankert. Umgekehrt hat sich der Staat schrittweise 
aus seiner früheren Verantwortung für das Marktgeschehen 
zurOckgezogen. 
Diese Reform stand einmal in Zusammenhang mit internen 
Problemen - ich erinnere an Diskussionen um Mengen, um 
Umweltbelastungen und um Kosten -, sie stand aber auch in 
Zusammenhang mit der Uruguay-Runde, wo weltweit Vorga
ben für die Gestaltung der agrarpolitischen Instrumente aus
gehandelt wurden. Diese bestanden und bestehen im 
Wesentlichen darin, auf der einen Seite die marktstützenden 
Instrumente der Agrarpolitik schrittweise abzubauen und auf 
der anderen Seite den einzelnen Staaten die Möglichkeit zu 
belassen, ihre agrarpolitischen Zielsetzungen mit produk
tionsneutralen Instrumenten wie den Direktzahlungen zu 
verfolgen. 

Bei der Vorlage, die wir jetzt zu behandeln haben, geht es 
zum einen um den Rahmenkredit für die nächsten vier 
Jahre, zum andern um verschiedene materielle Änderun
gen. 
Der Bundesrat, der Ständerat und auch die WAK haben eine 
Würdigung der Reform vorgenommen. Allgemein wird fest
gehalten, dass die schweizerische Landwirtschaft mit der 
Agrarreform grosse Anstrengungen in Bezug auf Qualität 
der Produkte, Umwelt- und Tierschutz sowie Transparenz 
von Herkunft und Produktionsmethoden gemacht und hier 
deutlich gewonnen hat. Da und dort - Sie werden es dann 
bei den einzelnen Artikeln feststellen - möchte man weitere 
punktuelle Verbesserungen. 
Eher düster sieht es bei der wirtschaftlichen Situation der 
Bauernbetriebe aus. Viele sind mit ernsthaften wirtschaftli
chen Schwierigkeiten konfrontiert. Ein weiterer Punkt der 
Kritik: Es wird kritisiert, dass die Preise der Produzenten be
trächtlich gesunken seien, ohne dass Konsumentinnen und 
Konsumenten hiervon im gleichen Ausrnass profitiert hätten. 
Es gibt gewisse Erklärungen dafür - weniger Bundesmittel, 
gewisse neue Aufgaben in Zusammenhang mit BSE -, aber 
Tatsache bleibt eben doch, dass die Wettbewerbsfähigkeit 
schweizerischer Lebensmittel natürlich an den Konsumen
tenpreisen und nicht an den Produzentenpreisen gemessen 
wird. Ein weiterer kritischer Punkt: Die neue Agrarpolitik ist 
mit einem beträchtlichen administrativen Aufwand verbun
den, der für die Betroffenen vielfach als unverhältnismässige 
Belastung empfunden wird. Hier sind in letzter Zeit gewisse 
Verbesserungen eingeleitet worden. 
Noch ein letzter Punkt bei dieser Würdigung: Mit der neuen 
Agrarpolitik haben die Akteure zusätzlichen Spielraum erhal
ten, um sich auf dem Markt zu bewegen. Seitens der Land
wirtschaft - und hier rede ich schon ein bisschen aus 
Erfahrung - ist eine gewisse Bewegung festzustellen. Für 
mich ist das allerdings eine ziemlich zarte Bewegung. Ich bin 
der Meinung, dass die Haltung, wonach Lösungen nicht auf 
dem Markt, sondern via Politik gesucht werden, immer noch 
verbreitet ist. 
Wenn wir nun über die «AP 2007» beraten, haben wir uns zu 
fragen, vor welchen Herausforderungen die Land- und Er
nährungswirtschaft steht. Ich möchte hier bloss einige we
nige Faktoren nennen: Erwähnen wir zuerst einmal den 
technischen Fortschritt. Darüber hat man hier in letzter Zeit 
wenig gesprochen, ich bin aber der Meinung, dass dieser 
nach wie vor ein wichtiger Motor der ganzen Entwicklung ist. 
Sodann ist die Tatsache zu erwähnen, dass die Märkte im
mer offener werden - ein Stichwort hierzu lautet etwa: Ein
kauf jenseits der Grenze. Mit den bilateralen Verhandlungen I 
wird der Käsemarkt zwischen der EU und der Schweiz in 
absehbarer Zeit liberalisiert, d. h., die Abschottung unseres 
Landes gegenüber dem Ausland ist dann zu Ende. In den 
laufenden WTO-Verhandlungen stehen weitere weit ge
hende Liberalisierungsschritte zur Diskussion. Und schliess
Iich: Was offenere Märkte für die Landwirtschaft nicht mehr 
hergeben, ist über den Staat zu finanzieren - dabei gibt es 
schlicht und einfach Grenzen. 
Man kann es auch anders formulieren. Wir haben die Verfas
sung mit ihren Aufgaben und Leistungen, die sie definiert. 
Wir haben auf der anderen Seite die Umsetzung dieser Prin
zipien. Es ist eine Umsetzung, die in einem dynamischen 
Umfeld passieren muss, seien dies nun die Märkte, auf de
nen der Wettbewerb immer härter wird, seien es die sich 
wandelnden Bedürfnisse der Gesellschaft oder seien es die 
internationalen Verhandlungen, die weiter in Richtung Libe
ralisierungsschritte laufen. 
Vor diesem Hintergrund hat der Bundesrat für die «AP 
2007» fünf Stossrichtungen definiert, welche in der Kommis
sion Unterstützung gefunden haben. Ich erwähne diese 
Stossrichtungen insbesondere deshalb, weil es darin viele 
Punkte gibt, über die relativ wenig diskutiert worden ist. Es 
fällt ja auf, dass bei dieser Agrarreform, bei diesem Schritt 
sehr wenige Punkte Anlass zu Diskussionen geben und 
dass sehr viele Punkte eigentlich problemlos akzeptiert wer
den. Die fünf Stossrichtungen des Bundesrates sind die fol
genden: 
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1. Sicherung der Marktanteile unter härteren Konkurrenzver
hältnissen, insbesondere durch eine weitere Flexibilisierung 
des Milchmarktes; 
2. Stärkung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit durch 
eine Erweiterung des Handlungsspielraumes; 
3. Erhaltung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum durch 
eine optimierte Abstimmung der agrarpolitischen Instru
mente auf die Regionalpolitik; 
4. Sozialverträglicher Strukturanpassungsprozess durch spe
zifische Begleitmassnahmen; 
5. Festigung des Vertrauens der Konsumentinnen und Kon
sumenten in die Nahrungsmittel durch eine weitere För
derung der Qualität und Sicherheit sowie bessere Aus
schöpfung des Potenzials bestehender agrarökologischer 
Instrumente für eine nachhaltige Nutzung der natürlichen 
Ressourcen. 
Lassen Sie mich hier eine persönliche Bemerkung einfügen: 
Ich finde die Stossrichtung richtig, bin aber auch der Über
zeugung, dass diese mit sehr grossen Veränderungen für 
die Land- und Ernährungswirtschaft verbunden sein wird 
und dass wir hier nicht so tun dürfen, als könnte man einfach 
eine Reform durchführen, ohne dass sich in den Betrieben 
sehr vieles verändern, ohne dass es für diese Betriebe Här
ten geben würde. Wir dürfen hier die Reform nicht schön
reden, sondern müssen eine realistische Einschätzung vor
nehmen und auch entsprechende Folgerungen ziehen. Ich 
denke dabei insbesondere an die Abfederung des Struktur
wandels. 
Materiell haben wir uns als Zweit rat unter dem Titel "AP 
2007,. mit nicht weniger als sieben Gesetzen und Beschlüs
sen zu beschäftigen; ich verzichte darauf, diese aufzuzäh
len. Die WAK hat sich drei Tage lang mit diesem Thema 
auseinander gesetzt und dabei rund hundert Abänderungs
anträge behandelt. Ich kann die generelle Linie der WAK in 
sechs Punkten zusammenfassen: 
1. Die eingeschlagene Linie wird bestätigt. Es wurden keine 
Alternativen zu dieser Reform sichtbar, und zwar weder mit 
Bezug auf die Ausrichtung auf Qualität, Transparenz, Um
welt und Tierschutz noch in Bezug auf Entwicklungen auf 
den Märkten, bei den Bundesfinanzen oder im internationa
len Umfeld. 
2. Ihre Kommission hält Stabilität und klare Signale für die 
Betroffenen für wichtig. Hier soll Planungssicherheit vermit
telt werden. 
3. Die Kommission spricht sich für den vom Bundesrat vor
geschlagenen Rahmenkredit von gut 14 Milliarden Franken 
aus. Anträge auf Erhöhungen und Kürzungen wurden ge
steilt, jedoch sehr klar verworfen. 
4. Bei der Milch folgt die Kommission Bundesrat und Stände
rat, indem sie die Kontingentierung aufheben und damit die 
staatliche Einflussnahme auf diesem Sektor abbauen will. 
Differenzen ergeben sich bei den Fristen und beim konkre
ten Ablauf. 
5. Beim Fleisch hat die Mehrheit der Kommission ebenfalls 
ein System mit mehr Wettbewerb gutgeheissen. 
6. Die Kommission hat im Unterschied zum Bundesrat und 
zum Ständerat mehrheitlich beschlossen, bei den Direktzah
lungen die Einkommens- und Vermögensgrenzen beizube
halten. 
Dies war eine Würdigung aus der Sicht der Kommission. In 
der Kommission war Eintreten unbestritten; ich empfehle Ih
nen deshalb im Namen der Kommission, auf dieses Ge
schäft einzutreten. 

Favre Charles (R, VD), pour la commission: La politique 
agricole federale est basee sur I'article 104 de notre consti
tution, lequel precise le röle multifonctionnel de I'agriculture, 
un röle multifonctionnel en termes de securite de I'approvi
sionnement de la population, de conservation des ressour
ces naturelles et d'entretien du paysage rural, en termes 
egalement d'occupation decentralisee du territoire. Pour 
cela, la Confederation intervient notamment en completant 
le revenu agricole par des paiements directs et a I'aide de 
mesures incitatives. 
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Ainsi donc, notre agriculture s'oriente deja depuis plusieurs 
annees vers davantage de marche et d'ocologie. C'etait la Ii
gne de la "PA 2002,. et celle-ci se prolonge dans le projet 
"PA 2007,.. C'est donc une agriculture qui repond aux exi
gences de la constitution, des exigences en termes de deve
loppement durable et de marche. 
Bilan de la "PA 2002,.: avant de vous proposer des modifica
tions selon la "PA 2007", bien entendu qu'un bilan a ete tire 
sur ce qui a ete fait jusqu'alors. Ce bilan met en evidence le 
fait que I'agriculture suisse a su ces dernieres annees pre
server ses parts de marche avec, cependant, une diminution 
du revenu sectoriel et une diminution du nombre de person
nes occupees dans I'agriculture. Les exploitations qui sont 
les plus performantes permettent de realiser des revenus 
comparables a ceux des autres groupes de population; 
mais, j'insiste, c'est la le cas des exploitations les plus per
formantes. La situation est plus difficile dans les regions 
prealpines et alpines. La situation economique de I'agricul
ture est difficile - je crois que c'est clair pour tout le monde -
mais, d'apres les informations obtenues en commission, iI 
ne semble pas qu'elle se soit deterioree durant la derniere 
periode. Les incitations financieres afin d'etre plus ecologi
que semblent avoir porte leurs fruits. C'est semble-t-i1 dans 
ce secteur-Ia que I'effet de la "PA 2002,. a ete particuliere
ment marque. 
Ce bilan a donc conduit le Conseil federal a proposer des 
modifications de la politique agricole, mais tout en restant 
dans le sillage de la "PA 2002". Ces modifications sont ba
sees sur cinq orientations qui vous ont ete presentees tout a 
I'heure. Je rappellerai simplement trois orientations particu
Iierement importantes: la preservation des parts de marche, 
avec pour cela un assouplissement du systeme regulant le 
marche laitier; I'extension de la marge de manoeuvre des 
agriculteurs; et des mesures d'accompagnement pour facili
ter cette evolution structurelle absolument necessaire. Afin 
de concretiser ces differentes orientations, ce sont six modi
fications de loi qui nous sont proposees, avec surtout la mo
dification de la loi sur I'agriculture. A ceci s'ajoute un arrete 
tederal permettant de financer la politique agricole pour les 
annees 2004 a 2007 avec une somme de plus de 14 mil
Iiards de francs. 
Quelles so nt les principales modifications proposees par la 
"PA 2007,,? Une premiere modification concernant le mar
che laitier, c'est la suppression progressive du contingente
ment laitier, due au fait que le systeme actuellement en 
vigueur de location et de vente a un coOt relativement impor
tant, plus d'une centaine de millions de francs par annee. La 
commission est favorable a la suppression du contingente
ment, en en repoussant la date de 2007 a 2009, tout comme 
le Conseil des Etats I'a decide. Cependant, la commission a 
ajoute des mesures d'accompagnement pour faciliter cette 
modification fondamentale dans le marche laitier. 
Deuxieme point, I'importation de viande. Nous passerons du 
systeme actuel a un systeme de mise aux encheres des 
contingents et les recettes iront dans la caisse de la Confe
deration afin de financer I'incineration des dechets carnes. 
La commission est favorable acette modification. Cette me
sure permettra de degager une centaine de millions de 
francs par annee, dont 48 millions de francs seront utilises, 
justement, pour I'incineration des dechets precites. La com
mission a egalement considere qu'iI etait souhaitable de 
faire dependre cette mise aux encheres, pour 10 pour cent, 
du soutien au marche indigene. C'est une divergence que 
nous avons la avec le Conseil des Etats puisque celui-ci 
souhaite maintenir le systeme actuel. 
Troisieme point, les paiements directs, mise a jour des Iimites 
de ceux-ci: le Conseil federal propose de supprimer les Iimi
tes, mais les paiements directs restent bases sur le principe 
de la prestation et ceux-ci sont donc non lies a la production. 
Nous aurons donc un debat quant a la limite des paiements 
directs: faut-iI des Iimites en fonction de la surface ou non? 
La commission y est opposee. Par contre, elle est favorable 
aux Iimites en fonction du revenu et de la fortune. 
D'autres modifications importantes sont prevues: I'introduc
tion d'aides a la reconversion professionnelle, I'introduction 
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de conventions de prestations pour les services de vulgari
sation agricole, et egalement le renforcement de la securite 
des produits et de leur qualM. La commission soutient ces 
modifications, notamment celles en faveur des consomma
teurs, en faveur de la qualite des produits, en faveur donc de 
l'image donnee par l'agriculture. 
La commission, en fin de debat, a introduit un systeme de 
moratoire sur les importations et sur la mise en circulation 
des organismes genetiquement modifies, ceci jusqu'en 
2009. Nous aurons l'occasion de reprendre bien entendu ce 
debat. 
Comme je l'ai dit tout Ei l'heure, pour cette politique, iI faut un 
financement, donc un arrate federal, un arrat9 tederal dont 
la duree de validite va de 2004 Ei 2007 et qui regroupe en fait 
trois enveloppes pour 14 milliards de francs, Ei savoir 3,5 mil
Iiards de francs par annee. C'est une somme qui est ap
proximativement celle utilisee durant la derniere periode. 
Donc, il n'y a pas inflation, je dirai, des moyens mis Ei dispo
sition de l'agriculture. 
11 y a trois enveloppes. Une premiere enveloppe est destinee 
Ei des mesures qui tendent Ei ameliorer les bases de produc
tion et Ei differentes mesures sociales: c'est 1,1 milliard de 
francs, soit une croissance de 8,9 pour cent par rapport Ei la 
situation actuelle avec pour but une amelioration structurelle, 
une aide Ei la reconversion, donc une modification de fond de 
notre agriculture pour la rendre plus competitive. 
La deuxieme enveloppe, ce sont les mesures destinees Ei la 
promotion de la production et des ventes, donc au soutien 
au marche, avec une baisse tres significative par rapport Ei la 
situation actuelle, soit moins 15,6 pour cent. Ces soutiens du 
marche sont toujours un point particulierement important 
dans le cadre des negociations internationales, mais aujour
d'hui, la fart0n dont nous soutenons le marche est conforme 
aux accords internationaux, avec une tendance Ei la diminu
tion des effets de soutien. 
Troisieme enveloppe, les paiements directs. Avec des paie
ments directs de type general, donc dependants de la sur
face et de la garde des animaux consommant des fourrages 
grossiers et avec des paiements directs de type ecologique, 
ecologique pur dirai-je, et egalement ethologique, c'est-Ei
dire ayant pour but de soutenir l'elevage des animaux dans 
des conditions qui so nt adequates, iI y a une augmentation 
de 5,4 pour cent des paiements directs. 
Concernant cet arrate federal (projet 2), la commission lui a 
ete favorable, tres nettement, et a considere qu'iI s'agissait 
de respecter l'article constitutionnel pertinent et en mame 
temps de tenir compte des contraintes financieres actuelles 
existant au niveau de la Confederation. 
La commission a accepte, Ei l'unanimit9, d'entrer en matiere 
sur ce projet de loi. Je vous demande donc d'en faire autant. 

Genner Ruth (G, ZH): Das vorliegende, umfangreiche Dos
sier zur "Agrarpolitik 2007" droht bei seiner Behandlung von 
der Vielzahl der Einzelanliegen konturlos zu werden. FOr die 
Granen gilt es, zuerst einmal folgende Grundsätze festzuhal
ten: Die Schweizer Landwirtschaft muss sich mit einer ho
hen Produktionsqualität, mit ökologischen Massnahmen und 
einer Vielfalt von kulturellen Ansätzen positionieren. Wir sind 
Oberzeugt, dass ein hoher Anteil an biologisch gefOhrten 
Bauernhöfen, hohe Standards bei der Tierhaltung, ein gerin
ger Kraftfuttereinsatz und eine grosse Biodiversität die Land
wirtschaft Schweiz stärken werden. Ebenso wird der Ver
zicht auf den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen 
der Schweiz, deren Landwirtschaft kleinteilig ist, zu einer op
timalen Nische im Markt verhelfen. Das ist auch ein klarer 
Auftrag und ein klarer Wunsch der Konsumentinnen und 
Konsumenten. 
Wir Granen unterstatzen alle Massnahmen, die Land
schaftsschutz ermöglichen, namentlich auch im Hinblick auf 
den Tourismus und fOr die Naherholung. Die schweizerische 
Landwirtschaft braucht Unterstatzung durch Direktzahlun
gen, die ökologisch begrOndet sind, und durch Massnah
men, welche die Beschäftigung erhöhen bzw. die Wert
schöpfung im Landwirtschaftsbereich verstärken. 

Die grösste Bedrohung fOr die schweizerische Landwirt
schaft geht von den Grossen aus, namentlich von der bevor
stehenden WTO-Runde, die den Landwirtschaftsmarkt völlig 
bis vollständig liberalisieren will. Wir massen uns deshalb in 
der schweizerischen Landwirtschaft so vorsehen, dass wir 
solche Massnahmen treffen, die uns eine sinnvolle, eigen
ständige Politik erlauben. Dabei erwarten die Granen, dass 
der Handlungsspielraum im so genannten granen Bereich 
der Multifunktionalität genutzt wird. Wir sagen auch, dass 
die hohen Anteile von Steuergeldern in der Landwirtschaft 
sich nur dann rechtfertigen lassen, wenn wir als Gemein
schaft einen Nutzen aus dem Wirtschaften in der Landwirt
schaft, aus den Arbeiten in der Landschaft ziehen. Das 
bedeutet, dass unsere Böden auch fOr kommende Genera
tionen ökologisch geschOtzt sein massen, dass Trinkwasser 
unberOhrt bleibt, dass die Luftqualität nicht von der Landwirt
schaft Schaden nimmt und die Biodiversität erhalten bleibt. 
Ich möchte nun kurz auf drei Bereiche eingehen: 
1. Zu den Milchkontingenten: Der Sinn der Milchkontingente 
ist mit dem Handel der Milchkontingente zweckentfremdet 
worden. Es braucht deshalb neue Formen der Produktions
beschränkung, vor allem weil die landwirtschaftliche Be
triebsfläche und die produzierte Milchmenge oftmals diver
gieren. FOr uns Grane ist klar, dass die Raufuttermenge 
eines Bauernhofes in einem guten Verhältnis zur produzier
ten Milchmenge stehen muss. Die Kontingente können also 
nur mit flankierenden Massnahmen aufgehoben werden -
wir wollen nämlich keine Bahnhofbauern, deren Tiere ir
gendwo stehen. 
2. Bei den Direktzahlungen massen allein schon wegen de
ren Akzeptanz auch kOnftig Einkommensobergrenzen wie 
Flächenobergrenzen gelten. Es wäre falsch ausgegebenes 
Geld, diese Begrenzungen zu öffnen, und es wäre deshalb 
auch unsinnig, so 40 Millionen Franken mehr auszugeben. 
Diese 40 Millionen Franken sind ein sinnvoller Sparbeitrag 
der Landwirtschaft. 
3. Zur Biolandwirtschaft: Die Biolandwirtschaft braucht ver
mehrt Forschungsmöglichkeiten und -mittel. Sinnvollerweise 
wird in diesem Bereich mehr investiert, weil das Potenzial 
des Biolandbaus noch lange nicht ausgeschöpft ist. Wir er
warten auch, dass sich der Bundesrat fOr Biosaatgut ein
setzt, das im Moment sehr knapp ist. 
Die grane Fraktion stimmt fOr Eintreten, und ich Obergebe 
das Wort fOr den zweiten Teil der Redezeit unserer Fraktion 
meinem Kollegen Fernand Cuche. 

Bigger Elmar (V, SG): Frau Genner, ich möchte Sie fragen, 
was Sie unter Kraftfutter verstehen. 

Genner Ruth (G, ZH): Es ist vor allem Futter, das in diesem 
Falle zugekauft ist. Es ist mir klar, dass Sie auch Mais ver
wenden könnten, den Sie auf dem Hof anpflanzen. Das ist 
aber ein Raufutter, das Sie selber herstellen können. Ich 
meine hier vor allem das zugekaufte Futter und insbeson
dere Getreide, wenn es vom Ausland kommt, denn das ist 
kein Beitrag, den wir wOnschen. 

Cuche Fernand (G, NE): La "PA 2007", comme la "PA 
2002", s'inscrit dans la volonte de rendre progressivement 
notre agriculture plus competitive par rapport Ei nos voisins 
europeens, plus competitive entre nous aussi, moins prote
gee Ei nos frontieres, conforme aux engagements pris au 
sein de l'OMC et conforme aussi Ei une doctrine economique 
dominante mais de plus en plus contestee. 
Concretement, dans le projet "PA 2007", comment cette vo
lonte se traduit-elle? Nous aurons un grand debat a ce sujet 
vraisemblablement demain ou apres demain. Elle se traduit 
d'abord dans la programmation de la suppression du contin
gentement laitier. Evidemment que, dans ce contexte de 
concurrence, nous deviendrions beaucoup plus competitifs, 
mais je pense que, pour eviter un effondrement du prix, iI 
nous faudra mettre en place auparavant une nouvelle orga
nisation du marche qui permette, de par une nouvelle ges
tion de l'offre, de reussir Ei maintenir des prix. 
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Ensuite, autre exemple, c'est la mise aux encheres des con
tingents d'importation de viande, ya a aussi quelque chose Ei 
voir avec le commerce et la competitivite. 
D'autre part, iI y a aussi le projet du Conseil federal, repris 
par le Conseil des Etats et une majorite de la commission, 
de supprimer les criteres de la surface et du nombre d'ani
maux par exploitation au-delEi desquels les contributions se
raient ou sont actuellement reduites. 
Enfin, on en a peu parle - en tout cas en commission parce 
qu'iI y a peu de propositions de minorite -, ce so nt aussi des 
propositions qui sont faites en ce qui concerne le droit fon
cier rural et le droit du bail Ei ferme agricole. 11 y a une me
sure d'importance qui est proposee et qui n'a pas eM 
contestee en commission, c'est celle d'elever le critere de la 
main-d'oeuvre necessaire a I'exploitation et qui permet de la 
maintenir comme exploitation agricole. Eh bien, si, dans la 
loi actuelle, la main-d'oeuvre necessaire, c'est la moitie de la 
main-d'oeuvre necessaire Ei une familie paysanne, on aime
rait ici I'augmenter des trois quarts. Si un critere en dessous 
de cette limite des trois quarts devait iHre accepte, tout re
preneur ou tout successeur ou I'ensemble de I'exploitation 
ne pourrait plus beneficier d'une reprise a la valeur de ren
dement de cette exploitation et ne pourrait pas beneficier de 
I'aide initiale pour la reprise d'une teile exploitation. Si cette 
mesure etait acceptee - on aura I'occasion d'y revenir dans 
I'examen de detail-, ya signifie qu'Ei partir de 2004, notam
ment dans les regions de montagne et dans les regions OU 
on a peut-etre le plus besoin de main-d'oeuvre agricole - je 
pense en particulier dans les regions OU I'exploitation est dif
ficile -, des milliers d'exploitations pourraient disparaitre. 
On le voit, I'objectif du Conseil federal, dans ses proposi
tions importantes, les decisions du Conseil des Etats et, 
dans une certaine mesure aussi, les propositions de la com
mission de notre Conseil, c'est de faire croire aux agricul
teurs suisses qu'en devenant plus grands, ils seront effec
tivement plus competitifs. Or, on constate que des exploi
tations modernisees et endettees qui ont suivi ces dernieres 
annees ce concept d'agrandissement et d'investissement 
pour etre fortes et concurrentielles so nt aujourd'hui dans des 
situations difficiles. 
Face Ei des fermiers americains, qui detiennent des milliers 
de vaches laitieres dopees aux hormones, I'agriculture 
suisse decrite par Mme Genner iI y a quelques instants 
n'existera jamais. Et si elle devait exister, elle ne sera jamais 
concurrentielle. Face Ei des entrepreneurs qui produisent, 
notamment en Andalousie, des tomates avec une main
d'oeuvre reduite Ei un statut d'esclave, la paysannerie suisse 
ne sera jamais concurrentielle. Enfin, par rapport Ei une poli
tique agricole commune - je n'en veux pas a nos voisins 
europeens, mais iI faut reconnaitre la realite -, I'agriculture 
suisse ne sera jamais concurrentielle non plus parce que la 
politique agricole commune aujourd'hui neglige les aspects 
environnementaux. 
Derniere remarque, pour pouvoir atteindre des objectifs de 
securite alimentaire, d'occupation decentralisee du territoire, 
le groupe ecologiste est persuade qu'iI faut maintenir un 
maximum de personnes actives sur les terres agricoles de 
ce pays. Quelle que soit la structure d'exploitation, nous ne 
devons pas favoriser I'une par rapport a I'autre, parce que 
les petits et moyens exploitants se debrouillent bien. Nous 
pensons que c'est acette condition-IEi que nous pourrons 
maintenir aussi des objectifs de durabilite dans I'agriculture. 

Meier-Schatz Lucrezia (C, SG): Die CVP-Fraktion stellt ein
leitend fest, dass die Schweiz nun seit dem Jahr 2000 über 
einen soliden agrarpolitischen Grundkonsens verfügt. Dieser 
Konsens wurde zwischen Konsumentinnen, Umwelt- und 
Tierschutzkreisen einerseits, Bauern und Wirtschaft respek
tive WTO-Anforderungen anderseits erarbeitet. Dieser wird 
auch mit der anstehenden Revision nicht tangiert. Die CVP 
erachtet die neue Verfassungsgrundlage über die Landwirt
schaft als langfristiges und vor allem tragfähiges Grundkon
zept, welches durchaus den gewünschten und nötigen 
Spielraum für Entwicklungen offen lässt. 
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Damit aber die schweizerische Landwirtschaft sich gegen
über der ausländischen Landwirtschaft auch behaupten und 
ihren multifunktionalen Leistungsauftrag erfüllen kann, sind 
wirtschaftliche und natürliche Wettbewerbsnachteile mitteI
und langfristig durch geeignete Massnahmen auszuglei
chen. Denn die Landwirtschaft muss in die Lage versetzt 
werden, der weltweiten Öffnung der Märkte in der Land- und 
Ernährungswirtschaft zu folgen. Gerade aber dieser Prozess 
der Marktöffnung und der Liberalisierung stellt den Bauern
stand sowohl fachlich wie auch unternehmerisch vor grosse 
Herausforderungen. Es ist unser klarer Wille, die nötigen 
Rahmenbedingungen zu schaffen, damit diesen Herausfor
derungen begegnet werden kann. 
Ich möchte daher einleitend auf einige Punkte näher einge
hen: 
1. Die von der CVP gewünschten Rahmenbedingungen 
müssen zur Stärkung des ländlichen Raumes und zur Ent
wicklung einer Regionalpolitik führen, die eine Zukunft so
wohl für die Verarbeitung als auch für die Verkaufsstrukturen 
sowie attraktive Arbeitsplätze auch für andere Branchen 
wieder ermöglicht. Die dezentrale Besiedlungspolitik ist nur 
dann sinnvoll, wenn sie gezielte Massnahmen einer Re
gionalpolitik integriert. Es wird daher notwendig sein, dass 
gewisse agrarpolitische Instrumente mit den regionalpoliti
schen Zielen, namentlich im Bereich der Strukturverbesse
rungen, abgestimmt werden. 
2. Die schweizerische Landwirtschaft zählt aufgrund der na
türlichen Gegebenheiten zu den vergleichsweise wenig pro
duktiven Branchen, die zudem in weitgehend gesättigten 
Märkten operiert. Sie wird sich auch in Zukunft, aber als Ni
schenplayer, im europäischen Raum behaupten können und 
ihre Marktposition dank hoher Produktequalität und dem ge
zielten Produktemarketing noch ausbauen können. Wir sind 
verpflichtet, hiezu die Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Diese Revision des Landwirtschaftsgesetzes erlaubt uns 
ganz klar, für die Bauern Klarheit zu schaffen. 
3. Die Landwirtschaft erbringt weiter gemeinwirtschaftliche 
Leistungen, von welchen wir alle profitieren können. Würden 
diese Leistungen in Zukunft nicht mehr erbracht und finan
ziert, dann hätte dies gravierende Auswirkungen auf die 
Siedlungsstruktur unseres Landes, auf den Tourismus und 
auf die vor- und nachgelagerten Klein- und MitteIunterneh
men sowie auf die Gemeinwesen in ländlichen Regionen. 
Wir stehen hinter den vorgeschlagenen Massnahmen, wer
den aber selbstverständlich in der Detailberatung auf ein
zelne Punkte noch viel näher eingehen. 
Die Erbringung der gewünschten Leistungen in einem sehr 
wettbewerbsorientierten Umfeld ist aber nur möglich, wenn 
der erforderte Wandel sozialverträglich gestaltet wird. Seit 
mehreren Jahren stellen wir fest, dass den Bauernfamilien 
sehr viel abverlangt wird; der Strukturwandel hat von zahlrei
chen Bauernfamilien enorme Opfer abverlangt. Tiefere Ein
kommen, Zweitverdienst ausserhalb der Landwirtschaft, 
Umschulungen und gar Ausstieg aus der Branche gehören 
zum Alltag dieser Wirtschaftsbranche. 
Daher verlangen wir, dass für die geplanten weiteren 
Schritte, namentlich für die Aufhebung der Milchkontingen
tierung, auch genügend Zeit eingeräumt wird. Eine Aufhe
bung im Jahre 2007, wie dies initial der Bundesrat und nun 
die Ratslinke verlangt, macht unseres Erachtens überhaupt 
keinen Sinn. Wichtig ist aber, dass die Branche klar weiss, 
dass diese Aufhebung im Jahr 2009 stattfinden wird und 
dass der Bundesrat im Vorfeld auch die Modalitäten dieses 
Ausstiegs präzisiert. Somit ist auch eine sinnvolle Gestal
tung der Zukunft möglich. Auch - und darauf werde ich 
nochmals zu sprechen kommen - stehen wir zum vorge
schlagenen Rahmenkredit und werden jegliche anderen An
träge, stammen sie nun von der Ratsrechten oder von der 
Ratslinken, bekämpfen. 
4. Die Landwirtschaft muss noch vermehrt die technolo
gischen und biologischen Entwicklungen nutzen, um Pro
duktivitätsgewinne zu erzielen. Nur so werden die Ungleich
gewichte zwischen den Branchen verkleinert und wird der 
erforderliche Ausgleich zwischen den unterschiedlichen pro
duktiven Branchen auf das Notwendigste beschränkt. Den-
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noch muss die Landwirtschaft die neuen Technologien um
weltschonend einsetzen. Somit ist auch gesagt, dass wir uns 
zu einer multifunktionalen, nachhaltigen und solidarischen 
Landwirtschaft bekennen. Schliesslich möchte ich festhal
ten - bevor ich das Wort meinem Kollegen Toni Eberhard 
weitergebe -, dass wir mit den geplanten Massnahmen 
auch einen aktiven Beitrag zur Stärkung des ländlichen Rau
mes leisten wollen. 
Wir werden uns in der Detailberatung klar fOr eine Aufhe
bung der Milchkontingentierung im Jahre 2009, tar die 
Fleischversteigerung sowie tar den erforderten Zahlungsrah
men aussprechen. 
Wir lehnen hinQegen alle zusätzlichen Massnahmen zur 
noch stärkeren Okologisierung der Landwirtschaft ab, denn 
wir stellen fest, dass das Problem anderswo geortet ist und 
nicht mit zusätzlichen Massnahmen im Gesetz gelöst wer
den kann. Es gibt in der Tat bei der Umsetzung der ökologi
schen Anforderungen noch Verbesserungen, die erzielt 
werden massen. Hier sind meines Erachtens die Kantone 
gefordert, welche mit dem Vollzug beschäftigt sind, und nicht 
etwa der Bund. Ginge es nach der SP und den Granen, war
den wir hier einfach nochmals neue Bundesnormen eintah
ren. Dagegen wehren wir uns. 

Eberhard Toni (C, SZ): Ich möchte in meinen Austahrungen 
zwei Bereiche ansprechen, damit diese zweite Reform der 
Agrarpolitik auch fOr die Hauptbetroffenen, nämlich die Bau
ernfamilien, verträglich umgesetzt wird und von ihnen auch 
mitgetragen werden kann: Das sind tar die CVP und fOr mich 
das Tempo der Reformen und die Verlässlichkeit der Mass
nahmen in Bezug darauf, wie diese Revision umgesetzt wer
den soll. 
Beim Tempo der Reform haben bereits der Ständerat und 
die vorberatende Kommission richtige und wichtige Korrek
turen vorgenommen und vor allem im Milchbereich den Zeit
horizont erweitert. Wir können der Aufhebung der Milchkon
tingentierung nur zustimmen, wenn datar genOgend Vorbe
reitungs- und Anpassungszeit beschlossen wird. Vor allem 
das Berggebiet braucht dazu die nötige Zeit, denn es wird in 
einem stärker auf Wettbewerb ausgerichteten Milchmarkt 
die schlechteren Karten haben. Es genagt nicht und ist der 
falsche Ansatz, die Kontingentierung im Berggebiet vorzeitig 
aufzuheben. Viel wichtiger ist die neue Möglichkeit, nach Ar
tikel 87 Investitionskredite zur Unterstotzung von gemein
schaftlichen Bauten, zur Aufbereitung, Lagerung und Ver
marktung in der Region erzeugter Produkte zu gewähren. 
Auch die EU-Agrarpolitik kennt dieses Instrument, fördert 
damit die Produktion und Verarbeitung in abgelegenen Re
gionen und leistet damit einen Beitrag zur Erhaltung des 
wirtschaftlichen Lebens in den Berggebieten. Da diese Mög
lichkeit neu eingetahrt wird, braucht es genOgend Zeit, damit 
Projekte erfolgreich aufgebaut werden und so einen wichti
gen Beitrag zur Erhaltung der wirtschaftlichen Tätigkeit in 
diesen Regionen leisten können. 
Es ist auch eine wichtige Voraussetzung zur dezentralen Be
siedlung unseres Landes, wie es der Verfassungsauftrag vor
sieht. Ebenso wichtig tar den Zeitrahmen und die Verläss
lichkeit ist Artikel 187b Absatz 6 der Übergangsbestimmun
gen: ((Der Bundesrat unterbreitet dem Parlament bis 2006 
einen Vorschlag fOr die Ausgestaltung der Milchmarktord
nung und der flankierenden Massnahmen nach dem Aus
stieg aus der Milchkontingentierung.» Mit diesem Vorschlag 
der Kommission werden frOhere Aussagen umgesetzt, wo
nach es auch nach einem Ausstieg aus der Milchkontingen
tierung ein Mengenmanagement geben werde. FOr die Pro
duzenten ist es wichtig, dass der Bundesrat bis 2006 verläss
liche und umsetzbare Vorschläge darOber macht, welche 
Rahmenbedingungen tar eine Mengenregulierung gelten sol
len, damit der Milchmarkt nicht zusammenbricht. 
Das Direktzahlungssystem ist seit Beginn des Systemwech
sels in der neuen Agrarpolitik ein wichtiges Instrument. Die 
Direktzahlungen haben Auswirkungen auf die Einkommens
situation der Bauernbetriebe, sind aber auch ein wichtiges 
Steuerungsinstrument tar die ökologische Ausrichtung. Mit 

den Direktzahlungen sind aber auch sehr viele neue Vor
schriften und Auflagen verknOpft. Hier gilt es, den richtigen 
Ausgleich zu finden, damit die notwendige Lenkungsfunktion 
erreicht wird. Es darf aber nicht so weit kommen, dass die 
ökonomische Betriebstahrung verunmöglicht wird und dau
ernd neue oder geänderte Vorschriften unnötige Kosten ver
ursachen. 
Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist der Zah
lungsrahmen: Wir haben in den letzten zwei Wochen viel 
aber die Bundesfinanzen gesprochen. Die Landwirtschaft 
hat mit dem System des vierjährigen Rahmenkredites einen 
wichtigen Beitrag zur verlässlichen Planung des Landwirt
schaftsbudgets geleistet. Der Bundesrat hat bereits mit sei
nem Vorschlag die schlechte Lage der Bundesfinanzen 
berOcksichtigt und den Teuerungsausgleich nicht gewährt. 
Mit der Senkung der Mittel zur Förderung von Produktion 
und Absatz von nominal 10 Prozent gegenaber dem vorheri
gen Zahlungsrahmen wird von der Landwirtschaft und den 
Verarbeitungsbetrieben eine grosse Marktleistung verlangt. 
Diese Vorgabe wird einen weiteren Druck auf die Produzen
tenpreise ausOben. Die CVP-Fraktion lehnt deshalb eine 
weitere Senkung ab und trägt damit der schwierigen Ein
kommenssituation der Landwirtschaft Rechnung. 
Ich bitte Sie namens der CVP-Fraktion, auf die Vorlage ein
zutreten. 

Tschuppert Karl (R, LU): Unsere Landwirtschaft befindet 
sich in einem enormen Strukturwandel. Es wäre jetzt eigent
lich eine vornehme Aufgabe der Politik, Rahmenbedingun
gen zu schaffen, die diesen Strukturwandel zur Chance tar 
eine gesunde, marktorientierte Landwirtschaft machen war
den. Die ständig zunehmende Flut von marktverzerrenden 
Vorschriften, Auflagen, Richtlinien und Kontrollen steht dazu 
natorlich im krassen Widerspruch. Auch die so genannte 
((Heiligsprechung» der weit verbreiteten Theorie, dass die 
Bauern halt grösser werden massen, um zu aberleben, ist 
zu einfach. Sehen Sie, die Betriebe werden schon grösser, 
und trotzdem geht es ihnen alle Jahre eigentlich schlechter. 
Das Gleiche erleben die Berufskollegen auch in der EU. 
Die Landwirtschaft hat sich in den letzten Jahren dank ein
zelner Anreizsysteme - ich denke da z. B. an die Direktzah
lungen - in der Hoffnung auf bessere Zeiten unglaublich 
bewegt. Immer wenn die Bauern das Getahl hatten, jetzt 
wieder etwas atmen zu können, kam der nächste Reform
schritt. Das ist vermutlich unumgänglich, aber tar die betrof
fenen Bauernfamilien sehr, sehr schwierig I Die FDP-Fraktion 
ist sich bewusst, dass in der Landwirtschaft kein Weg an 
mehr Markt vorbeifahrt - aber wenn schon, dann tar alle und 
transparent, auch in vor- und nachgelagerten Bereichen! Sie 
haben Gelegenheit, das in den nächsten Tagen zu korrigie
ren. 
Volk und Stände betarworteten vor Jahren aus verschiede
nen Granden die bilateralen Verträge. Damit sind auch fOr 
unsere Landwirtschaft europäische Verhältnisse angesagt. 
Das ist Tatsache, und es ist massig, darOber jetzt im Nach
hinein zu streiten. Aber es gibt unserer Meinung nach Ober
haupt keinen Grund, deswegen einmal mehr zu ordnungspo
litischen Musterknaben zu avancieren und uns immer in 
vorauseilendem Gehorsam zu ergehen. Es stimmt, wir ha
ben die Branche bei uns vielleicht zu lange geschOtzt, aber 
das ist jetzt nicht mit HauruckObungen zu ändern, auch aus 
staatspolitischen Granden nichtl 
Nach eidgenössischen Abstimmungen ist immer wieder von 
Gräben zwischen Stadt und Land die Rede. Wer diese Grä
ben heute nicht neu aufreissen will, soll Augenrnass bewei
sen, wenn es um die Begleitung der Strukturanpassungen in 
der Landwirtschaft geht. 
In diesem Sinne betarwortet die FDP-Fraktion die Weiterent
wicklung im Rahmen dieser Änderung des Landwirtschafts
gesetzes. Wir werden grossmehrheitlich die Anträge der 
Mehrheit der WAK-NR betarworten und lehnen alles ab, was 
die Landwirtschaft kOnftig noch mehr einengen wird. 
Wir wollen, dass junge, zukunftsgerichtete Bauernfamilien 
sich nach dieser Debatte langfristig ausrichten können und 
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wissen, wohin in den nächsten Jahren die Reise geht. Beruf
liche und betriebliche Unsicherheiten sind falsche Begleiter 
in schwierigen Zeiten. Den Bauern erweisen wir einen 
schlechten Dienst, wenn wir heute, morgen und übermorgen 
mit dem Blick in den Rückspiegel die weitere Entwicklung 
angehen. Dann passiert das, was wir mit allen Mitteln ver
meiden sollten: Die Besten werden das Schiff verlassen, und 
die anderen bleiben uns erhalten. Das heisst jetzt nicht «Au
gen zu und durch", sondern eine Politik mit Augenrnass und 
unter Berücksichtigung der Einkommenslage der Landwirt
schaft. 
Denken Sie bei der Weiterentwicklung der AP auch an die 
ländlichen, bäuerlich geprägten Regionen. Dort ist der Kauf
kraftverlust der Bauern schon dermassen gewaltig, dass das 
Gewerbe sehr darunter leidet. Das ist auch ein gewisser 
Konflikt zu unserer viel gerühmten Regionalpolitik. Herr Bun
desrat Deiss, Sie haben kürzlich im Entlebuch ein Beispiel 
davon erlebt. 
Die FDP-Fraktion ist für Eintreten. Wir sind für Transparenz 
und Offenheit; wir befürworten aber auch Toleranz dem Bau
ernstand gegenüber und eine zeitlich vernünftige Umset
zung der neuen, zum Teil wirklich nötigen Massnahmen. 

Sandoz Marcel (R, VD): Cette revision de la loi sur I'agricul
ture valable pour la periode 2003-2007 poursuit les re
formes engagees avec la «PA 2002". Elle poursuit ces 
reformes en proposant une plus grande Iiberalisation du sec
teur agricole. Les principales mesures proposees sont les 
suivantes: la suppression du contingentement laitier au 
terme de la periode et la suppression immediate du prix indi
catif du lait; la mise aux encheres du droit d'importer des 
contingents de viande; le renforcement du pouvoir des orga
nisations interprofessionnelles chargees de reguler les mar
cMs et I'ecoulement de la production; une meilleure defini
tion des obligations en matiere de securite alimentaire, de 
traC(abilite de nos productions en vue d'un meilleur position
nement de celles-ci sur les marcMs suisses et sur les mar
cMs europeens. Pour le reste, ce ne sont que des toilet
tages de detail. 
Ces mesures vont dans la direction voulue par notre Par
lement lors de la mise en place de la «PA 2002" et sont 
conformes aux exigences de l'Organisation mondiale du 
commerce, a savoir une ouverture plus grande des marches 
sur le monde, la suppression des rentes de situation prove
nant du negoce des contingentements laitiers et des rentes 
de contingents de viande importee, la poursuite de la baisse 
des prix pour le consommateur, du moins a la production -
on n'a pas encore trouve le moyen de realiser cela pour la 
mise en valeur et la distribution -, une stabilisation et une 
baisse du coOt de I'agriculture pour la collectivite. 
Pour les paysans, les revenus continueront de baisser, mais 
en tait, la n'est pas la question puisque le revenu paysan 
n'est plus I'objectif vi se en priorite par le Parlement. Les pay
sans doivent s'adapter, se restructurer ou disparaitrel Ce 
message commence a atre compris si I'on considere la 
reduction des effectifs de 3000 exploitations par annee. Et 
Peter Hasler, directeur de l'Union patronale suisse, I'a claire
ment enonce dans une interview parue dans «Le Temps" ou 
il recommandait aux agriculteurs de former leurs fils dans 
toute profession autre que celle d'agriculteur. On ne peut en 
tout cas pas lui reprocher son manque de franchisel Mame 
si I'on ne partage pas son analyse, I'alternative de faire mar
che arriere est iIIusoire et tout indique que la pression sur les 
revenus paysans va s'accroitre a un rythme tres rapide. 
Vu cette situation et les objectifs fixes, on peut suivre dans 
I'ensemble les mesures proposees par le Conseil federal. 
Par contre, ce qui n'est pas acceptable, ce so nt les mesures 
qui rendent encore plus difficiles pour les paysans toutes les 
restructurations voulues. ~examen de detail mettra ces me
sures bien en evidence, et ce sera a nous de les rejeter. 
Sur ce point, je dirai que I'exemple le plus frappant, c'est 
cette espece d'echelonnement de la suppression du contin
gentement laitier: d'abord les producteurs bio, ensuite les 
producteurs de montagne, ensuite les contrats interprofes-
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sionnels, puis les autres, et ceci sur trois ans en tout. Imagi
nez-vous la difficulte administrative et les problemes que C(a 
va creerl C'est une illusion complete de croire qu'en trois 
ans, on peut favoriser I'une ou I'autre des categories de pro
ducteurs, sur une periode si courte, dans un marcM ou en 
definitive seul compte le prix du lait au seuil de I'usine. Dans 
ce debat, nous devons mettre la priorite bien plus sur I'elimi
nation des treins et des chicanes que rencontrent les pro
ducteurs dans leurs efforts d'adaptations des structures: 
supprimer les limites, simplifier les ordres de marcM trop 
compliques, eviter de vouloir administrer dans le prive ce 
que I'administration abandonne pour cause d'echec. Et je 
qualifierai d'inacceptable egalement toute exigence nouvelle 
en matiere ecologique ou en technique de production qui 
rencMrit celle-ci, complique I'existence des producteurs et 
en fin de compte reduit encore leur revenu. Vous le savez, et 
je I'ai souvent vecu, le mieux est I'ennemi du bien. 
Apropos du credit-cadre. Certains exigent davantage de 
mesures contraignantes tout en voulant reduire les montants 
proposes. On veut toujours plus pour moins d'argent. Sa
chant que trois quarts des producteurs gagnent moins que 
la moyenne de la population, ces propositions-Ia, qui vien
nent de la gauche, vont dans un sens pour le moins surpre
nant pour des gens qui se fixent comme objectif de defendre 
les plus faibles. Dans ses efforts de recherche d'economies, 
le Conseil federal ne menage pas I'agriculture puisque le 
credit-cadre sera touche et revu a la baisse, alors qu'i1 aurait 
fallu I'adapter a la hausse. Certains veulent reduire davan
tage les moyens a disposition de I'agriculture. C'est tout sim
plement inadmissible d'aller, dans ce secteur, au-dela des 
economies demandees a d'autres, compte tenu de tout ce 
qui a deja ete reduit. Mais, comme disait Voltaire, qui a deja 
ete cite cet apres-midi par M. Schwaab: «11 y en a de ceux 
pour lesquels une bonne politique consiste a faire crever 
ceux qui, par leur travail, nourrissent les autres." Vous voyez 
que cette regle qu'on applique n'est pas d'aujourd'hui. 
En attendant, les paysans, en voie de disparition, se defen
dent comme i1s peuvent. IIs se debattent tous azimuts pour 
chercher une planche de salut, captifs de la grande distribu
tion et ses exigences et menaces par I' epee de Damocles 
des aides de la Confederation devenues peu sO res. IIs en 
viennent mame a vouloir introduire un moratoire dans la loi, 
comme pour arrater le temps avant de disparaitre. 
Que cette revision puisse les aider un peu gräce ades me
sures favorisant leurs efforts d'adaptation que nous aurons 
I'occasion de discuter et de soutenir lors de I'examen de de
tail! 
Je vous remercie d'aller dans ce sens. 

Fässler Hildegard (S, SG): Die SP hat in den letzten Jah
ren, seit Inkrafttreten des neuen Landwirtschaftsgesetzes, 
intensiv an der Weiterentwicklung der schweizerischen 
Landwirtschaftspolitik gearbeitet. Sie tat dies auf der Basis 
des neuen Verfassungsartikels, der mehr Markt, aber auch 
eine bessere Abgeltung der Multitunktionalitätsaufgabe der 
Landwirtschaft verlangt. Die dritte Stossrichtung unserer Po
litik war und ist die stärkere Ausrichtung unserer Nahrungs
mittelproduktion in Richtung Bioland Schweiz. 
Auf der Grundlage unseres Zehn-Punkte-Papiers haben wir 
den Vernehmlassungsentwurf und danach die bundesrätli
che Botschaft für die «AP 2007" angeschaut und versucht, 
unseren Anliegen Nachachtung zu verschaffen. Dies ist uns 
nicht überall gelungen; wir werden daher zusammen eine 
Reihe von Minderheitsanträgen aus unserer Fraktion zu dis
kutieren haben. 
Zum Thema «Mehr Mark1>o: Für die SP ist die Grösse eines 
Betriebs an sich kein Kriterium für sein Überleben im heuti
gen Strukturwandel; massgebend ist seine Möglichkeit zur 
Wertschöpfung. Dabei ist es auch nicht wesentlich, ob es 
sich um einen Voll- oder Nebenerwerbsbetrieb handelt. Es 
geht um die Frage, ob sich dieser Betrieb über den Markt, 
also über den Verkauf seiner Produkte einen erheblichen 
Erwerbsanteil erarbeiten kann. Wir sind der Meinung, dass 
unter diesem Aspekt das jetzige System der Milchkontingen-
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tierung wenig hilfreich ist; auch die Frage der Verteilung von 
Fleischimportkontingenten ist unter diesem Gesichtspunkt 
neu zu regeln. 
Die zweite Quelle der Finanzierung eines Betriebs sind die 
Direktzahlungen; damit werden Leistungen für das Gemein
wohl abgegolten. Je ökologischer gewirtschaftet wird, desto 
höher sollen die Direktzahlungsansätze nach unserer An
sicht sein. Wir sind bereit, diese Zahlungen weiterhin zu un
terstützen, wenn nicht nur quantitativ, sondern auch qualita
tiv Fortschritte erzielt werden. 
Der Bundesrat und das Bundesamt für Landwirtschaft ha
ben verschiedentlich behauptet, in Sachen Ökologie sei das 
Optimum erreicht und es bestünde kein weiterer Handlungs
bedarf. Wir teilen diese Ansicht nicht. Wir sind im Gegenteil 
beunruhigt darüber, welche Vorstösse aus Landwirtschafts
kreisen in letzter Zeit in unserem Rat eingereicht und teil
weise bereits überwiesen wurden. Ich erinnere nur an das 
Auflagemoratorium von Max Binder: Da wird von unnötig~n 
Vorschriften und einschränkenden Massnahmen geschne
ben' dabei wird verkannt, dass die Gelder, welche der Bund 
für die Landwirtschaft spricht, auf einer Art Vertrag zwischen 
der Landwirtschaft und der Gesellschaft basieren. Diese Ge
sellschaft, unsere Gesellschaft, will eine gesunde Umwelt 
mit sauberem Wasser und weniger Stickstoff und Phosphor 
im Boden, genauso wie sie natürlich produzi.erte Na~run~s
mittel erwartet. Die Landwirtschaft muss Sich daruber Im 
Klaren sein, dass es eine Güterabwägung gibt zwischen den 
Auflagen für die landwirtschaftliche Produktion mit den dar
aus folgenden Kosten und dem Schutz der Umwelt. Wer die
ses labile Gleichgewicht stört, indem er einseitig z. B. Vor
schriften über den Gewässerschutz lockern will, darf sich 
nicht wundern, wenn die Gelder dann weniger fliessen. 
Ein Wort zu den Kriterien, nach welchen die Direktzahlun
gen eingeschränkt werden - ich meine die Einkomf!1e_ns
und Vermögenslimiten sowie die Abstufung der Beitrage 
nach der Fläche -: Es wird von verschiedenen Seiten die 
Aufhebung dieser Massnahmen gefordert. Was aber wäre 
die Konsequenz? Für die Direktzahlungen ist ein fester Be
trag vorgesehen. Die Aufhebung dieser Grenzen würde be
deuten, dass für Bauernfamilien mit kleinerem Einkommen 
geringere Direktzahlungen ausgeschüttet :-vü~den - zuguns
ten der einkommensstarken. Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass unser Volk dieser Umverteilung von unten nach oben 
zustimmen würde. 
Wichtig für die SP-Fraktion ist ausserdem die Zusammenar
beit von Produzenten und Produzentinnen einerseits und 
Konsumenten und Konsumentinnen andererseits. Dies 
drückt sich in den gemeinsam unterstützten Anstrengungen 
für klare, transparente und kontrollierte _Deklarationen ~m 
Kampf gegen die Freisetzung von genveranderten Orga.nls
men und in der Forderung nach Margentransparenz bel al
len Verarbeitungsstufen aus. Ich verweise hier auf die 
Resultate der "Plattform für eine Agrarzukunft Schweiz». 
Die Reform der Landwirtschaft durch die "AP 2007» lässt 
leider einen Aspekt völlig ausser Acht: Die Landwirtschaft 
muss sich je länger, je mehr als Teil eiiJer nachh,!lltigen 
Landschaftsentwicklung verstehen, in der Okologie, Okono
mie Kultur und Gesellschaft zusammen an gemeinsamen 
Projekten arbeiten. Die Förderung ~olcher Proje~e, wo Tou
rismus, öffentlicher Verkehr, LandWirtschaft, SOZiale und kul
turelle Organisationen zusammenarbeiten, muss vom Bund 
verstärkt werden. In der Unterstützung regionaler Entwick
lung liegt auch deshalb die Z~k~nft, weil solche !'v1ass~ah
men auch in der EU durchaus ubhch und erlaubt Sind. Diese 
Chance hat die vorliegende Reform nicht gepackt. . 
Die SP-Fraktion wird auf die Vorlage eintreten und mehrheit
lich auch dem Rahmenkredit zustimmen. Diese Zustimmung 
erfolgt aber unter der Feststellung, dass Rahmenkredite 
nicht ausgeschöpft werden müssen, insbesondere aber 
dann nicht ausgeschöpft werden dürfen, wenn die Mehrheit 
dieses Rates einschneidende Sparmassnahmen in anderen 
Bereichen als notwendig erachtet. 
Zum Schluss ein Wort zum Ausdruck "die Bauern»: "Die 
Bauern» gibt es nicht. Es gibt in der Landwirtschaft nämlich 
sehr viele unterschiedliche Interessen. Sie sehen das auch, 

wenn Sie die Einzelanträge anschauen. Immerhin sassen 
bis zu neun Landwirtschaftsvertreter in der WAK; mehr als 
die Hälfte der Einzelanträge kommen aber aus diesem 
Kreis. Das ist kein wahres Gütesiegel für den Präsidenten 
des Bauernverbandes, der bei diesem Geschäft auch in der 
WAK sass. Wenn Sie in Zukunft von "den Bauern» spre
chen, müssen Sie wahrscheinlich differenzieren, denn "die 
Bauern» gibt es nicht. 

Hämmerle Andrea (S, GR): Ich möchte zuerst meine Inter
essen offen legen: Ich habe vor vielen Jahren zusammen mit 
meiner Frau einen Biobetrieb aufgebaut, ihn während 20 
Jahren zusammen mit meiner Familie geführt und am 1. Ja
nuar unserem Sohn übergeben. 
Ich beschränke mich auf vier grundsätzliche Bemerkungen; 
über die Details werden wir später sicher diskutieren. 
1. In diesem Land sind nicht einmal mehr 4 Prozent der Be
völkerung Bauern; mehr als 96 Prozent gehören zur übrigen 
Bevölkerung. Die Landwirtschaftspolitik ist aber für alle wich
tig: Es werden Nahrungsmittel produziert, die Landschaft 
wird gestaltet, die Landwirtschaft kostet einen H~~fe~ Geld, 
und zahlen müssen alle. Die Landwirtschaftspohtlk ISt also 
nicht Bauernsache, auch wenn hier vor allem Bauernvertre
ter reden werden. 
2. Die Landwirtschaftspolitik ist ungeeignet für einfache Re
zepte. Ich gebe zwei Beispiele: Ein erste.s Bei~piel ist .die 
Vorstellung, man könne zurück zu alten Zelten mit ~arantler
ten hohen Preisen und lukrativen Kontingenten. Dieses alte 
Rezept funktioniert in offenen Märkten, bei ~ffenen G~enzen 
mit Sicherheit nicht und dieses alte Rezept Ist auch nicht zu 
finanzieren. Ein zw~ites Beispiel ist die Vorstellung, es ginge 
mit Direktzahlungen ohne Auflagen: Höhere Direktzahlun
gen für die Bauern, und 1 Milliarde Fr~nken bei d~r Lan~
wirtschaft einsparen - und das alles bel der !\g~rburokr~tle 
sparen, die 1,4 Prozent der Bundesgelder. fur die Landwl~
schaft ausmacht -' so der SVP-Vorsänger Im "Tages-Anzei
ger». Hier im Rat: wo über die Land~irtscha~spolitik en.t
schieden wird, stellt er keinen Antrag, Ist er nicht da. Kein 
Wunder - das Rezept funktioniert nicht. Deshalb zieht er 
eine populistische Seifenblase vor. 
3. Wer kühl überlegt, muss zugeben: Die "Ag~arpolit!k 
2002» hat sich im Wesentlichen bewährt: Mehr Okologle 
und mehr Markt. Bei alledem spielen die Direktzahlungen 
von staatlicher Seite gesehen die entscheidende Rolle. 
Diese Direktzahlungen müssen differenziert werden - nach 
Produktionsart, nach Topographie, mit ökologischen ~nd so
zialen Auflagen. Direktzahlungen ohne Auflagen, meine Da
men und Herren von der SVp, sind chancen los: Niemand 
bekommt Geld vom Staat, einfach weil er da ist, vorausset
zungslos. Das gibt es nirgendwo, auch nicht bei den Bauern. 
4. Es ist richtig und wichtig, dass wir eine flä~hendecken?e, 
produzierende Landwirtschaft haben. Ab~r dies,,: LandWirt
schaft kann und darf nicht am Markt vorbeiproduzIeren. 
Wenn wir das alles überlegen, dann kommen wir zum 
Schluss - und ich bleibe dabei, ich sage das seit zehn Jah
ren -: Eine hochwertige Landwirtschaft ist gefragt; spezielle 
Produkte und darum Produkte mit relativ hohen Preisen sind 
gefragt. Mit billigen Massenprodukten, mit Ramsch ~ind ~ir 
nicht konkurrenzfähig. Diesen Anforderungen entspncht ~Ie 
Biolandwirtschaft halt einfach am besten. Das schleckt keine 
Geiss wegl Sie bietet nämlich nicht nur di.e gefragten. u~d 
hochwertigen Produkte, sie schont auch die Böden; sie ISt 
auf dem Markt gefragt, und es macht Sinn, sie zu finanzie
ren. 
Deshalb verstehe ich die Position von Herrn Weyeneth ein
fach immer noch nicht, der sagt, die Biolandwirtschaft solle 
sich allein über den Markt finanzieren. Sie hat eben noch an
dere Vorteile, die über Direktzahlungen abgegolten werden 
sollen und müssen. 

Walter Hansjörg (V, TG): Zuerst gestatte ich mir, eine kurze 
Beurteilung der jetzigen Gesetzesrevision der "AP 200.~» 
vorzunehmen. Was hat diese "AP 2002» gebracht? POSitiV 
sind die Ergebnisse der Ökologisierung; das hat mein Vor-
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redner gerade ausgeführt. Hingegen hat die Abnahme des 
Endrohertrages um über 2,5 Milliarden Franken insbeson
dere zum Abbau der Preise auf den Märkten geführt, und 
die Direktzahlungen vermochten den Einbruch niemals zu 
kompensieren. Die Direktzahlungen führten zu einer Nivel
Iierung der Betriebsergebnisse. Sie bewirkten grösstenteils 
auch eine Zementierung der Strukturen. 
Die Schweiz ist auf dem besten Weg, von einer produkti
ven, klein strukturierten Landwirtschaft im Haupterwerb zu 
einer extensiv wirtschaftenden, klein strukturierten Nebener
werbslandwirtschaft von untergeordneter volkswirtschaftli
cher Bedeutung zu verkommen. Auch hier die Frage: Wollen 
wir das in dieser Form? Denken wir auch an die vor- und 
nachgelagerten Betriebe der Ernährungswirtschaft und de
ren Arbeitsplätze. 
Die Einkommenssituation hat sich im Durchschnitt aller Be
triebe auf tiefem Niveau leider nicht verbessert. Die Zielset
zungen eines vergleichbaren Einkommens werden klar 
verfehlt: Das Einkommen muss bereits heute unter grosser 
Belastung und zu 20 Prozent oder 1,4 Milliarden Franken 
ausserhalb der Landwirtschaft erwirtschaftet werden. Die 
Betriebe sind mehrheitlich leider nicht mehr in der Lage, mit 
selbst erwirtschafteten Mitteln die notwendigen Betriebsent
wicklungen selbst zu finanzieren. Die finanzielle Nachhaltig
keit unserer Landwirtschaft ist nicht erfüllt. Dieses trübe Bild 
ist leider die tatsächliche Situation. 
Ich komme nun zur Revision, zur «Agrarpolitik 2007 ... Die 
Landwirtschaft ist zurzeit folgenden einschränkenden Fakto
ren unterworfen: 
Bundesmittel: Auch bei gleich bleibendem Zahlungsrahmen 
werden die Leistungen durch Budgetrestriktionen und Spar
beiträge an den Bundeshaushalt abnehmen. Ein bescheide
ner Teuerungsausgleich auf den einkommensrelevanten 
Direktzahlungen ist aber trotzdem hoffentlich noch möglich. 
Ich komme zu den Märkten: Die Produktepreise werden auf
grund der Liberalisierung und Globalisierung der Agrar
märkte weiterhin unter einem sehr grossen Druck stehen. 
Der «AP 2007 .. muss es deshalb gelingen, die unternehme
rischen Handlungsspielräume und die Marktausrichtung für 
die Bauern zu verbessern. Folgende Handlungsachsen sind 
zu öffnen: 
1. Geordnete Strukturentwicklung für den bäuerlichen Unter
nehmer; Neuregelung der Milchkontingente und des Men
genmanagements; auf dem Käsemarkt sind infolge der 
vollständigen Liberalisierung mit der EU bis 2008 flexiblere 
Marktanpassungen zwingend. 
2. Regelung der Fleischimporte; primäre Interessen: Inland
leistung; öffentliche Märkte schützen und freigeben, was so
wieso von der WTO kommt; mehr Transparenz um Preisbil
dung ist ebenfalls notwendig. 
3. Stärkung der Marktposition der einheimischen Produkte 
unter Berücksichtigung der Konsumenteninteressen. 
Ich danke Ihnen, wenn Sie bei den sehr, sehr vielen Einzel
anträgen diese drei Grundsätze befolgen. 
Mit der Verschärfung des innerlandwirtschaftlichen Wettbe
werbes setzen wir aber Bauernfamilien unter einen noch 
höheren Druck. Die Strukturveränderungen werden nicht 
ausbleiben; möglicherweise werden sich in Zukunft auch die 
Landschaftsbilder verändern. Bei allem guten Willen hat der 
Leidensdruck auch in der landwirtschaftlichen Bevölkerung 
seine Grenzen. Die Landwirtschaft darf in diesem Land nicht 
vom allgemeinen Wohlergehen und von den sozialen Errun
genschaften abgekoppelt werden. Dieser Grundsatz würde 
der Verfassung widersprechen. Die Bereitschaft der Bauern
familien, die Herausforderungen aktiv anzugehen, ist beach
tenswert und verdient sicher Respekt: Einzig die Leistungen, 
die in den letzten Jahren durch die Bauernfamilien erbracht 
worden sind, wie eben die Bewältigung der Reformen, die 
Aufnahme von Erwerbskombinationen, Kostensenkungen 
durch betriebliche Zusammenarbeit, Verbesserung der Posi
tionen auf den Märkten usw., geben Zuversicht und Hoff
nung, dass die zukünftigen Herausforderungen zu meistern 
sind. 
Es werden jedoch nicht alle Bauernfamilien diesen Prozess 
durchstehen. Es gibt regionale Beschränkungsfaktoren oder 
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Benachteiligungen, die stärker zu gewichten sind als das 
unternehmerische Leistungspotenzial dieser Betriebe. Die 
Landwirtschaftspolitik, welche wir verfolgen, kann unter die
sem Aspekt die Aufgaben der flächendeckenden Bewirt
schaftung und der dezentralen Besiedlung nicht mehr alleine 
im herkömmlichen Rahmen erfüllen. Unter diesem Gesichts
punkt ist es zwingend, in den nächsten Jahren mit einem 
Rahmengesetz für die Regionalpolitik und einem eigenen 
Zahlungsrahmen diesen Aspekt zu ergänzen. Ich danke 
dem Bundesrat, dass hier die notwendigen Vorbereitungen 
eingeleitet worden sind. 
Der vorgeschlagene Reformprozess wird in der SVP-Frak
tion nur von einer knappen Mehrheit mitgetragen. Es kom
men deshalb auch viele Einzelanträge aus unserer Fraktion. 
Die Einkommenssituation hat sich gesamthaft verschlech
tert, und der einzelne Betrieb ist innerhalb der Landwirt
schaft einem extremen Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Die 
Situation in abgelegenen Regionen unseres Landes ver
schlechtert sich zusehends - dieser Aspekt wird wahr
scheinlich zu wenig berücksichtigt. Die Auflagen für die 
Landwirtschaft nehmen zu; trotzdem ist aber eine Mehrheit 
unserer Fraktion der Auffassung, dass sich ein Hinauszö
gern nicht lohnt und dass sich Probleme nicht von selbst lö
sen lassen. 
Die Fraktion unterstützt die grundsätzliche Haltung der Kom
missionsmehrheit und bittet insbesondere darum, verschär
fende administrative Auflagen abzulehnen. 
Noch zu Kollegin Fässler punkto «die Landwirtschaft im Griff 
haben .. : Ich bin glücklich, dass ich die Landwirtschaft nicht 
nur hier im Griff habe. Wir haben Ihnen ein Positionspapier 
des Bauernverbandes ausgeteilt. Hinter den Empfehlungen 
stehen die klaren Mehrheiten der gewählten Organe. 
Ferner möchte ich Sie höflich auf die Empfehlung hinweisen, 
dass wir mit dem Eintreten einverstanden sind. 

Donze Walter (E, BE): Auch die Landwirtschaft bekommt es 
zu spüren: Wir sind keine Insel in Europa. Die bilateralen 
Abkommen, die WTO-Vereinbarungen, die Bestrebungen, 
Milchkontingente europaweit aufzuheben - die Zukunft 
bringt noch engere Rahmenbedingungen. 
Die Politik hat dafür zu sorgen, dass die in der Bundesver
fassung umschriebenen Wirkungsziele erreicht und negative 
Auswirkungen auf unsere Volkswirtschaft und Umwelt mini
miert werden. Veränderungen sind unvermeidlich; wir müs
sen uns ihnen stellen. 
Die evangelische und unabhängige Fraktion ist der Auffas
sung, dass auf die Vorlage eingetreten werden muss. Sie ist 
sich auch einig, dass unser Land die Entwicklung nicht be
schleunigen soll. Auftrag des Bundesrates und des Parla
mentes ist es, für unsere Landwirtschaft optimale gesetzli
che Rahmenbedingungen zu schaffen und rechtzeitig auf die 
zu erwartenden Szenarien hin Konzepte auszuarbeiten. 
Wir waren uns in der Fraktion nicht in allen Einzelheiten ei
nig, was angesichts unserer regionalen Herkunft und Zu
sammensetzung nicht verwundert. Unser Anliegen jedoch 
sind die Kleinstrukturen, die nicht ungestraft übergangen 
oder gar zerstört werden dürfen. 
Wichtige Vorbemerkung: Wenn Landwirtschaft und Touris
mus gleichzeitig einem rigorosen Strukturwandel unterwor
fen werden, kann das Regionen mit schwacher Gewerbe
und Dienstleistungsstruktur elementar treffen. Im Berggebiet 
und in den Voralpen ist das Volkseinkommen bereits heute 
unterdurchschnittlich. Mit Innovation und Unternehmergeist 
hat mancher Landwirt neue Methoden entwickelt und neue 
Produkte lanciert. Ist der Wandel flächendeckend, so wird 
seine Initiative von anderen kopiert und verliert damit an Wir
kung. 
Der Strukturwandel in der Landwirtschaft hat längst einge
setzt. Zwischen 1996 und 2000 sind Arbeitsplätze verloren 
gegangen, deren Ausmass ein definitives Grounding der 
Swissair Übersteigt. 
Mit den bisherigen Massnahmen konnte der Arbeitsver
dienst wieder etwa auf das Niveau des Jahres 2000 geho
ben werden. Unter Berücksichtigung der Kaufkraft liegt er 
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jedoch etwa 10 Prozent unter dem Mass von Anfang der 
Neunzigerjahre. Ein Drittel aller Landwirtschaftsbetriebe hat 
eine negative Entwicklung beim Eigenkapital; jeder achte 
Betrieb hat existenzielle Liquiditätsprobleme. Daraus folgt: 
Ein weiterer Zusammenbruch der Produktepreise gefährdet 
die Bauernfamilie. den Landwirtschaftsbetrieb. die Wert
schöpfung in der Region und damit die regionale Entwick
lung. 
Die Bedeutung der Landwirtschaft für die Landesversorgung 
und die Pflege der Natur wird nicht überall erkannt und aner
kannt. Rücksicht auf die Berggebiete zahlt sich aus: Eine ge
nügsame und bescheidene Bevölkerung sorgt dort dafür. 
dass das Erholungsgebiet für das Wochenende und die 
Ferien gepflegt wird und dass die Naturkräfte - ich denke an 
Lawinen und Gewässer - gebändigt werden. Aus diesen 
Erwägungen schliessen wir. dass Reformen sorgfältig an
gegangen werden müssen und dass die Aufhebung exis
tenzsichernder Instrumentarien wohl überlegt werden muss. 
Auf keinen Fall möchten wir. dass die Schweiz auf eine sol
che Veränderung hindrängt. Wir begrussen aber. dass wir 
uns heute Gedanken über die Zukunft machen. 
Nun zu einigen Details: Eigentlich sind wir gegen die Ab
schaffung der Milchkontingente. Wenn es aber unausweich
lich ist. dann soll der gemeinsame Ausstieg wie vorgeschla
gen im Jahr 2009 erfolgen. mit einem klaren Konzept 
vorbereitet und rechtzeitig kommuniziert werden. Auch eine 
Versteigerung der Fleischimportkontingente möchten wir lie
ber nicht: Eine unkontrollierte Versteigerung hätte verhee
rende Folgen für die regionalen Märkte. Wir können uns ei
ner Versteigerung dann anschliessen. wenn 10 Prozent der 
Kontingente für überwachte Märkte reserviert werden. Die 
Frage ist dann natürlich. wer die Entsorgung der Schlacht
viehabfälle bezahlt. 
Wichtig ist uns auch. dass die künftige Schweizer Landwirt
schaft auf natürlichen Grundlagen. weitgehend mit eigenem 
Boden und eigenem Futter betrieben wird. Für die Berech
nung der Direktzahlungen sollen Fläche und Tierzahl beige
zogen werden. 
Die Einkommensgrenze soll nicht abgeschaffl werden; sie ist 
unseres Erachtens ein wichtiges politisches Standbein für 
dieses Ersatzeinkommen. Ihre Abschaffung wäre ein Refe
rendumsgrund. Die Einkommenssicherung der Landwirte 
hat einen hohen Stellenwert in unseren Überlegungen; sie 
darf aber nicht die einzige Optik sein. Die Versorgung des 
Landes mit qualitativ hoch stehenden Produkten und eine 
nachhaltige Bewirtschaftung des Bodens sind uns ebenso 
wichtig. 
Bei den Erleichterungen für eine Betriebsaufgabe in Arti
kel86b haben wir vorsichtigerweise einen Streichungsan
trag gestellt. Die Wirkungen sind unseres Erachtens noch zu 
wenig ausdiskutiert worden. Wir wollen diese Diskussion in 
Gang bringen. 
Weitere Anliegen - zu Forschungszielen. zur künstlichen 
Besamung. zur Genmanipulation und zu Vollzugsfragen -
werden wir bei der Behandlung der entsprechenden Artikel 
einbringen. 
Insgesamt empfiehlt Ihnen unsere Fraktion Eintreten - mit 
der gebotenen Sorgfalt. 

Beck Serge (L. VD): La «Politique agricole 2007 ... plan qua
driennal des conditions-cadres de I'agriculture de notre 
pays. poursuit la realisation des objectifs enonces dans le 
programme precedent «Politique agricole 2002 ... 
11 convient de rappeier au debut de ce debat que les transfor
mations fondamentales. douloureuses. meme si parfois sou
haitables. de notre secteur agricole sont une consequence 
de la globalisation. ~ouverture multilaterale des marches. 
mise en place par les accords de I·OMC. postule I'augmen
tation des perspectives de developpement pour la plupart 
des secteurs economiques et une pression accrue sur quel
ques autres dont. au premier plan. I·agriculture. Les secteurs 
eprouves sont principalement ceux qui dependent de fac
teurs de production humainement non maTtrisables. en part i
culier le territoire. la base sol qui conditionne les activites du 

secteur primaire et du tourisme. ~agriculture et ses quel
ques pour cent du produit interieur brut est donc condamnee 
a subir. en termes de concurrence. les concessions d'acces 
au marche obtenues dans les negociations internationales 
en faveur des autres branches economiques de notre pays. 
Et iI convient de le garder a I·esprit. 
A ceux qui. pratiquant les metiers exigeants de la terre. at
tendent des miracles de I'un ou I'autre des partenaires politi
ques. iI convient de repondre avec franchise. respect et 
empathie. qu'iI n'y aura pas de miracles en leur faveur et que 
les conditions-cadres de I'ouverture des marcMs sont im
placablement definies dans le cenacle de I·OMC. La moindre 
parcelle de realisme decouvre qu'iI ne saurait etre question 
pour I'economie de notre pays. et donc pour le bien-etre de 
la majorite de ses habitants. de faire cavalier seul. de choisir 
le refuge autarcique qui detruirait immanquablement la ca
pacite de croissance economique de la Suisse. Le secteur 
primaire est le domaine des concessions depuis bientöt une 
decennie et les mesures dont nous parions dans le projet 113-
gislatif «Politique agricole 2007 .. visent a I'accompagner 
dans la mutation qui lui est imposee. Le cadre financier glo
bal est d'autant plus strictement defini. en I'occurrence un 
peu plus de 14 milliards de francs pour quatre ans. que les 
difficultes financieres de la Confederation et la morosite eco
nomique generale s·aggravent. Ce credit-cadre trop restreint 
pour ceux qui fournissent. dans des conditions souvent 
eprouvantes. les prestations generales constitutionnelles de 
I'agriculture est sans doute trop eleve pour ceux qui. contri
buables obtus. n'apprecient pas la qualite paysagere et envi
ronnementale de notre pays. 
Le Conseil federal doit. lui aussi. faire preuve de realisme et 
d'objectivite et ne pas s'enorgueillir en pretendant dans le 
condense de son message de «Politique agricole 2007 .. : 
«Le bilan intermediaire de la reorientation en matiere de po
Iitique agricole peut etre qualifi9 de favorable quant a la 
direction empruntee. laquelle se resume par 'davantage de 
marcM et d·ecologie· ... On pourrait peut-etre aussi dire 
«vers davantage de discrimination ecologique et moins de 
parts de marche .. ; iI y a la quelques elements realistes des 
consequences de la «PA 2002 ... 
11 n'y a pas de quoi pavoiser lorsque I'on constate que le re
venu moyen par unite de main-d'oeuvre agricole familiale est 
de I'ordre de 2600 francs par mois pour 280 journees de 
travail. C'est un constat d·echec. contrairement a ce que di
sait le rapporteur de langue franc;:aise tout a I·heure. qui voit 
les agriculteurs du troisieme quartile. ceux qui sont un peu 
plus performants que la moyenne. recevoir un revenu de 30 
a 50 pour cent inferieur a celui d'un employe qualifi9. 
Derriare ce constat d'echec en termes de retribution des 
prestations se cache un enjeu plus global pour les citoyens 
de notre pays. celui de la deliquescence des conditions envi
ronnementales et sociales jusqu'a ce jour preservees de 
maniere determinante par I·agriculture. au bGnefice de I'en
semble de la population. Ce la ne vaut-iI pas le 1 pour cent 
du produit interieur brut consacre au soutien a I'agriculture? 
Cela ne rend-iI pas la proposition socialiste de retrancher 
546 millions de francs dans I'arrete 2 (minorite Gysin Remo) 
parfaitement indecente? 
Les structures de I'agriculture ont connu et connaTtront en
core des modifications qui etaient pour beaucoup d'entre el
les necessaires. Mais nous atteignons des Iimites avec ce 
projet de «Politique agricole 2007... ~agriculture fournit 
aujourd'hui plus de prestations en faveur de I'environne
ment, et la aussi elle perc;:oit ses limites, car iI serait sterile 
de promouvoir des prestations doctrinairement environne
mentalistes sur une surface agricole utile toujours retrecie 
par I'abandon des exploitations dans les zones marginales. 
Oe meme I'agriculture a-t-elle fait un pas, et c'est positif, en 
direction des mecanismes de marche. Mais elle ne suppor
tera pas sans dommages irreversibles la discrimination inte
rieure qui voit des produits issus d'une legislation restrictive 
confrontes sur les rayons avec des aliments importes issus 
de modes de production interdits en Suisse au nom du deve
loppement durable. Le groupe liberal reviendra, a I'article 18 
de la loi sur I'agriculture, sur cette discrimination ecrasante 
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pour la production indigane, mais si seduisante pour le 
porte-monnaie du consommateur. 
Nous relevons egalement I'aspect indispensable de la mise 
en place d'un organisme federal efficace de contröle des 
frau des et de la qualite de I'alimentation. Notre federalisme 
de delegation aux chimistes et veterinaires cantonaux a at
teint ses limites, dans un marche alimentaire dont I'exten
sion passe de nationale a globale. Nos efforts sont 
balbutiants dans ce domaine ou l'Union europeenne a en
gage pras de 1 milliard de francs pour la securite alimentaire 
dans le cadre du 6e programme de recherche scientifique. 
Une organisation efficace du contröle est indispensable a la 
conquate de marches d'exportation, de marches de niche. 
Car, contrairement a ce que certains pretendent, nous ne 
reussirons pas a inonder l'Europe de yogourts, fussent-i1s 
biologiques. C'est bel et bien vers des marches de niche, 
ceux des AOC et des IGP, que nous devons nous tourner. 
En conelusion, le groupe liberal salue les points positifs de 
ce projet, comme la suppression des Iimites restreignant les 
paiements directs, elements nefastes de blocage des struc
tures, la fin de rentes de situation des importateurs de 
viande, le renforcement des AOC et des IGP, I'evolution vers 
une responsabilisation des producteurs dans le marche lai
tier avec, a terme, une suppression des contingents. 
Nous vous invitons donc a entrer en mauere, en esperant 
que le cadre ferme de I'enveloppe financiare ne donnera pas 
lieu a une guerre de tranchees entre les differentes bran
ches de production. 
Mais nous invitons aussi le Conseil federal a continuer a 
oeuvrer dans le cadre de l'Organisation mondiale du com
merce pour la prise en compte du volet social et environne
mental, qui est une condition de base pour le maintien a 
terme d'un secteur primaire dans notre pays. 

Deiss Joseph, conseiller federal: t.:agriculture est et reste 
un pilier porteur a la fois de notre economie et de notre 
societe. La nouvelle etape dans la reforme de la politique 
agricole, qu'on appelle "PA 2007», s'inscrit dans cette Iigne. 
Elle s'inscrit aussi dans la Iigne qui nous est donnee par I'ar
tiele 104 de la constitution, article qui remonte au milieu des 
annees nonante. Sur cette base, nous avons deja mis en 
oeuvre la "Politique agricole 2002»; cette reforme, qui est 
maintenant fortement engagee, a produit des resultats con
crets. Les paysans ont d'ailleurs montre une forte capacite 
d'adaptation. Les produits agricoles suisses ont progresse 
en qualM et en diversite, le taux d'autoapprovisionnement 
est reste stable; ce sont des elements que visait la politique 
qui a maintenant ete mise en oeuvre. 
En ce qui concerne les marches, des mutations importantes 
ont deja eu Iieu. On observe, chaque fois que les acteurs 
n'ont pas voulu prendre les devants, s'adapter, que la realite 
les a rattrapes bien vite. Le marche laitier en a ete l'iIIustra
tion I'annee derniare. On peut tirer un bilan positif, n'en de
plaise a M. Beck, pour ce qui est de la "Politique agricole 
2002 •• , au niveau de I'eeologie. Si j'insiste sur ce point, c'est 
que cette voie semble bien atre I'un des points forts qui per
mettra a I'agriculture suisse de se maintenir et de s'imposer 
par les qualites propres qu'elle peut offrir. La confiance du 
citoyen consommateur envers I'agriculteur et I'agriculture, 
par exemple envers ses produits, a fait des progras remar
quables. 
En ce qui concerne les adaptations des structures, certains 
les trouvent trop rapides, mais on peut dire que nous avons 
un rythme qui reste socialement supportable. Le revenu glo
bal du secteur a evolue, je dirai d'une maniare diplomatique, 
de fac;:on conforme aux previsions, sachant tras bien que, 
pour les agriculteurs, I'evolution de leur revenu est surtout 
insatisfaisante par comparaison avec I'evolution de leur envi
ronnement economique et social en general. Et c'est bien la 
que la "Politique agricole 2007» veut encore mettre davan
tage I'accent. 
La "Politique agricole 2007» n'est pas un changement de 
cap, mais c'est la poursuite raisonnable et resolue d'une Ii
gne ambitieuse qui a ete tracee iI y a maintenant dix ans 
deja. Le projet du Conseil federal vi se a optimiser les mesu-
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res en fonction de I'evolution attendue des conditions-ca
dres, aussi bien internes qu'externes. La gageure principale 
a bien sor ete de mettre I'accent sur I'accroissement de la 
competitivite de I'agriculture et du secteur alimentaire dans 
un contexte de multifonctionnalite et d'ouverture des mar
ches. 
J'ai bien entendu ce que nous a dit M. Hämmerle, 10rsqu'i1 a 
insiste pour que I'agriculture "darf nicht am Markt vorbeipro
duzieren». Mais j'ai aussi bien ecoute M. Cuche qui s'in
quiate du fait que, par cette orientation vers le marche, on 
veut obliger les agriculteurs a agrandir leurs exploitations, et 
que ce n'est pas parce qu'i1s seront plus grands qu'i1s seront 
plus forts. Je crois effectivement que la politique que nous 
voulons mener n'est pas seulement une question de dimen
sion, mais bien une question de competitivite. Et la competi
tivite s'acquiert en se frottant au marche. Vous dites aussi, 
Monsieur Cuche, que I'agriculture suisse ne sera jamais 
competitive. Certes, elle ne le sera sans doute pas avec les 
grands producteurs exportateurs, mais c'est bien pour cette 
raison que nous faisons I'effort de soutenir I'agriculture, pour 
lui donner avec cet appui une chance de s'imposer ou de se 
maintenir en tout cas, notamment dans le contexte euro
peen. 
Apart le contexte europeen, il ya bien sor le contexte mon
dial. Plusieurs intervenants se so nt exprimes tout a I'heure a 
propos des negociations qui se deroulent actuellement dans 
le cadre de I'OMC. 11 est vrai que ces negociations sont diffi
ciles, elles sont dures. Selon la categorie de pays que vous 
choisissez, les attentes so nt importantes et difficiles pour 
nous, puisque notre position n'est pas centrale mais plutöt 
en marge de la vaste palette des situations quant au niveau 
de la competitivite atteinte. C'est bien pour cette raison qu'i1 
est important que nous puissions mener a bien les reformes 
structurelles qui sont engagees. Je suis convaincu qu'en de
pit de la difficulte que va nous poser I'OMC, nous avons les 
moyens de trouver les solutions qui permettront a I'agricul
ture de se maintenir. 
Ce que nous allons faire ici, c'est une modification de toute 
une serie de lois - une demi-douzaine -, et nous allons 
aus si approuver, je I'espare, I'arrate federal sur les moyens 
financiers destines a I'agriculture pour la periode 2004-
2007, car les mesures de politique agricole et leur finance
ment sont etroitement dependants. Je n'ai pas besoin de 
vous rappeier que ce projet resulte d'un large processus de 
consultation a tous les echelons - commission consultative, 
groupe d'experts, consultation des milieux concernes. Le 
Conseil des Etats I'a deja examine avec une tras grande at
tention et en soutient les principales orientations. 
Depuis ma prise de responsabilite au Departement federal 
de I'eeonomie, j'ai moi-mame rencontre les representants 
des principales organisations agricoles et des autres sec
teurs concernes. J'ai rencontre une assez grande conver
gence en ce qui concerne la necessite de poursuivre la 
reforme, mais aussi sur les principales options qu'a presen
tees le Conseil federal. Cela n'empache pas, certains I'ont 
deplore tout a I'heure, que de nombreuses differences sub
sistent et que mame a I'interieur des milieux agricoles, des 
differences d'interat, d'orientation, de situation font surface a 
chaque fois que I'on aborde I'un ou I'autre sujet. Neanmoins, 
j'ai retire un tras bon sentiment des deliberations que nous 
avons eues en commission et je tiens a remercier tous ceux 
qui ont contribue a permettre de vous presenter ici un resul
tat que j'espare suffisamment solide pour passer sous cette 
forme le cap du Conseil national. 
11 reste a mon sens trois points essentiels sur lesquels nous 
devrons faire un debat intense et j'espare finalement fruc
tueux, c'est la question du lait, la question des contingents 
notamment, c'est le secteur de la viande, I'importation de la 
viande en particulier, et ce sont les paiements directs dont 
nous allons sans doute encore beau coup parler. 
M. Eberhard s'est inquiete du rythme des reformes et je suis 
sensible a I'argument qu'lI a utilise vis-a-vis de cette exi
gence, celle des familles paysannes qui doivent faire face a 
cette evolution. C'est dans cet esprit que j'espare que le 
compromis qui tend a se degager, notamment pour I'aban-
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don du contingentement laitier en 2009, pourra maintenant 
nous montrer le chemin. Car je erois que ce que les paysan
nes et les paysans de ce pays veulent savoir avant tout, c'est 
avec exactitude, avec precision, avec fiabilite quelle est la Ii
gne, quel est le chemin que nous allons suivre, ce que va 
leur reserver I'avenir. IIs veulent pouvoir prendre des deci
sions en tant qu'entrepreneurs qui engagent leur familie, et 
la politique a une responsabilite importante pour clarifier les 
futures conditions-cadres et accompagner cette evolution, 
car, en matiere economique, et ce la vaut pour les paysans 
autant que pour les autres secteurs, la transparence et la fia
bilite des informations sont essentielles. ~histoire a regulie
rement donne tort a ceux qui repoussaient a plus tard les 
reformes indispensables, et c'est aussi ma conviction pro
fonde. Si nous n'engageons pas aujourd'hui les adaptations 
necessaires, notamment dans les domaines du lait et de la 
viande, nous raterons les echeances et nous affaiblirons du
rablement I'agriculture suisse en entravant son position ne
ment dans le nouveau cadre economique qui se met en 
place chez nous, en Europe et dans le monde. 
Nous devons avoir une attention particuliere pour les regions 
de montagne, qui se font des soucis par rapport aux pers
pectives d'avenir: les concentrations dans I'economie privee 
et le service public, dans I'armee, au niveau de la politique 
regionale; les themes d'actualite qui touchent ces regions ne 
manquent pas. Des craintes so nt egale me nt exprimees en 
relation avec la production laitiere qui pourrait se deplacer 
vers des regions plus favorisees. C'est faire abstraction de la 
tendance fortement ancree chez les consommateurs de pri
vilegier les produits typiques, ambassadeurs d'une matiere 
premiere de haute qualita et d'un savoir faire authentique et 
loeal. La "Politique agricole 2007., comprend de plus de 
nombreux elements permettant de promouvoir la creation de 
valeurs dans les regions rurales et de montagne, entre 
autres des aides aux investissements pour la transformation 
et la commercialisation des produits agricoles, le finance
ment de la remise en etat des ameliorations foncieres, ou 
des aides a la diversifieation des activites. 
Un mot sur le plan financier. Celui-ci vise le maintien d'un 
credit-cadre de plus de 14 milliards de francs dans une 
phase ou la rigueur doit s'appliquer aux finances federales 
et ou des contestations pourraient se manifester egalement 
a I'endroit des credits destines a I'agriculture. N'oublions pas 
les autres besoins justifies qui se font sentir dans les dom ai
nes des infrastructures, du social, de la formation et de la re
cherche. 
En suivant le Conseil des Etats, la commission a donne un 
appui massif aux propositions du Conseil federal en ce qui 
concerne les finances. Mais je voudrais quand meme souli
gner qu'i1 s'agit d'un credit-eadre. Par consequent, nous 
aurons a rediscuter tout cela a chaque budget lorsque les 
credits de paiement devront etre acceptes. Compte tenu de 
la degradation rapide des finances federales, le Conseil fe
deral a deja prevu de proceder ades coupes dans la plupart 
des categories de depenses. Sans doute, le budget de I'agri
culture ne pourra pas etre epargne. Je regrette cette situa
tion, mais nous devons bien admettre qu'elle nous est 
imposee. 
Peut-etre une ou deux questions de detail. D'une part, Mme 
Fässler s'est inquietee de la question de la suppression des 
limites de revenu et de fortune pour la fixation du droit aux 
paiements directs. Les frais qui sont lies acette suppression 
ne so nt pas a prendre comme une deterioration par rapport 
au projet que vous sou met le Conseil federal, mais sont deja 
dans le cadre de financement tel qu'i1 est prevu. 
D'autre part, j'aimerais rassurer M. Cuche qui s'inquiete a 
propos du droit foncier rural. 11 a le sentiment que le passage 
a la valeur de 0,75 UMOS (unite de main-d'oeuvre standard) 
est une moins bonne solution que les UTF (unite de travail 
familial) qui etaient a 0,50. Or, on me dit que le taux de con
version, si j'ose m'exprimer ainsi, entre les UTF et les UMOS 
est de 1 ,3 ou de 1,4, ce qui fait que, finalement, ~a revient au 
meme. 11 n'y a donc pas d'intention de modifier I'applieation 
de la reprise a la valeur de rendement dans les cas de suc
cession. 

J'aimerais conclure en rappelant une expression qui m'a 
frappe dans I'intervention de M. Walter Hansjörg, que je 
veux citer en dernier aussi parce qu'i1 represente ici les mi
lieux agricoles au premier chef. 
Herr Walter hat Wert darauf gelegt, dass die Landwirtschaft 
nicht zu einem Nebenerwerbsbereich oder zu einer Neben
erwerbslandwirtschaft degradiert wird. Das wollen auch wir 
nicht. Deshalb wollen wir auch weiter gehen als das, was die 
jetzige Situation bietet. Das, was hier vorgeschlagen wird, 
soll dazu beitragen, dass die Landwirtschaft weiterhin als Er
werb in Vollzeit fortbestehen und der Bauer ein Unternehmer 
bleiben kann. 
Herr Tschuppert hat uns auch klar dargelegt, was diese De
batte bringen soll, nämlich ein Zeichen an die jungen - und 
auch anderen - Landwirte, die ihre Zukunft gestalten und 
über ihre Zukunft auch informiert sein wollen. Diesbezüglich 
möchte ich an alle hier im Saal, insbesondere an alle Land
wirte, appellieren: Der Rahmen ist uns mehr oder weniger 
gegeben, insbesondere was die Finanzen betrifft. Wir haben 
für die nächsten vier Jahre etwa 14 Milliarden Franken zur 
Verfügung, und es wäre Unsinn zu glauben, dass es möglich 
sein wird, darüber hinauszugehen. Wir haben also den Auf
trag, aus diesem Rahmen das Beste herauszuholen, das 
möglich ist. Deshalb ist es notwendig, dass wir auch die in
ternen Differenzen überwinden und nicht den Partikularinter
essen an heim fallen. 
Ich möchte, dass wir die Debatte hier in den kommenden 
Stunden und Tagen in diesem Sinne führen können. Ich 
danke Ihnen, dass Sie auf die Vorlage eintreten wollen. 

Cuche Fernand (G, NE): J'aimerais etre sOr d'avoir bien 
compris. Je vais verifier demain en ce qui concerne les uni
tes de travail familial, ou les UMOS, si la reconversion ne va 
pas pejorer la situation d'un certain nombre d'entreprises. 
Mais quand vous repondez a M. Walter Hansjörg, la, j'aime
rais avoir la conviction d'avoir bien compris. Quand M. Wal
ter parle de I'agriculture un peu ecologique sur les bords du 
dimanche, du soir, du week-end ou de fin de journee, je le 
ressens assez pejorativement. Je fais partie de ces gens-la, 
iI y en a encore plusieurs dizaines de milliers en Suisse, qui 
travaillent a temps partiel, qui fournissent des prestations le 
mieux possible. Vous avez dit tout a I'heure: "On ne va pas 
trop en rester la, on aimerait mettre la limite un peu plus 
haut.., Est-ce que vous pouvez clarifier I'intention du Conseil 
federal? 

Delss Joseph, conseiller federal: Je crois que I'inquietude 
de M. Walter Hansjörg est que I'agriculture ne puisse plus 
etre pratiquee qu'a titre accessoire. Ce la ne veut pas dire 
que cette forme d'agriculture ne soit pas admise ou ne doive 
pas exister, mais s'i1 n'etait plus possible d'etre agriculteur a 
plein temps, je pense que notre politique agricole aurait un 
probleme. Voila I'idee que je voulais defendre en reponse a 
ce que nous a dit M. Walter. 

Weyeneth Hermann (V, BE): Ich möchte zuerst eine kurze 
Antwort geben und eine persönliche Erklärung zu den Vor
behalten oder den Bemerkungen von Herrn Hämmerle ab
geben. Ich bitte Sie, mich vollständig zu zitieren und sich 
nicht auf die journalistischen Verkürzungen abzustützen. 
Ich habe stets die Haltung vertreten - das schon vor vier 
Jahren und in der Zwischenzeit noch verstärkt -, dass es 
nicht Sache der öffentlichen Kassen sein kann, Labelpro
gramme zu finanzieren, welcher Art sie auch immer sind, die 
als Marketinginstrumente von Grossverteilern eingesetzt 
werden, deren Mehrkosten im Investitionsbereich sowie im 
Produktionsbereich aber von der öffentlichen Kasse abzu
gelten sind. So einfach ist die Sache nicht. Ich halte wenig 
davon, wenn wir ökologische Instrumente einführen, mit de
nen man für fünf Arbeitsstunden 3000 Franken kassieren 
kann; auch das halte ich nicht für einen effizienten Einsatz 
von öffentlichen Mitteln. Da setzt die Kritik an. 
Nun zur Frage an den Bundesrat: Vor vier Jahren hat man 
hier im Saal versprochen - das ist nachzulesen -, dass die 
agrarpolitischen Massnahmen drei Pfeiler umfassen: 
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1. Abgeltung des Einkommensausfalls durch tiefere Produ
zentenpreise zu einem Drittel mit Direktzahlungen; 
2. Einsparung von einem Drittel der Produktionskosten 
durch Kostensenkungsmassnahmen; 
3. einen Drittel durch interne landwirtschaftliche Massnah
men, Rationalisierung, Zusammenlegung. 
Wenn wir heute nach drei Jahren neuer Agrarpolitik Bestand 
aufnehmen, dann decken die Direktzahlungen wesentlich 
mehr als diesen Drittel - Sie sehen das am Anteil der bäuer
lichen Einkommen -, und wir stellen fest, dass die innerbe
trieblichen Rationalisierungen grösseres Ausmass ange
nommen haben, als man angenommen hat. Wo man versagt 
hat in dieser Agrarpolitik, Herr Bundesrat Deiss, das ist bei 
der Kostensenkung: Wir stellen fest, dass wir durch diese 
Massnahmen in Bezug auf Produktionskostenentwicklung 
keine zusätzliche Wettbewerbskraft gefunden haben. 
Ich bitte Sie zu erläutern, wie Sie nun den Erfolg dieser 
Agrarpolitik, der jetzt so hinreichend dargestellt worden ist, 
im Sinne der allgemeinen Kostensenkung favorisieren wol
len. Pressiert es nicht, und Sie verlangen mehr Wettbe
werbsfähigkeit, dann entwickelt sich der Strukturwandel 
umso stärker, weil wegen der Kostenentwicklung umso mehr 
Betriebe aus der Wettbewerbsfähigkeit herausfallen. Hier 
setzt die Kritik an der Agrarpolitik an, und darauf hätte ich 
gerne eine Antwort, Herr Bundesrat. 

Oehrll Fritz Abraham (V, BE): Sie haben gesagt, Sie wollten 
die schweizerische Landwirtschaft nicht zu einer Nebener
werbslandwirtschaft verkommen lassen. Das scheint mir 
gut. Aber Sie wissen auch, dass wir in den Bergen viele Zu
und Nebenerwerbsbetriebe haben - eigentlich mehr als Voll
erwerbsbetriebe. Meine Frage: Es besteht doch nicht die Ab
sicht, über die Verordnung diesen Zu- und Nebenerwerbsbe
trieben Geld wegzunehmen? 

Deiss Joseph, conseiller federal: Zuerst die Frage von Herrn 
Weyeneth. Die Frage der Kosten ist nicht allein ein Problem 
der Landwirtschaft. Wir sind generell ein Hochpreisland, 
nicht nur bei den Verbrauchsgütern, sondern auch auf der 
Ebene der Produktionsmittel. Es wird darum gehen - und ich 
hoffe, diesbezüglich von allen Kreisen die Unterstützung zu 
haben -, den Wettbewerb in unserem Lande in den ver
schiedensten Bereichen zu stimulieren. Aber das gilt natür
lich auch im Bereich der importierten Produktionsmittel, bei 
denen sehr wahrscheinlich noch mehr zu erreichen ist. Und 
da gebe ich Ihnen Recht, insofern ich selber auch der Über
zeugung bin, dass wir hier noch einiges zu tun haben. 
Ich möchte aber auch etwas zur Frage der Rationalisierun
gen und der Direktzahlungen sagen. Ich mag mich gut erin
nern an die Zeit, in welcher es darum ging, die Direktzahlun
gen einzuführen und die Bedenken und die Zurückhaltung 
diesbezüglich zu überwinden. Und doch hat man dieses In
strument übernommen. Die Landwirte und wir können froh 
sein - insbesondere wenn ich an die Verhandlungen denke, 
die nun in der WTO laufen -, dass wir es fertig gebracht ha
ben, auf diesem Gebiet so rasch voranzukommen und diese 
Vorarbeit zu leisten. Denn der Bereich, in dem wir die besten 
Chancen haben, unsere Politik auch innerhalb der WTO 
durchziehen zu können, hilft bei der Verwendung von Instru
menten, die nicht produktions- und quantitätsfördernd sind, 
wie das eben unsere Direktzahlungen sind. Oder sie liegt 
eben bei der multifunktionalen Landwirtschaft, inklusive Um
weltschutz. 
Herr Oehrli, es gibt für die Schweizer Landwirtschaftsbe
triebe nicht einen Weg, sondern sehr viele Wege, und es ist 
sicher kein Modell einzigartig, sondern es gibt sehr verschie
dene Modelle - je nach Produktionsbereich, aber auch je 
nach Region, in der man lebt. Wir sind der Meinung, dass 
man die Nebenerwerbsmöglichkeiten für die Landwirtschaft 
berücksichtigen, ausbauen und auch integrieren soll. Des
halb sind wir zum Beispiel der Meinung - und wir werden 
darauf zurückkommen -, dass man die Einkommensgrenzen 
eben aufheben sollte, damit insbesondere dort, wo auch die 
Frauen einen Nebenerwerb haben, diese im Vergleich zu 
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den anderen Frauen in der Gesellschaft generell nicht diskri
miniert werden. 
Wir sind uns durchaus bewusst, dass diese Modelle auch 
notwendig sind, gerade auch in den Berggebieten, aber man 
muss das dann auch hier in die Politik integrieren können. 
Diesbezüglich werden wir uns sicher beim einen oder ande
ren Artikel treffen können. Aber es geht sicher nicht darum, 
der einen oder anderen Gruppe Geldmittel wegzunehmen; 
diese Sorge brauchen Sie nicht zu haben. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
t:entree en matiere est decidee sans opposition 

1. Bundesgesetz über die Landwirtschaft 
1. Loi federale sur I'agriculture 

Detailberatung - Examen de detail 

Titel und Ingress, Zift. I Einleitung 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Titre et preambule, ch. Iintroduction 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 7 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
.... Produktesicherheit, des Konsumentenschutzes und .... 

Art. 7 al. 2 
Proposition de la commission 
.... des produits, a la protection des consommateurs et a 
I'approvisionnement du pays. 

Angenommen - Adopte 

Art. 8a; 9; 11 Abs.1, 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 8a; 9; 11 al.1, 3 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 16 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1bis 
Die für die Herstellung von Produkten mit einer geschützten 
geographischen Angabe verwendeten Rohstoffe müssen 
aus der Schweiz stammen. 
Abs.5,6 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.6bis 
Streichen 

Antrag der Minderheit 
(Pelli, Engelberger, Favre, Meier-Schatz, Tschuppert) 
Abs.1bis 
Streichen 

Antrag Beck 
Abs.1bis 
.... aus der Schweiz oder aus Grenzgebieten stammen. 

Antrag Chevrier 
Abs.6 
.... Pflichtenheft nach Absatz 2 Buchstabe b erfüllen. 
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Eventualantrag Chevrier 
Abs.6bis 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Glasson 
Abs.6bis 
Bei der Beurteilung, ob die Verwendung einer gutgläubig er
worbenen Marke gemäss Absatz 6 rechtmässig ist, ist insbe
sondere zu berücksichtigen, ob eine Täuschungsgefahr oder 
ein Verstoss gegen den lauteren Wettbewerb vermieden 
wird. 

Art. 16 
Proposition de la majorite 
AI. 1bis 
Les matieres premieres utilisees pour la fabrication de pro
duits beneticiant d'une indication geographique protegee 
doivent provenir de Suisse. 
A1.5,6 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 
AI.6bis 
Biffer 

Proposition de la minorite 
(Pelli, Engelberger, Favre, Meier-Schatz, Tschuppert) 
AI. 1bis 
Biffer 

Proposition Beck 
AI. 1bis 
.... doivent provenir de Suisse ou des regions frontalieres. 

Proposition Chevrier 
AI. 6 
.... du cahier des charges vi se a I'alinea 2 lettre b. 

Proposition subsidiaire Chevrier 
AI.6bis 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Glasson 
AI.6bis 
Lorsque I'on determine si I'utilisation d'une marque acquise 
de bonne foi au sens de I'alinea 6 est conforme au droit, iI 
faut notamment tenir compte de I'existence d'un risque de 
tromperie ou de violation de la concurrence loyale. 

Pelll Fulvio (R, TI): Le registre des appellations d'origine 
contrölees (AOC) et des indications geographiques prote
gees (IGP) a ete cree au plan federal par la legislation sur 
I'agriculture qui est entree en vigueur le 1er juillet 1997. Ce 
registre prevoit I'enregistrement des AOC et des IGP des 
produits agricoles et des produits agricoles transformes, a 
I'exception des vins. On ente nd par la toutes les denrees 
provenant de I'agriculture, les principales categories sont 
donc les produits laitiers, les viandes, les salaisons, les fu
maisons, les charcuteries, les fruits, les legumes et autres 
cultures, les produits transformes - boulangerie, patisserie, 
biscuiterie - et les spiritueux. 
Qu'est-ce qu'AOC veut dire? Cela veut dire que le produit de 
base, «Rohstoff .. , provient de la region geographique con
cernee et que I'elaboration, «Verarbeitung .. , a aussi ete faite 
dans la region geographique concernee. Tandis que pour les 
IGp, c'est une autre regle qui est valable: I'une ou I'autre des 
conditions doit etre realisee, «entweder Rohstoff oder Verar
beitung ... Cette regle correspond aux regles europeennes. 11 
n'existe pas dans l'Union europeenne une regle comme 
celle proposee par la majorite a I'article 16 alinea 1 bis. 
Dans I'accord sectoriel avec l'Union europeenne relatif aux 
echanges de produits agricoles, on a prevu la reconnais
sance reciproque des indications AOC et IGP. Cela revient a 
dire que si on introduit la regle proposee par la majorite, la 
definition de I'indication geographique protegee suisse serait 
plus restrictive que celle valable dans l'Union europeenne. 

Une teile incompatibilite remettrait en question I'un des buts 
principaux du systeme suisse de protection des AOC/IGP, a 
savoir la participation de la Suisse a un systeme de protec
ti on europeen et la reconnaissance reciproque des registres 
AOC/IGP qui lui est associee. Ainsi, les IGP etrangeres qui 
rempliraient les exigences minimales de l'Accord TRIPS de 
I'OMC mais pas les criteres suisses plus severes seraient 
malgre tout protegees en Suisse, des criteres plus severes 
pour les IGP etrangeres en Suisse etant iIIicites. Les produc
teurs suisses seraient donc desavantages dans l'Union 
europeenne s'ils devaient appliquer d'une maniere unilate
rale des criteres plus severes que ceux qui ont cours sur le 
territoire de l'Union europeenne. 
Par ailleurs, les consommateurs suisses trouveraient sur le 
marcM des produits IGP de Suisse et des produits IGP de 
I'etranger qui n'auraient pas ete fabriques en vertu des me
mes criteres. Ainsi, la transparence voulue par les organisa
tions de consommateurs ne serait realisee que pour les 
produits IGP suisses, mais pas pour les produits IGP etran
gers. Cette transparence est pourtant suffisamment sauve
gardee par le principe general interdisant le risque de 
tromperie. En vertu de ce principe, un produit ne peut etre 
qualifie de suisse que si la quote-part du travail effectue en 
Suisse represente au minimum 50 pour cent de son prix de 
revient et que le processus essentiel de fabrication a eu Iieu 
en Suisse. C'est sur la base de ce principe general qu'iI a 
toujours ete inconteste jusqu'ici que la viande des Grisons 
pouvait etre qualifiee de produit suisse. 
Venons-en donc a I'exemple de la viande des Grisons, mais 
d'autres exemples pourraient etre mentionnes. J'ai ici un 
chocolat «fine Swiss organic dark chocolate.. vendu en 
Amerique. Si I'entreprise «Neuchatel Chocolat .. qui le pro
duit en Suisse voulait annoncer une IGp, elle se trouverait 
dans la meme situation que les entreprises produisant de la 
viande des Grisons. L.:association des fabricants de viande 
des Grisons avait a I'epoque decide de faire enregistrer une 
IGP plutöt qu'une AOC en raison du fait que la matiere pre
miere etait insuffisante dans le canton des Grisons pour cou
vrir les besoins des fabricants de viande des Grisons. Ainsi, 
avec I'enregistrement de I'IGP «Bündnerfleisch .. , le registre 
actuel contient un produit qui est fabrique depuis des decen
nies a partir de matieres premieres qui ne sont pas exclusi
vement suisses. Le fait d'avoir fait enregistrer une IGP plutöt 
qu'une AOC permet aujourd'hui aux fabricants de viande 
des Grisons d'exporter en quantite considerable un produit 
de grande qualite. De plus, les experts s'accordent a dire 
qu'une provenance geographique determinee des matieres 
premieres utilisees, que ce soient les Grisons, la Suisse ou 
d'autres pays, a beau coup moins d'incidence sur la qualM 
de ce produit que la technique d'affinage associee aux con
ditions climatiques dans les vallees grisonnes. 
L.:adoption du nouvel alinea 1 bis a I'article 16, tel que pro
pose par la majorite de la commission, aurait pour conse
quence que la viande des Grisons ne pourrait plus etre 
commercialisee ni exportee dans la meme mesure qu'au
jourd'hui. Vu cette nouvelle limitation considerable de pro
duction imposee par le systeme AOC/IGP, ses producteurs 
risquent de devoir renoncer a I'enregistrement. Or, renoncer 
a un tel enregistrement causerait une perte de la renommee 
que les consommateurs suisses et etrangers associent 
aujourd'hui aux AOC/IGP. Le pouvoir concurrentiel des mi
Iieux agricoles suisses, au Iieu d'etre renforce, serait donc 
encore affaibli si ceux-ci etaient obliges de travailler exclusi
vement a partir de matieres premieres suisses, en I'occur
rence grisonnes. 
Je vous prie donc de suivre la proposition de la minorite et 
d'eviter cette inutile operation que la majorite vous propose. 

Chevrler Maurice (C, VS): L.:article 16 alinea 6 regle la 
coexistence entre les AOC/IGP, dont la definition vous a ete 
donnee par M. Pelli, et les marques d'un autre cöte. Depuis 
plus d'une decennie, le Conseil federal et toutes les filieres 
du secteur agricole demandent aleurs membres de mettre 
sur le marche des produits a haute valeur ajoutee, des pro-
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duits authentiques, d'une grande typicite. Les agriculteurs 
ont compris le message puisque plusieurs ADC/IGP ont ete 
accordees ou sont en voie de I'atre. Cette volonte justifige 
d'etablir un lien etroit entre le produit et le terroir entre plei
nement dans les buts generaux que fixe la politique agricole. 
Je pense en particulier Ei I'entretien du paysage, Ei I'occupa
tion decentralisee du territoire et, surtout, Ei la securite de 
I'approvisionnement. 
La volte-face du Conseil federal sur ce sujet sensible etonne 
autant qu'elle surprend. Dans I'art de pracher tout et son 
contraire, on ne peut guere faire mieux. Apres avoir incite, 
encourage le recours aux ADC/IGP, voilEi que notre gouver
nement aneantit d'un coup d'un seul toute la protection mise 
en place par la legislation depuis 1997. En effet, si nous 
adoptons sa formulation, soutenue de maniere surprenante 
par la commission, toutes les marques enregistrees avant 
I'attribution de I'ADC pourront atre maintenues, et ce au me
pris des cahiers des charges regissant les ADC respectives. 
L.:accord pertinent de I'DMC ne justifie pas ces modifications, 
car iI n'est pas d'application directe, iI n'est pas ccself-execu
ting». 
Le cas du champagne est significatif Ei cet egard, puisque 
les autorites franQaises sont parvenues Ei interdire I'utilisa
ti on du mot ccchampagne» pour tout autre produit, y compris 
pour le vin de nos amis du village de Champagne. Si la mo
dification proposee devait passer la rampe, le grand perdant 
serait le consommateur qui se verrait floue, voire trompe, 
lors de I'achat de produits. En effet, alors qu'iI pense acheter 
un produit authentique, Ei caractere artisanal, au b9nefice 
d'un savoir-faire, d'une tradition, d'usage constant, repon
dant Ei un cahier des charges, iI se verrait, le cas echeant, 
remettre un produit industriel, standardise, banalise. J'ai 
quelques exemples Ei disposition des aberrations et autres 
confusions en la matiere, le plus cocasse etant celui de 
ccFromage d'Emmental Gruyere». Qui peut s'y retrouver? 
Donnons un signe politique clair, en privilegiant les ADC/IGP 
au detriment des marques. Soutenons I'original plutöt que 
les copies. 
Dans ce but, je vous invite a biffer toute la fin de I'alinea 6 de 
I'article 16. Dans une proposition subsidiaire, je demande 
qu'on se rallie Ei la version du Conseil des Etats Ei I'article 16 
alinea 6bis. M. Glasson fait une proposition analogue qui me 
semble encore meilleure; par consequent, je retire ma pro
position subsidiaire et vous prie d'appuyer la proposition 
Glasson. 

Glasson Jean-Paul (R, FR): Je vous propose de maintenir 
Ei I'article 16 un alinea 6bis que la commission vous propose 
de biffer. Pour ma part, je propose une version modifiee de 
la decision du Conseil des Etats. 
La version du Conseil des Etats a ete redigee en accord 
avec I'IPI (Institut federal de la propriete intellectuelle) en re
ponse Ei une proposition beaucoup plus restrictive qui voulait 
imposer qu'une marque portant le mame nom qu'une ADC 
se conforme dans tous les cas au cahier des charges de 
I'ADC. Une teile disposition aurait ete contraire aux disposi
tions internationales de I'DMC, l'Accords ADPIC sur les as
pects des droits de la propriete intellectuelle qui touchent au 
commerce, dit plus familierement TRIPS en anglais. L.:ali
nea 6bis de I'article 16 indique deux criteres particuliere
ment importants pour determiner si I'utilisation d'une marque 
concurrente d'une ADC est conforme au droit, soit un risque 
de tromperie ou de violation de la concurrence loyale. 11 est 
cense mieux expliciter quels sont ces criteres importants de 
nombreuses marques fantaisistes qui peuvent prater Ei con
fusion avec des ADC deposees, mais pas forcement utili
sees selon les criteres de la loi sur la protection des 
marques. De creation recente, les ADC et IGP meritent un 
meilleur niveau de protection, les milieux agricoles n'ayant 
pas une puissance economique aussi grande que les autres 
puisqu'iI s'agit de marques collectives nouvelles. 
La proposition que je vous fais est plus opportune que la 
version du Conseil des Etats puisqu'elle lais se ouverte I'ap
preciation de la conformite en introduisant le terme ccnotam-
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ment», tout en mentionnant deux criteres essentiels de cette 
appreciation, ce sont les criteres que j'ai cites tout Ei I'heure. 
Ces dispositions sont conformes a la loi sur la protection des 
marques qui exclut de la protection les signes propres Ei in
duire en erreur, ainsi qu'Ei la loi contre la concurrence de
loyale. 
L.:Accord TRIPS prevoit explicitement qu'iI faut eviter que le 
consommateur soit trompe par des marques ne respectant 
pas le cahier des charges d'une indication geographique et 
proteger le producteur contre la concurrence deloyale. 
Je vous propose donc de reintroduire cet alinea 6bis dans la 
version que je vous soumets. 

Beck Serge (L, VD): Pour ma part, Ei I'article 16, je penche 
naturellement en faveur de la majorite dans la mesure ou le 
but de cette loi est bel et bien de soutenir et de donner un 
cadre Ei la production agricole de notre pays - la production 
agricole qui utilise les bases naturelles, cette fameuse base 
sol que j'ai evoquee dans le debat d'entree en matiere -, et 
je crois que ce cadre legal vi se avant tout Ei definir des con
ditions-cadres pour permettre Ei cette production de conti
nuer et de se developper. 
Cependant, iI convient que nous n'ayons pas Ei I'article 16 
alinea 1 bis une redaction qui soit trop restrictive. 11 s'agit de 
garder Ei I'esprit que so nt en partie incorporees dans la pro
duction suisse des productions qui viennent des zones fron
talieres historiques; c'est en particulier le cas, par exemple 
dans la production laitiere, dans la zone genevoise. 11 serait 
par consequent dommageable - si I'on retenait la version de 
la majorite - que ces produits soient exclus, dans la mesure 
ou un tiers du lait des Laiteries reunies Geneve provient de 
zones frontalieres franQaises. 
Je vous invite donc Ei modifier ma proposition qui vient de 
vous atre distribuee et Ei indiquer que ccles matieres premie
res utilisees pour la fabrication de produits beneficiant d'une 
indication geographique doivent provenir de Suisse ou des 
regions frontalieres», au sens des pratiques traditionnelles, 
des echanges economiques de ces regions. 
En ce qui concerne le groupe lib9ral- cela m'evitera de re
venir tout a I'heure -, iI soutient, lui, la proposition de mino
rite Pelli. 

Meier-Schatz Lucrezia (C, SG): Der Vorschlag der Mehrheit 
zu Artikel 16 Absatz 1 bis mag aus Sicht der Konsumentin
nen und Konsumenten durchaus vertretbar sein, erlaubt er 
doch eine gewisse Transparenz. Dies ist auch mit ein Grund, 
weshalb eine Minderheit der CVP-Fraktion dem Mehrheits
antrag zustimmen wird. Dennoch birgt diese Forderung in 
dieser Formulierung eine grosse Gefahr und kann daher von 
der Mehrheit der CVP-Fraktion in dieser Form nicht akzep
tiert werden. 
Es wird nämlich vorgeschlagen, dass wir die Regeln der 
Herkunftsbezeichnung verschärfen. Es wird in diesem Zu
satz verlangt, dass die verwendeten Rohstoffe aus der 
Schweiz stammen müssen; somit sind Ursprungsbezeich
nung und die so genannt geographischen Angaben de
ckungsgleich. Gerade in dieser Deckungsgleichheit mag für 
die Konsumenten der Vorteil liegen. Aber dieser gewählte 
Ansatz zu mehr Transparenz führt - und darauf hat auch be
reits Herr Pelli hingewiesen - zu neuen Problemen, die wir 
nicht verschweigen dürfen: Bei der Ursprungsbezeichnung, 
besser bekannt unter dem Kürzel ADC, muss der Rohstoff 
aus einer bestimmten Region stammen; hingegen kann bei 
der geographischen Herkunftsangabe, besser bekannt unter 
dem LabellGP - ccindication geographique protegee» -, ent
weder der Rohstoff oder das verarbeitete Produkt aus der 
bestimmten Region stammen. 
Würden wir der Mehrheit der Kommission folgen, hätte dies 
zum Beispiel für die Herstellung und die Herkunftsangabe 
des Bündnerfleisches fatale Auswirkungen. Denn wir alle 
wissen, dass der verwendete Rohstoff grossmehrheitlich 
aus Argentinien stammt. Würde nun in Zukunft das Bündner
fleisch mit schweizerischem Fleisch produziert werden, 
dann kann ich Ihnen heute schon voraussagen, dass dieses 
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sehr geschätzte Bündnerfleisch schlicht und einfach nicht 
mehr konkurrenzfähig wäre und die Schweizer Landwirte 
daher auch nicht mehr Fleisch dafür verkaufen könnten. Da
für aber müsste die Gewerbebranche erhebliche Einbussen 
erleiden. Bündnerfleisch ist bis anhin nach wie vor das wich
tigste Produkt, welches in der Kategorie IGP registriert ist. 
Nachdem europaweit die Bezeichnungen - sowohl AOC als 
auch IGP - existieren und wir im Rahmen der bilateralen 
Agrarabkommen vereinbart haben, dass wir sowohl das 
AOC als auch das IGP gegenseitig anerkennen, müssten 
wir, wenn wir der Fassung der Mehrheit zustimmen würden, 
künftig auf ein IGP-Register schlicht verzichten, denn in der 
EU besteht bezüglich IGP keine Vorschrift, wonach schon 
der Rohstoff, aus dem ein Produkt hergestellt wird, aus einer 
entsprechenden Region stammen muss. Es würde sich so
mit auch die Frage stellen, ob die IGP-Produkte aus der EU 
in der Schweiz vom Schutz ausgeschlossen werden müss
ten und ob dies auch mit Artikel 3 des WTOlTrips-Abkom
mens in Einklang wäre. 
Aus all diesen Überlegungen schlage ich Ihnen vor - und mit 
mir eine Mehrheit unserer Fraktion -, der Minderheit zuzu
stimmen und den Mehrheitsantrag abzulehnen. 
Nun noch kurz zum Antrag Glasson: Wir haben diesen An
trag in der Fraktion nicht besprochen, hatten aber die Mög
lichkeit, in der Kommission uns bereits einige Gedanken 
dazu zu machen. 
Wir mussten in der Kommission feststellen, dass der Vor
schlag des Ständerates, welcher eigentlich mit dem Antrag 
Glasson übereinstimmt, nicht ausgereift ist. Denn er verleiht 
dem Richter bei der Beurteilung, ob eine Marke gutgläubig 
erworben wurde, eine besondere Auflage: Der Richter soll in 
diesem Falle prüfen, ob eine Täuschungsgefahr oder ein 
Verstoss gegen den unlauteren Wettbewerb vorliegt. Hier 
stellt sich die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, eine solche 
Formulierung vorzuschlagen, denn diese Regeln sind be
reits im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 
enthalten und müssten eigentlich hier nicht zusätzlich er
wähnt werden. 
Weiter muss festgestellt werden, dass ein solcher Passus 
auch im Markenschutzgesetz vorliegt. Ich erinnere daran, 
dass in Artikel 2 Buchstaben c und d die Ausschlussgründe 
genannt werden. So sind Zeichen, die gegen geltendes 
Recht verstossen, vom Markenschutz ausgeschlossen; auch 
kann ein Zeichen, das gegen das UWG verstösst, nicht ins 
Markenregister eingetragen werden. Daher würde eine 
Präzisierung in diesem Gesetz meines Erachtens eher als 
Abschwächung wahrgenommen werden anstelle der ge
wünschten Konkretisierung. 

Pfister Theophil (V, SG): Ich spreche für die SVP-Fraktion 
zu Artikel 16 Absatz 1 bis. 
Durch die Aufnahme dieses neuen Absatzes 1 bis kann auf 
Gesetzesebene festgehalten werden, dass die Rohstoffe ei
nes Schweizer Produktes mit einer geschützten geographi
schen Angabe aus der Schweiz stammen müssen. Sie 
erinnern sich sicher an die unzähligen Ratschläge und Emp
fehlungen an unsere Bauern: Sie sollen sich mit regionalen 
Spezialitäten profilieren, die unverwechselbar sind und ei
nen angemessenen Preis rechtfertigen. Das ist aber nur 
dann zu schaffen, wenn keine unhaltbaren Kompromisse ge
macht werden müssen. Mit Artikel 16 Absatz 1 bis kann die 
notwendige Voraussetzung für diesen Schutz regionaler 
Produkte geschaffen werden. Dies ist auch im Interesse der 
Konsumenten, die generell klare Herkunftsbezeichnungen 
fordern. 
Ich bitte Sie, hier der Mehrheit zu folgen und die Minderheit 
Pelli, die eine Streichung dieses Schutzes verlangt, abzuleh
nen. Dem Einzelantrag Glasson können wir zustimmen. 

Cuche Fernand (G, NE): En ce qui concerne I'article 16, le 
groupe ecologiste vous propose de suivre la majorite, no
tamment parce qu'on a assiste ces dernieres annees, es
sentiellement dans la filiere de la viande, a un certain 
nombre de crises qui ont provoque une perte de confiance 

de la part de la population. Lorsqu'on parle de produits issus 
de Suisse, en tout cas transformes en Suisse, iI est clair qu'i1 
faut pouvoir verifier les filieres, avoir des filieres credibles, 
savoir exactement d'ou vient la matiere premiere. 
Le secteur de la viande en particulier est peut-atre celui qui 
connaTt le plus de difficultes. Je pense a I'utilisation d'hormo
nes de croissance dans la production de viande bovine. La 
viande des Grisons, c'est quand mame un certain nombre 
de morceaux choisis, et, si on les importe, quelle est la ga
rantie que I'on a par rapport acette viande? A-t-on utilise 
des hormones ou pas? 
11 y a aussi la question tres sensible de la detention des ani
maux. La, je crois que les exigences legales suisses sont les 
plus elevees, en tout cas au niveau europeen, voire sur le 
plan mondial. 
Puis, une crise dont nous ne sommes pas sortis, c'est la 
crise de I'ESB. 
C'est la raison pour laquelle, en vertu de la transparence de 
la filiere, pour restaurer la confiance des consommateurs et 
pour favoriser ce marche de proximite qu'on cherche a creer 
par d'autres voies aussi, notamment au nom du principe de 
la souverainete alimentaire, je vous propose de soutenir la 
proposition de la majorite de la commission. 
En ce qui concerne la proposition Chevrier a I'article 16 ali
nea 6, le groupe ecologiste vous propose de la soutenir. De
puis plusieurs annees, on demande ades agriculteurs et a 
des transformateurs de ce pays de fournir de gros efforts 
pour mettre en place des appellations d'origine contrölees et 
des indications geographiques protegees. 11 y a encore au
jourd'hui des efforts importants qui ont ete realises. Les par
tenaires des filieres AOC s'engagent a jouer la transpa
rence, a respecter des cahiers des charges precis, a es
sayer de sauvegarder un marche et un prix. Tout affaiblisse
ment des criteres lies aux AOC ouvre inevitablement la porte 
ades possibilites d'imitations et de tromperies a I'egard du 
consommateur. 
Pour eviter une avalanche de labels lies ades marques, 
avec des cahiers des charges plus ou moins conformes aux 
cahiers des charges originaux des AOC, nous vous deman
dons donc de soutenir la proposition Chevrier. 
S'i1 faut aussi demander a un tribunal de se prononcer sur la 
bonne foi des gens qui aimeraient utiliser une marque qui a 
ete reprise par une AOC, je vous lais se imaginer les compli
cations juridiques pour arriver a justifier de sa bonne foL 
Au cas ou la proposition Chevrier serait rejetee, nous nous 
rabattrons, a I'article 16 alinea 6bis, sur la proposition Glas
son. 

Pelll Fulvio (R, TI): J'ai deja parle apropos de I'article 16 
alinea 1 bis, je ne vais pas me repeter. Mais je pense qu'iI est 
necessaire d'apporter quelques eclaircissements apropos 
de I'article 16 alineas 6 et 6bis. 
Le groupe radical-democratique ne soutient pas les diffe
rentes propositions individuelles qui ont ete presentees. En 
realite, la protection qu'on veut obtenir est deja visee Ei I'arti
cle 2 lettres c et d de la loi sur la protection des marques. On 
est en train de faire un doublon, de repeter la mame chose 
que ce que dit la loi sur la protection des marques, avec des 
formulations qui peuvent atre tres dangereuses. 
Si vous voulez vraiment ajouter quelque chose, alors c'est la 
proposition Glasson qui doit atre choisie. Bien qu'elle ne soit 
pas necessaire, elle n'est au moins pas en contradiction 
avec I'article 2 de la loi sur la protection des marques et les 
accords de I'OMC. 

Ehrler Melchior (C, AG), für die Kommission: Wenn Sie sich 
mit dieser Materie ein bisschen befassen, werden Sie fest
stellen, dass das Markenrecht, dass die ganzen Fragen die
ser Herkunftsbezeichnungen relativ kompliziert sind. Ich ver
suche, Ihnen ein bisschen den Hintergrund zu beleuchten. 
Ausgangspunkt - ich rede jetzt zu Artikel 16 Absatz 1 bis -
der Diskussionen waren Beispiele wie das Bündnerfleisch 
oder verschiedene Kirschsorten, für die Kirschen aus dem 
Osten Europas verwendet wurden. Da wurde von Konsu-
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mentenseite her gesagt, das sei eine Täuschung, man 
wOrde bei der Bezeichnung BOndnerfleisch - ich erwähne 
die Kirschsorte jetzt nicht - erwarten, dass die Rohstoffe 
eben auch aus der betreffenden Region sind. Von der Pro
duzentenseite her wurde dann gesagt, es wäre gut, wenn 
man fOr diese Produkte inländische Rohware nehmen 
wOrde. Das hat dann dazu gefOhrt, dass die Kommission 
eben diesen Beschluss mit 11 zu 7 Stimmen fasste. Es gab 
relativ viele Enthaltungen: Wenn man nicht bei der Minder
heit aufgefOhrt ist, heisst das noch nicht, dass man bei der 
Mehrheit ist. 
Zum Materiellen: Wir haben damals bei der Revision des 
Landwirtschaftsgesetzes in den Artikeln 14 bis 16 verschie
dene Möglichkeiten der Kennzeichnung der Produkte ge
schaffen. Ziel dieser Bestimmungen ist es, die GlaubwOrdig
keit dieser Produkte zu erhöhen, die Qualität und den 
Absatz zu fördern. In Artikel 16 sind die Ursprungsbezeich
nungen und die geographischen Angaben geregelt. Bei den 
Ursprungsbezeichnungen geht es um die AOC, «appellation 
d'origine contrölee», um die GUP, die Geschützte Ur
sprungsbezeichnung; das ist die eine Seite. Die andere 
Seite sind die geographischen Angaben, die IGP, «indication 
geographique protegee», bzw. auf Deutsch GGA, die Ge
schOtzte Geographische Angabe. Der Unterschied zwischen 
diesen beiden Kategorien besteht darin, dass bei den AOC 
oder GUP eben alles aus der Region stammen muss - Er
zeugung, Verarbeitung und Veredelung -, während bei den 
IGP oder GGA, also bei den geschOtzten geographischen 
Angaben, nicht alle Stufen in der Region ausgefOhrt werden 
mOssen. Das heisst also, AOC ist strenger als IGP. 
Die einzelnen Angaben können dann in einem Register re
gistriert werden. Ich möchte hier auch darauf hinweisen, 
dass bei weitem nicht alle Bezeichnungen in diesem Regis
ter festgehalten sind. Es gibt sehr viele Beispiele, die auch in 
der Diskussion angefOhrt wurden, wo es keine solche Regis
trierung gibt. 
Wenn wir nun so entscheiden, wie Ihnen das die Mehrheit 
vorschlägt, dann hat das zur Folge, dass bei den IGP - es 
geht nur um IGP/GGA - Rohstoffe aus dem Ausland ausge
schlossen sind. Da hätten die Produzenten Freude, denn es 
mOssten dann Inlandwaren verwendet werden. Ich möchte 
diese Freude insofern etwas trOben, als man natOrlich nicht 
unbedingt diese Geschichte eintragen muss. Bei den Konsu
menten bin ich mir dann nicht mehr so sicher, ob sie Freude 
hätten, wenn man beim BOndnerfleisch z. B. einfach Fleisch 
aus dem Wallis verwenden könnte. Ich denke, wenn man 
schon Klarheit will, mOsste eben beim BOndnerfleisch der 
Rohstoff aus dem GraubOnden sein, dann wären wir wieder 
bei der AOC. 
So komme ich für mich persönlich zum Schluss: Wenn wir 
der Mehrheit zustimmen, verwischen wir die Unterschiede 
zwischen den beiden Instrumenten und verunmöglichen un
ter Umständen letztlich das spezifische Instrument. Das 
Ganze hätte auch internationale Konsequenzen: Wir schOt
zen Angaben aus dem Ausland bei uns, können aber das 
Gleiche, wenn es bei uns entsprechend angewendet wOrde, 
im Ausland und im Inland nicht schützen. 
Das sind die Hintergründe dieser ganzen Diskussion. Der 
Antrag Beck lag in der Kommission nicht vor. Ich stelle mir 
vor, dass die Frage sein wird, wie weit das angrenzende 
Ausland geht, ob das die Freizonen sind, ein Teil von Baden
WOrttemberg, Vorarlberg usw. Von dorther wird die ganze 
Sache relativ unsicher. 
Die Mehrheit ist mit 7 zu 5 Stimmen der Auffassung, dass 
man hier einschränken soll, dass die Rohwaren aus dem 
Inland kommen sollen. Das hat die Konsequenzen, die ich 
Ihnen geschildert habe. 
Beim zweiten Punkt geht es um legislatorische Feinarbeit. 
Der Ständerat hatte seinerzeit bei der Beratung der «AP 
2007» das BedOrfnis, das Verhältnis zwischen den Her
kunftsangaben nach diesem Gesetz und älteren Herkunfts
angaben zu regeln. Es wurde damals im Ständerat aus
gefOhrt, dass die Fassung, die gewählt wurde, nicht völlig zu 
genOgen vermöge, und man hat die Hoffnung geäussert, der 
Nationalrat werde eine gescheitere Fassung finden. Wenn 
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ich das richtig sehe, war man innerhalb der Verwaltung bei 
der konkreten Formulierung nicht zu jedem Zeitpunkt einer 
Meinung. 
Wir hatten dann einen Vorschlag in der Kommission, der mit 
dem vorliegenden Antrag Glasson Obereinstimmt. Materiell 
geht es darum, dass der Ständerat bei der Beurteilung der 
Gutgläubigkeit im Wesentlichen auf Täuschungsgefahr und 
den Verstoss gegen den lauteren Wettbewerb abstellte. Es 
wurde argumentiert, das sei zu einseitig, und man hat dann 
die Formulierung gefunden, dass diese beiden Sachen «ins
besondere zu berücksichtigen» seien. 
Es kam dann die andere Argumentation. Man sagte: Am be
sten regeln wir überhaupt nichts. Und hinterher kam man in 
der Verwaltung, wenn ich das richtig interpretiert habe, wie
der zum Schluss, dass eine Lösung, wie sie Herr Glasson 
vorschlägt, eben doch die beste wäre. Das, um Ihnen zu de
monstrieren: Wenn Sie sich in diese Geschichte vertiefen, 
mOssen Sie sehr viel Geduld haben, Sie können eine Mei
nung haben und müssen diese dann unter Umständen wie
der ändern. 
Zusammenfassend: Mehrheit fOr die Lösung, auch bei den 
IGP und GGA ist Inlandware zu verwenden, und bei der 
Frage der Gutgläubigkeit eine Differenz schaffen zum Stän
derat, indem man das streicht, was der Ständerat eingefOgt 
hat. 

Favre Charles (R, VD), pour la commission: Tout d'abord, 
quelques remarques concernant I'alinea 1 bis de I'article 16. 
Cet alinea traite des produits dont I'indication geographique 
est protegee. Comme cela a ete dit tout a I'heure, les condi
tions pour qu'un produit regoive une IGP sont moins contrai
gnantes que les conditions pour recevoir une AOC. Pour 
I'AOC, iI s'agit d'avoir un produit qui provient d'une region 
determinee et qui est transforme dans cette möme region. 
La majorite de la commission entend etendre au niveau des 
IGP I'obligation qu'on a a I'heure actuelle au niveau des 
AOC. Ainsi donc, iI faudrait, pour la viande des Grisons, 
comme ga a ete dit a de multiples reprises, qu'elle soit non 
seulement transformee dans les Grisons, mais que la viande 
elle-möme provienne des Grisons. 
Quelles sont donc les arguments de la majorite? 
1. Un element determinant, a savoir la clarte pour les con
sommateurs. En effet, iI est difficile de demander a chaque 
consommateur et chaque consommatrice de connaitre les 
nuances et les differences entre AOC et IGP. Donc, iI y a la 
une question de credibilite pour les appellations. 
2. Deuxiame argument, une defense des producteurs qui uti
Iisent veritablement des produits locaux et qui ne se Iimitent 
pas simplement ales transformer. 
3. Troisiame element, un renforcement de I'image de I'agri
culture, une agriculture qui doit donc ötre plus transparente 
en mettant en evidence les produits qu'elle utilise das le mo
ment ou elle commercialise ces differents produits. 
Une minorite de la commission ne souhaite pas introduire, 
justement, ces contraintes supplementaires. 11 y a une diffe
rence entre les AOC et les IGP. 11 s'agit de maintenir cette 
difference, une difference qui, comme ga a ete dit tout a 
I'heure, est faite au-dela de nos frontiares, c'est-a-dire dans 
l'Union europeenne. 11 s'agit donc de ne pas pejorer la situa
tion de notre economie agricole en lui imposant des con
traintes plus fortes que celles qui sont en vigueur dans 
l'Union europeenne et dans I'ensemble de la legislation de 
I'OMC. 
Ainsi, au nom de la majorite, je vous demande de soutenir 
sa proposition concernant les indications geographiques 
protegees (al. 1bis). 11 y a la une majorite de 11 voix contre 7 
et avec 5 abstentions pour cette proposition. Je suis moi
möme dans la minorite. 
Quelques remarques maintenant concernant I'alinea 6bis. 11 
a ete dit tout a I'heure que le Conseil federal, voire la com
mission, souhaitaient fragiliser les AOC et les IGP. J'aime
rais ötre tras clair sur ce point: a aucun moment, dans les 
discussions en commission, iI n'y a eu volonte de diminuer 
I'impact des AOC et des IGP. Pour la commission, iI s'agis-
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sait simplement de reglementer un etat de fait. 11 existe 
aujourd'hui des AOC et des IGp, mais iI existe egalement 
des marques, et ceci depuis de nombreuses annees. Donc, 
iI fallait regler cet etat de fait en tenant compte de I'existence 
des marques deposees ou enregistrees avant le 1 er janvier 
1996. C'est acette date que sont entrees en vigueur les ap
pellations AOC et IGP. Ainsi donc, I'element de bonne foi 
rappele tout a I'heure dans la discussion est absolument de
terminant pour permettre la coexistence des marques et des 
AOCIIGP. 
Le nouvel alinea 6bis a I'article 16, propose par le Conseil 
des Etats, que M. Glasson propose de modifier, a ete dis
cu te au sein de la commission. Est-ce que veritablement, cet 
alinea va ameliorer la protection AOC/IGP, va ameliorer la 
possibilite de decisions juridiques? La commission n'a pas 
ete convaincue de I'aspect positif de cet alinea supplemen
taire. Pour la commission, cet alinea est superflu. 11 est quel
que peu confus puisqu'iI met en valeur une notion qui est 
connue, celle de la bonne foi, tout en essayant de preciser 
les criteres de cette bonne foi au moyen des notions de 
tromperie, voire de violation de la concurrence loyale. Nous 
pensons que ces elements sont deja definis dans d'autres 
lois, la loi sur la protection des marques par exemple, et que 
cette formulation n'apporte pas veritablement une securite 
supplementaire au droit. 
C'est la raison pour laquelle, a I'unanimite, votre commission 
n'a pas suivi le Conseil des Etats. Nous pensons que cette 
question doit atre debattue de nouveau au Conseil des Etats 
et dans notre Conseil pour trouver peut-atre une formulation 
qui atteigne le but que nous souhaitons, c'est-a-dire preciser 
exactement le territoire des marques et le territoire AOC/IGP. 
Dans I'attente de trouver cette formulation, je vous demande 
donc, au nom de la commission, de ne pas soutenir la formu
lation du Conseil des Etats et les differentes propositions qui 
vous sont faites en ce qui concerne I'article 16 alinea 6bis. 

Beck Serge (L, VD): Simplement pour la clarte des debats, 
Monsieur le rapporteur. Vous avez dit tout a I'heure que la 
viande des Grisons devrait provenir des Grisons. Est-ce que 
ce n'est pas une interpretation erronee que fait la majorite 
de la commission? Cette viande devrait provenir de Suisse 
et non pas du cercle de I'indication geographique prevuel 

Favre Charles (R, VD), pour la commission: Oui, tout a fait. 
Je voulais simplement preciser la difference qu'iI y avait en
tre AOC et les produits qui ont simplement une IGP, ce qui 
permet une marge de manoeuvre plus grande pour ceux qUi, 
justement, mettent sur le marcM des produits IGP. 

Delss Joseph, conseiller federal: ~un des objectifs de ce 
cette revision est de donner plus de competitivite a notre 
agriculture. Celle-ci a beaucoup d'obstacles a surmonter 
pour garantir sa capacite concurrentielle sur le plan interna
tional. Alors, de gräce, n'elevons pas des obstacles supple
mentairesl J'ai un peu le sentiment que nous sommes en 
train de le faire. 
1. 11 existe deux types d'enregistrement pour les appellations 
protegees, on vous I'a dit, les AOC et les IGP. Et puisqu'il ya 
deux appellations, iI est logique qu'elles soient differentes 
quant a leur definition. ~AOC exige matiere premiere et pro
cede de transformation authentiques de la region concer
nee. ~IGP admet que I'un ou I'autre ne puisse pas I'atre. Par 
exemple, procede de fabrication de la viande des Grisons: la 
matiere premiere n'a pas besoin d'atre de la region. Alors, si 
vous voulez creer une IGP speciale a la Suisse ou creer un 
niveau nouveau, ce n'est pas tout a fait I'AOC, mais presque 
I'AOC que vous obtenez pour I'IGP. Donc, vous allez compli
quer et embrouiller les choses. 
2. Si nous voulons developper les AOC ou les IGP, ce n'est 
pas seulement pour faire plaisir aux consommateurs suis
ses - ce qui est bien -, mais c'est surtout pour donner a nos 
produits agricoles une chance sur les marcMs exterieurs. 
Mais, pour atre admis sur les marcMs exterieurs, iI faudrait 
au moins se conformer aux accords que nous avons accep-

tes sur le plan international. Ou alors, du fait que la Suisse 
est favorable a l'Accord TRIPS, nous serions dans la situa
tion cocasse de devoir proteger les appellations etrangeres 
lorsqu'elles arrivent en Suisse; mais comme nous ne res
pectons pas pour nos propres designations les regles inter
nationales, on ne serait pas oblige a I'etranger de respecter 
les nötres. Alors, je vous demande vraiment, a quoi bon 
cette complication. 
C'est la raison pour laquelle je vous demande de soutenir la 
minorite Pelli a I'article 16 alinea 1 bis. 
Je vous demande egalement de rejeter la proposition Beck a 
I'alinea 1 bis, car elle compliquerait les choses a mon avis; 
d'ailleurs, pour les AOC avec I'UE, ya n'est possible que si 
on ades AOC transfrontalieres, si non les accords I'excluent. 
En ce qui concerne la proposition Chevrier a I'article 16 ali
nea 6: les complements que nous vous proposons visent 
precisement a respecter nos obligations internationales. Or, 
si vous acceptez la proposition Chevrier, vous vous mettez 
hors jeu, et toutes les beiles tMories qui viennent d'atre fai
tes ne servent arien parce qu'a I'etranger, ce la nous mettrait 
dans I'incapacite de faire reconnaTtre nos propres AOC. 
Enfin pour ce qui est de I'article 16 alinea 6bis, la proposition 
Glasson, mame superfetatoire, peut nous convenir et en tout 
cas, vous pouvez I'adopter sans compromettre I'objectif prin
cipal de cet article. 

Abs. 1 bis - AI. 1 bis 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 88 Stimmen 
Für den Antrag Beck .... 28 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 74 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 52 Stimmen 

Abs. 6-AI. 6 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 73 Stimmen 
Für den Antrag Chevrier .... 52 Stimmen 

Abs. 6bis - AI. 6bis 

Le presldent (Christen Yves, president): La proposition sub
sidiaire Chevrier a ete retiree au profit de la proposition 
Glasson. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Glasson .... 104 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 19 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adopiges 

Le presldent (Christen Yves, president): Je remarque que 
nous n'avons traM qu'une ou deux des quelque 70 proposi
tions et qu'a ce rythme, nous n'arriverons pas a terminer la 
loi sur I'agriculture, a moins que I'un ou I'autre d'entre vous 
nous fasse une proposition de passer en categorie IV. 

Maillard Pierre-Yves (S, VD): Monsieur le President, saisis
sant la balle au bond, je vous propose de passer en catego
rie IV. 

Le presldent (Christen Yves, president): J'ajoute que les 
auteurs des propositions ne les ont pas developpees par 
ecrit et qu'iI y aurait donc lieu de faire une exception pour 
permettre aux auteurs des propositions de les developper a 
la tribune. Je rappelle que la categorie IV permet aux 
auteurs des propositions de minorite de s'exprimer. Nous 
pourrions aussi donner la possibilite aux auteurs des propo
sitions de s'exprimer, mais les groupes ne s'exprimeraient 
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plus et ce ne seraient plus que les rapporteurs de la com
mission qui prendraient la parole. 

Abstimmung - Vote 
Far den Ordnungsantrag Maillard .... 92 Stimmen 
Dagegen .... 21 Stimmen 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Ich möchte Sie darauf auf
merksam machen, dass von diesen 70 Anträgen ein einziger 
von der SP-Fraktion stammt. Es gibt die Möglichkeit, die Ar
beit in der Kommission zu leisten, oder es gibt die Möglich
keit, erst im Rat mit Anträgen zu kommen. Ich finde es 
schade, dass wir hier die Diskussionen, die in der Kommis
sion nicht gefahrt werden konnten, nicht fahren können. Ich 
bedaure das sehrl 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est inte"ompu 

Schluss der Sitzung um 20.15 Uhr 
La seance estlevee a 20 h 15 
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si urs fois modifie et devenu obsolete. Plutöt que de rempla
ce les deux systemes, iI a ete imagine d'en creer un nou
vea appele «Etrangers 2000 .. , utilisable par les deux offi
ces. es applications actuelles seront donc remplacees. 
Les ta: hes et les competences des deux offices, bien que 
differe 1es, ont beaucoup de points communs. En effet, un 
requera t d'asile est un etranger, et ce dernier peut devenir 
un requ ant d'asile. Un etranger peut donc passer d'un do
maine a I utre au cours de son sejour en Suisse et depen
dre des di erentes reglementations ainsi que des differentes 
autorites. I 1egrer ces donnees dans un seul logiciel permet 
d'eviter des travaux a double, aussi bien au niveau de la 
Confederatio que des cantons et des communes. 
11 s'agit de m re en place une structure soupie et modula
ble, dont certa'ns modules so nt reserves a l'Office federal 
des etrangers t d'autres a l'Office federal des refugies. 11 
faut donc des pr fils d'acces specifiques enregistrant les in
formations depui I'entree de I'etranger en Suisse, en pas
sant par son sejo provisoire ou definitif jusqu'a son depart 
du pays. 11 faudra ussi permettre une saisie uniforme des 
donnees relatives ~ I'identite des personnes enregistrees et 
permettre I'etablisse ent de statistiques. 
La commission s'est inquietee de la protection de la sphere 
privee des personne concernees et a pris acte avec satis
faction que le prepos federal a la protection des donnees, 
d'ailleurs present a la eance, a deja donne son accord lors 
de la mise en consulta 'on du projet. Les exigences relevant 
de la securite informati ue et de la protection des donnees 
revetent une grande imp rtance. 11 s'agit donc de creer pour 
ce projet une loi specia qui permette de reglementer la 
protection des donnees. ~ procedure de consultation a per
mis de constater que to les milieux concernes ont ap
prouve sans reserve I'idee d'un nouveau systeme commun 
aux deux offices. 
La commission a approuve s articles de loi sans modifica
tion, mis apart I'article 9 ali ea 1er lettre a, ou I'expression 
«autorites cantonales et co unales de police des etran
gers .. a ete modifiee en «au orites cantonales et commu
nales chargees des questions relatives aux etrangers ... En 
effet, on a constate que certai s cantons, voire communes, 
ont un office des etrangers ou u office des migrations, voire 
d'autres appellations. Cette m ification a ete approuvee 
par le Conseil federal. 
Le systeme propose devrait etre operationnel des 2005 et 
coatera entre 13,5 et 15,5 million de francs. L.:abandon des 
systemes actuels techniquement esuets permettra un gain 
en synergie tant pour le developp me nt que pour I'exploita
tion d'un nouveau systeme. En out ,Ieurs coüts de mainte
nance et de developpement seront upprimes. 
Ainsi donc, la commission a approu e ce projet, par 17 voix 
sans opposition et avec 3 abstenti ns, et vous demande 
d'en faire de meme. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag bes hlossen 
L.:entree en matiere est decidee sans position 

Bundesgesetz über das Informatio 
Ausländer- und den Asylbereich 
Loi federale sur le systeme d'lnform 
domaines des etrangers et de I'asile 

Detailberatung - Examen de detail 

Titel und Ingress, Art. 1-8 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule, art. 1-8 
Proposition de la commission 
AdMrer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 
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.9 
A rag der Kommission 
Ab 1 

a. de kantonalen und kommunalen Ausländerbehörden .... 

ng zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 9 
Proposition 
AI. 1 

a. les autorites antonales et communales chargees des 
questions relative ux etrangers, les .... 

AI. 2 
AdMrer au projet du 

Angenommen - Adopte 

Art. 10-19 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil fed 

Angenommen - Adopte 
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Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 29.05.02 (BB12002 4721) 
Message du Conseil federal 29.05.02 (FF 2002 4395) 

Zusatzbotschaft des Bundesrates 16.10.02 (BB12oo2 7234) 
Message complementaire du Conseil federal 16.10.02 (FF 2002 6735) 

Ständerat/Conseil des Etats 10.12.02 (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 17.03.03 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 19.03.03 (Fortsetzung - Suite) 

Ordnungsantrag WAK-NR 
Beratungsmodus im Nationalrat 
Die WAK-NR beantragt in Anbetracht des Vorliegens von 
über 70 Einzelanträgen und mit Rücksicht auf die Dauer der 
Debatte dem Nationalratsplenum folgende Beratungsweise 
für die weitere Detailberatung des Vorlagenpakets zur 
«Agrarpolitik 2007 .. (Art. 68 und 70 GRN): 
1. Die Anträge aus der Kommission auf der Fahne werden in 
Kategorie 111 beraten. 
2. Die Einzelanträge werden in der Kategorie IV beraten. Für 
deren Antragsteller gilt für die mündliche Begründung eine 
Redezeit von drei Minuten. 
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3. Die Einzelanträge können am Dienstag, 18. März 2003, 
von den Antragstellern mündlich begründet werden. 
4. Für Einzelanträge, die an den folgenden Tagen beraten 
werden, gilt das Verfahren der schriftlichen Begründung. Die 
schriftlichen Begründungen sind am Vorabend der Beratung 
einzureichen. 

Motion d'ordre CER-CN 
Mode de traitement au Conseil national 
La CER-CN propose au Conseil national au vu des 70 pro
positions individuelles et en egard a la duree du debat de 
proceder ainsi au cours de la discussion des articles du pro
jet "Politique agricole 2007" (art. 68 et 70 RCN): 
1. Les propositions de la Commission figurant sur le depliant 
sont traitees en categorie 111. 
2. Les propositions individuelles sont traitees en categorie IV. 
Pour leur developpement, le temps de parole est de trois mi
nutes. 
3. Les propositions individuelles peuvent etre developpees 
oralement par leurs auteurs le mardi 18 mars 2003. 
4. Pour les propositions individuelles qui doivent etre depo
sees le lendemain, la procedure du developpement ecrit est 
appliquee. Les propositions doivent etre deposees jusqu'a 
I'avant-veille. 

Favre Charles (R, VD), pour la commission: Permettez-moi 
de revenir sur la question de notre mode de travail pour ce 
matin. La commission s'est pencMe sur cette question tout 
a I'heure a 7 heu res et vous soumet une motion d'ordre a ce 
sujet, de fa~on a respecter les propositions de minorite qui 
so nt dans le depliant. 
La motion d'ordre que je vous presente au nom de la com
mission a ete acceptee par celle-ci, par 18 voix contre 3. 
Cette motion d'ordre peut se decliner ainsi. En ce qui con
cerne les propositions de minorite qui sont dans le depliant, 
nous vous proposons la categorie 111, de fa~on a ce que le 
debat qui a eu lieu sur ces propositions en commission, sou
vent sur des points importants, puisse etre mene ici. C'est la 
raison pour laquelle la categorie 111 nous semble judicieuse. 
S'agissant des propositions individuelles qui ont ete depo
sees, elles devraient selon nous etre traitees en categorie IV 
et developpees oralement par leurs auteurs en trois minu
tes. Nous pensons que cette presentation peut se faire ora
lement pour les travaux qui vont se derouler aujourd'hui. Par 
contre, pour les travaux qui vont se derouler et se poursuivre 
demain, nous pensons que les auteurs de ces propositions 
peuvent presenter un developpement par ecrit, ce qui per
mettra d'accelerer nos travaux demain. 
Ainsi, nous avons essaye a la fois de pouvoir respecter la di
versite des opinions, donc de celles qui doivent etre presen
tees aujourd'hui, et de terminer le traitement de cette loi 
durant cette session. 
Nous demandons par consequent aux differents orateurs 
d'etre le plus clairs et le plus brefs possible, et les rappor
teurs essayeront eux aussi de faire pareil. 
Par 18 voix contre 3, la commission vous propose de tra
vailler selon le mode que je viens de vous decrire. 

Ehrler Melchior (C, AG), für die Kommission: Wir haben uns 
heute Morgen in der WAK noch einmal mit der Vorgehens
weise bei der Beratung der "AP 2007" auseinander gesetzt. 
Wir haben Ihnen gestern gesagt, dass wir in der Kommis
sion schon 1 00 Anträge gehabt haben. Wir haben hier über 
70 Einzelanträge vorliegen. Das wird einfach dazu führen, 
dass wir ein riesiges zeitliches Problem kriegen. Wir haben 
gestern am Schluss entschieden, dass wir von der Kategorie 
111 in die Kategorie IV wechseln. In der WAK hat man heute 
Morgen früh diese Sache noch einmal diskutiert. Es wurde 
geltend gemacht, dass sehr viele Fragen eigentlich schon in 
der Kommission diskutiert worden waren. Es wurde auch 
geltend gemacht, dass hier Einzelanträge von Kreisen ein
gereicht worden sind, die durchaus die Möglichkeit hatten, 
diese Anträge schon in der Kommission zu stellen. Es wurde 

auch moniert, dass hier die Einzelantragsteller besser ge
steilt sind als die Mitglieder der Kommission. 
Aus diesen Gründen schlägt Ihnen die WAK nun ein diffe
renziertes Vorgehen vor: 
1. Anträge aus der Kommission, die auf der Fahne enthalten 
sind, sollen in Kategorie 111 beraten werden. Es geht hier um 
wichtige Punkte, es soll die Möglichkeit der Diskussion be
stehen. 
2. Zu den Einzelanträgen: Sie sollen in Kategorie IV behan
delt werden. Für den Antragsteller gilt eine Redezeit von drei 
Minuten für die mündliche Begründung. Hier gibt es dann 
noch eine Unterscheidung: Heute - also heute Dienstag -
können die Einzelanträge mündlich begründet werden, an 
den folgenden Tagen soll dies nicht mehr möglich sein. 
Dann gilt das Verfahren der schriftlichen Begründung. Diese 
Begründungen sind jeweils am Vorabend der Beratung ein
zureichen. 
Die WAK schlägt Ihnen mit 18 zu 3 Stimmen vor, auf dieses 
Vorgehen einzutreten und die "AP 2007" nach diesem Vor
gehen zu behandeln. Ich bitte Sie, diesem Ordnungsantrag 
zuzustimmen. 

Le president (Christen Yves, president): Voila, vous avez 
entendu les rapporteurs. J'ajoute que nous traiterons ce ma
tin la loi jusqu'a I'article 70. Ceux qui ont depose des propo
sitions sur les articles 71 et suivants ont la possibilite de les 
developper par ecrit pour eviter un allongement du debat. 
Jusqu'a I'article 70, vous aurez droit a un temps de parole de 
trois minutes, c'est ce que propose la commission. Cepen
dant, je vous informe qu'avec ce mode de faire - catego
rie 111 pour les propositions de minorite et categorie IV pour 
les pro positions individuelles -, et vu qu'i1 y a encore 25 pro
positions de minorite et 40 propositions individuelles a trai
ter, le temps a disposition ne suffit pas. 11 faut que vous 
sachiez que cela signifie que nous ne pourrons pas finir de 
traiter I'objet pendant cette session. Nous reprendrons le 
traitement de ce dossier a la session speciale du mois de 
mai. Si vous en decidez ainsi, iI en va de votre responsabi
lite. 

Widmer Hans (S, LU): Ich stelle eine Frage an Herrn Ehrler: 
Wie begründen Sie die Unterscheidung in der Behandlung 
jener, die einen Einzelantrag gestellt haben? Heute dürfen 
sie drei Minuten sprechen, morgen nicht mehr. Ich empfinde 
das als eine Ungleichbehandlung. Ich muss hier sagen, 
dass ich keinen Antrag gestellt habe. 

Ehrler Melchior (C, AG), für die Kommission: Der Grund ist 
der, dass wir ein zeitliches Problem haben. Wenn wir ab jetzt 
sofort von allen eine schriftliche Begründung verlangen, 
dann sind natürlich diejenigen, die Anträge zu den ersten Ar
tikeln gestellt haben, nicht in der Lage, das jetzt zu liefern. 
Das war der Grund, weshalb die Kommission gesagt hat: 
heute noch dieses mündliche Verfahren und dann ab mor
gen schriftliches Verfahren - einfach weil man die Tatsache 
berücksichtigt hat, dass diese Leute die Begründung auf 
schriftlichem Weg nicht innerhalb von fünf Minuten liefern 
können. 

Le presldent (Christen Yves, president): La commission pro
pose le traitement en categorie 111 pour les propositions de 
minorite et en categorie IV pour les propositions individuel
les, etant entendu que, pour les articles traites ce matin, les 
auteurs de propositions individuelles disposeront d'un temps 
de parole de trois minutes puisqu'i1s n'ont pas encore pu de
velopper leurs propositions par ecrit. J'oppose la proposition 
que j'avais faite hier, et qui avait ete adoptee (motion d'ordre 
Maillard), a la motion d'ordre de la commission. Je rappelle 
que la motion d'ordre Maillard consiste a traiter en catego
rie IV toutes les propositions. 

Abstimmung - Vote 
Für den Ordnungsantrag der Kommission .... 100 Stimmen 
Für den Ordnungsantrag Maillard .... 42 Stimmen 
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1. Bundesgesetz über die Landwirtschaft 
1. Lol federale sur I'agriculture 

Art. 18 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
.... Einfuhrzölle oder verbietet den Import. 

Antrag Beck 
.... nich~ verletzt w~rden, .erlässt der Bundesrat ein Import
verbot. fu.r Erzeugnlss~, die nach Methoden produziert wer
den, die In der Schweiz verboten sind. 

Art. 18 al. 1 
Proposition de la commission 
.... ces produits ou en interdit I'importation. 

Proposition Beck 
.... le ~o~seil federal edicte I'interdiction de I'importation des 
prodUlts ISSUS de mode de production interdits en Suisse. 

Beck Serge (L, VD): A I'article 18, nous abordons le fonc
tionnement du marche. En effet, I'un des objectifs de I'evolu
tion de la politique agricole, objectifs auxquels nous pouvons 
souscrire, c'est, ainsi que cela est reaffirme par le Conseil 
federal, I'introduction de davantage de marche. Encore faut
iI donner aux producteurs suisses, a la branche agricole 
suisse, des possibilites de concurrence equitable sur le mar
ch~ interieur. Or a .I'article 18, nous avons un texte qui pre
VOlt que «Ie Conseil federal edicte des dispositions relatives 
~ la d.eclaratio~ des. produits issus de modes de production 
Interdlts en SUlsse; II relElVe les droit des douane de ces pro
duits» - .. ou en interdit I'importation», a ajoute la commis
sion de notre Conseil. 
Je crois qu'i1 s'agit d'aller jusqu'au bout de ce raisonnement 
et que, dans le respect des accords internationaux le Con
seil federal aille jusqu'a I'interdiction de I'import~tion en 
Suisse de produits qui sont obtenus avec des modes de pro
duction pros~rits da~s notre pays. J'insiste: dans le respect 
des accords In~ernatlonaux. Dans ce sens-la, j'aimerais rap
peler a M. Delss, conseiller tederal, la position du gouver
nement dans le message du 28 fevrier 2001 concernant 
les initiatives populaires sur I'energie nucleaire (01.022; 
p. 2588). En I'occurrence, dans ce message, le Conseil fe
de,ral nous dit: «Certes les accords du GATT de 1994 pre
vOlent, dans certaines conditions, des exceptions au prin
ci pe de non-discrimination, afin par exemple de proteger la 
vie humaine, celle des animaux et des plantes, dans I'interet 
de la sante publique ou pour menager les ressources non 
renouvelables.» Eh bien, ce so nt la exactement les buts de 
la politique agricole que nous mettons en place. La loi sur 
I'agriculture vise en effet a amener notre production agricole 
a etre respectueuse de I'environnement, a respecter les 
principes du developpement durable; elle permet donc que 
nous ayons des restrictions en ce qui concerne des produits 
importes qui seraient issus de modes de production que 
nous ne permettons pas aux agriculteurs suisses. 
C'est la raison pour laquelle je vous invite, je le repete, dans 
le resp.e.ct des engagements internationaux, a adopter ma 
proposition. 
11 ~'agit que nous allions, pour notre agriculture, jusqu'a la li
mite de ce que nous permettent les accords internationaux 
et que nous ne fassions pas mieux que bien, comme o~ 
aime parfois a le faire dans ce pays, en handicapant ainsi la 
production suisse et en remettant fondamentalement en 
9u.esti?n I:avenir de cette ~ranche. Car, vous le savez - je 
I al deJa dlt lors du debat d entree en mati9re -, lorsque les 
consommateurs se trouvent devant les rayons d'un super
m~rche~ pour 80 pour cent d'entre eux, c'est le porte-mon
nale qUI compte, et non pas tellement les indications sur les 
modes de production. 

Favre Charles (R, VD), pour la commission: La reflexion de 
la commission a ete tout a fait dans le sens des propos de 
M. Beck. C'est la raison pour laquelle nous avons rajoute 
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.. ou en interdit I'importation». Cependant, pour nous, cette 
formulation peut poser quelques problemes avec les ac
cords internationaux, justement par le fait que, selon les re
gles de I'OMC, on ne peut interdire I'importation d'un produit 
que si I'on apporte la preuve que celui-ci est veritablement 
nocif. Et c'est extremement difficile de le faire, par exemple 
dans le cas des hormones. C'est la raison pour laquelle 
nous avons laisse les deux possibilites, a savoir relever les 
dr~its de douane ou alors interdire I'importation de ces pro
dUlts. Aller plus loin en disant tout simplement .. interdire» 
pourrait nous mettre en porte-a-faux par rapport aux accords 
internationaux. 
Mais. nous pensons ~ue cette reflexion doit etre poursuivie 
au niveau du Conseil des Etats. Avec la formulation de la 
commission - comme avec celle de M. Beck, du reste -, 
nous creons une divergence, et nous verrons apres le debat 
au niveau du Conseil des Etats si, veritablement, nous pou
vons aller plus loin en fonction des accords internationaux . 
En attendant les resultats de cette reflexion, la commission 
vous propose de laisser les deux possibilites. 
Elle a voulu cette formulation, par 22 voix sans opposition et 
ay~c 1 abstention, et je vous demande de soutenir sa propo
sition. 

Deiss Joseph, conseiller federal: Je vous invite arester 
dans la Iigne de la version du Conseil federal. En effet, selon 
les regles de I'OMC, un pays ne peut interdire I'importation 
d'un produit que s'i1 apporte la preuve que la consommation 
de ce produit constitue un risque pour la sante. Dans cer
tains ca.s pourrait eventuellement etre invoque le principe de 
precautlon. Un exemple: actuellement, l'Union europeenne 
tente d'c;>btenir une preuve scientifique acceptee par tous les 
partenaires OMC pour justifier son interdiction d'importation 
de viande de boeuf des Etats-Unis, boeuf qui peut etre pro
duit a I'aide d'hormones. Mais iI faut voir qu'en attendant 
cette preuve, ayant introduit I'interdiction, l'Union euro
peenne paie des compensations sous forme de droits de 
douane supplementaires aux Americains. Nous n'avons pas 
voulu jusqu'a present lui emboiter le pas. Nous avons 
d'autres methodes. D'une part, I'article tel qu'i1 est propose 
prevoit de prendre des mesures au niveau des droits de 
douane et, d'autre part, nous avons la declaration obligatoire 
pour les produits concernes. 
Je vous invite donc a suivre la commission. 

Gutzwlller Felix (R, ZH): Herr Bundesrat, ich bin nicht in der 
Kommission gewesen und erlaube mir deshalb eine Frage: 
Könnte die Formulierung « .... Einfuhrzölle oder verbietet den 
Import» bei Artikel 18, Massnahmen fOr Produkte aus verbo
ten~n Produktionsmethoden, bedeuten, dass beispielsweise 
Fleisch von geschächteten Tieren mit einem Importverbot 
fOr die Schweiz belegt werden könnte, wenn man diesen Ar
tikel akzeptieren wOrde? 

Delss Joseph, conseiller federal: TMoriquement, cette dis
position pourrait avoir des consequences aussi dans ce do
~~ine. 1I!~ut toutefois ajouter qu'etant donne qu'une dispo
sition speclale est proposee dans la loi sur la protection des 
animaux, c'est la disposition speciale qui ferait foL 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Kommission .... 112 Stimmen 
FOr den Antrag Beck .... 34 Stimmen 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 
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Commu . ations 
du preside 

Le president (Christen es, president): J'ai le plaisir de 
saluer a la tribune diploma 'Que le president du Senat du 
Nigeria, M. Anyim Pius Anyi qui effectue une visite offi-
cielle en Suisse apres celle ren I'an dernier par le presi-
dent du Conseil des Etats, M. Anton ottier. 
Independant depuis 1960, le Nigeria e le pays le plus peu
pie d' Afrique. Comme la Suisse, le Nigen est un Etat fede
ral. Nous formons des voeux pour I'avenir ocratique de 
ce pays. Je souhaite au president Anyim Piu nyim une 
cordiale bienvenue au Conseil national. (Applaudissements) 
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Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 29.05.02 (BB12oo2 4721) 
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Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 
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Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
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Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 19.03.03 (Fortsetzung - Suite) 

1. Bundesgesetz über die landwirtschaft 
1. Loi federale sur I'agriculture 

Art. 27 Abs. 3 
Antrag Schenk 
Die Produzenten handeln mit den Verarbeitern und dem 
Handel einen Anteil der erzielten Bruttomarge zugunsten der 
Produzenten aus. 

Art. 27 al. 3 
Proposition Schenk 
Les producteurs conviennent avec les entreprises de trans
formation et de distribution de la part du benefice brut ob
tenu qui doit etre reservee aux producteurs. 

Schenk Simon (V, BE): Es ist Brauch, dass man zuerst 
seine Interessenbindungen offen legt. Ich habe zwei Gold
fische, zwei Meerschweinchen, zwei Kaninchen und eine 
Katze, alle mit Familienanschluss - bei den Goldfischen be
schränkt. Ich beziehe keine Direktzahlungen, und ich habe 
keinen direkten Bezug zur Landwirtschaft. Aber als Emmen
taler sind mir die Anliegen der Landwirtschaft sehr wichtig, 
und hier insbesondere die Anliegen der kleinen Hügel- und 
Bergbauern. 
Mit meinem Antrag bringe ich der Landwirtschaft natürlich 
nicht die überall gesuchte und so dringend notwendige Eier 

legende Wollmilchsau. Aber mein Antrag ist sicher ein positi
ves Signal für die landwirtschaftlichen Produzenten. Heute 
gelangen im Durchschnitt nur etwa 20 bis 25 Prozent des 
Konsumentenfrankens zum Produzenten. Das sind Durch
schnittswerte. Oft ist es auch viel weniger. Bei Grossvertei
lern etwa gelangen so genannte Frequenzbringer als Lock
vögel auf den Markt, daneben werden aber Grossumsätze 
vielfach mit anderen Produkten ohne Profit für den Produ
zenten erzielt. Mit meinem Antrag möchte ich erreichen, 
dass der Anteil des Produzenten sichergestellt ist. Es sollte 
verhindert werden, dass Produkte für 30 Rappen eingekauft 
und dann nach dem Waschen und Verpacken für Fr. 4.30 
weiterverkauft werden. 
Mit besseren Beiträgen an die Produzenten könnte der 
Rückgang des landwirtschaftlichen Einkommens etwas auf
gefangen werden, ohne dass es Mehrkosten gibt. Mit Kredi
ten aus den Bundeskassen allein ist es nämlich schlichtweg 
nicht möglich. Sinkende Produzentenpreise sind ein wichti
ger Grund für den Einkommensruckgang und führen zu ei
ner echten Gefährdung der bäuerlichen Existenz. Wie dem 
Bericht zur Einkommenslage der Berner Landwirtschaft im 
Jahre 2001 entnommen werden kann, weisen vier von zehn 
Betrieben im Hügel- und Bergland einen Eigenkapitalver
zehr aus. Sie leben also längst von der Substanz. Dabei 
weiss jedermann, dass ein Abbau des Eigenkapitals mitteI
und langfristig existenzbedrohend ist. Wenn die Landwirt
schaft auch in Zukunft den Verfassungsauftrag - dezentrale 
Besiedlung und Pflege der Kulturlandschaft - erfüllen will, 
braucht sie lebenserhaltende Notmassnahmen. Mit der Un
terstützung meines Antrages schaffen wir nicht eine heile 
Welt für die Landwirtschaft, aber es ist immerhin ein positi
ves Zeichen in die richtige Richtung, und es wäre für unsere 
produzierende Landwirtschaft ein willkommenes Signal. 
Ich bitte Sie, meinen Antrag zu unterstützen. 

Ehrler Melchior (C, AG), für die Kommission: Dieser Antrag 
lag in der Kommission nicht vor. Ich mache zwei, drei per
sönliche Bemerkungen. Aufgrund der allgemeinen Haltung 
der Kommission kann ich doch etwas dazu sagen. 
1. Die Einkommenslage, auch jene der Berner Bauern, ist 
mir bekannt. 
2. Dieser Antrag ist unter dem Titel "Preisbeobachtung» 
subsumiert, also von dorther systematisch schon einmal et
was problematisch. 
3. Kollege Schenk, es verbietet niemand den Bauern, das 
heute zu tun. Ich frage mich natürlich, ob wir per Gesetz den 
Bauern sagen können: Ihr könnt etwas tun, was nirgendwo 
verboten ist. 
Hinzu kommt, was ich aus der Grundphilosophie der Kom
mission und auch aus der Grundphilosophie der neuen 
Agrarpolitik heraus vortragen möchte. Der Sinn der Agrarpo
litik ist ja gerade der, dass der Staat weniger in die Details 
eingreift, dass die Landwirte, dass die Ernährungswirtschaft 
selber mehr Spielraum erhalten. Nur: Mehr Spielraum erhal
ten ist das eine, ihn tatsächlich nutzen ist das andere. Ich 
weiss aus meiner persönlichen Erfahrung, dass hier in Be
zug auf besseres Verkaufen, besseres Verhandeln, besse
res Sich-auf-dem-Markt-Organisieren noch ~ehr viel ge
macht werden kann. Ich bin persönlich der Uberzeugung, 
dass wir hier nicht hingehen und das per Staat verordnen 
sollen. Die Grundrichtung der Agrarpolitik ist es vielmehr, 
dass man die Freiheit gibt und dass die Produzenten, die Er
nährungswirtschaft diesen Spielraum endlich intelligent nut
zen sollen. 
Ich bitte Sie - ich glaube dies auch im Namen der Kommis
sion tun zu dürfen -, diesen Antrag abzulehnen. 

Deiss Joseph, conseiller federal: Ich bin der gleichen Mei
nung und rate Ihnen, diesen Antrag abzulehnen. Dies ein
mal vom System her: Ich verstehe nicht, was damit 
beabsichtigt werden soll. Denn einerseits kann man von Fol
gendem ausgehen: Wenn man das aushandeln kann, dann 
soll man direkt auf dem Niveau der Preise, die an den Pro
duzenten ausgezahlt werden, verhandeln. Oder man ist an-
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dererseits dann daran interessiert, dass die Marge tief ist, 
damit die Preise herunterkommen und somit die Marktchan
cen grösser sind und der Konsument etwas davon hat. Aber 
damit warden wir irgendwie abersetzten Margen eine Unter
stOtzung geben. 
Das Zweite ist die Frage, wie wir das durchfahren sollen. 
Wenn es einfach eine fromme Empfehlung ist, dann bringt 
sie nichts. Wenn es ein Gebot sein soll, sehe ich nicht, wie 
wir das durchsetzen sollen. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag Schenk .... 28 Stimmen 
Dagegen .... 102 Stimmen 

Gliederungstitel vor Art. 28; Art. 28 Titel, Abs. 2; 29 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre precedant I'art. 28; art. 28 tltre, al. 2; 29 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 31 
Antrag der Kommission 
Abs.2 

b ..... Menge in der Verantwortung der Branchenorganisation 

Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Bigger 
Abs.2 

b ..... Branchenorganisation verwertet und ohne Beeinträch
tigung des Gesamtmilchmarktes vermarktet wird und die an
deren Möglichkeiten zur Milchbeschaffung genutzt sind. 

Art. 31 
Proposition de la commission 
AI. 2 

b ..... so nt garanties sous la responsabilite de I'interprofes
sion; 

AI. 3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Bigger 
AI. 2 

b ..... iI est garanti, au sein de I'interprofession, que la quan
tite fixee est mise en valeur et commercialisee sans porter 
atteinte au marche laitier pris dans son ensemble et que les 
autres possibilites d'approvisionnement en lait so nt utilisees. 

Bigger Elmar (V, SG): Ich spreche zu Artikel 31 Absatz 2 
Buchstabe b, welcher zu ergänzen ist und neu wie folgt lau
ten soll: "Gewähr dafar besteht, dass die festgelegte Menge 
in der Verantwortung der Branchenorganisation verwertet 
und ohne Beeinträchtigung des Gesamtmilchmarktes ver
marktet wird und die anderen Möglichkeiten zur Milchbe
schaffung genutzt sind.» 
Ich gebe zu diesem Antrag folgende Erläuterungen und Be
grOndungen: Mit dem neuen Absatz 2 von Artikel 31 wird der 
Grundsatz der Gleichbehandlung tangiert. Auswachse und 
Missbrauch sollen soweit möglich im Gesetz ausgeschlos
sen werden. Begehren von Branchenorganisationen werden 
voraussichtlich nur zur Erhöhung und nicht zur Reduktion 
der Kontingente kommen, dies mit dem Risiko, dass zu viel 
Milch auf dem Markt ist und einen totalen Preiszerfall verur-
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sacht. Eine gezielte Erhöhung darf nur erfolgen, wenn auch 
andere Möglichkeiten zur Milchbeschaffung ausgeschöpft 
sind. Mit der vorgesehenen Regelung könnten die Bran
chenorganisationen bei ungOnstiger Marktlage z. B. Käse
reien schliessen und die Produzenten oder einige davon 
entlassen, um die Kontingente der Obrig gebliebenen zu er
höhen. Ebenso könnten auch Käsereiumstellungen verhin
dert werden. Unter der gegebenen Regelung könnten die 
Aktivitäten der Vermarktung stark leiden. Eine gezielte Erhö
hung darf nicht ohne Einbezug der gesamten Branche bzw. 
des Gesamtmilchmarktes erfolgen, ansonsten die Randre
gionen oder Berggebiete wegen Milchmengen, Transport
kosten und Zeitaufwand sicher die Benachteiligten auf dem 
Milchmarkt sind. Weil der Milchmarkt ein System aus ver
schiedenen Verbänden, Organisationen und Betrieben ist, 
massen Kontingente weiterhin in erster Linie auf Begehren 
der Gesamtbranche erhöht werden und sollen erst nach ei
nem Milchvergleich, je nach dem Ergebnis far alle oder je 
nach Branche, erhöht werden. Im Übrigen muss Folgendes 
gewährleistet sein: Sofern die Milchmenge auf Begehren ei
ner Branchenorganisation bei einer ganstigen Marktlage ein
mal erhöht worden ist, kann im anderen Fall dann auch eine 
KOrzung, gegebenenfalls unter das allgemeine Niveau, vor
genommen werden. 
Mit diesen Schwerpunkten möchte Ihnen beliebt machen, 
meinem Einzelantrag zuzustimmen, denn nur so sind 
Randregionen und HOgel- und Berggebiete gleich behan
delt. 

Favre Charles (R, VD), pour la commission: Je vous rap
pelle que ces articles ont ete traMs par notre Parlement au 
mois de decembre dernier et que nous avons eu un debat 
sur la responsabilite qui est donnee aux interprofessions. 
Les modifications proposees par la commission de notre 
Conseil correspondent du reste a ce qui est ressorti du de
bat. Nous savons en effet que la responsabilite donnee aux 
interprofessions est un challenge pour celles-ci et que ceci 
sera difficile a realiser, notamment trouver I'equilibre dont a 
parle tout a I'heure M. Bigger. 
Neanmoins, nous avons souhaite en decembre 2002 - je 
pense que nous allons poursuivre dans cette direction -
continuer a faire confiance aux differentes interprofessions. 
Si jamais iI y a difficulte, le Conseil federal garde un röle, 
puisqu'a I'article 31 alinea 3, iI est prevu qu'i1 peut rejeter en 
tout ou en partie la demande qui pourrait etre faite par une 
interprofession si cette demande n'allait pas dans le sens de 
I'evolution de I'economie laitiere. Donc je pense que le Con
seil federal aura a coeur de realiser I'equilibre entre les re
gions, notamment pour ne pas pejorer la situation des 
regions de montagne. 
Nous partageons donc les soucis exprimes par M. Bigger. 
Nous pensons ce pendant que la modification proposee par 
la commission permet de repondre a ses soucis. 
Je vous demande de bien vouloir soutenir la proposition de 
la commission. 

Delss Joseph, conseiller federal: Avec les articles 31 et sui
vants, nous abordons la question du contingentement laitier. 
Si vous me le permettez, Monsieur le President, je vais don
ner quelques indications generales concernant le change
ment de systeme qui est envisage. 
Vous vous rappelez que, durant les annees septante, on de
vait lutter contre la surproduction de lait dans un systeme ou 
le prix etait garanti. 11 n'y avait donc pas d'autre issue, a par
tir du moment ou on determine I'une des variables, ou I'une 
des questions a laquelle le marche doit repondre - le prix -, 
que de donner I'autre reponse, qui est celle de la quantite. 
Le contingentement laitier etait donc inevitable et a ete prati
que jusqu'a maintenant. 
Un tournant decisif est pris avec la "Politique agricole 
2002»: iI s'agit de donner plus de responsabilite et de marge 
de manoeuvre aux producteurs et de s'orienter par rapport 
au marche. La conclusion que nous devons tirer est la 
meme qu'a I'epoque. A partir du moment ou I'on admet que 
le prix d'ecoulement du lait doit etre fixe en accord avec le 
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marcM, l'Etat ne peut plus gerer les quantites. Cela ne peut 
fonctionner longtemps sans reveler des contradictions; des 
exemples coOteux ont deja ete donnes I'annee passee. 
L.:objectif est donc de redonner aux acteurs du marcM la 
responsabilite de gerer les quantites, ceci apres une tren
taine d'annees de quotas etatiques. Vous conviendrez que 
la demarche n'est pas simple et demande a etre preparee et 
mise en pratique de maniere reflechie et ordonnee. 
Nous devons aussi tenir compte des contraintes qui nous 
viennent de I'exterieur, et je pense notamment a l'Accord 
avec l'Union europeenne relatif aux echanges de produits 
agricoles qui est entre en vigueur le 1 er juin 2002, et qui va 
nous apporter des avantages en donnant un plus large ac
ces au marcM a nos produits, mais bien sOr en offrant la 
reciproque, donc plus de concurrence chez nous par des 
produits importes. 
Nous ne devons donc pas oublier qu'en 2007 deja, la moitie 
de la production laitiere, celle qui est destinee a la produc
tion de fromage, fera partie d'un marche unique de 450 mi 1-
Iions de consommateurs. Nous aurons des opportunites 
accrues d'exporter ces specialites fromageres, mais nous 
aurons aussi la presence d'une concurrence accrue chez 
nous. 
Ce sont des filieres responsables qui doivent se positionner 
sur ces marches. Les meilleurs doivent etre recompenses 
par des marges et des parts de marche accrues, plutöt que 
tout soit dilue, comme c'est le cas dans le regime actuel. 
Pour y parvenir, la politique menee par le Conseil federal et, 
nous le savons, par le Parlernent, parce qu'i1 a deja accepte 
les premieres demarches, est prevue en plusieurs etapes. 
On peut en distinguer quatre au moins. 
La premiere etape est celle que vous avez ratifiee en de
cembre dernier, a la quasi-unanimite, dans les deux Cham
bres: c'est la modification urgente de I'article 31 LAgr 
(02.068). Nous y sommes presentement, par la proposition 
Bigger qui voudrait revenir sur cette decision. 
Le Conseil federal vous recommande de ne pas toucher a 
cette decision qui a ete prise avec une si large majorite, 
mais de la maintenir. 
Pour I'annee laitiere en cours, peut-etre, et pour la suivante, 
le Conseil federal adaptera Iineairement les quantites contin
gentees selon les voeux conjoints des associations faitieres 
de la branche, les producteurs suisses de lait d'une part, 
I'association faitiere des fromagers Fromarte, et l'Associa
tion de I'industrie laitiere suisse d'autre part. Celles-ci ont 
sou hai te que la production baisse de 2 pour cent pour I'an
nee laitiere en cours, afin d'assainir le marche a la suite des 
difficultes que nous avons deja evoquees. Le Conseil federal 
a adopte en consequence I'ordonnance sur le contingente
ment laitier a fin decembre dernier, et les organisations de la 
branche sont actuellement en discussion pour ce qui con
cerne les quantites a produire en 2003/04. 
Mais, decision de l'Etat ou decision des associations faTM
res, a la longue, une gestion nationale des quantites, avec 
des variations identiques pour tous, n'est pas a meme de 
donner les signaux necessaires et de relever les defis d'un 
marcM ouvert, mais de plus en plus segmente. Chaque fi
liere doit definir sa strategie en termes de qualite, d'inno
vation, de volume de production, de prix et de marketing. 
C'est pourquoi le message complementaire au message du 
29 mai 2002 concernant la ccPolitique agricole 2007» prevoit 
d'autres etapes. 
La deuxieme etape, maintenant, c'est des 2003 a titre ac
cessoire, mais des 2004 comme mecanisme evolutif de 
base. Les filieres pourront demander au Conseil federal 
d'adapter de maniere specifique les quantites de lait des 
producteurs qui leur sont lies. Un exemple: si la tete de 
moine ou I'appenzell peuvent se vendre mieux que prevu, 
les interprofessions concernees obtiendront pour leurs pro
ducteurs des contingents supplementaires de 2, 3, voire de 
5 pour cent. A I'inverse, une filiere qui perd des parts de 
marcM devra demander une correction vers le bas des 
droits de produire de ses adMrents. 
C'est ce que vous avez decide avec les alineas 2 et 3 de 
I'article 31, dans la modification urgente deja mentionnee, 

appeles a etre repris dans le droit permanent, selon les deci
sions du Conseil des Etats et la proposition de votre com
mission. 11 s'agit d'un pas essentiel pour que les partenaires 
du marche assument leur responsabilite et la coMrence en
tre leurs decisions concernant les prix et les volumes de pro
duction. Jusqu'ici, on connaissait deja des restrictions tem
poraires de fabrication de fromage, mais alors, les exce
dents de lait coulaient vers des filieres industrielles et les de
gäts etaient assurnes par I'ensemble des producteurs. 
Troisieme etape: c'est celle qui est proposee des 2006 et sur 
laquelle iI existe une divergence entre votre commission, 
d'une part, le Conseil federal et le Conseil des Etats, d'autre 
part. 11 s'agit de permettre a certains groupes de producteurs 
de sortir de maniere anticipee de la gestion etatique des 
droits de production. 
Le projet initial prevoyait I'exemption anticipee des produc
teurs bio et de ceux des zones de montagne, soit parce 
qu'i1s I'avaient demande, soit parce qu'on voulait leur donner 
un avantage avant que la concurrence soit ouverte pour 
tous. Cette idee a perdu de sa pertinence des le moment oil 
I'on a axe I'evolution sur les decisions des interprofessions. 
11 y a, par exemple, dans la filiere du gruyere, du lait bio et du 
lait issu de la production integree, du lait de plaine et du lait 
de montagne. Cela compliquerait inutilement les choses si 
certains producteurs etaient exemptes du contingentement 
laitier alors que d'autres resteraient lies par des contingents 
de droit public. 
Dans ce sens, le Conseil federal est d'accord, comme le 
propose la majorite de la commission, de biffer I'article 36a 
alinea 2; ainsi, les producteurs bio et ceux des zones de 
montagne suivraient le meme calendrier que leurs colle
gues. 
En revanche, je reste d'avis que ce serait une erreur dom
mageable que de renoncer a I'ouverture que don ne I'alinea 3 
de ce meme article, a savoir I'exemption anticipee du con
tingentement laitier, a titre volontaire, des interprofessions 
ou des groupements de producteurs qui sont armes pour 
gerer eux-memes les volumes de production. Le chemin 
sera long jusqu'en 2009, il ne faut pas supprimer des possi
bilites supplementaires de flexibilisation. D'une part, iI est 
utile que ceux qui le veulent puissent tester le systeme qui 
sera la regle pour tous des 2009. D'autre part, dans le do
maine du lait industriel par exemple, il n'est pas absolument 
garanti que le modele de I'interprofession s'imposera sur la 
duree, et I'alinea 3 permet de mettre en place d'autres struc
tures, des groupements regionaux, de producteurs ou des 
associations entre une centrale et ses producteurs. N'ayons 
donc pas peur d'accorder un peu de liberte a ceux qui pour
raient etre des pionniers, sachant qu'en 2009 au plus tard, 
chacun devra etre organise pour assumer les nouvelles res
ponsabilites. 
La quatrieme etape, enfin, c'est celle qui vise a mettre en 
place la fin du contingentement laitier a partir de 2009. Un 
consensus semble se degager maintenant en faveur de I'an
nee 2009 plutöt que 2007, comme prevu initialement. 
Au nom du Conseil federal, je peux me rallier acette adapta
tion, parce qu'elle repond a un voeu majoritaire de moderer 
quelque peu le rythme des reformes et de donner un peu 
plus de temps aux exploitants et a la branche pour s'adap
ter; et surtout, parce que I'assouplissement introduit avec 
I'article 31 nous permettra d'affronter efficacement les eta
pes intermediaires de I'ouverture des marches. 
Pour terminer, je reviens sur la proposition Bigger a I'arti
cle 31. Je vous rappelle d'abord qu'elle est contraire aux de
cisions qui ont deja ete prises a I'unanimite par le Parlernent; 
en outre, je crois qu'i1 est important de rappeier qu'i1 est im
portant de laisser une marge de manoeuvre suffisante a la 
branche et, par consequent, de ne pas introduire une condi
tion supplementaire. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 98 Stimmen 
Für den Antrag Bigger .... 65 Stimmen 
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Art. 32 
Antrag der Minderheit 
(Hämmerle, Berberat, Fässler, Genner, GolI, Gysin Remo, 
Kaufmann, Oehrli, Sommaruga, Strahm) 
Abs.2,3 
Streichen 

Antrag Kunz 
Abs.3 

c. Es können höchstens 50 Prozent der Grundkontingente 
übertragen werden; die so frei werdende Kontingentsmenge 
kann linear auf die ersten 100 000 Kilo des Grundkontingen
tes jedem Milchproduzenten zugeteilt werden. 

Art. 32 
Proposition de la minorite 
(Hämmerle, Berberat, Fässler, Genner, GolI, Gysin Remo, 
Kaufmann, Oehrli, Sommaruga, Strahm) 
AI. 2, 3 
Biffer 

Proposition Kunz 
AI. 3 

c. 50 pour cent au plus des contingents de base peuvent 
etre transferes; les contingents ainsi liberes peuvent etre 
attribues lineairement aux producteurs de lait pour les 
100 000 premiers kilos du contingent de base. 

Hämmerle Andrea (S, GR): Zunächst muss man immer 
wieder sagen, was ein Kontingent ist: Ein Kontingent ist eine 
vom Staat gratis zugeteilte Quote, eine bestimmte Menge zu 
einem garantierten Preis. Heute ist nur noch die Menge ga
rantiert, aber nicht mehr der Preis. Darum ist ein Kontingent 
heute auch weniger von Bedeutung als früher. 
Was ist der Kontingentshandel? Es ist die Situation, dass mit 
diesen staatlich unentgeltlich zugeteilten Quoten gehandelt 
werden darf; sie dürfen verkauft, gekauft, vermietet oder ge
mietet werden. Davon wird häufig Gebrauch gemacht. Die 
offizielle Zielsetzung ist Strukturbereinigung, Konzentration 
der Milchproduktion auf gÜ[lstige Standorte usw. Gestatten 
Sie mir eine ökonomische Uberlegung: Die Milchproduktion 
ist gemäss allen Aussagen zu teuer, und darum ist die Milch
produktion nicht konkurrenzfähig. Was geschieht mit dem 
Kontingentshandel? Mit dem Kontingentshandel wird die 
Milchproduktion massiv verteuert. Die Bauern, welche die 
Milchproduktion aufgeben, bekommen Geld, und diejenigen, 
die weiter produzieren, müssen zahlen. Für diejenigen, die 
produzieren, wird die Produktion, die ohnehin zu teuer ist, 
noch weiter verteuert. Das macht - dessen müssen wir uns 
bewusst sein - 120 Millionen Franken im Jahr aus. 
Es fragt sich zunächst einmal, wo die betriebswirtschaftliche 
Vernunft liegt; das ist Sache jedes einzelnen Betriebsleiters. 
Aber gesamtwirtschaftlich ist es ohne Zweifel vollkommen 
unvernünftig, so zu funktionieren. Es kommt noch hinzu -
das ist besonders stossend -, dass gratis, unentgeltlich zu
geteilte Quoten nachher zu Geld gemacht werden können; 
das ist mehr als stossend. 
Ein weiterer Aspekt ist der folgende: Bürgerliche Bauernpoli
tiker - wir werden das dann bald einmal hören - wehren sich 
mit Händen und Füssen gegen eine Aufhebung der Kontin
gentierung oder setzen sich für eine möglichst lange Bei
behaltung der Kontingentswirtschaft ein. Man kann das so 
sehen; wir sind aber anderer Meinung. Nur, der Kontingents
handel - überlegen Sie sich das einmal kurz - ist der Aus
stieg aus der Kontingentierung. Die Bauern bezahlen diesen 
Ausstieg noch selber, und zwar diejenigen, die melken wol
len. Diejenigen, die mehr melken wollen, zahlen den Aus
stieg de~enigen aus der Kontingentierung, die eben nicht 
mehr melken wollen. Das ist wirklich ein Widerspruch, den 
man zuerst noch klären müsste, bevor man einfach stur am 
Kontingentshandel festhalten will. 
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Es ist bedeutend besser, gratis aus der Kontingentierung 
auszusteigen und dies mit vernünftigen Begleitmassnahmen 
zu tun. Es ist also richtig, ökonomisch richtig, den Kontin
gentshandel zu streichen, aufzugeben. Die Bundesratskom
petenz, Kontingente den veränderten Betriebsverhältnissen 
anzupassen, bleibt - Absatz 1 bleibt bei meinem Antrag -, 
aber der Kontingentshandel, dieser Unsinn soll gestrichen 
werden. 
Ich bitte Sie, meinem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

Kunz Josef (V, LU): Der Kontingentshandel gibt immer wie
der zu Diskussionen Anlass. Das BLW verlangt von uns 
Bauern, Betriebe zu vergrössern und strukturell zu verbes
sern, um konkurrenzfähig zu werden. Hierfür muss auch die 
Möglichkeit bestehen, die Milchkontingente zu verschieben. 
Bei der heutigen Regelung, bei der das Gesamtkontingent 
verschoben werden kann, können vor allem Grossbetriebe 
und finanziell starke Betriebe von dieser Möglichkeit Ge
brauch machen. Der kleine und mittlere Betrieb geht in der 
Regel leer aus. 
Mein Antrag, höchstens 50 Prozent der Grundkontingente 
zu verschieben, hat folgende Vorteile: Auch mit meinem An
trag kann der einzelne Betrieb überdimensional wachsen, in
dem er Kontingente kaufen oder mieten kann. Aber es sind 
eben nur noch 50 Prozent. Ich gebe aber mit meinem Antrag 
jedem Milchbetrieb die Möglichkeit, ohne finanzielle Belas
tung sein Kontingent zu erhöhen, indem ihm jeweils auf das 
neue Milchjahr die nicht mehr handelbaren 50 Prozent der 
aufgegebenen Menge ohne zusätzliche Kosten linear auf die 
ersten 100 000 Kilo des Grundkontingentes zugeteilt wer
den. Ich bevorzuge also nicht den Grossbetrieb. Ich will li
near die frei werdenden 50 Prozent jedem Milchproduzenten 
auf die ersten 100 000 Kilo verteilen. 
Mein Antrag ist ein Akt der Solidarität, indem ich auch 
schwächeren Betrieben eine Aufstockungsmöglichkeit ohne 
zusätzliche Kosten geben will. 
Setzen Sie also ein Zeichen der Solidarität, und stimmen Sie 
meinem absolut berechtigten Antrag zu. 

Tschuppert Karl (R, LU): Herr Hämmerle will die Kontin
gentsübertragung nicht mehr ermöglichen. Herr Hämmerle, 
es ist nicht zu bestreiten, dass gewisse Auswüchse entstan
den sind, vor allem bei der Einführung dieser Massnahme. 
Als wir sie eingeführt haben, haben wir sie eigentlich als 
sehr fortschrittlich bezeichnet. Es ist andererseits auch nicht 
zu bestreiten, dass das in der Milchwirtschaft Bewegung ge
geben hat. Vor allem tüchtige, junge Milchbauern hatten 
eine Perspektive. Sie konnten sich neu ausrichten und für 
die Zukunft planen. Deshalb war diese Massnahme nicht da
neben. Ich persönlich kenne niemanden, der Kontingente 
gekauft oder gemietet hat, der dies nicht aus langfristigen 
Uberlegungen gemacht hat. 
Aber, Herr Hämmerle: Jetzt so kurz vor dem Zielstrich mit 
der Aufhebung der Kontingentierung völlig neue Spielregeln 
einzuführen wäre meines Erachtens und nach Meinung un
serer Fraktion falsch. Das Signal müssen wir bei Artikel 36a 
setzen. Dort müssen wir sagen, wann wir die Kontingentie
rung aufheben wollen. Wir dürfen nicht wieder sagen: Wir 
wollen dann in zwei, drei Jahren schauen usw. Jetzt müssen 
wir bei Artikel 36a die Signale setzen und nicht in der Zwi
schenzeit etwas Neues erfinden, was nicht gut wäre. 
Das betrifft auch den Antrag Kunz. Dieser ist wohl sehr gut 
gemeint, aber administrativ zu kompliziert. Darum lehnen wir 
von der FDP den Antrag der Minderheit Hämmerle und den 
Antrag Kunz ab. 

Eberhard Toni (C, SZ): Bei Artikel 32 geht es um die Anpas
sung der Kontingente während der Milchkontingentierung, 
damit ein Milchbetrieb auch in dieser Phase wachsen kann. 
Was lief ab? Mit "AP 2002,. wurde von den Produzenten 
und Verarbeitern verlangt, dass sie für Produktion und Ab
satz selber verantwortlich seien. Gleichzeitig baute der Bund 
die Marktstützungen ab, was dazu führte, dass die Milch
preise in den letzten Jahren sanken und weiter sinken wer-
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den. Es führte auch dazu, dass die Einkommenssituation 
der Milchproduzenten schwieriger, schlechter wurde als die 
der übrigen Landwirtschaftsbetriebe. Das zeigten Erhebun
gen des Schweizerischen Bauernverbandes beim letzten 
Lagebericht klar auf. 
Was kann nun ein Milchbetrieb in dieser Situation machen? 
Er kann die Kosten senken, er kann rationalisieren, beim 
Personal sparen; er kann sich aber auch vergrössern, und 
vergrössern kann er nur, wenn er zusätzliche Milchkontin
gente kauft oder mietet. Er kann auch Land zukaufen, aber
das weiss auch Herr Hämmerle - das ist sehr schwierig. Der 
Milchwirtschaftsbetrieb muss also unternehmerischer wer
den, er muss versuchen, seine Kosten tief zu halten. 
Wenn wir nun - wie dies der Minderheitsantrag Hämmerle 
will - den Kontingentshandel streichen, verhindern wir das 
Wachstum der Milchwirtschaftsbetriebe; damit zementieren 
wir die Grösse dieser Betriebe und nehmen ihnen die Mög
lichkeit, unternehmerisch zu handeln. Deshalb bin ich der 
Überzeugung, dass es richtig ist, Kauf und Miete von Milch
kontingenten weiterhin zuzulassen. Es ist richtig, was Herr 
Hämmerle sagt; mich stören die hohen Kosten auch, aber 
das ist der Entscheid jedes einzelnen Unternehmers. Ich bin 
Oberzeugt: Wenn wir jetzt die Milchkontingentierung bis 
2009 begrenzen und sie dann definitiv aufheben, was abzu
sehen ist, entsteht ein gewisser Druck auf die Kontingents
preise; sie werden Jahr für Jahr sinken. Es ist also dringend 
notwendig, dass der Milchwirtschaftsbetrieb auch in dieser 
Übergangsphase bis zur Aufhebung der Milchkontingentie
rung wachsen kann; sonst erfolgt der Übergang viel zu ab
rupt, und es wird zu viele Verlierer geben. Ich möchte Sie 
also bitten, den Minderheitsantrag abzulehnen und der 
Mehrheit zuzustimmen. 
Auch der Einzelantrag Kunz, nur 50 Prozent des Kontingen
tes seien zu übertragen, führt zu einer Einschränkung der 
unternehmerischen Freiheit; er erhöht die Kosten der Kon
tingente, weil dann der Ausstieg nur mit 50 Prozent der 
Menge bezahlt werden muss. 
Wenn Sie der Mehrheit zustimmen, ist die Übergangsfrist 
zur Aufhebung der Milchkontingentierung für die Milchwirt
schaftsbetriebe verträglicher. 

Walter Hansjörg (V, TG): Der Kontingentshandel war lange 
Zeit ein umstrittenes Problem. Er wurde dann eingeführt, 
und ich muss Ihnen sagen, er hat sich bewährt! Er hat sich 
insbesondere bewährt, weil sich die Betriebe entwickeln 
können. Diejenigen Betriebe, die eher auf die Milchproduk
tion setzten, konnten entsprechende Kontingente zukaufen 
oder zumieten - und dies zu einem Marktpreis, der den Ge
genwert darstellt. Wir haben zudem Bauernbetriebe, die sich 
verändern möchten. Sie möchten eine andere Produktions
ausrichtung einführen und haben mit dem Kontingentshan
del auch die Gelegenheit, Mittel zu beschaffen, um ihren 
Strukturwandel, nämlich den Ausstieg aus der Milchkontin
gentierung, zu finanzieren. Sie können diese Mittel in Mast
und Mutterkuhhaltung oder in ackerbauliche Ausrichtungen 
investieren. Auch das kostet Geld. Dieser Ausgleich ist ein 
innerlandwirtschaftlicher Ausgleich. Dies hat den Bund in 
der Regel nichts gekostet. Von daher gesehen hat dieser 
Kontingentshandel Dynamik gegeben: Die Betriebe konnten 
sich verändern. Es wurde rege davon Gebrauch gemacht. 
Die Preise der Kontingentsrenten sind unterschiedlich hoch, 
und es ist jedem einzelnen bäuerlichen Unternehmer freige
stellt, wie viel er bezahlen will oder um welchen Preis er die 
Produktionsmenge einem anderen Bauern Obertragen will. 
Aber wir haben jetzt auch die Flexibilisierung der Branchen. 
Gesamthaft kann die Milchmenge ab 2004 von den Bran
chen festgelegt werden. Aber es ist dringend notwendig, 
dass die einzelnen Betriebe hier ihren Handlungsspielraum 
behalten können. Dieses Instrument brauchen wir auf jeden 
Fall bis zu einer allfälligen Aufhebung der Milchkontingentie
rung, falls das dann beschlossen wOrde. 
Zum Antrag Kunz muss ich sagen, dass er mir administrativ 
zu kompliziert ist. Es nicht korrekt, dass dann, wenn weniger 
Milchmenge in den Handel kommt, die Preise erhöht werden 

und nachher eine administrative Zuteilung erfolgt - eine ad
ministrative Zuteilung notabene, welche die ungerechte Aus
wirkung hätte, dass diese kurzfristig zugeteilten Kontingente 
dann nochmals veräussert werden könnten. 
Bleiben Sie bitte beim bewährten System, welches in der 
Landwirtschaft etwas mehr Freiheit und unternehmerischen 
Handlungsspielraum gebracht hat. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

B ndesgesetz 
yb r die Tabakbesteuerung. 
An erung 
Loi 'derale 
sur I' position du tabac. 
Modif ation 

- Divergences 
Botschaft des undesrates 20.02.02 (BB12002 2723) 
Message du C nseil federal 20.02.02 (FF 2002 2553) 

NationalraVCon eil national 24.09.02 (Erstrat - Premier Conseil) 

NationalraVCons '1 national 25.09.02 (Fortsetzung - Suite) 

StänderaVConseii es Etats 02.12.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

NationalraVConseil ationaI11.03.03 (Differenzen - Divergences) 

StänderaVConseii de Etats 17.03.03 (Differenzen - Divergences) 

NationalraVConseii na ·onaI18.03.03 (Differenzen - Divergences) 

StänderaVConseil des ts 19.03.03 (Differenzen - Divergences) 

EinigungskonferenzlCon rence de conciliation 20.03.03 

NationalraVConseii nation I 20.03.03 (Differenzen - Divergenees) 

StänderaVConseii des Etat 20.03.03 (Differenzen - Divergenees) 

NationalraVConseil national 1.03.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 

StänderaVConseii des Etats ~ .03.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses (BBI 2003 2 ) 
Texte de I'acte legislatif (FF 20 2539) 

Bundesgesetz über die Ta akbesteuerung 
Loi federale sur I'impositio du tabac 

Art. 28 Abs. 2 Bst. C 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Favre, Baader Caspar, BOhrer, Ka fmann, Oehrli, Schnei
der, Tschuppert, Wandfluh, Zuppige 
Zustimmung zum Beschluss des Stän 

Art. 28 al. 2 let. C 

Proposition de la majorite 
Maintenir 

Proposition de la minorite 
(Favre, Baader Caspar, BOhrer, Kaufmann 
der, Tschuppert, Wandfluh, Zuppiger) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Ehrler Melchior (C, AG), für die Kommission: Wir beschäfti
gen uns jetzt zum dritten Mal mit der Taba besteuerung. 
Letztes Mal hatten wir noch zwei Differenzen Zum einen 
ging es um die Frage, wie gross der ErhÖhun~SPielraum 
des Bundesrates sein soll - 50 oder 80 Proze t. Hier hat 
sich der Ständerat unserer Lösung, d. h. 80 Pro nt, ange
schlossen. 
Die zweite Differenz betrifft den Präventionsfonds.er Stän
derat hat diesen mit 22 zu 14 Stimmen abgelehnt. Dabei 
wurden im Wesentlichen juristische Bedenken wegen der 
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M is iI s'agit maintenant de chiffres puisqu'iI est question de 
de ider entre 496,4 millions de francs ou 300 millions de 
fra s. Et je vais jouer cartes sur table! 
Lors ue le Conseil federal a elabore le message, iI avait ins
crit p ur le credit-cadre une somme de 475 millions de 
francs ans le plan financier. On etait donc dans un cadre 
qui pou it etre gera dans les chiffres prevus. Depuis lors, le 
Conseil deral a travailla sur le projet de plan financier ree
quilibre 0 iI a retenu des sommes reduites pour la promo
tion du log ent, tras exactement 61 millions de francs pour 
I'annee pro haine, 74 millions de francs pour I'annee sui
vante, 84 m ~ions de francs pour 2006 et 91 millions de 
francs pour 2 7; c'est un total de 310 millions de francs qui 
est prevu actu lIement dans le plan financier. Par conse
quent, on peut 're que le montant de 400 millions de francs 
qui est prevu pa la majorite de la commission nous permet 
de garer ce progr mme a I'interieur d'un plan financier suffi
sant. La propositio de 300 millions de francs est deja plus 
restreinte que le m ntant qui est encore prevu. Je dois dire 
que c'est certainem t le minimum requis pour qu'on puisse 
encore avoir une ma ~e critique suffisante. 
Les chiffres vous ont\ ete donnas. Au depart, iI s'agissait 
de 6000 logements aU\ total sur les quatre annaes. Avec le 
montant qui est mainteQant inscrit au plan financier, on se 
retrouve a 4000 loge~ents environ, c'est-a-dire a une 
moyenne de 1000 par a\nee. C'est un minimum pour que 
I'activite puisse encore sej faire dans des conditions raison-
nables. \ 

Strahm Rudolf (S, BE): U zu verhindern, dass sich wie
derholt, was in der Kommis' ion passiert ist, dass nämlich 
bestimmte Gruppen in diese Ausrnehrung taktisch abstim
men, ziehe ich den Antrag de Minderheit I zu rOck. Stimmen 
Sie rur die Mehrheit, deren A trag ursprOnglich ein Antrag 
Meier-Schatz war. Aufgrund ieser Reduktion von rund 
100 Millionen Franken sollten uch diejenigen zustimmen 
können, die bei der Fassung d if Bundesrates einige MOhe 
hatten. Wir stimmen rur die Mehr~eit. 

Le presldent (Christen Yves, pre ident): La proposition de 
la minorite I a ete retiree. 

Abstimmung - Vote 
namentlich - nominatif' Beila e - nnexe 02.023/3493 

FOr den Antrag der Mehrheit .... 87 timmen 
FOr den Antrag der Minderheit 11.... 5 Stimmen 

Ausgabenbremse - Frein aux depen es 

Abstimmung - Vote 
FOr Annahme der Ausgabe .... 95 Stirn 
Dagegen .... 82 Stimmen 

Das qualifizierte Mehr ist nicht erreicht 
La majorite qualifiee n'est pas acquise 

02.046 

Agrarpolitik 2007. 
Weiterentwicklung 
Politique agricole 2007. 
Evolution future 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 29.05.02 (BB12002 4721) 
Message du Conseil federal 29.05.02 (FF 2002 4395) 
Zusatzbotschaft des Bundesrates 16.10.02 (BBI 2002 7234) 
Message complementaire du Conseil federal 16.10.02 (FF 2002 6735) 
StänderaVConseii des Etats 10.12.02 (Erstrat - Premier Conseil) 
StänderaVConseii des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 
StänderaVConseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 
StänderaVConseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConseii national 17.03.03 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 
NationalraVConseii national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConseii national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConseii national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConseii national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConseii national 19.03.03 (Fortsetzung - Suite) 

1. Bundesgesetz über die Landwirtschaft 
1. Lol federale sur I'agriculture 

Art. 32 

Genner Ruth (G, ZH): Wir kommen wieder zur Milch zu rOck. 
Die grane Fraktion unterstatzt die Streichung der Absätze 2 
und 3 in Artikel 32. Wir wollen damit den Handel mit Milch
kontingenten unterbinden. Wir haben es gehört: Milchkontin
gente sind Quoten, sind Mengengarantien, die den Bauern 
vom Staat gratis zugeteilt worden sind. Bei diesem Artikel 
geht es um den Handel mit Milchkontingenten. Dieser Han
del hat das System der Milchkontingentierung eigentlich in
frage gestellt. Die Milchkontingentierung wurde einmal zur 
Grundsicherung eines regelmässigen bäuerlichen Einkom
mens eingeruhrt. Der Handel mit Milchkontingenten verteu
ert die Milchproduktion. Es ist ein produktionsfremder Kos
tenfaktor. Er schmälert damit die Einkommensquote der 
Bauern an der Milch. Die Milchproduktion kann vor allem 
wegen dem Handel mit Milchkontingenten fern vom Futter
anbau, fern von der Art des Futters durchgeruhrt werden. 
Das ist ökologisch nicht sinnvoll. Wir wollen nämlich, dass 
die Milch dort produziert wird, wo grosse Mengen von Futter 
wie Gras wachsen und angebaut werden. Daher wollen wir 
keinen Handel mit Milchkontingenten. 
Den Antrag Kunz lehnen wir ebenfalls ab. Er ruhrt zu völlig 
falschen Anreizen. Herr Kunz sagt zwar, er möchte rur die so 
genannt kleinen Bauern eine neue Gerechtigkeit schaffen. 
Aber wir wollen kein in sich falsches System verbessern. 
Überdies ist der Antrag auch sehr kompliziert und rur viele 
schwer verständlich. Der Kauf bzw. die Miete von Quoten, 
die ehemals gratis waren, fahrt letztlich zu einem virtuellen 
Markt, zu Kosten, wo keine Kosten sein dOrfen. Damit gene
rieren wir ja gerade Produktionskosten rur kleine Bauern, die 
damit nur ihr Einkommen schmälern. 
Ich möchte Sie bitten, den geraden Weg zu wählen und sich 
auf unsere Basis der effektiven Produktion von Milch zu be
sinnen. Das ist das Futter, die Futterbasis. Sie ist die Vor
aussetzung fOr eine gute, gesunde Milchproduktion. Daraus 
ergeben sich auch die entsprechenden Produktionskosten. 
Sich mit dem Handel mit Milchkontingenten Ober Quoten, 
die einmal ohne Kosten vorhanden waren, Mittel rur den 
Ausstieg beschaffen zu wollen, das ist etwa, wie sich nach 
einer hochgejubelten Börse zu sehnen, die Geld generiert, 
ohne dass eine Basis da ist. 
Ich möchte Sie bitten, vom Handel mit Milchkontingenten 
wegzukommen und sich auf die Basis zu besinnen, das ist 
die Raufutterbasis, und die Milchproduktion an diese zu bin
den und entsprechend diese Absätze zu streichen. 
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Strahm Rudolf (S, BE): Wir sind bei Artikel 32 des Landwirt
schaftsgesetzes. Ich bitte Sie namens der SP-Fraktion, den 
Antr~g der Mi~derheit Hämmerle zu unterstützen. Es geht 
um die sehr heikle und während langer Jahre emotional dis
kutierte Frage, die auch die Landwirte beschäftigt: die Frage 
des Handels mit Kontingenten und der Vermietung von 
Milchkontingenten. Herr Hämmerle möchte zu Recht unter
binden, dass dieser Handel weitergeht. 
Die Renten, die bezahlt werden -120 Millionen Franken pro 
Jahr -, sind ein Einkommen ohne Arbeit. Es ist von den Vor
rednerinnen und Vorrednern schon darauf hingewiesen wor
den, dass es dabei viele Auswüchse gegeben hat. 
Ich möchte hier eine Reminiszenz vorbringen. Das ist der 
Grund, weshalb ich mich gemeldet habe. Ich habe jetzt zwölf 
Jahre Agrarpolitik erlebt. 1996 hatten wir den Milchwirt
schaftsbeschluss, mit diesem sollte der Kontingentshandel 
eingeführt werden. Es gab eine Volksabstimmung, und der 
Milchwirtschaftsbeschluss ist abgelehnt worden. Zwei Jahre 
später ist mit der «Agrarpolitik 2002» der Milchkontingents
handel trotz des Volksentscheids eingeführt worden. Es gab 
zwei Landwirte in diesem Rat, die im Parlament und bei der 
Volksabstimmung erfolgreich gegen den Milchkontingents
handel gekämpft haben: der Landwirt Ruedi Baumann aus 
dem Bernbiet und der Landwirt Andrea Hämmerle aus dem 
Bündnerland. Sie haben damals die Bauern vor dem Kontin
gentshandel gewarnt; Brugg bzw. die Bauernverbände woll
ten ihn. Das hat natürlich zur heutigen Situation geführt. Der 
Marktstrukturdruck wurde dann so verstärkt, dass wir jetzt 
die Kontingente abschaffen müssen. Jeder Landwirt in die
sem Land muss wissen: Der Anfang dieses unseligen Kon
tingentshandels war eigentlich der Anfang der Liquidation 
der Kontingente. Das war der Anfang der Liberalisierung, 
und er wurde von den Bauernverbänden bzw. von Brugg ge
gen den Willen der Kleinbauern unterstützt. Das muss auch 
gesagt werden. 
Heute sind wir an einem Punkt, wo man fast nicht mehr zu
rückbuchstabieren kann. Aber dieser Kontingentshandel hat 
dann diesen Strukturdruck und diese Auswüchse gebracht, 
die dazu geführt haben, dass für einen Liter bzw. pro Kilo 
Kontingentsverkauf 1 Franken bis Fr. 1.60 bezahlt werden; 
und dass bei der Kontingentsmiete hirnrissig 10 bis sogar 
20 Rappen pro Liter Milch bezahlt werden. 10 bis 20 Rap
pen Verteuerung pro Kilo Milch für den Milchbauern! Das ist 
eine Art Sofarente, ein «arbeitsloses Einkommen», und das 
kann man nicht mit der Notwendigkeit des Strukturwandels 
rechtfertigen, den wir natürlich auch wünschen. Man könnte 
diesen auch anders bewerkstelligen. 
Nun kommt Herr Kunz und will ehrlicherweise zurückbuch
stabieren. Er hat aus den Auswüchsen Konsequenzen gezo
gen. Er möchte nur 60 Prozent der Milchkontingente han
delbar machen und den Rest auf alle Kontingentsinhaber 
verteilen. Das ist eine originelle Idee. Wir würden subsidiär 
zum Antrag der Minderheit Hämmerle den Antrag Kunz un
terstützen, im Wissen natürlich, dass die administrativen 
Probleme nicht kleiner würden, sondern dass die Verteilung 
einige staatliche Administrierungen erfordern würde. 
Sie haben mit der Unterstützung des Antrages der Minder
heit Hämmerle die letzte Möglichkeit, diese Auswüchse, 
auch wenn es nur bis 2009 ist, zu begrenzen. Diese «ar
beitslosen Einkommen» verteuern dem neuen Milchbauern, 
der die Kontingente mietet oder kauft, die Produktion, ohne 
dass beim Nutzniesser eine Leistung dahinter steht. Das ist 
eine Art «Sofarente», bei der wir nicht mehr mitmachen. 
Deswegen unterstützen wir den Minderheitsantrag Häm
merle. 

Kunz Josef (V, LU): Herr Strahm, Sie haben meinen Antrag 
für originell befunden. Jetzt ist verschiedentlich auf den ad
ministrativen Aufwand hingewiesen worden. Sie wissen, 
dass die Kontingente für das neue Milchjahr so oder so im
mer neu berechnet werden müssen - mit der Übertragung 
von maximal 6000 Kilogramm usw. Dies muss so oder so 
geschehen. Finden Sie nicht auch, dass mein Antrag auch in 
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dieser Hinsicht kein Problem ist, da die Kontingente so oder 
so für das neue Milchjahr angepasst werden müssten? 

Strahm Rudolf (S, BE): Herr Kunz, ich räume ein, dass Ihr 
Antrag in die Richtung des Antrages der Minderheit Häm
merle geht, und ich räume auch ein, dass so oder so admi
nistrative Probleme entstehen. Ich finde, der Antrag der 
Minderheit Hämmerle ist besser, weil er konsequent ist. 
Aber subsidiär werden wir Ihren Antrag unterstützen, weil er 
wenigstens diese Auswüchse und diese «Sofarente» um die 
Hälfte beschneidet. 

Beck Serge (L, VD): Nous I'avons dit a I'occasion du debat 
d'entree en matiere, le groupe liberal salue I'objectif de sup
primer a terme les contingents. 
Mais, si M. Strahm entend refaire I'histoire des contingents, 
encore convient-i1 de la refaire jusqu'au bout et de se rappe
Ier que, contrairement a ce que semblait dire Mme Genner 
tout a I'heure, les contingents ne sont pas tombes du ciel et 
n'ont pas ete attribues ades producteurs sur aucune base 
concrete. Non, c'est simplement la mise en place d'un sys
teme qui a fige des quantites de production existantes a un 
moment Oll etait en vigueur un systeme de priX garantis qui 
etait totalement deconnecte du marcM. La commercialisa
tion des contingents est une mesure de passage progressif 
indispensable vers la liberte du marcM qui reste un objectif 
de base de la loi; objectif qui a ete amorce avec «PA 2002» 
et que nous poursuivons avec ce programme de .. Politique 
agricole 2007». 
11 est du ressort du Iibre choix, de la responsabilite d'entre
preneur d'un agriculteur, de choisir I'acquisition ou la loca
tion qu'i1 juge rentable, au prix qu'i1 a choisi et qu'i1 est prät a 
payer. Ce sont la des responsabilites auxquelles I'agriculteur 
doit aujourd'hui faire face, et c'est le meilleur moyen de le 
preparer a I'evolution de I'ensemble de I'agriculture vers da
vantage de marcM. 
Quant aux financements qui sont retires des locations ou 
des ventes de contingents, ce ne so nt pas des rentes de si
tuation. Dans la plupart des cas, ces sommes sont reinves
ti es par les exploitants qui renoncent a la production laitiere 
pour adapter leur exploitation en direction d'une autre bran
che de production. Et I'on sait bien que cela necessite des 
investissements. 
C'est bel et bien la proposition de la minorite Hämmerle qui 
est un non-sens. 11 est intenable de verrouiller les structures 
et d'empächer ainsi I'amelioration de la rentabilite et de la 
competitivite des exploitations et puis, en 2006 ou en 2009, 
selon la decision que nous prendrons dans la suite de ce de
bat, de passer d'un coup, d'un seul, au marche Iibre. 11 n'y a 
pas de meilleur moyen pour tuer I'essentiel de la branche 
laitiere de I'agriculture. 
Quant a s'en remettre a l'Etat pour choisir quels sont les pro
ducteurs qui devraient beneficier d'augmentations de contin
gents, on peut comprendre que ce soit la profession de foi 
d'un socialiste. Mais c'est un recul sur le chemin que nous 
avons choisi en direction d'une economie agricole de mar
che. 
Le groupe liberal vous invite donc tout au long de la discus
sion sur I'article 32 a suivre la majorite de la commission. 

Ehrler Melchior (C, AG), für die Kommission: Wir diskutie
ren ja nachher die Frage der Aufhebung der staatlichen 
Milchkontingentierung. Ich schicke voraus, dass die Mehr
heit ganz klar für den Ausstieg aus der staatlichen Regelung 
ist. 
Hier geht es um die Frage, welche Übertragungsmöglichkei
ten es bei dieser restlichen Zeit des Bestehens der Milch
kontingentierung geben sollte. Die Mehrheit ist der Auffas
sung, dass wir an diesem heutigen System nichts ändern 
sollen. Die Minderheit möchte die Möglichkeit der Übertra
gung abschaffen. Herr Kunz hat hier in seinem Einzelantrag 
eine neue Lösung gefunden, wonach der Staat in die ganze 
Verteilung eingreifen würde. 
Ich möchte vielleicht kurz daran erinnern, welches die 
Gründe fOr die Einführung der Milchkontingentierung waren: 
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Es ging damals ganz eindeutig darum, ob wir die Frage der 
Menge Ober den Preis regeln oder ob wir die Menge eben 
mit der Möglichkeit begrenzen, dass der Preis dann stabili
siert werden kann. Das war die ursprOngliche BegrOndung. 
Ich möchte auch daran erinnern, dass man ursprunglich da
von ausgegangen ist, dass man die Bergregionen von der 
Kontingentierung ausnehmen könnte. Man hat aber sehr 
schnell gesehen, dass in den Bergregionen dann sehr viel 
mehr produziert wurde. Die Bergregionen wurden also auch 
einbezogen. Die Konsequenz lautete dann natOrlich, dass 
die Produktion eben an die Fläche gebunden war. Eine wei
tere Konsequenz war, dass bei den Preisen eine gewisse 
Stabilisierung erreicht werden konnte. Davon spricht man 
Obrigens auch heute noch in der EU. Eine weitere Konse
quenz lautete auch, dass mit der Kontingentierung eine ge
wisse Verteilung der Produktion Ober die verschiedenen 
Landesgegenden erreicht werden konnte. Die Problematik 
des Systems lag darin, dass ein relativ starres System ein
gefOhrt worden ist. Die Produzenten konnten ihre Milch
menge nur erhöhen, indem sie Boden kauften. Die Frage 
lautete daraufhin, ob eine staatliche Regelung, also eine Lö
sung mit einer zentralen Stelle, hier fOr Flexibilität sorgen 
oder ob man eben die Möglichkeit der Übertragung der Kon
tingente einfOhren solle. Man hat am Schluss Letzteres ge
wählt. 
Nun bin ich schon der Meinung - das hat sich auch in der 
Kommission gezeigt -, dass es hier natOrlich gewisse Aus
wOchse gibt. Ich bin auch der Meinung, dass"es hier gewisse 
Probleme gibt. An und fOr sich sollten die Milchproduzenten 
wettbewerbsfähiger werden. Wenn sie aber teure Kontin
gente zukaufen oder mieten, haben sie hohe Produktions
kosten, das ist sicher ein Problem. Ein weiteres Problem gibt 
es innerlandwirtschaftlich: Es gibt Produzenten mit Kontin
genten und solche ohne Kontingente. Das ist auch immer 
ein Grund fOr Auseinandersetzungen innerhalb der Land
wirtschaft. Dies zu den negativen Begleiterscheinungen, die 
vor allem von den Kollegen Hämmerle und auch Strahm er
wähnt worden sind. 
Ich möchte aber auch die andere Seite etwas beleuchten: 
Dank der Tatsache, dass man Kontingente verkaufen 
konnte, ist natOrlich diese Menge an Kontingenten erst auch 
verkauft worden. Wenn ein Produzent fOr sein Kontingent 
nichts erhält, dann wird er natOrlich weniger schnell bereit 
sein, sein Kontingent zu vergeben. Ich möchte Sie einfach 
darauf hinweisen, dass unter diesem Kontingentssystem die 
Kontingentsmenge pro Betrieb namhaft gestiegen ist, und 
zwar innerhalb relativ weniger Jahre von 50 000 auf Ober 
80000 Kilo. 
In einem weiteren Punkt - ich glaube, wir mOssen etwas auf
passen und auch hier nicht der Gefahr einfacher Lösungen 
erliegen - geht es um die Frage, was denn mit dem Geld, 
das der Verkäufer eben erhalten hat, geschehen ist: In sehr 
vielen Fällen wurde das Geld fOr die Extensivierung und fOr 
die Altersvorsorge gebraucht. Es ist hier also durchaus nicht 
so, dass man Oberall von Renten und von bösen Rentenkas
sierern sprechen könnte. 
Ein letzter Punkt: Ich habe auch ein bisschen Erfahrung mit 
dieser ganzen Geschichte. Es ist schlicht und einfach nicht 
möglich, Einigkeit darOber zu erzielen, welches eine ge
rechte Verteilung ist. Ich habe das einfach gesagt, damit Sie 
das Ganze vielleicht ein bisschen nuancieren. Es gibt Pro
bleme in dieser Kontingentsregelung, aber sie hat eben 
schon auch ihre Vorteile. 
Nun ist die Mehrheit ganz klar der Auffassung, dass in ab
sehbarer Zeit die staatliche Kontingentsregelung abge
schafft werden soll, damit eben die Produzenten mehr Frei
heit erhalten. Die Kommission war mit 14 zu 10 Stimmen 
folgender Auffassung: Wenn wir schon in Richtung mehr 
Freiheit gehen und entscheiden, dass es in absehbarer Zeit 
keine Kontingentierung mehr gibt, dann s,?lIten wir jetzt die 
Möglichkeiten einer flexiblen Nutzung der Ubertragung nicht 
einfach streichen. Das wOrde einfach heissen, dass wir mit
telfristig fOr sehr grosse Flexibilität sind, im Moment aber 
diese Flexibilität «abstellen». Wir von der Mehrheit sind der 
Auffassung, dass das nicht konsequent wäre. 

Aus diesen GrOnden bitte ich Sie, der Mehrheit zu folgen 
und die Übertragungsmöglichkeiten aufrechtzuerhalten. 
Noch zwei, drei Worte zum Antrag Kunz: Dieser Antrag hat 
der Kommission nicht vorgelegen. Hier stellt sich natOrlich 
schon eine grundsätzliche Frage, nämlich die Frage, ob wir 
in eine Richtung gehen zu sagen, dass es mehr Markt gibt, 
dass wir den Betrieben Entwicklungsmöglichkeiten geben 
wollen, dass wir private Lösungen wollen und die einzelnen 
Betriebe sich eben nach ihrem GutdOnken entwickeln kön
nen sollen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite betrifft 
die Frage, ob wir in ein System hineinwollen, in dem der 
Staat wieder vermehrt Produktionsrechte verteilt und zuteilt. 
Das ist die grundsätzliche Frage, die Sie hier zu entscheiden 
haben. Wie ich die Kommission interpretiert habe, ist sie der 
Meinung, dass wir in Richtung einer freiheitlichen Lösung 
gehen, in Richtung Entwicklungsmöglichkeiten fOr die Be
triebe, und nicht Richtung mehr staatlicher Eingriffe in die 
Verteilung von Kontingenten. 

Delss Joseph, conseiller federal: Ce que voudrait la propo
sition de minorite Hämmerle, c'est revenir a I'epoque d'avant 
1999. Je crois que cela n'est tout simplement pas possible 
et ce serait creer une incertitude tout a fait arbitraire que 
d'introduire cela comme 9a, par a-coups, alors que nous 
avons maintenant un cheminement qui est connu. 
Si nous supprimons les contingents pour I'an 2009, ce la veut 
dire que les droits de produire decoulant des contingents 
n'auront plus de valeur acette date. Cette periode est suffi
samment longue pour permettre a tous les detenteurs de 
faire leurs calculs et d'amortir les valeurs qu'ils contenaient 
10rsqu'i1s les ont achetes, ou tout simplement de savoir ce 
que peut valoir un contingent que I'on pourrait encore ven
dre. Stopper cela, c'est aussi se priver de la flexibilite qu'a 
apportee le marche des contingents. Car ceux qui portent 
des appreciations uniquement negatives sur ce commerce 
oublient que c'est gräce a I'introduction de cette possibilite 
que les restructurations souhaitables ont pu etre accom
plies, parfois avec difficulte, parfois contre d'autres qui 
auraient egalement souhaite pouvoir faire des amenage
ments; mais, finalement, c'est le marcM qui a pu conduire Ei 
cela. 
La solution qui est maintenant sur la table offre une transpa
rence totale, puisqu'on connaTtra la date Ei partir de laquelle 
les droits n'auront plus d'utilite et, par consequent, ne repre
senteront plus de valeur non plus. C'est donc dans I'esprit 
de la decision que vous prendrez plus loin, Ei I'article 36, qu'iI 
faut decider maintenant, et non pas Ei I'encontre de la deci
sion principale que, j'espere, vous prendrez tout Ei I'heure. 
La proposition Kunz pose a mon sens toute une serie de 
problemes, pas seulement administratifs, comme cela a ete 
dit; cela reviendrait aussi Ei rencMrir les contingents exis
tants, et on ne saurait pas comment seraient repartis les 
droits que I'auteur de la proposition veut reserver aux pro
ducteurs privilegies, si ce n'est par une sorte de systeme de 
I'arrosoir qui ne serait pas en Iigne avec les reformes struc
turelles souhaitables. 
Par consequent, je vous invite a rejeter la proposition de mi
norite Hämmerle et la proposition Kunz. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
FOr den Antrag Kunz .... 67 Stimmen 
Dagegen .... 97 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
(namentlich - nominatif; Beilage - Annexe 02.046/3467) 
FOr den Antrag der Minderheit .... 70 Stimmen 
Dagegen .... 100 Stimmen 

Art. 34 
Antrag Brunner Ton; 
Titel 
Zusatzkontingente 
Text 
Den Produzenten und Produzentinnen ausserhalb des Berg
gebietes werden fOr Tiere, die sie aus dem Berggebiet zu-
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kaufen, für befristete Zeit Zusatzkontingente zugeteilt. Der 
Bundesrat regelt, unter welchen Voraussetzungen auch im 
Berggebiet Zusatzkontingente zugeteilt werden können. 

Art. 34 
Proposition Brunner Toni 
Titre 
Contingents supplementaires 
Texte 
Les producteurs de lait etablis en dehors de la region de 
montagne se voient attribuer a titre temporaire un contingent 
supplementaire pour les animaux qu'ils achatent dans cette 
region. Le Conseil federal definit les conditions dans les
quelles iI est egalement possible d'attribuer des contingents 
en region de montagne. 

Brunner Toni (V, SG): Immer öfter sind Betriebe im Bergge
biet gezwungen, ihre Milchproduktion aufzugeben. Oft füh
ren zu kleine Kontingente oder notwendige bauliche Anpas
sungen und Investitionen, z. B. wegen des Tierschutzes, aus 
finanziellen Gründen zur Abkehr von der Milchproduktion. 
Nicht selten wandert in einem solchen Fall das Milchkontin
gent vom Berg ins Tal. Im Gegenzug wird die Rinderaufzucht 
des Talbetriebs vom Berggebiet übernommen. Das ist eine 
mögliche Variante überbetrieblicher Zusammenarbeit, und 
das ist auch richtig so. Nur hat die Geschichte einen Haken. 
Die Wertschöpfung wandert vom Berg ins Tal, weil im Berg
gebiet keine Milch mehr produziert wird. Innovative und pro
fessionelle Bauernfamilien sollten auch im Berggebiet ver
mehrt die Möglichkeit erhalten, ihre Produktionsanteile zu 
halten oder eben auch ergänzen zu können. 
Artikel 34 im Landwirtschaftsgesetz regelt, dass den Produ
zenten und den Produzentinnen ausserhalb des Berggebie
tes für zugekaufte Tiere aus dem Berggebiet für eine 
befristete Zeit Zusatzkontingente zugeteilt werden können. 
Das Instrument ist gut, sind doch Tiere aus dem Berggebiet 
begehrter. Es besteht damit ein Anreiz, solche Tiere zu kau
fen, und als Nebeneffekt kann das eigene Kontingent im Tal
gebiet aufgebessert werden. 
Ich möchte nun diesen Artikel ergänzen, indem der Bundes
rat regelt, unter welchen Voraussetzungen auch im Bergge
biet Zusatzkontingente zugeteilt werden können. Der Grund
gedanke ist folgender: Betriebe im Berggebiet, die sich auf 
die Milchwirtschaft spezialisieren, sollen beim Zukauf von 
weiblichen Zuchttieren von einem Berufskollegen aus dem 
Berggebiet ebenfalls die Möglichkeit der Erlangung von Zu
satzkontingenten haben. Produktion und Wertschöpfung 
werden so auch im Berggebiet gefördert. Es würde ein An
reiz geschaffen, dass auch im Berggebiet noch mehr über
betrieblich zusammengearbeitet wird. 
Der Antrag ist unbürokratisch, er ist in einer Zeit der flexiblen 
Gesamtmenge auch unproblematisch und kann mit der 
bereits bestehenden Administrationsstelle ohne zusätzliche 
Staatskosten umgesetzt werden. Im Gegenzug ermöglicht 
er aber innovativen und spezialisierten Milchbetrieben zu
sätzliche Wertschöpfung in bereits bestehender Infrastruk
tur, und das im Berggebiet. 
Mein Antrag kostet keinen einzigen zusätzlichen Franken. Er 
steht jedoch in der Logik des Gesetzes, indem es dem Bun
desrat obliegen soll zu regeln, unter welchen Voraussetzun
gen im Berggebiet Zusatzkontingente zugeteilt werden kön
nen. 
Ich bitte Sie, meinen wirklich guten Antrag wohlwollend zu 
unterstützen. 

Ehrler Melchior (C, AG), für die Kommission: Dieser Antrag 
lag in der Kommission nicht vor. Ich kann deshalb auch nicht 
für die Kommission sprechen. Vielleicht einfach zwei, drei 
Gedanken aus meiner persönlichen Sicht. 
Diese Zusatzkontingente sind ein traditionelles Instrument 
der Arbeitsteilung BergfTal. Herr Brunner möchte nun, dass 
man dieses Instrument auch innerhalb des Berggebietes 
einsetzt. Ich bin der Meinung, dass das durchaus ein sehr 
kreativer Ansatz ist, weil hier möglicherweise das Perpe-

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

tuum mobile für das Berggebiet geschaffen würde. Denn ein 
Tier, das ins Talgebiet geht, ist dann im Talgebiet, ein Tier, 
das im Berggebiet bleibt, kann dann wieder weiterverkauft 
werden und löst wieder Kontingente aus usw. Wenn man 
dies nicht möchte, müsste man natürlich einen entsprechen
den Kontrollaufwand einführen. Das wiederum würde in ei
nem gewissen dialektischen Spannungsfeld zu dem stehen, 
was Exponenten von der SVP kürzlich punkto Abbau des 
Kontrollaufwandes in der Landwirtschaft der Öffentlichkeit 
kundgetan haben. Von daher bin ich persönlich der Mei
nung, dass das keine gute Lösung ist, weil sie das traditio
nelle Instrument gefährdet. 
Ich persönlich werde diesen Antrag ablehnen. 

Deiss Joseph, conseiller federal: Ich rate Ihnen auch, die
sen Antrag abzulehnen, obschon ihn der Antragsteller selbst 
als sehr gut qualifiziert hat. Herr Brunner Toni ist wohl sehr 
schlau und möchte da vielleicht einen Berg-Berg-Tourismus 
für das Vieh einführen. Ich glaube, das würde dem Sinn die
ses Artikels widersprechen, denn hier geht es um die Zu
sammenarbeit zwischen Berg und Tal. Ich glaube, wenn es 
darum geht, das Berggebiet zu fördern - und das ist auch 
unser Anliegen -, dann müssen wir nicht diesen Weg gehen. 
Auf die Bürokratie, die damit entstehen würde, ist auch 
schon hingewiesen worden. Denn man müsste natürlich 
kontrollieren, dass dasselbe Tier im gleichen Kreis nicht 
mehrfach veräussert wird. Es ist also insgesamt ein netter 
Gedanke, aber ich rate Ihnen, ihn abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Brunner Toni .... 38 Stimmen 
Dagegen .... 82 Stimmen 

Art. 36 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 36 al.1 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art.36a 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1,4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2,3 
Streichen 

Antrag der Minderheit I 
(Hämmerle, Fässler, GoII, Gysin Remo, Rennwald, Somma
ruga, Strahm) 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.4 
.... Milchkontingentierung für die Milchproduzenten eine un
zumutbare Härte bedeuten würde, so kann der Bundesrat 
die Artikel 30 bis 36 bis längstens am 30. April 2009 für an
wendbar erklären. 

Antrag der Minderheit 11 
(Walter Hansjörg, Bader Elvira, Ehrler, Kaufmann, Oehrli, 
Schibli) 
Streichen 

Antrag der Minderheit 
(Pelli, Bührer, Donze, Engelberger, Favre, Gysin Hans Ru
dolf, Maitre, Tschuppert, Weyeneth) 
Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Wittenwiler 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Antrag Brunner Toni 
Streichen 

Eventualantrag Mail/ard 
(zur Minderheit 11 Walter Hansjörg) 
Abs.1 
Die Artikel 30 bis 36 bleiben bis zur grundsätzlich vor dem 
1. Januar 2009 stattfindenden Neuregelung der Milchmarkt
ordnung durch das Parlament anwendbar. Der Bundesrat 
unterbreitet dem Parlament bis 2006 eine entsprechende 
Vorlage. 

Art.36a 
Proposition de la majorite 
AI. 1,4 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 
AI.2,3 
Biffer 

Proposition de la minorite I 
(Hämmerle, Fässler, GolI, Gysin Remo, Rennwald, Somma
ruga, Strahm) 
AI. 1 
AdMrer au projet du Conseil federal 
AI. 4 
.... laitier entrainerait une rigueur excessive pour les produc
teurs de lait, le Conseil federal peut proroger I'application 
des articles 30 a 36 jusqu'au 30 avril 2009 au plus tard. 

Proposition de la minorite 11 
(Walter Hansjörg, Bader Elvira, Ehrler, Kaufmann, Oehrli, 
Schibli) 
Biffer 

Proposition de la minorite 
(Pelli, Bührer, Donze, Engelberger, Favre, Gysin Hans Ru
dolf, Maitre, Tschuppert, Weyeneth) 
AI. 3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Wittenwiler 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Brunner Toni 
Biffer 

Proposition subsidiaire Maillard 
(subsidiaire a la minorite 11 Walter Hansjörg) 
AI. 1 
Les articles 30 a 36 restent applicables jusqu'a I'adoption 
par le Parlement de nouvelles regles d'organisation du mar
cM laitier en principe avant le 1 er janvier 2009. Le Conseil 
federal est charge de presenter au Parlement une proposi
tion dans ce sens d'ici a 2006. 

Hämmerle Andrea (S, GR): Es scheint hier wirklich um den 
Kernpunkt der Vorlage zu gehen. Ich bin allerdings etwas 
anderer Meinung. 
Der Kampf um eine möglichst lang andauernde Kontingents
wirtschaft hilft den Bauernfamilien tatsächlich weniger, als 
vorgegeben wird. Kontingente sind nämlich nicht mehr, was 
sie einmal waren. Ich habe das schon beim Kontingentshan
del gesagt: Ein richtiges Kontingent ist eine garantierte 
Menge zu einem garantierten Preis. Heute haben wir noch 
eine garantierte Menge, aber nicht mehr einen garantierten 
Preis. Das heisst: Ich kann ein noch so grosses Kontingent 
haben, wenn ich aber bei jedem Liter Milch, den ich produ
ziere, drauflege, dann pfeife ich auch auf das grösste Kon
tingent. Das ist die Situation, die wir haben. Und wenn Sie 
jetzt sagen, es helfe den Bauern, wenn wir möglichst lange 
an der Kontingentswirtschaft festhalten, dann stimmt das so 
nicht. Es gibt noch eine Menge anderer Bedingungen, die 
mindestens so wichtig, wenn nicht wichtiger sind als die 
Kontingente. 

Deshalb muss ich Ihnen auch sagen, dass der Antrag Brun
ner Toni, überhaupt auf die Aufhebung der Kontingentswirt
schaft zu verzichten, grundfalsch ist. Er ist grundfalsch, weil 
er den Bauern Sand in die Augen streut und ihnen etwas 
vorgaukelt, das nicht zutriffl, weil er ihnen sagt: Wenn ihr nur 
die Kontingente habt, dann geht es euch besser. Das ist 
eine Fehleinschätzung. Wir wissen alle ganz genau, dass 
die Kontingente letztlich keine Zukunft haben und die Kon
tingentswirtschaft keine Zukunft hat. 
Wenn wir das wissen und sehen, ist es besser, mit klaren 
Bedingungen den Ausstieg aus der Kontingentswirtschaft zu 
regeln. Dann bringt es auch nichts, wenn wir ein paar Jahre 
länger warten. 2007 ist yon heute aus gesehen eine lange 
Zeit; das ist eine lange Ubergangsfrist. In einer Branche, die 
sich im Umbruch befindet, ist das eine lange Zeit. Ich sehe 
nicht ein, was es bringen soll, wenn wir jetzt einfach sagen, 
wir warten noch zwei Jahre länger und vielleicht gibt es dann 
überhaupt keine Aufhebung der Kontingentswirtschaft. Ich 
finde es viel besser, wenn die Bauern wissen: Die Kontin
gentswirtschaft hat ein Ende, sie ist zu Ende. Wir müssen 
klare Termine setzen - und auch klare Bedingungen. Das ist 
viel wichtiger als der Zeitpunkt. 
Wir kennen in der Fleischwirtschaft auch keine Kontingents
wirtschaft mehr, und der Fleischmarkt funktioniert nicht 
schlechter als der Milchmarkt. Also ist es nicht so, dass die 
Geschichte nur mit Kontingenten gerettet werden kann . 
Ich muss Ihnen aber klar sagen: Die Aufhebung der Kontin
gente geht nicht ohne Begleitmassnahmen, das ist klar. 
Sonst haben wir nämlich die Situation, dass es eine Milch
strasse oder ccMilchautobahn .. entlang der A1 gibt, wie das 
bei den Briefzentren der Fall ist. Es ist immer dasselbe: Es 
wird alles entlang der A 1 angesiedelt. Wir brauchen aber 
Begleitmassnahmen, und über die wichtigsten werden wir 
dann diskutieren; ich hoffe, dass die Leute von der SVP 
dann auch mitmachen. Das heisst, dass die Milchproduktion 
an die eigene Raufutterbasis gekoppelt wird. Das wird in den 
Artikeln 70ff. geregelt; das ist das Entscheidende! Die Kühe 
sollen dort stehen und dort gemolken werden, wo das Gras 
wächst, und das Gras wächst eben nicht nur entlang der A 1, 
sondern es wächst im ganzen Land. 
Die entscheidende Bedingung wird sein, dass Sie den Bei
trägen für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere zu
stimmen. Das wird die entscheidende Begleitmassnahme 
sein, die in der Zukunft von enormer Bedeutung ist. Dieser 
Beitrag an die Raufutter verzehrenden Nutztiere muss eben 
auch für die Milchkuh ausgerichtet werden, weil diese näm
lich nachher - genauso wie die Fleischkuh - keine garantier
ten Mengen zu garantierten Preisen produziert. Ich glaube, 
auch für das Berggebiet wird diese Bestimmung viel wichti
ger sein als der Zeitpunkt des Ausstieges aus der Milchkon
tingentierung. Diese mickrigen Kontingente, die man zum 
Teil noch hat und an die man sich klammert, helfen uns nicht 
weiter. Aber ein Systemwechsel zu den Raufutter verzehren
den Nutztieren, für welche ein Raufutterbeitrag gewährt 
wird, ist ökologisch und ökonomisch sinnvoller als ein stures 
Festhalten an der Kontingentswirtschaft. 

Bigger Elmar (V, SG): Herr Kollege Hämmerle, Sie sind ja 
sehr weltoffen, und Sie schauen immer nach der EU. Aber 
wir sehen doch, dass sie dort für das Jahr 2013 von einer 
Kontingentsaufhebung sprechen. Man weiss nicht, was mit 
der Osterweiterung noch passiert. Warum wollen Sie in der 
Schweiz die Kontingente so frühzeitig aufheben, wenn Sie 
doch wissen, welche Absatzschwierigkeiten wir im Moment 
haben? Bestimmt wären wir sofort imstande, mehr zu mel
ken. Aber ich glaube, es ist doch nicht der Zweck, dass wir 
einen totalen Preiszusammenbruch haben. Oder verstehe 
ich Sie falsch? 

Hämmerle Andrea (S, GR): Schauen Sie, die Europäische 
Union wird auch einmal aus den Kontingenten aussteigen. 
Aber mir ist eigentlich gleich, wann sie das machen wird. Wir 
müssen doch schauen, dass wir für uns eine intelligente Lö
sung haben. Wir sind ja wegen Ihnen nicht in der EU. Wir 
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sind der EU in Bezug auf die Milchkontingente auch nichts 
schuldig. Aber wir müssen uns überlegen: Welches System 
ist für unsere Landwirtschaft das intelligentere, das weitsich
tigere? Ich habe es Ihnen gesagt: Der Ausstieg aus der Kon
tingentswirtschaft funktioniert nicht ohne vernünftige Begleit
massnahmen. Die vernünftigste Begleitmassnahme ist die, 
dass die Milchproduktion an die eigene Raufutterbasis ge
bunden wird und dass die eigene Raufutterbasis auch be
lohnt wird. Da kommen wir weiter, als wenn Herr Bigger 
nach Brüssel schaut. 

Walter Hansjörg (V, TG): Wir haben jetzt bezüglich eines all
fälligen Ausstiegs aus der Milchkontingentierung immerhin 
zwischen der Kommissionsmehrheit und dem Ständerat den 
Konsens, dass dieser Zeitpunkt auf 2009 festgelegt werden 
soll, und zwar deshalb auf 2009, weil wir den Bauern genü
gend Zeit geben wollen, um sich anzupassen, die strukturel
len Aufgaben zu erfüllen und sich auf dieses Szenario 
einzulassen. 2009 hat insbesondere auch einen zeitlichen 
Horizont, da die EU diese Massnahme nicht mehr, wie früher 
angekündigt, 2008 erlassen will; vielmehr wird den neuen 
Ländern, die dazukommen sollen, den Oststaaten, eine 
Kontingentierung bis 2013 gewährt. Von daher finde ich die
sen Zeitpunkt 2009 in Ordnung. 
Nun gestatte ich mir, mein Konzept gegenüber jenem der 
Mehrheit zu erläutern. Wenn wir jetzt zu dieser Beratung 
kommen, so fällt der endgültige Entscheid natürlich erst bei 
Artikel 187b in den Übergangsbestimmungen. Zwischen der 
Mehrheit und der Minderheit 11 gibt es in diesem Artikel 36a 
noch keine Differenzen. In Artikel 187b wird dann festgelegt, 
wie der Ausstieg erfolgen soll. Ich bin der Meinung, dass wir 
die Milchkontingentierung bis 1. Mai 2009 befristen. Wir ge
ben klar die Botschaft durch, dass die Milchkontingentierung 
befristet ist, der Stichtag ist der 1. Mai 2009. Der Bundesrat 
legt 2006 per Gesetz ein Konzept vor, wie der Ausstieg erfol
gen soll. Er muss eine Botschaft ins Parlament bringen. Für 
mich ist entscheidend, wie diese Ausgestaltung der Nachfol
geregelung der Milchkontingentierung aussieht. Kollege 
Hämmerle hat bereits darauf hingewiesen, dass die Fragen 
der Raufutterverwertung, der Benachteiligung der Bergge
biete, der Marktverhältnisse, die in diesem Land verzerrt 
sein werden, geregelt werden müssen. Dazu braucht es Zeit 
und ein Szenario, und dieses soll der Bundesrat bis 2006 
vorlegen. Das wird dann der Zeitpunkt sein, zu dem sowieso 
wieder eine Agrardebatte stattfinden wird. 
Ein weiterer Punkt kommt dazu, die WTO. Wir gehen auf
grund des heutigen Marschplans davon aus, dass dort dann 
auch Entscheidungen betreffend WTO, Marktstützung usw. 
gefällt werden müssen. 
Die Mehrheit sagt: Wir beschliessen heute den Ausstieg, 
und der Bundesrat muss dann 2006 nachliefern, wie das ge
regelt werden soll. Der Unterschied ist, dass wir jetzt einen 
strategischen Entscheid darüber fällen würden, was 2009 
subito geschehen würde. Ich bin da etwas vorsichtiger und 
meine, dass es relativ kritisch ist, heute unternehmerische 
Entscheide für das Jahr 2009 zu fällen. Der kleine, aber sehr 
wichtige Unterschied ist, die Strategie festzulegen, die Be
grenzung, damit die Bauern wissen, dass sie nur bis 2009 
damit rechnen können. Dann hat nämlich 2006 das Parla
ment die Möglichkeit, Ja oder Nein zu einem definitiven Aus
stieg zu sagen, oder es kann das Ausstiegsszenario des 
Bundesrates allenfalls zurückweisen. Ich bitte Sie deshalb, 
in erster Priorität meinem Minderheitsantrag zuzustimmen, 
weil er die verlässlichere Variante ist. Ich bin aber auf die 
Ausführungen von Bundesrat Deiss gespannt. Ich möchte 
Sie bitten - natürlich soweit Sie können -, uns in den Grund
zügen diese Eckwerte der Ausgestaltung vorzulegen, wie 
sie 2006 vorgesehen ist. 
Betreffend den Eventualantrag Maillard muss ich sagen, 
dass er etwa dasselbe will wie ich. Es ist eine untergeord
nete Frage, ob dies nun in den Übergangsbestimmungen 
oder im eigentlichen Gesetz geregelt werden soll. Ich bitte 
Sie, hier Vorsicht walten zu lassen und insbesondere die 
Bauernfamilien im Hintergrund nicht zu vergessen. 
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Tschuppert Karl (R, LU): Im Sinne der Ökonomie hätte ich 
eigentlich beides miteinander behandeln wollen: das Votum 
namens der Fraktion zur ganzen Thematik und die Begrün
dung der Minderheit Pelli. Nun, ich nehme die Minderheit 
Pelli vorweg und äussere mich dann für die Fraktion, wenn 
die Minderheits- und Einzelanträge zu Artikel 36a begründet 
sind. 
Zur Minderheit Pelli bei Absatz 3: Die Mehrheit will Arti
kel 36a Absatz 3 streichen. Diese Bestimmung in Absatz 3 
ist aber überhaupt nichts Absurdes, sondern gar nichts an
deres als das, was wir in der Wintersession 2002 mit dem 
dringlichen Bundesbeschluss beschlossen haben. Ich muss 
Ihnen sagen: In dieser kurzen Zeit hat dieser Absatz 3 über
haupt nicht an Wichtigkeit verloren. Er ist für mich nach wie 
vor attraktiv, und es steht darin nirgends, dass die Branche 
etwas müssen soll. Die Branche kann etwas tun, wenn sie 
die Infrastruktur hat. Vielleicht ist es gar nicht schade und 
vielleicht wäre es sogar nützlich, wenn einzelne Branchen 
bereits einen Vorlauf hätten, um Erfahrungen zu sammeln. 
Das wäre dann ein wesentlicher Punkt für die definitive Auf
hebung der staatlichen Milchkontingentierung. 
Deshalb möchte ich Ihnen ans Herz legen, die Neuerung, 
die wir im Winter 2002 im Rahmen des dringlichen Bundes
beschlusses beschlossen haben, hier wieder aufzunehmen 
und bei Absatz 3 nicht der Mehrheit, sondern der Minderheit 
Pelli zu folgen. 

Walter Hansjörg (V, TG): Gestatten Sie mir, so quasi eine 
innerlandwirtschaftliche Frage an Herrn Tschuppert zu steI
len: Sind Sie sich bewusst, dass es einen frappanten Unter
schied zwischen Artikel 31 und diesem Minderheitsantrag 
betreffend einen vorzeitigen Ausstieg aus der Branche gibt? 
Das hätte zur Folge, dass die innovativen Bauern - diese 
müssen wir im Grunde genommen nicht schützen - eine 
Branche bilden und den Ausstieg zulasten der anderen vor
zeitig organisieren könnten. Eine weitere Frage: Sind Sie 
sich bewusst, dass es zwischen den verschiedenen Produ
zenten in diesem Land eine frappante Marktverzerrung ge
ben würde, die nur sehr schwer zu bewältigen wäre? 

Tschuppert Karl (R, LU): Erstens, Du kannst mir auch hier 
Du sagen. Zweitens bin ich mir der Problematik bewusst. 
Drittens heisst das natürlich nicht, dass man neue, innova
tive Wege nicht immer studieren und in Betracht ziehen soll. 
Wir kommen in der Milchwirtschaft in dieser schwierigen Si
tuation nur weiter, wenn wir uns auch in Gebiete wagen, die 
im Moment vielleicht - ich gebe Dir Recht - noch nicht vor
stellbar sind. Aber es gibt nichts, das man nicht lösen kann, 
wenn man will. 
Ich plädiere für die jungen, innovativen Leute; man muss ih
nen doch, wenn sie die Möglichkeit dazu haben, die Gele
genheit geben. Das heisst noch lange nicht, dass das 
technisch durchführbar ist, wenn die Modalitäten nicht gere
gelt sind. Mein Freund, ich bin mir der Problematik schon 
bewusst, aber das hält mich nicht von neuen Ideen ab. 

Wittenwller Milli (R, SG): Ich bin Vizepräsidentin der 
Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete 
(SAB). Die SAB hat als erste Institution die Aufhebung der 
Milchkontingentierung thematisiert. Ich beantrage Ihnen, bei 
Artikel 36a dem Ständerat zu folgen. Die SAB war - entge
gen anders lautenden Behauptungen - nie für die Aufhe
bung der Milchkontingentierung. Weil wir aber um die exis
tenzielle Bedeutung der Milchproduktion in den Berg- und 
Randregionen wissen, machten wir uns schon früh Gedan
ken, was passieren würde, wenn der Bundesrat oder das 
Parlament im Gleichschritt mit der EU die Milchkontingentie
rung aufheben würde. Wir verlangten deshalb gegenüber 
der generellen Aufhebung die vorgezogene Entlassung der 
Betriebe in den Bergzonen um mindestens drei Jahre. 
Warum? Eine genügend lange Vorlaufzeit ist für die Milch
produzenten im Berggebiet wichtig, um privatrechtliche Ver
träge zwischen Produzenten und Abnehmern abzuschlies
sen. Privatrechtliche Abnahmeverträge sind für die Produ-
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zenten für die Aufrechterhaltung der investitionsintensiven 
Milchproduktion unverzichtbar. Unsicherheit führt zum Aus
stieg und damit zum Verlust von Wertschöpfungspotenzial. 
Abnehmer von Produkten können über privatrechtliche Ver
träge sicherstellen, dass die Nachfrage nach innovativen 
Produkten auch befriedigt werden kann, weil keine künst
lichen Mengenbeschränkungen die Mehrproduktion dieser 
gefragten Spezialität behindern oder verhindern. Zudem hat 
der Bundesrat die vorzeitige Entlassung der Berggebiete 
schon in seiner Botschaft aufgenommen. Es darf deshalb 
davon ausgegangen werden, dass das Bundesamt für Land
wirtschaft die Umsetzbarkeit einer vorzeitigen Entlassung 
geprüft hat und diese im Gegensatz zu den Milchverbänden 
als durchführbar erachtet. Die Vorlaufzeit von drei Jahren für 
die Berggebiete muss zudem genutzt werden, um die in Arti
kel 187b Absatz 6 vorgeschlagenen flankierenden Massnah
men in die Wege zu leiten. Diese Massnahmen sollen eine 
Unterstützung der Milchproduzenten in den Berggebieten 
sowie soziale und regionalpolitische Anliegen beinhalten. Mit 
den flankierenden Massnahmen soll der Bundesrat insbe
sondere aufzeigen, wie er den Verfassungsauftrag der de
zentralen Besiedelung längerfristig geWährleisten will. 
Wenn jetzt dann mein Antrag bekämpft wird mit dem Argu
ment, dass Berg- und Biobauern die gestaffelte Entlassung 
aus der Milchkontingentierung gar nicht wollen, dann möch
te ich zuerst einmal wissen, wer denn konkret gefragt wurde. 
Bei uns auf dem Hof Bergzone 2 und auf unserer Alp wird 
Biomilch produziert. Wir wurden aber nicht gefragt. Die Ver
mutung liegt nahe, dass einfach die Vertreter der Milch ver
arbeitenden Verbände der Talregionen um ihre Meinung 
gebeten wurden. 
Das zweite Argument, das im Vorfeld immer wieder erwähnt 
wurde, war, man wolle das Berggebiet vor unüberlegten 
Fehlinvestitionen bewahren. Aber Fehlinvestitionen bei den 
Milchverarbeitungsbetrieben wurden bisher nicht in den 
Berg- und Randregionen getätigt; leiden darunter dürfen 
jetzt aber wir. Wir haben keine allzu grosse Auswahl an Al
ternativen zur Milchproduktion. Wenn die Milchproduktion 
aus dem Berggebiet verschwindet - das wird sie, wenn bei 
einer allfälligen Aufhebung der Milchkontingentierung nicht 
in hohem Masse flankierende Massnahmen getroffen wer
den -, geht damit ein Verlust an Wertschöpfung, Arbeitsplät
zen und Know-how einher. Der Abwanderungsprozess wird 
weiter beschleunigt, und die Entleerung der Berggebiete 
wird vorangetrieben. Wollen Sie das? 
Ich bitte Sie, stimmen Sie meinem Antrag zu, bei Artikel 36a 
dem Ständerat zu folgen. 

Brunner Toni (V, SG): Mit meinem Antrag möchte ich die 
Kontingentierung weiterführen, mit dem Auftrag an den Bun
desrat, einen Vorschlag für eine mögliche Nachfolgerege
lung bis 2006 vorzulegen. Dies ist analog zu Artikel 187b 
Absatz 7 gemäss Minderheit Walter Hansjörg. 
Man kann es drehen und wenden wie man will, alle anderen 
gestellten Anträge nehmen einen Ausstieg aus der Kontin
gentierung vorweg. 
Der Ständerat - das entspricht ja dem Antrag Wittenwiler -
will 2009 aus der Milchkontingentierung aussteigen, will je
doch, wir haben es gehört, Bio- und Bergbetriebe bereits 
drei Jahre vorher aus der Kontingentierung entlassen. Ich 
war der Meinung, in der Landwirtschaft herrschte weitestge
hend der Konsens, dass dies kein guter und kein geeigneter 
Vorschlag ist. 
Die Mehrheit der Kommission will ebenfalls 2009 aus der 
Kontingentierung aussteigen, jedoch nicht gestaffelt, und die 
Minderheit I (Hämmerle) will gestaffelt aussteigen, jedoch 
schon 2007. Herr Maillard will die Milchmarktordnung zwin
gend vor 2009 neu regeln und bis 2006 bereits eine Vorlage 
im Parlament beraten haben. Und dann gibt es noch die 
Minderheit 11 (Walter Hansjörg). Sie will die Kontingentierung 
bis 2009 befristen, mit den Auftrag an den Bundesrat, eine 
Nachfolgeregelung vorzulegen. 
Hier knüpfe ich an: Es ist von mir aus gesehen widersinnig, 
hier und heute den Ausstieg aus der Kontingentierung zu be-

schliessen, bevor wir vom Bundesrat überhaupt einen Vor
schlag auf dem Tisch haben, welche allfällige Nachfolgere
gelung überhaupt infrage kommt. Denn eines ist klar: Es 
braucht irgendein Mengensteuerungsinstrument, zumindest 
wenn der Milchpreis in diesem Land überhaupt noch rele
vant sein soll. Will man keine Milchkontingente oder keine 
Mengensteuerungsinstrumente, so ist das eine radikale Ab
kehr vom Milchland Schweiz mit allen Folgen, die wir ken
nen: Die ländlichen Strukturen werden zerschlagen, bäuerli
che Familienbetriebe werden aus der Milchproduktion aus
steigen, ländliche Regionen, vorab die Berggebiete, werden 
an Wertschöpfung verlieren. 
Beschliessen Sie also den Ausstieg aus der Kontingentie
rung, wird in Zukunft, Herr Hämmerle hat es geahnt, nur 
noch den Autobahnen entlang produziert werden. Die EU 
wird vor 2013 nicht über eine Aufhebung ihrer Kontingentie
rung entscheiden. In jedem grösseren Milchproduktionsland 
der Welt kennt man Kontingente oder zumindest Quoten, 
und dies ist in einem solch sensiblen Bereich auch richtig. 
Bei vielen Bauernfamilien war die Milch bis heute der einzige 
wenigstens preislich ein wenig verlässliche Rohstoff, bei 
dem sie zumindest wussten: In einem halben Jahr oder in ei
nem Jahr können wir so viel Ertrag und damit Einkommen 
erwirtschaften. 
Gestatten Sie mir noch einen Schlusssatz: Die Bauern wol
len heute eine klare Antwort von uns. Sie haben es an Kund
gebungen und an Versammlungen immer wieder gesagt: 
Man will die Kontingentierung in der Milchwirtschaft. Stim
men Sie heute Ja oder Nein, aber tragen Sie die Verantwor
tung für Ihr Tun. 

Maillard Pierre-Yves (S, VD): Monsieur Brunner, juste une 
precision, parce que vous avez mal lu la proposition que je 
fais et que je vais developper tout a I'heure. J'aimerais que 
vous confirmiez cette erreur de lecture. Ma proposition, c'est 
que le Conseil federal doit presenter un projet en 2006. 
Comme les Chambres ne peuvent pas le traiter encore en 
2006, elles ont jusqu'a 2009 en principe pour le faire. C'est 
seulement quand le projet aura ete adopte que le contingen
tement devra tomber. 
Avez-vous bien lu cette proposition? Parce que vous I'avez 
resumee de maniere erronee. 

Brunner Toni (V, SG): Herr Maillard, Sie schreiben in Ihrem 
Antrag, dass dem Parlament bis 2006 vom Bundesrat eine 
entsprechende Vorlage unterbreitet werden müsse. Im An
trag steht im zweiten Satz wörtlich: «Der Bundesrat unter
breitet dem Parlament bis 2006 eine entsprechende Vor
lage.» Das heisst - das sagen Sie auch -, bis spätestens 
1. Januar 2009 muss das Parlament die Milchmarktordnung 
neu geregelt haben. 

Maillard Pierre-Yves (S, VD): Je vais lire la version fran
I,(aise que j'ai deposee. Je n'ai pas regarde la traduction, 
mais elle doit correspondre aceci: «Les articles 30 a 36» -
c'est-a-dire le contingentement - «restent applicables 
jusqu'a I'adoption par le Parlement de nouvelles regles d'or
ganisation du marche laitier en principe avant le 1 er janvier 
2009. Le Conseil faderal est charge de presenter au Parle
ment une proposition dans ce sens d'ici a 2006.» Oe quoi 
s'agit-i1? Nous avons eu une serie de propositions pour fixer 
la date de la sortie du contingentement a differents mo
ments. Et puis, a I'article 187b, nous avons une proposition 
de la majorite de la commission qui dit que d'ici a 2006, le 
Conseil federal doit presenter au Parlement de nouvelles re
gles d'organisation du marche laitier. Mais, Monsieur Brun
ner, nous n'avons aucune garantie dans ce qui est propose 
que, quelle que soit la date qu'on fixe, que ce soit 2007, 
2008, 2009 ou 2010, ces nouvelles ragles soient adoptees 
par le Parlement avant qu'on supprime le contingentement. 
Ma proposition dit les choses tras simplement. On suppri
mera le contingentement seulement quand ce Parlement 
aura adopte les nouvelles regles d'organisation du marcM 
laitier. Cela va a peu pres dans le sens de la proposition de 
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minorite 11 (Walter Hansjörg); c'est pourquoi j'ai fait ma pro
position comme subsidiaire a la proposition de minorite 11, 
mais c'est la seule proposition qui donne la garantie qu'on 
ait les nouvelles regles avant de supprimer le contingente
ment. Cela va donc exactement dans le sens de votre dis
cours de tout a I'heure. C'est la raison pour laquelle iI serait 
absurde que des representants du milieu paysan fassent ca
poter cette proposition si la proposition de minorite 11 est re
jete. Personnellement, je voterai la proposition de minorite 11; 
mais si elle n'est pas adopte, alors la proposition que je fais 
est la seule qui vous donne la garantie d'avoir de nouvelles 
regles avant de supprimer le contingentement. Surtout ne 
faites pas cette erreur juste parce que la proposition vient du 
cöte gauche de I'hemicyclel Nous avons assez de peine a 
trouver une strategie raisonnable pour defendre le milieu 
paysan entre les personnes attacMes a I'ensemble du mi
lieu paysan dans ce Parlernent, il ne faut pas introduire de la 
confusion. 
Sur le fond, j'ai aussi beaucoup de peine a accepter cette 
suppression du contingentement. Je crois qu'iI y avait, de la 
part de I'ancien conseiller federal en charge de ce dossier, 
M. Couchepin, une strategie de faire evoluer le secteur agri
cole tout entier vers le marche libre pur et qu'iI y a dans ce 
Parlement suffisamment de voix dans tous les camps pour 
essayer d'eviter cette vision ultraliberale. Du point de vue du 
fond, je suis partisan d'une certaine souverainete alimen
taire, c'est-a-dire que nous ayons une certaine maitrise sur 
la production agricole dans notre pays et qu'on n'ouvre pas 
les frontieres indefiniment ades produits dont on n'a aucun 
contröle sur la qualite. 
Je suis partisan d'une certaine souverainete alimentaire. 
C'est pourquoi j'aimerais defendre avec vous une certaine 
production laitiere dans ce pays. 
C'est la raison pour laquelle je vous invite a adopter ma pro
position subsidiaire dans le cas ou la proposition de la mino
rite 11 serait rejetee. 

Hassler Hansjörg (V, GR): Die SVP-Fraktion unterstützt 
den Antrag der Minderheit 11 (Walter Hansjörg). Mit diesem 
Antrag wird heute noch kein Entscheid über den Ausstieg 
aus der Milchkontingentierung gefällt. Artikel 28 bis 42 des 
Landwirtschaftsgesetzes bleiben bis 2009 in Kraft. Der Bun
desrat muss dann bis Ende 2006 einen Vorschlag ausarbei
ten, wie die Milchmarktordnung nach 2009 aussehen soll. 
Das ist fOr uns der richtige Weg. 
Ich bin überzeugt, dass sich der Bundesrat noch zu wenig 
Gedanken über die Folgen des Ausstiegs aus der Milchkon
tingentierung gemacht hat und dass auch wir uns noch zu 
wenig Gedanken darüber gemacht haben. Wie wird sich die 
Milchmenge nachher entwickeln? Was fOr Auswirkungen hat 
die Aufhebung auf den Milchpreis? Wir wissen es schlicht 
und einfach nicht. Studien der EU zu dieser Problematik las
sen für uns Bauern nichts Gutes erahnen. Nicht umsonst 
schiebt die EU den Entscheid über die Aufhebung der Milch
kontingentierung vor sich hin. 
Ganz besonders die Auswirkungen auf die Berglandwirt
schaft sind höchst ungewiss. In einem liberalisierten Milch
markt werden die Standorte fOr die Milchverarbeitung eine 
entscheidende Rolle spielen. In dieser Beziehung sind wir 
im Berggebiet benachteiligt. Hinzu kommt die Tatsache, 
dass auch Ackerbaubetriebe einem sehr starken wirtschaftli
chen Druck ausgesetzt sind. Ich vermute, dass bei einer 
Aufgabe der Milchkontingentierung einige dieser Betriebe 
auf die Milchproduktion umstellen werden. Weil sich die 
Ackerbaubetriebe vor allem im Talgebiet befinden, fOhrt dies 
zu einer weiteren Verlagerung der Milchproduktion vom 
Berg- ins Talgebiet. Die Leidtragenden dieser Entwicklung 
könnten die Bergbauernfamilien sein. 
Von einer vorzeitigen Aufhebung der Kontingentierung im 
Berggebiet erhoffe ich mir allerdings nicht allzu viel. Es 
könnte sein, dass der Nutzen nur ein vorübergehender ist. 
Eine vorzeitige Aufhebung könnte auch zu einer falschen 
Sicherheit während der Vorlaufzeit fOhren. Sie könnte uns 
auch zu Fehlinvestitionen verleiten. Im Grenzgebiet zwi-
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schen Berg und Tal könnte auch ein gewisser Missbrauch 
betrieben werden, was nicht schön wäre. Das könnte auch 
zu Spannungen zwischen den Berg- und den Talbauern füh
ren, was unsere Arbeitsteilung, aber auch was die Zusam
menarbeit betriffl. Das wäre sehr unerwünscht. Was wir im 
Berggebiet vielmehr brauchen, sind langfristige und nach
haltige Lösungen zur Sicherung der Produktionsanteile im 
Berggebiet. Dazu müssen aber die Folgen einer Aufhebung 
der Milchkontingentierung noch gründlicher angeschaut wer
den. Es müssen Lösungen aufgezeigt werden, mit denen die 
Produktionsanteile im Berggebiet erhalten werden können. 
Es braucht dazu Begleitmassnahmen, und diese Begleit
massnahmen haben wir heute noch nicht. 
Die Bindung an die Raufutterbasis genügt mir dazu nicht. Mit 
der Aufhebung der Milchkontingentierung entfallen auch die 
Zusatzkontingente für die Aufzucht im Berggebiet, und dafOr 
brauchen wir auch Kompensationsmassnahmen. Wir müs
sen uns auch nach einer allfälligen Aufhebung der Kontin
gentierung ganz allgemein Gedanken machen zur Mengen
steuerung. Letztendlich geht es darum, wie die Existenz der 
Bergbauernfamilien auch nach einer allfälligen Aufhebung 
der Milchkontingentierung gesichert werden kann. Solange 
wir diese möglichen Szenarien nicht kennen, ist das Risiko 
für uns zu gross, den Ausstieg aus der Milchkontingentie
rung bereits jetzt zu beschliessen. Ich mache mir Sorgen 
über die weitere Entwicklung der Berglandwirtschaft. Wir 
haben eine neue WTO-Runde mit höchst ungewissem und 
unsicherem Ausgang vor uns. Eine neue Regionalpolitik 
steht an, die noch sehr viele Fragen offen lässt, und mit 
"AP 2007» beschliessen wir eine weitere Liberalisierung der 
Agrarmärkte, auch mit einem risikobehafteten Ausgang. 
Herr Bundesrat Deiss, ich habe eine Erwartung an Sie: Neh
men Sie unsere Sorgen ernst! Helfen Sie ernsthaft mit, die 
Produktionsanteile der Landwirtschaft auch im Berggebiet 
erhalten zu können, und helfen Sie mit, dass unsere Berg
bauernfamilien in diesem Land Zukunftsperspektiven haben 
können und auch in Zukunft eine anständige Existenz haben 
werden. Dafür danke ich Ihnen. 

Genner Ruth (G, ZH): Es ist in der Tat so, dass die EinfOh
rung der Milchkontingente zu einem stabilen, planbaren Ein
kommen auf dem Bauernhof fOhrte. Mit der Einführung der 
Liberalisierung ist die PreislMengen-Garantie aber eben 
nicht mehr gegeben. Mit der Marktliberalisierung kann eine 
solche Kontingentierung auch nicht mehr Sinn machen, 
wenn die Preise nicht mehr fix sind. Aber die EinfOhrung von 
Direktzahlungen hat in dem Sinne eine neue Form von bere
chenbarem Ertrag fOr die Bauernfamilien gebracht. Von da
her ist ein Systemwechsel auch schon aus diesem Grund 
möglich. 
Nun, wir diskutieren bei diesem Artikel den Zeitpunkt des 
Ausstiegs. Der Zeitpunkt des Ausstiegs ist absehbar. Die 
grüne Fraktion unterstützt in diesem Zusammenhang die 
Minderheit I. Das heisst: Wir wollen die staatliche Kontin
gentsregelung zur gleichen Zeit aufheben, wie das der Bun
desrat vorgeschlagen hat. Herr Brunner, als Lesehilfe: Wir 
wollen keine Staffelung, wenn wir eine Aufhebung im Jah
re 2007 vorsehen. Wenn Sie das hier lesen, dann soll das 
fOr alle gelten. Es geht noch eine Weile bis 2007; es ist also 
eine gut planbare Phase, eine Zeit fOr die Umstellung auf die 
Zeit ohne Kontingentierung. Auf diese Zeit müssen wir uns 
einstellen, und zwar nicht einfach wegen des Zeitpunktes, 
sondern vor allem wegen der Mittel. 
Welche flankierenden Massnahmen wollen wir bei einer Auf
hebung? Es scheint, dass wir uns hier drin einig sind, dass 
es flankierende Massnahmen braucht, weil die Milchproduk
tion nicht intensiviert werden darf; einerseits wegen des 
Preises, der ja nicht mehr garantiert ist. Es könnte so zu un
angenehmen Mengensteigerungen führen. Andererseits -
das haben wir gestern schon gesagt - setzen wir Grünen 
auf ökologische Massnahmen, und da gibt es verschiedene 
Möglichkeiten fOr den Systemwechsel. Das Einfachste wäre, 
die Raufutterbasis des betreffenden Hofes an die Milchpro
duktionsmenge zu binden. Das macht auch ökologisch Sinn. 
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Die Bauern werden über diesen Systemwechsel froh sein, 
weil die Milchproduktion zu ihrer eigentlichen Basis, zur 
Grundlage, eben zur Futterbasis zurOckgefOhrt wird. 
Das macht auch auf ökologischer Ebene Sinn, weil die Tiere 
gemäss der Raufutterbasis auch in der Landschaft verteilt 
sein werden. Gerade das ist fOr das Berggebiet gut, Herr 
Hassler, weil dort die entsprechende Fläche für die Tiere 
vorhanden ist. Das heisst, dass dann auch die Verteilung der 
Tiere entsprechend gut wird. 
Mit dem Zeitpunkt des Ausstiegs ist nur ein Entscheid ge
fällt. Ich glaube, heute wird viel zu stark um den Zeitpunkt 
herum diskutiert; viel wesentlicher ist es ja, welche Ent
scheide wir im Hinblick auf die flankierenden Massnahmen 
für die Zeit nach der Milchkontingentierung fällen. 
Gibt es dann überhaupt noch Regelungen und Anhalts
punkte, die eine Milchmenge überhaupt regulieren könnten? 
Wir von den Grünen meinen ganz klar Ja. Wir wollen diese 
«Flanken», und wir wollen sie eben im ökologischen Be
reich, wo man beispielsweise sagt: Pro Raufutterfläche X 
gibt es soundso viel Grossvieheinheiten. Es braucht aber 
~uch Übergangsregelungen und - was viel wichtiger ist -
Ubergangsbestimmungen, sodass eben die Milchproduktion 
nicht einfach intensiviert wird. 
In diesem Sinne unterstützen wir ja auch Artikel 187b Ab
satz 6, wo verlangt wird, dass der Bundesrat einen Vor
schlag macht. Nur, wer soll Vorschläge einbringen? Warum 
soll nur der Bundesrat Vorschläge einbringen? Wir warten 
eigentlich auch auf die Branchen, auf die verschiedenen 
Verbände, dass sie sich Überlegungen machen, wie sie 
diese Übergangsregelung und die Zeit nachher ausgestalten 
wollen. Bio Suisse hat immerhin Vorschläge eingebracht. Ich 
möchte Sie wirklich unterstützen, Ihre Vorschläge zu präsen
tieren, das Heft selber in die Hand zu nehmen und heute 
jetzt nicht einfach auf Pessimismus zu machen, Herr Hass
ler, das wäre fehl am Platz. Denken Sie vielmehr wirklich seI
ber, und warten Sie nicht einfach auf den Bundesrat. Bio 
Suisse hat einen guten Vorschlag gemacht, und ich hoffe, 
dass Sie sich auch dem angleichen können. 
Die grüne Fraktion wird, wie gesagt, die Minderheit I (Häm
merle) unterstützen. 

Tschuppert Karl (R, LU): Artikel36a ist eigentlich bei dieser 
Revision der erste Schwerpunkt, ja vermutlich sogar das 
Kernstück dieser Revision. Wir sind uns alle mehr oder we
niger einig, dass nun ernsthaft über die Aufhebung der Kon
tingentierung diskutiert werden muss. Ich habe tatsächlich 
noch niemanden gehört, der ernsthaft argumentiert, dass die 
staatliche Milchkontingentierung auf ewige Zeit aufrechter
halten werden soll. Die Milchwirtschaftsbetriebe haben 
Anrecht auf eine frOhzeitige politische Entscheidung, Toni 
Brunner, nämlich dass wir ihnen sagen - da gehe ich mit Dir 
einig, entweder ja oder nein -, wohin die Reise gehen soll. 
Der jetzige Zustand ist der schlechteste und führt dazu - da
von bin ich überzeugt -, dass die tüchtigen Landwirte über 
kurz oder lang das Handtuch werfen und sagen werden: Soll 
das machen, wer will. Das kann nicht im Interesse unserer 
Landwirtschaft sein. Der heutige Zustand hat auch Einfluss 
auf die Preise für den Kauf und Verkauf der Kontingente und 
auf die Miete. Nur schon der Entscheid des Ständerates für 
eine Verschiebung um zwei Jahre, den ich begrüsse, hat 
dazu gefOhrt, dass die Milchkontingente und auch die Mie
ten wieder angestiegen sind. Deshalb sind das jetzige Sys
tem und der luftleere Raum, in dem wir sind, absolut kein 
Zustand. Jetzt ist eine Fristsetzung nötig. 
Die Kontingentierung ist ein Politikum geworden, das wissen 
wir. Bei der EinfOhrung der Milchkontingentierung - ich war 
damals dabei - waren sämtliche Bauern dagegen; das 
führte fast zu einem Bauernkrieg. Heute, einige Jahre spä
ter, haben wir einige Bauern, zum Teil die gleichen, die wie
der gegen die Aufhebung der Milchkontingentierung sind. 
Das ist bei der Sättigung des Käsemarktes und der stetig 
sinkenden Preise verständlich. Entscheidend bei der Aufhe
bung der Kontingentierung sind tatsächlich - wie schon 
mehrmals argumentiert - die flankierenden Massnahmen. 
Darauf werden wir dann bei Artikel 187b zurückkommen. 

Bei der Diskussion um die Kontingentierung muss man auch 
das Umfeld ein wenig beleuchten. Nun habe ich zwei, drei 
Redner gehört, die von der EU gesprochen haben. Herr Big
ger hat gesagt, die EU würde die Kontingentierung erst 2013 
aufheben. Ich habe auch gehört, sie werde sie 2015 aufhe
ben. Deshalb fragen sich natürlich viele berechtigterweise, 
wieso man das nicht frOher machen soll. Die EU macht aber 
Folgendes - und jetzt müssen Sie zuhören -: Die EU hat be
schlossen, jährlich die Menge zu erhöhen und gleichzeitig 
jährlich die Preise zu senken. Das fOhrt natürlich dazu, dass 
2015 in der EU längst keine Kontingentierung mehr herrscht. 
Das ist eine Abschaffung auf wundersame Weise, und Sie 
merken es nicht. Das bedrückt mich natürlich schon. Dann 
sind wir 2015 so weit, dass wir sagen können, die EU habe 
uns auf dem linken Fuss erwischt. Das will ich nicht. Des
halb will ich den Milchbauern heute sagen, wohin es geht. 
Der Ständerat hat ja den Fuss vom Gaspedal genommen. Er 
ist fOr die Aufhebung im Jahre 2009 anstelle von 2007. Das 
ist gut so und vernünftig. Aber der frühzeitige Ausstieg für 
Biobauern und Berggebiete vermag auch unsere Fraktion 
nicht zu überzeugen. Er ist unserer Meinung nach falsch. Er 
setzt den falschen Anreiz fOr Investitionen. Wir von der FDP
Fraktion finden den Weg der Mehrheit gut, vor allem auch im 
Zusammenhang mit der Übergangsbestimmung von Arti
kel 187b. Das ist unser Antrag. Artikel 187b beinhaltet auch 
einen Bericht bis 2006, Herr Walter und Kollegen. Bis 2006 
wollen auch wir wissen, wie es z. 8. mit der Verkäsungszu
lage, mit der nicht mehr staatlichen Kontingentierung usw. 
weitergeht. Sie wollen einfach erst 2009 entscheiden, wohin 
es geht. Das ist unserer Meinung nach für unsere tüchtigen 
Bauern der falsche Weg. Das haben wir bis 2006, und so 
oder so müssen der Bundesrat oder die Verwaltung auch 
beim Antrag der Mehrheit einen diesbezüglichen Bericht er
statten. 
Also noch einmal: Wir stimmen der Mehrheit zu. Wir möch
ten wie der Ständerat die Aufhebung der Kontingentierung 
bis 2009 hinausschieben. Wir finden den vorzeitigen Aus
stieg für Biobauern und Berggebiete nicht richtig. Unsere 
Haltung zur Minderheit Pelli habe ich vorhin schon begrOn
det. Wir finden, dass die Branchenlösung in dieser schwieri
gen Situation gut wäre. Die Minderheit I (Hämmerle) lehnen 
wir ab. Ich bitte Sie, in diesem Sinne zu stimmen. 

Meier-Schatz Lucrezia (C, SG): Mit der damaligen EinfOh
rung der Milchkontingentierung wurde der Milchpreis auf re
lativ hohem Niveau stabilisiert. Aber diese Milchkontingen
tierung hat auch eine Verteuerung der Produktion zur Folge, 
was wiederum die Wettbewerbsfähigkeit dieses Sektors -
das haben wir heute Morgen mehrmals gehört - ganz klar 
beeinträchtigt. Da der Milchwirtschaft in der schweizerischen 
Landwirtschaft nach wie vor eine Schlüsselposition zu
kommt, muss auch in diesem Bereich für Wettbewerb ge
sorgt werden, denn mit der zunehmenden Liberalisierung 
und mit der Öffnung der Märkte - Stichwort: Umsetzung der 
bilateralen Abkommen bzw. Verträge, Vermarktung des Kä
ses - werden die Produktions- und Abnahmepreise noch 
mehr unter Druck geraten. Im Wissen darum, dass die Auf
hebung der Milchkontingentierung für die schweizerische 
Landwirtschaft eine fundamentale Änderung der Praxis be
deutet, müssen wir diesen Ausstieg so gestalten, dass eine 
Abfederung von Härtefällen möglich ist. Denn wir wollen 
alles daran setzen, dass dieser Ausstieg wirtschafts- und so
zialverträglich erfolgt. 
Doch damit dieser Ausstieg auch vorbereitet werden kann, 
müssen die Landwirte die Spielregeln kennen und wissen, 
auf welchen Zeitpunkt dieser Ausstieg geplant wird. Die 
Mehrheit der CVP-Fraktion erachtet die vom Bundesrat min
destens ursprOnglich geplante und von der Minderheit I be
antragte Frist von 2007 als unangebracht und wünscht, dass 
die Kontingentswirtschaft erst 2009 aufgegeben wird. Ein 
Blick über die Grenzen zeigt denn auch, dass vonseiten der 
EU kein Druck fOr eine Aufhebung im Jahr 2007 besteht. 
Nachdem nun aber der Bundesrat in der Kommission bereits 
mitgeteilt hat, dass er der Lösung des Ständerates, die nun 
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von der Mehrheit aufgenommen wird, zustimmen kann, bittet 
Sie die Mehrheit unserer Fraktion, der Mehrheit zuzustim
men. Ziel muss es doch sein, dass wir endlich klare Wei
chenstellungen fOr die Bauern festlegen. Wir dOrfen doch 
nicht weiterhin so tun, als ob diese Grenze nochmals belie
big hinausgeschoben werden könnte, wie dies im Antrag der 
Minderheit 11 verkappt zum Ausdruck kommt. Wichtig und 
zentral ist, dass dieser Ausstieg vorbereitet und abgefedert 
wird. Dennoch wird sich eine Minderheit unserer Fraktion 
der Minderheit 11 anschliessen, immer vorausgesetzt, dieser 
Antrag wird nach den Erklärungen des Bundesrates nicht al
lenfalls sogar zurOckgezogen. 
Diese Minderheit möchte zwar theoretisch die Kontingentie
rung ebenfalls bis 2009 begrenzen, erwartet aber vom Bun
desrat, dass er bis 2006 Vorschläge Ober die Ausgestaltung 
der Milchmarktordnung und des Direktzahlungssystems vor
legt, bevor endgOltig Ober den Ausstieg beschlossen werden 
kann. Somit bleibt die TOre fOr eine Verzögerung offen. 
Diese potenzielle Verzögerungsstrategie schadet der Land
wirtschaft und stiftet Unruhe und Unzufriedenheit. Was die 
Bauern heute brauchen, sind klare Spielregeln und präzise 
Leitlinien. 
Nun noch ganz kurz zum frOhzeitigen Ausstieg: In Absatz 2 
dieses Artikels sieht der Bundesrat einen gestaffelten Aus
stieg aus der Milchkontingentierung vor. Er setzt somit seine 
Politik der grundlegenden Flexibilisierung der Milchkontin
gentierung fOr einige Jahre fort und verlangt auch in Zukunft 
mehr unternehmerische Selbstverantwortung, nicht nur be
zOglich der Mengenpolitik, sondern auch was Preise und 
Margen betriffl. Der gestaffelte Ausstieg aus der Milchkontin
gentierung soll laut Bundesrat im Sinne eines geordneten 
Ubergangs schrittweise vorgenommen werden. Der Bundes
rat will eine vorzeitige Aufhebung der Milchkontingentierung 
ermöglichen, damit gewisse Produzentengruppen einen 
zeitlichen Vorsprung erhalten, weil ihnen das wiederum die 
Möglichkeit gibt, sich der neuen Situation anzupassen. 
Die Mehrheit unserer Fraktion ist klar der Ansicht, dass 
diese Staffelung falsche Signale setzt und falsche Hoffnun
gen weckt. Der gestaffelte Ausstieg setzt falsche Anreize 
und fOhrt schliesslich zu Wettbewerbsverzerrungen unter 
den verschiedenen Produktegruppen. Zudem könnte dieser 
Ausstieg die Bergbauern dazu verleiten, Obermässig in die 
Verkehrsmilchproduktion zu investieren, wobei dann diese 
Investitionen betriebswirtschaftlich nach einer Marktöffnung 
nicht rentabel sein werden. Weiter wäre zu befOrchten, dass 
die vorzeitige Aufhebung der Kontingentierung zu einem 
Milchtourismus zwischen Berg- und Talgebieten fOhrt. Eine 
entsprechende Kontrolle würde aber einen unverhältnismäs
sigen Aufwand verursachen. Die Problematik ist ähnlich wie 
jene der Biobetriebe. Die Biobetriebe verzeichnen gegen
wärtig ein erfreuliches und kontinuierliches Wachstum. Ein 
frühzeitiger Ausstieg aus der Kontingentierung wOrde hier 
wiederum falsche Anreize setzen. Die Folge wären wie
derum stark sinkende Preise. Dadurch aber könnte die bio
logische Produktion als landwirtschaftliche Alternative ins 
Stocken geraten. 
Aus all diesen Gründen ist eine Mehrheit der CVP-Fraktion 
der Meinung, dass die Aufhebung der Milchkontingentierung 
in einem Schritt fOr alle Produktionsbetriebe vorgenommen 
werden muss, d. h. fOr alle im Jahr 2009. Wir lehnen eine 
Staffelung und die anderen Vorschläge klar ab. 

Fässler Hildegard (S, SG): Ob der Flut der Anträge, die mit 
einer Ausnahme aus Kreisen der Landwirtschaft stammen, 
könnte man ein bisschen die Übersicht über dieses Thema 
verlieren. Ich möchte Sie bitten, sich daran zu erinnern, was 
hier das Grundlegende, das Prinzip ist, und sich nicht in den 
Details zu verlieren. 
Warum sind wir der Ansicht, dass die Milchkontingentierung 
aufgehoben werden muss? Herr Hämmerle hat es schon 
zweimal gesagt. Es gab einmal ein sinnvolles Paar, das 
hiess: Milchkontingentierung und garantierter Preis. Das 
Zweite haben wir nicht mehr, deshalb ist auch das Erste 
nicht mehr sinnvoll. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Es geht jetzt also darum, klipp und klar zu entscheiden: Wol
len wir die Milchkontingentierung aufheben oder nicht? Das 
ist der Punkt, und die SP steht fOr die Aufhebung der Milch
kontingentierung, dies aus zwei Granden: 
1. Die Bauern brauchen Planungssicherheit. Sie massen 
wissen, bis wann diese Kontingente noch bestehen bleiben, 
denn sie wissen auch - wir haben ja vorher leider so be
schlossen -, dass wir den Kontingentshandel weiterhin ha
ben, und wer handeln will, muss wissen, wie lange er diese 
Möglichkeit noch hat. Wegen der Planungssicherheit brau
chen wir einen fixen Zeitpunkt. Die Bauern müssen sich dar
auf verlassen können: Ab dann ist fertig, ab dann ist 
Schluss, auch mit dem Handel. Sie müssen wissen, ob es 
sich noch lohnt, Kontingente zu verkaufen, zu kaufen oder 
zu vermieten. Wir brauchen die Planungssicherheit. 
2. Wir wollen natürlich keine Überproduktion an Milch be
kommen. Wir wollen auch keinen Preiszerfall. Deshalb ist es 
ganz wichtig, dass die Massnahme der Aufhebung der Kon
tingentierung begleitet wird, mit Begleitmassnahmen, die wir 
bereits heute oder allenfalls morgen beschliessen können. 
Für uns ganz wichtig ist in diesem Fall, wie Herr Hämmerle 
immer so schön sagt, dass die KOhe das Gras dort fressen, 
wo das Gras wächst. Das he isst, wir brauchen eine Be
schränkung der Raufuttermenge. Wir brauchen die Vor
schrift, dass nur jene Anzahl Tiere gehalten werden kann, 
fOr welche Gras vorhanden ist. 
Eine weitere, fOr uns natOrlich wichtige Begleitmassnahme 
ist die Frage des Gewässer- und Umweltschutzes. Wir wol
len dazu schauen, dass nicht zu viele Nitrate und Phosphate 
in die Gewässer oder allenfalls in den Boden geraten. Auch 
das ist eine wesentliche Begleitmassnahme. 
FOr uns ist es nicht wichtig, ob diese Vorschriften, über die 
wir heute diskutieren, im Gesetz oder in der Übergangsbe
stimmung sind. Das ist nicht das Thema. Es geht darum, 
heute klipp und klar zu sagen - das richtet sich auch an 
Herrn Walter -: Diese Kontingentierung wird aufgehoben. 
Wenn man ein wenig «schlitzohrig» wäre - und wer ist das 
nicht von Zeit zu Zeit -, so könnte man aus dem Antrag der 
Minderheit 11 schliessen, dass Herr Walter die ganze Sache 
einmal verschieben und dann schauen will, was der Bundes
rat allenfalls fOr Vorschläge macht, und dann trotzdem Nein 
sagt. Dann ist man auf dem Stand von Herrn Brunner. Er 
sagt nämlich: Wir wollen eigentlich gar nichts, es hat sich 
bewährt. Man könnte, wenn man wollte, den Antrag der Min
derheit 11 so auslegen. 
Wenn ich dann auch noch den Antrag Scherer Marcel zu 
den Artikeln 46 und 47 anschaue, der dann auch noch jegli
che Begrenzungsvorschriften fOr Tiere auf Betrieben aufhe
ben will, dann sehe ich, in welche Richtung es geht. Das ist 
dann wirklich der völlig falsche Weg. Dann haben wir zu viel 
Milch, zu viel Fleisch; genau das wollen wir nicht. Es ist aber 
ganz klar, wohin der Weg aus der Sicht der SVP gehen soll
nicht von allen, aber von einem Teil der SVP. 
Zur Frage der Staffelung: Die SP hat sich auch damit be
schäftigt. Wir haben auch gedacht, es wäre vielleicht sinn
voll, einen gestaffelten Ausstieg vorzusehen, zuerst für 
Berggebiete und fOr Bioproduktion. Wir haben dies dann 
verworfen, weil wir keine Massnahmen gefunden haben, die 
diesen Bereichen tatsächlich längerfristig einen Marktvorteil 
verschaffen würden. Deshalb sind wir nicht der Ansicht, 
dass Herr Pelli mit seinem schleichenden und auch unkon
trollierbaren Ausstieg aus der Kontingentierung eine gute 
Idee gehabt hat. 
Ich möchte Sie bitten, dem Antrag der Minderheit I (Häm
merle) mit der kürzeren Frist zuzustimmen. Es hat sich z. B. 
gezeigt, dass längere Fristen dazu fahren, dass man da~ 
Problem vor sich hinschiebt. Ein wunderbares Beispiel sind 
die Verordnungen beim Tierschutzgesetz. Da hat man dann 
halt die Spaltenböden erst dann abgeschaffl, als es Matthäi 
am Letzten war, und nicht dann, als es vernünftig gewesen 
wäre. 
Die Zukunft der Landwirtschaft liegt bei den Landwirtinnen 
und Landwirten. Sie sind die Unternehmer, sie haben dafOr 
zu sorgen, dass ihre Betriebe überleben. Die anderen 
96 Prozent der Bevölkerung sind bereit, einen grossen Kre-
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dit zu sprechen. Denken Sie bei Ihren Interventionen und bei 
Ihrem Abstimmungsverhalten daran. 

Bigger Elmar (V, SG): Würden Sie die Zucht der Nutztiere 
wieder zurückschrauben? Denn nur mit Raufutter, mit Heu 
und Gras, können wir vielleicht noch eine Milchleistung von 
4000 Litern erreichen, vielleicht im Maximum 5000 Liter. Ist 
es richtig, wenn man den Tieren nicht einmal genügend 
Nahrung für die Leistung gibt? Das ist wie bei einem Sport
ler, der eine Abfahrt ohne Wachs bestreitet. 

Fässler Hildegard (S, SG): Dazu gibt es zwei Antworten: Sie 
können Ihren Kühen genügend Gras zu fressen geben. 
Wenn Sie eine Kuh weniger haben, dann gibt es mehr für 
die anderen. Das ist das einfache Beispiel. Das etwas kom
pliziertere Beispiel ist folgendes: Gehen Sie doch einmal in 
den Kanton Graubünden auf den Plantahof und schauen 
Sie, was dort jetzt läuft. Dort läuft ein Versuch zu Fragen, 
was eine Kuh macht, wenn sie kein Kraftfutter mehr be
kommt. Es wird untersucht, ob eine solche Kuh auf die 
Länge nicht doch günstiger ist als eine Kuh, die man auffüt
tern muss. Da warte ich noch auf die Resultate, aber ich bin 
eigentlich schon ziemlich sicher, was dabei herauskommen 
wird. 

Oehrll Fritz Abraham (V, BE): Sie wissen doch, dass wir 
schon vom Gewässerschutzgesetz her Beschränkungen ha
ben. Wir wissen genau, dass wir pro Hektare Land - je 
nachdem, ob es in der Bergzone oder in der Talzone liegt -
soundso viele Raufutter verzehrende Grossvieheinheiten 
halten können. Was wollen Sie denn noch mehr? 

Fässler Hifdegard (S, SG): Wenn Sie die Schweizerkarte an
schauen und die Pünktchen sehen, die anzeigen, wo wir im
mer noch zu viele solche Stoffe im Boden haben, dann ist 
das z. B. in meiner Region und im Kanton Luzern. Da ist 
doch noch einiges zu tun. Natürlich hat das vor allem auch 
mit anderen Tieren als mit Kühen zu tun, aber ich glaube, wir 
sind da noch nicht am Ziel. 
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Fischer Ulrich (R, AG), für die Ko mission: Die Einigungs
konferenz hinsichtlich des Kerne ergiegesetzes hatte sich 
noch mit zwei Differenzen zu befa sen: 
Die erste Differenz betraf die Str fbestimmung bei Verlet
zung der Vorschriften über die Ken zeichnung von Elektrizi
tät. Das war eher ein Betriebsun 11, weil unser Rat hier 
festhielt, obwohl die Hauptbestimm ng angenommen wor
den war. Dieses Versehen wurde oh Diskussion bereinigt. 
Die zweite Differenz bestand bei d r so genannten Len
kungsabgabe auf Elektrizität aus Ker energie. Hier hat die 
Einigungskonferenz mit 14 zu 11 Stim en bei 1 Enthaltung 
beschlossen, sich dem Ständerat anzu chfiessen, d. h., die
se Abgabe zu streichen. 
Ich bin der Meinung, Sie sollten nun die er bereinigten Vor
lage zustimmen, d. h. das Resultat der inigungskonferenz 
akzeptieren. 

Rechsteiner Rudolf (S, BS): Es ist schon sehr bemerkens
wert - um nicht zu sagen sagenhaft -, wie dieser Entscheid 
zustande gekommen ist. Wir halten hier sdrOckfich fest: 
Die Atomlobby bedient sich nicht nur h her Zahlungen 
an Parlamentarier. Sie, Herr Fischer, He Steiner, Herr 
Speck, Frau Leuthard, erhalten alle zwisch~n 50 000 und 
100 000 Franken im Jahr, damit Sie diese El<l,tscheide hier 
drinnen herbeiorganisieren. 
Was wir in der letzten Woche erlebt haben, sin~VÖlli9 neue 
Methoden. Die Freisinnig-demokratische Parte - merken 
Sie sich diesen Namen - übertrifft wirklich alles, as ich in 
acht Jahren Parlamentsarbeit erlebt habe. Man be' ient sich 
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f r eine fortschrittliche Energiepolitik, die auf Energieeffizi
e und erneuerbare Energien setzen muss. Das Kern
en giegesetz beinhaltet einen starken Abbau der demokra
ti sc n Mitbestimmung sowohl der Bevölkerung wie auch 
der ntone. Es beinhaltet, dass wir weiterhin auf Atomkraft 
setzen - auf eine Technologie, die der Vergangenheit ange
hört -, nd es beinhaltet, dass wir weiterhin die Wiederauf
bereitun nicht verbieten, auch wenn wir sie mit einem Mora
torium al:) eschwächt haben. 
Von dahe ist fOr die grüne Fraktion klar: Wir können diesem 
Gesetz ni t zustimmen. Für die grüne Fraktion war die 
Frage der enkungsabgabe auf nichterneuerbaren Ener
gien, um die es sich in der Differenzbereinigung nur noch 
gedreht hat, icht die entscheidende Frage beim Kernener
giegesetz, so ern das war für uns eigentlich mehr ein Fei
genblatt fOr da Kernenergiegesetz. Die grOne Fraktion ist 
aber froh, dass wir am 18. Mai die Energiepolitik umpolen 
können. Wir kön en am 18. Mai Ja dazu sagen, dass wir mit 
dem Moratorium, das bis Ende 2000 gegolten hat, fOr die 
nächsten zehn J re weitermachen. Aber wir können am 
18. Mai auch zum usstieg aus der Atomenergie Ja sagen. 
Damit würden wir 't vielen Ländern gleichziehen, die das in 
Europa bis anhin ge n haben. 

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Zur verbleibenden Diffe
renz: Sie wissen ja, d ss der Bundesrat selbst keine solche 
Lenkungsabgabe vorg chlagen hat. Ich selbst habe sie aus 
Sicht des UVEK, in wel hem .. Energie Schweiz» durch eine 
Kürzung von 40 Millione Franken bedroht ist, indirekt befOr
wortet, aber ich kann je nicht mit gutem Gewissen sagen, 
der Bundesrat möchte ei entlich eine solche Lenkungsab
gabe, nachdem er sich v her immer dagegen ausgespro
chen hat, auch aus verfa ungsrechtlichen Gründen. Von 
daher ist der Gesamtbunde rat sicherlich mit dem Vorschlag 
der Einigungskonferenz einv rstanden. 
Aber damit ist für mich als E ergieminister eine solche Len
kungsabgabe natürlich nicht r immer gestorben. Wir müs
sen uns diese Option in eine anderen Gesetz selbstver
ständlich vorbehalten. Ich wer e Ihren Parlamentsentscheid 
nicht als Präjudiz gegen jede~enkungsabgabe ansehen, 
sondern nur gegen eine solche in diesem Gesetz. Die ver
fassungsmässige Grundlage blei t auch noch als eine Frage 
vorbehalten. 
Ein weiteres Problem ist, wie Sie ~fOlgedeSSen zum Gesetz 
als solchem stehen werden. Da uss ich auch sagen: So, 
wie das Gesetz jetzt aussieht, ist s nicht mehr der Gegen
vorschlag, den der Bundesrat sein~zeit - als er die Nein
Parolen fasste - gegen die beiden . nitiativen formuliert hat. 
Das Gesetz ist jetzt etwas andere , kein Gegenvorschlag 
mehr. Das heisst für mich aber noc nicht, dass deswegen 
das ganze Gesetz bachab geschicktlwerden müsste denn 
immerhin regelt das Gesetz gewisse l aterien, die je~ nicht 
geregelt sind. Gewisse Verbesserung n, die notwendig wa
ren, bringt es immerhin. 
Daher ersuche ich Sie, wenn es also nn um die Schluss
a~stimmung. und um d.ie Frag~ eines Referendums geht, 
Sich doch mit aller VorSicht zu uberlege , ob jetzt auch die
ses Gesetz endgültig bachab geschic werden soll. Auch 
dieses gerupfte Huhn hat noch eine berlebensberechti
gung. 

Zitt.7 Kapitel 7, 8 
Antrag der Einigungskonferenz 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerat s 

eh. 7 chapitres 7,8 
Proposition de la Conference de conciliation 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

02.046 

Agrarpolitik 2007. 
Weiterentwicklung 
Politique agricole 2007. 
Evolution future 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 29.05.02 (BB12002 4721) 
Message du Conseil federal 29.05.02 (FF 2002 4395) 

Zusatzbotschaft des Bundesrates 16.10.02 (BB12002 7234) 
Message complementaire du Conseil fBdera116.1 0.02 (FF 2002 6735) 

Ständerat/Conseil des Etats 10.12.02 (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 17.03.03 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 19.03.03 (Fortsetzung - Suite) 

1. Bundesgesetz über die Landwirtschaft 
1. Lol federale sur I'agrlculture 

Art.36a 

Beck Serge (L, VD): Ce qui est le plus nuisible pour les pro
ducteurs et pour la reorganisation structurelle de la branche, 
pour la politique d'investissement des producteurs, c'est I'in
certitude. C'est la raison pour laquelle iI s'agit, au niveau de 
la loi que nous adoptons et au niveau de cet article 36a, de 
maintenir tres clairement et de faQon realiste un objectif que 
le Conseil des Etats a fixe a 2009 pour mettre tin au systeme 
des contingents laitiers. 
A I'alinea 1 er, le groupe liberal vous invite a suivre la majorite 
de la commission. ~objectif general doit en effet etre main
tenu avec un choix strategique d'abandon en 2009, ce qui 
permet a la branche de s'adapter. D'ici 2006, le Conseil fede
ral pourra, par le bi ais d'un rapport qui ne devrait pas re met
tre, en. cause le choix strategique d'abandon des contingents, 
prevolr les mesures d'accompagnement qui sont adequates. 
Se posera alors peut-etre meme la question de la necessite 
de teiles mesures, Monsieur Maillard, car en effet, actuelle
m~nt et dans cette periode, d'ici a 2006, la politique des prix 
qUi se rapprochent du marcM deploiera pleinement ses 
effets; elle aura des effets d'ajustements structurels sur la 
branche, de nombreux intervenants I'ont dit tres fort. 
A I'alinea 3, iI conviendra de suivre la minorite Pelli qui pre
voit, dans I'attente de la fin des contingentements, la possi
bilite d'une responsabilisation des organisations de produc
teurs. C'est en effet par le biais de teiles mesures de respon
sabilisation progressive, plutöt que par beaucoup d'autres 
~esures legi~latives, que I'on pourra preparer a la suppres
sion des contmgents I'ensemble de la production laitiere de 
notre pays. 
Au nom du groupe liberal, je vous invite a suivre pour I'es
sentiel de I'article 36a la majorite de la commission, sous re
serve de I'alinea 3, ou nous soutenons la minorite Pelli dans 
le sens d'une responsabilisation accrue progressive des pro
ducteurs. 

Ehrler Melchior (C, AG), für die Kommission: Wir haben hier 
einen Entscheid zu treffen, der - ich glaube, das sagen zu 
können - noch mit sehr vielen Unsicherheiten behaftet ist. 
Die Milchwirtsch.aft ist ein Sektor, der in der Vergangenheit 
sehr st~rk staatlich geregelt war. Jetzt ist die Frage die, ob 
man diesen Sektor sozusagen in die Freiheit entlassen 
kann, ohne dass er in seine einzelnen Teile zerfällt. Die 
Frage ist fOr mich auch die, ob man sich vom Sektor her sei
ber zutraut, diese Freiheit zu nutzen, oder ob man lieber den 
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Schutz beim Staat sucht. Wahrscheinlich gibt es viele - Sie 
haben das auch in den Voten gehört -, die hoffen, möglichst 
lange das zu erhalten, was man gestern und vorgestern 
hatte, die hoffen, dass Unangenehmes doch an einem vor
beigehen möge. 
Erlauben Sie mir dieses Bild: Es kommt mir vor, als stünden 
wir am Rand des Wassers und überlegten uns, ob wir hin
einspringen und schwimmen sollten oder ob wir am Rand 
des Wassers bleiben und uns dauernd fragen sollten, ob wir 
eventuell vielleicht nicht doch noch mal nass würden. Per
sönlich bin ich der Meinung, dass ein Festhalten am Beste
henden keine gescheite Strategie ist. Wir haben vielmehr zu 
überlegen, welche Entwicklungen auf uns zukommen wer
den und dass wir handeln müssen. Es geht heute darum, ein 
Zeichen zu setzen: Wollen wir vorwärts gehen, wollen wir an 
die Betroffenen ein Zeichen geben und ihnen vermitteln, 
dass es nun darum geht, an die Arbeit zu gehen? 
Zu den einzelnen Anträgen. Die ganze Frage, warum man 
die Kontingentierung aufheben will, hat gewisse Gründe: 
Der Wettbewerb wird nun einmal härter, ob man das gerne 
hat oder nicht; ich erwähne bloss die Öffnung des Käse
marktes. Es ist auch so, dass mit dem Kauf von Kontingen
ten Kosten verbunden sind, die belasten; es ist auch so, 
dass man bei grösseren Kontingenten mehr Produktion hat; 
und es ist auch so, dass man mehr Bewegungsspielraum 
braucht, wenn man wettbewerbsfähiger werden will. 
Von daher kam die ganze Idee mit der Aufhebung der Kon
tingentierung. Interessant war, dass sich im Verlaufe der 
Diskussion der Fokus eigentlich etwas verlagerte. Am An
fang sprach man sehr viel von der Aufhebung der Kontin
gentierung, später ging es eigentlich mehr um die Frage, ob 
wir eine staatliche Mengenregelung beibehalten wollen oder 
ob es in Zukunft eine private Mengensteuerung gibt. 
In der Kommission war eigentlich niemand für eine Beibe
haltung der staatlichen Regelung. Man hat gesagt: Ja, es 
braucht dann schon eine Regelung, aber die müsste dann 
eben von den Privaten getroffen werden. In der Kommission 
ist ebenfalls sehr klar herausgekommen, dass man den Be
troffenen klare Signale geben soll. Man hat auch sehr deut
lich gesagt, dass man die Kontingentierung nicht einfach mir 
nichts, dir nichts aufheben soll, sondern dass Begleitmass
nahmen damit verbunden sein müssen. Ein paarmal wurde 
das Direktzahlungssystem erwähnt. 
Wir haben jetzt verschiedene Anträge, die sich voneinander 
unterscheiden. Wir haben einmal den Antrag Brunner Toni, 
jetzt möglichst überhaupt nichts zu ändern. Dann haben wir 
verschiedene Anträge aus der Kommission, die verlangen, 
dass wir jetzt entscheiden oder dass wir eher etwas später 
entscheiden. Diese Anträge sind auch mit dem Wunsch ver
bunden, dass wir mehr Aussagen dazu haben, wie es wei
tergeht. 
Die Mehrheit der Kommission beantragt Ihnen, im Jahre 
2009 aus der Milchkontingentierung auszusteigen, wie es 
der Ständerat beschlossen hat. Die Minderheit I (Hämmerle) 
möchte etwas früher aussteigen, nämlich 2007. Die Minder
heit 11 (Walter Hansjörg) ist der Auffassung, die Milchkontin
gentierung solle bis 2009 begrenzt sein - das ist in Arti
kel 187b geregelt -, und bis im Jahr 2006 sei eine Nachfol
geregelung auszuarbeiten. 
Ich glaube, hier sind die Differenzen nicht allzu gross, auch 
wenn beim Antrag der Minderheit 11 (Walter Hansjörg) natür
lich heute nicht expressis verbis gesagt wird, dass wir aus
steigen wollen. Aber ich möchte umgekehrt sagen: Wenn wir 
heute entscheiden, aus der Milchkontingentierung auszu
steigen, so möchte ich im Moment auch nicht voraussagen, 
was wir dann im Jahre 2006 und 2007 wieder entscheiden 
werden. Zu erwähnen ist auch, dass die Minderheit I (Häm
merle) - sie möchte im Jahr 2007 aussteigen - in Artikel 36a 
so etwas wie eine Schutzklausel eingeführt hat. Wenn alle 
Stricke reissen sollten, dann gäbe es dort eine Verlänge
rungsmöglichkeit. 
Ich habe Ihnen gesagt, dass mit diesem Entscheid viele Un
sicherheiten verbunden sind und noch einige Fragen gelöst 
werden müssen. Ich möchte hier nur einige Fragen aufzäh
len, die auch in der Kommission erwähnt worden sind: 
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Zum Ersten geht es um die Frage, wie eine private Mengen
regelung ausschauen soll. Ich glaube, hier ist die Situation 
noch alles andere als klar. Es ist aber weniger am Bundesrat 
als an den entsprechenden Organisationen, hier jetzt vor
wärtszumachen und Lösungen zu finden. 
Zum Zweiten sind wir von der Kommission her der Meinung, 
wir müssen wettbewerbsfähiger werden, damit wir auch bei 
offeneren Märkten Marktanteile halten können. Das heisst 
natürlich, dass die Milchpreise wahrscheinlich eben nicht 
mehr ganz so hoch sein werden. Die Frage lautet, ob es in 
Richtung Strukturentwicklung geht und ob man es sozial ab
federn kann. Die andere Frage lautet, ob man dann das 
ganze Stützungsinstrumentarium umbauen muss. Hier lie
gen die Antworten eigentlich noch nicht auf dem Tisch. 
Schliesslich ist auch klarzustellen, wie es mit der WTO wei
tergehen soll. Hier hat man natürlich gewisse Möglichkeiten, 
wenn man Mengenregelungen hat. Die Frage ist dann die: 
Welche Instrumente sind noch möglich, wenn man diese Re
gelungen aufgibt? Hier gibt es eine ganze Reihe von Fragen. 
Ich denke, dass nun Herr Bundesrat Deiss auf einzelne die
ser Fragen Antwort geben wird, dass er auch aufzeigen wird, 
wie quasi ein Arbeitsprogramm aussehen wird. Persönlich 
habe ich die Minderheit 11 (Walter Hansjörg) unterstützt, und 
zwar genau deshalb, weil ich zu diesen verschiedenen 
Punkten hier noch gerne die Aussagen von Herrn Bundesrat 
Deiss hätte. Ich werde mich dann nach den Ausführungen 
von Herrn Bundesrat Deiss entscheiden, ob ich nicht auch 
der Mehrheit zustimmen werde. 
Die Mehrheit der Kommission empfiehlt Ihnen Zustimmung 
zum 30. April 2009 als Zeitpunkt der Aufhebung der Milch
kontingentierung und Ablehnung der Minderheit I (Häm
merle) und der Minderheit 11 (Walter Hansjörg). 
Es gibt dann im Weiteren noch verschiedene Anträge, die 
dahin gehen, dass man beispielsweise das Berggebiet frü
her aus der Kontingentierung entlassen soll, dass man ge
wissen Gruppierungen die Möglichkeit geben soll, früher aus 
der Kontingentierung auszusteigen. Hier möchte ich Sie ein
fach darauf hinweisen, dass aus der Sicht der Mehrheit der 
Milchmarkt nicht problemlos in einzelne Segmente aufgeteilt 
werden kann. Vielmehr werden dann, wenn Sie an einem 
Ort etwas frei machen bzw. etwas öffnen, sehr schnell Aus
wirkungen auch in anderen Bereichen feststellbar sein, so
dass das ganze System schwierig zu handhaben sein wird. 
Aus diesem Grund empfehle ich Ihnen, die entsprechenden 
Anträge abzulehnen. Es betrifft dies die Minderheit Pelli und 
den Antrag Wittenwiler. Soweit die Haltung der Mehrheit der 
Kommission. 

Favre Charles (R, VD), pour la commission: La majorite de 
la commission est favorable a la suppression du systeme de 
contingentement. Je ne vais pas refaire I'historique de ce 
systeme de contingents; simplement, les arguments qui ont 
fait que la commlssion s'est declaree favorable 8 la suppres
sion, par 24 voix contre 1, sont les suivants. 
Nous avons actuellement un systeme dans lequel iI y a loca
tlon ou achat de contingents chaque annee pour environ 
120 millions de francs, ce qui est une somme considerable; 
c'est un systeme qui aboutit en fait 8 ce que sur une periode 
de cinq ans, pres de la moitie des contingents ont change de 
mains, soit par location, soit par achat. En fait, le systeme 
que nous avons eu durant ces dernieres annees, avec des 
prix qui ont ete maintenus eleves gräce aux contingents, a 
de plus en plus servi 8 financer I'achat ou la location de ces 
mames contingents. 11 y a 18 une incongruite qu'i1 s'agit de 
lever. 
En ce qui concerne les differents alineas de cet article 36a. 
A I'alinea 1 er, concernant la question de savoir si la suppres
sion va se faire en 2007 ou en 2009, la majorite de la com
mission est favorable a 2009. Elle pense en effet que 2007 
est un delai beaucoup trap rappracM. 11 y a encore aujour
d'hui, et ce la a ete dit a plusieurs reprises, des elements 
techniques aregier, et egalement un rapport du Conseil 
federal a obtenir la majorite de la commission a fait une pro
position dans ce sens a I'article 187b alinea 6. 11 s'agit egale-
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ment de preciser les responsabilites des differents parte
naires. Nous savons qu'au niveau des organisations eIles
memes, la, iI y a beaucoup de travail a faire, d'ou un delai un 
peu plus long que celui qui etait prevu initialement. Cepen
dant, iI s'agit d'envoyer un signal tout a fait clair au monde 
agricole quant a la suppression de ces contingents. La majo
rite de la commission estime en effet qu'i1 faut indiquer dans 
la loi elle-meme la date de suppression, 2009, sauf condi
tions tout a fait particulieres teiles qu'indiquees a I'alinea 4. 
En effet, ceci determinera les differents investissements qui 
seront faits dans I'agriculture et definira aussi le prix de 
vente et de location des contingents jusqu'a ce moment-la. 
Ainsi donc, a I'alinea 1er, la majorite de la commission est 
opposee a la proposition de minorite I par le fait que celle-ci 
propose un delai beaucoup trop court; et a I'alinea 4, la mi
norM Hämmerle fait etat d'une possibilite d'achapper a ce 
delai beaucoup trop imprecise, puisqu'i1 serait possible de le 
prolonger au cas ou I'application de cette loi entrainerait 
«une rigueur excessive». On voit la qu'i1 est difficile de preci
ser veritablement ce qu'est une rigueur excessive. 
La commission a rejete la proposition de minorite I (Häm
merle) par 17 voix contre 8, et je vous invite a la suivre. 
En ce qui concerne la minorite 11, a savoir I'inscription de ce 
delai de 2009 dans les dispositions transitoires, on voit qu'i1 
y a dans cette proposition aussi, je dirai, un certain flou. On 
sait en effet ce qui va se passer jusqu'en 2009, iI va y avoir 
aussi un rapport du Conseil federal, mais ensuite, le debat 
pourrait etre relance. 
Encore une fois, je crois que nous devons avoir un message 
clair et donc rejeter cette proposition de minorite 11. 
Ce la a ete dit tout a I'heure, la decision par rapport acette 
date de 2009 va influencer le prix de location et de vente des 
contingents aujourd'hui. 
Cependant, la majorite de la commission partage les soucis 
relatifs a la mise en place du nouveau systeme. Nous re
viendrons sur ce point a I'article 187b, puisque la majorite de 
la commission propose en effet que, d'ici 2006, le Conseil 
federal dise clairement au Parlement comment iI entend 
faire ce passage. La majorite partage d'autant plus ce souci 
qu'elle soutient, a I'article 36b, un systeme de contrats 
d'achat de lait de 2009 a 2012 encadrant un petit peu ce 
passage. Ceci a ete appuye sans probleme au niveau de la 
commission. 
En ce qui concerne maintenant I'article 36a alinea 2, a sa
voir une ouverture anticipee pour I'agriculture de montagne 
et I'agriculture biologique, la commission, a I'unanimite, n'est 
pas favorable acette ouverture anticipee. Elle estime que 
c'est un cadeau empoisonne qu'on fait aces secteurs-Ia de 
I'agriculture. En effet, 10rsqu'i1 y aura I'ouverture pour tous en 
2009, iI est possible que des investissements aient ete faits 
dans les secteurs biologiques et de montag ne et qu'a ce 
moment-la, iI soit difficile de pouvoir assumer tout ceci, sans 
compter I'effet de vases communicants cite tout a I'heure par 
M. Ehrler. 
En ce qui concerne I'alinea 3 et la proposition de minorite 
Pelli, la majorite de la commission y est opposee, estimant 
que I'argumentation developpee pour I'alinea 2 est egale
ment valable, a savoir qu'une ouverture anticipee pour une 
partie seulement du marcM peut poser differents proble
mes, notamment en termes d'effet de vases communicants. 
Ainsi, je vous demande de bien vouloir suivre la majorite de 
la commission en ce qui concerne cet article 36a et egale
ment de rejeter les differentes propositions individuelles qui 
vous ont ete faites. 
En ce qui me concerne, pour I'alinea 3, je soutiendrai la pro
position de minorite Pelli. 

Präsident (Binder Max, erster Vizepräsident): Ich möchte 
Ihnen noch eine Richtigstellung bekannt geben. Der erste 
Satz des Eventualantrages Maillard müsste in der deut
schen Übersetzung richtig wie folgt lauten: «Die Artikel 30 
bis 36 bleiben anwendbar bis zur Genehmigung der Neure
gelung der Milchmarktordnung, im Prinzip vor dem 1. Januar 
2009.» 

Delss Joseph, conseiller federal: Ich bitte Sie vor allem um 
eines: Treffen Sie keine halben Entscheide. Was die Land
wirtschaft braucht, ist Klartext, ist Klarheit über das, was 
geschehen soll. Deshalb bitte ich Sie, bei Absatz 1 der Mehr
heit zuzustimmen. 
Herr Hassler hat mich aufgerufen. Ich bin gerne bereit, ihm 
zu sagen, dass ich es als meine Aufgabe betrachte, insbe
sondere die Interessen der Berglandwirtschaft zu vertreten 
und ihre Sorgen mitzutragen. Sie haben vorhin gesagt, das 
Risiko sei noch zu gross. Das wahre Risiko ist aber die Un
gewissheit, die Ungewissheit über das, was anno 2007 oder 
2009 geschehen könnte. Um dieses Risiko zu reduzieren, ist 
es wichtig, dass wir heute Klarheit schaffen. Wenn ich also 
die Interessen der Bergbauern vertrete und ihre Sorgen mit
trage, dann werde ich mich aber nicht zurückhalten, auch die 
Wahrheit zu sagen, die ich empfinde. Es nützt ihnen nichts, 
wenn ich ihnen Streicheleinheiten gebe, aber die Wahrheit 
verberge. 
11 est important que nous puissions sortir de la situation dans 
laquelle nous nous trouvons actuellement et qui est incon
fortable et incoMrente. Nous ne pouvons pas choisir a la 
fois le prix et la quantlte lorsque le marche est en cause. 
Pour chaque quantite, iI n'y a qu'un prix auquel nous pour
rons I'acouler ou, pour chaque prix, iI n'y a qu'une quantite 
precise qui est donnee. C'est ce qui nous a conduits dans le 
passe a conclure qu'a partir du moment ou on fixait le prix, 
iI fallait determiner la quantite; iI n'y avait plus de liberte. 
Aujourd'hui, nous sommes dans la situation inverse. A partir 
du moment ou nous Iiberons le prix, nous ne pouvons pas 
choisir arbitrairement la quantite. 11 faut donc sortir du contin
gentement et, comme je I'ai dit, iI faut le faire dans I'ordre, 
mais aussi dans la securite et la clarte. 
La proposition de minorite 11 (Walter Hansjörg) voudrait pla
cer cette decision au niveau des dispositions transitoires, 
creant probablement ainsi I'impression que nous ne som
mes pas encore tout a fait decides, ou pas tout a fait sars. 
Je vous invite a ne pas la soutenir et a choisir clairement a 
I'article 36a alinea 1 er la proposition de la majorite de la 
commission. 
M. Walter aimerait etre un peu plus au clair sur ce que le 
Conseil federal ou, bien sar, le Parlement fera en 2006. Je 
puis me declarer entierement d'accord avec I'article 187b 
alinea 6 propose par la majorite de la commission qui sou
haite pour 2006 un message du Conseil federal qui decrive 
plus en detail la direction que prendra le systeme apres 
2009, ainsi que son fonctionnement. Je puis vous assurer 
que ce message viendra, car iI y a d'autres bonnes raisons 
de le rediger. De la sorte, vous menerez de toute falion le 
debat en 2006. 11 faudra decider aus si les credits-cadres 
pour 2008-2011. 11 faudra reagir a la suite des negociations 
de I'OMC et notamment proposer des mesures d'accompa
gnement le cas ecMant. 11 y aura aussi, en raison de la sor
tie prevue du contingentement etatique, a evaluer, du cöte 
europeen, les consequences de I'application de l'Accord 
sectoriel relatif aux echanges de produits agricoles ou en
core a adapter les mesures de soutien au marcM. 
Je crois que les questions auxquelles nous devons appor
ter des reponses concernent les domaines suivants. 11 y a 
d'abord la question de la gestion des volumes de production. 
Lorsque nous disons «gestion privee», cela ne veut pas dire 
«la jungle». 11 faut donc une organisation, mais iI dependra 
essentielle me nt de la volonte et des idees des organisations 
de branche de fixer les elements de cette gestion. 11 y a la 
question du soutien au marche; les mesures actuelles ont 
ete conliues dans I'optique de I'ouverture totale du marche 
du fromage avec l'Europe - je vous rappelle, en 2007 - et 
nous pourrons bientöt mesurer quelle est leur efficacite, 
voire prendre des mesures d'adaptation si nous constatons 
des defauts. 11 y a la question de la specialisation dans I'aco
nomie laitiere, qui conduit souvent un groupe industriel ou 
commercial a dominer une filiere, et iI est donc necessaire 
que les soutiens etatiques deviennent de plus en plus neu
tres. 11 y a la question des moyens financiers dont iI faudra 
discuter, qui seront plafonnes et qu'i1 faudra reconsiderer, 
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sans doute, compte tenu de I'evolution et de I'agriculture et 
du menage federal. 11 y a la question de I'OMC; nous ne pou
vons pas prejuger des resultats des negociations qui sont 
actuellement en cours, mais iI est previsible que nous 
aurons des modifications, notamment au niveau des sub
ventions a I'exportation ou encore du soutien interne a la 
production. L.:ouverture qui est proposee a I'article 73, qui 
permet d'etendre aux vaches laitieres les paiements par 
UGB consommant du fourrage grossier, permettra de reagir 
rapidement si necessaire. 11 y a enfin les regions de monta
gne, dont j'ai parle au depart et qui doivent etre au b8nefice 
d'une attention particuliere. Pour servir nos objectifs en ma
tiere d'ecologie et d'occupation decentralisee du territoire, la 
production laitiere devra toujours constituer le moteur de la 
mise en valeur des surfaces herbageres, specialement en 
region de montagne. 
Notre futur message proposera des reponses aces preoc
cupations, d'une part dans la mise en oeuvre des paiements 
directs, d'autre part avec des mesures de soutien a la mise 
en valeur regionale des produits. D'ailleurs, plusieurs propo
sitions de la «Politique agricole 2007» vont deja dans ce 
sens, je pense la notamment a I'extension du champ d'appli
cation des aides a I'investissement. N'attendez donc pas de 
ma part aujourd'hui que je vous donne deja le modele defini
tif ; mais je puis vous assurer que le Conseil federal recher
chera les solutions, en etroite collaboration avec la branche 
et les organisations de la branche en particulier. 
Un mot encore concernant l'Union europeenne. Ceux qui 
voudraient s'accrocher au maintien des contingents font ar
gument de ce que l'Union europeenne ne passerait a I'aban
don de ses contingents qu'en 2012, 2013, voire au-dela. 
Mais ne vous laissez pas tromper par la strategie qui est 
deja mise en place par l'Union europeennel Celle-ci, chaque 
annee, deja maintenant, propose d'accelerer la diminution 
des prix en utilisant I'instrument de I'elargissement des 
quantites autorisees, de teile sorte qu'a I'epoque annoncee 
pour la suppression des quotas, ou des contingents, on sera 
dans une situation ou leur effet aura deja ete elimine. Par 
consequent, de fait, la reduction du prix et I' elargissement 
des quantites au niveau europeen a deja commence. 
Je me permets de resumer pour vous donner la position du 
Conseil federal. 
A I'article 36a alinea 1 er, je vous invite a suivre la majorite 
de la commission qui fixe clairement dans la loi la sortie des 
contingents pour 2009. Par la, le Conseil federal marque 
aussi sa volonte de tenir compte largement des inquietudes 
qui s' etaient manifestees par rapport a un rythme plus acce
lere, puisque c'etait 2007 qui figurait dans le projet initial. Je 
vous invite donc a rejeter la proposition de minorite I (Häm
merle) ainsi que la proposition de minorite 11 (Walter Hans
jörg), tout comme les propositions individuelles Brunner Toni 
et Maillard. 
Pour ce qui est de I'article 36a alinea 2, concernant la libera
tion anticipee de I'agriculture soit biologique, soit de monta
gne: le Conseil faderal comprend les reserves emises par 
rapport acette solution. J'ai ete en particulier interpelle par 
une declaration de M. Walter, 10rsqu'iI a dit que les paysans 
les plus innovateurs n'avaient pas besoin de protection. 11 a 
sans doute raison. Mais on pourrait retorquer aussi qu'i1s 
n'ont pas besoin d'etre empecMs, d'etre retardes dans leur 
activite. 
C'est au Parlement de decider apropos de la proposition 
Wittenwiler. 
A I'alinea 3, le Conseil federal maintient I'idee qu'au niveau 
des organisations par branche, iI serait souhaitable de pou
voir sortir du contingentement a partir de 2006 deja, pour 
ceux qui le veulent et non pas de maniere obligatoire. C'est 
pourquoi je soutiens la proposition de minorite Pelli, qui con
siste a se rallier a la decision du Conseil des Etats. 
Enfin, je vous ai deja annonce qu'a I'article 187b alinea 6, le 
Conseil fadaral vous invite a adopter la proposition de la ma
jorite de la commission. 

Fattebert Jean (V, VD): Monsieur le Conseiller federal, cela 
a ete dit largement ce matin: le pire, c'est I'incertitude. C'est 
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bien la le probleme et le sou ci de nombre de paysans. Vous 
nous avez rassures en disant que ce ne serait pas la jungle. 
Ce ne sera donc pas la jungle, mais iI y aura peut-etre des 
bases privees, soupies; donc, iI faudra quand meme une 
maTtrise des quantites. Et cette maTtrise des quantites sup
pose une repartition. Est-ce qu'on pourra la faire autrement 
que sur des bases historiques? Est-ce qu'elle pourra se faire 
autrement qu'en ayant toujours des locations et des ventes 
de droit de produire? 

Delss Joseph, conseiller faderal: 11 est vrai que le passage 
a la lib8ralisation du prix et de la quantite peut inquieter. 
Mais au depart, iI faut bien admettre que c'est la question a 
laquelle doit repondre chaque entreprise, chaque entrepre
neur: «Quel est le prix que je vise et quelle est la quantite 
que je peux placer?», ou encore: «Quelle est pour moi la 
combinaison ideale?» Dans le cas de I'agriculture, le pro
bleme est que le produit est fourni par un grand nombre de 
producteurs individuels qui ont besoin de s'organiser en
semble pour eviter que certains ne gächent le metier, si je 
peux m'exprimer ainsi. Nous estimons que cela doit etre fait 
par les agriculteurs eux-memes, avec la possibilite d'une 
plus grande liberte d'entreprise. Mais cela necessite evidem
ment qu'on mette en place certaines regles. Nous sommes 
prets a mettre en place le cadre, mais c'est finalement aux 
organisations de branche de s'organiser. 

Schlbll Ernst (V, ZH): Ich möchte an dieser Stelle noch fest
halten, dass ich in der Kommission bis zum Schluss an der 
Milchkontingentierung festgehalten habe. Meine Meinung 
hat sich seither nicht geändert. Alles spricht nun von libera
lisierung und Wettbewerb. Ich bin auch fOr Wettbewerb und 
Liberalisierung, aber das alles muss berechenbar sein. Was 
wir hier jetzt tun, ist eben nicht berechenbar. Ich erinnere 
Sie daran, dass den Bauern suggeriert wurde, ein Markt von 
350 Millionen Menschen warte auf sie, als die bilateralen 
Verträge zur Abstimmung gelangten. Als die bilateralen Ver
träge dann in Kraft traten, schrieb das gleiche Mitteilungs
blatt, dass Europa nicht auf die Schweizer Landwirtschaft 
warte. Das sind Tatsachen, und denen mOssen wir in die Au
gen sehen. Die Milchproduktion ist fOr viele Bauernfamilien 
und Landwirtschaftsbetriebe der wichtigste Einkommensfak
tor. Mit ihr eng verbunden ist die Milchkontingentierung. Ich 
meine, sie muss aufrechterhalten werden. Eine Abschaffung 
wOrde eine Verlagerung der Milchproduktion in Talregionen 
bringen. 
In Rand- und Berggebieten wOrden existenzielle Probleme 
auftreten, denn der Handel, meine Damen und Herren von 
der SP-Fraktion, kauft dort, wo es am billigsten ist. Er wOrde 
weniger gut erschlossene Gebiete, die es auch im Mittelland 
gibt, nicht mehr berucksichtigen. Das wäre fOr Bauernfami
lien äusserst gravierend. Ausserdem wOrde das viele Exis
tenzen bedrohen. 

Präsident (Binder Max, erster Vizepräsident): Herr Schibli, 
Ihre Redezeit ist abgelaufen I (Unruhe) 

Schlbll Ernst (V, ZH): Halten wir an der Milchkontingentie
rung fest, warten wir erst die Entwicklung in Europa abi 

Erste Abstimmung - Premier vote 
(namentlich nominatif: Beilage - Annexe 02.046/3469) 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 107 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit I .... 50 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
(namentlich nominatif: Beilage - Annexe 02.046/3470) 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 134 Stimmen 
FOr den Antrag Wittenwiler .... 21 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Troisieme vote 
(namentlich nominatif: Beilage - Annexe 02.046/3471) 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 108 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit Pelli .... 50 Stimmen 
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Vierte Abstimmung - Quatrieme vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 02.046/3472) 
Für den Antrag der Minderheit 11 .... 138 Stimmen 
Für den Antrag Brunner Toni .... 21 Stimmen 

Fünfte Abstimmung - Cinquieme vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 02.046/3495) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 102 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 11 .... 55 Stimmen 

Sechste Abstimmung - Sixieme vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 02.046/3496) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 95 Stimmen 
Für den Eventualantrag Maillard .... 65 Stimmen 

Art.36b 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1-4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.5 
.... 2009. Sie sind bis am 30. April 2012 anwendbar. Bei ei
ner Terminverschiebung nach Artikel 36a Absatz 4 verlän
gert sich die Geltungsdauer entsprechend. 

Antrag der Minderheit 
(Pelli, Bührer, Donze, Engelberger, Favre, Gysin Hans Ru
dolf, Maitre, Tschuppert, Weyeneth) 
Abs.5 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates, aber: 
Bei einer Terminverschiebung .... entsprechend. 

Art.36b 
Proposition de la majorite 
AI. 1-4 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 
AI. 5 
.... 2009. Elles restent en vigueur jusqu'au 30 avri12012. En 
cas de report des delais en vertu de I'article 36a alinea 4, 
leur duree de validite se prolonge dans la mame proportion. 

Proposition de la minorite 
(Pelli, BÜhrer, Donze, Engelberger, Favre, Gysin Hans Ru
dolf, Maitre, Tschuppert, Weyeneth) 
AI. 5 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats, mais: 
En cas de report des delais en vertu de I'article 36a alinea 4, 
leur duree de validite se prolonge dans la mame proportion. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 13.05 Uhr 
La seance est levee a 13 h 05 

18 mars 2003 
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Ref.3469 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft lObjet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 
Lai federale sur I'agriculture (Lai sur I'agriculture, LAgr) 

Gegenstand lObjet du vote: 

Art. 36a al. 1 

Abstimmung vom I Vote du: 18.03.2003 12:58:53 
Abate + R TI Fehr Hans + V ZH 
Aeppli Wartmann * S ZH Fehr Hans-Jllr!l = S SH 
Aeschbacher = E ZH Fehr Jacqueline = S ZH 
Antille + R VS Fehr Usbeth + V ZH 
Baader Caspar + V BL FehrMario = S ZH 
Bader Elvira + C SO Fetz * S BS 
Banga * S SO Fischer -Seen!len + RAG 
Bangerter + R BE Föhn + V SZ 
Baumann A1exander + V TG Freund + V AR 
Baumann Ruedi = G BE FreyClaude · R NE 
Baumann Stephanie = S BE Gadient + V GR 
Beck + L VD Galli * C BE 
Berberat = S NE Garbani = S NE 
Bemasconi * R GE Genner = G ZH 
Bezzola + R GR Giezendanner · V AG 
Big!ler + V SG Glasson + R FR 
Bignasca · - TI Glur + V AG 
Binder · V ZH Goll = S ZH 
Blocher · V ZH Graf · G BL 
Borer + V SO Grobet * S GE 
Bortoluzzi + V ZH Gross Andreas · S ZH 
Bosshard · R ZH GrossJost = S TG 
Bruderer = S AG Guisan + R VD 
Brunner T oni + V SG Gllnter = S BE 
Bugnon + V VD Gutzwiller + R ZH 
Bllhlmann = G LU Gysin Hans Rudolf + R BL 
Bllhrer + R SH Gysin Remo = S BS 
Cavalli = S TI Haerin!l Binder = S ZH 
Chappuis = S FR Haller + V BE 
Chevrier + C VS Hämmerie = S GR 
Christen # R VD Hassler + V GR 
Cina + C VS Heberiein + R ZH 
Cuche + G NE Hegetschweßer · R ZH 
de Dardei = S GE Heim + C SO 
Decurtins + C GR Hess Berhard + - BE 
Donzl! + E BE Hess Peter · C ZG 
Dormann Rosemarle + C LU HessWalter * C SG 
Dormond Mariyse = S VD Hofmann Urs = S AG 
Dunant * V BS HOllenstein = G SG 
Dupraz + R GE Hubmann = S ZH 
Eberhard + C SZ Imfeld + C Olfi 
EgerszeQi + R AG Imhof * C BL 
E!lgly + L GE Janiak = S BL 
Ehrler + C AG Joder + V BE 
En!lelbefQer + R NW Jossen = S VS 
Estermann + C LU Jutzet · S FR 
Fasel = G FR Kaufmann * V ZH 
Fässler = S SG Keller Robert + V ZH 
Fattebert + V VD Kofmel * R SO 
Favre + R VD Kunz + V LU 

Kurrus 
Lachat 
Lalive d'Epinay 
Laubacher 
Lauper 
Leu 
Leutene!l!ler Hajo 
Leutenl!~er Susanne 
Leuthard 
Loepfe 
Lustenberger 
Maillard 
Maitre 
Maril!tan 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Maspoli 
Mathvs 
Maurer 
Maury Pasquier 
Meier-Schatz 
Ml!nl!trey Savary 
Messmer 
Meyer ThI!rllse 
Mörgeli 
Mugny 
MlllierErich 
Mllller-Hemmi 
Nabholz 
Neirynck 
Oehrli 
Pedrina 
Pelli 
Pfister Theophil 
Polla 
Raggenbass 
Randegger 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner -Basel 
Rennwald 
Riklin 
Robbiani 
Rossini 
Ruey 
Salvi 
Sandoz Marcel 
Schenk 
Scherer Marcel 
Scheurer Rl!my 
Schibli 

+ ja/oui Isl 
nein 1 non 1 no 

* entschuldigt 1 excuse 1 scusato, abwesend 1 absent 1 assente 
hat nicht teilgenommen 1 n'ont pas vote 1 non ha votato 

+ R BL 
+ C JU 
+ R SZ 
+ VLU 
* C FR 
+ C LU 
+ R ZG 
* S BL 
+ C AG 
+ C AI 
+ C LU 
+ S VD 
+ C GE 
+ C VS 
= S GL 
= S ZH · - TI 
+ V AG · V ZH 
o S GE 
+ C SG 
= G VD 
* R TG 
+ C FR 
* V ZH 
= G GE 
+ R ZH 
= S ZH 
+ R ZH 
* C VD 
+ V BE 
= S TI 
+ R TI 
+ V SG 
* L GE 
+ C TG 
+ R BS 
= S SG 
= S BS 
= S JU 
+ C ZH 
* C TI 
= S VS · L VD 
+ S VD 
+ R VD 
+ V BE 
+ V ZG 
+ L NE 
+ V ZH 

o enth. 1 abst.1 ast. # Der Präsident stimmt nicht 1 Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse I Resultats: 
Gesamt 1 Complete I Tutto Fraktion I Groupe I Gruppo C G L R S E V 
jal oui 1 si 107 jal oui/ si 25 1 4 33 2 2 38 
nein I non 1 no 50 nein I non I no 0 8 0 1 40 1 0 
enth. I abst. I ast. 2 enth. I abst. I ast. 0 0 0 0 2 0 0 
entschuldigt I excuse I scusato 40 entschuldigt 1 excuse 1 scusato 10 1 2 7 8 2 7 

Bedeutung Ja I Signification de oul: Proposition de la majorite 
Bedeutung Nein I Signification de non: Proposition de la minorite I Hämmerle 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Schiller + V ZH 
SchmidOdilo + C VS 
Schmied Walter + V BE 
Schneider · R BE 
Schwaab 0 S VD 
Seiler Hanspeter + V BE 
Sie!lrist + V AG 
Simoneschi-Cortesi + C TI 
Sommaruga = S BE 
Speck + V AG 
Spielmann · - GE 
Spuhler + V TG 
Stahl + V ZH 
Stamm Luzi + V AG 
Steinegger + R UR 
Steiner + R SO 
Strahm = S BE 
Studer Heiner + E AG 
Stum~ = SAG 
Suter + R BE 
Teuscher = G BE 
Thanei = S ZH 
Theiler + R LU 
Tillmanns = S VD 
Triponez + R BE 
Tschäppät * S BE 
Tschuppert + R LU 
Vallender + R AR 
Vaudroz Jean-Claude * C GE 
Vaudroz Renl! + R VD 
Vermot = S BE 
Vollmer = S BE 
Waber Christian * E BE 
Walker Fl!lix + C SG 
Walter Hansjör!l + V TG 
Wandfluh + V BE 
Wasserfallen + R BE 
Weigeit + R SG 
Weyeneth + V BE 
Widmer = S LU 
WidriQ · C SG 
Wiederkehr · E ZH 
Wirz-von Planta + L BS 
Wlttenwiler = R SG 
Wyss Ursula = S BE 
Zäch * C AG 
Zanetti = S SO 
Zapfl + C ZH 
Zisyadis + - VD 
Zuppi!ler + V ZH 

-
2 
0 
0 
3 
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Ref.3470 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft lObjet: 
Bundesgesetz Ober die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 
Loi federale sur I'agriculture (Loi sur I'agriculture, LAgr) 

Gegenstand lObjet du vote: 

Art. 36a al. 2 

Abstimmung vom I Vote du: 18.03.2003 12:59:54 
Abate + R TI Fehr Hans + V ZH 
Aeppli Wartmann * S ZH Fehr Hans-JOr(J + S SH 
Aeschbacher 0 E ZH Fehr Jacqueline + S ZH 
Antille + R VS Fehr Usbeth 0 V ZH 
Baader Caspar + V BL FehrMario + S ZH 
Bader Elvira + C SO Fetz · S BS 
Ban(Ja + S SO Fischer-Seen(Jen + RAG 
Bangerter + R BE Föhn + V SZ 
Baumann Alexander + V TG Freund + V AR 
Baumann Ruedi + G BE FreyClaude · R NE 
Baumann Stephanie + S BE Gadient = V GR 
Beck + L VD Galli · C BE 
Berberat + S NE Garbani + S NE 
Bemasconi · R GE Genner + G ZH 
Bezzola = R GR Giezendanner · V AG 
Bi(Jger + V SG Glasson = R FR 
Bignasca · . TI Glur + V AG 
Binder · V ZH Goll + S ZH 
Blocher · V ZH Graf · G BL 
Barer + V SO Grobet · S GE 
Bartoluzzi + V ZH Gross Andreas · S ZH 
Bosshard · R ZH GrossJost + S TG 
Bruderer + S AG Guisan = R VD 
Brunner T oni + V SG GOnter + S BE 
Bugnon + V VD Gutzwiller + R ZH 
BOhlmann + G LU Gysin Hans Rudolf + R BL 
BOhrer + R SH Gvsin Remo + S BS 
Cavalli + S TI Haerin(J Binder + S ZH 
Chappuis + S FR Haller + V BE 
Chevrier + C VS Hilmmerle + S GR 
Christen # R VD Hassler o V GR 
Cina + C VS Heberlein + R ZH 
Cuche + G NE Hegetschweiler · R ZH 
de Dardei + S GE Heim + C SO 
Decurtins = C GR Hess Berhard + • BE 
Donze = E BE Hess Peter · C ZG 
Dormann Rosemarie + C LU HessWalter · C SG 
Dormond Marlvse + S VD Hofmann Urs + S AG 
Dunant · V BS Hollenstein + G SG 
Dupraz = R GE Hubmann + S ZH 
Eberhard + C SZ Imfeld + C QIIoJ 
E(Jersze(Ji = RAG Imhof · C BL 
E(J(Jly + L GE Janiak + S BL 
Ehrler + C AG Joder + V BE 
En(Jelber(Jer + R NW Jossen + S VS 
Estermann + C LU Jutzet · S FR 
Fasel + G FR Kaufmann · V ZH 
Filssler + S SG Keller Robert + V ZH 
Fattebert + V VD Kofmel * R SO 
Favre + R VD Kunz + V LU 

Kurrus 
Lachat 
Lalive d'Epinay 
Laubacher 
Lauper 
Leu 
Leutene(J(Jer Haio 
Leutene(J(Jer Susanne 
Leuthard 
Loepfe 
Lustenberger 
Maillard 
Maitre 
Marietan 
MartiWemer 
Marty Killin 
Maspoli 
Mathvs 
Maurer 
Maurv PasQuier 
Meier-Schatz 
Menetrey Savary 
Messmer 
Meyer Therese 
Mörgeli 
MU(Jny 
MOlier Erich 
MOller-Hemmi 
Nabholz 
Neirynck 
Oehrli 
Pedrina 
Pelli 
Pfister Theophil 
Polla 
Raggenbass 
Randegger 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner -Basel 
Rennwald 
Riklin 
Robbiani 
Rossini 
Ruey 
Salvi 
Sandoz Marcel 
Schenk 
Scherer Marcel 
Scheurer Remy 
Schibli 

+ ja I oui I sI 
nein I non I no 

• entschuldigt I excuse I scusato, abwesend I absent lassente 
hat nicht teilgenommen I n'ont pas vote I non ha votato 

+ R BL 
+ C JU 
+ R SZ 
+ V LU · C FR 
+ C LU 
0 R ZG · S BL 
+ C AG 
+ C AI 
+ C LU 
+ S VD 
+ C GE 
+ C VS 
+ S GL 
+ S ZH · . TI 
+ V AG · V ZH 
+ S GE 
+ C SG 
+ G VD · R TG 
+ C FR · V ZH 
+ G GE 
= R ZH 
+ S ZH 
= R ZH · C VD 
= V BE 
+ S TI 
+ R TI 
+ V SG · L GE 
+ C TG 
+ R BS 
+ S SG 
+ S BS 
+ S JU 
+ C ZH · C TI 
+ S VS · L VD 
+ S VD 
+ R VD 
+ V BE 
+ V ZG 
+ L NE 
+ V ZH 

o enth. I abst. I ast. # Der Präsident stimmt nicht I Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse I Resultats: 
Gesamt I Complete I Tutto Fraktion I Groupe I Gruppo 
ja I oui I si 134 ja I ouil sI 
nein I non I no 21 nein I non I no 
enth. I abst. I ast. 5 enth. I abst. I ast. 
entschuldigt I excuse I scusato 39 entSChuldigt I excuse I scusato 

Bedeutung Ja I Signiflcation de oul: Proposition de la commlssion 
Bedeutung Nein I Signification de non: Proposition Wittenwiler (= CE) 

C G 
23 9 
2 0 
0 0 
10 1 

L R S E V 
4 20 45 0 31 
0 13 0 2 4 
0 1 0 1 3 
2 7 7 2 7 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

SchlOer + V ZH 
Schmid Odilo + C VS 
Schmied Watter + V BE 
Schneider · R BE 
Schwaab + S VD 
Seiler Hanspeter = V BE 
Siegrist o V AG 
Simoneschi-Cortesi = C TI 
SommaruQa + S BE 
Speck + V AG 
Spielmann * • GE 
Spuhler = V TG 
Stahl + V ZH 
Stamm Luzi + V AG 
Steinegger + R UR 
Steiner + R SO 
Strahm + S BE 
Studer Heiner = E AG 
Stump + S AG 
Suter = R BE 
Teuscher + G BE 
Thanei + S ZH 
Theßer = RLU 
Tillmanns + S VD 
Triponez + R BE 
Tschilppilt · S BE 
Tschuppert + R LU 
Vallender = RAR 
Vaudroz Jean-Claude · C GE 
Vaudroz Rene = R VD 
Vermot + S BE 
Vollmer + S BE 
Waber Christian · E BE 
Walker Felix + C SG 
Watter Hansiörg + V TG 
Wandftuh + V BE 
Wasserfallen = R BE 
Weigelt + R SG 
Weyeneth + V BE 
Widmer + S LU 
WidriQ · C SG 
Wiederkehr · E ZH 
Wirz-von Planta + L BS 
Wlltenwiler = R SG 
Wyss Ursula + S BE 
Zilch * C AG 
Zanetti + S SO 
Zapft + C ZH 
Zisyadis + • VD 
ZuppiQer + V ZH 

. 
2 
0 
0 
3 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

18.03.2003 13:00:25/ 0014 
Conseil national, Systeme de vote electronique 

Identif: 46.17/18.03.200312:59:54 Ref.: (Erfassung) Nr:3470 



02.0046 

Ref.3471 
CONSEIL NATIONAL NATIONALRAT 

Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung I Vote nominatif Proces-verbal de vote 

Geschäft lObjet: 
Bundesgesetz Ober die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 
Lai federale sur I'agriculture (Lai sur I'agriculture, LAgr) 

Gegenstand lObjet du vote: 

Art. 36a al. 3 

Abstimmung vom I Vote du: 18.03.2003 13:00:49 
Abate = R TI Fehr Hans + V ZH 
Aeppli Wartmann * S ZH Fehr Hans-JOro + S SH 
Aeschbacher = E ZH Fehr JaCQueline + S ZH 
Antille = R VS Fehr Usbeth + V ZH 
Baader Caspar + V BL Fehr Mario 0 S ZH 
Bader Elvira + C SO Fetz · S BS 
Banga + S SO Fischer-Seengen = RAG 
Bangerter = R BE Föhn + V SZ 
Baumann A1exander + V TG Freund + V AR 
Baumann Ruedi + G BE FreyClaude · R NE 
Baumann Stephanie + S BE Gadient + V GR 
Beck = L VD Galli · C BE 
Berberat + S NE Garbani + S NE 
Bemasconi * R GE Genner + G ZH 
Bezzola + R GR Giezendanner · V AG 
Bigger + V SG Glasson = R FR 
Bignasca * - TI Glur + V AG 
Binder * V ZH Goll + S ZH 
Blocher * V ZH Graf · G BL 
Borer + V SO Grobet · S GE 
Bortoluzzi + V ZH Gross Andreas + S ZH 
Bosshard . R ZH Gross Jost + S TG 
Bruderer 0 S AG Guisan = R VD 
Brunner T oni + V SG Ganter + S BE 
Bugnon + V VD Gutzwiller = R ZH 
BOhlmann + G LU Gysin Hans Rudolf = R BL 
BOhrer = R SH Gysin Remo + S BS 
Cavalli + S TI Haering Binder + S ZH 
Chappuis + S FR HaUer + V BE 
Chevrier = C VS Hämmerle + S GR 
Christen # R VD Hassler + V GR 
Cina = C VS Heberlein = R ZH 
Cuche + G NE Hegetschweiler · R ZH 
de Dardei + S GE Heim + C SO 
Decurtins + C GR Hess Berhard + - BE 
Donz~ = E BE Hess Peter · C ZG 
Dormann Rosemarie + C LU Hess Walter · C SG 
Dormond Marlyse + S VD Hofmann Urs + S AG 
Dunant * V BS Hollenstein + G SG 
Dupraz = R GE Hubmann + S ZH 
Eberhard + C SZ Imfeld + C 0'1\ 
Egerszegi = R AG Imhof · C BL 
Eggly = L GE Janiak + S BL 
Ehrler + C AG Joder + V BE 
Enoelberoer = R NW Jossen + S VS 
Estermann + C LU Jutzet · S FR 
Fasel + G FR Kaufmann · V ZH 
Fässler + S SG Keller Robert + V ZH 
Fattebert + V VD Kofmel · R SO 
Favre = R VD Kunz + V LU 

Kurrus 
Lachat 
Lalive d'Epinay 
Laubacher 
Lauper 
Leu 
Leutenegger Haio 
Leuteneooer Susanne 
Leuthard 
Loepfe 
Lustenberger 
Maillard 
Maitre 
Mari~tan 

MartiWemer 
Marty Kälin 
Maspoli 
Mathys 
Maurer 
MauryPasCjuier 
Meier-Schatz 
M~netrey Savary 
Messmer 
Meyer Th~rese 
Mörgeli 
Mugny 
MOller Erich 
MOller-Hemmi 
Nabholz 
Neirvnck 
Oehrli 
Pedrina 
Pelli 
Pfister Theophil 
Polla 
Raggenbass 
Randegger 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner -Basel 
Rennwald 
Riklin 
Robbiani 
Rossini 
Ruey 
Salvi 
Sandoz Marcel 
Schenk 
Scherer Marcel 
Scheurer R~mv 
Schibli 

+ ja/oui /si 
nein / non / no 

• entschuldigt / excusa / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vota / non ha votato 

= R BL 

= C JU 
= R SZ 
+ V LU · C FR 
= C LU 

= R ZG · S BL 
+ C AG 
+ C AI 

= C LU 
+ S VD 
= C GE 

= C VS 
+ S GL 
+ S ZH · - TI 
+ V AG · V ZH 
+ S GE 
+ C SG 
+ G VD · R TG 
= C FR · V ZH 
+ G GE 
= R ZH 
+ S ZH 

= R ZH · C VD 
+ V BE 
+ S TI 
= R TI 
+ V SG · L GE 

= C TG 
= R BS 
+ S SG 
+ S BS 
+ S JU 
+ C ZH · C TI 
+ S VS · L VD 
+ S VD 
+ R VD 
+ V BE 
+ V ZG 
= L NE 
+ V ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht / Le prasident ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse I Resultats: 
Gesamt / Complete / Tutto Fraktion / Groupe / Gruppo C G L R S E V 
ja / oul / si 108 ja/oui/sl 13 9 0 4 42 0 38 
nein / non / no 50 nein / non / no 12 0 4 30 1 3 0 
enth. / abst. / ast. 3 enth./ abst. / ast. 0 0 0 0 3 0 0 
entschuldigt / excusa / scusato 38 entschUldigt / excusa / scusato 10 1 2 7 6 2 7 

Bedeutung Ja / Signification de oul: Proposition de la majorita 
Bedeutung Nein / Signification de non: Proposition de la minorita Peili 

SchlOer + V ZH 
Schmid Odilo = C VS 
Schmied Walter + V BE 
Schneider · R BE 
Schwaab + S VD 
Seiler Hanspeter + V BE 
Siegrist + V AG 
Simoneschi-Cortesi = C TI 
Sommaruoa = S BE 
Speck + V AG 
Spielmann · - GE 
Spuhler + V TG 
Stahl + V ZH 
Stamm Luzi + V AG 
Steinegger = R UR 
Steiner = R SO 
Strahm + S BE 
Studer Heiner = E AG 
Stump + S AG 
Suter = R BE 
Teuscher + G BE 
Thanei + S ZH 
Theiler = R LU 
Tillmanns + S VD 
Triponez = R BE 
Tschäppät · S BE 
Tschuppert = R LU 
Vallender + RAR 
Vaudroz Jean-Claude · C GE 
Vaudroz Rene = R VD 
Vermot + S BE 
Vollmer + S BE 
Waber Christian · E BE 
Walker F~lix + C SG 
Walter Hansiöro + V TG 
Wandfluh + V BE 
Wasserfallen = R BE 
Weigelt = R SG 
Weyeneth + V BE 
Widmer + S LU 
Widrig · C SG 
Wiederkehr · E ZH 
Wirz-von Planta = L BS 
WJttenwiler + R SG 
Wyss Ursula 0 S BE 
Zäch · C AG 
Zanetti + S SO 
Zapfl = C ZH 
Zisvadis + - VD 
Zuppioer + V ZH 

-
2 
0 
0 
3 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

18.03.2003 13:01 :20/ 0015 
Conseil national, Systeme de vote electronique 
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02.0046 

Ref.3472 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft lObjet: 
Bundesgesetz über die landwirtschaft (landwirtschaftsgesetz, lwG) 
lai federale sur I'agriculture (lai sur I'agriculture, LAgr) 

Gegenstand lObjet du vote: 

Art.36a 

Abstimmung vom I Vote du: 18.03.2003 13:02:09 
Abate + R TI Fehr Hans = V ZH 
Aeppli Wartmann · S ZH Fehr Hans·JOrg + S SH 
Aeschbacher + E ZH FehrJacqueline + S ZH 
Antille + R VS Fehr Usbeth + V ZH 
Baader Caspar + V BL Fehr Mario + S ZH 
Bader Elvira + C SO Fetz · S BS 
Banga + S SO Fischer -Seengen + R AG 
Bangerter + R BE Föhn + V SZ 
Baumann Alexander + V TG Freund + V AR 
Baumann Ruedi + G BE FreyClaude · R NE 
Baumann Stephanie + S BE Gadient + V GR 
Beck + L VD Galli · C BE 
Berberat + S NE Garbani + S NE 
Bemasconi · R GE Genner + G ZH 
Bezzola + R GR Giezendanner · V AG 
Bigger = V SG Glasson + R FR 
Bignasca · - TI Glur + V AG 
Binder · V ZH Goll + S ZH 
Blocher · V ZH Graf · G BL 
Borer = V SO Grobet · S GE 
Bortoluzzi = V ZH Grass Andreas + S ZH 
Bosshard · R ZH GrossJost + S TG 
Bruderer + S AG Guisan + R VD 
Brunner T oni = V SG GOnter + S BE 
Bugnon = V VD Gutzwiller + R ZH 
BOhlmann + G LU Gysin Hans Rudolf + R BL 
BOhrer + R SH Gysin Remo + S BS 
Gavalli + S TI Haering Binder + S ZH 
Chappuis + S FR HaUer + V BE 
Chevrier + C VS Hämmerle + S GR 
Christen # R VD Hassler + V GR 
Cina + C VS Heberlein + R ZH 
Cuche + G NE Hegetschweiler · R ZH 
de Dardei + S GE Heim + C SO 
Decurtins + C GR Hess Berhard = - BE 
Donze = E BE Hess Peter · C ZG 
Dormann Rosemarie + C LU HessWalter · C SG 
Dormond Marlyse + S VD Hofmann Urs + S AG 
Dunant · V BS Hollenstein + G SG 
Dupraz + R GE Hubmann + S ZH 
Eberhard + C SZ Imfeld + C OW 
Egerszegi = R AG Imhof · C BL 
Eggly + L GE Janiak + S BL 
Ehrler + C AG Joder = V BE 
Engelberger + R NW Jassen + S VS 
Estermann + C LU Jutzet · S FR 
Fasel + G FR Kaufmann · V ZH 
Fässler + S SG Keller Robert + V ZH 
Fattebert = V VD Kofmel · R SO 
Favre + R VD Kunz = V LU 

Kurrus 
Lachat 
Lalive d'Epinay 
Laubacher 
Lauper 
Leu 
Leutenegger Hajo 
Leutenegger Susanne 
Leuthard 
Loepfe 
Lustenberger 
Maillard 
Maitre 
Marietan 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Maspoli 
Mathys 
Maurer 
Maury Pasquier 
Meier-Schatz 
Menetrey Savarv 
Messmer 
Meyer Therese 
Mörgeli 
Mugny 
MOller Erich 
MOUer-Hemmi 
Nabholz 
Neirynck 
Oehrli 
Pedrina 
Pelli 
Pfister Theophil 
Polla 
Raggenbass 
Randegger 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner -Basel 
Rennwald 
Riklin 
Robbiani 
Rossini 
Ruey 
Salvi 
Sandoz Marcel 
Schenk 
Scherer Marcel 
Scheurer Remy 
Schibli 

+ ja' oui' sl 
= nein' non' no 

• entschuldigt' excusa , scusato, abwesend' absent , assente 
hat nicht teilgenommen' n'ont pas vota' non ha votato 

+ R BL 
+ C JU 
+ R SZ 
+ V LU · C FR 
+ C LU 
+ R ZG · S BL 
+ C AG 
+ C AI 
+ C LU 
+ S VD 
+ C GE 
+ C VS 
+ S GL 
+ S ZH · - TI 
= V AG · V ZH 
+ S GE 
+ C SG 
+ G VD · R TG 
+ C FR · V ZH 
+ G GE 
+ R ZH 
+ S ZH 
+ R ZH · C VD 
+ V BE 
+ S TI 
+ R TI 
= V SG · L GE 
+ C TG 
+ R BS 
+ S SG 
+ S BS 
+ S JU 
+ C ZH · C TI 
+ S VS · L VD 
+ S VD 
+ R VD 
= V BE 
0 V ZG 
+ L NE 
= V ZH 

o enth.' abst. , ast. # Der Präsident stimmt nicht' Le prasident ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse I Resultats: 
Gesamt' Complete , Tutto Fraktion' Groupe' Gruppo C G L R S E V 
ja' oui' si 138 ja' oui' sl 25 9 4 33 46 1 19 
nein' non' no 21 nein' non' no 0 0 0 1 0 2 17 
enth. , abst. , ast. 2 enth. , abst. , ast. 0 0 0 a 0 0 2 
entschuldigt' excusa , scusato 38 entschuldigt' excusa , scusato 10 1 2 7 6 2 7 

Bedeutung Ja , Signification de oui: Proposition de la minorita 11 Walter 
Bedeutung Nein' Signiflcatlon de non: Proposition Brunner Tonl 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

SchlOer = V ZH 
Schmid Odilo + C VS 
Schmied Walter + V BE 
Schneider · R BE 
Schwaab + S VD 
Seiler Hanspeter + V BE 
Siegrist + V AG 
Simoneschi-Cortesi + C TI 
Sommaruga + S BE 
Speck + V AG 
Spielmann · - GE 
Spuhler + V TG 
Stahl = V ZH 
Stamm Luzi = V AG 
Steinegger + R UR 
Steiner + R SO 
Strahm + S BE 
Studer Heiner = E AG 
Stump + S AG 
Suter + R BE 
Teuscher + G BE 
Thanei + S ZH 
Theiler + R LU 
TIllmanns + S VD 
Triponez + R BE 
Tschäppät · S BE 
Tschuppert + R LU 
Vallender + R AR 
Vaudroz Jean-Claude · C GE 
Vaudraz Rene + R VD 
Vermot + S BE 
Vollmer + S BE 
Waber Christian · E BE 
Walker Felix + C SG 
Walter Hansjörg + V TG 
Wandnuh + V BE 
Wasserfallen + R BE 
Weigelt + R SG 
Weyeneth 0 V BE 
Widmer + S LU 
Widrig · C SG 
Wiederkehr · E ZH 
Wirz-von Planta + L BS 
WlIlenwiler + R SG 
Wyss Ursula + S BE 
Zäch · C AG 
Zanetti + S SO 
zapn + C ZH 
Zisvadis + - VD 
Zuppiger = V ZH 

-
1 
1 
0 
3 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

18.03.200312:44:12/ 0016 
Conseil national, Systeme de vote alectronlque 
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02.0046 

Ref.3495 
CONSEIL NATIONAL NATIONALRAT 

Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif Proces-verbal de vote 

Geschäft lObjet: 
Bundesgesetz Ober die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 
Loi federale sur I'agriculture (Loi sur I'agriculture, LAgr) 

Gegenstand lObjet du vote: 

Art.36a 

Abstimmung vom I Vote du: 18.03.2003 13:03:21 
Abate + R TI Fehr Hans = V ZH 
Aeppli Wartmann * S ZH Fehr Hans-JOrg + S SH 
Aeschbacher + E ZH Fehr Jaequeline + S ZH 
Antille = R VS Fehr Usbeth = V ZH 
Baader Caspar = V BL FehrMario 0 S ZH 
Bader Elvira = C SO Fetz · S BS 
Banga + S SO Fischer -Seengen + RAG 
Bangerter + R BE Föhn = V SZ 
Baumann A1exander = V TG Freund = V AR 
Baumann Ruedi + G BE Frey Claude · R NE 
Baumann Stephanie + S BE Gadient = V GR 
Beck + L VD Galli · C BE 
Berberat + S NE Garbani = S NE 
Bemasconi * R GE Genner + G ZH 
Bezzola = R GR Giezendanner · V AG 
Bigger = V SG Glasson + R FR 
Bignasca • . TI Glur = V AG 
Binder · V ZH Goll + S ZH 
Blocher · V ZH Graf · G BL 
Borer + V SO Grobet · S GE 
Bortoluzzi = V ZH Gross Andreas + S ZH 
Bosshard · R ZH GrossJost = S TG 
Bruderer + S AG Guisan = R VD 
Brunner T oni = V SG GOnter + S BE 
Bugnon = V VD Gutzwiller + R ZH 
BOhlmann + G LU Gysin Hans Rudolf + R BL 
BOhrer + R SH Gysin Remo + S BS 
Cavalli + S TI Haerinq Binder + S ZH 
Chappuis + S FR Haller = V BE 
Chevrier = C VS Hammerle + S GR 
Christen # R VD Hassler = V GR 
Cina = C VS Heberlein + R ZH 
Cuche = G NE Heqetschweiler · R ZH 
de Dardei + S GE Heim + C SO 
Decurtins + C GR Hess Berhard = • BE 
Donz~ + E BE Hess Peter · C ZG 
Dormann Rosemarie + C LU Hess Walter · C SG 
Dormond Marlyse + S VD Hofmann Urs + S AG 
Dunant · V BS Hollenstein + G SG 
Dupraz + R GE Hubmann + S ZH 
Eberhard = C SZ Imfeld = C OW 
Egerszegi + R AG Imhof · C BL 
~ggly + L GE Janiak + S BL 
Ehrler + C AG Joder 0 V BE 
Engelberger + R NW Jossen + S VS 
Estermann + C LU Jutzet · S FR 
Fasel + G FR Kaufmann · V ZH 
Fassler + S SG Keller Robert = V ZH 
Fattebert = V VD Kofmel · R SO 
Favre + R VD Kunz + V LU 

Kurrus 
Lachat 
Lalive d'Epinay 
Laubacher 
Lauper 
Leu 
Leutenegger Hajo 
Leutenegger Susanne 
Leuthard 
Loepfe 
Lustenbef(ler 
Maillard 
Maitre 
Mari~tan 

MartiWemer 
Marty Kalin 
Maspoli 
Mathys 
Maurer 
Maury Pasquier 
Meier-Schatz 
M~n~trey Savary 
Messmer 
Meyer TMrl!se 
Mörgeli 
Mugny 
MOller Erich 
Müller-Hemmi 
Nabholz 
Neirynck 
Oehrli 
Pedrina 
Pelli 
Pfister Theophil 
Polla 
Raggenbass 
Randegger 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner -Basel 
Rennwald 
Rildin 
Robbiani 
Rossini 
Ruey 
Salvi 
Sandoz Marcel 
Schenk 
Scherer Marcel 
Scheurer R~my 
Schibli 

+ ja/oui Is1 
= nein 1 non 1 no 

• entschUldigt 1 excusa 1 scusato, abwesend 1 absent 1 assente 
hat nicht teilgenommen 1 n'ont pas vota 1 non ha votato 

+ R BL 
= C JU 
+ R SZ 
= V LU · C FR 
+ C LU 
0 R ZG · S BL 
+ C AG 
= C AI 
= C LU 
= S VD 
+ C GE 
= C VS 
+ S GL 
+ S ZH · . TI 
= V AG · V ZH 
= S GE 
+ C SG 
+ G VD · R TG 
= C FR 
* V ZH 
+ G GE 
+ R ZH 
+ S ZH 
+ R ZH · C VD 
= V BE 
+ S TI 
+ R TI 
= V SG · L GE 
+ C TG 
+ R BS 
+ S SG 
+ S BS 
+ S JU 
+ C ZH · C TI 
+ S VS · L VD 
+ S VD 
+ R VD 
= V BE 
0 V ZG 
+ L NE 
= V ZH 

o enth. 1 abst. 1 ast. # Der Präsident stimmt nicht 1 Le prasident ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse I Resultats: 
Gesamt 1 Complete 1 Tutto Fraktion 1 Groupe 1 Gruppo C G L R S E V 
ja/oui/si 102 ja/oui/si 14 8 4 29 41 3 3 
nein 1 non 1 no 55 nein 1 non 1 no 11 1 0 4 4 0 33 
enth. 1 abst. 1 ast. 4 enth.1 abst.1 ast. 0 0 0 1 1 0 2 
entschuldigt 1 excusa 1 scusato 38 entschuldigt 1 excusa 1 scusato 10 1 2 7 6 2 7 

Bedeutung Ja 1 Signification de oui: Proposition de la majorita 
Bedeutung Nein 1 Signification de non: Proposition de la minorita 11 Walter 

Schliler = V ZH 
Schmid Odilo = C VS 
Schmied Walter = V BE 
Schneider · R BE 
Schwaab + S VD 
Seiler Hanspeter = V BE 
SieQrist = V AG 
Simoneschi-Cortesi + C TI 
Sommaruga + S BE 
Speck = V AG 
Spielmann * • GE 
Spuhler = V TG 
Stahl = V ZH 
Stamm Luzi = V AG 
Steinegger + R UR 
Steiner + R SO 
Strahm + S BE 
Studer Heiner + E AG 
Stump + S AG 
Suter + R BE 
Teuscher + G BE 
Thanei + S ZH 
Theiler + RLU 
TIllmanns + S VD 
Triponez + R BE 
Tschappat · S BE 
Tschuppert + R LU 
Vallender = R AR 
Vaudroz Jean-Claude * C GE 
Vaudroz Ren~ + R VD 
Vermot + S BE 
Vollmer + S BE 
Waber Christian · E BE 
Walker F~lix + C SG 
Walter HansiörQ = V TG 
Wandfluh = V BE 
Wasserfallen + R BE 
Weigelt + R SG 
Weyeneth + V BE 
Widmer + S LU 
Widriq · C SG 
Wiederkehr · E ZH 
Wirz-von Planta + L BS 
Wlltenwiler + R SG 
Wyss Ursula + S BE 
Zach · C AG 
Zanetti + S SO 
Zapfl + C ZH 
Zisyadis = • VD 
Zuppiqer = V ZH 

. 
0 
2 
0 
3 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

18.03.2003 13:03:52/ 0017 
Conseil national, Systeme de vote electronique 
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02.0046 

Ref.3496 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft lObjet: 
Bundesgesetz Ober die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 
Loi federale sur I'agriculture (Loi sur I'agriculture, LAgr) 

Gegenstand lObjet du vote: 

Art.36a 

Abstimmung vom I Vote du: 18.03.2003 13:04:26 
Abate + R TI Fehr Hans = V ZH 
Aeppli Wartmann · S ZH Fehr Hans-JOrg + S SH 
Aeschbacher + E ZH FehrJacqueline + S ZH 
Antille = R VS Fehr Usbeth = V ZH 
Baader Caspar = V BL Fehr Mario + S ZH 
Bader Elvira = C SO Fetz · S BS 
Banga + S SO Fischer -Seengen + RAG 
Bangerter + R BE Föhn = V SZ 
Baumann Alexander = V TG Freund = V AR 
Baumann Ruedi + G BE FreyClaude · R NE 
Baumann Stephanie + S BE Gadient = V GR 
Beck + L VD Galli · C BE 
Berberat = S NE Garbani = S NE 
Bemasconi · R GE Genner + G ZH 
Bezzola = R GR Giezendanner · V AG 
Bigger = V SG Glasson + R FR 
Bignasca · - TI Glur = V AG 
Binder · V ZH Goll + S ZH 
Blocher · V ZH Graf · G BL 
Borer + V SO Grobet · S GE 
Bortoluzzi = V ZH Gross Andreas + S ZH 
Bosshard · R ZH GrossJost = S TG 
Bruderer + S AG Guisan + R VD 
Brunner T oni = V SG GOnter + S BE 
BUllnon = V VD Gutzwiller + R ZH 
BOhlmann + G LU Gysin Hans Rudolf + R BL 
BOhrer + R SH Gvsin Remo + S BS 
Cavalli = S TI Haerinll Binder + S ZH 
Chappuis + S FR HaUer = V BE 
Chevrier = C VS Hammerle + S GR 
Christen # R VD Hassler = V GR 
Cina = C VS Heberlein + R ZH 
Cuche = G NE Hegetschweiler · R ZH 
de Dardei = S GE Heim + C SO 
Decurtins + C GR Hess Berhard = - BE 
Donze + E BE Hess Peter · C ZG 
Donnann Rosemarie + C LU Hess Walter · C SG 
Donnond Marlyse = S VD Hofmann Urs + S AG 
Dunant · V BS Hollenstein + G SG 
Dupraz + R GE Hubmann = S ZH 
Eberhard = C SZ Imfeld = C Ol,ftj 
Egerszelli + R AG Imhof · C BL 
Ellllly + L GE Janiak + S BL 
Ehrler + C AG Joder = V BE 
Enllelberqer + R NW Jossen + S VS 
Estennann + C LU Jutzet · S FR 
Fasel + G FR Kaufmann · V ZH 
Fassler + S SG Keller Robert = V ZH 
Fattebert = V VD Kofmel · R SO 
Favre + R VD Kunz + V LU 

Kurrus 
Lachat 
Lalive d'Epinay 
Laubacher 
Lauper 
Leu 
Leuten9!lller Hajo 
Leuten9!lller Susanne 
Leuthard 
Loepfe 
Lustenberger 
Maillard 
Maitre 
Marietan 
MartiWemer 
Martv Kalin 
Maspoli 
Mathys 
Maurer 
Maury Pasquier 
Meier-Schatz 
Menetrey Savary 
Messmer 
Meyer Therl!se 
Mörgeli 
Mugny 
MOlIerErich 
MOller-Hemmi 
Nabholz 
Neirynck 
OeMi 
Pedrina 
Pelli 
Pfister Theophil 
Polla 
Rallllenbass 
Randegger 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner -Basel 
Rennwald 
Riklin 
Robbiani 
Rossini 
Ruey 
Salvi 
Sandoz Marcel 
Schenk 
Scherer Marcel 
Scheurer Remy 
Schibli 

+ ja/oui/sl 
= nein / non / no 

• entschuldigt / excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vota / non ha votato 

+ R BL 
= C JU 
+ R SZ 
+ V LU · C FR 
+ C LU 
+ R ZG · S BL 
+ C AG 
= C AI 
= C LU 
= S VD 
+ C GE 

= C VS 
+ S GL 
+ S ZH · - TI 
= V AG · V ZH 
= S GE 
+ C SG 
= G VD · R TG 
= C FR · V ZH 
+ G GE 
+ R ZH 
+ S ZH 
+ R ZH · C VD 
= V BE 
+ S TI 
+ R TI 
= V SG · L GE 
+ C TG 
+ R BS 
+ S SG 
+ S BS 
= S JU 
+ C ZH · C TI 
= S VS · L VD 
= S VD 
+ R VD 
= V BE 
= V ZG 
+ L NE 
= V ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht / Le prasident ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse I Resultats: 
Gesamt / Complete / Tutto Fraktion / Groupe / Gruppo C G L R S E V 
ja/oui/si 95 ja/oui/sl 14 7 4 31 32 3 4 
nein / non / no 65 nein / non / no 11 2 0 3 14 0 33 
enth. / abst. / ast. 0 enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 0 0 0 
entschuldigt / excuse / scusato 39 entschuldigt / excusa / scusato 10 1 2 7 6 2 8 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Proposition de la majorita 
Bedeutung Nein / Signification de non: Proposition Maillard 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

SchlOer · V ZH 
SchmidOdilo = C VS 
Schmied Waiter = V BE 
Schneider · R BE 
Schwaab = S VD 
Seiler Hanspeter = V BE 
Siellrist = V AG 
Simoneschi-Cortesi + C TI 
Sommarulla + S BE 
Speck = V AG 
Spielmann · - GE 
Spuhler = V TG 
Stahl = V ZH 
Stamm Luzi = V AG 
Steinegger + R UR 
Steiner + R SO 
Strahm + S BE 
Studer Heiner + E AG 
Stump + S AG 
Suter + R BE 
Teuscher + G BE 
Thanei + S ZH 
Theiler + R LU 
TIlimanns = S VD 
Triponez + R BE 
Tschappat · S BE 
Tschuppert + R LU 
Vallender = RAR 
Vaudroz Jean-Claude · C GE 
Vaudroz Rene + R VD 
Vennot + S BE 
Vollmer + S BE 
Waber Christian · E BE 
Walker Felix + C SG 
Waiter Hansjörll = V TG 
Wandfluh = V BE 
WasserfaDen + R BE 
Weigeit + R SG 
Weyeneth + V BE 
Widmer + S LU 
Widrill · C SG 
Wiederkehr · E ZH 
Wirz-von Planta + L BS 
Wlttenwiler + R SG 
Wyss Ursula + S BE 
zach · C AG 
Zanetti + S SO 
Zapfl + C ZH 
Zisyadis = - VD 
Zuppiller = V ZH 

-
0 
2 
0 
3 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

18.03.2003 13:04:57/ 0018 
Conseil national, Systeme de vote alectronique 

Identif: 46. 17/18.03.2003 13:04:26 Ref.: (Erfassung) Nr: 3496 



19. März 2003 

izehnte Sitzung - Trelzieme seance 

OB.OOh 

02.046 

Agrarpolitik 2007. 
Weiterentwicklung 
Politique agricole 2007. 
Evolution future 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 29.05.02 (BB12002 4721) 
Message du Conseil fooeral 29.05.02 (FF 2002 4395) 
Zusatzbotschaft des Bundesrates 16.10.02 (BB12002 7234) 
Message complementaire du Conseil fooeraI16.10.02 (FF 20026735) 
SländeraVConseii des Etats 10.12.02 (Erstrat - Premier Conseil) 
SländeraVConseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 
SländeraVConseii des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 
SländeraVConseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConseii national 17.03.03 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 
NationalraVConseii national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConseii national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConseii national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConseii national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConseii national 19.03.03 (Fortsetzung - Suite) 

1. Bundesgesetz über die Landwirtschaft 
1. Loi federale sur I'agriculture 

Art. 38 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 38 al. 2 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 39 Abs. 1 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Tschuppert, Bader Elvira, Bührer, Engelberger, Favre, 
Gysin Hans Rudolf, Kaufmann, Oehrli, Raggenbass, Schibli, 
Walter Hansjörg) 
Gemäss geltendem Recht 

Art. 39 al.1 
Proposition de la majorite 
AdMrer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(Tschuppert, Bader Elvira, Bührer, Engelberger, Favre, 
Gysin Hans Rudolf, Kaufmann, Oehrli, Raggenbass, Schibli, 
Walter Hansjörg) 
Selon le droit en vigueur 

Tschuppert Karl (R, LU): Ich möchte mit meinem Minder
heitsantrag erreichen, dass wir das geltende Recht beibe
halten. In der Kommission bin ich mit dem Stichentscheid 
des Präsidenten unterlegen. Es geht heute nicht um Sein 
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oder Nichtsein dieser Zulage, sondern es geht darum, ob die 
Zulage im Gesetz verbindlich oder mit einer Kann-Formulie
rung aufgeführt ist. 
Es geht mir bei meinem Antrag aber vor allem darum: Der 
Ständerat hat einen Zusatz eingefügt; er lautet: .. Er kann 
eine Zulage nach Produktionsgebieten abstufen." Ich muss 
Ihnen sagen: Mit dieser Zulage, die heute noch knapp 
4 Rappen beträgt, ist diese Massnahme nicht sinnvoll. Wir 
haben im System der Direktzahlungen und mit anderen 
Massnahmen bereits Abstufungen nach Produktionsgebie
ten. Noch eine Administration mehr in diesem System - ich 
glaube nicht, dass das richtig ist. Die Zielsetzung dieser Ge
setzgebung muss ja nicht sein, das Ganze möglichst un
kompliziert zu gestalten. 
Mit den dezentral hergestellten und verarbeiteten Milchpro
dukten auf der Basis der silagefreien Fütterung leisten heute 
diese Landwirte einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung des 
Verfassungsauftrages der Landwirtschaft. Es wäre daher ein 
völlig falsches Signal, wenn wir jetzt diese Siloverzichtszu
lage noch aufteilen und verzerren würden. Deshalb bitte ich 
Sie, meinem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

Le president (Christen Yves, president): Die SVP-Fraktion 
lässt mitteilen, dass sie den Antrag der Minderheit unter
stützt. 

Favre Charles (R, VD), pour la commission: Le but de cet 
article est de compenser le manque a gagner pour le lait 
produit sans ensilage et transforme en fromage. Le coOt de 
cette mesure est d'une quarantaine de millions de francs. La 
formulation proposee par la minorite prevoit que la Confede
ration doit payer ce supplement. 
Selon le Conseil federal et la majorite de la commission -
une courte majorite, puisque c'est le president qui a tran
che -, on peut passer a une formulation de type potestatif. 
C'est en effet une formulation qu'on retrouvera a plusieurs 
articles de cette loi. Bien souvent, .. Ie Conseil federal doit .. a 
ete remplace par .. Ie Conseil federal peut ... Cette formula
tion nous semble meilleure. Ceci laisse une marge de ma
noeuvre au Conseil federal pour decider de I'opportunite 
d'octroyer ou non ce supplement, notamment de I'opportu
nite en regard de I'evolution des discussions avec I'OMC et 
en regard egalement de la situation financiere de l'Etat. 
Comme Qa a ete dit tout a I'heure par M. Tschuppert, une 
minorite considere que ce supplement est une excellente in
citation pour la production de fromage, car 20 pour cent seu
lement du fromage peut etre fabrique avec du lait produit 
avec ensilage. 
La majorite de la commission n'a pas retenu I'idee du Con
seil des Etats, a savoir d'echelonner ce supplement en fonc
tion des regions de production: elle considere que c'est trop 
complexe et que Qa peut provoquer une depense dispropor
tionnee. 
Je vous propose d'en rester a la formulation du Conseil te
deral, a savoir une formulation de type potestatif, et de ne 
pas introduire un echelonnement de ce supplement en fonc
tion des regions de production, ceci etant administrative
ment trop complexe. 

Bader Elvira (C, SO): Im Artikel 39 will der Bundesrat eine 
Kann-Formulierung bei der Zulage an die Produktion von 
silofreier Rohmilch. Der Minderheitsantrag Tschuppert will 
eine verbindliche Form. Wir unterstützen diesen Antrag aus 
folgenden Gründen: 
1. In den Rand- und Berggebieten, wo die Milch praktisch 
nur zu Käse verarbeitet werden kann, spielt diese Zulage 
eine ganz zentrale Rolle. 
2. Diese Bestimmung spielt eine wichtige Rolle bei der Stüt
zung des Milchpreises im internationalen Konkurrenzkampf. 
3. Wenn wir dieses Produkt, die silofreie Milch, wollen, müs
sen wir die Mehrarbeit und die Mehrkosten berücksichtigen. 
Diejenigen Bauern, die ihre Milch für diese Käseproduktion 
produzieren wollen, brauchen und verdienen in den nächs
ten vier Jahren diese Zulage uneingeschränkt. 
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Deshalb unterstützen wir die Minderheit Tschuppert, die die 
Zulage im Sinne der Rechtssicherheit für die Betroffenen 
festschreiben will. 

Deiss Joseph, conseiller federal: Je vous invite Ei adopter la 
proposition de la majorite de la commission qui reprend le 
projet du Conseil federal. 
Toutes les dispositions de la loi sont formulees de maniere 
potestative et non pas imperative. Ce serait donc la seule 
disposition qui aurait une autre forme. Je crois qu'iI faut res
ter dans I'esprit qui gouverne cette loi, Ei savoir garder la Ii
berte d'adapter les instruments en fonction des exigences. 
Et dans le cas present, iI peut y en avoir une: par exemple, 
10rsqu'iI faudra discuter d'un transfert du soutien du prix du 
lait, ce la nous donnera plus de possibilites de tenir compte 
des interäts, notamment des producteurs concernes. 
En principe, le lait qui presente une qualM particuliere, par 
exemple du lait sans ensilage, devrait pouvoir obtenir un 
meilleur prix sur le marcM, de sorte que les frais supple
mentaires des producteurs soient couverts. 
Par consequent, je vous invite Ei soutenir la proposition de la 
majorite de la commission. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 85 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 29 Stimmen 

Art. 42 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Walter Hansjörg, Bader Elvira, Donze, Ehrler, Engelberger, 
Kaufmann, Meier-Schatz, Oehrli, Raggenbass, Schibli, 
Tschuppert, Weyeneth) 
Gemäss geltendem Recht 

Art. 42 
Proposition de la majorite 
AdMrer Ei la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Walter Hansjörg, Bader Elvira, Donze, Ehrler, Engelberger, 
Kaufmann, Meier-Schatz, Oehrli, Raggenbass, Schibli, 
Tschuppert, Weyeneth) 
Selon le droit en vigueur 

Walter Hansjörg (V, TG): Ich spreche für die Minderheit, 
welche das bisherige Recht beibehalten will, zum Artikel 42, 
Buttereinfuhr. In der Diskussion in der Kommission kam zum 
Ausdruck, dass im Grundsatz das geltende Recht beibehal
ten werden soll, d. h., dass das Regime unter der Aufsicht 
des Bundes weitergeführt werden soll. Die Buttereinfuhr-Re
gelung muss dann aufgehoben werden, wenn die Milchkon
tingentierung nicht mehr nach dem bisherigen System, d. h. 
nicht mehr nach dem öffentlichen Recht, weitergeführt wird. 
Solange sich hier nichts ändert, zwingt sich keine Änderung 
in dem Sinne auf, dass das Regulierventil der Branche in die 
Hand des Bundes kommt. Ich möchte hier insbesondere 
auch erwähnen, dass es bisher funktioniert hat. 
Sie haben mit Artikel 31 die Mengenregelung bereits der 
Branche übertragen. Es ist deshalb sinnvoll, dass der Aus
gleich zwischen viel und wenig Milch, welcher über die But
terverwertung geregelt werden soll, ebenfalls in der Verant
~ortung der Branche bleibt. Es zwingt sich hier also keine 
Anderung auf. 
Ich möchte Sie deshalb konsequenterweise bitten, hier der 
Minderheit zuzustimmen und diese Regelung dann zu än
dern, wenn die Milchkontingentierung aufgehoben wird. Dies 
ist ein Punkt, welcher im Jahr 2006 geregelt werden soll. 

Eberhard Toni (C, SZ): Ich möchte Sie bei Artikel 42 bitten, 
die Minderheit Walter Hansjörg zu unterstützen. Es geht hier 
um eine Mengenregulierung. Mit der Buttereinfuhr-Regu-

lierung können wir die Milchmenge ausgleichen, vor allem, 
wenn sie saisonal sehr stark schwankt. Vor allem im Früh
ling - April, Mai -, wenn der Graswuchs frisch ist, fällt viel 
mehr Milch an als im Herbst, gegen Ende der Saison. Im 
Herbst ist gleichzeitig noch Raclettesaison, da ist die Milch 
eher gefragt. In den Frühlingsmonaten sind wir darauf ange
wiesen, dass Butter produziert, dass die gesamte Milch
menge verarbeitet werden kann. Mit dieser Einfuhrregulie
rung haben wir ein Ventil dafür, dass in dieser Zeit keine 
Einfuhr erfolgt. 
Sie müssen wissen, dass die Produktion von Butter auch in 
den übrigen Ländern eine Regulierfunktion hat. In Ländern 
wie Neuseeland kann Butter zu sehr günstigen Bedingungen 
produziert werden. Diese würde unseren Markt stören, wenn 
eine offene Regulierung herrschen würde. 
Es ist klar, Kollege Walter hat es gesagt, dass diese Rege
lung nur gelten kann, solange die Milchkontingentierung gilt. 
Deshalb ist ja in Artikel 187 Absatz 6 vorgesehen, dass das 
bis 2009 beschränkt ist. Eine Freigabe des Butterimportes 
würde dazu führen, dass auf dem Weltmarkt Butter zu Dum
pingpreisen eingekauft würde. Das würde den Butterpreis in 
der Schweiz stark senken. Wir haben mit diesem System 
jetzt schon eine Verbilligung von Inlandbutter. Damit haben 
wir einen mehr oder weniger ausgeglichenen Preis. Das ist 
auch für den Milchpreis wichtig. 
Ich möchte Sie deshalb bitten, der Minderheit Walter Hans
jörg zuzustimmen. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Bei dieser Frage geht es 
nicht darum, wie viel Butter in die Schweiz importiert werden 
darf, sondern es geht einzig darum, wie die Zoll kontingents
anteile verteilt werden. Das heutige Butterimport-Regime 
beinhaltet einen Interessen konflikt. Die Importeure möchten 
möglichst hohe Butterimporte tätigen, weil die Abschöpfun
gen sehr hoch sind. Wir haben es gehört, es gibt sehr güns
tigen Butter zum Importieren. Diese Interessen gehen ein
deutig zu lasten der schweizerischen Milchproduzenten. 
Es überrascht mich deshalb umso mehr, dass ausgerechnet 
vonseiten des Bauernverbandes verlangt wird, dass dieses 
Regime beibehalten werden soll. Natürlich braucht es ein 
Ventil für den Butterimport, das soll auch weiterhin möglich 
sein. Aber das hängt nicht zwingend mit dem heutigen Sys
tem zusammen. Das heutige System hat einen klaren Nach
teil für die Milchproduzenten, weil die Importbranche die 
Tendenz hat, möglichst grosse Mengen zu importieren, zum 
Teil sogar grössere Mengen zu importieren, als das dem 
realen Bedarf entspricht. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Ständerat und dem Bundesrat zu
zustimmen. Der Ständerat ist dem Bundesrat ohne Diskus
sion gefolgt, um dieses Regime aufzuheben, um den Inte
ressenkonflikt aufzulösen und um dafür zu sorgen, dass die 
Zollkontingentsanteile so verteilt werden, dass Transparenz 
besteht. 

Le presldent (Christen Yves, president): Die FDP-Fraktion 
unterstützt die Minderheit. 

Ehrler Melchior (C, AG), für die Kommission: Der Entscheid 
für die Mehrheit ist in der Kommission mit 12 zu 12 Stimmen 
mit Stichentscheid des Präsidenten gefallen. Sie haben die 
materiellen Fragen hier präsentiert erhalten. So, wie ich es 
verstanden habe, geht es vor allem um Folgendes: Wenn 
man die Kontingentierung aufhebt, dann braucht es eine 
neue Regelung. Wir haben jetzt beschlossen, die Kontingen
tierung bis im Jahr 2009 beizubehalten. Es ist in der Kom
mission erwähnt worden, dass man zwar jetzt diesen Geset
zesartikel ändern will, dass aber die Praxis so bleiben wird, 
wie sie bisher war. Da hat die Minderheit natürlich so argu
mentiert: Wenn es schon so bleibt, wie es ist - weshalb 
muss man dann diesen Gesetzesartikel jetzt ändern? Wahr
scheinlich wird Ihnen Herr Bundesrat Deiss hier bestätigen, 
dass die Handhabung gleich bleiben wird wie bisher. 
Im Namen der ganz schwachen Mehrheit der Kommission 
empfehle ich Ihnen Zustimmung zum Antrag der Mehrheit. 

Bulletin officiel de l'Assemblee federale 
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Delss Joseph, conseiller federal: Le Conseil federal vous a 
propose de renoncer a une reglementation speciale pour 
I'importation de beurre, partant de I'idee que les articles 17 a 
25 de la loi sur I'agriculture peuvent atre appliques, comme 
pour les autres produits. 11 est vrai, cela a ete rappele, que le 
statut special du beurre etait motive par son importance par
ticuliere en tant que «soupape d'importation» pour le bon 
fonctionnement du marche laitier suisse. Je peux confirmer 
qu'en I'etat actuel, il n'est pas prevu de changer ni la protec
tion a la frontiere, ni le systeme d'attribution des parts de 
contingents. Les centrales beurrieres et les autres ayants 
droit jouent un rOle utile pour la regulation du marche. S'ils 
ne jouaient plus ce rOle, ou en cas d'augmentation impor
tante de la production de matieres grasses en Suisse, iI 
pourrait devenir necessaire d'ouvrir I'acces aux droits d'im
portation et de les attribuer par mise aux encheres. Pour le 
Conseil federal, iI est toutefois important de constater aussi 
que cette disposition, la decision que vous prendrez ici, perd 
quelque peu de son importance a partir du moment ou vous 
avez pris une decision tres claire hier sur les articles relatifs 
au contingentement laitier. 

Le presldent (Christen Yves, president): Le groupe ecolo
giste communique qu'iI soutient la proposition de la majorite. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 88 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 51 Stimmen 

Art. 43 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 43 al. 3 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 46, 47 
Antrag Scherer Marcel 
Streichen 

Art. 46, 47 
Proposition Scherer Marcel 
Biffer 

Ehrler Melchior (C,AG), für die Kommission: Beim Antrag 
Scherer Marcel geht es darum, die Höchstbestände aufzu
heben. Dieser Antrag ist in der Kommission nicht behandelt 
worden. Ich möchte Ihnen deshalb zwei Überlegungen aus 
meiner persönlichen Sicht vortragen. 
Auf der einen Seite attestiere ich dem Antragsteller, dass er 
eine konsequente Haltung hat. Das ist bekannt. Er argumen
tiert immer wieder damit, dass man von den Bauern Wettbe
werbsfähigkeit verlangt. Er sagt, wenn man schon Wettbe
werbsfähigkeit verlangt, wäre es inkonsequent, gleichzeitig 
überall wieder Auflagen und Beschränkungen einzuführen. 
Auf der andern Seite ist es natürlich so, dass diese Stoss
richtung innerhalb der Landwirtschaft nicht mehrheitsfähig 
ist. 
Ich möchte Sie daran erinnern, dass es auch wieder darum 
geht, wie man die Aufgaben der Landwirtschaft, die in der 
Verfassung festgelegt sind, realisieren kann. Wenn es dann 
so läuft, dass man die Weichen in Richtung einer Konzentra
tion der Produktion stellt, dann wird es natürlich schwierig, 
diese Aufgaben so zu erfüllen. Ich erinnere auch an die Ent
stehungsgeschichte dieser Höchstbestände, an die ganzen 
Diskussionen um die Strukturen innerhalb der Landwirt
schaft. Ich glaube, wir sind hier in einem ziemlich sensiblen 
Bereich. 
Ich persönlich werde diesen Antrag deshalb ablehnen. 

Scherer Marcel (V, ZG): Ich beantrage Ihnen, die Artikel 46 
und 47 des Landwirtschaftsgesetzes ersatzlos zu streichen. 
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Obwohl der Sprecher bereits seinen Segen dazu gegeben 
hat, möchte ich Ihnen eine Begründung geben, die Sie da
von überzeugen wird, dass eine Verordnung über Höchstbe
stände von Nutztieren gemäss den Artikeln 46 und 47 nicht 
mehr zeitgemäss ist. 
Meine Interessenoffenlegung: Ich bin selber Landwirt und 
betreibe einen Schweinehaltungsbetrieb. Ich kann Ihnen aus 
meiner beruflichen Erfahrung heraus sagen, dass ich tagtäg
lich mit mehr oder weniger sinnigen und unsinnigen Geset
zen, Paragraphen und Verordnungen konfrontiert bin. Die 
Artikel 46 und 47 sind solche Artikel, die eine rein politische 
Absicht, also weder eine ökologische noch ethologische Ab
sicht, beinhalten. 
Die Idee der Einschränkung der Landwirtschaft entstammt 
der damaligen Denkweise der totalen Regulierung der Land
wirtschaft. Dieser Artikel wurde 1979 als Lenkungsmass
nahme für die Fleisch- und Eierproduktion ins Gesetz 
aufgenommen. Es handelt sich dabei zur Hauptsache um 
Höchstlimiten. Diese Regelungen sind aus manchen Grün
den nicht mehr zeitgemäss und werden aus Gründen der 
Wirtschaftlichkeit durch die vorgesehenen Ausnahmebe
stimmungen bereits öfters umgangen: Mit einer Ausnahme
bewilligung, mit der Gemeinde, Kanton und eidgenössische 
Ämter aufwendig konfrontiert werden, können diese Limiten 
heute bereits überschritten werden. So genannte Integrato
ren - Mühlen, Genossenschaften, Verbände und Händler -
halten so heute schon sehr grosse Tierbestände. Sie umge
hen die Limite, indem die Tiere auf verschiedenen Betrieben 
gehalten werden. 
Für betroffene Landwirte stellen diese Bestandesvorschrif
ten eine starke Einschränkung der - in der heutigen Zeit -
unumgänglichen Betriebsentwicklung dar. Die verschiedent
lich geäusserten Gefahren von überdimensionierten Land
wirtschaftsbetrieben bestehen in der Schweiz nicht, da 
Raumplanungs-, Gewässerschutz-, Öko- und Ethovorschrif
ten bereits heute genügend greifen. Verschiedene Gesprä
che mit dem BLW zeigen, dass auch vom Bundesamt aus 
gesehen einer Streichung nichts im Wege stehen würde und 
auf einen grossen administrativen Aufwand verzichtet wer
den könnte. 
In der Stellungnahme der Arbeitsgruppe ceProduktionsfakto
ren und Soziales» ist auf den Seiten 49 und 50 zu lesen, 
dass in der EU keine Vorschriften zu Höchsttierbeständen 
bestehen. Die «Suisseporcs», die Organisation der Schwei
neproduzenten, und erfreulicherweise auch der Bauernver
band bekennen sich zu einer moderaten Vergrösserung der 
Landwirtschaft. Also steht diese politische Einschränkung 
in echtem Widerspruch zur wirtschaftlichen Entfaltung der 
Landwirtschaft. 
Ich bitte Sie, im Interesse einer zukunftsgerichteten, produ
zierenden, sich der Marktsituation anpassenden Landwirt
schaft meinen Antrag zu unterstützen. Sie geben damit der 
Landwirtschaft mehr Entfaltungsmöglichkeiten und damit die 
Möglichkeit, sich marktwirtschaftlich zu verhalten. 

Walter Hansjörg (V, TG): Mein Kollege Marcel Scherer hat 
erwähnt, dass der Bauernverband für eine moderate Ver
grösserung der Betriebe ist. Das trifft zu. Aber korrekter
weise und damit hier kein falscher Eindruck entsteht, ist zu 
sagen: Der Bauernverband ist der Meinung, dass die Festle
gung der Bestandeshöchstgrenzen in der Kompetenz des 
Bundesrates bleiben sollen. Dies zur KlarsteIlung. 

Delss Joseph, conseiller federal: Je m'associe bien sür a ce 
que vient de dire M. Walter pour vous demander de rejeter la 
proposition Scherer Marcel aux articles 46 et 47. 
Certes, sur le fond, on peut admettre que M. Scherer a rai
son 10rsqu'iI demande une diminution des charges adminis
tratives. Mais, tout de mame, iI faut constater que nous 
sommes ici a un point important et sensible. D'une part, la 
nouvelle loi ne s'oppose pas a la croissance des exploita
tions, croissance raisonnable, notamment dans la mesure 
ou elles respectent les dispositions en mauere d'environne
ment et de protection des animaux. D'autre part, notre refe-
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rence reste I'exploitation familiale, et nous savons quel peut 
etre I'impact negatif de ce qu'on appelle les fabriques d'ani
maux. Par consequent, nous ne souhaitons pas relancer le 
debat - qui a ete souvent passionne - autour de cette ques
tion. 
Nous vous prions donc de rester fideles au projet du Conseil 
federal. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Scherer Marcel .... 36 Stimmen 
Dagegen .... 109 Stimmen 

Gliederungstitel vor Art. 48 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Titre precedant I'art. 48 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 48 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.1bis 
10 Prozent der Zollkontingente für Fleisch von Rindvieh und 
Schafen werden aufgrund der Zahl der ab überwachten öf
fentlichen Schlachtviehmärkten ersteigerten Tiere zugeteilt. 
Abs.2 
Der Bundesrat kann bei bestimmten Produkten der Zolltarif
nummern 0206, 0210 und 1602 auf eine Regelung zur Ver
teilung verzichten. 
Abs. 3, 4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit I 
(Sommaruga, Fässler, Favre, Genner, GolI, Hämmerle, Pelli, 
Rennwald, Strahm) 
Abs.1bis 
5 Prozent .... 

Antrag der Minderheit I 
(Baader Caspar, Bader Elvira, Ehrler, Engelberger, Kauf
mann, Oehrli, Schibli, Tschuppert, Walter Hansjörg, Weye
neth) 
Abs.3 
Der Erlös aus der Versteigerung der Zollkontingente ist zu
sätzlich zu den finanziellen Mitteln aus den Zahlungsrahmen 
gemäss Artikel 6 zu verwenden: 
a. für Massnahmen zur Entlastung des Fleischmarktes im 
Sinne von Artikel 50 und, soweit dafür nicht nötig; 
b. für Direktzahlungen gemäss den Artikeln 72ft. 

Antrag der Minderheit 11 
(SchibIi, Gysin Hans Rudolf) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Lachat 
Abs.1bis 
.... von Rindvieh, Schafen und Pferden werden aufgrund .... 

Antrag Brunner Toni 
Abs.1bis 
15 Prozent der Zoll kontingente .... 

Eventualantrag Bigger 
(zum Antrag der Mehrheit) 
Abs.1 
Die Zollkontingente für Schlachtvieh und Fleisch, ausge
nommen Schafe, werden versteigert. 

Eventualantrag Kunz 
(zum Antrag der Mehrheit) 
Abs.1 
Die Zollkontingente für Schlachtvieh und Fleisch, ausge
nommen Geflügel, werden versteigert. 

Antrag Kunz 
Abs.2bis 
Die Teilkontingente des Geflügels Nr. 0207 Untergruppen 
1110/02-3699/02 und Teilkontingent Nr. 0210 Untergruppen 
9920/02-9990/02 werden an hand einer erbrachten Inland
leistung zugeteilt. 

Art. 48 
Proposition de la majorite 
AI. 1 
Adh9rer au projet du Conseil federal 
AI. 1bis 
10 pour cent des contingents tarifaires de viande de bovins 
et de moutons sont attribues selon le nombre d'animaux 
acquis aux encheres sur des march9s publics surveilles de 
betail de boucherie. 
AI. 2 
Pour certains produits des numeros du tarif douanier 0206, 
0210 et 1602, le Conseil federal peut renoncer a reglemen
ter la repartition. 
AI.3,4 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite I 
(Sommaruga, Fässler, Favre, Genner, GolI, Hämmerle, Pelli, 
Rennwald, Strahm) 
AI. 1bis 
5 pourcent .... 

Proposition de la minorite I 
(Baader Caspar, Bader Elvira, Ehrler, Engelberger, Kauf
mann, Oehrli, Schibli, Tschuppert, Walter Hansjörg, Weye
neth) 
AI. 3 
Les recettes tirees de la mise aux encheres des contingents 
tarifaires doivent etre utilisees conformement a I'article 6, en 
plus des moyens financiers prevus dans les enveloppes fi
nancieres: 
a. pour des mesures destinees a alleger le marche de la 
viande au sens de I'article 50 et dans la mesure ou elles ne 
so nt pas necessaires acette fin; 
b. pour les paiements directs vi ses aux articles 72ss. 

Proposition de la minorite 11 
(SchibIi, Gysin Hans Rudolf) 
Adh9rer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Lachat 
AI. 1bis 
.... de viande de bovins, de moutons et de chevaux sont at
tribues .... 

Proposition Brunner Toni 
AI. 1bis 
15 pour cent des contingents .... 

Proposition subsidiaire Bigger 
(a la proposition de la majorite) 
AI. 1 
Les contingents tarifaires pour le betail de boucherie et la 
viande, excepte la viande d'agneau, sont mis aux encheres. 

Proposition subsidiaire Kunz 
(a la proposition de la majorite) 
AI. 1 
Les contingents tarifaires pour le betail de boucherie et la 
viande, excepte la viande de volaille, sont mis aux encheres. 
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Proposition Kunz 
AI. 2bis 
Les contingents partiels de volaille no 0270, sous-groupes 
1110/02-3699/02, et le contingent partiel no 0210, sous
groupes 9920/02-9990/02, sont attribues sur la base d'une 
prestation interieure. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Es geht beim Artikel 48 
nicht darum, wie viel Fleisch in Zukunft in die Schweiz im
portiert werden darf - das haben wir mit der WTO längst 
ausgehandelt -, sondern es geht darum, wie diese Import
kontingente verteilt werden respektive wer ein Recht auf 
diese Importkontingente hat. 
Aufgrund der Preisdifferenzen zwischen in- und ausländi
schem Fleisch müssen wir heute davon ausgehen, dass das 
Recht auf Importkontingente beträchtliche Kontingentsren
ten ermöglicht. Das Bundesamt für Landwirtschaft geht von 
300 Millionen Franken pro Jahr aus. 
Die heutige Regelung, wie die Importkontingente verteilt 
werden, ist unbefriedigend: 
1. Jene Hälfte der Metzgereien, die nicht schlachten, haben 
keine Möglichkeit, an die Importkontingente heranzukom
men. 
2. Wir haben bei den Importen heute extrem hohe Konzen
trationen. Beim Geflügel z. B. beherrschen zwei Importeure 
über 50 Prozent der gesamten Importkontingente. Sie haben 
es bestimmt bemerkt: Dort geht es offenbar am meisten um 
Geld, wir haben von dort auch am meisten Lobbybriefe er
halten. 
Dass die Kontingentsrenten vollumfänglich an die Konsu
mentinnen und Konsumenten weitergegeben werden, 
konnte bis heute niemand beweisen. Das System ist intrans
parent; das hat sogar Herr Büttiker bestätigt, und er kennt 
das Geschäft weiss Gott gut genug. Wenn die Kontingents
renten aber nicht an die Konsumenten weitergegeben wer
den, dann ist das für die Konsumenten und für die Bauern in 
der Schweiz ein Nachteil, weil das Fleisch nicht entspre
chend verbilligt wird und weil die Preisdifferenzen zwischen 
in- und ausländischem Fleisch hoch bleiben, was den Ein
kaufstourismus fördert. 
Wir sind zu diesem Artikel mit Lobbybriefen überhäuft wor
den, es geht offenbar um sehr viel Geld. Der Bundesrat geht 
davon aus, dass der Systemwechsel von der Inlandleistung 
zur Versteigerung ungefähr 150 Millionen Franken in die 
Bundeskasse bringt, statt in irgendwelche Taschen. 
Lassen wir uns nichts vormachen. Solange Fleisch auch 
ausserhalb der Kontingente importiert wird, zu einem Zollan
satz von 25 Franken pro Kilo, und man offenbar damit noch 
Geld verdienen kann, ist klar: Diese Importkontingente brin
gen eine Menge Geld. 
Die nachgelagerten Strukturen hätten längstens Zeit gehabt, 
um zu beweisen, dass das heute geltende System tatsäch
lich den Konsumenten und den Bauern zugute kommt. Weil 
dies nicht der Fall ist, verlangen die Konsumentenorganisa
tionen und die Bauern die Versteigerung. Die Konsumenten
organisationen, weil damit die Transparenz verbessert wird 
und die Effizienz bei den nachgelagerten Stufen gefördert 
wird. 
Der Bauernverband hat sich mit 41 zu 9 Stimmen auch für 
die Versteigerung ausgesprochen. Ich glaube, die Bauern 
haben mittlerweile den Trick durchschaut, wenn man ihnen 
heute droht, ohne Inland leistung könnten sie ihre Tiere nicht 
mehr verkaufen. Das eine hat mit dem anderen überhaupt 
nichts zu tun. Die Bauern können ihre Tiere zu einem guten 
Preis verkaufen, wenn die Nachfrage vorhanden ist, und 
nicht wegen der 5 Prozent Importe beim Rindfleisch. Die 
Bauern sind ja auch für die Versteigerung, weil das Geld in 
der Landwirtschaft bleibt. Aber aufgepasst: Das heisst nicht, 
dass wir neue Ausgaben schaffen können. Die 150 Millionen 
Franken aus der Versteigerung sind schon ausgegeben: 
50 Millionen Franken für die Entsorgung und 100 Millionen 
Franken, die wegen der Schuldenbremse sonst irgendwo 
gekürzt werden müssen. 
Noch ein Wort zur Befürchtung, dass mit der Versteigerung 
nur noch die ganz Grossen im Geschäft blieben: Bei den 
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Fleischspezialitäten, bei denen es ja bereits seit Jahren die 
Versteigerung gibt, sind heute mehr kleine und mittlere Un
ternehmen am Import beteiligt als grosse. Es ist also das 
Gegenteil der Fall. 
Ich bitte Sie, bei Artikel 48 der Mehrheit zuzustimmen, die
sen Systemwechsel jetzt vorzunehmen und auch nicht auf 
diesen Jahrmarkt von Ideen - jemand will die Versteigerung 
nur tür Schafe, jemand nur für Geflügel, jemand nur für 
Pferde, jemand nur für Schweine - einzugehen. Ich bitte Sie, 
das gesamte System im Sinne der Transparenz und zum 
Vorteil der Konsumenten und der Bauern in der Schweiz 
jetzt zu wechseln. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Schlbll Ernst (V, ZH): Die Fleischproduktion ist nach der 
Milchproduktion die zweitwichtigste Einnahmequelle in der 
schweizerischen Landwirtschaft. Gut 30 Prozent des Roher
trages resultieren aus dem Verkauf von Fleisch. Die Inland
leistung ist deshalb für die Schweizer Bauern von zentraler 
Bedeutung; sie trägt entscheidend zu einigermassen befrie
digenden Produzentenpreisen bei. Nun soll diese aner
kannte Regelung einzig und allein des Geldes wegen geop
fert werden. Qualität und Leistung, die im Inland wesentlich 
zur Stabilität beitragen, sollen einer unseligen Lösung zuge
führt werden. Einige wenige werden sich Importkontingente 
an der Versteigerung zuteilen und nachher so geschickt 
agieren, dass die inländischen Produzentenpreise ständig 
unter Druck sein oder sinken werden. Das Gewerbe, die 
KMU und natürlich einmal mehr die Bauern werden die Ge
prellten sein. 
Nebst allen Liberalisierungs- und Globalisierungsbemühun
gen und auch nebst ökologischen Bestrebungen, die immer 
zuerst kommen, sollten wir uns ernsthaft Gedanken darüber 
machen, wie der Verdienst der Bauernfamilien nach oben 
korrigiert werden kann. Darum geht es nämlich auch In der 
"AP 2007»; es geht nicht allein um Anpassungen gegen 
aussen, die in unserem Land zu grossen Schwierigkeiten 
und bei den Bauern zu fast unlösbaren Problemen führen 
werden. Die Fleischkontingentsversteigerung brächte einen 
Systemwechsel, der die Schlachtviehpreise landesintern in 
den Keller fallen liesse, und die Einkommen der Bauern wür
den drastisch sinken, falls dies überhaupt noch möglich ist -
das kann man sich fragen, wenn man die Einkommen der 
Bauern heute anschaut. 
Aber auch gewerbepolitisch werden mit einer Kontingents
versteigerung völlig falsche Akzente gesetzt. Was nützt uns 
eine Intensivierung der Regionalpolitik, wenn auf der ande
ren Seite der Anreiz, in der Region zu arbeiten und zu leben, 
durch falsche Signale vernichtet wird? 
Ich bitte Sie deshalb, meinem Minderheitsantrag zuzustim
men und dem Ständerat zu folgen. 

Tschuppert Karl (R, LU): Herr Schibli, Sie beklagen einer
seits zu Recht die Einkommen der Bauern und vor allem 
auch der Fleischproduzenten. Andererseits haben Sie nichts 
dagegen, dass von der Summe oder Rente, von der jetzt ge
sprochen wird, 100 bis 300 Millionen Franken irgendwohin 
versickern. Das Geld könnte die Landwirtschaft doch auch 
sehr gut gebrauchen, oder nicht? 

Schlbli Ernst (V, ZH): Nein, Kollege Tschuppert! Es wird im
mer von der Importrente gesprochen, aber um Fleischkon
tingente erhalten zu können, muss jemand im Inland eine 
Leistung erbringen. Dass er von dieser Leistung, die er im 
Inland erbracht hat, nachher beim Import von Fleisch profi
tieren kann, ist etwas ganz Normales. Sie zahlen ja auch 
AHV-Beiträge ein, damit Sie später, wenn Sie pensioniert 
sind, eine Rente erhalten. Sie haben also zuerst eine Leis
tung erbracht, bevor Sie Geld bekommen. 

Baader Caspar (V, BL): Bei meinem Minderheitsantrag zu 
Absatz 3 handelt es sich um einen Antrag, welcher nur zum 
Tragen kommt, wenn Sie in Absatz 1 der Mehrheit oder der 
Minderheit I bzw. allenfalls den Einzelanträgen Kunz, 
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Lachat, Brunner Ton i oder Bigger zustimmen, d. h., wenn 
Sie für die Versteigerung sind. Mein Antrag wird obsolet, 
wenn der Rat dem Antrag der Minderheit 11 (SchibIi) folgt und 
analog dem Ständerat auf eine Versteigerung verzichtet. 
Die Versteigerung der Importzollkontingente nach dem Mo
dell des Bundesrates führt dazu, dass der Wertschöpfungs
kette Fleisch - darunter verstehe ich die Kette vom Bauer 
über den Metzger bis zum Konsumenten - etwa 150 Millio
nen Franken entzogen und in die Bundeskasse abgezweigt 
werden. Dies ist falsch I Damit wird quasi eine neue Steuer 
geschaffen, welche die Verbilligung für das Fleisch, die man 
sich von einer Versteigerung erhofft, gerade wieder aufhebt. 
Die Kosten der Schlachtbetriebe für den Kauf solcher Im
portkontingente müssen nämlich wieder auf das Fleisch 
abgewälzt werden. Profiteur der vom Bundesrat vorgeschla
genen Regelung ist daher einzig die Bundeskasse. Sie 
kommt zu lasten der Konsumentinnen und Konsumenten zu 
Mehreinnahmen in der Höhe von 150 Millionen Franken. 
Meiner Meinung nach muss dieser Erlös aber wieder der 
Wertschöpfungskette Fleisch zukommen, und zwar zusätz
lich zu den Mitteln aus dem Zahlungsrahmen gemäss Arti
kel 6. Dabei spielt es weniger eine Rolle, wo Sie in dieser 
Wertschöpfungskette das Geld wieder einspeisen, ob beim 
Metzger zur Finanzierung von Massnahmen zur Entlastung 
des Fleischmarktes oder beim Bauer in Form von zusätzli
chen Direktzahlungen. Wenn die Zahlung an den Bauer er
folgt, findet einfach eine neue Margenteilung statt, die sich 
auf dem Markt einspielen wird. 
Trotzdem erachte ich die von mir vorgeschlagene Lösung 
als richtig, weil die Abschöpfung aus der Kontingentsverstei
gerung in erster Linie für Massnahmen zur Entlastung des 
Fleischmarktes und erst in zweiter Linie für zusätzliche Di
rektzahlungen zu verwenden ist. Dieses Vorgehen ermög
licht es auch, im Rahmen der Verordnung eine spartenweise 
Betrachtung vorzunehmen, d. h., beispielsweise die Abschöp
fung aus der Versteigerung von Geflügelfleisch wieder für 
diese Zwecke zu verwenden. 
Es ist falsch, wenn ein Teil der Mittel aus der Versteigerung 
der Zollkontingente generell für die Entsorgung von 
Schlachtabfällen eingesetzt wird und damit am Schluss beim 
Entsorger Investitionen finanziert werden. Damit würden 
nämlich in diesem Bereich Strukturen zementiert und der 
Wettbewerb für andere Entsorgungsformen verhindert. So
weit es sich um die BSE-bedingte Entsorgung handelt, sind 
diese Kosten zulasten der ordentlichen Kredite des Bundes
amtes für Veterinärwesen zu finanzieren, geht es doch dabei 
um eine rein gesundheitspolitische und nicht um eine agrar
politisch motivierte Massnahme. Sie darf daher nicht der 
Landwirtschaft angelastet werden. 
Ich bitte Sie deshalb, bei Absatz 3 der Minderheit I zuzustim
men. 

Lachat Franyois (C, JU): Je serai bref. t.:elevage des Fran
ches-Montagnes vise prioritairement €I produire un cheval de 
loisir de qualM, et non pas de la viande. Ce la signifie qu'iI 
faut une selection rigoureuse qui implique un abattage de 
plusieurs centaines de poulains par annee. Donc ce la signi
fie que la production de viande chevaline resulte d'une se
lection necessaire et qu'elle n'est pas Iiee indefectiblement €I 
la production de viande. 
t.:elevage chevalin constitue une production agricole impor
tante et une capacite de diversification pour de nombreuses 
regions: Berne, Vaud, Bäle-Campagne, Soleure, Argovie, 
Fribourg, Appenzell, Neuchätel et Jura. Cet elevage est une 
des productions les plus ecologiques pratiquees dans notre 
pays, parce qu'iI fait appel €I des fourrages grossiers et a la 
capacite de fourrage dans les päturages. 
La viande de cheval est une production saisonniere, I'offre 
doit donc pouvoir etre maTtrisee, etalee dans le temps. Et 
donc la possibilite d'organiser a nouveau des marcMs pu
blics doit atre imperativement donnee, mame si elle n'est 
pas regulierement utilisee. t.:ecoulement de la viande suisse 
sera difficile, voire impossible; donc on arrivera €I une selec
tion quasi affaiblie, donc €I une race du cheval Franches-

Montagnes quasi affaiblie, si une partie des contingents 
d'importation n'est pas Iiee a I'acquisition d'animaux sur les 
marcMs publics. 
Je terminerai sur le fait suivant: la marche des poulains, et 
vous le savez puisque ce la a ete etudie par la commission, 
est un marche difficile; iI a perdu plus de 30 pour cent de sa 
marge de prix en quatre ans et les bouchers menacent cha
que annee de ne plus reprendre les produits indigenes. 
Voila les raisons pour lesquelles je vous demande de soute
nir ma proposition €I I'article 48 alinea 1 bis. 

Brunner Toni (V, SG): Ich möchte vorwegnehmen, dass mir 
persönlich der Antrag der Minderheit 11 (SchibIi) am besten 
gefällt. Für den Fall jedoch, dass Sie sich in diesem Rat für 
einen Systemwechsel hin zur Versteigerung der Zollkontin
gente aussprechen, beantrage ich Ihnen, dass 15 Prozent 
der Zollkontingente für Fleisch aufgrund der Zahl der auf 
überwachten, öffentlichen Schlachtviehmärkten ersteigerten 
Tiere zugeteilt werden sollen. Wird versteigert, so wird das 
System der Inlandleistung, die zu Importkontingenten be
rechtigt, verlassen. Damit gibt es auch keinen Leistungsauf
trag zur Marktabräumung mehr. 
Jetzt schlägt die Kommissionsmehrheit ja vor, dass 10 Pro
zent der Zollkontingente für auf öffentlichen Märkten erstei
gerte Tiere zugeschlagen werden sollen - dies vor allem für 
die Absatzsicherung im Berg- und Hügelgebiet. Die Überle
gungen sind meiner Ansicht nach richtig. Bei 10 Prozent 
stützt man sich auf Erfahrungswerte ab, die man so an
nimmt. 
Aber meine Befürchtung - daher stelle ich den Antrag auf 
15 Prozent - ist eben folgende: Wird das jetzt bewährte Sys
tem, also die Inlandleistung geknüpft an Zollkontingente, 
über den Haufen geworfen, so ist der Anreiz, inländisches 
Vieh zu schlachten, dahin. Damit werden die Bauern auch 
gezwungen, wieder vermehrt auf die öffentlichen Märkte 
auszuweichen. Besteht dort jedoch kein Anreiz für Händler 
und Einkäufer, so werden die Leidtragenden einmal mehr 
die Bauern sein. Brutal ausgedruckt: Sie könnten auf ihrem 
Vieh sitzen bleiben und es am Ende des Marktes wieder zu 
sich nach Hause nehmen. Eigentlich wären sie auf den 
Markt gegangen, um es verkaufen zu können. Es wäre jetzt 
meines Erachtens falsch, wenn wir 10 Prozent oder gar nur 
5 Prozent ins Gesetz schreiben und die Märkte in Zukunft 
wegen den geänderten Rahmenbedingungen nicht mehr für 
alles aufgeführte Vieh attraktiv bleiben würden. Die Absatz
förderung für benachteiligte Regionen, in denen praktisch 
nur Milch und Fleisch produziert werden können, muss si
chergestellt werden. 
Daher bitte ich Sie, meinem Antrag zuzustimmen, der fest
schreiben möchte: 15 Prozent der Zollkontingente sollen zu
geteilt werden können. 

Bigger Elmar (V, SG): Ich stelle diesen Antrag als Ergän
zung zum Antrag der Mehrheit in Artikel 48. Die Schafhal
tung in der Schweiz ist zum grössten Teil ein Nebenerwerb. 
Die Hälfte der Schafhalter erhält keine Direktzahlungen. So
mit wird für ein Viertel der Schafe keine Unterstützung be
zahlt. Daruber hinaus ist die Schafhaltung durch den gros
sen Arbeitsaufwand und den Raufutterverzehr gegenüber der 
anderen Tierhaltung schlechter gestellt. Das bisherige Sys
tem hat sich aber bewährt. Da bis heute immer noch mehr 
als 50 Prozent des verbrauchten Schaffleisches importiert 
wird, ist die bisherige Mischrechnung mit dem Importfleisch 
eine gute Lösung, denn die Schafhalter haben bis jetzt einen 
angemessenen und zufrieden stellenden Schlachtpreis für 
die Schafe erhalten. Somit bekommen die 50 Prozent der 
Schafhalter zumindest einen Schlachtpreis, der gerechtfer
tigt ist, wenn sie schon keine Direktzahlungen beziehen. 
Auch ist das Schaffleisch ein saisonales Bedürfnis. Deshalb 
kann die Abräumung des Marktes nur mit einer Inlandleis
tung eine zufrieden stellende Lösung für Schafhalter, Händ
ler und Metzger darstellen. Es soll also im gleichen Rahmen 
sein wie das jetzige System, das sich mit Erfolg bewährt hat. 
Ich bitte Sie darum, meinen Antrag zugunsten der Schafhal
tung zu unterstützen. 
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Kunz Josef (V, LU): Mit meinem Eventualantrag will ich das 
Geflügelfleisch von der Versteigerung ausnehmen, falls der 
Antrag der Mehrheit im Rat durchkommt. Die Versteigerung 
des Geflügelfleisches ist aus folgenden Gründen sehr pro
blematisch: Das Monopol der Grossverteiler ist in diesem 
Fleischsegment sehr ausgeprägt. Die Grossverteiler beherr
schen hier bis zu 80 Prozent des Marktes. Dieses Monopol 
wird durch diese Massnahme, also die Versteigerung, zu
sätzlich gestärkt, da die kleineren Akteure am Markt dadurch 
ausgeschaltet werden. 
Bis heute hat die Geflügelbranche die Probleme am Markt 
ausgezeichnet gelöst, indem mit den Importen von Geflügel
fleisch die Inlandproduktion gestützt wurde. Dadurch profi
tierte einerseits der Konsument vom günstigeren Angebot, 
andererseits konnte den Produzenten von Schweizer Poulet 
ein vernünftiges Einkommen gesichert werden. Einzig beim 
Geflügelfleisch wird den Produzenten ein Preis aufgrund der 
Vollkostenrechnung ausbezahlt. Das möchte ich hier ganz 
klar betont haben. Beim Einbezug des Geflügelfleisches in 
die Versteigerung werden die Mehrkosten kaum von der 
Branche übernommen. Vielmehr wird es der Konsument mit 
höheren Preisen oder der Schweizer Pouletproduzent mit 
tieferen Preisen bezahlen. Wir sollten nicht dort Probleme 
schaffen, wo der Markt jetzt funktioniert und der Bauer noch 
etwas verdienen kann. 
Deshalb bitte ich Sie - falls der Antrag der Mehrheit durch
kommt - dringend, meinem Eventualantrag zuzustimmen, 
damit das Geflügel von der Versteigerung ausgenommen 
wird. 
Ich begründe noch kurz den Antrag zu Artikel 48 Ab
satz 2bis, mit dem ich die Importkontingente des Geflügel
fleisches an eine Inlandleistung binden will. Seit der Bund 
den Geflügelausgleichsfonds aufgelöst hat, haben die Impor
teure mit den Geflügelproduzenten einen privatrechtlichen 
Vertrag unterschrieben. Mit der Koppelung der Importkontin
gente an die Inlandleistung werden heute über das Umlage
verfahren die Inlandprodukte durch den Import verbilligt, und 
dabei ist auch gleichzeitig die Übernahme bzw. die Vermark
tung der Inlandprodukte sichergestellt. Das Umlageverfah
ren wird unter anderem wegen der Mehrwertsteuerproble
matik durch jeden Importeur direkt vorgenommen. Er kann, 
wenn er Importrechte erlangen will, Inlandprodukte unverbil
ligt von einem Schlachthof beziehen oder so genannt freie 
Importrechte von einem Dritten kaufen. Diese Zollrente wird 
von den Schlachtereien zur Entsorgung der Schlachtneben
produkte eingesetzt, der Rest kommt dem Konsumenten zu
gute, und unsere Geflügelproduzenten erhalten dadurch ei
nen gerechten Schweizer Preis für ihre Produktion. 
Aus all diesen Gründen bitte ich Sie dringend, meinen Anträ
gen zuzustimmen. 

Oehrll Fritz Abraham (V, BE): Bei den Bauern wird nicht nur 
das Geld immer knapper, sondern offenbar auch die Rede
zeit. 
Bei Artikel 48 betreffend die Verteilung der Zollkontingente 
bitte ich Sie dringend, dem Beschluss des Ständerates zu
zustimmen, d. h. dem Antrag der Minderheit 11. Bei einer Ver
steigerung muss das Kontingent bezahlt werden, bevor 
importiert wird. Dieses Risiko können nur grosse Firmen mit 
gesicherten Absatzkanälen tragen; es wird dort, wo es um 
grosse Mengen Fleisch geht, nicht so sein, wie Frau Som
maruga betreffend Spezialitäten erwähnt hat. Somit ist die 
Versteigerung KMU-feindlich. Gerade wir im Berggebiet sind 
sehr interessiert daran, dass auch kleinere Schlachtbetriebe 
und Metzgereien eine Zukunft haben. Leider ist es eine Tat
sache, dass gerade 30 Prozent dieser kleinen Metzgereien 
in den letzten zehn Jahren verschwunden sind. Gerade 
diese KMU-Betriebe erhöhen und beleben den Wettbewerb 
und haben - das ist sehr wichtig - möglichst kurze Trans
portwege für unsere Schlachttiere zur Folge. Das wird vor al
lem von den Konsumenten und Tierschützern immer wieder 
gewünscht und verlangt. 
Nach dem heutigen Recht kann nur importieren, wer inlän
dische Schlachttiere kauft. Das erhöht den Wert der inlän-
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dischen Tiere. Zudem können die Schlachtbetriebe eine 
Mischrechnung machen, was letztlich auch dem Konsumen
ten zugute kommt. Diese Mischrechnung ist bei Fleischarten 
mit tiefem Selbstversorgungsgrad besonders gross, z. B. bei 
Geflügel-, Pferde- oder Schaffleisch. Bei der Versteigerung 
der Zollkontingente gibt es einen starken Preisdruck auf 
unsere Schlachttiere und somit noch mehr Einkommensver
luste für uns Bauern. Das bisherige Leistungssystem sichert 
speziell Bauern in abgelegenen Berggebieten die gleichen 
Schlachtviehpreise zu wie Bauern in der Nähe der grossen 
Schlachthöfe. Dies ist möglich, weil Händler, welche Tiere 
ab öffentlichen Schlachtviehmärkten kaufen, ebenfalls Zoll
kontingentsanteile erhalten. Werden 90 Prozent der Zollkon
tingente versteigert und 10 Prozent für die Abräumung der 
Schlachtviehmärkte zugeteilt, hat zwar der Handel einen 
kleinen Anreiz zum Kauf, doch gilt dies nicht für die 
Schlachthöfe. Gerade im Herbst, wenn die Tiere von den Al
pen heimkehren und das Angebot grösser wird, werden die 
Bergbauern einmal mehr die Verlierer sein. Die Auswirkun
gen werden die genau gleichen sein wie bei der Milch: je 
weiter weg von der Verarbeitung, desto schlechter der Preis. 
Das bisherige System stützt die inländische Schlachtvieh
produktion, es stützt das Berggebiet, und es hilft den KMU. 
Es funktioniert erst noch ohne grosse staatliche Administra
tion. 
Ich bitte Sie, der Minderheit 11 zuzustimmen. Sollte die Ver
steigerung beschlossen werden, bitte ich Sie, dem Antrag 
der Minderheit I (Baader Caspar) zuzustimmen. Die EinzeI
anträge Bigger, Kunz, Brunner Toni und Lachat sind in der 
Fraktion nicht vorgelegen. Für die Anträge Bigger und Kunz 
habe ich persönlich eine gewisse Sympathie; ich bin der 
Meinung, man sollte den Anträgen Brunner Toni und Lachat 
zustimmen. 

Weyeneth Hermann (V, BE): Der Vorgang ist immer der
selbe: Wer in den Markt will, schreit nach Wettbewerb, wer 
im Markt drin ist, tut alles, um den Wettbewerb zu verhin
dern. Das ist auch hier etwa die Ausgangslage. Ich gehe da
von aus, dass ich mich in diesem Parlament für das Wohl 
des ganzen Volkes einzusetzen habe und mich, soweit ich 
Bauernvertreter bin, für das Einkommen der Landwirtschaft 
und nicht für jenes der Fleischhändler einzusetzen habe. 
Das ist einmal eine Voraussetzung. 
Vor vier Jahren war das Kriterium der Schlachtungen das 
ausschlaggebende Kriterium für die Verteilung dieser Kon
tingente. In der Zwischenzeit hat ein Prozess stattgefunden 
wie überall: Kleinere Metzger sind nicht mehr in der Lage, in 
ein neues Schlachtlokal zu investieren, und sobald sie nicht 
mehr selber schlachten, erhalten sie keine Kontingentszutei
lungen mehr. Das einmal in Bezug auf die innergewerbliche 
Zuteilung. Diese Kontingente müssen sie dann kaufen, das 
möchte ich klar gesagt haben. 
In Bezug auf das Ganze ist in den letzten vier Jahren wegen 
den schlechten Fleischpreisen des Öfteren an Artikel 5 erin
nert worden. Obschon ich mir klar bewusst bin, dass diese 
Änderung auch Risiken beinhaltet, bitte ich Sie im Interesse 
der Landwirtschaft, nicht noch mehr Marktanteile an das 
Ausland zu verlieren. Ich habe noch nie einen Konsumenten 
gesehen, der wegen der Gemüse- oder Kartoffelpreise ins 
Ausland gefahren wäre, um dort einzukaufen. Der Lockvogel 
für solche Einkäufe im Ausland sind eindeutig die wesentlich 
tieferen dortigen Fleischpreise und unsere schwache Wett
bewerbsfähigkeit. Hier geht es darum, der Landwirtschaft 
ihre Marktanteile durch eine Neuerung des Systems zu er
halten und sicherzustellen. 
Ich bitte Sie deshalb, bei Absatz 1 der Mehrheit zu folgen 
und bei Absatz 1 bis dem Antrag der Minderheit Baader Cas
par zuzustimmen und somit auch den Entscheiden des Par
lamentes des Bauernverbandes Rechnung zu tragen. 

Decurtlns Walter (C, GR): Ich spreche zu Artikel 48, Vertei
lung der Zollkontingente. Eine sehr grosse Mehrheit der 
CVP-Fraktion unterstützt den Antrag der Mehrheit der Kom
mission. 
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Die Anteile der Zollkontingente wurden, wie gesagt, bisher 
nach der Zahl der geschlachteten inländischen Tiere zuge
teilt. Man kann sagen, dass das eher eine undurchsichtige 
Angelegenheit war und dass gewisse Akteure davon finan
ziell profitierten, ohne Leistungen zu erbringen. 
Nach dem Antrag der Mehrheit der Kommission werden die 
Zollkontingente fOr Schlachtvieh und Fleisch versteigert. In 
Abweichung von der Version des Bundesrates sollen 10 Pro
zent der Zollkontingente für Fleisch von Rindvieh und Scha
fen «aufgrund der Zahl der ab überwachten öffentlichen 
Schlachtviehmärkten ersteigerten Tiere» zugeteilt werden. 
Mit diesem Kompromiss kann der grösste Teil der Bauern le
ben. Es ist ungemein wichtig, dass es einen Anreiz gibt, um 
auch Tiere aus entlegenen Gebieten auf dem öffentlichen 
Märkten zu erwerben und zu kaufen und - von der Seite des 
Produzenten aus - zu verkaufen. Ohne diesen Ansporn be
steht die Gefahr, dass bei Übersättigung des Marktes die 
Tiere in entlegenen Gebieten - ich denke jetzt z. B. an Grau
bünden, ans Münstertal, ans Unterengadin, an Poschiavo -
keinen Abnehmer finden. 
Ich bitte Sie im Namen der CVP-Fraktion, der Version der 
Mehrheit der Kommission unbedingt zuzustimmen. Die Mit
tel aus der Versteigerung - man rechnet mit etwa 150 Millio
nen Franken - sollen fOr die Entsorgung von Schlachtneben
produkten verwendet werden. Die Minderheit I (Baader 
Caspar) zu Absatz 3 will den Erlös aus der Versteigerung 
der Zollkontingente, zusätzlich zu den Mitteln aus dem Zah
lungsrahmen gemäss Artikel 6, fOr Beiträge zur Entlastung 
des Fleischmarktes oder für Direktzahlungen gemäss Arti
kel 72ff. verwenden. 
Ich habe auch mit Freude gehört, dass man sich Sorgen um 
das Berggebiet macht. Ich hoffe, dass diese Sorgen ehrlich 
gemeint sind und dass das Berggebiet nicht nur vorgescho
ben wird. Wir Bauern aus dem Berggebiet brauchen kein 
Mitleid, wir brauchen aber gesunde Rahmenbedingungen. 
Wir brauchen auch - das an die Adresse der Bergbauern -
ein selbstbewusstes Auftreten. Wir brauchen keine Subven
tionen nach dem Giesskannenprinzip, das wollen wir nicht. 
Wir wollen aber gesunde Strukturen aufbauen, die zukunfts
trächtig sind. 
Ich hoffe, dass Sie dem Antrag der Mehrheit zustimmen, 
denn er ist wirklich ehrlich gemeint, und er bringt uns etwas. 

Leu Josef (C, LU): Für die Variante der Versteigerung wird 
auch damit argumentiert, dass Mittel generiert werden müs
sen, um die BSE-bedingte Entsorgung von Schlachtneben
produkten zu finanzieren. Ich möchte den Bundesrat anfra
gen, ob nicht auch dieser Bereich neu überprüft werden 
müsste, ob diese Massnahmen nach wie vor dringend sind. 
Ich verweise hier auf gewisse neue Erkenntnisse der For
schung: Trotz der inzwischen erdrückenden Indizien hält sich 
die These hartnäckig, Rindfleischkonsum sei ein Risiko. 
Das Geschäft mit der BSE-Angst blüht weiter. So wird be
hauptet, Prionenkrankheiten setzten eine gewisse geneti
sche Variante, also eine Prädisposition, voraus. Etwa 40 Pro
zent unserer Bevölkerung weisen dieses Muster auf. Nun 
versuchen Laboratorien bereits, fOr 250 Franken einen völlig 
nutzlosen Gentest zur Erkennung dieser Genvariante zu ver
kaufen, der die Leute nur verunsichert. 
Ich kann auf Deutschland verweisen. Deutschland führt 
beim Schlachtvieh vorschriftsgemäss - bei uns ist das nur 
freiwillig - BSE-Tests durch. Diese Tests erkennen eine 
BSE-Gefährdung nur in einem späten Stadium der Krankheit 
und bieten deshalb nur geringe Gewissheit - und damit die 
falsche Sicherheit, dass das Tier nicht an BSE erkrankt war. 
Zudem verstärken sie die inzwischen widerlegte Annahme, 
Rindfleisch sei für den Konsumenten eine Gefahr. 
Die in der Schweiz seit 1990 verfügten Massnahmen, Entfer
nung aller potenziell gefährlichen Teile beim Schlachtvor
gang, sind sehr wirkungsvoll und machen einen solchen Test 
sowieso überflüssig. Inzwischen sorgt auch in Deutschland 
die Schliessung von 12 BSE-Test-Labors fOr Diskussionen. 
Die BSE-Geschichte zeigt, wie wichtig es ist, immer wieder 
die Fakten im Lichte der neuesten Befunde zu interpretieren. 

Die Eigendynamik eines Prozesses aus wissenschaftlicher 
Information, Kommunikation, Politik und spezifischen Inter
essen ist sehr schwer zu durchbrechen. 
Herr Bundesrat, ich erwarte hier eine Auskunft. 

Tschuppert Karl (R, LU): Bei diesem Artikel geht es in ers
ter Linie um die Transparenz. Viele erinnern sich vielleicht 
noch: Als wir die «AP 2002» behandelten, erlebten wir eine 
ähnliche Situation, auch wenn sie anders gelagert war, wie 
das Herr Weyeneth vorhin ausgefOhrt hat. Aber das Lob
bying war in etwa das gleiche. 
Es bestreitet ja kein Mensch, dass bei fehlender Inlandpro
duktion oder fehlenden Edelstücken importiert werden soll. 
Die WTO regelt das schon längst. Da wissen alle, auf das 
Kilo genau, wie viel sie importieren dürfen. Und es ist auch 
legitim, dass diejenigen, die importieren, etwas verdienen. 
Wenn sich aber die Importeure mit allen Mitteln gegen 
Transparenz wenden, muss man als gewöhnlicher Schwei
zer Bürger hellhörig werden. 
Angesichts des heutigen Lobbyings müssen mit dem heuti
gen System - so beurteile ich das, wenn ich das Lobbying 
betrachte - ungeheuerliche Summen auf dem Spiel stehen; 
ich kann es nicht anders sagen. Man spricht, wie gesagt, 
von 100 bis 300 Millionen Franken. Der Systemwechsel ist 
ja vom Bundesrat nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Bun
desfinanzen vorgeschlagen worden. Auch aus ordnungspoli
tischen Gründen sind solche Systeme wie das geltende in 
einem immer mehr liberalisierten Umfeld nicht haltbar. 
Nun habe ich aber auch Verständnis, wenn einige Produ
zenten wegen der Drohungen der Importeure und Metzger 
Angst haben, ihr Vieh nach einem Systemwechsel nicht 
mehr verkaufen zu können. Dem haben wir aber Rechnung 
getragen, indem wir fOr öffentliche Märkte 10 Prozent aus
serhalb der Versteigerung vorsehen. Das ist eine gute und 
grosszügige Lösung. 
Die Lösung des Ständerates ist fOr die Bauern aber nicht ak
zeptabel. Nach dieser Version sollten die BSE-bedingten 
Abfälle aus dem Landwirtschaftskredit berappt werden. Das 
sind rund 48 Millionen Franken. Das geht natürlich nicht. Auf 
der anderen Seite wehrt man sich, vor allem auf der Seite 
der Bauern, für die Importeure. Da stimmt etwas nicht: Wir 
sollten die Abfallentsorgung aus unseren Krediten zahlen, 
aber andererseits soll bei den Importeuren ein Auge zuge
drückt werden. 
Ich habe am Montag beim Eintreten wortwörtlich gesagt: 
«Die FDP-Fraktion ist sich bewusst, dass in der Landwirt
schaft kein Weg an mehr Markt vorbeiführt. Aber wenn 
schon, dann für alle und transparent, auch in vor- und nach
gelagerten Bereichen!» Die Situation ist momentan ziemlich 
verworren. Wir werden bombardiert von gewissen Leuten, 
auf der anderen Seite sind wir uns nicht ganz einig. In dieser 
Situation gibt es nur einen Weg: eine Differenz zum Stände
rat schaffen. Die Verwaltung muss in der Zwischenzeit - und 
das wäre ein Wunsch von mir - einen Verordnungsentwurf 
ausarbeiten, damit endlich alle vom Gleichen sprechen. 
Wenn ich an die Schauermärchen denke, die ich in letzter 
Zeit gehört habe, wird es mir fast schwindlig. 
Etwas anders sieht es beim Geflügel aus; dort herrscht zum 
Teil Transparenz. Deshalb ist es richtig, wenn das auch dort 
noch einmal richtig angeschaut wird. Mit dem Import von 
Geflügel - dieser beträgt immerhin 50 Prozent unseres Kon
sums - wird die Inlandproduktion verbilligt. Es ist im Moment 
nicht einzusehen, weshalb ein gut funktionierendes System 
verändert werden soll. 
Die FDP-Fraktion hat sich mit überwiegender Mehrheit dazu 
entschlossen, eine Differenz zu schaffen, das heisst, der 
Mehrheit zu folgen. Wir wollen nichts übers Knie brechen, 
wollen aber eine Differenz, damit das nochmals gründlich 
geprüft wird. Die Importeure sollen Gelegenheit haben zu 
beweisen, wofür diese so genannten Importgewinne ver
wendet werden; wir wissen das nicht. 
Deshalb bitten wir Sie, der Mehrheit zuzustimmen. Persön
lich stimme ich auch dem Antrag der Minderheit I (Baader 
Caspar) zu. 
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Genner Ruth (G, ZH): Die grüne Fraktion unterstützt in der 
Frage der Zoll kontingente den Bundesrat. Den vorgeschla
genen Systemwechsel, die Zollkontingente für Schlachtvieh 
und Fleisch zu versteigern, finden wir sinnvoll und gut. Der 
Systemwechsel führt zu einem wünschbaren, transparenten 
Verfahren, bei dem alle eine Chance haben. Ein weiterer 
Vorteil ist der, dass die Abschöpfungen der Gewinne in die 
Bundeskasse fliessen und nicht irgendwo bei den Händlern 
verschwinden. Dazu kommt, dass die Versteigerung ein 
marktwirtschaftliches Instrument ist, das uns möglicher
weise - wir können das relativ schlecht abschätzen - 100 
bis 300 Millionen Franken bringt. Genau dieser Betrag ist 
auch der Grund, warum innerhalb der FleischhandeIsbran
che der grosse Aufruhr entstanden ist. Sie alle haben das 
gemerkt, es sind viele Briefe mit Wünschen nach Ausnah
men und nach Spezialregelungen für alle möglichen 
Fleischarten bei uns Parlamentariern angekommen. Dieser 
Geldaspekt ist sicher der Grund, warum auch bei den Mit
gliedern des Ständerates massiv lobbyiert worden ist. Wir 
können nur hoffen, dass der Ständerat noch einmal über die 
Bücher geht und nach unserem hoffentlich positiven Ent
scheid hier einen Systemwechsel einleitet. 
Weder Bauern noch Konsumentinnen und Konsumenten ha
ben ein Interesse daran, am heutigen System festzuhalten, 
vor allem damit die Gelder, die wir für die Landwirtschaft gut 
gebrauchen können, nicht mehr einfach irgendwo versi
ckern. Wir haben zwar schon öfter gehört, dass Mischrech
nungen gemacht werden, dass hiesiges Fleisch dank einer 
Mischrechnung mit anderem zu einem tieferen Preis für die 
Konsumenten führen würde. Aber wir haben als Konsumen
ten noch nie offene Rechnungen dazu gesehen und auch 
preislich nicht unbedingt viel gespürt. Die Fleischpreise in 
der Schweiz sind vor allem wegen der hohen Händlermar
gen hoch. Die Bauern sollen nämlich für eine gute Tierhal
tung recht bezahlt werden und dabei auch verdienen 
können. Der Kostendruck auf die Fleischproduktion hat bis
her vor allem den Tieren geschadet, die entweder in Mas
senhaltung oder mit schlechtem Futter aufgezogen wurden. 
Mit der Einführung von Qualitätslabels und den entspre
chenden Labelanforderungen können Konsumentinnen und 
Konsumenten zum Glück wählen. Sie wählen, ob sie Pro
dukte von Tieren haben wollen, die unter guten Produktions
bedingungen aufgezogen worden sind. Wir können die 
Konsumenten wegen Labels vor schlechten Tierhaltungen 
und entsprechend auch vor qualitativ schlechten Produkten 
schützen. 
Ich bin überzeugt, dass Konsumentinnen und Konsumenten 
durchaus Verständnis haben für den Aufwand, der mit einer 
guten Tierhaltung geleistet werden muss. Dieser Aufwand 
hat auch seinen Preis. Wir wollen nicht diesen Preis drü
cken, wir wollen uns dagegen wenden, dass ungerechtfer
tigte Margen im Handel entstehen; das stört die Käuferinnen 
und Käufer von Fleischprodukten. Die mögliche Transpa
renz, die mit der Versteigerung der Zollkontingente geschaf
fen werden kann, ist deshalb zu begrüssen. 
Die Grünen werden im Weiteren die Minderheit I (Somma
ruga) unterstützen, damit der Anteil der nichtversteigerten 
Zoll kontingente möglichst tief gehalten wird. 
Ich möchte Sie bitten, diesen Systemwechsel heute zu ak
zeptieren. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Ich habe vorher zum Sys
temwechsel gesprochen und möchte deshalb jetzt noch et
was zu meinem Minderheitsantrag sagen. Hier stellt sich ja 
die Frage, ob ein Anteil der Zollkontingente für den Kauf ab 
öffentlichen Schlachtviehmärkten reserviert werden solle. 
Der Bundesrat hat keine Inlandleistung vorgesehen. Ich 
meine, dass das sinnvoll ist. Wenn wir nämlich die Randre
gionen fördern wollen, dann gibt es bessere und effizientere 
Instrumente als dieses. 
Der Antrag der Minderheit I zu Absatz 1 bis, 5 Prozent für öf
fentliche Schlachtviehmärkte zu reservieren, ist bereits ein 
Kompromiss; er orientiert sich am heutigen Zustand. Heute 
werden 5 Prozent der Kontingente über die Schlachtvieh-
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märkte verkauft. Es funktioniert, und es gibt keinen vernünf
tigen Grund,' diesen Anteil zu erhöhen - im Gegenteil: Mit 
einer Erhöhung, z. B. auf 10 Prozent, wie das die Mehrheit 
verlangt, passiert Folgendes: Wir müssen davon ausgehen, 
dass pro Tier, das auf einen Schlachtviehmarkt geführt wird, 
ungefähr 100 Franken einfach so abkassiert werden kön
nen. Das kann dazu führen, dass Tiere, die sogar bereits 
verkauft sind, zuerst noch auf dem Schlachtviehmarkt vorge
führt werden, damit die 100 Franken kassiert werden kön
nen. Das ist nicht wünschenswert; das ist ineffizient, und das 
ist auch aus Tierschutzgründen alles andere als wünschbar. 
Wenn man jetzt von den Schlachtviehmärkten spricht, dann 
tönt das so, wie wenn es hier einmal mehr ums Uberleben 
des Bauernstandes ginge. Ich möchte Sie darauf aufmerk
sam machen, dass es Kantone gibt, die gar keine solche öf
fentlichen Schlachtviehmärkte haben; es handelt sich um die 
Kantone Aargau, Zürich und Uri. 
Wenn es hier jetzt allerdings um den Artikel 48 geht, dann 
scheint es mir jetzt trotzdem wichtiger - an statt über Detail
zahlen zu streiten, also 5 oder 10 Prozent; 15 Prozent schei
nen mir wirklich viel zu hoch zu sein - diesen Systemwech
sel vorzunehmen. Ich werde deshalb meinen Minderheitsan
trag zugunsten des Antrages der Mehrheit der Kommission 
zurückziehen, weil ich überzeugt bin, dass es jetzt am wich
tigsten ist, den Systemwechsel vorzunehmen, und zwar für 
alle Fleischimporte. Ich bitte Sie, nicht auf diese Partikularin
teressen in Bezug auf Schweine, Schafe, Pferde oder Hüh
ner einzugehen. Das bringt uns nicht weiter; wir brauchen 
diesen Systemwechsel jetzt. 
Der Artikel 48 ist einer der zentralen Artikel in dieser Geset
zesrevision. Bei diesem Artikel wird sich zeigen, ob wir die 
Landwirtschaftspolitik für die Bauern machen oder für die 
Händler, für die Sofaimporteure und für intransparente 
nachgelagerte Stufen in der Landwirtschaft; davon profitie
ren weder die Konsumentinnen und Konsumenten noch die 
Bauern. 
Ich bitte Sie deshalb, bei Artikel 48 durchwegs der Mehrheit 
zuzustimmen und nicht auf diese Partikularinteressen einzu
gehen. 

Bigger Elmar (V, SG): Frau Sommaruga, Sie haben in Ihrem 
Votum gesagt, es würden auf den Märkten noch 100 Franken 
pro Tier ausgeschüttet. Sie müssen besser mit der Wahrheit 
umgehen: Im Kanton st. Gallen werden keine Beiträge be
zahlt. Wir bezahlen 28 Franken für die Vermarktung; das 
möchte ich Ihnen ganz klar sagenl Diese 10 oder 15 Prozent 
sind für die Händler bestimmt, die die Aufgabe übernehmen, 
die Marktabräumung zu machen. Was erwarten Sie, wenn 
diese Beiträge oder dieses Kontingent nicht mehr bestehen? 
Erwarten Sie, dass die Händler auf die Märkte kommen und 
sich dann dafür verantwortlich zeigen, die Märkte abzuräu
men? Können Sie sich dies vorstellen? Ich stimme dieser 
Sache nur wegen der Marktabräumung zu. Ich glaube, wir 
haben genug Schwierigkeiten mit der Milch. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Herr Bigger, ich habe mich 
ja soeben damit einverstanden erklärt, dass sogar 10 Pro
zent für die Inlandleistung reserviert bleiben. Das heisst aber, 
dass bei Importrenten von 80 Millionen Franken 100 Franken 
pro Tier für den Händler abfallen. Das ist wirklich genug 
Geld, um hier abzuräumen. Also sehen Sie diesem Kompro
miss entgegen, aber übertreiben dürfen Sie hier nicht. Und 
einmal mehr: Das Geld kommt den Bauern nicht direkt zu
gute, sondern in verschiedenen nachgelagerten Stufen. Da 
müssten auch Sie daran interessiert sein, dass diese Stufen 
effizient sind, weil das Geld am Schluss sonst entweder bei 
den Konsumenten oder bei den Bauern fehlt. 

Kunz Josef (V, LU): Eine kurze Frage: Frau Sommaruga, Sie 
vertreten ja die Konsumenten. Es ist Ihnen bewusst, dass 
bei der Versteigerung der Kontingente für Geflügelfleisch die 
Mehrkosten den Konsumenten übertragen werden. Wie 
erklären Sie den Konsumenten, dass das Geflügelfleisch 
nachher eindeutig teurer wird? 
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Sommaruga Simonetta (S, BE): Herr Kunz, bis heute 
konnte man nicht beweisen, dass die Importrenten auch 
beim Geflügel vollumfänglich an die Konsumentinnen und 
Konsumenten weitergegeben wurden. Im Gegenteil, gerade 
beim Geflügel haben wir eine extrem hohe Konzentration 
der Importeure. Zwei Importeure beherrschen über 50 Pro
zent der gesamten Importkontingente. Solche Konzentratio
nen sind ungesund. Wir wollen, dass alle importieren 
können, die einen Wohnsitz in der Schweiz haben. Das 
schafft Wettbewerb, das schafft Effizienz, und daran müss
ten auch Sie interessiert sein. 

Donze Walter (E, BE): Ich darf Ihnen sagen, dass die evan
gelische und unabhängige Fraktion der Mehrheit zustimmen 
wird. 
Ursprünglich hatte auch ich sehr grosse Vorbehalte gegen 
die Versteigerung der Importkontingente. Ich habe mich 
dann aber davon überzeugen lassen, dass die Lösung, die 
die Mehrheit nun vorschlägt, die Probleme weitgehend löst. 
Es wird sehr viel davon abhängen, in welcher Form die Ver
steigerung dieser Kontingente stattfinden wird. Ich hätte 
gerne von Herrn Bundesrat Deiss eine erklärende Antwort 
auf die Frage, wie gesichert werden kann, dass die Kontin
gente nicht einfach in die Hand der Meistbietenden, also der 
grössten Produzenten, gehen. Das wäre sicher ein erklären
des Wort wert. 
Wichtig ist uns, dass der Preis auf den Märkten in den Re
gionen, die sich der Fleischproduktion verschrieben haben, 
nicht zusammenfallen. Man hat in diesen Randgebieten 
auch die Veredelung, die Verarbeitung des Fleisches, orga
nisiert, um die Wertschöpfung in den Regionen zu halten 
und um unsinnige Tiertransporte zu vermeiden. Nun ist es 
wichtig, dass der Absatz gesichert ist. 
Wir wollen beim Ganzen kohärent bleiben. Deshalb gehen 
wir auf die weiteren Anträge eigentlich nicht mehr ein. We
der wollen wir den Anteil auf 15 Prozent steigern, wie das 
der Antrag Brunner Toni vorschlägt, noch teilen wir die An
sicht von Herrn Baader Caspar, hier handle es sich um eine 
neue Steuer. Wir wissen ganz genau, dass der Staat diese 
Kontingente zur Verfügung gestellt hat und dass er sie auch 
zurücknehmen kann. Wenn er damit das Problem der Ent
sorgung der BSE-Abfälle finanzieren kann, so ist uns das 
recht. 
Wir bleiben also bei der Mehrheit. Ich bitte Sie, der Mehrheit 
zu folgen. 

Beck Serge (L, VD): Pour quelle raison ne pouvons-nous en 
aucun cas suivre la position du Conseil des Etats, qui vi se 
au maintien du systeme actuel? Tout simplement - ainsi que 
I'a tres pertinemment releve M. Weyeneth tout a I'heure -
parce qu'un systeme qui fonctionnait bien, iI y a quelques 
annees, ne peut plus fonctionner aujourd'hui en raison de la 
concentration des filieres d'abattage. Et c'est la un element 
determinant qui, suite aux differentes contraintes d'hygiene 
qui ont implique des investissements tres importants dans 
les abattoirs, a reduit et continue a reduire drastiquement le 
nombre de ceux-ci. Vous savez que les perspectives dans 
ce domaine envisagent I'existence de trois grands abattoirs 
au maximum dans notre pays et une reduction drastique des 
abattoirs d'importance regionale. 
11 y a ainsi concentration de la filiere d'abattage et prise de 
contröle de I'ensemble de la filiere carnee par quelques ac
teurs importants, en I'occurrence les grands distributeurs. 
C'est ce qui fait qu'aujourd'hui le systeme, qui precedem
ment donnait satisfaction, ne peut plus fonctionner; et la 
poursuite de ce fonctionnement met en jeu I'existence de 
toutes les filieres de proximite en termes de production, mais 
aussi en termes de mise en valeur, et I'existence des petits 
bouchers qui peuvent proceder ades abattages. 11 y a donc 
necessite de rapprocher egalement les filieres de mise en 
valeur des conditions de marche, raison pour laquelle un 
systeme de mise aux encheres est souhaitable. 
En ce qui concerne la differenciation entre les differents ty
pes de viande, je crois que I'actualite recente et les differen-

tes crises dans le domaine sanitaire de la viande nous ont 
montre la volatilite de I'orientation de la consommation et 
I'interdependance de ces differents secteurs. 11 convient donc 
de mettre en place un seul et unique systeme pour I'ensem
ble des types de viande. 11 s'agira toutefois que le Conseil 
federal s'engage clairement a mettre en place un systeme 
de vente aux encheres - et ce ne sera peut-ätre pas chose 
simple - ouvert a I'ensemble des interesses et qu'iI ne favo
rise pas les detenteurs actuels de parts de marche impor
tantes. 
Je le repete, les organisations des filieres de proximite so nt 
bel et bien celles qui repondent aux buts de la loi sur I'agri
culture, a la tache generale qui est attribuee aux producteurs 
et a la mise en valeur de nos produits. 11 s'agira de soutenir 
ces filieres de proximite et de mettre en place un systeme 
d'encheres qui permette egalement I'acces aux petits entre
preneurs pour I'achat de contingents d'importation. 
Enfin, pour garantir le retour au producteur d'une partie des 
marges qui seront ainsi degagees, iI conviendra de soutenir 
a I'alinea 3 la minorite I (Baader Caspar). 
Le groupe liberal vous invite donc a soutenir la majorite de la 
commission aux alineas 1 er et 1 bis, et a suivre la proposi
tion de minorite I a I'alinea 3. 

Ehrler Melchior (C, AG), für die Kommission: Ich möchte Ih
nen kurz noch einmal schildern, worum es hier eigentlich 
geht. Wir haben heute eine Regelung, bei der gewisse Im
porte an Inlandleistungen gebunden sind. Dieses ganze 
System funktioniert natürlich innerhalb bestehender Struktu
ren. Man hat ausgerechnet, dass in diesem System etwa 
100 bis 300 Millionen Franken drinliegen. Diese Zahl wird 
zwar immer wieder bestritten. Wenn Sie aber die Flut der 
Briefe einmal anschauen, die Sie erhalten haben, dann 
würde ich sagen: Nach der gewöhnlichen Lebenserfahrung 
ist das ein Hinweis darauf, dass da schon einiges Geld auf 
dem Spiel steht. Die Frage ist heute die: Wollen wir dieses 
bisherige System beibehalten, oder wollen wir das System 
ändern, wollen wir eine Versteigerung dieser Importkontin
gente einführen? 
Zu den einzelnen Vorschlägen: Der Bundesrat sieht ganz 
klar den Wechsel vor, also ein Versteigerungssystem. Der 
Ständerat ist dem nicht gefolgt; er möchte das bisherige 
System beibehalten. Die Mehrheit Ihrer Kommission bean
tragt Ihnen, den Systemwechsel jetzt zu machen. Es gibt 
einen Unterschied zum Bundesrat: Man möchte mit dieser 
10-Prozent-Regelung die regionalen Anliegen der öffentli
chen Märkte mitberücksichtigen. Hier hatten wir die Minder
heit Sommaruga; dieser Antrag ist in der Zwischenzeit zu
rückgezogen worden. Wir haben einen Einzelantrag Brunner 
Toni, auf 15 Prozent zu gehen. Die Minderheit 11 (SchibIi) 
möchte ebenfalls beim bisherigen System bleiben. Dann ha
ben Sie eine ganze Reihe von Einzelanträgen. Ich bin fast 
versucht zu sagen: Pro Tierkategorie gibt es einen Einzeian
trag. Das würde in der Summe heissen, dass man wohl das 
Prinzip beschliessen kann, aber hintennach macht man 
dann so viele Ausnahmen, dass das System gleichwohl 
nicht umgestellt wird. 
Was waren die hauptsächlichen Gründe, die die Kommis
sion dazu geführt haben, Ihnen den Systemwechsel zu be
antragen? 
Der erste Punkt: Man möchte ein System mit mehr Wettbe
werb. Das bisherige System ist natürlich strukturerhaltend. 
Es ist ja auch so, dass man immer wieder beklagt hat, dass 
die Bauern zwar vermehrt dem Wettbewerb unterstellt wer
den - Preisdruck usw. -, dass aber auf der Stufe der Konsu
mentenpreise relativ wenig passiert. Es ist natürlich auch 
klar, dass sich die Strukturen, die hier involviert sind, für die 
Beibehaltung des bisherigen Systems wehren. Aber auch 
hier haben wir dieselbe Fragen wie gestern bei der Milch
kontingentierung. Die neue Agrarpolitik ist auf mehr Markt 
eingestellt. Die Fragen sind die: Bekommen das nur die 
Bauern zu spüren, oder bekommt das die ganze Ernäh
rungswirtschaft zu spüren? Haben wir am Schluss ein Sys
tem, das auf Stufe der Konsumentenpreise dann tatsächlich 

Bulletin officiel de l'Assembhle federale 



19. März 2003 403 Nationalrat 02.046 

etwas Zusätzliches bringt? Wir wollen an und für sich Markt. 
Aber die Frage ist jetzt, ob wir strukturerhaltend beim bishe
rigen System bleiben oder ob wir sagen: Nein, wir fOhren 
auch hier zusätzlich Wettbewerb ein. 
Der zweite Punkt betrim die Transparenz - Sie haben das 
vorher gehört. Das bisherige System ist nicht sehr transpa
rent; man möchte hier mit dem Versteigerungssystem Trans
parenz schaffen, damit diese ganzen Abläufe auch nach
vollziehbar sind. In der Diskussion in der Kommission war 
dann auch die WTO ein Thema. Man ist dort zum Teil davon 
ausgegangen, dass man in Bezug auf künftige WTO-Ver
handlungen sicher besser liegt, wenn man diesen System
wechsel jetzt scham, als wenn man beim bisherigen System 
bleibt. Dann gab es eine Überlagerung oder Verbindung die
ser Diskussion mit der ganzen Frage um die Finanzierung 
der Schlachtnebenprodukte; wir kommen dann beim Tier
seuchengesetz noch dazu. UrsprOnglich war die Idee des 
Bundesrates ja die, dass der Bund aus der Finanzierung der 
Beseitigung dieser Schlachtnebenprodukte aussteigen wür
de. Das wurde in der Vernehmlassung bekämpft, und dann 
wurde zum Teil diese Kombination gemacht: Versteigerung 
und dann Benutzung dieser Mittel für die Schlachtnebenpro
dukte. Sie haben sicher festgestellt, dass die Mehrheit der 
Kommission beim Tierseuchengesetz beantragt, die finanzi
ellen Mittel aus den allgemeinen Bundesmitteln zu nehmen, 
und dass der Antrag der Minderheit I (Baader Caspar) zu 
Absatz 3 verlangt, dass die Mittel, die aus der Versteigerung 
kommen, wieder in der Landwirtschaft eingesetzt werden. 
Ich möchte noch einen letzten Punkt erwähnen, nämlich die 
Frage, was denn passiert, wenn wir jetzt diesen System
wechsel vornehmen. Es ist ganz sicher so, dass jene, die 
dieses Geld nicht mehr in den Fingern hB:,ben, sich nicht ein
fach damit begnügen, sondern natürlich Uberlegungen dazu 
anstellen, wie sie gleichwohl zu ihrem Geld kommen kön
nen. Hier wird es so sein, dass die Frage der Machtverhält
nisse auf den Märkten eine wichtige Rolle spielen wird. Nun 
weiss ich aus meiner früheren Erfahrung, dass man vonsei
ten der Bauern sagt, das sei für sie ein Problem. Ich möchte 
hier einfach ganz klar sagen, dass es auch die Bauern in der 
Hand haben, sich entsprechend zu organisieren und ent
sprechend auf dem Markt eine gewisse Macht zu entfalten. 
Ich komme zu den Empfehlungen aus Sicht der Kommis
sion: Ich möchte Ihnen ganz klar empfehlen, generell bei der 
Mehrheit zu bleiben und die Minderheitsanträge abzuleh
nen. Zur Frage, wie hoch die Kontingente in Bezug auf diese 
regionalen Märkte sein sollen, kann ich Ihnen aus Sicht der 
Kommission so viel sagen: 5 Prozent wären knapp gewe
sen, 10 Prozent scheinen genügend zu sein, und an 15 Pro
zent würden die Händler sehr viel Freude haben. Ich emp
fehle Ihnen im Sinne der Mehrheit, hier bei diesen 10 Pro
zent zu bleiben. Was die Einzelanträge betrim, empfehle ich 
Ihnen, diese abzulehnen. 
Wichtig scheint mir, dass Sie hier jetzt das Prinzip der Ver
steigerung beschliessen. Dann haben wir eine Differenz 
zum Ständerat. Wenn es noch nötig sein sollte, später ir
gendwo irgendeine Korrektur zu machen, kann das dann im 
Differenzbereinigungsverfahren gemacht werden. Persön
lich werde ich bei Absatz 3 den Antrag der Minderheit I (Baa
der Caspar) unterstützen. 

Cuche Fernand (G, NE): Je profite de la qualM d'expert du 
rapporteur pour lui poser une question. Est-ce que la com
mission s'est penchee sur les consequences possibles, 
avec la proposition de la majorite et le regime qui est pro
pose, au niveau de I'evolution des prix a la production et de 
celle des prix a la consommation? 

Ehrler Melchior (C, AG), für die Kommission: Es ist klar - da
rüber hatten wir schon die verschiedensten Diskussionen 
miteinander -, dass es heute ein Ärgernis ist, dass die Pro
duzentenpreise tief sind und die Konsumentenpreise nicht 
entsprechend sinken. 
Für die Mehrheit der Kommission sind die Strukturen, in de
nen sich das Ganze heute abspielt, auch ein Grund dafOr, 
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dass die Konsumentenpreise hoch bleiben. Bei den Produ
zentenpreisen sehe ich den Weg darin, dass die Bauern 
wieder lernen, besser zu verkaufen, und dass sie sich auf 
dem Markt auch besser organisieren. Sie kennen die gan
zen Bemühungen innerhalb der Landwirtschaft um die 
Schaffung einer Organisation beim roten Fleisch, die nicht 
so erfolgreich verlaufen ist. Ich glaube, das ist der Weg, da
mit die Bauern auf dem Markt stärker werden und auch wie
der entsprechende Preise realisieren können. 

Favre Charles (R, VD), pour la commission: La majorite de 
la commission vous propose un changement de systeme. 
Quel est donc le systeme actuel et quels sont les problemes 
poses par celui-ci? 
Actuellement, nous avons un systeme de contingents attri
bues en fonction du nombre d'animaux indigenes abattus. 11 
y ades possibilites tout a fait Iimitees actuellement de mettre 
en place un systeme par voie d'encheres. 
Premier probleme pose par le systeme actuel, le manque de 
concurrence. Ce point-la a ete releve a plusieurs reprises 
par la Commission de la concurrence, avec le critere des 
contingents attribues en fonction de prestations en faveur de 
la production suisse; ce critere est peu satisfaisant et iI peut 
nous poser des problemes eu egard aux accords que nous 
avons avec I'OMC. 
Deuxieme probleme et point critiquable dans la situation ac
tuelle, la forte concentration des importateurs - la aussi, un 
manque de concurrence. Lorsqu'on sait que, par exemple 
pour I'importation de la volaille, ce sont deux importateurs 
qui detiennent plus de 50 pour cent du marche et que pour 
la cuisse de boeuf, trois importateurs en detiennent plus de 
50 pour cent, on ne peut pas parler de veritable concur
rence. Ceci aboutit a un systeme avec des rentes contingen
taires, qui sont de I'ordre de 300 millions de francs par an, 
dont 200 millions de francs peuvent atre consideres comme 
redistribues sur le marche interieur, mais iI reste un effet 
rente nette de I'ordre de 100 millions de francs. 
Troisieme probleme, le fait que ce systeme est actuellement 
completement betonne et que les structures elles-mames 
sont figees. 
Un point qui ne cesse d'interpeller les consommateurs -
cela a ete rappele tout a I'heure par M. Ehrler -, c'est qu'on 
a des prix a la production qui sont bas, en tout cas qui ne 
sont pas eleves, alors que les prix a la consommation, eux, 
sont plutöt eleves. 
Ainsi donc, on nous propose un systeme de mise aux en
cheres, un nouveau systeme qui est soutenu par la majorite 
de la commission, qui considere ce systeme comme etant 
plus judicieux du point de vue economique, plus transparent 
et plus conforme a la concurrence. Mais evidemment, qui dit 
changement de systeme, dit aussi part d'incertitude qu'iI faut 
bien admettre. Avec ce nouveau systeme, on peut consida
rer que la protection de la production de viande indigene est 
maintenue et que nous allons augmenter la concurrence en
tre les differents importateurs: le systeme devient plus 
ouvert. Le nombre des partenaires devrait donc ainsl quel
que peu augmenter. On aboutira a un assouplissement des 
structures et a une pression sur les marges dont j'ai paria 
tout a I'heure, donc a un avantage pour les producteurs 
comme pour les consommateurs. 
Le Conseil federal prevoit une entree en vigueur progressive 
de ce changement entre 2005 et 2007, un changement qui 
va faire rentrer de I'argent dans les caisses de la Contedera
tion pour pouvoir, justement, participer au financement de 
I'elimination des dechets. Nous verrons ce probleme plus 
tard. 
Ainsi donc, la commission, par 22 voix contre 2 et avec 1 abs
tention, vous propose de soutenir sa proposition relative au 
changement de systeme. 
Des le moment ou nous decidons de la mise en place de ce 
systeme d'encheres, ce systeme doit s'appliquer pour I'en
semble des animaux. 11 n'y a pas de raison de sortir les 
agneaux du systeme, comme I'a propose M. Bigger, ou bien 
la volaille, par exemple, comme I'a propose M. Kunz. 11 faut 
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savoir que dans la rente de situation dont j'ai parle tout a 
I'heure, le marche de la volaille represente approximative
ment 50 pour cent. C'est donc un marche particulierement 
important. Donc, a I'alinea 1 er, adoptons la proposition de la 
majorite de la commission, c'est-a-dire de changer de sys
teme. 
En ce qui concerne I'alinea 1 bis, iI se pose la question de la 
prise en charge des animaux sur les marcMs publics. 11 
s'agit la d'un probleme important touchant en particulier 
I'agriculture de montagne. Et il faut le reconnaitre: iI y a de 
fortes craintes de la part de cette partie-la de la population. 
La majorite de la commission a voulu repondre justement a 
cette crainte en instituant les 10 pour cent. Les contingents 
doivent etre distribues en fonction des marches publics a rai
son de 5 ou 10 pour cent. La majorite de la commission a 
voulu donner un signe tres clair vis-a-vis des personnes de
pendant de ces march es, en instituant justement ce taux de 
10 pour cent. Ainsi donc, nous pensons que I'acceptabifite 
du nouveau systeme sera renforcee par cette mesure. 
La minorite I (Sommaruga) s'est pose la question d'un taux 
de 5 pour cent, qui correspond approximativement a la situa
tion actuelle. Mais encore une fois, par 13 voix contre 12, la 
commission penche pour les 10 pour cent. Aller plus loin -
ce la a ete dit tout a I'heure, 15 pour cent -, alors tres claire
ment, c'est donner une rente de situation aux marchands de 
betaif. 
Je vous propose donc ici de rejeter la proposition Brunner 
Ton i. 
En ce qui concerne le fait d'integrer des marches publics 
pour les chevaux a I'alinea 1 bis (proposition Lachat), iI sem
ble que cela soit peu adequat. Aujourd'hui, iI n'existe pas ve
ritablement de marcM public pour les chevaux, iI ne s'agit 
pas d'en creer un a travers cet alinea 1 bis, ceci d'autant plus 
qu'on pourrait ouvrir tout un debat de type protection des 
animaux, voire ethique, quant a la consommation de viande 
de cheval ou de poulain. Quant a moi, je n'ai pas de prejuge 
par rapport acette consommation. 
En ce qui concerne la proposition de minorite I (Baader Cas
par) a I'alinea 3, la commission s'oppose acette adjonction, 
par 12 voix contre 11. En effet, iI y a la un principe de politi
que financiere, a savoir le fait que les recettes qui rentrent 
dans les caisses de la Confederation ne doivent pas etre af
fectees, parce que, a ce moment-la, on cree en effet des si
tuations plus favorables et on a une perte de visibifite, une 
perte de marge de manoeuvre pour le Parlement. 11 y a un 
engagement de la Contederation a utifiser cette somme de 
mise aux encheres pour soutenir I'elimination de la viande. 
C'est un fait, mais je crois qu'i1 ne s'agit pas d'aller plus loin 
avec une veritable affectation, comme le propose M. Baader. 
Je vous demande donc de rejeter la proposition de minorite I 
a I'alinea 3. 
En conclusion, je vous demande de suivre la majorite a I'arti
cle48. 
La discussion a ete nourrie en commission et elle a abouti a 
de nettes majorites en faveur de ce changement de sys
teme. 

Lachat Franyois (C, JU): Je voudrais vous poser la ques
tion suivante: iI est evident que la separation d'un poulain 
par rapport a sa mere est une situation qui n'est pas agrea
ble aregarder. Mais que preferez-vous? Que cela se passe 
en public ou en prive? Parce que, ce que vous proposez, 
c'est la meme scene, mais en privel Toujours il y a separa
tion, toujours la separation est douloureuse. Dites-moi ce 
que vous preterezl 

Favre Charles (R, VD), pour la commission: Monsieur La
chat, je n'ai pas de problemes de conscience par rapport a 
cet element-la. J'ai dit simplement qu'aujourd'hui, iI n'existe 
pas de marche public par rapport a la vente des chevaux et 
qu'i1 ne s'agit pas, au moyen de cette loi, d'en creer uno En
suite, si nous voulons en creer un, iI y a en effet tous ces 
problemes ethiques que je n'entends pas aborder a cet arti
cle. 

Deiss Joseph, conseiller federal: La encore, nous sommes 
en presence d'un article ou iI s'agit de demontrer si c'est 
I'agriculture qui est au centre de ces debats ou si ce sont 
des interets particuliers. 
Le systeme d'attribution des contingents d'importation de 
viande doit etre revu, et cela pour toute une serie de raisons. 
Tout d'abord, cela a ete evoque a maintes reprises, les diffe
rences de prix entre la Suisse et I'etranger so nt a I'origine de 
rentes importantes dont Mneficient actuellement les impor
tateurs et dont iI est vraiment difficile de savoir si eil es bene
ficient aux consommateurs. 
Ensuite, la prestation indigene, c'est-a-dire I'acces aux con
tingents par la reprise du betail indigene, a tendance a M
tonner les structures qui existent au niveau de la transforma
tion et de la commercialisation. Les baisses de prix que les 
producteurs ont subies ces dernieres annees n'ont pas ete 
ressenties au niveau des consommatrices et des consom
mateurs. Nous estimons que c'est le manque de concur
rence dans le secteur qui est a I'origine de cette lethargie. 
Nous avons aussi pu faire des experiences dans le domaine 
de la mise aux encMres des permis d'importation. Nos ex
periences ont demontre que cela est concluant. Ces expe
riences concernent notamment I'importation des specialites 
de viande. 
Enfin, iI y a une raison qui nous vient de I'exterieur. Sur le 
plan international, le systeme de la prestation indigene est 
de plus en plus mis en cause et les propositions en discus
sion au sein de I'OMC tendent a son interdiction pure et sim
ple. 
On reproche frequemment a la reforme agricole en cours de 
faire peser tout le poids des adaptations sur les seuls agri
culteurs. Vous avez ici I'occasion d'etre consequents car, a 
ce niveau, ce ne so nt pas les agriculteurs qui sont touches, 
mais ce sont les importateurs; et I'agriculture va recuperer 
des moyens qui lui echappent a I'heure actuelle. 
Ich möchte auf einige Kritikpunkte, die gegen das neue Sys
tem vorgebracht werden, eingehen. 
Die erste Kritik ist die Behauptung, die Metzgereibetriebe 
seien in Zukunft nicht mehr daran interessiert, inländisches 
Vieh zu übernehmen. Das stimmt nicht, weil der Grenz
schutz des Fleisches mit dieser Entscheidung nicht geändert 
wird. Somit besteht kein Grund anzunehmen, dass das ein
heimische Vieh und Fleisch in Zukunft weniger Chancen hät
ten als heute. 
Man macht sich Sorgen um eine Konzentration innerhalb 
des Fleischhandels. Dazu gilt es klar zu sagen - und damit 
beantworte ich auch die Frage von Herrn Donze et aussi 
celle de M. Beck -, dass das heutige System die Gefahr ei
ner Konzentration beinhaltet. Wir stellen fest, dass Inland
leistungen, wie man das nennt, nur erbracht werden können, 
wenn man die Mittel zum Schlachten besitzt. Und wir stellen 
fest, dass gerade in diesem Bereich eine Konzentration 
stattfindet - die dadurch gebrochen wird. dass man die Im
portkontingente versteigert. 
Es ist aber notwendig, wenn man auch die KMU, les PME 
dont parlait M. Beck, fördern will, dass die Versteigerungs
systeme so organisiert sind, dass sie allen die gleichen 
Chancen geben. Die bisherigen Versteigerungen für Fleisch
spezialitäten haben gezeigt, dass wir die Zahl der am Markt 
Beteiligten vergrössern konnten und somit auch Kleinere 
zum Zug kamen. 
Natürlich, Herr Donze, wird bei einer Versteigerung immer 
der Meistbietende der Gewinner sein. Aber die Erfahrung 
zeigt, dass es nicht unbedingt der Grösste ist, der am meis
ten bietet, sondern der Beste, derjenige, der für das beste
hende Kontingent die besten Marktchancen hat. 
Es wird behauptet, die Berggebiete seien die Leidtragenden. 
Weil in Zukunft 10 Prozent für Inlandleistungen vorgesehen 
sein sollen, ist diese Gefahr nicht gegeben. Der Bundesrat 
hat zwar einen Entwurf ohne diese Ausnahmeregelung vor
gelegt. Wir können uns aber bereit erklären, uns den 10 Pro
zent anzuschliessen, auch wenn wir 5 Prozent bevorzugt 
hätten. Die heutigen Erfahrungen zeigen zwar, dass 5 Pro
zent durchaus genügen würden. Aber wenn dies mithelfen 
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kann, die Ängste, die besonders im Berggebiet bestehen 
könnten, abzubauen, sind wir gerne bereit, hier mitzuhelfen. 
Nun noch zum Geflügel: Die Geflügelbranche ist im Bereich 
des Imports und der Vermarktung sicher jene, die am meis
ten integriert ist. Zwei Hauptgruppen haben hier den gröss
ten, den überwiegenden Marktanteil. Mehr als die Hälfte der 
Renten fallen in diesem Sektor an. Nun frage ich natürlich 
Herrn Kunz, wieso er die auf über 100 Millionen Franken ge
schätzten Renten in diesem Bereich nicht für die Landwirt
schaft zurückholen will. Wir haben nicht zu viele Mittel, als 
dass wir uns so viel Geld einfach entgehen lassen könnten. 
Das ist der Beweis, dass gerade in diesem Bereich die Ver
steigerung eine Notwendigkeit ist. Damit können die Wettbe
werbschancen für alle, und vor allem die notwendigen Mittel 
für die Landwirtschaft, bewahrt bleiben. 
Es wird dann auch noch gesagt, die Erlöse aus diesen Ver
steigerungen würden vor allem die Bundeskasse speisen. 
Das ist der Antrag der Minderheit I (Baader Caspar) zu Ab
satz 3, der hier einen anderen Vorschlag macht. 
Der Bundesrat sieht zwei Verwendungen für die auf etwa 
150 Millionen Franken geschätzten Erträge aus diesen Ver
steigerungen vor: einmal 100 Millionen Franken für die An
rechnung an die Schuldenbremse. Das heisst, dass wir dank 
diesen 100 Millionen in allen Bereichen, insbesondere na
türlich im grössten Bereich, den Direktzahlungen, entspre
chend weniger Sparbeiträge leisten mOssen. Somit ist ei
gentlich der Antrag der Minderheit I zu Absatz 3 OberflOssig, 
da die Mittel ohnehin der Landwirtschaft erhalten bleiben. 
Die Obrigen 50 Millionen Franken sind als Beiträge an die 
Entsorgung der Schlachtabfälle gedacht. Auch hier wird, 
falls dieses Geld aus den Versteigerungen ausbleiben sollte, 
der gesamte Betrag beim Landwirtschaftsbudget sein. Somit 
können wir sagen, dass so oder so der gesamte Ertrag die
ser Versteigerungen im Sinne des Bundesrates der Land
wirtschaft zugute kommen soll. Wir sind aber nicht der 
Meinung, dass die Verwendung im Gesetz festgeschrieben 
werden soll, insbesondere was die Mittel für die Interven
tionen beim Fleischmarkt anbetrifft. Bisher haben die Preis
statzungsmassnahmen höchstens 8 Millionen Franken 
betragen; wir glauben, dass wir die dafür notwendigen Mittel 
ohne den Antrag der Minderheit I (Baader Caspar) besitzen. 
Herr Leu hat eine Frage in Bezug auf BSE und generell in 
Bezug auf die Lebensmittelsicherheit gestellt. Ich möchte 
hier allgemein einmal sagen, dass die Frage der Lebensmit
telsicherheit zunehmend an Bedeutung gewinnen wird und 
dass es eine Frage ist, die nicht nur im Interesse der Konsu
menten liegt, sondern auch im Interesse der Landwirtschaft. 
Es ist somit äusserst wichtig, dass wir in diesem_ Bereich 
eine solide Strategie und Politik haben. Ich bin der Uberzeu
gung - da rühme ich nicht mich selbst, ich bin ganz neu im 
Departement -, dass im Fall der BSE die Strategie, die von 
der Schweiz gefOhrt wurde, eine sehr gute war, die interna
tional als führend angeschaut wird. Somit wurde gezeigt, 
dass wir die Mittel haben, um die notwendigen Massnahmen 
zu ergreifen. Hier muss aber immer wieder daran erinnert 
werden, dass eine totale Sicherheit nie garantiert werden 
kann und dass z. B. Tests an lebenden Tieren bis heute 
nicht möglich sind. Somit mOssen wir die Tests an toten Tie
ren weiterfOhren. Auch wenn eine sehr grosse Verbesserung 
eingetreten ist, glauben wir, dass heute der Zeitpunkt noch 
nicht gegeben ist, um die Massnahmen zurückzufahren. 
Aber BSE ist natOrlich nicht die einzige Gefahr; es können 
allerhand Gefahren, die wir heute gar nicht kennen können, 
auftreten. Somit ist es wichtig, dass bei uns die Frage der 
Lebensmittelsicherheit weiterhin sehr ernst genommen wird. 
Das werden wir auch tun. 
J'aimerais pour terminer recapituler encore les recomman
dations de vote du Conseil federal. 
D'une maniere generale, je vous invite a suivre la majorite 
de la commission, surtout a I'alinea 1 er ou iI s'agit de voter le 
principe. Je vous demande de voter le principe dans sa tota
IiM et de ne pas faire d'exceptions, ni pour les moutons 
comme le demande la proposition Bigger, ni encore pour la 
volaille comme le demande la proposition Kunz. Dans le cas 
des moutons, le nombre d'animaux n'est pas suffisamment 
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important pour qu'on puisse vraiment faire une exception, 
alors qu'iI serait vraiment important de ne pas exclure la vo
laille, car c'est la que se realisent environ 100 millions de 
francs de rentes a I'importation. 
A I'alinea 1 bis, je vous invite a suivre la majorite qui propose 
maintenant 10 pour cent. Par consequent, ce la veut dire que 
nous aurions ete bien sOr proches aussi de la minorite I 
(Sommaruga) qui demande 5 pour cent, mais qui, si j'ai bien 
compris, est aussi d'accord avec 10 pour cent. En revanche, 
je vous invite a ne pas aller aussi loin que le voudrait la pro
position Brunner Toni et a refuser d'augmenter a 15 pour 
cent. 
Je vous demande aussi, pour les arguments qui ont deja ete 
donnes par les rapporteurs, de rejeter la proposition Lachat. 
11 n'y a pas de raison aujourd'hui de creer un tel marche qui 
n'existe pas. Je rappelle que I'elevage du cheval des Fran
ches-Montagnes est au benefice de toute une serie de me
sures de soutien - contributions aux animaux, contributions 
a la garde d'animaux et primes speciales. 11 faut en rester, 
dans ce domaine, a la politique actuelle de soutien au che
val des Franches-Montagnes. 
Enfin, aux alineas 2 et 3, je vous prie de suivre la majorite. 
Je vous ai donne notamment les arguments pour lesquels je 
vous invite a rejeter la proposition de la minoriM I (Baader 
Caspar). 
Hier haben Sie einen zweiten zentralen Punkt der Vorlage, 
und es geht darum zu zeigen, was fOr uns das Wichtige ist. 
Es gilt zu zeigen, dass es um die Landwirtschaft geht. Wir 
haben heute die Mittel nicht, um 150 Millionen Franken zu 
verschenken. Sie können es drehen und wenden, wie Sie 
wollen: Wenn Sie der Versteigerung nicht zustimmen, wer
den uns diese Mittel für die Landwirtschaftspolitik fehlen. Ich 
bitte Sie also auch hier, ein klares Zeichen zu setzen. 

Glur Walter (V, AG): Herr Bundesrat Deiss, wir haben in der 
Diskussion die unterschiedlichsten Meinungen gehört. Das 
ist verständlich, es geht schliesslich um 70 Millionen Kilo 
Fleisch. Sie haben jetzt ganz einseitig nur die Vorteile der 
Versteigerung hervorgehoben, obwohl wir deren Auswirkun
gen eigentlich nicht kennen. Ihr Systemwechsel ist aber ei
ne unlogische Durchmischung von Tierverkehrsdatenbank, 
Fleischversteigerung und Entsorgung der Nebenprodukte. 
Ich glaube, die Zeche werden die Konsumenten, die Land
wirtschaft oder das Gewerbe bezahlen, denn entweder wer
den die 150 Millionen Franken, die Sie genannt haben, beim 
Konsum draufgeschlagen oder den Bauern weggenommen. 
Nun zu meiner Frage: Haben Sie diesen Schnellschuss der 
Versteigerung, den eigentlich Bundesrat Couchepin gestar
tet hat, nicht einfach leichtfertig von ihm Obernommen? 

Delss Joseph, conseiller federal: Herr Glur, ich habe es zu 
Beginn der Debatte gesagt: Ich will die Landwirtschaft in ih
rem wichtigen und schwierigen Strukturwandel begleiten, 
und da werde ich nicht leichtsinnig sein. Ich habe dieses Mo
dell vertreten, weil ich als Ökonom - und nicht als Nachfol
ger von Herrn Couchepin - überzeugt bin, dass das die 
beste Lösung ist. 

Abs. 1, 1bis, 2-AI. 1, 1bis,2 

Le presldent (Christen Yves, president): La proposition de 
la minorite I (Sommaruga) a ete retiree. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
FOr den Antrag Lachat .... 54 Stimmen 
Dagegen .... 127 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
FOr den Eventualantrag Kunz .... 47 Stimmen 
Dagegen .... 130 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Troisieme vote 
Für den Eventualantrag Bigger .... 41 Stimmen 
Dagegen .... 129 Stimmen 



02.046 Conseil national 406 19 mars 2003 

Vierte Abstimmung - Quatrieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 129 Stimmen 
Für den Antrag Brunner Toni .... 50 Stimmen 

Fünfte Abstimmung - Cinquieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 129 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 11 .... 50 Stimmen 

Abs. 2bis - AI. 2bis 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Kunz .... 42 Stimmen 
Dagegen .... 131 Stimmen 

Abs. 3-A/. 3 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit I 

(Baader Caspar) .... 99 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 80 Stimmen 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 102 Stimmen 
Dagegen .... 80 Stimmen 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qua/ifiee est acquise 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 50 Abs. 1, 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 50 al. 1, 2 
Proposition de /a commission 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 51 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

b. lebende und geschlachtete Tiere nach ihrer Qualität ein
stufen. 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Hass/er 
Abs.1 

b. das Marktgeschehen auf öffentlichen Märkten und in 
Schlachthöfen zu überwachen; 
c. lebende und geschlachtete Tiere nach ihrer Qualität ein
stufen. 

Art. 51 
Proposition de /a commission 
AI. 1 

b. classification des animaux sur pied ou abattus, en fonc
tion de leur qualita. 
A/.2 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Hass/er 
A/.1 

b. surveillance des marches publics et des abattoirs; 
c. classification des animaux sur pied ou abattus, en fonction 
de leur qualM. 

Hassler Hansjörg (V, GR): Mein Antrag entspricht gelten
dem Recht. Der Bundesrat soll auch in Zukunft private Orga
nisationen damit beauftragen können, auf den öffentlichen 
Schlachtvieh märkten und in Schlachthöfen das Marktge
schehen überwachen zu können. Das ist nötig, weil wir so
eben beschlossen haben, dass 10 Prozent der Zollkontin
gente aufgrund der Zahl der an öffentlichen Schlachtvieh
märkten ersteigerten Tiere zugeteilt werden. Der Bundesrat 
hatte diese Ergänzungen zur Versteigerung der Zollkontin
gente nicht vorgesehen. Darum ist die Marktüberwachung 
nur für die Übergangszeit bis zum Inkrafttreten des neuen 
Systems mit der Versteigerung der Importzollkontingente 
vorgesehen. 
Mit dieser beschlossenen Mischung zwischen Versteigerung 
und Zuteilung aufgrund der ersteigerten Tiere auf den öffent
lichen Märkten ist es nötig, das geltende Recht in diesem 
Punkt beizubehalten. Das Anliegen ist meines Erachtens 
selbstverständlich und unbestritten. Kommissionsmitglieder 
haben denn auch gesagt, dass dieser Punkt in den Kommis
sionsberatungen vergessen worden sei. 
Ich bitte Sie deshalb, meinen Antrag zu unterstützen. 

Ehrler Melchior (C, AG), für die Kommission: Es ist in der 
Tat so, dass der Bundesrat die Versteigerung ja ohne diese 
Bezugnahme auf die 10 Prozent der Kontingente für die öf
fentlichen Märkte vorgeschlagen hat. Sie haben jetzt ent
schieden, dass diese 10 Prozent gelten sollen, und zwar ist 
die Formulierung in Artikel 48 Absatz 1 bis die, dass diese 
10 Prozent ccaufgrund der Zahl der ab überwachten öffentli
chen Schlachtviehmärkten ersteigerten Tiere» zugeteilt wer
den. Von daher ist der Einzelantrag Hassler logisch, zumin
dest scheint mir das so. Wir haben ihn in der Kommission 
nicht diskutiert, aber ich denke, er ist eine logische Konse
quenz dessen, was wir jetzt entschieden haben. 

Deiss Joseph, conseiller federal: Le Conseil federal soutient 
en principe la delegation de täches supplementaires ades 
organisations privees et peut, par consequent, accepter la 
proposition Hassler. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Hassler .... 63 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 57 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 51bis 
Antrag der Kommission 
.... die Verwertung im Inland mit Beiträgen unterstützen. 

Art. 51bls 
Propo,?ition de /a commission 
.... la mise en valeur dans le pays. 

Angenommen - Adopte 

Gliederungstitel vor Art. 52 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Titre precedant I'art. 52 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 52 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Kunz 
Der Bund richtet Beiträge aus für: 
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Art. 52 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Kunz 
La Confederation alloue des contributions destinees a: 

Kunz Josef (V, LU): Mit der Aufhebung der Preisausgleichs
kasse für Eier wurde ein Instrument, welches zugunsten der 
Konsumenten und der einheimischen Eierproduzenten aus
gezeichnet funktioniert hat, abgeschafft. Mit dieser Kasse 
konnten gerade in den Sommermonaten, wo der Konsumbe
darf relativ klein ist, Aufschlagaktionen finanziert werden. 
Wenn nun das BLW erklärt, diese Massnahme werde wei
tergeführt, dann ist es für mich unverständlich, wenn in Arti
kel 52 Absatz 1 die Kann-Formulierung gewählt wird. 
Wegen den ausserordentlich hohen Tierschutzauflagen bei 
der inländischen Eierproduktion ist die Preisdifferenz zu den 
Importen relativ hoch. Deshalb ist es für die inländische Pro
duktion, aber auch für die Konsumenten, bei denen das 
Schweizer Ei eine hohe Akzeptanz geniesst, von grosser 
Wichtigkeit, dass die bisherigen Massnahmen zwingend im 
Gesetz verankert werden. Sie kosteten relativ wenig; sie 
wurden vom Import finanziert, erzielten aber eine grosse 
Wirkung. 
Es ist richtig, dass wir ein verbessertes Landwirtschafts
gesetz wollen. Dabei soll man jedoch nicht die Eierprodu
zenten unnötig in Schwierigkeiten bringen. Deshalb gilt es, 
meinem Antrag zuzustimmen. Schaffen wir nicht ein Pro
blem, wo heute keines besteht. 
Es ist richtig, wenn man mir erklärt, dass diese Massnahmen 
weitergeführt werden. Wenn das aber so ist, dann ist es 
auch möglich und richtig, dass man im Gesetz die zwin
gende Form wählt. 

Favre Charles (R, VD), pour la commission: J'ai eu I'occa
sion de vous le dire tout a I'heure, iI y a une systematique 
dans cette loi quant a I'engagement de la Confederation en 
ce sens que dans plusieurs articles, nous avons remplace la 
formule imperative par la formule potestative, ce qui ne veut 
pas dire qu'il y aura systematiquement un desengagement 
de la Confederation. Cela veut tout simplement dire que 
nous souhaitons que la Confederation ait une marge de ma
noeuvre pour intervenir si elle le juge necessaire. 
Cette marge de manoeuvre depend essentiellement de deux 
facteurs. Le premier, c'est le contexte international avec les 
negociations de I'OMC. Puisque nous sommes la dans le 
cadre du soutien au marcM, nous savons que les discus
sions sont en train d'avancer sur ce plan. Le deuxieme fac
teur qui necessite veritablement une marge de manoeuvre, 
c'est bien entendu la situation financiere generale de l'Etat. 
Ainsi donc, s'il n'y a plus de systeme de caisses de compen
sation, iI y aura toujours une participation de l'Etat, mais 
avec une marge de manoeuvre plus importante. 
C'est la raison pour laquelle je vous demande de rejeter la 
proposition Kunz. 

Deiss Joseph, conseiller federal: La Confederation ne de
vrait pas EItre tenue de maniere imperative d'octroyer des 
contributions. En revanche, une formule potestative - «eine 
Kann-Formel .. - peut tres bien convenir dans cette loi. 
Le Conseil federal mettra en oeuvre la mesure, si elle doit 
s'appliquer, par voie d'ordonnance. 
Je vous recommande donc d'en rester au texte du Conseil 
federal et de rejeter la proposition Kunz. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 85 Stimmen 
Für den Antrag Kunz .... 39 Stimmen 

Art. 53 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 58 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 92 Stimmen 
Dagegen .... 28 Stimmen 

Das qualifizierte Mehr ist nicht erreicht 
La majorite qualifiee n'est pas acquise 

Art. 60 Abs. 5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 60 al. 5 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 63 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Glasson 
.... gilt Artikel 16 Absätze 6, 6bis und 7 sinngemäss. 

Art. 63 al. 3 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Glasson 
L.:article 16 alineas 6, 6bis et 7 s'applique par analogie .... 

Angenommen gemäss Antrag Glasson 
Adopte selon la proposition Glasson 

Art. 64 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 66 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Bührer, Gysin Hans Rudolf, Kaufmann, Oehrli, Schibli, 
Schneider, Tschuppert, Walter Hansjörg) 
.... Umstellungen von weissen und roten Gewächsen im 
Rebbau .... 

Antrag Bugnon 
Titel 
Umstellungs- und Marktentlastungsbeiträge 
Abs.2 
Der Bund kann Beiträge zur Finanzierung von zeitlich befris
teten Marktentlastungsmassnahmen bei Überschüssen im 
Weinmarkt ausrichten. 
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Antrag Cina 
Abs.2 
Der Bund kann bei Überschüssen auf dem Weinmarkt Bei
träge zur Finanzierung gezielter Marktentlastungsmassnah
men ausrichten. 
Schriftliche Begründung 
Die Öffnung der Grenzen hat seit dem Jahre 1995 den 
schweizerischen Wein markt stark unter Druck gesetzt. Ge
rade die Einfuhren von Weissweinen, die sich seither fast 
verdreifacht haben, bedeuten für die schweizerische Wein
produktion eine hohe Herausforderung. Die im Vergleich 
zum Ausland unter erschwerten Bedingungen erfolgende 
kostenintensive Produktion lähmt im wirtschaftlichen Wett
bewerb den Absatz unserer eigenen Weine. Die Schweizeri
sche Weinwirtschaft ist deshalb - wie andere Branchen der 
landwirtschaftlichen Produktion - auf eine punktuelle Unter
stützung angewiesen. Mit meinem Antrag zu Artikel 66 ziele 
ich darauf ab, dass der Bund bei konjunkturell bedingten 
Überschüssen auf dem Weinmarkt Beiträge für Marktentlas
tungsmassnahmen sprechen kann. Im Fleischsektor und bei 
den Eiern werden die entsprechenden Fonds ebenfalls auf
gehoben, und trotzdem können Beiträge zur Stützung des 
Marktes ausgesprochen werden. Es geht bei meinem Antrag 
also letztlich darum, eine Ungleichbehandlung zu korrigie
ren. Eine Ungleichbehandlung nota bene, welche für die 
Weinwirtschaft einen grossen Nachteil darstellt. 

Art. 66 
Proposition de la majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Bührer, Gysin Hans Rudolf, Kaufmann, Oehrli, Schibli, 
Schneider, Tschuppert, Walter Hansjörg) 
.... les reconversions de cepages blancs et rouges en viticul
ture .... 

Proposition Bugnon 
Titre 
Contributions destinees a reconvertir le vignoble et a alleger 
le marche 
AI. 2 
La Confederation peut verser des contributions destinees a 
financer des mesures ponctuelles d'allegement du marche 
en cas d'excedents sur le marche du vin. 

Proposition Cina 
AI. 2 
La Confederation peut verser des contributions destinees a 
financer des mesures ponctuelles d'allegement du marche 
en cas d'excedents sur le marche du vin. 
Oeveloppement par ecrit 
Depuis 1995, I'ouverture des frontieres a fortement mis sous 
pression le marche suisse du vin. Les importations de vins 
blancs notamment, qui ont presque tripie, sont une gageure 
pour la production viticole suisse. Les coüts de production 
eleves et les conditions d'exploitation difficiles en comparai
son de I' etranger entravent I' eeoulement des vins du pays 
face a la concurrence. C'est pourquoi I'eeonomie vitivinicole 
suisse depend d'un soutien ponctuel, comme d'autres bran
ches du secteur agricole. Ma proposition concernant I'arti
cle 66 vise a donner la possibilite a la Confederation d'oc
troyer des contributions pour des mesures destinees a I'alle
gement du marche du vin, lorsque celui-ci enregistre des 
excedents en raison du contexte conjoncturel. Les fonds 
sont egalement supprimes en ce qui concerne la viande et 
les oeufs, ce qui n'empeche pas que des contributions puis
sent etre versees pour le soutien du marche. Ma proposition 
sert donc au fait a corriger une inegalite de traitement qui, 
n'oublions pas, represente un serieux handicap pour I'eeo
nomie vitivinicole. 

Bührer Gerold (R, SH): Ich ersuche Sie, auch namens der 
FDP-Fraktion, hier der Minderheit zuzustimmen. Zur Offen-

legung meiner Herkunft: Ich komme bekanntlich aus dem 
Blauburgunderland, der Ostschweiz. Aber es geht der Min
derheit nicht um ein Gegeneinander-Ausspielen von Rot
und Weisswein. Ich persönlich habe den Weisswein mindes
tens gleich gern wie den Rotwein. Es geht auch nicht darum, 
dass wir mehr Geld möchten. Das wäre ja für mich als Fi
nanzpolitiker auch nicht mit meiner Politik vereinbar. 
Wir unterstützen den Bundesrat, der hier eine neue Rege
lung schafft, nämlich dass der Bund, anstelle des Rebbau
fonds, Umstellungen im Rebbau zur Anpassung an verän
derte Marktverhältnisse nur noch bis längstens 2011 unter
stützen kann. Wir stehen voll hinter dieser zeitlichen Be
schränkung. Weshalb also der Antrag? Im Gesetz wird keine 
Ausführung bezüglich der Möglichkeit gemacht, diese Struk
turanpassungsmittel auch für Rotweingewächse auszurich
ten. In der Botschaft des Bundesrates wird denn auch aus
geführt, dass man diese Mittel aufgrund der Lage am Weiss
weinmarkt für Weissweingewächse vorbehalten möchte. 
Selbstverständlich hält auch die Minderheit die Problematik 
im Weissweinbereich für wesentlich gravierender als im Be
reich der roten Gewächse. 
In den Kommissionsberatungen wurde gesagt, weil ja auf 
der Ebene des Gesetzes nichts stehe, bleibe selbstver
ständlich die Möglichkeit für Beiträge an Rotweingewächse 
bestehen. Wenn dem so ist - und wir vertrauen den Aussa
gen des Bundesrates immer zu 100 Prozent -, ist der Um
kehrschluss ja auch richtig, dass wir auf der Ebene des 
Gesetzes die Formulierung haben möchten, dass Umstel
lungen von weissen und roten Gewächsen mit solchen Mit
teln finanziert werden können. 
In diesem Sinne ersuche ich Sie im Interesse der Rechtssi
cherheit, dieser Präzisierung - nur darum geht es - auf der 
Ebene von Artikel 66 zuzustimmen. Es ist wichtig, dass dank 
dieser Fixierung auf Gesetzesebene auch in den Blaubur
gundergebieten der Eindruck vermittelt wird, dass zumindest 
die Möglichkeit bestünde, entsprechende Mittel für Marktan
passungen auszuschütten, wenn eine ausserordentliche 
Lage entstehen sollte - ich betone: nur in einer solchen Si
tuation. 
In diesem Sinne empfehle ich Ihnen, diesem Minderheits
antrag zuzustimmen. Ich sage noch einmal: Es gibt nicht 
mehr Bundesgeld, sondern wir wollen auf Gesetzesebene 
lediglich eine Verankerung zugunsten beider Gewächse, im 
Sinne der Rechtssicherheit. 

Bugnon Andre (V, VD): Jusqu'a maintenant, la loi prevoit 
I'existence d'un fonds viticole - c'est I'article 66 de la loi ac
tuelle. Dans le projet du Conseil federal, iI est propose que 
ce fonds viticole soit supprime. Dans le fond, ce la ne pose 
pas de probleme Ei I'interprofession puisque, avec I'actuali
sation de la loi et les accords de I'OMC, iI devient logique 
qu'j( n'y ait pas un automatisme de I'alimentation d'un fonds 
viticole qui doit etre destine Ei prendre des mesures en fa
veur de la viticulture. On accepte donc bien volontiers la 
suppression de ce fonds viticole. 
Mais en meme temps disparait une possibilite de soutenir 
les mesures ponctuelles d'allegement du marche en cas 
d'excedents sur le marche du vin. Or, vous me direz que I'ar
ticle 13 de la loi prevoit dejEi des mesures pour I'allegement 
du marche, mais a I'article 13, iI est precise que «la partlci
pation de la Confederation est exclue pour les excedents 
structurels». Or, malheureusement, avec les accords de 
I'OMC et la globalisation des importations des vins blanc et 
rouge, on voit qu'une part toujours plus elevee de vin blanc 
est importee. Au depart, lors de la signature des accords, iI 
etait prevu de pouvoir importer 19 millions de litres de vin 
blanc par an contre 7,5 millions de litres dix ans auparavant; 
or, en 2002, ce sont effectivement 24 millions de litres de vin 
blanc qui ont ete importes. Et iI Y a encore une possibilite 
supplementaire d'importation de 9 millions de litres. Ce qui 
revient a dire qu'annee apres annee, malgre les modifica
tions de I'encepagement, malgre les mesures de limitation 
prises par les viticulteurs, les importations de vin blanc aug
mentant, iI y aura, pendant encore quelque temps, jusqu'a 
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ce que les adaptations totales soient realisees, des surplus 
de vin blanc en Suisse qui peuvent etre assimiles Ei des sur
plus structurels. Or justernent, si c'est considere comme des 
surplus structurels, la Confederation, en vertu de I'article 13, 
dira: «On ne peut pas entrer en matiere pour eliminer ces 
surplus de stocks parce qu'iI s'agit d'excedents structurels.» 
C'est pourquoi je vous propose, avec M. Cina, un comple
ment Ei I'article 66, un alinea 2 qui dit: «La Confederation 
peut verser des contributions destinees Ei financer des me
sures ponctuelles d'allegement du marche en cas d'exce
dents sur le marche du vin.» 
11 est clair que la profession s'engage - et le Conseil federal 
peut aussi aller dans ce sens - a continuer a modifier I'ence
pagement pour eviter que la viticulture suisse produise eter
nellement des surplus structurels; on fera le necessaire. 
Mais pendant cette periode intermediaire, iI faut absolument 
ajouter cet alinea 2 pour pouvoir assainir le marche. 

CI na Jean-Michel (C, VS): Ich werde zu Artikel 66 die Posi
tion der CVP-Fraktion zum Antrag der Minderheit Bührer dar
legen und gleichzeitig kurz meinen Einzelantrag auch noch 
begründen. 
Die Öffnung der Grenzen hat seit 1995 den schweizerischen 
Weinmarkt stark unter Druck gesetzt. Gerade die Einfuhren 
von Weissweinen, die sich seither beinahe verdreifacht ha
ben, bedeuten für die schweizerische Produktion eine 
grosse Herausforderung. Die im Vergleich zum Ausland un
ter erschwerten Bedingungen erfolgende, kostenintensive 
Produktion lähmt im wirtschaftlichen Wettbewerb den Absatz 
unserer eigenen Weine. Die schweizerische Weinwirtschaft 
verdient deshalb unsere Unterstützung. 
Namens der CVP-Fraktion bitte ich Sie, bei Artikel 66 Ab
satz 1 die Minderheit Bührer zu unterstützen. So, wie Arti
kel 66 jetzt formuliert ist, soll offensichtlich nur die Umstel
lung der Rebsorten Chasselas und Müller-Thurgau auf an
dere Rebsorten unterstützt werden. Das ist viel zu ein
schränkend. Um den Herausforderungen des wirtschaftli
chen Wandels im Rebbau besser begegnen zu können, ist 
eine weite, umfassendere Formulierung zu wählen, sodass 
Umpflanzaktionen auch für andere Rebsorten unterstützt 
werden können. 
Ich bitte Sie also, bei Artikel 66 Absatz 1 die Minderheit Büh
rer zu unterstützen und zur Klärung der Rechtssituation bei
zutragen, wie dies Herr Bührer bereits gesagt hat. 
Mit meinem Antrag zu Absatz 2 von Artikel 66 ziele ich dar
auf ab, dass bei konjunkturell bedingten Überschüssen auf 
dem Weinmarkt der Bund Beiträge für Marktentlastungs
massnahmen zusprechen kann. Im Fleischsektor und bei 
den Eiern werden die entsprechenden Fonds ebenfalls auf
gehoben, und trotzdem können Beiträge zur Stützung des 
Marktes gesprochen werden. 
Es geht bei meinem Antrag also letztlich darum, eine Un
gleichbehandlung zu korrigieren, eine Ungleichbehandlung, 
die notabene für die Weinwirtschaft einen grossen Schaden 
darstellt. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Herr Cina, ich habe ge
meint, wir wären längst davon weggekommen, wieder neue 
Anträge zu stellen, um Strukturerhaltung zu machen und 
Überschüsse zu verwerten. Woher wollen Sie das Geld neh
men, um diese Marktentlastungsmassnahmen und Über
schüsse zu finanzieren? Wir haben diesbezüglich im Budget 
nichts vorgesehen. 

Clna Jean-Michel (C, VS): Die entsprechenden Beiträge 
sind bei der Verwendung des über den Rahmenkredit zur 
Verfügung stehenden Geldes vorzusehen. Der Bundesrat 
hat im Zusammenhang mit der Unterstützung der Umpflanz
aktionen über eine im Juli letzten Jahres erlassene Verord
nung bereits jetzt entsprechende Beiträge zugesprochen. 
Entsprechende Beiträge sind also schon vorgesehen; es 
liegt in der Kompetenz des Bundesrates, im Rahmen des 
zugesprochenen Kredites hier entsprechende Möglichkeiten 
vorzusehen. 
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Le presldent (Christen Yves, president): Die grüne Fraktion 
unterstützt den Antrag der Mehrheit. 

Fässler Hildegard (S, SG): Der Antrag der Minderheit Büh
rer ist so unnötig wie überflüssig. Wir haben in der Kommis
sion über diese Frage - Weisswein, Rotwein - gesprochen; 
wenn Sie den Text in Artikel 66 lesen, dann sehen Sie, dass 
dort «Rebbau» steht. Ich meine, im Sinne einer schlanken 
Gesetzgebung, wie sie von der FDP auch immer gefordert 
wird, ist dieser Antrag abzulehnen. Es ist klar, dass mit dem 
Rebbau sowohl weisse wie rote Weine gemeint sind. Es 
geht eben darum, wie viel wovon überhaupt angebaut wird; 
es gibt hier Unterschiede zwischen diesen beiden Farben. 
Ich meine, dass mit der Kann-Formulierung dafür gesorgt 
wird, dass der Bund die Förderung so gestalten kann, wie es 
sinnvoll und nötig ist. 
Zu den Anträgen Ci na und Bugnon: Da muss ich auch aus fi
nanzpolitischer Sicht sagen: Wo wollen Sie das Geld her
nehmen? Wieso sollen jetzt ausgerechnet hier wieder neue 
Marktstützungsmassnahmen eingeführt werden? Nachdem 
wir jetzt wieder, auch gegen die Meinung der Mehrheit, 
Kredite zugunsten der Landwirtschaft beschlossen haben, 
indem wir vorhin die Gelder, die über die Kontingentsverstei
gerung hereinkommen, direkt wieder der Landwirtschaft zu
gesprochen haben - was ich als ausserordentlich unerhört 
anschaue -, bin ich nicht mehr bereit, hier irgendeine Mass
nahme zu unterstützen. Mit mir ist auch die ganz grosse 
Mehrheit der SP-Fraktion dazu nicht mehr bereit. 
Ich bitte Sie, hier keinen neuen Absatz 2 einzuführen; Ab
satz 1 genügt. Wir haben auch im Budget nichts vorgesehen 
zur Unterstützung, und es ist auch nicht nötig. 

Favre Charles (R, VD), pour la commission: Le probleme 
concernant le marche vitivinicole touche essentiellement les 
blancs, et ceci en particulier depuis I'ouverture des frontieres 
en 1995, et en particulier le probleme du surpeuplement, 
dirais-je, en chasselas et en Müller-Thurgau puisque, 
d'apres les estimations effectuees, iI y en aurait entre 500 et 
1000 hectares en trop. Or, nous savons que la reconversion 
est difficile, qu'elle est particulierement onereuse, de I'ordre 
de 100 000 francs par hectare. C'est la raison pour laquelle, 
Ei I' article 66, la Confederation peut soutenir justement cette 
reconversion. 
La minorite Bührer nous propose d'indiquer clairement que 
ce soutien peut se faire aussi bien dans les blancs - j'ai dit 
tout Ei I'heure que c'etait la que se trouvait le probleme es
sentiel - que dans les rouges. 
Aux yeux de la commission, par 14 voix contre 7, cette preci
sion n'est pas necessaire. Avec la formulation du Conseil fe
deral, iI y a dejEi possibilite d'intervenir, aussi bien dans les 
blancs que dans les rouges. 
Je vous demande donc de suivre la majorite. 
En ce qui concerne les propositions Bugnon et Cina, cela a 
ete dit tout Ei I'heure par M. Bugnon, iI y a dejEi Ei I'article 131a 
possibilite pour la Confederation d'intervenir pour alle ger le 
marche. 11 est vrai qu'iI est indique que ces mesures doivent 
etre de duree limitee et que la participation est exclue pour 
traiter des excedents structurels. 11 me semble qu'iI est plus 
judicieux, pour eviter justement ces excedents, de travailler 
sur la reconversion plutöt que de donner la possibilite Ei la 
Confederation d'intervenir actuellement sur ces excedents 
de type structurel. En effet, nous travaillons ici sur une enve
loppe financiere fermee. 11 s'agit donc de determiner si nous 
voulons plutöt consacrer nos moyens au futur, Ei savoir Ei la 
reconversion, ou bien en consacrer une partie, je dirai, au 
traitement de la situation actuelle. 
11 me semble plus judicieux d'en rester Ei la formule de la ma
jorite, et donc de rejeter les propositions Bugnon et Cina, iI 
est vrai tres sympathiques. 

Delss Joseph, conseiller federal: Je vous invite Ei rejeter 
tout d'abord la proposition de minorite Bührer, tout simple
ment parce que I'article 66 tel qu'iI est con~u n'exclut pas la 
prise en compte de cepages rouges. 11 n'est donc pas ne-
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cessaire de faire cette modification. D'autre part, iI faut bien 
reconnaTtre que ces reconversions doivent atre dirigees vers 
les secteurs OU iI Y ades excedents, les excedents les plus 
importants. Pour I'heure actuelle, c'est surtout dans les deux 
cepages chasselas et Müller-Thurgau que les adaptations 
so nt necessaires, surtout a la suite de I'augmentation des 
importations de vin blanc, Iiee bien sOr a la fusion des con
tingents en 2001. Cela ne veut pas dire que la situation 
n'evoluera pas et qu'i1 ne faudra pas periodiquement recon
siderer la situation en fonction de I'evolution du marcM. 
Mais comme je I'ai dit, I'article tel qu'iI est redige permet de 
le faire et de retenir aussi des cepages rouges lorsque cela 
pourrait s'averer necessaire. 
Ensuite, pour ce qui est de I'alinea 2 et des propositions 
Cina et Bugnon, je vous invite a ne pas donner un signe 
dans la mauvaise direction du maintien des structures. 11 faut 
souligner que sur la base de I'article 13 concernant I'allege
ment du marche, iI est deja possible de soutenir des mesu
res d'allegement pour le marcM du vin. Par consequent, 
I'introduction d'une base legale specifique pour I'economie 
vi nicole n'est pas necessaire. Elle pourrait donner I'idee ou 
I'impression erronee que I'on veut ecouler par la des exce
dents structurels. Or, cela introduit une difference de traite
ment avec les autres produits agricoles et ne cadre pas avec 
la reforme que nous sommes en train de mener. 
11 faut d'ailleurs rappeier - c'est I'article 66 alinea 1 er - que 
la viticulture beneficie d'une aide specifique concernant la 
reconversion, aide que les autres produits ne connaissent 
en principe pas. De surcroit, le but de la politique et du Con
seil tederal n'est pas d'eliminer les excedents, mais de ne 
pas en produire, a travers les mesures qui so nt proposees, 
c'est-a-dire: limitation de la production, reconversion du vi
gnoble, promotion des vins. 
Et je me permets, peut-atre avec un peu de malice, de vous 
rappeier qu'a I'article 58, ceFruits et produits a base de 
fruits», aussi, on rend possible le fait de soutenir la mise en 
valeur du raisin. Je n'ai pas fait le contröle des presences 
tout a I'heure, mais je vous invite a faire le necessaire pour 
qu'a la deuxieme navette, on ne rate pas le frein aux depen
ses a I'article 581 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 77 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 71 Stimmen 

Le president (Christen Yves, president): 11 y a une petite dif
ference dans le texte allemand entre la proposition Bugnon 
et la proposition Cina. Le texte valable est celui de la propo
sition Bugnon. En franc;:ais, les textes sont les mames. 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag Bugnon/Cina .... 68 Stimmen 
Dagegen .... 77 Stimmen 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 94 Stimmen 
Dagegen .... 43 Stimmen 

Das qualifizierte Mehr ist nicht erreicht 
La majorite qualifiee n'est pas acquise 

Art. 70 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1,3,6 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.5 

e. Anforderungen an die landwirtschaftliche Ausbildung; 
f. Gemäss geltendem Recht 

Antrag der Minderheit 
(Fässler, Genner, GolI, Hämmerle, Rennwald, Sommaruga, 
Strahm) 

Abs.2 

g. Gewährleistung eines hohen Anteils an betriebseigenem 
Futter von eigenem oder gepachtetem Land für die Milch
produktion und die Fleischproduktion von Wiederkäuern; 
h. Gewährleistung der tiergerechten Fütterung von allen 
Wiederkäuern, mit einem sehr hohen Anteil an Raufutter. 

Antrag der Minderheit 
(Strahm, Fässler, Genner, GolI, Gysin Remo, Hämmerle, 
Sommaruga) 
Abs.2 

Die Bedingungen nach Buchstaben bund e werden so fest
gelegt, dass die Reduktionsziele der grundwasser- und ge
wässerbelastenden Emissionen erreicht werden. 
Abs.7 
Der Bundesrat legt Ziele für die Reduktion der Emission um
weltrelevanter Stoffe, namentlich für Stickstoff und Phos
phor, fest. Diese Reduktionsziele werden vor allem durch die 
Staffelung der Direktzahlungen anvisiert. 

Antrag der Minderheit 
(Genner, Donze, Fässler, GolI, Gysin Remo, Hämmerle, 
Rennwald, Sommaruga, Strahm) 
Abs.5 

d. Gemäss geltendem Recht 

Antrag der Minderheit 
(Weyeneth, Bührer, Favre, Gysin Hans Rudolf, Kaufmann, 
Pfister Theophil, Schneider) 
Abs.5 

f. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Beck 
Abs. 5 Bst. b, c, e 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Die Direktzahlungen haben immer als Vergütung für eine 
dem Allgemeinwohl dienende Leistung der Landwirtschaft 
(Versorgungssicherheit, Umweltschutz usw.) gegolten. In un
serem zunehmend auf den Markt und die Erhaltung des Öko
systems ausgerichteten Umfeld muss diese Leistung unab
hängig von ihrem Erbringer vergütet werden, weil der Nutzen 
für die Allgemeinheit der gleiche ist. Weder Vermögen noch 
Einkommen, weder die Berufstätigkeit des Ehegatten noch 
das Alter und die berufliche Qualifikation, weder die Bewirt
schaftungsfläche noch die Anzahl Tiere haben einen EIn
fluss auf die Qualität der Leistung, sofern diese durch die 
Kantone und die Organisationen, denen der Bund die Kon
trolle über die Einhaltung der Pflichtenhefte übertragen hat, 
sorgfältig kontrolliert werden. 

Antrag Chevrier 
Abs. 5 Bst. e 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Schriftliche Begründung 
Die Kommission beantragt, die Direktzahlungen mit Anfor
derungen an die landwirtschaftliche Ausbildung zu verknüp
fen. Nun wird mit einer Direktzahlung eine tatsächliche 
Leistung entschädigt, und diese Leistung wird, teils einge
hend, überprüft, besonders dann, wenn sie landschaftspfle
gerischer oder ökologischer Art ist. Die Ausbildung des 
Leistungsbezügers steht dabei nicht zur Diskussion. 
Zudem widerspricht diese Anforderung in gewissen Fällen, 
besonders in Randgebieten, den Landwirtschaftsartikeln in 
der Verfassung, da sie die Landschaftspflege infrage stellen 
würde. Dies ist umso mehr der Fall, als in den genannten 
Gebieten die Landwirtschaft oft in Teilzeitarbeit betrieben 
wird, besonders im Weinsektor, und deshalb eine landwirt
schaftliche Ausbildung weder benötigt wird noch gerechtfer
tigt wäre. 
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Zusammenfassend ist zu erwähnen, dass es falsch ist, die 
Direktzahlungen von der landwirtschaftlichen Ausbildung ab
hängig zu machen, da diese keineswegs Garant für eine 
Qualitätsleistung ist. 

Antrag Menetrey-Savary 
Abs. 5Bst. f 
f. .... oder keine Beiträge ausgerichtet werden, wobei das 
ausserhalb des landwirtschaftlichen Betriebs erzielte Ein
kommen des Ehegatten des Bewirtschafters oder der Be
wirtschafterin abgezogen wird. 
Schriftliche Begründung 
Den Ehefrauen der Landwirte muss in dieser Diskussion ein 
angemessener Platz eingeräumt werden, denn ihre Rolle 
hat sich stark gewandelt. Sie wenden immer mehr Zeit fOr 
die Mitarbeit im Betrieb oder für neue Aufgaben wie Direkt
verkauf und Agrotourismus auf. Angesichts des Rückgangs 
des landwirtschaftlichen Einkommens geht mindestens ein 
Viertel der Frauen einer ausserbetrieblichen Arbeit nach. 
Diese Entwicklung kann sich unmittelbar auf die Abgeltung 
der vom Bewirtschafter erbrachten Leistungen auswirken. 
Wird der ausserbetrieblich erzielte Lohn zum Familienein
kommen gezählt, führt dies unter Umständen zur Über
schreitung der für den Bezug von Direktzahlungen festgeleg
ten Grenze. Sinngemäss würde dies bedeuten, dass einem 
Bundesbeamten der Lohn gekürzt würde, wenn seine Ehe
frau selber ein Einkommen erzielt. 
Die Eigenständigkeit und die Arbeit der Frauen werden so
mit nicht anerkannt; ihr Einsatz wird nur geschätzt, wenn er 
nichts kostet und im Schatten der Tätigkeit des Betriebslei
ters bleibt. Genau gegen solche Situationen wehren sich die 
Frauen seit langem. 
Gerecht wäre es, den Beitrag der Ehegatten sowohl im Be
trieb als ausserhalb getrennt zu berücksichtigen, was sepa
rate Buchhaltungen und Steuerveranlagungen bedingt. Da 
wir heute noch nicht soweit sind, beschränkt sich mein An
trag auf das ausserbetriebliche Einkommen. Er ist leichter 
umzusetzen und gemässigter als die Forderung des Schwei
zerischen Landfrauenverbands und der Antrag Meyer 
Therese. 

Eventualantrag Meyer Therese 
(falls der Antrag der Mehrheit angenommen wird) 
Abs. 5 Bst. f 
f. .... werden. Das ausserhalb des Landwirtschaftsbetriebes 
erzielte Vermögen und Einkommen des Ehegatten wird ab
gezogen. Der Bundesrat legt betreffend den innerhalb des 
Betriebes geleisteten Beitrag des Ehegatten den zulässigen 
Abzug fest. 
Schriftliche Begründung 
Der Bundesrat, wie nach ihm auch der Ständerat, möchte 
die Einkommens- und Vermögensgrenzen abschaffen, die 
das Recht auf Direktzahlungen einschränken. Dadurch soll 
deutlich werden, dass diese Zahlungen der Leistungsabgel
tung dienen. Die Kommission war mehrheitlich fOr die Beibe
haltung der Grenzen, damit diejenigen Betriebe in den Ge
nuss der Zahlungen kommen, die sie für ihr Überleben am 
dringendsten brauchen. Wir verstehen ihre Argumente. Aus 
Gerechtigkeitsgründen und als Anerkennung der Arbeit des 
Ehegatten sollte jedoch entweder das Einkommen aus einer 
ausserbetrieblichen Tätigkeit in Abzug gebracht werden kön
nen, oder aber es wäre der vom Ehepartner des Betriebslei
ters oder der Betriebsleiterin im Betrieb geleisteten Arbeit 
Rechnung zu tragen. Die entlöhnte Arbeit anderer Personen 
wird selbstverständlich dem Einkommen des Betriebsleiters 
oder der Betriebsleiterin nicht angerechnet; es wäre dem
nach folgerichtig, die im Betrieb erbrachte Arbeit des Ehe
partners zu berücksichtigen. 

Antrag Baumann Ruedi 
Abs.7 
Die einzelbetrieblichen Direktzahlungsbezüge werden veröf
fentlicht. 
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Art. 70 
Proposition de la majorite 
AI. 1,3,6 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
AI. 5 

e. des exigences concernant la formation professionnelle 
agricole; 
f. Selon le droit en vigueur 

Proposition de la minorite 
(Fässler, Genner, GoII, Hämmerle, Rennwald, Sommaruga, 
Strahm) 
AI. 2 

g. la garantie d'une part elevee de fourrages produits dans 
I'exploitation sur des terres en propriete ou affermees pour 
la production laitiere et la production de viande de rumi
nants; 
h. la garantie d'une alimentation de tous les ruminants con
forme aux besoins de I'espece et contenant une tres grande 
part de fourrages grossiers. 

Proposition de la minorite 
(Strahm, Fässler, Genner, GoII, Gysin Remo, Hämmerle, 
Sommaruga) 
AJ.2 

Les exigences mentionnees aux lettres b et e sont fixe es de 
sorte que les objectifs en matiere de reduction des emis
sions polluant les eaux souterraines et superficielles soient 
atteints. 
AI. 7 
Le Conseil federal fixe des objectifs concernant la reduction 
des emissions de substances polluantes, notamment 
d'azote et de phosphore. Ces objectifs sont avant tout vises 
par I'echelonnement des paiements directs. 

Proposition de la minorite 
(Genner, Donze, Fässler, GoII, Gysin Remo, Hämmerle, 
Rennwald, Sommaruga, Strahm) 
AJ.5 

d. Selon le droit en vigueur 

Proposition de la minorite 
(Weyeneth, Bührer, Favre, Gysin Hans Rudolf, Kaufmann, 
Pfister Theophil, Schneider) 
AI. 5 

f. Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Beck 
AI. 5 let. b, c, e 
Biffer 
Developpement par ecrit 
Les paiements directs ont toujours ete presentes comme 
une retribution de la prestation constitutionnelle d'interet ge
neral de I'agriculture en faveur de I'ensemble de la popu
lation (securite d'approvisionnement, environnement, etc.). 
Dans une evolution voulue vers davantage de marche et de 
preservation durable de notre ecosysteme, iI convient de re
tribuer la prestation quelle que soit le fournisseur de celle-ci, 
le Mnefice pour la population etant identique. La fortune ou 
le revenu, I'activite professionnelle de I'epouse, I'äge ou la 
quali1ication professionnelle, la surface ou le nombre d'ani
maux ne sauraient influencer sur la qualite de la prestation 
generale dans la mesure ou celle-ci est soigneusement con
trölee par les cantons et les organisations auxquels la Con
tederation a delegue les nombreuses evaluations du respect 
du cahier des charges fixes par la legislation. 
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Proposition Chevrier 
AI. 5 let. e 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Developpement par eerit 
La commission propose de lier les paiements directs ades 
exigences concernant la formation professionnelle agricole. 
Or, avec les paiements directs on remunere une prestation 
effective et cette prestation fait I'objet de contröles, parfois 
approfondis, notamment en ce qui concerne I'entretien du 
territoire et le respect des prestations ecologiques. La for
mation du b9neficiaire n'est pas en cause. 
De plus et dans certains cas, notamment dans les regions 
peripheriques, cette exigence est contraire a I'objectif consti
tutionnel de I'agriculture, car elle remettrait en cause I'entre
tien du territoire. Cela est d'autant plus vrai que dans 
lesdites regions, iI se pratique couramment une agriculture a 
temps partiel, en particulier dans le secteur vitivinicole, ne 
necessitant ni ne justifiant une formation professionnelle ag
ricole. 
En resurne, iI est faux de subordonner I'octroi de paiements 
directs a I'exigence d'une formation professionnelle agricole, 
laquelle ne constitue d'aucune maniere le gage d'une pres
tation de qualite. 

Proposition Menetrey-Savary 
AI. 5 let. f 
f. .... les contributions sont reduites ou refusees, sous de
duction des revenus du conjoint de I'exploitant ti res d'une 
activite sans rapport avec I'exploitation agricole. 
Developpement par eerit 
11 faut faire une place dans ce debat a la situation des fem
mes d'agriculteurs. Ce lies-ci sont en effet confrontees a une 
importante mutation de leur röle. Elles s'investissent en effet 
de plus en plus dans les travaux de I'exploitation ou dans 
des täches nouvelles teiles que la vente a la ferme ou le tou
risme rural. De plus, comme le revenu agricole se deteriore 
de plus en plus, au moins un quart des femmes d'agricul
teurs prennent un emploi a I'exterieur de la ferme. 
Ceci peut avoir une incidence directe sur la retribution des 
prestations fournies par I'exploitant. Ajoute au revenu fami
lial, en effet, le salaire exterieur a pour consequence que la 
limite pour les payements directs est depassee. C'est un 
peu comme si un fonctionnaire federal voyait son salaire re
duit parce que sa femme a un revenu independant. 
Ceci signifie que I'autonomie et le travail de la femme ne 
so nt pas reconnus et qu'on n'apprecie son engagement que 
quand iI est gratuit, dans I'ombre des activites du chef d'ex
ploitation. C'est contre ce type de situations que les femmes 
se battent depuis des lustres. 
~9galite voudrait qu'on tienne compte separement des ap
ports du conjoint aussi bien a I'interieur qu'a I'exterieur de 
I'exploitation agricole. 11 faudrait pour cela une comptabilite 
et une taxation fiscale separees. Vu qu'on n'en est pas en
core la, ma proposition se limite au revenu acquis en dehors 
de I'exploitation. Elle est ainsi plus facilement applicable et 
plus mesuree que la revendication de l'Union des femmes 
paysannes et que la proposition Meyer TMrese. 

Proposition subsidiaire Meyer Therese 
(au cas OU la proposition de la majorite serait acceptee) 
AI. 5 let. f 
f. .... refusees. La fortune et le revenu du conjoint realises a 
I'exterieur de I'exploitation agricole sont deduits. Le Conseil 
federal fixe la deduction admise concernant I'apport du con
joint realise au sein de I'exploitation. 
Developpement par eerit 
Le Conseil federal, suivi par le Conseil des Etats, desire 
supprimer les plafonnements de revenu et de fortune Ii
mitant le droit aux paiements directs. IIs veulent par la etablir 
de faQon plus claire une remuneration des prestations. La 
majorite de la Commission maintient ce plafonnement pour 
faire beneficier du subventionnement les exploitations qui en 
ont le plus besoin pour leur survie. Nous pouvons com
prendre leurs arguments. Par mesure d'equite et de recon-

naissance du travail du conjoint, iI faut alors me nager des 
deductions soit du revenu produit par un travail a I'exterieur 
de I'exploitation, soit par une reconnaissance de I'apport ef
fectue par le travail sur le domaine par le conjoint de I'ex
ploitant. Le travail remunere effectue par une autre personne 
ne fait bien evidemment pas partie du revenu de I'exploitant, 
iI est donc normal de tenir compte de I'apport du conjoint par 
son travail au sein de I'exploitation agricole. 

Proposition Baumann Ruedi 
AI. 7 
Les montants verses par exploitation au titre des paiements 
directs sont publies. 

Le presldent (Christen Yves, president): Je donne la parole 
aux auteurs des propositions de minorite, mais selon la deci
sion prise les propositions individuelles ont ete developpees 
par ecrit. 

Fässler Hildegard (S, SG): Wie ich bereits beim Eintreten 
und auch bei der Diskussion zur Milchkontingentierung ge
sagt habe, ist es einerseits wichtig, dass wir Begleitmass
nahmen vorsehen, wenn diese Milchkontingentierung abge
schafft wird. Andererseits habe ich auch gesagt, dass die 
Direktzahlungen vor allem dann gesprochen werden sollen, 
wenn im ökologischen Sinne nicht nur quantitativ, sondern 
auch qualitativ Fortschritte gemacht werden. 
Wir sind hier an einem solchen Punkt. Es geht darum, wie 
der ökologische Leistungsnachweis aussehen soll, wie er 
auch abgeändert werden soll, damit man zu mehr Ökologie 
kommt. 
Die Minderheit beantragt Ihnen deshalb, den ökologischen 
Leistungsausweis um einen weiteren Buchstaben zu erwei
tern, das ist Buchstabe g. Der ökologische Leistungsnach
weis soll enthalten, dass bei der Milchproduktion genügend 
Gras, also genügend betriebseigenes Futter auf dem eige
nen oder auf dem gepachteten Land, vorhanden ist, sowohl 
für die Milch- als auch für die Fleischproduktion von Wieder
käuern. Das ist der eine Punkt. Der ökologische Leistungs
nachweis muss auch hier erbracht werden, sonst gibt es 
keine Direktzahlungen. 
Ich möchte Ihnen auch Buchstaben h anheim stellen, dass 
nämlich ein grosser Teil des betriebseigenen Futters Raufut
ter ist. Sie werden nachher noch die Gelegenheit haben, an 
anderer Stelle einem Antrag der Mehrheit der Kommission 
zuzustimmen, bei dem es dann darum geht, dass diese 
Gewährleistung von genügend Raufutter als Begleitmass
nahme für die Abschaffung der Milchkontingentierung be
steht. Hier müssen Sie sich entscheiden, ob Sie gewillt sind, 
diese Voraussetzungen schon beim ökologischen Leistungs
nachweis zu schaffen, der dazu berechtigt, Direktzahlungen 
zu bekommen. 
Es sind zwei verschiedene Sachen, mit demselben Inhalt, 
aber natürlich mit ganz anderer Auswirkung. Wenn Sie dem 
zustimmen, was ich Ihnen hier beantrage, werden all jene, 
die diesen Punkt nicht erfüllen, keine Direktzahlungen be
kommen. Das ist natürlich nicht dasselbe, wie wenn generell 
davon ausgegangen wird, dass man für die Produktion ge
nügend Futter auf dem eigenen Hof produzieren kann. Das 
ist eine qualitative Steigerung im ökologischen Bereich. 
Wenn wir weniger Kühe pro Fläche haben, dann kommt das 
dieser Fläche zugute. 
Ich möchte Sie bitten, diesem Zusatz für den ökologischen 
Nachweis zuzustimmen. 

Kunz Josef (V, LU): Frau Fässler, Sie wollen ja die Milch
produktion auf die Raufutterbasis stellen. Ich möchte Ihnen 
einfach die Frage stellen - Sie wissen, dass über 30 000 
Tonnen Käse importiert werden -: Wie können Sie diese Be
dingungen auch bei den Importen stellen, oder was können 
Sie dazu beitragen, dass diese Bedingungen auch bei den 
Importen erfüllt werden? 

Fässler Hildegard (S, SG): Das geht natürlich nicht so, 
indem ich den ökologischen Leistungsnachweis für die 
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Schweizer verändern will. Es geht darum, dass Sie und wir 
ja der Ansicht sind, dass die Produkte bei den Importen gut 
deklariert sind. Das ist das, was wir tun können. 

Strahm Rudolf (S, BE): Ich begründe meine zwei Minder
heitsanträge gleich in einem Votum; sie betreffen das glei
che Thema, aber verschiedene Stellen in Artikel 70. 
1. Ich möchte bei der Definition des ökologischen Leistungs
nachweises eine Abstufung der Direktzahlungen ermögli
chen, wenn es um die Einhaltung der Reduktionsziele von 
Emissionen geht, die die Grundwässer und die Oberflächen
wässer belasten. Ganz konkret möchte ich eine Abstufung 
bei Absatz 2 Buchstabe b, bei dem eine ausgeglichene Dün
gerbilanz im ökologischen Leistungsnachweis erforderlich 
ist, und bei Absatz e, bei dem ein geeigneter Bodenschutz -
also Bodenbedeckungsmassnahmen - erforderlich ist. Ich 
möchte hier eine Abstufung der Direktzahlungen einführen. 
Das ist ein marktwirtschaftliches Lenkungsinstrument. Die 
Abstufung bedeutet, dass die Subventionen dann so gestal
tet werden, dass sie lenkend wirken. 
2. Weiter hinten, bei Absatz 7, möchte ich, dass der Bundes
rat die «Ziele für die Reduktion der Emission umweltrelevan
ter Stoffe, namentlich für Stickstoff und Phosphor», festlegt. 
Ich verhehle nicht, dass diese Forderung von den Kanton
schemikern kommt, unter denen z. B. die Kantonschemiker 
der Ostschweiz seit langem Druck machen, dass endlich die 
Reduktionsziele eingehalten werden. 
Es geht um zwei Dinge, um Nitrat und Phosphat: Es geht um 
das Nitrat, das hoch löslich ist und bis in die Grundwässer 
durchfliesst. Was im Winter ausgetragen wird, wird während 
der Vegetationsruhe nicht aufgenommen; was bis unterhalb 
der Fläche des Wurzelwerks abgeschwemmt wird, geht ins 
Grundwasser. Das führt dann zu diesen Nitratwerten. Beim 
Phosphat haben wir das Problem der Oberflächenwässer: 
Ich muss nicht erwähnen, dass gewisse Mittellandseen wie 
der Sempachersee und der Baldeggersee nicht nur seit Jah
ren, sondern seit Jahrzehnten zulasten öffentlicher Gelder 
beatmet werden müssen - trotzdem kommt man nicht zum 
Ziel. 
Ich habe hier eine Schweizerkarte vor mir, die von den Kan
tonschemikern und einer «Arbeitsgruppe Stickstoff» erstellt 
worden ist - Sie werden sie von weitem nicht sehen -, auf 
der zwei rote Flecken, der eine vor allem im Napfgebiet und 
im Kanton Luzern, der andere im Gebiet der Kantone Ap
penzell und der Ostschweiz, zu sehen sind. Dort gibt es im
mer noch Nitratwerte, die über 50 ppm liegen, also den 
Grenzwert von 40 ppm weit überschreiten. Wir haben dann 
natürlich auch einzelne Flächen im Mittelland, in den Kanto
nen Freiburg, Bern oder Aargau - auch da gibt es einzelne 
Gemeinden. Das ist auf die Dauer nicht tolerabel. 
Ich möchte nicht in einem Land leben, in dem wir auf der ei
nen Seite eine zu hohe Bestockung mit Vieh und zu viele 
Schweinemästereien haben, und auf der anderen Seite die 
Leute in den Laden gehen müssen, um Mineralwasser zu 
kaufen, weil das lokale Trinkwasser den Wert von 40 ppm 
überschreitet. Gerade das Trinkwasser für Kleinkinder darf 
nicht zu hohe Nitratwerte aufweisen. Nitrat ist ein Krebs bil
dendes Salz - das ist unbestritten -, und wir tolerieren eine 
Intensivierung der Landwirtschaft nicht, bei der dessen 
Grenzwerte überschritten werden. 
Ich möchte den Vorsteher des Departementes bitten, auch 
hier eine Aussage zu machen, was der Bundesrat bei den 
«roten Zonen» zu tun gedenkt; das ist eine Frage der Durch
setzung des Vollzuges. Meine Anträge zielen darauf ab, 
dass der Bundesrat erstens die Kompetenz haben soll, in 
dieser Frage die Direktzahlungen abzustufen. Wer die aus
geglichene Hofdüngerbilanz oder die Bodenbedeckungs
massnahmen - vor allem bei Maisböden in der Vegetations
ruhe - nicht durchsetzt, bekommt eine Abstufung der Direkt
zahlungen. 
Zweitens möchte ich, dass der Bundesrat die Kompetenz er
hält - nicht zwingend -, regional endlich Reduktionsziele 
festzulegen und durchzusetzen. Es ist an der Zeit, dass wir 
auch an die Ökologie denken. 
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Zum Schluss muss ich einfach Folgendes sagen: Die Aufhe
bung der Milchkontingente führt zu einer Intensivierung -
das ist vielleicht auch akzeptabel. Aber ich finde, drei DGVE 
pro Hektare seien für die Mittellandböden zu hoch; in den 
Berggebieten kann man flexibler sein. Wir wollten das ab
senken; das ist nicht gelungen. Jetzt müssen wir wenigstens 
bei den Direktzahlungen beim ökologischen Leistungsnach
weis einsetzen, damit sie als Lenkungsinstrument zur Re
duktion der Gewässerimmissionen eingesetzt werden. 
Bitte stimmen Sie meinen beiden Minderheitsanträgen zu. 

Scherer Marcel (V, ZG): Herr Strahm, Sie haben für die Be
schimpfung der Landwirtschaft wirklich sehr viel Zeit ge
braucht. Wissen Sie, dass die Phosphatbelastung der 
Schweizer Seen in den letzten zehn Jahren kontinuierlich 
abgenommen hat, oder ist diese Tatsache an Ihnen «vor
beigelaufen» ? 

Strahm Rudolf (S, BE): 1. Ich habe die Landwirtschaft nicht 
beschimpft, sondern festgestellt, die Landwirtschaft habe -
wie die Industrie, wie die Autofahrer - die Emissionsziele 
einzuhalten. 
2. Ich gebe zu, dass die Nitratemissionen in vielen Berei
chen im Mittelland wegen der Bodenbedeckung, auch we
gen der Hofdüngerbilanz im Rahmen der IP-Produktion~n, 
zurückgegangen sind. Hingegen haben wir gerade erst wIe
der erfahren, dass z. B. im Kanton Luzern die Seen, vor al
lem der Sempacher- und der Baldeggersee, immer noch mit 
öffentlichen Geldern beatmet werden müssen. Das muss 
nun irgendwann ein Ende nehmen. Ich möchte, dass sich 
der Bund hier durchsetzt. Es ist nicht eine Bestrafungsak
tion, sondern die Grenzwerte sollen eingehalten werden, 
wenn die öffentliche Hand so viel in die Landwirtschaft 
steckt. Ich möchte einfach nicht, dass die Gemeinden - so, 
wie ich das in meiner Gegend erlebe - Millionen investieren 
müssen, um auf andere Wasserquellen auszuweichen. Das 
ist eine Externalisierung von Kosten, und ich möchte das 
verhindern. 

Genner Ruth (G, ZH): Mit der «AP 2002» wurden die Di
rektzahlungen eingeführt - unter der Voraussetzung des 
ökologischen Leistungsnachweises. Dabei wird zwischen 
allgemeinen Direktzahlungen, Ökobeiträgen und Ethobei
trägen unterschieden. Mit der Einführung dieser Form von 
direkten Zahlungen an die bodenbewirtschaftenden Bauern
betriebe ist für die Schweizer Landwirtschaft aus grüner 
Sicht ein entscheidender Schritt in die Zukunft gelungen -
und das gerade auch vor dem Hintergrund der Liberalisie
rungsbemühungen und der laufenden WTO-Verhandlungen. 
Das bäuerliche Einkommen wird damit vom Druck der 
Marktpreise mindestens zum Teil entlastet. Für die wichtigen 
Leistungen in der vielfältig ausgestalteten Arbeit der Boden
bearbeitung werden die Bauern entschädigt. 
Die Akzeptanz der Direktzahlungen - für die kommende Pe
riode von vier Jahren immerhin über 10 Milliarden Franken -
ist aber nur dann gegeben, wenn es Grenzen für die Bezüge 
gibt. Mit der Beibehaltung der Direktzahlungslimiten sparen 
wir am einfachsten, indem wir nicht unnötig Geld ausgeben. 
Die grüne Fraktion will deshalb alle bisherigen Limiten bei
behalten. 
Mein Minderheitsantrag will das bisher wirksame Instrument 
der Abstufung der Flächenbeiträge weiterhin beibehalten. 
Die Beitragskürzung nach Fläche und Tieranzahl berück
sichtigt die auf grösseren Betrieben mögliche rationale Be
wirtschaftung. Die Limitierung bzw. Abstufung bei der Fläche 
ist also eine Massnahme, die vor allem auch den kleineren 
Bauernbetrieben zugute kommt. In Geldsummen gespro
chen handelt es sich bei meinem Minderheitsantrag um rund 
26 Millionen Franken. Unser Ratskollege Kunz hat eine Zu
sammenstellung der verschiedenen Kostenfaktoren auf Ihre 
Pulte verteilen lassen. Sie ersehen daraus, dass die Flä
chenlimiten den grössten finanziellen Beitrag bei der Ge
samtzahl der Limiten einbringen. 
Die Grünen setzen sich auch für die Beibehaltung der Ein
kommens- und Vermögenslimiten ein. Wir möchten Sie des-
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halb bitten, die Minderheit Weyeneth abzulehnen. Es ist uns 
unverständlich, warum die Akzeptanz der Direktzahlungen 
mit solchen Anträgen gefährdet werden soll. 
Ich möchte Sie daran erinnern: Der hohe Anteil der Staats
ausgaben für die Landwirtschaft ist nicht einfach gesichert, 
einerseits wegen der Schuldenbremse und andererseits we
gen Steuersenkungen. Ich möchte Sie als Bauern und als 
Bauernvertreter hier besonders ermahnen: Sie müssen für 
die Direktzahlungen so argumentieren können, dass von 
den bäuerlichen Leistungen im Sinne der Multifunktionalität 
die Gesellschaft, die Umwelt und die Landschaft profitieren 
können; falls nicht, ist der Einsatz von allgemeinen Steuer
mitteln infrage zu stellen. Die grüne Fraktion will deshalb 
ökologische Leistungen mit Direktzahlungen unterstützen, 
und zwar in einer solchen Weise, dass uns hintennach nicht 
mehr Kosten entstehen. Herr Kollege Strahm hat vorhin ein 
schlagendes Beispiel gebracht. Wir wollen nämlich nicht, 
dass wir uns mit der Landwirtschaft nachher noch ökologi
sche Schäden und Kosten einhandeln. Mit dem Beispiel der 
Verschmutzung der Seen und des Trinkwassers hat er das 
schön gezeigt. 
Ich möchte Sie also bitten, die Limiten bei den Direktzahlun
gen für die Flächen, aber auch beim Vermögen beizubehal
ten. 

Weyeneth Hermann (V, BE): Wir haben im Zusammenhang 
mit mehreren Änderungsanträgen immer von der Rentenbil
dung gesprochen, die unstatthaft und unerwünscht sei. Ich 
stelle fest, dass wir im Rahmen dieser ökologischen Aufla
gen - ich habe das schon in der Eintretensdebatte in einer 
Frage an den Bundesrat aufgeworfen -, bei diesen ökologi
schen Beiträgen eben auch Rentenbildung betreiben. Ich 
kann nicht verstehen, wieso nun in Absatz 5 dieses Artikels 
als Grössenordnung für die Zuteilung der Direktzahlungen 
statt der Betriebsfläche, die man immer kritisiert - dies über
vorteile die Grossen gegenüber den Kleinen -, die Leistung 
vorgeschlagen wird. Ich verstehe nicht, wieso man das jetzt 
ebenfalls wieder infrage stellt. Ich stehe für das Leistungs
prinzip ein. Wir können über diese Massnahmen, wie sie un
ter Buchstabe a aufgeführt sind, den unterschiedlichen 
Leistungen Rechnung tragen, die zum Teil durch die Topo
graphieunterschiede - Hanglage oder Flachland - bedingt 
sind. Wir können in der Berechnung der standardisierten Ar
beitskräfte ebenfalls die Sonntagsarbeit, die die Tierhalter zu 
erbringen haben - im Gegensatz zu denjenigen, die vieh los 
die Fläche bewirtschaften -, mitberücksichtigen. 
Nun kommen gerade aus den Kreisen der Sozialdemokratie 
und der Grünen Vorbehalte gegen dieses Leistungsprinzip. 
Hier geht es unter anderem auch um die Frage der Einkom
mens- und Vermögensgrenzen. Hier wissen Sie, dass bei 
der Landwirtschaft - im Gegensatz zu allen anderen Bür
gern dieses Landes - die Höhe der Direktzahlungen von ei
nem Nebenerwerb abhängig gemacht wird, den ein Bauer 
oder seine Frau erbringt. Das halten wir für falsch; es ist 
höchstens leistungshemmend. Wir haben uns immer dafür 
eingesetzt, dass wir unten leben lassen und nach oben lau
fen lassen. Ich halte das Zusammenrechnen von Nebenein
kommen mit dem landwirtschaftlichen Einkommen zur 
Versetzung der Höchstlimite für fragwürdig. Es ist ein Anlie
gen des Schweizerischen Landfrauenverbandes, das ich 
hier gerne aufgenommen habe. 
Zur Akzeptanz, Frau Genner; Sie haben aufgrund der Ant
wort des Bundesrates am letzten Montag vernehmen kön
nen: Es geht beim Vermögen um 3 Millionen Franken, die 
dank der Kürzung eingespart werden, es geht beim Ein
kommen um 5 Millionen. Es geht um lächerliche Beträge. 
Warum sind sie so lächerlich? Nicht wahr, es gibt auch Mit
glieder des Parlamentes, die an diesen Einkommenslimiten 
gescheitert wären, hätten sie nicht unmittelbar nach Volks
schulabschluss ihres Sohnes mit diesem eine Betriebsge
meinschaft eingerichtet. Wenn Sie schon sagen, Sie seien 
für Transparenz, dann gestalten Sie doch die Gesetzgebung 
bitte so, dass sie offen und transparent ist. Sie kann dann 
nicht mit solchen Methoden umgangen werden, wenn die 

Betroffenen verhindern wollen, sich dieser Vermögens- und 
Einkommensgrenze unterziehen zu müssen. 
Vom Betrag her ist es also lächerlich, und von den Umge
hungsmöglichkeiten her ist es fragwürdig. Wieso halten Sie 
an etwas fest, was vor vier Jahren ganz klar einen ganz an
deren Stellenwert hatte? In der Zwischenzeit haben wir die 
statistischen Zahlen erhalten, und wir wissen auch, um weI
che Betriebe es sich handelt. In der Zwischenzeit haben die 
betroffenen Betriebe auch gelernt, die Sache zu umgehen. 
Ich bitte Sie deshalb, für Ehrlichkeit in der Gesetzgebung 
einzustehen und meinen Minderheitsantrag zu unterstützen. 

Baumann Ruedi (G, BE): Wir sind bei den Direktzahlungen, 
bei Artikel 70 «Grundsatz und Voraussetzungen». Jährlich 
werden zurzeit 3 Milliarden Franken an Direktzahlungen aus
gerichtet; das weiss man. Es gibt noch knapp 70 000 Bau
ernbetriebe in diesem Land, die 10 000 kleinsten davon er
halten keinen roten Rappen. Diese 10 000 Kleinbetriebe will 
man ja schliesslich weghaben; dem sagt man Strukturberei
nigung. Es hat sich hier auch niemand für diese 10 000 Be
triebe, die keine Direktzahlungen haben, eingesetzt. Also 
bleiben noch 60 000 Bauernbetriebe, auf die die 3 Milliarden 
Franken jährlich verteilt werden. Das gibt nach Adam Riese 
50 000 Franken pro Betrieb im Durchschnitt - im Durch
schnitt, wohlverstandenl Im Einzelfall gibt es natürlich 
enorme Unterschiede, aber das gibt man namentlich hier 
nicht so gerne zu. Lieber versteckt man sich hinter Durch
schnittstabellen. Im Agrarbericht steht, dass etwa zwei Drit
tel im Hügel- und Berggebiet ausgerichtet werden oder dass 
die Biobetriebe mehr erhalten als die konventionellen usw. 
Leider waren bisher weder Bund noch Kantone bereit, die 
vorhandenen Listen der einzelbetrieblichen Bezüge offen zu 
legen, und das, obschon der Bundesrat bereits zweimal Pos
tulate entgegengenommen hat, die hier vermehrte Transpa
renz schaffen würden. Ich glaube, die agrarpolitischen Dis
kussionen in diesem Saal würden realitätsnäher, wenn man 
wüsste, welche Bundesbeiträge im Einzelfall ausgerichtet 
werden. Wenn nur schon jeder Bauernvertreter hier im Saal 
offen legen würde, wie viel an Direktzahlungen er auf sei
nem Hof jährlich erhält, würden wir uns viel, viel unnötiges 
Gejammer ersparen, oder zumindest könnten wir der SVP 
Hinweise geben, wo sie noch sparen könnte. Um mit gutem 
Beispiel voranzugehen: Mein Sohn, der unseren Betrieb vor 
zwei Jahren übernommen hat, erhält hier in der Schweiz 
27 800 Franken an Direktzahlungen, alles aufgerechnet. Ich 
erhalte in Frankreich mit 70 Hektaren 13 000 Euro pro Jahr. 
Die SVP, Herr Schibli, macht sich zu Recht stark für die Of
fenlegung der Bezüge der Osec-Beschäftigten, von Herrn 
Hösly von den Freisinnigen. Von den Direktzahlungsbezü
gen der Herren der SVP, Schibli, Walter, Hassler usw., haben 
wir hier leider noch kein Wort gehört. Ich würde eigentlich er
warten, dass auch sie, wenn sie sich hier weiterhin engagie
ren, ihre Direktzahlungsbezüge offen legen würden; es sind 
auch Bundesgelder. Der Aufruf des Schweizerischen Land
frauenverbandes vom 5. März 2003 ist für mich bezeichnend 
dafür, mit was für Luxusproblemehen sich gewisse Verbände 
hier inzwischen beschäftigen. 
Die Einkommensgrenze, ab welcher die Direktzahlungsbe
züge sehr, sehr moderat beschränkt werden, liegt inzwi
schen für Bauernfamilien bei 110 000 Franken steuerbarem 
Einkommen - steuerbarem Einkommen, wohlverstanden. 
Das geht bald schon in den Bereich von Regierungsratsein
kommen. Mit anderen Worten: Bei einem steuerbaren Ein
kommen von beispielsweise 150 000 Franken beträgt die 
Kürzung der Direktzahlungen heute sage und schreibe 
4000 «Fränkli». Ich glaube, da haben schon gewisse Leute 
den Bezug zur Realität verloren - Herr Weyeneth, wenn Sie 
sagen, die Direktzahlungen seien lächerliche Beträge oder 
die Grenzwerte lägen bei lächerlichen Beträgen. 
Gemäss Artikel 2 des Landwirtschaftsgesetzes sorgt der 
Bund für eine sozialverträgliche Entwicklung in der Landwirt
schaft - hier geht es nicht mehr um die sozialverträgliche 
Entwicklung. Wenn in diesem Land aber 10 000 bäuerliche 
Kleinbetriebe keine Direktzahlungen erhalten, sich aber 
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dieses Parlament darum kOmmert, dass bei weniger als 
500 Betrieben - ich muss das auch betonen -, Einkom
mens- und Vermögensmillionären, die Bundesbeiträge et
was beschränkt werden, dann haben wir ein Verteilungspro
blem. 
Die Minderheit Weyeneth symbolisiert fOr mich den Kampf 
eines gewissen Landadels um seine Privilegien. Man hat ei
nen Mercedes und einen BMW in der Garage, teure Reit
pferde im Stall sowie eine Jacht auf dem Genfersee, und 
man will nicht zulassen, dass die Direktzahlungen irgendwo 
auch eine obere Grenze haben. Jetzt weiss ich wenigstens, 
was die Koalition der Verschwendung ist - es sind alle, die 
den Anträgen zustimmen, dass kOnftig beispielsweise auch 
ein Formel-1-Rennfahrer Schumacher in der Schweiz Di
rektzahlungen erhalten wOrde. 

Bigger Elmar (V, SG): Herr Baumann, wäre es nicht viel fai
rer, wenn Sie bei den Direktzahlungen die Arbeitskräfte auf 
dem Betrieb berOcksichtigen wOrden? Ich glaube, man 
wOrde in der Landwirtschaft im Durchschnitt nicht mehr so 
viel oder nicht viel mehr erhalten, als z. B. Ihr Sohn heute 
schon erhält. 

Baumann Ruedi (G, BE): Herr Bigger, war das eine Frage 
oder eine Feststellung? Offenbar eine Frage: Nach meinem 
Wissen - ich kenne das Landwirtschaftsgesetz relativ gut -
werden die Standardarbeitskräfte berOcksichtigt. Es gibt 
sage und schreibe 55 000 Franken pro Standardarbeitskraft, 
und das ist sehr grosszOgig gerechnet. 

Bader Elvira (C, SO): In Artikel 70, in dem es um die Direkt
zahlungen und um ihre Voraussetzungen geht, wird die 
CVP-Fraktion bei allen Absätzen der Mehrheit zustimmen. 
Wenn wir immer wieder mehr Wettbewerb von den Bauern
familien anstreben, dann können wir sie nicht gleichzeitig in 
ihrem Handlungsspielraum immer wieder beschränken. Eine 
tiergerechte Haltung, eine ausgeglichene DOngerbilanz, 
ökologische Ausgleichsflächen usw. reichen fOr den ökologi
schen Leistungsausweis. Und deshalb lehnen wir den Min
derheitsantrag Fässler ab. Den Anteil an Raufutter auch 
noch fOr die Direktzahlungen einzubeziehen, erachten wir 
als falsch. Die Kontrolle des Anteils an Raufutter hätte hohe 
Kosten und wieder grossen administrativen Aufwand fOr die 
Landwirtschaft zur Folge. Wir haben die DOngerbilanz, wir 
haben die Grossvieheinheit auf die Hektare, und das wird 
diesen Anliegen gerecht. 
Die CVP spricht sich fOr die Beibehaltung von Einkommens
und Vermögensgrenzen aus. Die Limiten sind jeweils der all
gemeinen Entwicklung anzupassen. Dabei soll auch beson
ders den Anliegen der Bäuerinnen Rechnung getragen 
werden. Viele Leute sehen nach wie vor in den Direktzahlun
gen auch eine soziale Komponente. Die Öffentlichkeit will 
die Landwirtschaft unterstOtzen; das ist eine fundamentale 
Voraussetzung fOr die Landwirtschaftspolitik. Sachpolitisch 
ist es sicher richtig, die Grenzen aufzuheben, denn es sind 
Abgeltungen fOr ~emeinwirtschaftliche Leistungen. Aber in 
der Praxis, in der Offentlichkeit, am Stammtisch, bei unseren 
Steuerzahlern funktioniert das nicht. Gerade in der heutigen 
schwierigen wirtschaftlichen und finanziellen Situation wOrde 
es nicht verstanden, wenn der Bund nach dem Giesskan
nenprinzip auch Gutverdienende und Wohlhabende mit 
Steuergeldern unterstOtzen wOrde. Die Direktzahlungen 
wOrden mit solchen Luxuszahlungen arg in Verruf geraten 
und gefährdet. Das Geld - es wird ja nicht mehr - wOrde den 
Bauernfamilien weggenommen, die es dringend nötig ha
ben, um ihre Existenz zu behalten. Mir persönlich liegt die 
wirtschaftliche Lage unserer Bauernfamilien sehr am Her
zen, und deshalb kann ich mich nicht auf ein solches Aben
teuer in einem so sensiblen Bereich einlassen. 
Im Namen der CVP-Fraktion bitte ich Sie, allen Anträgen der 
Mehrheit zuzustimmen. 

Maurer Ueli (V, ZH): Artikel 70 ist zweifellos einer der am 
emotionalsten diskutierten Artikel dieses Landwirtschaftsge
setzes. Im Namen einer grossen Mehrheit der SVP-Fraktion 
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bitte ich Sie, hier dem Entwurf des Bundesrates und dem 
Beschluss des Ständerates zu folgen. Das heisst, ich bitte 
Sie, die Minderheitsanträge abzulehnen - mit Ausnahme 
des Antrages der Minderheit Weyeneth zu Absatz 5 Buch
stabe f, der dem Entwurf des Bundesrates und dem Be
schluss des Ständerates folgt. Bei Absatz 5 Buchstabe e, wo 
die Voraussetzung fOr den Bezug von Direktzahlungen mit 
der Ausbildung verknOpft wird, bitte ich Sie, der Mehrheit zu 
folgen. 
Die SVP ist damit gegen die KOrzung von Direktzahlungen 
durch Flächen-, Einkommens- und Vermögensbegrenzun
gen. Wir haben hier eine grundsätzlich andere Sicht auf die
ses Gesetz, als sie soeben von Herrn Baumann Ruedi er
läutert worden ist. Direktzahlungen sind unserer Meinung 
nach keine Almosen oder Subventionen fOr Minderbemit
telte, sondern wir beziehen uns bei diesen Direktzahlungen 
auf die Verfassung, auf den Verfassungsauftrag. Laut Verfas
sung werden fOr die ErfOllung dieses Verfassungsauftrages -
d. h. fOr die Pflege des Kulturlandes, fOr die Besiedlung des 
ländlichen Raumes und fOr die Produktion von Nahrungsmit
teln - Direktzahlungen ausgerichtet. Damit ist der Auftrag 
der Landwirtschaft klar, und die Direktzahlungen sind ein 
Entgelt fOr diese Leistung. Daran haben wir uns auszurich
ten. Ich erachte es als wenig konstruktiv, wenn diese Direkt
zahlungen - wie es seit Jahren der Fall ist - dazu dienen, ei
nen Bauernkrieg zu entfachen und sich gegenseitig vorzu
halten, wer was an Direktzahlungen erhält. Das war und ist 
nicht die Absicht dieses Gesetzes. Vielmehr geht es darum, 
eine Leistung abzugelten, die erbracht worden ist. 
Der Charakter, den dieses Gesetz jetzt hat und den ihm die 
Mehrheit der Kommission weiterhin geben will, gibt ihm 
schlussendlich den Anstrich eines Sozialhilfegesetzes: Nur 
derjenige, der als Bauer nicht genug verdient, soll Direktzah
lungen erhalten. Das ist ein falscher Ansatz. Wir wollen ja ei
nen Bauernstand, einen Berufsstand, der das Land pflegt, 
der den ländlichen Raum besiedelt und der Nahrungsmittel 
produziert, der professionell ist und der sich entwickeln 
kann. Wir wollen ein Gesetz, das nicht die TOchtigen be
straft. Wir wollen, dass diejenigen, die gewillt sind, etwas 
mehr zu leisten, nicht bestraft werden. Diesen Grundsatz 
sollten wir hier festhalten. Wir soIlten uns auf dieses Grund
sätzliche besinnen. Wenn wir das Gesetz weiterfOhren wie 
bisher, dann haben wir tatsächlich ein Gesetz, das in seinem 
Ansatz ein Sozialhilfegesetz ist. Langfristig ist das fOr eine 
professionelle Landwirtschaft hemmend. Junge, tOchtige Be
rufsleute, die sich in diesen Beruf eingeben, möchten kein 
Gesetz, das ihnen Sozialhilfe zusichert, wenn sie nicht ge
nug verdienen, sondern sie wollen sich entwickeln können. 
Besonders TOchtige dOrfen nicht bestraft werden, und das 
Gesetz hat auch dafOr zu sorgen, dass gleich lange 
Spiesse bestehen. Die Grenzen werden in den nächsten 
Jahren so oder so gelockert; wir setzen unsere Bauern ei
nem immer grösseren Konkurrenzdruck aus. Diese gleich 
langen Spiesse sind eine der Perspektiven, die dieser Be
rufsstand braucht. 
Wir bitten Sie weiter, den neuen Antrag der Kommission in 
Bezug auf die Ausbildung zu unterstOtzen. Wir fordern von 
der Landwirtschaft immer mehr; wir fordern eine langfristige 
ErfOllung der Aufgabe, wir wollen, dass dieser Auftrag gut 
erfOllt wird. Es ist daher gerechtfertigt, wenn wir an die Aus
zahlung der Direktzahlungen eine Mindestausbildung knOp
fen. Das kann in der Verordnung selbstverständlich so 
ausgelegt werden, dass auch mit einer langjährigen Berufs
erfahrung die gleichen Voraussetzungen erfOllt werden. 
Zusammengefasst bitte ich Sie, sich hier an das Grundsätzli
che dieses Gesetzesartikels und dieses Landwirtschaftsge
setzes zu erinnern. Es geht darum, einen Auftrag zu entgel
ten, den die Landwirtschaft gemäss Verfassung zu erfOllen 
hat und wie er vom Volk abgesegnet wurde. Direktzahlungen 
sind ein Entgelt fOr erbrachte Leistungen; es sind keine Al
mosen. In diesem Sinne sind Beschränkungen, wie sie die 
Mehrheit der Kommission vorschlagen will, nicht angebracht. 

Meier-Schatz Lucrezia (C, SG): Herr Maurer, Sie haben vor 
etwa drei Wochen gross angekOndigt, dass Sie ein Sparpro-
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gramm mit Einsparungen von 5 Milliarden Franken vorschla
gen werden. Sie haben gleichzeitig eine z;ehnprozentige 
lineare Kürzung aller Ausgaben vorgeschlagen. 
Ich vermisse in dieser ganzen Debatte einen Sparvorschlag: 
Wir haben mit diesen eigenwirtschaftlichen Leistungen vor
geschlagen, dass wir bei 100 Bauernbetrieben 40 Millionen 
Franken einsparen würden. Das ist der Grund, weshalb wir 
uns für eine Einkommens- und Vermögenslimite einsetzen. 
Mir fehlt Ihre Glaubwürdigkeit in diesem Bereich. Sie haben 
hier die Möglichkeit, an die Solidarität einiger weniger Bau
ern zu appellieren, damit wir diesen Sparauftrag, den Sie so 
gross verkündigen, auch realisieren können. 

Maurer Ueli (V, ZH): Sie sprechen zwei Dinge an: Das eine 
ist die Frage der Direktzahlungen. Wir kürzen auch nicht den 
Lohn von zwei Verdienenden - beispielsweise von einem 
Mann und einer Frau, beide im Lehrerberuf -, die beide den 
Lohn vom Staat erhalten. Wir gehen auch nicht hin und sa
gen: Der Mann verdient schon so viel, wir kürzen jetzt den 
Lohn der Frau. Sondern beide erbringen eine Leistung, 
beide erhalten einen entsprechenden Lohn. Dieser Grund
satz ist auch bei den Direktzahlungen einzuhalten. Der 
Bauer erbringt eine Leistung und wird dafür entschädigt. 
Wenn Sie das Sparpaket ansprechen oder sparen möchten, 
dann können wir das. Aber dann dürfen wir nicht hier spa
ren, weil wir damit eine Ungerechtigkeit schaffen. Wenn Sie 
aber bereit sind, Frau Meier-Schatz, überall zu sparen -
überall 10 Prozent -, dann würde ich durchaus auch bei der 
Landwirtschaft mit mir sprechen lassen. Aber solange Sie 
nicht bereit sind, an anderen Orten zu sparen, können wir 
nicht bei der Landwirtschaft, die seit Jahren keinen Zuwachs 
mehr hat, einfach erneut sparen. 
Hier Einzelne zu bestrafen, die eine Leistung erbringen, ent
spricht nicht dem Grundsatz dieses Gesetzes. 

Meier-Schatz Lucrezia (C, SG): Ich erwarte eigentlich von 
Ihrer Seite, dass Sie, wenn Sie dem Volk versprechen zu 
sparen, Ihre Grundsätze auch durchsetzen. 

Maurer Ueli (V, ZH): Wenn Sie überall sparen, dann spre
chen wir miteinander. 

Tschuppert Karl (R, LU): Herr Strahm hat vorher eine Karte 
mit den so genannten Sündern hochgehalten. Dabei hat er 
mehrmals auch den Sempachersee genannt. Er hat aber 
verschwiegen, dass in letzter Zeit enorme Fortschritte ge
macht worden sind und dass der Kanton Luzern nicht nur in 
der Seesanierung Fortschritte gemacht hat. Der Kanton Lu
zern hat im Einzugsgebiet sogar Seeverordnungen erlas
sen. Das bedeutet beispielsweise, dass dort nicht mehr 
aufgestockt werden kann - ein gewaltiger Eingriff in die 
marktwirtschaftliche Freiheit der Landwirtschaft. 
Herr Strahm, die Landwirtschaft ist an der Verschmutzung 
dieser Seen nicht alleine schuld. Das wissen Sie so gut wie 
ich. Das Problem lösen wir aber kaum im Landwirtschaftsge
setz. Wir lösen das Problem am effizientesten lokal und re
gional. Da sind wir auf dem besten Weg. 
Die FDP-Fraktion lehnt die Minderheitsanträge ab, ausser 
dass sie bei der Minderheit Weyeneth gespalten ist; die 
Mehrheit der Fraktion wird sicher Herrn Weyeneth zustim
men. Namens der FDP-Fraktion bitte ich Sie, die anderen 
Minderheitsanträge abzulehnen und der Mehrheit zu folgen. 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Herr Tschuppert, zufällig habe 
ich heute Morgen per E-Mail einen Medientext von einer Me
dienkonferenz erhalten, die Pro Natura heute durchführt. Pro 
Natura ist die Besitzerin des Baldeggersees, den Sie zu
sammen mit dem Sempachersee soeben angesprochen ha
ben. An dieser Pressekonferenz wird heute ausgeführt, dass 
dieser See nicht nur seit zwanzig Jahren, sondern auch in 
den nächsten Jahrzehnten belüftet werden muss, weil die 
Eintragungen zu hoch sind. War Ihnen das nicht bekannt, 
als Sie soeben sagten, dass die Probleme nicht oder nicht 
sosehr von der Landwirtschaft stammen und dass sie bald 

gelöst sein würden? Das Gegenteil scheint da der Fall zu 
sein. 

Tschuppert Karl (R, LU): Ja, sehen Sie, der Zeitpunkt die
ser Pressemitteilung ist vielleicht nicht ganz zufällig gewählt 
worden. Herr Strahm, da können Sie winken, wie Sie wollen. 
Ich könnte mir vorstellen, dass es so sein wird, dass auf 
diese Landwirtschaftsdebatte hin natürlich noch E-Mails ver
schickt werden. 
Jetzt haben Sie mit dem Baldeggersee ein sehr gutes Bei
spiel gebracht; ausgerechnet beim Baldeggersee haben wir 
vom Kanton aus die stärksten Massnahmen ergriffen. Vorhin 
habe ich Herrn Darbellay auf der hohen Tribüne der Verwal
tung sitzen sehen, der hat den Kanton Luzern diesbezüglich 
ganz klar zurückgepfiffen. Die Direktzahlungen wurden je
nen Bauern gestrichen, die dort aufgestockt haben oder auf
stocken wollen. Wir gehen mit diesen Bauern dort also sehr 
streng um. Das sage ich noch einmal, das ist kein Honigle
cken. Ich verwahre mich gegen den Vorwurf, dass der Kanton 
Luzern nicht selbst in der Lage sei, das Problem zu lösen. 

Donze Walter (E, BE): Zu den Anträgen der Minderheiten 
Fässler, Genner und Strahm kann ich sagen, dass ihnen un
sere Fraktion mehrheitlich zustimmen wird. Ich möchte das 
mit einem einfachen Bild illustrieren. Schauen Sie das an 
wie einen Servicevertrag. Diese Investitionen lohnen sich 
langfristig. Deshalb finden wir, die Anträge seien durchaus 
überlegenswert. Es mag sein, dass wir unterliegen, aber wir 
alle - nicht nur der Bundesrat, nicht nur die Verwaltung, son
dern auch wir als Parlament - sollten uns gut überlegen, 
welche Qualität wir der Landwirtschaft in Zukunft geben wol
len. 
Mein zweites Anliegen betriffl die Direktzahlungen, die Ober
grenze bei den Einkommen. Ich habe es schon in der Eintre
tensdebatte gesagt: Hier ist unsere Fraktion einig, wir wollen 
diese Einkommensgrenze nicht aufheben. Wir berücksichti
gen auch die Anliegen der kleineren landwirtschaftlichen Be
triebe. Ich denke an einen Familienbetrieb, der es nun nötig 
hat, dass sich mehrere Arbeitskräfte am Einkommen beteili
gen; die Direktzahlungen sind, ob Sie das wollen oder nicht, 
ein Einkommensersatz. Derjenige Betrieb, bei dem die Frau 
tatsächlich einer gut bezahlten Arbeit nachgehen kann, hat 
nun wirklich diese Direktzahlungen nicht mehr nötig. Wir 
wollen nicht - ähnlich wie beim Millionär, der keine Einkom
menssteuern bezahlen muss - hier wieder Privilegien für 
Leute schaffen, die das nicht nötig haben. Deshalb: Wir wol
len den Ruf der Landwirtschaft nicht aufs Spiel setzen. 
Wenn das die SVP will, so kann sie das tun. Wir wollen nicht 
Bundesgelder für Leute, die das nicht nötig haben. 
Ich mache auch darauf aufmerksam, dass diese Zahlungen 
haushaltneutral verschoben werden. Das heisst ganz klar: 
Diejenigen mit den kleinen Einkommen sind die Geprellten, 
die mit den hohen Einkommen sind die Begünstigten. Und 
sie werden vermutlich ihr Land nicht mehr abgeben wollen; 
sie sitzen dann im Reitsattel und kassieren die Direktzahlun
gen. Das wollen wir nicht. Deshalb wollen wir die Einkom
mensgrenze beibehalten. Wie schon gesagt: Dieser Ent
scheid könnte für das Landwirtschaftsgesetz sehr wohl ein 
Referendumsgrund sein. 

Back Serge (L, VD): Nous revoici au coeur du debat sur les 
paiements directs que chacun souhaite recuperer, limiter, tri
turer a sa fa~on, contrairement aux principes qui ont ete po
ses au moment de leur introduction et qu'i1 convient de 
rappeler: les paiements directs sont une retribution de la 
prestation d'interet general qui est fournie par I'agriculture 
en faveur de I'ensemble des citoyens de ce pays. A partir du 
moment ou nous avons pose ce principe de retribution de 
prestation, sur quelles bases serait-i1 logique de restreindre 
tel ou tel versement? 
Les propos de M. Baumann Ruedi, que nous avons enten
dus tout a I'heure, demontrent, si besoin etait, que celui-ci 
est un pur demagogue. Lorsque la Confederation, Monsieur 
Baumann, verse, pour la prestation d'interet general qu'i1s 
fournissent, leurs indemnites aux parlementaires, s'occupe-
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t-elle des montants de revenu et de fortune, de I'aisance 
financiere de tel avocat de gauche ou de tel medecin ecolo
giste? Regardons-nous s'i1 y a indemnites cumulees a I'inte
rieur d'un couple? Non, tout cela n'est pas tres serieux. 
Monsieur Baumann, vous souhaitez la transparence, je vous 
en donne volontiers et je vous dis que je touche aussi une 
trentaine de milliers de francs au titre de paiements directs 
sur mon exploitation. Mais se laisser entrainer dans ce 
debat-Ia, c'est faire des paiements directs une escroquerie 
publique parce que c'est leur denier leur fondement de re
tribution de la prestation d'interet general de tout exploitant 
agricole, quel qu'i1 soit, en faveur de I'ensemble de la com
munaute. 
Cette prestation est contrölee a reiterees reprises par des vi
sites d'exploitation, par le fait que nous remplissons des for
mulaires qui decrivent completement toutes les procedures 
d'exploitation sur chacun des domaines concernes. Donc, 
venir contester, au titre de la fortune, du revenu d'un con
joint, de I'age, de n'importe quel autre critere comme la di
mension d'un domaine, le versement de cette retribution que 
sont les paiements directs, n'est pas admissible. Ou alors, iI 
faut choisir et dire que les paiements directs sont essentiel
lement un instrument de la politique sociale. Mais nous som
mes dans la loi sur I'agriculture et nous avons promis aux 
exploitants de ce pays une retribution pour la prestation d'in
teret general qu'i1s fournissent. 
Nous n'avons donc pas a entrer dans la systematique de 
restriction quant a I'octroi de ces paiements directs. Le Con
seil federal I'a d'ailleurs bien compris. IIl'a affirme dans son 
message. 11 n'a sans doute pas eu le courage de ses ambi
tions, et iI convient de completer la suppression des limites 
d'attribution des paiements directs. 
C'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne I'alinea 5, 
nous vous invitons a adopter ma proposition et la proposition 
de minorite Weyeneth, qui visent a maintenir la seule limite 
sous lettre a, c'est-a-dire une charge de travail standard mi
nimale, de maniere a ce que nous evitions un saupoudrage 
pour une agriculture de loisirs qui occupe une tres faible par
tie du temps pour certaines personnes. 
Ceci dit, Mme Fässler a idealement raison. 11 faudrait pouvoir 
limiter au niveau de I'exploitation la fourniture du fourrage 
grossier necessaire a I'elevage des animaux. Mais cette vi
sion ideale n'est pas realiste. La vraie vision ideale, Madame 
Fässler, ce serait de pouvoir penaliser les importations de 
fourrage, parce que n'importe quel agriculteur de ce pays, 
qu'i1 detienne du betail ou qu'i1 produise du fourrage pour le 
commerce, remplit la prestation d'interet general. Malheu
reusement, vous le savez, nous ne pouvons pas restreindre, 
en raison des accords internationaux, ces importations de 
fourrage. Nous sommes donc contraints de nous en tenir a 
une solution qui est praticable dans I'interet du maintien des 
exploitations et donc dans I'interet de I'ensemble de la com
munaute. 
11 convient donc de rejeter la proposition de minorite Fässler. 
En ce qui concerne I'intervention de Mme Genner, la encore, 
on nous vend une vision caricaturale de I'agriculture, avec la 
petite exploitation a la Heidi qui est propre, mais vous le sa
vez bien, pour ceux qui se sont pencMs sur ces sujets: les 
plus grosses charges de pesticides se trouvent dans les jar
dins prives, donc: "Small is not beautiful». Non, ce n'est pas 
forcement parce qu'une exploitation ou une surface de terre 
exploitee est petite que I'on respecte I'environnement dans 
son mode d'exploitation. 
En conclusion, iI convient de restituer aces paiements di
rects leur fonction premiere de retribution pour une tache 
d'interet general et de les donner a tous ceux qui y ont droit, 
c'est-a-dire a tous ceux qui fournissent une prestation, 
quelle que soit leur situation personnelle, dans la mesure ou 
la qualite de la prestation est reconnue par les nombreux 
contröles mis en place. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Ich bin mit meinem Vorred
ner einverstanden. Herr Beck, Direktzahlungen sind keine 
Almosen fOr die Bauern, sondern sie sind eine Abgeltung für 
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Leistungen, die für die Gemeinschaft, fOr die Allgemeinheit 
erbracht werden. Wenn das Geld unbeschränkt vorhanden 
wäre, dann könnte man diese Grundregel auch tatsächlich 
konsequent durchziehen. Aber die Mittel sind nicht unbe
schränkt vorhanden; gerade Herr Maurer, der das so betont 
hat, trägt ja wesentlich dazu bei, dass die Mittel nur sehr be
schränkt vorhanden sind. Deshalb müssen wir dafOr sorgen, 
dass die beschränkten Mittel sinnvoll, möglichst gerecht, so
zial und ökologisch verteilt werden. Im Grasland Schweiz 
macht es Sinn, dass fOr die Direktzahlungen vor allem jene 
Betriebe berücksichtigt werden, die einen hohen Anteil an 
betriebseigenem Futter haben, und dass jene Betriebe be
rücksichtigt werden, die sich verpflichten, einen echten Bei
trag zu leisten, um die Belastung des Grundwassers und 
des Trinkwassers möglichst gering zu halten. 
Was in Absatz 5 diskutiert wird, ist für die Glaubwürdigkeit 
und für die Akzeptanz der Direktzahlungen bei der Bevölke
rung - mittlerweile immerhin über 10 Milliarden Franken in
nerhalb von vier Jahren - von zentraler Bedeutung. Noch 
einmal: Die Mittel fOr die Direktzahlungen sind beschränkt. 
Wenn der Bundesrat jetzt vorschlägt, ausgerechnet den 
reichsten und grössten Bauern in diesem Land noch mehr 
Direktzahlungen zukommen zu lassen, dann muss ich Ihnen 
sagen, dass dies fOr die Bevölkerung nicht nur stossend, 
sondern auch absolut unverständlich und nicht nachvollzieh
bar ist - für die Bevölkerung, die dauernd hört, wie schlecht 
es den Bauern geht, wie viele Bauern heute unter dem Exi
stenzminimum leben müssen. Jetzt kommt die Forderung, 
dass Bauern und Bäuerinnen mit einem steuerbaren Ein
kommen von über 120 000 Franken oder sogar 150 000 
Franken und einem Vermögen von über einer Million Fran
ken noch mehr Direktzahlungen erhalten sollen. Wie wollen 
Sie das den Leuten erklären? Wie wollen Sie den Leuten er
klären, dass Bauern mit Betrieben, die grösser sind als 30 
Hektaren, jetzt auch noch mehr Direktzahlungen erhalten? 
Dies, nachdem der schweizerische Durchschnitt aller Land
wirtschaftsbetriebe 17,5 Hektaren beträgt. Dann sprechen 
Sie noch von einer kleinräumigen und kleinstrukturierten 
Landwirtschaft mit Familienbetrieben, die eben das Geld der 
Bevölkerung brauchen. Mehr Geld sollen - auch gemäss 
Bundesrat - jene Betriebe erhalten, die mehr als 45 
Grossvieheinheiten haben. Wahrlich, auch eine stattliche 
Zahl und weit entfernt vom kleinen, bescheidenen Familien
betrieb. Dass ausgerechnet auf Antrag von Bauernseite, 
Herr Weyeneth, die Grossverdiener, die Millionäre unter den 
Bauern jetzt noch mehr Geld erhalten sollen - die Altersli
mite stört Sie offenbar nicht -, das ist unglaublich und der 
Glaubwürdigkeit der Landwirtschaft wenig zuträglich. 
Profitieren von dieser Öffnung werden nur ganz wenige Be
triebe; hingegen kostet diese Öffnung die Landwirtschaft 40 
Millionen Franken. Diese 40 Millionen Franken werden an 
einem anderen Ort wieder fehlen, nämlich bei den kleinen 
und den mittleren Bauernbetrieben, eben bei den Familien
betrieben, von denen Sie auch so gerne sprechen. Profitie
ren würden die Grossbauern, eben jene mit grossen 
Flächen, über 30 Hektaren, und mit hohen Einkommen. 
Ich möchte noch etwas zu den Einzelanträgen sagen. Wenn 
man das Prinzip Leistung und Gegenleistung bei den Direkt
zahlungen ernst nimmt, dann muss ich sagen, dass der An
trag Beck der konsequenteste ist. Er will keine Limite für das 
Alter, fOr die Fläche, für die Tierzahl, fOr die Einkommen und 
für die Vermögen. Aber noch einmal: Wenn wir beschränkte 
Mittel haben, dann führt der Antrag Beck dazu, dass nur 
noch die reichsten und die grössten Bauern massiv ab
schöpfen und dass fOr die kleinen und die armen Bauern 
praktisch gar nichts mehr übrig bleibt. 
Die Anträge Meyer TMrese und Menetrey-Savary sind gut 
gemeint. Aber leider sind sie alles andere als frauenfreun
dlich. Sie benachteiligen nämlich alle Bäuerinnen, die im Be
trieb arbeiten, und bevorzugen jene Frauen, die ausserhalb 
des Betriebs ein Einkommen erzielen. Ich muss sagen: 
Wenn Frauen ausserhalb des Betriebs ein Einkommen er
zielen und fOr die Arbeit, die ohnehin gemacht werden muss, 
ein Angestellter bezahlt werden muss, kann dieses Geld ja 
vom Einkommen abgezogen werden. 
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Die Anträge Meyer Therese und Menetrey-Savary bevorzu
gen also ungerechterweise die Frauen, die ausserhalb des 
Betriebs ein Einkommen erzielen. Ich bitte Sie deshalb, 
diese ebenfalls abzulehnen. 
Es geht in Artikel 70 um die Glaubwürdigkeit und die Akzep
tanz der Direktzahlungen in Zukunft. Angesichts der heuti
gen Belastung der Familien, angesichts 500 000 Working 
Poor in der Schweiz, angesichts der steigenden Zahl der 
Erwerbslosen, angesichts der beschränkten Mittel muss sich 
die Politik doch sehr genau überlegen, welches Signal sie 
heute aussenden will. Mehr Geld für Grossbauern, mehr 
Geld für Bauernmillionäre zulasten der Familienbetriebe, 
das ist meiner Ansicht nach das schlechtestmögliche Signal. 
Ich bitte Sie deshalb, die Anträge der Minderheiten Fässler 
und Strahm anzunehmen, in Absatz 5 die Minderheit Gen
ner und in Absatz 7 den Antrag Baumann Ruedi zu unter
stützen und alle anderen Minderheits- und Einzelanträge 
abzulehnen. 

Meyer Therase (C, FR): Madame Sommaruga, vous avez 
mis dans le mame panier ma proposition et celle de Mme 
Menetrey-Savary. Je crois que la mienne a une composante 
differente puisque je demande de prendre en consideration 
justement aussi le travail du conjoint au sein de I'exploita
tion, et c'est la une grande difference. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Frau Meyer, ich habe den 
Unterschied gesehen. Ich konnte aus Zeitmangel nicht mehr 
auf diese Differenz eingehen. Ich habe von der Verwaltung 
die Auskunft erhalten, dass Ihr Antrag dermassen zu Kom
plikationen führen würde, dass er praktisch nicht durchführ
bar wäre. Man müsste dann nämlich ein imaginäres Einkom
men der Bäuerinnen, die im Betrieb arbeiten, ausrechnen, 
was unter Umständen dann auch sehr willkürlich wäre. 

Meyer Therase (C, FR): Vous avez peut-atre raison, mais iI 
ne faut pas dire que cela penalise toutes les femmes qui tra
vaillent a la ferme, parce que c'est fauxl 

Beck Serge (L, VD): Madame Sommaruga, est-ce qu'en de
fendant le mame raisonnement que celui que vous venez de 
defendre, vous estimez que la Confederation ne doit plus 
verser les indemnites parlementaires aux membres de cette 
assemblee qui ont plus de 100 000 ou 150 000 francs de re
venus imposables? Est-ce que vous estimez que la Confe
deration ne doit plus, par exemple, payer I'interat sur ses 
emprunts aupras des grandes banques de ce pays sous 
pretexte que ce lies-ci font des centaines de millions de be
nefice chaque annee? 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Herr Beck, ich habe nie ge
hört, dass unsere Abgeltungen Abgeltungen für gemeinwirt
schaftliche Leistungen seien. 

Kunz Josef (V, LU): Ich werde der Aufhebung der Flächen
begrenzung nicht zustimmen. Wir verschieben hier Geld an 
einen Ort, wo es tatsächlich nicht gebraucht wird. Woher 
nehmen Sie das Geld? Diese Frage habe ich dem Bundes
rat in der Fragestunde gestellt. Ich bin zur Überzeugung ge
kommen - und wahrscheinlich der Bundesrat auch -, dass 
die 26 Millionen Franken, die es braucht, um die Flächenbe
grenzung aufzuheben, schlichtweg nicht vorhanden sind. 
Wir müssten dieses Geld den kleineren und mittleren Betrie
ben wegnehmen. Der Grossbetrieb - da müssen wir ehrlich 
sein - kann effizienter arbeiten und hat weniger Fixkosten; 
das muss auch das BLW eingestehen. Ich bin schon über
rascht, dass man gerade angesichts der finanziellen Situa
tion des Bundes die Flächenbeschränkung aufheben will. 
Das kann ich nicht verstehen. 
Ich appelliere an die Solidarität und bitte Sie, bei Absatz 5 
Buchstabe f mit der Minderheit Weyeneth zu stimmen. 

Cuche Fernand (G, NE): Dans ce debat qui a eM tras rac
courci, j'aimerais quand mame prendre trente secondes 
pour parler de la situation des paysannes. 

En ce sens-la, je vous invite a soutenir la proposition Mene
trey-Savary, qui dit que pour le calcul du revenu, on va sepa
rer ce qui est revenu Iie a I'exploitation et ce qui est revenu 
Iie a une activite accessoire du conjoint ou de la conjointe, a 
I'exterieur de I'exploitation. 
Vu I'evolution economique dans ce secteur, de plus en plus 
de femmes paysannes travaillent a I'exterieur de I'exploita
tion, soit parce que c'est une liberte de choix, et on doit leur 
reconnaTtre ce statut, soit par necessite pour faire tourner 
I'exploitation. 11 est faux de penaliser ces femmes paysannes 
par rapport a leur mari en fonction de la limite de revenu. Je 
tiens a preciser que la limite de fortune dans la proposition 
Menetrey-Savary reste en vigueur. 
Enfin, entre nous, si mon voisin paysan decide d'economiser 
pour acheter plutöt un domaine au Danemark, au Canada 
ou en France, en Iieu et place d'une Mercedes, je me dis 
que c'est sa liberte de choix, et ce la ne me derange pas. 

Ehrler Melchior (C, AG), für die Kommission: Es geht bei 
diesem Artikel - bei den Direktzahlungen - um ein zentrales 
Element der neuen Agrarpolitik. Sie ersehen es schon dar
aus, dass für diesen Zweck oder für dieses Instrument Mittel 
in der Grössenordnung von 10 Milliarden Franken für vier 
Jahre vorgesehen sind. Zentral ist dieser Artikel a~ch des
halb, weil damit eben die Funktionen bezüglich Okologie 
und bezüglich anderer Leistungen verbunden sind und weil 
es hier um Leistungsabgeltung geht. In diesem Artikel sind 
die Bedingungen formuliert, die für den Erhalt von Direktzah
lungen gestellt werden. Es sind zum einen die ökologischen 
Kriterien, der ökologische Leistungsnachweis, und dann gibt 
es auch noch eine ganze Reihe von weiteren Bedingungen. 
Hier haben wir uns die Frage zu stellen: Wollen wir diesen 
ökologischen Leistungsnachweis erweitern, und wollen wir 
vor allem in Absatz 5 gewisse Bedingungen für die Zukunft 
ändern? 
Ich gehe jetzt in Artikel 70 bei den einzelnen Absätzen der 
Reihe nach und spreche zuerst zum ökologischen Leis
tungsnachweis. Hier möchte die Minderheit Fässler einen 
Zusatz, und zwar in dem Sinne, es solle gewährleistet sein, 
dass hier ein hoher Anteil an betriebseigenem Futter ver
wendet wird, und man solle auch gewährleisten, dass die 
tiergerechte Fütterung der Wiederkäuer vor allem mit einem 
sehr hohen Anteil an Raufutter geschieht. Hier gilt es festzu
halten, dass wir eine Realität haben, die an und für sich sehr 
stark auf Raufutter ausgerichtet ist und dass die ganze neue 
Agrarpolitik in Richtung Extensivierung und sicher in Rich
tung dieses Zieles geht. Wenn wir das hier beschliessen, 
würde das heissen, dass wir - so die Argumentation der 
Mehrheit - kleinere Betriebe, die sich entwickeln wollen, in 
Schwierigkeiten bringen würden. Es muss auch gesagt wer
den, dass man das vor allem dann, wenn es um die Fütte
rung geht, natürlich irgendwie kontrollieren müsste. Das 
wäre mehr oder weniger unpraktikabel. Ich möchte Sie auch 
daran erinnern, dass wir ja im Rahmen dieser neuen Agrar
politik immer gesagt haben, dass es um mehr Markt und um 
unternehmerisches Verhalten gehe. Alles, was wir hier zu
sätzlich einführen, geht natürlich in eine andere Richtung. 
Alles, was wir in Richtung Auflagen und in Richtung Kontrol
len zusätzlich einführen, geht in eine andere Richtung. Die 
Kommission hat sich deshalb mit 14 zu 8 Stimmen gegen 
dieses Anliegen ausgesprochen. 
Der Antrag der Minderheit Strahm - er ist dann auch im Zu
sammenhang mit Absatz 7 zu sehen - möchte, dass man 
bei Stickstoff und Phosphor Reduktionsziele festlegt und 
dass man dann auch die Direktzahlungen entsprechend die
sen Zielen festlegen würde. Diesen Antrag lehnt die Kom
mission mit 15 zu 7 Stimmen ab, und zwar nicht deshalb, 
weil sie der Meinung ist, dass Herr Strahm hier ein unwichti
ges Anliegen aufnehmen würde, sondern im Wesentlichen 
mit der folgenden Argumentation: Es wurden in diesem Be
reich unter dem Titel der neuen Agrarpolitik beträchtliche 
Fortschritte erzielt. Zudem möchte man die angesprochenen 
Probleme vermehrt lokal und regional angehen. Es sind 
auch verschiedene entsprechende Projekte am Laufen und 
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andere in Vorbereitung, dies zum Teil auch gestützt auf an
dere Gesetze, beispielsweise das Gewässerschutzgesetz. 
Die andere Seite ist wiederum - und das hat bei der Mehr
heit auch eine Rolle gespielt -: Wenn wir diesen Zusatz hier 
einfügen würden, würde das wieder heissen: generell zu
sätzliche Auflagen, generell zusätzlichen Kontrollaufwand 
und damit eine zusätzliche Belastung der Produzenten. 
Aus diesem Grund beantragt Ihnen die Kommission, den 
Minderheitsantrag Strahm für diesen Zusatz hier und dann 
auch für Absatz 7 abzulehnen. 
Ich komme jetzt zum Antrag Beck: Herr Beck hat an und für 
sich einen konsequenten Antrag vorbereitet. Er sagt, es 
gehe um die Abgeltung von Leistungen; und eine Leistung 
sei eine Leistung, unabhängig davon, in welchen Vermö
gensverhältnissen der Leistungserbringer sei, unabhängig 
davon, wie alt der Leistungserbringer sei usw. Auf der ande
ren Seite steht das natürlich in einem politischen Kontext. 
Ich erinnere an die Entstehungsgeschichte des ganzen Ge
setzes. Wir befinden uns auch in einem Kontext, in welchem 
es nicht nur darum geht, dem Einzelnen Entfaltungsmöglich
keiten zu bieten; wir müssen vielmehr auch dafür sorgen, 
dass die agrarpolitischen Zielsetzungen verwirklicht werden 
können. Von dort her sind eben entsprechende Steuerungen 
nötig. Das ist eigentlich der Grund, weshalb ich Ihnen per
sönlich empfehle, diesem Antrag nicht zuzustimmen; dies 
auch deshalb, weil wir in diesem System die Steuerung und 
auch die Limiten brauchen. Ich muss anfügen, dass dieser 
Punkt in der Kommission nicht diskutiert wurde. 
Dann komme ich zum Antrag Genner, gewisse Lockerungen 
nicht zu machen, die Grenzwerte bezüglich Fläche und Tier
zahl je Betrieb usw. nicht aufzuheben: Hier ist die Kommis
sion mit 16 zu 9 Stimmen der Meinung, dass man eine 
gewisse Öffnung machen soll, auch aus der Überlegung her
aus, dass wir in dieser neuen Agrarpolitik ja sehr viel von 
Markt und von Wettbewerb sprechen und mit dieser Locke
rung den Betrieben eben auch ein bestimmter zusätzlicher 
Bewegungsspielraum gegeben werden soll. 
Beim Antrag Chevrier geht es um die landwirtschaftliche 
Ausbildung. Aus meiner Tätigkeit beim Bauernverband kann 
ich sagen, dass dieses Thema immer und immer wieder dis
kutiert wurde. Ich möchte Ihnen kurz schildern, was hinter 
diesem Antrag steckt. Man hat festgestellt, dass unter dem 
System der Direktzahlungen die Neigung besteht, dass 
Landeigentümer, die nicht in der Landwirtschaft tätig sind, 
verpachtetes Land zurücknehmen, um selber Direktzahlun
gen zu kassieren - ohne dass sie eine landwirtschaftliche 
Ausbildung hätten und ohne dass sie auch wirklich in der 
Landwirtschaft tätig wären. Dieser Punkt hat dazu geführt, 
dass die Kommission mit, glaube ich, 19 zu 1 Stimmen be
schlossen hat, diese Anforderung - also die Anforderung an 
die landwirtschaftliche Ausbildung - aufzunehmen, wobei 
klar ist, dass es hier um eine Anforderung geht, die für Neu
einsteiger gilt. Es ist nicht die Meinung, dass jetzt sämtliche 
Nebenerwerbsbauern im Kanton Wallis noch eine Ausbil
dung nachholen müssten. Das soll vielmehr für die Zukunft 
gelten. 
Und jetzt komme ich zu Absatz 5 Buchstabe f, die ganze 
Frage der Einkommenslimiten: Hier hat der Bundesrat ja 
vorgeschlagen, dass man auch auf diese Einkommens- und 
Vermögenslimiten verzichtet. Der Ständerat ist ihm gefolgt. 
Die Mehrheit der Kommission beantragt Ihnen hier, die ent
sprechenden Limiten beizubehalten. 
Vielleicht einfach ein paar Worte zum Hintergrund dieser 
ganzen Diskussion: Zunächst ist dieser Punkt sicher einer, 
mit dem sich sehr gut Politik machen lässt, ein bissehen 
auch in demagogischer Art. Für die Aufhebung - und das 
waren die Argumente, die vonseiten des Bundesrates, des 
Ständerates und der Minderheit vorgebracht wurden -
spricht einmal, dass es hier um eine Leistungsabgeltung 
geht. Wenn eine Leistung erbracht wird, kommt es eigentlich 
nicht darauf an, ob der Leistungserbringer nun in besseren 
oder schlechteren wirtschaftlichen Verhältnissen steht. 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die ganze Problematik der 
Ehegatten; hier wurden die Landfrauen erwähnt. Es ist ein 
konstantes Anliegen, da man es eben als Ärgernis empfin-
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det, dass das Einkommen einer Frau, einer Bäuerin, die 
ausserhalb der Landwirtschaft arbeitet, dazu führen kann, 
dass ein Bauernbetrieb plötzlich wegen der Höhe dieses 
Verdienstes aus den Limiten herausfällt. Das ist ein bekann
tes Problem, das heute immer noch virulent ist. Und dann 
gibt es auch die Überlegung - Sie haben es vorhin vom Ver
treter der Minderheit gehört -, dass man ja für Markt ist, 
dass man den Betrieben Entwicklungsmöglichkeiten ver
schaffen will. 
Für die Mehrheit sind aber andere Gründe massgebend: 
1. Der erste Punkt ist ganz sicher der, dass wir es hier mit eI
ner politischen Diskussion zu tun haben. Und von dort her ist 
es natürlich immer heikel, einfach Geld zu verteilen, ohne 
dass gewisse Grenzen vorhanden sind. Sie haben das hier 
auch vor allem von den Vertretern der linken und grünen 
Seite gehört; das ist einfach ein heikles politisches Feld. 
2. Ich weiss, auch aus meiner früheren Erfahrung, dass 
landwirtschaftsintern die Meinungen hier natürlich alles an
dere als einheitlich sind. Es gibt sehr viele Kreise, die gegen 
eine Aufhebung der Direktzahlungen sind. Hier kann man 
auch noch anfügen, dass es natürlich auch nicht unbedingt 
zusammenpasst, wenn man sich gleichzeitig über die 
schlechten Einkommensverhältnisse in der Landwirtschaft 
beklagt und dann auch noch die Aufhebung dieser Limiten 
fordert. Und was eben auch der Fall ist: Der Rahmenkredit 
ist gegeben; wenn Sie irgendwo öffnen wollen, müssen Sie 
das an einem anderen Ort wegnehmen. Von daher haben 
Sie natürlich die Konkurrenz innerhalb der Landwirtschaft, 
wobei ich hier auch sagen muss, dass man dieses Problem 
nicht zu grass machen sollte. Es geht hier um eine Grössen
ordnung von 10 Millionen Franken, es geht ein bissehen 
auch um das Image und um das Aussehen dieser ganzen 
Sache. 
Das sind die Gründe, weshalb Ihnen die Mehrheit mit 15 zu 
7 Stimmen empfiehlt, hier die bisherige Regelung beizube
halten. 
Noch ein Wort zur Frage der Bäuerinnen, zur Frage des 
Ehegatten: Hier haben wir zwei Einzelanträge, die dahin ge
hen, dass sie die Arbeit der Bäuerin ausserhalb der Land
wirtschaft mitberücksichtigen wollen. Es sollte künftig also 
nicht mehr so sein, dass ein Bauernbetrieb deshalb aus den 
Direktzahlungen fällt, weil die Frau oder auch der Ehegatte 
ausserhalb des Betriebes entsprechend verdient. 
Die beiden Anträge unterscheiden sich insofern, als Frau 
Meyer TMrese die Arbeit der Bäuerin mitberücksichtigt. Der 
Antrag Menetrey-Savary hätte zur Folge, dass die Bäuerin, 
die auf dem Hof arbeitet, natürlich schlechter fahren würde 
als jene, die ausserhalb des Hofes arbeiten würde. Von der 
Verwaltung wird in diesem Zusammenhang geltend ge
macht, dass die Handhabung der beiden Anträge schwierig 
wäre bezüglich der Kontrollmöglichkeiten usw. Wenn Sie 
das Problem lösen wollen, dann gibt es folgende Möglichkei
ten: Sie sagen, es gebe keine Grenzen bei dieser Einkom
mensfrage, oder Sie sind für ein Splitting bei den Steuern. 
Wahrscheinlich ist politisch beides etwas heikel, sodass am 
Schluss die Möglichkeit bleibt - ich glaube, das ist richtige 
Möglichkeit -, dass man hier dem Bundesrat die Kompetenz 
gibt, das zu regeln. Damit kann der Bundesrat über einen 
entsprechenden Handlungsspielraum und Flexibilität verfü
gen. 
Zum Antrag Fattebert: Da sehe ich gerade, dass dieser zu
rückgezogen bzw. ersetzt worden ist. Wir kommen unter Ar
tikel72a darauf zurück. 
Gesamthaft empfehle ich Ihnen die Zustimmung zur Mehr
heit und die Ablehnung sämtlicher Minderheits- und EinzeI
anträge. 

Favre Charles (R, VD), pour la commission: Avec cet arti
eie 70, nous en sommes a nouveau a un article particuliere
ment sensible traitant des paiements directs et des condi
tions de leur attribution. 
Taut d'abord, quelques remarques concernant les alineas 2 
et 7, a savoir les propositions de minorite ayant tendance 
a renforcer les contraintes de type ecologique. La commis
sion est opposee acette augmentation des contraintes, par 
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17 voix contre 7. En effet, nous avons eu I'occasion de 
le dire lors du debat d'entree en matiere: deja avec la 
«PA 2002,., iI Y a eu une augmentation de ces contraintes, 
et le bilan qui est tire de la «PA 2002,. est particulierement 
positif sur ce point-la. 
Ensuite, iI faut voir que le credit-cadre sur lequel nous nous 
pencherons prochainement augmente, voire ne diminue en 
tout cas pas les moyens dans ce secteur d'activite, ce qui 
montre bien la sensibilite qu'il y a par rapport a ceci. Donc, 
nous faisons deja beaucoup dans ce domaine. 
La majorite de la commission estime qu'i1 n'est pas neces
saire d'aller plus loin et vous demande donc de rejeter les 
propositions de minorite Fässler et Strahm aux alineas 2 et 7, 
en particulier du fait qu'une partie de ces propositions tou
chent des competences cantonales. 
Du reste, M. Strahm nous a dit que c'etait d'abord les chi
mistes cantonaux qui etaient sensibles a ce probleme. On 
voit bien ou sont les responsabilites en ce domaine. 
Quelques remarques concernant maintenant I'alinea 5. ~ali
nea 5, tta a ete dit tout a I'heure, se base sur un principe qui 
est rappele a I'article 72, a savoir que les paiements directs 
so nt justifies par un travail effectue par les agriculteurs au 
service de I'interet general, au service de täches ecologi
ques, voire ethologiques. Des le moment ou ce travail est ef
fectue, evidemment qu'i1 beneficie d'une contrepartie que 
sont les paiements directs. 
Cependant, iI faut voir que derriere cette formulation gene
rale, iI y a egalement, pour les paiements directs, un effet 
d'orientation de la politique agricole. On trouve ceci dans les 
differentes lettres de I'alinea 5. 
Concernant la lettre a, tres clairement, la volonte est ici de fi
nancer les entreprises qui ont deja une certaine taille et 
d'eviter d'intervenir dans des exploitations de loisirs, entre 
guillemets et sans nuance pejorative. La limite, iI faut le re
connaitre, est deja particulierement basse puisqu'elle se si
tue a 0,3 unite de main-d'oeuvre standard. 
En ce qui concerne la lettre b, on voit qu'i1 y a une limite 
d'äge qui est proposee, le but etant en fait de faciliter ou de 
provoquer la remise de I'exploitation, donc d'accelerer quel
que peu les reformes structurelles dont nous avons deja eu 
I'occasion de parler. 
En ce qui concerne la lettre c, iI s'agit d'eviter une rente. 
C'est la raison pour laquelle une limite de I'ordre de 
55 0000 francs est proposee. La aussi, la majorite de la 
commission soutient ces limites, justement au titre des refor
mes structurelles qu'i1 s'agit de mettre en place le plus rapi
dement possible. 
La lettre d est plus sensible encore. Faut-i1 mettre une limite 
en fonction des surfaces et du nombre d'animaux? La majo
rite de la commission pense qu'il n'est pas judicieux de 
mettre ce genre de limites en raison du principe de base 
des paiements directs et egalement du fait que le but de 
cette "Politique agricole 2007,. - c'est repete a plusieurs 
reprises - est d'augmenter quelque peu la taille moyenne 
des exploitations. Donc, si on met une limite ici, on risque a 
ce moment-la d'aller a contresens du but general de cette 
"PA 2007,.. 
Je vous demande donc ici de ne pas soutenir la proposition 
de minorite Genner. Cette proposition a ete rejetee en com
mission, par 16 voix contre 9. 
En ce qui concerne la lettre e, iI y a une volonte tres nette de 
la commission, puisqu'elle s'est prononcee par 19 voix con
tre 1 et avec 1 abstention, d'introduire ici des exigences en 
termes de formation professionnelle. La aussi, c'est un ele
ment qui ne se veut pas vexatoire vis-a-vis de I'agriculture, 
mais qui se veut stimulant pour celle-ci, afin qu'elle puisse 
justement proceder aux reformes structurelles necessaires. 
Nous pensons en effet que le metier d'agriculteur est un me
tier qui, comme tous les metiers, s'apprend et ou on doit se 
perfectionner. Nous pensons egalement que, des le moment 
ou I'agriculture peut demontrer qu'i1 y a une formation de 
bonne qualite, c'est un plus pour son image generale. Nous 
avons voulu ici une formulation assez generale de fatton a 
ce que la Confederation, avec les partenaires, puisse mettre 
ceci en place de maniere sou pie et progressive. 

En ce qui concerne la lettre f, la question de la limite de re
venu et de fortune, la commission est favorable, par 15 voix 
contre 7, a reintroduire ici une limite de revenu et de fortune, 
ceci pour augmenter I'acceptabilite et eviter des debats pas
sionnes sur cet element. M. Ehrler a dit tout I'heure que cette 
question des limites de revenu et de fortune est un point par
ticulierement chaud. ~autre argument de la majorite de la 
commission est de dire qu'en fait, iI y a ici une somme glo
bale apartager et qu'elle doit aller prioritairement aux petites 
et moyennes entreprises. 
Personnellement, je ne partage pas cette argumentation. Je 
suis donc membre de la minorite Weyeneth, compte tenu du 
principe meme de base des paiements directs: iI y a une 
prestation; celle-ci me rite donc un salaire qui ne doit pas 
etre limite en fonction du revenu et de la fortune de la per
sonne qui rettoit cette somme. 
En ce qui concerne maintenant les differentes propositions 
individuelles qui ont ete faites, je vous demande de bien 
vouloir rejeter les propositions Beck et Chevrier suite a I'ar
gumentation developpee tout a I'heure. 
En ce qui concerne les propositions Menetrey-Savary et 
Meyer Thllrese a I'alinea 5 lettre f, si vous decidez d'intro
duire une limitation en fonction du revenu et de la fortune, 
c'est vrai qu'un probleme particulier se pose par rapport au 
conjoint - a la conjointe, le plus souvent - de I'exploitant. 11 
s'agit de trouver une solution a ce probleme. Ici, les deux 
propositions tentent de trouver une solution. 
Avec la proposition Menetrey-Savary, la solution est trouvee 
pour le cas ou le conjoint ou la conjointe travaille en dehors 
de I'exploitation. Par contre, cette proposition cree un pro
bleme pour le conjoint ou la conjointe qui travaille a I'inte
rieur de I'exploitation, donc une discrimination entre ces 
deux situations. Pour resumer un peu ceci, I'agriculteur a 
tout interet ademander a sa conjointe d'aller travailler a I'ex
terieur et a engager quelqu'un pour lui donner un coup de 
main a I'interieur de I'exploitation, en fonction de cette pro
position. 
Donc, iI s'agit de rejeter la proposition Menetrey-Savary. 
Par contre, la proposition Meyer Therese essaie justement 
d'eviter cette discrimination entre ces deux situations. C'est 
la raison pour laquelle je soutiendrai cette proposition. 11 est 
vrai qu'i1 y a des problemes techniques d'application la-der
riere, notamment en ce qui concerne I'estimation du revenu, 
les contröles necessaires, I'estimation de la fortune. Mais je 
crois qu'i1 faut que nous puissions trouver une solution aces 
problemes. La reflexion doit se poursuivre au Conseil des 
Etats. 
Donc, a titre personnei, je vous demande de soutenir la pro
position Meyer Thllrese. 
Derniere proposition, la proposition Baumann Ruedi n'a pas 
ete discutee en commission. 
Je vous demande a titre personnel de bien vouloir la rejeter. 
Ce qui est important, pour nous, n'est pas de savoir ce que 
gagne M. Meyer ou M. Dupont, mais bien de savoir globale
ment si les criteres que nous avons determines pour I'appli
cation de ces paiements directs sont en fait reunis, et 
ensuite d'avoir des donnees statistiques generales en tant 
que veritable outil de conduite. Nous avons deja ces ele
ments-la; iI s'agit donc de ne pas aller plus loin, on touche a 
ce moment-la la sphBre privee des gens. Je ne vois en effet 
pas pourquoi iI serait necessaire de savoir ce que chaque 
personne touche en termes de paiements directs alors qu'en 
effet, on ne demande pas aux parlementaires de dire exac
tement quelle est leur situation financiere, et on ne demande 
pas a toutes les personnes qui sont subventionnees, voire 
payees par la Confederation, quel est exactement leur ni
veau de revenu et de fortune. 
En fonction de ces differents elements, je vous demande de 
bien vouloir suivre les propositions de la majorite. En ce qui 
me concerne, pour les limites de fortune et de revenu a la 
lettre f, j'adopterai la proposition de minorite Weyeneth. 

Deiss Joseph, conseiller fllderal: ~objectif des paiements 
directs est d'indemniser les prestations d'interet public que 
fournit I'agriculture. C' etait d'ailleurs un point tres contro-
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verse a I' epoque puisque les paysans nous disaient avec 
force: "On ne veut pas etre payes a ne rien faire!» 
Le Conseil tederal vous invite a appliquer cette regle avec 
plus de rigueur et, par consequent, a supprimer quelques 
conditions pose es a I'octroi des paiements directs et surtout 
de ne pas en ajouter. 11 est peut-etre bon, pour tous ceux qui 
se so nt exprimes, de retourner a la Constitution federale et 
de voir ce qu'elle dit. Ce la fera surtout plaisir a M. Beck! En 
effet, a I'alinea 3 lettre a de I'article 104, iI est dit que la Con
federation "complete le revenu paysan par des paiements 
directs aux fins de remunerer equitablement les prestations 
fournies, a condition que I'exploitant apporte la preuve qu'iI 
satisfait ades exigences de caractere ecologique»; d'autres 
aides sont prevues encore. 
Alors, tout d'abord I'ooologie: le Conseil faderal estime qu'iI 
n'est pas necessaire d'ajouter a I'article 70 alinea 2 des con
ditions supplementaires du point de vue ecologique, c'est-a
dire qu'iI convient de ne pas adopter la proposition de la mi
norite Fässler ni celle de la minorite Strahm. Le bilan ecolo
gique, effectivement, de la politique que nous avons menee 
par I'intermadiaire des paiements directs peut etre considere 
comme convaincant, meme s'iI reste des progres a faire. 
C'est pourquoi le Conseil faderal vous propose de poursui
vre cette politique tout en en reajustant periodiquement les 
objectifs du point de vue ecologique. 
Les instruments a disposition: d'une part, les prestations 
ecologiques requises pour I'acces aux paiements directs a 
proprement parler et, d'autre part, I'indemnisation de pres
tations volontaires supplementaires en faveur de la nature 
ou du bien-etre des animaux, so nt des instruments suffi
sants pour atteindre ces objectifs. Des problemes specifi
ques subsistent dans certaines regions, cela a ete men
tionne par M. Strahm ce matin notamment. La encore, les 
instruments adequats sont a disposition, notamment a tra
vers la loi federale sur la protection des eaux ou I'ordon
nance sur la qualite ecologique. Leur mise en oeuvre releve 
d'une responsabilite collective a laquelle les cantons ne doi
vent pas se soustraire. Je considere par contre comme 
inopportun d'ajouter des conditions supplementaires dans 
la loi sur I'agriculture. 
Peut-etre un mot concernant la proposition de minorite Fäs
sler qui insiste notamment sur la question de la part elevee 
de fourrages produits dans I'exploifation ou encore sur les 
fourrages grossiers. Je pense que cette mesure est non 
seulement superflue, mais elle amenerait d'autres proble
mes parce que les petits exploitants seraient peut-etre plus 
fortement touches par cette mesure puisqu'ils ont davantage 
besoin, pour leur survie, de pouvoir acheter des fourrages 
supplementaires. Du encore, on creerait peut-etre des pro
blemes du cOte des cerealiers puisqu'ils devraient trouver 
d'autres debouches. 
Par consequent, je vous invite a rejeter la proposition de mi
no rite Fässler. 
Quant a la proposition de minorite Strahm qui se concentre 
sur la question des engrais, notamment pour proteger les 
eaux, iI existe d'autres moyens pour parvenir a resoudre ces 
problemes qui so nt somme toute ponctuels dans leur carac
tere de gravite. 11 y a deja a I'heure actuelle une quinzaine de 
projets qui devraient fournir, en vertu de I'article 62a de la loi 
sur la protection des eaux, des solutions aux difficultes men
tionnees. 
J'en viens maintenant a I'alinea 5 et aux conditions specia
les. 
Tout d'abord, la question des limites et de la degressivite en 
fonction de la surface et du nombre d'animaux: iI s'agit la 
d'appliquer la regle que je vous ai mentionnee au depart, a 
savoir que, independamment de la dimension de I'exploita
tion ou du nombre d'animaux, I'agriculteur qui fournit les 
prestations que I'on exige pour lui octroyer des paiements 
directs doit pouvoir les obtenir. Sans quoi ce serait inciter les 
grandes exploitations a ne pas remplir leur devoir sur le plan 
de I'ooologie, ce qui n'est ni souhaite ni souhaitable. 
La question des exigences concernant la formation - et c'est 
notamment la proposition Chevrier qui est en cause ici: bien 
sor, iI est necessaire et souhaitable que I'agriculteur pos-
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sede une formation adequate. Je crois que la tendance est 
maintenant irreversible: ceux qui se lancent dans I'agricul
ture ont une formation appropriee. Mais si vous introduisez 
cette mesure maintenant, vous allez creer des discrimina
tions ou des differences de traitement entre des exploitants 
etablis ou plus anciens et les plus jeunes exploitants. Ne 
creons donc pas d'inegalite de traitement entre anciens et 
jeunes exploitants. 
Lorsque j'ai parle de la proposition Chevrier, ce n'est bien 
sor pas M. Chevrier qui propose la lettre e, mais iI combat la 
proposition de la majorite de la commission, ce que fait ega
lement le Conseil federal. 
Un autre argument est lie au fait que s'iI est possible ou sou
haitable d'acquerir sa formation en suivant les filieres eta
blies, iI est tout a fait imaginable que I'on puisse acquerir des 
competences suffisantes par d'autres voies. Par conse
quent, n'adoptez pas une mesure qui sent plus le corpora
tisme que le souci d'elever les exigences en matiere de 
formation, la formation etant d'ailleurs soutenue par d'autres 
canaux. 
Les limites de revenu et de fortune: elles sont encore un ele
ment ou on introduit des conditions qui ne sont pas liees a 
I'objectif vise, c'est-a-dire la retribution d'une prestation four
nie. Bien sor, ce qui est presente presque comme un ele
ment de lutte des classes au sein de I'agriculture, entre les 
paysans millionnaires et les autres, peut etre un argument 
allechant pour dire: ,,11 faut supprimer les paiements directs 
a partir d'une certaine limite.» Mais certains d'entre vous, et 
certaines parmi vous surtout, ont bien compris que par la on 
touchait les femmes qui ont une activite en dehors de I'agri
culture, ou dans I'agriculture! Et comme on est pris entre 
deux principes, on s'achemine vers des solutions qui, a mon 
sens, sont discutables. 
La proposition Menetrey-Savary, notamment, conduit a vio
ler un principe fondamental qu'elle soutient sorement et qui 
est I'egalite de traitement entre les femmes. Elle fait une dis
crimination, je ne sais pas pour quelles raisons, entre les 
femmes qui restent a la ferme, dont le travail ne donne pas 
droit a une deduction, et celles qui ont une activite a I'exte
rieur de I'exploitation. Personnellement, si je peux vous don
ner un conseil, Madame Menetrey-Savary, pour etre en paix 
avec les deux principes, je vous suggere tout simplement de 
proposer de supprimer la limite de revenu et de fortune, 
comme va vous serez fidele a tous vos principes. Mme 
Meyer Therese essaye de surmonter cette difficulte, mais je 
crois que la meilleure solution est de supprimer la limite de 
revenu et de fortune. La proposition Menetrey-Savary mon
tre la necessite de supprimer cette limite. 
11 y a I'argument qui consiste a dire qu'a I'heure actuelle, ce 
so nt des fonds qui sont necessaires a d'autres fins. Les som
mes qui seraient engagees par la suppression de la limitation 
du revenu et de la fortune, vous I'avez vu dans la reponse du 
Conseil federal lundi passe, representent 10 millions de 
francs. Je ne veux pas dire que 10 millions de francs ce n'est 
rien, mais nous sommes dans un budget de 2,4 milliards de 
francs pour les paiements directs! 
M. Fattebert ayant retire sa proposition, iI y a la proposition 
de minorite Strahm a I'alinea 7, concernant la question des 
emissions de substances polluantes. Je lui ai deja donne 
une reponse, notamment en indiquant les instruments qui 
so nt en place. 
Reste encore la proposition Baumann Ruedi a I'alinea 7, 
concernant la publication des montants des paiements di
rects verses. Je vous rappelle a ce titre que le Conseil fede
rat avait declare en 1997 sa disponibilite a accepter une 
motion Baumann (97.3310) sous forme de postulat. Le Con
seil national avait rejete la motion le 16 juin 1999. La ques
tion avait ainsi ete liquidee. Je puis donc simplement dire 
qu'a I'epoque le Conseil federal avait ete d'accord d'accep
ter un postulat. Comme la question n'a pas ete discutee 
cette fois, je ne sais pas s'iI serait d'accord aujourd'hul d'al
ler plus loin, a savoir d'accepter non seulement un postulat, 
mais d'inscrire le principe dans la loi. 
En resume, la recommandation que je peux vous donner 
pour les divers votes qui vont intervenir, c'est de suivre I'avis 
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du Conseil tederal, dans la mesure ou iI vous propose de 
supprimer certaines clauses et de ne pas en rajouter. 

Abs. 2-AI. 2 

Erste Abstimmung - Premier vote 
FOr den Antrag der Minderheit Fässler .... 62 Stimmen 
Dagegen .... 105 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
FOr den Antrag der Minderheit Strahm .... 63 Stimmen 
Dagegen .... 105 Stimmen 

Abs. 5 Bst. b - AI. 5 let. b 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 148 Stimmen 
FOr den Antrag Beck .... 17 Stimmen 

Abs. 5 Bst. c - AI. 5 let. c 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 148 Stimmen 
FOr den Antrag Beck .... 24 Stimmen 

Abs. 5 Bst. d - AI. 5 let. d 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 102 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit Genner .... 68 Stimmen 

Abs. 5 Bst. e - AI. 5 let. e 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 137 Stimmen 
FOr den Antrag ChevrierlBeck .... 33 Stimmen 

Abs. 5 Bst. f - AI. 5 let. f 

Erste Abstimmung - Premier vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 133 Stimmen 
FOr den Antrag Menetrey-Savary .... 27 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 02.046/3513) 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 102 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit Weyeneth .... 65 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Troisieme vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 88 Stimmen 
FOr den Eventualantrag Meyer Therese .... 85 Stimmen 

Abs. 5-AI. 5 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
FOr Annahme der Ausgabe .... 145 Stimmen 
Dagegen .... 1 Stimme 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Abs. 7-AI. 7 

Erste Abstimmung - Premier vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 02.046/3515) 
FOr den Antrag Baumann Ruedi .... 74 Stimmen 
Dagegen .... 96 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
FOr den Antrag der Minderheit Strahm .... 67 Stimmen 
Dagegen .... 103 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Le president (Christen Yves, president): Concernant la loi 
sur I'agriculture: selon nos calculs, nous ne pourrons pas 
terminer le traitement de cette loi cette session, iI manque 
encore plusieurs heu res de debat. 
L.:ordre du jour de la seance de cet apres-midi est donc con
forme a celui que vous avez re~u. Nous traiterons d'abord 
les interpellations urgentes, puis le rapport sur la politique 
economique exterieure 2002 et I'AELE, et enfin, s'iI reste un 
peu de temps, nous traiterons encore quelques articles de la 
loi sur I'agriculture. 
Cet apres-midi, nous devrons encore traiter un petit objet, 
mais important: les divergences concernant la loi sur la pro
motion du logement. 
Concernant la guerre en Irak: vous savez que le Bureau a 
decide que le Conseil federal ainsi que les groupes politi
ques pourront s'exprimer en cas de declaration de guerre. 
On peut presque dire que la guerre est declaree, mais 
M. Bush dispose encore, et nous n'allons pas la provoquer. 
Des lors, nous attendons les decisions de la nuit prochaine 
ou de la nuit de jeudi a vendredi. Si la guerre devait ätre 
declaree cette nuit, la seance de l'Assemblee federale 
(Chambres reunies) se tiendrait demain a 8 heures. Si c'etait 
dans la nuit de jeudi a vendredi, elle aurait alors lieu ven
dredi a 8 heures. 
Compte tenu de ce que le groupe socialiste adepose une 
demande de reunir une session extraordinaire pour en par
ler - selon la constitution: un quart des membres du Conseil 
national-, il s'agira d'y donner suite. Si la guerre eclate dans 
une des nuits suivant la nuit de jeudi a vendredi, le Bureau 
devra encore se reunir pour definir le meilleur moment pour 
tenir cette session extraordinaire. 

Art.72a 
Antrag Fattebert 
Der Bund kann Beiträge pro Standardarbeitskraft gewähren. 
Der Bundesrat legt die Höhe der Beiträge fest und regelt die 
Einzelheiten. 
Schriftliche Begründung 
Das Wirtschaftsumfeld wandelt sich schnell, die Möglichkei
ten des Marktes ebenso. So entstehen Landwirtschafts-, 
Wein- und GemOseproduktionen und verschwinden gege
benenfalls auch wieder. 
Jeder Produktionssektor trägt zum Gesamtbild, aber auch 
zum sozialen, kulturellen und Siedlungsbild bei. 
WOrde ein Produktionszweig verschwinden, weil er nicht ge
nOgend Ertrag abwirft, und wOrden an seiner Stelle nach und 
nach andere Zweige spriessen und mehr Platz einnehmen, 
könnte es zu einem Ungleichgewicht kommen, das unsere 
Verfassungsziele gefährden könnte. Mit meinem Antrag soll 
dem Bundesrat Spielraum gegeben werden, der es ihm er
möglicht zu vermeiden, dass die Versorgung der Bevölke
rung, die Erhaltung der natOrlichen Ressourcen, die Pflege 
der Kulturlandschaft oder die dezentrale Besiedelung ge
fährdet werden. 
Artikel 72 sieht die Ausrichtung von Flächenbeiträgen vor. 
Der beantragte Artikel 72a gibt dem Bundesrat die Möglich
keit, diese Beiträge gemessen an den Standardarbeitskräf
ten zu gewähren. 
Wir mOssen hier die Landwirtschaftsziele fOr die nächsten 
zwanzig Jahre vor Augen halten. Ziel ist es, die bäuerlichen 
Familienbetriebe aufrechtzuerhalten. Ohne Zusatzverdien
ste auszuschliessen, ist eine allzu extensive Landwirtschaft 
zu vermeiden, bei der die ländlichen Gebiete entvölkert wer
den und Arbeitsplätze verloren gehen. 
Da die Arbeitskräfte bei uns teurer sind als anderswo, muss 
befOrchtet werden, dass zeitaufwendige Produktionen ver
schwinden und die landwirtschaftlichen Verfassungsziele 
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Ref.3513 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft lObjet: 
Bundesgesetz Ober die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 
Lai federale sur I'agriculture (Lai sur I'agriculture, LAgr) 

Gegenstand lObjet du vote: 

Art. 70 al. 5 let. f 

Abstimmung vom I Vote du: 19.03.2003 12:38:31 
Abate + R TI Fehr Hans = V ZH 
Aeppli Wartmann + S ZH Fehr Hans-JOrg + S SH 
Aeschbacher + E ZH FehrJacqueline + S ZH 
Antille · R VS Fehr Usbeth = V ZH 
Baader Caspar = V BL FehrMario + S ZH 
Bader Elvira + C SO Fetz · S BS 
BanQa + S SO Fischer-SeenQen = RAG 
BanQerter = R BE Föhn · V SZ 
Baumann Alexander = V TG Freund o V AR 
Baumann Ruedi + G BE Frey Claude = R NE 
Baumann Stephanie + S BE Gadient + V GR 
Beck = L VD Galli + C BE 
Berberat + S NE Garbani + S NE 
Bemasconi = R GE Genner + G ZH 
Bezzola + R GR Giezendanner · V AG 
BiQQer = V SG Glasson = R FR 
BiQnasca · - TI Glur = V AG 
Binder = V ZH Goll + S ZH 
Blocher · V ZH Graf + G BL 
Barer · V SO Grobet + S GE 
Bartoluzzi · V ZH Grass Andreas + S ZH 
Basshard = R ZH Gross Jost + S TG 
Bruderer + S AG Guisan + R VD 
Brunner T oni = V SG GOnter + S BE 
Bugnon = V VD Gutzwiller + R ZH 
BOhlmann + G LU Gysin Hans Rudolf · R BL 
BOhrer = R SH Gysin Remo + S BS 
Cavalli · S TI Haering Binder + S ZH 
Chappuis + S FR Haller + V BE 
Chevrier = C VS Hämmerle + S GR 
Christen # R VD Hassler + V GR 
Cina = C VS Heberlein = R ZH 
Cuche + G NE He!letschweiler + R ZH 
de Dardei + S GE Heim + C SO 
Decurtins + C GR Hess Berhard · - BE 
Donzl! + E BE Hess Peter + C ZG 
Donnann Rosemarie + C LU Hess Walter = C SG 
Donnond Marlyse + S VD Hofmann Urs + S AG 
Dunant = V BS Hollenstein + G SG 
Dupraz = R GE Hubmann + S ZH 
Eberhard + C SZ Imfeld · C ~VI 
EQerszeQi + R AG Imhof · C BL 
EQQly = L GE Janiak + S BL 
Ehrler + C AG Joder = V BE 
Engelberger + R NW Jossen + S VS 
Estennann + C LU Jutzet · S FR 
Fasel + G FR Kaufmann = V ZH 
Fässler + S SG Keller Robert = V ZH 
Fattebert = V VD Kofmel · R SO 
Favre = R VD Kunz + V LU 

Kurrus 
Lachat 
Lalive d'Epinay 
Laubacher 
Lauper 
Leu 
LeuteneQ!ler Haio 
Leutenegger Susanne 
Leuthard 
Loepfe 
LustenberQer 
Maillard 
Maitre 
Maril!tan 
MartiWemer 
Martv Kalin 
Maspoli 
Mathys 
Maurer 
Maury Pasquier 
Meier-Schatz 
Ml!nl!trey Savary 
Messmer 
Meyer ThI!r~se 
MörQeli 
MU!lny 
MOlier Erich 
MOller-Hemmi 
Nabholz 
Neirynck 
Oehrli 
Pedrina 
Pelli 
Pfister Theophil 
Polla 
Raggenbass 
Rande!l!ler 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner -Basel 
Rennwald 
Riklin 
Robbiani 
Rossini 
Ruey 
SaM 
Sandoz Marcel 
Schenk 
Scherer Marcel 
Scheurer Rl!my 
Schibli 

+ ja/oui /sl 
= nein / non / no 

• entschuldigt / excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ R BL 
+ C JU 
0 R SZ 

= V LU 
+ C FR 

= C LU 
= R ZG 
+ S BL 
+ C AG · C AI 

= C LU 
+ S VD 
+ C GE 
= C VS · S GL 
+ S ZH · - TI 
= V AG 
= V ZH 
+ S GE 
+ C SG 
+ G VD · R TG 
= C FR 

= V ZH 
+ G GE 
0 R ZH 
+ S ZH · R ZH 
= C VD 
+ V BE 
+ S TI 
+ R TI 
= V SG 
= L GE 
+ C TG 

= R BS · S SG 
+ S BS 
+ S JU 
+ C ZH 
= C TI 
+ S VS 
= L VD · S VD 
= R VD 
= V BE 
= V ZG 
= L NE 
= V ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht / Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse I Resultats: 
Gesamt / Complete / Tutto Fraktion / Groupe / Gruppo C G L R S E V 
ja / oui / si 102 ja/oui/sl 19 10 0 15 46 5 6 
nein / non / no 65 nein / non / no 10 0 6 18 0 0 31 
enth. / abst. / ast. 5 enth. / abst. / ast. 0 0 0 2 0 0 3 
entschUldigt / excuse / scusato 27 entschuldigt / excuse / scusato 6 0 0 6 6 0 5 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Proposition de la majorite 
Bedeutung Nein / Signification de non: Proposition de la minorlte Weyeneth (bitter) 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

SchiDer = V ZH 
Schmid Odilo = C VS 
Schmied Walter = V BE 
Schneider = R BE 
Schwaab + S VD 
Seiler Hanspeler + V BE 
SieQrist 0 V AG 
Simoneschi-Cortesi + C TI 
Sommaruga + S BE 
Speck = V AG 
Spielmann · - GE 
Spuhler = V TG 
Stahl = V ZH 
Stamm Luzi = V AG 
SteineQ!ler + R UR 
Steiner = R SO 
Strahm + S BE 
Studer Heiner + E AG 
Stump + S AG 
Suter + R BE 
Teuscher + G BE 
Thanei + S ZH 
Theiler = R LU 
Tillmanns + S VD 
Triponez = R BE 
Tschäppät + S BE 
Tschuppert + R LU 
Vallender + R AR 
Vaudraz Jean-Claude · C GE 
Vaudroz Renl! · R VD 
Vennot + S BE 
Vollmer + S BE 
Waber Christian + E BE 
Walker Fl!lix · C SG 
Walter Hansjörg 0 V TG 
Wandfluh = V BE 
Wasserfallen = R BE 
WeiQelt + R SG 
Weyeneth = V BE 
Widmer + S LU 
Widrig · C SG 
Wiederkehr + E ZH 
Wirz-von Planta = L BS 
Wlttenwiler + R SG 
Wyss Ursula + S BE 
Zäch + C AG 
Zanetti + S SO 
Zapfl + C ZH 
Zisyadis + - VD 
Zuppiger = V ZH 

-
1 
0 
0 
4 
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Ref.3515 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft lObjet: 
Bundesgesetz Ober die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 
Loi federale sur I'agriculture (Loi sur I'agriculture, LAgr) 

Gegenstand lObjet du vote: 

Art. 70 al. 7 Proposition Baumann Ruedi 

Abstimmung vom IVote du: 19.03.200312:41:29 
Abate = R TI Fehr Hans = V ZH 
Aeppli Wartmann + S ZH Fehr Hans-JOr(l + S SH 
Aeschbacher + E ZH Fehr Jacqueline + S ZH 
Antille · R VS Fehr Usbeth = V ZH 
Baader Caspar = V BL FehrMario + S ZH 
Bader Elvira = C SO Fetz · S BS 
Banga + S SO Fischer -Seen(len = RAG 
Bangerter = R BE Föhn · V SZ 
Baumann Afexander = V TG Freund = V AR 
Baumann Ruedi + G BE FreyClaude = R NE 
Baumann Stephanie + S BE Gadient = V GR 
Beck = L VD Galli + C BE 
Berberat + S NE Garbani + S NE 
Bemasconi = R GE Genner + G ZH 
Bezzola = R GR Giezendanner · V AG 
Bigger = V SG Glasson = R FR 
Bignasca · - TI Glur = V AG 
Binder = V ZH Goll + S ZH 
Blocher · V ZH Graf + G BL 
Borer · V so Grobet · S GE 
Bortoluzzi · V ZH Gross Andreas + S ZH 
Bosshard = R ZH Gross Jost + S TG 
Bruderer + S AG Guisan = R VD 
Brunner T oni = V S.G GOnter + S BE 
Bugnon = V VD Gutzwiller = R ZH 
BOhlmann + G LU Gysin Hans Rudolf · R BL 
BOhrer 0 R SH Gysin Remo + S BS 
Cavalli · S TI Haerin(l Binder + S ZH 
Chappuis + S FR HaDer = V BE 
Chevrier = C VS Hämmerle + S GR 
Christen # R VD Hassler = V GR 
Cina = C VS Heberlein = R ZH 
Cuche + G NE Hegetschweiler = R ZH 
de Dardei + S GE Heim + C SO 
Decurtins = C GR Hess Berhard · - BE 
Donze + E BE Hess Peter = C ZG 
Dormann Rosemarie = C LU Hess Walter 0 C SG 
Dormond Marlyse + S VD Hofmann Urs + S AG 
Dunant = V BS Hollenstein + G SG 
Dupraz = R GE Hubmann + S ZH 
Eberhard = C SZ Imfeld · C ow 
Egerszegi = R AG Imhof · C BL 
Eg(lly = L GE Janiak + S BL 
Ehrler = C AG Joder = V BE 
En(lelber(ler = R NW Jossen + S VS 
Estermann = C LU Jutzet · S FR 
Fasel + G FR Kaufmann = V ZH 
Fässler + S SG Keller Robert = V ZH 
Fattebert = V VD Kofmel · R SO 
Favre = R VD Kunz = V LU 

Kurrus 
Lachat 
Lalive d'Epinay 
Laubacher 
Lauper 
Leu 
Leuteneg(ler Hajo 
Leuteneg(ler Susanne 
Leuthard 
Loepfe 
Lustenberger 
Maillard 
Maitre 
Marietan 
MartiWemer 
Marty Kälin 
Maspoli 
Mathys 
Maurer 
Maury Pasquier 
Meier-Schatz 
Menetrey Savarv 
Messmer 
Meyer Therilse 
Mörgeli 
Mugny 
MOlier Erich 
Müller-Hemmi 
Nabholz 
Neirynck 
Oehrli 
Pedrina 
Pelli 
Pfister TheophH 
Polla 
Raggenbass 
Randegger 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner -Basel 
Rennwald 
Riklin 
Robbiani 
Rossini 
Ruey 
Salvi 
Sandoz Marcel 
Schenk 
Scherer Marcel 
Scheurer Remy 
Schibli 

+ ja/oui Isl 
= nein 1 non 1 no 

• entschuldigt 1 excuse 1 scusato, abwesend 1 absent 1 assente 
hat nicht teilgenommen 1 n'ont pas vote 1 non ha votato 

= R BL 

= C JU 

= R SZ 
= V LU 

= C FR 
= C LU 

= R ZG 
+ S BL 
+ C AG · C AI 

= C LU 
+ S VD 

= C GE 

= C VS · S GL 
+ S ZH · - TI 
= V AG 
= V ZH 
+ S GE 
+ C SG 
+ G VD 
= R TG 

= C FR 
= V ZH 
+ G GE 

= R ZH 
+ S ZH · R ZH 
+ C VD 
= V BE 
+ S TI 
= R TI 
= V SG 
= L GE 
+ C TG 
= R BS · S SG 
+ S BS 
+ S JU 
+ C ZH 
+ C TI 
+ S VS 
= L VD · S VD 
= R VD 
= V BE 
= V ZG 
= L NE 
= V ZH 

o enth. 1 abst. 1 ast. # Der Präsident stimmt nicht 1 Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse I Resultats: 
Gesamt 1 Complete 1 Tutto Fraktion 1 Groupe I Gruppo C G L R S E V 
ja 1 oui 1 si 74 ja/oui/sl 10 10 0 3 45 5 0 
nein 1 non 1 no 96 nein I non 1 no 18 0 6 32 0 0 40 
enth. labst. 1 ast. 2 enth. 1 abst. 1 ast. 1 0 0 1 0 0 0 
entschuldigt 1 excuse 1 scusato 27 entschuldigt I excuse 1 scusato 6 0 0 5 7 0 5 

Bedeutung Ja 1 Signification de oui: 
Bedeutung Nein 1 Signification de non: 

CONSEIL NATIONAL 
PrOCEls-verbal de vote 

SchlOer = V ZH 
Schmid Odilo + C VS 
Schmied Walter = V BE 
Schneider = R BE 
Schwaab + S VD 
Seiler Hanspeter = V BE 
Sie(lrist = V AG 
Simoneschi-Cortesi = C TI 
Sommaruga + S BE 
Speck = V AG 
Spielmann · - GE 
Spuhler = V TG 
Stahl = V ZH 
Stamm Luzi = V AG 
Steinegger + R UR 
Steiner = R SO 
Strahm + S BE 
Studer Heiner + E AG 
Stump + S AG 
Suter = R BE 
Teuscher + G BE 
Thanei + S ZH 
Theiler = R LU 
Tillmanns + S VD 
Triponez = R BE 
Tschäppät + S BE 
Tschuppert = R LU 
Vallender + R AR 
Vaudroz Jean-Claude · C GE 
Vaudroz Rene · R VD 
Vermot + S BE 
Vollmer + S BE 
Waber Christian + E BE 
Walker Felix · C SG 
Waller Hansjör(l = V TG 
Wandftuh = V BE 
Wasserfallen = R BE 
Weigelt = R SG 
Weyeneth = V BE 
Widmer + S LU 
Widri(l · C SG 
Wiederkehr + E ZH 
Wirz-von Planta = L BS 
Wlltenwiler + R SG 
Wyss Ursula + S BE 
Zäch = C AG 
Zanetti + S SO 
Zapft + C ZH 
Zisyadis + - VD 
Zuppi(ler = V ZH 

-
1 
0 
0 
4 
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nicht mehr erreicht werden können. Gewisse Produktions
zweige könnten ausgelagert und unserer Kontrolle (Produk
tionsweise, Tierschutz) entzogen werden. 
Die Kann-Formulierung lässt dem Bundesrat den Ermes
sensspielraum, der es ihm ermöglicht, die Zweckmässigkeit 
dieser Massnahme je nach Situation zu beurteilen. 

Art.72a 
Proposition Fattebert 
La Confederation peut octroyer des contributions par unite 
de main d'oeuvre standard. Le Conseil federal fixe le mon
tant des contributions et regle les modalites. 
Oeveloppement par ecrit 
Le paysage economique change vite, les possibilites du 
marche aussi. On pourrait ainsi voir des productions agri
coles, viticoles, ou maraicMres se developper, mais aussi, 
le cas echeant, disparaitre. 
Or chaque production offre sa contribution au paysage, mais 
aussi une contribution sociale, culturelle ou architecturale. 
Si une production venait a disparaitre pour des raisons de 
rendement economiques insuffisants et se voyait preferer 
d'autres productions qui prendraient progressivement plus 
de sUrfaces, on pourrait arriver ades desequilibres qui met
tent en danger les objectifs constitutionnels. Ma proposition 
vise a donner au Conseil federal une modeste marge de ma
noeuvre pour eviter de laisser mettre en danger I'approvisi
onnement de la population, la conservation des ressources 
naturelles et I'entretien du paysage ou I'occupation decen
tralisee du territoire. 
~article 72 prevoit de verser des contributions liees a la sur
face. 
Ma proposition d'un article 72a offre la possibilite au Conseil 
federal d'octroyer des contributions sur la base de normes 
standard de main d'oeuvre. 
Nous devons ici garder a I'esprit les objectifs agricole a I'ho
rizon de vingt ans. Le but est de garder des exploitations fa
miliales occupees sur la ferme. 
Sans exclure les revenus annexes, on doit eviter une agri
culture trop extensive qui depeuplerait les campagnes et 
ferait perdre des emplois. La main d'oeuvre etant plus chere 
chez nous qu'ailleurs, on peut craindre que des cultures 
gourmandes en heu res de travail disparaissent et ne per
mettent plus de remplir les täches attribuees a I'agriculture 
par la Constitution. Certaines productions pourraient atre 
delocalisees et echapper a notre maitrise, s'agissant des 
modes de productions ou de protection des animaux. 
La formule est potestive: .. Le Conseil federal peut.» Elle 
laisse toute latitude au Conseil federal pour juger I'opportu
nite d'une teile mesure, en fonction de I'evolution de la situa
tion. 

Ehrler Melchior (C, AG), für die Kommission: Dieser Antrag 
hat der Kommission nicht vorgelegen. Ich möchte zwei, drei 
persönliche Bemerkungen dazu machen. Ich glaube, Herr 
Fattebert spricht ein Problem an, das tatsächlich existiert. 
Wir haben mit den Direktzahlungen nun die Situation, dass 
ein Bauer pro Hektare Direktzahlungen erhält, unabhängig 
davon, was er auf dieser Hektare produziert. Die Arbeitsin
tensität ist je nach Produktionszweig aber sehr unterschied
lich. Ich nehme als Beispiele Getreide auf der einen Seite 
und die Milch auf der anderen Seite. 
Bisher wurde dieser Unterschied mehr oder weniger ausge
glichen durch die Mittel aus der Marktstützung. Wenn diese 
Mittel aus der Marktstützung zurückgehen, dann haben wir 
natürlich das Problem im Sinne von Herrn Fattebert. Das 
heisst, der Bauer wird sich überlegen, ob er nicht gescheiter 
auf einen Produktionszweig wechselt, in dem es weniger 
Arbeit gibt. Soll er die Milch beiseite lassen und extensivie
ren? 
Hier gibt es tatsächlich ein Problem, das vor allem vonseiten 
der Milchwirtschaft immer wieder vorgebracht wird. Diese 
Extensivierung ist natürlich zum Teil gewollt, aber die Gren
zen kommen dann, wenn immer weniger Bauern sich bereit 
finden, unter diesen Bedingungen noch Milch zu produzie
ren. 
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In den Vorarbeiten zur .. AP 2007» wurde dieser Punkt 
intensiv diskutiert. Sie können sich vorstellen, dass in
nerhalb der Landwirtschaft die Meinungen sehr unterschied
lich waren. Die Getreide- und Bergbauern usw. waren ganz 
klar gegen diese stärkere Berücksichtigung der Arbeitskraft. 
Hier hat man einfach den Stein der Weisen noch nicht ge
funden. 
Sie haben gestern beschlossen, dass die Milchkon
tingentierung aufgehoben wird. Es wird von dorther dann 
nötig sein, auch über das ganze Stützungsinstrumentarium 
zu diskutieren. Ich gehe einmal davon aus, dass dieser 
Punkt dann spätestens in diesem Zusammenhang diskutiert 
wird. 
Das he isst für mich persönlich im Moment, dass ein Pro
blem vorhanden ist, auf das wir aber die Antwort in dieser 
.. AP 2007» noch nicht haben. Wir werden diesen Punkt 
ganz sicher im Rahmen der Ausarbeitung der Marktordnung 
für die Milch 2006 aufnehmen müssen. 

Fässler Hildegard (S, SG): Ich möchte Ihnen nur ganz kurz 
erklären, warum die SP-Fraktion gegen diesen Antrag zu ei
nem neuen Artikel 72a stimmen wird. 
Die Frage, ob man Standardarbeitskräfte einfügen will und 
auch für sie einen Betrag zur Seite legen will, ist schon be
rechtigt. Nur: Im Moment sind die Abklärungen am Laufen. 
Es ist so, dass im BLW Untersuchungen gemacht werden. 
Wir von der SP-Fraktion sind selbstverständlich der Ansicht, 
dass es wichtig ist, dass es in der Landwirtschaft Arbeits
plätze gibt. Aber nicht jede Arbeit ist für uns gleich wichtig; 
es kommt auf das Ziel an, das diese Arbeit hat. Für mich ist 
es nicht dasselbe, ob jemand Schweine mästet, eine Hecke 
pflegt oder Kräuter zieht. 
Deshalb würde ich Ihnen empfehlen, diesen Antrag abzuleh
nen, aber darauf zu warten, welche Untersuchungen vom 
Bundesamt für Landwirtschaft in diesem Bereich gemacht 
werden. Es sind Arbeiten am Laufen; warten Sie diese Be
richte ab, dann können wir wieder über die Standardarbeits
kräfte sprechen. Deshalb wird die SP-Fraktion diesen Antrag 
ablehnen. 

Fattebert Jean (V, VD): Madame Fässler, est-ce que vous 
vous rendez compte qu'on essaye par la de maintenir des 
emplois? Je crois que tout votre programme politique est 
axe sur le maintien des emplois. Pourquoi vous opposez
vous a une teile disposition? 

Fässler Hildegard (S, SG): Es geht darum, dass man sol
che Arbeitsplätze erhalten wird, die Wertschöpfung ermögli
chen, und nicht einfach Strukturerhaltung betreibt. Das ist 
ein wesentlicher Unterschied. 

Deiss Joseph, conseiller federal: Tout en ayant quelque 
sympathie pour la proposition Fattebert, puisqu'elle fait I'ob
jet de notre attention et que nous poursuivons des travaux 
de recherche sur cette question, je dois dire que teile qu'elle 
est presentee, elle me semble tout de mame presenter un 
certain nombre de dangers. 
D'abord, un danger pour les regions de montagne: en effet, 
les regions de montagne so nt surtout vouees aux surfaces 
herbageres. Par consequent, ce so nt des regions ou la 
main-d'oeuvre engagee est moins nombreuse par rapport a 
la surface, et ou iI est possible de garder moins d'animaux, 
vu les plus faibles rendements par unite de surface. Par con
sequent, cela conduirait les regions de montagne a perdre 
des paiements directs. 
La mame chose est valable pour les modes d'exploitation 
extensifs, et cela irait a I'encontre de ce que I'on a voulu fa
voriser, a savoir la garde de vaches allaitantes. La encore, 
on creerait une incitation qui est contraire a d'autres buts re
cherches. 
Par consequent, je vous invite a rejeter la proposition Fatte
bert, tout en sachant que c'est un souci que le Conseil fede
ral, et en particulier l'Office federal de I'agriculture, partage 
pour trouver des solutions praticables. 
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Fattebert Jean (V, VD): Monsieur le Conseiller federal, 
comme membre du Conseil federal vous refusez qu'on vous 
offre une possibilite supplementaire. Ma proposition prevoit: 
«Le Conseil federal peut ...... En cas de necessite, en cas 
d'evidence, pour des raisons de justice sociale, vous auriez 
cette possibilite. Est-ce que vous voulez vraiment refuser 
cette possibilite? Vous n'ätes pas oblige de I'utiliserl 

Delss Joseph, conseiller federal: Je vous I'ai dit, Monsieur 
Fattebert: I'idee en soi merite d'ätre etudiee, mais comme 
elle est presentee la, elle risque de creer autant de proble
mes qu'elle n'en resoudrait. 

Abstimmung - Vote 
FQr den Antrag Fattebert .... 26 Stimmen 
Dagegen .... 82 Stimmen 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le dabat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 12.55 Uhr 
La saance est levae a 12 h 55 

19 mars 2003 

Bulletin officiel de l'Assemblee f&derale 



6. Mai 2003 

02.046 

Agrarpolitik 2007. 
Weiterentwicklung 
Politique agricole 2007. 
Evolution future 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 29.05.02 (BB12002 4721) 
Message du Conseil faderal 29.05.02 (FF 2002 4395) 
Zusatzbotschaft des Bundesrates 16.10.02 (BBI 2002 7234) 
Message complementaire du Conseil faderal 16.10.02 (FF 2002 6735) 
Ständerat/Conseil des Etats 10.12.02 (Erstrat - Premier Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 17.03.03 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 19.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 06.05.03 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 07.05.03 (Fortsetzung - Suite) 

1. Bundesgesetz über die Landwirtschaft 
1. Lei federale sur I'agrlculture 

Art. 73 
Antrag der Kommission 
Abs.2 
Die Beiträge werden ausgerichtet far die Haltung von 
Raufutter verzehrenden Nutztieren. 
Abs.3 
Die Beiträge werden nur für die auf dem Betrieb gehaltenen, 
Raufutter verzehrenden Nutztiere ausgerichtet. far die eine 
betriebseigene Raufutterbasis vorhanden ist. 
Abs.5 

d. bei Betrieben mit Milchproduktion die Beiträge entspre
chend der vermarkteten Milch und unter Berücksichtigung 
der für die Milchmarktstützung eingesetzten Mittel kürzen. 

Art. 73 
Proposition de la commission 
AI. 2 
Les contributions sont allouees pour la garde d'animaux 
consommant des fourrages grossiers. 
AI. 3 
Les contributions ne sont versees que pour le nombre d'ani
maux consommant des fourrages grossiers gardes dans 
I'exploitation, pour lesquels iI existe une base fourragere 
propre a I'exploitation. 
AI. 5 

d. reduire les contributions allow~es aux exploitations lai
tieres en fonction du lait commercialise et compte tenu des 
moyens financiers engages pour le soutien du marche lai
tier. 

Angenommen - Adopte 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 112 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Das qualifiZierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 
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Art. 76 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,5 

Nationalrat 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Eberhard 
Abs.1bis 

02.046 

Er kann zur Erhaltung des Feldobstbaus far Obst aus Hoch
stammproduktion, das zu Most, Brennsaft und anderen 
Obstprodukten verarbeitet wird, eine Zulage an die Produ
zenten und Produzentinnen ausrichten. 
Schriftliche Begründung 
Im Jahre 2001 hat das Bundesamt für Statistik die Zahl der 
Hochstamm-Obstbäume erhoben. Diese Zählung wird seit 
1951 alle zehn Jahre erhoben. Gemäss diesen Zahlen hat 
die Schweiz noch 2,9 Millionen Hochstamm-Obstbäume. Das 
sind 20 Prozent weniger als vor zehn Jahren oder 45 Prozent 
weniger innert zwanzig Jahren. Diese Abnahme ist bedenk
lich, weil der Bund seit der Einführung der neuen Agrarpolitik 
die Hochstamm-Obstbäume mit 15 Franken pro Baum und 
Jahr unterstützt. Die Hochstamm-Obstgärten sind ein Kultur
gut, sie prägen die Landschaft mit ihrer Frühjahresbluescht, 
den Früchten, Herbstfarben und ihrem Winterkleid. 
Sie sind aber auch Lebensraum für über fünfzig verschie
dene Brutvogelarten, darunter viele bedrohte Arten. 
Für die Produktion von Tafelfrüchten haben die Hoch
stammbäume infolge des hohen Arbeitsaufwandes ihre Be
deutung verloren. Auch die Steuerharmonisierung, bedingt 
durch die WTO, hat zum massiven Preiszerfall bei Most
obst- und Brennereiprodukten gefahrt. Da die Erlöse nicht 
mehr kostendeckend waren und viele Hochstammbäume 
gefällt wurden, hat der Bund mit der "AP 2002" fixe Bei
träge von 15 Franken pro Baum eingefahrt. Gleichzeitig 
können Hochstamm-Obstbäume beim ökologischen Leis
tungsnachweis angerechnet werden. 
Die letzte Erhebung hat aber leider gezeigt, dass diese Mass
nahmen nicht genügen, um den Rückgang zu stoppen. Dass 
die Entwicklung nicht abgeschlossen ist, zeigt insbesondere 
der Anteil an Neupflanzungen. Mit 240 000 Jungbäumen in 
zehn Jahren sind nur halb so viele gepflanzt worden, wie für 
die Erhaltung des Bestandes eigentlich notwendig wären. Die 
Auswirkungen dieser ungenügenden Remontierung werden 
erst in der nächsten Zählung zu spüren sein. 
Diese Entwicklung zeigt auf, dass Hochstamm-Obstbäume 
unrentabel sind, denn die Erträge aus ihren Früchten decken 
nicht einmal mehr die Erntekosten. Bis ein Hochstammbaum 
aber nennenswerte Erträge liefert, muss er mehrere Jahre 
gepflegt, geschnitten und auch geschützt werden, vor Wild
tieren, Mäusen, und auch die vermehrte Weidehaltung fahrt 
zu Verlusten. 
Viele Betriebe sind gezwungen, Personal abzubauen, dieses 
durch Maschinen zu ersetzen; dadurch werden diese Hoch
stamm-Obstbäume zum Hindernis und werden entfernt. 
Die angespannte Einkommenssituation vieler Bauernfami
lien zwingt sie zu einem Nebeneinkommen. Auch das führt 
dazu, dass infolge Personal mangel Betriebszweige. die we
niger rentieren, aufgegeben werden. 
Wenn uns die Erhaltung des Hochstamm-Obstbäume-Be
standes wichtig ist, dann müssen wir jetzt handeln. Mit der 
Möglichkeit einer Zulage für Obst aus Hochstammproduktion 
wird ein finanzieller Anreiz geschaffen, dass die Ernte und 
damit auch die Pflege und die Neuanpflanzung wieder inter
essanter werden. Der Rückgang könnte damit gestoppt wer
den. 
Sie leisten einen Beitrag zur Erhaltung des Landschaftsbil
des, Sie schützen damit den Lebensraum vieler bedrohter 
Vogelarten. Ich habe bewusst eine offene Formulierung ge
wählt, damit der Bundesrat in der Verordnung die Details 
festlegen kann. Ich danke Ihnen, wenn Sie im Interesse der 
Umwelt meinem Antrag zustimmen. 

Art. 76 
Proposition de la commission 
AI. 1,5 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
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Proposition Eberhard 
AI. 1bis 
Elle peut verser une indemnite aux arboriculteurs afin de 
preserver la production de fruits issus d'arbres fruitiers 
haute-tige et destines a atre transformes en moüt, en moüt a 
distiller ou en autres produits derives. 
Oeveloppement par ecrit 
En 2001, l'Office federal de la statistique a recense les arb
res fruitiers haute-tige. Leur nombre est releve tous les dix 
ans depuis 1951. D'apres le dernier recensement, iI s'eleve 
encore a 2,9 millions en Suisse, soit 20 pour cent de moins 
qu'iI y a dix ans ou 45 pour cent de moins qu'iI y a vingt ans. 
Ce recul est inquietant, car la Confederation verse 15 francs 
par arbre et par an depuis la mise en place de la nouvelle 
politique agricole, afin de soutenir les vergers haute-tige. 
Ceux-ci font partie du patrimoine culturel; ils agrementent le 
paysage gräce a leur floraison, aleurs fruits, aleurs cou
leurs automnales et a leur robe hivernale. 
IIs servent aussi d'espace vital a plus de cinquante especes 
d'oiseaux couveurs, dont nombreuses sont menacees. 
Les arbres fruitiers haute-tige ont perdu leur importance 
dans la production de fruits de table, etant donne que leur 
culture demande beaucoup de travail. En outre, I'harmonisa
tion fiscale s'imposant dans le cadre de I'OMC a conduit a 
un effondrement des prix de produits cidricoles et distilles. 
Comme les recettes ne couvraient plus les coüts et de nom
breux arbres haute-tige ont ete abattus, la Confederation a 
institue des contributions fixes de 15 francs par arbre dans 
le cadre de la «Politique agricole 2002». En mame temps, 
les arbres fruitiers haute-tige peuvent atre pris en compte au 
titre des prestations ecologiques requises. 
Cependant, le dernier recensement fait ressortir que ces 
mesures ne suffisent pas pour stopper le recul. Notamment 
le nombre de nouveaux arbres plantes montre que cette 
evolution n'est pas terminee. Les 240 000 jeunes arbres 
plantes en I'espace de dix ans ne sont que la moitie du nom
bre necessaire au maintien des effectifs. t.:effet de ce renou
vellement insuffisant ne se fera sentir qu'au moment du 
prochain recensement. 
Cette evolution fait egalement ressortir que les arbres frui
tiers haute-tige ne sont pas rentables, car leurs rendements 
en fruits ne couvrent mame plus le coüt de la recolte. Un ar
bre fruitier haute-tige doit atre soigne, coupe et protege con
tre des animaux sauvages (p. ex. souris) durant des annees 
avant de produire un rendement significatif; les pätures de 
plus en plus repandues entraTnent egalement des pertes. 
Beaucoup d'exploitations sont force es de reduire le person
nei, le remplac;:ant par des machines; les arbres haute-tige 
deviennent ainsi un obstacle et sont elimines. 
La situation tendue de nombreuses familles paysannes en 
ce qui concerne le revenu contraint leurs membres a cher
cher un revenu accessoire; iI en resulte une penurie de 
main-d'oeuvre qui conduit aussi a I'abandon de branches 
d'exploitation moins rentables. 
Si nous tenons a sauvegarder I'effectif des arbres fruitiers 
haute-tige, nous devons agir maintenant. La possibilite d'ac
corder un supplement pour les fruits issus d'arbres haute
tige constituerait une incitation rendant a nouveau plus in
teressante la recolte et, partant, I'entretien des vergers et la 
plantation de nouveaux arbres. 
IIs serait ainsi possible de stopper le recul et de contribuer 
au maintien d'un paysage attrayant et a la protection de I'es
pace vital necessaire aux nombreuses especes d'oiseaux 
menacees. C'est a bon escient que j'ai choisi une formula
tion non contraignante, afin que le Conseil federal puisse 
regler les modalites par voie d'ordonnance. 
Je vous remercie d'approuver ma proposition dans I'interat 
de I'environnement. 

Ehrler Melchior (C, AG), für die Kommission: Dieses Thema 
wurde in der Kommission ansatzweise diskutiert. Es gab ei
nen Antrag Genner, der dann nicht weiterverfolgt wurde. Es 
gibt - ich darf Sie daran erinnern - auch einen Vorstoss hier 
im Rat von Kollege Eberhard. 

Materiell geht es um Folgendes: Für gewöhnlich schätzt 
man die Hochstammbäume sehr, man stellt aber auf der an
deren Seite in den letzten Jahren fest, dass die Anzahl die
ser Bäume sehr stark zurückgegangen ist. Zum einen ist 
dies wegen des damit verbundenen Arbeitsaufwandes der 
Fall, zum anderen steht es im Zusammenhang mit Änderun
gen in der Besteuerung. Man hat dann in der Folge Direkt
zahlungen für Hochstammbäume eingeführt, und es gab 
gleichwohl einen weiteren Rückgang. 
Man kann festhalten, dass hier ein breit gestütztes Anliegen 
der Landwirtschaft, von Konsumentenseite, von Landschaft 
und Umwelt aufgenommen wurde. Man muss aber auch 
feststellen, dass es gegen dieses Vorhaben Einwände gibt, 
einmal den Trend in der aktuellen Agrarpolitik. Es gibt viel
leicht finanzielle Einwände. Am Schluss gibt es - das haben 
wir in der Kommission gesehen - auch noch Fragen punkte 
praktischer Durchführbarkeit. 
Das ist meine persönliche Schlussfolgerung, weil ich das 
Problem ein bisschen kenne. Ich ziehe sie auch aus der kur
zen Diskussion, die wir in der Kommission hatten. Man muss 
feststellen, dass das Problem besteht. Von daher wäre es 
wahrscheinlich sinnvoll, eine Differenz zum Ständerat zu 
schaffen, damit dort dann tatsächlich eine praktikable Lö
sung gefunden wird. 

Delss Joseph, conseiller federal: Le Conseil federal vous 
invite a rejeter cette proposition. 
Je crois que le soutien a la culture des arbres fruitiers de 
haute tige est deja possible. Ce serait a notre sens une er
reur que d'introduire une nouvelle contribution, de plus cou
plee a la production. Ce n'est pas efficace et va a I'encontre 
de la reforme de la politique agricole que nous voulons me
ner. Par ailleurs, toute aide couplee a la production, teile 
qu'elle est proposee, est sou mise aux engagements con
tractes vis-a-vis de I'OMC en matiere de soutien interne, 
contrairement aux paiements directs. 
D'autre part, vous savez a quel point la situation de la Con
federation est etriquee sur le plan financler; iI faut utiliser les 
moyens de la maniere la plus efficace et la plus conforme a 
la politique que nous voulons mener. 
Je vous invite a rejeter la proposition Eberhard. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Eberhard .... 66 Stimmen 
Dagegen .... 42 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 76a; 77; GlIederungstitel vor Art. 78; 79 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 76a; 77; tltre precedant I'art. 78; 79 al. 3 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 80 Abs. 1, 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Chevrier 
Abs.1 

a ..... mindestens aber 0,3 Standardarbeitskräfte; 

Abs.2 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Investitions- wie Landwirtschaftskredite müssen tür Klein
bewirtschafter zugänglich sein. Es gibt keinen objektiven 
Grund, für die Gewährung von Direktzahlungen und für die 
Gewährung dieser Kredite andere Limiten zu setzen. 
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Diese Möglichkeit der Bundeshilfe ist für die Randgebiete, 
wo die Landwirtschaft sehr häufig teilzeitig betrieben wird, 
von besonderer Bedeutung. Es ist deshalb angebracht, die 
Limite auf 0,3 Standardarbeitskräfte herabzusetzen, wie 
dies bei den Direktzahlungen üblich ist. 
Wenn der Bundesrat mir indessen formell zusichert, dass er, 
um diesem Anliegen zu entsprechen, den Handlungsspiel
raum ausnutzt, der ihm mit Absatz 2 der Artikel 80 und 89 
gegeben ist, bin ich bereit, meine Anträge zu den Artikeln 80 
und 89 zurückzuziehen. 

Art. 80 al. 1,2 
Proposition de la commission 
Adh6rer Ei la decision du Conseil des Etats 

Proposition Chevrier 
AI. 1 

a ...... mais au moins 0,3 unite de main-d'oeuvre standard; 

AI. 2 
Biffer 
Developpement par ecrit 
~acces aux credits d'investissement de mäme qu'aux cre
dits agricoles doit ätre ouvert aux petites exploitations. 11 n'y 
a pas de raisons objectives de fixer des limites differentes 
pour I'octroi des paiements directs et I'octroi desdits crE~dits. 
Cette possibilite d'acceder aux aides federales est d'autant 
plus importante pour les regions periph6riques dans lesquel
les I'agriculture Ei temps partie I est tres repandue. 11 convient 
des lors d'abaisser le seuil Ei 0,3 unite de main-d'oeuvre 
standard tel que pratique pour les paiements directs. 
Neanmoins, si j'obtiens la garantie formelle du Conseil 
federal qu'iI utilisera la marge de manoeuvre que lui laisse 
I'alinea 2 des articles 80 et 89 pour repondre Ei la preoccupa
ti on exprimee ci-devant, je suis prät Ei retirer mes proposi
tions aux articles 80 et 89. 

Favre Charles (R, VD), pour la commission: Nous en som
mes aux articles permettant les ameliorations structurelles 
dans le domaine de I'agriculture. La proposition Chevrier 
vise Ei ce que la Confederation puisse intervenir des le mo
ment ou iI y a 0,3 unite de main d'oeuvre standard dans I'ex
ploitation, alors que le projet du Conseil federal prevoit une 
limite d'une unite. 
Nous pensons qu'iI s'agit d'aller dans la direction proposee 
par le Conseil federal du fait que par le projet «PA 2007», 
nous voulons modifier les structures de I'agriculture et aug
menter quelque peu la taille des differentes exploitations. 
Donc, si je simplifie quelque peu le propos, je dirai qu'iI s'agit 
d'eviter de soutenir par ces articles des activites qui sont de 
type «hobby». Si, en ce qui concerne les paiements directs, 
I'intervention par des aides de la Confederation peut ätre 
faite pour un nombre d'unite inferieur Ei un, par contre, pour 
ce qui concerne les modifications structurelles - et ces mo
difications structurelles, nous les souhaitons -, iI paraTt pre
ferable de maintenir cette charge de travail Ei une unite de 
main-d'oeuvre standard et de ne pas descendre Ei 0,3 unite. 
Ainsi, Ei titre personnei, puisque cette proposition sauf erreur 
n'a pas ete traitee en commission, je vous demande d'en 
rester au projet du Conseil federal dans le cadre de ce type 
de soutien Ei I'agriculture. 

Deiss Joseph, conseiller federal: La proposition Chevrier va 
Ei I'encontre des objectifs vises par la reforme de la politique 
agricole «PA 2007». En effet, la constitution tend Ei promou
voir une agriculture productrice. Ce la signifie qu'iI s'agit 
d'une agriculture qui n'est pas exercee Ei titre de loisir, mais 
veritablement Ei titre professionnel, que ce soit Ei temps par
tiel ou Ei plein temps. 
La proposition qui vous est faite est aussi superfetatoire 
dans la mesure ou le cas souleve par M. Chevrier est cou
vert par I'article 80 alinea 2. Ce dernier dispose en effet 
qu'«afin d'assurer la gestion agricole ou une occupation suf-
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fisante du territoire, le Conseil federal peut fixer, pour les ex
ploitations situees dans la region de montagne et dans la 
region des collines, une charge de travail moins elevee que 
celle visee Ei I'alinea 1 er lettre a». Le Conseil federal a bien 
I'intention d'utiliser cette possibilite. En revanche, iI estime 
que ce serait une erreur d'inscrire a I'alinea 1 er lettre a le 
principe general de 0,3 unite de main-d'oeuvre standard. 
Par consequent, le Conseil federal vous invite Ei maintenir 
«une unite de main-d'oeuvre standard». 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 59 Stimmen 
Für den Antrag Chevrier .... 53 Stimmen 

Gliederungstitel vor Art. 86a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre precedant I'art. 86a 
Proposition de la commission 
Adh6rer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art.86a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer Ei la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 113 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Art.86b 
Antrag der Kommission 
Titel 
Betriebsaufgabeerleichterung 
Abs.1 
Der Bund kann Massnahmen zur Erleichterung der vorzeiti
gen Aufgabe von auslaufenden Betrieben und der Übertra
gung der dadurch frei werdenden Flächen an einen oder 
mehrere Bewirtschaftende ergreifen. 
Abs.2 
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

Antrag Donze 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Mit Hilfen zur vorzeitigen Aufgabe von auslaufenden Betrie
ben soll dem notwendigen Strukturwandel nachgeholfen 
werden. Gedacht wird an die vorzeitige Pensionierung, an 
Umschulungsmöglichkeiten für noch nicht zu Pensionie
rende, an Ausstiegshilfen wie zum Beispiel den Erlass von 
Liquidationsgewinnsteuern. 
Es bleiben einige Fragen offen, die meines Erachtens min
destens diskutiert werden müssen. Zum Beispiel: 
- Ist der Artikel genügend klar definiert? Wir überlassen die 
Einzelheiten einfach mit Absatz 2 dem Bundesrat. 
- Sind diese Massnahmen hier am richtigen Ort? Welche 
anderen Stützungen bestehen auch noch? 
- Ist gesichert, dass diese Hilfen nicht missbräuchlich be
nützt werden? Oder nimmt einer mit dreissig Jahren Ein
stiegshilfen, mit vierzig Jahren Bauhilfen und mit fünfzig 
Jahren Ausstiegshilfen in Anspruch? 
- Sind diese Massnahmen finanzierbar? 
- Findet bei diesen Ausstiegen ein Strukturwandel statt? 
Oder wird weiterhin gleich viel produziert? Könnte es sein, 
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dass es im Berggebiet zu einem Sterben von Betrieben mit 
Nebenverdienst (Handwerk, Tourismus) und zur Schaffung 
grösserer (vielleicht nicht einmal arrondierter) Betriebe 
kommt, die dann ausschliesslich vom landwirtschaftlichen 
Einkommen leben müssen und auf Ersatzeinkommen ange
wiesen sein werden? 
- Schliesslich sei auch noch die Frage erlaubt, ob die Schaf
fung dieses Artikels kohärent zur Politik seiner Befürworter 
ist. 

Art.86b 
Proposition de la commission 
Titre 
Mesures pour faciliter la cessation d'exploitation 
AI. 1 
La Confederation peut prendre des mesures pour faciliter la 
cessation anticipee d'exploitations en perte d'activite et la 
cession des terres ainsi Iiberees a un ou plusieurs ex
ploitants. 
AI. 2 
Le Conseil federal definit les modalites. 

Proposition Donze 
Biffer 
Developpement par ecrit 
La necessaire mutation structurelle doit etre encouragee par 
des mesures facilitant la cessation anticipee d'exploitations 
en perte d'activite. Sont en I'occurrence evoques la retraite 
anticipee, les opportunites de reconversion professionnelle 
destines aux personnes n'ayant pas encore atteint un äge 
permettant d'envisager la retraite, ainsi que des aides au 
depart comme par exemple la remise de l'impOt sur le gain 
de liquidation. 
Certaines questions meritant au moins d'etre discutees 
restent sans reponse: 
- Cet article a-t-i1 ete redige de maniere suffisamment 
claire? Selon I'alinea 2, nous abandonnons la definition des 
modalites au Conseil federal. 
- Les mesures envisagees s'inscrivent-elles dans un cadre 
pertinent? Quels sont les autres moyens disponibles? 
- Comment garantir que ces aides ne donneront pas Iieu a 
des abus? Est-iI normal de pouvoir beneficier d'aides au 
lancement a I'äge de trente ans, d'aides a la construction a 
I'äge de quarante ans et enfin d'aides au depart a I'äge de 
cinquante ans? 
- Ces mesures peuvent-elles etre financees? 
- Dans quelle mesure ces departs encouragent-ils la muta-
tion structurelle? Le niveau de production sera-t-iI maintenu? 
Est-iI possible que de teiles mesures entraTnent dans les re
gions de montagne la disparition des exploitations depen
dant de revenus annexes et leur rem placement par de plus 
grosses structures qui devront subsister a I'aide de leurs 
seuls revenus agricoles et qui seront amenees a leur tour a 
dependre d'un revenu de remplacement? 
- Derniere question: cet article est-iI conforme avec la poli
tique prOnee par ses auteurs? 

Ehrler Melchior (C, AG), für die Kommission: Die Kommis
sion hat hier einen neuen Artikel eingefügt, und zwar betref
fend die Betriebsaufgabeerleichterung. Es gab in der Kom
mission zwei Anträge: einen Antrag Pelli und einen Antrag 
Walter Hansjörg. Jener von Herrn Pelli war etwas detaillier
ter, jener von Herrn Walter Hansjörg war allgemein formu
liert. Am Schluss hat sich die Kommission dann für den An
trag Walter Hansjörg entschieden. 
Ganz kurz zur Frage, worum es geht: Die neue Agrarpolitik 
segelt ja unter dem Titel .. Mehr Markt, mehr Ökologie». Wer 
mehr Markt sagt, meint auch eine gewisse strukturelle Ent
wicklung. Von dorther hatten wir bereits im Rahmen der Dis
kussion um die .. AP 2002» diskutiert, ob man nicht Mass
nahmen zur strukturellen Abfederung einführen sollte. Man 
hat das damals abgelehnt. 
Wenn Sie jetzt schauen, was in der Zwischenzeit passiert 
ist, so sehen Sie, dass die wirtschaftliche Entwicklung der 

Landwirtschaft relativ schlecht ist. Es gibt sehr viele Be
triebe, die in Schwierigkeiten sind. Wenn wir nach vorne 
schauen und uns überlegen, was sich etwa abzeichnet, 
dann sind das Stichwort Umsetzung der bilateralen Ver
träge, das Stichwort WTO-Verhandlungen, das Stichwort 
Bundesfinanzen usw. zu erwähnen. Man muss also ganz si
cher damit rechnen, dass das Strukturproblem in der Land
wirtschaft weiterhin vorhanden sein wird und an Bedeutung 
zunimmt. 
Die Idee ist jetzt an und für sich die, dass man über den 
Staat eine gewisse strukturelle Abfederung vornimmt. Der 
Grundsatz ist einfach; wenn es dann konkret wird, wird es 
etwas schwieriger. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass es 
verschiedene Massnahmen gibt, zum Teil auch im Gesetz. 
Das gilt für die Betriebshilfe und auch für Umschulungsbei
hilfen. Dann sind gewisse Vorstösse im Steuerbereich hän
gig; es geht dort um die Liquidationsgewinnsteuer. Die heu
tige Regelung führt einfach dazu, dass es sehr teuer ist, den 
Betrieb aufzugeben. Das ist ein Hemmnis bei der Struktur
entwicklung. Man möchte hier korrigierend eingreifen. Dann 
gibt es eine Diskussion über die so genannte Vorruhe
standsregelung. Die Diskussion ist relativ alt, und die Fron
ten sind hier noch mehr oder weniger die gleichen. 
Die Kommission hat nach der Diskussion dieses Sachver
haltes einer allgemeinen Formulierung zugestimmt, und 
zwar mit 14 zu 1 Stimmen bei 8 Enthaltungen. Sie ist der 
Meinung, dass man hier einen Grundsatzartikel ins Gesetz 
einfügen soll und dass dann auf Stufe Verordnung zu präzi
sieren ist, wie das konkret auszusehen hat. Ich glaube, es 
wäre auch sinnvoll, dass wir hier eine Differenz zum Stände
rat schaffen. Wenn dort eine noch bessere Lösung gefunden 
wird, dann wäre das sicher gut. 
Im Namen der Kommission empfehle ich Ihnen Zustimmung 
zu diesem Artikel. 

Delss Joseph, conseiller federal: Le Conseil federal vous 
invite a rejeter la proposition de la commission et a soutenir 
la proposition Donze qui vise en fait a demeurer dans la Ii
gne du Conseil federal. 11 y a plusieurs raisons acela. 
11 faut rappeier qu'a I'article 86a, le Conseil federal prevoit 
d'instaurer des aides a la reconversion professlonnelle. 
Cette mesure est destinee a allouer ades personnes qui 
exercent une activite independante dans I'agriculture ainsi 
qu'a leur conjoint des aides qui leur permettent de proceder 
a leur reconversion professionnelle, c'est-a-dire de retrouver 
un emploi en dehors de I'agriculture. 11 s'agit de personnes 
qui sont en äge d'activite et qui veulent et doivent continuer 
a travailler. 
En revanche, le Conseil federal a renonce ades mesures 
teiles que celles prevues a I'article 86b, destinees a soutenir 
des agriculteurs qui quitteraient le metier en fin de carriere 
pour prendre leur retraite. Ceci pour plusieurs raisons. 
11 y a une question de moyens financiers disponibles. Le 
Conseil federal souhaite reserver les moyens disponibles -
Iimites - pour les destiner aux agriculteurs en activite. Or, si 
nous utilisons une partie des moyens pour aider des agricul
teurs qui ne produiront plus, nous allons bien sOr diminuer 
les moyens disponibles pour les paysans en activite. C'est 
une priorite que nous devons fixer. 
t.:incitation a quitter I'agriculture plus tOt, pour prendre une 
retraite en quelque sorte anticipee, est une mesure qui sera 
relativement chere si elle doit veritablement avoir I'effet inci
tatif qu'on lui prete. Avec une moyenne de paiements directs 
de 40 000 francs par exploitation agricole, vous voyez tout 
de suite qu'i1 faudra un montant relativement important pour 
inciter des paysans a cesser precocement leur activite. Et 
enfin, nous estimons qu'i1 y a d'autres moyens pour parvenir 
acette fin. 
t.:argument qui a ete utilise, notamment par le rapporteur de 
la commission, etait que, du point de vue fiscal, iI pouvait 
etre coOteux pour un agriculteur de quitter sa ferme et son 
exploitation. C'est un phenomene qui existe effectivement, 
mais qui ne concerne pas seulement I'agriculture; iI con
cerne toutes les petites et moyennes entreprises ou I'exploi-
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tant veut prendre sa retraite. Le Conseil federal prevoit de 
repondre acette difficulte par la reforme de I'impöt sur les 
societes 11 - la deuxieme reforme qui est en preparation. 
Cette reforme, bien sOr, touchera toutes les entreprises, 
qu'elles soient agricoles ou non. Echafauder une solution 
speciale pour I'agriculture dans ce domaine ne nous parait 
pas justifie pour des raisons d'equite et, comme je I'ai dit ini
tialement aussi, pour des raisons d'efficacite de la politique 
agricole. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 82 Stimmen 
Für den Antrag Donze .... 12 Stimmen 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 100 Stimmen 
Dagegen .... 6 Stimmen 

Das qualifizierte Mehr ist nicht erreicht 
La majorite qualifiee n'est pas acquise 

Art. 87 
Antrag der Mehrheit 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Strahm, Fässler, Genner, GolI, Gysin Remo, Hämmerle, 
Rennwald, Sommaruga) 
Abs.1bis 
Der Bund erarbeitet zusammen mit den Kantonen einen 
mehrjährigen Investitionsplan für den naturnahen Rückbau 
von Kleingewässern gemäss Absatz 1 Buchstabe e. 

Art. 87 
Proposition de la majorite 
AI. 2 
AdMrer Ei la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Strahm, Fässler, Genner, GolI, Gysin Remo, Hämmerle, 
Rennwald, Sommaruga) 
AI. 1bis 
La Confederation etablit, avec les cantons, un plan d'inves
tissement pluriannuel pour la remise de petits cours d'eau Ei 
un etat proche des conditions naturelles, visee Ei I'alinea 1 er 
lettre e. 

Strahm Rudolf (S, BE): In Artikel 87 beantrage ich mit einer 
Minderheit die Aufnahme eines Absatzes 1 bis, und zwar 
möchte ich einfügen, dass der Bund zusammen mit den 
Kantonen einen mehrjährigen Investitionsplan für den natur
nahen Rückbau von Kleingewässern entwirft. Wir haben den 
Rückbau von Kleingewässern schon im Gesetz; er könnte 
vom Bund finanziert werden. Bis heute wird das nur ge
macht, wenn ohnehin Meliorationen stattfinden, aber eigent
lich war dieser Unterstützungstatbestand bis jetzt toter 
Buchstabe. Es geht darum, dass wir vor allem im Mittelland -
im Alpenraum ist das weniger nötig - einiges gegen die aus 
den Sünden der Dreissiger-, Fünfziger- und Sechzigerjahre 
resultierende Eindolung von Bächen tun. 90 Prozent der 
Fliessgewässer im Mittelland sind eingedolt, begradigt oder 
verbetoniert. Es geht darum, dass Kleingewässer mit He
cken und ein Teil der Ausgleichsfläche, die ja entschädigt 
wird, wieder mit Bestockung revitalisiert würden. Das würde 
Wertschöpfung auch bei den Landwirten selber schaffen, 
denn diese Revitalisierung wird ja sehr oft von den Landwir
ten in Eigenarbeit geleistet. Sie können auch Sympathie und 
Goodwill für die Landwirtschaft schaffen. 
Ich muss hier noch etwas zur Frage der Unterstützung des 
Internationalen Jahres des Wassers sagen: Wir haben im 
Parlament eine sehr repräsentative Gruppe, die dieses Jahr 
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des Wassers unterstützt. Dem Präsidium gehören mit Herrn 
Bezzola, Herrn Freund, Herrn Galli und Frau Teuscher Ver
treter aus allen Parteien an. Ich sehe in diesen Unterlagen, 
dass das Bundesamt für Landwirtschaft das mitgetragen 
hat, dass der Schweizerische Bauernverband dieses Jahr 
des Wassers unterstützt, und ich sehe im «Leitbild Fliessge
wässer Schweiz - Für eine nachhaltige Gewässerpolitik .. , 
das vom Bundesamt für Landwirtschaft mitgestaltet und mit
unterzeichnet worden ist, dass Pufferzonen zur Reduzierung 
der Belastung der Gewässer gefordert werden. Pufferzonen 
sind nichts anderes als Revitalisierung von solchen Gewäs
sern. Ich sehe auch, dass sich ein gewisser Herr Weber vom 
Bundesamt für Landwirtschaft zitieren lässt: «Unsere Land
wirtinnen und Landwirte tragen durch eine naturnahe Bewirt
schaftung zu einer guten Qualität der Fliessgewässer bei. .. 
Ich finde, den schönen Worten sollten Taten folgen. Deswe
gen möchte meine Minderheit, dass der Bund verpflichtet 
wird, zusammen mit den Kantonen und natürlich auch den 
Organisationen einen mehrjährigen Investitionsplan für den 
naturnahen Rückbau von Kleingewässern zu entwerfen. Ich 
bitte Sie, diesen Antrag zu unterstützen. Für mich ist das ein 
wenig ein Testfall, damit jene, die sich mit ihrem Namen für 
das Jahr des Wassers einsetzen - die Verbände und die ein
zelnen Parlamentarier -, jetzt auch mithelfen; das ist ein Tat
beweis. 
Zum Schluss noch eine Bemerkung an die Landwirtschaft: 
Wenn der Bund das entschädigt, kann der Landwirt das ja 
sehr oft selber bewerkstelligen. Man kann also durch diese 
Revitalisierung der Gewässer Sympathie und Goodwill 
schaffen. Bis jetzt ist hier zu wenig gelaufen. 
Ich bitte Sie, den Minderheitsantrag zu unterstützen. 

Fattebert Jean (V, VD): J'aimerais vous poser une ques
tion. Vos propos partent d'un bon sentiment, on peut atre 
d'accord, mais est-ce que vous pensez que c'est bien dans 
I'enveloppe destinee Ei I'agriculture, qui permet Ei peine Ei des 
paysans de vivre avec des moyens que vous connaissez, 
qu'on doit puiser pour favoriser ce genre de realisation? Est
ce qu'iI ne serait pas plus opportun de depenser une initia
tive parlementaire et de proposer de prendre par exemple 
sur le budget de l'Office federal de I'environnement, des fo
rats et du paysage? 

Strahm Rudolf (S, BE): Herr Fattebert, ich muss Ihnen zu
erst sagen, dass nicht alle so privilegiert sind wie Sie als Ta
bakbauer, der ausserhalb des Agrarbudgets noch eine sol
che hohe Subvention aus der Bundeskasse erhält. Nicht alle 
sind so privilegiert. Aber die Frage kann man stellen, warum 
das von der Landwirtschaft bezahlt werden soll. Es geht 
nicht um die grossen Gewässerinvestitionen, sondern es 
geht um die kleinen Gewässer, die kleinen Bäche, die im 
Rahmen der Ausgleichsfläche - es sind 5 bis 7 Prozent Aus
gleichsfläche - revitalisiert werden und beim Landwirt
schaftsland bleiben. Deswegen hat es einen inneren Zusam
menhang mit der Ausgleichsfläche und der Biodiversität. 
Es gibt einen zweiten Grund: Wir haben neben den Direkt
zahlungen noch einen Kredit von 2 bis 2,5 Milliarden Fran
ken für so genannte Strukturverbesserungsmassnahmen. 
Wenn Sie schon die Meliorationen zahlen, gehört das auch 
zur Strukturverbesserung. 
Zuletzt möchte ich nochmals wiederholen, dass es zum 
grossen Teil Finanzmittel sind, die beim Landwirt bleiben, 
weil der Landwirt die Hecken und die Weiden pflanzt usw. 
Das ist nicht eine Baufirma. Das gehört zum inneren Zusam
menhang. Zudem, ich habe es schon gesagt, ist dieser Sub
ventionstitel schon im Gesetz enthalten. Nur ist er bis jetzt 
toter Buchstabe geblieben. 

Bigger Elmar (V, SG): Herr Strahm, haben Sie nicht auch 
das Gefühl, dass das landwirtschaftliche Kulturland in der 
Schweiz sonst schon genug verbraucht wird, mit Strassen 
und Fussballplätzen, Bauten usw.? Sie wollen unser Kultur
land mit Vorschriften und Auflagen noch mehr einschränken. 
Sie wissen ganz genau - oder ich vermute, dass Sie es wis-
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sen -, dass diese Öffnung von Gewässern wieder zu Aufla
gen fahrt. Oder können Sie mir das Gegenteil beweisen? 
Habt ihr die Absicht, die Landwirtschaft nur noch mit Aufla
gen und Verpflichtungen zu erhalten, oder habt ihr auch ein 
Interesse, dass in der Schweizer Landwirtschaft Oberhaupt 
noch produziert wird? 

Strahm Rudolf (S, BE): Ich sehe, man kann auch Ober 
kleine Dinge streiten, aber wir messen Ihre Haltung manch
mal auch an kleinen Dingen. 
1. Es geht bei meinem Antrag nicht um eine Auflage, son
dern ich möchte, dass bei einem Subventionstitel, der im 
Gesetz enthalten ist, in dieser Hinsicht etwas passiert. 
2. Ich will nicht die Landschaft verbetonieren, sondern es 
gibt eine Ausgleichsfläche. 5 bis 7 Prozent der Fläche mOs
sen ja ohnehin der Intensivproduktion entzogen werden, und 
es ist doch sinnvoll, dass man daraus etwas macht. Diese 
Revitalisierung mit Hecken entlang von Bächen ist doch ei
gentlich eine Massnahme, die nicht eine neue Restriktion 
bedeutet, sondern eine naturnahe Gestaltung der Land
schaft, die allen nOtzt, auch den Landwirten. Bitte sehen Sie 
jetzt darin nicht eine neue polizeiliche Methode, sondern es 
wäre eher eine Sympathiekundgebung des Landwirts an die 
Bevölkerung. 

Tschuppert Karl (R, LU): Halt, halt, Herr Strahm, so natOr
lich nicht! Sie wollen nicht einfach nur entlang den bestehen
den Gewässern Hecken pflanzen, sondern Sie wollen die 
Gewässer, die vor Jahren eingedolt worden sind, renaturie
ren; das wollen Sie. Ich bin schon einverstanden, wenn Sie 
an den bestehenden Gewässern noch Hecken bauen, aber 
Sie wollen ganz etwas anderes. Das mOssen Sie offen und 
ehrlich zugeben. 

Strahm Rudolf (S, BE): Ich glaube, ich lasse dieses letzte 
Wort stehen. Es ist keine Zwangsmassnahme, es ist eine 
Ausstattung einer Ausgleichsfläche. Wenn Sie dieses Ver
ständnis nicht aufbringen, mOssen Sie sich auch nicht wun
dern, wenn in unseren und in urbanen Kreisen das Ver
ständnis far Subventionen in der Höhe von 14 Milliarden 
Franken auch nicht mehr so gross ist. 
Bitte sehen Sie das gegenseitige Geben und Nehmenl Ich 
will keine neue Pflicht einfOhren. 

Meier-Schatz Lucrezia (C, SG): Die Minderheit verlangt 
vom Bund - Sie haben es gehört -, dass er gemeinsam mit 
den Kantonen ein meh~ähriges Investitionsprogramm erar
beitet, damit der naturnahe ROckbau von Kleingewässern 
möglich wird. Dies ist meines Erachtens und aus der Sicht 
der CVP ganz klar eine kantonale Aufgabe und wird im Rah
men der kantonalen Wasserbaugesetze auch entsprechend 
geregelt. Eine Mitfinanzierung des Bundes in diesem Zu
sammenhang ist OberflOssig und entspricht auch nicht den 
neuen Grundsätzen des Lastenausgleiches. 
Die Kantone sind hier gefordert, da gebe ich Ihnen Recht, 
Herr Strahm, aber nicht der Bund. Sie wissen ebenso gut 
wie ich, dass in den letzten Jahren in zahlreichen Kantonen 
die Wasserbaugesetze angepasst und dementsprechend 
auch dem Volk zur Abstimmung unterbreitet wurden. Ent
sprechend kann die Revitalisierung erfolgen. Die Offenle
gung der Bäche, Herr Strahm, ist nicht nur eine UnterstOt
zung der Landwirtschaft; sie betrifft im ländlichen Raum und 
auch in anderen Regionen sehr viele WohneigentOmer. Die 
Offenlegung der Bäche ist nicht gratis zu haben. Überlassen 
Sie es den Kantonen, diese Probleme zu regeln. Ich bin 
Oberzeugt, dass es nicht die Aufgabe des Bundes sein kann, 
sich hier nochmals einzumischen. 
Die CVP-Fraktion lehnt den Antrag der Minderheit daher ab. 

Fässler Hildegard (S, SG): Um meine Interessen offen zu 
legen, halte ich fest, dass ich erstens an einem Bach wohne, 
der renaturiert wurde, und dass ich zweitens Präsidentin der 
Schweizerischen Greinastiftung bin. 
Ich glaube, ich muss ein paar Missverständnisse klären, die 
jetzt in den Fragen an Herrn Strahm aufgetaucht sind. Lesen 

Sie Artikel 87, Grundsatz, und zwar Absatz 1 Buchstabe e. 
Da heisst es: "Der Bund gewährt Beiträge und Investitions
kredite, um den naturnahen ROckbau von Kleingewässern 
zu fördern ... Das ist die Grundvoraussetzung. Ich meine, 
dass es durchaus dem Grundsatz entspricht: Wo man Geld 
gibt, sollte man auch mitreden können. Der Bund spricht hier 
Mittel; warum soll er nicht mitsprechen können? Ich meine 
deshalb, dass es eigentlich recht sinnvoll ist, mit den Kanto
nen zusammen einen solchen Investitionsplan zu erarbei
ten. Geld fOr diese Renaturierungsprojekte wird der Bund ja 
sprechen, das kann er. Weil ein Bach vielleicht einmal nicht 
an einer Kantonsgrenze endet, sondern so "frech» ist, diese 
zu Oberschreiten, wäre es gar nicht so schlecht, wenn man 
da zusammenarbeiten wOrde. Ich möchte Ihnen also schon 
deshalb beliebt machen, diesem Minderheitsantrag zuzu
stimmen. 
Es geht aber auch um qualitative Steigerungen der Öko
massnahmen. Wir sind bei der ökologischen Förderung ei
gentlich an einem gewissen Ort angelangt, wo wir stehen 
bleiben könnten. Da ist nun ein weiterer Schritt nötig. Wenn 
man nämlich in diesem Bereich Ober die Grenzen hinweg 
zusammenarbeitet, gibt es bei den ökologischen Massnah
men qualitative Sprunge. 
Zu Herrn Fattebert und seinen Kollegen: Nur keine Angst, es 
kommt hier nichts Neues dazu. Der Bund kann diese Be
träge schon jetzt sprechen. In diesem Sinne ist es auch nicht 
gegen die Idee des neuen Finanzausgleiches, wenn er auch 
bei der Planung mitsprechen will. Der Bund spricht also Geld 
und soll deshalb mitreden können. 
Ich möchte an alle Stiftungsratsmitglieder der Greinastiftung 
appellieren: Die Stiftung hat eben auch die Förderung der 
kleinen Bäche zum Ziel. Das bedeutet den naturnahen 
ROckbau. Ich möchte Sie daran erinnern, dass es eigentlich 
schade ist, wenn man nur auf dem Papier mitmacht und 
dort, wo es um die Taten geht, anders stimmt. 
In diesem Sinne bitte ich auch die Stiftungsratsmitglieder der 
Greinastiftung, die in diesem Rat sehr zahlreich sind, um Zu
stimmung zum Antrag der Minderheit Strahm. 

Walter Hansjörg (V, TG): Ich möchte es kurz machen: Wir 
haben jetzt schon die Grundlagen, um solche Bachöffnun
gen zu fördern. Es geht hier nicht darum, ob das gut oder 
schlecht ist, sondern ob die Voraussetzungen dafar erfOlit 
sind. Sie sind erfOIlt, die Kantone können das mit den Ge
meinden bewerkstelligen, sofern diese Interessen gegeben 
sind. Es wäre wirklich falsch, wenn sich der Bund jetzt in 
subsidiäre Aufgaben einmischen wOrde, die meiner Meinung 
nach funktionieren, dort, wo dies im gegenseitigen Einver
ständnis zwischen Kanton, Gemeinde und LandeigentOmer 
möglich ist. Es ist nicht nötig, dass wir hier diesen zusätzli
chen Passus aufnehmen. 
Ich bitte Sie also, der Mehrheit zuzustimmen. 

Eggly Jacques-Simon (L, GE): Cette affaire de petits cours 
d'eau est plus importante qu'iI n'y paraTt, car elle nous met 
en effet en face de la question de la repartition des compe
tences entre la Confederation et les cantons. Que I'agricul
ture, comme la defense nationale, soit une täche nationale, 
on est d'accord; qu'elle nous coOte des milliards, iI le faut 
bien, on est d'accord; mais croyez-vous vraiment, Monsieur 
Strahm, qu'iI faille, au nom bien sOr d'une preoccupation 
ecologique que nous partageons d'une maniere generale, 
exiger que la Confederation prepare des plans pluriannuels 
pour I'amenagement des petits cours d'eau? La, je crois 
vraiment que I'on va trop loin. 
11 y a veritablement, dans cette loi sur I'agriculture, ce qui re
leve de la competence, de la responsabilite, de la charge de 
l'Etat federal, et iI y a ce qui releve - empiriquement si je 
puis dire, mame si on se refere a une preoccupation qui est 
admise par la plupart des Suisses - des cantons et des 
communes. Alors, vouloir hisser cette planification plurian
nuelle pour la remise en I'etat des petits cours d'eau a 
I'echelon de la loi federale, c'est de la mauvaise politique. 
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C'est la raison pour laquelle le groupe liberal, en tout esprit 
tederaliste, vous demande de suivre la majorite et de rejeter 
la proposition de minorite Strahm. 

Präsident (Binder Max, erster Vizepräsident): Die FDP-
Fraktion unterstützt den Antrag der Mehrheit. 

Cuche Fernand (G, NE): J'aimerais rappeIer a M. Eggly que 
les petits cours d'eau font les grandes rivieres, voire les fleu
ves, dont le Rhöne qui coule a Geneve, dans sa ville. 
J'aimerais dedramatiser un peu la situation a I'egard de mes 
collegues paysans parce qu'a chaque fois qu'i1 y a une nou
velle proposition pour essayer d'amenager un peu la qualite 
des cours d'eau sur le plan ecologique, je les vois monter 
aux barricades parce qu'i1s ont peur de perdre quelques 
hectares. Mais je tiens a dire, que dans certaines regions, iI 
y a encore une teile intensification de la production animale 
que si on laissait quelques hectares pour la nature et si on 
negociait avec les partenaires pour faire autre chose sur ces 
espaces que par exemple de la surproduction porcine, I'en
semble de la profession s'en sortirait mieux et la nature 
aussi. 11 ne faut donc pas voir dans ces propositions que des 
propositions qui nous empacheraient d'agir comme nous 
I'entendons, parce que nous ne faisons pas toujours juste! 
Alors, en ce qui concerne I'aspect regional, cantonal ou les 
täches respectives de la Confederation et des cantons, je 
pense qu'on peut aussi concevoir un projet regional ou fede
ral pour essayer d'avoir quand mame un travail de synthese 
et de coordination au niveau national. De plus, si la Confe
deration et les services cantonaux participent, on peut de
mander, comme c;:a se fait a Geneve avec des cours d'eau 
qui so nt revitalises ou renatures, des financements publics 
de la Confederation, du canton et des communes, qui ne 
so nt pas pris sur le budget agricole ordinaire. 
Je vous invite donc a soutenir la proposition de la minorite. A 
mes collegues paysans je dis encore une fois: n'ayez pas 
peur de voter cette proposition. 

Favre Charles (R, VD), pour la commission: Au nom de la 
majorite, je vous demande de rejeter cette proposition. 
Celle-ci a ete rejetee en commission par 14 voix contre 8. 
Pourquoi donc rejeter cette proposition? 
Premier element: le bilan qui est tire de la politique agricole 
jusqu'a aujourd'hui est positif, en particulier dans le domaine 
ecologique. A plusieurs reprises, iI est souligne que des ef
forts ont ete faits dans ce secteur-Ia, que des moyens ont 
ete mis a disposition, donc tout le domaine de I'ecologie n'a 
en aucun cas eM oublie. Sur ce point, la legislation actuelle 
paraTt donc satisfaisante, notamment I'article 87 alinea 1 er 
lettre e. 
Deuxieme raison de rejeter cette proposition: comme cela a 
ete dit a plusieurs reprises, ce domaine de la remise en or
dre, je dirai, des petits cours d'eau, releve essentiellement 
des cantons et ceci est precise dans la nouvelle perequation 
financiere. Si c'est du domaine des cantons, ce la signifie 
aussi que ceux-ci peuvent coordonner leur action. En effet, 
la cooperation intercantonale, cela existel Et ce n'est pas 
parce qu'un probleme depasse les frontieres d'un canton 
qu'i1 doit atre systematiquement transmis a la Contederation. 
Donc, je crois que les cantons, dans ce secteur-Ia, sauront 
comprendre que les cours d'eau, en particulier les petits 
cours d'eau, ne s'arratent pas a leur frontiere. 
Troisieme element pour rejeter cette proposition: iI s'agit la 
d'un probleme d'amenagement du territoire, un probleme 
beaucoup plus global et qui ne releve pas uniquement de la 
politique agricole. En effet, iI touche I'ensemble de la qualite 
de vie, I'ensemble de I'economie, et iI est donc difficile de re
soudre ce probleme uniquement par le truchement de la loi 
sur I'agriculture. Pour resoudre ce genre de probleme, nous 
avons, dans les differents cantons, des lois sur I'amenage
ment du territoire, nous avons des lois sur les ameliorations 
foncieres. Ces lois donnent satisfaction. Elles permettent no
tamment la collaboration entre differents partenaires. 11 s'agit 
de decisions qui viennent essentiellement du terrain. 11 s'agit 
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donc de les appliquer, et lorsque ces decisions viennent du 
terrain, c'est plus facile, justement. 
Je vous demande donc d'en rester a la formulation actuelle 
qui donne satisfaction et de rejeter la proposition de mino
rite. 

Deiss Joseph, conseiller federal: Vous avez pu mener un 
debat approfondi sur cette question et je vais me Iimiter a 
deux arguments. D'abord, le projet de loi n'exclut pas, 
comme I'a dit d'ailleurs Mme Fässler, que soit pris en 
compte ce souci du retablissement des petits cours d'eau 
dans un etat proche des conditions naturelles. Cela fait 
d'ailleurs partie des elements usuels lors d'ameliorations 
foncieres modernes. C'est-a-dire que, dans le cadre d'une 
amelioration fonciere, pour autant que le cours d'eau con
cerne se trouve dans le perimetre, iI n'y a pas de probleme 
en soi a ce que ce souci soit pris en compte et i11'est effecti
vement. C'est une methode qui va de bas en haut. 
Ce que propose M. Strahm en realite, avec sa proposition 
de minoriM a I'article 87 alinea 1 bis, c'est un plan d'ensem
ble, c'est-a-dire une methode qui procederait de haut en bas 
et qui etablirait un plan general concernant ces petits cours 
d'eau a remettre en etat, et cela nous semble d'une part dif
ficilement realisable, et d'autre part pas a sa place dans 
cette loi, comme d'autres intervenants I'ont dit. 
C'est pourquoi le Conseil federal vous recommande de reje
ter la proposition de minorite. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 74 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 37 Stimmen 

Art. 89 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Chevrier 
Abs.1 

a ..... mindestens aber 0,3 Standardarbeitskräfte; 

Abs.2 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Investitions- wie Landwirtschaftskredite müssen für Klein
bewirtschafter zugänglich sein. Es gibt keinen objektiven 
Grund, für die Gewährung von Direktzahlungen und für die 
Gewährung dieser Kredite andere Limiten zu setzen. 
Diese Möglichkeit der Bundeshilfe ist für die Randgebiete, 
wo die Landwirtschaft sehr häufig teilzeitig betrieben wird, 
von besonderer Bedeutung. Es ist deshalb angebracht, die 
Limite auf 0,3 Standardarbeitskräfte herabzusetzen, wie 
dies bei den Direktzahlungen üblich ist. 
Wenn der Bundesrat mir indessen formell zusichert, dass er, 
um diesem Anliegen zu entsprechen, den Handlungsspiel
raum ausnutzt, der ihm mit Absatz 2 der Artikel 80 und 89 
gegeben ist, bin ich bereit, meine Anträge zu den Artikeln 80 
und 89 zurückzuziehen. 

Art. 89 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Chevrier 
AI. 1 

a ..... mais au moins 0,3 unite de main-d'oeuvre standard; 

AJ.2 
Biffer 
DeveJoppement par ecrit 
L.:acces aux credits d'investissement de mame qu'aux credits 
agricoles doit atre ouvert aux petites exploitations. 11 n'y a 
pas de raisons objectives de fixer des Iimites differentes 
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pour I'octroi des paiements directs et I'octroi desdits credits. 
Cette possibilite d'acceder aux aides federales est d'autant 
plus importante pour les regions peripheriques dans lesquel
les I'agriculture a temps partiel est tras repandue. 11 convient 
das lors d'abaisser le seuil a 0,3 unite de main-d'oeuvre 
standard tel que pratique pour les paiements directs. 
Neanmoins, si j'obtiens la garantie formelle du Conseil 
federal qu'i1 utilisera la marge de manoeuvre que lui laisse 
I'alinea 2 des articles 80 et 89 pour repondre a la preoccupa
tion exprimee ci-devant, je suis prat a retirer mes proposi
tions aux articles 80 et 89. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Art. 93 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

c. die Unterstützung von Projekten zur regionalen Entwick
lung, an denen die Landwirtschaft vorwiegend beteiligt ist. 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Bigger 
Abs.1 

c. die Unterstützung von Projekten zur regionalen Entwick
lung und zur Förderung von einheimischen und regionalen 
Produkten, an denen die Landwirtschaft vorwiegend beteiligt 
ist. 
Schriftliche Begründung 
Artikel 93 Absatz 1 Buchstabe c ist mir zu wenig definiert. 
Da die Unterstützung von Projekten im Landwirtschaftsge
setz festgehalten wird, möchte ich in diesem Artikel nicht nur 
«Projekte zur regionalen Entwicklung, die vorwiegend der 
Landwirtschaft dienen», erwähnt haben, sondern dass die
ser Artikel auch die Förderung der einheimischen und regio
nalen Produkte beinhaltet. Mit dieser Ergänzung können 
keine zweckentfremdeten Projekte vollzogen werden. Die 
Projekte, inklusive der Produkte, können bestimmt nachhal
tig und besonders für eine dezentralisierte Gegend in den 
Randregionen und im Berggebiet eine grosse Bedeutung er
fahren. Ich denke da zum Beispiel auch an touristische Ge
biete, welche mit solchen Projekten eine grosse Wertschöp
fung für ganze Talschaften beinhalten können. 
Projekte, die nicht auch an regionale Produkte gebunden 
sind, könnten in Kürze vielleicht alles andere als ökologische 
und der Schweizer Landwirtschaft dienende, ja sogar kon
kurrenzierende Auswirkungen haben. 

Art. 93 
Proposition de la commission 
AI. 1 

c. le soutien de projets en faveur du developpement regional 
auxquels I'agriculture participe a titre preponderant. 
AI. 2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Bigger 
AI. 1 

c. le soutien de projets en faveur du developpement regional 
ou visant a promouvoir les produits locaux ou regionaux, 
auxquels I'agriculture participe a titre preponderant. 
Developpement par ecrit 
~article 93 alinea 1 er lettre c ne me parait pas assez expli
cite. Comme iI s'agit d'inscrire le soutien de projets dans la 
loi sur I'agriculture, j'aimerais que cette disposition ne men
tionne pas seulement les «projets en faveur du developpe
ment regional», mais qu'elle porte aussi sur la promotion 
des produits suisses et regionaux. Ce complement ne per
met pas de realiser des projets non conforme a I'objectif de 
I'article. En effet, les projets, de mame que les produits, re-

vatent une grande importance et peuvent influer durable
ment avant tout sur les regions peripheriques et la region de 
montagne. Je pense notamment aux regions touristiques 
qui, par le biais de tels projets, peuvent assurer une valeur 
ajoutee elevee a toute une vallee. 
Au contraire, des projets non lies ades produits regionaux 
risqueraient tras rapidement d'avoir des effets loin d'atre 
ecologiques et, partant, des consequences non souhaita
bles pour I'agriculture. 

Ehrler Melchior (C, AG), für die Kommission: Ihre Kommis
sion hat in Artikel 93 einen neuen Buchstaben eingefügt, 
und zwar aus der Überlegung heraus, dass es in Zukunft 
darum geht, die Agrarpolitik besser auch auf die Regional
politik abzustimmen. Die Idee war die, dass der Bund auch 
Projekte zur regionalen Entwicklung unterstützen können 
soll, an denen die Landwirtschaft vorwiegend beteiligt ist. 
Kollege Bigger macht nun eine Ergänzung in dem Sinne, 
dass der Bund Projekte fördern kann, wenn es sich um ein
heimische und regionale Produkte handelt. Man kann sich 
fragen, ob die Fassung der Kommission das Anliegen nicht 
schon aufnimmt. Es ist ganz sicher so, dass es sich immer 
um einheimische Landwirtschaft handeln wird. Hingegen ist 
es möglich, dass mit dem Aspekt des Regionalen - also «re
gionale Produkte» - noch eine gewisse Präzisierung einge
fügt wird. 
Ich gehe persönlich davon aus, dass der Antrag Bigger ganz 
sicher im Sinne der Kommission ist. Es geht um den regio
nalen Gedanken; es geht darum, dass man Agrarpolitik und 
Regionalpolitik besser aufeinander abstimmt. Sie haben zu 
entscheiden, ob Sie der Meinung sind, das alles sei mit dem 
Antrag der Mehrheit schon abgedeckt, oder ob Sie die von 
Herrn Bigger gewünschte Präzisierung vorziehen. Persön
lich werde ich dem Antrag Bigger zustimmen. 

Deiss Joseph, conseiller federal: Autant la proposition de la 
commission que le complement propose par M. Bigger vont 
dans le sens de la politique que le Conseil federal entend 
mener, notamment de rapprocher la politique regionale et la 
politique agricole. 
Par consequent, le Conseil federal ne s'oppose pas aces 
propositions. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Bigger .... 89 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 7 Stimmen 

Obrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 94 Abs. 2 Bst. C 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 94 al. 2 let. C 

Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 19.15 Uhr 
La seance estlevee a 19 h 15 
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Vierte Sitzung -Quatrieme seance 

Mittwoch, 7. Mal 2003 
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Agrarpolitik 2007. 
Weiterentwicklung 
Politique agricole 2007. 
Evolution future 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 29.05.02 (BB12002 4721) 
Message du Conseil faderal 29.05.02 (FF 2002 4395) 
Zusatzbotschaft des Bundesrates 16.10.02 (BB12002 7234) 
Message complementaire du Conseil faderal 16.10.02 (FF 2002 6735) 
Ständerat/Conseil des Etats 10.12.02 (Erstrat - Premier Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 17 .03.03 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 19.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 06.05.03 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 07.05.03 (Fortsetzung - Suite) 

1. Bundesgesetz über die Landwirtschaft 
1. Loi federale sur I'agriculture 

Art. 95 
Antrag der Kommission 
Abs.4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Lustenberger 
Abs.4 
Der Bund gewährt an die periodische Wiederinstandstellung 
von Bodenverbesserungen pauschale Beiträge. 
Abs.5 
Für Bodenverbesserungen nach Absatz 4 gelten die maxi
malen Beitragssätze der Absätze 1 und 2. 
Schriftliche Begründung 
Die periodisch wiederkehrenden Instandstellungen von 
Wald- und Güterstrassen erweisen sich in der Regel als sehr 
aufwendig. Vor allem im Berggebiet stellen die Kosten für 
die perimeterpflichtigen Landwirte vielfach eine sehr hohe 
Belastung dar. 
Auf den Seiten 4833 und 4834 der Botschaft liefert der Bun
desrat die Begründung zur verbindlichen Formulierung von 
Artikel 95 Absatz 4 gleich selber. Absatz 5 (neu) ist eine 
Konkretisierung der Beitragshöhen. 
Nachdem das Güter- und Waldstrassennetz in der Schweiz 
weitgehend gebaut ist, gilt es, die erstellten Infrastrukturen 
in ihrem Wert zu erhalten. 

Art. 95 
Proposition de la commission 
AI. 4 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 
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Proposition Lustenberger 
AI. 4 

Nationalrat 

La Confederation octroie des contributions .... 
AI. 5 

02.046 

Pour les ameliorations foncieres selon I'alinea 4, les taux de 
contribution maximaux des alineas 1 er et 2 s'appliquent. 
Developpement par ecrit 
La remise en etat periodique des routes forestieres et rura
les s'avere en general fort coOteuse. Surtout dans les re
gions de montagne, les coOts imputables aux agriculteurs 
concernes representent une tres lourde charge. 
Aux pages 4056 et 4057 du message, le Conseil federallivre 
lui-meme les raisons qui expliquent la formulation contrai
gnante de I'article 95 alinea 4. ~alinea 5 (nouveau) concre
tise le montant des contributions. 
La construction du reseau des routes forestieres et rurales 
suisses etant aujourd'hui quasiment achevee, iI convient de 
faire en sorte que les infrastructures existantes soient con
servees en I'etat. 

Favre Charles (R, VD), pour la commission: Je traiterai en 
meme temps les deux propositions, I'une concernant I'ali
nea 4, I'autre concernant I'alinea 5 de I'article 95. 
En ce qui concerne I'alinea 4, d'apres le projet du Conseil te
deral, iI y a possibilite pour la Confederation d'intervenir pour 
la remise en etat periodique d'ameliorations foncieres; c'est 
donc un nouvel element par rapport a la loi actuelle. 11 est dit: 
«La Confederation peut», et la formulation potestative est 
une formulation que I'on rencontre dans I'ensemble des 
articles de la «PA 2007», donnant une marge de manoeuvre 
a la Confederation pour intervenir, notamment en fonction 
de la situation economique generale - bien entendu - et 
egalement de I'evolution de la politique, en fonction de 
I'OMC. 
Je vous demande donc de bien vouloir en rester acette for
mulation potestative, comme vous I'avez fait dans plus d'un 
article anterieur. 
En ce qui concerne I'alinea 5, M. Lustenberger propose 
d'inscrire dans la loi le taux de contribution. Comme je I'ai dit 
tout a I'heure, cette remise en etat periodique d'ameliora
tions foncieres constitue un nouveau secteur d'intervention 
de la Confederation; iI s'agit la aussi de laisser une marge 
de manoeuvre a la Confederation pour savoir a quelle 
hauteur elle desire et elle peut intervenir. Comme c'est une 
premiere, iI me semble judicieux d'y aller progressivement et 
de ne pas imposer directement ce taux de 40 pour cent, un 
taux que I'on applique pour les interventions deja connues 
de la Confederation dans le cadre des ameliorations foncie
res. 
Ainsi donc, meme si ces deux amendements n'ont pas ete 
traites en commission, iI me semble judicieux de vous con
seiller d'en rester au texte du Conseil federal. 

Delss Joseph, conseiller federal: Tout comme le rapporteur, 
je vous invite a rejeter ces propositions. 
Pour ce qui concerne I'alinea 4, je rappelle que toutes les 
nouvelles dispositions sont assorties de la formule potesta
tive. Alors ne creez pas une exception pour un domaine qui 
peut etre important pour certains d'entre vous, mais un do
mai ne qui, a mon sens, ne merite pas d'etre place en evi
dence de cette maniere par rapport a d'autres domaines qui 
sont tout aussi importants. 
11 convient de noter que I'alinea 5 propose prevoit que les 
taux de contribution maximaux s'appliquent, ce qui est con
traire aux contributions forfaitaires exigees dans la proposi
tion relative a I'alinea 4. La remise en etat periodique est une 
nouvelle mesure qui ne s'integre pas forcement au schema 
de subventionnement des ameliorations foncieres. 
Le Conseil federal doit garder une certaine flexibilite au ni
veau des dispositions d'application pour pouvoir tenir 
compte des premieres experiences et des contraintes bud
getaires. 
C'est pour cette raison aussi que je vous invite a rejeter les 
propositions Lustenberger. 
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Abs. 4-AI. 4 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 97 Stimmen 
Für den Antrag Lustenberger .... 12 Stimmen 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 113 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Abs. 5-AI. 5 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Lustenberger .... 18 Stimmen 
Dagegen .... 90 Stimmen 

Art. 97 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Der Kanton genehmigt die Projekte für Bodenverbesserung, 
landwirtschaftliche Gebäude und zur regionalen Entwick
lung, die mit Bundesbeiträgen unterstützt werden. 

Art. 97 al.1 
Proposition de la commission 
Le canton approuve les projets d'ameliorations foncieres, de 
bätiments ruraux et de developpement regional pour les
quels la Confederation accorde des contributions. 

Angenommen - Adopte 

Art. 105 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 105 al. 4 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 106 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 Bst. c, 2 Bst. d, 5 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Cina 
Abs. 1 Bst. d 
d. für die Erneuerung des Pflanzenbestandes im Reb- und 
im Obstbau. 
Abs. 2 Bst. e 
e. für die Erneuerung des Pflanzenbestandes im Reb- und 
im Obstbau. 
Schriftliche Begründung 
Die in Artikel 106 Absatz 1 vorgeschlagene Änderung zielt 
wiederum - wie bereits bei Artikel 66 Absatz 2 LWG - darauf 
ab, Ungleichbehandlungen zu beseitigen. Mit der vorge
schlagenen Formulierung erhält der Bundesrat die Möglich
keit, Investitionskredite auch für die Erneuerung des Pflan
zenbestandes im Wein- und Obstbau zu sprechen. Der 
Wein- und Obstbau befindet sich im Wandel. Gleichzeitig er
weist sich die ausländische Konkurrenz als sehr stark. Wie 
andere landwirtschaftliche Sektoren sollte also auch der 
Wein- und Obstbau von derartigen Unterstützungskrediten 
profitieren können. Die Ungleichbehandlung ist also zu be
seitigen. 
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Art. 106 
Proposition de la commission 
AI. 1 let. c, 2 let. d, 5 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 
Proposition Cina 
AI. 1 let. d 

7 mai 2003 

d. pour le renouvellement du capital plantes dans la viticul
ture et I'arboriculture. 
AI. 2 let. e 
e. pour le renouvellement du capital plantes dans la viticul
ture et I'arboriculture. 
Developpement par ecrit 
Comme I'article 66 alinea 2 LAgr, cette proposition vise a 
supprimer une inegalite de traitement, en habilitant le 
Conseil federal a accorder des credits d'investissement pour 
permettre le renouvellement du capital pfantes dans le sec
teur de la viticulture et de I'arboriculture. Ce secteur est en 
effet en pleine mutation, et soumis de plein fouet a la con
currence etrangere: iI est donc normal que, comme d'autres 
secteurs agricoles, iI puisse lui aussi profiter de ces formes 
de soutien financier. 

Favre Charles (R, VD), pour la commission: La proposition 
qui nous est faite concerne donc les credits d'investisse
ments, a savoir le fait que, comme le dit I'article 105, «la 
Confederation met a disposition des cantons des fonds des
tines a financer des credits d'investissements». Nous som
mes la au niveau des dispositions qui concernent les credits 
d'investissements pour les mesures individuelles. 
La proposition Cina va, a notre sens, plus loin qu'un simple 
investissement, et cet elargissement nous semble trop im
portant. En effet, le projet qui nous est presente soutient la 
diversification - c'est I'article 106 alinea 1er lettre c -, alors 
qu'en fait ce qui nous est propose par M. Cina n'est qu'un 
«simple» renouvellement des differentes plantes. 11 s'agit la 
d'un travail regulier dans le cadre de I'exploitation vitivini
cole, qui ne peut en aucun cas etre considere comme un 
nouvel investissement. 11 en va donc de la vie de I'exploita
tion. Donc, je crois qu'avec la proposition Cina, on depasse 
le cadre de ce qu'on a voulu a travers les credits d'investis
sements. 
Je vous demande donc de bien vouloir rejeter la proposition 
Cina. 

Delss Joseph, conseiller federal: fI n'appartient pas a l'Etat, 
je pense, de soutenir le simple renouvellement des cultures 
fruitieres et viticoles. Ce qui nous est propose la, effective
ment, c'est de subventionner une operation ordinaire qu'une 
entreprise doit faire, et non pas de prendre en compte une 
situation exceptionnelle. Par consequent, le Conseil federal 
estime qu'i1 n'est pas souhaitable d'adopter cette proposi
tion. 
J'aimerais souligner aussi le fait que I'objectif de la proposi
tion est pris en compte dans une certaine mesure a I'arti
cle 58 alinea 2 qui prevoit des contributions de reconversion. 
11 s'agit la de contributions a fonds perdu pour les fruits et 
legumes. Et puis, cette exigence est prise en compte a I'arti
cle 66 qui prevoit de teiles contributions pour la viticulture, 
domaine qui interesse M. Cina. Donc, son souci est deja pris 
en compte, pour la reconversion iI est vrai, et non pas pour le 
renouvellement ordinaire. 
Et puis, notre souci est plus general: ce que I'on accepterait 
en adoptant la proposition Cina, ce serait de soutenir EI. dou
ble pratiquement la meme operation lorsqu'i1 s'agit du renou
vellement. Alors, de gräce, dans une situation OU nous 
devons compter chaque franc, ne dispersez pas les moyens 
en obligeant la Confederation a financer a double la meme 
operation. 
Par consequent, je vous invite a rejeter la proposition Cina. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 85 Stimmen 
Für den Antrag Cina .... 31 Stimmen 
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Abs. 1 ast. c - AI. 1 let. c 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 126 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Abs. 2 ast. d - AI. 2 let. d 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 119 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Art. 107 Abs. 1 Bst. b, c, 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 107 al. 1 let. b, c, 2 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Abs. 1 ast. b - AI. 1 let. b 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 125 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Art. 113 
Antrag der Minderheit 
(Sommaruga, Fässler, GolI, Gysin Remo, Hämmerle, Renn
wald, Strahm) 
.... in ihrem Bestreben, ökonomisch, ökologisch und sozial
verträglich zu produzieren sowie multifunktionale Leistungen 
optimal zu erbringen. Die Forschung nimmt dabei die Inter
essen der Landwirtschaft, des natürlichen Ressourcenschut
zes und der Konsumentinnen und Konsumenten wahr. Sie 
engagiert sich insbesondere für biologische Produktionsfor
men. 

Art. 113 
Proposition de la minorite 
(Sommaruga, Fässler, GolI, Gysin Remo, Hämmerle, Renn
wald, Strahm) 
.... en vue d'une production economique, ecologique et sup
portable sur le plan social et d'une mise en oeuvre optimale 
de la multifonctionnalite. La recherche defend les interets de 
I'agriculture, de la protection des ressources naturelles et 
des consommateurs. Elle s'engage notamment en faveur de 
modes de production biologiques. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Seit der Einführung der 
Direktzahlungen vor zehn Jahren ist es klar: Unsere Land
wirtschaft soll nicht nur produzieren, sondern auch multi
funktionale Leistungen erbringen. Das steht auch so im 
Zweckartikel des Landwirtschaftsgesetzes. Diesen Schritt in 
Richtung Multifunktionalität, der unbestritten ist, haben wir in 
einem Bereich noch nicht nachvollzogen, nämlich in der For
schung. In der Forschung der Landwirtschaft sind wir immer 
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noch einseitig auf die Produktion ausgerichtet, obwohl wir 
uns die Multifunktionalität in der Landwirtschaft mittlerweile 
2,5 Milliarden Franken pro Jahr kosten lassen. 
Ich möchte Ihnen mit dem Minderheitsantrag beliebt ma
chen, dass wir die Multifunktionalität auch im Forschungsar
tikel des Landwirtschaftsgesetzes aufnehmen. Forschung ist 
kein Selbstzweck - vor allem, nachdem im bisherigen Arti
kel 113 nicht von Grundlagenforschung die Rede ist, son
dern von gezielter Forschung für die produzierende Land
wirtschaft. Es ist folglich auch richtig, die Vorgaben dem 
geltenden Gesetz anzupassen. Dass sich die Forschung mit 
den Bedürfnissen der Konsumentinnen und Konsumenten in 
Bezug auf die Landwirtschaft befasst, müsste eigentlich eine 
Selbstverständlichkeit sein, weil das der Landwirtschaft 
schliesslich auch nützt. Aber es ist bis heute keine Selbst
verständlichkeit, deshalb soll es hier erwähnt sein. 
Ich bitte Sie, der Minderheit zuzustimmen. 

Cuche Fernand (G, NE): Le groupe ecologiste soutient la 
proposition de minorite Sommaruga. Ce qui nous plaH, no
tamment dans le complement propose a I'article 113, c'est le 
fait d'associer I'objectif d'une production de qualite a la re
cherche et d'orienter celle-ci, notamment la recherche finan
cee par les pouvoirs publics, vers une production biologique. 
J'aimerais attirer votre attention aussi sur le fait que lors
qu'on parle de production biologique, iI ne s'agit pas force
ment d'une production etroitement liee au label de I'agricul
ture biologique. La recherche vraisemblablement doit encore 
faire des efforts extremement importants, se diversifier pour 
decouvrir peut-etre d'autres formes de luttes qui n'ont pas 
de consequences sur I'environnement. Au sens large du 
terme, ce sont des luttes biologiques qui n'ont pas de conse
quences du point de vue de la durabilite et qui ne provo
quent pas de residus qui contaminent les produits destines a 
la consommation. Cette approche globale de la situation 
s'inscrit admirablement bien dans le cadre du developpe
ment durable. 
Je vous invite, chers collegues agriculteurs aussi, dans I'in
teret de la paysannerie, a soutenir la proposition de minorite 
Sommaruga. 

Bührer Gerold (R, SH): Wir sind eigentlich mit Kollegin 
Sommaruga einig, dass die Kriterien, auch in Bezug auf die 
Forschungs- und Investitionskredite, nicht nur die rationelle 
Produktionsweise, sondern auch die Nachhaltigkeit und die 
Multifunktionalität sind. Wir haben das aber in der Kommis
sion eingehend diskutiert und sind klar zum Schluss gekom
men, dass diese Kriterien, wie sie jetzt zum Teil im Minder
heitsantrag Sommaruga aufgeführt werden, rechtlich bereits 
jetzt absolut ausreichend abgedeckt sind. Wir brauchen also 
von daher gesehen nicht noch einen Zusatz, der auch wie
der Raum öffnet für Verunsicherung, für weitere zusätzliche 
Auflagen für eine Branche wie die Landwirtschaft, die mit 
Vorschriften bereits eng eingeschnürt ist. 
Es ist übrigens auch nicht so, dass die Forschungsgelder 
nicht in den Bereich biologischer Landbau fliessen würden. 
Es ist uns versichert worden, dass 25 Prozent der For
schungsmittel in den Bereich des biologischen Landbaus 
fliessen. 
Aus diesen Überlegungen heraus schlägt Ihnen die FDP
Fraktion vor, bei der Mehrheit zu bleiben. Wir brauchen die
sen Zusatz gemäss Minderheitsantrag Sommaruga nicht. 

Walter Hansjörg (V, TG): Auch die SVP-Fraktion ist der Auf
fassung, dass die Beschreibung des Grundsatzes in dieser 
Form nicht nötig ist. Die Forschungsanstalten und -lehrstät
ten haben ihren Auftrag, der in den vierjährigen Leistungs
zielen, im Grundauftrag, definiert wird. Das ist dort in dieser 
Art und Weise enthalten. 
Ich möchte Sie noch darauf hinweisen, dass in Artikel 117 
der Einbezug der Konsumenteninteressen explizit aufge
nommen wird, sodass in diesem Gremium dann auch die 
entsprechenden Inhalte der Forschungsziele besprochen 
und festgelegt werden können. Von daher ändert sich in der 
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Ausrichtung der Forschungstätigkeit auch mit einem solchen 
Artikel nichts. Die Forschung hat sich nach den multifunktio
nalen Bedürfnissen, nach den Marktbedürfnissen und nach 
den Bedürfnissen der Konsumenten auszurichten. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Fässler Hildegard (S, SG): Die SP-Fraktion empfiehlt Ih
nen, der Minderheit zuzustimmen. Wir haben ja für die Land
wirtschaft diesen dreiteiligen Verfassungsauftrag, der mit 
dem Stichwort «multifunktional» abgedeckt ist. Es scheint 
uns vernünftig, dass man auch in all diesen Bereichen For
schung betreibt. Zusätzlich bin ich der Ansicht, dass die 
schweizerische Landwirtschaft eben vor allem in speziellen 
Bereichen, in Marktnischen und auch im biologischen Be
reich, in der Zukunft ihre Chance hat. Das ist unsere Zu
kunft, dort können wir konkurrenzfähig sein. 
Wenn Sie etwas Angst haben, weil da auch der letzte Satz 
drinsteht, dass sich die Forschung insbesondere für biolo
gische Produktionsformen engagieren soll, dann kann ich Ih
nen sagen, dass die Forschung in diesem Bereich selbstver
ständlich Resultate für alle Produktionsformen bringen wird. 
Es werden auch IP usw. von diesen Forschungen profitieren 
können. Es ist nicht so, dass hier einseitig nur der biologi
sche Landbau im Auge behalten wird, sondern alle diese 
Produktionsformen, die wir heute schon kennen, werden da
von profitieren. Mir scheint es deshalb wichtig, den Zusatz 
gemäss Minderheitsantrag zu machen. Dies ist vollkommen 
konform mit unserem Verfassungsauftrag. Die Gelder sollten 
für Forschungen in allen Bereichen verwendet werden; auch 
die geistige Kapazität sollte man auf alle diese Bereiche ver
teilen. 
Bitte stimmen Sie dem Minderheitsantrag zu. 

Le president (Christen Yves, president): Le groupe demo
crate-chretien communique qu'iI soutient la majorite. 

Ehrler Melchior (C, AG), für die Kommission: Dieser Artikel 
wurde in der Kommission einlässlich diskutiert. Die Mehrheit 
wollte bei der Fassung des Bundesrates und des Ständera
tes bleiben. Die Minderheit will hier Präzisierungen einfügen. 
Gefördert werden soll über die Forschung eine Produktion, 
die ökonomisch, ökologisch und sozialverträglich ist. Man 
möchte eine Referenz für die multifunktionalen Leistungen 
machen. Man möchte die Interessen von Landwirtschaft, 
Ressourcenschutz und Konsumenten erwähnen. Dann hat 
es eine Formulierung - das war eigentlich der heisse Punkt 
in der Diskussion -, wonach die Forschung sich insbeson
dere für den biologischen Landbau engagieren soll. 
Die Kommission beantragt Ihnen mit 13 zu 7 Stimmen, diese 
Präzisierungen nicht vorzunehmen. Die Mehrheit ist der Auf
fassung, dass über den Begriff «nachhaltig» die Anliegen 
der Minderheit zu einem grossen Teil abgedeckt sind. Der 
Grund, weshalb die Mehrheit am Schluss den Antrag, den 
Frau Sommaruga hier vorgetragen hat, nicht angenommen 
hat, war der Satz über den Biolandbau. 
Es ist so, dass heute etwa 25 Prozent der Forschungsmittel 
für den Biolandbau eingesetzt werden, und wir haben 10 Pro
zent der Produzenten, die Biolandbau betreiben. Wenn man 
hier sagt, dass die Forschung sich besonders für den Bio
landbau engagieren soll, versteht das die Mehrheit natürlich 
so, dass diese Verhältnisse noch weiter verschoben werden 
und wir dann mit der Zeit tatsächlich ein Problem haben, 
dass eben nicht genügend Forschungsmittel beispielsweise 
für IP-Bauern zur Verfügung stehen. 
Das sind die Gründe, weshalb ich Ihnen im Namen der Kom
missionsmehrheit - wie gesagt lautete das Verhältnis 13 zu 
7 Stimmen - beantrage, bei dieser Mehrheit zu bleiben. 

Delss Joseph, conseiller federal: Je vous propose aussi de 
suivre la majorite de la commission. Bien sOr, iI n'y arien a 
redire acette proposition dans la mesure OU elle reprend 
des elements qui sont dans la constitution. Mais, comme 
cela a ete dit, la derniere phrase notamment va au-dela des 
dispositions actuelles et surtout met un accent trop fort sur la 

recherche en matiere d'agriculture biologique. 11 y a deja des 
stations de recherche - et aussi l'lnstitut de recherche de 
I'agriculture biologique (IRAB), qui est cofinance par l'Office 
federal de I'agriculture - qui travaillent et qui, comme on 
vous I'a dit, proportionnellement a I'importance de I'agricul
ture biologique, font deja largement plus que ce que celle-ci 
represente. Comme on vous I'a dit, un quart du budget de la 
recherche et I'integralite des travaux de I'IRAB sont consa
cres acela. 
Par consequent, il n'est pas souhaitable de completer I'arti
cle 113 comme le propose la minorite; iI faut adopter la ver
sion du Conseil federal. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 51 Stimmen 
Dagegen .... 90 Stimmen 

Art. 117 Abs.1 
Antrag der Kommission 
.... in dem die beteiligten Kreise, insbesondere die Produk
tion, die Konsumenten und die Wissenschaft, angemessen 
vertreten sind. 

Art. 117 81. 1 
Proposition de la commission 
.... les milieux concernes, notamment la production, les 
consommateurs et la science, so nt representes equitable
ment. 

Angenommen - Adopte 

Art. 138, 139 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 145 Abs. 4 
Antrag der Minderheit 
(Gysin Remo, Bader Elvira, Donz9, Fässler, GolI, Hämmerle, 
Meier-Schatz, Rennwald, Sommaruga, Strahm) 
Handel mit und Einsatz von transgenen oder geklonten land
wirtschaftlichen Nutztieren sind untersagt. 

Art. 145 81. 4 
Proposition de la minorite 
(Gysin Remo, Bader Elvira, Donze, Fässler, GolI, Hämmerle, 
Meier-Schatz, Rennwald, Sommaruga, Strahm) 
11 est interdit de commercialiser et d'utiliser des animaux ag
ricoles de rente transgeniques ou clones. 

Gysln Remo (S, BS): Ich habe das Glück, im Namen der 
Minderheit einen Antrag zu stellen, der dem Schweizer Tier
schutz, der Landwirtschaft und erst noch den Konsumentin
nen und Konsumenten zugute kommt. Es geht um einen 
neuen Absatz 4 in Artikel 145: «Handel mit und Einsatz von 
transgenen oder geklonten landwirtschaftlichen Nutztieren 
sind untersagt.» 
Zum Tierschutz: Die Tierzucht und der Tierhandel haben 
sich ebenfalls an der Gesundheit der Tiere zu orientieren. 
Zur artgerechten Tierzucht und zum ökologischen Leis
tungsnachweis gehören der Gentechnik- und der Klonver
zicht. 
Das Interesse der Landwirtschaft lässt sich mit den Worten 
eines Bauern wie folgt zusammenfassen: «Wir müssen ver
meiden, dass unsere landwirtschaftliche Produktion zukünf
tig nur von ein paar industrialisierten Grossunternehmen 
betrieben wird.» Das Dritte: Die Konsumentenseite will keine 
gentechnisch veränderten Lebensmittel oder solche von ge
klonten Tieren. In der Schweiz gibt es denn auch keine 
Nachfrage und hiermit auch keinen Markt für Käse, Milch 
oder Fleisch von genmanipulierten oder geklonten Kühen. 
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Ein Wort noch zur Gesetzestechnik: Der neue Absatz 4 ge
hört selbstverstänSilich ins Landwirtschaftsgesetz. Es gibt 
zwar eine kleine Uberschneidung, aber keine Kollision mit 
dem Umweltschutzgesetz, in dem zum Beispiel das Klonen 
nicht angesprochen ist. 
Noch eine Besonderheit zur Beschlussfassung: Unser Min
derheitsantrag ist in der WAK knapp, mit 7 zu 9 Stimmen, 
unterlegen. Wenn Sie aber die Unterzeichnerinnen und Un
terzeichner anschauen, dann sehen Sie, dass wir am 
Schluss mit 10 Unterzeichnenden mehr Stimmen haben als 
die Mehrheit, die das Anliegen abgelehnt hat. Darunter sind 
auch Vertreter der Bauernschaft. Der Antrag ist von grosser 
Bedeutung für die Akzeptanz der schweizerischen Landwirt
schaft und ihrer Produkte. Es freut mich denn auch sehr, 
dass der Schweizerische Bauernverband ebenfalls Zustim
mung zum Minderheitsantrag empfiehlt. 
Ich bitte Sie um Unterstützung. 

Graf Maya (G, BL): Die grüne Fraktion wird hier die Minder
heit Gysin Remo klar unterstützen. Es ist wichtig und sinn
voll, dass wir hier im Landwirtschaftsgesetz festlegen, dass 
der Handel mit und der Einsatz von transgenen und geklon
ten landwirtschaftlichen Nutztieren untersagt sind. Wir ha
ben bereits im Gesetz zur Gentechnik eine Bestimmung 
niedergeschrieben, die gentechnisch veränderte Wirbeltiere 
in der Landwirtschaft untersagt. Dort fehlt der Einsatz von 
geklonten Nutztieren. Auch die Initiative gegen gentechnisch 
veränderte Nutztiere in der Landwirtschaft - für die jetzt Un
terschriften gesammelt werden - beinhaltet die geklonten 
Nutztiere nicht. Es ist also wichtig, dass wir das im Landwirt
schaftsgesetz, wo es auch hinein gehört, verankern. 
Die grüne Fraktion bittet Sie darum, diesem Minderheitsan
trag, der auch vom Schweizerischen Bauernverband unter
stützt wird, zuzustimmen. 

Walter Hansjörg (V, TG): Nachdem Herr Gysin bereits er
wähnt hat, dass der Schweizerische Bauernverband diesen 
Minderheitsantrag unterstützt, möchte ich erwähnen, dass 
es für die Landwirtschaft selbstverständlich ist, dass solche 
Verfahren in der Praxis nicht verwendet werden. Wir haben 
entsprechende Vorschriften in der Gen-Lex, und es ist eine 
doppelte Absicherung hier im Landwirtschaftsgesetz. Es gibt 
eine deutliche Aussage, dass das zurzeit nicht opportun ist 
und weder bei den Konsumenten noch bei den Produzenten 
Anklang finden würde. 
Ich bitte Sie also, diesem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

Le president (Christen Yves, president): Die FDP-Fraktion 
unterstützt die Mehrheit. Die evangelische und unabhängige 
Fraktion unterstützt die Minderheit. 

Ehrler Melchior (C, AG), für die Kommission: Die Kommis
sion empfiehlt Ihnen mit 9 zu 7 Stimmen, die Mehrheitsfas
sung zu unterstützen. Die Überlegungen der Minderheit 
wurden Ihnen von Remo Gysin dargelegt. Die Mehrheit war 
der Auffassung, dass sich erstens das Problem heute nicht 
stellt und dass zweitens die Regelung in der Gen-Lex genügt. 

Delss Joseph, conseiller federal: Nous partageons I'avis de 
la majorite de la commission. A notre sens, cette disposition 
n'a pas sa place dans la loi sur I'agriculture. 11 y a Iieu de re
glementer cette question par le biais de la loi federale sur le 
genie genetique dans le domaine non humain, denommee 
loi sur le genie genetique. Je vous rapp elle qu'a I'article 7bis 
de cette loi, iI est dit que des vertebres genetiquement modi
fies ne peuvent etre produits et mis en circulation qu'a des 
fins de recherche, de therapie et de diagnostic pour les hom
mes et les animaux. Nous pensons que cette base legale 
repond a la proposition de minorite Gysin Remo. La dispo
sition mentionnee a d'ailleurs ete adoptee en premiere deli
beration au Conseil national, de meme qu'au Conseil des 
Etats, de teile sorte que le besoin est couvert et qu'i1 n'y a 
pas Iieu d'avoir un double emploi avec la loi sur I'agriculture. 
Je vous invite donc a suivre le Conseil federal et la majorite 
de la commission. 
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Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 64 Stimmen 
Dagegen .... 71 Stimmen 

Art. 148 Abs. 2; GlIederungstitel vor Art. 148a; Art. 148a; 
GlIederungstitel vor Art. 149; Art. 156 Abs. 2; 157; Glie
derungstitel vor Art. 158; Art. 159a; 160 Abs. 2, 6; 166 
Abs. 2; 169 Sst. g, h; 173 Abs. 1 Sst. f; 175 Abs. 2; 177a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 148 al. 2; titre precedant I'art. 148a; art. 148a; tltre 
precedant I'art. 149; art. 156 al. 2; 157; tltre precedant 
I'art. 158; art. 159a; 160 al. 2, 6; 166 al. 2; 169 let. g, h; 
173 al. 1 let. f; 175 al. 2; 177a 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 178 Abs. 3 
Antrag der Minderheit 
(Sommaruga, Donze, Fässler, GolI, Gysin Remo, Häm
merle, Rennwald, Strahm) 
Die Kantone bezeichnen die für den Vollzug und die Aufsicht 
zuständigen Behörden oder Organisationen und sorgen für 
deren Unabhängigkeit. 

Art. 178 al. 3 
Proposition de la minorite 
(Sommaruga, Donze, Fässler, GolI, Gysin Remo, Häm
merle, Rennwald, Strahm) 
Les cantons designent les autorites ou organisations char
gees de I'execution et de la surveillance et veillent a leur in
dependance. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Es ist bekannt, dass der 
Vollzug und die Aufsicht in der Landwirtschaft in erster Linie 
bei den Kantonen liegen. Wenn in den letzten Jahren aber 
Probleme aufgetaucht sind, dann ging es praktisch immer 
um die Frage der Unabhängigkeit der Kontrolle. Solange 
Kantonstierärzte die Bauern z. B. beim Antibiotikaeinsatz 
kontrollieren sollen und gleichzeitig selber Antibiotika ver
schreiben, geht das nicht. Was die Landwirtschaft braucht, 
ist Vertrauen, und die Voraussetzung für Vertrauen ist eine 
klare und unabhängige Kontrolle. Die Landwirtschaft soll 
sich nicht beklagen, wenn Skandale auffliegen und wenn ein 
grosses Medienecho folgt. Die Landwirtschaft soll sich viel
mehr dafür einsetzen, dass Skandale vermieden werden 
können. Dazu gehört eine starke, glaubwürdige und unab
hängige Kontrolle. 
Ich bitte Sie deshalb, diesen Auftrag in den Artikel 178 auf
zunehmen, damit es für die Kantone klar ist, dass sie für die 
Unabhängigkeit in der Kontrolle sorgen müssen. 

Meier-Schatz Lucrezia (C, SG): Im Bereich der Kantonstier
ärzte ist es in der Tat so, wie es Frau Sommaruga sagt: Die 
Unabhängigkeit der Kontrolleure stellt ein zentrales Problem 
dar. Dennoch stelle ich fest, dass wir in Absatz 2 bereits eine 
Massnahme haben. Wir können in Absatz 2 festhalten, dass 
wir darunter auch die Professionalisierung verstehen, aber 
wir benötigen hier keinen dritten Paragraphen, um diese 
Kontrolle durchzuführen. 
Die CVP-Fraktion unterstützt daher die Mehrheit. 

Le presldent (Christen Yves, president): Le groupe radical
democratique et le groupe liberal communiquent qu'i1s rejet
tent la proposition de la minorite. 

Favre Charles (R, VD), pour la commission: Nous sommes 
ici au niveau des dispositions d'execution et du contröle de 
la loi. 11 est prevu a I'article 178 que ce soient les cantons qui 
doivent appliquer cette loi, et a I'article 179 que la Confede
ration surveille I'execution de cette loi. 
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Au niveau de la commission, personne n'a conteste sur le 
fond la necessite d'avoir un contröle efficace. Du reste, I'arti
cle 182 alinea 2 selon notre version prevoit la mise en place 
d'un service central pour detecter les infractions. Ceci n'a 
pas ete conteste en commission, ce qui montre bien la vo
lonte unanime de la commission d'appliquer veritablement 
cette loi, et de I'appliquer comme iI se doit. 
Cependant, en ce qui concerne I'execution, I'article 178 pre
voit qu'iI s'agit la d'une competence des cantons. Des can
tons, il est dit justement a I'alinea 2: «lIs arretent les dispo
sitions d'execution necessaires et les communiquent au 
departement." 
Ainsi, si ceci n'est pas conteste sur le fait de I'independance, 
c'est aux cantons de mettre en place les organisations ne
cessaires, les organisations efficaces, et d'etre convaincus 
qu'iI y a une independance des organismes charges de 
I'execution et de la surveillance de la loi. S'ils ne le font pas, 
a ce moment-la, de par I'article 179 «Haute surveillance de 
la Confederation", c'est a la Contederation d'intervenir pour 
dire aux cantons coupables .qu'ils n'appliquent pas correcte
ment cette loi. 
11 s'agit donc non pas d'un probleme de fond pour savoir si 
on est favorable ou pas a I'independance des organes de 
contröle - je crois que tout le monde est favorable acette in
dependance -, mais de savoir qui execute et qui contröle. 
La loi est claire; c'est aux cantons de le faire. 
Je vous demande donc d'en rester acette formulation, 
comme I'a fait la commission, par 12 voix contre 9 sans abs
tentions. 

Deiss Joseph, conseiller federal: Le Conseil federal vous re
commande lui aussi de ne pas modifier le libelle de I'ali
nea 3, parce qu'iI s'agit d'une repartition des täches entre la 
Confederation et les cantons. Dans la mesure ou la täche 
n'incombe pas a la Confederation, iI ya lieu de prescrire aux 
cantons comment ils doivent I'assumer. Voila le but de cet 
article: transmettre la competence aux cantons dans les do
maines qui leur reviennent. Que leur täche soit faite dans le 
respect de I'independance, cela va de soi, et, comme on 
vous I'a dit, s'iI ne devait pas en etre ainsi, il y a d'autres arti
cl es qui permettraient d'y veiller. 
Par consequent, je vous invite a en rester au projet du Con
seil federal qui est aussi soutenu par le Conseil des Etats et 
par la majorite de la commission. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 52 Stimmen 
Dagegen .... 91 Stimmen 

Art. 181 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 181 al.1 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 182 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 
Der Bundesrat setzt eine Zentralstelle zur Ermittlung von Zu
widerhandlungen ein in den Bereichen: 

c ..... und des Herstellungsverfahrens. 

Art. 182 
Proposition de la commission 
AI. 1 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

AI. 2 
Le Conseil federal institue un service central pour detecter 
les infractions dans les domaines: 

c ..... et des methodes de fabrication. 

Angenommen - Adopte 

Art. 187b 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
Die Zoll kontingente nach Artikel 48 Absatz 1 werden für das 
Kontingentsjahr 2005 zu 33 Prozent, für das Kontingents
jahr 2006 zu 66 Prozent versteigert. 
Abs.1bis 
Die Zollkontingente für Fleisch und Schlachtnebenprodukte 
von Tieren der Pferde- und Ziegengattung, bei Schweine
fleisch in Hälften und bei Geflügel werden im Kontingents
jahr 2005 zu 67 Prozent und im Kontingentsjahr 2006 zu 
34 Prozent nach bisherigem Recht zugeteilt. 
Abs.1ter 
Die Zollkontingente für Fleisch und Schlachtnebenprodukte 
von Tieren der Rindergattung sowie von Schafen werden im 
Kontingentsjahr 2005 und 2006 zu 10 Prozent nach der Zahl 
der an öffentlichen überwachten Märkten ersteigerten Tiere 
zugeteilt. Die restlichen Zollkontingentsanteile werden auf
grund der Zahl der beschauten Schlachtungen von inländi
schen Tieren zugeteilt, soweit sie nicht nach Absatz 1 ver
steigert werden. 
Abs.2 
Streichen (ersetzt durch Art. 51 Abs. 1) 
Abs. 3, 4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.5 
Bis zum 31. Dezember 2009 dürfen gentechnisch verän
derte Organismen, die bestimmungsgemäss in der Umwelt 
verwendet werden, weder eingeführt noch in Verkehr ge
bracht werden. 
Abs.6 
Der Bundesrat unterbreitet dem Parlament bis 2006 einen 
Vorschlag für die Ausgestaltung der Milchmarktordnung und 
der flankierenden Massnahmen nach dem Ausstieg aus der 
Milchkontingentierung. 

Antrag der Minderheit 
(Favre, Bührer, Gysin Hans RUdolf, Oehrli, Schneider, 
Weyeneth) 
Abs.5 
Streichen 

Antrag der Minderheit 
(Walter Hansjörg, Bader Elvira, Ehrler, Kaufmann, Oehrli, 
Schibli) 
Abs.6 
Die Artikel 28 bis 42 gelten bis 30. April 2009. 
Abs.7 
Der Bundesrat ist beauftragt, einen Vorschlag für die Nach
folgeregelung (Milchmarktordnung und Direktzahlungen) bis 
spätestens Ende 2006 vorzulegen. 

Antrag Brunner Toni 
Abs.6 
Streichen 

Antrag Chevrier 
Abs.8 
Der Bundesrat kann bis 2007 Kredite zur Finanzierung der 
bis zur Reifung dauernden Lagerung von Hart- und Halb
hartkäse sowie zur Lagerung von Butter gewähren. Er legt 
die Bedingungen fest, zu denen diese Kredite gewährt wer
den können. 
Schriftliche BegrOndung 
Eine der Besonderheiten des Milchsektors ist, dass die von 
den Verarbeitungsbetrieben eingesammelte Milch den Pro
duzenten monatlich bezahlt wird, während die wichtigsten 
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Milchprodukte wie Hartkäse, Halbhartkäse und Butter erst 
viel später vermarktet werden können. 
Auf diese Weise werden beträchtliche Geldsummen blo
ckiert. Aus diesem Grunde ist mindestens bis 2007 eine 
Übergangsregelung nötig, die es dem Bundesrat wie die be
reits heute in Kraft stehende Regelung ermöglicht, Gelder 
zur Finanzierung der Hartkäse-, Halbhartkäse- und Butterla
gerung freizugeben. 
Diese Massnahme würde es den betreffenden Betrieben er
möglichen, beim Bund die zur Lagerfinanzierung erforderli
chen Gelder aufzunehmen. Der Bund würde dabei natürlich 
die Bedingungen festlegen (Betrag, Zinssatz, Garantie, 
Rückzahlung usw.). 
Mit dieser flankierenden Massnahme, die den Bund nichts 
kostet, könnten auch die Mittel für die monatliche Auszah
lung der Milchproduzenten freigegeben werden. 

Art. 187b 
Proposition de la majorite 
AI. 1 
Les contingents tarifaires vises a I'article 48 alinea 1 er sont 
mis aux encheres a raison de 33 pour cent pour I'annee con
tingentaire 2005 et a raison de 66 pour cent pour I'annee 
contingentaire 2006. 
AI. 1bis 
Les contingents tarifaires de viande et d'abats d'animaux 
des especes ovine, chevaline et caprine, ainsi que de demi
carcasses de porcs, sont attribues selon le droit en vigueur a 
raison de 67 pour cent pour I'annee contingentaire 2005 et a 
raison de 34 pour cent pour I'annee contingentaire 2006. 
AI. tter 
Les contingents tarifaires de viande et d'abats d'animaux de 
I'espece bovine sont attribues, pour les annees contingentai
res 2005 et 2006, a raison de 10 pour cent selon le nombre 
d'animaux acquis aux encheres sur des marches publics 
surveilles et a raison de 5 pour cent selon le nombre des 
achats, dans les abattoirs, d'aloyaux d'animaux du pays de 
I'espece bovine, avec ou sans os. Le reste des parts de con
tingents de viande et d'abats d'animaux de I'espece bovine 
sont attribues en fonction du nombre d'abattages estam
pilles d'animaux du pays. 
AI. 2 
Biffer (remplace par I'art. 51 al. 1 er) 
AI. 3, 4 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
AI. 5 
Jusqu'au 31 decembre 2009, des organismes genetique
ment modifies qui sont destines a etre utilises dans I'envi
ronnement ne doivent etre ni importes ni mis en circulation. 
AI. 6 
Le Conseil federal presente au Parlement d'ici a 2006 une 
proposition concernant I'organisation du marche laitier et les 
mesures d'appoint a prendre apres la suppression du con
tingentement laitier. 

Proposition de la minorite 
(Favre, Bührer, Gysin Hans Rudolf, Oehrli, Schneider, 
Weyeneth) 
AI. 5 
Biffer 

Proposition de la minorite 
(Walter Hansjörg, Bader Elvira, Ehrler, Kaufmann, Oehrli, 
Schibli) 
AI. 6 
Les articles 28 a 42 sont applicables jusqu'au 30 avril 2009. 
AI. 7 
Le Conseil federal est charge de presenter d'ici a fin 2006 au 
plus tard une proposition concernant la reglementation con
secutive (organisation du marche laitier et paiements di
reets). 

Proposition Brunner Toni 
AI. 6 
Biffer 
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Proposition Chevrier 
AI.B 
Le Conseil federal peut octroyer, jusqu'en 2007, des prets 
destines a financer le stockage, jusque et y compris I'affi
nage, des fromages a päte dure et mi-dure, ainsi que le 
stockage du beurre. 11 fixe les conditions auxquelles ces 
prets peuvent etre accordes. 
Developpement par eerit 
Une des particularites du secteur laitier est que la production 
collectee par les entreprises de transformation est payee 
chaque mois aux producteurs, alors que les produits les plus 
importants comme les fromages a päte dure et mi-dure et le 
beurre ne peuvent etre commercialises que beaucoup plus 
tard. 
Des sommes importantes sont ainsi bloquees pour financer 
jusqu'a leur vente les stocks de fromage et de beurre. C'est 
la raison pour laquelle iI est necessaire de prevoir, au moins 
jusqu'en 2007, une mesure transitoire allant dans le meme 
sens que celle en vigueur aujourd'hui et permettant au 
Conseil federal de faciliter I'acces au capital destine a fi
nancer le stockage des fromages a päte dure et mi-dure 
ainsi que du beurre. 
Une teile mesure permettrait ainsi aux entreprises concer
nees d'emprunter aupres de la Confederation les sommes 
necessaires au financement des stocks. La Confederation 
fixera bien entendu les modalites du pret (montant, taux, 
garantie, remboursement, etc.). 
Une teile mesure d'accompagnement, qui ne coOte rien a la 
Confederation, permet de Iiberer des Iiquidites necessaires 
pour assurer le paiement mensuel de la paie du lait aux pro
ducteurs. 

Bührer Gerold (R, SH): Die Minderheit Favre beantragt Ih
nen hier, auf ein Moratorium zu verzichten. Wir sind uns alle 
bewusst, dass das Thema der Gentechnologie ein sehr 
emotionales Thema ist. Man wird sehr rasch einmal in ir
gendeine Lobby eingeteilt, wenn man hier eine offene Geis
teshaltung hat. Deswegen lassen Sie mich gleich von Be
ginn an klar machen: Ich selbst gehöre keiner Lobby an, ich 
habe keinerlei Interessenbindungen, die irgendwie in den 
Bereich der Gentechnologie gehen. Es geht der Minderheit 
um das Grundsätzliche, um die Frage der Praktikabilität, und 
es geht uns um die Zukunft des Forschungsplatzes 
Schweiz, über den wir die letzten beiden Tage diskutiert ha
ben. Schliesslich geht es der Minderheit auch um demokra
tiepolitische Aspekte. 
Wir sind uns alle einig, dass in diesem sensiblen und von Ri
siken selbstverständlich nicht freien Bereich strenge Aufla
gen notwendig sind. Sie erinnern sich: Auch unsere Fraktion 
hat sich im Rahmen der Gen-Lex für derartige restriktive, der 
Sicherheit dienende Vorschriften eingesetzt. Wir sind jedoch 
der Meinung, dass wir jetzt nicht schon wieder gesetzgebe
risch eine neue Verunsicherung schaffen sollten. Ich möchte 
Sie daran erinnern, dass Volk und Stände erst 1998 mit ei
nem deutlichen Mehr von zwei Dritteln der Stimmen die radi
kale Genschutz-Initiative abgelehnt haben. Ich möchte Sie 
auch daran erinnern, dass die eidgenössischen Räte im 
Rahmen der Gen-Lex ein Moratorium abgelehnt haben. Ich 
möchte Sie erinnern - das ist ein demokratisches Recht, das 
wir alle hier drin respektieren -, dass jetzt die Unterschriften
sammlung für eine Initiative läuft. Letztlich werden also sehr 
wahrscheinlich wieder Volk und Stände zum richtigen Zeit
punkt die Gelegenheit haben, sich mit dieser Frage ausein
ander zu setzen. Wir sind aber der Meinung, dass wir jetzt 
hier nicht wieder eine neue Unsicherheit streuen sollten. 
Ein weiterer Punkt ist die Praktikabilität. Es ist ja nicht so, 
dass wir jetzt im Bereich der Nahrungsmittel, im Bereich der 
Futtermittel keine genveränderten Substanzen hätten. Ich 
möchte einfach noch einmal daran erinnern, dass wir 
Schwellenwerte für Nahrungsmittel, für Futtermittel haben 
und dass wir im Bereich dieser Schwellenwerte schon jetzt 
Anteile genveränderter Organismen haben. Ich möchte Sie 
daran erinnern, dass wir im Herzen Europas sind und dass 
die massgebenden Länder um uns herum hier auch keine 
Moratorien haben. 
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Eine weitere Problematik sieht die Minderheit in der Länge 
dieses Moratoriums. Dieses Moratorium soll ja bis 2009 dau
ern. Es würde also der Landwirtschaft - und das hat natür
lich auch Rückwirkungen auf die Forschung, ich komme 
darauf zurück - bis 2009 die Handlungsspielräume nehmen. 
Es würde uns die Handlungsspielräume nehmen, auch 
wenn neue technologische Errungenschaften vorlägen. 
Schliesslich zum Aspekt des Forschungsplatzes Schweiz: 
Wir können nicht künstlich zwischen dem, was wir hier legi
ferieren, und den legitimen Interessen des Forschungsplat
zes Schweiz trennen. Wer in einer weltweit vernetzten 
Forschungsgemeinde Mauern baut, der fügt dem For
schungsplatz Schweiz - dem wir ja gestern mehr Mittel zu
gehalten haben, und zwar in einem erheblichen Umfang -
Schaden zu. Denn wer wird Forschungskapazitäten in ei
nem Land aufbauen, das in Bezug auf neue Technologien 
eine Rechtsunsicherheit, eine Verunsicherung, darstellt? Wir 
wollen doch nicht, dass Zukunftsträger, junge Forscherinnen 
und Forscher, den Platz in der Schweiz mehr und mehr ver
lassen und über die Landesgrenzen hinausgehen. Wir wol
len doch nicht, dass wir hier Talente mehr und mehr 
exportieren müssen. Das wäre eine Entwicklung mit einem 
nachhaltigen Schaden für den Forschungs- und Wirtschafts
platz Schweiz. 
In diesem Sinne empfiehlt Ihnen die Minderheit, hier auf ein 
Moratorium zu verzichten, wie wir das schon früher im Zu
sammenhang mit der Gen-Lex beschlossen haben. 

Strahm Rudolf (S, BE): Herr Bührer, wir sind beide Wirt
schaftspolitiker. Man sagt, die nächste Finanzblase sei die 
Blase mit der Gentechnologie. Alle «rasen .. jetzt in diesen 
Bereich, investieren dort, und die grossen Erträge lassen 
sich vor allem im Agrarbereich nie verwirklichen. Sie sind die 
ganzen Neunzigerjahre der «Shareholderei.. nachgerannt, 
und ich muss Ihnen einfach die Frage stellen: Setzen Sie 
jetzt nicht wieder auf eine falsche Karte? Helfen Sie jetzt 
nicht wieder eine Blase aufblasen, die gar nicht diesen Er
trag bringen kann? Es geht um die Gentechnologie in der 
Landwirtschaft, nicht um die Genforschung in der Medizin. 

Bührer Gerold (R, SH): Kollege Strahm, ich nehme sehr 
gerne Stellung zu Ihrer Frage. Der erste Teil Ihrer Frage war 
leider schon falsch: Ich war nie einer, der dem Modetrend 
des Shareholder Value nachgelaufen ist. Ich habe mich sehr 
früh in den Neunzigerjahren - unternehmerisch, publi
zistisch und politisch - immer an den Stakeholder-Ansatz 
gehalten; entschuldigen Sie das Fremdwort. Das heisst, 
dass wir in der Wirtschaftswelt, im Unternehmertum, zwar 
Shareholder haben, dass wir aber auch Mitarbeiter und eine 
Öffentlichkeit haben. Wenn Sie mir einen Shareholder-An
satz unterstellen, liegen Sie sehr falsch; scheinbar lesen Sie 
die Zeitungen nicht. 
Deshalb ist auch die Antwort auf die Frage nach der Gen
technologie sehr rasch gegeben: Es geht mir nicht darum, 
grenzenlos und geradezu mit einem Fanatismus in diese 
Technologie hineinzurennen; ich selbst kann auch nicht ab
schätzen, welches ihre Möglichkeiten sind. Es geht mir nur 
darum, dass jenen, die sich in diesem Bereich weiterentwi
ckeln wollen, im Rahmen der strengen Gesetzgebung keine 
Mauern gebaut werden, dass wir uns hier nicht abschotten. 
Die unternehmerischen Risiken und die Abwägung von 
Kosten und Nutzen in der Forschung müssen die Verantwor
tungsträger in Forschung, Landwirtschaft und Industrie 
selbst beurteilen, und ich nehme an, dass sie das verantwor
tungsvoll tun. 

Blocher Christoph (V, ZH): Herr Bührer, ich möchte Sie Fol
gendes fragen: Warum haben Sie Herrn Strahm jetzt nicht 
gesagt, dass es doch nicht seine Sache sei, uns vorzu
schreiben, ob Gentechnologie zukunftsträchtig ist oder 
nicht? Es ist Sache der Wirtschaft, ob sie etwas machen will 
oder nichtl Ich bitte Sie, ihm das noch zu beantworten. (Hei
terkeit) 

Bührer Gerold (R, SH): Herr Blocher, ich habe ihm das 
nämlich auch gesagt, aber scheinbar haben Sie nicht ganz 
hingehört. Ich habe gesagt, es sei an der Industrie, an der 
Landwirtschaft und an den Forschern, diese Güterabwä
gung zu machen. Es ist keine Angelegenheit von Ruedi 
Strahm und auch keine von mir, hier die allgemeine Weisheit 
pachten zu wollen. 

Leu Josef (C, LU): Mit der Mehrheit der CVP-Fraktion unter
stütze ich als integriert produzierender Landwirt al!.s Über
zeugung die Minderheit Favre. Ich tue dies auch in Uberein
stimmung mit meiner früheren persönlichen Haltung und der 
Haltung der CVP-Fraktion im Abstimmungskampf um die 
Genschutz-Initiative im Jahre 1998. Der Grundsatz "Strenge 
Regelungen ja, Verbote nein .. wurde von unserer Fraktion 
auch bei der kürzlichen Beratung der Gen-Lex durchgehal
ten und von diesem Parlament klar bestätigt. Ich wehre mich 
dagegen, dass jetzt durch die Hintertür der «Agrarpolitik 
2007 .. solche Volks- und Parlamentsentscheide einfach um
gekippt werden. 
Wie die Konsumentenseite die Wahlfreiheit beansprucht, be
anspruche auch ich als bäuerlicher Unternehmer die Wahl
freiheit, je nach Marktbedürfnissen Lebensmittel mit oder 
ohne GVO zu produzieren. Das "Verbot auf Zeit .. würde 
jene Bauern bevormunden - und dazu zähle ich mich -, die 
neuen landwirtschaftlichen Lösungen offen gegenüberste
hen. Zwar dürfen gentechnisch veränderte Pflanzensorten 
erforscht und in kleinen Feldversuchen freigesetzt werden, 
ihre landwirtschaftliche Anwendung wäre jedoch von vorn
herein verboten. Dagegen wehre ich mich. 
Ich finde es unverantwortlich, wenn positive Entwicklungen 
der Genforschung im Pflanzenbereich einfach ausser Acht 
gelassen werden. Umweltschutz- und Konsumentenkreise 
tolerieren nach wie vor, dass beispielsweise bei der biologi
schen Methode im Kartoffel- oder Rebbau nichtabbaubares 
Kupfer eingesetzt werden darf, obwohl heute mit neuen 
Technologien weit ökologischere Möglichkeiten vorhanden 
wären. Das erstaunt mich. 
Ich fühle mich als Vertreter jener Bäuerinnen und Bauern, 
die sich nicht aus kurzfristigen Überlegungen vor den Karren 
von fundamentalistischen Gentechnikgegnern spannen las
sen. Damit will ich ein klares Zeichen der Verlässlichkeit und 
der Partnerschaft gegenüber jenen Kreisen setzen, die sich 
für den Werk- und Forschungsplatz Schweiz engagieren, die 
aber auch und immer wieder und trotz der hohen Aufwen
dungen für die Landwirtschaft Sympathie und Unterstützung 
für eine zukunfts- und leistungsorientierte Landwirtschaft an 
den Tag legen. Dafür danke ich hier und heute. Ich will nicht, 
dass jene Kreise, die Wesentliches zur Erarbeitung der Mit
tel für die Landwirtschaft beitragen, an der traditionellen Ver
lässlichkeit einer bürgerlich orientierten Landwirtschaft zwei
feln müssen. 
Ich bitte Sie eindringlich, mit der Mehrheit der CVP-Fraktion, 
der Minderheit Favre zuzustimmen. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Herr Leu, fänden Sie es 
nicht sinnvoll, wenn Sie im Sinne der Transparenz alle Ihre 
Interessenbindungen offen legen würden, zum Beispiel auch 
Ihre Mitgliedschaft im Stiftungs rat von Gen Suisse? 

Leu Josef (C, LU): Ich habe als Sprecher der Fraktions
mehrheit gesprochen. Ich bin im Stiftungsrat der Gen 
Suisse, aus Interesse, damit ich am Ball bleiben kann bei 
dem, was für mich als Unternehmer in Zukunft aktuell wer
den könnte. Es sind keine monetären Interessen. 

Graf Maya (G, BL): Ich möchte Sie fragen, Herr Leu, was 
Sie dazu sagen, wenn Sie als einzelner Bauer, als Unterneh
mer, beschliessen - immer in Ihrer Freiheit, wie Sie so be
tonen -, Gentech-Mais anzupflanzen, und somit genau 
wissen, dass Sie damit die Ernten Ihrer benachbarten IP
und Biobauern kontaminieren, d. h. die Freiheit ihrer Produk
tionsweise verunmöglichen. Welche Freiheit zählt da mehr, 
und wie gehen Sie damit um? 
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Leu Josef (C, LU): Ich kann Ihnen sagen, dass auch dieses 
Problem in nächster Zeit noch gelöst werden wird. Bezüglich 
der Abstände stehen ja auch sehr praktische Lösungen im 
Vordergrund. Es ist auch so, dass Sie diese Produktion 
rundum in unseren Nachbarländern verbieten müssten, woll
ten Sie mit Ihrer Argumentation weiterkommen; wir haben 
auch hier Bauern im Grenzbereich. 

Graf Maya (G, BL): Wissen Sie, wie weit Maispollen flie
gen? Welche Abstände müssten wir in der kleinräumigen 
Schweizer Landwirtschaft dann haben? 

Leu Josef (C, LU): Diese Frage steht in diesem Zusammen
hang nicht zur Diskussion. 

Frey Claude (R, NE): 11 y ades choses qui se font et des 
choses qui ne se font pasl Nous avons eu un tres large de
bat dans le cadre de Gen-lex, et c'etait juste, et c'etait bien. 
Des mesures draconiennes en ce qui concerne les OGM ont 
ete decidees. Le moratoire n'a pas ete retenu, mais encore 
une fois, des regles tres contraignantes, comme le principe 
de precaution, ont 13M prises en compte dans une tres large 
mesure. Gen-lex est maintenant sous toit. Les partisans du 
moratoire, et c'est leur droit le plus strict, ont decide de con
tinuer le combat avec une initiative populaire. Parfait! La de
mocratie continuera de s'exprimer et elle s'exprimera la OU iI 
le faut, devant le peuple. Mais alors, comme va, en catimini, 
sournoisement, subrepticement, glisser, dans les disposi
tions transitoires a I'article 187b alinea 5, un moratoire vite 
fait, entre le marche de la viande et le marche du lait, ce 
n'est pas correct. Ce la ne se fait pas. C'etait la ma premiere 
observation. 
Deuxieme observation. Je preside Internutrition et je vois 
I'inquietude des milieux de la recherche. On nous dira: «Ici, 
la recherche n'est pas interdite.» C'est vrai, mais nous ve
nons de passer des heu res et des heures a dire I'importance 
de la recherche; or ce sont non seulement les credits que 
I'on donne qui sont importants, mais aussi le climat propice 
a la recherche, que I'on cree. Avec ce qu'on fait ici, on ne 
I'interdit pas, mais c'est tout commel Dans ce domaine, on 
va inciter a partir sous des cieux plus hospitaliers. Je vous 
dis simplement I'inquietude des scientifiques dans ce do
maine. Alors laissez les portes ouvertes plutöt que de faire 
passer la guerre de religionl 
Troisieme et derniere observation. Dans ce texte tres 
«schlitzohrig», vous ne reglez pas la question mais vous 
donnez une illusion. Le citoyen moyen qui Iit cette disposi
tion transitoire aura la conviction que, gräce a elle, on ne 
trouvera pas de produits OGM sur le marche suisse, qu'on 
aura dorenavant un marche exempt d'OGM. Eh bien, c'est 
fauxl Et la Federation romande des consommateurs le dit 
aussi, et c'est pourquoi elle ne soutiendra pas I'initiati~e po
pulaire federale «pour des aliments produits sans manIpula
tions genetiques» qui en est actuellement a la phase de 
recolte de signatures. Parce qu'iI y a de I'ambiguite dans ces 
dispositionsiOn peut continuer d'importer des fourrages; le 
mals et le soja transgeniques peuvent se trouver dans des 
produits qui so nt ensuite commercialises: c'est une question 
d'annonce, c'est une question de limite. Et par consequent, 
vous ne resolvez pas le probleme et vous donnez une illu
sion. Et comme iI y a une illusion, les paysans en supporte
ront aussi les consequences, car quand on se rendra 
compte que cette question n'est pas reglee, mais que regne 
I'ambiguite, alors on aura le sentiment d'avoir 13M trompe. 
C'est pourquoi je vous demande d'adopter la proposition de 
minorite a I'article 187b alinea 5, de rejeter ce mauvais de
bat a un mauvais moment, de rejeter ce moratoire sournois 
qui est de la poudre aux yeuxl 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Die Umwelt-, Konsumen
ten- und Bauernorganisationen - sämtliche Bauernorganisa
tionen in der Schweiz - haben vor etwa zwei Monaten eine 
Volksinitiative lanciert. Der Inhalt dieser Initiative entspricht 
dem Inhalt von Artikel 187b Absatz 5, über den wir jetzt de-
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battieren. Sie fordert ein fünf jähriges Moratorium für den Im
port und das Inverkehrbringen von gentechnisch veränder
ten Organismen, die bestimmungsgemäss in der Umwelt 
verwendet werden. Diese Initiative bzw. der Inhalt dieser Ini
tiative ist Voraussetzung dafür, dass die Schweizer Landwirt
schaft sich bis auf weiteres als gentechfrei produzierende 
Landwirtschaft profilieren kann .• Gentechfrei zu produzieren 
ist heute ein Konkurrenzvorteil: Uber 70 Prozent der Konsu
mentinnen und Konsumenten wollen keine Gentech-Lebens
mittel, obwohl man seit mittlerweile über zehn Jahren diesen 
Widerstand zu brechen versucht. 
Jeder Händler, der Schweizer landwirtschaftliche Produkte 
verkaufen will, weiss: Schweizer Produkte brauchen ein kla
res, eindeutiges Profil. Schweizer Lebensmittel sind immer 
teurer als die ausländischen Konkurrenzprodukte. Umso 
mehr sind sie darauf angewiesen, dass das Profil klar und 
eindeutig ist: Schweizer Produkte sind natürlich produzierte 
Lebensmittel und «natürlich» und «naturnah» ist gleichzu
setzen mit «gentechfrei». Nicht nur die Bauern und Bäuerin
nen in der Schweiz, auch die Verarbeiter, auch der Handel, 
auch die Exporteure sind sich dessen bewusst. Sie alle wol
len und brauchen ein klares Profil: eine gentechfreie schwei
zerische Landwirtschaftsproduktion. 
Wenn wir also heute über den Antrag der Kommissions
mehrheit entscheiden, dann ist das kein ideologischer Ent
scheid, sondern ein ökonomischer und ein ökologische~. 
Und die Forschungsfreiheit hier zu zitieren hat keinen sachli
chen Zusammenhang. Es ist auch kein Grund, den Antrag 
der Kommissionsmehrheit abzulehnen. Diese Bestimmung 
hat nämlich mit der Forschung und mit der Forschungsfrei
heit überhaupt nichts zu tun. Die Forschung mit gentech
nisch veränderten Organismen ist im Gentechnikgesetz 
geregelt, und zwar im Detail. Das Gentechnikgesetz sagt, 
unter welchen Bedingungen die Forschung tätig wird, unter 
welchen Bedingungen sie Freisetzungsversuche durchfüh
ren darf, und davon steht in diesem Artikel kein Wort. Die 
Forschung ist im Gentechnikgesetz geregelt. 
Hier geht es um die Anwendung von gentechnisch veränder
ten Organismen in der landwirtschaftlichen Produktion. Es 
ist bekannt, dass heute kein gentechnisch verändertes Pro
dukt vorhanden ist, das für die landwirtschaftliche Produk
tion oder Anwendung überhaupt interessant ist und für einen 
Anbau infrage kommt. Dies ist der Grund, weshalb dieses 
Anliegen heute eine solch breite Unterstützung geniesst. Ich 
habe es anfangs gesagt: Landwirtschafts-, Umwelt- und 
Konsumentenorganisationen, sie alle stehen hinter diesem 
Anliegen. Der Beweis für diese breite Akzeptanz ist, dass für 
diese Initiative, die wir lanciert haben, in gut zwei Monaten 
bereits 92 000 Unterschriften gesammelt worden sind. Dies 
allein muss allerdings das Parlament noch nicht beeindru
cken, und trotzdem: Sie haben heute Gelegenheit, diesen 
Schritt hier und jetzt zu tun, oder Sie können riskieren, dass 
das Thema Gentechnologie in den nächsten Jahren in der 
Öffentlichkeit weiterhin kontrovers diskutiert wird. Ich bin 
überzeugt, dass sowohl die Forschung als auch die Land
wirtschaft davon profitieren, wenn wir in diesem Bereich in 
den nächsten paar Jahren Klarheit haben, wenn Ruhe ein
kehrt. Das gibt der Forschung die Möglichkeit, ihre Arbeit zu 
erledigen, und es gibt der Schweizer Landwirtschaft die Ge· 
legenheit, sich weiterhin im Sinne von naturnaher, gentech
freier Produktion zu profilieren. 
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag der Minderheit abzulehnen. 

Wirz-von Planta Christine (L, BS): Auch ich möchte noch
mals in Erinnerung rufen, dass wir bei der Behandlung der 
Gen-Lex ein Gesetz geschaffen haben, das wirklich weltweit 
zu den allerstrengsten gehört. Wir h~ben dort Rücksicht auf 
die berechtigten und verständlichen Angste genommen und 
haben uns dort wirklich bemüht, allen Seiten gerecht zu wer
den. Aber damit ist natürlich das demokratische Recht aller, 
die in Opposition zum Einsatz der Gentechnologie in d~r 
Landwirtschaft stehen, überhaupt nicht infrage gestellt. Wir 
respektieren diese Meinung ja auch. 
Frau Sommaruga hat es erwähnt: Der Schweizerische Bau
ernverband hat nun eine Volksinitiative für ein fünf jähriges 
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Moratorium, für ein Verbot des kommerziellen Anbaus von 
gentechnisch veränderten Pflanzen, lanciert. Dies ist der 
richtige Weg, dies ist ein demokratischer Weg, und diesen 
respektieren wir. Aber bei der Gen-Lex haben wir uns eben 
anders entschieden, und ich bitte doch wirklich, dies noch
mals zu bedenken. 
Ich möchte auch nochmals auf die Stossrichtung des Land
wirtschaftsgesetzes eingehen. Das Landwirtschaftsgesetz 
will doch günstige Rahmenbedingungen für eine zukunftsori
entierte und hauptsächlich nachhaltige Landwirtschaft schaf
fen. Ist es nun nachhaltig, wenn bis Ende 2009 GVO weder 
eingeführt noch verwendet werden dürfen? Wollen wir wirk
lich über diesen Umweg des Landwirtschaftsgesetzes der 
Forschung bei der ETH, den Universitäten, aber auch den 
KMU in der Saatbranche einfach einen Riegel vorschieben? 
Auch wenn bis 2010 gar nicht mit einem kommerziellen An
bau zu rechnen ist, so wird dieses Verbot trotzdem grossen 
Einfluss auf die Entwicklung eines Zweiges haben, der doch 
wirklich zukunftsträchtig ist. Einmal mehr wollen wir in der 
Schweiz der Forschung einen Riegel vorschieben! 
Wir kennen doch weder die Entwicklung auf diesem Gebiet, 
noch wissen wir, wie sich die Importe verhalten werden und 
wie sich dieser Forschungszweig in den anderen Ländern, in 
den Nachbarländern, entwickeln wird. Es wird jetzt tatsäch
lich so dargestellt, als ob die Landwirtschaft nur noch mit 
gentechnisch veränderten Pflanzen handeln will. So ist es 
doch nichtl So weit sind wir doch gar nichtl Aber es macht 
einfach wenig Sinn, eine Entwicklung aufhalten zu wollen, 
deren positive Auswirkungen sich bereits heute abzeichnen. 
Wir dürfen doch nicht eine solche Igelhaltung einnehmen, 
ein solch gefährliches Abschotten vornehmen. Das sollten 
wir nicht tun. 
Ich bitte Sie, in diesem Sinn den Minderheitsantrag zu unter
stützen. 

Bühlmann Cecile (G, LU): Frau Wirz-von Planta, ich möch
te gerne von Ihnen ganz genau wissen, welches diese posi
tiven Ansätze sind, die die Gentechnologie bis jetzt in der 
Landwirtschaft gebracht hat. 

Wirz-von Planta Christine (L, BS): In Bezug auf die Kartof
felfäulnis sind schon sehr viele Erkenntnisse gewonnen wor
den. Wir müssen auch immer daran denken, dass sämtliche 
Erkenntnisse auch den Drittweltländern zugute kommen 
werden, dass es dort Menschen gibt, die an Hunger leiden, 
die auf diese Erkenntnisse angewiesen sind und bereits 
heute von ihnen profitieren können. Wir müssen auch immer 
daran denken, dass diese Erkenntnisse ihnen zugute kom
men. 

Graf Maya (G, BL): Ich kann sehr gut an das von Frau Wirz
von Planta Gesagte anknüpfen. Im Gegensatz zu ihr sind wir 
Grünen der Meinung, dass die gentechnisch veränderten 
Pflanzen in der Landwirtschaft bis heute keinerlei Nutzen 
gezeigt haben, im Gegenteil: Es zeigen sich Abhängigkeiten 
gegenüber den Agrochemiefirmen, die gleichzeitig das Saat
gut und das entsprechende Herbizid oder Düngemittel ver
kaufen. Und - was wir nie vergessen dürfen - jede gentech
nisch veränderte Pflanze ist patentiert. Jeder Bauer, der sie 
anpflanzt, ist nachher verpflichtet, diese Patentgebühren der 
Agrochemiefirma zu bezahlen. Das gibt grösste Abhängig
keiten, bei uns und vor allem in der Dritten Welt. Eine solche 
Landwirtschaft brauchen wir nicht und wollen wir nicht. 
Nun zum Antrag auf ein Moratorium, der hier im Landwirt
schaftsgesetz ein weiteres Mal zur Diskussion steht: Ich 
möchte inhaltlich nicht mehr auf das sinnvolle Moratorium 
eingehen, sondern Ihnen aufzeigen, dass wir es beim 
Thema «Gentechnik und Landwirtschaft» mit einem Dauer
brenner in der Politik und in der Gesellschaft zu tun haben. 
Es ist nicht nur hier in der Schweiz, sondern auch in ganz 
Europa ein Dauerbrenner. Es findet eine Diskussion statt, 
die vor Jahren gestartet wurde und immer noch stattfindet 
und geführt wird. Im Mittelpunkt stehen hier bei uns Forde
rungen nach strengen gesetzlichen Regeln für die Freiset-

zung von gentechnisch veränderten Pflanzen in der Umwelt 
zu Forschungszwecken und für Freisetzungen und eben das 
Moratorium für eine kommerzielle Anwendung in der Land
wirtschaft. Das Erste, die gesetzlichen Regelungen, haben 
wir im Gentechnikgesetz verankert. Das Zweite, nämlich das 
Moratorium im Gentechnikgesetz zu verankern, haben wir 
leider nicht geschafft. Heute haben wir hier die zweite 
Chance, dies zu tun. 
Das Moratorium hat eine lange Geschichte. Ich erinnere 
daran, dass bereits 1998 das zuständige UVEK dem Bun
desrat empfahl, bei den Änderungen zum Umweltschutzge
setz ein Moratorium zu verankern. Die Motion Randegger 
war ja damals der indirekte Gegenvorschlag zur Genschutz
Initiative. 1999 erbrachte ein Publiforum zum Thema «Er
nährung und Gentechnik» ein beeindrukkendes Resultat: 
Die Bürgerinnen und Bürger forderten ein Moratorium für die 
Herstellung und Vermarktung gentechnisch veränderter Le
bensmittel und Agrarprodukte in der Schweiz. 1999, im glei
chen Jahr, hat die EU ein De-facto-Moratorium beschlossen. 
Das heisst, seit 1999 erteilt auch die EU für den kommerziel
len Anbau keine Bewilligungen für gentechnisch veränderte 
Pflanzen mehr. 
Dann kam der Ständerat: In der Sommersession 2001 hat er 
einen Moratoriumsantrag des Zuger CVP-Ständerates Peter 
Bieri mit 24 zu 17 Stimmen relativ knapp verworfen. An un
sere Diskussion hier mögen Sie sich sicher noch erinnern, 
es war im Oktober letzten Jahres. Wir haben den Moratori
umsantrag mit 90 zu 83 Stimmen relativ knapp verworfen. 
Dann wurde die Gentechfrei-Initiative gestartet, die ein fünf
jähriges Moratorium fordert. Dies ist genau eine Folge des
sen, dass das Parlament nicht in der Lage war, dem 
vielfältigsten Wunsch und dem langjährigen Anliegen einer 
Mehrheit der Schweizer Bevölkerung Rechnung zu tragen. 
Sie haben es gehört: Bis zum heutigen Tag wurden für die 
Gentechfrei-Initiative, die ein fünf jähriges Moratorium for
dert, in elf Wochen 93 000 Unterschriften gesammelt. Es ist 
ein Leichtes, diese Unterschriften zu sammeln; ich habe es 
selbst bei Standaktionen erfahren. Die Leute möchten heute 
und jetzt in der Schweiz keine landwirtschaftlichen Produkte, 
die GVO enthalten, und diese Meinung ist seit Jahren stabil 
geblieben. 
Besonders ist zu erwähnen, dass hier Konsumenten-, Tier
schutz-, Umwelt- und Entwicklungsorganisationen mit Land
wirtschaftsorganisationen zusammenarbeiten. Wir ziehen 
also am selben Strick, wenn wir dies heute im Landwirt
schaftsgesetz verankern: Wir wollen nämlich eine starke, 
ökologisch ausgerichtete Schweizer Landwirtschaft, die gen
techfrei produziert und diese Profilierung als Chance am 
Markt wahrnimmt. 
Darum bitten wir Sie als grüne Fraktion, heute diese Chance 
hier beim zweiten Mal wahrzunehmen und dem Antrag der 
Kommissionsmehrheit zu folgen. 

Glur Walter (V, AG): Frau Graf, ich bin mit Ihnen einverstan
den. Ich glaube, wir Schweizer Bauern wollen vorläufig gen
techfrei produzieren, und auch die Konsumentinnen und 
Konsumenten wollen gentechfreie Nahrungsmittel. Aber 
brauchen wir dazu wirklich ein Moratorium? Denn wenn gen
technisch veränderte Nahrungsmittel wirklich so schlimm 
sind, wie Sie sagen, warum haben wir dann eine Toleranz
grenze? Bei den Bionahrungsmitteln haben wir eine Tole
ranzgrenze. Ich frage Sie: Wissen Sie, wie hoch die eigent
lich ist? Ich weiss es. 

Graf Maya (G, BL): Ich weiss, dass es eine Toleranzgrenze 
gibt. Ich kann Ihnen auch sagen, dass ich darüber nicht 
glücklich bin. Es ist aber wichtig, dass wir diese Toleranz
grenze nicht ständig nach oben schrauben und am Schluss 
sagen: Wir können jetzt nichts mehr tun, wir müssen uns ja 
wohl damit abfinden, dass in unseren Nahrungsmitteln und 
in unserer Landwirtschaft GVO sind; wir haben aufgegeben. 
Darum möchte ich Folgendes sagen: Das Moratorium ist ein 
wichtiges Zeichen für unsere Landwirtschaft, ein Label, das 
sagt: Wir produzieren in der Schweiz GVO-frei. Das ist auch 
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ein Marktvorteil. Es ist auch ein Zeichen fOr Europa, wo die 
Aufhebung oder Nichtaufhebung dieses De-facto-Moratori
ums laufend zur Diskussion steht. 

Walter Hansjörg (V, TG): Frau Graf, ich habe folgende 
Frage - Sie sind ja Mitglied des Initiativkomitees -: Sollten 
wir heute, und nachher auch der Ständerat, diesem Freiset
zungsverbot bis 2009 zustimmen - was dem Initiativtext ent
spricht -, sind Sie dann bereit, die Initiative zurOckzuziehen? 
Noch zur Bemerkung von Frau Wirz-von Planta: Die Initia
tive ist nicht vom Schweizerischen Bauernverband; wir sind 
nicht im Initiativkomitee, wir haben nicht die Initiative ergrif
fen, sondern auf ein Moratorium von fünf Jahren anstatt von 
zehn Jahren hingewirkt. 
Aber die Frage ist: Sind Sie bereit, diese Initiative dann zu
rückzuziehen? 

Graf Maya (G, BL): Die 100 000 Unterschriften für die Initia
tive werden fertig gesammelt. Das ist - wir haben es gese
hen - auch ein wichtiges Mittel, das wir jetzt benützen, damit 
dieses Moratorium hoffentlich bis Ende Jahr im Landwirt
schaftsgesetz verankert werden kann. Nachher, wenn das 
Gesetz in Kraft tritt, ist es klar, dass wir die Diskussion, ob 
diese Initiative zurückgezogen wird oder nicht, führen wer
den. 

Walter Hansjörg (V, TG): Sie hören es: Es geht wieder sehr 
emotional zu und her um diese Sachfrage. Jetzt ist es ei
gentlich nur noch eine politische Frage. Wir haben in der 
Gen-Lex-Beratung sehr intensiv rund um diese Frage disku
tiert. Ich stelle auch fest, dass wir mit der Gen-Lex ein sehr 
gutes Gesetz für die Anwendung in der Landwirtschaft ha
ben, ein Gesetz, das praxistauglich und zukunftsgerichtet 
ist. 
Trotzdem wurde in der breiten Bevölkerung über dieses Mo
ratorium diskutiert. Wir haben diese Diskussion auch ent
sprechend geschürt; da trägt auch insbesondere die chemi
sche Industrie ihre Verantwortung. 
Ich muss Ihnen einfach sagen, dass der Bauernverband mit 
diesem Gesetz, der Gen-Lex, zufrieden ist und dass wir aus 
unserer Sicht eigentlich keinen Anlass gehabt hätten, hier 
aktiv zu werden. Der Bauernverband hat ein De-facto-Mora
torium, indem wir gegenüber unseren Marktpartnern bis auf 
weiteres vertragliche und freiwillige Verzichterklärungen ha
ben. Der Bauernverband hat dann mit dem Initiativkomitee 
verhandelt und erreicht, dass das Moratorium auf fünf Jahre 
festgelegt wird. Dementsprechend hat die Mehrheit unserer 
Basis die Parole gefasst, diese Volksinitiative zu unterstüt
zen. Aber es ist nicht so, dass wir hier die Initiative ergriffen 
haben, wie das Frau Wirz-von Planta soeben gesagt hat. 
Nun stellt sich einfach die politische Frage. Die Initiative ist 
innert zwei Monaten faktisch zustande gekommen. Sie ist 
ein klares Bekenntnis der Konsumenten, der Bevölkerung, 
dass hier grosse Skepsis vorhanden ist. Und deshalb habe 
ich, um eine BrOcke zu schlagen, diesen Vorstoss in der 
WAK gemacht, um faktisch - im Anwendungsbereich, im 
Landwirtschaftsgesetz - ein Freisetzungsverbot nur für die 
GVO-veränderten Pflanzen in der Umwelt zu erreichen. 
Ich frage insbesondere Herrn Leu: Wollen Sie das Risiko ei
ner Volksabstimmung eingehen? Ich frage: Ist die chemi
sche Industrie bereit, einen Abstimmungskampf zu führen, 
nachdem sie bis jetzt sehr schlecht über die Gentechnologie 
informiert hat, nachdem die Forschung, die ETH, nicht ein
mal in der Lage ist, erfolgreich ein entsprechendes Gesuch 
fOr zwei Quadratmeter Forschung in der Schweiz im Bereich 
der Freisetzung einzureichen, während weltweit 547 Millio
nen GVO-veränderte Hektaren bebaut werden? Das zeigt, 
dass wir in der Bevölkerung eine absolute Verunsicherung 
haben. 
Die Bevölkerung wird dieser Initiative nach meiner Einschät
zung zustimmen, und fOr mich gilt es, hier eine Abwägung 
zu machen: Was sollen wir tun? Braucht es nicht auch diese 
fOnf Jahre, um entsprechende Informationen über diese 
Technologie zu sammeln? Es betrifft nicht die Forschung, 
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das möchten wir ganz klar in Abrede stellen I Fällen Sie 
heute bitte diesen politischen Entscheid. Es geht heute nicht 
um die Frage für oder gegen die Gentechnologie, für oder 
gegen die Forschung, sondern um die Frage, ob wir bereit 
sind, diesen Abstimmungskampf in den nächsten Jahren zu 
fOhren. Ich bin offen gegenüber dem, was 2010 passieren 
wird. Mit dieser Gesetzesvorlage im Landwirtschaftsgesetz 
hätten wir theoretisch die Möglichkeit, dass wir die Zukunft 
nicht verbauen, sondern dass man, sollten die Konsumenten 
das wollen, 2010 oder 2015 die entsprechenden Produkte 
einführen und freisetzen könnte. Aber zurzeit sind wir nicht 
so weit. 
In der SVP ist es so, dass wir klar geteilter Meinung sind. Ich 
bitte Sie, hier diese politischen Überlegungen in Ihren Ent
scheid einzubeziehen: Wo haben wir mehr zu gewinnen, 
und wo haben wir mehr zu verlieren? 

Donze Walter (E, BE): Im Namen der evangelischen und 
unabhängigen Fraktion gebe ich unserem Erstaunen dar
über Ausdruck, mit welcher Vehemenz diese Grenzziehung 
bekämpft wird. Es liegt doch auf der Hand, dass jede Frei
heit ihre Grenzen hat. Ich erinnere Sie nicht an die Freiheit, 
sondern an die Verantwortung, die das Parlament hier trägt. 
Man sagt, fünf Jahre lang sei ohnehin keine Freisetzung vor
gesehen. Weshalb müssen wir dann so vehement fOr die 
Freiheit eintreten? Was haben wir denn zu verlieren? Wir 
haben höchstens einen Wettbewerbsvorteil, einen Bonus, 
ein Label, zu verlieren, wenn wir auf diese Bestimmung ver
zichten. 
Deshalb sage ich Ihnen in aller Einfachheit: Stimmen Sie der 
Mehrheit zu, Sie haben nichts zu verlieren. 

Ehrler Melchior (C, AG), für die Kommission: Sie haben es 
gehört, die Kommission beantragt Ihnen mit 12 zu 10 Stim
men bei 2 Enthaltungen, dieses Moratorium aufzunehmen. 
Wenn Sie diese Zahlen hören, sehen Sie, dass in der Min
derheit einige Leute mehr präsent sind, als auf der Fahne 
aufgeführt sind. 
Ich mache eine Vorbemerkung, ich möchte mich nachher 
auf die wesentlichen Punkte konzentrieren. Es ist seit der 
Diskussion in der Kommission bis heute einiges gelaufen. 
Zum einen haben wir die Gen-Lex verabschiedet; dort wur
den noch gewisse Präzisierungen zum Schutz der GVO
freien Landwirtschaft gemacht. Zum andern ist die Initiative 
für ein Moratorium gestartet worden. Sie haben es vorher 
gehört, es sind 92 000 Unterschriften gesammelt worden. 
Ich möchte die wesentlichen Positionen der BefOrworter und 
Gegner kurz zusammenfassen: Die BefOrworter argumentie
ren zum einen mit materiellen GrOnden, es gehe um die Pro
filierung der einheimischen Produkte. Sie verweisen zum 
anderen auf die Initiative; sie verweisen stark darauf, wenn 
man jetzt das Moratorium habe, sei die Initiative mehr oder 
weniger überflüssig und man hätte nicht jahrelange Diskus
sionen um ein Moratorium. Das war die Argumentation sei
nerzeit in der Kommission. 
Die Gegner ihrerseits argumentieren damit, dass wir das 
Ganze in der Gen-Lex materiell behandelt hätten, dass eine 
scharfe Gen-Lex verabschiedet worden sei und dass dort 
kein Moratorium beschlossen worden sei. Das ist die materi
elle Seite. Sie argumentieren auch von der formalen Seite 
her - dass man diese Sache in der Gen-Lex abgelehnt 
habe, dass eine Initiative gestartet worden sei und dass jetzt 
das normale Verfahren eingehalten werden solle, also Un
terschriften fOr die Initiative sammeln, dann die Diskussion 
im Parlament und die Abstimmung durchzuführen. Dannzu
mai werde feststehen, ob es ein Moratorium gebe oder nicht. 
Ich möchte anfOgen, dass es scheinbar so ist, dass wir 
schon heute ein Moratorium beschliessen können, aber wir 
wissen nicht, was nachher mit der Initiative passiert. 
Das sind die wesentlichen Positionen in der Kommission. 
Wie gesagt, mit 12 zu 10 Stimmen bei 2 Enthaltungen emp
fiehlt Ihnen die Kommission, ein Moratorium zu beschlies
sen. Persönlich werde ich das Moratorium ablehnen, und 
zwar weil ich der Meinung bin: Wenn wir das in der Gen-Lex 
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abgelehnt haben und wenn wir jetzt eine Initiative haben, 
soll dieses Prozedere jetzt durchgespielt werden. 

Deiss Joseph, conseiller federal: Le Conseil federal s'op
pose acette adjonction d'abord pour une question de fond. 11 
est oppose a un moratoire dans la mesure ou iI estime que 
cela ne contribue en rien a resoudre la question de I'even
tuelle utilisation d'OGM dans I'agriculture. Nous pensons 
aussi que I'adoption de cet alinea 5 conduirait a donner un 
signal negatif pour ce qui est de la Suisse en tant que pays 
oriente vers la recherche. C'est I'argument principal. 
11 y ades questions de forme. On a deja dit que cette dispo
sition n'a pas sa place dans cette loi, puisqu'une teile dispo
sition devrait figurer, le cas echeant, dans la loi sur le genie 
genetique. J'ai signale tout a I'heure I'article 7bis de cette loi 
adoptee par les deux Chambres, qui repond deja partiel
lement a I'objectif de la proposition de la majorite a I'arti
cle 187b alinea 5 LAgr, car iI interdit deja le commerce avec 
des animaux de rente genetiquement modifies. 11 a ete adop
te, comme je I'ai dit, dans les deux Chambres. 
Les deux Chambres aussi, et c'est un autre probleme de 
forme, se sont prononcees sur la question d'un moratoire re
latif a I'utilisation de plantes genetiquement modifiees dans 
I'agriculture. Ce moratoire a ete refuse par les deux Cham
bres et ce serait tout de mame etonnant que I'on revienne ici 
et I'introduise dans la loi sur I'agriculture ou iI n'a pas sa 
place. 
Pour ces raisons, je vous recommande donc de suivre la mi
norite de la commission a I'alinea 5. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Ich möchte die Frage von 
Herrn Kollege Walter Hansjörg bezüglich des Rückzuges 
der Initiative klären. Als Mitglied des Initiativkomitees werde 
ich mich persönlich dafür einsetzen, dass die Initiative zu
rOckgezogen wird, wenn dieser Artikel in dieser Form im 
Landwirtschaftsgesetz in Kraft tritt. 

Ehrler Melchior (C, AG), für die Kommission: Der Antrag 
Chevrier möchte hier eine traditionelle Regelung, die wir frO
her hatten, beibehalten. Ich verstehe das Anliegen von 
Herrn Chevrier, ich bin aber der Meinung, dass man diesem 
Antrag nicht zustimmen kann - im Wesentlichen aus drei 
Gründen: 
Der erste Punkt ist, dass wir damit das alte System verlän
gern würden. Wir haben ausdrOcklich beschlossen, dass wir 
nun eine neue Agrarpolitik machen und wir bisherige For
men der Unterstützung eben nicht weiterführen wollen; Der 
zweite Punkt ist der, dass es in diesem Bereich eine Uber
gangsregelung gibt. Wenn wir die Sache hier nun so regeln, 
wie es Kollege Chevrier möchte, kämen wir wahrscheinlich 
in schwierige Fragen der Wettbewerbsneutralität hinein, in
dem einzelne Firmen profitieren könnten, andere aber nicht. 
Der dritte und wesentliche Punkt ist schliesslich der, d.ass wir 
begrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung haben und der 
Kampf um diese Mittel natürlich hart ist. Wenn wir dem An
trag Chevrier zustimmen würden, müsste das Geld von ir
gendwo genommen werden. Ich sehe eigentlich nicht, wo es 
entsprechende Möglichkeiten gibt. 
Die Kommission hat diesen Antrag nicht behandelt. Wie ich 
die Stimmung in der Kommission einschätze, gehe ich aber 
davon aus, dass er kaum grosse Chancen gehabt hätte. 

Deiss Joseph, conseiller federal: Je vous invite a ne pas 
proroger une mesure qui avait ete prise a titre transitoire et 
dont la duree a ete clairement definie. Aller au-dela revien
drait a creer des distorsions de concurrence. 11 serait effecti
vement problematique de prolonger le delai: ya reconduirait 
un privilege des beneficiaires actuels de prets par rapport 
aux nouveaux venus, et octroyer de nouveaux prets ades 
nouveaux venus reviendrait a elargir encore I'application 
d'une mesure qui etait destinee a faciliter la transition. Mais 
cette transition doit maintenant pouvoir se faire. 
Par consequent, je vous invite a rejeter la proposition Che
vrier. 

Le president (Christen Yves, president): Ober die Absätze 6 
und 7 haben wir bereits bei Artikel 36a LwG entschieden. 
Absatz 6 ist demnach gemäss dem Antrag der Mehrheit an
genommen; Absatz 7 ist gestrichen. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
(namentlich - nominatif; Beilage - Annexe 02.046/3536) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 83 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit Favre .... 78 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag Chevrier .... 24 Stimmen 
Dagegen .... 127 Stimmen 

Obrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Zift.1I 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

eh. 11 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 48 Abs. 3 - Art. 48 al. 3 

Fässler Hildegard (S, SG): Ich möchte Sie bitten, auf einen 
Artikel, den wir in der FrOhjahrssession beschlossen haben, 
zurückzukommen. Ich stelle also einen Rückkommensan
trag, und zwar zu Artikel 48 Absatz 3 - in der deutschspra
chigen Fahne finden Sie ihn auf Seite 16. 
Wir haben mit 99 zu 80 Stimmen einen Antrag der Minder
heit I (Baader Caspar) beschlossen. Es geht dort um die 
Gelder, die bei der Fleischversteigerung hereinkommen. Wir 
haben beschlossen, dass die etwa 150 Millionen Franken -
das gibt also auf den Zahlungs rahmen von vier Jahren um
gerechnet 600 Millionen Franken - zusätzlich zum Rahmen
kredit für die Landwirtschaft verwendet werden sollen, und 
zwar nur für einen ganz speziellen Teil, den Fleischbereich, 
und dort vor allem für Marktentlastungen. Ich denke, dass 
dieser Beschluss etwas quer in der Landschaft steht: Wir 
sind eigentlich mitten in einer Sparphase, wir haben ein Ent
lastungsprogramm vor uns. Ich denke, da können wir es 
wirklich nicht verantworten, dass wir eine Mehrausgabe 
sprechen, die nicht einmal zugunsten der ganzen Landwirt
schaft, sondern nur zugunsten eines einzelnen Bereiches 
der Landwirtschaft ist. 
Wir haben, wie Sie auf der Fahne vielleicht gesehen haben, 
auch einen Antrag zum Zahlungsrahmen: Der Zahlungsrah
men sei um rund 500 Millionen Franken zu kürzen. Sie se
hen, dass der Antrag nur von einem Mitglied unserer Frak
tion unterschrieben ist. Das bedeutet, dass die SP-Fraktion 
dem Rahmenkredit eigentlich grossmehrheitlich zustimmen 
würde. Aber wenn hier diese 600 Millionen Franken für die 
Landwirtschaft zusätzlich drinbleiben, dann ist das nicht 
mehr möglich. Wir werden auch keine Verhandlungsmasse 
haben, wenn wir über das Entlastungsprogramm sprechen. 
Wenn dort drin z. B. auch Direktzahlungen gekürzt werden 
sollten, dann können wir dort nichts mehr dagegenhalten; 
wir werden dann dort einfach für Sparen sein müssen. 
Ich möchte Sie deshalb bitten, hier auf Artikel 48 Absatz 3 
zurückzukommen. 

Baader Caspar (V, BL): Frau Fässler, sind Sie sich eigent
lich der Tatsache bewusst, dass diese 150 Millionen Fran
ken nicht zusätzlich in die Landwirtschaft gehen, sondern 
dass sich dieses Geld heute in der <cWertschöpfungskette 
Fleisch» befindet und vom Bund neu 150 Millionen Franken 
abgeschöpft werden sollen? Das ist Geld, das letztlich dem 
Metzgereigewerbe und den Konsumenten zugute kommt. 
Sie wollen dieses Geld abschöpfen und in die Bundeskasse 
leiten. Deshalb habe ich den Antrag gestellt, es müsse in der 
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Ref.3536 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft lObjet: 
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 
Loi federale sur I'agriculture (Loi sur I'agriculture, LAgr) 

Gegenstand lObjet du vote: 

Art. 187b al. 5 

Abstimmung vom I Vote du: 07.05.2003 09:36:51 
Abate = R TI FehrJacqueline + S ZH Lachat 
Aeppli Wartmann * S ZH Fehr Lisbeth = V ZH Lalive d'Epinay 
Aeschbacher + E ZH FehrMario + S ZH Laubacher 
Antille = R VS Fetz + S BS Lauper 
Baader Caspar = V BL Fischer-Seengen * R~G Leu 
Bader Elvira + CSO Freund o V ~R Leutenegger Hajo 

= C JU 

= R SZ 

= V LU 

= C FR 

= C LU 
* R ZG 

Banga + S SO Frey Claude = R NE Leutenegger Susann + S BL 
Bangerter 
Baumann Alexander 
Baumann Ruedi 
Baumann Stephanie 
Beck 
Berberat 
Bernasconi 
Bezzola 
Bigger 
Bignasca 
Binder 
Blocher 
Borer 
Bortoluzzi 
Bosshard 
Bruderer 
Brun 
Brunner Toni 
Bugnon 
Bühlmann 
Bührer 
Cavalli 
Chappuis 
Chevrier 
Christen 
Cina 
Cuche 
Decurtins 
Donze 
Dormann Rosemarie 
Dormond Marlyse 
Dunant 
Dupraz 
Eberhard 
Egerszegi 
Eggly 
Ehrler 
Engelberger 
Fasel 
Fattebert 
Favre 
Fehr Hans 
Fehr Hans-Jürg 

+ ja/ouil s1 
= nein 1 non 1 no 

= R BE Fässler + S SG Leuthard 
+ V rm Föhn * V SZ Loepfe 
+ G BE Gadient = VGF Lustenberger 
+ S BE Galli * C BE Maiilard 

= L VD Garbanl + S NE Maitre 
+ S NE Genner + G ZH Marietan 

= R GE Giezendanner * V AG MartiWemer 

= R GR Glasson = R FR Marty Kälin 
0 V SG Glur o V AG Maspoli 
* - TI Goll + S ZH Mathys 

= V ZH Graf + G BL Maurer 

= V ZH Grobet + S GE Maury PasQuier 

= V SO Gross Andreas + S ZH Meier-Schatz 

= V ZH Gross Jost + S TG Messmer 

= R ZH Guisan * R VD Meyer TMrese 
+ S ~G Gutzwiiler = R ZH Mugny 

= C LU Gysin Hans Rudolf = R BL Menetrey Savary 
+ V SG Gysin Remo + S BS Mörgeli 
+ V ~D Günter * S BE Müller Erich 
+ G LU Haering Binder + S ZH Müller-Hemmi 

= R SH Haller * V BE Nabholz 
+ S TI Hassler + V ~F Neirynck 
+ S FR Heberlein = R ZH Oehrli 
+ C VS Hegetschweiler = R ZH Pedrina 
# R VD Heim * C §C Pelli 

= C VS Hess Berhard . - BE Pfister Theophil 
+ G NE Hass Peter * C IZG Polla 
+ C ~F Hass Walter + C SG Raggenbass 
+ E BE Hofmann Urs + S ~G Randegger 
+ C LU Hollenstein + G SG Rechsteiner Paul 
+ S VD Hubmann + S ZH Rechsteiner-Basel 

= V BS Hämmerle + S GR Rennwald 
+ R GE Imfeld = C :>VI Riklin 
+ C SZ Imhof = C BL Robbiani 

= R AG Janiak + S BL Rossini 

= L GE Joder + V BE Ruey 

= C ~G Jossen + S VS Salvi 

= R Nw Jutzet + S FR Sandoz Marcel 
* G FR Kaufmann = V ZH Schenk 
+ V ~D Keller Robert = V ZH Scherer Marcel 

= R VD Kofmel * R SO Scheurer Remy 
* V ZH Kunz + V LU Schibli 
+ S SH Kurrus = R BL Schlüer 

• entschuldigt 1 excuse 1 scusato, abwesend 1 absent 1 assente 
hat nicht teilgenommen 1 n'ont pas vote 1 non ha votato 

· C~G 
= C AI 
+ C LU 
+ S~D 
= C GE 

= C VS 
+ S GL 
+ S ZH 
* - TI 

= V AG 

= V ZH 
+ S GE 
+ C SG 
0 R rrG 

= C FR 
+ G GE · G VD 

= V ZH 

= R ZH 
+ S ZH 

= R ZH 

= C VD 

= V BE 
+ S TI 

= R TI 

= V ISG 
* L GE 

= C ITG 

= R BS 
* S SG 
+ S BS 
+ S JU 
+ C ZH · C TI 
+ S VS 

= L VD 
+ S VD 
+ R VD 

= V BE 

= V ZG 

= L NE 

= V ZH 

= V ZH 

o enth. 1 abst. 1 ast. # Der Präsident stimmt nicht 1 Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse I Resultats: 
Gesamt 1 Complete 1 Tutto Fraktion 1 Groupe 1 Gruppo C G L R S E V 
ja 1 oul 1 si 83 jal oul Is1 13 8 0 3 47 4 8 
nein 1 non 1 no 78 nein 1 non 1 no 16 0 5 30 0 0 27 
enth. 1 abst. 1 ast. 4 enth. 1 abst. 1 ast. 0 0 0 1 0 0 3 
entschuldigt 1 excuse 1 scusato 34 entschuldigt 1 excuse 1 scusato 6 2 1 7 5 1 7 

Bedeutung Ja 1 Signification de oui: Proposition de la majorite 
Bedeutung Nein 1 Signification de non: Proposition de la minorite Favre 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Schmid Odilo + C VS 
Schmied Walter = V BE 
Schneider = R BE 
Schwaab + S VD 
Seiler Hanspeter = V BE 
Sieg rist * V AG 
Simoneschi-Cortesi + C TI 
Sommaruga + S BE 
Speck * V~G 
Spielmann * - GE 
Spuhler * V ITG 
Stahl = V ZH 
Stamm Luzi = V~G 
Steinegger = R UR 
Steiner = RSO 
Strahm + S BE 
Studer Heiner + E~G 
Stump + S ~G 
Suter * R BE 
Teuscher + G BE 
Thanei + S ZH 
Theiler = RLU 
Tillmanns + S VD 
Triponez = R BE 
Tschuppert = RLU 
Tschäppät + S BE 
Vallender + RAR 
Vaudroz Jean-Claud . C GE 
Vaudroz Rene = R VD 
Vermot * S BE 
Vollmer + S BE 
Waber Christian * E BE 
Walker Felix = C ~G 
Walter Hansjörg + V TG 
Wandfluh = V BE 
Wasserfallen * R BE 
Weigelt * R ISG 
Weyeneth = V BE 
Widmer + S LU 
Widrig = C SG 
Wiederkehr + E IZH 
Wirz-von Planta = L BS 
Wittenwiler = R SG 
WYSS Ursula + S BE 
Zanetti + S SO 
Zapfl + C ZH 
Zisyadis * - WD 
Zuppiger = V ZH 
Zäch + C ~G 
de Dardei . S GE 

-
0 
0 
0 
5 
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«Wertschöpfungskette Fleisch» bleiben und entweder zur 
Entlastung des Fleischmarktes verwendet oder den Bauern 
als Direktzahlungen ausbezahlt werden. Letztlich spielt es 
nämlich keine Rolle, an wen sie vergütet werden, es wird 
einfach eine neue Margenteilung zwischen dem Landwirt 
und dem Schlachtbetrieb erfolgen. Aber sind Sie sich be
wusst, dass diese 150 Millionen Franken zusätzlich abge
schöpft werden sollen? 

Fässler Hildegard (S, SG): Das ist nicht so, wie Ihnen so
wohl der Bundesrat in der letzten Diskussion als auch alle 
Vertreter des Bundesamtes für Landwirtschaft erklärt haben: 
Es sind zusätzliche Gelder für die Landwirtschaft, die so 
nicht gesprochen werden dürfen. 

Eberhard Toni (C, SZ): Ich möchte Sie namens der CVP
Fraktion bitten, den Ordnungsantrag abzulehnen. Aus weI
chen Gründen? 
Es ist richtig, dass man diese Gelder aus dem Steigerungs
erlös mit dem Ordnungsantrag Baader Caspar in der «Wert
schöpfungskette Fleisch» behalten will. Auf der andern Seite 
sind wir uns aber bewusst, dass jetzt dieses Geld, der Erlös 
aus der Versteigerung, dazu verwendet werden sollte, die 
Entsorgung der Schlachtnebenprodukte zu finanzieren. Jetzt 
ist es ja so, dass dieser Gewinn aus den Zollfreikontingenten 
nicht direkt der Landwirtschaft zugute kommt - das muss ich 
zu Herrn Baader sagen -: Das ist zwar eine Aussage der Im
porteure und der Fleischverarbeiter, aber in Tat und Wahr
heit ist das nur eine Absichtserklärung, die so nicht bewie
sen werden kann. 
Wenn wir hingegen dieses System jetzt ändern, dann sagen 
zwar die Importeurkreise, sie würden das weiterhin quer 
subventionieren, aber das ist nur eine Absichtserklärung. 
Auf der anderen Seite haben wir das Problem der Entsor
gung der Schlachtnebenprodukte nicht gelöst. Das ist zwar 
eine durch die BSE bedingte Massnahme - diese Entsor
gungskosten sind aufgrund der BSE gestiegen -, und ich bin 
der Meinung, dass man hier überlegen sollte, ob diese Vor
schriften in dieser Höhe noch notwendig sind. Die Entsor
gung von Schlachtnebenprodukten ist ebenfalls ein gesund
heitspolitisches Vorsorgeprogramm, das nach meiner Mei
nung von der Gesamtgesellschaft getragen werden sollte. 
Es ist auch eine neue gesellschaftliche Erwartung, die diese 
Kosten verursacht hat; deshalb ist es nach meiner Meinung 
eine Aufgabe der Allgemeinheit. 
Wir haben aber ein Problem: Wenn wir diese Gelder zwin
gend für die Landwirtschaft verwenden, dann haben wir die 
Kosten der Entsorgung nicht gesichert. Deshalb bin ich zu
sammen mit der CVP-Fraktion der Meinung, dass der Stän
derat sich das nochmals genau überlegen sollte: Er soll alle 
diese Punkte prüfen und so eventuell zu einer neuen Lösung 
kommen. 

Le presldent (Christen Yves, president): Je vous prie d'en 
rester a la forme et a un aspect juridique ou politique de 
cette motion d'ordre et de ne pas refaire completement le 
debat sur le fond. 

Tschuppert Karl (R, LU): Ich werde mich jetzt nicht materi
ell äussern. Man kann sich tatsächlich darüber streiten, ob 
dieser Antrag Baader Caspar das letzte Mal gut oder 
schlecht war. Die FDP-Fraktion hat ihm mehrheitlich nicht 
zugestimmt. Aber ich wehre mich jetzt dagegen, dass wir ein 
Rückkommen machen, Frau Fässler. Gestern haben wir 
auch verloren; jetzt zu «täubelen» und zu drohen nützt über
haupt nichts. Das ist das ordentliche parlamentarische Ver
fahren. Wir haben eine Vorlage vom Ständerat übernom
men. Unsere Kommission hat sie meiner Ansicht nach etwas 
verbessert. Jetzt haben Sie wieder zum Teil Neuerungen ge
macht. Nach dieser Debatte geht das ordentliche Differenz
bereinigungsverfahren über die Bühne, und fertig Schluss! 
Jetzt einfach, weil jemandem etwas nicht passt, auf ein
zelne, früher gefasste Beschlüsse zurückzukommen, ent
spricht nicht unserem parlamentarischen Verfahren. 
Ich bitte Sie, diesen Antrag Fässler abzulehnen. 
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Walter Hansjörg (V, TG): Die SVP-Fraktion hat die gestri
gen Worte von Frau Fetz noch gut in den Ohren. Wir sind 
der Meinung, dass es eine Differenz zum Ständerat ist und 
genügend Zeit bleibt, darauf zurückzukommen. Der Stände
rat wird diese ganze Thematik ebenfalls noch diskutieren, 
weil wir in der Frage der Fleischversteigerung eine erhebli
che Differenz haben. 
Ich bitte Sie, den Rückkommensantrag Fässler abzulehnen. 

Hämmerle Andrea (S, GR): Ich möchte vor allem die Bau
ernvertreter aufrufen, diesem Rückkommensantrag zuzu
stimmen. Sie spielen mit dem Feuer. Wir haben in der WAK 
versucht, eine Linie zu fahren, wir haben uns auf eine Posi
tion zusammengerauft, und wir können zu dieser Position 
stehen. Mit dem Antrag Baader Caspar ist dieser Konsens 
nun aufgebrochen worden. Es kommt hinzu, dass in der Zwi
schenzeit das Entlastungsprogramm des Bundesrates be
kannt geworden ist. Sie wissen haargenau, dass dieses 
Entlastungsprogramm bei der Landwirtschaft massive Ein
schnitte zur Folge hat, bis in den Bereich der Direktzahlun
gen. Wollen Sie wirklich mit dieser Kopf-durch-die-Wand
Strategie einerseits den Zahlungsrahmen gefährden und an
derseits bei den Direktzahlungen am Schluss auch noch 
Einschnitte riskieren? 
Ich bitte Sie, vernünftig zu sein und in Anbetracht der neuen 
Tatsachen, wie sie geschaffen worden sind, auf diesen Ent
scheid zurückzukommen und auf der Linie der Kommission 
weiterzufahren. Das ist in unser aller Interesse. Diese «Ab
schlachterei», die Sie jetzt vornehmen, ist ungeschickt - für 
Sie und für uns. 

Marti Werner (S, GL): Ich möchte Ihnen noch etwas aus der 
Sicht der Finanzkommission sagen: Die Finanzkommission 
hatte keine Möglichkeit, zu diesem Krediterhöhungsbegeh
ren Stellung zu nehmen. Aber, Herr Baader, es ist natürlich 
so, dass diese 150 Millionen Franken im Bundeshaushalt als 
Einnahmen budgetiert und eingeplant sind, dass sie in den 
Finanzplänen enthalten sind. Wenn Sie diese nun einfach 
der Landwirtschaft zuschlagen, ist das ein Griff in die Bun
deskasse in der Grössenordnung von 150 Millionen Fran
ken, und dies in der heutigen finanziellen Situation, in der wir 
heute stehen. Ich denke, das ist nicht verantwortbar. Wenn 
Sie das machen, dann schweigen Sie aber, wenn wir das 
Entlastungsprogramm behandeln! 

Beck Serge (L, VD): M. le president I'a releve judicieuse
ment tout a I'heure, iI n'est pas question de revenir sur le 
fond de la proposition de la minorite I (Baader Caspar) a ce 
stade de la discussion. On a vu que I'innovation n'est pas 
toujours bienvenue. On I'a vu tout a I'heure en matiere de 
genie genetique dans la decision que vous avez prise. L:in
novation en matiere de procedure parlementaire n'est pas 
toujours la bienvenue non plus, car ce que nous propose le 
groupe socialiste, par la motion d'ordre Fässler, c'est de 
faire le deuxieme debat a I'interne, de revenir sur tel ou tel 
point a I'issue du premier debat sur une loi, sous prätexte 
qu'iI derange I'une ou I'autre tendance, I'un ou I'autre groupe 
de ce Parlement. 
Alors, je crois que nous devons avoir plus de logique et de 
coh9rence dans la procedure parlementaire et, si le groupe 
socialiste est mis en position difficile a I'egard d'un vote sur 
I'ensemble sur cette loi compte tenu de ses positions conti
nuellement alambiquees a I'egard de I'agriculture, va n'est 
pas une raison suffisante pour innover dans la procedure 
parlementaire. Nous avons pris une decision, nous ne pou
vons pas creer un precedent et permettre a I'avenir a cha
cun des groupes qui contestent tel ou tel point d'une loi qui 
arrive au vote sur I'ensemble de revenir avec une motion 
d'ordre pour demander que certaines mesures soient remi
ses en question. 
Au nom du groupe liberal, je vous invite a rejeter cette mo
tion d'ordre visant a revenir sur un vote anterieur que nous 
avons decide en pleine connaissance de cause et apres un 
debat fourni et etaye. 
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Le presldent (Christen Yves, president): Die grüne Fraktion 
unterstützt den Ordnungsantrag Fässler. 

Abstimmung - Vote 
Für den Ordnungsantrag Fässler .... 77 Stimmen 
Dagegen .... 76 Stimmen 

Le presldent (Christen Yves, president): En principe, iI n'y 
a pas de debat parce que ce probleme a ete suffisamment 
discute. Si M. Dei55, conseiller federal, veut s'exprimer, je lui 
donne la parole. 

Delss Joseph, conseiller federal: J'avais compris que I'on 
voulait d'abord mener une discussion sur le principe de la 
motion d'ordre, qu'a ce stade du debat, iI ne fallait pas s'ex
primer sur le fond, et que, par consequent, iI y aurait un de
bat sur le fond apres la decision de principe. C'est bien sür 
au Conseil de savoir s'i1 faut refaire un debat sur ce sujet ou 
pas et s'i1 y a des arguments nouveaux. Personnellement, 
j'aurais souhaite pouvoir repeter les arguments qui poussent 
le Conseil federal a estimer que la proposition de la minorite I 
(Baader Caspar) est une erreur - et meme une erreur im
portante! - par rapport a la ligne que votre Conseil a voulu 
suivre pour le reste. 

Le president (Christen Yves, president): Je propose qu'i1 n'y 
ait pas de debat dans notre Conseil, mais que M. Dei55, 
conseiller federal, puisse developper quelques arguments 
de fagon a vous rappeier de quoi iI s'agit. 

Deiss Joseph, conseiller federal: Le Conseil national a de
cide de suivre le Conseil federal en ce qui concerne la ques
tion de I'importation de la viande et plus particulierement 
celle de la mise aux encheres des droits d'importer de la 
viande. Cette mesure est importante, d'abord parce qu'elle 
nous permet de ramener cet eh~ment important de la pro
duction et de la politique agricole vers des principes de mar
che. 11 y a actuellement - on a dit le chiffre de 150 millions de 
francs, mais on ne connaTt pas le chiffre exact - probable
ment entre 100 et 300 millions de francs de benefices reali
ses gräce aux droits d'importation qui sont delivres au 
prorata des abattages effectues. Or, nous avons vu que ces 
abattages vont etre de plus en plus entre les mains d'un cer
tain nombre de grandes maisons qui ont ces installations et 
que, par consequent, iI deviendra de plus en plus difficile de 
concurrencer ces maisons aussi pour ce qui est de I'importa
tion de la viande. Par la mise aux encheres, on cree des 
possibilites ou des conditions plus equitables au niveau de 
I'octroi des droits d'importer de la viande. 
Alors, que faire avec les recettes qui resulteront de ces mi
ses aux encheres? Le Conseil federal vous a propose le 
projet suivant. Une partie, a raison de 100 millions de francs, 
devrait etre utilisee comme contribution de I'agriculture aux 
mesures d'economies et de reequilibrage de nos finances. 
Si nous ne prenons pas les 100 millions de francs a cet en
droit, nous devrons bien les prendre ailleurs. ~autre partie, 
50 millions de francs, devrait etre utilisee pour financer I'eli
mination des dechets carnes. Si nous ne prenons pas I'ar
gent ici, iI faudra bien le prendre ailleurs. 
La proposition de la minorite I (Baader Caspar), qui voudrait 
affecter ces sommes directement aux paiements directs, ou 
bien va a I'encontre de la politique que le groupe de l'Union 
democratique du centre veut suivre - a savoir mener une 
politique d'economies - puisqu'on augmenterait en quelque 
sorte le credit du poste des paiements directs de 150 mil
lions de francs; ou bien alors, si on est de I'avis que le credit 
agricole dans I'ensemble ne doit pas changer, c'est un coup 
d'epee dans I'eau, puisqu'i1 faudra bien economiser ailleurs. 
Du reste, une remarque encore: si I'on va jusqu'au bout de 
la logique de la proposition de minorite I, on devra revenir 
aussi sur I'arrete federal sur les moyens financiers destines 
a I'agriculture pour les annees 2004--2007, puisqu'i1 faudra 
la etre d'accord d'augmenter le montant pour les paiements 
directs. Vous voyez bien que c'est soit de la poudre aux 

yeux, soit s'engager dans un labyrinthe financier qui ne 
don ne pas de sens. 
Pour cette raison, je vous invite a laisser ouverte cette ques
tion afin de pouvoir affecter les montants une fois qu'i1s se
ront veritablement encaisses, et cela comme je vous I'ai 
presente. 
Enfin, vous savez qu'au Conseil des Etats, la decision con
traire a ete prise et qu'i1 importe, pour le Conseil national, s'iI 
veut I'emporter en definitive sur la question de la mise aux 
encheres des droits a I'importation, qu'i1 donne un signal 
clair au Conseil des Etats. Si vous maintenez votre decision 
concernant la proposition de minorite I, vous attenuez le 
message que vous voulez donner au Conseil des Etats. 
Par consequent, je vous invite a revenir sur la decision que 
vous avez prise anterieurement et a suivre le Conseil fede
ral, et par la a abroger I'article 48 alinea 3. 

Baader Caspar (V, BL): Herr Bundesrat, ich möchte von Ih
nen nur eine klare, kurze Antwort: Ist es richtig, dass dieser 
Ertrag von 150 Millionen Franken heute nicht in die Bundes
kasse kommt? Ist es richtig, dass dieser neu in die allge
meine Bundeskasse kommen soll und nicht zweckgebunden 
für den Fleischmarkt oder die Landwirtschaft eingesetzt 
wird? Ist das so richtig? 

Deiss Joseph, conseiller federal: Das ist so. Was wir aber
wie Sie - wollen, ist, dass die Landwirtschaft von diesem 
Geld profitiert, und nicht andere. Was wir aber nicht wollen, 
ist, dass wir es jetzt schon zweckbestimmen und den Direkt
zahlungen zuführen. 

Weyeneth Hermann (V, BE): Herr Bundesrat Deiss, Sie 
wissen, dass ich die neue Verteilung, die Versteigerung der 
Zoll kontingente, unterstützt habe. Gleichzeitig bin ich aber 
der Auffassung, vorsorgliche Massnahmen, die das Bundes
amt für Veterinärwesen zur Sicherstellung der Volksgesund
heit trifft, seien nicht von der Landwirtschaft zu bezahlen. Es 
geht hier um die Verbrennung der Fleischabfälle. 
Der Ständerat ist in seiner Diskussion auf diese Problematik 
überhaupt nicht eingetreten. Das war ja das Problem, das 
wir in der Kommission hatten: Der Entscheid des Ständera
tes ging schlicht darüber hinweg. 
Ich möchte den Antrag Baader Caspar aufrechterhalten, bin 
aber bereit, diesen fallen zu lassen, wenn Sie sich im Stän
derat dafür einsetzen, dass diese vorsorglichen Kosten, die 
zur Gesunderhaltung der Bevölkerung anfallen, von der Öf
fentlichkeit finanziert und nicht der Landwirtschaft angelastet 
werden. Das ist das Problem, weshalb wir bezüglich der Ein
setzung dieser Mittel aus dem Kontingentshandel diese un
sicherere Situation haben. 

Deiss Joseph, conseiller federal: Ich kann Herrn Weyeneth 
diese Zusicherung nicht geben. Ich möchte aber Folgendes 
unterstreichen: 
1. Eine Lösung der Problematik bei der Entsorgung der 
Fleischabfälle ist im Interesse aller, auch im Interesse der 
Landwirtschaft; Sie wissen wohl besser als ich, wie verhee
rend es für die Landwirtschaft ist, wenn im Bereich der Nah
rungsmittel, die sie produziert, Zweifel auftauchen. Ich 
brauche die Probleme, die wir im Fleischsektor diesbezüg
lich hatten, nicht in Erinnerung zu rufen. 
2. Die Verbrennung ist aus unserer Sicht keine definitive Lö
sung. Wenn die Probleme einmal behoben sein werden, 
müssen wir auf diese Frage zurückkommen können, denn 
es macht volkswirtschaftlich keinen Sinn, derart viele Pro
teine einfach der Verbrennung zuzuführen. Vorläufig haben 
wir keine andere Möglichkeit, aber es ist nicht in unserer In
tention, das auf ewig so zu tun. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich nominatif: Beilage Annexe 02.046/3731) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 100 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit I .... 62 Stimmen 

Bulletin officiel de l'Assemblee fooerale 



02.0046 

Ref.3731 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft lObjet: 
Bundesgesetz Ober die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) 
Loi federale sur I'agriculture (Loi sur I'agriculture, LAgr) 

Gegenstand lObjet du vote: 

Art. 48 al. 3 

Abstimmung vom I Vote du: 07.05.200310:06:21 
Abate + R TI Fehr Jacqueline + S ZH 
Aeppli Wartmann · S ZH Fehr Usbeth = V ZH 
Aeschbacher + E ZH FehrMario + S ZH 
AntiUe 0 R VS Fetz + S BS 
Baader Caspar = V BL Fischer-Seengen · RAG 
Bader Elvira = C SO Freund = V AR 
Banga + S SO Frey Claude + R NE 
BanQerter · R BE Fässler + S SG 
Baumann A1exander = V TG Föhn · V SZ 
Baumann Ruedi + G BE Gadient = V GR 
Baumann Stephanie + S BE GaUi · C BE 
Beck = L VD Garbani + S NE 
Berberat + S NE Genner + G ZH 
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Christen # R VD Heim · C SO 
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Ehrler = C AG Jossen + S VS 
Enllelbemer = R NW Jutzet + S FR 
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Gesamtabstimmung - Vote sur I'ensemble 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 02.046/3538) 
Für Annahme des Entwurfes .... 124 Stimmen 
Dagegen .... 16 Stimmen 

2. Bundesbeschluss über die finanziellen Mittel für die 
Landwirtschaft in den Jahren 2004-2007 
2. Arrete federal sur les moyens flnanciers destines a 
I'agriculture pour les annees 2004-2007 

Detai/beratung - Examen de detail 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre et preambule 
Proposition de la commission 
Adherer EI la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 1 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 
.... oder aufgrund von Artikel 73 des Landwirtschaftsgeset
zes vornehmen. 

Antrag der Minderheit 
(Gysin Remo) 
Abs.1 

b ..... Absatz 2400 Millionen Franken; 

Antrag Cuche 
Abs.1 

b. für die Massnahmen zur Förderung von Produktion und 
Absatz 2400 Millionen Franken; 
c. für die Ausrichtung von Direktzahlungen 10 563 Millionen 
Franken. 
Schriftliche Begründung 
(Dieser Text existiert nur in französischer Sprache) 

Art. 1 
Proposition de la majorite 
AI. 1 
Adherer EI la decision du Conseil des Etats 
AI. 2 
.... de I'OMC ou en fonction de I'article 73 de la loi sur I'agri
culture: 

Proposition de la minorite 
(Gysin Remo) 
AI. 1 

b ..... ventes 2400 millions de francs; 

Proposition Cuche 
AI. 1 

b. mesures destinees .... ventes 2400 millions de francs; 
c. paiements directs 10 563 millions de francs. 
Developpement par ecrit 
Dans un contexte economique difficile, iI n'est pas accepta
ble de diminuer de 546 millions les moyens financiers desti
nes EI I'agriculture. 
Afin de maintenir en priorite un maximum d'exploitations ag
ricoles pour assumer une production ecologique, les verts 
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proposent de renforcer le financement de paiements directs 
en faveur de familles paysannes. 

Gysin Remo (S, BS): Ich bitte Sie namens der Minderheit, 
die Marktstützung um 546 Millionen Franken auf 2,4 Milliar
den Franken zu senken. 
19h gestatte mir, bei den grundsätzlichen finanzpolitischen 
Uberlegungen einzuhaken und nochmals in Erinnerung zu 
rufen, dass die Rechnung 2002 ein Defizit von 3,3 Milliarden 
Franken ausweist. Der Bundesrat hat ein Entlastungspro
gramm in der Grössenordnung von 3,5 Milliarden Franken 
beschlossen. Dieses soll auf den 1. Januar 2005 in Kraft tre
ten. Es trifft also die Periode, von der wir reden, und den 
Rahmenkredit, um den es jetzt geht. Der Bundesrat schlägt 
dabei Sparmassnahmen selbst in staatlichen Kernbereichen 
wie der AHV vor; die Aussetzung des Mischindexes sei als 
Stichwort genannt. Zum Teil haben wir, das Parlament, das 
Defizit bewusst selbst herbeigeführt, und auch die Bauern
vertreter stimmten im Nationalrat gegen die Verschiebung 
des Steuerpaketes und führten hiermit die Staatsfinanzen in 
ein vertieftes Strukturproblem - kein Wunder also, dass sich 
jetzt das Verteilungsproblem zugespitzt hat. 
Es gilt nun, in dieser Situation Prioritäten zu setzen, und 
zwar nicht so, wie sich die Bauernverbandsvertreter dies vor
stellen. Sie halfen mit, die Leistungen für Arbeitslose zu sen
ken, und finden es gleichzeitig völlig normal, dass 1160 land
wirtschaftliche Betriebe Zahlungen von je über 100 000 Fran
ken kassieren. Erklären Sie das einmal einem Kleingewerb
ler oder einem kleinen Händler! Das ist nicht mehr zu erklä
ren. Die Probleme der Agglomerationen und Städte schei
nen Ihnen völlig «Wurst zu sein», so z. B. das letzte Mal in 
der Kommission für Wirtschaft und Abgaben, als es um die 
Tourismusförderung ging - ein Thema auch des heutigen 
Tages. 
Während der Bauernverband andere zum Sparen aufruft, 
fordert er für sich weitere 200 Millionen Franken; so gesche
hen in der Kommission für Wirtschaft und Abgaben mit ei
nem Antrag Walter Hansjörg. Es ist uns auch in Erinnerung, 
wie Sie sich soeben 150 Millionen Franken über die Bundes
kasse zuschanzen wollten, was jetzt Gott sei Dank korrigiert 
wurde. Die Liste liesse sich fortsetzen. 
Die SP hat sich stets für die staatliche Unterstützung der 
Qualitätslandwirtschaft eingesetzt. Wir werden das auch 
weiterhin tun. Aber, staatliche Unterstützung für Bauernver
treter, die uns bei jeder Gelegenheit vorwerfen, dass wir 
nach mehr Staat rufen, während sie sich selbst für den Ab
bau der Staatsquote - was immer das auch heisst - einset
zen: Meine Herren Walter, Weyeneth und Tschuppert, so 
geht es nicht weiter! Der Bauernverband ist daran, einen 
Graben zwischen Stadt und Land aufzureissen. Das müssen 
wir unbedingt vermeiden, indem wir mit Blick auf die ganze 
Schweiz und auf das ganze öffentliche Aufgabengebiet Prio
ritäten setzen. Wir haben nicht nur zur Bauernschaft - ich 
unterscheide hier und setze Bauernschaft nicht mit Bauern
verband gleich -, sondern auch zu den Sozialversicherun
gen, zur Bildung, zur Förderung von KMU und zur Aufrecht
erhaltung des Service public Sorge zu tragen. Das Sparen 
soll erstens bei Unnötigem und Unproduktivem und zweitens 
gleichzeitig bei den höchsten Ausgabenposten einsetzen. 
Hiermit sind wir bei den 15 Milliarden Franken, die der Land
wirtschaft für die Jahre 2004 bis 2007 zukommen sollen. Wir 
schlagen Ihnen hier eine Kürzung um 546 Millionen Franken 
vor, das sind 3,6 Prozent des Gesamtrahmens. Das ist in 
der heutigen Situation sehr bescheiden. Die Minderheit will 
keine Kürzung bei den Direktzahlungen, sondern eine sol
che bei der Marktunterstützung. Warum ist dieser Kürzungs
antrag nicht nur berechtigt, sondern drängt er sich geradezu 
auf? Weil es sich hier um einen ineffizienten Bereich han
delt! Wir subventionieren etwas, von dem es zu viel gibt: Zu 
viele Kühe geben zu viel Milch und verschlingen hiermit zu 
viele Subventionen. Es wäre gescheiter, statt letzte Liter 
Milch zu subventionieren, die gleiche Menge Wasser abzu
liefern und dafür den Milchpreis von zurzeit 73 Rappen zu 
bezahlen. 
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Dann hätten wir wenigstens keine ökologischen Kosten zu 
tragen. Auch im internationalen Vergleich sind wir einsame 
Spitze in der Unterstützung der landwirtschaftlichen Marktsi
tuation: Die staatliche Unterstützung der Produzenten bleibt 
mit 73 Prozent der landwirtschaftlichen Bruttoeinnahmen ge
genüber 40 Prozent im Mittel der OECD einsame Spitze. 
Ich bitte Sie, hier eine Korrektur zugunsten unserer Schweiz, 
von Stadt und Land, zu machen. 

Cuche Fernand (G, NE): C'est vrai que nous sommes dans 
un contexte economique difficile, que de nombreuses per
sonnes habitant ce pays sont dans une passe un peu diffi
cile, et I'agriculture n'echappe pas acette evolution. J'aime
rais quand mame rappel er ici que durant ces dix dernieres 
annees, le revenu de I'agriculture - y compris la remunera
tion directe ou les paiements directs - a diminue de I'ordre 
de 20 a 25 pour cent selon les differentes branches de pro
duction ou les modes de production. 
Vouloir, dans cette situation-la, et pour les quatre ans qui 
viennent, faire porter un fardeau supplementaire aux pay
sannes et aux paysans qui restent encore en activite par 
une diminution de I'importance de celle proposee par la mi
norite Gysin Remo, nous parait excessif. OU nous pouvons 
atre d'accord avec vous, c'est sur I'affectation de cette 
somme, qui va effectivement essentiellement a la mise en 
valeur d'une production excedentaire dans le secteur du lait, 
et sur le principe que de faire appel a des fonds publics pour 
exporter des excedents n'est pas tenable a long terme politi
quement. 
Je tiens a rappeier ici que dans le cadre des engagements 
pris au sein de l'Organisation mondiale du commerce, la 
Suisse, depuis l'Accord de Marrakech signe par notre gou
vernement, s'est engagee a diminuer les sommes destinees 
a I'aide a I'exportation. Dans le cadre des accords bilate
raux, nous nous sommes aussi engages a faire disparaitre 
en I'espace de cinq ans toute forme d'aide a I'exportation a 
destination des pays membres de l'Union europeenne. Nous 
partageons cet objectif. C'est peut-atre le seul point avec le
quel nous sommes d'accord au sein de l'Organisation mon
diale du commerce; c'est de programmer la disparition de 
ces aides a I'exportation. 
Mais j'aimerais rappeier aussi que nous avons un mandat 
constitutionnel, nous, agriculteurs et agricultrices, qui veut 
que I'on fournisse des prestations d'interat general, des 
prestations ecologiques. Le virage a ete pris, iI n'est plus 
majoritairement conteste; I'orientation generale va dans le 
bon sens. Mais pour pouvoir remplir ce mandat, nous avons 
besoin dans les campagnes de suffisamment de personnes 
convenablement formees, convenablement remunerees 
pour pouvoir accomplir cette täche avec toutes les exigen
ces voulues par la population. 
C'est la raison pour laquelle, dans ma proposition, je de
mande, dans le cadre du budget agricole, de transferer une 
partie de la somme consacree aux mesures destinees a la 
promotion de la production et des ventes au poste que nous 
appelons a Uniterre la «remuneration directe» ou, plus pre
cisement, communement appele, les «paiements directs». 
Voila peut-etre le denominateur commun que nous avons 
ensemble sur les principes. Par contre, sur les montants, je 
vous rends attentifs au fait que nous sommes dans une si
tuation economique fragilisee ces dernieres annees. Nous 
pensons que ce n'est pas ici que nous devons demander 
des moyens supplementaires economiques a I'egard de 
I'agriculture. Nous pensons que le gouvernement et la majo
rite de ce plenum ont fait leur travail jusqu'a maintenant par 
rapport au mandat constitutionnel. Nous voulons que ces 
sommes ne diminuent pas et nous appelons les agriculteurs 
a negocier avec un partenaire qui est peut-atre encore plus 
exigeant que la Confederation: il s'agit des acheteurs au ni
veau du marcM. Je crois aussi que I'amelioration de notre 
situation passera par notre capacite de nous organiser et de 
negocier des prix au niveau du marche. 
Aussi, je vous propose de soutenir ma proposition. 

Walter Hansjörg (V, TG): Es geht hier um die Finanzierung 
der Landwirtschaft für die nächsten vier Jahre, um einen 
Rahmenkredit, der der jährlichen Budgetierung unterstellt 
bleiben wird und der dann mit Sicherheit auch mit Spar
massnahmen korrigiert werden muss. Wir haben die Vorga
ben des Bundes zur Kenntnis nehmen müssen: Diese sind 
sehr hoch. Sie bewegen sich, auf den Sparrahmen, auf den 
Rahmenkredit, gerechnet, in der Grössenordnung von über 
400 Millionen Franken. Die Situation in der Landwirtschaft 
ist einkommensmässig sehr schlecht. Wir haben ein hohes 
Kostenniveau, wir haben schwierige Wettbewerbsverhält
nisse, wir haben tiefe Einkommen: Der durchschnittliche Ar
beitsverdienst der Bauern ist, auf eine Standardarbeitskraft 
gerechnet, unter dem Niveau der Minimallöhne. 
Wenn Herr Gysin Remo nun sagt, dass es Betriebe gibt, die 
Direktzahlungen von über 100000 Franken bekommen, 
dann triffl dies zu. Aber dies sind Betriebe, die mehrere An
gestellte beschäftigen. Wir haben hier eine Grenze, wonach 
die Direktzahlungen pro Standardarbeitskraft 55 000 Fran
ken nicht überschreiten dürfen. Die Direktzahlungen sind so
mit Abgeltungen für erbrachte Leistungen. Die durchschnitt
lichen Direktzahlungen an die Betriebe sind höher als der er
wirtschaftete Arbeitsverdienst. Infolgedessen fliessen diese 
Mittel in den Betriebsaufwand hinein und sind nötig, um eini
germassen noch Einkommen zu erwirtschaften, mit denen 
die Bauern auch entsprechend leben können. Wir reissen 
keinen Graben zwischen Stadt und Land auf, im Gegenteil: 
Durch unsere Kommunikationsrnassnahmen versuchen wir, 
der Stadt die Landwirtschaft näher zu bringen. 
Ich komme zu den Marktstützungen: Das sind tatsächlich 
Positionen, die immer stark kritisiert werden. Sie fliessen nur 
indirekt der Landwirtschaft zu, haben aber auf die Einkom
men eine grosse Wirkung. Längerfristig werden die Markt
stützungen abgebaut. Das Gesetz sieht ja auch vor, dass 
hier dann Umlagerungen von den Marktstützungen auf die 
Direktzahlungen möglich sind. Wir haben hier mittelfristig 
Aufgaben und Auflagen der WTO zu erfüllen. Die Marktstüt
zungen dienen heute wesentlich der Ernährungswirtschaft, 
den Käsereien, der Milchverarbeitung, den beiden Zuckerfa
briken, und gleichen hier wiederum den hohen Produktions
kostenunterschied mit der Ernährungswirtschaft im Ausland 
aus. 
Hier brauchen eben diese Betriebszweige ebenfalls Zeit, um 
sich den Wettbewerbsbedingungen zu stellen und die Ratio
nalisierungen durchzuführen. Deshalb bitte ich Sie hier, die
sen Rahmenkredit so zu gewähren, wie ihn die Mehrheit 
wünscht, und den Antrag der Minderheit Gysin Remo bei 
den Marktstützungen abzulehnen. 
Die Landwirtschaft hat bezüglich dieses Rahmenkredites 
auch Vorleistungen erbracht. In der Finanzplanung waren 
noch weit höhere Beträge eingestellt. Wir hatten hier Be
träge von plus 200 Millionen Franken, die wir jetzt ebenfalls 
auf das Niveau des jetzt laufenden Rahmenkredites zurück
gefahren haben. Von daher ist es unter dem Aspekt der 
noch zu leistenden Sparrnassnahmen korrekt, wenn wir den 
Rahmenkredit unverändert in dieser Höhe belassen. 

Beck Serge (L, VD): J'ai parle tout a I'heure des positions 
alambiquees du groupe socialiste a I'egard de I'agriculture. 
Vous le savez aussi, lorsqu'on vide I'alambic, iI y a parfois au 
fond de celui-ci des produits toxiques. La proposition de mi
no rite Gysin Remo est I'un de ces produits toxiques. 
Nous pouvons partager avec lui le principe qu'iI est neces
saire de faire des efforts pour le redressement des finances 
de la Confederation. Nous devons aussi avoir a I'esprit que 
toute economie Iineaire est la negation de la responsabilite 
politique et donc qu'iI s'agit de choisir des priorites dans les 
domaines dans lesquels nous voulons investir I'argent pu
blic. Mais faisons-Ie avec coherence! 
Monsieur Gysin, si vous souhaitez mettre moins de fonds, 
sous quelque chapitre que ce soit, a I'intention de I'agricul
ture, vous devez nous dire quelles exigences, dans le man
dat de prestations de la Confederation que nous avons et 
que vous avez impose a celle-ci, vous enten dez alleger. 
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Parce que parler de competitivite, parler de I'ampleur du 
soutien a I'agriculture de notre pays en comparaison avec 
d'autres pays n'est qu'une analyse partielle et partiale de la 
situation. Mettez dans la balance egale me nt les contraintes 
qui sont imposees a notre agriculture pour qu'une prestation 
generale, non seulement en termes d'alimentation mais 
aussi en termes d'environnement, soit correctement fournie 
a notre population. 
Et c'est la que votre proposition manque de coMrence. Si 
vous nous proposiez d'amputer ces 450 millions de francs et 
en meme temps d'elever les plafonds d'engrais mineraux, 
par exemple, qui peuvent etre utilises, pourquoi pas? L:agri
cUlture, qui est geree en majorite par des entrepreneurs dy
namiques qui subissent actuellement une mutation difficile, 
est prete arelever un certain nombre de defis. Mais vouloir 
imposer cette politique totalement incoMrente qui dit: «Je 
veux la meme prestation pour beau coup moins cher", c'est 
pionger I'agriculture dans une situation inextricable. 
Tout a I'heure, vous nous avez presente des comparaisons 
avec les chömeurs. Eh bien, Monsieur Gysin, si vous vous 
referez a la page 4410 du message du Conseil federal, vous 
voyez que dans le domaine de I'agriculture, les gens qui 
so nt employes a plein temps comme main-d'oeuvre agricole 
familiale gagnaient 30 400 francs en moyenne par annee en 
2001 pour un emploi a plein temps. C'est donc bien moins 
que la plupart des chömeurs auxquels vous avez fait allu
sion tout a I'heure, alors que ces personnes fournissent une 
prestation d'un emploi a plein temps, et meme a plus que 
plein temps parce qu'on sait ce que sont les horaires dans 
I'agriculture! 
Alors, nous devons depasser le niveau des caricatures. Ce la 
a deja ete dit, vous parlez d'exploitations qui touchent plus 
de 100 000 francs de paiements directs: c'est parce que 
ceux-ci sont proportionnes aux prestations et que ces ex
ploitations sont de grandes exploitations qui fournissent des 
prestations d'une grande ampleur en faveur de I'environne
ment et d'un grand volume pour la qualM de I'alimentation 
de nos concitoyens. 
Je crois donc qu'i1 s'agit de rejeter tres nettement la proposi
tion de minorite et de s'en tenir a celle de la majorite, et a la 
hauteur du credit-cadre. 
M. Cuche I'a evoque tout a I'heure, un certain nombre de 
transferts pourraient etre envisages a I'interieur de ce crSdit
cadre, c'est la un autre debat, mais venir avec une proposi
tion teile que celle de M. Gysin Remo est parfaitement inde
cent a I'egard de I'agriculture, quelle que soit la base de 
comparaison prise par rapport aux autres secteurs de I'eco
nomie. 

Meier-Schatz Lucrezia (C, SG): Anlässlich des Eintretens
votums im Namen der CVP-Fraktion hatte ich bereits im 
März die Möglichkeit, zu erklären, dass wir die Hauptinter
ventionsziele des Bundesrates ganz klar unterstatzen, na
mentlich das Wachstumsziel zur Förderung des Absatzes 
der landwirtschaftlichen Produkte, und dass wir diese auch 
entsprechend unterstatzen wollen. Das heisst, dass wir auch 
die finanziellen Mittel dazu brauchen. Auch der Milchsektor 
bedarf einer gezielten Förderung; das habe ich bereits da
mals ganz klar unterstrichen. Daher erteilen wir auch einer 
vollständigen Liberalisierung des Agrarhandels, wie sie na
mentlich von den Cairns-Ländern oder von den USA ver
langt wird, eine klare Absage. 
Die Produkte unserer Landwirtschaft sind von Oberdurch
schnittlich hoher Qualität. Dies ist nicht nur im inländischen 
Markt ein Standortvorteil, sondern kann von der Schweiz als 
Nischenplayer auch gegen Ober den europäischen Märkten 
ausgespielt werden. Dadurch erhoffen wir uns selbstver
ständlich eine teilweise Erweiterung der Marktanteile fOr die 
Bauern selber. Die hohe Qualität der Produkte darf dennoch 
nicht daraber hinwegtäuschen, dass die Landwirtschaft im 
Vergleich zu den ausländischen Konkurrenten nach wie vor 
Wettbewerbsnachteile in Kauf nehmen muss. Deshalb ist in 
der Schweiz auch eine unternehmerisch starke Landwirt
schaft auf staatliche Unterstatzung angewiesen. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Der Bundesrat schlägt nun vor, im nächsten Zeitraum, d. h. 
von 2004 bis 2007, einen Zahlungsrahmen von 14 Milliarden 
Franken zu genehmigen. Darin ist auch eine jährliche Zu
nahme von 1,5 Prozent fOr die Grundlagenverbesserung 
und fOr die notwendigen Sozialmassnahmen vorgesehen. 
Ober 10 Milliarden Franken sind fOr die Direktzahlungen re
serviert, knapp 3 Milliarden fOr die Förderung der Produktion 
und fOr den Absatz. 
Wir von der CVP-Fraktion unterstatzen diese Politik und 
werden mit aller Entschiedenheit die Anträge auf KOrzung 
des Zahlungs rahmens ablehnen. 
Wie wir bereits in der Diskussion zu Artikel 70 festgehalten 
haben, vertreten wir nach wie vor die Auffassung, dass die 
Landwirtschaft ein Teil der Wirtschaft ist und sie gemeinwirt
schaftliche Leistungen fOr die gesamte Bevölkerung er
bringt. Die Direktzahlungen sind eigentlich als Lohn fOr die 
geleistete Arbeit zu werten. Von der Erbringung gemeinwirt
schaftlicher Leistungen profitieren sowohl die Bevölkerung 
des ländlichen Raums als auch der Tourismus; Ober den 
Tourismus werden wir bekanntlich bei der nächsten Vorlage 
sprechen. Mit den Direktzahlungen werden auch die er
brachten Leistungen der Bauernfamilien honoriert. 
Ausgehend von diesem Grundsatz lag es auf der Hand, 
dass diese Zahlungen ohne Plafonierung der Beiträge aus
bezahlt warden. Doch angesichts der Tatsache, dass wir 
Ober einen limitierten landwirtschaftlichen Zahlungsrahmen 
verfOgen, erachteten wir damals, in der FrOhjahrssession, 
mit Recht, dass eine Änderung der Praxis, die erst vor zwei 
Jahren eingefOhrt wurde, inadäquat sei. Wir haben uns des
halb damals klar fOr die Beibehaltung der Einkommens- und 
Vermögenslimite ausgesprochen. Somit können wir uns 
heute auch zum vorgeschlagenen Zahlungsrahmen positiv 
äussern. Er kommt der grossen Mehrheit der Betriebe zu
gute. Auch die MarktstOtzung, die momentan von Herrn Gy
sin bekämpft wird, rechtfertigt sich. Die Argumente möchte 
ich nicht wiederholen; Sie haben sie bereits von Herrn Wal
ter gehört. 
Die CVP-Fraktion steht daher zum geplanten Finanzrahmen 
und lehnt die KOrzungsvorschläge ganz klar ab. Wir werden 
mit der Mehrheit stimmen. Ich bitte Sie, das Gleiche zu tun, 
denn der Bauernstand braucht ein klares Zeichen unserer
seits. Wir massen dieses Zeichen setzen, dass wir fOr sie da 
sind und dass wir entsprechend auch die nötigen Mittel zur 
VerfOgung stellen. 

Ehrler Melchior (C, AG), fOr die Kommission: Es geht um ei
nen Kernpunkt der «Agrarpolitik 2007", nämlich um die 
Frage, wie viel Geld fOr die nächsten vier Jahre zur VerfO
gung steht und wie diese Mittel auf die verschiedenen Töpfe 
verteilt werden. Der Bundesrat, der Ständerat und auch die 
Kommission in ihrer ganz grossen Mehrheit schlagen Ihnen 
einen Kredit von gut 14 Milliarden Franken fOr die nächsten 
vier Jahre vor, und zwar wie folgt auf die einzelnen Blöcke 
verteilt: gut 1 Milliarde fOr Grundlagenverbesserungen und 
Sozialmassnahmen, knapp 3 Milliarden zur Förderung von 
Produktion und Absatz und rund 10 Milliarden Franken fOr 
die Direktzahlungen. 
In der Diskussion um diese Beiträge wurden verschiedene 
Gesichtspunkte gewichtet. Einmal ging es natOrlich um die 
Frage der Landwirtschaft, aber nicht nur der Landwirtschaft, 
sondern auch der ganzen Gesellschaft. Wir haben mit dem 
neuen Verfassungsartikel einen Auftrag fOr die Landwirt
schaft definiert. Hier geht es natarlich um die Mittel, die zur 
VerfOgung gestellt werden, damit diese Leistungen durch die 
Landwirtschaft im Interesse der Gesellschaft erbracht wer
den können. Das ist der erste Punkt. 
Der zweite Punkt ist die wirtschaftliche Situation der Land
wirtschaft. Hier wurde von verschiedenen Sprechern auf die 
schwierige wirtschaftliche Situation hingewiesen. Ich darf er
gänzen, dass man frOher immer und immer wieder Verspre
chungen von politischer Seite her in Bezug auf eine gewisse 
Stabilität des finanziellen Rahmens auch fOr die Zukunft ge
macht hat. Ich glaube, es ist auch ein wichtiger Punkt, wenn 
wir jetzt diesen Rahmenkredit so beschliessen, dass dann 
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nichts für kommende Sparmassnahmen präjudiziert ist; Herr 
Walter hat darauf hingewiesen. 
In der Kommission ist man eindeutig und klar dieser Linie 
gefolgt. Mit 19 zu 1 Stimmen ist die Kommission der Auffas
sung, dass man diesem Rahmenkredit, wie vom Bundesrat 
vorgeschlagen und vom Ständerat beschlossen, zustimmen 
soll. Es gibt hier nun eine Minderheit und einen Einzelantrag, 
die sich unterscheiden; das wurde bereits erwähnt. Kollege 
Gysin möchte den Rahmenkredit kürzen, und er möchte bei 
der produktegebundenen Stützung kürzen. Kollege Cuche 
möchte den Rahmenkredit gesamthaft belassen, er möchte 
weniger Mittel bei den produktegebundenen Beiträgen und 
dafür mehr Mittel bei den Direktzahlungen. 
Im Namen der Kommission bitte ich Sie, bei den vom Bun
desrat vorgeschlagenen und vom Ständerat beschlossenen 
Mitteln für die einzelnen Kategorien zu bleiben. Ich möchte 
insbesondere im Namen der Kommission auch bitten, bei 
den produktegebundenen Mitteln nicht zu kürzen. Wenn Sie 
hier kürzen, heisst das auf Deutsch schlicht und ergreifend, 
dass wir sehr schnell einen ziemlich drastisch tieferen Milch
preis haben werden. Kollege Cuche, ich habe in Erinnerung, 
dass Sie sich bisher für einen guten Milchpreis ausgespro
chen haben! Ich bin also über Ihren Antrag etwas über
rascht. 
Ich möchte noch ganz kurz begründen, weshalb dies wichtig 
ist: Wenn Sie hier kürzen und der Milchpreis weiter sinkt, ha
ben die Betriebe eigentlich zwei Möglichkeiten: Sie können 
den Betrieb radikal vergrössern; dann haben wir einen radi
kalen Strukturwandel, und das will vermutlich auch niemand. 
Oder die Betriebe können die Milchproduktion aufgeben, die 
Produktion extensivieren und ausserhalb der Landwirtschaft 
Arbeit suchen; dann erhalten sie für eine gewisse minimale 
Bewirtschaftung Direktzahlungen. Das wäre die Folge, wenn 
Sie bei den produktegebundenen Beiträgen kürzen. 
Ich möchte Sie auch darauf hinweisen, dass die Mittel der 
produktegebundenen Stützung im Verlaufe der Zeit und im 
Gefolge der WTO und der neuen Agrarpolitik in beträchtli
chem Mass heruntergefahren wurden, für die Betroffenen an 
die Limite des Erträglichen. 
Ich bitte Sie, bei der Kommissionsmehrheit zu bleiben - ich 
sage es nochmals: das Stimmenverhältnis war 19 zu 1 -
und den Rahmenkredit so zu beschliessen, wie der Stände
rat das getan hat. 

Cuche Fernand (G, NE): M. Ehrler m'a interpelle sur le prix 
du lait: oui, je suis non seulement pour son maintien, mais 
aussi pour son augmentation. 11 faut comprendre ma propo
sition comme etant une consequence de I'adoption even
tuelle de la proposition de minorite Gysin Remo, afin 
d'essayer de recuperer la somme qui serait alors perdue. 11 
s'agit donc en fait d'une proposition subsidiaire. 

Favre Charles (R, VD), pour la commission: 11 s'agit donc 
de determiner I'enveloppe financiere pour ce dossier "PA 
2007 .. pour la periode 2004-2007. Cette enveloppe est de 
14 milliards de francs avec des repartitions qui sont preci
sees a I'article 1 er. 
S'agissant des propositions qui nous sont faites: I'une d'en
tre elles, la proposition de minorite Gysin Remo, a ete traitee 
en commission et rejetee, comme c;:a a ete dit, par 19 voix 
contre 1. La commission est convaincue que la repartition 
des sommes qui est effectuee ici est adequate, tenant a la 
fois compte des besoins de I'agriculture et de la situation fi
nanciere de l'Etat. La proposition de minorite est donc une 
diminution en ce qui concerne les mesures de soutien au 
marche. Or, je tiens a rappeier que deja dans le projet de 
base du Conseil federal, par rapport a la situation actuelle, iI 
y a une diminution importante puisqu'elle est de I'ordre de 
16 pour cent. Si I'on allait plus loin, a ce moment-la cette di
minution serait de I'ordre de 20 a 25 pour cent. Bien en
tendu, comme c;:a a ete dit tout a I'heure, ceci irait dans le 
sens des mesures preconisees par I'OMC visant une reduc
tion des mesures de soutien au marche. Mais dans ce do
maine-Ia, la Suisse respecte deja les accords qu'elle a 

signes et aller plus vite que ceci, c'est aller plus vite que la 
musique et rendre les mesures difficilement supportables 
pour I'agriculture. C'est la raison pour laquelle la commis
sion a tres nette me nt rejete la proposition Gysin Remo. 
M. Cuche propose une reaffectation de cette economie faite 
sur les mesures de soutien au marche, ce qui peut pa raTtre 
aller dans le sens de la politique qu'iI faudra mener, a savoir 
une diminution de ces mesures-Ia. Cependant, comme je I'ai 
dit tout a I'heure, pour avoir reaffectation, iI faut liberer un 
montant. Ce montant-Ia, nous ne pouvons pas le liberer en 
fonction justement de I'argumentation developpee. C'est la 
raison pour laquelle, peut-etre a contrecoeur, nous n'avons 
pas les moyens de donner plus dans les paiements directs 
puisqu'iI faut justement respecter la situation financiere de 
l'Etat. 
Je tiens egalement a souligner qu'en ce qui concerne I'ali
nea 2 de cet article 1 er, iI y a une marge de manoeuvre pour 
le Conseil federal. Nous pouvons faire jouer ainsi les som
mes entre la lettre b et la lettre c, non seulement pour res
pecter I'evolution future des discussions au sein de I'OMC, 
mais egalement pour repondre a I'evolution du marche. 
C'est une formule assez vaste et vague pour donner une 
marge de manoeuvre au Conseil federal selon I'evolution de 
la situation, notamment dans le monde agricole. 
Ainsi, je crois qu'iI faut en rester a la formulation du Conseil 
federal avec I'adjonction decidee par le Conseil des Etats, 
encore une fois, pour mettre les moyens a disposition la OU 
c'est absolument necessaire, pour respecter les accords in
ternationaux et pour tenir compte de la situation financiere 
de l'Etat. 

Deiss Joseph, conseiller federal: Nous devons, pour piloter 
le navire de la politique agricole, eviter trois types d'ecueil a 
la fois, et c'est ce qui rend I'operation particulierement deli
cate. 
Le premier, et c'est le principal, c'est la question des refor
mes de structures que nous devons mener. La, je puis vous 
dire que les prix des produits agricoles continueront a bais
ser, mais le rythme choisi est suffisamment rapide sans que 
vous suiviez les propositions de reduction a I'article 1 er ali
nea 1 er lettre b faites par la minorite Gysin Remo ou par 
M. Cuche. 
Le deuxieme type d'ecueil, c'est Ja situation financiere de la 
Confederation. Et la, je vous invite a vous rappeier que nous 
sommes en presence de credits-cadres et qu'iI faut les lais
ser en I'etat pour ce qui est de cet arrete. Vous aurez suffi
samment I'occasion de mener le debat sur les economies 
auxquelles iI faudra soumettre egalement le budget agricole 
lorsque le Conseil federal vous proposera son programme 
d'allegement. 
Enfin, le troisieme type d'ecueil, c'est la situation internatio
nale, c'est I'OMC et les contraintes qui nous arrivent de ce 
cöte-Ia. 
Au total, je puis vous dire que le dosage qui a ete choisi pour 
les trois types de mesures a financer a ete choisi en fonction 
de toutes ces contraintes. Alors, s'il vous plaTt, ne secouez 
pas trop le bateau et suivez le Conseil federal. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 138 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 4 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 128 Stimmen 
Für den Antrag Cuche .... 25 Stimmen 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 152 Stimmen 
Dagegen .... 2 Stimmen 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 
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Art. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Le president (Christen Yves, president): Le dispositif de 
vote electronique ne fonctionne pas. Nous votons par assis 
et leve. 

Gesamtabstimmung - Vote sur I'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 132 Stimmen 
Dagegen .... 2 Stimmen 

3. Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht 
3. Loi federale sur le droit foncler rural 

Detailberatung - Examen de detail 

Titel und Ingress, Zift. I Einleitung, Art. 2 Abs. 1, 3; 
5 Bst. a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Titre et preambule, eh. I Introduetlon, art. 2 al. 1, 3; 
5 let. a 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 7 Abs.1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Cuche 
Gemäss geltendem Recht 

Art. 7 al.1 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Cuche 
Selon le droit en vigueur 

Le presldent (Christen Yves, president): La proposition 
Cuche a ete retiree. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Art. 10 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 10 al. 3 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art.11a 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Fässler, Donze, Genner, GolI, Gysin Remo, Hämmerle, 
Rennwald, Sommaruga) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.11a 
Proposition de la majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Proposition de la minorite 
(Fässler, Donze, Genner, GolI, Gysin Remo, Hämmerle, 
Rennwald, Sommaruga) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Art. 50 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(SchibIi, Bader Elvira, Ehrler, Kaufmann, Meier-Schatz, Pfis
ter Theophil, Oehrli, Tschuppert, Walter Hansjörg) 
Gemäss geltendem Recht 

Art. 50 
Proposition de la majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(SchibIi, Bader Elvira, Ehrler, Kaufmann, Meier-Schatz, Pfis
ter Theophil, Oehrli, Tschuppert, Walter Hansjörg) 
Selon le droit en vigueur 

Fässler Hildegard (S, SG): Es geht hier eigentlich um ein 
innerfamiliäres Problem im Bereich des Erbens; es geht 
auch um Erbgerechtigkeit. Der Bundesrat hat sein Konzept 
etwas überarbeitet. Er hat den ursprünglichen Artikel 22 ge
strichen und an seiner Stelle Artikel 11 a eingefügt, wo es um 
den Wegfall des Zuweisungsanspruchs geht. Er hat dabei 
die Formulierung, was eine ccüberdurchschnittlich gute Exis
tenz .. sei, mit dem Begriff ccmehr als vier Standardarbeits
kräfte .. konkretisiert. Das zu diesem Konzept, wonach Arti
kel 11 a und 22 in diesem Sinne zusammengehören. 
Worum geht es inhaltlich? Nochmals: Es ist eine innerfami
liäre Erbangelegenheit. Wie uns die Verwaltung gesagt hat, 
behandeln wir hier Fälle, die mit einer Häufigkeit von weni
ger als einmal im Jahr vorkommen. Es geht darum, ob die 
Erben einen Anspruch auf Zuweisung eines landwirtschaftli
chen Gewerbes haben, wenn bei einer Erbteilung in einer 
Familie ein solches da ist. Wenn Sie dem Bundesrat zustim
men, der diesen Anspruch hier nicht mehr drinhaben will, 
bedeutet das nicht, dass ein Familienmitglied, das schon ei
nen Betrieb hat und in dessen Familie durch das Erben noch 
ein weiterer dazukäme, den nicht übernehmen könnte. Es ist 
nur so, dass der Anspruch auf Zuweisung wegfällt. Wenn 
sich also die Erben einigen, ist das überhaupt kein Problem. 
Es ist weiterhin möglich, dass auf diese Weise Betriebe ver
grössert werden, indem zwei Gewerbe zusammenkommen. 
Es ist richtig, dass dieser Anspruch auf Zuweisung wegfällt. 
Denn es ist wirklich auch ohne diesen Anspruch möglich, 
dass die Vergrösserung eines Betriebes über die Erbschaft 
gehen kann. Das ist im Sinne der Gerechtigkeit für alle Er
ben vernünftig. 
Ich bitte Sie, im Gesamten, auch bis und mit Artikel 50, dem 
Konzept des Bundesrates zuzustimmen. 

Sehibll Ernst (V, ZH): Ich bitte Sie, bei Artikel 50 der Min
derheit zuzustimmen. 
Bei der Zuweisung eines landwirtschaftlichen Gewerbes 
geht es nicht nur um Grossbetriebe, sondern es geht vor al
lem auch darum, dass kleinere Betriebe für die Zukunft wett
bewerbs- und konkurrenzfähig gemacht werden können. 
Kleinere Betriebe sind vor allem Betriebe, die im Obst-, Bee
ren- oder Gemüseanbau tätig sind. In diesen Bereichen sind 
Arbeitskräfte, auch fremde Arbeitskräfte, nötig, um die anfal
lenden Arbeiten rechtzeitig und fachgerecht erledigen zu 
können. Diese Betriebe sind arbeitsintensiv. Ich denke, es 
wäre äusserst schlecht, wenn die unternehmerischen Mög
lichkeiten eingeschränkt, wenn sie nicht gewährleistet, nicht 
ermöglicht würden. 
Ich denke auch, dass es schlecht wäre, wenn existenzge
fährdende Massnahmen im Gesetz festgeschrieben würden. 
Der Wandel in der Landwirtschaft verlangt flexible Bauern, 
verlangt flexible Unternehmer. 
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Darum bitte ich Sie, bei Artikel 50 der Minderheit zu folgen, 
also dem zu folgen, was der Ständerat bereits beschlossen 
hat. 

Bührer Gerold (R, SH): Die FDP-Fraktion empfiehlt Ihnen, 
bei Artikel 11 a mit der Mehrheit zu stimmen und die Minder
heit Fässler abzulehnen. Bei Artikel 50 stimmen wir der Min
derheit Schibli zu. 
Worum geht es? Es ist erwähnt worden: Es geht um eine 
Einschränkung im Bereich der Zuweisung von landwirt
schaftlichen Gewerben beim Erbgang. Wir sind der Mei
nung, dass das Erbrecht, das landwirtschaftliche Boden
recht bereits stark überreglementiert sind, und sehen diese 
Einschränkung deshalb im Widerspruch zum Anspruch auf 
Flexibilität und zum Anspruch darauf, dass wir uns auch hier 
an den Markt anpassen müssen. Wir wollen ja die Landwirt
schaft weiter öffnen, und deshalb spricht nichts dafür, dass 
wir in dieser Art und Weise Strukturen zementieren. 
Deshalb empfehlen wir Ihnen, wie gesagt, auf diese zusätzli
che Einschränkung zu verzichten. Es kommt noch dazu, 
dass wir das Erbrecht haben und dass es auch rechtspoli
tisch höchst fragwürdig ist, wenn wir hier im Landwirtschafts
gesetz zusätzliche Einschränkungen in Bezug auf den 
Erbgang reglementieren. 

Bader Elvira (C, SO): In den Artikeln 50 und 11 a geht es um 
das Vorkaufs- bzw. um das Zuweisungsrecht bei landwirt
schaftlichen Gewerben und um die Interessenabwägung 
zwischen nichtbäuerlichen und bäuerlichen Erben. Nach 
Meinung des Bundesrates soll dieses Vorkaufsrecht wegfal
len, wenn der Käufer bereits im Besitz eines landwirtschaftli
chen Gewerbes ist, das mehr als vier Arbeitskräfte benötigt. 
Arbeitskraftbedarf ist aber nicht gleichbedeutend mit wirt
schaftlicher Ertragskraft. Zum Beispiel erfordern extensiv zu 
bewirtschaftende Flächen oder Hochstammanlagen viel 
Standardarbeitskraft. Sie bringen aber meistens wenig Er
tragseinkommen. Die Konsequenz wären weniger ökologi
sche Leistungen, und das wollen wir nicht. Die Begrenzung 
des Zuweisungsanspruchs ist eine wirtschaftliche Frage und 
sollte auch mit wirtschaftlichen Mitteln angegangen werden. 
Diese strenge und starre Grenze wird den möglichen wirt
schaftlichen Änderungen, dem Strukturwandel, nicht ge
recht. Sie ist zu wenig flexibel und würde alle paar Jahre 
eine erneute Gesetzesänderung erfordern. Wir unterstützen 
deshalb die Minderheit bei Artikel 50 und die Mehrheit bei 
Artikel 11 a; wir halten also am geltenden Recht fest. Wir wis
sen, dass der Begriff «überdurchschnittlich gute Existenz» in 
seltenen Fällen zu Streitigkeiten Anlass gegeben hat. 
Hier wäre vielleicht eine Definition nötig, um von solchen 
Streitigkeiten wegzukommen. Eine mögliche Definition wäre: 
Eine «überdurchschnittlich gute Existenz» liegt vor, wenn 
der Betrieb bei durchschnittlich guter Bewirtschaftung mehr 
als das Doppelte des Referenzeinkommens erzielt. 
Ich bitte Sie im Namen der CVP-Fraktion, bei Artikel 50 die 
Minderheit zu unterstützen und bei Artikel 11 a die Mehrheit. 

Le president (Christen Yves, president): Le groupe liberal 
suit la majorite. 

Favre Charles (R, VD), pour la commission: Je vous de
mande de bien vouloir suivre la majorite aux articles 11 a 
et 50. 
En effet le Conseil federal, dans la legislation actuelle, a la 
possibilite, gräce a la loi federale sur le droit foncier rural, de 
ne pas accorder aux entreprises qui ont deja un certain ni
veau les facilites de reprise qu'on connalt dans le partage 
successoral relevant du droit foncier rural. La formulation du 
projet du Conseil federal est precisee a I'article 11 a par I'in
troduction de cette limite de quatre unites de main-d'oeuvre 
standard. 
Premier element, la majorite de la commission n'est pas fa
vorable acette limite, considerant que determiner un nom
bre de quatre unites ne reflete pas forcement la veritable 
taille de I'entreprise par le fait que, notamment dans les cu 1-
tures specialisees, chez les maralchers, les producteurs de 

fruits, on atteint tras vite cette limite alors qu'i1 ne s'agit pas 
pour autant d'une grande entreprise agricole. 
Deuxiame element, la loi que nous avons elaboree tout a 
I'heure a en particulier pour but de perrnettre, lorsque cela 
est possible, aux agriculteurs de se developper, et ceci peut 
se faire notamment dans le cadre du partage successoral. 
Donc, on va vers des entreprises de plus grande taille que 
ce qui existe aujourd'hui. Mettre une limite quant aux facili
tes que prevoit le partage successoral dans le droit foncier 
rural va a I'encontre de cette option que nous avons prise 
dans la loi sur I'agriculture. 
C'est la raison pour laquelle la commission vous propose, 
par 13 voix contre 9, de rejeter la proposition de minorite 
Fässler a I'article 11 a. 
En ce qui concerne I'article 50, la decision a ete difficile a 
prendre puisqu'i1 y a eu 10 voix contre 10, le president, par 
sa voix preponderante, ayant tranche en faveur justement 
de cette limite de quatre unites de main-cl'oeuvre standard. 11 
y a la peut-etre un certain manque de coherence dans les 
decisions prises par la commission. En ce qui me concerne, 
a cet article 50, je soutiendrai la proposition de minorite. 

Delss Joseph, conseiller federal: Je vous invite d'une part a 
soutenir la proposition de minorite Fässler a I'article 11 a et 
d'autre part a rejeter la proposition de minorite Schibli a I'ar
ticle 50, c'est-a-dire arester dans la Iigne du projet du Con
seil federal. 
Quel est d'abord le raisonnement qui sous-tend la proposi
tion de minorite a I'article 11 a? L.:idee de base de cette dis
position est qu'i1 s'agit de garder malgre tout des principes 
d'equite dans I'heritage. Si on renonqait acette disposition, 
on aurait pour effet de permettre a un heritier qui aurait deja 
une exploitation agricole qui depasse les quatre unites de 
main-d'oeuvre standard, d'obtenir, a la valeur de rendement, 
une deuxiame exploitation, une deuxieme entreprise agri
cole. Nous estimons que cela n'est pas necessaire et serait 
inequitable par rapport aux autres heritiers. Voila la raison 
profonde. Cette disposition n'empeche pas un heritier de se 
voir attribuer des immeubles agricoles isoles ou d'agrandir 
par des parcelles son exploitation, sans restriction par rap
port a la limite des quatre unites de main-d'oeuvre. 
Pour ce qui est de I'article 50, je vous invite a rejeter la pro
position de minorite Schibli, puisque celle-ci propose de re
venir a I'expression «moyens d'existence particulierement 
bons» en s'opposant au principe de I'exploitation exigeant 
plus de quatre unites de main-d'oeuvre, qui a ete choisi sys
tematiquement dans tous les autres articles. 11 n'y a pas de 
raisons que dans un article on ait un autre principe que celui 
qui a 13M adopte partout ailleurs. 
Par esprit d'unite et de clarte, je vous invite par consequent 
a rejeter la proposition de minorite Schibli. 

Le president (Christen Yves, president): Le dispositif de vote 
electronique ne fonctionne toujours pas. Nous votons par as
sis et leve. 

Art. 11a 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 96 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 54 Stimmen 

Art. 50 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... offensichtliche Mehrheit 
Für den Antrag der Mehrheit .... Minderheit 

Art. 16 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 
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Art. 21 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Gemäss geltendem Recht 

Art. 21 al.1 
Proposition de la commission 
Selon le droit en vigueur 

Angenommen - Adopre 

Art. 22 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Cuche 
Gemäss geltendem Recht 

Art. 22 
Proposition de la commission 
AdMrer au projet du Conseil federal 

Proposition Cuche 
Selon le droit en vigueur 

Le presldent (Christen Yves, president): La proposition 
Cuche a ete retiree. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Art. 26 Abs. 1 Bst. c; 29 Abs. 1 Bst. d; 37 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 26 al. 1 let. C; 29 al. 1 let. d; 37 al. 1 
Proposition de la commission 
AdMrer Ei la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 44 
Antrag der Kommission 
Gemäss geltendem Recht 
Proposition de la commission 
Selon le droit en vigueur 

Angenommen - Adopte 

Art. 47 Abs. 2; 48 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 47 al. 2; 48 
Proposition de la commission 
Adherer Ei la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 49 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Gemäss geltendem Recht 

Art. 49 al. 3 
Proposition de la commission 
Selon le droit en vigueur 

Angenommen - Adopte 

Art. 60 Abs. 1 Bst. b, f, I; 73 Abs. 1, 3; 75 Abs. 1 Bst. c; 
87 Abs. 1 bis, 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Art. 60 al. 1 let. b, f, I; 73 al. 1, 3; 75 al. 1 let. C; 
87 al. 1 bis, 4 
Proposition de la commission 
Adherer Ei la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 87bis 
Eventualantrag Lustenberger 
(falls der Antrag Kunz zu Art. 60 abgelehnt wird) 
Titel 
Selbst genutztes Wohneigentum 
Abs.1 
Nutzt der Eigentümer eines landwirtschaftlichen Gewerbes 
oder Grundstücks sein damit verbundenes Wohneigentum 
nach erfolgter Betriebsaufgabe und Verpachtung selber, un
terliegt dieses bis zur nächsten Handänderung der land
wirtschaftlichen Schatzung, wenn: 
- der Eigentümer zum Zeitpunkt der Betriebsaufgabe und 
Verpachtung älter als 55-jährig ist; 
- das Wohneigentum als rechtliches Domizil und Erstwoh
nung dient. 
Abs.2 
Der Bundesrat regelt die altrechtlichen Fälle sinngemäss im 
Übergangsrecht in der Verordnung. 
Schriftliche Begründung 
Nach geltender Praxis wird selbst genutztes Wohneigentum 
in der Landwirtschaft bei einer Betriebsaufgabe einer Revi
sionsschatzung unterzogen. Dabei kommen nichtlandwirts
chaftliche Kriterien zur Anwendung, mit dem Resultat einer 
wesentlich höheren Schatzung. 
Und so wird paradoxerweise der Einkommensverlust, her
rührend von der Betriebsaufgabe, mit höheren Eigenmiet
wertsteuern kompensiert. Das führt vielfach zu Härtefällen 
und wird in der Sache auch nicht verstanden. 
Ich bitte Sie, dem Antrag zuzustimmen, weil: 
a. die geltende Regelung strukturhemmend wirkt; und 
b. das Wohneigentum für die betroffenen Familien vielfach 
die zweite und dritte Säule darstellt. 

Art. 87bls 
Proposition subsidiaire Lustenberger 
(au cas ou la proposition Kunz Ei I'art. 60 serait rejetee) 
Titre 
Logement en propriete Ei usage personnel 
AI. 1 
Si, apres la cessation d'exploitation et I'affermage de cette 
derniere, le proprietaire d'une entreprise ou d'un immeuble 
agricole utilise lui-meme le logement afferent, celui-ci est 
soumis Ei I'estimation agricole jusqu'au prochain transfert de 
propriete si: 
- le proprietaire est äge de plus de 55 ans au moment de la 
cessation d'exploitation et de I'affermage; 
- le logement concerne sert de domicile legal et de resi
dence principale. 
AI. 2 
Le Conseil federal regle par analogie les cas soumis Ei I'an
cien droit dans les dispositions transitoires de I'ordonnance. 
Developpement par ecrit 
Conformement Ei la pratique actuelle, les logements en pro
priete que les agriculteurs utilisent eux-memes sont soumis 
Ei une reestimation lors de la cessation d'exploitation. Etant 
donne que des criteres non agricoles sont appliques Ei cette 
occasion, iI en resulte une valeur nettement plus elevee 
qu'elle ne serait selon des criteres purement agricoles. Para
doxalement, I'agriculteur voit ainsi la perte de revenu subie 
par la cessation d'exploitation compensee par une augmen
tation des impöts sur la valeur locative. Cette situation pro
voque souvent des cas de rigueur, et le systeme n'est pas 
compris. 
Je vous prie d'approuver ma proposition pour les raisons 
suivantes: 
a. la reglementation en vigueur entrave I'evolution structu
relle; et 
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b. la propriete du logement fait souvent oeuvre de deuxieme 
et troisieme piliers pour les familles concernees. 

Favre Charles (R, VD), pour la commission: Cette proposi
tion n'a pas ete presentee en commission. Je ne peux donc 
pas vous donner I'avis de la commission, mais seulement 
mon avis personnel sur cette question. 
M. Lustenberger nous propose ici de faciliter la cessation 
d'activite, Ei savoir, 10rsqu'i1 y aremise de la ferme, d'accor
der Ei celui qui cesse I'exploitation la possibilite de garder un 
logement Ei des conditions plus favorables puisqu'i1 s'agit de 
le soumettre Ei I'estimation agricole, c'est-Ei-dire de prendre 
la valeur de rendement. Or cela, bien entendu, presente un 
avantage fiscal. 
11 me semble que cette idee est interessante et devrait etre 
creusee, notamment par le Conseil des Etats; elle irait dans 
le sens des decisions que nous avons prises tout Ei I'heure, 
notamment Ei I'article 86b de la loi sur I'agriculture, OU nous 
avons voulu faciliter justement la cessation d'activite. 
Ainsi, de fayon Ei introduire ici une divergence avec le Con
seil des Etats et Ei voir jusqu'ou nous voulons aller pour faci
liter ce passage d'une generation Ei I'autre, Ei titre personnei, 
je vous demande de bien vouloir adopter la proposition Lus
tenberger. 

Deiss Joseph, conseiller federal: Je vous invite Ei rejeter la 
proposition Lustenberger. 
Nous partons de I'idee que la valeur de rendement est une 
valeur unique pour I'ensemble du domaine du droit foncier 
rural, et le montant de la valeur de rendement est determine 
par I'article 10 de la presente loi. 
Concernant la problematique de la cessation d'activite, je 
crois qu'hier, deux options etaient ouvertes: I'une consistait 
Ei revoir la question dans le contexte du droit fiscal, I'autre, et 
c'est la voie que vous avez choisie, Ei prendre des mesures 
au niveau de la politique agricole. Alors, je pense que ce se
rait une autre raison pour rejeter cette proposition et vous en 
tenir maintenant Ei la Iigne que vous avez choisie hier. 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Wir haben gestern bei Arti
kel 86b einen neuen Paragraphen kreiert, in dem unser Rat 
ganz klar die Meinung vertreten hat, dass .. der Bund .... 
Massnahmen zur Erleichterung der vorzeitigen Aufgabe von 
auslaufenden Betrieben und der Übertragung der dadurch 
frei werdenden Flächen an einen oder mehrere Bewirtschaf
tende ergreifen» kann. Im Weiteren soll der Bundesrat dazu 
die Einzelheiten regeln. Nachdem unsere Kammer als Ge
setzgeber gestern so eindeutig diesen Paragraphen neu sti
puliert hat, stelle ich meine Frage an Sie, Herr Bundesrat: 
Sehen Sie da nicht eine gewisse Mitwirkung des Bundesra
tes, diesem neuen Artikel Folge zu geben, indem Sie mei
nen Antrag mindestens zur Prüfung in den Ständerat 
mitnehmen, um eben der Gesetzgebung von gestern in die
ser Art und Weise Rechnung tragen zu können? 

Deiss Joseph, conseiller federal: Der Entscheid von gestern 
ging eben insofern in die andere Richtung, als der National
rat gestern der Meinung war, dass Mittel dafür aufgewendet 
werden sollen und nicht der Weg z. B. über steuerliche 
Massnahmen einzuschlagen ist, wie ihn der Bundesrat vor
schlug. Wenn Sie jetzt das Fuder auch noch mit Ihrem An
trag beladen wollen, dann fürchte ich, dass es mit der Zeit 
überladen sein wird. 

Kunz Josef (V, LU): Herr Kollege Lustenberger greift hier 
ein Problem auf, das ein echtes Problem ist. Finden Sie es 
richtig, dass ein Bauer, wenn er sein Land dem Nachbarn 
verpachtet, aber in seinen Wohnräumen bleiben will, nach 
kurzer Zeit eine nichtlandwirtschaftliche Schatzung erhält 
und dementsprechend auch Steuern bezahlen muss? Sind 
Sie mit mir darin einig, dass dieser Antrag kein Geld kostet, 
sondern den erwünschten Strukturwandel fördert? 

Delss Joseph, conseiller federal: Doch. Dieser Antrag will ja 
das Problem auf der Ebene der Besteuerung bei der Auf-

gabe einer unabhängigen Aktivität lösen. Ich habe gestern 
darauf hingewiesen: Auch wenn es für den betroffenen 
Landwirt vielleicht als ungerecht betrachtet werden kann, ist 
dasselbe auch für andere Selbstständigerwerbende der Fall. 
Somit könnte eine Regelung nur für die Landwirtschaft dann 
auch wieder von jenen als ungerecht betrachtet werden, die 
nicht in der Landwirtschaft tätig, aber durch das gleiche Pro
blem belastet sind. Es ist vorgesehen, dass wir diese Frage 
bei der Unternehmensbesteuerung 11 angehen. 
Deshalb empfiehlt Ihnen der Bundesrat, dies nicht hier, nur 
im Zusammenhang mit der Landwirtschaft, zu regeln. 

Le presldent (Christen Yves, president): Le dispositif de 
vote electronique ne fonctionne toujours pas. 

Abstimmung - Vote 
Für den Eventualantrag Lustenberger .... 46 Stimmen 
Dagegen .... 80 Stimmen 

Art. 90 Abs. 2; 91 Abs. 2; 95a; Zift. 11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 90 al. 2; 91 al. 2; 95a; eh. 11 
Proposition de la commission 
AdMrer Ei la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur I'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 142 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

4. Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht 
4. Lol federale sur le ball a ferme agricole 

Detailberatung - Examen de detail 

Titel und Ingress, Ziff. I Einleitung, Art. 1 Abs. 1 Bst. b; 
4 Abs. 2; 5 Abs. 2; Gliederungstitel vor Art. 21a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre et preambule, eh. I Introductlon, art. 1 al. 1 let. b; 
4 al. 2; 5 al. 2; titre precedant I'art. 21a 
Proposition de la commission 
AdMrer Ei la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art.21a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Cuche 
Abs.2 
.... Pächter selber. Er kann jedoch die Arbeiten auf dem ge
pachteten Betrieb mit Familienangehörigen, Angestellten 
oder Mitgliedern einer Gemeinschaft zur Bewirtschaftung, 
der er angehört, teilen. Er kann einzelne Arbeiten durch 
Dritte ausführen lassen. 

Art.21a 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Cuche 
AI. 2 
.... Celui-ci peut toutefois partager le travail de I'exploitation 
affermee avec des membres de sa familie, des employes ou 
des membres d'une communaute formee en vue de I'exploi
tation et dont iI fait partie. 11 peut confier Ei des tiers des tra
vaux ponctuels. 
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Le presldent (Christen Yves, president): La proposition 
Cuche a ete retiree. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

GlIederungstitel vor Art. 22; Art. 22a; 22b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Titre precedant I'art. 22; art. 22a; 22b 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 31 
Antrag der Kommission 
Abs. 2 ast. a, b, 2bis ast. a, 3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Cuche 
Abs. 2 ast. b, 2bis ast. a, 3 
Gemäss geltendem Recht 

Art. 31 
Proposition de la commission 
AI. 2 let. a, b, 2bis let. a, 3 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Cuche 
AI. 2 let. b, 2bis let. a, 3 
Selon le droit en vigueur 

Favre Charles (R, VD), pour la commission: Concernant 
cette proposition Cuche, iI s'agit egalement de determiner 
les interventions de la Confederation en fonction de la taille 
de I'entreprise. 11 a ete dit, sauf erreur lors du debat que 
nous avons eu au mois de mars, que ces unites correspon
daient maintenant au nouveau mode de comptage, mais ne 
correspondaient pas a une pejoration de la situation par rap
port a ce qui est effectue aujourd'hui. Donc, la proposition 
qui nous est presentee par M. Cuche me semble devoir etre 
aussi retiree, dans le meme ordre d'idee qui a motive le re
trait des propositions effectue lors des precedents articles. 
Encore une fois, on change de type d'unite comptable, mais 
va ne pejore en rien la situation par rapport a ce qui est 
connu aujourd'hui. 

Le presldent (Christen Yves, president): La proposition 
Cuche a ete retiree. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

Art. 33; Gliederungstitel vor Art. 35a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 33; tltre precedant I'art. 35a 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art.35a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Cuche 
Abs.2 
Streichen 
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Art.35a 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Cuche 
AI. 2 
Biffer 

Cuche Fernand (G, NE): J'aimerais qu'un des rapporteurs 
ou le representant du Conseil federal nous dise tras claire
ment ce qui se cache, ou ne se cache pas, derriare les frais 
accessoires. «Le fermier doit s'acquitter des frais accessoi
res .. (art. 35a al. 2), qu'est-ce que va recouvre tras concrate
ment? 

Delss Joseph, conseiller federal: 11 s'agit de I'obligation du 
fermier d'exploiter a titre personnell'objet de I'affermage. M. 
Cuche souhaite que les fermiers soient davantage contraints 
de travailler eux-memes dans I'exploitation et qu'ils ne puis
sent pas confier sous leur responsabilite le travail exclusive
ment aux membres de leur familie, ades employes ou ades 
membres de la communaute. J'ai mal compris votre ques
tion. 

Cuche Fernand (G, NE): Alors je repate I'exercice. Nous 
sommes a I'article 35a alinea 2, chapitre 4 «Fermage .. , de la 
loi federale sur le bail a ferme agricole. J'aimerais savoir ce 
qui se cache, ou ne se cache pas, derriare «Ie fermier doit 
s'acquitter des frais accessoires, sauf ...... ? 

Delss Joseph, conseiller federal: Ces frais accessoires, c'est 
comme dans le droit du bail, c'est-a-dire les charges, chauf
fage, etc., va n'est rien d'autre. On est sOrl 

Le presldent (Christen Yves, president): La proposition 
Cuche a ete retiree. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de la commission 

GlIederungstitel vor Art. 36; Art. 36 Titel; 43 Abs. 2; 
58 Abs. 1; 60 Titel; 60a; Zift. 11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre precedant I'art. 36; art. 36 titre; 43 al. 2; 58 al. 1; 
60 titre; 60a; ch. 11 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Le presldent (Christen Yves, president): Le dispositif de 
vote electronique fonctionne de nouveau. 

Gesamtabstimmung - Vote sur I'ensemble 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 02.046/3550) 
Für Annahme des Entwurfes .... 110 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

5. Schweizerisches Zivilgesetzbuch 
5. Code clvil sulsse 

Detailberatung - Examen de detail 

Titel und Ingress, Zift. I, 11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Titre et preambule, ch. I, 11 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 
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Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht (LPG) 
Loi federale sur le bail a ferme agricole (LBFA) 

Gegenstand lObjet du vote: 

Vote sur I'ensemble 

Abstimmung vom I Vote du: 07.05.2003 11 :24:16 
Abate + R TI Fehr Jacqueline + S ZH 
Aeppli Wartmann + S ZH Fehr Lisbeth + V ZH 
Aeschbacher * E ZH Fehr Mario · S ZH 
Antille * R VS Fetz * S BS 
Baader Caspar · V BL Fischer-Seengen · RAG 
Bader Elvira + C SO Freund + V AR 

Lachat + C JU 
Lalive d'Epinay * R SZ 
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Leu + C LU 
Leutenegger Hajo * R~G 

Banga + S SC FreyClaude · R NE Leutenegger Susann * S BL 
Bangerter 
Baumann Alexander 
Baumann Ruedi 
Baumann Stephanie 
Back 
Berberat 
Bernasconi 
Bezzola 
Bigger 
Bignasca 
Binder 
Blocher 
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Bortoluzzi 
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Bruderer 
Brun 
Brunner Toni 
Bugnon 
Bühlmann 
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Christen 
Cina 
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Decurtins 
Donze 
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Eberhard 
Egerszegi 
Eggly 
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Engelberger 
Fasel 
Fattebert 
Favre 
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Fehr Hans-Jürg 
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R BE Fässler + S SG Leuthard 
V TG Föhn * V SZ Loepfe 
G BE Gadient + V GA Lustenberger 
S BE Galli · C BE Maillard 
L VD Garbani + S NE Maitre 
S NE Genner + G ZH Marietan 
R GE Giezendanner · V fA,G MartiWemer 
R ~F Glasson · R FR Marty Kälin 
V ßG Glur + V ~G Maspoli 
- TI Goll + S ZH Mathys 
V ZH Graf + G BL Maurer 
V ZH Grobet · S ~E Maury Pasquier 
V SO Gross Andreas * S ZH Meier-Schatz 
V ZH Gross Jost + S ITG Messmer 
R ZH Guisan * R VD Meyer Therese 
S AG Gutzwiller + R ZH Mugny 
C LU Gysin Hans Rudolf + R BL Menetrey Savary 
V SG Gysin Remo + S BS Mörgeli 
V VD Günter * S BE Müller Erich 
G LU Haering Binder * S ZH Müller-Hemmi 
R SH Haller * V BE Nabholz 
S TI Hassler + V GA Neirynck 
S FR Heberlein * R ZH Oehrli 
C VS Hegetschweiler + R ZH Pedrina 
R VD Heim * C SO Pelli 
C VS Hess Berhard * - BE Pfister Theophil 
G NE Hess Peter * C ZG Polla 
C GA Hess Walter + C SG Raggenbass 
E BE Hofmann Urs * S AG Randegger 
C LU Hollenstein + G SG Rechsteiner Paul 
S VD Hubmann * S ZH Rachsteiner-Basel 
V BS Hämmerle + S GA Rennwald 
R GE Imfeld + C J'II Riklin 
C SZ Imhof + C BL Robbiani 
R ~G Janiak * S BL Rossini 
L ~E Jeder + V BE Ruey 
C fA,G Jossen * S VS Salvi 
R N'II Jutzet · S FR Sandoz Marcel 
G FR Kaufmann * V ZH Schenk 
V VD Keller Robert + V ZH Scherer Marcel 
R VD Kofmel * R SO Scheurer Remy 
V ZH Kunz + V LU Schlbli 
S SH Kurrus + R BL Schlüer 
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hat nicht teilgenommen 1 n'ont pas vote 1 non ha votato 
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o enth. 1 abst. 1 ast. # Der Präsident stimmt nicht 1 Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse I Resultats: 
Gesamt 1 Complete 1 Tutto Fraktion 1 Groupe 1 Gruppo C G L R S E V 
ja 1 oui 1 si 110 ja 1 oui 1 SI 27 6 5 15 25 1 31 
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enth. 1 abst. 1 ast. 0 enth. 1 abst. 1 ast. 0 0 0 0 0 0 0 
entschuldigt 1 excuse 1 scusato 89 entschuldigt 1 excuse 1 scusato 8 4 1 26 27 4 14 

Bedeutung Ja 1 Signification de oui: 
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Schmid Odilo + C VS 
Schmied Walter · V BE 
Schneider · R BE 
Schwaab + S VD 
Seiler Hanspeter + V BE 
Siegrist · VfA,G 
Simoneschi-Cortesi + C TI 
Sommaruga · S BE 
Speck · V~G 
Spielmann · - GE 
Spuhler · V TG 
Stahl * V ZH 
Stamm Luzi + VAG 
Steinegger · R UA 
Steiner · R SO 
Strahm + S BE 
Studer Heiner * E AG 
Stump + SAG 
Suter · R BE 
Teuscher + G BE 
Thanei · S ZH 
Theiler · R LU 
Tillmanns + S VD 
Triponez * R BE 
Tschuppert + RLU 
Tschäppät · S BE 
Vallender + RAR 
Vaudroz Jean-Claud + C GE 
Vaudroz Rene · R rv'D 
Vermot · S BE 
Vollmer · S BE 
Waber Christian * E BE 
Walker Felix · C SG 
Walter Hansjörg + V ITG 
Wandfluh + V BE 
Wasserfallen · R BE 
Welgelt · R SG 
Weyeneth + V BE 
Widmer · S LU 
Widrig + C SG 
Wiederkehr * E ZH 
Wirz-von Planta + L BS 
Wittenwiler + R SG 
Wyss Ursula · S BE 
Zanetti · S SO 
Zapf( · C ZH 
Zisyadis · - VD 
Zuppiger · V ZH 
Zäch + C AG 
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Gesamtabstimmung - Vote sur I'ensemble 
(namentlich - nominatif: Beilage Annexe 02.046/3551) 
Für Annahme des Entwurfes .... 108 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

6. Tlerseuehengesetz 
6. Lol sur les eplzooties 

Oetailberatung - Examen de detail 

Titel und Ingress, Zift. I Einleitung, Art. 20 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre et preambule, eh. Iintroduetlon, art. 20 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 30 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Hollenstein 
Abs.1 
Hunde müssen mit einer unauslöschlichen Kennzeichnung 
versehen werden, von unabhängigen und neutralen Perso
nen vorgenommen, und in einer zentralen Datenbank .... 
Schriftliche Begründung 
Wenn man sich die Gründe für die Formulierung des Arti
kels 30 vor Augen führt, wird klar, warum nur eine zentrale 
Registrierung der Hunde Sinn machen kann. Sinn und 
Zweck des Artikels 30 ist nämlich insbesondere, den illega
len Handel mit Hunden, und insbesondere so genannten 
.. Kampfhunden», kontrollieren zu können. 
Es ist heute erwiesen, dass Aggression bei Hunden mehr
heitlich durch korrekte Haltung schon im Welpenalter und 
die Erziehung vermieden werden kann. Umgekehrt ist ein 
respektloser und tierquälerischer Umgang insbesondere im 
Welpenalter ein aggressionsfördernder Faktor, was von ein
zelnen illegalen Züchtern im In- und Ausland ausgenützt 
wird, um möglichst aggressive Hunde - eben .. Kampf
hunde» - heranzuzüchten. 
Wenn nun ein Hund auffällig wird und sich mehrfach aggres
siv verhalten hat, muss es möglich sein, die Herkunft dieses 
Hundes und die möglicherweise tierquälerische Haltung bei 
der Züchterin oder beim Züchter ausfindig machen zu kön
nen. Dies stellt demnach sehr hohe Anforderungen an die 
Glaubwürdigkeit der Kennzeichnung. Deshalb muss die 
~ennzeichnung unauslöschlich sein. Schon das Anbringen 
emer Hundemarke wird als .. Kennzeichnung» bezeichnet. 
Und die Kennzeichnung muss von einer unabhängigen und 
neutralen Person vorgenommen werden. Züchterinnen, 
Züchter und Zuchtverbände erfüllen diese Forderung der 
Unabhängigkeit nicht oder nur teilweise. Im Ausland hat sich 
eine Kennzeichnung durch die Tierärzteschaft bewährt. In 
der Schweiz ist im Bereich der Pferdezucht eine vergleich
bare Praxis etabliert, was sich aus Gründen der Glaubwür
digkeit und korrekten Kennzeichnung und Identifikation des 
Tieres bewährt hat. 
Weiter soll die Kennzeichnung zentral registriert werden und 
mit der europäischen Datenbank European Pet Network 
kompatibel sein. Nur so kann der illegale internationale Hun
dehandel kontrolliert werden. Die Schweizer Datenbank 
Anis AG erfüllt diese Voraussetzung. 
Auch wenn ein entlaufener Hund aufgefunden wird, sind 
eine schnelle Auffindung und Information des Besitzers nur 
mit einer zentralen Datenbank möglich. Dies zeigen Erfah
rungen aus Deutschland, Holland und Italien, wo mehrere 
regionale Datenbanken existierten und diese nun mit gros
sem finanziellem Aufwand zusammengeschlossen werden 
müssen. Umgekehrt funktioniert dieses Auffinden der Besit-
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zer in Ländern mit einer zentralen Datenbank (Frankreich, 
Belgien) bereits seit mehreren Jahren sehr gut. 

Art. 30 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Hollenstein 
AI. 1 
Les chiens doivent etre tatoues d'une marque d'identification 
indelebile effectuee par des personnes independantes et 
neutres, et faire I'objet d'un enregistrement dans une 
banque de donnees centrale. 
Oeveloppement par ecrit 
Si I'on examine de pres les raisons pour lesquelles I'arti
cle 30 doit etre ainsi formule, I'on comprend pourquoi un en
registrement central est le seul instrument envisageable. 
~article 30 a notamment pour but d'assurer un contröle du 
commerce illegal de chiens, notamment de .. chiens de com
bat». 
11 est prouve aujourd'hui que les agressions peuvent etre le 
plus souvent evitees gräce a un comportement correct des 
I'epoque ou I'animal est encore un chiot et gräce au dres
sage. A I'inverse, le manque de respect et les mauvais trai
ternents susceptibles de faire souffrir I'animal, surtout dans 
son jeune äge, sont un facteur aggravant, un pMnomene 
dont profitent certains eleveurs illegaux en Suisse comme a 
I'etranger pour elever et dresser des chiens agressifs. donc 
des .. chiens de combat». 
Si, des lors, on constate une certaine agressivite dans le 
comportement d'un chien, iI doit etre possible de retracer 
I'origine de I'animal et de constater les origines de ce 
comportement chez les eleveurs. Ceci suppose donc une 
haute credibilite quant a la marque d'identification de I'ani
mal, un tatouage qui doit donc etre indelebile. Le fait d'ap
porter une marque au chien constitue deja une identification 
en soi. 
~identification doit etre effectuee par une person ne indepen
dante et neutre. Les eleveurs et associations d'eleveurs ne 
remplissent pas cette condition, du moins pas entierement. 
A I'etranger, le systeme d'identification effectuee par les ve
terinaires a fait ses preuves. En Suisse une pratique sem
blable s'est etablie dans le domaine des chevaux, ce qui 
assure une credibilite de I'acte et une identification correcte 
des animaux. De plus, I'identification doit faire I'objet d'un 
enregistrement central et etre compatible avec le systeme 
europeen Pet Network. C'est le seul moyen de contröler le 
commerce international illegal des animaux. La banque de 
donnees .. Anis AG» remplit cette condition. Un systeme 
centralise permet egalement de retrouver tres rapidement 
un chien perdu ou d'obtenir des indications sur son proprie
taire. ~Allemagne, les Pays-bas et l'Italie decouvrent ce sy
steme apres avoir regroupe, a grands frais, plusieurs 
banques regionales de donnees pour former un systeme 
central; certains pays exploitent depuis longtemps, avec 
succes, un systeme centralise (France, Belgique). 

Favre Charles (R, VD), pour la commission: Concernant le 
contröle des chiens: iI est precise dans le projet du Conseil 
federal que .. Ies chiens doivent etre identifies et enregistres 
dans une banque de donnees» (art. 30 al. 1 er) et que .. Ies 
cantons se chargent de I'enregistrement» (art. 30 al. 2). 
C'est le mode de faire actuel, avec une repartition des com
petences Confederationlcantons. 
Avec la proposition Hollenstein, on veut aller plus loin en 
obligeant, de par cette competence federale, a identifier de 
fayon indelebile les chiens et ales enregistrer dans une ban
que de donnees centrale. Je considere qu'iI s'agit d'en rester 
a la legislation actuelle, a savoir a une competence des can
tons dans ce domaine, notamment avec I'etablissement de 
banques de donnees cantonales. 
Bien entendu, ya n'empeche pas des coordinations entre 
cantons; ya n'empeche pas le fait que les cantons, pour la 
mise en place d'une banque de donnees, puissent benefi-
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Abate + R TI FehrJacqueline + S ZH 
Aeppli Wartmann + S ZH Fehr Lisbeth + V ZH 
Aeschbacher · E ZH FehrMario · S ZH 
Antille · R VS Fetz · S BS 
Baader Caspar · V BL Fischer-Seengen · RAG 
Bader Elvira + C SO Freund + V AR 

Lachat + C JU 
Lalive d'Epinay · R 8Z 
Laubacher + V LU 
Lauper + C FR 
Leu · C LU 
Leutenegger Hajo · R IZG 
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Bangerter 
Baumann Alexander 
Baumann Ruedi 
Baumann Stephanie 
Beck 
Berberat 
Bemasconi 
Bezzola 
Bigger 
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Blocher 
Borer 
Bortoluzzi 
Bosshard 
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Brun 
Brunner Toni 
Bugnon 
Bühlmann 
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Cavalli 
Chappuis 
Chevrier 
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Cuche 
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R BE Fässler + S 8G Leuthard 
V rm Föhn · V SZ Loepfe 
G BE Gadient + V GF Lustenberger 
S BE Galli · C BE Maillard 
L jVD Garbani + S NE Maitre 
S NE Genner + G ZH Marietan 
R GE Giezendanner · V AG MartiWemer 
R GR Glasson · R FR Marty Kälin 
V SG Glur + V AG Maspoli 
- TI Goll · S ZH Mathys 
V ZH Graf · G BL Maurer 
V ZH Grobet · 8 GE Maury PasQuier 
V SO Gross Andreas · S ZH Meier-Schatz 
V ZH Gross Jost + S im Messmer 
R ZH Guisan · R VD Meyer TMrese 
S AG Gutzwiller + R ZH Mugny 
C LU Gysin Hans Rudolf + R BL Menetrey Savary 
V SG Gysin Remo + 8 B8 Mörgeli 
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C VS Hess Berhard • - BE Pfister Theophil 
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L GE Jeder + V BE Ruey 
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G FR Kaufmann · V ZH Schenk 
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Schmid Odilo + C VS 
Schmied Walter · V BE 
Schneider + R BE 
Schwaab + S VD 
Seiler Hanspeter + V BE 
Siegrist + VAG 
Simoneschi-Cortesi + C TI 
Sommaruga * S BE 
Speck · VAG 
Spielmann · - GE 
Spuhler · V ITG 
Stahl · V ZH 
Stamm Luzi · VAG 
8teinegger · R UR 
Steiner · R SC 
Strahm * 8 BE 
Studer Heiner · E AG 
Stump + 8 AG 
Suter * R BE 
Teuscher + G BE 
Thanei * S ZH 
Theiler * R LU 
Tillmanns + 8 jVD 
Triponez * R BE 
Tschuppert + R LU 
Tschäppät * 8 BE 
Vallender + R AR 
Vaudroz Jean-Claud + C GE 
Vaudroz Rene · R VD 
Vermot · 8 BE 
Vollmer · 8 BE 
Waber Christian + E BE 
Walker Felix · C 8G 
Walter Hansjörg + V iTG 
Wandfluh + V BE 
Wasserfallen · R BE 
Weigelt · R ~G 
Weyeneth + V BE 
Widmer + 8 LU 
Widrig + C SG 
Wiederkehr · E ZH 
Wirz-von Planta + L BS 
Wittenwiler + R 8G 
WySS Ursula · S BE 
Zanetti · 8 80 
Zapfl + C ZH 
Zisyadis · - jVD 
Zuppiger · V ZH 
Zäch + C AG 
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cier des experiences faites par les autres cantons. Mais iI 
me semble inutile d'aller jusqu'Ei une centralisation des don
nees: le coOt administratif serait probablement plus eleve; iI 
y aurait des complications et eventuellement une perte d'efti
cacite. Le fonctionnement du systeme actuel semblant satis
faisant, avec cette competence cantonale, iI me semble 
judicieux de continuer ainsi. 
Cette proposition n'a pas ete traitee en commission. 11 s'agit 
donc d'une prise de position personnelle par rapport Ei cette 
question. 

Delss Joseph, conseillerfederal: La question de I'identifica
tion des chiens sera traitee par le Conseil federal et s'ins
crira dans le cadre d'une solution qui repondra aussi Ei la 
reglementation de l'Union europeenne, ceci pour que les de
tenteurs de chiens puissent emmener sans probleme leurs 
chiens lorsqu'ils passe nt des vacances en Europe. L.:identifi
cation se fera sans doute au moyen d'une puce - rassurez
vousl une puce electronique - implantee sous la peau. 
11 faut en revanche rejeter le principe de la mise sur pied 
d'une banque de donnees centralisee. D'une part, ce la en
trainerait des frais disproportionnes; d'autre part, iI existe 
des banques de donnees privees et cantonales qui fonction
nent tres bien. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 97 Stimmen 
Für den Antrag Hollenstein .... 19 Stimmen 

Art. 37 
Antrag der Kommission 
Streichen 
Proposition de la commission 
Bifter 

Angenommen - Adopte 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 120 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Art. 38; 56 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 38; 56 al. 3 
Proposition de la commission 
Adherer Ei la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art.56a 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.3 
Der Bundesrat regelt die Verteilung der Erträge unter den 
Kantonen. 

Art.56a 
Proposition de la commission 
AI. 1,2 
AdMrer Ei la decision du Conseil des Etats 
AI. 3 
Le Conseil federal regle la repartition des recettes entre les 
cantons. 

Angenommen - Adopte 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Art. 57 Abs. 2, 3 Bst. C 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 57 al. 2, 3 let. C 

Proposition de la commission 
Adherer Ei la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 62 
Antrag der Kommission 
Titel 
Übergangsbestimmungen 
Abs.1 
Im Zusammenhang mit den zur Ausrottung von BSE ange
ordneten Entsorgungsmassnahmen kann der Bundesrat im 
Rahmen der bewilligten Kredite Beiträge an die Kosten der 
Entsorgung von Fleischabfällen leisten. 
Abs.2 
Die Beiträge werden den Haltern von Tieren der Rinder-, 
Schaf-, Ziegen- und Schweinegattung sowie den Schlacht
betrieben ausgerichtet. 
Abs.3 
Der Bundesrat legt die Höhe der Beiträge pro Tier fest. Da
bei berücksichtigt er die Entwicklung der Wiederverwer
tungsmöglichkeiten der Fleischabfälle und passt die Bei
träge an. 
Abs.4 
Die Summe der Beiträge darf die Einnahmen aus der Ver
steigerung der Zollkontingente tar Schlachtvieh und Fleisch 
nach Artikel 48 des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 
1998 nicht übersteigen. 
Abs.5 
Die Bundesämter tar Landwirtschaft, Veterinärwesen und 
Gesundheit legen einen Massnahmenplan vor, der es er
laubt, innert zwei Jahren die Fleischabfälle wieder an Hüh
ner und Schweine zu tattern. 

Antrag Bader Elvira 
Abs.1 
Im Zusammenhang mit den zum Schutz der Volksgesund
heit und zur Ausrottung von Seuchen angeordneten Entsor
gungsmassnahmen leistet der Bundesrat im Rahmen der 
bewilligten Kredite Beiträge an die Kosten der Entsorgung 
von Fleischabfällen. 
Schriftliche BegrOndung 
Angeordnete Entsorgungsmassnahmen dienen nicht nur der 
Ausrottung von Tierseuchen, sondern im Fall von Zoonosen 
(vom Tier auf den Menschen übertragbare Krankheiten) 
auch dem Schutz der Volksgesundheit. 
Die Ausrichtung der Beiträge hat grundsätzlich tar seuchen
bedingte Mehrkosten bei allen Nutztiergattungen zu erfolgen 
und darf nicht nur spezifisch auf BSE eingeschränkt werden. 

Antrag Kunz 
Abs.2 
Falls Geflügel nach Artikel 48 LwG versteigert wird .... von 
Tieren der Rinder-, Schaf-, Ziegen-, Geflügel- und Schwei
negattung .... 

Antrag Scherer Marcel 
Abs.2 
Die Beiträge werden für Tiere der Rinder-, Schweine-, 
Schaf- und Ziegen gattung ausgerichtet. 

Antrag Beck 
Abs.1 
Im Zusammenhang .... 
Abs.2 
Die Beiträge sollen die Kosten der Tierhalter und Schlacht
häuser zur Beseitigung von Abfällen mit hohen Risiken 
(Art. 10 Abs. 1 Zift. 3) auf ein Minimum reduzieren. 
Abs.3 
Streichen 
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Abs.4 
Die Summe .... 
Schriftliche Begründung 
Wie in anderen Sektoren der Sonderabfallentsorgung (Kühl
schränke, Batterien usw.) bietet nur die Unentgeltlichkeit Ga
rantie für eine Entsorgung, die dem Schutz von Mensch und 
Umwelt gerecht wird. Es gilt, das gleiche Prinzip im Inter
esse der Bevölkerung zu übernehmen und vom Giesskan
nenprinzip gegenüber den Tierhaltern abzusehen. Die Mittel 
müssen dazu eingesetzt werden, die Kosten der Beseitigung 
von risikoreichen und potenziell gefährlichen Abfällen zu 
senken. Mit diesem System werden die Tierhalter davon ab
gehalten, ihre Abfälle, wie einst zuweilen die Kühlschrankbe
sitzer, in der Natur zu entsorgen. 

Antrag Freund 
Abs.4 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Bei der seuchenbedingten Entsorgung der Schlachtneben
produkte handelt es sich um eine Massnahme zur Sicherung 
der Volksgesundheit, für die der Bund die entsprechenden 
Mittel aufzubringen hat. 
Dafür darf keine obere Begrenzung festgelegt werden. 
Denn bei einer schwerwiegenden Tierseuche könnte auch 
der Fall eintreten, dass die im Gesetz verfügbaren Finanz
mittel allenfalls nicht genügen. 
Darum muss Artikel 62 Absatz 4 gestrichen werden. 

Art. 62 
Proposition de la commission 
Titre 
Dispositions transitoires de la LFE 
AI. 1 
En rapport avec les mesures ordonnees pour eradiquer 
I'ESB, le Conseil federal peut, dans le cadre des credits dis
ponibles, octroyer des contributions aux frais d'elimination 
des dechets de viande. 
AI. 2 
Les contributions sont versees aux detenteurs d'animaux 
des especes bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi qu'aux 
abattoirs. 
AI. 3 
Le Conseil federal fixe le montant des contributions par ani
mal. Ce faisant, iI tient compte de I'evolution des possibilites 
de recyclage des dechets de viande et adapte les contribu
tions en consequence. 
AI. 4 
La somme des contributions ne doit pas depasser les recet
tes de la mise aux encheres des contingents tarifaires pour 
le betail de boucherie et la viande prevue par I'article 48 de 
la loi du 29 avril1998 sur I'agriculture. 
AI.S 
L.:Office federal de I'agriculture, l'Office veterinaire federal et 
l'Office federal de la sante publique etablissent un plan de 
mesures assurant qu'en I'espace de deux ans, les dechets 
de viande puissent de nouveau servir a I'alimentation des 
poules et des porcs. 

Proposition Bader Elvira 
AI. 1 
Dans le cadre des mesures ordonnees pour assurer la pro
tection de la sante publique et pour eradiquer les epidemies, 
le Conseil federal verse dans la limite des credits alloues 
des contributions aux frais lies a I'elimination des dechets de 
viande. 
Developpement par ecrit 
Les mesures d'elimination qui ont ete ordonnees visant a 
eradiquer non seulement les epizooties, mais egalement les 
zoonoses (maladies transmissibles des animaux a I'homme), 
elles constituent aussi des mesures de sante publique. 
Les contributions so nt a verser pour aider a couvrir les de
penses supplementaires liees a toutes les formes d'epizoo
tie et quels que soient les animaux de rente concernes, et ne 
doivent pas viser uniquement I'ESB. 
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Si de la viande de volailles est mise aux encheres conforme
ment a I'article 48 LAgr .... des especes bovine, ovine, ca
prine, porcine ou de volailles .... 

Proposition Scherer Marcel 
AI. 2 
Les contributions sont versees pour les bovins, les porcins, 
les ovins et les caprins. 

Proposition Beck 
AI. 1 
En rapport .... 
AI. 2 
Les contributions visent a ce que les frais d'elimination des 
dechets a hauts risques (art. 10 al. 1 ch. 3) soient reduits au 
minimum pour les detenteurs d'animaux et les abattoirs. 
AI. 3 
Biffer 
AI. 4 
La somme .... 
Developpement par ecrit 
Comme dans les autres secteurs d'elimination de dechets 
speciaux (appareils frigorifiques, piles, etc.) ce n'est que la 
gratuite de la prise en charge en vue de I'elimination qui 
garantit un traitement conforme a la protection des etres 
humains et de I'environnement. 11 convient de reprendre le 
meme principe dans I'interet de la population et d'eviter le 
saupoudrage en faveur de I'ensemble des detenteurs de be
tails. Les moyens doivent etre affectes a la baisse des coQts 
des filieres d'elimination des dechets a hauts risques, poten
tiellement dangereux. C'est ce systeme qui dissuadera les 
detenteurs d'animaux d'evacuer leurs dechets comme le fai
saient autrefois parfois les detenteurs de frigo: dans I'envi
ronnementl 

Proposition Freund 
AI. 4 
Biffer 
Developpement par ecrit 
L.:elimination - pour cause de risque d'epizooties - de 
dechets issus des produits secondaires de I'abattage est 
une mesure de preservation de la sante publique, mesure 
pour laquelle la Confederation doit procurer les moyens fi
nanciers necessaires. 
11 ne peut etre fixe de limite superieure a ce type de mesure. 
En effet, iI pourrait se produire, en cas d'epidemie animale 
grave, que les moyens prevus par la loi ne suffisent pas. 
C'est pourquoi I'article 62 alinea 4 doit etre biffe. 

Ehrler Melchior (C, AG), für die Kommission: Sie können der 
Anzahl der Anträge entnehmen, dass es sich hier um eine 
noch etwas umstrittene Sache handelt. Ich möchte etwas 
zurOckblenden: Die ganze Angelegenheit ist in Beziehung zu 
BSE bzw. zu den Massnahmen zu sehen, die zur Entsor
gung von Schlachtnebenprodukten oder Schlachtabfällen 
beschlossen wurden. Es war dann ja so, dass sich der Bund 
finanziell an diesen Kosten beteiligt hat. Die zentrale Frage, 
auch im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens, war die: 
Bleibt der Bund bei dieser Finanzierung? Wie lange bleibt 
der Bund bei dieser Finanzierung? UrsprOnglich war die 
Idee seitens des Bundes die, dass er mittelfristig aus dieser 
Finanzierung aussteigt. Das hat dann in der Vernehmlas
sung zu Reaktionen von verschiedensten Kreisen geführt. 
Aus der Argumentation heraus, dass es sich hier um eine 
Frage der Volksgesundheit handelt, hat man eben gesagt: 
Der Bund muss weiterhin in dieser Finanzierung drinbleiben. 
Dann wurde die Beziehung zur Versteigerung gemacht, in 
dem Sinne, dass man von der Verwaltung her gesagt hat: 
Wenn die Versteigerung kommt, dann gibt es von dort her 
eben finanzielle Mittel, mit denen erreicht werden kann, dass 
der Bund in dieser Finanzierung drinbleibt. 
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Nun haben Sie gesehen, dass Ihre Kommission ein anderes 
Konzept als der Ständerat entwickelt hat. Ich möchte hier 
rasch auf die wichtigsten Punkte eingehen: 
Der ~rste Punkt ist der, dass die Kommission diese Frage in 
den Ubergangsbestimmungen und nicht in Artikel 37 gere
gelt hat. Das hat damit zu tun, dass sich dieser Artikel nach 
Auffassung Ihrer Kommission auf BSE beziehen soll und 
dass sie nicht eine generelle Lösung für solche Fälle einfah
ren will. Die Beschränkung ist also die auf BSE, und hier 
liegt auch der Unterschied zum Antrag Bader Elvira. Frau 
Bader möchte eine allgemeine Formulierung fOr alle Fälle. 
Hier ist die Kommission der Meinung: Wenn es solche Fälle 
gibt, dann gibt es ohnehin wieder eine spezifische Diskus
sion. Deshalb will die Kommission hier also eine Beschrän
kung auf BSE. 
Ein zweiter wichtiger Punkt ist der, dass Ihre Kommission 
der Auffassung ist, dass diese Beiträge an die Halter und 
nicht an ~gendwelche Verarbeitungsbetriebe gehen sollen -
aus der Uberlegung heraus, dass damit ein gewisser Druck 
auf diese Betriebe aufrechterhalten werden kann und dass 
damit nicht einfach Strukturen geschaffen und finanziert 
werden. 
Hier ist ein Aspekt auch der, dass diese Lösung mit dem, 
was in der EU vorgesehen ist, kompatibel ist. Wir haben in 
der Kommission dann im Weiteren die Überlegung einge
bracht - Sie finden das im entsprechenden Artikel -, dass 
man nicht einfach in dieser heutigen Verwertungsart drinblei
ben sollte, sondern dass man nach Möglichkeit eben nach 
neuen Verwertungsmöglichkeiten von hochwertigem Ei
weiss suchen sollte. Man möchte jetzt also nicht einfach mit 
einer Lösung Verwertungsstrukturen schaffen - z. B. in der 
Zementindustrie - und dies gewissermassen in der Zement
industrie zementieren. Vielmehr möchte man, dass man re
lativ rasch wieder auf "intelligentere» Verwertungsarten 
kommt, intelligenter in dem Sinne, dass es sich hier ja um 
hochwertige Eiweissprodukte handelt und dass es an und 
fOr sich nicht sinnvoll ist, diese so zu verwerten. 
Das sind die wesentlichen Punkte des Konzeptes Ihrer Kom
mission. Ich bitte Sie einfach, im Namen der Kommission, 
auf dieser Linie zu bleiben und die verschiedenen Einzeian
träge abzulehnen. 
Es liegen Einzelanträge Scherer Marcel und Beck vor, die 
eine gewisse Lösung wollen, aber nicht bezeichnen, an wen 
sich die Entschädigung richten soll; hier ist fOr die Kommis
sion wichtig, dass sie an die Halter geht. Frau Bader Elvira 
möchte - das habe ich erwähnt - eine allgemeine Lösung; 
wir von der Kommission möchten eine spezifische Lösung 
fOr BSE. Wir finden auch den Antrag Freund auf Streichung 
von Absatz 4 - es geht um die Beziehung zu den Mitteln aus 
der Versteigerung - nicht richtig. Ich möchte betonen, dass 
wir hier eine klare Differenz zum Ständerat schaffen. Von 
dorther können dann noch allfällige Unebenheiten bestehen, 
die - wenn wir diese Differenz schaffen - im Ständerat eben 
diskutiert und gegebenenfalls auch ausgeräumt werden kön
nen. 

Beck Serge (L, VD): A titre de preambule, je regrette que 
cet important debat ne fasse pas I'objet d'une discussion 
plus ample et je me contenterai donc de poser trois ques
tions, deux a la commission et une a M. Deiss, conseiller fe
deral. 
Tout d'abord a I'intention de la commission: 
1. Est-ce que vous etes conscients, au niveau de la commis
sion, que c'est bel et bien un probleme de sante publique et 
de securite alimentaire qui est pose la avec I'application de 
I'indispensable principe de precaution, dans la mesure ou 
non seulement la sante animale, mais aussi la sante hu
maine sont en jeu? 
2. Pourquoi voulez-vous instaurer un systeme different, par 
exemple de celui des appareils frigorifiques? On n'a jamais 
distribue a tous les possesseurs d'appareils frigorifiques un 
montant forfaitaire en esperant que par la suite, i1s rapporte
raient leur appareil dans les decharges specialisees pour ce 
type d'appareils. Au contraire, on a voulu appliquer un sys-
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teme de vignettes; on s'est ensuite rendu compte que cela 
ne jouait pas et que le consommateur, en general, cherchait 
a evacuer ses dechets par d'autres moyens. Si les agricul
teurs ne sont pas pires que les autres citoyens, i1s ne sont 
pas meilleurs non plus. Avec la contribution forfaitaire teile 
que vous I'envisagez, est-ce que vous ne pensez pas qu'elle 
contribuera finalement a nuire au principe de precaution? 
3. Ensuite, a I'intention de M. Deiss, conseiller federal: en 
tant que responsable d'un abattoir regional dans un passe 
recent, je demande si le Conseil federal est conscient que, 
par le biais des ordonnances qui ont ete mises en vigueur 
recemment, iI nuit a ce meme principe de precaution. Je 
m'explique: I'abattoir regional dont j'etais responsable fonc
tionnait comme cent re collecteur de dechets carnes a 
I'echelle d'une petite region. Les nouvelles ordonnances 
vont empecher a I'avenir que notre abattoir fonctionne 
comme centre collecteur regional. 11 ne pourra reprendre 
que les dechets carnes des animaux qui ont ete abattus 
dans les locaux de I'abattoir. Une teile mesure incite les ex
ploitants qui continueront a abattre dans leurs exploitations 
a disseminer les dechets carnes dans la nature. La aussi, on 
a un systeme qui meriterait une discussion beaucoup plus 
developpee et qui nuit au principe de precaution, impliquant 
des dangers pour la dissemination d'epizooties teiles que la 
maladie de la vache folie. 

Le president (Christen Yves, president): La serie de ques
tions peut continuer. Je comprends tres bien que ce debat 
soit important. Nous I'avons classe en categorie IV, alors 
vous pouvez effectivement poser des questions un peu plus 
longues. C'est un debat qu'on ne peut pas completement 
occulter. Les interesses attendent d'ailleurs tous leur tour 
pour poser une question. 

Kunz Josef (V, LU): Herr Kollege Ehrler, Sie haben bean
tragt, die Einzelanträge seien pauschal abzulehnen. Ich 
habe den Antrag gestellt, bei der Bezahlung der Entsor
gungskosten sei auch das GeflOgel einzubeziehen, wenn 
Versteigerung beschlossen wird. Wir haben nun Versteige
rung sämtlicher Fleischarten beschlossen; deshalb sehe ich 
die Logik nicht ein, weshalb GeflOgel nicht in die Entsorgung 
mit einbezogen werden soll. Bis jetzt hat die GeflOgelbran
che das Problem mit der Abschöpfung bei den Importen sei
ber gelöst. Diese Mittel werden der GeflOgelbranche jetzt 
entzogen. Darum finde ich doch die Logik besser, dass nun 
das GeflOgel auch bei der Entsorgung der Fleischnebenpro
dukte einbezogen wird. 
Ich bitte Sie deshalb, meinen Antrag zu unterstatzen. 

Scherer Marcel (V, ZG): Ich habe eine Frage an den Kom
missionssprecher, und zwar eine Frage zur Effizienz: So, 
wie jetzt Artikel 62 Absatz 2 formuliert ist, werden den Hal
tern an und für sich die bei der Schlachtung anfallenden Ent
sorgungskosten nämlich schon bei der Geburt der Tiere 
bezahlt. Das heisst also, man bekommt die Entsorgungskos
ten für ein Kalb bereits bezahlt, auch wenn es vielleicht noch 
zehn Jahre lebt. 
Mein Antrag, meine Formulierung, wOrde heissen, dass die 
Beiträge beim Anfall der Entsorgungskosten, also bei der 
Schlachtung, effizienter eingesetzt werden, als das in Arti
kel 62 formuliert ist. 

Freund Jakob (V, AR): Ich hätte gerne von der Kommission 
oder vom Bundesrat eine Aussage darOber, wer die den Kos
tenrahmen Obersteigenden Entsorgungskosten, die seu
chenbedingt sind, bezahlt und Obernimmt. 

Ehrler Melchior (C, AG), für die Kommission: Ich habe ge
sagt, dass hier noch gewisse Unebenheiten vorhanden sein 
mögen. Wir sind einfach der Auffassung, wir sollten einmal 
bei der Linie der Kommission bleiben und dann diese Un
ebenheiten diskutieren, weil wir ja eine Differenz zum Stän
derat schaffen. Insofern ist jetzt vielleicht die eine oder 
andere Aussage etwas "vorläufiger Natur». 
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Zur Frage von Herrn Beck, ob hier gesundheitspolitische Ar
gumente mit berücksichtigt worden seien: Es wurde schon 
im Vorfeld immer und immer wieder klar gesagt, dass es um 
die Volksgesundheit geht. Das ist ein Grund, weshalb sich 
die öffentliche Hand an diesen Kosten beteiligen soll; das 
war auch die Argumentation in der Kommission. 
Zum Vergleich mit den Kühlschränken: Hier sind wir der Auf
fassung, dass es eben gerade nicht um dasselbe geht wie 
bei Kühlschränken. Wir haben im Moment ein Problem im 
Zusammenhang mit BSE. BSE soll ausgerottet werden, und 
wenn BSE einmal ausgerottet ist, sollen diese hochwertigen 
Eiweisse wieder einer «intelligenteren» Verwertung - so 
habe ich dem gesagt - zugeführt und eben nicht entsorgt 
werden wie Kühlschränke. Das ist der Unterschied zwischen 
den beiden Bereichen. 
Zu Herrn Kunz: Ich hatte verstanden, sein Antrag sei zurück
gezogen; das ist offensichtlich nicht so. Ich glaube, der Ge
flügelbereich ist ein Bereich, der dann im Ständerat näher 
angeschaut werden muss. Die Frage ist einfach, ob wir hier 
eine Ausweitung wollen. Wenn Sie hier der Kommission zu
stimmen, haben Sie damit nichts präjudiziert. 
Wenn ich den Antrag Scherer Marcel richtig verstehe, will er 
nicht unbedingt bei den Haltern ansetzen. Das ist der Punkt, 
der nach Meinung der Kommission wichtig ist. 
Schliesslich zu den Ausführungen von Herrn Freund: Schon 
in der Kommissionsarbeit ist vom Ablauf her im Zusammen
hang mit der Frage, was bei der Versteigerung mit diesen 
Mitteln geschieht, nicht alles ganz reibungslos verlaufen. 
Hier sehe ich auch eine gewisse Unebenheit, die noch berei
nigt werden muss. 
Aber generell ist es wichtig, dass wir diese Differenz zum 
Ständerat haben. Es ist wichtig, dass wir die Grundsätze der 
Kommission hier festlegen. Wir schaffen diese Differenz, 
und Unebenheiten können im Ständerat bereinigt werden. 

Delss Joseph, conseiller federal: Nous en sommes la aussi 
a un point essentiel de toute cette reforme. Je souhaite bien 
sOr que le Conseil national puisse suivre le Conseil federal 
jusqu'au bout et parfaire, en adoptant la solution qui vous 
est proposee maintenant par la commission, le systeme que 
nous vous proposons. 
En effet, en disant cela, je vous annonce que le Conseil fe
deral peut se rallier a la proposition de la commission non 
seulement pour le transfert de cette disposition de I'article 37 
dans les dispositions transitoires de la LFE - par la, on mar
que la volonte de voir les choses evoluer dans le sens d'un 
recyclage ulterieur plus judicieux que I'incineration -, mais 
aussi parce que la proposition de la commission teile qu'elle 
figure a I'article 62 reprend dans les grandes Iignes les 
points essentiels de la solution du Conseil f9deral. 
Tout d'abord, iI faut reconnaTtre que I'interdiction totale d'af
fourager avec des farines de viande dans le cadre de la lutte 
contre I'ESB a place le secteur de la mise en valeur devant 
un probleme technique et economique de taille. Les indus
triels suisses ont bien maTtrise ce probleme puisque nous 
n'avons pas, contrairement a d'autres pays, des stocks de 
farine de viande en souffrance dans la nature. Sur le plan 
economique, iI y a eu un appui des pouvoirs publics avec 
une formule Iimitee dans le temps: 28 millions de francs ont 
ete verses aux entreprises d'elimination en 2001/02, nous 
avons encore 19 millions de francs au budget cette annee. 
Pour appliquer le frein a I'endettement, l'Office veterinaire fe
deral et mon departement ont dO decider de biffer les mon
tants prevus au plan financier pour les annees 2004-2006. 
La consultation sur la «Politique agricole 2007» amis en evi
dence I'exigence d'une solution durable, d'ou le lien avec le 
produit de la mise aux encMres des contingents de viande, 
puisque toute depense nouvelle doit ätre compensee par la 
reduction d'autres depenses ou par des recettes supple
mentaires. Le message vous propose de faire passer les de
penses en faveur de I'elimination des dechets a 35 millions 
de francs, puis a 48 millions de francs par annee (FF 2002 
4485), mais en tout cas de les plafonner au niveau de la 
mise aux encheres. Ce la signifie que la decision que vous 
allez prendre ici est en relation avec ce que nous avons de-

cide sur I'importation de la viande, la mise aux encMres des 
droits d'importer et la decision que vous avez prise, tout a 
I'heure, dans le contexte de I'utilisation de ces montants. 
Pourquoi faut-iI changer de mode de subventionnement? 
Jusqu'a present, les montants allaient directement aux en
treprises d'elimination. Cette fac;:on de faire n'est pas judi
ci eu se parce qu'elle donne de mauvaises incitations et 
qu'elle freine par ailleurs I'evolution du systeme. 
Quelle est I'erreur dans I'incitation donnee par le subvention
nement des entreprises d'elimination? Puisque ces entrepri
ses agissent la dans le cadre de leurs activites, le fait de 
toucher des subventions les incite bien sOr a augmenter la 
quantite. Par consequent, cela ne contribue pas a la solution 
du probleme. En subventionnant les detenteurs des ani
maux et les abattoirs, nous creons une incitation qui va dans 
la direction souhaitee. La, je dois dire aussi a M. Schibli que 
I'argent qui est ainsi verse ne va pas seulement aux deten
teurs des animaux, mais va aussi aux abattoirs. Donc, son 
objection selon laquelle on verserait tout au moment de la 
naissance du veau n'est pas corre aces exigences et, par 
consequent, ces questions devront ätre revues dans ce con
texte-la. 
Je vous invite donc a rejeter egalement la proposition Beck. 

Beck Serge (L, VD): Quant a ma question, Monsieur le 
Conseiller federal, j'essaie de respecter les regles du jeu. 

Delss Joseph, conseiller federal: Vous pourriez me repon
dre que vous retirez votre propositionl 

Beck Serge (L, VD): 1. Vous avez parle tout a I'heure de 
I'erreur du subventionnement des entreprises - qui etaient 
d'ailleurs un peu de type monopolistique, nous sommes for
ces de le reconnaTtre - de la filiere d'elimination. Je suis to
talement d'accord et heureux de ce changement. Ma ques
tion est de savoir si vous voyez I'erreur potentielle que I'on 
fait en subventionnant forfaitairement les detenteurs d'ani
maux, principalement non pas pour des raisons d'elimination 
des dechets, mais pour des raisons administratives d'ins
cription dans la BDTA? 
2. Etes-vous prät a verser des indemnites aux detenteurs 
d'animaux en fonction des quantites de dechets qu'i1s remet
tent a la filiere homologuee d'elimination? Parce que c'est la 
qu'iI ya un enjeu. Je ne parlais pas tout a I'heure des cada
vres d'animaux, je parlais de dechets d'abattage hors filiere 
abattoirs, que nous prenions en charge jusqu'a present et 
que nous ne pouvons plus prendre en charge. La, iI y a Iieu 
de mettre en place, pour des raisons de precaution epide
miologique et de sante publique, une incitation, pour les 
agriculteurs qui abattent hors de la filiere, a remettre leurs 
dechets. Une partie des moyens engages devrait y ätre af
fectee. 

Delss Joseph, conseiller federal: Pour la premiere partie de 
la question, je crois qu'iI est essentiel que nous puissions 
maintenant continuer I'experience tres positive qui a ete faite 
avec I'enregistrement des Mtes des leur naissance et ame
Iiorer leur trac;:abilite. Et bien sOr, I'incitation pour les deten
teurs d'animaux a se plier acette mesure est meilleure s'iI y 
a un interät financier. J'ai moi-mäme pu me rendre compte 
du bon fonctionnement de cela, et c'est la reponse que je 
donne a la premiere partie de la question. 
La deuxieme partie concerne les abattoirs et je crois que la, 
deja le fait que I'on verse une partie des fonds prevus pour 
I'elimination aux abattoirs m'incite a penser - sans connaTtre 
les details du systeme qui sera applique - que cela sera pro
portionnel aux quantites. De quelle maniere cela se tera 
exactement, je ne peux pas vous le dire ici. Au-dela, je crois 
qu'iI ne faut pas oublier que les problemes de I'elimination 
des cadavres d'animaux sont bien sOr d'abord de la compe
tence des cantons. 

Kunz Josef (V, LU): Herr Bundesrat, Sie sind auf meine 
Frage, auf meinen Antrag ebenfalls nicht eingegangen. Ich 
möchte Sie konkret fragen: Alle Tiergattungen sind bei den 
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Entsorgungsmassnahmen aufgefahrt; das Geflügel wird nun 
auch versteigert, man entzieht also der Branche diese Ein
nahmen aus der Versteigerung. Der Kommissionssprecher 
hat gesagt, der Ständerat könne das richten. Wieso kann 
man meinem Antrag nicht zustimmen, das GeflOgel dort 
auch aufzuführen, wenn alle anderen Tiergattungen aufge
fahrt sind? 

Deiss Joseph, conseiller federal: Aus unserer Sicht ist es 
nicht nützlich, hier die Subvention auf das Geflügel auszu
dehnen. Die Bedingungen für die Wiederverwertung oder 
die Elimination der Abfälle sollten auf einem anderen Weg, 
insbesondere im Zusammenhang mit Absatz 5, geregelt 
werden. 

Abs. 1-AI. 1 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 97 Stimmen 
Für den Antrag Bader Elvira .... 57 Stimmen 

Abs. 2-AI. 2 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Kommission .... 87 Stimmen 
Für den Antrag Kunz .... 63 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Kommission .... 117 Stimmen 
Für den Antrag Scherer Marcel .... 36 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Troisieme vote 
Für den Antrag der Kommission .... 128 Stimmen 
Für den Antrag Beck .... 27 Stimmen 

Abs. 3-AI. 3 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 133 Stimmen 
Für den Antrag Beck .... 24 Stimmen 

Abs. 4 -AI. 4 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 99 Stimmen 
Für den Antrag Freund .... 59 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Zitt. 11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

eh. 11 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur I'ensemble 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 02.046/3557) 
Für Annahme des Entwurfes .... 154 Stimmen 
Dagegen .... 3 Stimmen 

7. Tiersehutzgesetz 
7. Lol sur la proteetlon des anlmaux 

Detailberatung - Examen de detail 

Titel und Ingress, Zitt. I Einleitung, Ingress, Art. 9 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Tltre et preambule, eh. I Introduetion, preambule, art. 9 
al.1 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art.33a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Hol/enstein 
Streichen 
Schriftliche BegrOndung 
Das geltende Tierschutzgesetz ist derzeit in Revision. Der 
Bundesrat hat festgehalten, dass die Revision weder zu ei
ner Senkung noch zu einer Hebung des Schutzniveaus füh
ren soll. Wenn nun mit dieser Einzelmassnahme in den 
laufenden Revisionsprozess eingegriffen wird, wird diese 
Vorgabe infrage gestellt, ja sogar ad absurdum geführt. 
Durch die fehlende Definition der anzuwendenden Abschrei
bungsdauer kann es in Extremfällen dazu kommen, dass 
diese auf ein halbes Jahrhundert anzusetzen ist, etwa nach 
umfassenden Investitionen oder Neubauten ganzer Ge
bäude. 
Die Bestimmung, wonach Investitionen während ihrer Amor
tisationsdauer zu bewahren sind, dient der Landwirtschaft in 
keiner Weise. Die Konsequenzen liessen sich wie folgt be
schreiben: 
Einerseits würden Investitionen in Minimalstandards geför
dert. Der real vorhandene Kostendruck würde gemeinsam 
mit dieser Regelung dazu fahren, dass nur noch Investitio
nen in Einrichtungen getätigt würden, die dem absoluten Mi
nimum entsprechen, da diese ja anschliessend geschützt 
sind. Das Tierschutzgesetz ist aber so ausgelegt, dass es 
als absolutes Minimum anzusehen ist, dessen Nichtbeach
tung unmittelbar zu Sanktionen fahrt, und nicht als Optimum 
oder gar beste Lösung. Anstatt also auf vorausschauende 
und innovative Art und Weise zu investieren, würden sich 
die Betroffenen vermehrt am Minimalstandard orientieren. 
Dieses an sich nachvollziehbare Verhalten würde schluss
endlich zu einer Senkung des Schutzniveaus fahren. 
Zweitens wäre es kaum mehr möglich, neue Erkenntnisse 
der Wissenschaft und Anforderungen der Bürgerinnen und 
Bürger, die letztlich auch Konsumentinnen und Konsumen
ten sind, innert nützlicher Frist flächendeckend umzusetzen, 
da immer ein Teil der Betroffenen sich auf diese Schutzklau
sel berufen könnte. Selbst eine einmal eingezogene Wand 
im Stall könnte also erst nach Ablauf der Amortisationsfrist 
von beispielsweise 25 Jahren wieder herausgebrochen wer
den, selbst wenn dies rasch und auf einfache Art und Weise 
zu einer spürbaren Verbesserung der Tierhaltung fahren 
würde. 
Diese Entwicklung kann nicht im Interesse einer zukunftsori
entierten und marktfähigen Landwirtschaft sein. Es hat sich 
in der Vergangenheit gezeigt, dass Landwirte, die bei einem 
Neu- oder Umbau die geltenden Vorschriften übertrafen, be
lohnt wurden, weil in der Folge Anpassungen und Verbesse
rungen nicht mehr nötig waren. Aus diesem Verhalten resul
tierten sogar ein Imagegewinn und die heute im Vergleich 
zum Ausland gute Situation der Tierhaltung in der Schweiz. 
Mögliche Beispiele sind der zunehmende Anteil an Freiland
haltung oder die Verdrängung von Kastenhaltungen von 
Schweinen. 
Da dieser Anteil der Landwirte aber mit der neuen Regelung 
verringert würde, wäre es kaum mehr möglich, die Vorreiter 
als Modelle gelten zu lassen und deren Standards in das 
geltende Recht zu übernehmen. Dieser wichtige und aus der 
Landwirtschaft selber stammende Ansporn würde vollstän
dig zunichte gemacht. 
Letztlich würde dieses Tierschutz-Moratorium auch bedeu
tend stärkere Forderungen aus dem Lager der Tierschutzor
ganisationen bewirken, da diese eine solche Bestimmung 
mit den skizzierten Folgen kaum tolerieren dürften. Dass 
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Abate · R TI FehrJacqueline + S ZH Lachat + C JU 
Aeppli Wartmann + S ZH Fehr Lisbeth + V ZH Lalive d'Epinay + R SZ 
Aeschbacher · E ZH Fehr Mario + S ZH Laubacher + V LU 
Antille · R VS Fetz · S BS Lauper + C FR 
Baader Caspar + V BL Fischer-Seengen · RAG Leu + C LU 
Bader Elvira + C SO Freund + V AR Leutenegger Hajo · R ZG 
Banga + S SO Frey Claude + R NE Leutenegger Susann + S BL 
Bangerter · 
Baumann Alexander + 
Baumann Ruedi + 
Baumann Stephanie + 
Beck = 
Berberat + 
Bernasconi + 
Bezzola + 
Bigger 0 
Bignasca · 
Binder 0 

Blocher + 
Borer · 
Bortoluzzi · 
Bosshard + 
Bruderer + 
Brun + 
Brunner Toni + 
Bugnon + 
Bühlmann + 
Bührer + 
Caval/i + 
Chappuis + 
Chevrier + 
Christen # 
Cina + 
Cuche + 
Decurtins + 
Donze + 
Dormann Rosemarie + 
Dormond Marlyse + 
Dunant + 
Dupraz + 
Eberhard + 
Egerszegi + 
Eggly = 
Ehrler + 
Engelberger + 
Fasel · 
Fattebert + 
Favre + 
Fehr Hans + 
Fehr Hans-Jürg · 

+ jal oui Isl 
= nein 1 non 1 no 

R BE Fässler + S SG Leuthard 
V ITG Föhn · V SZ Loepfe 
G BE Gadient + V GR Lustenberger 
S BE Gal/i · C BE Maillard 
L rv'D Garbani + S NE Maitre 
S NE Genner + G ZH Marietan 
R GE Giezendanner + V AG MartiWemer 
R GF Glasson + R FR Marty Kälin 
V SG Glur + V AG Maspoli 
- TI Goll + S ZH Mathvs 
V ZH Graf + G BL Maurer 
V ZH Grobet · S GE Maury Pasquier 
V SO Gross Andreas + S ZH Meier-Schatz 
V ZH Gross Jost + S TG Messmer 
R ZH Guisan + R VD Meyer Therese 
S AG Gutzwiller + R ZH Mugny 
C LU Gysin Hans Rudolf + R BL Menetrey Savary 
V SG Gysin Remo + S BS Mörgeli 
V VD Günter · S BE Müller Erich 
G LU Haering Binder + S ZH Müller-Hemmi 
R SH Haller · V BE Nabholz 
S TI Hassler + V GR Neirynck 
S FR Heberlein + R ZH Oehrli 
C VS Hegetschweiler + R ZH Pedrina 
R rv'D Heim + C SO Pel/i 
C VS Hess Berhard · - BE ptister Theophil 
G NE Hess Peter · C tzG Polla 
C GR Hess Walter + C SG Raggenbass 
E BE Hofmann Urs + S AG Randegger 
C LU Hollenstein + G SG Rechsteiner Paul 
S IVD Hubmann + S ZH Rechsteiner-Basel 
V BS Hämmerle + S GF Rennwald 
R GE Imfeld + C p~ Riklin 
C SZ Imhof + C BL Robbiani 
R AG Janiak + S BL Rossini 
L GE Joder + V BE Ruey 
C AG Jossen · S VS Salvi 
R N\f\ Jutzet · S FR Sandoz Marcel 
G FR Kaufmann + V ZH Schenk 
V VD Keller Robert + V ZH Scherer Marcel 
R VD Kofmel · R SO Scheurer Remy 
V ZH Kunz 0 V LU Schibli 
S SH Kurrus + R BL Schlüer 

• entschuldigt 1 excuse 1 scusato, abwesend 1 absent 1 assente 
hat nicht teilgenommen 1 n'ont pas vote 1 non ha votato 

+ C AG 
+ C AI 
+ C LU 
+ S VD 
+ C GE 
+ C VS 
+ S GL 
+ S ZH · - TI 
+ V AG 
+ V ZH 
+ S GE 
+ C SG 
+ R ITG 
+ C FR 
+ G GE · G IVD 
+ V ZH 
+ R ZH 
+ S ZH 
+ R ZH · C VD 
+ V BE 
+ S TI 
+ R TI 
+ V SG 

= L GE 
+ C TG 
+ R BS · S SG 
+ S BS 
+ S JU 
+ C ZH · C TI 
+ S VS 
+ L IVD 
+ S IVD 
+ R VD 
+ V BE 
0 V tzG 
+ L NE 
+ V ZH 
+ V ZH 

o enth. 1 abst. 1 ast. # Der Präsident stimmt nicht 1 Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse / Resultats: 
Gesamt 1 Complete 1 Tutto Fraktion 1 Groupe 1 Gruppo C G L R S E V 
ja 1 ouil si 154 ja 1 ouil SI 30 8 3 32 44 3 34 
nein 1 non 1 no 3 nein 1 non 1 no 0 0 3 0 0 0 0 
enth. 1 abst. 1 ast. 4 enth. 1 abst. 1 ast. 0 0 0 0 0 0 4 
entschuldigt 1 excuse 1 scusato 38 entschuldigt 1 excuse 1 scusato 5 2 0 9 8 2 7 

Bedeutung Ja 1 Signification de oui: 
Bedeutung Nein 1 Signification de non: 

Schmid Odilo + C VS 
Schmied Walter + V BE 
Schneider + R BE 
Schwaab + S VD 
Seiler Hanspeter + V BE 
Sieg rist · V lAG 
Simoneschi-Cortesl + C TI 
Sommaruga + S BE 
Speck + VAG 
Spielmann · - GE 
Spuhler · V TG 
Stahl + V ZH 
Stamm Luzi · V AG 
Steinegger + R UR 
Steiner + R SO 
Strahm + S BE 
Studer Heiner + E AG 
Stump + SAG 
Suter • R BE 
Teuscher + G BE 
Thanei + S ZH 
Theiler + R LU 
Tillmanns + S VD 
Triponez · R BE 
Tschuppert + R LU 
Tschäppät + S BE 
Vallender + R AR 
Vaudroz Jean-Claud + C GE 
Vaudroz Rene + R VD 
Vermot · S BE 
Vollmer + S BE 
Waber Christian · E BE 
Walker Felix + C SG 
Walter Hansjörg + V TG 
Wandfluh + V BE 
Wasserfallen + R BE 
Weigelt · R SG 
Weyeneth + V BE 
Widmer + S LU 
Widrig · C SG 
Wiederkehr + E ZH 
Wirz-von Planta + L BS 
Wittenwiler + R SG 
Wyss Ursula + S BE 
Zanetti + S SC 
Zapfl + C ZH 
Zisyadis · - ~D 
Zuppiger + V ZH 
Zäch + C AG 
de Dardei + S GE 

-
0 
0 
0 
5 
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dieser Aufschrei in der Bevölkerung auf sehr breite Unter
stützung stossen würde, ist absehbar. 
Bei einer dergestalt provozierten Reaktion besteht die Ge
fahr, dass es zu einer punktuellen und massiveren Verschär
fung der Bestimmungen kommt, anstatt dass ein sinnvoller 
Gesamtansatz gewählt wird; dies ist weder im Interesse der 
Tiere noch in demjenigen der Landwirtschaft. 
Im Sinne der Förderung einer innovativen, zukunftsorientier
ten und tier- und konsumentengerechten Tierhaltung ist die
ser Artikel also abzulehnen. 

Art.33a 
Proposition de Ja commission 
AdMrer Ei la decision du Conseil des Etats 

Proposition Hollenstein 
Biffer 
OeveJoppement par ecrit 
La loi sur la protection des animaux est actuellement en revi
sion. Le Conseil federal a affirme que le nouveau texte ne 
modifierait en rien le niveau de protection des animaux. Or, 
si la mesure introduite par ce nouvel article 33a devait etre 
admise dans le processus de revision en cour, cette declara
tion serait non seulement remise en question, mais meme 
contredite. 
L.:absence d'une definition precise de la duree de I'amortis
sement peut deboucher, dans les cas extremes, sur la fixa
tion d'une periode d'amortissement d'un demi-siecle si I'on 
songe, par exemple, aux investissements globaux ou Ei la re
construction de bätiments entiers. 
Comme le demontrent les cas de figure suivants, une dispo
sition prevoyant de proteger les investissements pendant 
toute la duree de I'amortissement n'est d'aucune utilite Ei 
I'agriculture: 
L.:article en question et la reelle pression sur les coQts dans 
le monde agricole encourageraient tout d'abord une attitude 
minimaliste. Les investissements ne seraient consentis que 
pour des amenagements repondant Ei des normes minima
les, ne portant donc que sur des projets repondant aux exi
gen ces de base parce que les investissements en question 
beneficieraient ensuite de la «protection» prevue par I'arti
cle 33a. Or la loi sur la protection des animaux doit etre in
terpretee comme enonc;:ant les conditions minimales abso
lues, avec force obligatoire, et non comme une norme opti
male. Les exploitants vises par la mesure n'investiraient pas 
de maniere innovatrice et «prospective» car ils se conten
teraient du minimum. Cette attitude, comprehensible apriori, 
aboutirait finalement Ei un abaissement du niveau de protec
tion des animaux. 
Oe plus, la proposition ne permettrait plus de mettre en oeu
vre sur I'ensemble du territoire et en temps utile les nouvel
les connaissances scientifiques ni de repondre aux deman
des des citoyens - qui, rappelons-Ie, sont egalement des 
consommateurs - car une partie des exploitants pourrait 
toujours faire valoir cette clause de protection pour ne pas 
evoluer dans leurs methodes d'elevage. Ainsi, par exemple, 
une simple paroi erigee dans une etable ne pourrait etre de
montee qu'apres ecoulement d'une duree d'amortissement 
de 25 ans par exemple, alors que sa demolition avant ce 
terme amenerait une amelioration simple et rapide des con
ditions d'elevage. 
Cette situation n'est pas propice Ei une agriculture appelee Ei 
s'adapter Ei I'evolution et aux conditions du marcM. Le 
passe a montre que les exploitants agricoles qui, dans leurs 
projets de construction ou de renovation, adoptaient des 
normes superieures aux regles en vigueur, etaient recom
penses par le fait qu'ils n'avaient plus Ei apporter d'adapta
tion ou d'amelioration avant longtemps. Ce comportement a 
meme contribue Ei une amelioration de I'image de la paysan
nerie et Ei des conditions d'elevage favorables en Suisse par 
rapport Ei I'etranger: on citera par exemple I'essor pris par 
I'elevage en plein air ou la diminution de I'elevage de porcs 
en boxes. 
Si cette nouvelle disposition etait retenue, cette proportion 
de ces exploitants diminuerait et iI ne serait plus possible de 

les citer en exemple et de reprendre leurs normes dans le 
droit en vigueur. Cela reviendrait Ei reduire Ei neant une inci
tation importante emanant justement du milieu agricole. 
Finalement, ce moratoire aux mesures de protection des 
animaux, avec les repercussions qui viennent d'etre decri
tes, amenerait le camp des protecteurs des animaux Ei for
muler des exigences encore plus severes, ceci avec un tres 
solide soutien de la population. 
Plutöt que d'encourager un comportement plus raisonnable, 
une teile reaction risque de declencher une avalanche de re
gles bien plus strictes. Ni la protection des animaux, ni I'agri
culture n'en sortiraient gagnantes. 
Aux fins de promouvoir un elevage des animaux innovateur, 
axe sur le futur et favorable a I'animal et au consommateur, iI 
convient donc de biffer cet article. 

Ehrler Melchior (C, AG), für die Kommission: Der Ständerat 
hat hier einen Artikel eingefügt, nach dem die gemäss die
sem Gesetz bewilligten Bauten und Einrichtungen für Nutz
tiere mindestens während der ordentlichen Abschreibungs
dauer benutzt werden können. Frau Hollenstein möchte 
diesen Artikel streichen, mit der Begründung - wenn ich es 
etwas einfach formulieren darf -, dass damit der Erneue
rungsrhythmus etwas schneller würde, sei es mit Blick auf 
das Image der Landwirtschaft, sei es, um Verbesserungen 
zu erreichen. Die Kommission hat über diesen Artikel nicht 
diskutiert, ich kann Ihnen hier nur meine persönliche Ein
schätzung vortragen. 
Ich persönlich bin aus vier Gründen gegen diesen Antrag. 
Ich möchte das ganz kurz erläutern. Der erste Punkt ist die 
Planungssicherheit. Ich glaube, es ist für die Betriebe heute 
ausserordentlich wichtig, dass sie wissen, was gilt, und 
dass nicht dauernd Änderungen kommen. Der zweite Punkt 
ist die wirtschaftliche Situation der Landwirtschaft und der 
Betriebe. Die Aussicht in Bezug auf die wirtschaftliche Si
tuation ist so - Stichwort WTO usw. -, dass die Preise eher 
sinken werden. Wenn Sie dann dauernd wieder die Bedin
gungen verschärfen, dann verlangen Sie hier eben einen 
Spagat, den viele Betriebe nicht schaffen können. Der dritte 
Punkt: Was Frau Hollenstein hier will, kann bei der Revision 
des Tierschutzgesetzes materiell diskutiert werden. Der 
vierte und letzte Punkt - und ich glaube, das ist ein wichti
ger Punkt -: Die Bestimmung, die hier vom Ständerat ein
gefügt worden ist, heisst, diese Einrichtungen «können» 
benutzt werden, sie heisst nicht, diese Einrichtungen «müs
sen» benutzt werden. Wer Bauten und Einrichtungen 
schneller erneuern will, kann das also tun. 
Ich persönlich bitte Sie, den Antrag Hollenstein abzulehnen. 

Freund Jakob (V, AR): Ich habe eine Verfahrensfrage: Die
ser Artikel wird mit den Worten «Die gemäss diesem Gesetz 
bewilligten Bauten und Einrichtungen .... » eingeleitet. Bis 
heute wurden aber keine Bauten tierschutzrechtlich bewil
ligt, sondern es wurde nur beurteilt, ob sie baulich dem Tier
schutzrecht entsprechen. Will der Bundesrat damit die 
Praxis ändern? 

Del55 Joseph, conseiller federal: Dans la pratique actuelle, 
les exigences relatives Ei la protection des animaux sont en 
general assorties de longs delais transitoires. Ceci est regle 
au niveau des ordonnances; une disposition de principe 
dans la loi est donc souhaitable. 
C'est pourquoi le Conseil federal se rallie a la version du 
Conseil des Etats Ei I'article 33a, et par consequent s'oppose 
Ei la proposition Hollenstein de biffer cet article. 
Enfin, je repondrai Ei M. Freund qu'iI n'y a pas de change
ment prevu pour I'instant au niveau des ordonnances. 

Hollen5tein Pia (G, SG): Herr Bundesrat, der Kommissi
onssprecher hat erwähnt, dass das Anliegen in der Revision 
des Tierschutzgesetzes aufgenommen werden kann. Kön
nen Sie schon kundtun, ob es aus Ihrer Sicht auch vorgese
hen ist, das Anliegen dort aufzunehmen? 

Bulletin officiel de l'Assemblee federale 
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Deiss Joseph, conseiller federal: Nein, ich bin nicht in der 
Lage, Ihnen jetzt die Absichten bekannt zu geb~n. Vorläufig 
ist die Position, dass wir diesbezüglich keine Anderungen 
vorsehen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 105 Stimmen 
Für den Antrag Hollenstein .... 27 Stimmen 

Zitt.1I 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

eh. 11 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur {'ensemble 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 02.046/3559) 
Für Annahme des Entwurfes .... 136 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Abschreibung - Classement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseil federal 
Classer les interventions parlementaires 
selon lettre aux Chambres federales 

Angenommen - Adopte 

.3003 

Mot n WAK-NR (02.046). 
Stär ng 
der We bewerbsbedlngungen 
der Lan wirtschaft 
Motion C -CN (02.046). 
Renforcem t 
de la positio concurrentielle 
de I'agricultur 

Einreichungsdatum 22 01 0 
Date de deOÖt 22.01.03 

NationalratlConseii national 07. 

Le president (Christen Yves, pr 
propose de transformer la motion 

Abstimmung - Vote 
Für Überweisung der Motion .... 136 Sti 
Dagegen .... 3 Stimmen 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Pro otlon du tourisme 
en isse 

Botschaft s Bundesrates 20.09.02 (BB12002 7155) 
Message d Conseil federal 20.09.02 (FF 2002 6655) 

StänderatlC seil des Etats 11.12.02 (Erstrat - Premier Conseil) 

NationalratlC seil national 07.05.03 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

NationalratlCo eil national 07.05.03 (Fortsetzung - Suite) 

Le presldent hristen Yves, president): Je vous propose 
de faire un seul debat d'entree en matiere sur les quatre ar
rätes. 11 y ades ropositions de renvoi et de non-entree en 
matiere, mais no s menons une discussion generale sur les 
quatre arrätes. A une autre proposition n'est faite. - Ainsi 
decide. 

Ehrler Melchior (C, G), für die Kommission: Sie dürfen aus 
der Tatsache, dass ie hier wieder die gleichen Kommissi
onssprecher haben, n cht unbedingt automatisch schliessen, 
dass es sich auch um ie gleiche Materie bzw. um eine Ma
terie mit ähnlichen Pro lemen handelt. Ich möchte kurz auf 
die Geschichte und dan auf die heutige Situation des Tou
rismus eingehen und Ih en dann schildern, was wir in der 
Kommission diskutiert ha en. 
Zuerst ein paar Worte zu ganzen Entwicklung des Touris
mus: Wir dürfen festhalten dass die Schweiz zu Beginn des 
internationalen Tourismus f hrend war. Die Schweiz bzw. die 
Tourismusleute der Schwei verstanden es, die Landschaft 
kaufkräftigen Touristen anz bieten und daraus Gewinn zu 
erzielen. Noch in den Fünfzl erjahren war es so, dass die 
Schweiz zu den fünf grösst Tourismusländern gehörte. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg at die Schweiz in Bezug auf 
die MarktsteIlung im internatio alen Bereich Terrain verlo
ren. Es gab dann einen Ersatz urch den Binnentourismus. 
Das ist seit Beginn der Achtzige hre, seit Beginn der Glo
balisierung, auch wieder anders d worden. Sie alle werden 
das persönlich auch erlebt haben Ihre touristische Reich
weite ist viel grösser geworden. enn wir das etwas an
schauen, stellen wir fest, dass wi in der Schweiz einen 
Rückgang der Hotelkapazitäten hab n, währenddem diese 
Kapazitäten in anderen Regionen der elt sehr stark ausge
baut wurden. In den letzten Jahren w r festzustellen, dass 
die Volatilität des Tourismusmarktes vi I grösser geworden 
ist - jüngste Stichworte sind etwa «Irak» er «Sars». 
Wenn wir die Tourismusbranche heute nschauen, dürfen 
wir feststellen, dass sie nach wie vor e e sehr wichtige 
Branche ist, eine Branche, die 4 Prozent es Bruttoinland
produktes erarbeitet und 6 Prozent der Bes häftigten Arbeit 
bietet. Wenn wir das weiter analysieren, dan ist es so, dass 
60 Prozent des Umsatzes über Ausländer e ielt werden. 
Die Branche hat einen ausgesprochenen Ex ortcharakter. 
Ein weiteres Charakteristikum ist, dass der Tour~mus vor al
lem in gewissen Regionen sehr wichtig ist - ic~erwähne 
hier ausdrücklich die Bergregionen. Wir haben v rhin über 
die Landwirtschaft und über Veränderungen in der andwirt
schaft diskutiert. Diese Regionen sind ganz wese tlich auf 
den Tourismus angewiesen. Wenn die Landwirtscha~chon 
Schwierigkeiten hat, wenn beim Militär Arbeitsplätze abge
baut werden usw., dann ist es eben wichtig, dass der ~uriS
mus entsprechend gut läuft. 
Das heutige schweizerische Angebot muss einige Neue un
gen erfahren. Wir stellen fest, dass die Strukturen zum [feil 
etwas veraltet sind, dass es auf dem Arbeitsmarkt Engp" se 
gibt, dass die Auslastung zum Teil relativ tief ist, dass viEIle 
Betriebe finanzielle Probleme haben und dass diese Bra~
che generell betrachtet mit Verschuldungsproblemen zu 
kämpfen hat. 
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Ref.3559 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft lObjet: 
Tierschutzgesetz (TSchG) 
Loi federale sur la protection des animaux (LPA) 

Gegenstand lObjet du vote: 

Vote sur I'ensemble 

Abstimmung vom I Vote du: 07.05.2003 12:16:25 
Abate · R TI FehrJacqueline + S ZH Lachat + C JU 
Aeppli Wartmann + S ZH Fehr Lisbeth + V ZH Lalive d'Epinay · R SZ 
Aeschbacher · E ZH Fehr Mario + S ZH Laubacher + V LU 
Antille · R VS Fetz + S BS Lauper + C FR 
Baader Caspar + V BL Fischer-Seengen · RAG Leu + C LU 
Bader Elvira + C SO Freund + V AR Leutenegger Hajo · R ZG 
Banga · S SO FreyClaude + R NE Leutenegger Susann + S BL 
Bangerter 
Baumann Alexander 
Baumann Ruedi 
Baumann Stephanie 
Beck 
Berberat 
Bernasconi 
Bezzola 
Bigger 
Bignasca 
Binder 
Blocher 
Borer 
Bortoluzzi 
Bosshard 
Bruderer 
Brun 
Brunner Toni 
Bugnon 
Bühlmann 
Bührer 
Cavalli 
Chappuis 
Chevrier 
Christen 
Cina 
Cuche 
Decurtins 
Donze 
Dormann Rosemarie 
Dormond Marlyse 
Dunant 
Dupraz 
Eberhard 
Egerszegi 
Eggly 
Ehrler 
Engelberger 
Fasel 
Fattebert 
Favre 
Fehr Hans 
Fehr Hans-Jürg 

+ ja/oui/ si 
nein / non / no 

* 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ · 
0 · 
+ 
+ · 
* 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
# · 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ · 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ · 
+ 
+ 
+ 
+ 

R BE Fässler + S SG Leuthard 
V [TG Föhn · V SZ Loepfe 
G BE Gadient + V~F Lustenberger 
S BE Galli + C BE Maillard 
L VD Garbani · S NE Maitre 
S NE Genner + G ZH Marietan 
R GE Giezendanner + V ~G Marti Wemer 
R ~A Glasson + R FR Marty Kälin 
V SG Glur · V ~G Maspoli 
- TI Goll + S ZH Mathys 
V ZH Graf + G BL Maurer 
V ZH Grobet · S GE Maury Pasquier 
V SO Gross Andreas · S ZH Meier-Schatz 
V ZH Gross Jost + S TG Messmer 
R ZH Guisan · RVD Meyer Therese 
S AG Gutzwiller · R ZH Mugny 
C LU Gysin Hans Rudolf + R BL Menetrey Savary 
V SG Gysin Remo + S BS Mörgeli 
V VD Günter · S BE Müller Erich 
G LU Haering Binder · S ZH Müller-Hemmi 
R SH Haller · V BE Nabholz 
S TI Hassler + V GA Neirynck 
S FR Heberlein · R ZH Oehrli 
C VS Hegetschweiler + R ZH Pedrina 
R r.JD Heim + C SC Pelli 
C VS Hess Berhard · - BE Pfister Theophil 
G NE Hess Peter · C ~G Polla 
C ßF Hass Walter + C ~G Raggenbass 
E BE Hofmann Urs + S ~G Randegger 
C LU Hollenstein + G SG Rechsteiner Paul 
S VD Hubmann + S ZH Rechsteiner-Basel 
V BS Hämmerle + S ßA Rennwald 
R GE Imfeld + C DIA Riklin 
C SZ Imhof + C BL Robbianl 
R AG Janiak + S BL Rossini 
L GE Joder + V BE Ruey 
C AG Jossen · S VS Salvi 
R IIIV'. Jutzet · S FR Sandoz Marcel 
G FR Kaufmann + V ZH Schenk 
V VD Keller Robert + V ZH Scherer Marcel 
R VD Kofmel · R SO Scheurer Remy 
V ZH Kunz + V LU Schibli 
S SH Kurrus · R BL Schlüer 

• entschuldigt / excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ C AG 
+ C AI 
+ C LU 
+ S VD 
+ C GE 
+ C VS 
+ S GL · S ZH · - TI 
+ V AG 
+ V ZH 
+ S K3E 
+ C SG 
+ R rm 
+ C FR · G GE · G VD · V ZH 
+ R ZH 
+ S ZH 
+ R ZH · C VD 
+ V BE 
+ S TI · R TI 
+ V SG 
+ L GE 
+ C TG · R BS · S SG · S BS 
+ S JU 
+ C ZH · C TI 
+ S VS 
+ L r.JD 
+ S VD 
+ R VD 
+ V BE 
+ V ~G 
+ L NE 
+ V ZH 
+ V ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht / Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse I Resultats: 
Gesamt / Complete / Tutto Fraktion I Groupe I Gruppo C G L R S E V 
ja / oui / si 136 ja I oul / sl 30 6 5 21 39 2 33 
nein / non / no 0 nein I non / no 0 0 0 0 0 0 0 
enth. / abst. / ast. 1 enth. I abst. I ast. 0 0 0 0 0 0 1 
entschuldigt / excuse / scusato 62 entschuldigt I excuse I scusato 5 4 1 20 13 3 11 

Bedeutung Ja / Signification de oui: 
Bedeutung Nein / Signification de non: 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Schmid Odilo + C VS 
Schmied Walter · V BE 
Schneider + R BE 
Schwaab + S rv'D 
Seiler Hanspeter + V BE 
Sieg rist · V ~G 
Simoneschi-Cortesl · C TI 
Sommaruga + S BE 
Speck + V ~G 
Spielmann · - GE 
Spuhler · V TG 
Stahl + V ZH 
Stamm Luzi · V AG 
Steinegger + R UA 
Steiner + R SO 
Strahm + S BE 
Studer Heiner + E AG 
Stump + SAG 
Suter · R BE 
Teuscher · G BE 
Thanei + S ZH 
Theiler + R LU 
Tillmanns + S VD 
Triponez · R BE 
Tschuppert + R LU 
Tschäppät + S BE 
Vallender · R AR 
Vaudroz Jean-Claud + C GE 
Vaudroz Rene + R VD 
Vermot · S BE 
Vollmer + S BE 
Waber Christian · E BE 
Walker Felix + C SG 
Walter Hansjörg + V TG 
Wandfluh + V BE 
Wasserfallen · R BE 
Weigelt · R SG 
Weyeneth + V BE 
Widmer + S LU 
Widrig + C SG 
Wiederkehr · E ZH 
Wirz-von Planta · L BS 
Wittenwiler · R SG 
WySS Ursula + S BE 
Zanetti + S SO 
Zapfl + C ZH 
Zisyadis · - r.JD 
Zuppiger + V ZH 
Zäch + C ~G 
de DardeI · S GE 
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Zolltarifarische assnahmen 2002111. 
Bericht 
Tarif des douanes. Mesures 2002111. 
Rapport 

Bericht des Bundesrates 19.02.03 ( BI 2003 2180) 
Rapport du Conseil federaI19.02.03 F 20031989) 

Bericht APK-NR 24.03.03 
Rapport CPE-CN 24.03.03 

Bericht APK-SR 02.05.03 
Rapport CPE-CE 02.05.03 

NationalraVConseii national 04.06.03 (Erst t - Premier Conseil) 

StänderaVConseil des Etats 05.06.03 (Zwe' t - Deuxieme Conseil) 

Relmann Maximilian (V, AG), für die Ich habe 
keine weiteren Bemerkungen zu unse m Bericht anzubrin
gen und beantrage Ihnen namens der 
zur Kenntnis zu nehmen. 

Vom Bericht wird Kenntnis genommen 
11 est pris acte du rapport 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlos n 
t.:entree en matiere est decidee sans opposi 'on 

Bundesbeschluss über die Genehmigung on zolltarifa
rischen Massnahmen 
Arrete federal portant approbation de mesu es touchant 
le tarif des douanes 

Gesamtberatung - Traitement global 

Titel und Ingress, Art. 1, 2 
Titre et preambule, art. 1, 2 

Gesamtabstimmung - Vote sur I'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... offensichtliche Meh heit 
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Agrarpolitik 2007. 
Weiterentwicklung 
Politlque agrlcole 2007. 
Evolution future 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 29.05.02 (BB12002 4721) 
Message du Conseil federal 29.05.02 (FF 2002 4395) 

Zusatzbotschaft des Bundesrates 16.10.02 (BB12oo2 7234) 

5 juin 2003 

Message complementaire du Conseil federal 16.10.02 (FF 2002 6735) 

StänderaVConseii des Etats 10.12.02 (Erstrat - Premier Conseil) 

StänderaVConseii des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 

StänderaVConseii des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 

StänderaVConseii des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 

NatlonalraVConseii national 17.03.03 (Zweitrat - Deuxleme Conseil) 

NationalraVConseii national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 

NationalraVConseii national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 

NationalraVConseii national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 

NatlonalraVConseii national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 

NationalraVConseii national 19.03.03 (Fortsetzung - Suite) 

NationalraVConseii national 06.05.03 (Fortsetzung - Suite) 

NationalraVConseii national 07.05.03 (Fortsetzung - Suite) 

StänderaVConseii des Etats 05.06.03 (Differenzen - Divergenees) 

NationalraVConseii national 12.06.03 (Differenzen - Divergences) 

StänderaVConseil des Etats 16.06.03 (Differenzen - Divergences) 

NationalraVConseii national 17.06.03 (Differenzen - Divergences) 

StänderaVConseii des Etats 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 

NationalraVConseii national 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 

1. Bundesgesetz über die Landwirtschaft 
1. Lol federale sur I'agriculture 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Herr Wicki 
und ich haben wiederum die gleiche Aufteilung vereinbart 
wie in der ersten Lesung: Herr Wicki wird für das bäuerliche 
Bodenrecht und die zugehörigen Erlasse als Berichterstatter 
amten. 
In der Wintersession 2002 haben wir als Erstrat die «Agrar
politik 2007,. behandelt, bevor sich der Nationalrat in der 
Frühjahrs- und in der Sondersession mit dem Geschäft be
fasst hat. Dass dieses Geschäft wichtig ist, brauche ich nicht 
mehr zu betonen: Es geht um über 14 Milliarden Franken für 
die kommenden vier Jahre für die Landwirtschaft, und es 
legt auch die Richtung für die Weiterentwicklung unserer 
Landwirtschaft fest. Die Bundesversammlung hat in einer 
Zeit, in der viele von Reformstau sprechen, die Möglichkeit 
und die Aufgabe, die Ausrichtung der Landwirtschaft zu be
stimmen. 
Leitplanken für diese Vorlage sind: Die Landwirtschaft muss 
erstens ihren verfassungsmässigen Auftrag erfüllen können, 
und zweitens muss sie nachhaltig für Konsumenten und 
Steuerzahler finanzierbar bleiben - diese Aufgabe wird na
mentlich angesichts der Situation der Bundesfinanzen nicht 
einfacher. 
Beide Räte haben in zentralen Punkten der Vorlage die Re
formvorschläge des Bundesrates teilweise unterstützt und 
Zusatzbegehren - namentlich aus Kreisen der Landwirt
schaft, aber auch aus andern Kreisen - abgelehnt. 
Es gibt zwei wichtige Punkte, mit denen wir uns heute zen
tral bzw. am Rande noch einmal befassen: Erstens: Bei der 
Flexibilisierung des Milchmarktes wurden der Ausstieg aus 
der Kontingentierung auf 2009 und flankierende Massnah
men bis 2012 bereits beschlossen. In der Differenzbereini
gung gilt eS noch, auf verschiedene Nebenpunkte zurück
zukommen, nicht mehr aber auf den Grundsatzentscheid. 
Zweitens: Beim Fleischimport wurde die Versteigerung der 
Importkontingente von unserem Rat abgelehnt. Der Natio
nalrat hat anders entschieden, und Ihre Kommission - wir 
werden das bei Artikel 48 sehen - empfiehlt Ihnen erneut die 
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Versteigerungslösung und damit die Lösung, wie sie der Na
tionalrat beschlossen hat. 
Die WAK ist bei ihren Anträgen auch in anderen Punkten 
dem Nationalrat gefolgt, und zwar grundsätzlich dort, wo die
ser eine grössere Freiheit fOr die Landwirte beschlossen hat. 
Neue Subventionstatbestände hat Ihre Kommission dagegen 
mehrheitlich verworfen, was angesichts der doch beträchtli
chen volkswirtschaftlichen Aufwendungen von Steuerzahlern 
und Konsumenten fOr die Landwirtschaft nicht Oberraschend 
ist. 
Schliesslich sollte es unser Ziel sein, diese Vorlage schnell 
zu beraten. Die vorberatende Kommission Ihres Rates hat 
sich alle MOhe gegeben, das Geschäft unmittelbar nach der 
Sondersession fOr diesen Rat vorzubereiten. Wir verbinden 
damit die Hoffnung, dass das Differenzbereinigungsverfah
ren in dieser Session abgeschlossen werden kann. So 
könnte auch sichergestellt werden, dass die nicht weniger 
als 35 anzupassenden Verordnungen diesen Sommer in die 
Vernehmlassung gehen können. Angesichts der grossen 
Geschäftslast scheint uns das zwar ein ambitiöses Vor
gehen zu sein; wir möchten aber alles daransetzen, dieses 
Differenzbereinigungsverfahren in dieser Session abzu
schliessen. 

Art. 7 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 7 al. 2 
Proposition de la commission 
Adh9rer a la decision du Conseil national 

Schlesser Fritz (R, GL), fOr die Kommission: Die erste Dif
ferenz betrifft Artikel 7 Absatz 2 des Landwirtschaftsgeset
zes. Der Nationalrat möchte auch hier den ausdrOcklichen 
Verweis auf den Schutz der Konsumenten einfOgen. Obwohl 
dieser Schutz mit der «Agrarpolitik 2007» bereits mehrfach 
verstärkt wird und das Konsumenteninformationsgesetz 
ebenfalls revidiert und verbessert werden soll, schliesst sich 
Ihre Kommission hier dem Beschluss des Nationalrates an 
und beantragt Zustimmung zum Nationalrat. 

Angenommen - Adopte 

Art. 16 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1bis 
Festhalten 
Abs.6bis 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Cornu, Beguelin, Leuenberger-Solothurn) 
Abs.1bis 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 16 
Proposition de la majorite 
AI. 1bis 
Maintenir 
AI.6bis 
Adh9rer a la decision du Conseil national 

Proposition de la minorite 
(Cornu, Beguelin, Leuenberger-Solothurn) 
AI. 1bis 
Adh9rer a la decision du Conseil national 

Abs. 1 bis - AI. 1 bis 

Schiesser Fritz (R, GL), fOr die Kommission: Hier haben wir 
es mit einer gewichtigeren Differenz zu tun. Ich muss das 
Problem etwas erläutern, weil es nicht so ohne weiteres ver
ständlich ist. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Die Kommission hat sich recht intensiv mit dem Problemkreis 
«geschOtzte Ursprungsbezeichnungen» und «geschOtzte 
geographische Angaben» auseinander gesetzt. Der National
rat hat den Absatz 1 bis eingefOgt, und zwar wegen der Kritik 
an Produkten, die mit einem Schweizer Namen gekennzeich
net, aber aus ausländischen Rohstoffen hergestellt werden. 
Betroffen ist insbesondere - aber nicht nur - das BOndner
fleisch, das auch aus argentinischem Fleisch produziert wird. 
Ihre Kommission lehnt diesen Absatz, wie ihn der National
rat beschlossen hat, mit 9 zu 3 Stimmen ab, und zwar aus 
folgenden GrOnden: 
1. Diese Bestimmung ist wirtschaftsfeindlich. Sie zerstört 
wichtige Arbeitsplätze. In der Kommission wurde ausgefOhrt, 
es seien im verarbeitenden Gewerbe bis zu 1000 Stellen ge
fährdet, ohne dass neue Arbeitsplätze in der Landwirtschaft 
geschaffen wOrden. 
FOr die Verkaufsschlager der Schweizer Landwirtschaft kön
nen nicht genug Rohstoffe in der Schweiz selber produziert 
werden. Obwohl es sich hier nicht um eine «Lex Anti-BOnd
nerfleisch» handelt, können am BOndnerfleisch die Auswir
kungen am besten gezeigt werden: 2002 wurden in der gan
zen Schweiz 5000 Tonnen Rindfleisch eingesalzen, davon 
2340 Tonnen Importfleisch - also ungefähr die Hälfte. Diese 
5000 Tonnen Fleisch stammten von mehr als 250 000 Tieren. 
In der Schweiz werden aber nur 180 000 KOhe pro Jahr ge
schlachtet. Ausserdem ist nicht alles Schweizer Fleisch quali
tativ geeignet fOr die Herstellung von Trockenfleisch. 
Kurz: Die Bestimmung des Nationalrates wOrde somit nicht 
dazu fOhren, dass plötzlich viel mehr Schweizer KOhe gehal
ten werden könnten, sondern die BOndnerfleisch-Produktion 
mOsste massiv gedrosselt werden. 
2. Die UnterstOtzung der Landwirtschaft erfolgt gerade auch 
wegen ihrer regionalpolitischen Bedeutung. Ebenso wichtig 
ist hier allerdings das verarbeitende Gewerbe, das oft in 
Randregionen angesiedelt ist und eine höhere Wertschöp
fung als die Landwirtschaft aufweist. Dieses verarbeitende 
Gewerbe zu schädigen ist somit auch aus regionalpoliti
schen GrOnden nicht sinnvoll. Vielmehr ziehen solche Aufla
gen und Einschränkungen, wie sie der Nationalrat be
schlossen hat, Forderungen nach neuen Subventionstatbe
ständen nach sich, auch fOr das Kleingewerbe. Ich verweise 
beispielsweise auf Artikel 48 Absatz 3. 
3. Von den BefOrwortern dieser Bestimmung wird der Schutz 
der Konsumenten ins Feld gefOhrt. Diese werden aber z. B. 
beim BOndnerfleisch Ober die Herkunft des Rohstoffes auf 
der Verpackung selber informiert, womit sie nicht getäuscht 
werden können. FOr Konsumenten spielt zusätzlich auch der 
Preis eine Rolle, was offenbar immer wieder unterschätzt 
wird. Wenn BOndnerfleisch nur noch aus Schweizer Fleisch 
produziert werden kann, so wird dies zu einer erheblichen 
Preissteigerung fOhren, was nicht unbedingt ein erstrebens
wertes Ziel ist. 
4. Dieser Einschränkung fehlt die innere Logik. So gibt es 
einerseits die geschOtzten Ursprungsbezeichnungen AOC, 
deren Rohstoffe zwingend aus dem Ursprungsgebiet stam
men mOssen, und andererseits die hier zur Debatte stehen
den geschützten geographischen Angaben, bei denen be
zOglich der Herkunft der Rohstoffe keine Einschränkungen 
gelten. Der nationalrätliche Vorschlag verwischt diese Unter
scheidung, womit fOr die Schweizer Produzenten ein wichti
ges Mittel zur Marktdifferenzierung ihrer Produkte entfällt. 
5. Schliesslich - darauf möchte ich ganz besonders hinwei
sen - wäre die Schweiz mit dieser Bestimmung international 
isoliert. Die EU kennt keine solche Einschränkung, sondern 
stellt die geschOtzten Ursprungsbezeichnungen einerseits 
und die geschOtzten geographischen Angaben andererseits 
nebeneinander. Angesichts der oben erwähnten wirtschaftli
chen Auswirkungen und des befOrchteten Arbeitsplatzab
baus lehnt die Kommissionsmehrheit eine solche Selbst
beschränkung unserer Landwirte und unseres verarbeiten
den Gewerbes klar ab, denn sie steht im Widerspruch zur 
neuen Philosophie der Agrargesetzgebung in Richtung mehr 
Markt und weniger Regulierung. 
Fazit: Die Schweizer Bauern wOrden von der Bestimmung 
kaum profitieren, das verarbeitende Gewerbe wOrde aber 
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massiv geschädigt. Lachende Dritte dieses national rätlichen 
Zusatzes wären unsere ausländischen Konkurrenten, deren 
Vorschriften weniger weit gehen und die nur allzu gerne in 
diese MarktlOcken springen wOrden. 
Namens der Kommissionsmehrheit bitte ich Sie also um 
Festhalten, d. h. um Ablehnung des nationalrätlichen Absat
zes 1bis. 

Cornu Jean-Claude (R, FR): Meme si nous en sommes au 
stade de I'elimination des divergences, je pense qu'iI n'est 
pas inutile apropos de cet objet et de cette disposition de 
rappeier le mandat constitutionnel concernant I'agriculture. 
Une des bases de ce mandat constitutionnel, c'est que I'on 
veut une agriculture qui reste tournee vers la production. Je 
dois bien dire que plus on avance dans les debats sur la 
«PA 2007», plus je considere que cette «PA 2007» n'est pas 
un exemple de ce que I'on peut faire de mieux en la matiere. 
On vit une reduction de I'aide a la production et au marchS 
en faveur des paiements directs. On asslste a I'introduction 
de I'idee d'une prime par vache qui est tout sauf un soutien a 
la production et au marchS. Des lors, je pense qu'on doit 
etre vigilant pour preserver ou donner un minimum d'outils 
de soutien au marchS et a la production. Et la proposition de 
la minorite va tout a fait dans ce sens. 
En Suisse, une agriculture tournee vers la production, c'est 
une agriculture qui est d'abord axee sur des produits de 
qualite. Cela signifie une agriculture tournee vers les exigen
ces des consommateurs. Quelles sont ces exigences? Les 
consommateurs souhaitent I'authenticite, la travabilite, la 
transparence. Permettez-moi de citer une lettre que j'ai re
vue cette semaine, peut-etre comme plusieurs d'entre vous, 
de la Federation romande des consommateurs. 
«La Federation romande des consommateurs vous encou
rage a soutenir la decision du Conseil national visant a exi
ger la provenance suisse des matieres premieres pour les 
indications geographiques protegees. Lorsqu'ils achetent 
une denree alimentaire portant une appellation d'origine 
suisse teile que l'IGp, les consommatrices et les consomma
teurs s'attendent a ce que la matiere premiere soit suisse. 
Comme I'atteste le sondage de la Federation romande des 
consommateurs realise en 2001, plus de 90 pour cent des 
consommateurs s'attendent a ce que la viande sechSe des 
Grisons, premier produit qui a revu I'IGP, soit elaboree avec 
du boeuf grison, c'est le 61,9 pour cent, ou suisse, qui cor
respond a 30,2 pour cent, ce qui fait bien plus de 91 pour 
cent. Avec la presente loi, la grande majorite des consom
mateurs sont donc trompes et I'appellation IGP a perdu une 
partie de sa valeur.» La FRC dit encore: «Nous ne condam
nons pas I'elaboration des produits traditionnels qui sont 
faits avec la matiere premiere importee, mais nous souhai
tons simplement que ceux-ci soient identifi9s differemment 
des produits issus du terroir, en portant un nom qui ne prete 
pas a confusion.» 
La proposition de la minorite n'est en aucun cas une lex anti
«BOndnerfleisch». La viande des Grisons s'est taille une 
belle part de marche et a acquis une belle renommee bien 
avant qu'elle obtienne son IGP. Cela revient a dire que cette 
IGP a peu de chose a voir, je dirai, avec la renommee, la 
qualite, I'exportabilite de ce produit. Si la regle est adoptee, 
ce la ne changera pas grand-chose, si ce n'est que la viande 
des Grisons perdra son label IGp, mais cela n'empechera 
nullement qu'elle soit commercialisee et exportee sous le 
nom de «Viande des Grisons». 
Je prends un autre exemple: l'lnterprofession du vacherin 
fribourgeois a demande pour le vacherin fribourgeois le label 
IGP. N'estimez-vous pas qu'iI y aurait tromperie a I'egard du 
consommateur si I'on pouvait, sous le label «Vacherin fri
bourgeois - indication geographique de provenance», fabri
quer du vacherin a partir de lait importe de Pologne - ce qui 
serait certainement avantageux pour les laitiers? 
I..:exemple qu'on citera peut-etre du chocolat suisse fabrique 
a base de feves de cacao a I'evidence produites ailleurs 
qu'en Suisse est tout aussi mauvais que celui de la viande 
sechee. En effet, jamais les chocolatiers suisses n'ont re-

vendique le label IGP ou AOC. IIs n'ont pas besoin de ce la 
pour authentifier leurs produits, ce qui n'est pas le cas par 
contre des autres petits produits de niche que nous avons 
chez nous, qui sont excellents, qui font la renommee de no
tre agriculture et qui lui garantissent des perspectives d'ave
nir. 
Parmi les objections que vous avez entendues et que vous 
allez encore entendre, j'en commente deux. 
I..:eurocompatibilite de cette norme: certes, les pays de 
l'Union europeenne sont moins stricts, mais est-ce un argu
ment suffisant pour ne pas proteger de maniere optimale 
nos produits les plus authentiques et les plus typiques? 
Quant a I'argument selon lequel la Suisse compromettrait la 
reconnaissance reciproque des appellations suisses et 
europeennes si elle introduisait cette exigence supplemen
taire, iI est loin d'etre prouve. J'en veux pour preuve un pas
sage du rapport etabli le 2 mai 2003 par le Departement 
federal de I'economie, rapport qui est du reste repris dans la 
lettre que nous avons revue des producteurs de viande des 
Grisons: «Si la Suisse introduisait cette exigence supple
mentaire, elle compromettrait I'eurocompatibilite de son re
gistre des AOC et IGP et rendrait eventuellement plus 
difficile .. - donc on est loin de dire que c'est exclul - «la re
connaissance reciproque des appellations d'origine contrO
lees.» 
Enfin, dire qu'iI n'y aurait plus de difference entre les AOC et 
les IGp, c'est aussi faux dans la mesure ou la difference en
tre I'AOC et I'IGP tient non seulement a la provenance de 
base des produits, mais aussi et surtout a la lettre b de ce 
qui distingue les AOC: «la qualite ou les caracteres» du pro
duit «sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu 
geographique comprenant les facteurs natureIs et les fac
teurs humains» (art. 2 al. 1er let. b de I'ordonnance sur les 
AOP et les IGP; RS 910.12). Donc, iI y a la-derriere tout le 
savoir-faire, toutes les methodes de production qui font 
qu'on demande et qu'on obtient une AOC plutOt qu'une IGP. 
Ceci ne changerait donc rien quant a la classification ou a la 
hierarchie entre ces deux categories. 
Pour toutes ces raisons et par souci, encore une fois, de 
preserver une agriculture qui soit productive a I'avenir, dans 
le souci aussi d'ameliorer la confiance des consommateurs 
dans le marche et surtout dans nos produits suisses qui en 
valent la peine, je vous propose de suivre le Conseil natio
nal. 

Maissen Theo (C, GR): Wir sind hier wieder einmal auf dem 
besten Weg, uns eine Selbstbeschränkung aufzuerlegen, 
die uns ausser weiteren Konkurrenznachteilen nichts bringt. 
Wenn man jetzt das BOndnerfleisch hier zum Teil in den Vor
dergrund stellt, ist das insgesamt gesehen nicht der ent
scheidende Punkt, vielmehr sind es die kleinen Schritte, es 
ist die Art, wie wir unsere Politik machen und uns immer wie
der Fesseln anlegen und Selbstbeschränkungen auferlegen: 
Das ist fOr mich ein Schönheitswettbewerb. Ich halte fest: Es 
geht hier nicht nur um das Trokkenfleisch aus GraubOnden, 
sondern es geht generell um unsere Stellung im Wettbewerb 
gegenOber dem Ausland. 
Es gibt noch ein anderes Beispiel, das Sie sich überlegen 
mOssen, das fOr uns in der Lebensmittelproduktion nicht 
ganz unbedeutend ist: Wäre es dann noch möglich, dass wir 
Schweizer Schokolade produzieren, nachdem wir ja wissen, 
dass Schokolade zu 50 oder 60 Prozent aus Kakao besteht? 
Ich weiss nicht, geschätzter Kollege Cornu, ob dann der Ka
kao fOr die Schweizer Schokolade in Zukunft im Kanton Frei
burg angebaut wird. Sie sehen also, es gibt verschiedene 
Produkte, die durch die Veredelung von einem Standort aus 
einen geographischen Bezug haben und deren Bezeich
nung daraus abgeleitet wird. 
Man hat heute die gesetzlichen Möglichkeiten, um einen er
weiterten Schutz zu bewirken und sich auf dem Markt zu 
profilieren. Bei einem solchen Produkt ist das Entschei
dende, dass es sowohl vom Ursprung her, von der Erzeu
gung des Rohstoffes her, wie auch von der Veredelung her 
einen konkreten regionalen Bezug hat. Ich denke da z. B. an 
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die Saucisse d'Ajoie oder auch an das Walliser Trocken
fleisch. Diese Produkte haben diesen geographischen Be
zug, sie haben diesen zusätzlichen Schutz gemacht. Das ist 
nicht verboten, das ist möglich. Aber wir wollen das nicht ge
nerell einfahren und dadurch mit zusätzlichen Vorschriften 
Produktionen erschweren. 
Das Ganze, was hier vom Nationalrat beabsichtigt ist, ist mit 
dem EU-Recht nicht kompatibel. Das EU-Recht kennt keine 
Vorschrift fOr eine geschOtzte geographische Herkunft, und 
daher werden wir fOr unsere Massnahmen auch keine Aner
kennung im Register der EU erhalten, das letztlich fOr den 
Handel von Bedeutung ist. 
Das Problem, das hier der Nationalrat schafft, geht noch 
weiter, es wurde vorher kurz vom Kommissionspräsidenten 
angesprochen: Es ist eine Vermischung zwischen der «ge
schOtzten Ursprungsbezeichnung.. und der «geschOtzten 
geographischen Angabe.. eines Produktes. Bei der Ur
sprungsbezeichnung geht es darum, dass sowohl die Verar
beitung wie eben auch die Veredelung mit dem Ursprung 
des Produktes in Verbindung stehen. Bei der geographi
schen Angabe geht es darum, dass das Produkt entweder 
von den Rohstoffen her dort erzeugt oder dort veredelt wird. 
Die Vermischung von beidem bringt uns auf dem Markt 
nichts. 
Ich möchte mich auch dagegen wehren, dass man gerade in 
Bezug auf das BOndnerfleisch sagt, es sei eine Konsumen
tentäuschung. Das ist natOrlich nicht der Fall. Die Herkunft 
des Fleisches muss heute auf dem Produkt deklariert wer
den, und das wird auch so gemacht. Zudem muss man se
hen, wenn man beim Beispiel BOndnerfleisch bleibt: Wenn 
man das konsequent durchziehen wOrde, dann dOrften nur 
noch BOndner KOhe dafar verwendet werden, KOhe aus 
Genf also oder aus dem Kanton Freiburg könnten fOr die 
Herstellung von BOndnerfleisch nicht verwendet werden. Ich 
kann Ihnen sagen: Wir könnten in einem Jahr alle KOhe im 
Kanton Graubanden schlachten, es reichte bei weitem nicht 
fOr die Mengen, die produziert werden mOssten. Sie sehen, 
das Ganze ist zu wenig durchdacht. 
Wir hätten nachher beim Trockenfleisch auch eine neue 
Konkurrenzsituation. Im Veltlin -leider nicht mehr beim Kan
ton Graubanden - gibt es im Bereich des Trockenfleisches 
heute Konkurrenz, indem dort Trockenfleisch «della ValteI
lina .. produziert wird. Dieses Trockenfleisch wird auch nicht 
nur mit Fleisch von KOhen aus dem Veltlin produziert, son
dern die Veltliner sind auch auf Importe angewiesen. Wir 
hätten in den Tourismusorten des Kantons Graubanden die 
Situation, dass wir in diesem Schönheitswettbewerb zu we
nig BOndnerfleisch hätten, um es den Touristen anzubieten, 
und gleichzeitig hätten wir bedeutend billigeres Trocken
fleisch aus dem Veltlin, das wir anbieten warden. Wir bieten 
neben dem BOndner Wein gerne Veltliner an, aber beim 
Fleisch möchten wir beim BOndnerfleisch bleiben. 
Alles in allem muss ich Ihnen sagen: Sowohl fOr das verar
beitende Gewerbe, far den Tourismus als auch vor allem far 
die Landwirtschaft hat diese Bestimmung eine sehr negative 
Konsequenz. Man mOsste damit rechnen, dass es eine 
Kostensteigerung beim Verkauf gäbe. Gleichzeitig wOrde far 
die Produzenten in der Landwirtschaft ein Preisdruck entste
hen. Das Ganze wäre far die Landwirtschaft ein Eigengoal. 
Es ist vom Nationalrat gut gemeint, aber alles in allem, wenn 
man das ansieht, muss man erkennen: Diese Bestimmung 
ist zu wenig durchdacht und weist zu viele Nachteile auf. 
Ich bitte Sie also, hier der Mehrheit zu folgen. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Als Ständerat 
mit einer geschOtzten geographischen Angabe, nämlich Ba
sel, frage ich mich, ob ich, nachdem ich ja auch BOndner 
Fleisch bin, Oberhaupt noch Basler Ständerat sein könnte. 
(Heiterkeit) 

Leuenberger Ernst (S, SO): Ich muss Ihnen ganz offen ge
stehen: Möglicherweise hat Herr Maissen Recht, wenn er 
sagt, das sei gut gemeint. Aber vielleicht ist es nicht so gut 
formuliert. Ich habe das Wort nur ergriffen, weil ich in der 
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Debatte den Vorwurf der Wirtschaftsfeindlichkeit gehört 
habe. Ich muss Ihnen hier ganz klar sagen, dass in den 
Kommissionsdebatten das Gegenteil der Fall war. 
Hier in den Plenardebatten ist abendfallend gesagt worden: 
Wir wollen eine produzierende Landwirtschaft, wir wollen 
nicht eine direkt bezahlte Landwirtschaft. Das war eine 
These, die immer wieder zu hören war. Jetzt gehen einige 
edle Stände rätinnen und Ständeräte hin und sagen: Wenn 
wir schon eine produzierende Landwirtschaft wollen, dann 
massen wir mit den wenigen uns zur VerfOgung stehenden 
rechtlichen Mitteln versuchen, diese produzierende Landwirt
schaft zu schatzen, indem man z. B. in dieses Gesetz 
schreibt, die in der Schweiz produzierten Rohstoffe - das 
meint eben genau die produzierende Landwirtschaft -
mOssten geschützt werden. Das ist die Absicht dieses Antra
ges. Nichts anderes steckt dahinter! Ich muss Sie schon 
bitten, aus dieser Geschichte jetzt nicht einfach eine «BOnd
nerfleisch-Debatte .. zu machen. Herr Maissen hat den Be
weis soeben erbracht: Man kann ja auch Trockenfleisch 
verkaufen. Wenn man schon BOndnerfleisch verkaufen will, 
so könnte das ja eben zumindest auch ein wenig dem edlen 
Zweck dienen, einer produzierenden Landwirtschaft etwas 
Grundlage, etwas Halt zu geben. 
Ich erinnere mich deutlich an Diskussionen aber die Fleisch
verwendung in der Schweiz. Da hat man ebenfalls abend
falIend gejammert, die Schweizer Bauern brächten ihr 
Schlachtvieh nicht mehr los. Jetzt gehen einige hin und ver
suchen, da einen minimalen Schutz einzufahren, und dann 
soll das wirtschaftsfeindlich sein. Soweit es an mir ist: Es ist 
gut gemeint, und ich weiss, dass Brecht einmal gesagt hat, 
es gäbe die Guten und jene, die es gut meinten. Das war 
selbstkritisch. 

Berger Micheie (R, NE): Je n'avais pas I'intention de pren
dre la parole aujourd'hui a ce sujet, mais je la prends quand 
mame pour demander de soutenir la proposition de la mino
rite Cornu. 
Je viens de lire dans le journal local de Neuchätel que les 
maitres-bouchers neuchätelois ont re~u un label IGP pour 
le saucisson neuchätelois. C'est le quatrieme produit en 
Suisse qui a re~u ce label. J'aimerais vous lire ce qu'en 
pensent les bouchers: «Le but n'est pas de produire plus, 
mais de produire bien sans se faire piquer son nom, car ce 
saucisson est le nötre .... Ce sera un immense argument de 
vente." 
Je crois que nous devons donner cette priorite: pouvoir obte
nir ce label, car nous souhaitons que les paysans, ou en tout 
cas les maitres-bouchers, et d'autres qui font partie de ces 
professions, puissent acceder au marche. C'est ce que nous 
avons souhaite. C'est une des fa~ons de promouvoir des 
produits du terroir. 

Schlesser Fritz (R, GL), far die Kommission: Ich möchte 
noch einmal ganz kurz auf vier Punkte hinweisen: 
1. Es ist keinerlei Täuschung der Konsumenten mit diesem 
Tatbestand verbunden - das muss ich in aller Form zurOck
weisen -, weil auf der Packung ganz klar die entsprechen
den Angaben gemacht werden und man feststellen kann, 
woher das Fleisch kommt. 
2. Ich muss noch einmal darauf hinweisen, dass die 
Rohstoffproduktion innerhalb der Schweiz nicht genOgen 
wOrde - und wenn man sich natOrlich auf den Kanton Grau
banden beschränken wOrde, dann erst recht nicht -, um den 
entsprechenden Bedarf zu decken. Das hat Auswirkungen 
auf das verarbeitende Gewerbe, das einen nicht unbedeu
tenden Wirtschaftsfaktor in diesen Randregionen darstellt. 
Es wäre unumgänglich, dass dieses verarbeitende Gewerbe 
Arbeitsplatzverluste hinnehmen mOsste, wenn man eine ent
sprechend scharfe Linie fahren wOrde, wie sie der National
rat beschlossen hat. Diese Auswirkungen möchte ich in aller 
Deutlichkeit noch einmal hervorheben. 
3. Zum Preis: Es wäre unumgänglich, dass der Preis anstei
gen mOsste, d. h., verschiedene Schichten unserer Bevölke
rung könnten sich wahrscheinlich dieses Produkt nicht mehr 
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leisten und müssten auf andere Produkte ausweichen, bei
spielsweise - Herr Maissen hat es gesagt - auf Veltliner 
Trockenfleisch, das eben nicht aus Veltliner Fleisch herge
stellt wird, sondern auch von argentinischen oder anderen 
Kühen stammt. Der Preis wäre derart hoch, dass viele Leute 
sich Bündnerfleisch nicht mehr leisten könnten. Wollen wir 
das? 
4. Wenn wir hier derartige Fesseln beschliessen, dann ist 
unser Gewerbe, verglichen mit den largeren Bestimmungen 
beispielsweise in der Europäischen Union, nicht mehr kon
kurrenzfähig. Die Auswirkungen auf Landwirtschaft und ver
arbeitendes Gewerbe wären meines Erachtens gravierend. 
Ich bitte Sie, ein ganz klares Zeichen zu setzen und der 
Mehrheit zu folgen, damit wir diese Diskussion abschliessen 
können. Wir sollten uns nicht selber schaden. 

Cornu Jean-Claude (R, FR): Puisque le representant de la 
majorite s'autorise a dire deux fois les memes choses, je 
pense qu'iI est juste, si on veut se battre a armes egales, 
que le representant de la minorite insiste aussi. Je serai ex
tremement bret. Une chose est claire, une chose est cer
taine, c'est que la seule consequence de la decision que 
vous prendriez si vous suiviez ma proposition de minorite, 
c'est simplement que la viande des Grisons ne pourrait plus 
etre enregistree comme IGP. Pour le reste, ya ne changerait 
rienl Donc, tous les autres arguments - pertes pour I'econo
mie regionale, difficultes d'exporter, etc. - sont faux. La 
seule consequence, c'est qu'on ne pourrait plus se prevaloir 
d'une IGP. 

Deiss Joseph, conseiller federal: Je profite de ma premiere 
intervention pour remercier d'abord le rapporte ur qui a in
siste sur la necessite de parvenir au terme de ces delibera
tions; car, comme iI I'a souligne, iI nous importe de pouvoir 
mettre en pratique la politique agricole contenue dans ce 
projet a partir de I'annee prochaine. Par consequent, je suis 
reconnaissant aux deux Chambres si elles parviennent a eli
miner toutes les divergences pendant cette session encore. 
J'en viens maintenant a I'article qui nous concerne et qui 
touche aux IGP. 
Tout d'abord, iI faut rappeier qu'iI existe deux types de quali
fications de produits quant a leur origine, iI y ales AOC et il y 
ales IGP. Les AOC sont une fayon de definir des produits €I 
la fois €I partir de matieres premieres qui doivent etre neces
sairement de la region et d'autres elements typiques au ni
veau de la production du bien. C'est donc une definition plus 
rigoureuse, c'est la I'une des possibilites. L.:autre est celle 
des IGP, des indications geographiques, qui, elles - pour le 
dire sch9matiquement -, necessitent soit I'une, soit I'autre 
de ces qualites: soit iI s'agit d'une matiere premiere qui a 
des vertus particulieres, soit iI s'agit d'un procede d'affine
ment ou de production. Alors finalement, la decision du Con
seil national qui est reprise par la minorite Cornu revient 
pratiquement €I elever les IGP au niveau des AOC. 11 reste
rait une difference, puisque dans la formule choisie et qui se 
refere a la Suisse, on pourrait faire sous IGP de la viande 
des Grisons avec des vaches fribourgeoises mais non pas 
argentines. 
Est-iI necessaire de s'octroyer cette limitation supplemen
taire? Je pense que non, pour toute une serie de raisons. Je 
pense que nous n'avons pas interet a donner a nos appella
tions specifiques AOC ou IGP d'autres definitions ou 
d'autres pratiques que celles qui sont utilisees ailleurs, dans 
les pays qui nous entourent et qui sont nos concurrents. Je 
crois que I'ideal est de se conformer €I ces dispositions pour 
avoir les conditions d'egalite les meilleures au niveau de la 
concurrence. 
Plusieurs intervenants, M. Cornu et M. Leuenberger en par
ticulier, ont insiste sur le principe d'une agriculture tournee 
vers la production. Personne ne conteste cela. 
Herr Leuenberger hat von der Absicht hinter dem Antrag ge
sprochen. Ich würde aber vorschlagen, dass neben der Ab
sicht, die hinter dem Antrag steckt, auch noch die Wirkung 
berücksichtigt wird, die der Antrag dann haben kann: Die 

Wirkung ist eben nicht jene, die die Minderheit wähnt. Denn 
diese Beschränkung wird der Landwirtschaft nichts bringen, 
zumal gezeigt wurde, dass wir die Quantitäten gar nicht hät
ten, um die Menge, die heute als Bündnerfleisch produziert 
wird, aufrechtzuerhalten. Also würde die Landwirtschaft 
keine zusätzlichen Mengen absetzen können, wir hätten 
aber Leidtragende bei der ganzen Übung. 
Hier möchte ich die Diskussion doch noch auf eine andere 
Ebene bringen - das wurde auch von Herrn Schi esser er
wähnt -: Wir versuchen natürlich, die Landwirtschaft zu stüt
zen, und das ganze Paket ist genügend, um das zu 
untermauern. Wir haben aber auch regionalpolitische Sor
gen. Wir versuchen ja mit grosser Mühe und mit grossem 
Einsatz, Arbeitsplätze in den Bergkantonen zu festigen. 
Jetzt haben wir einen solchen Kanton, und dort gibt es ein 
Gewerbe, das sich in der Tat entwickeln kann, und nun wol
len wir es beschneiden und behindern. Ich sehe nicht ein, 
weshalb wir uns diese Limiten auferlegen und somit Arbeits
plätze in Gefahr bringen, in den Regionen, wo es besonders 
schwierig ist, Arbeitsplätze zu schaffen und zu fixieren. 
Ich bitte Sie also aus dieser Gesamtsicht, aus dem gesamt
wirtschaftlichen Interesse heraus und auch aufgrund der Tat
sache, dass die Landwirtschaft davon nichts zu profitieren 
hat, die Mehrheit zu unterstützen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 31 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 7 Stimmen 

Abs. 6bis - AI. 6bis 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Es handelt 
sich hier um eine sprachliche Verbesserung, die der Natio
nalrat beschlossen hat. Die ständerätliche Fassung nahm 
mit der Formulierung «ist wesentlich, dass eine allfällige 
Täuschungsgefahr oder ein Verstoss gegen den lauteren 
Wettbewerb vermieden wird .. dem Richter den notwendigen 
Ermessensspielraum. Indem dieser Begriff «ist wesentlich .. 
durch den Begriff «insbesondere» ersetzt wird, kann die Be
stimmung geklärt und dieser Spielraum wieder geschaffen 
werden. 
Wir empfehlen Ihnen deshalb, die Formulierung des Natio
nalrates zu übernehmen. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Art. 18 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 18 al. 1 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Schlesser Fritz (R, GL), fOr die Kommission: Zu den Mass
nahmen fOr Produkte aus verbotenen Produktionsmethoden: 
Hier hat der Nationalrat beschlossen, dass Erzeugnisse, die 
nach in der Schweiz verbotenen Methoden produziert wer
den, nicht nur mit Einfuhrzöllen belegt werden können, son
dern dass ihr Import verboten werden kann. 
Die Kommission folgt, mit Stichentscheid ihres Präsidenten, 
dem Bundesrat und will diese Möglichkeit des Importverbo
tes nicht vorsehen, und zwar aus folgenden Gründen: 
1. Gemäss den WTO-Regeln kann ein Land Importe nur ver
bieten, wenn es beweist, dass der Konsum dieses Produk
tes eine Gefahr fOr die Gesundheit darstellt. Am Beispiel des 
US-Hormonfleisches können die volkswirtschaftlichen Kos
ten der Umsetzung der vom Nationalrat getroffenen Rege
lung gezeigt werden: Seit Jahren versucht die Europäische 
Union den Beweis zu erbringen, dass die Hormone in die
sem Fleisch gesundheitsschädigend sind. Bis das gelingt, 
zahlt sie den Amerikanern Entschädigungen in der Form von 
Strafzöllen. 
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Die Schweiz hat hier einen sinnvolleren Weg gewählt: Mit 
der Deklaratio~spflic~t wird erstens sichergestellt, dass die 
Konsumenten informiert sind. Zweitens wird es ihnen Ober
lassen, ob sie US-Fleisch kaufen wollen oder nicht. Damit 
liegt die Verantwortung beim Konsumenten ohne dass 
unsere Exportindustrie durch empfindliche Strafzölle ge
schwächt wOrde. Hier nun ein Importverbot zu ermöglichen 
wOrde uns gefährlichen politischen Diskussionen aussetzen' 
gewinnen wOrden populistisch getahrte Produktionsdebatte~ 
Ober wissenschaftlich nicht gesicherte Gesundheitsrisiken. 
Auf der Verliererseite stOnden die Konsumenten mit höheren 
Preisen und kleinerer Auswahl sowie die bestrafte Export
wirtschaft. 
2. Vor diesem Hintergrund ist auch der Vorbehalt der Beach
tung des internationalen Rechtes ungenOgend. WTO-Recht 
ist erst im Aufbau, die Verfahren dauern oft sehr lange und 
der EU-Fall, wie ich ihn zitiert habe, zeigt, dass die volk~wirt
schaftlichen Kosten während solcher Fristen enorm hoch 
sind. 
3. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass aus gesundheit
lichen Grunden - z. B. tierseuchenpolizeilichen oder ande
ren seuchenpolizeilichen Grunden - der Import gefährlicher 
landwirtschaftlicher Gater weiterhin verboten werden kann 
wie das bereits heute möglich ist, auch wenn diese Bestim~ 
mung nicht aufgenommen wird. 
Dies sind die GrOnde, weshalb wir Ihnen beantragen, dem 
Bundesrat zu folgen und uns nicht auf das Glatteis des inter
n~tio~alen ~ec~tes zu begeben, weil es nicht notwendig ist. 
Wir bitten Sie, hier festzuhalten und damit dem Bundesrat zu 
folgen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 31 Abs. 2 Bst. b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 31 al. 2 let. b 
Proposition de la commission 
AdMrer a. la decision du Conseil national 

Schlesser Fritz (R, GL), tar die Kommission: Diese Anpas
sung des Nationalrates entspricht dem dringlichen Recht 
das beide Räte Ende 2002 angenommen haben und da~ 
nun ins geltende Landwirtschaftsgesetz Obernommen wer
d~n .soll. Es handelt ~ich um eine redaktionelle Anpassung. 
Sie Ist aber notwendig, da zur Zeit der Verabschiedung der 
«Agrarpolitik 2007.. durch den Bundesrat der dringliche 
Bundesbeschluss vom vergangenen Jahr noch nicht exis
tierte. 
Die Kommission beantragt Ihnen auch hier Zustimmung zum 
Beschluss des Nationalrates. 

Angenommen - Adopte 

Art.36a 
Antrag der Mehrheit 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3 
Festhalten 

Antrag der Minderheit I 
(Brändli, Maissen, Schiesser) 
Abs.3 
.... Produzentinnen, insbesondere der Berggebiete die Mit-
glied.... ' 

Antrag der Minderheit 11 
(David, Beguelin, Leuenberger-Solothurn, Leumann, Wicki) 
Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Art.36a 
Proposition de la majorite 
AI. 2 
Adherer a. la decision du Conseil national 
AI. 3 
Maintenir 

Proposition de la minorite I 
(Brändli, Maissen, Schiesser) 
AI. 3 
.... au plus tot et notamment dans les regions de montagne 
les producteurs qui sont membres .... ' 

Proposition de la minorite 11 
(David, Beguelin, Leuenberger-Solothurn, Leumann, Wicki) 
AI. 3 
Adherer a. la decision du Conseil national 

Schlesser Fritz (R, GL), fOr die Kommission: Kurz zur Aus
gangslage: Der Nationalrat hat der Befristung der Milchkon
tingentierung bis 2009 zugestimmt, die Absätze 2 und 3 Ober 
die Au~nahmen aber gestrichen. Ich beantrage, dass wir ab
satzweise vorgehen, weil sich die Anträge der Mehrheit und 
der Minderheiten nur auf Absatz 3 beziehen. 
Absatz 2 fand nun auch in unserer Kommission keine Unter
stOtzung mehr, seit die Berg- und Bio-Bauern auf diesen 
Wettbewerbsvorteil verzichten wollen. Allerdings waren ver
schiedene Vertreter der Kommission Ober den Richtungs
wechsel dieser Kreise erstaunt. Wir mOssen ihn zur 
Kenntnis nehmen und akzeptieren. Die Kommission hat den 
bedeutenden administrativen Aufwand zur Kontrolle dieser 
Bestimmung zur Kenntnis genommen. In Anbetracht all die
ser Umstände beantragen wir Ihnen, bei Absatz 2 dem Na
tionalrat zu folgen und diese Bestimmung zu streichen. 
Bei Absatz 3 gibt es eine klare Mehrheit - 8 zu 5 Stimmen -, 
welche aus folgenden GrOnden am bundesrätlichen Vor
schlag festhalten will. Dann haben wir eine Minderheit I 
(Brändli), die eine Modifikation der Mehrheitsversion dar
stellt, und eine Minderheit 11 (David), die dem Nationalrat fol
gen will. 
Die Grunde, die die Mehrheit veranlasst haben, an diesem 
Absatz 3 festzuhalten, ihn also nicht zu streichen, sind fol
gende: 
1. Die private Initiative soll gefördert werden. Jene privaten 
Organisationen, welche ihre Produkte und Strukturen so an
gepasst haben, dass sie den Ausstieg aus der staatlichen 
Kontingentierung vorwegnehmen können, sollen diesen 
Schritt tun und von der unternehmerischen Freiheit profitie
ren können. Die_ Gewährung dieser Möglichkeit ist tar einen 
harmonischen Ubergang in die privatrechtliche Regelung 
wichtig. Was ~ann es tar das neue System Besseres geben, 
als wenn gewisse Organisationen ihr Mengenregime bereits 
vor dem Kontingentsausstieg einvernehmlich festlegen? Das 
hat positive Auswirkungen auf die Zeit nach dem Jahr 2009. 
2. Zu den eher technischen Einwänden, die gegen Absatz 3 
v?rgebracht wurden: Artikel 36a Absatz 3 sieht genaue Be
dln~ungen vor, gemäss welchen private Produzentenorgani
sationen aus der Milchkontingentierung aussteigen können. 
1?elbst gemäss Vertretern privater Organisationen ist der 
Ubergang zum privatrechtlichen Mengenmanagement mög
lich. Es wird keine Verwirrung zwischen gemieteten und ver
mieteten Kontingenten geben, da aufgrund der öffentlich
rechtlichen Kontrolle die Miet- und Vermietungstransaktionen 
nachvollziehbar sind. Auch wird man weiterhin die Milch an 
zwei oder mehr Vertreter liefern können. Dieses Nebeneinan
der von Verwertungskanälen - im einen kann man die Men
gen erhöhen, im anderen halt eben nicht - wird zu keinen 
Problemen fahren. Bei Verstössen der privaten Organisatio
nen gegen die Milchkontingentsbestimmungen schllesslich 
kann der Bundesrat die ROckOberfOhrung ins öffentliche Kon
tingentierungssystem anordnen. 
Die Mehrheit der Kommission erachtet die Möglichkeit des 
fruhzeitigen Ausstiegs tar private Produzentenorganisatio
nen als wichtig, dies nicht zuletzt wegen eines politischen 
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Arguments: Absatz 3 ermöglicht es ab 2006 ersten Produ
zentenorganisationen, wie ich es gesagt habe, erfolgreich 
von der unternehmerischen Freiheit zu profitieren und die 
Produktion ihrer Erfolgsprodukte zu erhöhen. Damit wird ein 
wichtiges Präjudiz fOr die nächste Agrardebatte, die 2007 
stattfindende Debatte aber "AP 2011", geschaffen. Es wird 
dann nicht mehr so einfach möglich sein, eine weitere Ver
schiebung der Aufhebung der Milchkontingentierung aber 
das Datum 2009 hinaus zu verlangen, bzw. eine solche wird 
auf die bereits jetzt beschlossene Verzögerungsmöglichkeit 
von zwei Jahren beschränkt bleiben. 
Wie ich ausgeführt habe, gibt es eine Minderheit I, die hier 
einen Zusatz einfügen möchte, und eine Minderheit 11, die 
dem Nationalrat folgen und die Bestimmung streichen 
möchte. Ich wOrde mir erlauben, allenfalls nach den BegrOn
dungen der Minderheit I und der Minderheit 11 noch eine Be
merkung zu machen. Persönlich bin ich, das ersehen Sie 
aus der Fahne, Anhänger der Minderheit I. 
Namens der Kommission beantrage ich Ihnen aber, der 
Mehrheit zu folgen. 

Malssen Theo (C, GR): Nachdem sich Kollege Brändli ent
schuldigt hat, habe ich es als Zweitunterzeichner Obernom
men, diesen Minderheitsantrag zu begrOnden. Damit man 
diesen Antrag versteht, muss ich einen Bezug zu Absatz 2 
herstellen. 
Ich habe mich stets dafür eingesetzt, dass das Berggebiet 
bei der Entlassung aus der Milchkontingentierung einen Vor
lauf von zwei bis drei Jahren hat, wie es in Absatz 2 vorge
sehen war. Ich habe mich nicht besonders dafür stark 
gemacht, dass dies fOr die Bio-Betriebe gilt. Die Bio-Betriebe 
haben bereits frOhzeitig kundgetan, sie seien an einer sol
chen vorzeitigen Entlassung aus der Milchkontingentierung 
nicht interessiert. 
Warum habe ich mich für diesen Vorlauf eingesetzt? Ich 
habe mich dafür eingesetzt, weil ich vollständig davon Ober
zeugt bin, dass dies die Chance für das Berggebiet gewesen 
wäre, seine Strukturen in der Landwirtschaft dergestalt zu 
optimieren, dass Betriebe, die für die Milchproduktion geeig
net sind, ihre Milchproduktion entsprechend den regionalen 
Absatzmöglichkeiten ausdehnen, ohne dass sie wie heute 
für teures Geld Kontingente zu kaufen oder mieten massen. 
Es hätte also eine Ausweitung, ein Erhalt der Produktions
anteile auf Betrieben stattgefunden, die von ihrer Struktur 
her dafOr geeignet sind. Man weiss, dass die Milchproduk
tion, wenn sie einigermassen rentabel sein soll, auch im 
Berggebiet eine gewisse Grösse der Betriebe braucht. 
Einerseits wollte ich damit ermöglichen, dass die Betriebe, 
die diese Chance, die diese Voraussetzung haben, einen er
leichterten Zugang zu einer Optimierung ihrer Struktur erhal
ten hätten. Andererseits wäre es Betrieben, die für die 
Milchproduktion nicht so geeignet sind, leichter gefallen, sich 
auf etwas anderes, z. B. auf die Mutterkuhhaltung, zu spe
zialisieren. Dieser Strukturwandel wäre mir im Hinblick dar
auf, dass wir in einer verstärkten Konkurrenzsituation sind, 
notwendig erschienen. Weil das Berggebiet durch die natOr
lichen Bedingungen benachteiligt ist, wäre es gerechtfertigt 
gewesen, ihm hier als Kompensation zu den natOrlichen Un
terschieden gegenaber dem Talgebiet einen Vorsprung zu 
geben. Das Gegenargument, das zum Teil vorgebracht wor
den ist - es warden dann Fehlinvestitionen getätigt -, zieht 
in meinen Augen nicht, weil eine Übergangszeit von zwei bis 
drei Jahren eben zu kurz ist, um hier in grösserem Umfange 
Fehlinvestitionen zu tätigen. 
Ein weiterer Punkt, der mich hier sehr beschäftigt hat, ist der 
Erhalt der Käsereien in diesen Gebieten. Zum Teil sind es 
Genossenschaften, zum Teil sind es gewerbliche Käsereien. 
Diese sind gefährdet, wenn nun im Hinblick auf die Aufhe
bung der Milchkontingentierung noch mehr Betriebe aus der 
Milchproduktion aussteigen, ohne dass andere Betriebe die 
Chance haben, ihre Milchproduktion auszudehnen. Diese 
Käsereien haben dann zum Teil zu wenig Milch und gehen 
ein, obwohl das regionale Produkt, das sie produzieren, an 
sich abgesetzt werden könnte. 

Was ist die Ausgangslage für meinen Minderheitsantrag? 
Ich möchte, dass im Berggebiet Produktionsanteile fOr die 
Milchproduktion möglichst erhalten bleiben, wenn nicht noch 
ausgedehnt werden, und zwar dort, wo interessante regio
nale Produkte hergestellt werden können. 
Warum vertrete ich diese Position nicht mehr bei Absatz 2? 
Ganz einfach deshalb, weil wir von der Schweizerischen Ar
beitsgemeinschaft fOr die Berggebiete (SAB) mit Vertretern 
der Bauernverbände in den Berggebieten Racksprache ge
nommen und festgestellt haben, dass diese unisono kein In
teresse an einem Vorlauf haben. Ich muss sagen, ich ver
stehe die Welt nicht mehr! Ich verstehe nicht, dass diese 
Verbände eine Chance, die man ihnen auf dem Silbertablett 
darbringt, nicht wahrnehmen wollen. Wahrscheinlich merken 
sie es dann in fünf, sechs Jahren, dass das fOr sie gut gewe
sen wäre. Ich halte das hier fest: Diese Richtung ist falsch, 
aber ich selber produziere zu Hause keine Milch, ich brau
che keine Milch abzusetzen. Ich verzichte also bei Absatz 2 
darauf, den Minderheitsantrag beizubehalten. 
Bei Absatz 3 massen wir aber eine Öffnung in diese Rich
tung machen, dass jenen Berggebieten und Regionen, die 
besonders aktiv sind und wo die Produzentinnen und Produ
zenten etwas machen und diese Chance nutzen wollen, die 
Möglichkeit gegeben wird - wenn sie sich entsprechend or
ganisieren -, dass sie vorzeitig aus der Milchkontingentie
rung entlassen werden. 
Ich bitte Sie deshalb, einen bescheidenen Teil der Vorstel
lung, die einmal in Absatz 2 formuliert war, in Absatz 3 aufzu
nehmen und in diesem Sinne die Minderheit I zu unterstOt
zen. 

Davld Eugen (C, SG): Wenn man den Inhalt von Absatz 3 
anschaut, dann muss man eigentlich zunächst einmal fest
stellen, dass hier keine Entlassung aus der Milchmarktregu
lierung, sondern ein Übergang von der staatlichen zu einer 
privaten Milchmarktregulierung vorgesehen ist. Damit be
standen nachher eigentlich parallel nebeneinander staatlich 
regulierte und privat regulierte Märkte. 
Der Nationalrat hat diese Lösung, die ja nur fOr drei Jahre 
gilt, mit 108 zu 50 Stimmen abgelehnt. Ich denke mit guten 
GrOnden, dass es falsch ist, nicht auf die Transparenz zu 
achten, wenn man eine Marktordnung aufstellt. Das Wich
tigste ist, dass alle Marktteilnehmer wissen, wie der Markt 
funktioniert. Wenn wir hier fOr drei Jahre zwei getrennte 
Märkte haben, zwei Marktsegmente, die beide reguliert sind, 
das eine staatlich, das andere privatrechtlich, dann wird das 
nur Verwirrung und Unklarheit unter den Marktteilnehmern 
auslösen und fOr die Zukunft des Milchmarktes nichts brin
gen. Im Gegenteil: Es besteht die Gefahr, dass Fehlalloka
tionen von Investitionen getätigt werden von Leuten, die 
aufgrund dieser Verzerrungen, die es wegen dieser drei 
Jahre gibt, irrtOmlich meinen, sie hätten mit ihren Produkten 
Marktchancen. Ich nehme den Fall des Berggebietes: Wenn 
man dann die Leute auffordert, jetzt in Milchanlagen und 
Milchverwertungsanlagen zu investieren, massen sie nach 
drei Jahren, wenn die Dinge noch bei weitem nicht abge
schrieben sind, feststellen, dass sie mit diesen Investitionen 
nicht hinreichend wettbewerbsfähig sind. 
Ich glaube, wir sollten das nicht tun, wir sollten eine transpa
rente und fOr alle Beteiligten - Bauern und Verwerter - klare 
Milchmarktordnung fOr die Zeit bis 2009, bis zur Aufhebung 
der Kontingente, schaffen. Es kommt noch dazu, dass das 
Ganze ein erhebliches Missbrauchspotenzial hat. Sie können 
nämlich diese beiden Märkte nicht sauber voneinander ab
grenzen. Sie haben auch keine Kontrollorgane, d. h., man 
mOsste mit grossen Kosten solche schaffen, man mOsste zu
sätzliche Regulierungen machen, Sanktionsmassnahmen 
treffen. Der Milchmarkt, das sind kommunizierende Röhren. 
Ich kann die Auffassung nicht teilen, die hier dargelegt wurde, 
es sei sauber nach den verschiedenen Kanälen trennbar, wie 
die Milch fliesse. Es wird eine Vermischung stattfinden, es 
werden Missbrauchsstreitigkeiten auftauchen. Die ganze Sa
che lohnt sich auch aus diesem Grund nicht. Der Hauptgrund 
fOr mich ist aber, dass wir mit dieser Lösung die Transparenz 
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stark stören, die wir für die Bauern und die Verwerter im 
Übergang zu den freieren Milchmarktordnungen brauchen, 
die der Rat ja für die Zukunft beschlossen hat. 
Ich bin daher der Meinung, wir sollten dem Nationalrat fol
gen, der diese Lösung hier sehr deutlich nicht aufgenommen 
hat. 

Hess Hans (R, OW): Für mich als Vertreter eines Bergkan
tons mit einem im schweizerischen Mittel doch sehr hohen 
Anteil an landwirtschaftlichen Betrieben - vorwiegend Fami
lienbetrieben - im Berggebiet ist es entscheidend, dass wir 
mit der «Agrarpolitik 2007» auch für diesen Bereich der 
Landwirtschaft die Voraussetzungen für das Überleben 
schaffen. 
Nach weit verbreiteter Meinung in meinem Kanton war das 
Mittel der Milchkontingentierung jenes Mittel, das das Über
leben bis heute sichergestellt hat. Wenn nun diese Kontin
gentierung für einzelne Produzenten vorgängig aufgehoben 
werden soll, ist es für das Berggebiet von entscheidender 
Bedeutung, dass es gegenüber dem Flachland bevorzugt 
behandelt wird. Ich bin deshalb mit Theo Maissen der Mei
nung, dass das im Gesetzestext auch zum Ausdruck ge
bracht werden soll. Wir sind uns klar bewusst, dass die 
Berglandwirtschaft aus geographischen Gründen nicht wie 
die Flachland-Landwirtschaft auf andere Produktionszweige 
wie Ackerbau wechseln kann. Sie ist praktisch ausschliess
lich auf die Produktion von Milch angewiesen. Deshalb ist es 
wichtig, dass wir die Berglandwirtschaft in diesem Sinne pri
vilegiert behandeln. 
Ich beantrage Ihnen, an Absatz 3 festzuhalten und der Min
derheit I zu folgen. 

Cornu Jean-Glaude (R, FR): J'estime que la proposition de 
la minorite 11 est une prime a la frilosite, une prime a I'immo
bilisme. G'est a mon sens un peu - un peu beaucoupl - un 
combat d'arriere-garde. Tout le monde est maintenant d'ac
cord sur le fait qu'en 2009, les contingents de droit public 
auront disparu. Des cette date, le marcM laitier sera donc 
ouvert. 11 appartiendra bien entendu, pour eviter le chaos, 
I'anarchie, aux acteurs de ce marche laitier de s'organiser, et 
vous le savez, vous en etes certains: i1s y pensent et i1s sont 
deja en train de s'organiser. 
Le projet du Gonseil federal qui est repris par la majorite, 
sauf sur un point, vise simplement, pour certains, a accele
rer un petit peu le rythme dans la mesure ou ces certains ont 
deja pris les devants et sont deja organises. G'est le cas no
tamment des nombreuses interprofessions qui ont vu le jour 
ou qui voient le jour mois apres mois. G'est aussi, pour pren
dre un exemple, encourager les autres avec cette perspec
tive, peut-etre, de liberalisation plus rapide et de certains 
avantages, des avantages qu'on peut retirer du fait de s'or
ganiser plus rapidement et de ne pas attendre l'ecMance de 
2009 pour se prendre en main. Pour prendre un exemple: 
l'lnterprofession du vacherin Mont-d'Or est constituee. Est
ce qu'i1 est justifie, si le vacherin Mont-d'Or a de beiles pers
pectives de commercialisation en Suisse et a I'etranger, de 
freiner ces perspectives, de freiner cette economie simple
ment parce que I'ensemble du quota laitier devrait etre 
abaisse? Je crois qu'i1 y a la une aberration. Je crois qu'il 
nous faut aller dans le sens de donner la possibilite aux ac
teurs deja prepares d'aller plus rapidement dans le sens qui 
sera de toute fact0n celui auquell'ensemble des producteurs 
seront condamnes a partir de 2009. 
Je vous demande donc instamment de suivre la majorite de 
la commission. La minorite I (Brändli) ne me fait pas telle
ment mal au ventre - si fose m'exprimer ainsi -, mais je ne 
crois pas qu'elle ajoute grand-chose. Les producteurs de 
montagne, on I'a dit, ne voulaient pas de cette Iiberalisation 
particuliere qui a ete introduite a I'alinea 2. De toute facton, 
ce qui sera determinant, ce n'est pas qu'on soit ou non en 
zone de montagne, c'est bien que, compte tenu des autres 
criteres de cette disposition, on soit organise en interprofes
sion au sens de I'article 8 ou associe au sein d'une organisa
tion avec un important transformateur de lait. Ge sont ces 
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deux conditions qui sont essentielles et qui seront beaucoup 
plus difficiles a realiser que celle de savoir si on est ou non 
en zone de montagne, d'autant plus qu'on dit bien seule
ment «et notamment dans les regions de montagne». 
Je vous propose donc plus simplement de suivre la majorite, 
a titre subsidiaire la minorite I, mais dans tous les cas, pour 
ne pas donner une prime a I'immobilisme, de rejeter la pro
position de la minorite 11 (David). 

Bürgl Hermann (V, TG): Zuerst eine Vorbemerkung: Wir 
müssen ja als Erstes den Grundsatzentscheid fällen, ob wir 
diesen Absatz 3 überhaupt wollen oder nicht. Erst dann stellt 
sich die Frage nach dem Antrag der Minderheit 11. Ich 
glaube, man muss sich zuerst fragen: Wollen wir diesen 
Absatz3? 
Aber nun zur Sache: Ich unterstütze den Antrag der Minder
heit 11 (David). Es wird von der Mehrheit gesagt, das Festhal
ten an Absatz 3 bringe die gewünschte Flexibilität. Ich muss 
Ihnen gestehen: Ich bin auch für Flexibilität. Aber ich bin er
stens der Meinung, dass die in Absatz 3 nun vorgeschla
gene Flexibilität nicht das ist, was wir brauchen - Herr David 
hat es dargelegt. Zweitens haben wir mit Artikel 31 eine bes
sere Art der Flexibilität; das ist doch das Entscheidende. 
Herr Gornu, wenn Sie sagen, dass möglicherweise Bran
chenorganisationen vorhanden seien, die Absatzmärkte ha
ben, welche dann eine grössere Milchmenge bedingen, 
dann können Sie das mit Artikel 31 ohne weiteres lösen. 
Dort ist nämlich die Voraussetzung dafür geschaffen, dass 
die einzelnen Branchenorganisationen bei gutem Marktver
lauf dem Bundesrat beantragen können, die Kontingents
menge ihrer Produzenten zu erhöhen. Genau diese 
Flexibilität ist vorhanden. Es kann also keine Rede davon 
sein, dass die Flexibilität mit dem vorliegenden Absatz 3 
stehe oder falle. Das trifft nicht zu. 
Hinzu kommt, dass dieser Absatz 3 eben auch erhebliche 
Mängel hat. Herr David hat auf einige hingewiesen. Ich 
möchte noch beifügen, dass diese Bestimmung im Grund
satz bereits eine Ungleichbehandlung beinhaltet. Und zwar 
besteht die Ungleichbehandlung darin, dass es auf der ei
nen Seite Produzenten geben wird, die weiterhin der Kontin
gentierung und auch den damit verbundenen Sanktionen 
unterliegen, und dass diese dann auch die Flexibilität nicht 
haben, weil sie zur Ausdehnung ihrer Kontingente weiterhin 
mieten oder kaufen müssen. Auf der anderen Seite gibt es 
Produzenten, die vielleicht in glücklicheren Umständen le
ben - für die sie nichts können - und die dann grössere 
Möglichkeiten haben. 
Fachleute sagen auch, dass die Branchenorganisationen 
handeln können. Das ist doch das Entscheidendei Es geht 
doch darum, dass die Branchenorganisationen handeln kön
nen, wenn sie Märkte haben. Das ist doch das Entschei
dende, dass sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, 
weil eben Artikel 31 zur Verfügung steht. 
Es kommt dann noch hinzu, dass sehr viele ungeklärte Fra
gen im Zusammenhang mit dem Vollzug von Absatz 3 vor
I}anden sind. Ich bin der Meinung, dass wir uns für diese 
Ubergangsphase - wir haben ja ihre Dauer bis 2009 fixiert -
im Vollzug nicht noch zusätzliche Probleme aufhalsen soll
ten; das sollten wir vermeiden. 
Es ist jetzt insofern eine neue Situation, als eben Absatz 2, 
der diverse Ausnahmen vorgesehen hat, weggefallen ist. Ich 
meine, dass wir vor diesem Hintergrund jetzt konsequent 
bleiben sollen. Wir haben jetzt 2009 das Ende der Kontin
gentierung. Absatz 2, der verschiedene Ausnahmen vor
sieht, haben wir gestrichen. Deshalb sollten wir jetzt diesen 
Weg konsequent weiterverfolgen und dann 2009 aufhören. 
Die Flexibilität am Markt, das scheint mir im Hinblick auf die 
völlige Freiheit ganz entscheidend zu sein, ist mit Artikel 31 
vollumfänglich gegeben, und die Produzenten und die Bran
chenorganisationen sollen das vor dem Hintergrund von 
Artikel 31 nutzen. 
Als Letztes: Die Gefahren, die mit den Möglichkeiten von 
Absatz 3 verbunden sind, dürfen nicht unterschätzt werden. 
Ich bin deshalb der Meinung, dass die Minderheit 11 (David) 
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im richtigen Sinne Antrag stellt und dass wir uns hier dem 
Nationalrat anschliessen sollten. 

Schiesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Ich möchte 
doch noch ganz kurz etwas zur Diskussion sagen. 
1. Ich habe mich bei der Verwaltung noch einmal rückversi
chert. Die Verwaltung geht ganz klar davon aus, dass weder 
Transparenzprobleme noch irgendwelche besonderen Pro
bleme in Bezug auf den administrativen Aufwand entstehen. 
Das ist eine ganz klare Feststellung vonseiten der Verwaltung. 
2. Ich verstehe nicht, warum man jetzt eine derart zögerliche 
Haltung an den Tag legt. Es handelt sich bei Artikel 36a 
Absatz 3 um eine Kann-Bestimmung für den Bundesrat. Der 
Bundesrat wird also unter Würdigung aller Umstände ent
scheiden müssen, wenn ein entsprechender Antrag an ihn 
gestell~ wir~. Ich ~ehe nicht ein, warum es nicht möglich sein 
sollte, In dieser Ubergangsphase von drei Jahren gewisse 
Produzenten auszunehmen und Erfahrungen für die Zeit 
nach der vollständigen Aufhebung der öffentlich-rechtlichen 
Milchkontingentierung zu sammeln. Warum hat man diese 
Angst? Der Bundesrat hat die Notbremse jederzeit in der 
Hand; er kann auch sagen, es gibt keine Ausnahmen. Er 
kann aber ebenso gut sagen, es sind Fälle vorhanden, in de
nen wir die Ausnahmen machen möchten. Damit kann man 
allenfalls - wie ich es gesagt habe - gewisse Erfahrungen 
sammeln, die dazu führen, dass man gewisse Fehler viel
leicht eben nicht mehr macht, wenn es um die Aufhebung 
der gesamten öffentlich-rechtlichen Milchkontingentierung 
geht. Ich sehe nicht ein, weshalb wir hier diesen Absatz 3 
kippen wollen, wenn der Bundesrat die Möglichkeit hat zu 
sagen: Wir wollen nicht, oder wir wollen diese Öffnung in be
sonderen Fällen in ganz kleinen Schritten angehen. 
3. Herr Bürgi hat darauf hingewiesen, dass wir nach Arti
kel 31 die Möglichkeit haben, die Gesamtmengen zu sen
ken. So wie ich den Artikel 36a Absatz 3 verstehe, liegt hier 
ein anderer Anwendungsbereich vor. Es ist eine differenzier
tere Regelung als in Artikel 31, weil z. B. eben auch der Fall 
erfasst wird, dass ein bedeutender regionaler Milchverwerter 
einbezogen werden kann. Es ist eine differenziertere Rege
lung, eine differenziertere Erfahrung möglich, wenn wir die
sen Absatz 3 beibehalten. Ich bitte Sie, die Türe nicht 
zuzuschlagen und nicht einfach zu sagen, jetzt zwingen wir 
den Bundesrat dazu, bis zum Jahr 2009 zuzuwarten. Wenn 
der Bundesrat nicht will, wird er von dieser Bestimmung kei
nen Gebrauch machen. Wenn er es vernünftig findet, wird er 
es tun. Lassen wir dem Bundesrat diese Möglichkeit offen. 
Schliessen wir die Türe nicht und öffnen sie erst im Jahr 
2009, und dann auf einen Schlag vollständig. 
Noch eine persönliche Bemerkung, weil ich nicht ein Vertreter 
der Mehrheit bin. Weshalb habe ich mich hier bei der Minder
heit I eingereiht? Ich habe als Vertreter eines Bergkantons 
gesehen, dass bei den Milchproduzenten die Ängste vor der 
Aufhebung der Milchkontingentierung erheblich sind. Es wäre 
ein kleines psychologisches Zeichen an diese Berggebiete, 
dass der Bundesrat hier, wenn er dann im Rahmen dieser 
Möglichkeiten nach Absatz 3 tätig wird, ein besonderes Au
genmerk auf diese Randgebiete wirft. Deshalb habe ich den 
Minderheitsantrag unterzeichnet. Es geht nicht so sehr um 
die materiellen Auswirkungen, sondern es geht darum, die
sen Produzenten ein Zeichen zu geben, die befürchten, dass 
sie durch die Aufhebung der Milchkontingentierung in erheb
liche Schwierigkeiten geraten könnten. 

Delss Joseph, conseiller federal: Cette disposition con
cerne en premier lieu des organisations qui souhaitent pren
dre des mesures d'entraide au sens de I'article 8. " peut 
s'agir d'interprofessions ou encore de groupements de pro
ducteurs, ou encore pourrait-on imaginer qu'une organisa
tion qui regroupe uniquement un grand utilisateur de lait et 
ses fournisseurs puisse y avoir recours. 
En 2009, nous allons proceder a une transformation, un 
changement qui est important, et nous pensons que le fait 
de permettre aux plus dynamiques, a ceux qui veulent pren
dre de I'avance, peut-etre aussi avoir une fonction de de-

monstration, de le faire, est important. A I'alinea 3, nous ne 
sommes pas au niveau de I'obligation, mais nous sommes €I 
celui de la possibilite offerte. 
Effectivement, je dois constater qu'iI est etonnant qu'on veuille 
soumettre tout le monde aux regles de I'attente et freiner ceux 
qui pourraient donner I'exemple et appliquer des solutions 
avec quelque avance. Je ne crois pas, et je confirme par la ce 
qui vient d'etre dit par le rapporteur, qu'lI y ait des risques, 
comme cela a ete evoque par la minorite. En effet, ce qu'iI faut 
d'abord, c'est qu'une organisation parvienne €I etablir preala
blement une gestion interne des quantites. Les producteurs 
concernes doivent pouvoir, dans ces conditions, beneficier 
d'une exemption anticipee selon la date ou ils parviennent €I 
se mettre d'accord, mais pas avant le 1 er mai 2006. 
J'aimerais souligner que ce benefice d'une exemption ne 
sera octroye que lorsque la decision relative a la regulation 
des quantites aura ete prise, que I'organisation aura fixe des 
sanctions, et que ces sanctions peuvent etre imposees et 
garantissent aussi qu'iI ne resultera pas d'effets negatifs 
pour la transformation de lait qui ne passe pas par ladite or
ganisation. Vous voyez donc que cette exemption ne sera 
accordee que dans la mesure ou les propositions faites offri
ront toute garantie contre d'eventuels abus ou difficultes. 
Alors, iI est vrai que j'ai un peu de peine €I comprendre cet 
esprit pusillanime, cette retenue, ce frein que I'on veut met
tre aux plus rapides, aux plus dynamiques, mais aussi €I 
ceux qui vont jouer peut-etre un rOle important pour le suc
ces d'ensemble que nous devrons obtenir a partir de 2009. 
Un mot encore concernant la proposition de la minorite I 
(Brändli), qui souhaite mentionner notamment les regions de 
montagne. Je ne m'oppose pas €I cette disposition, d'une 
part parce qu'elle a un caractere facultatif, donc n'a pas un 
effet materiel immediat, et d'autre part parce que cette ad
jonction peut eventuellement permettre de renforcer ou de 
faciliter I'adoption de la proposition de la majorite, que le 
Conseil federal soutient. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Minderheit I .... 18 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 16 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Minderheit 1 •••• 19 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit" .... 16 Stimmen 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Zu Absatz 4: 
Hier wird die Redaktionskommission nach der endgültigen 
Beschlussfassung der beiden Räte die Anpassung in Bezug 
auf den Verweis auf die Absätze vornehmen müssen. 

Art. 36b Abs. 5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 36b al. 5 
Proposition de la commission 
Adherer €I la decision du Conseil national 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Bei Absatz 5 
geht es um die flankierenden Massnahmen. Auch hier wird 
die Redaktionskommission die Verweise auf Artikel 36a 
nach dessen definitiver Verabschiedung klären müssen. Die 
Kommission folgt auch hier diskussionslos der sprachlich 
verbesserten Bestimmung des Nationalrates. 

Angenommen - Adopte 

Art. 39 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 39 al.1 
Proposition de la commission 
Adherer €I la decision du Conseil national 
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Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Es geht um 
die Zulage für die Fütterung ohne Silage. Der Ständerat 
hatte hier die Möglichkeit für die nach Produktionsgebieten 
abgestufte Berechnung der Silage-Zulage vorgesehen. Bei 
der Tierhaltung werden allerdings bereits Zulagen für er
schwerte Produktionsbedingungen im Berggebiet und in der 
voralpinen Hügelzone über die Beiträge für die Haltung von 
Nutztieren auf Raufutterbasis ausgerichtet. Ausserdem han
delt es sich bei der Milch aus Fütterung ohne Silage um be
sonders hochqualitative Milch. Sie erzielt einen höheren 
Marktpreis und sollte damit den Mehraufwand der Milchpro
duzenten in allen Gebieten abdecken können. 
Die Kommission hat nun diese Argumentation übernommen. 
Einstimmig schlägt sie Ihnen vor, dem Nationalrat zu folgen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 42 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
Streichen 

Antrag Cornu 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 42 
Proposition de la commission 
AI. 1,3 
Adherer a la decision du Conseil national 
AI. 2 
Biffer 

Proposition Cornu 
AI. 2 
Adherer a la decision du Conseil national 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Es geht um 
die Buttereinfuhr und die Butterkontingente. Bundesrat und 
Ständerat wollten den Artikel zur Regelung der Buttereinfuhr 
aufheben, der Nationalrat will am geltenden Recht festhal
ten. Nach dem Bundesrat soll künftig auf eine spezielle Re
gelung verzichtet werden, und die Bestimmungen von Arti
kel 17 bis 25 wären entsprechend anzuwenden. Damit soll 
bei einer Beanspruchung der Zollkontingente für Butterim
porte der Zugang zu den Kontingenten geöffnet werden. In 
der Praxis und gemäss der in der Praxis vorherrschenden 
Interpretation von Absatz 2 ist heute der Zugang auf die But
terproduzenten, die Schmelzkäsefabriken und die Verarbei
tungsbetriebe der Nahrungsmittelindustrie beschränkt. An
ders ausgedruckt: Die Kann-Formulierung bezieht sich hier 
auf einen abschliessend aufgezählten Kreis von Begünstig
ten, denen solche Zollkontingentsanteile zugeteilt werden 
können. Absatz 2 betriffl also eigentlich nur den Modus der 
Verteilung der Zollkontingentsanteile. 
In den kommenden Jahren kann der Konzentrationsprozess 
bei diesen Produzenten weitergehen und schliesslich bei der 
Butterproduktion den Markt auf wenige Unternehmen be
schränken. Dann liegt es weder im Interesse der Milchpro
duzenten noch der Konsumenten, dass das gesamte 
Importkontingent zwingend den wenigen verbleibenden But
terproduzenten zugeteilt werden muss. Vor diesem Hinter
grund beantragt Ihnen die Kommission mit 9 zu 2 Stimmen, 
Absatz 2 - also eben diesen erwähnten Modus der Kontin
gentsverteilung - aufzuheben. Damit kann der Bundesrat 
weiterhin ein Zollkontingent bestimmen und die diesbezügli
che Ventilwirkung herbeiführen, die hier angestrebt wird. Be
züglich der Verteilung der Kontingentsanteile soll es aber in 
Artikel 42 keine Vorgaben bzw. keine Einschränkungen 
mehr geben. Der Bundesrat soll sich vielmehr an die allge
meinen Bestimmungen in Artikel 22 halten. Das heisst, er 
soll Kontingentsanteile den in Absatz 2 genannten Kreisen 
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weiterhin zuteilen, aber im Gegensatz zum heutigen Recht 
auch andere, Dritte, darin einbeziehen, was nach der heuti
gen Formulierung und der heute geübten Praxis nicht mög
lich wäre. 
Ich bitte Sie deshalb, hier Ihrer Kommission zu folgen, bei 
Artikel 42 Absatz 1 dem Nationalrat - gemäss geltendem 
Recht - zu folgen und Absatz 2 zu streichen. 

Cornu Jean-Claude (R, FR): D'abord, je tiens a m'excuser 
du fait qu'en tant que membre de la commission, j'arrive par 
la bande avec une proposition individuelle. Je dois vous dire 
qu'apres les debats en commission, j'ai eu I'occasion de re
discuter cette problematique avec les acteurs de la branche 
et je suis convaincu que, dans la mesure ou on maintient le 
systeme de I'article 42 alinea 1 er, iI est egalement justifiS 
pour cette periode provisoire, et je vais y revenir, de mainte
nir I'alinea 2. 
Je rappelle quels so nt les principes du systeme actuel. On 
sait que les importations de beurre jouent un röle de sou
pape et assurent ainsi le bon fonctionnement du marche lai
tier. Elles completent seulement le manque de la production 
indigene pour couvrir les besoins du pays. On peut caricatu
rer la situation en disant que, traditionnellement, la Suisse 
exporte du fromage et importe du beurre. 
11 est indispensable, comme le mentionne d'ailleurs le Con
seil federal dans son message, aux pages 4479 et 4480 de 
la version franc;aise, de maintenir cette «soupape .. , sinon 
c'est tout le marche qui s'eftondrerait tres rapidement vu les 
enormes differences du prix du beurre entre le marche mon
dial et le march9 suisse. Pour mieux tenir sous contröle ces 
importations, la Confederation restreint, a I'alinea 2 - et c'est 
celui que je defends -, le cercle des ayants droit au contin
gent d'importation a ceux qui produisent et stocke nt la pro
duction suisse de beurre - les centrales du beurre -, a 
savoir ceux qui jouent le reste du temps precisement ce röle 
de soupape, ceux qui fabriquent du beurre quand le marchS 
laitier est pour le reste encombre et qu'on ne peut faire autre 
chose du lait. 
Ces centrales ont cede ces droits d'importation a I'interpro
fession chargee des importations de beurre (OSB). Celle-ci 
verse la difference du prix entre le beurre importe et le 
beurre suisse dans un fonds «importations de beurre .. dont 
les recettes sont affectees exclusivement ades mesures de 
soutien dans le secteur laitier, principalement de soutien au 
beurre et au fromage. Ces mesures sont determinees d'en
tente avec I'OFAG. Cet office contröle aussi le fonds et les 
mesures de soutien. 
Dans son message, le Conseil federal propose d'abroger cet 
article 42 en argumentant qu'iI s'agit de creer les conditions 
permettant d'inclure le beurre dans de futures reformes de la 
politique agricole, et cet objectif a long terme n'est certes 
pas critiquable. Les importations de beurre seraient ainsi re
glees par les articles generaux sur I'importation de la loi sur 
I'agriculture. 
Mais le Conseil federal precise apres, dans son message, 
tout aussi vite qu'il faut rester prudent en ce qui concerne les 
importations, car elles permettent d'assurer la stabilite du 
marche laitier suisse et les prix a la production du lait. En 
clair, ya signifie que le Conseil federal veut abroger I'article, 
mais qu'iI tient tout de mame a intervenir dans le systeme, 
en tout cas jusqu'a la suppression du contingentement. 
Des lors, pourquoi maintenir I'article 42 tel qu'i1 existe main
tenant, a savoir, non seulement son alinea 1er, mais aus si 
son alinea 2? Le röle de soupape joue par les importations 
de beurre est primordial, on I'a dit, dans toute la reforme du 
marche laitier. 11 est le complement indispensable a toute la 
reduction du soutien du marche qui est en route depuis 
"PA 2002 .. deja. A partir de 2004, soit I'annee prochaine, 
tout le beurre vendu a la consommation ne sera plus sou
tenu par la Confederation. Le soutien financier se Iimitera au 
beurre commercialise dans le secteur industriel. C'est en fait 
le systeme applique dans l'Union europeenne, a la diffe
rence que la Suisse n'a pas de systeme d'intervention 
comme l'Union europeenne. Dans une teile situation, iI est 
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logique et vital pour le secteur laitier de contröler strictement 
les importations de beurre, bien entendu dans le cadre defini 
par I'OMC. 11 est aussi logique, comme I'admet le Conseil fe
deral, je I'ai deja dit, de restreindre le cercle des ayants droit 
au contingent d'importation, principalement a ceux qui pro
duisent et qui stocke nt le beurre indigene. Cette solution per
met a la Confederation de contröler efficacement I'utilisation 
du beurre importe, ainsi que I'affectation de la difference de 
prix entre le beurre importe et le beurre indigene. 
Le Parlement a maintenant repousse la suppression du con
tingentement laitier de 2007 a 2009. Dans le message, le 
Conseil federal estime qu'un changement de systeme d'im
portation du beurre pourrait iHre le cas ecMant envisage 
apres cette suppression, donc a partir de 2009. 11 est donc 
logique de maintenir pour I'instant I'article 42 actuel et de le 
rediscuter avec le reexamen de tout le systeme du soutien 
du marcM et des producteurs de lait, qui devra atre fait 
avant la suppression du contingentement. On verra alors si 
on veut maintenir le röle de soupape joue par les importa
tions de beurre ou passer, comme I'a deja fait l'Union euro
peenne, a un systeme d'intervention de la Confederation 
pour assurer la stabilite du marche. 
Une teile solution a au moins le me rite de la clarte: on ne 
change pas I'article tant qu'on ne veut pas chan ger I'applica
tion et on en rediscutera le moment voulu. C'est pour cela, a 
mon sens, qu'iI faut adMrer a la decision du Conseil natio
nal qui avait ete, je crois, largement admise puisque c'etait 
par 88 voix contre 51. 
Donc, merci de soutenir ma proposition. 

Schmld Carlo (C, AI): Wenn die Kommission jetzt bean
tragt, Absatz 2 hier zu streichen, dann hat dieser Antrag 
mindestens den Vorteil, dass sich der Nationalrat in einer re
lativ kurzen Zeit diese Geschichte in der Differenzbereini
gung auch noch einmal überlegen muss. 
Wir sind in einer ganz eigenartigen Situation. Einerseits wis
sen wir natürlich schon: Es ist richtig, dass jene Butter im
portieren können, die die Butter tatsächlich brauchen. Das 
sind vor allem die Verarbeitungsbetriebe. Aber auf der ande
ren Seite legen wir mit diesem Absatz 2 wieder Gruppenkon
tingente in einer bestimmten Art und Weise fest. Wir sagen, 
wer importieren darf, und das widerspricht komplett unserer 
jetzigen AUffassung z. B. im Fleischbereich, wo wir vor drei 
Jahren von den Gruppenkontingenten weggekommen sind 
und jetzt sogar davon weggekommen sind, zu sagen, dass 
jene, die das Fleisch verarbeiten, importieren dürfen. Jetzt 
kann dann jeder importieren, der einfach genügend Klein
geld für die Versteigerung hat. Wir haben hier an verschie
denen Orten also verschiedene Möglichkeiten. 
Wenn Sie Absatz 2 streichen, gehe ich davon aus, dass der 
Bundesrat im Moment eigentlich nicht sehr viel anderes ma
chen wird, als das ohne gesetzliche Grundlage weiterzufüh
ren: nämlich das den Schmelzkäsefabrikanten, den Butter
produzenten und den anderen Verarbeitern zuzuhalten. 
Wenn die Kommission sagt, sie wolle das so nicht haben, 
dann gehe ich davon aus, dass im Jahre 2007 noch einmal 
darüber gesprochen werden muss, und das ist richtig. Es 
kann nicht sein, dass am Schluss Emmi der einzige Betrieb 
ist, der noch Butter importieren kann. Es kann nicht sein, 
dass vielleicht noch ein Schmelzkäseproduzent da ist, der in 
seinem Bereich alles importieren kann. 
Wenn wir jetzt von einer Zementierung absehen, glaube ich, 
haben wir eine faire Chance, der Entwicklung der nächsten 
vier, fünf Jahre Rechnung zu tragen; und wir werden oder 
Sie werden im Jahre 2007 noch einmal darüber sprechen 
müssen. Von daher, bin ich der Auffassung, dass der Antrag 
der Kommission richtig ist; ich würde ihn unterstützen. Aller
dings meine ich, dass man im Nationalrat den Absatz 3 dann 
vielleicht auch streichen sollte, denn ich sehe nicht ein, 
warum dieser Absatz 3 dann noch besteht. Absatz 2 entfällt, 
und hinsichtlich Absatz 1 wäre es ja eigenartig, wenn das 
Bundesamt dem Bundesrat die Voraussetzungen diktieren 
könnte, unter denen er bestimmen kann, wie viel Butter ein
geführt werden darf. Mit anderen Worten: Ich bin der Auffas-

sung, hier wäre unter Umständen noch ein redaktionelles 
Nachbessern möglich. 
Ich würde die Kommission unterstützen. 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Herr Schmid 
hat die Sache eigentlich nochmals auf den Punkt gebracht. 
Sie sehen, dass die Kommission den Absatz 1 beibehalten 
möchte, wie das der Nationalrat beschlossen hat. Das Bun
desamt bestimmt also weiterhin, wie viel Butter im Rahmen 
dieses Zoll kontingentes eingeführt werden kann. 
Die Crux liegt bei Absatz 2: In der Kommission haben wir die 
Kann-Formulierung so verstanden, dass diese Zollkontin
gentsanteile diesen genannten Produzenten und weiteren 
Kreisen zugeteilt werden können, aber nicht müssen. Die 
Auslegung, der Sinn der Bestimmung ist aber ein anderer: 
Wenn Zollkontingentsanteile zugeteilt werden, dann können 
sie nur an diese hier genannten Kreise zugeteilt werden, 
nicht aber an aussen stehende Dritte. Da muss man öffnen, 
obwohl vielleicht in näherer Zukunft keine grossen Verände
rungen eintreten. Aber dieser geschlossene Kreis muss ge
öffnet werden. Es ist der Sinn des Antrages Ihrer Kom
mission, dass man bei der Verteilung auch aussen ste
hende, hier nicht genannte Kreise berücksichtigen kann. 
Wenn Sie den heutigen Text belassen, wie es der National
rat getan hat, dann schränken Sie diesen Kreis ganz klar 
ein. Das, meine ich, sei nicht richtig. 
Ich bitte Sie, den Antrag Cornu abzulehnen, bei Absatz 2 
dem Antrag Ihrer Kommission zu folgen und diesen Absatz 
zu streichen. Der Nationalrat oder die national rätliche Kom
mission müsste das Verhältnis von Absatz 3 zu Absatz 1 
noch klären, insbesondere was die Kompetenz des Bundes
amtes betriffl. 

Delss Joseph, conseiller federal: J'aimerais tout d'abord 
rappeier que le Conseil federal, au depart, a propose aux 
Chambres d'abroger I'article 42 non pas dans I'idee qu'on 
ouvrirait les portes librement aux importations de beurre, 
mais simplement parce que les articles 17 a 25 permettent 
maintenant de regler la question pour le beurre comme pour 
les autres produits et qu'iI n'est a notre avis plus necessaire 
d'avoir une reglementation speciale pour le beurre. En re
vanche, nous pouvons tres bien vivre avec I'alinea 1 er -
mais iI faut quand mame, Monsieur Schmid, I'alinea 3 -
dans la mesure ou cta peut rassurer ceux qui auraient peur 
que I'importation de beurre devienne libre. En revanche, 
nous estimons qu'iI faut abroger I'alinea 2 puisqu'iI faut per
mettre I'acces a d'autres que ceux qui sont nommes a cet 
alinea 2, donc donner une certaine flexibilite a I'importation 
du beurre. 
C'est dans cet esprit que je vous invite a soutenir la proposi
tion de la commission. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 26 Stimmen 
Für den Antrag Cornu .... 4 Stimmen 

Art. 48 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1,2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.1bis 
Die Zollkontingentsanteile bei Fleisch von Tieren der Rinder
gattung ohne zugeschnittene Binden und von Tieren der 
Schafgattung werden zu 10 Prozent nach der Zahl der ab 
überwachten öffentlichen Schlachtviehmärkten ersteigerten 
Tiere zugeteilt. Davon ausgenommen ist das Koscher- und 
Halalfleisch. 

Antrag der Minderheit 
(David, Brändli, Maissen, Leumann) 
Abs.3 
Zur GeWährleistung des Wettbewerbes unter einer hinrei
chenden Anzahl von Importeuren und zur Vermeidung einer 
Konzentration der Zollkontingente bei wenigen marktstarken 
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Unternehmen kann der Bundesrat fOr bestimmte Produkte 
bei Fleisch von Rindvieh und Schafen die Zuteilung eines 
angemessenen Kontingentsanteils nach folgenden Kriterien 
vorsehen: 
a. die Zahl der geschlachteten inländischen Tiere; 
b. die Menge zugeschnittener, eingesalzener Binden von in
ländischen Tieren. 

Art. 48 
Proposition de la majorite 
AI. 1,2 
AdMrer Ei la decision du Conseil national 
AI. 1bis 
Les parts de contingent tarifaire pour la viande d'animaux de 
I'espece bovine, sans les morceaux pares de la cuisse, ainsi 
que pour la viande d'animaux de I'espece ovine, sont attri
buees Ei raison de 10 pour cent d'apres le nombre d'animaux 
acquis aux encheres sur des marcMs publics surveilles de 
betail de boucherie. Cette disposition ne s'applique pas Ei la 
viande kasher et hai al. 

Proposition de la minorite 
(David, Brändli, Maissen, Leumann) 
AI. 3 
Afin de garantir la concurrence entre un nombre suffisant 
d'importateurs et d'eviter une concentration des contingents 
tarifaires aupres d'un petit nombre d'entreprises disposant 
d'une grande force sur le marche, le Conseil federal peut, 
pour certains produits Ei base de viande bovine et de mou
ton, prevoir I'attribution d'une part de contingent equitable 
selon les criteres suivants: 
a. nombre d'animaux suisses abattus; 
b. quantite de viande bovine salee et paree provenant d'ani
maux suisses. 

Schlesser Fritz (R, GL), fOr die Kommission: Wir kommen 
zur «Schlachtplatte»: (Heiterkeit) Hier geht es um die viel 
diskutierte Versteigerung von Zollkontingenten beim Fleisch. 
Grundsätzlich - das ist der zentrale Ausgangspunkt für die 
Debatte zu dieser Frage - hat die Kommission einstimmig 
beschlossen, Ihnen zu beantragen, auf das Modell des Na
tionalrates und des Bundesrates einzuschwenken. Ich be
tone «einstimmig»; es hat also innerhalb der Kommission 
keine anderen Anträge gegeben. Das hängt nicht zuletzt 
auch damit zusammen, dass namhafte Berufs- und Stan
desorganisationen der Bauern in dieser Frage eine verän
derte Haltung eingenommen haben. 
Beim Standpunkt, wie wir ihn schon in der ersten Runde be
antragt haben, geht es um einen zentralen Wegweiser für 
die Ausrichtung der zukünftigen Landwirtschaftspolitik. Wir 
wissen es: Wir haben tiefrote Bundesfinanzen, wir haben 
stagnierende Löhne; es ist fOr den Steuerzahler und die 
Konsumenten nicht mehr verständlich, wenn über Bundes
mittel und hohe Fleischpreise eine Rentenbildung ermöglicht 
wird. Mit dem Systemwechsel können schliesslich - das ist 
ein wichtiger Punkt - auch die Kosten der Schlachtabfallent
sorgung gedeckt werden. Deshalb schlägt Ihnen die Kom
mission vor - noch klarer als in der ersten Beratung, 
nämlich, wie ich es gesagt habe, einstimmig -, dem Natio
nalrat zu folgen. 
Zu den einzelnen Absätzen: 
Bei Absatz 1 geht es um das Versteigerungsprinzip. Wir be
antragen Ihnen Zustimmung zum Nationalrat. 
Zu Absatz 1 bis: Die Kommission war einstimmig der An
sicht, dass die vom Nationalrat gewählten 10 Prozent der 
Kontingente, welche für die Marktabräumung eingesetzt 
werden sollen, eine sinnvolle Lösung darstellen. Die Kom
mission folgte auch folgenden Abänderungsanträgen der 
Verwaltung: 
1. Zugeschnittene Binden sollen von dieser Regel ausge
nommen werden. Das reflektiert den Status quo. Ausserdem 
haben die Bindenfabrikanten, welche Trockenfleischpro
dukte herstellen, kein Interesse am Kauf von lebenden Tie
ren. 
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2. Der zweite Zusatz ist dadurch begründet, dass die Impor
teure von Koscher- und Halalfleisch nicht dazu verpflichtet 
werden können, lebende Schlachttiere zu ersteigern, da de
ren rituelle Schlachtung in der Schweiz verboten ist. Das 
sind die Abweichungen, die sich in der Fassung des Stände
rates gegenüber derjenigen des Nationalrates ergeben. Ich 
bitte Sie, der Fassung der Kommission in Absatz 1 bis zuzu
stimmen. 
Bei Absatz 2 beantragen wir Ihnen Zustimmung zum 
Nationalrat, d. h. zum Bundesrat. Es handelt sich um eine 
Folgeänderung, die bei der Versteigerungslösung systemim
manent ist. 
In Absatz 3 kommen wir zum so genannten Metzgerabsatz. 
Hier will die Minderheit David eine Sonderbestimmung fOr 
die gewerblichen Metzger einfOhren. Die Mehrheit Ihrer 
Kommission - 8 zu 4 Stimmen - lehnt dies aus den folgen
den Erwägungen heraus ab: 
Die Minderheit will die gewerblichen Metzgereibetriebe vor 
einem Verdrängungskampf schützen. Verhindert werden 
soll, dass es am Schluss nur noch ganz wenige Importeure 
gibt. Nach dem Spezialschutz für die inländischen Fleisch
produzenten soll ein analoges Vehikel fOr die gewerblichen 
Metzgereibetriebe geschaffen werden. Allerdings: Von den 
heutigen rund 1600 Metzgern schlachtet nur noch die Hälfte 
selber und hat im heutigen System damit noch Zugang zum 
Fleischimport. Durch das neue System, also den Ubergang 
zur Versteigerungslösung, würden nun aber auch die restli
chen 800 Metzger wieder Zugang erhalten. Dank eines 
transparenten Versteigerungssystems können auch Klein
metzgereien, welche heute nicht mehr schlachten, ein Kon
tingent ersteigern. Dies wird in Zukunft wichtig sein. So wird 
die Zahl der Schlachthöfe angesichts der ab 2005 geltenden 
sanitarischen Bestimmungen weiterhin abnehmen. Ausser
dem zeigen die Erfahrungen aus dem Bereich der Fleisch
spezialitäten, wo es heute schon Versteigerungen gibt, dass 
der Minderheitsantrag nicht notwendig ist. Dank dem Ver
steigerungssystem hat sich der entsprechende Importanteil 
der beiden Grossverteiler an diesen Fleischspezialitäten zu
gunsten der spezialisierten Betriebe verringert. Die Befürch
tungen, die beiden Grossverteiler würden die ganzen 
Kontingente wegschnappen, haben sich hier nicht bewahr
heitet. 
Schliesslich noch Folgendes: Protektionismus ist generell 
schlecht und wird durch den Konsumenten und Steuerzahler 
bezahlt. Dass wir die Landwirte schützen, trifft zu, wird von 
der Bevölkerung unterstützt und durch die Multifunktionalität 
der Landwirtschaft auch gerechtfertigt. Es stellt sich aber 
nun die Frage, ob auch das Gewerbe mit der Begründung 
geschützt werden soll, dass eben die Landwirte geschützt 
werden. Uberspitzt formuliert könnten die beiden Grossver
teiler in einigen Jahren, wenn ausländische Detailhandels
ketten, wie sie heute auf den schweizerischen Markt 
drängen, oder neue Anbieter über das Internet erfolgreich 
werden, mit analogen Argumenten auch einen entsprechen
den Schutz verlangen. 
Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber in einen Argumenta
tionsnotstand gerät, wenn der Schutz der gewerblichen 
Metzger vor dem dem Wettbewerb ausgesetzten restlichen 
Kleingewerbe zu rechtfertigen ist. Müssen dann ähnliche 
Massnahmen nicht auch fOr andere vom Strukturwandel be
troffene Gewerbekreise getroffen werden? Einen solchen 
wirtschaftspolitischen Sündenfall wollte die Kommission 
nicht begehen. 
Sie beantragt Ihnen deshalb, den Minderheitsantrag abzu
lehnen, beim Antrag der Mehrheit zu bleiben und hier keine 
besonderen Bestimmungen fOr das Metzgereigewerbe ein
zufOhren. Die Versteigerung von Fleischspezialitäten hat ge
zeigt, dass ein konkurrenzfähiges Metzgereigewerbe 
bestehen kann - auch gegenüber den beiden Grossvertei
lern. 

Davld Eugen (C, SG): Wir haben in den Absätzen 1 und 2 
beschlossen, dass im Fleischbereich die Versteigerung die 
Regel sein soll. Die Zuteilung nach Inlandleistung entfällt 
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also grundsätzlich und wird nur noch in diesem Bereich fOr 
inländische Fleischproduzenten zur Sicherung der Märkte 
weitergefOhrt. 
Wenn Sie den schweizerischen Verwertungsmarkt im Be
reich Fleisch anschauen - das können Sie als Konsumentin
nen und Konsumenten selbst feststellen -, sehen Sie, dass 
zwei marktbeherrschende Unternehmen tätig sind, nämlich 
Migros und Coop. Es ist ganz klar, dass diese eine sehr 
grosse Nachfragemacht haben. Ich behaupte, dass in ge
wissen Bereichen durchaus monopolähnliche Situationen 
eintreten können. Bei der Fleischeinfuhr geht es um einen 
staatlich regulierten Bereich. Wenn Sie die Versteigerung 
einführen, besteht nach meiner Überzeugung, nach Über
zeugung der Minderheit ein echtes Risiko, dass der Fleisch
markt Schweiz am Schluss nur noch aus diesen zwei 
Grossen besteht. Das heisst, es würde auch fOr den Konsu
menten keine normale Wettbewerbssituation auf dem 
Fleischmarkt Schweiz mehr bestehen, sondern es gäbe 
zwei Grossanbieter, welche diesen Markt in jeder Hinsicht, 
auch was die Preisgestaltung anbelangt, beherrschen wür
den. 
Wir können heute sicher keine Prognose machen, wie das 
herauskommt. Der Bundesrat und die Mehrheit sind anderer 
Meinung. Sie meinen, dass diese Gefahr überhaupt nicht 
eintreten werde. Der Kommissionspräsident hat gesagt, 
man habe in bestimmten Segmenten gewisse Erfahrungen; 
das könne anders herauskommen. Es wird im Gegenteil so
gar argumentiert, es werde den Kleinmetzgern ermöglicht, 
noch zusätzliche Anteile am Fleischmarkt zu erhalten, weil 
auch Kleinmetzgereien in diese Versteigerungen hineinkom
men können. Ich möchte das gar nicht bestreiten: Es besteht 
die Möglichkeit, dass der Wettbewerb funktioniert, dass sich 
viel mehr Metzgereibetriebe in diese Versteigerungen ein
klinken können und sich damit eine positive Situation fOr die 
Metzger entwickelt. 
Was Ihnen die Minderheit beantragt, ist nur ein Auffangnetz, 
sofern diese Hoffnungen auf Vermeidung der Monopolsitua
tion nicht eintreten. Ich wünsche, dass die Prophezeiungen, 
die heute gemacht werden, sei es von der Verwaltung oder 
sei es aufgrund der Überlegungen der Mehrheit, auch so 
eintreten. Aber ich denke, als Gesetzgeber sind wir auch le
gitimiert, hier ein Sicherheitsnetz einzubauen, falls das Ge
genteil passiert, dass nämlich Coop und Migros nachher die 
alleinigen Inhaber von solchen Zollkontingenten sind, sich 
diese dort konzentrieren und das Metzgereigewerbe vom 
Markt verdrängt wird. Da muss ich Ihnen ehrlich sagen: 
Daran habe ich, auch als Konsument, überhaupt kein Inter
esse. Ich kaufe sehr gerne auch bei Migros und Coop ein. 
Aber ich möchte, dass das Metzgereigewerbe in diesem 
Land Bedingungen hat, die es ihm ermöglichen. in der brei
ten Fläche, auch in den Dörfern, zu existieren. 
Daher bin ich der Meinung, dass wir eine Bestimmung ha
ben müssen, die fOr diesen Fall geeignet ist, und das steht 
auch im Einleitungssatz ganz klar: "Zur Gewährleistung 
des Wettbewerbes unter einer hinreichenden Anzahl von 
Importeuren und zur Vermeidung einer Konzentration der 
Zollkontingente bei wenigen marktstarken Unternehmen .. 
kann der Bundesrat intervenieren und eine Zuteilung nach 
Inlandleistung, nach der Zahl der geschlachteten Tiere, vor
nehmen. 
Wenn Sie die Metzgereibranche dem Risiko voll aussetzen 
wollen und sagen, dass Sie es wissen und es den Metzgern 
gut, sogar viel besser gehen werde, dann können Sie das 
machen. Wenn das dann nicht so eintritt, wie wir alle es ei
gentlich wünschen, haben Sie nichts in der Hand, um darauf 
zu reagieren. Oder Sie sagen: Okay, wir machen jetzt die 
Versteigerung, wenn dann aber die Dinge anders laufen, 
dann kann der Bundesrat noch zur Sicherung einer breiten 
Fleischwettbewerbssituation diese Zollkontingentsverteilung 
nach diesen Prinzipien vornehmen. 
Ich bitte Sie daher, dieser Minderheitslösung zu folgen. 

Schmld Carlo (C, AI): Ich bitte Sie, die Minderheit David zu 
unterstützen. 

Ich bitte Sie, in dieser Debatte etwas kohärent zu bleiben. 
Es ist noch keine halbe Stunde her, dass wir bei der Butter
importregelung Artikel 42 Absatz 2 gestrichen haben. Mit 
welcher Begründung haben wir diesen Absatz gestrichen? 
Wir haben ihn gestrichen mit der Begründung, dass es nicht 
vertretbar sei, in diesem staatlich regulierten Butterimportbe
reich eine Regelung aufrechtzuerhalten, die dazu führen 
kann, dass am Ende pro interessierte Verarbeitungsbranche 
nur noch ein Betrieb in den Genuss von Importmöglichkeiten 
kommt. Die Konzentration auf Emmi, die Konzentration auf 
Baer oder irgend solche Dinge wollten wir nicht. Aus der ge
nau gleichen Überlegung müssten wir hier ein Ventil ein
bauen, denn wir dürfen eines nicht vergessen: Der Wett
bewerb muss immer als unser oberstes Ziel, als Möglichkeit 
erhalten werden. 
Das Problem, das wir beim Import haben, ist folgendes: Mit 
zu viel Wettbewerb, aber auch mit zu wenig Wettbewerb 
kommen Sie dazu, dass der Wettbewerb am Schluss ein
schläft oder gar nicht mehr da ist. Wenn Sie zu wenig Wett
bewerb veranstalten, haben Sie Kartelle, und das wollen wir 
nicht. Darum haben wir Artikel 42 Absatz 2 gestrichen; wir 
wollen, dass dort etwas läuft. Aber wenn Sie hier völlig dere
guliert die Versteigerung offen lassen, dann wird das dazu 
fOhren, dass am Schluss zwei grosse Player auf diesem 
Markte da sind, die alle anderen verdrängt haben. 
Jetzt kann man natürlich sagen: Diese Gefahr besteht gar 
nicht, denn die Erfahrung zeigt, dass das bei den Spezial
stücken auch nicht eingetreten ist. Dem möchte ich aber rein 
methodisch entgegenhalten: Was bei den Spezialstücken 
richtig ist, muss bei der grossen Breite der so genannten 
normalen Fleischimporte nicht unbedingt richtig sein. Man 
müsste mir zeigen, warum, kausal gesehen, der Schluss 
von den Spezialstücken auf den grossen Rest des Rindflei
sches usw. richtig ist. Diese Begründung habe ich bis zum 
heutigen Tag nicht gehört. Es gibt im Gegenteil Grund zur 
Annahme, dass Spezialstücke anderen Marktgesetzen fol
gen als die Rindfleischveranstaltungen. Das alles zusam
men hat fOr mich etwas mit Fairness zu tun, mit Fairness Im 
Wettbewerb, den man erhalten will und den man nicht ein
fach jetzt mit einer ungebremsten Liberalisierung dazu brin
gen soll, dass derjenige, der genug Kleingeld hat, alle 
anderen aus dem Markte drängt. 
Das sollten wir uns hier in diesem Bereiche überlegen. Das 
fOhrt mich dazu, der Minderheit David zuzustimmen. 
Ich bitte die Mehrheit, sich auch das zu überlegen, was Herr 
David am Schluss gesagt hat. Warum sind Sie dagegen, 
dass ein Auffangnetz aufgespannt wird? Wenn Sie sagen, 
es brauche es nicht, ist das kein Argument, es nicht aufzu
spannen. Sie sagen: Es braucht es nicht; wenn das eintreten 
würde, dann wären wir auch Ihrer Auffassung, aber das kön
nen wir ausschliessen. Ausschliessen können wir das gar 
nie, Herr Schiesser. Spannen Sie doch ein Netz, das, wenn 
Sie Recht erhalten, nie gebraucht wird, und wenn wir Recht 
erhalten, seine Funktion erfüllen kann. 
Man kann mir noch sagen, das Netz sei deswegen nicht not
wendig, weil der Bundesrat dann ohnehin hingehen werde 
und bei den Versteigerungen Maximalquoten festlegen 
werde. Der Bundesrat in seiner väterlichen Weisheit und Be
sorgtheit fOr das Kleingewerbe - das wäre allerdings neu, 
aber trauen wir ihm das einmal zu - werde schon dafür 
schauen, dass es nicht dazu kommt, dass die Kleinen ein
fach weggeputzt werden. 
Möglich - nur, wo ist die gesetzliche Verpflichtung dazu? 
Diese besteht nicht. Der Bundesrat muss das nicht machen. 
Wenn wir hier ein Sicherheitsnetz einziehen, dann haben wir 
meines Erachtens auch ökonomisch etwas Vernünftiges ge
tan. 
Ich bitte Sie daher, der Minderheit David zuzustimmen. 

Büttlker Rolf (R, SO): Ich möchte Ihnen auch beliebt ma
chen, der Minderheit David zuzustimmen. 
Ich bin etwas enttäuscht vom Kommissionspräsidenten, 
dass er eigentlich nicht gewürdigt hat, dass wir von der 
Branche, der breit abgestützten Branche her - damit habe 
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ich auch meine Interessenbindung offen gelegt - bei der Po
sition, die der Ständerat deutlich mit 26 zu 13 Stimmen ein
genommen hat, eigentlich dem Bundesrat und der Mehrheit 
und dem Nationalrat gefolgt sind. Wir sagen schlussendlich 
Ja zum Versteigerungsverfahren - natürlich ohne Freude 
und bei den KMU, Herr Bundesrat, mit grosser Enttäu
schung. 
Warum haben wir nachgegeb~n? Das ist ja die Fragel Wir 
haben aus finanzpolitischen Uberlegungen nachgegeben. 
Wir haben natürlich gesehen, dass der Bundesrat eben die 
Versteigerungseinnahmen an die Entsorgungsbeiträge ge
koppelt hat, und wir haben auch Verständnis dafOr, dass die 
Bauern, der Bauernverband, mitten im Spiel die Seite ge
wechselt haben, weil natürlich die ursprüngliche Lösung des 
Ständerates kein Geld zur Verfügung stellt, um die Entsor
gung zu bezahlen. Es bestand die Gefahr, dass schlussend
lich die Bauern, das Budget der Bauern oder die Bundes
kasse in ihrer Lage, die ganze Entsorgung würden bezahlen 
müssen. Das ist eigentlich die Grundproblematik. Deshalb 
haben wir aus dem Verantwortungsbewusstsein heraus, 
dass Geld für die Entsorgung der Fleischabfälle zur Verfü
gung stehen muss, in ein Verfahren eingewilligt, in dem 
grundsätzlich die Versteigerung im Vordergrund steht. Das 
ist einmal das eine. 
Aber ich muss Ihnen sagen, dass ich jetzt im Verlaufe dieser 
Zeit niemand aus dem KMU-Bereich, keinen der Kleinen -
Fabrikanten von Salami, Bündnerfleisch und Fleischwaren, 
Metzgermeister - gefunden habe, der dieses Versteige
rungsverfahren will. Eigentlich, muss ich sagen, wollen es 
auch die Bauern nicht, aber sie haben eingesehen, dass 
sich bei den Entsorgungsbeiträgen etwas ändern muss. 
Ein weiterer Punkt: Die Branche hat immer gefordert, dass 
man wissen will, dass man ganz genau wissen möchte, wie 
das Versteigerungsverfahren dann in der Praxis ablaufen 
soll. Ich muss Ihnen sagen: Wenn man schon einen solchen 
Paradigmawechsel macht, einen solchen Kulturschock in 
die ganze Branche hineinbringt, hat man das Anrecht zu 
wissen, wie das geschehen soll, und zwar im Detail. Vor al
lem die Praktiker wollen das wissen. Ich muss Ihnen nun sa
gen, dass wir diese Verordnung nicht kennen, und ich habe 
es jedes Mal an grossen Versammlungen erlebt: Wenn dann 
so Brocken gekommen sind, wie das in der Praxis gesche
hen solle, waren schlussendlich auch noch diejenigen gegen 
die Versteigerung, die eigentlich von Haus aus dafOr waren. 
Das ist also ein grosses Problem. Wenn man die Botschaft 
sorgfältig liest, stellt man fest, dass da von feiner Untertei
lung der Teilzollkontingente und Richtmengen geschrieben 
wird, ebenso schreibt man von zeitlicher Staffelung in meh
reren Tranchen in Berücksichtigung der Inlandproduktion. 
Es wird also nicht um eine Versteigerung gehen, sondern 
um eine Vielzahl von Versteigerungen. Das alles deutet auf 
eine höchst komplizierte Angelegenheit hin. Ob die KMU, 
die dem jetzigen Departementsvorsteher so sehr am Herzen 
liegen, da noch mitmachen können? Die Praktiker sagen 
ganz eindeutig, dass das nicht der Fall sein wird. Kollega 
Schmid Carlo sagte es schon letztes Mal ganz eindrücklich: 
Es importieren die beiden Grossverteiler und vielleicht noch 
der eine oder andere besonders schlaue Fleischhändler. 
Wenn nun diese Situation eintritt, muss man doch eine Not
bremse haben. Wenn es die Meinung der Praktiker ist, es 
werde in diesem Bereich einen Konzentrationsprozess ge
ben, den alle, auch die Konsumenten, nicht wollen, dann soll 
man doch die Notbremse ziehen können. Dann soll der Bun
desrat doch die Möglichkeit haben - es ist ja eine Kann-For
mulierung -, in zwei Bereichen, bei den Rindern und bei den 
Schafen, das jetzige Inlandsystem wieder zu installieren und 
diesen Konzentrationsprozess zu bremsen, den wir und die 
Praktiker befOrchten. 
Damit komme ich auf die Finanzpolitik: Selbst wenn der 
Bundesrat nun bei den Rindern und den Schafen die Inland
leistung wieder heranziehen würde, würde aus der Verstei
gerung des ganzen Restes genügend Geld resultieren, um 
die Entsorgung der Fleischabfälle zu bezahlen, für die rund 
50 Millionen Franken nötig sind. Im Übrigen muss ich Ihnen 
auch sagen, dass die Betroffenen, also die Fleischbranche 
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und auch die Bauern, natürlich auch mit der Koppelung 
Mühe haben. Denn die BSE-Geschichte kam nicht von der 
Fleischbranche, und trotzdem wird sie nun an dieses Sys
tem gekoppelt. Die Entsorgungsgeschichte kann gemäss 
Verursacherprinzip auch nicht den Bauern angelastet 
werden. Eigentlich müsste man im Bundesrat und in der 
Bundesverwaltung einmal fragen, wer eigentlich an der Ent
sorgung und an den Entsorgungskosten schuld ist. Ich muss 
hier noch einmal deponieren, dass es nicht die Fleischbran
che und auch nicht die Bauernschaft ist. Deshalb ist auch 
die Koppelung der Finanzen äusserst fragwürdig. 
Ich möchte Ihnen einfach sagen: Ich bin persönlich mit den 
Praktikern überzeugt, dass das Versteigerungsverfahren den 
Bauern und dem Gewerbe schadet. Deshalb möchte ich Ih
nen beliebt machen, auf die Notbremse, die Herr David ein
gebaut hat, einzuschwenken. Sie sollten auch anerkennen, 
dass meine Branche in dieser schwierigen Situation der Ver
steigerung zustimmt und sich mit diesem Auffangnetz, mit 
dieser Notbremse zufrieden gibt, und zwar aus den finanz
politischen Überlegungen in Bezug auf die Bundeskasse. 
Ich weiss nicht, ob Sie die Stimmung im Gewerbe und bei 
den Bauern kennen. Die Bauern wollen die Versteigerung 
nicht, auch wenn ihr Verband mitten in der Debatte umge
schwenkt ist - die Finanzpolitik hat hier den anderen Weg 
opportun gemacht. Im Gewerbe, das innerhalb von zehn 
Jahren 25 Prozent der Metzgereibetriebe verloren hat, fOhlt 
man sich von Bern total im Stich gelassen, Herr Bundesrat. 
Senden Sie mit der Annahme des Antrages der Minderheit 
David wenigstens ein Signal aus, dass man die Sorgen, die 
man nun in diesen Branchen bei den KMU in Bezug auf die
ses Versteigerungsverfahren hat, wenigstens ernst nimmt. 
Mehr können wir im Moment nicht tun. 
Ich habe auch darauf verzichtet, am ursprünglichen Antrag 
festzuhalten; das wäre in der aktuellen finanzpolitischen Si
tuation wider besseres Wissen gewesen. Ich möchte Ihnen 
aber beliebt machen, die flexiblere Haltung, dieses Entge
genkommen auch zu belohnen und wenigstens eine Not
bremse in dieses Gesetz einzubauen. 

Schlesser Fritz (R, GL), fOr die Kommission: Nur eine Be
merkung im Anschluss an das Votum von Herrn David: Wir 
beraten neben dem Landwirtschaftsgesetz auch das Kartell
gesetz. Dort haben wir eine Bestimmung in Artikel 4 Absatz 2 
eingefügt, welche die Marktmacht von solchen Unternehmen, 
falls nur noch zwei bestünden, erfasst. Hier wäre das Auf
fangnetz im Kartellgesetz gegeben. Ich möchte nur darauf 
hinweisen, dass wir also auch hier, sollte es zu dieser Kon
zentration kommen, wie sie von Herrn David geschildert wor
den ist, entsprechende Schutzvorkehrungen haben, wenn 
das Kartellgesetz angenommen wird. Genau fOr solche Fälle 
haben wir versucht, im Kartellgesetz diesen Artikel 4 Ab
satz 2 zu modifizieren. 

Delss Joseph, conseiller federal: Plusieurs des intervenants 
qui soutiennent la proposition de minorite David sont sans 
doute de fervents defenseurs de la concurrence, mais ils n'y 
croient pas tout a fait - ce sont en quelque sorte des saint 
Thomas de la concurrence -, et on nous dit qu'iI faut encore 
un moyen de secours. Or, la mise aux encMres est ouverte 
a toutes les entreprises suisses et, par consequent, permet 
la plus grande diversite ou le maximum de concurrence. 
La proposition de minorite qui est faite revient a limiter I'ac
ces aux encMres. C'est la premiere constatation a faire. 
Deuxieme constatation: on voudrait revenir au systeme ac
tuel en cas de difficultes et on le presente comme etant celui 
qui permet de maintenir le nombre suffisant d'entreprises. Je 
vous le demande: quelle est la situation actuelle? Quelle a 
ete I'evolution au cours de ces annees passe es? Est-ce 
qu'on a assiste a une multiplication des boucheries ou est
ce qu'on a assiste a un processus de concentration? Ce que 
nous avons constate ces dernieres annees est un pMno
mene de concentration. Et je vais vous dire pourquoi. 
Weshalb haben wir im heutigen System eine Konzentration 
festzustellen? Weil es vom Schlachten abhängig ist. Im Be-
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reich des Schlachtens werden wir aus technischen Granden 
in Zukunft weiterhin eine Konzentration haben. Im Jahr 2005 
wird es eine weitere Verschärfung der Regeln geben, die 
dazu fOhren wird, dass die Schlachthöfe in unserem Land 
noch weniger zahlreich sind. Wenn also der Import aufgrund 
des Schlachtens zugeteilt wird, dann kann es nur eine Ver
engung der Zahl der möglichen Anbieter geben. 
Mit dem System der Versteigerung verhält es sich hingegen 
anders. Die bisherigen Modelle beweisen es. Sie können die 
Fleischspezialitäten nehmen, Sie können andere Bereiche 
nehmen; die Schweizerische Nationalbank z. B. hat ein Sys
tem der Versteigerung. Diese Modelle funktionieren zur 
Zufriedenheit, weil sie in der Tat die Konkurrenz beleben, so
fern sie gut organisiert sind. 
Deshalb bin ich der Meinung, dass das hier angebotene Re
zept fOr den Fall von Schwierigkeiten untauglich ist, weil das 
heutige System eben bewiesen hat, dass wir einer Konzen
tration entgegengehen. Hätten wir heute die entgegenge
setzte Entwicklung, dann könnte ich verstehen, dass man 
noch immer Zuflucht zu diesem Rezept nehmen will. 
Ich bin der Meinung, dass die Ausnahme, die vorgesehen ist, 
nämlich die 10 Prozent fOr den Inlandmarkt, die Obrigens 
sehr large berechnet sind, genagt und die einzige Ausnahme 
darstellen sollte. Ich bin mit Herrn BOttiker einverstanden, 
wenn er sagt, dass hier natOrlich auch finanzpolitische Argu
mente mitspielen. Diese sind wichtig, und wir befinden uns in 
einer Lage, in der es nicht möglich ist, so viel Geld einfach 
frei zu lassen, sondern wir massen es in unsere Landwirt
schaftspolitik einbinden können. Aber ich behaupte, dass das 
nicht der einzige Grund ist; der Systemwechsel hat auch zum 
Ziel, eben diese KMU zu stOtzen, gegen den gegenwärtig 
stattfindenden Konzentrationsprozess. 
Ich bitte Sie also, die Mehrheit zu unterstatzen. 

Schmid Carlo (C, AI): Es ist wenig hilfreich, wenn man 
zweimal das Wort ergreift, aber ich muss doch Herrn Bun
desrat Deiss noch etwas sagen bezOglich der Konzentration. 
Herr Bundesrat, wenn Sie sagen, die Konzentration in die
sem Bereich hänge damit zusammen, dass eben die ganze 
Geschichte wegen dem Schlachten, wegen der Massgeb
lichkeit des Schlachtens so sei, dann muss ich Ihnen sagen: 
Beim Import ist die Schlachtung als Inlandleistung in dieser 
Exklusivität nicht älter als vier Jahre. Der gesamte Konzen
trationsprozess auf Migros und Coop ist viel älter. Das ist der 
eine Punkt. 
Der andere Punkt, wenn Sie von den Schlachthäusern aus
gehen: Herr Bundesrat, wir werden in wenigen Jahren in der 
Schweiz nur noch zwei Firmen haben, die schlachten kön
nen. Das ist die Migros, und das ist Coop. Wenn Sie als Ver
treter des Wettbewerbs dazu nichts anderes zu sagen 
haben, als dass das einfach die Zukunft sei, dann muss ich 
mich fragen, ob das der Wettbewerb ist, den wir wollen. 
Da muss ich mich aber auch fragen, ob wir nicht in diesem 
ganzen Bereich regulatorisch komplett versagt haben. Denn 
der grösste Teil der Konzentration im Schlachthausbereich 
hängt von Bundesnormen ab und nicht von realen Markt
kräften: vom Drang in Richtung EU, von der Notwendigkeit, 
sich bestimmten Normen anzupassen, welche fOr die nor
malen kleinen Schlachthäuser Oberhaupt nicht mehr erreich
bar und finanzierbar sind. Man muss aber nicht jedes 
Schlachthaus als EU-Exportschlachthaus ausgestalten. Der 
Druck der Konsumenten, der Druck der Grossverteiler, der 
Druck auch der Deregulatoren in Ihrem Hause hat aber dazu 
gefOhrt, dass man praktisch alles breit niedergewalzt hat, 
was klein strukturierte Veranstaltungen waren. Es muss al
les europäisches Mass annehmen. Dagegen wehre ich mich 
einfach auch im Namen des Kleingewerbes. 

Delss Joseph, conseiller f9deral: Ich will Herrn Schmid doch 
noch einmal widersprechen. Mit dem Antrag, den Sie hier un
terstOtzen, helfen Sie dem Kleingewerbe nicht, wenn er zur 
Umsetzung kommt. Sie kommen zu rOck zu einem System, 
das in der Tat die Konzentration noch gefördert hat. Sie kön
nen es drehen und wenden, wie Sie wollen: Sie verwenden 

hier ein Instrument, das dem Zweck, den Sie verfolgen, nicht 
dienlich ist. Im Gegenteil: Wenn wir uns vom Schlachthof 
trennen können und zu einem Wettbewerbssystem Oberge
hen, zu dem alle Zugang haben, dann schaffen wir neue Ver
hältnisse. Die bisherigen Beispiele können Sie natOrlich ab
weisen, aber die bisherigen Beispiele beweisen, dass die 
Versteigerung eine Belebung des Wettbewerbs herbeigefOhrt 
hat; dies in einem Prozess, das gebe ich zu, der nicht nur 
vom Schlachthof bestimmt ist, sondern in dem die Grossver
teiler immer grössere Bedeutung bekommen. In diesem Pro
zess war es möglich, im Bereich der Fleischspezialitäten die 
Zahl der Anbieter zu erhöhen und den Marktanteil der Gros
sen zu verkleinern. Bisher ist das das einzige Beispiel, aber 
es ist doch ein Beispiel, das funktioniert. 

Büttiker Rolf (R, SO): Auf das, was Herr Bundesrat Deiss 
jetzt hier gesagt hat, muss man doch noch etwas sagen: 
1. Es ist eine Tatsache, dass jetzt 800 schlachtende Betriebe 
da sind, die natOrlich eine grössere oder kleinere Anzahl 
Tiere schlachten. Herr Schmid Carlo hat erklärt, es sei ja 
auch klar, dass es grössere und kleinere Betriebe gebe. Die 
Argumente, die dazu fOhren, dass es natOrlich grössere 
Schlachthöfe und einen Konzentrationsprozess bei den 
Schlachtbetrieben gibt, sind klar. Aber es gibt 800 schlach
tende Metzgereien in diesem Lande, die auch ein Kontin
gent haben. Sie wissen ganz genau: Wenn Sie ein solches 
Warentermingeschäft machen - und mit der ganzen Ge
schichte machen Sie ja nichts anderes als ein Warentermin
geschäft -, hat da ein Kleiner, ob er nun schlachtet oder 
nicht, keine Chance, gegen die Grossverteiler mitzuhalten, 
die nun mit Aktionen auftreten, wie sie die Verteilketten und 
die Kahlketten haben. Das ist gar nicht möglich! Die Prakti
ker sagen, dass es auch nicht möglich sei, diesen Konzen
trationsprozess hier aufzuhalten. 
2. Sie sagen immer, es gebe ja schon Versteigerungen -
das stimmt. Aber ich muss Ihnen Folgendes sagen: Wenn 
man die Sache näher anschaut, dann können Sie Spezialitä
tenversteigerungen im Bereich der Wurstwaren doch nicht 
mit einem Importregime von Schweinen, Rindern, Schafen 
oder Ziegen vergleichen. Da bestehen grosse Unterschiede; 
das kann nicht miteinander verglichen werden. Sie werden 
dann in zwei, drei Jahren sehen, wie sich das in Bezug auf 
die Importkontingentsinhaber auswirken wird. Es werden 
dann noch weniger als zehn Inhaber sein, wenn Sie mit dem 
Versteigerungsverfahren operieren. Weil das so ist, massen 
Sie eben ein Auffangnetz machen. Ich kann Ihnen jetzt wirk
lich nicht folgen, dass Sie dieses Auffangnetz nicht zulassen 
wollen. Wenn es dieses nicht braucht, braucht es dieses 
nicht, aber wenn ein Konzentrationsprozess stattfindet, ha
ben wir etwas als Notbremse in den Händen. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Ich denke, wir 
sind nun alle abstimmungsreif. Dieser ccMetzgereiartikel» ist 
ja hier nicht das erste Mal leidenschaftlich diskutiert worden, 
und ich erinnere mich, dass sich frOher jeweils sehr selt
same Allianzen gebildet haben. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Minderheit .... 22 Stimmen 
Dagegen .... 18 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 51 Abs. 1 Bst. b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 51 al. 1 let. b 
Proposition de la commission 
Adherer Ei la decision du Conseil national 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Es liegt hier 
keine eigentliche Differenz, sondern nur eine Textkorrektur 
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vor. Sie sehen, dass die Litera c verloren gegangen ist. Beim 
zweiten Teil von Litera b handelt es sich eigentlich um 
Litera c. 

Angenommen - Adopte 

Art. 51bls 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Schiesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Der National
rat hat hier die vom Ständerat vorgesehene Unterstützung 
der Verwertung von Wolle auf das Inland beschränkt. Damit 
erhält der Bundesrat die Grundlage, die Verwertung der 
Wolle im Inland über innovative Projekte zu fördern. Das er
höht die Wertschöpfung im Inland, was sinnvoll erscheint, 
wird doch heute ein grosser Teil der inländischen Wolle zu 
schwierigen Bedingungen exportiert. 
Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig, dem National
rat zu folgen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 58 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 58 al. 2 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Es geht hier nur 
darum, pro forma an der erreichten Ausgabenbremse fest
zuhalten. Wir brauchen darüber nicht noch einmal abzustim
men. 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Wir halten an 
unserem Beschluss fest. 

Angenommen - Adopte 

Art. 63 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 63 al. 3 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Hier schlägt 
der Nationalrat vor, den Verweis nicht nur auf Artikel 16 Ab
satz 6, sondern auch auf die Absätze 6bis und 7 vorzuse
hen. In der Ratsdebatte des Ständerates hatte Kollege 
Cornu bereits auf diese Frage aufmerksam gemacht, was 
nun vom Nationalrat übernommen wurde. Nachdem Art
kel16 Absatz 6bis bereinigt wurde, hat unser Rat diesen 
Verweis auch hier entsprechend zu bereinigen, was Ihnen 
die Kommission einstimmig beantragt. 

Angenommen - Adopte 

Art. 66 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Wir müssen 
auch hier - wie bei Artikel 58 - festhalten. 

Angenommen - Adopte 
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Art. 70 Abs. 5 
Antrag der Mehrheit 

e. Festhalten (= streichen) 
1. Gemäss geltendem Recht, aber: 
.... werden. Für verheiratete Bewirtschafter oder Bewirt
schafterinnen legt der Bundesrat höhere Grenzwerte fest. 

Antrag der Minderheit 
(Cornu, Cottier, Hofmann Hans, Maissen) 

1. Festhalten (= aufheben) 

Antrag Bieri 

e. Gemäss Nationalrat, aber: 
.... Ausbildung. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten und 
bestimmt die Ausnahmen; 

Art. 70 al. 5 
Proposition de la majorite 

e. Maintenir (= biffer) 
1. Selon le droit en vigueur, mais: 
.... refusees. Pour les exploitants mari es, le Conseil federal 
fixe des valeurs Iimites plus elevees. 

Proposition de la minorite 
(Cornu, Cottier, Hofmann Hans, Maissen) 

1. Maintenir (= abroger) 

Proposition Bieri 

e. Selon Conseil national, mais: 
.... professionnelle agricole. Le Conseil federal reglera les 
dispositions de detail et decide les exceptions; 

Bst. e - Let. e 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Ich schlage 
vor, dass wir hier die Buchstaben e und f getrennt behan
deln, weil es um unterschiedliche Problematiken geht und 
sich der Einzelantrag Bieri auf den Buchstaben e bezieht. 
Ganz kurz zum Buchstaben e: Hier hat der Nationalrat deut
lich, mit 137 zu 33 Stimmen, eine vom Bauernverband unter
stützte neue Voraussetzung für Direktzahlungen eingeführt. 
Zukünftig soll für den Anspruch auf Direktzahlungen eine 
landwirtschaftliche Ausbildung notwendig sein. Diese Bestim
mung mag prima vista sinnvoll erscheinen, indem sie zu einer 
Professionalisierung der Landwirtschaft führt und auch das 
Imageproblem der Landwirte angeht. Allerdings gibt es, ge
rade in Hügel- und Berggebieten, einen relativ grossen Teil 
von Nebenerwerbsbetrieben. Das Bundesamt für Landwirt
schaft hat eine diesbezügliche Umfrage bei 750 Landwirten 
durchgeführt, welche seit 1999 einen Betrieb übernommen 
haben. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass 97 Prozent der 
Landwirte mit einem Grossbetrieb eine landwirtschaftliche 
Ausbildung hatten, während die Zahl bei den kleinen Be
trieben von weniger als 0,5 Standardarbeitskräften bei nur 
58 Prozent liegt. Die Fälle ohne formelle Ausbildung konzen
trieren sich auf die Hügel- und Bergregionen und auf die latei
nische Schweiz. 
Die vom Nationalrat eingefügte Bestimmung würde somit 
den Strukturwandel namentlich in diesen Gebieten stark be
schleunigen. Es war dieser Hintergrund, vor dem Ihre Kom
mission mögliche Ausnahmen und den zeitlichen Anwen
dungsbereich dieser vom Nationalrat beschlossenen Be
stimmung diskutiert hat, um diese Bestimmung eben auch 
einzelfallgerechter ausgestalten zu können. Es wurde dabei 
aber klar, dass eine Regelung, welche Härtefälle vermeidet. 
schwierig zu finden ist. 
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Da die Kommission ausserdem der Ansicht war, dass Land
wirte ohne formelle landwirtschaftliche Ausbildung durchaus 
nicht schlechtere Landwirte sein massen, beantragt sie Ih
nen mit 7 zu 2 Stimmen, diesen Buchstaben e zu streichen. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Herr Bieri ist an
derer Ansicht. 

Bierl Peter (C, ZG): Ich bin von Beruf Landwirtschaftslehrer. 
Das ist auch die Offenlegung meiner Interessenbindung in 
dieser Frage. Wer mir nun schlecht gesinnt ist, kann denken, 
ich rede pro domo. Weil ich jedoch noch immer vom viel
leicht etwas naiven Glauben beseelt bin, ich Obe mit meinem 
Beruf ein ordentliches Handwerk aus, können Sie auch 
nachvollziehen, dass ich Oberzeugt bin, dass es fOr die 
Zielerreichung der schweizerischen Landwirtschaftspolitik 
und fOr diejenige dieses Gesetzes richtig und auch wichtig 
ist, dass diejenigen, die Direktzahlungen fOr die Erbringung 
ihrer Leistung erhalten, Ober eine gewisse minimale Ausbil
dung verfOgen sollten. 
Direktzahlungen begranden sich gemäss diesem Gesetz in 
erster Linie als Abgeltung einer Leistung, die fOr die Gemein
schaft erbracht wird. Das Erbringen dieser Leistungen setzt 
jedoch Fähigkeiten und Kenntnisse voraus, die irgendwo er
worben werden massen. Fachliches Know-how Ober produk
tionstechnische, aber auch - insbesondere bei dieser Frage -
Ober ökologische und betriebswirtschaftliche Zusammen
hänge sind Voraussetzungen, dass die von der Öffentlichkeit 
investierten Mittel auch sinnvoll und zweckmässig und mit 
einem möglichst hohen Rendement eingesetzt werden. Ein 
Verzicht auf jegliche Ausbildungsanforderung käme geradezu 
einer Geringschätzung der abgegoltenen Leistung gleich. Sie 
wäre auch eine Geringschätzung der beruflichen Qualifikatio
nen, die ein Landwirt mitbringen muss, damit er im heutigen 
schwierigen Umfeld eine Zukunftschance hat. Ich bin davon 
Oberzeugt, dass ein Franken Direktzahlungen im Sinne der 
Gesetzgebung mehr erreichen kann, wenn er an jemanden 
ausbezahlt wird, der ihn dank fachlichem Wissen auch opti
mal einsetzen kann. 
Wir haben in der landwirtschaftlichen Gesetzgebung an an
deren Orten, wo der Staat selber finanziell nicht beteiligt und 
nicht betroffen ist, Forderungen an die landwirtschaftliche 
Ausbildung gestellt. Ich erwähne etwa das bäuerliche Bo
denrecht, gemäss dem jemand nur einen Betrieb erwerben 
kann, wenn er Ober eine entsprechende Eignung verfOgt, 
und unter Eignung wird primär die landwirtschaftliche Ausbil
dung verstanden. Das Gleiche gilt fOr die bevorzugte Zuwei
sung eines landwirtschaftlichen Gewerbes innerhalb der 
Familie im bäuerlichen Erbrecht. Eine landwirtschaftliche 
Ausbildung ist Obrigens auch Voraussetzung fOr Investitions
hilfen durch die Öffentlichkeit. 
Mit der Aufnahme dieser Bestimmung möchte ich nämlich 
verhindern, dass irgendwelche unqualifizierten Quer- und 
Wiedereinsteiger die Strukturentwicklung - das heisst das 
Wachsen der Oberlebenswilligen Betriebe - hindern, indem 
eigenes Land oder Pachtland zurOckbehalten oder gar zu
rOckgenommen wird, um es dann im Nebenverdienst als 
Hobby zu bebauen und nebenbei noch einige Hundert oder 
Tausend Franken Direktzahlungen einzustreichen. 
Mit meinem Zusatz, dass der Bundesrat die Einzelheiten 
und Ausnahmen - notabene muss er das natOrlich nachher 
auf der Verordnungsstufe regeln - zu bestimmen habe, 
möchte ich den in der WAK geäusserten Ängsten entgegen
treten. Es geht mit Sicherheit nicht darum, irgendwelche 
Obertriebenen Anforderungen zu stellen oder auf jeden Fall 
als Voraussetzung den Erwerb eines eidgenössischen Fä
higkeitszeugnisses festzulegen. Den regionsspezifischen 
Gegebenheiten vor allem im Berggebiet soll entsprechend 
Rechnung getragen werden. Auch sollen die bis anhin fOr 
Direktzahlungen berechtigten Betriebsleiter nicht plötzlich 
ausgeschlossen werden. Ich wOrde hier fOr eine grosszOgige 
Besitzstandswahrung plädieren. 
Wie ich einer Arbeit des Bundesamtes fOr Landwirtschaft 
entnehme, hat sich das Amt bezOglich der Umsetzung des 

Beschlusses des Nationalrates bereits verschiedene Gedan
ken gemacht. Mit meiner Öffnung der Bestimmung soll auch 
den Bedenken de~enigen Rechnung getragen werden, die 
keine allzu restriktive Lösung wollen. Wenn wir fOr die Ak
zeptanz der Direktzahlungen in der breiten Öffentlichkeit et
was tun wollen, dann tun wir gut daran, diese sinnvolle und 
auch massvolle Bestimmung aufzunehmen, zumal die Land
wirtschaft selbst ja diese Forderung stellt. Was bei vielen 
Leistungen und Tätigkeiten im Gewerbe und bei den Dienst
leistungsbetrieben schon lange eine absolute Selbstver
ständlichkeit, ja sogar in vielen Berufen eine unabdingbare 
Voraussetzung ist, nämlich im Hinblick auf die Ausbildung 
eine gen agende Qualifikation auszuweisen, dOrfte, meine 
ich, auch hier gefordert werden. 
Staatliches Geld an etwas Bildung zu knOpfen kann hier 
nicht so falsch sein. 

Maissen Theo (C, GR): Ich muss zwar keine Interessenbin
dung darlegen, aber ich darf sagen, dass ich mich auch seit 
etwa dreissig Jahren im Zusammenhang mit der landwirt
schaftlichen Ausbildung einsetze. Ich bin natOrlich ein star
ker BefOrworter einer guten Ausbildung der Landwirte. 
Dass ich hier das Wort ergreife, hat folgenden Grund: Wir 
haben eine sehr facettenreiche Landwirtschaft. Wie Sie sich 
nun auch entscheiden, ob Sie sich der Kommission an
schliessen oder den Antrag Bieri unterstOtzen, ich habe in 
jedem Fall folgendes Anliegen fOr die Umsetzung: Es geht 
um das Berggebiet. Da muss ich nicht einmal an den Kanton 
GraubOnden denken, der Kanton Graubanden ist bezOglich 
der Landwirte ausbildungsmässig auf einem hohen Stand. 
Wir haben auch durchschnittlich relativ grosse Betriebe. Ich 
denke da eher an den Kanton Wallis oder an den Kanton 
Tessin, wo noch sehr viele Flächen von Kleinstlandwirten im 
Nebenerwerb bewirtschaftet werden. Diese ganze Nebener
werbslandwirtschaft hängt einerseits mit der Erhaltung der 
Kulturlandschaft und anderseits mit der dezentralen Besied
lung zusammen. Was ich nun nicht möchte, ist dies: Letzt
lich sollten jene, die auch ihren Beitrag leisten im Sinne der 
Oberziele der Landwirtschaftspolitik - nämlich erstens der 
Erhaltung der Kulturlandschaft und zweitens der dezentralen 
Besiedlung -, aber derart kleine Betriebe haben, dass sie 
nicht den offiziellen Ausbildungsweg gehen können, weil es 
Nebenerwerbslandwirte sind, nicht einfach aus den Listen 
fOr Direktzahlungen gestrichen werden. Denn sie erbringen 
die Leistungen genau wie andere auch. 
Ich möchte, wie immer Sie sich entscheiden, die Verwaltung 
und den Bundesrat bitten: Die Lösung, die dann getroffen 
wird, darf nicht so sein, dass wir damit erstens einen Ober
forcierten Strukturwandel erhalten und dass wir zweitens die 
Erreichung der Ziele, Oberziele der Landwirtschaftspolitik 
damit verhindern. BerOcksichtigen Sie die vielen Facetten 
der schweizerischen Landwirtschaftl 

Hofmann Hans (V, ZH): Ich danke Kollege Bieri fOr die Ein
reichung dieses Antrages. Ich habe den gleichen Antrag in 
der Kommission gestellt. Er wurde jedoch, wie wir gehört ha
ben, recht deutlich abgelehnt, und ich habe es damals ver
passt, einen Minderheitsantrag einzureichen. 
Es geht hier um ein bäuerliches Anliegen, das tiefer geht: Es 
geht um das Ansehen des Bauernstandes oder besser ge
sagt um dessen Hebung, was den Bauern ein grosses Anlie
gen ist. Heute ist immer noch die falsche Auffassung weit 
verbreitet, jeder könne Bauer sein, das sei kein Problem, es 
brauche dafOr keine Ausbildung. Von diesem Image möch
ten die Bauern wegkommen. 
Es wird heute jedoch als selbstverständlich vorausgesetzt, 
dass ein Bauer von Pflanzenzucht, von Obstbau, von GemO
sebau, von Ackerbau, von Tierzucht, von Tierpflege, von 
Milchwirtschaft, von Danger und Bodenschutz, von Forst
und Waldwirtschaft usw. etwas verstehe. Dazu braucht es 
jedoch eine breit gefächerte oder je nachdem eine gezlelte 
Ausbildung. Die Bauern möchten auf ihre Ausbildung, sie 
möchten auf ihren Beruf stolz sein. NatOrlich gibt es viele äl
tere Landwirte, die keine Ausbildung vorweisen können, die 
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aber hervorragend wirtschaften und die eine grosse, lang
jährige Erfahrung haben. Niemand denkt daran, dass nun 
diese erfahrenen Bauern noch eine Ausbildung absolvieren 
müssen, um die Beiträge zu erhalten. Es gibt sie auch, was 
Kollege Maissen gesagt hat, die vielen Nebenerwerbsbe
triebe, vor allem im Berggebiet, die seit Jahren eine be
schränkte, fast spezialisierte Landwirtschaft betreiben. Nie
mand will hier den Strukturwandel unnötig beschleunigen. 
Für all diese Fälle muss der Bundesrat Ausnahmen in der 
Verordnung vorsehen. 
Es sollte aber nicht mehr möglich sein, dass sich irgendein 
Aussteiger, der noch nie landwirtschaftlich tätig war, einen 
kleinen Bauernhof kauft und sogleich in den Genuss von 
Direktzahlungen kommen kann. Junge Bauernsöhne oder 
-töchter haben heute die Möglichkeit, an unseren hervorra
genden landwirtschaftlichen Schulen eine fast massge
schneiderte Ausbildung zu bekommen. Das will die grosse 
Mehrheit dieser Jungbauern und jungen Bäuerinnen auch. 
Sie möchten aber, dass dies für alle gilt, wie es in jedem an
deren handwerklichen Beruf auch der Fall ist. Es geht ihnen 
um die Wertschätzung ihres Berufsstandes. Der Bundesrat 
hat die Anforderungen, die je nach Betriebsart oder Be
triebsgrösse unterschiedlich sein können, in der Verordnung 
zu definieren. Dazu gehört auch das Festlegen der Kriterien, 
bei denen auf das Erfordernis der Ausbildung verzichtet wer
den kann. Dieses Erfordernis soll ja vor allem in die Zukunft 
gerichtet sein und nach vorne wirken, nicht rückwärts. 
Ich bitte Sie mitzuhelfen, dass künftig nicht mehr jeder ein
fach Bauer sein, es jedoch werden kann. Ich bitte Sie, die
sem Wunsch der Bauern nachzukommen und den berech
tigten Antrag von Kollege Bieri zu unterstützen. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Ich erkläre die 
Debatte für beendet und weise darauf hin, dass sich nach 
dem Geschäftsreglement unseres Rates nachher nur noch 
der Kommissionspräsident und der Bundesrat äussern kön
nen. 

Schiesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Die Formulie
rung des Nationalrates ist sehr apodiktisch. Herr Bieri hat in 
seinen Ausführungen darauf hingewiesen, dass es nach sei
ner Vorstellung eine Besitzstandswahrung gäbe und sich die 
Bestimmung mit einer entsprechenden Abfederung nach 
seiner Formulierung auf Neuerwerber bzw. Neueinsteiger 
beziehen würde. Formell muss ich als Kommissions
sprecher am Antrag der Kommission festhalten. Ich glaube 
aber, eine Formulierung, wie sie Herr Bieri jetzt vorgeschla
gen hat, wäre - mit einer allfälligen Überprüfung im anderen 
Rat - durchaus ein Weg, der gegangen werden könnte, zu
mal er innerhalb unserer Kommission auch diskutiert worden 
ist. 

Delss Joseph, conseiller federal: Personne ne remet en 
question la necessite d'une formation professionnelle de 
qualM aussi pour les agriculteurs et je crois qu'on peut dire 
qu'aujourd'hui, les jeunes qui se lancent dans I'agriculture 
ont une teile formation. La OU iI Y a encore des problemes, 
c'est pour les generations plus avancees. Or, la question est 
de savoir si on veut insister sur cette question de la forma
tion d'une maniere positive ou generale, ou s'il est adequat 
d'intervenir ici - je vous rappelle qu'iI s'agit la des paiements 
directs. Et a quoi servent les paiements directs? Monsieur 
Bieri, pourquoi avons-nous introduit les paiements directs? 
Pour honorer des services d'interet collectif. Alors, iI s'agit 
de savoir si ce service - le maintien du paysage, I'ecologie, 
etc. - est d'une qualite differente selon la formation. Nous 
avons dans I'agriculture beaucoup de personnes qui y sont 
arrivees en ayant eu une formation differente, peut-etre pro
che de I'agriculture; iI y a beaucoup d'autres metiers dits 
verts que celui d'agriculteur. La question est donc de savoir 
si on veut a cet endroit ajouter un deuxieme objectif qui est 
celui de la formation. 
Autre element: combien de personnes seraient toucMes? 
Nous estimons que cela concernerait 20 a 30 pour cent des 
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exploitations actuelles. Et selon les regions - certains ont 
rendu attentif aux cantons du sud -, ce pourcentage sera 
nettement superieur. Alors je vous le demande: a quoi bon 
mettre une prescription supplementaire dans un domaine 
qui est deja fort complexe, de I'attribution des paiements di
rects, une condition supplementaire pour laquelle le Conseil 
federal devrait etablir toute une serie d'exceptions, et avec le 
besoin de contröler tout ~a? On nous reproche continuelle
ment d'avoir trop de fonctionnaires, mais on ajoute sans 
cesse des dispositions qui so nt loin, sur le plan pratique, 
d'etre faciles a appliquer. 
Par consequent, si de toute fa~on vous prevoyez d'exempter 
la majorite de ceux qui seraient concernes aujourd'hui, iI 
vaut mieux renoncer acette disposition. C'est en tout cas ce 
que je vous propose. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Bieri .... 19 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 10 Stimmen 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Ich bitte Sie zu 
bedenken, dass die für die Behandlung dieses Geschäftes 
vorgesehene Zeit bereits abgelaufen ist. Wir haben jedoch 
erst gut die Hälfte der Vorlage beraten. Ich bitte Sie daher, 
nur das zu sagen, was wirklich dazu dient, diejenigen Kolle
ginnen und Kollegen, die sich ihre Meinung noch nicht gebil
det haben, zu überzeugen, und darauf zu verzichten, Dinge 
zu sagen, nur damit sie gesagt sind. 

Bst. , - Let. , 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Hier geht es 
um die Einkommens- und Vermögensgrenzen und damit um 
eine sehr emotionale Angelegenheit, die aber auch von ma
terieller Bedeutung ist. In Ihrer ersten Beratung hat Ihnen die 
Kommissionsmehrheit vorgeschlagen, dem Bundesrat zu 
folgen, und zwar aus folgenden Gründen: 
Zum einen sollen Doppelverdiener mit einem Einkommen 
ausserhalb der Landwirtschaft nicht durch die Vermögens
und Einkommensgrenzen benachteiligt werden. Hier geht es 
vor allem auch um Frauen, welche ausserhalb des Bauern
betriebes einen Arbeitserwerb haben. Gemäss Agrarbericht 
2000 betrifft dies jede vierte Bäuerin; meist übt sie ein Teil
zeitpensum aus. Weiter gibt es auch bei anderen Gesetzen, 
namentlich dem Natur- und Heimatschutz, keine Einkom
mens- und Vermögensgrenzen für die Pflege von Natur
schutzflächen. Es ist genau diese Aufgabe, welche die 
multifunktionale Landwirtschaft übernimmt und die über Di
rektzahlungen abgegolten wird. So pflegt die Landwirtschaft 
zusammen mit den Sömmerungsflächen 60 Prozent der 
Oberfläche der Schweiz. 
Schliesslich zu den Kosten der Vermögens- und Einkom
mensgrenzen bzw. der Umlagerungen: Diese Beträge liegen 
bei 3,6 Millionen Franken bezüglich Vermögensgrenze und 
6,4 Millionen Franken bezüglich Einkommensgrenze, d. h. 
also, insgesamt geht es um 10 Millionen Franken. 
Das waren die Gründe für die Aufhebung der Einkommens
und Vermögensgrenzen, so wie es die Minderheit verlangt 
hat und wie wir es in der ersten Runde auch beantragt ha
ben. Diese Gründe hat die Kommission nun noch einmal ge
gen die Bedenken des Nationalrates abgewogen, Bedenken, 
die bereits im Ständerat geäussert wurden. Es geht hier um 
Folgendes: 
Politisch ist zu vermeiden, dass, wie es Kollege Leuenberger 
in der Debatte im vergangenen Dezember sehr eloquent aus
geführt hat, ein Publikumsorgan mit der Schlagzeile «Direkt
zahlungen an Millionäre!» ein Killerargument für einen Refe
rendumskampf findet. Es geht um die Frage der Akzeptanz 
der Direktzahlungen in einer Zeit, in welcher das Land mit 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen und in welcher 
der Bund es mit einem Entlastungsprogramm von 3,5 Milliar
den Franken zu tun hat. Ihre vorberatende Kommission war 
sich dieses Spannungsfeldes zwischen den Interessen einer 
leistungsfähigen modernen Landwirtschaft sowie des Ab-
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baus der Diskriminierung von Bäuerinnen bei Erwerbstätig
keiten ausserhalb der Landwirtschaft einerseits und den Re
ferendumsargumenten bzw. dem fehlenden Verständnis des 
Volkes für Direktzahlungen an reiche und gut verdienende 
Bauern andererseits bewusst. In Würdigung dieses gesam
ten Umfeldes schlägt sie Ihnen deshalb einen Kompromiss 
vor: Der Bundesrat soll für verheiratete Bewirtschafter oder 
Bewirtschafterinnen die Einkommens- und Vermögens
grenze erhöhen und damit die Möglichkeit der Erwerbstätig
keit ausserhalb der Landwirtschaft offen halten. Dabei sollen 
gemäss der Interpretation der Verwaltung auch Konkubinats
paare unter diese Klausel fallen. Dem Nationalrat würde es 
obliegen, bei seiner nächsten Beratung diesen Text allenfalls 
noch zu präzisieren und zu perfektionieren. 
Aus diesen Gründen bitte ich Sie, hier der Mehrheit zu fol
gen. 

Cornu Jean-Claude (R, FR): A mon humble avis, cette dis
position et ce qu'elle recele ne doivent pas etre envisages 
sous I'angle emotionnel et subjectif ou a I'aune des quelques 
exceptions que la presse de boulevard ne manquerait ou ne 
manquera pas d'exploiter. Dans ce debat, iI faut savoir rai
son garder. 
Avec les paiements directs, M. Deiss, conseiller federal, I'a 
rappele, nous ne sommes pas dans le domaine de subven
tions a dimension sociale. Les paiements directs constituent 
la retribution de prestations, prestations qui ont la meme va
leur, quelle que soit la situation financiere de I'exploitant. Un 
exemple: si une commune mandate une entreprise pour le 
deneigement et le salage de ses routes, est-ce qu'on aurait 
I'idee de ne lui payer que les dix premiers kilometres parce 
que, pour le reste, I'entreprise realise deja un bon chiffre 
d'affaires ou, pire, parce que la femme du camionneur est 
medecin ou professeur d'universite? Poser la question, c'est 
y repondre! Je ne connais pas d'autres cas OU on applique
rait un tel principe. Maintenir cette inegalite de traitement est 
injuste. C'est une discrimination des couples paysans par 
rapport au reste de la population. 
Quant a la solution de compromis de la majorite de la com
mission, je ne la trouve pas bonne, le president non plus, 
puisqu'iI dit deja que le Conseil national devra encore la cor
riger. D'une part, elle implique la mise en place d'une bu
reaucratie a nouveau disproportionnee. D'autre part et 
surtout, elle introduit de nouvelles inegalites dans la mesure 
ou elle penalise quand meme les couples maries par rapport 
a ceux qui vivent en union libre - et iI en existe aus si dans 
I'agriculturel -, et en plus elle penalise les celibataires - et iI 
s'en trouve aussi dans I'agriculturel 
Enfin, je crois qu'iI ne faut pas exagerer la portee de cette 
disposition, notamment par rapport a un risque de referen
dum. Si quelqu'un avait I'idee de lancer un referendum sur 
cette seule question, je ne suis pas sOr qu'iI irait tres loin 
dans sa recolte de signatures. 11 ne faut pas perdre de vue le 
fait que cette disposition ne concerne qu'un nombre restreint 
de paysans et qu'elle ne represente que quelques millions, 
environ 10 millions de francs si je ne m'abuse, par rapport 
aux 2,5 milliards de francs environ qui sont verses chaque 
annee pour des paiements directs. Donc, je crois que le 
principe d'une egalite de traitement prime encore une fois 
les exces que certains pourraient denoncer, mais exces qui 
sont tout a fait explicables dans le cadre, tel qu'on I'a dit, du 
principe qui veut que les paiements directs remunerent des 
prestations. 
Je vous demande donc d'adopter purement et simplement la 
proposition de la minorite. 

Wieki Franz (C, LU): Ich bitte Sie, dem Antrag der Mehrheit 
der Kommission zuzustimmen. 
Der Bundesrat hat uns zwar vorgeschlagen, dass bei den Di
rektzahlungen auf die Einkommens- und Vermögenslimiten 
verzichtet werden soll. Dafür spricht an sich, dass es hier um 
eine Leistungsabgeltung geht. Wenn eine Leistung erbracht 
wird, kommt es eigentlich nicht darauf an, ob der Leistungs
erbringer nun in besseren oder in schlechteren wirtschaftli-

chen Verhältnissen steht. Doch ein weiterer wichtiger Punkt 
ist die ganze Problematik der Ehegatten, das heisst ihrer 
Einkommen ausserhalb des Betriebes, aber auch ihrer Mit
arbeit im Betrieb selbst. Es wird mit Recht als Ärgernis, ja 
als ungerecht empfunden, dass das Einkommen der Ehe
frau des Betriebsinhabers, die ausserhalb der Landwirt
schaft arbeitet, dazu führen kann, dass ein Bauernbetrieb 
wegen der Höhe dieses Verdienstes die Anspruchslimiten 
überschreitet. Andererseits ist eine Regelung wohl kaum an
gebracht, die zur Folge hätte, dass die Bäuerin, die auf dem 
Hof mitarbeitet, schlechter fährt als jene, die ausserhalb des 
Hofes eine Anstellung annimmt. Erschwerend bei der Lö
sung der ganzen Problematik ist auch die Tatsache, dass wir 
von einem gegebenen Rahmenkredit ausgehen müssen. 
Wenn wir also irgendwo öffnen wollen, müssen wir dies an 
einem anderen Ort wegnehmen oder wegsparen. Wenn also 
bezüglich des steuerbaren Einkommens und Vermögens der 
Bewirtschafter keine Grenzwerte mehr festgelegt werden, 
wird der Bezügerkreis klar grösser und somit der an die an
deren zu verteilende Kuchen kleiner. 
Nachdem der Nationalrat am bestehenden Recht und somit 
an der Einkommens- und Vermögenslimite festgehalten hat, 
haben wir in der Kommission eine Lösung hinsichtlich des 
zusätzlichen Einkommens des Lebenspartners gesucht. Die 
Ihnen nun beantragte Ergänzung, wonach der Bundesrat bei 
solchen Betrieben für den verheirateten Bewirtschafter oder 
die verheiratete Bewirtschafterin höhere Grenzwerte fest
legt, scham sowohl einen gerechten Ausgleich für jene Part
nerin oder jenen Partner, die oder der ausserhalb des 
Betriebes einer Arbeit nachgeht, berücksichtigt aber auch 
auf dem Hof selber mitarbeitende Partnerinnen und Partner. 
Bei der beantragten Lösung handelt es sich auch um eine 
Lösung, die möglichst einfach umgesetzt werden kann. Für 
mich ist es nämlich wichtig, dass die Bürokratie um die 
Landwirtschaft nicht vergrössert wird. Vielleicht haben Sie 
vorher die Bürokratie wieder vergrössert, das hat Bundesrat 
Deiss mit Recht gesagt. Hier geht es um eine Lösung, mit 
der nicht eine Vermehrung der Bürokratie erfolgen soll. Wir 
müssen ja dafür sorgen, dass das Geld an die Bauern und 
nicht an einen Verwaltungs- oder Vollzugsapparat geht. Mit 
dieser einfachen Lösung, die die Kommission beantragt, 
können wir das erreichen. 
Ich bitte Sie daher, der Lösung der Mehrheit der Kommission 
zuzustimmen. 

Hofmann Hans (V, ZH): Ich bitte Sie, dem Minderheitsan
trag Cornu zuzustimmen. Er will ja nichts anderes, als dass 
wir an unserem Beschluss der ersten Lesung festhalten. Da
mals haben wir gemäss Entwurf des Bundesrates auf die 
Festlegung von Grenzwerten bezüglich Einkommen und 
Vermögen, ab denen die Direktzahlungen gekürzt werden, 
verzichtet. 
Die ganze Problematik dreht sich letztlich um die Frage, was 
Direktzahlungen denn eigentlich sind. Sind es Subventio
nen, die an bedürftige Bauern gehen, also quasi Almosen 
oder Fürsorgeleistungen? Wenn es so wäre, dann wären 
Einkommens- und Vermögensgrenzen, die nicht überschrit
ten werden dürfen, um in den Genuss von Zahlungen zu 
kommen, gerechtfertigt. Genau das sind die Direktzahlun
gen in der Landwirtschaft aber gerade nicht. Sie sind die 
Entschädigung für eine Leistung, welche die Bauern im In
teresse der Allgemeinheit erbringen. Sie sind ein fester Be
standteil des bäuerlichen Einkommens, sie sind also quasi 
Lohn für Arbeit. Eine Leistungsabgeltung, also ein Lohn, darf 
doch nicht unterschiedlich sein, nur weil der eine vermögen
der ist und der andere weniger vermögend. Gleiche Leis
tung, gleicher Lohn - das ist eine Forderung, die für mich 
stets unbestritten war und die ich, wo immer ich etwas zu sa
gen hatte, auch umgesetzt habe. 
Man sagt nun, es gehe nicht an, dass reiche Landwirte auch 
noch vom Steuerzahler bezahlt würden. Dann sollten wir 
konsequenterweise z. B. auch unsere Entschädigungen, die 
Entschädigungen für Ständerätinnen und Ständeräte, je 
nach übrigem Einkommen und Vermögen kürzen - auch un-
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sere Entschädigungen sind ja Steuergeld. Das zu tun käme 
uns aber nicht in den Sinn, denn sie sind die Entgelte für 
eine Leistung, die wir erbringen. Genauso ist es mit den Di
rektzahlungen in der Landwirtschaft. Auch das sind Leis
tungsentschädigungen. Es gibt für mich keinen Grund, die 
Bauern in dieser Beziehung anders zu behandeln. 
Ich bitte Sie, bei Ihrem letzten Entscheid zu bleiben und der 
Minderheit Cornu zuzustimmen. 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Ich will es auf 
eine g~nz kurze Formel bringen: Wenn man den rein ratio
nalen Uberlegungen folgt, dann sind die Ausführungen von 
Herrn Hofmann, die er soeben gemacht hat, nicht zu bestrei
ten. Wir wissen aber, dass das Umfeld ein etwas anderes 
ist. Ich musste in dieser Frage in der Kommission den Stich
entscheid geben. Die politische Vorsicht mahnt hier, nicht 
allzu weit zu gehen. Der Kompromiss der Mehrheit wäre ein 
Zwischenschritt, den man akzeptieren sollte. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Deiss Joseph, conseiller faderal: Le Conseil federal vous a 
propose I'abrogation de cette disposition. 11 continue a epou
ser les arguments qu'a tres bien presentes M. Hofmann. 11 
s'agit de retribuer une prestation qui est fournie pour le bien 
de la collectivite. Et a ce titre, iI y a une egalite a respecter. 
Je vous invite donc a maintenir votre premiere decision, ce 
qui correspond a la proposition de la minorite Cornu. 
Apropos de la proposition de la majorite de la commission 
qui a fait cette adjonction selon laquelle «pour les exploitants 
maries, le Conseil faderal fixe des valeurs limites plus ele
vees», je dirai que c'est deja une amelioration par rapport a 
la version du Conseil national, soit a la loi actuelle. Compte 
tenu de I'etat du debat, iI est clair que cette solution, pour 
nous, serait en tout cas preferable a celle du maintien du 
droit en vigueur. Je vous fais cette remarque pour vous indi
quer que, pour nous, cette solution serait le «second best» 
par rapport a I'ensemble des possibilites actuellement en 
discussion. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 19 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 19 Stimmen 

Mit Stichentscheid des Präsidenten 
wird der Antrag der Mehrheit angenommen 
Avec la voix preponderante du president 
la proposition de la majorite est adoptee 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Ich möchte kurz 
begründen, warum ich die Mehrheit unterstützt habe: Ich teile 
die politischen Bedenken, die ich gerade in einem Stadtkanton 
immer wieder höre, dass hier Steuergelder an Leute verteilt 
würden, die es nicht nötig hätten. Aber Sie spüren sicher, dass 
ich gerne beiden Anträgen eine halbe Stimme gegeben hätte. 

Art. 73 Abs. 2, 3, 5 Bst. d 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 73 al. 2, 3, 5 let. d 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Weil es sich 
hier um einen ganz zentralen Artikel handelt, muss ich darle
gen, weshalb wir uns dem Nationalrat anschliessen. Die 
vom Nationalrat beschlossenen Änderungen erlauben bei 
einem Umbau der Milchmarktordnung, die abgebauten Stüt
zungsbeiträge zugunsten der Beiträge für Raufutter verzeh
rende Grossvieheinheiten umzulagern und Beiträge für 
Milchkühe auszurichten; das ist neu. Dieser Zusatz wurde 
bereits im Ständerat diskutiert, allerdings unter anderem aus 
der Furcht heraus abgelehnt, dass die damals diskutierte 
Variante die Milchbauern im Hügelgebiet benachteiligen 
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könnte. Das ist in der nun vorliegenden Variante nicht mehr 
der Fall. Auch waren der finanzielle Rahmen und das Tempo 
der Umlagerung im Ständerat nicht konsensfähig. Auch die
ses Problem wird jetzt gelöst. 
So steht in der vom Nationalrat vorgesehenen Version weni
ger ein aktiver Umbau der Milchmarktordnung über eine Be
günstigung der Raufutter verzehrenden Tiere im Vorder
grund, es soll vielmehr dem Bundesrat vor allem die Mög
lichkeit gegeben werden, das WTO-Verhandlungsergebnis 
allenfalls abzufedern. Als voraussehbares Resultat dieser 
Verhandlungen werden nämlich die Produktionsbeiträge 
weiter zu kürzen sein, weshalb der Bundesrat auf diese Not
fallklausel angewiesen sein könnte. In Artikel 1 Absatz 2 der 
Vorlage 2 findet sich ein entsprechender Verweis. Zusätzli
che Mittel für die Unterstützung der Milchproduzenten sind 
im Zahlungsrahmen nicht vorgesehen, und das Ausgeführte 
zu den WTO-Verhandlungen zeigt auch, dass die finanziel
len Folgen der Umlagerung der Beiträge auf Kosten der Pro
duktionsbeiträge gehen würden. Im Weiteren wird es am 
Bundesrat liegen, aufgrund der Entwicklungen, namentlich 
bei der WTO, diese Bestimmung zu konkretisieren und im 
Rahmen des jährlichen Budgetprozesses konkrete Vor
schläge bezüglich der Umlagerung zu machen. 
Ihre Kommission beantragt Ihnen einstimmig, dem Be
schluss des Nationalrates zuzustimmen. 
Bezüglich Absatz 3 noch folgende Bemerkung: Hier wird be
reits heute viel unternommen, um das in dieser Bestimmung 
festgelegte Ziel zu erreichen. So liegt die Obergrenze für 
den Tierbesatz pro Hektar Grünfläche wesentlich tiefer, als 
es die Gewässerschutzvorschriften vorsehen. 

Angenommen - Adopte 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 36 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Art. 76 Abs. 1 bis 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Wicki) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 76 al. 1 bis 
Proposition de la majorite 
Maintenir 

Proposition de la minorite 
(Wicki) 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Es geht um 
eine Förderung des Feldobstbaus bzw. um die Landschafts
pflege durch die Förderung von Hochstämmern - ein immer 
wieder auftauchendes Thema. Der Nationalrat hat hier einen 
neuen Subventionstatbestand eingeführt. Allerdings beste
hen aus Sicht Ihrer vorberatenden Kommission bereits heute 
genügend Unterstützungsmassnahmen in diesem Bereich. 
Ich will sie ganz kurz erwähnen: 
1. Gestützt auf Artikel 58 LwG gibt es eine Förderung des 
Exports von Mostobstkonzentrat im Umfang von 13 Millio
nen Franken für Hochstämme. 
2. Gemäss Artikel 76 LwG gibt es Öko-Direktzahlungen pro 
Feldobst-Hochstammbaum von 15 Franken, d. h. gemäss 
den Ausführungen der Verwaltung, bezogen auf das Jahr 
2001, jährlich 37 Millionen Franken. Diese Zulage kann von 
den Kantonen zusätzlich erhöht werden. 
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3. Es gibt Steuererleichterungen für Alkohol, der aus Früch
ten von Feldobst-Hochstammbäumen produziert wurde. 
Damit ist nach Ansicht der Kommissionsmehrheit für die 
Förderung der Hochstämmer genug getan. Wenn ich richtig 
gerechnet habe, macht der erwähnte Betrag rund 50 Millio
nen Franken aus. Das wäre, wenn ich es richtig über
schlage, 1 Promille des Bundesbudgets. 

Wicki Franz (C, LU): Ich bitte Sie, sich dem Nationalrat an
zuschliessen. Der Nationalrat hat die Förderung der Verwer
tung von Obst aus der Hochstammproduktion beschlossen. 
Diese im Nationalrat gutgeheissene Bestimmung, wonach 
der Bundesrat zur Erhaltung des Feldobstbaus für Obst aus 
Hochstammproduktion, das zu Most, Brennsaft oder ande
ren Obstprodukten verarbeitet wird, eine Zulage ausrichten 
kann, ist meines Erachtens richtig und auch unterstützungs
würdig. 
Hochstamm-Obstgärten sind ein Kulturgut, das von Bauern
familien geschaffen und gepflegt wird. Sie prägen unsere 
Landschaft. Gemäss der im Jahre 2001 durchgeführten Zäh
lung, die alle zehn Jahre gemacht wird, haben wir in der 
Schweiz noch 2,9 Millionen Hochstamm-Obstbäume. Das 
sind 20 Prozent weniger als vor zehn Jahren oder 45 Pro
zent weniger als vor zwanzig Jahren. Diese Abnahme ist be
denklich. Tatsache ist, dass die Hochstammbäume ihre 
Bedeutung für die Produktion von Tafelfruchten verloren ha
ben, weil ein recht hoher Arbeitsaufwand damit verbunden 
ist. Dazu kommt, dass sich infolge der WTO ein massiver 
Preiszerfall bei Mostobst und Brennereiprodukten zeigte. Da 
die Erlöse nicht mehr kostendeckend waren, sind viele 
Hochstammbäume gefällt worden. 
Zwar hat der Bund vor einigen Jahren fixe Beiträge - der 
Präsident hat es erwähnt - von 15 Franken pro Baum einge
führt. Doch die letzten Erhebungen zeigen, dass diese 
Massnahmen nicht genügen, um den Rückgang des Baum
bestandes zu stoppen. Denn die Hochstammbäume sind un
rentabel, die Erträge aus ihren Fruchten decken nicht einmal 
die Erntekosten. Bis ein Hochstammbaum aber nennens
werte Erträge liefert, muss er mehrere Jahre gepflegt, ge
schnitten und auch geschützt werden. Dazu kommt, dass 
viele Betriebe gezwungen sind, Personal abzubauen und 
dieses durch Maschinen zu ersetzen. Das hat zur Folge, 
dass Hochstammbäume einfach zum Hindernis werden und 
dann entfernt werden. 
Ich bin der Überzeugung, dass die Erhaltung des Hoch
stamm-Obstbaum bestandes wichtig ist, auch für unsere Kul
turlandschaft. Daher müssen wir die Möglichkeit geben, ihn 
zu erhalten. Mit der Möglichkeit einer Zulage für Obst aus 
Hochstammproduktionen wird ein finanzieller Anreiz ge
schaffen, dass die Ernte und damit auch die Pflege und Neu
anpflanzung wieder interessanter werden. 
Ich bitte Sie, daher dem Nationalrat zuzustimmen. 

David Eugen (C, SG): Ich bitte Sie, dem Antrag der Minder
heit Wicki zuzustimmen. Leider war ich nicht mehr in der 
Kommission, als Kollege Wicki den Antrag gestellt hat, sonst 
wäre ich bei der Minderheit auch aufgeführt. 
Die Landwirtschaftspolitik der Schweiz hat ja nach der Ver
fassung den Anspruch der Multifunktionalität. Diese beinhal
tet insbesondere auch die Landschaftskomponente. Wenn 
wir diesen verfassungsmässigen Auftrag ernst nehmen wol
len, muss das irgendwo zum Ausdruck kommen. Ich glaube, 
es gibt kaum Elemente der landwirtschaftlichen Struktur, die 
so landschaftsprägend sind wie die Obstbaumkulturen - ins
besondere natürlich in Kantonen wie Luzern, Thurgau oder 
st. Gallen, die ganz stark von solchen Elementen geprägt 
sind. 
Wenn man der Landwirtschaft auch bei der Bevölkerung 
Rückhalt verschaffen will, wenn man zeigen will, dass all die 
öffentlichen Mittel, die wir für die Landwirtschaft ausgeben, 
im Landschaftsbild ein Echo finden, und wenn die Steuer
zahlerinnen und -zahler das in der Landschaft auch sehen 
sollen, müssen Sie diesem Antrag der Minderheit zustim
men. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Herr Bürgi, Kan
ton Thurgau. 

Bürgl Hermann (V, TG): Ja, das ist richtig, damit haben Sie 
die Legitimation und meine Interessenbindung auch noch 
aufgedeckt. Aber es ist mir ein echtes Anliegen, diesen An
trag der Minderheit Wicki zu unterstützen. Ich habe nämlich 
in meiner Jugendmaienblüte noch die Zeit erlebt, als man für 
die Rodung von Hochstämmen Prämien ausgerichtet hat, 
und in der Zwischenzeit hat man gesehen, was damit ange
richtet worden ist. 
Es geht jetzt darum, im Rahmen der Landwirtschaftspolitik 
die Weichen wieder richtig zu stellen. Die Weichen sind in 
dem Sinne richtig zu stellen, dass mit Verarbeitungszulagen 
Anreize zu schaffen sind, dass diese Hochstämme gepflegt 
und unterhalten werden. Ich kann Ihnen sagen, dass mir die 
Fachleute des thurgauischen Obstbaus sagen, dass es nicht 
nur um die Erhaltung dieser Hochstämme in der Landschaft 
zwecks Erhaltung des Landschaftsbildes geht, sondern sie 
sind die Träger im Zusammenhang mit dem Feuerbrand. 
Wenn also diese Obstbäume nicht gepflegt werden, dann 
hat das unmittelbare Auswirkungen betreffend Feuerbrand. 
Wir haben auch eine Obstwirtschaftsproduktion - Obstsäfte-, 
und die ist auf diese Rohstoffe angewiesen. Infolgedessen ist 
es eben nicht einfach nur eine Augenwischerei, wenn wir den 
Beschluss des Nationalrates und damit den Antrag der Min
derheit Wicki unterstützen, sondern wir setzen ein Zeichen in 
die richtige Richtung. Es geht eben darum, den Unterhalt und 
die Pflege und die Obstproduktion zu unterstützen. 
Deshalb bitte ich Sie, diesem Minderheitsantrag zuzustim
men. 

Schweiger Rolf (R, ZG): Ich bin alles andere als ein typi
scher Landwirtschaftspolitiker; meine Schwergewichte lie
gen in der Finanzpolitik und in der Raumplanungspolitik. Ich 
werde unter diesen beiden Aspekten kurz sprechen. 
Wenn wir einen neuen Tatbestand für Direktzahlungen ein
führen, dann müssen wir uns bewusst sein, dass das dann 
eine Umschichtung innerhalb des Gesamtrahmens für die 
Beitragszahlungen bewirkt. Es ist also nicht so, dass wir bei 
einer Bejahung der Förderungsbegehren bezüglich der 
Obstbäume finanzpolitisch etwas anderes machen. Es ist 
so, dass innerhalb der Landwirtschaft eine gewisse Um
schichtung erfolgt. 
Nun kommen meine Interessen als Umweltpolitiker dazu. Es 
wurde schon gesagt - ich will mich möglichst kurz halten -, 
dass es eine nicht wegzuleugnende Tatsache ist, dass Obst
bäume für unsere Kulturlandschaft einen wesentlichen Bei
trag leisten. Die Frage ist nun, ob die bisherigen Sub
ventionstatbestände ausreichen, um diesen Schutzzweck zu 
bewirken. Ich bezweifle es. Ich gehe von der Annahme aus, 
dass Obstbäume dann - und nur dannl - mittelfristig und 
langfristig erhalten bleiben, wenn sie genutzt und gepflegt 
werden. Deshalb ist es für mich eine eminent raumplanungs
politische Frage, ob man eine Nutzung und Pflege der 
Bäume unterstützt, weil eine blosse Subventionierung der 
Existenz eines Baumes nicht genügt, um langfristig den Be
stand unserer Obstbäume zu schützen. Ich persönlich 
weiss, dass heute eine Vielzahl von Obstbäumen in der 
Schweiz nicht mehr genutzt wird und dass alle Bäume, die 
nicht mehr genutzt werden, über kurz oder lang verschwin
den. 
Finanzpolitisch ist eine Gutheissung des Antrages irrelevant. 
Raumplanungspolitisch bedeutet das aber für mich eine Er
haltung dessen, was für viele Landesteile unter dem Aspekt 
der Kulturlandschaft recht bedeutsam ist. 

Büttlker Rolf (R, SO): Es ist klar, dass man aus Überlegun
gen der Ökologie und der Landschaftspflege nichts gegen 
die Pflege und Förderung von Hochstammbäumen haben 
kann. Aber ich muss Ihnen sagen: Man kann zweierlei Mei
nung sein in der Frage, ob man hier einen neuen Subven
tionstatbestand schaffen soll. Ich frage Sie, ob das Problem 
nicht anderswo liegt. 
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Wenn ich die schriftlichen Stellungnahmen der Bauern, z. B. 
aus dem solothurnischen Schwarzbubenland, anschaue, so 
schreibt mir einer, er werde seine 60 Hochstammbäume 
ausreissen, weil er nicht einverstanden ist, und er möchte 
keinen neuen Förderungstatbestand. Er ist einfach nicht ein
verstanden damit, wie er in Bezug auf die Schnapsproduk
tion behandelt wird. Wir haben immerhin 8000 Haus
brennereien, und für viele Leute spielt die Nutzung von 
Hochstammbäumen hier eine entscheidende Rolle. . 
Nun schauen Sie sich diese Schnapsverordnung der Eidge
nössischen Alkoholverwaltung einmal an, und dann finden 
Sie sich im tiefsten stalinistischen DDR-Regime wieder. 
Diese Leute haben es satt, da kontrolliert und diskriminiert 
zu werden; auf ihrem Privateigentum wird plombiert, kontrol
liert, wieder plombiert und kontrolliert, eingefärbt und noch
mals gemessen. Dort liegt das Problem, und bevor wir neue 
Subventionstatbestände schaffen, sollten wir vielleicht ein
mal überlegen, ob überhaupt noch ein Nutzen aus diesen 
Hochstammbäumen gezogen werden kann, wie das Herr 
Schweiger gesagt hat. Gerade bei der Abfallobstverwertung 
spielt eben die Schnapsproduktion eine entscheidende 
Rolle. 
Deshalb, Herr Bundesrat, würde ich Ihnen empfehlen, diese 
Verordnung einmal zu entrümpeln und zu liberalisieren. 
Dann haben wir eine Förderung von Hochstammbäumen 
gemacht, ohne überhaupt Geld in die Hand zu nehmen. 

Frick Bruno (C, SZ): Es geht bei dieser Frage um Hochgra
digeres als bloss um die Schnapsverordnung, die Rolf Bütti
ker erwähnt hat. Das ist eine Frage, darüber können wir 
diskutieren. Aber ich möchte Sie auffordern: Betrachten Sie 
die Minderheit Wicki im Rahmen des ganzen Artikels. Es 
geht um Ökobeiträge. Absatz 2 sieht sogar vor, dass im In
teresse einer flächendeckenden ökologischen Bewirtschaf
tung Ökobeiträge auch für nichtbäuerliche Betriebe aus
gerichtet werden können. Aber dort, nämlich bei den Hoch
stammbäumen, wo es um einen wesentlichen Gesichtspunkt 
der Ökologie, des Landschaftsschutzes und der raumplane
rischen Anliegen geht, sollen wir sie streichen? Das ist nicht 
waffengleich, das ist nicht konsequent. 
Die Lösung des Nationalrates ist eine ausgewogene, ich 
stimme ihr daher zu. 

Cottler Anton (C, FR): Ich bin eigentlich der erste Spre
cher - mit Ausnahme des Kommissionspräsidenten -, der 
nach den sechs Interventionen von Kollegen aus .. Hoch
stamm-Kantonen .. zu Ihnen spricht, und ich behaupte: Das 
Problem ist heute bereits gelöst, wie wir es in der ersten 
Lesung beschlossen haben. In Absatz 1 von Artikel 76 
heisst es: .. Der Bund fördert besonders naturnahe, umwelt
freundliche Produktionsformen ...... Diese Hochstammpro
duktion fällt genau unter diesen Absatz 1. Wenn wir für je
den gesonderten Tatbestand, von dem noch irgendeine na
turnahe oder umweltfreundliche Produktion berührt wird, 
einen speziellen Absatz hineinschreiben wollen, dann be
kommen wir ein Gesetz, das nicht mehr aufhört. Ich hoffe, 
der Bundesrat werde darlegen, wie für solche Produktionen 
heute bereits Subventionen ausbezahlt werden. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 
Sie hat dieses Anliegen bereits in Absatz 1 geregelt. 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Ich bin über 
diese Debatte, die hier geführt wird, etwas erstaunt, wenn 
ich an den finanziellen Zustand der Bundesfinanzen denke. 
Wir geben heute ein Promille des ganzen Bundeshaushaltes 
für die Förderung von Hochstämmen aus - ein Promille. 
Wenn ich diese Hochstammproblematik und alle anderen 
Probleme betrachte, die wir haben - sei es im Bereich der 
Sozialversicherungen, sei es im Bereich der Wirtschaft, sei 
es irgendwo sonst, im Bereich der Bildung, der Forschung -, 
muss ich fragen, ob wir diese Mittel richtig einsetzen. Hier 
werden aber zusätzliche Mittel verlangt, und das kann ja 
nicht nur 1 Franken pro Hochstamm sein, sondern das muss 
dann ja wahrscheinlich mindestens ein .. Fünfliber .. sein. Das 
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würde zusätzliche 15 bis 20 Millionen Franken bedeuten, 
und am Schluss gäben wir dann 70 bis 80 Millionen nur für 
die Förderung von Hochstämmen aus. Dazu kommen noch 
die Mittel der Kantone. 
Ich will das Problem nicht wegdiskutieren, aber der richtige 
Weg wäre, dass man sagte: Im Moment ist genug; bevor wir 
zusätzliche Mittel sprechen oder die gesetzliche Grundlage 
dafür schaffen, wollen wir überprüfen, ob die bisherigen Mit
tel richtig eingesetzt werden oder ob dort etwas geändert 
werden müsste. Weiter müssen diejenigen, die jetzt den 
Minderheitsantrag unterstützen, auch ganz klar darlegen, 
wo die zusätzlichen Mittel im Kredit für die Landwirtschaft 
eingespart werden müssen. D~nn wird es wahrscheinlich 
schon etwas schwieriger, eine Ubereinstimmung zu finden, 
denn jeden Franken, den Sie hier zusätzlich ausgeben, 
müssen Sie im Landwirtschaftsbudget irgendwo wieder ein
sparen bzw. wegnehmen. Ich wäre dankbar dafür, wenn 
man sagte, wo das geschehen soll. 
Ich bitte Sie nicht nur aus finanzJ:)olitischen Überlegungen, 
aber auch aus finanzpolitischen Überlegungen, hier einen 
ganz klaren Entscheid zu fällen. Dann können wir den Auf
trag geben, dass der Einsatz und die Verwendung der 50 Mil
lionen Franken, die heute zur Förderung bzw. Erhaltung der 
Hochstämme eingesetzt werden, einmal überprüft werden, 
und wir können entsprechende Schlussfolgerungen ziehen. 
Aber jetzt einfach zusätzliche Mittel in unbestimmter Höhe zu 
bewilligen scheint mir angesichts des Zustandes der Bundes
finanzen nicht verantwortbar zu sein, vor allem nicht, wenn 
ich denke, wie wir jeden 100 000 Franken nachrennen müs
sen, wenn es um das Sanierungspaket geht. 

Delss Joseph, conseiller federal: Der Verlauf der Diskus
sion gibt mir schon zu denken. Als sich vorhin Herr Schwei
ger als Finanzpolitiker gemeldet hat, hat er sich entschuldigt, 
aber er hat sich nicht wie ein Finanzpolitiker verhalten. Er 
hat das Problem aufgezeigt: Wenn wir zusätzliches Geld 
verteilen, müssen wir sagen, woher wir es nehmen und wo
hin wir es verteilen. Er hat uns aber nur gesagt, wohin wir 
dieses Geld verteilen sollen. Woher er es nehmen will, hat er 
nicht gesagt. Herr David hat von multifunktionaler Landwirt
schaft gesprochen. Hier will er aber eine .. Multisubventiona
Iität .. einführen. Ich will Ihnen doch einmal sagen, was es für 
den Hochstamm-Obstbau schon gibt. 
1. Es wurde gesprochen, wie wenn gegenwärtig nichts getan 
würde. Einen guten Teil der Produkte - es wurde von Apfel
oder Birnensaft gesprochen - müssen wir exportieren, weil 
wir davon zu viel haben. Beim Apfelsaft werden 26 Prozent, 
beim Birnensaft werden 41 Prozent exportiert. Das kostet 
schon einmal 13 Millionen Schweizer Franken. 
2. Wie Herr Cottier gesagt hat, wird unter Artikel 76 jeder 
Hochstamm mit 15 Franken ökologischen Direktzahlungen 
pro Jahr subventioniert; das sind 36,6 Millionen Franken. Wir 
sind schon bei 50 Millionen Franken, und es geht nicht um die 
ganze Landwirtschaft, es geht nur um die Hochstämme. Es 
bestünde Zugang zu weiteren 20 Franken pro Hochstamm -
davon wird aber nur 1 Million Franken beansprucht - für die 
Kantone Bern, Basel-Landschaft, Aargau, Luzern und Zug, 
weil die Kantone hier auch Beiträge leisten müssen und die 
anderen Kantone hier nicht aktiv werden. Somit werden ver
fügbare Subventionen nicht ausgeschöpft. Man kann die 
Frage des Schnapsbrennens ansehen und diskutieren, das 
gehört allerdings nicht in mein Departement. Hier wird pro 
zehn Bäume noch einmal 1 Liter hundertprozentiger Schnaps 
gratis, also steuerfrei, bewilligt. Das ist nicht viel, aber es ist 
immerhin auch noch ein Element. 
Sie sehen, es wird hier schon sehr viel getan. Jetzt wird 
noch eine neue oder eine zusätzliche Möglichkeit geschaf
fen. Sie müssen mir einfach sagen, welchem Teil der Land
wirtschaft wir das wegnehmen sollen, denn ich habe einen 
Rahmenkredit, den alle Finanzpolitiker, die hier drinnen sit
zen, sehr genau prüfen werden. Deshalb, glaube ich, müs
sen wir auch die Vernunft walten lassen und die 
finanzpolitische Regel einhalten. Deshalb ist der Bundesrat 
gegen diesen Zusatz. 
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Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 18 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 12 Stimmen 

Art.86b 
Antrag der Kommission 
Streichen 
Proposition de la commission 
Biffer 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Der National
rat hat hier eine neue Bestimmung eingeführt die den Bund 
ermächtigt, Massnahmen zur vorzeitigen Aufgabe von Be
trieben zu ergreifen. Dabei wurde eine absolut offene For
mulierung gewählt, welche Art und Umfang der Erleich
terungsmassnahmen nicht präzisiert. 
Zwar wurde in den Beratungen in der Kommission und im 
Rat vor allem auf die Liquidationsgewinnsteuer verwiesen, 
allerdings zeigt dieser Verweis die Probleme der Bestim
mung sehr gut auf. Denn erstens fehlen die finanziellen Mit
tel für die Auszahlung einer Betriebsaufgabeprämie oder 
-rente, und es werden auch andere Massnahmen an den 
leeren Bundeskassen bzw. am bereits verplanten und dem 
Spardruck ausgesetzten Rahmenkredit scheitern. Zweitens 
handelt es sich um ein Problem, das in der Unternehmens
steuerreform " angegangen werden soll. Das Eidgenössi
sche Finanzdepartement hat eine entsprechende Reform für 
das kommende Jahr angekündigt. Schliesslich hat die Eid
genössische Steuerverwaltung in einem provisorischen Vor
~ntschei~ den Kan.tonen ermöglicht, bei der Liquida
tI?nsgewmnsteuer emen Aufschub zu gewähren, sofern 
nicht ausreichend Bargeld angefallen ist. Zwei Drittel der 
Kantone haben von dieser Möglichkeit bereits Gebrauch ge
macht. 
Fazit: Ihre Kommission lehnt diese Bestimmung im heutigen 
Zeitpunkt ab. Sie würde neue Begehrlichkeiten schaffen, für 
welche die finanziellen Mittel zurzeit schlicht und einfach 
nicht vorhanden sind. Es würden Hoffnungen geweckt, an
statt das erkannte Problem auf dem Gesetzesweg im Rah
men der Unternehmenssteuerreform " anzugehen. Zudem 
wäre es wiederum eine Sonderregelung für die Landwirt
schaft; das restliche Gewerbe wäre auch hier wiederum aus
geschlossen. 
Die Kommission beantragt Ihnen Festhalten, d. h. Streichen. 

Laurl Hans (V, BE): Ich teile die Auffassung der Kommis
sion, dass die Zeit heute nicht reif ist, hier etwas anderes zu 
beschliessen. Aber es hat mich doch nachdenklich gemacht, 
dass diese Bestimmung im Nationalrat mit 82 zu 12 Stim
men eingefügt wurde und dass die Kommission des Natio
nalrates gar mit 14 zu 1 Stimmen so beschlossen hatte. 
Ich muss hier allerdings hinzufügen, dass diese Bestimmung 
in der Formulierung, wie sie heute vorliegt - in dieser offe
nen Art -, untauglich ist. Aber ich denke hier auch an den 
L~ndwirt, der auf sein~m schlecht positionierten Hof ange
sichts der harten, geanderten Rahmenbedingungen nicht 
mehr weiterleben kann. Die Betriebsaufgabe ist ihm aber 
auch nicht möglich, weil er es sich nicht leisten kann. Hätte 
er etwas bessere Einkommensverhältnisse, so könnte er es 
trotzdem wagen und sein Land - und das ist das Entschei
dende - einem besser situierten Betrieb überlassen der da
mit voll wettbewerbsfähig würde. Wenn dieser Geda'nke, der 
offenbar hinter der Formulierung des Nationalrates steht, 
umgesetzt würde, so könnte in doppeltem Sinn ein konstruk
tiver Beitrag zum Strukturwandel in der Landwirtschaft ge
leistet werden: Ein Betrieb würde vorzeitig ausscheiden, ein 
anderer Betrieb würde voll wettbewerbsfähig. 
Ich bin allerdings der Auffassung, dass es am Nationalrat 
liegt, hier seine Ideen, die eben noch nicht sehr konkretisiert 
wurden, weiterzuentwickeln und dann besser abzufassen. 
Ich möchte die Gelegenheit ergreifen, die WAK des Natio
nalrates zu bitten, entsprechend tätig zu werden. Bei dieser 
Neufassung - hier teile ich die Auffassung meiner Vorredner 
zum vorhergehenden Artikel - wäre insbesondere auf Ge-
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setzesstufe festzuhalten, dass man, soweit man an einen 
zusätzlichen Unterstützungsbeitrag denkt, die Finanzierung 
ausschliesslich auf die bekannten Zahlungsrahmen kon
zentrieren würde, dass es also nicht mehr Mittel bräuchte 
sondern allenfalls einen anderen Einsatz der vorhandene~ 
Mittel. 

Angenommen - Adopte 

Art. 93 Abs. 1 Bst. c 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 93 al. 1 let. c 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Im Kontext 
der Diskussion um die neue Regionalpolitik kam im National
r~t die Frage auf, ob man nicht mit der «Agrarpolitik 2007" 
emen Anschluss an die neue Regionalpolitik schaffen könne. 
Namentlich soll es möglich sein, auch regionale Projekte, an 
denen vorwiegend die Landwirtschaft beteiligt ist, zu un
terstützen. Bereits heute können auf der Betriebsebene Mit
tel für die Strukturverbesserungen gewährt werden, auch für 
gemeinsame Anlagen. Mit Absatz 1 Buchstabe c sollen zu
künftig auch regionale Projekte unterstützt werden können. 
Damit werden sektorübergreifende Initiativen möglich, was 
die oft geforderte Abstimmung der verschiedenen Politikbe
reiche erlaubt. 
Ihre Kommission beantragt Ihnen einstimmig Zustimmung 
zum Beschluss des Nationalrates. In Artikel 97 Absatz 1 
wäre die Ergänzung in Bezug auf Artikel 93 Absatz 1 Buch
stabe c vorzunehmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 97 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 97 al.1 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 117 Abs.1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 117 al. 1 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Schlesser Fritz (R, GL): Der Nationalrat schlägt hier beim 
Landwirtschaftlichen Forschungsrat vor, eine Ergänzung in 
Bezug auf die beteiligten Kreise einzufügen und Produktion, 
Konsumenten und Wissenschaft spezifisch zu erwähnen. 
Das entspricht der heute gängigen Praxis. 
Ihre Kommission beantragt Ihnen somit einstimmig, dem Na
tionalrat zu folgen. 

Angenommen - Adopte 

Art; 182 Abs. 2 
Antrag der Kommission 

c. Festhalten 

Art. 182 al. 2 
Proposition de la commission 

c. Maintenir 
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Schiesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Bei dieser Be
stimmung geht es um zwei Fragen: 
1. Im Einleitungssatz von Absatz 2 geht es um die Schaffung 
einer Zentralstelle für die Verfolgung von Zuwiderhandlun
gen - ich sage ausdrücklich: Schaffung einer Zentralstelle. 
Das Landwirtschafts- und das Lebensmittelgesetz sowie die 
Zollgesetzgebung kennen im Vollzug in diesem Bereich drei 
unterschiedliche Verfahren. Bei Vorfällen laufen somit drei 
Untersuchungen durch drei Amtsstellen. Das ist für die 
Amtsstellen und für die Betroffenen zu viel. Der Bundesrat 
hat denn auch eine Koordination der Verfahren und der ver
fahrensführenden Amtsstellen vorschreiben wollen. Dem 
Nationalrat genügt diese Koordination nicht. Er will Zuwider
handlungen durch eine Zentralstelle bekämpft haben. 
Ihre vorberatende Kommission schliesst sich diesem Anlie
gen einstimmig an. Dies allerdings erst, nachdem uns die 
Verwaltung versichert hat, dass damit beim Bund weder 
neue Stellen geschaffen werden noch ~ehrkosten anfallen. 
Vielmehr sollen in den drei betroffenen Amtern die Ressour
cen für die Zentralstelle freigespielt w~rden, auch wenn ei
gentlich aus betriebswirtschaftlichen Uberlegungen heraus 
bei einer Zusammenlegung dreier Amtsstellen nicht nur ein 
gleich bleibender, sondern ein abnehmender Verwaltungs
aufwand zu erwarten wäre. 
2. In Absatz 2 Buchstabe c hat der Nationalrat den Begriff 
ceProduktionsmethode» durch ceHerstellungsverfahren» er
setzt. Allerdings wird mit Herstellungsverfahren die Verarbei
tung von den Rohstoffen bis hin zum Lebensmittel 
bezeichnet. Das ist ein zu weiter Begriff, der den An
wendungsbereich des Landwirtschaftsgesetzes sprengt. 
Vielmehr geht es hier um die Verfolgung von Zuwiderhand
lungen gegen die Vorschriften über die Produktionsmetho
den nach Artikel 14 des Landwirtschaftsgesetzes. Damit 
wird die Vorschrift auf die Produktion im landwirtschaftlichen 
Betrieb eingeengt. 
Ihre Kommission beantragt Ihnen deshalb, hier am sprach
lich korrekten Begriff der ceProduktionsmethode» festzuhal
ten. 

Angenommen - Adopte 

Art. 187b 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.1bis 
Die Zollkontingentsanteile bei zugeschnittenen Rindsbinden, 
bei Fleisch .... 
Abs.1ter 
Die Zollkontingentsanteile bei Fleisch und Schlachtneben
produkten von Tieren der Rindergattung ohne zugeschnit
tene Rindsbinden und von Tieren der Schafgattung werden 
in den Kontingentsjahren 2005 und 2006 zu 10 Prozent nach 
der Zahl der ab überwachten öffentlichen Schlachtviehmärk
ten ersteigerten Tiere zugeteilt. Die restlichen .... 
Abs. 1 quater 
Die Zollkontingentsanteile bei Koscher- und Halalfleisch 
werden ab dem Kontingentsjahr 2005 versteigert. 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.5 
Streichen 
Abs.6 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Leuenberger-Solothurn, Beguelin) 
Abs.5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 187b 
Proposition de la majorite 
AI. 1 
AdMrer a la decision du Conseil national 
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AI. 1bis 
Les parts de contingents tarifaires de morceaux pares de la 
cuisse, ainsi que de viande et d'abats .... 
AI. 1ter 
Les parts de contingents tarifaires de viande et d'abats 
d'animaux de I'espece bovine, sans les morceaux pares de 
la cuisse, et les animaux de I'espece ovine, sont attribuees, 
pour les annees contingentaires 2005 et 2006, a raison de 
10 pour cent selon le nombre d'animaux acquis aux 
ench9res sur des marcMs publics surveilles de betail de 
boucherie .... 
AI. 1quater 
Les parts de contingents tarifaires de viande kasher et halal 
sont mises aux encheres a partir de I'annee contingentaire 
2005. 
AI. 2 
Adherer a la decision du Conseil national 
AI. 5 
Biffer 
AI. 6 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Proposition de la minorite 
(Leuenberger-Solothurn, Beguelin) 
AI. 5 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Schiesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Hier möchte 
ich abschnittweise vorgehen, weil mehrere, allerdings zum 
Teil geringfügige Differenzen bestehen. 
Bei Absatz 1 geht es um die Übergangsbestimmungen, 
welche als Folge des Versteigerungs modells bei _ den 
Fleischkontingenten notwendig werden. In dieser Uber
gangsbestimmung wird die stufenweise Einführung der Ver
steigerung geregelt. 
Hier beantragen wir also Zustimmung zum Beschluss des 
Nationalrates. 
In Absatz 1bis geht es um Fleischkategorien, für welche in 
Artikel 48 eine Ausnahme von der Versteigerul}g besteht. 
Auch hier ist für die Jahre 2005 und 2006 eine Ubergangs
bestimmung nötig, allerdings ist die Formulierung des Natio
nalrates nicht ganz geglückt: 
1. Statt ceZollkontingente» muss der Begriff ceZollkontingents
anteile» verwendet werden, und das generell für die Absätze 
1 bis, Her und 1 quater. 
2. Die Formulierung des Nationalrates bei Absatz 1 bis 
würde bewirken, dass die Kontingentsanteile 2005 und 2006 
bei zugeschnittenen Rindsbinden aufgrund der Zahl der be
schauten Schlachtungen von inländischen Tieren zugeteilt 
werden müssten. Nach geltendem Recht werden sie jedoch 
entsprechend der Menge zugeschnittener und eingesalze
ner Rindsbinden inländischer Tiere zugeteilt. 
Richtigerweise muss Absatz 1 bis somit so lauten, wie es Ih
nen die Kommission beantragt. 
In Absatz 1 ter ist eine analoge Anpassung zu Absatz 1 bis 
angebracht. Auch hier beantragen wir Ihnen Zustimmung 
zum Antrag der Kommission. 
Zu Absatz 5: Wie es der Präsident einleitend schon gesagt 
hat, geht es um das Freisetzungsmoratorium von GVO in 
der Landwirtschaft, das der Nationalrat mit einem relativ 
knappen Ergebnis in Kommission und Rat - im Rat waren 
es 83 zu 78 Stimmen - beschlossen hat. 
Ihre vorberatende Kommission hat das Moratorium deutlich 
abgelehnt, mit 9 zu 2 Stimmen. Ich versuche. Ihnen die 
Gründe darzulegen: 
1. Vor knapp drei Monaten wurde ein analoges Moratorium 
nach langer Diskussion und einem Entscheid für klare und 
strenge Vorschriften im Bereich Freisetzung und Deklara
tionspflicht im Gentechnikgesetz abgelehnt. Es ist keine effi
ziente Parlamentsarbeit, wenn nach so kurzer Zelt ein 
Moratorium über die Hintertür nun im Landwirtschaftsgesetz 
wieder zur Diskussion gestellt und eingeführt werden soll. 
2. Ein Moratorium wird den Forschungs- und Produktions
standort Schweiz in der Biotechnologie treffen. Das ist einer 



02.046 Conseil des Etats 480 5juin 2003 

der wenigen Zukunftsmärkte, in welchen die Schweiz eine 
Spitzenposition innehat. Es ist unter anderem dank den 
Steuern und hoch bezahlten Arbeitsplätzen auch in diesen 
Wirtschaftsbereichen möglich, dass wir uns die erheblichen 
Mittel für die Unterstützung der schweizerischen Landwirt
schaft leisten können. Der Forschungs- und Produktions
standort Schweiz soll nicht durch ein Moratorium geschädigt 
werden. Das Moratorium hätte weiter gehende Auswirkun
gen, als es der Wortlaut des Textes hergibt. 
3. Das Moratorium steht quer in der internationalen Land
schaft. Die EU ist daran, ihr De-facto-Moratorium aufzuhe
ben und durch ein strenges System von Bewilligungen und 
Deklarationen zu ersetzen. Die EU beschreitet somit den 
von der Schweiz im Frühjahr beim Gentechnikgesetz be
schlossenen Weg. Zweifeln wir doch nicht dauernd daran, 
dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden, wenn wir se
hen, dass andere genau diese Wege nach uns beschreiten! 
Jetzt ein Moratorium einzuführen würde die Schweiz somit 
isolieren. Ausserdem haben die Vereinigten Staaten und 
weitere Länder, darunter Entwicklungsländer, bei der WTO 
eine Klage gegen das Moratorium der EU eingereicht. Sollte 
die Schweiz ein Moratorium beschliessen, so laufen wir Ge
fahr, gegen internationales Recht zu verstossen. Die Zeche 
dieser Politik hätten der Konsument über höhere Preise und 
die Exportwirtschaft über Strafzölle zu bezahlen. 
4. Die Bauern sollen nicht bevormundet werden, sondern 
wählen, welche Produkte sie zu welchem Preis auf den Markt 
bringen können. Neue Technologien dürfen nicht von unseren 
Landwirten fern gehalten werden, nachdem die Landwirte 
jetzt in die unternehmerische Freiheit entlassen werden sollen. 
Wenn GVO-Nahrungsmittel nicht abgesetzt werden können, 
so werden die Landwirte diese auch nicht herstellen wollen. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Im Namen einer zuversichtli
chen, frohen Kommissionsminderheit will ich versuchen, Ih
nen nahe zu bringen, was im Nationalrat vermutlich relativ 
überraschend beschlossen worden ist. Ich bitte Sie wirklich 
eindringlich, diesen Text einmal zur Hand zu nehmen. Sie 
stellen dann fest, dass da steht, bis Ende 2009 dürften 
«gentechnisch veränderte Organismen, die bestimmungs
gemäss in der Umwelt verwendet werden, weder eingeführt 
noch in Verkehr gebracht werden». Das Wort «Forschung» 
oder «Forschungsverbot» findet hier in diesen Gesetzestext 
in keiner Weise Eingang. 
Welches waren die Motive, die im Nationalrat zur Einfügung 
dieses neuen Absatzes 5 geführt haben? Es war die grosse 
Sorge - auch in bäuerlichen Kreisen - um die Akzeptanz der 
ganzen Landwirtschaft, der ganzen Landwirtschaftspolitik in 
breiten Bevölkerungskreisen, insbesondere auch bei den 
Konsumenten. Es ist wohl nicht zu bestreiten, dass diesbe
züglich in weiten Kreisen grosse Sorgen bestehen, es könn
ten Dinge passieren, die dann letztlich auch für die 
Volksgesundheit sehr schädlich wären. 
Es ist bisher kein Wort davon gesagt worden, doch wer ges
tern die «Neue Zürcher Zeitung» gelesen hat, weiss es: Es 
stand geschrieben, dass irgendwo über 110 000 Unterschrif
ten für eine Gentech-Moratoriums-Initiative liegen. Obwohl 
Sie mir alle vorrechnen werden, dass seit 1891 von 156 In
itiativen bloss 13 angenommen worden sind, würde ich Ih
Qen sagen: Volksinitiativen in Berechnungen und politische 
Uberlegungen mit einzubeziehen ist nicht immer das 
Dümmste. Ich habe mir von Kreisen im Nationalrat, die die
sen Absatz 5 befürworten, sagen lassen, dass man sich 
zum Teil natürlich erhoffl, den Initianten durch die Aufnahme 
dieses Absatzes 5 auch etwas Wind aus den Segeln zu neh
men, weil die Initiative erheblich weiter geht als dieses Mora
torium hier im Landwirtschaftsgesetz. 
Es ist auch argumentiert worden, es sei wohl klüger, ein sol
ches Moratorium durch einen Parlamentsbeschluss auf Ge
setzesstufe festzuhalten, statt es über eine Initiative 
allenfalls plötzlich in der Verfassung zu haben. Es ist weiter 
argumentiert worden, das Landwirtschaftsgesetz sei für 
diese Bestimmung durchaus der angebrachte Ort, nachdem 
es sich eben um landwirtschaftliche Tatbestände handle. 

Von Forschung - das habe ich gesagt - ist nicht die Rede. 
Forschung wird sein müssen. Forschung ist in der Gesetz
gebung auch klar geregelt und wird stattfinden. Man könnte 
sogar argumentieren, dass die Forschung durch dieses Frei
setzungsmoratorium mindestens fünf Jahre lang unter rela
tiv ruhigen Bedingungen und ohne ständige politische 
Diskussion stattfinden könnte. Der Forschungstätigkeit sollte 
es durchaus förderlich sein, wenn sie sich nicht vor dem Hin
tergrund ständiger öffentlicher Auseinandersetzungen ab
spielen muss. 
Ich schliesse damit aus zeitökonomischen Gründen und 
sage Ihnen Folgendes: Ich bin davon überzeugt, dass der 
einfachere Weg, hier ein Problem zu lösen, Akzeptanz zu 
schaffen und Akzeptanz zu festigen, über diese Lösung ge
wählt werden kann und dass dann Forschung, mindestens 
während dieser fünf Jahre, ohne ständige politische Einwir
kung gemacht werden kann. 
In diesem Sinn bitte ich Sie, dem Antrag dieser kleinen Min
derheit zuzustimmen. 

Cottier Anton (C, FR): Je vous invite a refuser le moratoire 
qui a ete vote par le Conseil national et qui est defendu 
maintenant par une minorite. Pour notre Conseil, iI s'agit de 
confirmer non seulement nos premiares decisions relatives 
acette loi sur I'agriculture, mais aussi les decisions prises 
anterieurement a de tras fortes majorites par les deux 
Chambres, lorsque nous avons examine la loi sur le genie 
genetique. 
Lors d'un large debat au sujet de cette derniare loi, I'idee du 
moratoire a ete ecartee, et ce au profit de ragles tras contra i
gnantes et de mesures draconiennes en matiare d'OGM, 
d'organismes genetiquement modifies. Sous pretexte de la 
menace du lancement d'une initiative populaire, les milieux 
defendant les interets les plus divers se sont retrouves au 
Conseil national pour une deuxiame tentative d'inscrire un 
moratoire, cette fois dans la legislation sur I'agriculture. 
M. Leuenberger atout a I'heure tente de diminuer I'impor
tance de ce moratoire en se prevalant du fait que le mora
toire ne visait que I'importation et I'utilisation des OGM, mais 
ne s'appliquerait pas a la recherche. Or, un tel raisonnement 
est aussi sournois que naif, car iI n'y a pas de recherche 
sans la certitude de pouvoir appliquer et utiliser les fruits de 
cette recherche. 
Avec un autre argument, notre collague, qui represente la 
minorite, a evoque cette initiative populaire qui interdira cer
tainement aussi la recherche. Cette initiative, un moyen de
mocratique, donc legitime, ira encore plus loin. Elle sera 
comme le moratoire: hostile atout developpement technolo
gique. Elle devra aussi etre combattue. 
Je vous invite das lors a suivre la majorite - en commission, 
la decision a ete prise par 9 voix contre 2. 

Leumann-Würsch Helen (R, LU): Ich denke, wir sind bei ei
nem sehr zentralen Punkt dieses Gesetzes, beantragt uns 
doch der Nationalrat, hier ein Moratorium einzuführen. Ein 
Moratorium ist und bleibt aber ein Verbot. Ein Verbot hat 
aber immer Signalwirkung; das können wir drehen und wen
den, wie wir wollen. Da können Sie lange sagen, Kollege 
Leuenberger, das gehe die Forschung nichts an. In den aus
ländischen Zeitungen wird stehen, die Schweiz beschliesse 
ein Moratorium, und dann wird niemand fragen, ob es nur für 
die Bauern oder für andere auch noch gilt. Mit einem sol
chen Zeichen einer technologiefeindlichen Einstellung wer
den wir die Zukunft niemals gewinnen können. 
Wir haben es bei der Diskussion um die Genschutz-Initiative 
gehört: Damals wurden diese Verbote auch propagiert, und 
wir haben damals erleben müssen, dass Professoren, die 
Berufungen an Schweizer Universitäten im Bereich der Bio
und Gentechnologie gehabt hätten, nicht gekommen sind, 
weil sie sich nicht der Gefahr aussetzen wollten, in einem 
Land lehren zu müssen, das sich dermassen technologie
feindlich verhält. 
Wir haben dann beim Gentechnikgesetz auf gewisse Be
fürchtungen in der Bevölkerung Rücksicht genommen und 
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ein Gentechnikgesetz mit äusserst strengen Auflagen ge
macht. Wir haben in Artikel 7 festgehalten, dass unsere Bio
Bauern gentechfrei produzieren können. Wir haben Bewilli
gungsverfahren festgelegt; ein äusserst strenges Bewilli
gungsverfahren muss durchlaufen werden, bevor GVO
Pflanzen für Forschungsversuche im Freiland oder als neue 
Sorten von Bauern genutzt oder als Nahrungs- und Futter
mittel verkauft werden können. So gesehen ist ein Morato
rium absolut überflüssig. 
Dann möchte ich auf die Wahlfreiheit zu sprechen kommen. 
Wir haben strenge Vorschriften für die Produktedeklaration. 
Aber lassen wir doch unserer Bevölkerung die Wahlfreiheitl 
Die Promotoren dieser Initiative sagen, die Schweizer Kon
sumentinnen und Konsumenten wollten keine Genprodukte. 
Ja, ein Teil will bestimmt keine, aber weshalb müssen wir es 
dann verbieten? Sie sagen, die Bauern sollen nicht so pro
duzieren können. Auch die Bauern sollen doch die Wahlfrei
heit haben. Wenn kein Markt da ist, werden die Bauern auch 
genfrei produzieren. Dazu braucht es kein Verbot! Wenn ein 
Markt da ist, gibt es vielleicht Bauern, die so produzieren 
möchten, dann soll ihnen das auch möglich sein - unter den 
strengen Auflagen, die wir im Gentechnikgesetz vorge
schrieben haben. 
Weiter kommt dazu: Sie haben gesagt, es könnten Dinge 
passieren, die der Volksgesundheit schädlich sind. Wenn 
Dinge passieren, die der Volksgesundheit schädlich sind -
davon gibt es übrigens noch andere -, dann passiert das 
hier genau gleich, mit oder ohne Moratorium. Wir sprechen 
von Kontaminierung. Wenn Sie die Freisetzung für die For
schung erlauben, können Pollen fliegen. Wir haben in den 
letzten Tagen erlebt, dass sich Saharastaub in der Schweiz 
festgesetzt hat, getragen vom Wind. Es ist demnach auch 
möglich, dass Pollen von Gentech-Produkten über den 
Rhein fliegen. Wie wollen Sie dann dort diese Vermischung 
kontrollieren können? Es ist mir bitter Ernst damit, Herr Kol
lege. (Heiterkeit) 
Die Initiative wird jetzt als Druckmittel benutzt. Man sagt: 
Wenn ihr das Moratorium hier im Gesetz festschreibt, dann 
sind wir bereit, diese Initiative zurückzuziehen. Ob diese Be
reitschaft dann tatsächlich auch umgesetzt würde, ob die In
itiative tatsächlich zurückgezogen würde, steht auf einem 
anderen Blatt. Ich bin der Meinung: Wenn wir wirklich wol
len, dass unser Land mit einer technologiefeindlichen Ein
stellung in die Zukunft geht, dann soll das das Volk 
entscheiden und nicht wir im Landwirtschaftsgesetz. Dann 
gehen wir dieser Abstimmung entgegen, kämpfen für unse
ren Forschungs- und Produktionsstandort und werden se
hen, was das Volk am Schluss entscheidet. 
Ich bitte Sie dringend, dieses Moratorium abzulehnen. 

Maissen Theo (C, GR): Ich dachte eigentlich, dass wir die
ses Thema mit der Auseinandersetzung bzw. der Diskussion 
zum Gentechnikgesetz geregelt hätten. Mir kommt es ein 
wenig als Zwängerei des Nationalrates vor, dass man das 
nun hier so einführen will. Das Ganze erinnert mich etwas 
an die Maschinenstürmer des vorletzten Jahrhunderts, und 
zwar aus folgendem Grund: Gentechnologie ist eine Tatsa
che; sie ist da. Es geht darum, mit den Risiken und Chancen 
dieser Technologie umzugehen, und nicht darum, ihr auszu
weichen oder sie gar zu verhindern. 
Kollege Leuenberger, ich muss Ihnen ganz klar widerspre
chen; es wurde zum Teil schon erwähnt, aber ich möchte es 
nochmals festhalten: Es ist nicht so, dass von diesem Mora
torium die Forschung nicht betroffen wird, denn landwirt
schaftliche Forschung in diesem Bereich funktioniert nicht 
ohne Freisetzungsversuche. Weil mit diesem Moratorium die 
Freisetzung untersagt werden soll, wird die Forschung ganz 
erheblich beeinträchtigt. Das heisst, dass letztlich dieses 
Moratorium kontraproduktiv ist, weil wir dann in einen Rück
stand zur Forschung im Ausland geraten und gleichzeitig 
das Wissen nicht haben, das wir nötig hätten, um mit dieser 
Technologie umzugehen. 
Ich sehe im Beschluss des Nationalrates auch einen Wider
spruch zum anderen Beschluss, den er in der gleichen Mai-
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session gefasst hat, betreffend die 6 Prozent mehr Wachs
tum in Forschung und Bildung. Ich finde das an sich positiv, 
aber man kann nicht auf der einen Seite öffnen und auf der 
anderen Seite bremsen. Das ist kontraproduktiv. 
Ich möchte Ihnen nur zwei Themenkreise aufzeigen, in de
nen die Forschung weitergehen muss und in denen es ohne 
Freisetzungsversuche nicht gehen wirq: Ein Themenkreis ist 
das Auskreuzen, also die ungewollte Ubertragung von gen
technisch verändertem Erbgut auf andere Pflanzen, und der 
zweite Themenkreis ist die Auswirkung auf Nichtzielorganis
men, zum Beispiel auf tierische Nützlinge. 
Das Ziel, das mit dem Moratorium erreicht werden soll, wird 
zudem nach meinem Dafürhalten längerfristig trotz Deklara
tion und Wahlfreiheit kaum erreicht. Wenn man Technologie
entwicklungen über längere Zeit betrachtet, dann gehe ich 
davon aus, dass irgendeinmal der Zeitpunkt kommen wird, 
vielleicht schon in 10 bis 15 Jahren, wo gentechnisch verän
derte Lebensmittel zu aller Menschen Normalität gehören 
werden und auch zu ihrem Nutzen sind. 
Ein fünf jähriges Moratorium wäre mit einer Denkpause 
gleichzusetzen. Wir leben aber nicht in einer Zeit, in der wir 
mit Denken pausieren können. Stimmen Sie deshalb der 
Mehrheit zu. 

Bierl Peter (C, ZG): Ich glaube, ich habe die Legitimation, 
mich hier dazu zu äussern, weil ich als Präsident der Kom
mission für Wissenschaft, Bildung und Kultur die Gen-Lex 
ganz eng begleitet und, meine ich, auch mitgestaltet habe. 
Sie erinnern sich, dass wir damals in der ersten Runde der 
Behandlung im Rat intensiv über ein mögliches Moratorium 
diskutiert haben. Ich habe damals sogar diesen Antrag hier 
vertreten, weil die Gen-Lex zu diesem Zeitpunkt doch noch 
voll offener Fragen war. Es gab verschiedene Bereiche: 
Denken Sie an das Haftungsrecht, an die Thematik der Frei
setzungsversuche, aber auch an die Frage der GVO-Pro
duktion im Umfeld der GVO-freien Produktion. 
Das Gentechnikrecht ist in der Folge in den beiden Räten 
seriös weiterentwickelt worden. Wir haben die Haftungs
frage zugunsten der Produzenten entschieden verbessert. 
Wir haben eine saubere Warenflusstrennung und eine für 
den Konsumentenschutz wichtige Deklarationspflicht aufge
nommen. Nach einigem Ringen und einer vehement geführ
ten Schlussdiskussion zwischen meinem geschätzten 
Kollegen Bürgi und mir haben wir eine Bestimmung aufge
nommen, die festhält, dass eine gentechnikfreie Produktion 
jederzeit neben einer GVO-Produktion geWährleistet sein 
müsse. 
Einige von uns haben damals gesagt, dieser Artikel sei über
flüssig, weil das schon anderswo gesetzlich garantiert 
werde. Ich habe damals darauf hingewiesen, dass ich die 
explizite Erwähnung der Garantie einer GVO-freien Produk
tion als wichtig erachte. Ich habe darauf hingewiesen, dass 
dies dann bei einer Moratoriumsdiskussion eines der wich
tigsten Gegenargumente sei und dies mit dieser expliziten 
Formulierung auch der Bevölkerung klar dargelegt werden 
könne. Ich habe auch gesagt, dass ich mich bei einer Zu
stimmung zu diesem Artikel dann in der Folge gegen ein 
Moratorium verwahren würde, was ich hier nun auch unter 
Beweis stelle. 
Wir haben ein sehr strenges Gesetz erlassen. Vertreter aus 
den Konsumentenschutzkreisen und Bauernvertreter haben 
diesem Gesetz in der Schlussabstimmung zugestimmt. 
Wenn wir Vertrauen in unsere eigene Gesetzgebung haben 
wollen, dann können wir jetzt nicht kommen und unter dem 
Vorwand, das Gesetz sei eben doch nicht über alle Z..yeifel 
erhaben, einem Moratorium zustimmen. Ein solches Uber
stülpen eines Moratoriums über unsere eigene Gesetzge
bung würde doch eigentlich sagen, dass wir nicht seriös 
legiferiert hätten. Ein solches Verhalten ist für mich deshalb 
nicht nachvollziehbar. Ich erachte eine solche Haltung auch 
als nicht konsequent. 
Die Schweizer Landwirtschaft sollte zur Kenntnis nehmen, 
dass wir ein gutes und für die Produktion sehr strenges Ge
setz geschaffen haben. Ich würde davon ausgehen, dass in 
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den nächsten Jahren kaum Bewilligungen erteilt werden 
können, wenn man diesem Gesetz wirklich nachleben wird. 
Ein Moratorium, das gerechtfertigt werden könnte, wenn die 
Sachlage ungeklärt wäre, was hier meiner Meinung nach 
nicht der Fall ist, bringt uns in dieser Situation nicht weiter. 
Es ist aber, wie schon gesagt wurde, vor allem für die for
schende Wirtschaft und für die Forschung an unseren Hoch
schulen ein schlechtes Zeichen. Ich kann deshalb heute mit 
gutem Gewissen dieses Moratorium ablehnen, weil ich 
weiss, dass wir mit dem von uns in der letzten Session be
schlossenen Gesetz eine gute Lösung geschaffen haben. 
Ich meine: Haben wir doch auch etwas Vertrauen in die Ge
setzesarbeit, die wir mit viel Müh und Arbeit in den letzten 
Jahren hier geleistet haben. In dem Sinne, meine ich, sei 
das Moratorium nicht nötig. 

Deiss Joseph, conseiller federal: Je serai bref puisque les 
arguments so nt maintenant connus. Le Conseil tederal s'op
pose a un moratoire dans cette loi pour la simple raison que 
sur le plan de la forme, nous pensons que ce moratoire n'a 
pas sa place ici. Un autre argument est que ce moratoire ne 
contribue en rien a resoudre les questions concernant 
I'eventuelle utilisation d'OGM en agriculture. On repousse 
simplement les problemes. Enfin, on amis en evidence I'im
portance du signal que nous emettons pour I'ensemble de la 
place suisse en tant que centre de recherche de pointe et de 
technologie. 
A ce titre, je dois dire que je suis inquiet face aux nombreux 
cas ou I'on a tendance a recourir a cet instrument du mora
toire, a pousser devant nous les problemes et a creer une si
tuation d'insecurite qui est finalement nefaste pour d'autres 
secteurs de notre economie. Ces secteurs sont ceux qui 
nous permettront aussi de defendre a I'avenir une place sur 
le plan international. Ce sont aussi des secteurs a haute va
leur ajoutee, dont nous avons besoin pour financer les politi
ques de maintien de structures, comme nous le faisons dans 
le cas de I'agriculture. 11 faut voir la chose dans I'ensemble, 
et je crois que la, il est important que I'agriculture aussi 
puisse comprendre qu'iI y a un interet global de I'economie 
et que celui-ci, dans ce cas-Ia, doit primer. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 29 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 6 Stimmen 

2. Bundesbeschluss über die finanziellen Mittel für die 
Landwirtschaft In den Jahren 2004-2007 
2. Arrete federal sur les moyens financlers destines a 
I'agriculture pour les annees 2004-2007 

Art. 1 Abs.2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 1 al.2 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Ich habe nur 
eine kurze Bemerkung zu Artikel 1 Absatz 2 zu machen. Es 
geht um die Anpassung der verschiedenen Posten des Zah
lungsrahmens während der kommenden vier Jahre. In der 
Stossrichtung sind sich die beiden Räte einig, allerdings 
schafft die Formulierung des Nationalrates hier mehr Klar
heit. Erstens verzichtet sie auf den Begriff der Marktentwick
lung, der Interpretationsspielraum offen lässt. Hier könnten 
bei einer negativen Marktentwicklung Begehrlichkeiten laut 
werden, welche auf eine systematische Kompensation von 
Markteinbussen zielen. Solches würde im Widerspruch zur 
neuen, marktorientierten Agrarpolitik stehen. 
Zweitens zeigt der Verweis auf Artikel 73, dass es sich um 
die Umlagerung von Marktstützungsmitteln zugunsten von 

Beiträgen für Raufutterverzehrer handelt. Damit ist klar, dass 
es nicht mehr Marktstützungsmassnahmen geben soll und 
dass eine im Widerspruch zur neuen Agrarpolitik stehende 
Interpretation ausgeschlossen ist. 
Wir beantragen Ihnen Zustimmung zum Nationalrat. 

Angenommen - Adopte 

3. Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht 
3. Lol federale sur le drolt foneier rural 

Art. 21 Abs. 1; 44; 49 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 21 al. 1; 44; 49 al. 3 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Wickl Franz (C, LU), für die Kommission: Ich spreche zur 
ganzen Vorlage 3, dem Bundesgesetz über das bäuerliche 
Bodenrecht. 
Der Nationalrat hat in Artikel 2 Absätze 1 und 3, Artikel 5 li
tera a, Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 10 Absatz 3 dem Bun
desrat und dem Ständerat zugestimmt. Damit bestehen in 
diesen Bestimmungen keine Differenzen mehr. Der Stände
rat hat den vom Bundesrat neu vorgeschlagenen Artikel 11 a, 
Wegfall des Zuweisungsanspruches, gestrichen, was auch 
der Nationalrat mit 98 zu 54 Stimmen tat. 
Meines Erachtens sind zu den Artikeln 21, 44 und 49 zu
sammenfassend Bemerkungen zu machen. Ein zweiter The
menkreis betrifft dann die Artikel 22 und 50. 
Bemerkungen zu den Artikeln 21, 44 und 49: Bei diesen Arti
keln geht es um den Fall, wenn jemand bereits ein Gewerbe 
hat und zusätzliche Grundstücke übernehmen kann. Heute 
kann er diese Grundstücke zum doppelten Ertragswert über
nehmen. Unser Rat beschloss, dass nicht mehr der doppelte 
Ertragswert, sondern der Verkehrswert - ~Iso der Preis, den 
ein Dritter auch bezahlen würde - für die Ubernahme mass
gebend sein soll. Der Nationalrat hat diese Formulierung ab
gelehnt und will beim geltenden Recht, also beim doppelten 
Ertragswert, bleiben. Der Bundesrat empfahl in unserer 
Kommission, dem Nationalrat zu folgen und damit für die fa
milieninternen Übergänge von landwirtschaftlichen Grund
stücken keine Preiserhöhungen einzuführen. Ihre Kommis
sion hat dem auch zugestimmt. 
Ich beantrage Ihnen Zustimmung zum Nationalrat. 

Angenommen - Adopte 

Art. 22 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Art. 50 
Antrag der Kommission 
Aufheben 
Proposition de la commission 
Abroger 

Wickl Franz (C, LU), für die Kommission: Ein zweiter The
menkreis innerhalb des privatrechtlichen Teils des Boden
rechtes, das den familieninternen Konfliktfall regelt, betrifft 
die Bestimmungen in den Artikeln 22 und 50. Hier geht es 
um den Wegfall des Zuweisungsanspruchs. Der Bundesrat 
beantragt die Aufhebung dieser Bestimmung. Unser Rat 
wollte sie aufrechterhalten, und der Nationalrat ist dem Bun
desrat gefolgt. 
Worum geht es? Es geht darum, was dann geschehen soll, 
wenn jemand bereits einen grossen Betrieb hat und aus ei-
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ner Erbschaft in der Familie einen zweiten Betrieb überneh
men kann. Soll es nun eine Begrenzung geben oder nicht? 
Hier muss ich der Klarheit halber festhalten, vor allem für 
das Amtliche Bulletin, dass wir eine Komplikation haben. Auf 
Antrag des Bundesrates in der Botschaft wäre der bisherige 
Artikel 22 in den Artikel 11 a verschoben worden. Da die Be
stimmung von Artikel 11 a in beiden Räten weggefallen ist, 
erscheint Artikel 11 a nicht mehr in der Fahne; ausserdem 
haben die beiden Räte beim Wegfall des Zuweisungsan
spruchs einen Unterschied zwischen der Regelung im Vor
kaufsrecht und jener im Erbrecht gemacht. Artikel 11 a ist 
weggefallen, weil unser Rat bei Artikel 22 zum geltenden 
Recht zurückkehren wollte. Der Nationalrat hat dann Arti
kel11a gestrichen, bei Artikel 22 ist er aber dem Bundesrat 
gefolgt, hat also auch gestrichen. Das heisst demnach: Nach 
den Beschlüssen des Nationalrates im Erbrecht gibt es 
keine solche Begrenzung mehr, im Vorkaufsrecht hat der 
Nationalrat dagegen beschlossen, dass nicht die Version 
des Bundesrates, sondern das geltende Recht bestehen 
soll, während unser Rat dem Bundesrat gefolgt ist. Das ist 
die ganze Komplikation. 
Die Verwaltung vertrat in der Kommission die Auffassung, 
dass die Fälle sehr selten sind und dass generell auf eine 
Begrenzung verzichtet werden könne. 
Demzufolge beantragt Ihnen nun die Kommission, auch Arti
kel50 zu streichen. 

Angenommen - Adopte 

6. Tierseuchengesetz 
6. Lol sur les eplzooties 

Art. 20 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Gegen die Verschleppung von Seuchen bei der Berufsaus
übung, insbesondere beim gewerbsmässigen Viehhandel, 
kann der Bundesrat tierseuchenpolizeiliche Vorschriften er
lassen. (= Abs. 1 gemäss geltendem Recht) 
Abs.2 
Als Vieh handel gelten der gewerbsmässige An- und Ver
kauf, der Tausch und die Vermittlung von Pferden, Maultie
ren, Eseln, Rindvieh, Schafen, Ziegen und Schweinen. Der 
mit dem Betrieb eines landwirtschaftlichen oder alpwirt
schaftlichen Gewerbes oder mit einer Mästerei ordentlicher
weise verbundene Wechsel des Viehbestandes sowie der 
Verkauf von selbst gezüchtetem oder selbst gemästetem 
Vieh fallen nicht unter den Begriff des Viehhandels. (= Abs. 1 
gemäss Beschluss des Ständerates) 
Abs.3 
Der Bundesrat regelt die Voraussetzungen für die Berufszu
lassung als Viehhändler sowie die Aufsicht über den Vieh
handel. (= Abs. 2 gemäss Beschluss des Ständerates) 

Art. 20 
Proposition de la commission 
AI. 1 
Le Conseil federal peut edicter des prescriptions de police 
des epizooties pour eviter la propagation d'epizooties dans 
I'exercice de professions, notamment le commerce profes
sionnel du betail. (= AI. 1 er selon le droit en vigueur) 
AI. 2 
Par commerce du betail iI taut entendre I'achat, la vente et 
I'echange professionnels ainsi que le courtage des chevaux, 
des mulets, des änes, du betail bovin, des chElVres, des mou
tons et des porcs. Ne sont pas reputes commerce les muta
tions ordinaires du betail que comportent I'agriculture, I'eco
nomie alpestre ou I'engraissement ni la vente d'animaux 
eleves ou engraisses par I'interesse lui-meme. (= AI. 1 er 
selon la decision du Conseil des Etats) 
AI. 3 
Le Conseil federal reglemente les conditions a remplir pour 
I'exercice de la profession et la surveillance du commerce 
du betail. (= AI. 2 selon la decision du Conseil des Etats) 
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Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Eine kurze Be
merkung zu Artikel 20: Irren ist menschlich, auch bei den 
eidgenössischen Räten. Uns ist bei der ersten Runde ein 
kleiner Fehler unterlaufen, den wir jetzt korrigieren. Es han
delt sich um ein offensichtliches Versehen. Artikel 20 des 
geltenden Rechtes muss als neuer Absatz eingefügt wer
den, was wir Ihnen hier auch entsprechend beantragen. Das 
wurde mit dem Präsidenten der Schwesterkommission ab
gesprochen, da keine Differenz mehr besteht; also auch der 
Zweit rat hat dies nicht bemerkt. 
Ich bitte Sie, bei Artikel 20 dem neuen Antrag zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 37 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 62 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
.. .. kann der Bund im Rahmen .... 
Abs.2,3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3bis 
Beiträge an die Schlachtbetriebe werden nur dann ausge
richtet, wenn die Fleischabfälle in zugelassenen Entsor
gungsbetrieben entsorgt worden sind. Der Schlachtbetrieb 
muss dies anhand von Verträgen und der Rechnungen der 
Entsorgungsbetriebe belegen. 
Abs.4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.5 
.... Massnahmenplan vor, der die Wiederverwertung tieri
scher Abfälle regelt. 

Antrag Stähelin 
Abs.5 
.... Massnahmenplan vor, der die Wiederverwertung tieri
scher Abfälle erlaubt. 

Art. 62 
Proposition de la commission 
AI. 1 
.... la Confederation peut .... 
AI.2,3 
Adh9rer a la decision du Conseil national 
AI.3bis 
Les contributions ne sont versees aux abattoirs que si les 
dechets de viande ont ete elimines dans des entreprises 
d'elimination agreees. ~abattoir doit le prouver en presen
tant des contrats et les factures etablies par les entreprises 
d'elimination. 
AI. 4 
Adh9rer a la decision du Conseil national 
AI. 5 
.... etablissent un plan de mesures qui regle le recyclage des 
dechets animaux. 

Proposition Stähelin 
AI. 5 
.... un plan de mesures qui permet le recyclage des dechets 
animaux. 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Ich habe hier 
lediglich zu Absatz 3bis und zu Absatz 5 Bemerkungen zu 
machen. Auf die restlichen Absätze werde ich nicht näher 
eingehen. 
Zuerst zu Artikel 62 Absatz 3bis: Hier schlägt Ihnen die 
Kommission eine Bestimmung vor, welche sicherstellen soll, 
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dass der in der Schweiz produzierte Schlachtabfall auch hier 
verwertet und entsorgt wird. Damit wird einem in der Um
weltschutzgesetzgebung verankerten Prinzip Rechnung ge
tragen. Jährlich fallen rund 220 000 Tonnen Fleischabfälle 
an, die zurzeit wegen BSE kaum verwertet werden, sondern 
vorwiegend entsorgt werden müssen. Beiträge an die Ent
sorgung von Fleischabfällen sollen nur dann ausgerichtet 
werden, wenn sie tatsächlich und ordnungsgemäss entsorgt 
worden sind. Grundsätzlich soll die Entsorgung in zugelas
senen schweizerischen Anlagen erfolgen, damit die Entsor
gungsautonomie auch in Katastrophensituationen sicher
gestellt ist. Solche Situationen können eintreten, wenn in der 
Schweiz eine Seuche ausbricht und die Nachbarländer ein 
Einfuhrverbot für Fleischabfälle aus der Schweiz erlassen 
oder wenn bei Seuchenausbrüchen im Ausland wegen Ka
pazitätsengpässen keine Fleischabfälle aus der Schweiz 
mehr im Ausland entsorgt werden können. 
Mit der Formulierung von Artikel 62 Absatz 3bis liegen die 
nötigen sichernden Bestimmungen für die ordnungsge
mässe Entsorgung vor. Zugelassene Anlagen sollen sich 
grundsätzlich in der Schweiz befinden. Es wird indessen 
nicht ausgeschlossen, dass auch Anlagen im benachbarten 
Ausland zugelassen werden, soweit diese im Rahmen der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit staatsvertraglich 
verpflichtet würden, Fleischabfälle aus der Schweiz zu ent
sorgen. Nach dem heute geltenden Recht wird die Ausfuhr 
von Fleischabfällen nur dann bewilligt, wenn der Nachweis 
erbracht wird, dass im Falle einer Einfuhrbeschränkung des 
Bestimmungslandes die Ware im Inland vorschriftsgemäss 
entsorgt werden kann. 
Ich beantrage Ihnen hier namens der Kommission Zustim
mung. 
Zu Absatz 5: Die national rätliche Version will in Absatz 5 ei
nen Massnahmenplan der betroffenen Bundesämter zur 
Nutzung der Fleischabfälle für die Verfütterung an Hühner 
und Schweine verlangen. Auch wenn solche Pläne zurzeit in 
der EU verfolgt werden, wird es noch einige Jahre gehen, 
bis einerseits die Schweiz nach internationalen Normen 
BSE-frei ist und der Konsument andererseits die Verfütte
rung von Tiermehl wieder akzeptieren würde. 
Für die vorberatende Kommission war der nationalrätliche 
Text deshalb zu eng gefasst. Das Ziel einer möglichst baldi
gen sinnvollen Verwertung von Schlachtabfällen war unbe
stritten; der Glaube, dass diese Verwertung in der 
Landwirtschaft und als Futtermittel sinnvoll sei, fehlte aller
dings. Ausserdem geht auch die EU in eine andere Rich
tung, nämlich der Verwertung in Richtung der Produktion 
von Biogas und der totalen Denaturierung zur Herstellung 
von Dünger. 
Die Kommission schlägt Ihnen deshalb einstimmig vor, die 
zuständigen Bundesämter zu beauftragen, einen Massnah
menplan zur Wiederverwertung tierischer Abfälle zu erarbei
ten. 

Slähelin Philipp (C, TG): In Anbetracht der fortgeschritte
nen Zeit halte ich sogar meinen Ärger im Zaum über die äus
serst bürokratische Regelung, die der Nationalrat mit dieser 
Übung da gefunden hat, über die Regelung, dass die Bei
träge den Tierhaltern ausbezahlt werden usw. Ich werde 
mich dann vielleicht gelegentlich wieder einmal erkundigen, 
wie viele Stellen damit beschäftigt worden sind. 
Ich möchte mich umgekehrt dafür bedanken - ich habe ja, 
wie dem Rat bekannt ist, eine Interessenbindung -, dass 
hier Beiträge gesprochen werden können. Das ist ja nicht 
selbstverständlich. 
Nun zur Änderung dieses einen Wortes: Ich bin mit der Ziel
richtung von Absatz 5 natürlich sehr einverstanden. Ich 
möchte diese Zielrichtung klar unterstützen. Es geht darum, 
dass wir neue Wege suchen müssen, um auch die hochwer
tigen Proteine nicht einfach verbrennen und vernichten zu 
müssen. Das macht längerfristig wirklich keinen Sinn. 
Hingegen wird hier nun der Ausdruck «regelt .. gebraucht. 
Die Rede ist von einem Massnahmenplan, welcher «regelt ... 
Zu regeln bedeutet, dass hier Rechtsetzung erfolgt, regeln 

bedeutet Vorschriften erlassen, verbieten und Gebote erlas
sen. Ich meine, dass das hier nicht der Sinn der Sache ist. 
Es geht um einen Massnahmenplan, der die Wiederverwer
tung erlauben soll, aber es geht nicht darum, dass die Bun
desverwaltung - die drei erwähnten Bundesämter - dann 
tatsächlich Regelungen erlassen. 
Ich möchte hier Klarheit haben, deshalb dieser Antrag. Ich 
danke für Ihre Zustimmung. 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Ich erlaube 
mir als Kommissionspräsident, Ihnen zu beantragen, die Ver
sion von Kollege Stähelin zu übernehmen. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Der Antrag der 
Kommission zu Absatz 5 ist zurückgezogen. 

Abs. 5-AI. 5 
Angenommen gemäss Antrag Stähelin 
Adopte selon la proposition Stähelin 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art.56a 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Wer Handel im Sinne von Artikel 20 Absatz 2 treibt, hat für 
jedes gehandelte Tier eine Abgabe zu entrichten, welche zur 
Deckung der Kosten der Tierseuchenprävention und der 
Tierseuchenbekämpfung bestimmt ist. 
Abs.2 
Der Bundesrat legt nach Massgabe des tierseuchenpolizeili
chen Risikos die nach Tierkategorien abgestuften Abgaben 
fest. 
Abs.3 
Der Bundesrat regelt weiter die Erhebung der Abgaben so
wie die Verwendung der Erträge. 

Art.56a 
Proposition de la commission 
AI. 1 
Quiconque fait du commerce au sens de I'article 20 alinea 2 
doit verser, pour chaque animal qui a fait I'objet d'une trans
action, une taxe destinee Ei couvrir les coOts de la prevention 
des epizooties et de la lutte contre les epizooties. 
AI. 2 
La taxe echelonnee selon les categories d'animaux est fixee 
par le Conseil federal en fonction du risque de police des 
epizooties. 
AI. 3 
Le Conseil federal regle en outre la perception des taxes et 
I'utilisation des recettes. 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Hier möchte 
ich noch Folgendes ausführen: Eine Mehrheit der Kantone 
hat die Lösung des Nationalrates abgelehnt. Es liegt ein 
neuer Vorschlag vor, und wir beantragen Ihnen, dieser 
neuen Fassung zuzustimmen. 
1. In Absatz 1 soll der gesamte gewerbsmässige Handel der 
Abgabepflicht unterstellt werden, und zwar aus seuchenpoli
zeilichen Gründen. 
2. Die bisherige Kann-Formulierung des Ständerates und 
des Nationalrates in Absatz 1 soll durch eine zwingende Vor
schrift ersetzt werden. Die Festlegung der Abgabe ist durch 
den Bundesrat vorzunehmen, um dem Ziel einer harmoni
sierten Regelung zu entsprechen. Neu soll deshalb der Bun
desrat die Höhe der Abgabe nach Tierkategorien abgestuft 
festlegen und dem unterschiedlichen Seuchenrisiko ver
schiedener Handelsarten Rechnung tragen. 
3. Der Bundesrat soll die Modalitäten der Abgaberegelung 
im Detail regeln, damit das Ziel einer administrativ einfachen 
Lösung erreicht werden kann. 
4. Auch bei der Verwendung der Erträge bedarf es einer fle
xiblen Lösung. Auch hier wird - ähnlich wie bei der Formulie-

Bulletin officiel de l'Assemblee federale 



5. Juni 2003 485 Ständerat 03.3003 

rung des Nationalrates - eine Delegation an den Bundesrat 
vorgesehen. Damit kann der finanzielle Besitzstand der Kan
tone be~ücksichtigt werden. Gleichzeitig kann die Verteilung 
der Ertrage entsprechend dem Tierseuchenrisiko vorgenom
men werden. 
Ihre Kommission beantragt Ihnen einstimmig, ihren Anträ
gen zu Artikel 56a zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

M tion WAK-NR (02.046). 
St 'rkung 
der Wettbewerbsbedingungen 
der andwirtschaft 
Moti CER-CN (02.046). 
Renfo cement 
de la p sition concurrentielle 
de I'ag culture 

NationalratlCon iI national 07.05.03 

StänderatlConsel des Etats 05.06.03 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Im National
rat wurde die Mo n mit einer klaren Mehrheit überwiesen. 
Erwartet werden'" rschläge für eine Kostensenkung bei der 
landwirtschaftlichen Produktion. 
Die WAK-SR hat sie mit dieser Motion schwer getan. Ers
tens handelt es sich emäss unserem Ratsreglement nicht 
um eine Motion, son rn um ein Postulat. Zweitens sollte 
nicht die Verwaltung, s ndern der Bundesrat mit der Erfül
lung dieser Berichts- nd Vorschlagspflichten beauftragt 
werden. Die Einleitung in der Fassung des Nationalrates ist 
also unzutreffend. Drittens ist auch die Formulierung von Zif
fer 3 verunglückt, zeigt sie doch die Wettbewerbsfähigkeit 
der landwirtschaftlichen Pr dukte gerade an deren Erfolg 
auf dem Markt. 
Trotz dieser nicht UngeWichtige~VOrbehalte beantragt Ihnen 
die Kommission, die Motion in r Form eines Postulates zu 
überweisen, und empfiehlt Ihn gleichzeitig, nicht allzu 
hohe Erwartungen an das Resulta des bundesrätlichen Be-
richtes zu stellen. ' 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsi nt): Die Motion wird 
mit niedrigen Erwartungen als Postulat eider Räte überwie
sen. 

Überwiesen als Postulat - Transmis comme 
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To rismusförderung 
de Bundes 
Pro otion du tourisme 
en S isse 

Differe ren - Divergences 

Botschaft d~jBundesrates 20.09.02 (BB12002 7155) 
Message d Conseil federal 20.09.02 (FF 2002 6655) 

StänderatlC nseil des Etats 11.12.02 (Erstrat - Premier Conseil) 

Na~onalratlC nse~1 nat~onal 07.05.03 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

NatlonalratlC rseli national 07.05.03 (Fortsetzung - Suite) 

StänderatlCon,eil des Etats 05.06.03 (Differenzen - Divergences) 

Nationalratlcon~i1 national 12.06.03 (Differenzen - Divergences) 
StänderatlCons iI des Etats 13.06.03 (Differenzen - Divergences) 

NationalratlCons' iI national 17.06.03 (Differenzen - Divergences) 

Einigungskonfere zlConference de conciliation 18.06.03 

StänderatlConseii ?~es Etats 18.06.03 (Differenzen - Divergences) 

NationalratlConseil'nationaI18.06.03 (Differenzen - Divergences) 

StänderatlConseii des Etats 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 

NationalratlConseii national 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 

1. Bundesgeset21, über die Förderung des Beherber
gungskredites. 
1. Lol federale sur~l'encouragement du credit au secteur 
de I'hebergement 

Art. 4 Abs. 1 Bst. e 
Antrag der Kommissi n 
Zustimmung zum Bes,hlusS des Nationalrates 

Art. 4 al. 1 let. e 1 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du~onseil national 

Maissen Theo (C, GR), f r die Kommission: Mit der Vorlage 
Tourismusförderung, die '~r als Erstrat behandelt haben, soll 
die Tourismuspolitik neu aüsgerichtet werden. Übergeordne
tes Ziel ist die Verbessenihg der Struktur und der Qualität 
des Angebotes. InsbesondJ[e soll damit der Schweizer Tou
rismus international konkurr~nzfähiger werden. 
Ich möchte nur kurz die drei ~ernelemente des Programmes 
in Eri~nerung rufen: Es ist die~ er~tens die Förderung der In
novation und der Zusammen~belt, zweitens die Verbesse
rung der beruflichen QUalifiZie~ng und drittens die Unter
stützung von Investitionen der otellerie. Wir wissen ja: Die 
Kernprobleme des Schweizer li J,Jrismus liegen unter ande
rem beim hohen Kostenniveau. ~s gibt eine neue Untersu
chung vom Seco, die aufzei9t, dass der Schweizer 
Tourismus gerade in der Hotelleri~enaChteiligt ist, wegen 
den hohen Löhnen und den Kapital osten. 
Bevor wir zur Differenz gehen, Her Bundesrat, möchte ich 
auf etwas aufmerksam machen, W s im Zusammenhang 
mit dem Tourismus Sorge bereitet. Z'\tar haben wir auf der 
einen Seite die vorgesehenen FörderU~tSmassnahmen, und 
gleichzeitig stellen wir auf der anderen . eite fest, dass diese 
Förderungsmassnahmen wieder paral' iert werden. Und 
zwar, Herr Bundesrat, geht es darum, d~ss beabsichtigt ist, 
es solle auf die Weiterführung der Touris~usstatistik verzich
tet werden. Diese Statistik ist sehr wichti~lür die Umsetzung 
der Zielsetzungen, die Sie hier mit der Botsv.haft unterbreiten. 
Es hat doch keinen Sinn, dass wir auf der e~'nen Seite Förde
rungsmassnahmen besprechen und bescH iessen und uns 
auf der anderen Seite Instrumente, die wir i Bereich Markt
forschung brauchen, aus der Hand geSChlag~ werden. Die 
KMU im Tourismus können das unmöglich oh e Statistik ma
chen. pas i~t ein~ach eine Politik, die in sich ni I t kohärent ist. 
Ich bitte Sie, dieser Sache nachzugehen, sonst ist das 
~anze zu widersprüchlich. Ich möchte daran arinnern, dass 
Osterreich - die direkte Konkurrenz - jetzt einen Ausbau der 
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, utre part, si le Parlement souhaite introduire cette dis po
sitio 'cet endroit, le Conseil federal estime que la version 
de votre onseil est plus precise et repond directement aux 
problemes i avaient ete mis en avant au Conseil des 
Etats. La dispo . 'on adoptee par le Conseil des Etats est 
plus large. Elle cou le cas en question, mais pourrait po
ser des questions de co 'ts de competence entre les diffe
rents organes charges de I Iication des lois, que ce soit 
la loi federale contre la concurr e deloyale, la loi sur les 
cartels ou la loi federale sur les marc s publics. 
La preference du Conseil federal va a la sion du Conseil 
national issue de la deliberation precedente. 

Angenommen - Adopte 

02.046 

Agrarpolitik 2007. 
Weiterentwicklung 
Politique agrlcole 2007. 
Evolution future 

Differenzen - Divergences 
80tschaft des 8undesrates 29.05.02 (88120024721) 
Message du Conseil federal 29.05.02 (FF 2002 4395) 
Zusatzbotschaft des 8undesrates 16.10.02 (881 2002 7234) 
Message complementaire du Conseil federal16.1 0.02 (FF 2002 6735) 
Ständerat/Conseil des Etats 10.12.02 (Erstrat - Premier Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 17.03.03 (Zweitrat- Deuxieme Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 19.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 06.05.03 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 07.05.03 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 05.06.03 (Differenzen - Divergences) 
Nationalrat/Conseil national 12.06.03 (Differenzen - Divergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 16.06.03 (Differenzen - Divergences) 
Nationalrat/Conseil national 17.06.03 (Differenzen - Divergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Nationalrat/Conseil national 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Text des Erlasses 1 (881 2003 4538) 
Texte de I'acte legislatif 1 (FF 2003 4082) 
Text des Erlasses 3 (881 2003 4558) 
Texte de I'acte legislatif 3 (FF 2003 4102) 
Text des Erlasses 4 (8812003 4554) 
Texte de I'acte legislatif 4 (FF 2003 4098) 
Text des Erlasses 5 (881 2003 4530) 
Texte de I'acte legislatif 5 (FF 2003 4074) 
Text des Erlasses 6 (88120034534) 
Texte de I'acte legislatif 6 (FF 2003 4078) 
Text des Erlasses 7 (8812003 4532) 
Texte de I'acte legislatif 7 (FF 2003 4076) 

1. Bundesgesetz über die landwirtschaft 
1. Lol federale sur I'agrlculture 

Maitre Jean-Philippe (C, GE): C'est certainement par erreur 
que le programme d'aujourd'hui mentionne la categorie 111 
pour le traitement des divergences restant en matiere de po
Iitique agricole. Je rappelle - et je le dis ici comme president 
de la Commission de I'economie et des redevances - que 
votre commission a decide, a I'unanimite, de traiter cet objet 
en categorie IV. Plusieurs motifs s'imposent: d'une part les 
opinions sont faites, iI n'y arien de nouveau, nous avons 
deja eu des debats approfondis sur toutes ces questions 

pour lesquelles iI reste encore des divergences; d'autre part 
et surtout, iI est imperatif de terminer le traitement de cet ob
jet pendant cette session. C'est d'ailleurs la raison pour la
quelle la Commission de I'economie et des redevances du 
Conseil des Etats siegera deja demain matin a la premiere 
heure. 11 est vraiment imperatif de pouvoir terminer, et seule 
la categorie IV le permet. Je rappelle simplement que I'admi
nistration a plus de 30 ordonnances a mettre au point pour 
que les revisions projetees puissent entrer en vigueur dans 
le delai prevu. Merei donc de traiter cet objet en categorie IV. 

Le presldent (Christen Yves, president): 11 n'y a pas d'op
position. ~objet sera donc traM en categorie IV. 

Ehrler Melchior (C, AG), für die Kommission: Wir haben hier 
noch eine Reihe von Differenzen zu behandeln. Es sind 
dann bei einzelnen Punkten auch Minderheiten vorhanden. 
Ich möchte zuerst darauf hinweisen, dass wir bei Artikel 18 
beschlossen haben, an unserem früheren Beschluss festzu
halten, dies entgegen dem Ständerat, und zwar in dem 
Sinne, dass unter den Massnahmen für Produkte aus verbo
tenen Produktionsmethoden auch das Importverbot möglich 
ist. 
Der erste Diskussionspunkt betrifft Artikel 36a, Aufhebung 
der Milchkontingentierung. Ich möchte Sie daran erinnern, 
dass wir früher beschlossen haben, dass die Milchkontin
gentierung bis im Jahr 2009 gelten soll, dass wir den Bun
desrat beauftragt haben, bis 2006 eine Nachfolgeregelung 
vorzulegen, und dass wir keine Ausnahmen im Sinne eines 
vorzeitigen Ausstieges beschlossen haben. 
Nun gibt es eine Differenz, und zwar genau bei der Frage, 
ob nicht doch im einen oder anderen Fall ein früherer Aus
stieg möglich ist. Die Differenz bezieht sich nicht auf Ab
satz 2 zu den Bio- und Bergbetrieben; diese Diskussion ist 
geführt worden, hier gibt es keine Differenz. Die Differenz 
bezieht sich wie gesagt auf Absatz 3. Hier schlägt der Bun
desrat vor, dass Produzentenorganisationen oder Produzen
tenorganisationen zusammen mit einem regionalen Milch
verwerter unter gewissen einschränkenden Bestimmungen 
frühzeitig aus der Milchkontingentierung aussteigen können 
sollen. Die einschränkenden Bestimmungen sind die, dass 
die private Mengenregelung spielen muss, dass die Sank
tion bei Überschreitung der festgesetzten Mengen spielen 
muss und dass die Gewähr besteht, dass über diesen Weg 
nicht mehr produziert wird, als tatsächlich vermarktet wer
den kann. 
Im Ständerat ist dieser Punkt aufgegriffen worden, und zwar 
ist er so formuliert worden, dass er vor allem für das Bergge
biet positive Effekte hätte haben sollen. In unserer Kommis
sion hat diese Version des Ständerates keine Chance 
gehabt. Hingegen beantragt Ihnen die Mehrheit der Kom
mission, entgegen unserem seinerzeitigen Beschluss auf 
die Version des Bundesrates zurückzukommen, hier also für 
Produzentenorganisationen bzw. Produzentenorganisatio
nen zusammen mit einem regionalen Milchverwerter eine 
Möglichkeit für einen vorzeitigen Ausstieg zu schaffen. 
Die Argumente, die für diesen vorzeitigen Ausstieg vorge
bracht wurden, sind vor allem die, dass hier eine gewisse 
Flexibilität geschaffen würde und - was auch mitspielt -
dass man auf diesem Weg, ich sag es mal so, ein gewisses 
willkommenes Übungsfeld für die Zeit, in der man dann tat
sächlich aus der staatlichen Kontingentierung ausgestiegen 
sein wird, erhalten würde. 
Gegen diese Flexibilisierung wurde insbesondere vorge
bracht, dass zwei Systeme nebeneinander bestehen wür
den - eine private Mengenregelung und eine staatliche -, 
dass der Milchmarkt ein System mit kommunizierenden 
Röhren darstelle und dass es ein Durcheinander geben 
werde, wenn man diese beiden Systeme parallel nebenein
ander führe. 
Im Namen der Kommissionsmehrheit - die Kommission hat 
das mit 13 zu 8 Stimmen beschlossen - bitte ich Sie um Zu
stimmung zur Version des Bundesrates. Persönlich werde 
ich die Minderheit unterstützen. 
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Favre Charles (R, VD), pour la commission: Premier article 
ou iI y a divergence entre le Conseil national et le Conseil 
des Etats: I'article 18. La commission vous propose de main
tenir cette divergence, a savoir de maintenir la possibilite, 
pour le Conseil federal, d'interdire les produits qui ne repon
dent pas a nos norm es, qui so nt issus de modes de produc
tion interdits en Suisse. C'est donc une position dure, un 
signal que nous souhaitons donner, a savoir que nous ne 
pouvons pas tolerer des produits qui viennent de I'etranger 
alors qu'en Suisse, le mode de production de ces produits 
est interdit. 
Deuxieme article sur lequel iI y a divergence - cela a ete dit 
tout a I'heure -, I'article 36a alinea 3. En effet, cet alinea 3, 
tel que le souhaitait le Conseil federal, proposait d'ouvrir le 
contingentement a partir de 2005 - ceci sous certaines con
ditions, que vous trouvez aux lettres a a c de I'alinea 3 -
pour les organisations qui sont pretes, justernent, a pouvoir 
supprimer ce contingentement. 
La commission, par 13 voix contre 8, vous propose de suivre 
la position du Conseil federal, a savoir cette ouverture, mais 
a partir de 2006, pour une categorie d'agriculteurs, pour les 
raisons suivantes. 
Premier argument: nous savons qu'aujourd'hui deja, iI y a 
des secteurs de I'agriculture qui sont prets a pouvoir sortir 
du contingentement. Pourquoi donc serait-iI tout a coup 
judicieux de bloquer ces secteurs-Ia en leur disant: «Atten
dez I'annee 20091,,? Je crois que, comme ils vont dans 
le sens souhaite par cette loi, par notre Parlernent, iI faut plu
töt les encourager, donc qu'ils puissent sortir des I'annee 
2006. 
Mais, deuxieme argument, ils ne peuvent sortir qu'a certai
nes conditions, comme je I'ai dit tout a I'heure. Ces condi
tions sont extremement precises. Des le moment ou ils 
respectent justement ces conditions, laissons-Ies sortir du 
systeme de contingentement. 
Troisieme argument de la majorite de la commission: iI s'agit 
la d'une sortie progressive du contingentement, pour une 
partie seulement des agriculteurs, et je crois que nous avons 
tout interet, precisement dans un secteur aussi sensible que 
celui-ci, a avoir cette sortie progressive plutöt que, tout a 
coup, au 1er mai 2009, d'avoir I'ensemble du monde agri
cole qui sorte du systeme de contingentement. 
Ainsi, contrairement a la proposition que la majorite de la 
commission avait faite lors de la premiere deliberation, cette 
fois-ci elle est favorable au projet du Conseil federal. 
Je vous demande par la meme egalement de rejeter la pro
position de minorite. 
La decision du Conseil des Etats met I'accent sur les agricul
teurs de montagne. La majorite pense que pour etre cohe
rent avec ce que nous avons decide a I'article 36a alinea 2, 
ce n'est pas le fait d'etre agriculteur de montagne, . ce n'est 
pas le fait d'avoir une entreprise qui traite des produits biolo
giques qui est le critere determinant pour sortir du contin
gentement laitier, c'est le fait d'etre veritablement pret, en 
termes de structure, et c'est ce que precise cet article 36a 
alinea 3. 
Ainsi, je vous demande de bien vouloir, a I'article 36a ali
nea 3, suivre la proposition de la majorite de la commission, 
qui correspond au projet du Conseil federal. 

Art. 36a Abs. 3 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates, aber: 
.... den 1. Mai 2006 .... 

Antrag der Minderheit 
(Meier-Schatz, Baader Caspar, Eberhard, Ehrler, Kaufmann, 
Oehrli, Pfister Theophil, Walter Hansjörg, Zuppiger) 
Festhalten 

Art. 36a al. 3 
Proposition de la majorite 
AdMrer au projet du Conseil federal, mais: 
.... du 1er mai 2006 .... 
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Proposition de la minorite 
(Meier-Schatz, Baader Caspar, Eberhard, Ehrler, Kaufmann, 
Oehrli, Pfister Theophil, Walter Hansjörg, Zuppiger) 
Maintenir 

Meier-Schatz Lucrezia (C, SG): Ich spreche zu Artikel 36a 
Absatz 3, es geht um den Minderheitsantrag: Ich beantrage 
im Namen der Minderheit der Kommission, dass wir bei der 
von unserem Rat bereits beschlossenen Fassung bleiben 
und Absatz 3 streichen. Mir ist durchaus bewusst, dass wir 
bei Absatz 3 im Vergleich zu Absatz 2, welchen wir ebenfalls 
gestrichen haben, weil wir einer Staffelung der Aufhebung 
der Milchkontingentierung nicht zustimmen konnten, eine 
andere Ausgangslage haben. Bundesrat Deiss wird mir si
cher entgegenhalten, dass wir in Absatz 3 nur eine Kann
Vorschrift haben. Dennoch setzen wir mit dieser Kann-Vor
schrift falsche Signale, welche wiederum zu Fehlallokatio
nen von Investitionen im Berggebiet fOhren können. Es 
besteht auch mit dieser Kann-Vorschrift die Gefahr, dass un
nötig in Milchverwertungsanlagen investiert wird, welche da
nach nicht entsprechend amortisiert werden können. 
Ich möchte einfach daran erinnern, dass die Organisationen 
Ober Artikel 31 bereits die Möglichkeit erhalten, beim Bun
desrat eine spezifische Erhöhung der Milchmengen zu be
antragen. Mit dieser in Artikel 31 geschaffenen Möglichkeit 
ist dementsprechend auch die volle Flexibilität gewährleistet, 
um auf die Marktentwicklung bei einzelnen Käsespezialitä
ten zu reagieren. Somit wäre, Herr Bundesrat, auch das von 
Ihnen in der Kommission erwähnte Beispiel der Produktion 
des Tete de Moine dank Artikel 31 durchaus abgedeckt. 
Dazu brauchen wir keinen zusätzlichen Paragraphen in Arti
kel 36a Absatz 3. 
Ich möchte ferner darauf aufmerksam machen, dass die 
Umsetzung des stände rätlichen Vorschlages Probleme be
reiten und die ÜberfOhrung der Milchkontingentierung in Pri
vatmengenregelungen per 1. Mai 2009 gefährden wOrde. 
Wir hätten ein Nebeneinander von öffentlich-rechtlichen 
Kontingentierungen und privatrechtlichen Mengenregelun
gen fOr eine Zeit von drei Jahren, was unnötigerweise zu 
mehr BOrokratie fahren wOrde. Denn wir benötigen dazu 
neue Ausführungsbestimmungen sowie neue Instrumente 
fOr die Administration und die Kontrolle, und dies lediglich -
das möchte ich nochmals betonen - fOr drei Jahre. Das ist 
schlicht und einfach eine unnötige Aufblähung des adminis
trativen Aufwandes. 
Ferner mache ich noch darauf aufmerksam, dass wir mit der 
ständerätlichen Lösung auch die Handhabung der gemiete
ten und vermieteten Kontingente nicht geklärt haben. Was 
geschieht zum Beispiel, wenn ein Kontingent kurz vor der 
Entlassung aus der Kontingentierung verkauft oder vermie
tet wird? Wir werden mit Schnittstellen konfrontiert sein, wei
che ein bedeutendes Missbrauchspotenzial zulassen. Ge
fährden wir doch nicht mit diesem Entscheid das Funktionie
ren des Systems der kommunizierenden Röhren, der Molke
rei und der Industrie im Milchbereichl Die Möglichkeit, dass 
ein Milchverwerter mit seinen Lieferanten vorzeitig aus der 
Milchkontingentierung entlassen werden kann, wOrde ent
weder keinen Nutzen bringen oder aber zu Ungerechtigkei
ten oder einer Untergrabung der Solidarität unter den Milch
produzenten fahren. 
FOr den Wechsel per 1. Mai 2009 wOrde die Regelung nur 
dann etwas bringen, wenn diese öffentlich-rechtlichen Vor
gaben far private Mengenregelungen nach 2009 weiterge
fahrt wOrden. Weder aus der Botschaft noch aus den Aus
fahrungen des Ständerates ist Oberhaupt ersichtlich, dass 
dies effektiv beabsichtigt wOrde. Falls dies nicht der Fall 
wäre, was ich ja annehmen muss - daher stelle ich auch 
den Minderheitsantrag -, wOrden die vorzeitigen Ausnah
men den geordneten Ubergang stören, ja meines Erachtens 
sogar gefährden. Wir haben, ich erinnere Sie kurz daran, 
Absatz 3 in einem Verhältnis von 108 zu 50 Stimmen in die
sem Rat klar abgelehnt. Der Entscheid des Ständerates kam 
hingegen nur ganz knapp zustande. Das Abstimmungser
gebnis bei diesem ergänzten Absatz 3 war 19 zu 16 Stim
men. 



02.046 Conseil national 972 12juin 2003 

Auch angesichts dieser Ausgangslage, aber vor allem, um 
allen Milchproduzenten gleich lange Spiesse zu ermöglichen 
und um keine Fehlallokationen zu produzieren, bitte ich Sie, 
der Minderheit zu folgen und am Entscheid des Rates fest
zuhalten. 

Le presldent (Christen Yves, president): Nous en sommes 
bien a I'article 36a, mais je viens de recevoir une proposition 
Kunz concernant I'article 16 alinea 1 bis. Cette proposition 
n'a pas ete developpee dans les delais, mais elle demande 
de voter a I'article 16 alinea 1 bis sans autre forme de com
mentaire. 
Nous procederons donc au vote sur I'article 16 alinea 1bis 
en meme temps que sur I'article 36a. 

Deiss Joseph, conseiller federal: Ich verstehe die KleinmO
tigkeit der Minderheit nicht. Es gibt viele dynamische Bau
ern, und diese wollen nicht bis 2009 warten. FOr gewisse 
Bauern ist dann der Zug abgefahren. Das Argument der 
Fehlinvestitionen kann ich nicht verstehen. Fehlinvestitionen 
gibt es tar jene, die zu spät kommen, aber nicht tar jene, die 
frOh genug investieren. 
Im Bereich der typischen Produkte gibt es Möglichkeiten, um 
mit diesem Absatz etwas unternehmen zu können. Und es 
ist nicht so, dass diese Möglichkeiten, auch wenn sie ge
lJutzt werden - es ist ja eine Kann-Formel -, den geordneten 
Ubergang stören sollen. Im Gegenteil, sie werden ihn för
dern; denn dies gibt uns die Möglichkeit, Erfahrungen zu 
sammeln, um dann anno 2009 den Übergang tar alle zu ga
rantieren. Schliesslich gibt es Beispiele, die heute schon 
funktionieren, wie dasjenige des Tete de Moine, wobei man 
aber nicht so weit gehen kann, wie es dieser Artikel erlauben 
wOrde, denn hier geht es darum, den Organisationen, die 
privatrechtlich organisiert sind, auch die Möglichkeit zu ge
ben, dies umzusetzen, mit Sanktionen und allem, was es 
dazu braucht. Das ist in der heutigen Situation nicht möglich, 
sondern es basiert nur auf Freiwilligkeit. 
Ich bitte Sie also: Bremsen Sie jene, die vorangehen wollen, 
nicht, und garantieren Sie den anderen, dass sie nicht mOs
sen, wenn sie nicht wollen. 

Cuche Fernand (G, NE): Vous savez tout comme moi que 
la mise en valeur du quota actuel au niveau suisse ades 
prix remunerateurs pour les producteurs est extremement 
difficile, notamment dans la filiere de I'emmental qui est, a 
mon sens, sinistree. Ne faut-iI pas attendre 2009 afin qu'on 
ait un terrain nouveau, avec un equilibre entre I'offre et la de
mande, pour enfin se Iiberer du contingentement? Je trouve 
votre proposition et votre position un peu osees et prematu
rees. 

Delss Joseph, conseiller federal: Vous me donnez encore 
des arguments pour persister. Votre discours m'inquiete 
dans la mesure ou iI rejoint tous ceux qui actuellement, dans 
ce pays, ont tendance a repousser les problemes, et a se 
dire: <cEn attendant, on est tranquille jusqu'en 2009.» Vous 
parlez de la filiere sinistree de I'emmental. Ce n'est pas en 
2009 qu'elle le sera, c'est aujourd'hui. Alors, pourquoi faire 
obstacle a ceux qui ont des solutions a proposer? Nous 
nous battons justement pour valoriser les produits aussi sur 
le plan international, au sein de I'OMC. Quelle est la chance 
de I'agriculture suisse? Elle se trouve non dans la production 
de biens en grandes series ou en grandes quantites, mais 
dans la production de biens qui s'adressent ades marches 
specialises ou iI est possible de vendre des produits a une 
haute valeur ajoutee, et c'est ce qui doit pouvoir se realiser a 
travers ces organisations. Alors pourquoi voulez-vous em
pech er ceux qui seraient capables de se lancer plus vite et 
de soulager, peut-etre, la filiere sinistree de I'emmental, 
comme vous le dites? 

Bigger Elmar (V, SG): Ich habe folgende Frage an den Bun
desrat: Haben wir nicht schon negative Erfahrungen mit 
Kontingentserhöhungen gemacht? Wir haben sicher mit den 

4 Prozent Milchkontingentserhöhung schlechte Erfahrungen 
gemacht; der Markt hat sich auch nicht eingespielt, und man 
spricht wieder von Freigabe. 
Ist das Risiko, bis die bilateralen Verträge richtig in Kraft 
sind, nicht zu gross, wenn die EU von einer Aufhebung der 
Kontingentierung 2013 oder 2015 spricht? Und wir wollen so 
voreilig sein, obwohl das Verhalten des Marktes noch nicht 
geWährleistet ist. 
Ich verstehe Ihre Anregung nicht. Wir sind sicher unterneh
merische Landwirte, aber wir wollen uns nicht mit dem Staat 
in ein Problem hineintreiben lassen. 

Delss Joseph, conseiller federal: Herr Bigger, ich kann die 
Sorgen verstehen. Aber glauben Sie mir - das bestätigen 
auch die Wirtschaftsfachleute aus Ihrer Partei -: Am Markt 
gewinnen immer jene, die am schnellsten sindl Wenn wir ge
gen die EU eine Chance haben wollen, dann mOssen wir 
eben schneller sein als die EU. 
Was die Abstimmung der Kontingente anbetrifft, hatten wir ja 
dieses Jahr die Schwierigkeit, dass zwischen der verarbei
tenden Branche und dem Verband Schweizer Milchprodu
zenten Differenzen bestanden. Ich habe ihnen klar die 
Botschaft gegeben: Wenn sie sich auf eine Menge einigen, 
dann werden wir diese beschliessen - denn lange kam 
keine Einigung zustande! Wir haben dann schliesslich eine 
Einigung erzielt. Ich bin sicher, dass dieses Resultat besser 
sein wird, als wenn wir vom Staat her einfach die Menge dik
tiert hätten. 

Le presldent (Christen Yves, president): Le groupe liberal 
communique qu'iI soutient la majorite a I'article 36a alinea 3. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 96 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 61 Stimmen 

Art. 16 Abs. 1 bis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Kunz 
Festhalten 

Art. 16 al. 1 bis 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Kunz 
Maintenir 

Ehrler Melchior (C, AG), tar die Kommission: Hier geht es 
um die geschOtzten geographischen Angaben. Wir haben 
seinerzeit beschlossen, dass auch hier die Rohstoffe aus 
der Schweiz stammen mOssen. 
Der Ständerat hat das relativ deutlich abgelehnt. Wir haben 
uns dann in der Kommission der Argumentation des Stände
rates angeschlossen, und zwar einstimmig. 
Von daher beantrage ich Ihnen, hier dem Ständerat zu fol
gen. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Kommission .... 136 Stimmen 
FOr den Antrag Kunz .... 16 Stimmen 

Art. 18 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 18 al.1 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Angenommen - Adopte 
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Art. 42 Abs. 2 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Eberhard, Baader Caspar, Ehrler, Kaufmann, Meier-Schatz, 
Oehrli, Pfister Theophil, Walter Hansjörg, Zuppiger) 
Festhalten 

Art. 42 al. 2 
Proposition de Ja majorite 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de Ja minorite 
(Eberhard, Baader Caspar, Ehrler, Kaufmann, Meier-Schatz, 
Oehrli, Pfister Theophil, Walter Hansjörg, Zuppiger) 
Maintenir 

Eberhard Toni (C, SZ): Bei Artikel 42 geht es um die Butter
einfuhrregelung. Das ist ein wichtiger Bestandteil der jetzt 
geltenden Milchmarktordnung. Zusammen mit der Milchkon
tingentierung, den Zulagen und den Beihilfen ist sie für das 
Gleichgewicht im Milchsektor von grosser Bedeutung. Nach
dem Sie nun diese Regelung, die Milchkontingentierung, die 
Zulagen und die Beihilfen bis 2009 befristet haben, macht es 
wenig Sinn, nur dieses eine Element, die Buttereinfuhrrege
lung, vorzeitig herauszubrechen. Mit der Regelung kann bei 
Artikel 42 der Milchmarkt, also die Milchmenge, zusammen 
mit der Milchkontingentierung ausreguliert werden. Das ist 
besonders wichtig, weil die Milch nicht Ober das ganze Jahr 
gleichmässig angeliefert wird. Naturbedingt wird im FrOhjahr, 
in den Monaten April, Mai und Juni, eine doppelt so grosse 
Menge angeliefert als im Herbst. 
Die Zuteilung der Zoll kontingente auf die in Absatz 2 er
wähnten drei Gruppen gibt der Branche die Möglichkeit, die 
Butter bei Bedarf dann zu importieren, wenn die Inlandpro
duktion möglichst tief ist. Dadurch kann der Aufwand fOr die 
Lagerung möglichst tief gehalten werden, und das kommt 
auch den Konsumenten zugute. 
Es geht bei dieser Buttereinfuhrregelung also um eine mög
lichst optimale Ausregulierung der in unterschiedlicher 
Menge anfallenden Milch während des Jahres. Mit der Ein
grenzung in Absatz 2 ist dies vor allem unter dem Regime 
der Milchkontingentierung besser möglich. Ab 2009 wird 
auch dieser Artikel aufgehoben. Deshalb macht es wenig 
Sinn, für diese kurze Zeit eine bewährte Regelung durch ein 
unsicheres System zu ersetzen. 
Ich bitte Sie, der Minderheit zuzustimmen. 

Favre Charles (R, VD), pour la commission: La majorite de 
la commission vous demande d'abroger I'alinea 2 de I'arti
cle42. 
En effet, ce systeme avait sa raison d'atre justement dans le 
cadre d'un systeme de contingentement; c'etait la raison 
d'atre de I'article 42. 11 s'agissait la d'une veritable soupape, 
comme I'a dit M. Eberhard, a savoir que, des le moment OU iI 
Y avait peu de lait et peu de beurre en Suisse, iI y avait la 
possibilite d'ouvrir le marcM aux importations. Au passage, 
un prelevement financier etait effectue pour alimenter un 
fonds qui permettait justement de mettre en oeuvre des me
sures de soutien au secteur laitier. 
Aujourd'hui, nous decidons de changer de systeme avec la 
suppression du contingentement. C'est la raison pour la
quelle iI nous semble judicieux de supprimer les parts de 
contingents tarifaires pour le beurre, donc I'alinea 2 de I'arti
cle 42. Cet article pose differents problemes. Tout d'abord, 
un probleme en termes de droit de la concurrence: iI y a la 
un soutien particulier a ce secteur et Qa peut poser des pro
blemes en termes d'equite. Ensuite, iI y a un probleme de 
politique financiere avec la mise en place de ce fonds. Dore
navant, ces problemes d'importation seront regles aux arti
cl es 17 a 25 qui nous semblent tout a fait suffisants. 
Encore une fois, nous ne remettons pas en cause la ques
ti on de la regulation elle-mame, mais les outils doivent 
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aujourd'hui chan ger avec la suppression du contingente
ment laitier. 
C'est la raison pour laquelle la commission, par 11 voix con
tre 9, a considere que nous pouvions ici suivre la decision du 
Conseil des Etats et d'abroger I'alinea 2 de I'article 42. 

Ehrler Melchior (C, AG), fOr die Kommission: Ich möchte hier 
eine Präzisierung anbringen: Es geht nicht darum, den gan
zen Artikel 42 zu streichen; es geht um die Frage, ob wir den 
Absatz 2 streichen sollen. 
Eigentlich kam die ganze Diskussion daher, dass der Bun
desrat den Ausstieg aus der Kontingentierung auf einen re
lativ frOhen Zeitpunkt vorgeschlagen hatte und wir dann 
beschlossen, dass dieser Ausstieg zu einem späteren Zeit
punkt passieren soll. Von daher war es eigentlich nicht mehr 
nötig, diesen Artikel unbedingt zu ändern. Seitens des Bun
des wurde dann damit argumentiert, dass man eigentlich 
das System jetzt in seiner Funktionsweise so lange beibe
halten wolle, wie diese Kontingentierung dauert. 
Wir haben seinerzeit beschlossen, den Artikel 42 beizube
halten. Der Ständerat hat dann den Vorschlag gemacht, Ab
satz 2 zu streichen. Beim Absatz 2 geht es um die Frage, 
:wer importberechtigt ist. Der Kreis dieser Importberechtigten 
ist relativ klein, und der Ständerat und die Mehrheit der 
Kommission möchten diesen Kreis der Importberechtigten 
öffnen, damit hier mehr Wettbewerb entsteht. Die Minderheit 
befürchtet, dass die Steuerungsfunktion dieser Einfuhren 
dadurch beeinträchtigt wOrde, dass damit Druck auf die 
Preise entstehen wOrde: Darum geht es materiell. 
Nochmals: Die Kommission empfiehlt Ihnen mit 11 zu 9 Stim
men Zustimmung zum Ständerat, also Streichung dieses 
Absatzes 2. Persönlich werde ich fOr die Minderheit stim
men. 

Delss Joseph, conseiller federal: 11 ne s'agit pas de renon
cer, pour la periode qui couvre encore le temps du contin
gentement jusqu'en 2009, a une reglementation. J..:article 22 
nous donne la possibilite de maintenir la reglementation ac
tuelle, et le Conseil federal a aussi annonce que, dans le ca
dre de cet article, iI n'avait pas I'intention, pour autant que 
les conditions restent ce qu'elles sont, de changer sa strate
gie. Neanmoins, on peut imaginer qu'une evolution se pre
sente et alors, iI serait necessaire de pouvoir agir. Or, 
I'article 42 alinea 2 donne une liste exhaustive des ayants 
droit: les producteurs de beurre, les fabricants de fromage 
fondu et les entreprises de transformation de I'industrie al i
mentaire. On est donc limite, alors qu'avec I'article 22, on a 
une marge de manoeuvre plus grande. Voila la difference. 
Je vous invite donc a suivre la majorite, ce qui, de surcroit, 
permet d'eliminer une divergence. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 79 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 68 Stimmen 

Art. 48 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1bis 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.3 
Festhalten 

Antrag der Minderheit J 
(Walter Hansjörg, Baader Caspar, Eberhard, Engelberger, 
Gysin Hans Rudolf, Kaufmann, Oehrli, Pfister Theophil, Zup
piger) 
Abs.3 
.... Unternehmen, ergreift der Bundesrat geeignete Mass
nahmen und erlässt die dazu erforderlichen Bestimmungen. 
(Rest des Absatzes streichen) 

Antrag der Minderheit 11 
(Gysin Hans Rudolf, Engelberger, Zuppiger) 
Abs.3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Art. 48 
Proposition da la majorite 
AI. 1bis 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 
AI. 3 
Maintenir 

Proposition da la minorite I 
(Wa~ter Hansjörg, Baader Caspar, Eberhard, Engelberger, 
~ysln Hans RUdolf, Kaufmann, Oehrli, Pfister Theophil, Zup
plger) 
AI. 3 
.... le Conseil federal prend des mesures appropriees et 
edicte les dispositions necessaires a cet effet. 

Proposition da la minorite 11 
(Gysin Hans Rudolf, Engelberger, Zuppiger) 
AI. 3 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Walter Hansjörg (V, TG): Ich spreche zu Artikel 48 Absatz 3. 
Hier wollte der Ständerat ein Auffangnetz vor allem für die 
kleineren Betriebe schaffen, damit sie beim neuen Verstei
gerungsmodell ebenfalls zu ihren Produkten kommen und 
damit nicht die grossen Betriebe bevorzugt werden. Das war 
auch im Ständerat die ursprüngliche Begründung. Er hat 
dieser relativ komplizierten Version, die Sie auf der Fahne 
sehen, mit 22 zu 18 Stimmen zugestimmt. 
Diese Version hat aber den Nachteil, dass als Barometer 
wieder das alte System verwendet wird. Das würde dazu 
führen, dass auf relativ kompliziertem administrativem Weg 
das alte System weitergeführt werden müsste, und im Not
fall würde dann wieder darauf zurückgekommen. 
In dieser Vorlage kommt es ganz entscheidend auf die Aus
führungsbestimmungen an, welche die Versteigerung re
geln. Mit meinem Minderheitsantrag, der kürzer gefasst ist, 
wird der Bundesrat aufgefordert, eine Verordnung zu erlas
sen, welche es auch kleineren Unternehmern ermöglicht, 
unter Wettbewerbsbedingungen am Versteigerungssystem 
teilzunehmen, sodass sie noch überleben können. 
Der Bundesrat wird nun sagen, das habe er sowieso vorge
sehen; wir hätten ja noch ein Kartellrecht und die Wettbe
werbskommission. Ich muss Ihnen sagen: Das genügt nicht. 
Mit diesem Gesetzestext geht es darum, eine Verordnung zu 
erlassen, die auch den KMU die Gelegenheit gibt, am Wett
bewerb teilzunehmen. 
Ich bitte Sie also, dem Antrag der Minderheit I zuzustimmen, 
damit auch die kleinen und mittleren Betriebe im Wettbe
werb Erfolg haben. 

Gysln Hans Rudolf (R, BL): In der Hektik der Differenzbe
reinigung dürfen wir die Vorgeschichte nicht vergessen. Vor 
zwei Jahren erst sind wesentliche Änderungen des Importre
gimes in Kraft gesetzt worden, und der Bundesrat hat Mitte 
letzten Jahres bereits wieder eine Umstellung anvisiert, 
diesmal eine fundamentale. Man muss sich Rechenschaft 
darüber geben, was diese dauernde «Revisionitis» für die 
Betroffenen schlussendlich bedeutet. Die Umstellung vom 
System der Inlandleistung zur Versteigerung ist fundamental 
oder - wenn ich das noble Wort verwenden will- ein eigent
licher Paradigmawechsel. Heute soll derjenige importieren 
können, der auch einen Beitrag zur Vermarktung der Inland
produkte leistet. Leider ist es morgen einzig derjenige, der 
über das nötige Kapital verfügt. 
E~ ist schnell gesagt, man werde versteigern. Das mag im 
FInanzmarkt und bei homogenen Produkten relativ einfach 
sein. In der Botschaft lesen wir aber, dass eine feinere Un
terteilung der Teilkontingente und Richtmengen nötig sei, 
ebenso wie zeitliche Staffelungen in mehrere Tranchen, un
ter Berücksichtigung der Inlandproduktion. Es wird sich also 
nicht um eine Versteigerung, sondern um eine Vielzahl von 
Versteigerungen handeln. 
Das alles zeigt doch, dass die Angelegenheit sehr, sehr 
kompliziert ist. Ob die kleinen und mittleren Unternehmen da 
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mitmachen können, ist für mich mehr als fraglich. Ich sehe 
das offen gestanden nicht. Der Ständerat hat das auch nicht 
gesehen und darum einen vernünftigen Vorschlag gemacht. 
In der gegenwärtigen finanzpolitischen Situation müssen wir 
uns dem Prinzip beugen, dass zusätzliche Ausgaben mit 
Einsparungen oder zusätzlichen Einnahmen zu kompensie
ren sind. 
Obwohl auch andere Kompensationen möglich und wahr
scheinlich besser wären, kann ich die Überlegung bezüglich 
der Finanzierung der 50 Millionen Franken über die Verstei
gerungserträge nachvollziehen. Kein Verständnis habe ich 
aber dafür, dass man im gleichen Zug gerade das Dreifache 
in die Bundeskasse spielen will. Das ist weder nötig noch 
sinnvoll. Da ist es richtig, dass der Ständerat den Spielraum 
genutzt hat, um in einem Teilbereich Gegensteuer gegen die 
Nachteile des Versteigerungsverfahrens zu geben. 
Persönlich bin ich überzeugt, dass das Versteigerungsver
fahren den Bauern und dem Gewerbe schadet. Man muss 
jedenfalls zugute halten, dass diese Befürchtungen nicht 
aus der Luft gegriffen sind; sie lassen sich begründen. Dieje
nigen, die mit der Versteigerung liebäugeln, müssen zumin
dest zugestehen, dass hier Behauptung gegen Behauptung 
steht und dass wir den Status quo kennen, mit dem die Be
troffenen leben können. Die konkreten Auswirkungen der 
Versteigerung sind aber unbekannt. Deshalb ist die vom 
Ständerat vorgesehene Notbremse unabdingbar, wenn es 
nun unausweichlich wird, auf das Versteigerungsverfahren 
umzustellen. Wenn sich die Konzentration der Importe ver
schärft - was wir befürchten, aber der Bundesrat nicht unbe
dingt erwartet -, dann kann die Situation damit korrigiert 
werden. Dieselbe Möglichkeit besteht, wenn die Zahl der 
Konkurrenten im Importgeschäft drastisch sinkt. Der Bun
desrat erwartet das Gegenteil. Ich befürchte eine Reduktion 
auf wenige grosse Player. 
Ich bitte Sie also, dem Ständerat zu folgen. Ich habe auch 
den Antrag der Minderheit I unterzeichnet. Ich möchte mir 
noch die Ausführungen des Bundesrates anhören und wäre 
gegebenenfalls bereit, auf den Minderheitsantrag 11 zu ver
zichten, wenn ich feststelle, dass der Antrag der Minderheit I 
doch mindestens Teile unseres Anliegens aufgenommen 
hat. 

Ehrler Melchior (C, AG), für die Kommission: Es geht hier 
um die Grundfrage, wie die Importe verteilt werden sollen. 
Der Bundesrat hat uns seinerzeit vorgeschlagen, dass hier 
das Versteigerungssystem eingeführt werden soll. Der Stän
derat hat dann beschlossen, beim bisherigen System zu 
bleiben, nach dem man an Inlandleistungen, an Schlachtun
gen anknüpft. Wir haben seinerzeit sehr deutlich beschlos
sen, dass wir hier eine Veränderung wollen. Wir haben uns 
sehr deutlich für die Versteigerung ausgesprochen, dies 
nicht zuletzt darum, weil hier auch bäuerliche Organisatio
nen, insbesondere der Schweizerische Bauernverband, für 
die Versteigerung eingetreten sind. Der Ständerat hat sich 
dann zum Grundsatz der Versteigerung bekannt, hat aber 
sogleich so etwas wie einen Fallschirm oder eine Notbremse 
für das Metzgereigewerbe eingeführt. 
Sie haben jetzt zwischen drei Vorschlägen auszuwählen: 
1. Der Antrag der Mehrheit lautet auf Festhalten am bisheri
gen Beschluss. 
2. Die Minderheit 11: Herr Gysin möchte dem Ständerat zu
stimmen. Er möchte, dass im Prinzip die Möglichkeit be
steht, beim bisherigen System zu bleiben, um einer Konzen
tration in der Branche entgegenzuwirken und dafür zu sor
gen, dass Wettbewerb besteht, indem eben eine genügende 
Anzahl von Metzgereibetrieben erhalten bleibt. Was auch 
noch wichtig ist - im Unterschied zum Antrag der Minder
heit I -: Er beschränkt diesen Antrag auf Rindvieh und auf 
Schafe. 
3. Beim Antrag der Minderheit I gibt es keine Beschränkung 
auf Rindvieh und Schafe, es gibt auch nicht den Rückfall in 
das alte System. Sie haben es gehört, er schlägt «geeignete 
Massnahmen» vor, wobei - wir werden das dann vielleicht 
hören - es der Fantasie des Bundesrates überlassen ist, 
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was eben unter diesen geeigneten Massnahmen verstanden 
werden soll. 
Die beiden Minderheiten argumentieren damit, dass das 
Ganze, dieses Versteigerungsverfahren, fOr die KMU zu 
kompliziert sei und dass die KMU nicht in der Lage seien, 
hier mitzumachen. Der andere Argumentationspunkt lautet, 
dass man die BefOrchtung hat, dass das Versteigerungs
system letztlich zu einer Konzentration führt und dass am 
Schluss die Grossverteiler das Ganze in den Händen halten. 
Dem hält die Mehrheit drei Argumente entgegen: 
1. Wir haben beschlossen, dass wir dieses Versteigerungs
system einfOhren wollen. Wir wollen bei diesem Grundsatz 
bleiben. Wir wollen nicht, dass es durch die Hintertüre wie
der ausgehöhlt wird. Der Grund für diesen Beschluss - ich 
erwähne nur einen - ist unter anderem der, dass wir fOr 
Wettbewerb sorgen wollen, dass wir dem Ärgernis, dass die 
Bauern immer weniger kriegen und an der Front nichts pas
siert, entgegenwirken wollen. 
2. Es gibt andere Versteigerungsfälle, in denen diese von 
den beiden Minderheiten zum Ausdruck gebrachten Be
fOrchtungen nicht eingetreten sind. Es gibt Sektoren, in de
nen versteigert wird, in denen durchaus nicht eine Kon
zentration stattgefunden hat, in denen die KMU durchaus in 
der Lage waren, sich an Versteigerungen zu beteiligen. 
3. In dieser Session werden wir auch das Kartellgesetz ver
abschieden. Wenn wir in diesem Sektor ein Problem mit ei
ner marktbeherrschenden Stellung kriegen, werden wir jetzt 
über das Kartellgesetz die Möglichkeit geschaffen haben, 
dass hier eingegriffen werden kann. 
Deshalb beantrage ich Ihnen, hier die Mehrheit zu unterstüt
zen. 

Delss Joseph, conseiller federal: Nous voulons regler I'im
portation de la viande avec le meilleur des moyens. La me
thode la meilleure pour construire un marche est celle qui 
permet d'avoir le plus de transparence. Or, quel est le sys
teme le plus transparent si ce n'est celui des ench9res, OU 
chaque participant peut connaTtre la situation par rapport a 
ses concurrents? 
Premier argument: 9a marche, on en a la preuve. Exemple: 
les specialites de viande, jambon de Parme et autres, sont 
importe es sur la base de contingents mis aux ench9res. On 
craignait que les grands distributeurs ou les grandes bou
cheries ne puissent rafler le tout et ainsi dominer ce marche. 
Le contraire stest produit: de nouveaux participants au mar
che ont pu se developper et ont pu reprendre, grignoter des 
parts de marche aux gros. Par consequent, 9a marche. 
Deuxiemement, le systeme actuel ne marche pas, c'est le 
contraire du systeme des encheres. Je comprends que I'on 
puisse avoir quelques craintes face au changement et qu'on 
veuille s'accrocher a la situation actuelle, mais iI faudrait 
s'accrocher a quelque chose qui a fait ses preuves. Or, le 
systeme actuel prouve le contraire. Nous avons, depuis des 
annees, une concentration. Pourquoi? Parce que les droits 
d'importation so nt distribues en fonction de I'abattage que 
I'on fait en termes de betail indigene. Or, iI y a une concen
tration inevitable pour des raisons de technique et de pres
criptions sanitaires dans le domaine de I'abattage. Nous 
avons de moins en moins d'installations d'abattage et ce 
sont les grosses qui subsisteront. Par consequent, 9a paraTt 
mame deraisonnable de vouloir, en cas de difficultes, retour
ner vers un systeme qui a de toute fa90n echoue. 
Troisiemement, cette nouvelle version de I'alinea 3 revient a 
reintroduire par la bande le systeme actuel et met en danger 
le nouveau systeme. En effet, quelques participants au mar
che pourraient ainsi faire en sorte que les encheres fonction
nent mal et reclamer par la mame le retour a I'ancien 
systeme. 
Alors, Monsieur Gysin, si vous me dem an dez laquelle des 
trois possibilites je prefere, c'est bien sOr celle qui est la plus 
proche du fonctionnement du marche, c'est-a-dire celle de la 
majorite de la commission. 
S'i1 faut choisir entre les deux minorites, je prefere - et j'es
pere que 9a vous fera peut-atre au moins voter pour la pro-
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position de minorite I (Walter Hansjörg) - ladite proposition 
de la minorite I a la proposition de la minorite 11 (Gysin Hans 
Rudolf), parce que la proposition de la minorite I nous laisse 
un peu plus de marge de manoeuvre que celle qui nous 
oblige a revenir mot pour mot a la situation actuelle. 

Gysln Hans Rudolf (R, BL): Herr Bundesrat Deiss, ich habe 
Ihren Ausführungen doch entnommen, dass der Antrag der 
Minderheit I das Anliegen des Ständerates wenn auch nicht 
vollständig, so doch im weitesten Sinn mindestens auf
nimmt. 
Ich ziehe deshalb den Antrag der Minderheit 11 zurück und 
bitte Sie, dem Antrag der Minderheit I zuzustimmen. 

Le presldent (Christen Yves, president): La proposition de 
la minorite 11 a ete retiree. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 91 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit I .... 58 Stimmen 

Art. 58 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 58 al. 2 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Angenommen - Adopte 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 138 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Art. 66 
Antrag der Kommission 
Festhalten 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Angenommen - Adopte 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 136 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorite qualifiee est acquise 

Art. 70 Abs. 5 
Antrag der Kommission 
Bst. e 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Bst. f 
Festhalten 

Antrag der liberalen Fraktion 
Bst. f 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Schriftliche Begründung 
Die Direktzahlungen und die Ökobeiträge sind Vergütungen 
fOr Leistungen der Landwirte an der Allgemeinheit gemäss 
Artikel 104 der Bundesverfassung. Sie fallen nicht unter die 
Sozialpolitik und sind unabhängig von der Finanzlage des 
Leistungserbringers auszurichten, sofern die Leistungen ge
setzes- und vorschriftsgemäss sind. Es geht darum, wieder 
zur vom Bundesrat vorgeschlagenen Kohärenz zu finden. 
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Art. 70 al. 5 
Proposition de la commission 
Let. e 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 
Let. f 
Maintenir 

Proposition du groupe liberal 
Let. f 
AdMrer au projet du Conseil federal 
Developpement par ecrit 
Les pai~m~nts directs et I~s contributions ecologiques sont 
des retrlbutlons de prestatlons des agriculteurs en faveur de 
la collectivite conformement a I'article 104 de la constitution. 
IIs ne relevent pas de la politique sociale et doivent etre ver
ses quelle que soit la situation financiere du fournisseur de 
prestations, pour autant que ce lies-ci correspondent aux exi
gences legales et reglementaires. 11 est necessaire de re
trouver la coMrence proposee par le Conseil federal. 

Ehrler Melchior (C, AG), für die Kommission: Offensichtlich 
ist bei der Ausgabenbremse ein sprachliches Problem auf
getreten. Die Meinung war natürlich nicht die, dass die Kom
mission am bisherigen Beschluss des Nationalrates fest
gehalten hat, sondern dass Sie tatsächlich die Ausga
benbremse beschlossen haben. Ich hoffe, dass das nun klar 
ist. 
Zu Artikel. 70 gibt ~s zwei Punkte; der eine betriffl die Frage 
der Ausbildung. Hier hat der Ständerat eine Präzisierung 
eingefügt, die wir in der Kommission ebenfalls übernommen 
haben. Hier liegt kein anderer Antrag vor. 
Zum Antrag der liberalen Fraktion: Das ist eine uralte Dis
kussion, und es kommt mir etwa so vor, dass das was im 
Prinzip richtig ist, und das, was in der politischen' Realität 
richtig ist, nicht unbedingt das Gleiche sein muss. Ich erin
nere Sie an die Diskussion, die wir beim letzten Mal geführt 
haben und. nach welcher wir entschieden haben, diese 
Grenzen beizubehalten. 
Ich möchte hier dazu nur noch kurz vier Gründe anführen: 
Der erste Grund betriffl die politische Akzeptanz des Sys
tems. Hier haben wir im Laufe der Diskussionen rund um 
«~P 2002" usw. ganz klar die Erfahrung gemacht, dass es 
diese Grenzen braucht, wenn das System politisch breit ak
zeptiert werden soll. 
Zweitens verweise ich auf die Diskussionen innerhalb der 
Landwirtschaft. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass es 
hier die unterschiedlichsten Meinungen gab. 
Drittens: Im Moment, wo man über schlechte Einkommen 
d~r L~ndwirtsc~aft klagt, kann es nicht unbedingt das vor
dringlichste Anliegen der Landwirtschaft sein, hier ohne Ein
kommenslimiten auszukommen. 
Ei.n .Ietzter Punkt - dieser wird nun auch wichtiger -: Wenn 
WI,r mfolge von ~aushaltsanierungen in der Tendenz weniger 
Mittel haben, Wird es umso schwieriger sein, die Anspruchs
berechtigung hier noch auszubauen. 
Aus all diesen Gründen empfehle ich Ihnen, bei unseren bis
herigen Beschlüssen zu bleiben und den Antrag der libera
len Fraktion abzulehnen. 

Deiss Joseph, conseiller federal: Le Conseil federal n'a pas 
change d'avis et, par consequent, iI est sensible au fait que 
le groupe liberal soutienne son projet. 
J'aimerais dire ceci, par rapport a la version du Conseil des 
Etats, ou celle du Conseil national et de la commission: 
dans le contexte du droit actuel deja, le Conseil federal avait 
fixe un montant de 30 000 francs pour tenir compte des 
couples maries et des concubins, c'est-a-dire cree une dif
terence pour tenir compte de cette situation. Avec la version 
~.u Conseil national et de la commission, nous partons de 
I Idee que cela en taut cas, nous pouvons continuer a le 
faire; avec la version du Conseil des Etats, nous serions en 
mesure d'avoir un peu plus de flexibilite et de marquer, 
peut-etre davantage, la difference, par exemple par un mon
tant de 50 000 francs. 
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Walter Hansjörg (V, TG): Herr Bundesrat, ich möchte Ihnen 
eine Frage stellen. Wenn wir das Sparpaket umsetzen müs
se:,n, wi~ es jetzt für die Landwirtschaft vorgesehen ist, dann 
wurde dies betreffend Anwendung dieses Artikels 70 konkret 
bedeuten: Wenn wir die Flächenbeiträge aufheben - das ha
ben wir beschlossen - und nun auch die Einkommensgren
zen aufheben würden, würden gewisse Betriebe mehr Geld 
mehr Direktzahlungen, bekommen; bei einer gewissen Kate~ 
gorie wäre es neutral, und ein Grossteil der Bauern bekäme 
dann weniger. Ist der Bundesrat bereit, diese Artikel dann 
via Sparpaket zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft zu set
zen, um hier nicht ein Chaos anzurichten sodass letztlich 
die kleinen Betriebe den Sparbeitrag leiste~ und durch diese 
Gesetzesrevision die grossen Betriebe und diejenigen, de
nen es gut geht, mehr bekommen? Ich möchte diese Frage 
beantwortet haben. 

Deiss Joseph, conseiller federal: Was die Sparubung be
triffl, versuche ich dafür zu sorgen, dass wir diese Übung -
auch wenn man eingestehen muss, dass auch im Bereich 
Landwirtschaft gespart werden muss - möglichst sanft über 
die Bühne bringen. Darunter verstehe ich insbesondere 
dass wir die Direktzahlungen so weit wie möglich verscho~ 
nen werden. 
Wenn wir so weit gehen, wie die definitive Fassung es vor
sieht, also mit dem zweiten Sparprogramm, wird das kaum 
möglich sein, denn wir müssten in den anderen Bereichen 
derart viel sparen, dass gewisse Teile der Landwirtschaft viel 
stärker unter dem Sparen leiden müssten, und das wäre 
sehr wahrscheinlich nicht gerecht. Innerhalb der Direktzah
lungen, das habe ich einmal gesagt - soweit das dann auch 
mach~ar sein wird -, werden wir versuchen, die Berg
landWirtschaft zu verschonen; oder das wäre dann die Priori
tät. 
Was nun die Anwendung dieser Regeln anbelangt, möchte 
ich noch einmal festhalten - die liberale Fraktion hat es auch 
~iederh?lt -: Es geht ja bei den Direktzahlungen darum, 
eme Leistung zu entlöhnen. Von daher haben wir Mühe, 
wenn man andere Kriterien einfügt, um andere Ziele zu er
reichen. 
Auf Ihre konkrete Frage, ob das gestaffelt umgesetzt werden 
kann, lautet die Antwort: Ja. 

Beck Serge (L, VD): Monsieur le Conseiller federal, je vous 
remercie d'avoir repondu par avance a ma question. Je crois 
que vous avez rappele ce que je souhaitais qu'iI soit rap
pele. 
Effectivement, si la Confederation n'a plus les moyens de 
s'offrir un certain nombre de prestations dans le domaine de 
I'agriculture selon I'article constitutionnel, elle devrait sans 
doute nous dire a quelles prestations elle est prete a renon
cer. 

Deiss Joseph, conseiller federal: Alors, si la question de 
M. Beck etait de savoir si j'avais bien dit ce qu'iI vient de re
peter, la reponse est oui! (Hilarite) 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 73 Stimmen 
Für den Antrag der liberalen Fraktion .... 63 Stimmen 

Art. 76 Abs. 1 bis 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Eberhard, Baader Caspar, Ehrler, Engelberger, Oehrli, Pfis
ter Theophil, Tschuppert, Strahm. Walter Hansjörg) 
Festhalten 

Art. 76 al. 1 bis 
Proposition de la majorite 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 
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Proposition de la minorite 
(Eberhard, .Baader Caspar, Ehrler, Engelberger, Oehrli, Pfis
ter Theophll, Tschuppert, Strahm, Walter Hansjörg) 
Maintenir 

Eberhard Ton! (C, SZ): Bei Artikel 76 geht es um die Aus
zahlung der Okobeiträge, der ökologischen Direktzahlun
gen. Hier habe ich in der ersten Diskussion mit einem 
Einzelantrag die Förderung der Hochstamm-Obstbäume 
verlangt. Wie Sie alle selber feststellen können, wenn Sie 
alte Fotos betrachten, war der Rückgang der Hochstamm
Obstbäume in den letzten Jahren dramatisch. Innerhalb von 
fünfzig Jahren sind über 83 Prozent dieser Bäume ver
s~hwun~en. Nach der letzten offiziellen Zählung sind al
lein zWischen 1991 und 2002, also innerhalb von zehn 
Jahren, über eine Million Hochstamm-Obstbäume ver
schwunden. 
Dieser Rückgang ist trotz des grossen Engagements des 
Bundes und teilweise auch der Kantone vonstatten gegan
gen. Der Bund bezahlt ja heute, gemäss der aktuellen Ge
setzgebung, über die Direktzahlungen einen Baumbeitrag 
von 15 Franken. Das macht rund 38 Millionen Franken. 
Auch die Kantone können über die Vernetzung ökologische 
Beiträge ausrichten. Das wird in der Regel auch über einen 
Baumbeitrag gemacht. All diese Massnahmen waren un
wirksam, der R~ckgang konnte nicht gestoppt werden, und 
der Druck auf die Hochstamm-Obstbäume wird weiter stei
gen. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass mit dem Struk
tu~andel .die Betriebe grösser w.erden, die Arbeitsbelastung 
steigen wird und dass es weniger Arbeitskräfte auf dem 
Bauernbetrieb haben wird. Das wird dazu führen, dass im 
Zuge der Mechanisierung weitere Hochstamm-Obstbäume 
gefällt werden. Auch der Nebenerwerb hat seine Auswirkun
gen: Der Verdienst dort ist besser als bei der Ernte und 
Pflege dieser Bäume. Deshalb wird dieser Druck steigen. 
Ich habe deshalb angeregt, diese Beiträge mit einer Verar
beitungszulage umzulagern, damit die Pflege dieser Hoch
stamm-Obstbäume und die Ernte wieder besser belohnt 
werden. 
~as Hauptargument gegen diese Verarbeitungszulage war 
die Frage: Woher die zusätzlichen Mittel nehmen? Da die 
bisherige Förderung unwirksam war, drängt sich meiner Mei
nung nach eine Umlagerung der ökologischen Direktzahlun
gen auf. Die Mittel, die aufgewendet werden müssen, 
werden zurückgehen, weil die Zahl der Obstbäume zurück
geht; sie wird sinken. Selbst wenn wir der Verarbeitungszu
lage zustimmen, können wir den Rückgang nur bremsen 
aber nicht ganz stoppen. ' 
Weiter ist zu sagen, dass mit der Harmonisierung der Alko
holsteuer jährlich über 20 Millionen Franken mehr in die 
Bundeskasse fliessen: Dies kommt von den Alkoholsteuern 
auf der Inlandproduktion. Auch bei der nächsten WTO
Runde stehen die Exportbeiträge für das Kernobstkonzen
trat zur Diskussion. Diese werden wir vermutlich halbieren' 
der Verhandlungsvorschlag sieht das vor. Auch hier sind mit~ 
telfristig ungefähr 12 Millionen Franken frei. Diese sollten 
nach meiner Meinung in die Verarbeitungszulage umgela
gert werden. 
Die Landwirtschaftspolitik der Schweiz hat nach dem Verlas
sungsauftrag den Anspruch auf Multifunktionalität. Das be
inhaltet die Schonung der Umwelt, aber auch den Erhalt des 
Landschaftsbildes. Damit sind auch die Direktzahlungen be
grundet und berechtigt. Wenn sie ihre Wirkung aber nicht er
reichen, wie das beim Erhalt der Hochstamm-Obstbäume 
ausgewiesen ist, sind wir als Gesetzgeber verpflichtet hier 
Abhilfe zu schaffen. ' 
Mit der Möglichkeit der Verarbeitungszulage schaffen wir die 
Voraussetzung dafür, dass die Pflege und der Erhalt der 
H~chstamm-Obstbäume wieder besser abgegolten werden. 
Wir stellen damit die Weichen richtig und schaffen auch An
~eize, damit wieder junge Obstbäume gepflanzt werden; dies 
Im Interesse der Umwelt, des Landschaftsbildes, aber auch 
der gefährdeten Vogelwelt. 
Ich bitte Sie deshalb, tür die Minderheit zu stimmen. 
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Favre Charles (R, VD), pour la commission: La commission 
est bien entendu sensible aux problemes lies a la disparition 
des arbres fruitiers a haute tige, tout comme elle est egale
ment sensible a la situation de I'arboriculture, en concur
rence avec les pays etrangers et soumise ades atteintes de 
type teu bacterien. Cependant, la majorite de la commission 
vous demande de suivre la decision du Conseil des Etats et 
par la de biffer I'adjonction de cet alinea 1 bis. 
En tait, iI y a deja la possibilite pour la Confederation de sou
tenir la mise en valeur des truits et des produits a base de 
fruits: c'est I'article 58. La Confederation peut accorder des 
contributions a ce titre-Ia. Et, du reste, elle en accorde deja 
de I'ordre de 13 millions de francs par annee. Cette cultur~ 
est egalement soutenue a travers les paiements directs de 
type ecologique, a hauteur de 36 millions de francs par an
nee. Donc, vous voyez que dans ce secteur-Ia, iI y a deja 
une participation tres forte. 
Je vous rappelle egalement que, dans les differents debats 
que nous avons eus jusqu'a maintenant sur ce projet, nous 
avons dit a plusieurs reprises que nous allions dans le sens 
~'une dimin~tion du s?utien au marcM et d'une augmenta
tion des palements dlrects. Ce qui vous est propose la va 
dans le sens contraire. 
Le dernier element arelever est de type financier. Si nous 
soutenons la proposition de la minorite Eberhard, iI y aura 
un~ incidence financiere difficile a estimer pour I'instant, 
mais elle sera en tout cas superieure a 2 millions de francs 
par annee. 11 faudra donc que cet alinea passe le vote sur le 
trein aux depenses. 
La commission a ete divisee sur cet objet-Ia puisqu'iI y a eu 
9 voix contre 9 et 3 abstentions. C'est la voix preponderante 
du president qui a conduit au fait que la majorite de la com
mission vous propose maintenant d'adMrer a la decision du 
Conseil des Etats. 

Delss Joseph, conseiller federal: Der Bundesrat ist auch der 
Meinung, dass wir diesen Absatz streichen sollten. Herr 
Walter hat es soeben gesagt: Wenn wir den einen mehr 
geben, müssen wir den anderen weniger geben. Also müs
sen Sie mir dann noch sagen, wem wir das Geld wegneh
men. 
Im Bereich des Hochstammobstes und der Hochstamm
bäume haben wir gegenwärtig schon etwa 50 Millionen 
Franken pro Jahr, die in diese Richtung tliessen. Über Stüt
zung der Exporte von Apfel- oder Birnensaft, hier werden er
hebliche Quantitäten exportiert, sind es 13 Millionen Fran
ken, über Direktzahlungen - gemäss diesem Artikel für die 
Hochstammbäume. Und es gibt eine dritte Möglichkeit, die 
aber wenig genutzt wird, weil auch die Kantone hier noch 
Beiträge leisten müssten: insgesamt etwa 38 Millionen Fran
ken. 
Wenn Sie also mehr als 50 Millionen Franken pro Jahr tür 
die Hochstammbäume aufwenden wollen - okay, aber sa
gen Sie mir, wem ich es wegnehme. Im Rahmen dessen, 
was wir tun können, ist die gegenwärtige Unterstützung das 
Richtige. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 78 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 55 Stimmen 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Ausgabe .... 93 Stimmen 
Dagegen .... 43 Stimmen 

Das qualifizierte Mehr ist nicht erreicht 
La majorite qualifiee n'est pas acquise 

Art. 86b; 182 Abs. 2 Bst. c 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Art. 86bj 182 al. 2 let. c 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 187b 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 bis, 1ter, 1 quater, 5 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Walter Hansjörg, Berberat, Eberhard, Gysin Remo, Häm
merle, Meier-Schatz, Sommaruga, Strahm) 
Abs.5 
Festhalten 

Art. 187b 
Proposition de la majorite 
AI. 1 bis, 1ter, 1 quater, 5 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Walter Hansjörg, Berberat, Eberhard, Gysin Remo, Häm
merle, Meier-Schatz, Sommaruga, Strahm) 
AI. 5 
Maintenir 

Walter Hansjörg (V, TG): Ich spreche zum Antrag der Min
derheit betreffend die Befristung der Freisetzung von gen
technisch veränderten Organismen fOr den kommerziellen 
Einsatz in der Landwirtschaft. 
Ich möchte hier wirklich nicht noch einmal alles wiederholen, 
aber ich möchte festhalten: Die angekOndigte Initiative ist 
zustande gekommen. Die Initianten haben sich schriftlich 
bereit erklärt, die Initiative zuruckzuziehen, wenn wir hier 
diese Gesetzesbestimmung in die Übergangsbestimmungen 
aufnehmen. Das fällt heraus, ohne dass ein Entscheid ge
fällt werden muss. Das läuft im Jahre 2009 aus. Ich gehe 
auch nicht davon aus, dass die Initianten im Jahre 2008 
oder 2009 nochmals mit einer gleichen Initiative kommen 
werden. 
Ich habe hier einen pragmatischen Entscheid getroffen, in
dem ich gesagt habe: Wenn wir das ins Landwirtschaftsge
setz aufnehmen, dort, wo es angewendet wird, dann tut es 
uns nicht weh; wir können das Problem lösen. Wenn auf der 
anderen Seite die Meinung herrscht, man masse diese 
Frage vom Volk beantworten lassen, dann ist es eine politi
sche Wertung, und dann spricht eben das Volk dazu. 
BezOglich Forschung muss ich Ihnen sagen, dass meine 
Version die einfachere ist. Es ist auch nicht förderlich, wenn 
hier aber Jahre hinweg eine breite Diskussion betreffend 
dieses emotionale Gesetz zum Freisetzungsmoratorium 
stattfindet. 
Ich bitte Sie also, diese Aspekte zu berOcksichtigen. Ich 
weiss, dass Sie analog zu Ihrem Entscheid abstimmen wer
den, wie Sie ihn sicherlich heute Morgen bereits persönlich 
gefasst haben. 

Ehrler Melchior (C, AG), fOr die Kommission: Zuerst zur Ge
schichte: Wir haben die Frage des Moratoriums seinerzeit 
bei der Gen-Lex-Vorlage behandelt und damals auf ein Mo
ratorium verzichtet. Es wurde dann eine Volksinitiative ge
startet; im Nationalrat als Zweitrat bzw. in der Kommission 
wurde dann die Idee eingebracht, dass man dieses Morato
rium in die Übergangsbestimmungen des Landwirtschafts
gesetzes aufnehmen könnte. Der Nationalrat hat seinerzeit 
mit, so glaube ich, etwa 5 Stimmen Differenz diesem Mora
torium zugestimmt. Der Ständerat hat das Moratorium dann 
aber sehr deutlich, mit 29 zu 6 Stimmen, abgelehnt. Ihre 
Kommission beantragt Ihnen, und zwar mit 12 zu 8 Stim
men, dem Ständerat zu folgen, also das Moratorium abzu
lehnen. 

978 12juin 2003 

Sie haben die Grunde fOr das Moratorium von Kollege Wal
ter Hansjörg gehört. Es sind Bauern und Konsumenten, die 
der Meinung sind, dass man das Moratorium einfahren sollte 
und dass die Diskussion dann aufhören wOrde. Die Mehrheit 
folgt aber dieser Argumentation nicht. Wir hatten in der Kom
mission nicht mehr eine grosse materielle Auseinanderset
zung aber die Frage; es wurde vor allem damit argumentiert, 
dass wir nun ein strenges Gesetz haben - Stichworte: Bewil
ligung, Haftpflicht -, dass wir in dieses Gesetz kein Morato
rium aufgenommen haben und dass wir nicht gewisser
massen durch die HintertOre zwei, drei Monate später das 
Moratorium unter dem Druck einer Volksinitiative doch noch 
aufnehmen sollen. Man war der Meinung, dass die Initiative 
den normalen Weg nehmen soll. 
An materiellen Elementen wurde vor allem noch auf den 
Wirtschaftsstandort und auf die Schwierigkeiten hingewie
sen, welche man sich mit einem Moratorium fOr die For
schung einhandeln wOrde. 
Aus diesen Granden beantrage ich Ihnen im Namen der 
Mehrheit der Kommission, dem Bundesrat und dem Stände
rat zu folgen und das Moratorium abzulehnen. 

Favre Charles (R, VD), pour la commission: En ce qui con
cerne les debats de nos deux Chambres sur ce moratoire, la 
situation est la suivante. Le Conseil national, je vous le rap
pelle, a accepte de justesse, par 83 voix contre 78 et avec 
4 abstentions, I'introduction d'un moratoire dans cette loi sur 
I'agriculture. Le Conseil des Etats a refuse tres nettement 
I'introduction de ce moratoire, par 29 voix contre 6 et avec 
6 abstentions. 
Aujourd'hui, la majorite de la commission vous demande de 
rejeter I'introduction de ce moratoire. 11 ne s'agit pas la de 
representer tous les arguments pour ou contre ce mora
toire, mais iI me semble necessaire de prendre un ou deux 
points. 
Tout d'abord, des questions de forme. La question du mora
toire ne touche pas seulement I'agriculture, mais I'ensemble 
de I'economie, I'ensemble de la recherche, I'ensemble de la 
formation, la protection de I'individu et la protection de la na
ture en general. Donc, iI semble a la majorite de la commis
sion qu'iI est tres peu judicieux de traiter de ce probleme 
extremement important dans le cadre d'une loi tres specifi
que, la loi sur I'agriculture. 11 nous semble en effet que ce 
probleme doit etre traite dans la loi qui convient, a savoir 
celle sur le genie genetique en particulier, et que la, nous 
avons deja eu le debat sur cette question. 
Autre element de forme: cela a ete dit tout a I'heure, une 
initiative populaire a ete lancee sur cette question. C'est 
une question qui touche I'ensemble de la population; iI 
faut donc un debat large sur cette question-Ia, et iI faut la 
preparer de fagon a ce que nous voyions tous les tenants et 
aboutissants d'une decision de cette importance. Je pense 
donc que I'initiative sera justement I'occasion de tenir ce de
bat. 
En ce qui concerne maintenant le fond de la question: le si
gnal adresse a I'ensemble du monde de la recherche, et no
tamment aux jeunes chercheurs, par la mise en place d'un 
moratoire, est extremement negatif. 11 est iIIusoire de vouloir 
faire une differenciation totale entre recherche et application 
ensuite de cette recherche sur le terrain. En effet, je crois 
que les chercheurs sont motives des le moment OU ils voient 
qu'un jour ou I'autre, iI y aura une application pratique. On 
ne peut donc pas dire que le moratoire propose ne touche 
pas la recherche. Au niveau du signal, du symbole, iI touche 
egalement la recherche, et cela conduira peut-etre les jeu
nes chercheurs a aller poursuivre leur carriere sous d'autres 
cieux. Je crois qu'iI y a ici perte de competences, perte ega
lement de places de travail, et de places de travail a haute 
valeur ajoutee. 
Introduire un moratoire est relativement facile. On peut jouer 
sur les elements de crainte, d'insecurite qui fonctionnent re
lativement bien par les temps qui courent. 11 sera cependant 
beaucoup plus difficile de lever le moratoire et d'expliquer 
que les questions qu'on se posait quelques annees plus töt 
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ont ete totalement resolues et qu'on peut y aller en toute 
securite. Je crois que la securite a 100 pour cent n'existe 
pas. 
Ces quelques elements - je suis conscient de n'en avoir 
presente que quelques-uns - ont conduit la commission, par 
12 voix contre 8, a vous proposer de suivre le Conseil des 
Etats, a savoir de renoncer a I'introduction de ce moratoire 
dans la loi sur I'agriculture. 

Frey Claude (R, NE): En plus de vingt ans de Parlement, je 
n'ai jamais eu recours a la declaration personnelle. Alors, 
permettez que je le fasse, parce que ce que M. Walter a ecrit 
et qui a ete distribue aujourd'hui sur vos pupitres est si 
enorme, qu'iI faut quand mame faire une declaration. 
Qu'a dit M. Walter pour son association dans le document 
que vous avez re~u? Cela ne s'invente pas: iI faut voter le 
moratoire premierement parce que I'interdiction de dissemi
nation expirera plus rapidement que si elle est introduite 
dans la constitution. Et, deuxieme argument, I'interdiction 
permettrait d'eviter un vaste debat ideologique public! 
Moi, je le veux, ce debat. Je sais que ~ ne sera pas facile, 
que les partisans ont une longueur d'avance. Mais ce debat 
pose des questions si essentielles que je veux le debat 
public et citoyen, parce que je suis un democrate et parce 
que j'ai envie de dire publiquement a mes concitoyens que 
je suis pour le libre choix et pour une recherche qui ne soit 
pas sous la chape de plomb du moratoire. M. Walter a dit 
que sa position etait pragmatique: elle n'est pas pragmati
que, elle est «schlitzohrig». On ne triche pas avec la demo
cratie. 

Delss Joseph, conseiller federal: Le Conseil federal s'op
pose a I'inscription du principe d'un moratoire dans cette loi, 
tout d'abord par ce qu'iI n'a pas sa place ici, ensuite parce 
qu'iI ne resout pas les problemes que pourraient avoir ceux 
qui ont des craintes face au genie genetique: la question de 
la transparence, la question du libre choix. Enfin - et le Par
lement I'a d'ailleurs compris en refusant un moratoire dans 
le cadre de la loi sur le genie genetique -, le Conseil federal 
s'y oppose parce que nous donnons la un mauvais signal. 
Nous risquons d'empacher notre pays de tenir sa place sur 
le plan international en matiere de recherche, d'innovation et 
de progres. 
Donc, ne faites pas ~a a I'avenir de notre economie et re
noncez a ce moratoire ici. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich nominatif: Beilage - Annexe 02.046/4039) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 77 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 70 Stimmen 

3. Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht 
3. Lol federale sur le drolt foncler rural 

Art. 50 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

6. Tierseuchengesetz 
6. Lol sur les eplzooties 

Art. 20 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Art.56a 
Antrag der Kommission 
Titel 
Handelsabgabe 
Abs. 1,3 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 
Der Bundesrat legt die nach Tierkategorien abgestuften Ab
gaben fest. 

Art.56a 
Proposition de la commission 
Titre 
Taxe commerciale 
AI. 1,3 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
AI. 2 
Le Conseil federal fixe les taxes echelonnees d'apres les ca
tegories d'animaux. 

Angenommen - Adopte 

Art. 62 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1, 3bis, 5 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Walter Hansjörg, Baader Caspar, Eberhard, Kaufmann, 
Pfister Theophil, Oehrli, Tschuppert, Zuppiger) 
Abs.1 
Im Zusammenhang mit den zur Ausrottung von Seuchen an
geordneten Massnahmen zur Entsorgung sowie zur Rück
verfolgbarkeit durch die Tierverkehrsdatenbank leistet der 
Bund im Rahmen der bewilligten Kredite Beiträge. 

Antrag der Minderheit 
(Tschuppert, Baader Caspar, Engelberger, Kaufmann, Wal
ter Hansjörg, Zuppiger) 
Abs.2 
.... Ziegen-, Schweine- und Geflügelgattung sowie den 
Schlachtbetrieben ausgerichtet. 

Art. 62 
Proposition de la majorite 
AI. 1, 3bis, 5 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite 
(Walter Hansjörg, Baader Caspar, Eberhard, Kaufmann, 
Pfister Theophil, Oehrli, Tschuppert, Zuppiger) 
AI. 1 
En rapport avec les mesures d'elimination ordonnees pour 
eradiquer des epizooties et en vue de la tra~abilite par le 
biais de la banque de donnees sur le trafic des animaux, la 
Confederation octroie des contributions dans le cadre des 
credits disponibles. 

Proposition de la minorite 
(Tschuppert, Baader Caspar, Engelberger, Kaufmann, Wal
ter Hansjörg, Zuppiger) 
AI. 2 
.... caprine, porcine et de volaille, ainsi .... 

Walter Hansjörg (V, TG): Bei diesem Artikel handelt es sich 
bis jetzt um einen Artikel, der eigentlich wenig ausformuliert 
ist. Ich erinnere mich an unsere Debatte, als wir gesagt ha
ben, das müsse dann der Ständerat nochmals anschauen. 
1. Wir haben in diesem Artikel zwei Problemkreise: Der eine 
Problemkreis betrifft die Entsorgung und der andere das 
Anreizsystem für die Tierverkehrsdatenbank. Ich finde es 
wichtig, dass das auch dementsprechend so formuliert 
wird. 
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Art. 187b 

Abstimmung vom I Vote du: 12.06.2003 13:04:48 
Abate + R TI Fehr Hans-JOrg = S SH 
Aeppli Wartmann * S ZH F ehr JaCQueline = S ZH 
Aeschbacher = E ZH Fehr Lisbeth 0 V ZH 
AntiUe + R VS FehrMario = S ZH 
Baader Caspar + V BL Fetz = S BS 
Bader Elvira = C SO Fischer-Seengen * R AG 
Banga = S SO Freund = V AR 
Bangerter + R BE Frev Claude + R NE 
Baumann A1exander + V TG Fässler = S SG 
Baumann Ruedi = G BE Föhn * V SZ 
Baumann Stephanie = S BE Gadient + V GR 
Beck + L VD GaUi + C BE 
Berberat = S NE Garbani = S NE 
Bemasconi + R GE Genner = G ZH 
Bezzola + R GR Giezendanner * V AG 
Bigger o V SG Glasson + R FR 
Bignasca * - TI Glur 0 V AG 
Binder + V ZH GoU = S ZH 
BIoeher * V ZH Graf = G BL 
Borer + V so Grobet * S GE 
Bortoluzzi * V ZH Gross Andreas = S ZH 
Bosshard + R ZH GrossJost = S TG 
Bruderer = S AG Guisan + R VD 
Brun + C LU Gutzwiller + R ZH 
Brunner T oni o V SG Gysin Hans Rudolf + R BL 
Bugnon + V VD Gysin Remo = S BS 
BOhlmann = G LU GOnter = S BE 
BOhrer * R SH Haering Binder = S ZH 
Cavalfi * S TI HaDer + V BE 
Chappuis . S FR Hassler * V GR 
Chevrier = C VS Heberlein + R ZH 
Christen # R VD Heaetschweiler + R ZH 
Cina * C VS Heim + C SO 
Cuche = G NE Hess Berhard * - BE 
De Dardei * S GE Hess Peter + C ZG 
Decurtins * C GR HessWalter * C SG 
Donz~ = E BE Hofmann Urs = S AG 
Donnann Rosemarie = C LU HoUenstein = G SG 
Donnond Marlyse = S VD Hubmann = S ZH 
Dunant + V BS Hämmerle = S GR 
Dupraz = R GE Imfeld * C Q\jIJ 
Eberhard = C SZ Imhof * C BL 
Egerszegi + R AG Janiak = S BL 
Eaalv + L GE Joder = V BE 
Ehrler + C AG Jossen * S VS 
Engeiberger + R NW Jutzet = S FR 
Fasel * G FR Kaufmann + V ZH 
Fattebert * V VD Keller Robert + V ZH 
Favre + R VD Kofmel + R SO 
Fehr Hans + V ZH Kunz = V LU 

Kurrus 
Lachat 
Lalive d'Epinay 
Laubacher 
Lauper 
Leu 
Leuenbl!r!ler Gen!!ve 
Leutenegger Hajo 
Leutenegger Susanne 
Leuthard 
Loepfe 
Lustenberaer 
MaDlard 
Maitre 
Mari~tan 
MartiWemer 
M~Kälin 
Ma~oli 
Mathys 
Maurer 
Maury Pasquier 
Meier-Schatz 
Messmer 
MllYer Th~r!!se 
M~n~trey Savary 
Mörgeli 
MOUer Erich 
MOller-Hemmi 
Nabholz 
Neirynck 
Oehrli 
Pedrina 
PeDi 
Pfister TheQllhil 
Polla 
Raggenbass 
Randegger 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Rennwald 
Riklin 
Robbiani 
Rossini 
Ruey 
SaM 
Sandoz Marcel 
Schenk 
Scherer Marcel 
Scheurer R~mv 
Schibfi 

+ ja/oui /sl 
= nein / non / no 

* entschuldigt / excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

* R BL 
* C JU 
* R SZ 
+ V LU 
* C FR 
+ C LU 
= G GE 
+ R ZG 
= S BL 
+ C AG 
+ C AI 
= CLU 
= S VD 
+ C GE 
+ C VS 
* S GL 
= S ZH 
* - TI 
+ V AG 
* V ZH 
= S GE 
= C SG 
+ R TG 
+ C FR 
= G VD 
+ V ZH 
+ R ZH 
= S ZH 
* R ZH 
+ C VD 
+ V BE 
= S TI 
+ R TI 
+ V SG 
+ L GE 
+ C TG 
+ R BS 
= S SG 
- S BS 
= S JU 
+ C ZH 
= C TI 
= S VS 
+ L VD 
= S VD 
+ R VD 
* V BE 
+ V ZG 
+ L NE 
+ V ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht / Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse I Resultats: 
Gesamt / Complete / Tutto Fraktion / Groupe / Gruppo C G L R S E V 
ja/oui/si n ja / oui / sl 17 0 6 30 0 0 24 
nein / non / no 70 nein / non / no 8 9 0 2 43 3 5 
enth. / abst. / ast. 4 enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 0 0 4 
entschuldigt / excuse / scusato 48 entschuldigt / excuse / scusato 10 1 0 9 9 2 12 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Proposition de la majorite 
Bedeutung Nein / Signification de non: Proposition de la minorite Walter Hansjörg 

SchlOer * V ZH 
SchmidOdilo * C VS 
Schmied Walter + V BE 
Schneider + R BE 
Schwaab = SVD 
Seiler Han~eter + V BE 
Si~st = V AG 
Simoneschi-Cortesi = C TI 
Sommaruga = S BE 
Speck * V AG 
Spielmann * - GE 
~uhler + V TG 
Stahl + V ZH 
Stamm Luzi * V AG 
Steinegger + R UR 
Steiner + R SO 
Strahm = S BE 
Studer Heiner = E AG 
Stum~ = S AG 
Suter * R BE 
Teuscher = G BE 
Thanei * S ZH 
TheDer * R LU 
TDlmanns = S VD 
T~onez + R BE 
Tschuppert + R LU 
Tschäppät = S BE 
Vallender = R AR 
Vaudroz Jean-Claude + C GE 
Vaudroz Ren~ * R VD 
Vennot = S BE 
VoUmer . S BE 
Waber Christian * E BE 
Walker F~lix * C SG 
WalterHan~~ = V TG 
Wandfluh + V BE 
Wasserfallen * R BE 
Weigelt + R SG 
Weyeneth + V BE 
Widmer = S LU 
Widri[ + C SG 
Wiederkehr * E ZH 
Wirz-von Planta + L BS 
Wlttenwiler + R SG 
Wyss Ursula = S BE 
Zanetli = S SO 
Zapfl * C ZH 
Zisyadis * -VD 
Zuppiger * V ZH 
Zäch + C AG 

-
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0 
0 
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2. Wir finden es gescheiter, wenn man von Seuchen und 
nicht nur von einer Krankheit spricht. Wenn die EU-Oster
weiterung kommt, ist nicht ausgeschlossen, dass weitere 
Tierseuchen nach Westeuropa vordringen. Deshalb braucht 
es hier einen umfassenden Artikel, welcher eben Tierseu
chen berücksichtigt und insbesondere festschreibt, dass der 
eine Teil die Rückverfolgbarkeit aufgrund der Tierverkehrs
datenbank zum Zweck hat. 
Ich bitte Sie also, dem Antrag der Minderheit zuzustimmen, 
damit wir hier eine saubere Regelung haben. 

Tschuppert Karl (R, LU): Hier geht es um die Gerechtigkeit 
und die Akzeptanz dieser Massnahme. Wenn wir das Geflü
gel nicht erwähnen, ist das eine Ungleichbehandlung. Auch 
der Geflügelsektor hat meiner Meinung Anspruch auf Bei
träge für die Entsorgungskosten, umso mehr, als der grösste 
Versteigerungserlös vermutlich aus dem Geflügelsektor ge
neriert wird. Zudem können beim Geflügel auch Seuchen 
auftreten. Das haben wir jetzt bei der Geflügelpest festge
stellt, die in Nordeuropa gewütet hat. Letztlich ist es ein Ent
gegenkommen an die Produzenten, die natürlich Angst 
haben, dass durch die Versteigerung die Produktionskosten 
unter Druck kommen könnten. 
Ich bitte Sie, hier eine Differenz zum Ständerat zu schaffen. 
Der Ständerat soll das noch einmal anschauen, das ist in 
der Beratung untergegangen. 
Deshalb bitte ich Sie, meinem Minderheitsantrag zuzustim
men. 

Favre Charles (R, VD), pour la commission: Trois remarques 
sur cet article 62. 
Tout d'abord, a I'alinea 1 er, iI y a une modification de type re
dactionnel, a savoir I'introduction des termes «la Confedera
tion peut», plutöt que «Ie Conseil federal peut». La majorite 
vous propose de vous rallier ici a la decision du Conseil des 
Etats. 
Ensuite, toujours concernant cet alinea 1 er et la proposition 
de minorite Walter Hansjörg, je dirai que nous avons ici un 
probleme de fonctionnement de la commission et du Parle
ment, comme avec la proposition de minorite Tschuppert 
(al. 2). Le but du travail de la commission etait d'eliminer les 
divergences. Or ces deux propositions de minorite apporte nt 
de nouvelles divergences, en tout cas en ce qui concerne la 
proposition de minorite Tschuppert. La question s'est posee 
en commission. Nous avons neanmoins traite sur le fond en 
particulier la proposition de minorite Walter Hansjörg. La 
proposition que la commission avait faite sur cette mesure 
transitoire etait de traiter specifiquement du probleme de 
I'ESB. Avec la proposition de minorite Walter Hansjörg, on 
elargit en fait la mesure transitoire en traitant de I'ensemble 
des epizooties et egalement du probleme de la banque de 
donnees. La majorite de la commission n'a pas souhaite 
cette ouverture a I'ensemble des problemes, je dirai, de type 
medical qui peuvent se poser. 
C'est la raison pour laquelle la majorite de la commission a 
rejete la proposition de minorite Walter Hansjörg - la deci
sion a ete prise par 11 voix contre 8. 
Enfin, la proposition de minorite Tschuppert concerne I'ali
nea 2 et demande le versement de ces contributions egale
ment aux detenteurs de volailles. Je vous ai dit tout a I'heure 
le probleme de fond qui etait pose. Je vous laisserai traiter 
cela en fonction de cet element-la. Si la majorite de la com
mission n'a pas souhaite introduire les volailles, c'est en par
ticulier parce que la situation est tout de mame quelque peu 
differente par rapport a celle qui existe pour les autres ani
maux, du fait notamment que la chaine d'abattage des vo
lailles est separee de la chaine d'abattage des autres 
animaux. 11 semble donc plus possible, je dirai, d'eradiquer 
I'ESB dans ce cadre-Ia. 
C'est la raison pour laquelle, par 11 voix contre 6 et avec 
1 abstention, la commission a considere qu'iI n'etait pas sou
haitable d'introduire ce nouvel element, a savoir les volailles. 
Ainsi, a cet article 62, je vous demande de bien vouloir sou
tenir les propositions de la majorite de la commission. 

Kunz Josef (V, LU): Herr Favre, Sie gehen doch mit mir ei
nig, dass im Antrag der Mehrheit alle Tiergattungen aufge
zählt sind, ausser Geflügel. Sie müssen mir nicht sagen, 
dass Ziegen, Schafe oder Schweine etwas mit BSE zu tun 
haben; aber trotzdem sind sie bei den Massnahmen aufge
führt. Deshalb hat der Antrag der Minderheit Walter Hans
jörg seine Berechtigung, der jetzt auch Geflügel in die 
«Tierseuchenkategorie» aufnimmt. Bei den Entschädigungs
massnahmen, bei den Importkontingenten, ist nun das Ge
flügel einbezogen. Die Erträge gehen in die allgemeine 
Bundeskasse. Ich finde es richtig, dass nun auch das Geflü
gel - analog zu den Tieren der anderen Gattungen, die auch 
versteigert werden - bei den Entsorgungsentschädigungen 
einbezogen wird. 

Favre Charles (R, VD), pour la commission: En effet, en ce 
qui concerne les problemes qui sont poses, comme je I'ai dit 
tout a I'heure, le but de cet article des dispositions transitoi
res de la LFE etait de traiter specifiquement des elements 
qui sont en relation avec I'ESB. Du reste, nous avions deja 
prevu a I'alinea 5, le dernier de cet article 62, le fait qu'iI faille 
essayer de chercher des solutions en rapport direct avec 
I'ESB. Donc, la majorite de la commission a considere qu'iI 
n'etait pas souhaitable d'etendre cette disposition a d'autres 
epizooties, en particulier des epizooties qui touchent notam
ment les volailles. Voila quel a ete le raisonnement. 

Deiss Joseph, conseiller federal: Je vous invite arester 
dans les Iimites de ce qui etait prevu et de ce qui etait le cas 
jusqu'a present, a savoir qu'on se limite au probleme de 
I'ESB ou de la vache folie, et qu'on n'etende pas a d'autres 
epizooties. 
C'est pour cette raison que je vous invite a suivre la majorite 
de la commission pour les deux alineas qui so nt en discus
sion. 
Herrn Kunz möchte ich als Antwort ergänzend mitgeben, 
dass diese Differenz gemacht werden muss; nicht, weil wir 
die Ziegen oder die Schafe noch begünstigen wollen oder 
sie eventuell von BSE betroffen werden könnten. Aber die 
Wege dieser Tiergattungen im Bereich Schlachtung sind die 
gleichen wie jene des Rindviehs. Somit ist es nicht möglich, 
sie auszunehmen, währenddem für das Geflügel separate 
Wege bestehen und somit das Problem nicht besteht. 
Deshalb bitte ich Sie, sich wirklich auf das Problem zu kon
zentrieren, denn sonst haben wir wieder eine Verzettelung 
der Mittel. Das ist hier nicht nötig und nicht wünschbar. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 68 Stimmen 
Für den Antrag 

der Minderheit Walter Hansjörg .... 48 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 63 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit Tschuppert .... 49 Stimmen 

Schluss der Sitzung um 13.20 Uhr 
La seance est levee a 13 h 20 
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Agrarpolitik 2007. 
Weiterentwicklung 
Politlque agrlcole 2007. 
Evolution future 

Differenzen - Divergences 

Botschaft des Bundesrates 29.05.02 (BB12002 4721) 
Message du Conseil federal 29.05.02 (FF 2002 4395) 
Zusatzbotschaft des Bundesrates 16.10.02 (BB12002 7234) 
Message complementaire du Conseil federal 16.10.02 (FF 2002 6735) 
StänderaVConseil des Etats 10.12.02 (Erstrat - Premier Conseil) 
StänderaVConseii des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 
StänderaVConsell des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 
StänderaVConseii des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConseil national 17.03.03 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 
NationalraVConseii national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConseii national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConseii national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConseii national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConseii national 19.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConseii national 06.05.03 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConseii national 07.05.03 (Fortsetzung - Suite) 
StänderaVConseii des Etats 05.06.03 (Differenzen - Divergences) 
NationalraVConseii national 12.06.03 (Differenzen - Divergenees) 
StänderaVConseii des Etats 16.06.03 (Differenzen - Divergenees) 
NationalraVConseii national 17.06.03 (Differenzen - Divergenees) 
StänderaVConseii des Etats 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 
NationalreVConseii national 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Text des Erlasses 1 (BBI 2003 4538) 
Texte de I'acte legislatif 1 (FF 2003 4082) 
Text des Erlasses 3 (BB12003 4558) 
Texte de I'acte legislatif 3 (FF 2003 4102) 
Text des Erlasses 4 (BB12003 4554) 
Texte de I'acte legislatif 4 (FF 2003 4098) 
Text des Erlasses 5 (BB12003 4530) 
Texte de I'acte legislatif 5 (FF 2003 4074) 
Text des Erlasses 6 (BB12003 4534) 
Texte de I'acte legislatif 6 (FF 2003 4078) 
Text des Erlasses 7 (BB12003 4532) 
Texte de I'acte legislatif 7 (FF 2003 4076) 

1. Bundesgesetz über die Landwirtschaft 
1. Lol federale sur I'agrlculture 

Art. 18 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 18 al. 1 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Wir befassen 
uns vorbehältlich einer allfälligen Einigungskonferenz zum 
letzten Mal mit der .. Agrarpolitik 2007» und sind mit sechs 
Differenzen beschäftigt. Wir beantragen Ihnen, verschie
dene davon durch Zustimmung zum Beschluss des Natio
nalrates zu beseitigen. 
Die erste Differenz findet sich bei Artikel 18. Wie Sie der 
Fahne entnehmen können, beantragen wir Ihnen hier - es 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

583 Ständerat 02.046 

geht um Massnahmen für Produkte aus verbotenen Produk
tionsmethoden - Zustimmung zum Beschluss des National
rates. Ich möchte einen Hinweis zuhanden der Materialien 
machen: Nachdem es sich hier um eine Vorschrift handelt, 
die durchaus in Konflikt mit internationalem Recht geraten 
kann, möchte ich darauf hinweisen, dass Erlass und Anwen
dung eines allfälligen Importverbotes in jedem Fall nur im 
Rahmen einer WTO-konformen Auslegung erfolgen sollen. 
Im Zweifelsfall ist eine enge, völkerrechtskonforme Ausle
gung angezeigt, insbesondere dort, wo das Internationale 
Recht durch die Rechtsprechung noch nicht gefestigt ist. 
Mit diesen Bemerkungen beantragt Ihnen die Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. 

Angenommen - Adopte 

Art. 36a Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 36a al. 3 
Proposition de la commission 
Adh9rer a la decision du Conseil national 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Die nächste 
Differenz findet sich bei Artikel 36a Absatz 3. Hier haben 
wir folgende Ausgangslage: Wir haben diesem Absatz 3 
grundsätzlich zugestimmt. Der Nationalrat wollte ihn gänz
lich streichen. Er ist in der letzten Runde auf unseren Vor
schlag insoweit eingegangen, als er das Datum 1. Mai 2006 
übernommen hat. Dagegen hat er unseren Einschub .. ins
besondere der Berggebiete» gestrichen, und zwar mit 96 zu 
61 Stimmen. 
Ihre Kommission beantragt Ihnen hier, diese Differenz durch 
Zustimmung zum Nationalrat zu beseitigen. Das Abstim
mungsergebnis in der Kommission lautete 9 zu 3 Stimmen. 
Es liegt aber kein Minderheitsantrag vor. 
Demzufolge beantragt Ihnen die Kommission Zustimmung 
zum Nationalrat. 

Delss Joseph, conseiller federal: J'aimerais faire une decla
ration a I'article 36a qui regle la suppression du contingente
ment laitier, mais aussi apropos de I'article 187b alinea 6, 
puisqu'ils sont lies. 
La suppression du contingentement laitier par des mesures 
de droit public est certainement I'un des elements les plus 
importants de la revision de cette loi. En definitive, le Parle
ment a opte pour une version qui est tournee vers I'avenir, 
tout en permettant une adaptation en douceur. C'est pour
quoi iI a fixe 2009 comme date de sortie du systeme de con
tingentement, et je suis persuade que, mame si c'est un 
tournant delicat a negocier, ce changement de systeme sera 
benefique pour un secteur qui fait face a de nombreux defis, 
mais dis pose aussi d'excellents atouts a jouer dans un mar
che toujours plus ouvert. 
Au cours de ce debat, le Conseil federal s'est engage a four
nir au Parlement en 2006 au plus tard un rapport sur I'orga
nisation du march9 et les mesures d'accompagnement dans 
la perspective de la suppression du contingentement laitier. 
Les deux Chambres ont trouve un accord a I'article 36 ali
nea 3. Cette disposition permettra, selon des conditions tres 
precises, a certains groupes de producteurs d'appliquer des 
2006 un systeme prive de gestion des volumes de produc
tion. 11 s'agit a notre sens d'une ouverture bienvenue pour 
les pionniers qui testeront de nouvelles formules et prepare
ront ainsi le terrain pour la grande majorite des producteurs, 
qui feront le pas en 2009. 
Dans cette perspective, certains souhaitent que les options 
du Conseil federal, en particulier le fonctionnement de ces 
nouvelles methodes, soient publiees une annee plus töt. Je 
suis prat a examiner cette proposition avec un apriori favo
rable. Je ne peux pas garantir aujourd'hui qu'un message du 
Conseil federal avec d'eventuelles adaptations legislatives 
soit disponible en 2005 deja, vu toutes les etapes preliminai
res que cela implique. En revanche, mon departement est 
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pret a fournir en 2005 deja un rapport qui analyse toutes les 
questions Iiees a ce changement de systeme, ainsi que, 
sous reserve de I'etat du dossier jusqu'a cette date, les ef
fets d'un nouvel accord agricole a I'OMC. Ce rapport devra 
esquisser les options possibles pour les conditions-cadres 
futures de I'economie laitiere relevant de la competence pu
blique. Le Departement federal de I'economie est pret a as
socier les milieux directement concernes a I'elaboration de 
ce rapport. 
Ce calendrier me parait judicieux pour permettre une large 
discussion sur les questions soulevees et les options propo
sees. Si des adaptations legislatives se revelent necessai
res, elles pourront alors etre integraes dans le message que 
le Conseil f9deral adressera au Parlement en 2006 concer
nant les cr9dits-cadres pour la periode de 2008 a 2011. 
J'espere que, par cette declaration, je peux rassurer ceux 
qui restent encore quelque peu sceptiques face aux options 
qui maintenant ont ete prises. 

Angenommen - Adopte 

Art. 48 Abs. 3 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Brändli, Hofmann Hans, Maissen, Leumann) 
Festhalten 

Art. 48 al. 3 
Proposition de la majorite 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition de la minorite 
(Brändli, Hofmann Hans, Maissen, Leumann) 
Maintenir 

Schiesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Wenn Sie die 
Entwicklung bei diesem Artikel ansehen, dann erkennen Sie, 
dass unser Rat seit seinem ursprünglichen Beschluss schon 
eine wesentliche Wegstrecke zurückgelegt hat. 
In Absatz 3 geht es um den so genannten Metzger- oder 
Metzgereiartikel, den unser Rat in der letzten Runde be
schlossen hat. Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass 
wir beschlossen haben, ein Versteigerungssystem einzufüh
ren, das zu einer Transparenz fOhrt, die heute nicht gewähr
leistet ist. Die Versteigerung funktioniert heute bei verschie
denen Produkten bestens - ich nenne verschiedene Fleisch
spezialitäten -, sodass angenommen werden kann, dass die 
Versteigerung auch in diesem Rahmen, wie er hier vorgese
hen ist, funktionieren wird. Schliesslich möchte ich noch ein
mal darauf hinweisen, dass wir für den Fall, dass der Wett
bewerb ausgeschaltet wOrde, ein griffiges Kartellgesetz be
schlossen haben, das hier ebenfalls zur Anwendung kom
men könnte. 
Das sind die GrOnde, weshalb Ihnen die Mehrheit Zustim
mung zum Nationalrat beantragt. Zustimmung zum National
rat heisst Festhalten im Sinne des Nationalrates, also 
gemäss Antrag des Bundesrates, der die Bestimmung strei
chen will. Das heisst also letztlich, dass der Nationalrat Ab
satz 3 mit 91 zu 58 Stimmen aufgehoben hat. 
Im Nationalrat gab es zwei Minderheiten. Eine kleine Min
derheit wollte unsere Fassung Obernehmen. Eine grössere 
Minderheit hatte einen Vermittlungsantrag vorgesehen. Un
sere Fassung wurde zugunsten des Vermittlungsantrages 
zurOckgezogen, kam also gar nicht zur Abstimmung, weil sie 
selbst der grossen Minderheit zu weit ging. Das hat letztlich 
dann dazu geführt, dass auch die weniger weit gehende For
derung der Minderheit 11 im Nationalrat mit 91 zu 58 Stim
men abgelehnt wurde. Im Nationalrat ist also ganz klar die 
Auffassung vertreten worden, dass man keine solche Be
stimmung einfügen möchte. 
Ich bitte Sie namens der Mehrheit, dem Nationalrat zu folgen 
und diese Bestimmung aufzuheben. 

Brändli Christoffel (V, GR): Wir haben ja hier eine weit rei
chende Revision der Agrargesetzgebung vor uns. Wenn wir 
eine Revision machen, mOsste man eigentlich erwarten kön
nen, dass in Gewerbekreisen und in Landwirtschaftskreisen 
die Überzeugung besteht, dass man die Probleme löst und 
die Verunsicherung reduziert wird. Ich bin nicht sicher, ob 
dem so ist. Im Gegenteil, ich stelle fest, dass man doch in 
Gewerbekreisen, aber vor allem auch in landwirtschaftlichen 
Kreisen wegen einiger Lösungen, vor allem in der Frage der 
Milchkontingentierung, aber auch der Versteigerung, noch 
im Dunkeln tappt. Man hofft, dass alles stimmt, was hier ge
sagt wurde, aber so Oberzeugt ist man nicht. Wir haben hier 
eine Wegstrecke gemacht, eine Wegstrecke weg von der 
Milchkontingentierung; es gab ja am Anfang Leute, welche 
die Milchkontingentierung erst aufheben wollten, wenn die 
EU diese Massnahme umsetzt. Wir haben auch eine Weg
strecke gemacht, weg vom bisherigen System zur Versteige
rung. Wir haben hier jetzt diese Lösung mit den 10 Prozent 
in Absatz 1 bis. 
Was will man nun mit diesem Absatz hier? Man möchte dem 
Bundesrat eine Kompetenz erteilen, damit er tätig werden 
kann. Vom Konzept, das wir jetzt beschliessen, kann nie
mand genau sagen, ob es wirklich so funktioniert oder nicht. 
Wir möchten dem Bundesrat die Kompetenz erteilen, allen
falls hier die Zuteilung eines Teils des Fleisches nach ande
ren Kriterien vorzunehmen. Ich bin persönlich fest Ober
zeugt, dass wir dem Bundesrat diese Kompetenz erteilen 
sollten. Es ist eine Auffangposition, die nur zum Tragen 
kommt, wenn es wirklich schief geht. Wenn wir diese Posi
tion schaffen, bin ich auch Oberzeugt, dass wir in Gewerbe
kreisen und in Landwirtschaftskreisen für das Gesamtkon
zept einiges in Richtung Vertrauensbildung tun. 
Ich bitte Sie deshalb, der Minderheit zuzustimmen. 

Cornu Jean-Claude (R, FR): Je crois que nous avons dans 
ce debat penible, difficile, ou les intarets des importateurs de 
viande se sont opposes aux intarets des producteurs et des 
consommateurs, pris une decision de principe. Cette deci
sion de principe va dans le bon sens dans la mesure ou, par 
rapport a une rente de situation qu'on peut avaluer de 200 a 
300 millions de francs par annee, nous avons decida de 
consacrer ce montant, dont on peut douter qu'iI profite a la 
fois aux producteurs de viande et aux consommateurs, a 
d'autres choses, notamment a I'elimination du betaiI. 
Je trouve qu'iI serait dommageable que, par la bande, on 
exerce une pression, qui sera constante sur le Conseil teda
ral, en acceptant et en adoptant la reserve qui est proposee 
par la minorite. Systematiquement, on risque de voir le Con
seil federal sollicite pour statuer s'iI n'y a pas de distorsion 
de concurrence, s'iI n'y a pas effectivement un monopole 
alors que dans les autres domaines ou la vente aux enche
res des contingents a ete choisie, on a vu que I'effet inverse 
s'etait produit, a savoir qu'on avait plus de partenaires qui 
ont pu en beneficier. 
Aussi, je crois que par rapport a la decision de principe qui 
etait la nötre, iI est important d'aller jusqu'au bout et d'eviter 
encore une fois des discussions inutiles, des pressions inuti
les sur le Conseil federal dans les annees a venir par rapport 
a ce domaine-Ia. 
Donc, je vous propose tres clairement de rejeter la proposi
tion de minorite et de suivre la majorite. 

Deiss Joseph, conseiller f9deral: Ich möchte Ihnen beliebt 
machen, der Mehrheit Ihrer Kommission zu folgen. Ich habe 
bereits beim vorgängigen Durchgang versucht, Ihnen zu er
klären, weshalb das heutige System im Bereich des Impor
tes von Fleisch konzentrationsfördernd ist, während das 
neue System eben das Gegenteil bewirkt. Das heutige Sys
tem führt zu Konzentration; Sie brauchen nur die Fakten zu 
sehen. Das Versteigerungsmodell funktioniert bereits in 
Spezialbereichen wie beim Trockenfleisch, wo es dank dem 
Versteigerungsmodell gelungen ist, gegen Ober den grossen 
Importeuren Marktanteile zu gewinnen. Es sind neue Wett
bewerber auf dem Markt aUfgetreten, und heute haben wir in 
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diesem Bereich mehr Wettbewerb als früher. Es wäre also, 
falls - wie Herr Brändli das voraussieht - mit dem System 
etwas schief gehen sollte, irgendwie nicht sehr vernOnftig, 
auf jenes zurückzugreifen, das eben versagt hat. Es ist nicht 
zu verstehen, weshalb man meint, man könne durch eine 
Beschränkung der Teilnehmer am Markt - denn der Absatz 3 
will die Teilnahme auf jene beschränken, die schlachten -
den Wettbewerb ankurbeln. 
Deshalb sind wir der Meinung, dass es mit den Methoden, 
die wir umsetzen werden - insbesondere die Methoden, die 
auch von der Nationalbank angewendet werden, die es ge
statten, eventuelle Absprachen zwischen Bietern zu verhin
dern -, möglich sein wird, den Wettbewerb zu fördern und 
bezOglich der Konzentration in diesem Bereich Gegenkurs 
zu geben. 
Schon heute schlachtet nur die Hälfte der Metzgereibetriebe 
und kann somit am Import teilnehmen, die anderen massen 
entweder darauf verzichten oder kommen auf Umwegen 
dazu. 
Letzen Endes ist die Kompetenz, die Sie dem Bundesrat ge
ben wollen, nicht so sehr eine Kompetenz; vielmehr besteht 
die Gefahr, dass der Bundesrat eben dadurch unter Druck 
geraten kann, dass man versucht, das neue Modell zu unter
laufen. Deshalb ist es unseres Erachtens besser - so hat es 
auch die Kommission formuliert -, sich klar fOr dieses Modell 
zu entscheiden und keine Hoffnungen auf ein Ausweichen 
im Gesetz zu verankern. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 21 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 17 Stimmen 

Art. 70 Abs. 5 Bst. f 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 70 al. 5 let. f 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Sehlesser Fritz (R, GL), fOr die Kommission: Bei dieser Dif
ferenz geht es um das Spannungsfeld zwischen den Grenz
werten bezOglich des steuerbaren Einkommens und Vermö
gens einerseits und des Einkommens, das von Ehegatten 
von Bewirtschafterinnen und Bewirtschaftern ausserhalb 
des Betriebes erworben wird, andererseits. 
Hier haben wir einen Kompromiss vorgeschlagen, indem wir 
beschlossen haben, dass der Bundesrat fOr verheiratete Be
wirtschafterinnen oder Bewirtschafter höhere Grenzwerte 
festlegt, um eben dem Umstand Rechnung zu tragen, dass 
ein Ehegatte nicht dafOr bestraft werden soll, wenn der an
dere ausserhalb des Betriebes einem Erwerb nachgeht. 
Der Nationalrat hat mit 73 zu 63 Stimmen Festhalten be
schlossen. Wir beantragen Ihnen hier Festhalten an unse
rem Entscheid. 

Deiss Joseph, conseiller federal: Je peux me rallier a la pro
position de la commission - c'est-a-dire maintenir la deci
sion du Conseil des Etats - dans la mesure ou elle 
ecarterait, d'une part, la critique toujours possible concer
nant I'absence de toute limite de revenu; et ou, d'autre part, 
elle donnerait suffisamment de latitude au Conseil federal 
pour tenir compte de la situation des couples maries. 

Angenommen - Adopte 

Art. 76 Abs. 1 bis 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Wicki) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Art. 76 al. 1 bis 
Proposition de la majorite 
Maintenir 

Proposition de la minorite 
(Wicki) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Sehlesser Fritz (R, GL), fOr die Kommission: Wir haben es 
wieder einmal mit den Hochstämmen zu tun. Der Nationalrat 
hat eine Bestimmung eingefOgt, die wir nicht haben wollen, 
und er hat daran festgehalten. Die Mehrheit unserer Kom
mission beantragt Ihnen hier ebenfalls Festhalten. 
Der Nationalrat hat seinen Beschluss mit 78 zu 55 Stimmen 
gefasst, hat aber die Ausgabenbremse nicht gelöst. Er hat 
ein Ergebnis von 93 zu 43 Stimmen erreicht und damit das 
qualifizierte Mehr verfehlt. 
Ihre Kommission beantragt Ihnen mit 10 zu 1 Stimmen Fest
halten. Ich möchte noch einmal ganz kurz in Erinnerung ru
fen, dass wir der Auffassung sind, dass heute genOgend 
Mittel fOr den Schutz und die Erhaltung von Hochstämmen 
eingesetzt werden. Ich habe die Zahlen letztes Mal erläutert; 
es geht um eine Grössenordnung von 50 bis 60 Millionen 
Franken. 
Nun wird von der Minderheit geltend gemacht, dass diese 
Mittel anders verteilt werden sollten; es warden nicht unbe
dingt mehr Mittel verlangt. Bisher waren aber die AusfOhrun
gen so, dass davon auszugehen war, dass mehr Mittel in 
den Feldobstbau investiert werden sollten. Wenn es um die 
Frage geht, ob die heutigen Mittel richtig eingesetzt werden, 
geht es nicht an, dass wir jetzt mit diesem Absatz 1 bis noch 
schnell einen Einschub machen. Dann wäre der richtige 
Weg vielmehr derjenige, dass wir mit einem Vorstoss den 
Bundesrat bitten warden abzuklären, wie die heutigen Mittel 
eingesetzt werden - ob sie richtig eingesetzt werden, ob sie 
effizient eingesetzt werden -, um dann aufgrund dieser Ab
klärungen die richtigen SchlOsse zu ziehen. So könnte beur
teilt werden, ob die heutigen Mittel allenfalls anders einge
setzt werden sollten. 
Das sind die Grande, weshalb Ihnen die Kommissionsmehr
heit Festhalten beantragt. 

Wleki Franz (C, LU): Ich beantrage Ihnen, auch diese letzte 
Differenz zum Nationalrat zu beseitigen und dem Nationalrat 
zuzustimmen. Die guten Grande fOr diese Bestimmung in 
Absatz 1 bis haben - neben mir - verschiedene andere Mit
glieder unseres Rates letztes Mal eingehend dargelegt. 
Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die Bestimmung von 
Absatz 1 bis im Grunde genommen einen Anwendungsfall 
von Absatz 1 darstellt, wo es heisst: «Der Bund fördert be
sonders naturnahe und umweltfreundliche Produktionsfor
men und deren Ausdehnung mit Ökobeiträgen.» 
Die vom Nationalrat beschlossene Bestimmung zeigt auf, 
dass solche Ökobeiträge fOr die Erhaltung des Feldobst
baues aus Hochstammproduktio!:, gewährt werden sollen. 
Ich finde dies richtig und bin der Uberzeugung, dass die Er
haltung des Hochstamm-Obstbaumbestandes wichtig ist. 
Wenn wir nicht handeln, wird es bis in zwanzig Jahren prak
tisch keine Hochstammbäume mehr geben. Mit der vom Na
tionalrat beschlossenen Möglichkeit einer Zulage fOr Obst 
aus Hochstammproduktion wird ein finanzieller Anreiz dafOr 
geschaffen, dass die Ernte und damit auch die Pflege und 
Neuanpflanzung wieder interessanter werden. 
Sprechen wir Ökobeiträge dort, wo wir es auch sehen - und 
das sehen wir bei den Hochstammbäumen! 
Ich bitte Sie, die letzte Differenz zum Nationalrat zu beseiti
gen. 

Sehlesser Fritz (R, GL), fOr die Kommission: Ich möchte nur 
darauf hinweisen, dass wir ohnehin noch eine Differenz zum 
Nationalrat haben. 
Zweitens möchte ich nochmals in Erinnerung rufen, was ich 
schon in der letzten Runde gesagt habe: Aufgrund von Arti
kel 58 LwG gibt der Bund 13 Millionen Franken fOr die För-
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derung von Mostobstkonzentrat-Export aus. Daneben wer
den für jeden Hochstammbaum 15 Franken ausgerichtet, 
das macht jährlich einen Betrag in der Grössenordnung von 
nochmals 40 Millionen Franken aus. Es soll rund 2,9 Millio
nen solcher Hochstämme geben; Sie sehen also, um weI
chen Betrag es geht. Wenn der Einsatz dieser Mittel nicht 
als effizient betrachtet wird, muss man zuerst dieser Frage 
nachgehen. Wenn das zum Schluss führen sollte, dass der 
Einsatz dieser Mittel dem Ziel wirklich nicht dienlich ist, 
müsste dieser Einsatz geändert werden. Es dürften nicht ir
gendwelche zusätzlichen Mittel gesprochen werden, bevor 
wir wissen, ob eine derart erkleckliche Summe, wie wir sie 
bereits ausgeben, richtig eingesetzt wird. 
Ich bitte Sie, hier der Mehrheit zu folgen. 

Delss Joseph, conseiller tederal: Herr Wicki hat es zweimal 
erwähnt - somit ist das sein Hauptargument -: Wenn es 
einfach darum geht, noch eine Differenz mit dem Nationalrat 
aufrechtzuerhalten, dann haben wir schon eine und 
brauchen also jene bezüglich der Hochstammproduktion 
nicht. 
Nun im Ernst: Ich möchte einfach auch wiederholen, dass 
wir der Meinung sind, mit etwa 50 Millionen Franken pro 
Jahr wendeten wir für diesen Bereich - für die Hochstamm
kulturen oder -bäume - einen beträchtlichen Teil des Land
wirtschaftskredites auf, und dass wir der Meinung sind, 
dieser Betrag sei angemessen. Wenn der Rat oder das Par
lament will, dass wir im Rahmen eines Berichtes dann auch 
noch die Methode überdenken, mit der dieses Geld einge
setzt wird, dann haben wir sicher Verständnis dafür. 
Andererseits bin ich der Meinung, dass man dann auch 
wissen müsste, woher wir zusätzliche Mittel nehmen wür
den. Denn es werden davon sicher auch schützenswerte In
teressen betroffen sein. Für uns ist eines klar: Den 
Gesamtkredit für die Landwirtschaft können wir nicht zusätz
lich erhöhen. 
Deshalb bitte ich Sie, der Mehrheit der Kommission zu fol
gen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 21 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 14 Stimmen 

6. Tlerseuchengesetz 
6. Lol sur les eplzooties 

Art. 56a Titel, Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 56a tltre, al. 2 
Proposition de la commission 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Sehlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Hier geht es 
um die Handelsabgabe und um die Elemente, die der Bun
desrat bei der Festlegung dieser Abgabe berücksichtigen 
soll. Ursprünglich haben wir beschlossen, dass der Bundes
rat nach Massgabe des tierseuchenpolizeilichen Risikos die 
nach Tierkategorien abgestuften Abgaben festlegt. Der Na
tionalrat wollte dieses tierseuchenpolizeiliche Risiko nicht 
einbezogen haben. 
Ihre Kommission hat in diesem Punkt nachgegeben und be
antragt Ihnen hier Zustimmung zum Nationalrat. 

Angenommen - Adopte 

2.424 

P lamentarische Initiative 
SP -NR. 
Bun esnahe 
Unte nehmungen. 
Kade löhne und 
Verwa tungsratshonorare 
Initiati e parlementaire 
CIP-CN. 
Entreprl es Iiees a la Confederatlon. 
Salalres es cadres 
et remun rations des membres 
des cons Is d'adminlstratlon 

Stellungnahme des ndesrates 29.05.02 (BB12002 7514) 
Avis du Conseil fede~29'05'02 (FF 2002 6990) 
Nationalrat/Conseil n ·onaI24.09.02 (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des tats 05.03.03 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil na naI10.06.03 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des ts 16.06.03 (Differenzen - Divergenees) 

Nationalrat/Conseil natio al 19.06.03 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil nation I 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Ständerat/Conseil des Eta s 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses (BBI2 4566) 
Texte de I'acte legislatif (FF 0034110) 

Bundesgesetz über e Entlöhnung und weitere Ver
tragsbedingungen des bersten Kaders und der Mitglie
der leitender Organe v n Unternehmen und Anstalten 
des Bundes 
Lol federale sur la remu eratlon et sur d'autres condi
tlons contractuelles conv ues avec les cadres du plus 
haut niveau hl8rarchlque t les membres des organes 
dlrlgeants d'entreprlses et 'etablissements de la Con
federatlon 

Ziff. 1 Art. 6a Abs. 7 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Brunner Christiane, Studer Jean) 
Zustimmung zum Beschluss des Natio alrates 

eh. 1 art. 6a al. 7 
Proposition de la majorite 
Maintenir 

Proposition de la minorite 
(Brunner Christiane, Studer Jean) 
AdMrer a la decision du Conseil national 

Wlekl Franz (C, LU), für die Kommission: Wir hab n grund
sätzlich zwei Differenzen. Die Mehrheit der Kommi ion be
antragt Ihnen, bei beiden Differenzen an unseren f ~-heren 
Beschlüssen festzuhalten, und wird dabei klar vom B des
rat unterstützt. Meines Erachtens erübrigen sich lange us
führungen, und wir können direkt zu den einzelnen Be :tim
mungen gehen. Aber Herr Bundesrat Villiger muss Wli~
scheinlich hier schon anwesend sein. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Herr Bundesra 
Villiger wurde mir als "unterwegs aus dem Nationalrat .. an
gekündigt; das sollte nicht allzu lange dauern. - Hier ist er. 
Ich begrüsse Herrn Bundesrat Villiger, der von sich selbst 
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20 pour cent a leur charge ou seulement 10 pour cent? C'est 
ne chose sur laquelle on reviendra plus tard, mais ya pose 

d problemes de delimitation ainsi que des problemes 
d'e uite, et iI faudra en discuter. 
Pou I'instant, je vous demande d'adopter la solution de la 
majo e et de repousser les propositions individuelles 
Freun et Antille, tout en redisant I'importance que nous at
tribuons la possibilite, pour le Conseil federal, de prevoir 
des exce tions, et sa volonte d'introduire cette obligation en 
tenant co te de la realite et en permettant un delai transi
toire qui ne ous conduise pas Ei I'aventure. 
Reste ouvert probleme de la participation aux coüts, qu'on 
rediscutera plu tard. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der M rheit .... 110 Stimmen 
Für den Antrag der Min 

Bst. (-Let. ( 

Erste Abstimmung - Premie vote 
Für den Antrag der Mehrheit .. ~ 117 Stimmen 
Für den Antrag Freund .... 59 s\mmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme ~te 
Für den Antrag der Mehrheit .... 1 o~ Stimmen 
Für den Antrag Antille .... 72 Stimm 

Le president (Christen Yves, pres ent): La proposition 
Leuthard concernant la lettre f sera tral e dans le cadre de 
I'article 35a. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unte 
Le debat sur cet objet est interrompu 
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Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 29.05.02 (BB12002 4721) 
Message du Conseil federal 29.05.02 (FF 2002 4395) 

Zusatzbotschaft des Bundesrates 16.10.02 (BB12oo2 7234) 
Message complementaire du Conseil federal 16.10.02 (FF 2002 6735) 

Ständerat/Conseil des Etats 10.12.02 (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 17.03.03 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 19.03.03 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 06.05.03 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 07.05.03 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 05.06.03 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 12.06.03 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 16.06.03 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 17.06.03 (Differenzen - Dlvergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Nationalrat/Conseil national 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses 1 (BB12003 4538) 
Texte de I'acte legislatif 1 (FF 20034082) 

Text des Erlasses 3 (BB12oo3 4558) 
Texte de I'acte legislatif 3 (FF 2003 4102) 

Text des Erlasses 4 (BB12oo3 4554) 
Texte de I'acta legislatif 4 (FF 2003 4098) 

Text des Erlasses 5 (BBI 2003 4530) 
Texte de I'acte legislatif 5 (FF 2003 4074) 

Text des Erlasses 6 (BB12003 4534) 
Texte de I'acta legislatif 6 (FF 2003 4078) 

Text des Erlasses 7 (BBI 2003 4532) 
Texte de I'acte legislatif 7 (FF 2003 4076) 

1. Bundesgesetz über die Landwirtschaft 
1. Lol federale sur I'agriculture 

Art. 70 Abs. 5 Bst. f; 76 Abs. 1 bis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 70 al. 5 let. f; 76 al. 1 bis 
Proposition de la commission 
Adherer Ei la decision du Conseil des Etats 

Ehrler Melchior (C, AG), für die Kommission: Wir sind in der 
zweiten Runde des Differenzbereinigungsverfahrens. Ich darf 
Sie darauf aufmerksam machen, dass der Ständerat in ver
schiedenen Punkten unseren Entscheiden zugestimmt hat. 
Es betrifft dies insbesondere die Regelung bei der Milch -
vorzeitiger Ausstieg aus der Milchkontingentierung - und 
auch die Lösung beim Fleisch, dort, wo wir die Versteige
rung ohne Rückfallmöglichkeit ins alte System beschlossen 
haben. Es gab noch zwei Differenzen, die eine bei den Ein
kommens- und Vermögenslimiten und die andere bei Hoch
stammbäumen. Ich möchte das kurz ausführen. 
Zuerst zu den Einkommens- und Vermögenslimiten: Der 
Bundesrat hat ursprünglich vorgeschlagen, hier auf Limiten 
zu verzichten, und der Ständerat ist ihm gefolgt. In unserem 
Rat haben wir immer Limiten beschlossen. Der Ständerat 
ist dann auf unsere Linie eingeschwenkt, hat aber im Inter
esse von verheirateten Bewirtschafterinnen und Bewirt
schaftern eine spezifische Regelung eingeführt. Wir haben 
das heute in der Kommission diskutiert und empfehlen Ih-
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nen mit 17 zu 7 Stimmen, dem Ständerat zuzustimmen und 
diese Differenz zu bereinigen. Ich möchte einfach darauf 
hinweisen, dass wir mit diesem Entscheid die Limiten bei
behalten werden; wir werden aber ein Problem der Land
frauen berücksichtigen. Der Bundesrat hat in der Kom
mission ausgeführt - ich gehe davon aus, dass er das viel
leicht nachher auch noch rasch tun wird -, dass dieser Ent
scheid nicht dazu führen wird, dass über diesen Weg 
Einkommenslimiten ungebührlich erhöht werden. 
Die zweite Differenz betriffl die Hochstämme. Hier hat der 
Nationalrat dieses Anliegen aufgenommen; wir haben aber 
seinerzeit die Ausgabenbremse verpasst. Der Ständerat hat 
das immer abgelehnt. Die Kommission schlägt Ihnen nun 
vor, auf dieses Anliegen zu verzichten. Wir haben von der 
Kommission her den Bundesrat gebeten, von der Verwaltung 
her aufzuzeigen, wie man mit dem Einsatz der bisherigen 
Mittel das Problem vielleicht besser lösen könnte. 
Ich möchte Ihnen im Namen der Kommission empfehlen, die 
beiden Differenzen zu bereinigen, dem Ständerat zuzustim
men und damit dieses Geschäft einem guten Ende zuzufüh
ren. 

Favre Charles (R, VD), pour la commission: Le Conseil des 
Etats a largement suivi notre Conseil dans I'elimination des 
divergences sur des points importants, notamment la mise 
aux ench9res des contingents de viande. 11 reste en fait deux 
divergences a traiter. 
La premiere concerne les limites de revenu et de fortune 
pour les paiements directs - c'est I'article 70 alinea 5 lettre f. 
Le Conseil federal et le Conseil des Etats etaient opposes a 
ces limites de revenu et de fortune; c'est notre Conseil qui a 
souhaite garder ces limites. Suite aceci, le Conseil des 
Etats a accepte ces limites, mais a decide de les rehausser 
quelque peu pour les exploitants maries. Jusqu'a mainte
nant, le Conseil national n'etait pas d'accord avec cette 
hausse des limites, craignant justement une hausse par trop 
importante. 
Aujourd'hui, la commission, par 17 voix contre 7, vous pro
pose de vous rallier a la decision du Conseil des Etats, en 
considerant tout d'abord que cette hausse plus importante 
pour les couples maries existe deja aujourd'hui - a hauteur 
de 30 000 francs -, et ensuite qu'iI semble logique d'avoir 
une limite plus elevee afin de ne pas pejorer la situation pour 
les couples maries, en particulier ceux OU I'epouse a une ac
tivite remuneratrice. 
Au sein de la commission, iI n'y avait pas de veritable oppo
sition sur le principe de cette hausse plus importante, mais 
simplement des craintes, je dirai, par rapport a une hausse 
trop importante qui finirait par ne plus donner une certaine 
efficacite a la limite de revenu et de fortune qu'a souhaitee 
notre Conseil. Neanmoins, comme je vous I'ai dit, la co m
mission est favorable a I'idee de suivre la decision du Con
seil des Etats et de regler definitivement cette divergence. 
La deuxieme divergence se trouve a I'article 76 alinea 1 bis. 
Elle concerne le soutien par la Confederation des arbres 
fruitiers a haute tige. Le Conseil des Etats a toujours ete op
pose a ce soutien. C'est notre Conseil qui a souhaite intro
duire celui-ci, mais iI ne s'en est pas donne les moyens 
puisque chaque fois, la disposition a ete rejetee au vote sur 
le frein aux depenses. Aujourd'hui, la commission vous de
mande de suivre la decision du Conseil des Etats. M. Deiss, 
conseiller federal, a rappele tout a I'heure a la commission 
qu'une somme de 50 millions de francs etait a disposition 
pour ce secteur-Ia, concernant la promotion de fruits et des 
jus de fruits; et que, dans ce cadre-Ia, iI serait particuliere
ment attentif au devenir des arbres fruitiers a haute tige, re
pondant ainsi a la sensibilite qui ete exprimee dans notre 
Conseil. 
Ainsi, nous vous proposons aussi de suivre la decision du 
Conseil des Etats et d'eliminer cette derniere divergence. 

Deiss Joseph, conseiller tederal: Je souhaiterais vous re
commander, comme I'a fait la commission, de suivre le Con
seil des Etats sur les deux points qui reste nt. 

Pour ce qui est de I'article 70 alinea 5 lettre f, je puis vous 
repeter ce que j'ai dit en commission ce matin: avec la dispo
sition ainsi maintenue sur le principe, d'une part, et comple
tee par le Conseil des Etats, d'autre part, nous pourrons 
maintenir la politique actuelle qui consiste a introduire un 
correctif pour les exploitants maries. Toutefois, nous allons 
mettre en consultation les ordonnances d'application. Nous 
envisageons de reconduire les ordonnances sur les bases 
actuelles. 
Pour ce qui est de I'article 76 alinea 1 bis, je confirme aus si 
ce que vient de dire le rapporteur, a savoir que nous allons 
nous interroger et travailler sur la question du soutien a ap
porter a la production de fruits, notamment sur la base des 
arbres a haute tige. Nous voulons examiner quels sont les 
meilleurs moyens de mener une politique intelligente dans 
ce domaine, mais avec les moyens disponibles que nous 
considerons comme appropries, compte tenu de I'ensemble 
du credit dont nous disposons. 

Angenommen - Adopte 

Tou ismusförderung 
des undes 
Prom tlon du tourlsme 
en Su se 

- Divergences 
Botschaft des undesrates 20.09.02 (8812002 7155) 
Message du C nseil federal 20.09.02 (FF 2002 6655) 

StänderaVCons iI des Etats 11.12.02 (Erstrat - Premier Conseil) 

NationalraVCons iI national 07.05.03 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

NatlonalraVConse national 07.05.03 (Fortsetzung - Suite) 

StänderaVConseil s Etats 05.06.03 (Differenzen - Divergenees) 

NationalraVConseil tionaI12.06.03 (Differenzen - Divergences) 

StänderaVConseil de Etats 13.06.03 (Differenzen - Divergenees) 

NationalraVConseil na onaI17.06.03 (Differenzen - Divergences) 

EinigungskonferenzlCo erence de conciliation 18.06.03 

StänderaVConseil des E ts 18.06.03 (Differenzen - Divergenees) 

NationalraVConseil nation 118.06.03 (Differenzen - Divergences) 

StänderaVConseil des Etat 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 

NationalraVConseil national .06.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses 1 (881 2003 25) 
Texte de i'acte legislatif 1 (FF 2 3 4069) 

Text des Erlasses 2 (881 2003 4 3) 
Texte de I'acte legislatif 2 (FF 2 4067) 

3. Bundesbeschluss über d Finanzierung der Schwei
zerischen Gesellschaft für Helkredit 2003-2007 
3. Arrite federal relatlf au fl ancement de la Soclete 
sulsse de credlt hotelier durant aperlode de 2003-2007 

Art. 1 
Antrag der Mehrheit 
.... 50 Millionen Franken .... 

Antrag der Minderheit 
(Gysin Hans Rudolf, Donze, 
Pelli, Raggenbass) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerat s 

Art. 1 
Proposition de la majorite 
.... de 50 millions de francs .... 

Proposition de la minorite 
(Gysin Hans Rudolf, Donze, Ehrler, Favre, 
Pelli, Raggenbass) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
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Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 29.05.02 (BB12002 4721) 
Message du Conseil federal 29.05.02 (FF 2002 4395) 

Zusatzbotschaft des Bundesrates 16.10.02 (BB12002 7234) 
Message complementaire du Conseil federal 16.10.02 (FF 2002 6735) 

S!änderaVConseii des Etats 10.12.02 (Erstrat - Premier Conseil) 

S!änderaVConseii des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 

S!änderaVConseii des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 

S!änderaVConseii des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 

NationalraVConseii national 17.03.03 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

NationalraVConseii national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 

NationalraVConseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 

NationalraVConseii national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 

NationalraVConseii national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 

NationalraVConseii national 19.03.03 (Fortsetzung - Suite) 

NationalraVConseil national 06.05.03 (Fortsetzung - Suite) 

NationalraVConseii national 07.05.03 (Fortsetzung - Suite) 

S!änderaVConseii des Etats 05.06.03 (Differenzen - Divergenees) 

NationalraVConseii national 12.06.03 (Differenzen - Divergences) 

S!änderaVConseii des Etats 16.06.03 (Differenzen - Divergences) 

NationalraVConseii national 17.06.03 (Differenzen - Divergenees) 

S!änderaVConseii des Etats 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 

NationalraVConseil national 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses 1 (BB12003 4538) 
Texte de I'acte legislatif 1 (FF 2003 4082) 

Text des Erlasses 3 (BB12003 4558) 
Texte de I'acte legislatif 3 (FF 2003 4102) 

Text des Erlasses 4 (BB12003 4554) 
Texte de I'acte legislatif 4 (FF 2003 4098) 

Text des Erlasses 5 (BB12003 4530) 
Texte de I'acte legislatif 5 (FF 2003 4074) 

Text des Erlasses 6 (BB12003 4534) 
Texte de I'acte legislatif 6 (FF 2003 4078) 

Text des Erlasses 7 (BB12003 4532) 
Texte de I'acte legislatif 7 (FF 2003 4076) 

1. Bundesgesetz über die Landwirtschaft 
1. Lol federale sur I'agrlculture 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 45 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

3. Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht 
3. Lol federale sur le droit foncler rural 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 44 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

4. Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht 
4. Lol federale sur le ball a ferme agrlcole 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 44 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

5. Schweizerisches Zivilgesetzbuch 
5. Code civll sulsse 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 44 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
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6. Tierseuchengesetz 
6. Lol sur les eplzooties 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 44 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

7. TIerschutzgesetz 
7. Lol sur la protectlon des anlmaux 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 42 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

In rmationssystem 
für en Ausländer-
und en Asylbereich 
Syste e d'information 
comm n aux domaines 
des atr gers et de I'asile 

Botschaft des Bun esrates 29.05.02 (BBI 2002 4693) 
Message du Consel federal 29.05.02 (FF 2002 4367) 

NationalraVConseii n ·onaI18.03.03 (Erstrat- Premier Conseil) 

02.046 

S!änderaVConseii des ts 13.06.03 (Zweitrat- Deuxieme Conseil) 

NationalraVConseii nation 118.06.03 (Differenzen - Divergences) 

NationalraVConseii nationa 0.06.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 

S!änderaVConseii des Etats .06.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Text des Erlasses (BB12003 44 ) 
Texte de I'acte legislatif (FF 2003 032) 

Bundesgesetz über das Inf matlonssystem für den 
Ausländer- und den Asylberelc 
Lol federale sur le systeme d'in rmation commun aux 
domaines des etrangers et de I'asi 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 43 Stimme 
(Einstimmigkeit) 
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Das ·rksamste Instrument gegen illegalen Kulturgütertrans
fer alle ings fehlt in diesem Gesetz: die Meldepflicht ge
mäss Ge wäschereigesetz bei Verdacht auf Raubgut. Wir 
erwarten d um jetzt vom Bundesrat, dass er der deutlichen 
Aufforderung eider Räte nachkommt, die Revision des 
Geldwäscherei setzes voranzutreiben, diese dem Parla
ment mit Verank ung der Meldepflicht rasch vorzulegen 
und so mit der EU eichzuziehen. Wir erwarten, dass der 
Bundesrat das Kulturg ertransfergesetz mit der Verordnung 
auf Anfang 2004 in Kraft etzt und dass erste bilaterale Ver
träge auf diesen Zeitpunkt . vorbereitet sind. 
Die SP-Fraktion stimmt mit di en flankierenden Bemerkun
gen dem Gesetz zu. 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 135 Stimmen 
Dagegen .... 22 Stimmen 
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Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 29.05.02 (BB12002 4721) 
Message du Conseil federal 29.05.02 (FF 2002 4395) 
Zusatzbotschaft des Bundesrates 16.10.02 (BBI 2002 7234) 
Message complementaire du Conseil fEidera116.1 0.02 (FF 2002 6735) 
StänderaVConseil des Etats 10.12.02 (Erstrat - Premier Conseil) 
StänderaVConseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 
StänderaVConseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 
StänderaVConseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConseil national 17.03.03 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 
NationalraVConseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConseil national 18.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConseil national 19.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConseil national 06.05.03 (Fortsetzung - Suite) 
NationalraVConseil national 07.05.03 (Fortsetzung - Suite) 
StänderaVConseil des Etats 05.06.03 (Differenzen - Divergenees) 
NationalraVConseil national 12.06.03 (Differenzen - Divergences) 
StänderaVConseil des Etats 16.06.03 (Differenzen - Divergenees) 
NationalraVConseil national 17.06.03 (Differenzen - Divergences) 
StänderaVConseil des Etats 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 
NationalraVConseil national 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Text des Erlasses 1 (BBI 2003 4538) 
Texte de I'acte legislatif 1 (FF 2003 4082) 
Text des Erlasses 3 (BBI 2003 4558) 
Texte de I'acte legislatif 3 (FF 2003 4102) 
Text des Erlasses 4 (BB12003 4554) 
Texte de I'acte legislatif 4 (FF 2003 4098) 
Text des Erlasses 5 (BBI 2003 4530) 
Texte de I'acte legislatif 5 (FF 2003 4074) 
Text des Erlasses 6 (BB12003 4534) 
Texte de I'acte legislatif 6 (FF 2003 4078) 
Text des Erlasses 7 (BBI 2003 4532) 
Texte de I'acte legislatif 7 (FF 2003 4076) 

1. Bundesgesetz über die Landwirtschaft 
1. Lol federale sur I'agrlculture 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 92 Stimmen 
Dagegen .... 17 Stimmen 
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3. Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht 
3. Loi federale sur le droit foncler rural 

Abstimmung - Vota 
Für Annahme des Entwurfes .... 173 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

4. Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht 
4. Lol federale sur le ball a ferme agrlcole 

Abstimmung - Vota 
Für Annahme des Entwurfes .... 163 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

5. Schweizerisches Zivilgesetzbuch 
5. Code civil suisse 

Abstimmung - Vota 
Für Annahme des Entwurfes .... 171 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

6. Tierseuchengesetz 
6. Lol sur les epizootles 

Abstimmung - Vota 
Für Annahme des Entwurfes .... 168 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

7. TIerschutzgesetz 
7. Lol sur la protection des anlmaux 

Abstimmung - Vota 
Für Annahme des Entwurfes .... 166 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Info mationssystem 
für d n Ausländer-
und d Asylbereich 
Systeme 'information 
commun x domaines 
des etrang set de I'asile 

Botschaft des Bundesrates 9.05.02 (BBI 2002 4693) 
Message du Conseil federal .05.02 (FF 2002 4367) 

NationalraVConseil national 18. 3.03 (Erstrat - Premier Conseil) 

NationalraVConseil national 18.06.0 (Differenzen - Divergences) 

NationalraVConseil national 20.06.03 chlussabstimmung - Vote final) 

StänderaVConseil des Etats 20.06.03 (S 

Text des Erlasses (BBI 2003 4489) 
Texte de I'acte legislatif (FF 2003 4032) 

Bundesgesetz über das Information system für den 
Ausländer- und den Asylbereich 
Loi federale sur le systeme d'lnformatlo commun aux 
domalnes des etrangers et de I'asile 

Abstimmung - Vota 
Für Annahme des Entwurfes .... 167 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 


